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-

A18 ich vor beinahe zehn Jahren die erſten Vorarbeiten

zu dem gegenwärtigen Werke begann , hatte ich eigentlich

vor , ein vollſtändiges Lehrbuch des Preußiſchen Staats

rechts zu liefern. Da ich indeß ein bis dahin noch gar

nicht und auch jekt noch wenig wiſſenſchaftlich be

arbeitetes Feld betrat, ſo überzeugte ich mich bald, daß ich

mir ein zu hohes Ziel geſteckt hatte.

In der Vorrede zu der im Jahre 1838 erſchienenen

erſten Ausgabe hatte ich mich folgendermaaßen geäußert:

„Der Verfaffer des gegenwärtigen Werks wünſcht durch

daſſelbe die Kenntniß von ſeinem Vaterlande verbreiten zu

helfen. Dadurch hofft er , eine gerechte Würdigung der

Preußiſchen Regierung zu erleichtern . Denn wer über ei

nen Staat richtig urtheilen will, muß mit den Verhältniſ

fen deſſelben bekannt ſein . Nicht bloß den Einwohnern des

Preußiſchen Staats , ſondern auch den Ausländern wollte

der Verfaſſer zeigen , auf welche Weiſe gegenwärtig der

Preußiſche Staat regiert wird . Doch beabſichtigte er , be

ſonders für die Preußiſchen Beamten , eine Ueberſicht des

Preußiſchen Staatsrechts , mit Verweiſung auf die Quellen,

aus denen über die einzelnen Materien weiterer Aufſchluß

zu entnehmen iſt, zu liefern. Er hat ſich beſtrebt, nichts

Erhebliches unberührt zu laſſen , ſich aber einer möglichſt
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gedrängten Darſtellung befleißigt, und das Ganze ſo ge

ordnet , wie er Wiederholungen am beſten vermeiden zu

können glaubte. Hauptſächlich hatte er den neueſten Zu

ſtand des Preußiſchen Staats vor Augen. Auf eine Kritik

der beſtehenden Einrichtungen ſich einzulaſſen , lag nicht in

ſeinem Plane .“

Wenn nun nach jener Vorrede , ſo wie auch nach dem

Titel, der Herr Verfaſſer der Seite 167 angeführten Re

cenſion der einzigen beachtenswerthen , die mir zu Ge

ſicht gekommen iſt ein vollſtändiges Syſtem des Preußi

ſchen Staatsrechts wiewohl vergebens --- erwartet hatte,

ſo habe ich dies doch ſo ſehr nicht zu bedauern , bei dem

ſehr günſtigen Urtheile, welches er ſonſt meinem Buche, als

einer überſichtlichen Zuſammenſtellung von Materialien zu

einem poſitiven Preußiſchen Staatsrechte, zu Theil werden

läßt.

Daß dieſe zweite Ausgabe eine ſehr vermehrte und

verbeſſerte iſt, wird, bei einer Vergleichung mit der frühe

ren, ohne Zweifel bald anerkannt werden . Auch jekt war

meine Abſicht nur , die wichtigeren öffentlichen Verhältniſſe

unſeres Staats darzuſtellen , ohne dieſelben jedoch einer

Kritik zu unterwerfen. Ein ganz vollſtändiges Syſtem des

Preußiſchen Staatsrechts wollte ich auch jeßt nicht liefern ,

meine vielmehr , daß hierzu die Zeit überhaupt wohl noch

nicht gekommen ſein dürfte.

Die am Schluſſe befindlichen Zufäße, welche erſt nach

dem Drucke nöthig wurden , und Berichtigungen bitte ich

zu berückſichtigen.

Breslau , den 31. Auguſt 1843.
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Erſter Abſchnitt.

Bildung und Eintheilung des Preußiſchen Staats.

$ 1. Umfang des Preußiſchen Staate .

sios

Im
Im Anfange des fiebenzehnten Jahrhunderts ſtarben ohne männliche

Nachkommen Herzog Johann Wilhelm von Kleve, Jülich und Berg,

und Herzog Albert Friedrich von Preußen. Kurfürſt Johann Siegs

mund, Markgraf von Brandenburg, beerbte den Erſteren zum Theit,

Legteren aber ganzi : Die Vereinigung von Preußen , Brandenburg

und Kleve ward die Grundlage des Preußiſchen Staats. An

Brandenburg haben fich feitdem Pommern, Magdeburg, Schleſien und

Sächſiſche Landestheite angeſchloffen . Preußen iſt mit den Ländern

wieder vereinigt, die der Thorner Frieder im Jahre 1466 davon ge

trennt hatte , und hängt , wieder mit der Neumark zuſammen. Die

Länder an der Nebe und Warthe, von Weſtpreußen , der Neumark und

Schleſien umgeben , find auch dem Preußiſchen Staate einverleibt. Die

getheilte Kleviſche Erbſchaft iſt wieder vereinigt,, und erweitert durch

den Nachlaß der aufgehobenen Stifter Köln , Trier und Münſter. 1154

Gegenwärtig gehorchen dem Könige von Preußen gewiß mehr als

fünfzehn Millionen Unterthanen, und er regiert folgende Länder :

1 ) das Königreich Preußen ,

2) das Großherzogthum Poren ,

3) die zum Deutſchen Bunde gehörenden Preußiſchen Pro

'vinzen , und

4 ) dasdas Fürſtenthum Neufchatel mit der Grafſchaft Vas

lengin..

In Beziehung auf die Deutſchen Provinzen iſt der König von

Preußen ein Glied des Deutſchen Bundes und in Beziehung auf

Neufchatel ein Glied der Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft. Der Deutſche

1

1



2

1835, 1841
veröffentlichten

Haupt

Bund (vergl. unten Abſchnitt 3) und die Schweizeriſche Eidgenoſſenſchaft

ſind aber nicht Staaten , ſondern völkerrechtliche Vereinigungen ſouve:

rainer Staaten zur Bewahrung ihrer Selbſtſtändigkeit und innern und

äußern Sicherheit.

Neufchatel, der einzige Schweizeriſche Kanton mit einer monarchi:

ſchen Verfaſſung, iſt eigentlich nicht als ein Theil des Preußiſchen

Staats anzuſehen , ſondern als ein beſonderer Staat unter dem

Scepter des Königs von Preußen . Zwar ſind in den in den Jahren

1829 und 1832 veröffentlichten Preußiſchen Haupt - Finanz- Etats

unter den Staatseinnahmen Revenűenüberſchüſſe des Fürſtenthums

Neufchatel aufgeführt. Auch find in dem 1832 bekannt gemachten

Etat Ausgaben für das Neufchateller Departement erwähnt. Indeß

Finanz - Etats des Fürſtenthums Neufchatel gar nicht. Es wird der

ſelben auch in dieſem Werke nicht weiter gedacht werden , da es eine

beſondere Verfaſſung , eine eigene Verwaltung und eine eigene Gefeß:

gebung hat. Die Preußiſchen Geſeke, auch wenn ſie für den ganzen

Umfang des Preußiſchen Staats erlaſſen ſind , haben für Neufchatet

keine Verbindlichkeit, ſelbſt wenn dieß in denfelben auch nicht ausdrüd :

lich erwähnt iſt ?).

Das Königreich Preußen , das Großherzogthum Poren und die

zu Deutſchland gehörenden Preußiſchen Provinzen bilden zuſammen

einen fouverainen Staat. Derſelbe führt den Namen der Preu :

Biſche Staat, oder die Preußiſchen Staaten ),

Preußiſche Monarchie. « Unter Preußen oder Königreich

Preußen verſteht man zuweilen den ganzen Preußiſchen Staat, zu:

weiten auch bloß die Provinz Preußen. Unter Preußen ) oder auch

Altpreußen ) verſteht man zuweiten bloß Ditpreußen . ,

I Der Preußiſche Staat enthält eine, jedoch nicht zuſammenhän

genbe, Fläche von 5077 geographiſchen Quadratmeilen . Die gufam .

menhängende Hauptmaſſe" enthätt über fünf Sechstheite des Ganzen.

Südweſtlich's von dieſer Hauptmaſſe , und ohneunmittelbaren Zuſam

menhang mit derſelben , liegen die Rheiniſch - Weſtphäliſchen Länder,

it ' ! .

1) Ausdrü & lich iſt dieß erwähnt in den Gefeßen über die Münzverfaſſung

in den Preußiſchen Staatén , vom 30. September 1821, § 22 , Geſepi.

S. 162 ; über die Stempelſteuer, vom 7. März 1822 § 1 ; Geſegi.

S. 57;wegen Unordnung der Provinzialſtände, vom 5. Juni 1823,

Geſel. S. 130.

2 ) Z. B. Allgemeines Landrecht
ť fürdie Preußiſchen Staaten, Geſegſamm

lung für die Königlichen Preußiſchen Staaten.

'''3) Vergl. Verordnung vom 30.April 1815. Gefeßl. S. 93.

**94) Vergi. Tilſiter Friedenstraktat vom 9. Juli 1809: Art. 2. Geleef,
10.6 . 155 .

1
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(

nicht ganz ein Sechstheil des Ganzen umfaſſend. Die zerſtreut lie:

genden Landestheile ſind weniger als ein Hunderttheil des Ganzen.

Nach dem allgemeinen Frieden wurde der Preußiſche Staat in

gehn Provinzen und in acht und zwanzig Regierungsbezirke

getheilt. Später wurden aber Oſt- und Weſtpreußen in eine Pro

vinz vereinigt , eben ſo Kleve - Jülich - Berg und Niederrhein. Uuch

wurde der Regierungsbezirk Kleve mit Düſſeldorf, der Regierungsbezirk

Berlin mit Potsdam verbunden, und der Regierungsbezirk Reichenbach

unter Breslau und Liegniß vertheilt. Es beſtehen feitdem acht Pro

vinzen und fünf und zwanzig Regierungsbezirke.

Da die Provinzial - Eintheilung beſonders auf geſchichtlicher Grund

lage beruht, fo find die Provinzen und Regierungsbezirke an Boden:

fläche und Einwohnerzahl ſehr verſchieden ). Es enthalten nämlich die

Provinzen und Regierungsbezirke:

A. Zu Deutſchland nicht Quadratmeilen . Einwohner. )

gehörige Provinzen 1,714. 3,544,022.

I. Königreich Preußen . . 1,178. 2,310,172.

1. Königsberg 408. 796,065.

2. Sumbinnen . 298. 597,725.4

3. Danzig : 152. 366,685.

4. Marienwerder . 320. 549,697.10

II. Großherzogthum Pofen 1,233,850.

1. Pofen .... 321. l 824,875 . "

2. Bromberg 215.145121 408,975.0

B. Deutſche Provinzen . .3,363. 11,363,069.

I. Brandenburg
731. 1,835,702.10

1. Potsdam ..
383. 111,065,836 .***

2. Frankfurt 348. !!! 10769,866.

II. Pommern . 574.1,056,287.

1. Stettin . 237. od 492,35711

2. Röslin 258.0 393,082.119

3. Stralſund 79. 170,848.00

IIJ. Schleſien 742. 2,858,820.

1. Breslau bili 248. si 1,084,522.

2. Oppeln 243. 906,010 .

3. Liegniß 251 , 868,288

536.

2

1109868,288.

1) Bergl. I. G. Şoffmann, die Bevölkerung des Preußiſchen Staats

nachdem Ergebniſſe der 34Ende des Jahres 1837 amtlichaufgenom

menen Nachrichten, in ſtaatswirthſchaftlicher, gewerblicher und fittlicher

Beziehung. Berlin 1839. Dieß Werk iſt mehrfach benußt worden,

namentlich bei den folgenden Paragraphen .

2) Nach der am Ende des Jahres 1840 'vollzogenen Zählung. Vergi,

Staatszeitung 1841. Nr. 184.

1 *
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683,700.
**

1,383,318 .

.

.017s 1805 Quadratmeilen .
Einwohner.int.

IV. Sachſen
461 . 1,637,221.

T! 70075,1, Magdeburg .
210. 628,695.

2. Merſeburg .
189.

3. Erfurt.. S
62.324,82

6
.

. V. Weſtphalen. 368.

1. Münſter
132 .

Am

411,370.

2. Minden 96. 441,736.

3. Arnsberg
140. 530,212.

VI . Rheinprovinz 487. 2,591,721 .

SODE 1. Köln ...
72. 447,437.

10 2. Düſſeldorf
98. 809,951 .

3. Koblenz
110. 478,501:

M

4. Zrier
• mie to

131 . 470,444.

5. Achen .
76. 385,388.

more

Der ganze Staat enthält daher 14,907,091 Einwohner.

Jebe der acht Provinzen , in welche der Staat, in Bezug auf

die Verwaltung überhaupt, eingetheilt iſt, beſteht, in Bezug auf die

Polizei- und Finanz:Verwaltung , aus mehreren Regierungsbes

zirken. - In Bezug auf die Polizeiverwaltung im weiteſten Sinne

derſelben ſind die Regierungsbezirke in landräthliche Kreiſe getheilt.

Bei dieſer Eintheilung iſt, in Beziehung auf Bodenfläche und Bevöl

kerung, die Möglichkeit der Aufſicht durch einen Landrath überwie :

gend leitend geweſen, und die ältere Eintheilung in Kreiſe, Hemter oder

Kantone nur in ſo weit beachtet worden, als ſie mit jener Forderung

vereinbar war. Die anſehnlichſten Städte ſind jedoch nicht der lands

räthlichen Aufſicht unterworfen , ſondern ihre Polizei- und Kommunal

Behörden ſtehen unmittelbar unter den Regierungen.

Hier iſt nun von den Beſtandtheilen , aus welchen die einzelnen

Provinzen gebildet ſind, etwas ausführlicher, und zwar zuerſt von den

öſtlichen , und demnächſt von den weſtlichen Provinzen , zu

handeln.

4

8 % . Die Beſtandtheile der öſtlichen Provinzen .

Die Provinz - Königreich Preußen enthält Oſtpreu

Ben , wie es im Jahre 1618 als Herzogthum an das Haus Bran:

denburg überging, und Weftpreußen , doch mit andern Grenzen , als

worin e$ 1772 von Polen abgetreten war. Ueltere Veränderungen

diefer Grenzen entſtanden ſchon durch die Grenzberichtigung im Fahre

1776, und hauptſächlich durch die Beſignahme von Danzig und Thorn

im Jahre 1793. Außerdem aber blieben bei der neuern Landesein

theilung im Jahre 1816 bei Weſtpreußen die Theile des auch im

Sabre 1772 erworbenen Nesdiſtrikts, welche Preußen nach dem Frie
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ben zu Titfit1 behalten hatte und welche feitdem zur Weſtpreußiſchen

Kammer in Marienwerder gewiefen waren . Uuch erhielt damals die

Feftung Thorn einen Ravon auf der Südſeite der Dreivenz und auf

dem weſtlichen Ufer der Weichſel; und die Begrenzung ſowohl gegen

die neue Provinz Poren, als auch gegen Pommern erlitt einige Vers

änderungen , wodurch namentlich mehrere abgeſondert liegende Weft

preußiſche Ortſchaften zur Provinz Pommern übergingen.

qis Die Provinz Großherzogthum - Poren beſteht aus

dem Theil des im Jahre 1793 von Polen getrennten Bezirks, wels

chen Preußen in Folge der Wiener Kongreb : Verhandlungen 1815

zurück erhielt , und aus dem Nasdiſtrikt, ſo weit derſelbe durch den

Bilfiter Frieden zur Bildung des Herzogthums Warſchau verwendet

worden war. Die Grenzen dieſer Provinz gegen das jebige Königreich

Polen find 1817 durch einen Staatsvertrag ) feſtgeſtellt. Außerdem

ift noch im Jahre 1816 eine Grenzveränderung durch die Abtretung

einer Halbenklave an die Provinz Brandenburg erfolgt, worin ſich die

Stadt Schermeifel befindet.

Die Provinz Brandenburg enthält zunächſt die Markgraf

ſchaft Brandenburg, wie dieſelbe im Jahre 1412 an das jeßt König

liche Haus gelangte , und ſeitdem bis zu der Ausdehnung erweitert

wurde, worin die Kurfürſten von Brandenburg und Könige von Preu :

Ben ſie bis zum Jahre 1807 befaßen . Bis dahin war ihre Begren :

zung nur dadurch verändert worden , daß Friedrich II. den zu Magde

1) Silſiter Friedenstraktat vom 9. Juli 1807. Geſekl. S. 154. Der das

malige Beſtand des Preußiſchen Staats ergiebt ſich aus dem Artikel 2,

welcher lautet: „ La partie du Duché de Magdebourg , située à la

droite de l'Elbe ; la Marché de Priegnitz , l’Ukermark, la moyenne

et la nouvelle Marché de Brandebourg , à l'exception du Cottbuser

Kreis ou cercle de Cottbus dans la basse Lusace ; le Duché de

Pomeranie ; la haute, la basse et la nouvelle Silésie avec le Comté

de Glatz ; la partie du district de la Netze située au Nord de la

chaussée allant de Driesen à Schneidemühl et d'une ligne allant 'de

Schneidemühl à la Vistale par Waldau , en suivant les limites du

cercle de Bromberg, la Pomérélie, l'ile de Nogat, les païs à la droite

du Nogat et de Vistule, à l'Ouest de la vieille Prusse et au Nord

du cercle de Culm, l’Ermeland et enfin le royaume de Prusse , tel

qu'il étoit au 1er Janvier mil sept cent soixante douze, seront resti

tués à S. M. le Roi de Prusse avec les places de Spandau, Stettin,

ri Cüstrin , Glogau, Breslau, Schweidnitz, Neisse, Brieg , Cosel et Glatz

et généralement toutes les places, citadelles, châteaux et forts des païs

ci -dessus denommés , dans l'état où les - dites places, citadelles,

châteaux et forts se trouvent maintenant. La ville et citadelle de

Graudenz avec les villages de Neudorf, Parschken et Swierkorzy,

seront aussi restitués à S. M. le Roi de Prusse.“

11. November

2) Grenzvertrag vom 1817. Gerekl. 1818. S. 9.

30, Oktober

x
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1

burg gehörigen Kreis Luckenwalde der Kurmärkiſchen Kriegs- und Doa

mainenkammer überwies, dagegen aber einen Theil des Kreiſes Zauche,

unter der Benennung Kreis Ziefar, der Kammer zu Magdeburg zue

theilte. Im Tilſiter Frieden wurde die Altmark und der in der Nie

derlauſit eingeſchloſſene Kreis Rottbus von der Mark Brandenburg

getrennt. Beide nahm Preußen 1813 wieder in Beſit, legte die Alts

mart aber zur Provinz Sachſen . Von der Mark Brandenburg wur

ben bei der neuen Landeseintheilung im Jahre 1816 auch die Kreiſe

Schievelbein and Dramburg und der nördlichſte Theil des Kreiſes Arns

walde getrennt, und zur Provinz Pommern , worin fie eine tief ein

ſpringende Halbenklave gebildet hatten, gezogen . Dagegen wurde zur

Provinz Brandenburg gelegt der zu Schleſien gehörige, aber bis dahin

durch den Kreis Züllichau davon getrennte Kreis Schwiebus und ein

anſehnlicher Theil der in Folge der Wiener Kongreß - Berhandlungen

an Preußen übergegangenen Königlich Sächſiſchen Länder, namentlich

das Markgrafthum Niederlauſit nebſt den damals zum Meißner Kreife

gehörigen Uemtern Senftenberg und Finſterwalde, fo wie auch die

Herrſchaft Baruth, die Aemter Jüterbogk, Dahme und Belzig, welche

vier lektgenannten Landestheile bis dahin zum Sächſiſchen Kurkceiſe

gehörten. Außerdem kam noch , wie ſchon erwähnt, die Halbenklave

Schermeiſel von Poſen an Brandenburg, wogegen die Stadt Rothen

burg an der Oder ebenfalls als Halbenklave von Brandenburg an

Schleſien überging.

Die Provinz Pommern beſteht im Weſentlichen aus dem

Herzogthume dieſes Namens, wovon der öſtlichſte und größte Theil be

reits durch den Weſtphäliſchen Frieden , der wichtigſte mit den Aus

flüffen der Oder und der Hauptſtadt Stettin im Jahre 1721 , und

endlich der weſtlichſte nordwärts der Peene 1815 zum Preußiſchen

Staat kam . Mit dieſem Herzogthume ſind noch vereinigt worden das

Fürſtenthum Kammin , ein durch den Weſtphäliſchen Frieden ſäkulari:

firtes Bisthum , und die Herrſchaften Lauenburg und Bütow , welche

bis zum Jahre 1772 nur pfandweiſe unter Polniſcher Hoheit beſeffen

wurden. Außerdem ſind, wie ſchon erwähnt, 1816 die Neumärkiſchen

Halb- und Weſtpreußiſchen Ganzenklaven mit Pommern verbunden

worden.

Die Provinz Schleſien hat gegen Poren, das jebige König

reich Polen und die Deſterreichiſchen Staaten weſentlich noch dieſelben

Grenzen , welche der Breslauer Friede von 1742 bezeichnete. Uuch

find derſelben ſchon damals die Böhmiſche Grafſchaft Glas und die

Mähriſche Herrſchaft Katſcher einverleibt worden . Im Jahre 1816

ward der von Sachſen abgetretene Theil der Oberlaufik, mit Aus:

nahme des Kreiſes Hoyerswerda, damit verbunden . Dieſer Kreis kam

damals zur Provinz Brandenburg, wurde aber 1825 ebenfalls zu

Schleſien gelegt. Mit der Oberlauſit kamen auch zwei darin einges
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ſchloffene Böhmiſche Ortſchaften zum Preußiſchen Schleſien. Endlicy

wurde, wie ſchon erwähnt, der Kreis Schwiebus von Schleſienges

trennt, und dagegen Rothenburg mit demſelben vereinigt.

o Die Proying Sachſen iſt aus ſehr verſchiedenartigen Beſtands,

theilen gebildet. Sie enthält zunächſt die Länder des vormaligen Deuts

ſchen Reichskreiſes. Niederſachſen, welche durch den Weſtphäliſchen Friend

den an Kurbrandenburg kamen, nämlich das Herzogthum Magdeburg

und das Fürſtenthum Halberſtadt mit ihrem Zubehör, beides fäkulari

firte geiſtliche Reichslande. Damit war auch die Landeshoheit über

die Grafſchaft Wernigerode, der Antheil an Hohenſtein , welcher aus

den Herrſchaften Lohra und Klettenberg beſteht, und die Lehnsherrlich

keit über die Grafſchaft Mansfeld in Gemeinſchaft mit Sachſen ,vers

bunden . Hierzu trät im Jahre 1802 das bis dahin Mainziſche Fürs

ſtenthum Eichsfeld , i . nebſt den vormaligen Reichsſtädten Nordhauſen

und Mühlhaufen , desgleichen die Grafſchaft Quedlinburg , bis dahin

ein reichsunmittelbares Frauenſtift, worüber Preußen ſchon ſeit 1702

die Schubherrlichkeit hatte. Im Sahre 1816 wurde hierzu , wie oben

ſchon erwähnt, die Altmark gelegt, nachdem das Königreich Weſtphalen

aufgelöſt worden , welches dieſelbe, nebſt allen vorſtehend benannten

Reichslanden, nur mit Ausnahme des auf dem rechten Elbufer beles

genen Theils des Serzogthums Magdeburg, während ſeiner fünfjähri

gen Dauer beſeſſen hatte. Dazu kamen nun die vom Königreiche

Sachſen abgetretenen Länder, ſo weit dieſelben nicht zu den Provinzen

Brandenburg, und Schleſien gelegt, oder wieder an Sachſen -Weimar

abgetreten wurden , namentlich alſo der Kurkreis , mit Ausnahme der

zur Provinz Brandenburg gekommenen Theile deſſelben , nebſt der

Grafſchaft Barby i dem Umte Gommern und der Landeshoheit über

das Amt Walternienburg, dann der Preußiſche Antheil an dem Meißner

Kreiſe und an dem Stifte Merſeburg, wie auch das Stift Naumburg ;

ferner der ganze Thüringer Kreis mit der Landeshoheit über die Graf

ſchaft Stolberg und den Rechten , welche Kurſachſen auf einigen Bes

fißungen der Fürſten von Schwarzburg zuſtanden ; endlich der Ueber

reſt des Neuſtädter Kreiſes , welcher dem bei weitem größten Theile

nach an Sachſen - Weimar abgetreten wurde, vier in den Reußiſchen

Landen eingeſchloſſene Ortſchaften des Voigtländiſchen Kreiſes und der

Königlich Sächſiſche Antheil an der Grafſchaft Henneberg. Zu den

hiermit erworbenen Beſikungen gehört auch der Sächſiſche Antheil an

der Grafſchaft Mansfeld , welcher nach dem Ausſterben der Grafen

den Lehnsherren anheimgefallen war ; ferner das Fürſtenthum Quer

furt, entſtanden aus vier im Weſtphäliſchen Frieden von dem ſäkula

rifirten Erzbisthume Magdeburg abgetretenen Aemtern , wovon jedoch

nur Querfurt und Heldrungen in Thüringen liegen , Süterbog und

Dahme aber bereits oben, als mit dem Kurkreiſe an Preußen geloma

men , erwähnt ſind. Auch die Gahnerbſchaft Treffurt nebſt der Voigtei
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Dorla ſind, ſo weit ſie Sachſen zugehörten , mit dem ThüringerKreife

an Preußen gekommen ; i den Kurmainziſchen Antheils erhielt Preußen

mit dem Fürſtenthume Eichsfeld ſchon im Jahre 1802. Mit den

Fürſten von Schwarzburg hat Preußen ſich dergeſtatt auseinander ges

feßt, daß es jegt die vollſtändige Landeshoheit über das Gericht Altlers :

berg, das Amt Bodungen und die einzelnen , inden KreifenNorde

hauſen und Langenſalza eingeſchloſſenen Schwarzburgiſchen Ortſchaften

beſigt; auch find fämmtliche Schwarzburgiſche Rechte an den femtern

Heringen und Kelbrai von Preußen erkauft worden . bi An Hannover iſt

det nordweſtliche Theil des Fürſtenthums Eichsfeld , ungefähr ein Viers

theil des Ganzen , gegen Enklaven abgetreten worden , welche Hannover

in der Altmark und dem Fürſtenthume Eichsfeld befaß ; die bedeu :

tendſte derſelben iſt das in der Altmare eingeſchloſſene, formals. Lunes

burgiſche Amt Klöße. Die vormals streichsunmittelbare Herrſchaft

Schauen kam nach der Auflöſung des Deutſchen Reichs unter Weſt

phäliſche Landeshoheit, und iſt durch die Wiener Kongreßakte untet

Preußiſche Oberherrlichkeit übergegangen ; ſie beſteht aus dem Flecken

Schauen, der im FürſtenthumeHalberſtadt eingeſchloffeniſt. Zunder

Preußiſchen Provinz Sachſen gehört endlich noch die Stadt Erfurt

mit ihrem Gebiet. Sie ging als Fürſtenthum Erfurt im Jahre 1802

aus Kurmainziſcher Hoheit in Preußiſche über, wurde im Hilfiter Fries

den an Frankreich abgetreten , und im Jahre 1813 wieder von Preua

Ben befekt. Bei der Auseinanderſebung mit Sachſen - Weimar ſind

einige Theile des Erfurter Gebiets , nebſt mehreren zum Thüringer

Kreiſe gehörigen, im Weimarſchen Gebiet ganz und halb eingeſchloſſe

men Dörfern an dieſes gekommen ; Preußen hat aber das jegt zum

Kreiſe Erfurt gehörige Dorf Ringsleben von Weimar erhalten. bine

19118 laste nedinto orgur 190 mm Quird most sinar mand

§ 3. Beſtandtheite der weſtlichen Provinzen.

Die beiden weſtlichen Provinzen ſind aus vielen einzelnen

Ländern zuſammengefeßt. Im Niederrheiniſch - Weſtphäliſchen Reiches

kreife erlangte das Haus Brandenburg zuerſt durch die Kteviſche Erbs

ſchaft, welche im Jahre 1609 eröffnet wurde, Beſikungen. Es theilte

diefelbe mit Pfalz - Neuburg , und erhielt auf ſeinen Antheil das Her ?

zogthum Kleve und die Grafſchaften Ravensberg und Mark. Bu tek :

terer gehörte auch die Oberherrlichkeit über die Grafſchaft Hohen - Lim

burg und über Lippſtadt, welches gemeinſchaftlich mit Lippe- Detmold

beſeffen wird . Durch den Weſtphäliſchen Frieden kam bierzu 1648

das ſäkulariſitte Bisthum Minden, als weltliches Fürſtenthum . Im

Anfange des achtzehnten Jahrhunderts erwarb Preußen aus der Dra:

niſchen Erbſchaft und mittelft Kaufs das Fürſtenthum Moers und die

Grafſchaften Tecklenburg und Lingen, wozu durch den Utrechter Fries

den 1713 noch das Oberquartier von Geldern als Entſchädigung für
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die darin

Uremberg als

das Fürſtenthum Drange kam . :: Im Jahre 1742 getangte Preußen

zum Beſte von Ditfriesland , nach dem Ausſterben der Landesfürſten .

Un frankteich überließ Preußen im Bafeter Frieben 1795 ffeine Bes

figungen auf der linken Rheinufer..! Unter den Entſchädigungen,

welche esir 1802 dafür empfing, war auch der füdöſtliche Theil des

fäkularifirten Bisthums Münſter und das fäkutari fitte Bisthum Pa

derborn , nebſt den Reichsabteien Eſſen und Werden und dem Frauens

ſtifte Nieberelten die beiden erſten als Fürſtenthümer, die beidenUb:

teien als Grafſchaften. Durch den Tilſiter Frieden gingen 1807 alle

dieſe im Weſtphäliſchen Kreiſe belegenen' Länder verloren , aber ſchon

zu Ende des Jahres 1813 befekte Preußen fie wieder. In Folge

Der Wiener Kongreß - Verhandlungen wurde. Ditfriesland, Nieberlingen

und der kleine, zwiſchen demſelben und der Ems gelegene Theil des

Fürſtenthums Münſter an Hannover abgetreten , von welchem Preußen

das Denabrüdſche Amt Receberg empfing. Durch diefelben Verhand

lungen erhielt Preußen auf dem rechten Rheinufer zu feinen atten

Belitungen noch das Herzogthum Berg mit der Landeshoheit " über

born Neuſtadt und Wildenburg ;: ferner das Herzogthum Weſtphalen,

nebſt der Landeshoheitüber die den Fürſten zu Wittgenſtein zuſtehende

Grafſchaft dieſes Namens; fobann die Befigungen, welche dem Hauſe

Nafſau -Oranien vor dem Sahre 1806 in Deutſchland angehörten ,

movon jedoch hier nur zu erwähnen ſind ſeine Naffauiſchen Erblande,

das Fürſtenthum , vormals Bisthum , Korden, und die Grafſchaft, vor:

malige Reichsſtadt, Dortmund. Hierzu kam ferner die Landeshoheit

über die Beſißungen der mediatifirten Fürſten von Salm - Salm ,

Salm - Kyrburg und Salm : Horſtmar , und der Herzöge von Gron

und von Looz - Corswarem , welche ihnen im Jahre 1802:als Entſchäa

digung für ihren Verluſt auf dem linken Rheinufer in dem ſúdweſt

lichen Theile des fäkularifirten Bisthums Münſter angewieſen waren ,

und worin fich auch die Grafſchaft Steinfurt und die Herrſchaftent

Anholt und Gemen eingeſchloffen befanden. Die vorerwähnte Bes

figung des Herzog von Looz - Corswarem kam jedoch nur zu ungefähr

drei Viertheiten unter Preußiſche Hobeit, indem der nördliche, zwiſchen

der Ems- und der Grafſchaft Bentheim liegende Theil derſelben an

Hannover fiet. Ferner erhielt Preußen die Landeshoheit auch noch

über die Grafſchaft Recklinghauſen , welche vormals zum Erzſtifte Köln

gehörte, und 1802 bem Herzog von

gewieſen war ; dann auch über die dem Fürſten von Kaunis gehörige

Herrſchaft Rietberg, und über die Herrſchaften Rheda und Gütersloh,

jekt dem Fürſten von Bentheim - Tecklenburg zuſtändig. Die drei leßta

genannten Landestheile bilden jegt mit dem vorerwähnten Umte Reckea.

berg den Kreis Wiedenbrück zwiſchen Ravensberg und Paderborn .

Von den Naſſauiſchen Erbtanden behielt Preußen nur das Fürſten
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thum Siegen mit den Zillenburgſchen Aemtern Burbach und Neuna

kirchen; den Ueberreſt bertauſchte daſſelbe an den Herzog von Naſſau

gegen ihm gelegene Landestheile, welche ſich einerſeits an den Rhein

nordwärts des Einflufes der Lahn, und andererſeits an die ſüdliche

Grenze des Herzogthums Berg anſchließen . Hierdurch kamen nebſt

Ehrenbreitſtein und Engers auch faſt ſämmtliche Befigungen der me:

diatifirten Fürſten von Wied , die Grafſchaft Sayn - Altenkirchen und

die Herrſchaft Schönſtein unter Preußiſche Landeshoheit. Uuch erhielt

Preußen durch dieſen Tauſch noch die Landesbobeit über die Solms

fifchen Aemter.Hohenfolms, Braunfels und Greifenſtein , welche mit

dem Naſſauiſchen Umte Agbach und der vormaligen Reichsſtadt Wepa

lar jeßt den abgeſondert liegenden Kreis Weßlar bilden . Die Stadt

Weßlar hatte zulegt zum Großherzogthume Frankfurt gehört , und

wurde bei deffen Auflöſung Preußen überlaſſen.

Aus den eroberten Deutſchen Reichsländern auf der linken Rhein

feite hatte Frankreich die vier Departements, Roer, Rhein und Moſel,

Saar, Donnersberg, gebildet. Es hatte dazu die Preußiſchen Bez

fibungen auf dem linken Rheinufer , das Herzogthum Fülich, und,

Alles, was auf dem linken Rheinufer von Kurkölniſchen , Kurmaingi

ſchen, Kurtrierſchen , Pfälziſchen und Nafſauiſchen Beſigungen lag , nebſt

den dazwiſchen liegenden reichsunmittelbaren Befißungen geiſtlicher und

weltlicher Fürſten und Herren , und den vormals freien Reichsſtädten

Köln und Achen verwendet. Preußen erhielt nun das Rhein- und

Moſel Departement ganz, das Roer-Departement mit Uusnahme eines

im Durchſchnitt ungefähr eine halbe Meile breiten Streifens längs

dem rechten Ufer der Maas, und des jenſeits dieſes Fluſſes belegenen

Theils, ſo wie auch das Saar: Departement größtentheils, nämlich mit

Ausnahme der für Baiern, Sachſen - Roburg , Oldenburg , Meklenburg

Strelik und Heffen -Homburg vorbehaltenen Antheile. Außerdem em

pfing es zur Abrundung dieſes Ueberrheiniſchen Gebiets gegen die

Franzöſiſche und Niederländiſche Grenze noch Theile des Morel-, Wäl:

der -, Durthe- und Niedermaas - Departements. Meklenburg - Strelik

überließ ſeinen Antheil an Preußen ſofort durch Kauf, und im Jahre

1834 iſt auch der Roburgſche Antheil, welcher jegt den Kreis St. Wen

del bildet, käuflich von Preußen erworben worden . In dieſem Weſt

rheiniſchen Preußiſchen Gebiet hat zwanzig Jahre lang die Franzöſifche

Regierung beſtanden, und dadurch hat es, ungeachtet ſeiner Zuſammena:

regung aus ſo ſehr verſchiedenartigen Theilen , einen eigenthümlichen

Zuſammenhang in Bezug auf die innere Verwaltung erhalten .. ? 1 .

Die Rheinprovinz beſteht nun aus den Preußiſchen Beſikun :

gen auf der linken Rheinſeite, wozu auf dem rechten Ufer noch Nieders

elten , der dieſſeitige Theil des Herzogthums Kleve, Eſſen und Werden , das

Herzogthum Berg mit Homburg, Neuſtadt, Gimborn und Wildenburg,

die von Naſſau eingetauſchten Landestheile nebſt Weßlar gelegt ſind.
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Die Provinz Weſtphalen bilden alle übrigen , nach vorſtea.

hender Darſtellung gegenwärtig unter Preußiſcher Hoheit ſtehenden

Länder.

4. Die Regierungsbezirke der öſtlichen Provinzen.

Von den überhaupt vorhandenen fünf und zwanzig Regierung :

bezirken gehören ſiebenzehn den öſtlichen Provinzen an.

Oſtpreußen , wie es als Herzogthum an das Haus Brandenburg

überging, erſtreckte ſich bis an die Weichſel bei Marienwerder; aber

das Bisthum Ermeland, zu Weſtpreußen gehörig , war darin ſo weit

eingeſchloſſen , daß es nur durch einen ſchmalen Landſtrich , am friſchen

Haff, mit dem übrigen Weſtpreußen zuſammenhing. Äls im Jahre

1772 auch Weſtpreußen dem Preußiſchen Staate einverleibt wurde,

legte Friedrich II . Ermeland zu Oſtpreußen , und trennte dages

gen den damaligen Kreis Marienwerder von demſelben , um die Woy

wodſchaft Marienburg und das Land Kulm unmittelbar zu verbinden,

und beide Ufer der Weichſel ununterbrochen Weſtpreußen anzueignen.

Schon Friedrich Wilhelm I. hatte erkannt, daß Oſtpreußen zu ausge

dehnt ſei, um von einer Polizei - und Finanz- Behörde, damals der

Oſtpreußiſchen Kriegs und Domainenkammer zu Königsberg, zweda

mäßig verwaltet zu werden ; er ſtiftete daber für den öſtlichen Theil

der Provinz die Lithauiſche Kammer zu Gumbinnen. Danzig, die

Hauptſtadt Weſtpreußens, war nicht mit demſelben 1772 an den

Preußiſchen Staat übergegangen ; daher wurde Marien werder, wela

ches nach der damaligen Begrenzung dieſes Landes beinahe in ſeiner

Mitte lag, zum Sig für die Verwaltung deſſelben auserſehen.

der neuen Landeseintheilung im Inhre 1816 blieb Oſtpreußen in zwei

Verwaltungsbezirke, Königsberg und Gumbinnen, getheilt. Die alten

Grenzen der beiden Kammerbezirke wurden nur in ſo weit verändert,

daß Memel mit der nächſten Umgegend der Regierung zu Königsberg

zugetheilt wurde;. Gumbinnen erhielt dagegen einige Erweiterung ſeis

nes Verwaltungsbezirkes durch Verbeſſerung der Begrenzung im In

nern , beſonders bei Nordenburg. Weſtpreußen war Tchon 1793 durch

die Städte Danzig und Thorn mit ihren Gebieten vergrößert worden .

Im Jahre 1807 wurden dieſelben nebſt dem Lande Rulm zwar von

ihm getrennt; es erhielt dagegen aber die großen Theile der Kreiſe

Krone und Kammin , welche von dem vormaligen Nendiſtrikt bei

Preußen verblieben waren. Im Jahre 1815 ward auch Danzig und

Thorn und das Kulmer Land wieder gewonnen , und die Provinz

erſchien für eine Polizeiverwaltung zu groß. Daher ward für den

nördlichen Theil derſelben eine beſondere Regierung in Danzig ein

gerichtet.

Die Provinz Poren zerfiel bei der neuen Landeseintheilung in

zwei Regierungsbezirke, Poren und Bromberg. Der erſte enthält
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zwei Drittheile der Provinz, das nördliche Drittheit wird von Brom:

berg aus verwaltet. Dieſe Stadt war von 1772 ab der Siß der

Verwaltungsbehörden über den damaligen Nebdiſtrikt, welcher zu jener

Zeit mit Weſtpreußen verbunden wurde , mit dem er zugleich unter

" Dieſe Verbindung blieb

beftehen , als 1793 der ſüdliche angrenzende Theil von Großpolen un

ter der Benennung Südpreußen zum Preußiſchen Staat kam , und

namentlich auch Preußiſche Kammern zu Poſen und Kaliſch errichtet

wurden . Der Nesdiſtrikt ging mit Südpreußen 1807 an das Here

zogthum Warſchau über , und kam mit einem Theile deſſelben 1815

wieder an Preußen zurück. Unter ſolchen Verhältniffen ſchien die

Wiederherſtellung der Verwaltungsbehörden zu Bromberg angemeſſen,

obwohl der Nebdiſtrikt nicht wieder mit Weſtpreußen vereinigt wurde,

fondern ein Theil des neuen Großherzogthums Poren wurde. Da

derſelbe jedoch durch den Abgang des größten Theils einer vormaligen

Kreiſe Krone und Kammin verkleinert worden war , fo wurden ihm

dagegen die jeßigen Kreiſe Gneſen und Wongrowiß vom ehemaligen

Kammerbepartement Poren zugelegt. Die jeßige Regierung zu Poren

iſt ' dagegen nicht nur an die Stelle der vormaligen Kammer daſelbſt

getreten , ſondern hat auch noch zur Verwaltung zugetheilt erhalten ,

was von dem ehemaligen Kammerbepartement Kaliſch zum Großhers

zogthum Poſen gekommen iſt.

19 Die Mark Brandenburg wurde von Tehr frühen Zeiten ab 'in die

Kurmark und Neumark getheilt, deren jede ihre beſondern Landeskolles

gien hatte. Der Sig der Kurmärkiſchen war Berlin, der Neumärkis

fchen Küſtrin . In Bezug auf die Verwaltung war die Begrenzung

der Kurmark ſehr mangelhaft, weil einerſeits die Sächſiſche Grenze

der Hauptſtadt zu nahe , und andererſeits die Uitmark zu entfernt

und durch die Elbe getrennt war, weshalb auch verſucht wurde, die

ſelbe durch beſondere Kommiſſionen der Kurmärkiſchen Landeskollegien

verwalten zu laſſen . Die Neumark war in Bezug auf die Verwale

tung noch ſchlechter begrenzt. Nordwärts erſtreckte ſich ein langer

ſchmaler Streifen mit den Kreifen Schievelbein , Dramburg und Arns:

walde tief in Pommern hinein. Südwärts lag dagegen der Kreis

Kottbus ganz abgeſondert in der Niederlauſik. Die wichtige Waſſer

verbindung zwiſchen Schleſien und Berlin war vom Sächsiſchen Gebiet

durchſchnitten . Sachſen befaß nämlich nicht allein auf einer beträcht:

lichen Strecke das linke Oberufer, ſondern das Sächſiſche Dorf Schiedlo

lag ſogar auf dem rechten Oderufert, und die Sächſiſche Grenze ging

ſo nahe an den Müllroſer Kanal heran, daß am jenſeitigen Ufer nur

ein Rand von wenigen Fußen noch Preußiſch blieb. Der bereits im

Hubertsburger Frieden 1763 vorbehaltene Austauſch des Dorfes

Schiedlo kam erft 1815 zur Ausführung, wo Preußen erſt eine beſſere

Grenze gegen Sachſen erlangte. Indem die Hemter Belzig, Füter:
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bogé und Dahme nebſt der Herrſchaft Baruth der Kurmark, die Nies

derlauſik der Neumark beigelegt wurde, ward in dieſer Hinſicht das

Bedürfniß der Verwaltung für die Provinz Brandenburg befriedigt.

Dagegen ward die Altmark der neuen Preußiſchen Provinz Sachſen,

zwiſchen beiden Marken To verändert, daß die Aufſicht über den Oder:

ſtrom und den Müüroſer Kanal ganz der Neumark zufiel. Hiermit

kam zugleich Frankfurt zur Neumark, und wurde nun als die an

fehnlichſte Stadt derſelben der Sie ihrer Landeskollegien. Die Kurs

märkiſche Kammer ward nach der neuen Einrichtung der Landeskolle

gien nunmehr als Regierung nach Potsdam verlegt. Die Haupt

ſtadt Berlin erhielt im Jahre 1816 eine eigene Regierung, welche

jedoch 1822 wieder aufgehoben wurde. Endlich wurde 1836 Bees:

kot vom Frankfurter Regierungsbezirke getrennt und dem Potsdamer

zugelegt.

Nachdem im Jahre 1721 der Lauf der Oder und Vorpommern

bis an die Peene an Preußen gekommen war , wurde Stettin der

Sig der Landeskollegien für Pommern. Der größte Theil von Hin

terpommern liegt zwar zu entfernt von Stettin , um von dort zwecks

mäßig verwaltet zu werden , aber die ſchwache Bevölkerung und Ges

werbfamkeit dieſer Gegend erregte doch Bedenken wider die Anſtellung

vollſtändiger Landeskollegien für dieſelbe. Insbeſondere wurden die

Polizei - und Finang -Ungelegenheiten zipar · von 1764 an von einer

Deputation der Stettiner Kammer verwaltet , welche ſich zu Köslin

aufhielt ; auch war in dieſer Stadt ein Obergericht für Hinterpom :

mern , das unter der Benennung eines Şofgerichts nur aus einem

Senat beſtand. Die erſtere wurde jedoch 1787 wieder aufgelöſt, das

lektere aber bis zu der neuen Organiſation der Provinzial- Juſtiza

behörden beibehalten . Uber im Jahre 1816 erſchien Hinterpommern ,

nachdem auch die Neumärkiſchen Halb- und die Weſtpreußiſchen Ganga

enklaven dazu gelegt waren, bedeutend genug, um eine eigene Regies

rung für den größeren öſtlichen Theil deſſelben zu Köslin einzurich

ten, wonach nur der kleinere weſtliche Theil von Hinterpommern , und

Vorpommern bis an die Peene, unter Verwaltung der Regierung zu

Stettin blieb . Nachdem in Folge der Wiener Kongreßverhandlungen

der bis dahin noch von Schweden beſeffene Theil von Vorpommern

ebenfalls an Preußen übergegangen war , wurde für denſelben eine

beſondere Regierung zu Stralſund errichtet. Dbwohl diefer Lans

destheil, von nur vier tandräthlichen Kreiſen , nahe genug an Stets

tin liegt , um von dort aus verwaltet werden zu können , ſo ſtand

doch ſeine beſondere Verfaſſung und eine hundertjährige Sewohn:

heit der Vereinigung mit den Verwaltungs- Behörden zu Stettin

entgegen.com
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Für Schleffen wurden bald nach deffen Erwerbung zwei Kriegs

und Domainenkammern beſtellt, nämlich zu Breslau für Mittel

und Oberſchleſien nebſt der Grafſchaft Glaß, und zu Glogau für Nie

derſchleſien ; jedoch erhielt Oberſchleſien ein beſonderes Obergericht, die

Ober-Amts - Regierung in Brieg, und ſpäter auch eine beſondere Ver:

waltung der indirekten Steuern , die Zoll- und Ucciſe - Direktion zu

Reiße. Es war früher ſchon anerkannt, daß Oberſchleſien einer beſon :

dern Regierung bedürfe, aber erſt 1816 wurde dieſe in Oppeln er :

richtet. In demſelben Jahre wurde noch eineRegierung, für die Ges

birgskreiſe, zu Reichenbach errichtet , aber 1821 wieder aufgehoben ,

und ihr Bezirk vertheilt, insbeſondere größtentheils der Regierung in

Breslau zugelegt , die dagegen den Kreis Kreuzburg noch an Oppeln

abgab, damit die Schleſiſche Grenze gegen das Königreich Polen uns

ter einer Verwaltungsbehörde ſtände. Im Jahre 1816 wurde der

Preußiſche Antheil der Oberlaufis der Niederſchleſiſchen Regierung zu :

gelegt, vorerſt mit Ausnahme von Honerswerda, welches jedoch 1825

auch noch dazu kam . Die Niederſchleſiſchen Landeskollegia waren ſchon

in Folge der Befeßung Glogaus durch Franzöſiſche Truppen von dort

nach liegniß verlegt worden , aber auch nach hergeſtelltem Frieden

verblieb die Regierung daſelbſt um ſo mehr, als ihr Verwaltungsbezire

fie den Kreis Guhrau wegen ſeiner Entfernung von Liegnig an die

Regierung zu Breslau ab. Bei der Auflöſung der Regierung zu Rei:

chenbach wurden ihr die fünf weſtlichſten Kreife des Bezirks derſelben

zugelegt. 10":377,1;547

Die Länder, welche dem Preußiſchen Staate bei noch beſtehender

Deutſcher Reichsverfaſſung weſtwärts der Mart Brandenburg angehör:

ten, lagen damals ſo zerſtreut und vereinzelt, daß es nöthig geſchienen

hatte , jedem derſelben beſondere Landeskollegien zu geben. So hatte

im Niederſächſiſchen Reichskreiſe das Herzogthum Magdeburg ſeine bez

fondere Kammer, worunter auch der Preußifche Antheil an der Graf

fchaft Mansfeld ſtand, und das Fürſtenthum Halberſtadt ebenfalls eine

eigene Kammer , welche Hohenſtein durch eine Deputation zu Eurich

verwalten ließ, und auch die Preußiſchen Rechte über Wernigerode und

Quedlinburg To weit wahrnahm , als ſie damals zum Geſchäftskreiſe

der Rammern gehörten. Von den Erwerbungen im Jahre 1802 ward

Hildesheim mit Goslar zu Halberſtadt gelegt. Das Eichsfeld mit

Mühlhauſen und Nordhauſen erhielt dagegen eine eigene Kammer zu

Heiligenſtadt, welcher auch Erfurt mit ſeinem Zubehör untergeben

wurde. Nach der Wiederherſtellung der Preußiſchen Herrſchaft auf der

linken Etbreite ging zwar Hildesheim mit Goslar , nebſt einem Vier:

theil des Eichsfeldes zu Hannover und ein Theil des Erfurter Gebiets

an Weimar über ; dagegen aber wurden die Preußiſchen Befißungen

durch Sächſiſche Landestheile ſehr erweitert. Die neue Preußiſche Pros
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vinz Sachſen erhielt nun drei Regierungen. Der Regierung zu Mag :

deburg wurden die Altmark, das Fürſtenthum Halberſtadt, die Graf:

ſchaft Wernigerode und Quedlinburg zugelegt; auch erhielt ſie die

Grafſchaft Barby mit dem Umt Gommern und der Hoheit über Wala

ternienburg, welche vormals Ganz- und Halbenklaven in dem Herzog

thum Magdeburg bildeten. Dagegen ging von den vormaligen Kam

merdepartements Magdeburg und Halberſtadt der Saalkreis, der Alts

preußiſche Theil der Grafſchaft Mansfeld und der kleine Halberſtädtiſche

Kreis Ermsleben an die neue Regierung über, welche für die von

Sachſen abgetretenen Landestheile zu Merſeburg" errichtet wurde.

Welche von dieſen Landestheilen den Regierungen zu Liegniſ, Frant

furt, Potsdam und Magdeburg zugewieſen wurden, iſt ſchon erwähnt.

Auch von der Hauptmaſſe, welche hiernaditverblieb, waren noch einige

zu entfernt, oder zerſtreut liegende Landestheile abzuſondern ; für dies

felben , und für den Verwaltungsbezirk der vormaligen Rammer zu

Heiligenſtadt, wurde noch eine neue Regierung in Erfurt errichtet,

welche demnach das Eichsfeld mit Hohenſtein, Nordhauſen , Mühlhau

Ten und Treffurt, die Thüringiſchen Kreiſe Langenſalza und Weißenſee,

das Erfurter Gebiet, das einſt Kurſächſiſche Henneberg, den Ueberreft

des Neuſtädter Kreiſes, nebſt den Voigtländiſchen Enklaven , zu ver:

walten hat.

$ 5. Die Regierungsbezirke der weſtlichen Provinzen .

Die acht Regierung & bezirke der 'weſtlichen Provinzen

ſind in nachfolgender Weiſe zuſammengeſelltworden . "

Im Weſtphäliſchen Reichskreiſe beſtanden Kammern zu Kleve, für

Kleve - und Moers ; zu Hamm, für die Grafſchaft Mark; zu Minden,

für Minden und Ravensberg , und zu Aurich, für Oſtfriesland. Gel

dern wurde durch ein beſonderes Landes - Adminiſtrations :Kollegium ,

und Tecklenburg nebſt Lingen durch eine Deputation der Kammer zu

Minden verwaltet. Nach dem Verluſte der Beſikungen auf dem lins

ten Rheinufer und der Erwerbung der Fürſtenthümer Münſter und

Paderborn, und der Grafſchaften Eſſen und Werben, nebſt der Herrs

ſchaft Niederelten , kam der Oſtrheiniſche Theil von Kleve mit Effen,

Werden und Elten unter die Kammer zu Hamm. In Münſter ward

eine neue Kammer errichtet, wozu auch Tecklenburg und Lingen gewie :

Ten wurden . Paderborn ward durch eine beſondere Deputation derfela

ben verwaltet. Nach Wiederherſtellung der Preußiſchen Herrſchaft jen

ſeits der Wefer und des Rheins traten an die Stelle der Rammern

zu Minden und Münſter Regierungen dafelbſt, mit beträchtlicher Er

weiterung der früheren Verivaltungsbezirke. Münſter erhielt nämlich

zu dem Fürſtenthum diefes Namens, nebſt Tecklenburg und Lingen,

noch die Verwaltung über die ſtandesherrlichen Gebiete, welche weſt
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wärts bis zur Niederländiſchen Grenze liegen und Minden bekam

zu dem früheren Verwaltungsbezirke noch Paderborn , Rorben und den

weiter oben bezeichneten Kreis Wiedenbrück . Un die Stelle der Kam

mer zu Hamm trat eine Regierung zu Arnsberg, welcher , außer

der Grafſchaft Mark mit Hohen - Limburg und nun auch Dortmund,

das Herzogthum Weſtphalen, das Fürſtenthum Siegen mit Burbach

und Neunkirchen und die Grafſchaft Wittgenſtein zugewieſen wurden .

Was Preußen außerdem vor dem Kriege im Weſtphäliſchen Reichs

kreiſe beſeffen hatte, iſt, fo weit es wieder unter ſeine Heroſchaft kam ,

der Rheinprovinz einverleibt worden . tal ) . do 13

... Im Jahre 1816 wurden in der Rheinprovinz Techs neue Regie :

rungen errichtet. Die erſte derſelben trat zu Kleve an die Stelle der

vormaligen Kammer daſelbſt ihr ward das Herzogthum Kleve, Gel

dern , Moers, Effen , Werden und Elten nebſt dem nördlichſten Theile

des Erzſtifts Köln untergeordnet. Die zweite, zu Düſſeldorf, wo

fich früher die Pfälziſche Verwaltung von Jülich und Berg, und nach:

mals unter Franzöfiſchem Einfluſſe die Regierung des Großherzog

thums Berg befunden hatte, erhielt die Aufſicht über den größeren

und gewerbreicheren nördlichen Theil des Herzogthums Berg, und auf

dem linken Rheinufer über einige gegenüber liegende Theile des Erge

ſtifts Köln und Herzogthums Jülich. Der dritten, zu Köln , wurde

der ſüdliche Theil des Herzogthums Berg nebſt den Herrſchaften Fom :

burg , Neuſtadt und Gimborn die Reichsſtadt Köln , und der mittlere

Haupttheil des Erzſtifts Köln , worin ſich die vormalige Rurfürſtliche

Reſidenz Bonn befindet, untergeben. Die vierte, zu : Uchen , erhielt

die Verwaltung der Reichsſtadt Uchen , des größten Theils des Her:

zogthums Jülich, bis an deſſen fübliche Grenze, und der an Preußen

gekommenen Theile der Niederländiſchen Provinzen Limburg undGel

dern , wie auch der vormaligen reich unmittelbaren Stifter Malmedy,

Kornelimünſter und Burtſcheid. Die fünfte, zu Koblenz ider por :

maligen Reſidenz der Kurfürſten von Trier, erhielt zu ihrem Bezirke auf

der linken Rheinfeite faſt das ganze Departement Rhein und Moſel,

wopon bloß der nördlichſte Theil zu Köln gekommen war, und offwärts

des Rheins alle von Naſſau eingetauſchten Landestheile, mit der dazu

gehörigen Beſikungen der Fürſten zu Wied und Solms, wie auch

der Reichsſtadt Weßlar und die Herrſchaft Wildenburg. Der ſechsten,

zu Trier , ward endlich Alles zugewieſen , was pontidem Saarin

dem Wälders und dem Moſel - Departement an Preußen gekommen war.

Bei der Bildung dieſer Regierungsbezirke war zunächſt darauf Rückſicht

genommen worden , Regierungen in den Städten anzulegen , die bishet

Siße der Verwaltung großer Gebiete getoefen warert. Darauf batten

hauptſächlich Unſpruch Düſſeldorf, als Hauptort des Großherzogthums

Berg und Uchen , Koblenz und Triech als Hauptſtädte des Roers,

des Rheina und Moſela und des Saart Departements. An Kleve
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knüpften ſich die Erinnerungen eines über hundertjährigen Beſikes.

Köln konnte endlich um ſo weniger übergangen werden , als es die

größte und wichtigſte Stadt der Rheinprovinz, und in dieſer Bezie

hung weſentlich ihre Hauptſtadt iſt. Von den fechs vorgenannten

Regierungsbezirken find Trier und Koblenz bei weitem die größten ;

aber dennoch kleiner als irgend ein Regierungsbezirk der öſtlichen Pro

vingen , Stralſund und Erfurt ausgenommen, wo jedoch örtliche Vers

hältniſſe die Errichtung beſonderer Regierungen für ſo kleine Landes:

theile veranlaßten . Die Regierungsbezirke Köln und Achen ſtehen

dem Umfange nach zwiſchen Stralſund und Erfurt, und grenzen der

ganzen Länge nach an einander. Shrer Vereinigung ſtehen jedoch

Rückſichten auf die Städte Köln und Achen entgegen . Noch kleiner

als dieſe beiden waren die Regierungsbezirke Düſſeldorf und Kleve.

Daher ward 1822 die Regierung in Kleve aufgelöſt, und ihr Bezirk

mit dem von Düſſeldorf vereinigt. Lekterer iſt nun aber noch etwa

um ein Viertheit kleiner , als der Regierungsbezirk Trier ; aber die

Einwohnerzahl des Regierungsbezirks Düſſeldorf verhält ſich zu der

des Regierungsbezirks Trier beinahe wie 7 zu 4. Alle fünf Regie:

rungsbezirke, woraus jeßt die Rheinprovinz beſteht, ſind zuſammen nur

79 Quadratmeilen größer, als der Regierungsbezirl Königsberg, aber

fie enthalten beinahe 31/2mal ſo viel Einwohner.

$ 6. Die Juſtizverwaltungs - Eintheilung.

Mit der in vorſtehenden Paragraphen angegebenen allgemeinen

Verwaltungseintheilung des Preußiſchen Staats iſt die Eintheilung

deſſelben in Beziehung auf die Suſtizverwaltung nicht ganz in Ueber

einſtimmung.

Im Jahre 1815 wurde es als Regel aufgeſtellt, daß für jeden

Regierungsbezirk ein Obergericht beſtehen ſollte 1 ). Von dieſer Regel

finden aber beträchtliche Ausnahmen ſtatt.

Die Provinz Preußen hat nur drei Oberlandesgerichte, zu Kö

nigsberg, Inſterburg und Marienwerder. Die beiden erſten umfaſſen

die Regierungsbezirke Königsberg und Gumbinnen, weſentlich in ihrer

jeßigen Begrenzung ; das legtere beſteht für die Regierungsbezirke

Danzig und Marienwerder zuſammen genommen. Außerdem iſt in

Königsberg noch das Tribunal des Königreichs Preußen).

In der Provinz Poren find jegt zwei Oberlandesgerichte, zu

Poſen und zu Bromberg, für die gleichnamigen Regierungsbezirke ein

gerichtet. Außerdem beſteht ein Ober - Appellationsgericht in Poren.

1) Verordnung vom 30. April 1815 , § 5 sqq. Geſekſ. S. 87.

2 ) Vergl. Kabinetsordre vom 22. December 1838. Geſells . 1839, S. 26 .

2
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Daſſelbe bildet die zweite Inſtanz, und zwar in Civilſachen ohne Aus

nahme für die ganze Provinz, und in ſolchen Strafſachen , welche in

erſter Inſtanz von den Oberlandesgerichten entſchieden worden ?).

Die Provinz Brandenburg hat zwei Obergerichte, das Kam

mergericht 2 ) in Berlin und das Oberlandesgericht in Frankfurt. Die

Begrenzung ihrer Bezirke kommt mit der Begrenzung der Regierungs

bezirke Potsdam und Frankfurt nicht ganz überein . Dem Kammer

gerichte ſind auch die Gräflich Stolbergſchen Gerichte in der Graf

ſchaft Wernigerode, Regierungsbezirks Magdeburg, und in der Herrſchaft

Schwarza , Regierungsbezirks Erfurt, untergeben . Unter dem Ober

landesgerichte zu Frankfurt ſteht noch der Kreis Hoyerswerda, welcher

ſeit 1825 zum Regierungsbezirk liegnig gehört. Auch iſt zu bemer:

ken , daß das Kammergericht jeßt der , ausſchließende Gerichtshof für

den Umfang des ganzen Staats wegen aller Verbrechen und Verge

hungen wider die Verfaſſung und wider die öffentliche Ruhe , fowohl

des Preußiſchen Staats, als auch der übrigen Staaten des Deutſchen

Bundes ift ).

In Pommern beſtehen die Oberlandesgerichte zu Stettin und

Köslin für die gleichnamigen Regierungsbezirke. Der Regierungsbezirk

Stralſund hat ſeine beſondere Juſtizverfaſſung mit gemeinem Rechte

unter dem Ober :Appellationsgericht in Greifswald.

In Schleſien beſtehen Obertandesgerichte zu Breslau, Glogau

und Ratibor , weſentlich für die Regierungsbezirke Breslau , Liegniß

und Oppeln ; aber die Begrenzung derſelben weicht erheblich von der

Begrenzung dieſer Regierungsbezirke ab. Unter dem Oberlandesges

richte zu Breslau ſtehen nämlich auch die Kreiſe Sauer , Schönau,

Bolkenhayn, Landshut und Hirſchberg, Regierungsbezirks Liegniß, und

der Kreis Kreuzburg, Regierungsbezirks Oppeln. Der Kreis Guhrau,

Regierungsbezirks Breslau , iſt dem Oberlandesgerichte zu Glogau

zugetheilt.

In der Provinz Sachſen ſind Oberlandesgerichte zu Magdes

burg, Naumburg und Halberſtadt. Unter dem erſten ſtehen nur das

Herzogthum Magdeburg und die Altmart mit den beiden einverleibten

vormals Sächſiſchen und Hannoverſchen Enklaven. Dem Oberlandes

gerichte zu Naumburg ſind der Regierungsbezirk Merſeburg und die

Kreiſe Weißenfee, Langenſalza, Erfurt, Schleuſingen und Ziegenrüd,

Regierungsbezirks Erfurt, untergeben. Unter dem Oberlandesgerichte

in Halberſtadt ſtehen das Fürſtenthum dieſes Namens nebſt Quedlin:

burg, Regierungsbezirks Magdeburg, und die Kreife Nordhauſen, Wor :

bis, Heiligenſtadt und Mühlhauſen , Regierungsbezirks Erfurt.

1) Bergl. Verordnung vom 16. Juni 1834. Geſebi. S. 75.

2) Bergl. Kabinetsordrevom 22. December 1838. Gerepf. 1839, S. 25 .

3) Kabinetsordre vom 25. April 1835. Gelegi. S. 47,
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In der Provinz Weſtphalen ſind für die Regierungsbezirke

Münſter und Minden Oberlandesgerichte zu Münſter und Paderborn .

Ferner verwaltet das Oberlandesgericht zu Hamm die Juſtiz in dem

Cheile des Regierungsbezirks Arnsberg, der aus der Grafſchaft Mart

mit Dortmund und Hohen - Limburg beſteht, und in dem Theile der

Rheinprovinz, wo die Preußiſche Gefeßgebung und Gerichtsverfaſſung

eingeführt iſt, nämlich in Kleve oſtwärts des Rheins mit Effen, Wers

den und Elten , oder den Kreifen Rees und Duisburg, Regierungsbes

zirks Düſſeldorf. Uuch ſtehen unter dem Oberlandesgerichte in Hamm

die Preußiſchen Gouvernementsgerichte in den Bundesfeftungen Mainz

und Luxemburg ?). Endlich iſt ein Oberlandesgericht in Arnsberg, aus

dem vormaligen Hofgericht 4) daſelbſt gebildet. Unter demſelben ſteht

der übrige Theil des Regierungsbezirks Arnsberg, nämlich das Herzog

thum Weſtphalen , das Fürſtenthum Siegen mit den Aemtern Burbach

und Neunkirchen und die Grafſchaft Wittgenſtein.

Der Bezirk des Rheiniſchen Appellationsgerichtshofe 3 ) in Köln

umfaßt die ganze Rheinprovinz , mit Ausnahme der Kreife Rees

und Duisburg, Regierungsbezirks Düſſeldorf. In dieſem Bezirke find

die Franzöfiſchen Gefeße und die Franzöſiſche Gerichtsverfaſſung im

Weſentlichen beibehalten worden. Nur die von Naſſau eingetauſchten

Landestheile nebſt der Stadt Weßlar, weſentlich alſo die oſtwärts des

Rheins gelegenen Theile des Regierungsbezirks Koblenz , haben eine

eigenthümliche Gerichtsverfaſſung unter dem Juſtizfenat in Koblenz.

Hier gilt gemeines Recht. Unter dem Rheiniſchen Appellationsgerichts

hofe wird die Rechtspflege von dem Juſtizſenat in Koblenz und von

acht Landgerichten, unter welchen 122 Friedensrichter 4 ) ſtehen, beſorgt.

Die Landgerichte haben folgende Bezirke : 1 ) Kleve, die Kreiſe Kleve,

Geldern und Kempen , Regierungsbezirks Düſſeldorf; 2) Düſſeldorf,

die Kreiſe Krefeld, Gladbach , Grevenbroich, Neuß, Düſſeldorf, und den

weſtlichen Theil des Kreiſes Solingen , welcher dem Friedensgerichte

Opladen untergeben iſt, fämmtlich Regierungsbezirks Düſſeldorf; 3) EL:

berfeld, die Kreiſe Elberfeld und Lennep und den öſtlichen, unter dem

Friedensgerichte zu Solingen ſtehenden Theil des Kreiſes Solingen,

ebenfalls fämmtlich Regierungsbezirks Düſſeldorf; 4) Köln, den Re:

gierungsbezirk Köln ; 5) Uchen, den Regierungsbezirk Achen ; 6) Ro

blenz, den Regierungsbezirk Koblenz, mit Ausnahme der unter dem

Juſtizſenat in Koblenz ſtehenden Theile deſſelben ; 7) Trier, die Kreiſe

1) Kabinetsordre vom 19. Juli 1834. Gefeßl. S. 132.

2 ) Kabinetsordre vom 31. Auguſt 1835. Gefert. S. 197.

3 ) Bergl. Verordnung vom 21. Juni 1819. Gefebr. S. 209.

4) Ueber die Kompetenz der Friedensgerichte, vergl. Verordnung vom

7. Juni 1821. Gefekt. S. 101. Verordnung vom 11. Mai 1843. Ses

regi. S. 181 .

1

2 *
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Daun, Bittburg, Prüm , Wittlich, Bernkaſtel, Trier Stadt und Land ,

Saarburg nnd Merzig, Regierungsbezirks Trier; und 8) Saarbrücken,

die Rreife Saarlouis, Saarbrücken , Dttweiler und St. Wendel, Re

gierungsbezirks Trier.

Zweiter Abſchnitt.

Begriff und Quellen des Preußiſchen Staatsrechts.

$ 7. Begriff des Preußiſchen Staatsrechte .

Das Preußiſche Staatsrecht iſt die Lehre von den Rechten ,

welche dem Preußiſchen Staate und ſeinen Gliedern oder Angehörigen

zukommen. Im engern Sinne hat es nur die einheimiſchen Rechte

des Preußiſchen Staats , alſo deffen Wechſelwirkung mit ſeinen Glie

dern zum Gegenſtande. Sein Umfang, als inneres oder einhei

miſches Preußiſches Staatsrecht, beſchränkt ſich hiernach hauptſächlich

auf Erörterung der gegenſeitigen Rechte und Pflichten oder viels

mehr rechtlichen Verbindlichkeiten oder Schuldigkeiten — des Preußi

ſchen Staats und der Preußiſchen Staatsangehörigen. In einem

weitern Sinne würde das Preußiſche Staatsrecht auch das äußere

Staatsrecht umfaſſen , oder die Lehre von den Rechten , welche ſich

auf die Wechſelwirkung des Preußiſchen Staats mit andern Staaten

beziehen .

Es giebt nur Ein Preußiſches Staatsrecht. Daher wurde auch

den Einwohnern der im Jahre 1815 mit dem Preußiſchen Staate

vereinigten Länder verheißen , daß fie gleich allen übrigen Preußiſchen

Unterthanen regiert werden ſollten. Es iſt ferner ausdrücklich aus

geſprochen, daß, namentlich in Beziehung auf die Strafgeſeke, welche

die Majeſtät des Souverains und die innere Ruhe des Staats gegen

frevelhafte Angriffe und Umtriebe fichern , in der Preußiſchen Monarchie

nur Ein inneres Staatsrecht gelten könne 2) . Auch beſtimmt eine

allgemeine Vorſchrift, daß in Beziehung auf die Reſſortverhältniſſe der

Verwaltungsbehörden in allen neuen und wieder eroberten Provinzen,

in welchen die fremdherrliche Gefeßgebung gegolten hat und noch gilt,

man ſich nur nach den allgemeinen Inſtruktionen der gedachten Be

1) Vergl. die Befigergreifungs- patente vom 5. Mai 1815. Gefeßfamml.

S. 22. 24.

2) Kabinetsordre vom 6. März 1821. Gefeßt. 5. 30, Rabinetsordre vom

5. September 1821. Gefeßl. S. 156.
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Publikanda , Deklarationen sc. werden also serébe angeſehen, wenn ſie

ausgegangene

gehöriger Weiſe !(vergl. un

Seitens de
intraridenten des

Staatsraths oder eines oder
mehrerer

etwas

" ,

hörden richten , und jebe mit folcher nichtzu vereinbarende Beſtimmung

der fremden Gefekgebung außer Kraft-gefelt Tein folt:1).***

Es iſt inicht unſere Abſicht , in gegenwärtigem Werke audy das äußere

Preußiſche Staatsrecht abzuhandeln. Wir beſchränken uns vielmehr

im Wefentlichen nur auf das innere Preußiſche Staatsrecht, jedoch

ohne das Privat- Fürſtenredit ) volftändig abzuhandeln , unb werden

von unſecèt Darſtellung auch das Strafrecht und Projeßrecht aus:

fühließenés sontdisfun 1.99 zdas vilat misini's 1s019

S. Mon den Quellen des Preußiſchen Staatsrechte,

191192 do szinsbeſondere den Gefeßen . So

zdni his quétrena des Prtußiſchen Staatsrechts : find hauptſächlich

Gerefe, staatertragen und Herkommen anzuführen .

Sri Im Preußiſchen Staaté führt nicht jedes Gefen dieſen Nas!

men ; auch Verordnungen, Ordnungen, Edikte, Patente, Reglements,

ten 9) werkündigts) find. Die Kontrafignatur der Geſepe

?

daß fogar die meiſten ) Gefeße derſelben entbehren , nämlich die in

Form von Kabinetsordres ergangenen

780. Da ble von Bern Landesherrn in einzelnen Fällen , oder in

Anfehung einzelnet Gegenſtände, getroffenen Verordnungen, in an :

werden können), ſo iſt zwar nicht jede Kabinetsorde ein Gefek; doch

muß eine jede Kabinetsordre, welche eine allgemeine Vorſchrift ent

hält , als Geſeß angeſehen werden , ſobald ſie in derſelben Weiſe ver

kündigt iſt, wie dieß hinſichtlich der Gefeße vorgeſchrieben iſt.

Was die in den Provinzial- Landtags - Abſchieden ausgeſprochenen

allgemeinen Vorſchriften betrifft, ſo haben dieſelben zwar, wie es in

meinePorſchriftenenthalten,undin

1

1) Kabinetsordre vom 4. December 1826. Gefeßt. 1827, S. 7.

2) W. Oftermann ,Grundfäße des Preuß. Staatsrechts, Dortmund 1841,

handelt S. 96 sqq. , nicht ſehr voüftändig, davon.

3) Vergl. 2. £. R. Eint. § 10. Rhein . 6. G.B. Urt. 1.

4) So enthält z. B. die Geſegſammlung vom Jahre 1841 überhaupt

97 Geſekesnummern. Davon führen nur 8 den Namen Geſeke, 38

find aber Kabinetfordres. Die Verordnung vom 20. März 1817,

§ 28, Geſekſ. S. 73, beſtimmt indeß, daß jedes Geſek vom Präſiden :

ten des Staatsraths kontraſignirt und vom Miniſter : Staatsſekretair

beglaubigt wird.

5 ) 4. £ . R. Einl. $ 5.
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dem beitfen Rheiniſchen Landtags - Abſchiede i vom 30. Oktober 1832

(B. 23) heißt , nicht Gefeßeskraft. Hinſichtlich derjenigen Landtags

Abſchiede, welche in derſelben Weiſe verkündigt find , wie die Ge

feke, wird aber sangenommen werden müſſen , daß die darin ausgeſpro

chenen allgemeinen Vorſchriften Gefeßeskraft haben , da es doch fonſt

in Preußen nicht weſentlich iſt, ob ein Gefeßi diefen oder einen andern

Namen führt und auch Rabinetsordres vorhanden ſind , die zunächſt

einen einzelnen Fall entſcheiden , dabei aber auch allgemeine Vorſchrifa

ten oder Gefeßesdeklarationen enthalten 1).

fül ben ganzen Umfang

Staats , oder nur für einzelne Provinzen , Diſtrikte oder Derter Bes

ſtimmungen enthalten ſind ſie allgemeine, oder Mrovinzial:

oder Lokal: Gefeße.Bei Beurtheilung einzelner Streitfragen ſte

hen die allgemeinen Gefeße den Provinzialgeſeßen und dieſe den Lokal

gefeßen nach ) mar 023103 gpstunOC mindent bun 19

si Den Gefeßen darf kein anderer Sinn untergelegt werden , als

welcher aus den Worten, und dem Zuſammenhange derfelben, in Bear

ziehung auf den ſtreitigen Gegenſtand, oder aus dem nächſten ungmein

felhaften Grunde des Gefeßes deutlich erhellt *). to Bei den Gefeßen ,

welche für das Großherzogthum Pofen mit einer Polniſchen Uebers

ſegung verkündigt werden , iſt der Deutſche Tert alsdas eigentliche

Gefeß anzuſehen , und muß bei etwaniger Dunkelhelt der Erklärung

zum Grunde gelegt werden Fehlt es zur Entſcheidung des ſtreiz

tigen Falls an einem beſtimmten Geſebe, ſo muß derſelbe nach der

Analogie des Rechts entſchieden werden , d. h . nach den aus den

Gefeßen für ähnliche oder entgegengeſeßte Fälle abgeleiteten Normen .

a nie gdto& totidna od bin eis fti of a great 799099a

13 ore
Sterre

B. Kabinetsordre vom
1820. Geſekſamml.

78. 168 . SUI 1909 in 10 am and

2) A. L. R. Eint. $ 21. 989790 und bindinio agio giar ji midis

ta kallinen eline,26m26,0 Guni 1816. Geref. G. 2015. Reden ser

4) Kabinetsordre vom 20.
Ce:

Poſen, vergl. Proklamation vom 15. Mai 1815. Gefeßi. S.47. Ver:

ordnung vom 9. Februar 1817 , § 143— 156. Gefeßi. S. 51. Ver:

ordnnng vom 16. Juni 1834, § ix. Geſellſ. S. 73. Kabinetsordre

I vom 5. Mai 1839( abgedruckt in 6. I. Bergius, Ergänzungen zur

Geſekſammlung, enthaltend die ausſchließlich durch Umtsblätter verkün:

digten Gefeße und die Provinzial -Landtags -Abſchiebe , nebſt einer

Ueberſicht der inder Gefeßiammlungundden Anhängen zu derſelben

enthaltenen Verordnungen. Ein Handbuch fürdie Juſtiz- und die Ver

waltungs - Beamten in allen Provinzen, die Mitglieder ſtändiſcher Ver:

ſammlungen und Seben , welcher ſich mit der Preußiſdhen Geſeßgebung

1806 bis

.

5) Vergl. 4. L. R. Eint. § 49. Patente vom 9. November 1816, g 2.

Geſepi. S. 217. 225. Rhein. 6. G. B. Art. 4. 3)

Dod

1) Bergl. 3.
Septemb

er
182

204.Wegen dese
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1190 Vorſtehende Auslegungsregeln gelten nicht bloß für das Privat

recht, ſondern ohne Zweifel auch für das Staatsrecht. Wegen Auss

legung der Staatsverträge, vergl. unten § 13. Zwar haben Gefeße

nur für diejenigen Landestheile Geltung,für welche ſie erlaffen und

verkündigt ſind. Doch dürfte es keinem Bedenken unterliegen, poſitive

ſtaatsrechtliche Beſtimmungen , welche für die alten Provinzen allge

mein gültig ſind, auch für die neuerworbenen Provinzen analogiſch

anzuwenden , falls es hier überhaupt an beſtimmten , oder auch nur

analogiſch anwendbaren, geſeglichen Vorſchriften wirklich mangelt. 19 %

1230 Die Verbindlichkeitder Gefeße fängt erſt mit ihrer Verkündigung

an, und dauertfo Tange, bis ſie wieder aufgehoben werden , und zwar

durch neuere Gefeße. Doch werden Statuten und Provinzialgeſeke

durch neuere allgemeine Geſeke nicht aufgehoben , wenn nicht in leß :

teren die Aufhebung der erſteren deutlich verordnet iſt 1). Neue Gefeße

können auf ſchon vorhinvorgefallene Handlungen und Begebenheiten nicht

angewendet werden Doch giebt aber nur in den Landestheiten, wo

das A. Lo R. Gerekeskraft hatte die von Seiten des Geſebgebers

nöthig befundene und gehörig publicitte Erklärung eines ältern Gereges

eine authentiſche Deklaration in alten noch zu entſcheidenden

Rechtsfällen den Ausſchlag. Ferner find frühere Handlungen , welche,

nach den alten Gefeßen ,ungültig ſein würden , gültig, inſofern nur

die a nach den neueren Gefeßen erforderlichen Förmlichkeiten , tizur Beit

des darüber entſtandenen Streites, dabei angetroffen werden . Auch

kommt das neuere mildere Strafgefes jedesmal zur Anwendung, felbft

wenn es nur zweifelhaft iſt ab das Verbrechen vor oder nach der

Publikation des neuen Gefeßes vorgefallen iſt 3 ). od tisti módott

piggend drou en sopimusasioise 219 500 siinid

in piedotte das Moastronomia lo 5]

mes dois
$ 9. Die Verkündigung der Geſege . ne vid

Was die Verkündigung ( Publikation ) der Gefeße betrifft,

ſo beſtand früher die Vorſchrift, daß alle geſeßlichen Verordnungen,

ihrem völligen Inhalte nach, an den gewöhnlichen Orten öffentlich

angeſchlagen, und im Auszuge in den Intelligenzblättern der Provinz,

für welche ſie gegeben ſind, bekannt gemacht werden ſollen 4).

esti

1) U. L. R. Eint. § 10. 59 --- 61,

2) 1. £. R. Einl. § 14. DieſeVorſchrift bezieht ſich nach der Kabinets:

ordre vom 11. Dktober 1839 , Gefeßl. S. 329, nur auf Geſeße des ma

teriellen Rechts, in der Regel aber nicht auf Vorſchriften über das ge

richtliche Verfahren . Publikationspatent zum 3. F. R.vom 5. Febr.

1794 , § VIII. Rhein , C. G. 8. Urt. 2.

3) 2. l. R. Einl. § 15 sqq.

4) 4. E. R. Einl. § 11.
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Später wurden die Gefeße in das neue Archiv der Preußiſchen

Gefekgebung und Rechtsgelehrſamkeit und in die akademiſche Ediktens

Sammlung aufgenommen 1) .

Im Jahre 1810 wurde jedoch , in Betracht, daß die feitherige

Publikation allgemeiner Gefeße weder an fich den vorgefegten Zweck

gehörig erreichte; noch den Gebrauch und die Ueberſicht erleichterte ,

Behufe Aufnahme aller Gefeße und Verordnungen , welche mehr als

ein einzelnes Regierungsbepartement betreffen , die Herausgabe einer

Gerekſammlang angeordnet. ; Für jedes Regierungsdepartement

ſollte daneben ein Departementsblatt erſcheinen , in welches alle Vor

ſchriften und Publikationen aufzunehmen ſeien , welche das Departes,

ment, allein betreffen ?). 4 : 3

8 Im folgenden Jahre wurde für jedes Regierungsbepartement ein

öffentliches Blatt unter dem Titel Amtsblatt angeordnet, welches

enthalten fou : 1) Titelj Datum und Nummer der in der Geſep famma

lung enthaltenen Geſebej 2) alle zur allgemeinen Bekanntmachung

geeignete Berfügungen der Regierungen , Oberlandesgerichte und ſonſtis

gen öffentlichen Provinzialbehörden ; welche : rein gemeinſames Intereffer

für das ganze Departement, einzelne Kreiſe, Drtſchaften oder Einwoh

necklaffen deſſelben haben ; und 3) Belehrungen über öffentliche Anger

tegenheiten . Mit dem Anfange des achten Tages ;1 nachdem dier Bera

ordnungen und Verfügungen zum erſten Male im Amtsblatter abges

drukt find, ſind ſie für gehörig bekannt gemacht anzunehmen . Die

Tage werden hierbei : vom Datum der Nummer des Umtblatts an ,

und dieſes Datum mitgezählt. Mit dem Anfange des achten Tages ,

nachdem ein in der Geſebſammlung erſchienenes Geſeb in dem Amts

blatte der einzelnen Regierungen als vorhanden angezeigt iſt, iſt das

die Tage auf gleiche dann leiten dieſe Beſtim :

ſie

als gehörig bekannt gemacht angenommen werden ſollen. Iſt der In

halt einer Verfügung indeß von der Art, daß ſogleich etwas zur Aus

führung gebracht werden ſoll, ſo muß jede Behörde und jeder Einzelne

ſogleich nach dem Empfange der Amtsblätter das Nöthige einleiten ,

ohne den Ablauf jener Friſt abzuwarten , die nur in Beziehung auf

rechtskräftige Wirkungen feſtgeſtellt iſt. Nur die hiernach vorgeſchrie:

benen oder beſtätigten Arten der Publikation von Gefeßen und Vers

ordnungen haben öffentliche Gültigkeit 3).

.

1

2

"1) 'Publikationspatent zur neuen Auflage des A. L. R. vom 1. Upril 1803.

2) Verordnung vom 27. Oktober 1810. Gefeßl. S. 1. Die Geſeße vom

14. April 1806 bis 27. Oktober 1810 ſind als Anhang zur Geſegramm :

lung im Jahre 1822 in Quarto erſchienen .

3) Verordnung vom 28. März 1811. Geſeer. S. 165. .



29 Da über den Anfang der rechtlichen Wirkung der durch die Ges

febfammlung und durch die Amtsblätter bekannt gemachten Gefeße

Zweifel entſtanden waren , ſo wurden zu deren Bebung die Vorſchrif

ten des A. L. R. Einl. 10 – 13, und der Verordnungen vom

27. Oktober1810 und vom 28. März 1811 in folgender Weife des

klarirt1) Federmann im Staate iſt ſchuldig, die in die Geſebſamma

lung und in dieAmtsblätter eingerüdten Gelege und Verfügungen

zu befolgen und ſich darnach zu achten , fobald er davon Kenntniß

erhalten hat. Es wird angenommen , daß das Amtsblatt acht Tage

nach feiner Erſcheinung an allen Orten des Departements bekannt ſei.

Nach Ablauf dieſes Zeitraums kann ſich daher Niemand damit enta

fchuldigen,daß ihm einein die Gefeßfammlung oder indas Amtsblatt

eingerückte Verordnung unbekannt geblieben ſei. Hierbei's verſteht

es ſich von ſelbſt , daß da, wo auf dem gewöhnlichen oder auf einem

ungewöhnlichen Wegedie Geſekſammlung oder das Amtsblatt: früher

bekannt wirdy is die verbindende Kraft der darin aufgenommenen

Vorſchrifti foforteinttitt, unddaß,insbeſondere onlle öffentliche Behör:

den ſich darnach unverzüglichzusachtenverbunden ſind, in ſoifern bas

Gefeß felbſt nicht einen andern Zeitpunkt der Anwendungrifeſtfett. (bun

u Vorſtehende Beſtimmungen gelten auch für das Großherzogthum

Poſen ?).ismapili shig 189. do siebsstoff onde ind oss orbildrid

Stris Für die Rheiniſchen Provinzen beſtimmt eine beſondere Verorba

nung 3) : ,, Wir zei haben bereits unterm 27. Oktober1810 und unterm

28. März 1811meinedallgemeine Geſekſammlung, ſo wie beſondere

Amtsblätter unſerer reingelnen Regierungen vorgeſchrieben , und zugleich

verordnet, daß beide in Verbindung zur Bekanntmachung alter

Unſerer Gefeße fernerhin dienen ſollten. Wir haben auch ſeitdem

wir dieProvinzen Kleve, Berg und Niederrhein mit Unſern Staaten

vereint haben , die zur Anwendung in dieſen Provinzen beſtimmten

Gefeße in Unſere Geſebfammlung aufnehmen laſſen . Desgleichen ſind

daſelbſt von Unſern Regierungen Amtsblätter bereits eingeführt worden

Da jene Verordnungen indeffend nicht durchgängig auf gleiche Weiſe

in Ausübung gekommen ſind, wir auch gegenwärtig einige Modifikas

tionen derſelben zu verfügen nöthig gefunden haben ; ſo ſehen Wir

uns bewogen , zwar in Anſehung der bereits bekannt gemachten und

in Ausführung gebrachten Geſeke, es dabei zu belaſſen, für die künf:

tige Zeit aber den Inhalt jener Verordnungen mit folgenden näheren

Beſtimmungen hierdurch ausdrücklich vorzuſchreiben und verordnen

deshalb für Unſere Provinzen Kleve, Berg und Niederrhein , jedoch

5780190 0881me mostovalymn

304 & ta 30' 99 98oplo

1 ) Deklaration vom 14. Januar 1813. Gefeßf. S. 2.79 Sooneda

2) Kabinetsordre vom 20.Juni 1816. Gefeef
. S.204. nasouse

3) Verordnung vom 9. Juni 1819. Geſepi. S. 148.
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mit Ausſchluß des Kreifes Effen und des auf dem rechten Rheinufer

belegenen Theils des Regierungsbezirke von Klebe 1), in welchenres bei

den bisherigen Beſtimmungen ohne Weiteres verbleibt, macht erforder:

tem Gutachten . Unſeres Staatsrathe, wie folgt. ) 301. Alle Geſete,

welche Wirkünftighini in Unſere Gefeßfammlung werden aufnehmen

lafſen , ſollen für unſere Provinzen Kleve, Berg und Niederrhein Gea

febeskraft haben , in ſo fern nicht ihre Anwendung auf anbete Theile

Unſerer Staaten beſonders eingeſchränkt,boder aberi fürtsdiegenannten

Provinzen beſonders unterſagt werden wird . " di Hietauf Iwerden in die

aus der Verordnung vom 28. März 11811.rund der Deklaration som

14. Januar (1813i oben angeführten Beſtimmungen wiederholtdund

auchim 15 tifeftgelegtrusli Nur die in dem igegenwärtigen Geſete

vorgeſchriebenen , oder beſtätigten Arten der Publikation von Gefeßen

und Verordnungen haben öffentliche Gültigkeit.'no fds ) not that

dürfnt seiner neueren , die Verkündigung der Gefeße betreffendeng Beu

ſtimmung %) heißt es simpaß nach den deutlichen Beſtimniungenisder

Geſete vom :27 . Oktober 1810,1 28.März 181 biunb 14. Fanuar

1813 ein durchridas Amtsblatt bekanntgemachtes Gefeßipowenn nies

auch nicht in die Gefesſammlung aufgenommeniſt, für idie Eingefef

fenen des Regierungsbezirks,sin deffens Amtsblatt és erſcheintvers

bindliche Kraft hat, ohne Unterſchied, ob es eine allgemeine 113 auf

fämmtlicher Unterthanen der Monarchied gerichtete Vorſchrift oder eine,

nur isdie Eingefeffenen ides einzelnen Regierungsbezirks i'verpflichtende

Anordnungienthält, woraus von felbſt folgt, daßreine in dieſämmt

lichen Amtsblätter der Monarchie aufgenommene geſebliche Beſtim

mung , wenn ſie auch nicht der Gefekſammlung einverleibt wird ( ofür

alle Unterthanen der Monarchie verbindend und gültig iſt. Daß ein

allgemein verpflichtendes Gefes ausſchließend nur durch die Bekannt

machung in der Gefeßfammlung öffentliche Gültigkeit erlange, ift fo

wenig vorgeſchrieben , daß vielmehr die Umtsblätter als dasOr

gan bezeichnet ſind , durch welches der Mitte des Gefeßgebers

den Unterthanen bekannt werden foll, weil eine in der Geſeka

fammlung abgedrucktes Geſet nicht eher für publicirtgeachtet wer:

den kann , als bis deſſen Erſcheinung nach Titel, Datum und Num :

mer in den Amtsblättern angezeigt iſt. Um for weniger kann es dem

mi sio si Josed s indo ao 399150 condoo oferudijantismi

dit mootropjet tip 120

1) Hierwar ſchon ſeit dem 1. Januar 1815 das2.4.M. mitdenabản:

dernden , ergänzenden und erläuternden Beſtimmungen, alſo auch mit

doo den Deklarationen des g 11derEinleitung publicirt. 30 dónas

2) Kabinetsordre vom 24. Juli 1826. Geſebi. S. 73. Wegen Verkün:

digung der Geſeke in den Standesherrſchaften iſt nichts Abwei:

56 .

Verordnungen , vergl. Kabinetsordre vom 8. Februar 1840. Geſekſ.

S. 32 . 1999 0181se mou passo1985



geringſten Zweifel unterliegen , daß es für eine pöllig hinreichende Pu

blikation des Gefeßes gelten Intüffen wenn es feinem vollſtändigen

Inhalte nach in die Umtsblätter aufgenommen wird. Nur die

Rückſichten , theils auf den Koſtenaufwand, theils i auf den leichtern

und bequemeren Gebrauch für die gerichtlichen und verwaltendenBez

hörden is haben der Bekanntmachungsrallgemeiner Gefeße , fi durch eine

einzige Sammlung , den Vorzug vor der Bekanntmachung durch die

verſchiedenen Amtsblätter der einzelnen Regierungsbezirkeoverſchafft,

wobei es als Negeltaucht dergeſtalt) ſein Bewenden haben ſoll,daß die

Geſebfammlung dier allgemeinen Gefeße :enthalten, und idas Umtsblatt

vorzüglich nur zur Aufnahme adminiſtrativet Verfügungen beſtimmt

bleiben muß,oohner daß die verbindliche Kraft des Gefeßes bezweifelt

werden darf wenn aus befondern Gründer gut gefunden wird , nes

nicht durch die Geſekſammlung u fondern durchidie Amtsblätter ,(bbes

kannt machen zu laſſen .Mit Boris Topfschnit modnd 199298

arriotr Von derRegel , daß die Gefekfammlung died allgemeinenGeſebe

und diejenigen , welche mehr als einen Regierungsbezirk betreffen ) Tents

halten ſollte iſt zeither vielfach abgewichen worden . Denn dieſelbe

enthält eine bedeutenderrUnzahlvonGeſeken, iwelchen nur einzelne Rea

gierungsbezirke, einzelne Kreiſer oder einzelne Ortſchaften betreffend Audy

enthälttfie, Taußer eigentlichen Gefeßen i noch mancherfeiri andere Bers

öffentlichungen , z. B. Staatsverträge,dlandebherrlich beſtätigteStatus

ten dvon Korporationen Nachrichten von Beförderungen miniſterielle

Bekanntmachungeno1 Ferner ſind nicht weniges zum Theil recht wicha

tige, Gefeße, welche mehrere Regierungsbezirke, einzelne oder mehrere

Provinzen, oder auch die ganze Monarchie betreffen , ausſchließlich durch

Amtsblätter 1) verkündigtworden. Endlich haben auch in derGeſells

ſammlungenthaltene Gefeße durch ſpätereGefeße, welche lediglich durch

Amtsblätter verkündigt ſind, Abänderungen erfahren %). Auch ſind Ges

ſebe, die ausſchließlich durch Amtsblätter verkündigt waren, durch ſpäa

tere Gefeße , welche durch die Geſebfammlung bekannt gemacht i ſind,

abgeändert worden 3).xte 083 dm39e s mou en vid && (I

TOLAR 150
11899799 med choonisisdaus malisdin S=1191noinnung

1) U18 eine Sammlung ſolcher Gefeße iſt zu nennen: Bergius, Ergän

zungen 2c., welche schonoben S.22 angeführt ſind.

2) So z.B. iſt das Klaſſenſteuergeſek vom30.Mai 1820, Geſegl. S. 140,

durch die in Amtsblättern abgedruckte Kabinetfordre vom 21. December

1820 (in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 75)/ auf welche auch in der

ſpätern Rabinetsordre vom 5.September 1821, Geſell. S.154, Bezug

> genommen iſt, ergänzt; und das am 20. September 1836 , Gerente

S. 236 , genehmigte Reglement für die Paderbornſche Tilgungskaſſe

durch eine im Mindenſchen Amtsblatte enthaltene Rabinetsordre vom

26. Lug. 1837 (in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 583 ) näher beſtimmt.

3 ) So find z . B. die R. D. wegen der Maiſdjfteuer vom 10. Jan. 1824

(in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 101), durch die R. Dom 16. Juni
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.

su Danwie in Obigeminachgerviefen , die Geſellſammlung und die

Amtsblätter in Verbindung zur Bekanntmachung aller Gefeße

dienen ſollen , und nur dieſe Art der Bekanntmachung der Gefeße

öffentliche Gültigkeit hat, forfolgt daraus, daß diejenigen, allgemeine

Vorſchriftenenthaltendens in der Geſebſammlung fehlenden , Königlichen:

Verfügungen, welche, wenn ſie auch aufrandereWeiſe zur röffentlichen

Kenntniß gekommen aber nicht in Amtsblättern abgedruckt find i als

Gefekte nicht angeſehen werden können obwohl ifte für diejenigen

Staatsbehördennwelchenofievon den kompetenten höheren Behörden :

zur Nach achtung beſonders zugefertigt wordennials Verwaltungsa

vorſchriften bindend find 1)diofisimed smisarjassa tiloissot

Isti.Die in den Amtsblättern enthaltenen VerfügungenderMiniſterien

oder anderer Staatsbehörden haben nur dann Gefeßeskraft, wenn ſie

durch ein ſpäter dativtes Gefes ausdrücklichungenehmigti ſindsso Das

gegen haben Bekanntmachungen eines Miniſters oder irgend einer

Staatsbehörderowodurch nutrsangezeigt iſt, daß und welche allgemeine

Vorſchriften der Königt durch Ceine Rabinetsordre erlaſſen habe , jonicht

Geſekeskraft.. Denn aus ridenroben angeführten Verordnungen geht

ungweifelhaft hervor ) daß eine Königliche allgemeine Vorſchrift, welche

Gerebeskraft erlangen ſoll, vollſtändig, smithin ihrem ganzen

wörtlichen Inhalte nach, mit ihrem Eingangen und Schluſſe, und mit

der Unterſchrift des Königs, in dem Umtsblatte erſchienennaufge :

nommen , abgedrudt,deingerüdtisfein muß. Auch iſt in dem

dritten Rheiniſchen Landtagsabſchiede vom 30. Oktober 1832.( B.:23 )

Sandor 1960 tissidepoussins 93934) blog was opit

hund bilgilan Juisd sibunaste snpsiolasca ogrigore

sagt 1838 , Gefeßl. S. 358; die R.D. betreffend das den Kommunalbeams

firmu ten zuſtehende Sterbequartar, vom 7. Februar 1814 (in Bergius,Er

se gänzungen2.S. 23),durch die R. D.vom 22. Januar 1826, Selebſ,

S. 13; die K. D. wegen des verheimlichten Staatsguts, vom 23. Mai

svidl 1818 (in Bergius, Ergänzungen 2c. S.45), durch das Gefen vom

On 18. December 1831, 5. Gefeßi. 1832, S. 4, abgeändert reſp. deklarirt.

1) 3. B. die K. 2. vom 17. December 1820, betreffend die Zahlung von

Denuncianten : Antheilen aus den nach den Geſeßen wegen der Klaſſen-,

Gewerbe-, Mahl- und Schlachtſteuer, wegen Beſteuerung des inländi:

fchen Branntweins, Braumalzes , Weinmoſtes und der Sabaksblätter

eingegangenen Defraudations - Strafgeldern und Konfiskaten (in v.

Kamp , Unnalen . 1835, S. 952) ; das Penſionsregulativ vom 30ſten

, fifi Uprit 1825 (in v. Ramp B; Unnar.1832, S. 843) , auf deſſen Vorſchrif

ten in einem Gereke, nämlich der St. O. vom 25. Mai 1828 , Gefeßi.

1829, S. 41 , ausdrücklich verwieſen iſt ; die Geſchäftsanweiſung für die

Regierungen vom 31. December 1825 (in v. Kamp , Unnalen , 1825,

S.821) , auf welche ebenfalls in einem Gerebe, nämlich der K. D. von

demſelben Jage, ad D. XII. , Geſekſ. 1826 , S. 12, als ,, anliegend “

1. Bezug genommen iſt; die R.O. vom 7. Juli 1830, betreffend das

18 Berfahren bei Verfolgung der Anſprüche der Staatsdiener wegen der:

? ! - meintlich entzogener Dienſteinkünfte und wegen Unzuläſſigkeit des Rechts

isewegen dieſerhalb ( in v. Sampe, Unnalen , 1830, S. 722),
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anerkannt, daß , nach der beſtehenden Verfaſſung jede Vorſchrift,

welche Geſebeskraft haben ſoll, ihrem ganzen Inhalte nach , ent:

weder durch die Geſekſammlung, oder in fo fern ſie bloß eine Provinz

angeht, durch die Amtsblätter zur allgemeinen Kenntniß gebracht wer:

den muß."

$ 10. Die Preußiſchen Geſetbücher .

Es muß hier auch der im Preußiſchen Staate gültigen Gefeß

bücher gedacht werden, und zwar zunächſt der Preußiſchen , welche

in den Provinzen , welche vor dem Tilfiter Frieden den Preußiſchen

Staat bildeten, Anwendung fanden, und auch in den Landestheilen,

welche durch dieſen Frieden von Preußen nicht abgetreten waren, fort::

während, wiewohl mit manchen durch die neuere Gefeßgebung herbei

geführten Modifikationen, in Anwendung geblieben ſind 1). Es ſind,

nach ihrem Erſcheinen geordnet , folgende:

1) Die allgemeine Depoſitalordnung für die Ober- und Unter:

gerichte der fämmtlichen Preußiſchen Lande, vom 15. Septem

ber 1783 ;

2 ) die allgemeine Hypothekenordnung für die geſammten König

lichen Staaten , vom 20. December 1783;

3) die allgemeine Gerichtsordnung für die Preußiſchen Staaten,

vom 6. Juli 1793 , mit einem Anhange vom 4. Februar

1815;

4) das allgemeine Landrecht für die Preußiſchen Staaten, vom

5. Februar 1794 , mit einem erſten Anhange vom 1. April

1803; und bu

5) die Kriminalordnung vom 11. December 1805, oder der erſte

Theil des allgemeinen Kriminalrechts für die Preußiſchen

Staaten .

Mas insbeſondere das Landrecht, welches am 1. Juni 1794

Gefeßeskraft erhielt, betrifft, ſo war der Zweck deſſelben nur eine Er

gänzung der Provinzialrechte. Es follte an die Stelle der bisher

aufgenommen geweſenen Römiſchen , gemeinen Sachſen und anderer

fremden ſubſidiariſchen Rechte und Gefeße, auf welche nicht mehr zu:

rückgegangen werden ſollte, treten , ſo wie auch an die Stelle der über

einzelne Rechtsmaterien von Zeit zu Zeit ergangenen allgemeinen Edikte

und Verordnungen , welche bisher in allen Provinzen als allgemeine

Landesgeſeße gegolten hatten. Die in den verſchiedenen Provinzen

bisher beſtandenen Provinzialgeſelle und Statuten behalten zwar vor

cichen Staaten, son

1) In einigen Landestheilen finden zum Theil noch ältere Gefeßbücher An:

en wendung, z. B. in einigen Gegenden der Provinz Preußen das Preu:

Biſche Landrecht von 1721.
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der Sand noch ihre gefeßliche Kraft und Gültigkeit , dergeftalt , daß

die vorkommenden Rechtsangelegenheiten hauptſächlich nach dieſen , und

nur erft in deren Ermangelung nach den Vorſchriften des Landrechts

beurtheilt werden follen . Die Provinzialgefeße , Statuten , Gewohn

heitsrechte und Obſervanzen ſollen aber geſammelt,mit den Deputirten

der Stände revidirt und nach dem Plane des Landrechts geordnet

werden 1) .

Bisher iſt nur für Oſtpreußen und Litthauen ein in der anges.

gebenen Ärt bearbeitetes Provinzialgeſegbuch, und zwar am 1. Auguſt

1801, publicirt worden .

Das Landrecht enthält nun die Vorſchriften , nach welchen die

Rechte und Verbindlichkeiten der Einwohner des Staats, ſo weit die :

felben nicht durch beſondere Gefeße beſtimmt worden , zu beurtheilen

find. Wo kein Provinzial-Landesgeſek, oder andere dergleichen Bes

ſtimmung vorhanden iſt, hat es allemal bei den Vorſchriften des Land:

rechts ſein Betpenden).

Nicht bloß privatrechtliche Vorſchriften 3 ) enthält das Landrecht,

ſondern auch viele ſtaatsrechtliche Beſtimmungen , und iſt daher für

unſern Zweck beſonders wichtig . Der ſtaatsrechtliche Theil iſt beſon :

ders aus Friedrichs des Großen Anſichten gefloſſen und ſeinen Schriften

entlehnt. Von dem dreizehnten Titel des zweiten Theils iſt ſchon ge:

fagt worden, daß er die Stelle einer Verfaſſungsurkunde verträte 4).

$ 11. Die Einführung der Preußiſchen Geſetbücher in

den neuen Provinzen .

Ueber die Einführung der Preußiſchen Geregbücher in

den wieder und neuerworbenen Landestheilen iſt Folgendes

zu bemerken :

1 ) In den von dem Preußiſchen Staate getrennt geweſenen und

mit demſelben wieder vereinigten Provinzen ſind mit dem 1. Januar

1) Publikationspatent zum Landrechte vom 5. Februar 1794 , § 1 - VII.

Das Patent zur Publikation der neuen Uuflage des Landrechts , vom

1, Upril 1803, enthält über die Sammlung der Provinzialgeſeçe keine

Beſtimmungen , obgleich nach dem Publikationspatente von 1794 die

Bearbeitung derſelben ſchon zum 1. Juni 1796 beendigt ſein ſollte.

2) 1. L. R. Einl . § 1. 53.

3 ) In der Kabinetsordre vom 13. Januar 1827, Gefeßi. S. 30, heißt es

indeß, daß auch das Landrecht da, wo es in die neu : oder wiedererworbe:

nen Provinzen eingeführt ſei, nur über die Angelegenheiten des bürger

lichen Privatrechts verbindliche Kraft erlangt habe.

4) Bergl. Friedr. Buchholz, Bertheidigung der Urheber des Preußiſden

Landrechts gegen die Beſchuldigungen eines ungenannten (W. v. A. in

der Schrift: Einige Worte über die im Preußiſchen allg. Landrechte

ausgeſprochenen ſtaatsrechtlichen Grundſäße.) Berlin, 1828. S. 24.
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1815 das allgemeine Landrecht und die Kriminalordnung nebſt den

dieſelben abändernden , ergänzenden und erläuternden Beſtimmungen ,

die allgemeine Gerichtsordnung mit Rückſicht auf die feit dem Jahre

1795 erfolgten Abänderungen, Zufäße und Erläuterungen , ferner die

Depoſitat: und die Sympothekenordnung wieder eingeführt. Die in einzel

nen Provinzen und Orten beſtandenen beſondern Rechte und Gewohn

beiten ſollen, in To fern ſie durch die, unter den vorigen Regierungen,

eingeführten Geſeße aufgehoben und abgeſchafft worden, auch fernerhin

nicht mehr zur Anwendung kommen . Un deren Stelle treten die

Beſtimmungen des A. L. R. Dahingegen hat es bei denjenigen Pro

vinzialgeſeßen und Gewohnheiten , welche deshalb , weil ſich über den

Gegenſtand derfelben in den bisherigen Gefeßen keine Vorſchriften fin :

den , als fortbeſtehend beibehalten werden, auch künftig noch fein Bes

wenden , wie denn auch die Provinzialgeſeße wieder volle Wirkſamkeit

in allen den Fällen erhalten, in welchen das U. L. R. über den Ger

genſtand derſelben keine Beſtimmungen enthält. - Die Gerichtsbarkeit

über die epimirten Perſonen und Grundſtücke iſt Oberlandesgerichten

übertragen . — Wo die Patrimonialgerichtsbarkeit vor deren während

der Fremdherrſchaft erfolgten Aufhebung mit dem Beſige von Grund

ſtücken verbunden war, ift fie, mit Ausſchluß der Kriminalgerichtsbars

keit, wieder hergeſtellt 1).

2) In den mit Weſtpreußen vereinigten Diſtrikten des Herzog

thums Warſchau , nämlich dem Kulm : und Michelauſchen Kreiſe in

den Grenzen von 1772 und der Stadt Thorn mit ihrem Gebiete, ſind

mit dem 1. Januar 1817, das 2. L. R. und die Kriminalordnung,

nebſt den diefelben abändernden, ergänzenden und erläuternden Beſtim

mungen, die A. G. O. nebſt dem Unhanger zu felbiger und den nach :

her erfolgten Abänderungen, Zufäßen und Erläuterungen, die Depoſitala

und die Hypothekenordnung eingeführt. Die in den genannten Dis

ftriften beſtandenen beſondern Rechte und Gewohnheiten ſollen, in ſo

fern ſie durch die, unter der vorigen Regierung eingeführten Gefeße

aufgehoben und abgeſchafft worden , auch fernerhin nicht mehr zur Än:

wendung kommen . Dem Oberlandesgerichte von Weſtpreußen iſt

die Gerichtsbarkeit über die erimirten Perſonen und Grundſtücke über:

tragen . Die Gerichtsbarkeit in den Städten und auf dem platten

Lande wird durch Land- und Stadtgerichte ausgeübt. Die Patrimo:

nialgerichtsbarkeit iſt nicht wieder hergeſtellt ).

3) Im Großherzogthume Poren ſind vom 1. März 1817 an

die Preußiſchen Gefeße auf die ad 2 gedachte Art eingeführt. Die

1) Patent vom 9. September 1814. Geſepi. S. 89. In den vormals

ſchon Preußiſch geweſenen Landestheilen auf der linken Rheinſeite ſind

die Preußiſchen Gefeßbücher nicht wieder eingeführt worden .

2) Patent vom 9. November 1816. Geſegr. S. 217 .



32

ſeitherige Verfaſſung, wonach keine Eremtion vom Gerichtsſtande und

Keine Patrimonialgerichtsbarkeit ſtattfindet, wurde beibehalten ; desglei

chen das mündliche Verfahren in Prozeſſen , worüber, ſo wie auch über

Abweichungen der gerichtlichen Prozedur von den Vorſchriften der

a . G. O., beſondere Anordnungen, die ſpäter ergangen ſind, vorbe

halten wurden 4).

4) In den ehemals Sächſiſchen Provinzen und Diſtrikten ſind mit

dem 1. Juni 1816 die A. G. D. nebſt dem Unhange zu felbiger, und

die Kriminalordnung, ſo wie die leştere abändernden , ergänzenden und

erläuternden Beſtimmungen eingeführt 2) . Das A. L. R. nebſt den

daſſelbe abändernden, ergänzenden nnd erläuternden Beſtimmungen, die

Hypothekenordnung und die Depoſitalordnung erhielten erſt mit dem

1. März 1817 Sefeßeskraft. Die in den einzelnen Provinzen und

Orten bisher beſtandenen beſondern Rechte und Gewohnheiten behalten

ihre Gültigkeit, dergeſtalt, daß die vorkommenden Rechtsangelegenheiten

hauptſächlich nach dieſen , und nur erſt in deren Ermangelung nach

den Vorſchriften des A. L. R. beurtheilt werden ſollen . - Die Pa

trimonialgerichtsbarkeit in Civilſachen iſt, in fo fern ſie mit dem Bes

fiße eines Grundſtücks bisher verbunden geweſen, und von Privatper

ſonen auf eine zu Recht beſtändige Weiſe ausgeübt worden , vor der

Hand beſtätigt 9).

5) Was die mit dem Preußiſchen Staate neuvereinigten einzel

nen Diſtrikte und Ortfchaften betrifft, welche von größeren zum Preußis

ſchen Staate gehörigen Landestheilen umſchloſſen ſind (Enklaven ), fc

find in denjenigen jener Diſtrikte und Ortſchaften , welche im Jahre

1813 mit den, mit dem Preußiſchen Staate wiedervereinigten , Pro

vinzen zwiſchen der Elbe und dem Rhein zugleich, oder auch erſt im

Sahre 1814 in Beſig genommen, und darauf in Gemäßheit der Wies

ner Kongreßakte mit dem Preußiſchen Staate vereinigt find, die Preu:

Biſchen Geſeke nach den Beſtimmungen des Patents vom 9. Septem

ber 1814 (oben ad 1 ) mit dem 1. Januar 1815 eingeführt. In

denjenigen ſpäter, in Gemäßheit der Wiener Kongreßafte, und beſons

derer Staatsverträge mit den Niederlanden, Hannover, Sachſen - Wei

mar und Schwarzburg zum Preußiſchen Staate gekommenen Länder:

theilen und Ortſchaften , haben das U. L. R. und die A. G. O. nebſt

den nachher erfolgten abändernden , ergänzenden und erläuternden Bes

ſtimmungen vom 1. Oktober 1818 ab Gerekeskraft. Es finden dabei

die Patente vom 22. April 1816 und vom 15. November 1816

( oben ad 4) Anwendung. In Abſicht der Niederländiſchen Abtretun :

1) Patent vom 9. November 1816. Geſekſ. S, 225 .

2) Patent vom 22. April 1816. Geſeks. S. 124.

3) Patent vom 15. November 1816. Geſegr. S. 233.
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den !
Gefeßbücher

abate

Guisen

gen dient aber das Patent vom 9. September 1814 ( oben ad 1 )

zur Richtſchnur 1). In den Aemtern Heringen und Kelbra iſt der

Einführungstermin der 1. März 1820 %).

54. 6) Im Herzogthume Weſtphalen , dem Fürſtenthume Siegen

mit den Aemtern Burbach und Neuenkirchen und den Grafſchaf

Wittgenſtein - Wittgenſtein und Wittgenſtein - Berleburg find

das A. £. R., jedoch mit Ausnahme einiger Stellen , die 2. G. .

nebſt dem Unhange zu felbiger , und die Kriminal - Ordnung , mit

1. Dezember 1825 eingeführt. Die in den einzelnen vorgedachten

Landestheilen und Orten beſtehenden beſondern Rechte und Gewohn

heiten , desgleichen diejenigen Landesordnungen und Beſtimmungen der:

ſelben , welche ſich auf Provinzialverhältniſſe beziehen , behalten ihre

Gültigkeit, dergeſtalt, daß die vorkommenden Rechtsangelegenheiten

hauptſächlich nach dieſen , und erſt in deren Ermangelung nach den

Vorſchriften des A. L. R. beurtheilt werden ſollen . Die Gerichts

barkeit über epimicte Perſonen und Grundſtücke wird von den Ober:

landesgerichten ausgeübt, Die Patrimonialgerichtsbarkeit in Civil:

fachen , in fo fern fie mit dem Beſige eines Grundſtücke bisher ver :

bunden geweſen und von Privatperſonen auf eine zu Recht beſtändige

Weiſe ausgeübt worden, iſt in ihrer bisherigen Verfaſſung , mit Vor

behalt der Unordnungen , welche der Zweck einer guten Juſtizpflege

künftig nöthig machen ſollte, beibehalten 3) . Die Hypothekenordnung,

doch mit einigen Modifikationen , iſt mit dem 1. Mai 1834 eins

geführt 4).

7) In denjenigen Orten , welche bei Grenzregulirungen auf den

Grund abgeſchloſſener Grenzrezeſſe als Gebietstheite des Preußiſchen

Staats anerkannt, oder in Folge eines Austauſches an denſelben ab:

getreten -ſind, und zwar in allen Fällen , in denen die Grenzregulirung

nur verdunkelte und ungewiſſe Grenzen feſtgeſtellt hat, ſind die Preußi

ſchen Gefebe, Verordnungen und Vorſchriften , die in demjenigen Ge

richtsbezirke gelten , denen die bisher ſtreitigen Gebietstheile definitiv

überwieſen ſind, auch in dieſe legtere durch die urſprüngliche Publika

tion für eingeführt zu achten . Dagegen follen in denjenigen Gebiets

theilen , welche ſeit Einführung der Preußiſchen Gefeßgebung in den

neu- und wiedereroberten Provinzen , in Folge abgeſchloſſener Grenz

posikitetomidae Do

© ៤ ! 1 : ១

11) Patent vom 25. Mai 1818. Gefekt. S. 45 .

2 ) Verordnung vom 20. Oktober 1819, Geſell. S. 246.

3 ) Patent vom 21. Juni 1825. Geſeßl. S. 153.

4 ) Verordnung vom 31. März 1834. Geregi. S. 47.

3
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regulirunge - Receffe, an Preußen neu abgetreten worden, die Preußis

ſchen Geſeke, Verordnungen und Vorſchriften , in ſo fern ſie nicht

ſchon auf den Grund beſonderer Beſtimmungen darin angewendet wer:

den , vom 1. Juli 1837 ab unter Beobachtung der Grundfäße desje

nigen Patents in Kraft treten , wodurch die dieffeitige Geſebgebung in

die Provinz , zu welcher das neuerworbene Gebiet fortan gehört, neu

oder wieder eingeführt worden iſt 1).

$ 12. Von den Landestheilen, wo die Preußiſchen Geſek :

bücher nicht eingeführt ſind.

Nicht eingeführt ſind die Preußiſchen Gefeßbücher

1 ) in Neuvorpommern oder dem Regierungsbezirke Stralſund,

und

2) in dem Bezirke des Rheiniſchen Appellationsgerichtshofes

( vergl. oben S. 19 ).

In Neuvorpommern, ſo wie auch in dem auf der rechten Rhein

ſeite gelegenen Theile des Regierungsbezirks Koblenz, jedoch mit Uus:

ichluß der Herrſchaft Wildenburg , Kreiſes Altenkirchen , gilt das ge

meine Recht. In den Kreiſen Rees und Duisburg , Regierungsbe:

zirks Düſſeldorf, ſind die Preußiſchen Gefeßbücher mit dem 1. Januar

1815 eingeführt (vergl. oben S. 30 ad i ) .

In der ganzen Rheinprovinz, mit Ausnahme der eben genannten

Theile derſelben , wo die Preußiſchen Gefeßbücher oder das gemeine

Recht Anwendung finden , iſt die Franzöſiſche Gerekgebung

beibehalten . Hier gelten folgende Geſekbücher, in ſo weit die Preu

fiſche Gefeßgebung diefelben nicht abgeändert hat :

1 ) das Rheiniſche Civilgefeßbuch - code civil,

2) die Rheiniſche Civilprozeßordnung - code de procédure

civile,

3 ) das Rheiniſche Handelsgeſebuch - code de commerce,

4) das Rheiniſche Strafgeſebbuch - code pénal, und

5 ) die Rheiniſche Kriminalprozeßordnung — code d'instruction

criminelle.

In dem fünften Rheiniſchen Landtagsabſchiede vom 26. März

1839 ( A. 6—9 ) heißt es :

, Rückſichtlich der Uns bei dieſer Veranlaſſung vorgetragenen Bit

ten , in Betreff der in dem größeſten Theile der Rheinprovinz noch

geltenden Franzöſiſchen Geſebgebung, verkennen wir die Uebelſtände

nicht, welche mit dem Gebrauche, in einer, dem Volke fremden Sprache,

abgefaßten Geſekbücher und mit einem lang andauernden Proviſorio

1) A. D. vom 29. März 1837. Geſelf. S. 71 .
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verbunden ſind. Wir haben daher, um dieſe Uebelſtände möglichſt zu

beſeitigen, beſchloſſen , nach dem von Uns wohlgefällig aufgenommenen,

einen vaterländiſchen Deutſchen Sinn bekundenden , Antrage Unſerer

getreuen Stände, die Franzöſiſchen Gefeßbücher ſofort in die Deutſche

Sprache überſeben , und die durch die neuere Gefeßgebung unumgäng

lich herbeigeführten Modifikationen darin aufnehmen, zugleich auch die

noch gültigen und zur Ergänzung für nöthig erachteten Beſtimmungen

der älteren Franzöfiſchen Gefeßgebung, wohin namentlich der Inhalt

des ſogenannten Ruralkoder gehört , ſammeln und ſyſtematiſch zuſam

menſtellen zu laſſen , um ſodann ſowohl jene Geregbücher , als dieſe

Sammlung als Preußiſch - Rheiniſches Recht zu publiciren . Rückricht:

lich des Strafrechts, deſſen Verſchiedenheit in den einzelnen Theilen

der Monarchie zu den erheblichſten Mängeln der Rechtsverwaltung ge

hört, haben Wir bereits eine Reviſion des im zidanzigſten Titel , zwei

ten Theils des Augemeinen Landrechts , enthaltenen Strafrechts durch

eine beſondere Kommiſſion Unſeres Staatsraths angeordnet und ſehen

der baldigen Vollendung ihrer Arbeit entgegen , um dieſes revidirte

Strafrecht, wenn es nach erfolgter vorſchriftsmäßiger Prüfung und

nach Vernehmung des Gutachtens Unſerer getrenen Stände als zweck:

mäßig von uns anerkannt worden , ſtatt des Code pénal in die

Rheinprovinz einzuführen . Nicht minder müſſen wir uns Unſere,

nicht ohne ſtändiſche Mitwirkung zu fafſenden Beſchlüſſe darüber vor:

behalten , ob und unter welchen näheren Beſtimmungen nach völliger

Beendigung der Reviſion des Allgemeinen Landrechts und der Gerichts

ordnung, den revidirten Gefeßbüchern auch für die Rheinprovinz Gül:

tigkeit ertheilt werden ſoll. Die Ausführung obiger Anordnung zur

Ueberſegung und Reviſion der Franzöſiſchen Geſekbücher wird unter

Beaufſichtigung des Juſtizminiſters Mühler , einer Kommiſſion , zu

welcher auch der Direktor des Juſtizminiſteriums, der wirkliche Ge

heime Ober- Juſtizrath Ruppenthal, zugezogen werden wird, anver

traut werden.

Dieſe Kommiſſion iſt unter dem Vorſiße des Legteren gebildet,

und hat auch , wie aus der , dem rechsten Landtage im Jahre 1841

gemachten Mittheilung hervorgeht, eins der Geſekbücher überfekt und

revidirt. Der Entwurf eines Strafgefegbuch für die Preußiſchen

Staaten iſt den im Jahre 1843 vroiammelten Landtagen aller Pro

vinzen zur Begutachtnng vorgelegt worden . -

In den Landestheilen , wo die Preußiſche Gefeßgebung im Uebri

gen nicht eingeführt iſt, ſind einzelne Abſchnitte oder Beſtimmungen

der Preußiſchen Geſebbücher und Preußiſcher Gefeße für anwendbar

erklärt. So iſt namentlich

1 ) das A. L.R. Theil II . Titel 20, von den Verbrechen und des

ren Strafen handelnd , Singularrecht für den ganzen Militärſtand,

ohne Unterſchied der Provinzen oder des temporären Garniſonortes.

3 *
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Auch verfahren die Militärgerichte in allen Provinzen nach den Vors

ſchriften der Preußiſchen Kriminalordnung 2).

2 ) Die Unterſuchung und Beſtrafung der von den Studirenden

der Univerſität Bonn begangenen ſtrafbaren Handlungen foll, inſofern

nicht auf einzelne Vergehungen beſondere Disciplinarſtrafen gefekt ſind,

nach den Vorſchriften der Preußiſchen Kriminalordnung und dem

2.L.R. Theil II. Litel 20. erfolgen ) .

3) Bei Münzverbrechen kommen in allen Provinzen die Preußi:

ſchen Strafgefeße zur Anwendung 3) .

4) Kuch kommen die Preußiſchen Gefeße zur Aufrechthaltung der

öffentlichen Ordnung und der dem Gefeße ſchuldigen Uchtung * ) , fo

wie über das Verfahren bei Unterſuchungen wegen Aufruhrs und Zu

mults 5 ) in allen Provinzen, insbeſondere auch im Bereiche des Rhei:

niſchen Uppellationsgerichtshofes ) , zur Anwendung.

5) Die Unterſuchung und Beſtrafung der Staatsverbrechen , ſo

wie der Verbrechen der Beamten , und zwar . ſowohl der unmittelbaren

Staatsdiener , als auch der mittelbaren , im Dienſte der Kommunen

und andern Korporationen ſtehenden Beamten ), foll in allen Pro

vinzen nach den Vorſchriften des A.L.R. Theil II. Titel 20, 891 bis

213, 323 bis 508, und der Preußiſchen Kriminalordnung, reſp. den

im , 12 derſelben angeführten , das fiskaliſche Unterſuchungsverfahren

betreffenden Beſtimmungen der Preußiſchen allgemeinen Gerichtsord:

nung , Theil I. Titel 35, $ 34 - 106 , erfolgen 8). Für den Bes

reich des Rheiniſchen Appellationsgerichtshofes iſt indeß neuerlich die

Anwendbarkeit der Preußiſchen Kriminalordnung und der Preußiſchen

1) Vergl. k.D. vom 14. September 1820. Gelegr. S. 168. R. D. vom

2. Auguſt 1822. Gefeßl. S. 206. S. D. vom 22. September 1834,

Gelegi. S. 163.

2 ) K. D. vom 31. December 1836 ( in Bergius , Ergänzungen 2c.

S. 575 ).

3) R.O. vom 18. April 1835. Geſell. S. 67. Verordnung vom 18. FP

bruar 1842, § 1. Geſeni. S. 86.

4) Verordnung vom 17. Auguſt 1835. Gefeßl. S. 170 .

5) Verordnung vom 30. September 1836. Geſeks. S. 301.

6) Verordnung vom 18. Februar 1842, § 1. Gefeßl. S. 86.

7) K.O. vom 24. December 1837. Gefeßf. 1838 , S.9.

8 ) R.O. vom 6. März 1821. Gefékr. S. 30. R.D. vom 5. September

1821, S. 156. K.o . vom 2. Uuguſt 1834. Geſebi. S. 148. K.D.

vom 24. Uuguſt 1837. Gefeßi. S. 144. S.D. vom 25. April 1835.

Geſekſ. S. 47.

9) Verordnung vom 18. Februar 1842. Geſepi. S. 86. Durch dieſe Ver:

ordnung iſt ohne Zweifel die R.O. vom 25. Oktober 1835 , Geſepi.

S. 227, wodurch auch die § 646-648, von Injurien gegen Wachen

handelnd, für die Rheinprovinz gültig erklärt waren , wieder aufgehoben.
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Gerichtsordnung wieder aufgehoben , und beſtimmt worden , daß von

den eben erwähnten Vorſchriften des A. L.R. Theil II. Titel 20. künf

tig nur zur Anwendung kommen ſollen : $ 91-99, den Hochverrath ;

100-147, die Verbrechen gegen die äußere Sicherheit des Staats ;

8 151-156 , 163-165 , 167-175, 185 , die Verbrechen gegen

die innere Ruhe und Sicherheit des Staats betreffend - auch die

$ 178 , 179 , 183 , in ſo fern die hier erwähnten Vergehen nicht bei

Gelegenheit eines Aufruhrs ſtattgefunden haben und deswegen auf die

felben die Verordnung vom 17. Uuguſt 1835 Anwendung finden

mus; $ 196 - 206 , 212 , 213 , die Verlegungen der Ehrfurcht

gegen den Staat, und 9 323 482, 499–508, die Verbrechen der

Diener des Staats betreffend.

6) Die Preußiſchen Geſeke wegen Unterſuchung und Beſtrafung

der von Preußiſchen Unterthanen im Uuslande, imgleichen der von

Fremden in Preußen oder auch im Auslande begangenen Verbrechen

und Vergehen, ſollen auch in den Provinzen, wo die Preußiſchen Ge

Terbücher ſonſt nicht Gefeßeskraft haben , mit den Modifikationen in

Anwendung kommen , welche aus der eigenthümlichen Einrichtung der

Gerichte in dieſen Provinzen ſich von ſelbſt ergeben , und ſind alle

dieſen Gefeßen zuwiderlaufende Beſtimmungen, namentlich der Rhei

niſchen Krim . P. O. Art. 5-7 , außer Kraft gefekt ). Danach

werden Fremde, welche in Preußen Verbrechen begehen, nach Preußi

fchen Gefeßen beſtraft; wenn ſie aber wegen auswärts begangener

Berbrechen zur Strafe gezogen werden ſollen , nach den Geſeßen des

Orts, wo ſie das Verbrechen begangen haben, beurtheilt. Doch kommt

es allen denen , die wegen auswärts begangener Verbrechen in Preußen

beſtraft werden ſollen , zu ftatten , wenn die Preußiſchen Geſeke eine

gelindere Strafe auf das auswärts begangene Verbrechen beſtimmt

haben . Alles , was wegen des Gerichtsſtandes in Kriminalſachen

verordnet iſt , findet nur dann Anwendung, wenn die mehreren , bei

einer Kriminalunterſuchung eintretenden Gerichtsſtände fich insgeſammt

in eſigen Landen befinden . Iſt aber eines oder das andere ein aus

ländiſches Gericht, ſo hat es wegen der Frage : in wie fern die Aus:

lieferung verlangt werden könne ? bei den Beſtimmungen der mit aus

wärtigen Staaten beſtehenden Verträge 2) ſein Bewenden. Dabei iſt

Folgendes zu beachten :

1) Verordnung über Einführung des 2. L. R. II. 20, § 12-15 und der

Krim . O. §96 - 98 in die Provinzen, wodie Preußiſchen Geſegbücher

ulter nicht Geſebeskraft haben, vom 30. Juni 1820. Gefeßi. S. 129.

2) Ubgeſehen von den Verträgen zwiſchen den Deutſchen Bundesſtaaten

find hier z. B. anzuführen Berträge wegen Auslieferung von Deſer:

teurs und Militärpflichtigen : mit Deſterreich , rom 8. Uuguſt 1818 .

Geſebi. 1619 , S. 61 ; mit Frankreich, vom 25. Juli 1828. Gerebi.
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a) Seder Unterrichter , der von einem auswärtigen Gerichte einen

Verbrecher ausgeliefert erhält, muß, wenn zugleich die Ausſtel

lung von Reverſalien de observando reciproco verlangt wird,

hierzu die Autoriſation bei dem Landesjuſtizkollegio nachſuchen,

welches bei dem Departement der auswärtigen Ungelegenheiten

nachfragt.

b) Bei Auslieferung eines Verbrechers an ein auswärtiges Gericht

muß darauf gedrungen werden , daß das leştere ebenfalls vor der

Uuslieferung Reverſalien ausſtelle, es ſei denn, daß das Depar

tement der auswärtigen Geſchäfte folche in einzelnen vorkom

menden Fällen für überflüſſig erklärt.

c ) Rein Richter darf einen Menſchen außer Landes verabfolgen

Tafſen , oder an ein auswärtiges Gericht abliefern , bevor nicht

zu dieſer Auslieferung die Autoriſation des Departements der

auswärtigen Angelegenheiten eingeholt worden .

d) Untergerichte müſſen dieſe Uutoriſation bei dem ihnen vorge

fekten Obergerichte nachſuchen , welches legtere über das Ver

langen des auswärtigen Richters an das Miniſterium gutacht:

lich berichtet.

e) Wenn nicht durch Verträge ein Underes beſtimmt iſt, ſo muß

auf die Auslieferung des Verbrechers angetragen werden , wenn

derſelbe ein Ausländer, und das Verbrechen im Auslande verübt

tvorden iſt.

Hat ein Preußiſcher Unterthan ein Verbrechen außerhalb Landes

begangen, und das inländiſche Gericht, welches ihn ergriffen hat, will

ſich mit Führung der Unterſuchung wider ihn nicht befaſſen, ſo iſt es

innerhalb ſechs Meilen den Verbrecher an den ordentlichen Richter ſeis

nes inländiſchen Wohnortes abzuliefern befugt, und dieſer iſt die uns

terſuchung zu übernehmen verpflichtet. Wenn die Handlung des an:

geſchuldigten Preußiſchen Unterthans nur nach den auswärtigen und

nicht nach den hieſigen Gefeßen ſtrafbar iſt , To findet weder Unterſu :

chung noch Beſtrafung ſtatt.

!

S. 111 ; mit den Niederlanden, vom 11. Juni 1818. Gefeßi. 1819,

S. 13 , nebſt Deklaration vom 10. Juni 1828. Gefeßl. 88 ; wegen

Krakau, vom 3. Mai 1815, Art. 6. Geſeni. S. 166 ; ferner mit Bel

gien , wegen gegenſeitiger Auslieferung der Verbrecher , vom 29. Juli

1836. Gefeßi. S. 221. Deſterreich, Rußland und Preußen ſind über:

eingekommen, jeden, welcher des Hodiverraths, der beleidigten Majeſtät,

der bewaffneten Empörung oder einer gegen die Sicherheit des Chrons

und der Regierung gerichteten Verbindung verdächtig und bezüchtigt

iſt, gegenſeitig auszuliefern, wenn er von der Regierung, welcher er

angehört, reklamirt wird. Publikationspatent vom 15. März 1834.

Geſeni. Š. 21.
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$ 13. Staatsverträge.

Nächſt den Gefeßen iſt als Quelle des Preußiſchen Staatsrechts

der Staatsverträge zu gedenken.

Verträge, die der Regent mit andern Regenten , oder mit Pris

vatperſonen des Inlandes oder Auslandes ſchließt, können zwar für

die Nichtkontrahenten , alſo für den Staat und die Staatsbürger,

Rechtsverhältniſſe nicht begründen. Indeß kann dieß geſchehen , wenn

der Regent, als Oberhaupt, und mithin Namens des Preußiſchen

Staats , dergleichen Verträge ſchließt. Werden dieſe nun mit andern

Staaten geſchloſſen , ſo ſind ſie für das Völkerrecht , nicht aber für

das Staatsrecht, Rechtsquellen. Sie können leşteres aber auch ſein,

wenn darin Rechtsverhältniſſe der Preußiſchen Staatsbürger feſtgeſtellt,

und ſie außerdem ganz in derſelben Weiſe verkündigt ſind, wie die

Preußiſchen Geſeke (vgl. oben S.23) . In dieſem Falleſind die Verträge

Staatsverträge und als wirkliche Geſeke anzuſehen, wenn gleich nicht

in der gewöhnlichen Form erlaſſen. Durch ſie kann den Preußiſchen

Staatsbürgern die Ausübung gewiſſer Rechte auch außerhalb des

Preußiſchen Staatsgebiets durch den Preußiſchen Staat geſichert wers

den. Dahin gehören Friedens- , Grenzá, Handels- , Schifffahrts-,

Zollverträge u . f. w. Es laſſen ſich auch dergleichen Verträge den

ken, welche vom Preußiſchen Staate mit Korporationen oder Privat

perſonen abgeſchloſſen werden, oder mit dem Deutſchen Bunde. Auch

können hierher Verträge gehören , welche der Deutſche Bund mit

Staaten , die ihm nicht angehören , ſchließt.

Dem Preußiſchen Staate ganz eigenthümlich iſt, daß Staats

verträge nicht nach allgemeinen Auslegungsregeln, ſondern nach den

bei ihrer Schließung zum Grunde liegenden Motiven interpretirt wera

den follen ).

Von den Staatsverträgen , welche ſich auf den Deutſchen Bund

beziehen , wird im folgenden Abſchnitte beſonders gehandelt werden.

14. Herkommen.

So wie im Privatrecht, beim Mangel ausdrücklicher Geſeke, dem

Gewohnheitsrechte , den Obſervanzen, dem Herkommen eine Auto

rität eingeräumt wird 9), ſo wird dieß auch im Staatsrecht, und

zwar beim Mangel von Gefeßen und Staatsverträgen , geſchehen müſ

ſen 3). Indeß kann einem Herkommen, welches poſitiven Beſtimmun

1) Verordnung vom 25. Januar 1823. Gefeßl. S. 19.

2) Pergi. 2. L. R. Einl. § 4. u. Publikationspatent vom 5. Febr. 1794.

§ VII.

3) Vergl. 4. L. R. II. 17. § 146 .
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gen entgegen iſt, eine rechtliche Geltung nicht zugeſtanden werden 1).

Dagegen kann es keinem Zweifel unterliegen , daß ein neueres Hers

kommen vor einem älteren , davon verſchiedenen , den Vorzug verdient.

Das in der Preußiſchen Geſeges- und Geſchäftsſprache zuweilen

vorkommende Wort Verfaſſung iſt häufig mit Herkommen als

gleichbedeutend anzuſehen . So ſpricht man von einer allgemeinen

Verfaſſung, der Verfaſſung einer Provinz oder einer beſtimmten Ge

gend. Auch iſt Verfaſſung oft mit Verwaltungsnorm gleichbedeutend.

Der Preußiſche Staat iſt in ſeiner gegenwärtigen Zufammen :

fegung eigentlich noch nicht alt. Daher kommt es , daß der Umfang

der allgemeinen Geſeke überhaupt noch nicht eben ſehr bedeutend

iſt und noch manche wichtige Angelegenheiten definitiv geſeblich feſtzu :

ſtellen bleiben . Indeß muß doch die Tendenz der Regierung dahin

gehen , die verſchiedenen Provinzen und Landestheile immer mehr zu

einem Ganzen zu verſchmelzen . Es iſt daher natürlich , daß nicht

blos poſitive geſeßliche Beſtimmungen , ſondern ſelbſt allgemeine Ob

fervanzen , Verfaſſungen , Verwaltungsnormen der älteren Provinzen

auch in den neueren allmählig Eingang und wenigſtens analogiſche

Anwendung finden . Wir werden uns nun auch im Verfolge dieſes

Werks zum Beweiſe unſerer Behauptungen zuweilen nur auf Beſtim

mungen des I. L. R. berufen, ohne für die Landestheile, in welchen

daffelbe nicht eingeführt iſt , anderweite Quellen anzuführen . Der

Grund hiervon iſt , entweder , weil dergleichen , Toweit wir wenigſtens

haben ermitteln können , nicht exiſtiren , oder weil die angeführten

landrechtlichen Beſtimmungen nur im Bereich des A. L. R. Gültig

keit haben können das Rheiniſche Recht kennt 3. B. keine Patrimo:

nialgerichtsbarkeit, keinen erimirten Gerichtsſtand, keine ungleichen

Chen) , oder weil wir , wie ſchon oben (S. 23) erwähnt, eine analo

giſche Anwendbarkeit gewiſſer fandrechtlichen Beſtimmungen auch aus

ßer dem Bereich des 2. L. R. annehmen , oder endlich , weil die in

Rede ſtehenden Rechtsverhältniſſe allenthalben beſtehen und nicht zu

bezweifeln ſind, wenn ſie auch im 4. L. R. nicht anerkannt wären .

8 15. Sonſtige Quellen und Hülfsmittel.

218 Quellen des Staatsrechts der Deutſchen Bundesſtaaten wer :

den ), außer den ſchon in den vorigen Paragraphen aufgeführten ,

noch genannt das allgemeine Staatsrecht und das poſitive Völker:

recht, ſo fern es auf die innern Staatsverhältniſſe Einfluß hat ; das

kanoniſche Recht findet nur noch in dem Kirchenſtaatsrecht der Kathos

1) U. &. R. Einl. $ 60.

2) Vergl. I. £. felüber, öffentliches Recht des Deutſchen Bundes und

der Deutſchen Bundesſtaaten. 4té Aufl. Frankf. a. M. 1840 g 71-77.
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liken einige Anwendung , ſo auch das Longobardiſche Lehnrecht, doch

nur ſubſidiariſch , endlich auch landesherrliche Haus- und Familien

geſeke.

Das Naturrecht iſt das Recht aus reinen Vernunftbegriffen , die

Lehre von den allgemeinen und nothwendigen Bedingungen der äu

ßern Freiheit der Menſchen. Ein natürliches oder vernünftiges Recht

exiſtirt auch außerhalb des Staats , da der Menſch als verſtändiges,

vernünftiges Weſen , nicht rechtlos gedacht werden kann.

Inſoweit das Naturrecht auf den Staat überhaupt , nicht auf

einen beſtimmten Staat, oder auf Staaten überhaupt angewandt wird,

iſt es – natürliches , vernünftiges allgemeines Staatsrecht

Staatenrecht, Völkerrecht. - Poſitives Recht iſt das Recht aus hi

ſtoriſchen Thatſachen , oder der Inbegriff der Rechte, welche in einem

beſtimmten Staat als ſolche anerkannt ſind. Es beruht auf Autori:

tät der Staatsgewalt, und kann , Behufs Erreichung des Staats :

zweckes , die natürlichen Rechte der Menſchen beſchränken .

Der Zweck des Staats ) iſt: Herſtellung des Rechtszuſtandes

unter den Gliedern des Staats ; Sicherheit im weiteſten Sinne in

nerhalb des Staats; und gemeinſchaftliche Erſtrebung aller allgemeia

nen Lebenszwecke, welche entweder beſſer oder nur durch den Staat

zu erreichen ſind .

Beſchränkungen der natürlichen Rechte der Menſchen , inſofern

fie hiernach nicht gerechtfertigt werden , ſind nicht rechtliche, ſondern

blos faktiſche Beſchränkungen - die indeß wegen der Gefahr größe:.

ren Unheils oft erduldet werden mögen .

Das natürliche Recht iſt alſo ohne Zweifel die urſprüngliche

Quelle alles poſitiven . Es kann etwanige Lüden des poſitiven er:

gänzen , und dient oft, unklare Beſtimmungen deſſelben aufzuklären ,

kann alſo ohne Zweifel zu den Hülfsmitteln des Preußiſchen Staats

rechts gerechnet werden.

Zur Erklärung und Erläuterung öffentlicher Verhältniſſe des

Preußiſchen Staates, ſowie zur Auslegung einzelner geſeglicher Vora

ſchriften , können auch die Provinziallandtagsabſchiede benußt wer

den . Auch Verfügungen der Staatsbehörden , namentlich Refcripte

der Miniſterien , können zu dieſem Zwecke dienen . Zu den Quellen

des Preußiſchen Staatsrechts können aber wohl Miniſterialreſcripte

nicht gerechnet werden. Als Sammlungen von Miniſterialreſcripten

find anzuführen : v. Kamp , Fahrbücher der Preußiſchen Geſekgebung,

V. Kamp , Annalen der innern Staatsverwaltung, Suſtizminiſteriala

blatt , Miniſterialblatt für die innere Verwaltung, Centralblatt der

1) Vergl. 2. £ . R. II . 17. § 1 , 2. II. 13. § 2. 3. 13,
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Abgaben-, Gewerbe- und Handelsgefeggebung und Verwaltung u . f. w.

Die in dergleichen Sammlungen enthaltenen Miniſterialreſcripte ents

ſcheiden oft nur einzelne Fälle. Da aus denſelben häufig die frühe:

ren Verhandlungen nicht ganz vollſtändig zu erſehen ſind, ſo muß bei

Benußung derſelben für andere Fälle große Vorſicht angewandt wer :

den . Ueberhaupt dürfte das Studium der Reſcriptenſammlungen

weniger nüglich ſein , als das Studium der Gefeße felbſt, welches leg:

tere nicht genug zu empfehlen iſt.

Für die wiſſenſchaftliche Bearbeitung des Preußiſchen Staats :

rechts iſt noch nicht viel geſchehen. Der erſte , freilich ſehr ſchwache,

Verſuch iſt: 1. Mirus, überſichtliche Darſtellung des Preußiſchen

Staatsrechts , nebſt einer kurzen Entwickelungsgeſchichte der Preußi

ſchen Monarchie, Berlin, 1833. Viel brauchbarer iſt : J. E. Rinne ,

Handbuch der Preußiſchen innern Staatsverwaltung. Bd. I. Liegnig,

1840. Daſſelbe iſt aber unvollendet. Mit Benukung der genann :

ten Werke und auch der erſten Auflage des gegenwärtigen Werkes hat

Wilh. Dſtermann , Grundfäße des Preußiſchen Staatsrechts, Dort:

mund , 1841, herausgegeben. Er hat ein förmliches Syſtem ſowohl

des innern , als auch des äußern Staatsrechts aufzuſtellen ſich be

müht , aber einzelne Materien doch zu unvollſtändig abgehandelt.

.Dritter Abſchnitt.

Von dem Deutſchen Bunde.

16. Von dem Weſen des Deutſchen Bundes .

Die ſouverainen Fürſten und freien Städte Deutſchlands , mit

Einſchluß des Kaiſers von Deſterreich und der Könige von Preußen,

von Dänemark und der Niederlande , und zwar der Kaiſer von Des

ſterreich und der König von Preußen, beide für ihre geſammten , vor:

mals zum Deutſchen Reiche gehörigen Befißungen , der König von

Dänemark für Holſtein , der König der Niederlande für das Großher:

zogthum Luremburg – wozu noch das neue Herzogthum Limburg 1)

gekommen iſt — haben ſich zu einem beſtändigen Bunde , unter dem

Namen des Deutſchen Bundes , vereinigt.

1) Klüber , öffentliches Recht ac. S. 927. 928 .
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Wenn gleich Lauenburg und Bütow , zur jeßigen Preußiſchen

Provinz Pommern gehörend , ſo wie auch Schleſien und die zur Pro

vinz Schleſien gehörige Grafſchaft Glas bei Wuflöſung des Deutſchen

Reichs nicht zu demſelben gehört hatten 1), ſo hat Preußen doch an

gezeigt, daß es nachſtehende Provinzen der Preußiſchen Monarchie:

Pommern , Brandenburg, Schleſien %), Sachſen , Weſtphalen , Kleve,

Berg und Niederrhein , als zum Deutſchen Bunde gehörend , betracha

tet und demſelben damit beitritt 3 ).

Die Betrachtung der Rechtsverhältniſſe, welche durch den Deut

ſchen Bund zwiſchen dem Könige von Preußen und den Unterthanen

in den genannten Preußiſchen Provinzen begründet worden ſind , ge

hört in eine Darſtellung des Preußiſchen Staatsrechts.

Die Grundgefeße, ſo wie auch alle Gefeße des Deutſchen Bun:

des , find Staatsverträge , denn ſowohl die Bundesakte 4) und die

durch Beſchluß der Bundesverſammlung vom 8. Juni 1820 zu ei

nem der Bundesakte an Kraft und Gültigkeit gleichen Grundgeſeße

erhobene Wiener Schlußakte 5 ), als auch fämmtliche Beſchlüſſe

der Bundesverſammlung find Verträge , welche die ſouverainen Mit:

glieder des Deutſchen Bundes mit einander geſchloſſen haben 6). Sie

gehören mithin ihrem Weſen nach dem Völkerrecht an , und kommen

hier nur in ſoweit in Betracht, als ſie zugleich ſtaatsrechtliche Be

ſtimmungen für die Deutſchen Provinzen des Preußiſchen Staats ent

halten , und in dieſen gleich Gefeßen - verkündigt find 2 ).

Der Deutſche Bund iſt ein völkerrechtlicher Verein zur Bewah

rung der Unabhängigkeit und Unverlegbarkeit ſeiner Glieder und zur

Erhaltung der innern und äußern Sicherheit Deutſchlands 8).. Nicht

blos auf innere Rube , ſondern auch auf innere Sicherheit iſt der

Zwed des Bundes gerichtet. Dieſer bezeichnet einen feſten Rechtszu:

ſtand, in welchem auch der Einzelne feine Sicherheit findet ).

1) Bergl. I. f . Klüber, Einleitung zu einem neuen Lehrbegriff des

teutſchen Staatsrechts. Erlangen 1803. § 67.

2) Souverainer und oberſter Herzog von Schleſien nannte rich Frie:

drich II., ebenſo ſeine Nachfolger.

3 ) Vergl. J. £. Klüber , Quellenſammlung des öffentlichen Rechts des

teutſchen Bundes , 3te Aufl. Erlangen 1833. S. 271. Verordnung

vom 11. Mai. 1819. § 1. Geſepi. S. 135.

4) Deutſche Bundesakte vom 8.Juni 1815. Geſellſ. 1818. Unh, S. 143,

5 ) Schlußakte der über Ausbildung und Befeſtigung des Deutſchen Bun

des zu Wien gehaltenen Miniſterialkonferenzen , vom 15. Mai 1820,

publicirt unterm 24. Juni 1820. Geſebi. S. 113.

6 ) Vergl. Bundesakte, Urt. 20. Klüber, öffentl. Recht. § 56, 57. a.

7) Vergl. Klüber , a. a . D. $ 215. f. 225. " IV.

8) Bundesakte, Urt. 1. 2. Schlußakte, Urt. I.

9) Vergl. Klüber , a. a. D. § 106. a .
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Die Angelegenheiten des Bundes werden einzig und allein durch

eine Bundesverſammlung 1), aus den bevollmächtigten Geſand

ten aller Bundesſtaaten beſtehend, beſorgt. Sie iſt das beſtändige

verfaſſungsmäßige Organ des Bundes. Die Wirkſamkeit der Bun:

desverſammlung iſt zunächſt durch die Vorſchriften der Bundesakte

und durch die in Gemäßheit derſelben beſchloſſenen oder ferner zu be

ſchließenden Grundgeſeke, wo aber dieſe nicht zureichen , durch die im

Grundvertrage beſtimmten Bundeszwecke beſtimmt. Der Geſammt

wille des Bundes wird durch Beſchlüſſe der Bundesverſammlung aus:

geſprochen. Dieſe werden entweder in Plenum , wo Preußen von

überhaupt 70 Stimmen vier, oder im engern Rath, wo Preußen von

überhaupt 17 Stimmen eine hat , gefaßt 2 ). Die Vollziehung der

Beſchlüſſe geſchieht, nach Erſchöpfung aller andern bundesverfaſſungs

mäßigen Mittel, durch Anwendung der erforderlichen Erekutionsmaaß

regeln 3).

Der Zweck des Bundes fordert , daß für alle Bundesſtaaten

und in allen durchaus ein Rechts zuſtand beſtehe ; daß alſo kein

Bundesſtaat und Niemand in einem Bundesſtaate, oder im Vers

hältniſſe zu einem ſolchen , oder zu dem Bunde felbſt , rechtlos ge

laffen , daß Rechtsverlegung in keiner Beziehung geduldet werde, daß

nirgends Willkühr an die Stelle des Rechts trete. Daher iſt, auch

ohne nähere Beſtimmung, der Bund weſentlich betheiligt , bei Hand :

habung der Verfaſſung , bei Herſtellung und Handhabung eines

allgemein und hinlänglich geſicherten Rechtszuſtandes, namentlich

bei rechtmäßigem Gebrauch der gereßgebenden und vollziehen :

den Gewalt , bei gehöriger Rechtspflege und ungeſtörter fort

dauernder innerer Ruhe in jedem Bundesſtaate. Selbſt die Lan

desherrſchaft, in ihren Privatrechtsſtreitigkeiten , und der Fiskus

in allen Streitigkeiten mit Unterthanen, die ſich zur gerichtlichen

Entſcheidung eignen , ſind verpflichtet, vor den ordentlichen Gerichten

des Landes Recht zu nehmen und zu geben. Auf verfaſſungsmäßige

Weiſe können daher, bei Verlegungdes Rechtszuſtandes jeder Art,

nicht nur Bundesglieder gegen einander Beſchwerde bei der Bun

desverſammlung führen , ſondern auch landſtände und Untertha :

nen mittelſt Beſchwerdeführung gegen Bedrückung , Verlegung der

Verfaſſung , oder Mißbrauch der Staatsgewalt, wegen verweigerter

A

1) Die Bekanntmachung der Bundestagsverhandlungen durch den

Druck war als Regel feſtgelegt. Seit dem Jahre 1824 gilt dieſe

Urt der Bekanntmachung als faſt ſeltene Ausnahme von der Regel.

Vergl. Klüber , a. a. 0. § 158.

2) Bundesakte , Art. 4-8. Schlußakte, Urt. 7 sqq . Vergl. Klüber ,

a . a . D. § 108. 121. S. 923,

3 ) Schlußakte, Urt. 31. sqq. Vergl. Klüber , a. a. D. $ 178 , 179.
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oder gehemmter Rechtspflege, Rekurs an die Bundesverfamm

lung nehmen , welche in folchem Falle zu Verwendung, Vermittlung

und andern bundesmäßigen Einſchreitungen befugt und verpflichtet iſt ).

$ 17. Die unterthanen der Bundesſtaaten .

Ueber die Unterthanen der Bundesgenoffen , welche ſouverain 9

ſind, hat der Bund, da er mit ihnen nicht in Staatsverbindung ſteht,

keine Staatsgewalt, ſo wie ſie auch gegen den Bund nicht in Staats

pflicht ſtehen . Im zweiten Abſchnitte der Bundesakte ſind indeß ver:

ſchiedene Rechtsverhältniſſe für ſie durch den Bund begründet und

namentlich geſichert. Die Erfüllung aller dieſer Verpflichtungen können

die Unterthanen daher bei der Bundesverſammlung – ebenſo wie die

Erledigung von Beſchwerden über Juſtizverweigerung ), - fordern “).

Im Uebrigen ſtehen ſie nicht zu dem Bunde, ſondern nur zu ihrer

Staatsregierung in unmittelbarer Beziehung, und die Bundesbeſchlüſſe

werden für ſie erſt nach geſchehener landesherrlicher Verkündigung

verpflichtend. Nur im Fall eines durch den Bund verfaſſungsmäßig

geſicherten Rechtsverhältniſſes ſteht ihnen ſubſidiariſch der Weg der

Beſchwerdeführung an die Bundesverſammlung offen ).

Da jede Bundesregierung die Obliegenheit hat, auf Vollziehung

der Bundesbeſchlüſſe zu halten , der Bundesverſammlung aber eine

unmittelbare Einwirkung auf die innere Verwaltung der Bundesſtaa

ten nicht zuſteht, ſo kann im Falle einer Verleßung der vom Bunde

geſicherten Rechte, in der Regel nur gegen die Regierung ſelbſt ein

Erekutionsverfahren ſtattfinden . Ausnahmen von dieſer Regel treten

nur dann ein :

1 ) wenn die Regierung , in Ermangelung eigener zureichender

Mittel, ſelbſt die Hülfe des Bundes in Anſpruch nimmt — in wel

chem Falle aber in Uebereinſtimmung mit den Anträgen der Regie

rung verfahren werden muß — oder

2) wenn der Bund unaufgerufen einſchreitet, indem durch Wi

derſeßlichkeit der Unterthanen gegen die Regierung , die innere Ruhe

unmittelbar gefährdet und eine Verbreitung aufrühreriſcher Bewegun:

gen zu fürchten , oder ein wirklicher Aufruhr zum Ausbruche gekom:

men und dabei die Regierung notoriſch außer Stande iſt, den Uuf

1) Vergl. Klüber, a. a. D. $. 217..

2 ) Bundesakte, Urt. 1. Schlußakte, Urt. 1. 2.

3) Schlußakte, art. 29. Bergl. Selüber, a. a. 9. & 169.

4 ) Schlußakte, Urt. 53, 54, 56 , 61, 63,

5 ) Vergl, Klüber , a. a. D. § 184 ,
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ruhr durch eigene Mittel zu unterdrücken , zugleich aber durch die Um.

ſtände gehindert wird, die Hülfe des Bundes zu begehren 4).

Mas insbeſondere diejenigen bundesgeſeßlichen Beſtimmungen

betrifft, welche ſich theils auf Gewährleiſtung zugeſicherter Rechte,

theils auf beſtimmte Verhältniſſe der Unterthanen beziehen , ſo liegt

der Bundesverſammlung ob, die Erfüllung der durch dieſe Beſtim

mungen übernommenen Verbindlichkeiten , wenn fich aus hinreichend

begründeten Unzeigen der Betheiligten ergiebt , daß ſolche nicht ſtatt

gefunden habe, zu bewirken. Die Anwendung der in Gemäßheit dies

fer Verbindlichkeiten getroffenen allgemeinen Anordnungen auf die ein

zelnen Fälle bleibt jedoch der Regierung überlaſſen ).

$ 18. Beſtimmungen des zweiten Abſchnitts der Bundesakte.

Uus den Beſtimmungen des zweiten Abſchnitts der Bundesakte 3)

iſt hier beſonders Folgendes hervorzuheben :

I. In allen Bundesſtaaten wird eine landſtändiſche Ver

faffung ſtattfinden 4 ).

II. Um den im Jahre 1806 und ſeitdem mittelbar gewordenen

ehemaligen Reichsſtänden und Reichsangehörigen , in Ge

mäßheit der gegenwärtigen Verhältniſſe, in allen Bundesſtaaten einen

gleichförmig bleibenden Rechtszuſtand zu verſchaffen , haben ſich die

Bundesſtaaten dahin vereinigt,

1 ) daß dieſe fürſtlichen und gräflichen Häuſer fortan nichtsdeſto :

weniger zu dem hohen Adel in Deutſchland gerechnet werden und ih

nen das Recht der Ebenbürtigkeit in dem damit verbundenen Begriff5)

verbleiben folle ;

1) Schlußakte, Urt. 26. 32. Vergl. Klüber, a, a. D. $ 215.

2) Schlußakte , Art. 53.

3) Uus dem Art. 12 der Bundesakte iſt nicht wohl herzuleiten , daß in

allen Rechtsſachen drei Inſtanzen ſtatthaben müſſen. Vergl. flü :

ber , a. a . D. $ 227. d. Nach dem Bundesbeſchluß vom 13. November

1834. Geſebr. 1835. S. 45 roll die Beſtimmung des Art. 12 wegen

Verſchidung der alten auf eine Deutſche Fakultät oder einen

Schöppenſtuhl zur Ubfaſſung des Endurtheils nicht auf Polizei- u. Krimi:

nalerkenntniſſe ausgedehnt werden , ſondern ſich nur auf Civilſtreitig

keiten beziehen . Wegen des Urt. 15 , vergl. Splüber , a . a. O.

§ 233 und wegen des Urt. 17 , vergl. Klüber, a: a. D. § 440

4) Bundesakte, Urt. 13. Vergl. unter Rap. V. und Vi.

5 ) Bergl. Klüber, a. a. D. § 303 g. Derſelbe , Abhandlungen und

Beobachtungen für Gefdhichtskunde, Staats- und Rechtswiſſenſchaft.

Bd. I. Frankf. 8. M. 1830. S. 225. sqq. 2. W. Şeffter, ueber

Ebenbürtigkeit, Standesgleichheit und Standesungleichheit in Bezie

hungauf die Ehenund Nachkommenſchaft in dendeutſchen ſouverainen

und Erſten ſtandesherrlichen Häuſern , in ſeinen Beiträgen zum Deut:

-
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2) daß die Häupter dieſer Käufer die erſten Standesherren in

dem Staate , zu welchem ſie gehören , ſind , und ſie und ihre Fami:

lien die privilegirteſte Klaſſe in demſelben , insbeſondere in Unſehung

der Beſteuerung, bilden ;

ſchen Staats- und Fürſtenrechte, lief. I. Berlin 1829 , S. 1. sqq.

S. Jordan , Lehrbuch des allg. und deutſchen Staatsrechts. Erſte

U6th . Raſſel 1831. § 237. 5. 2. Zachariä, Deutſches Staats- und

Bundesrecht. Erſte Abth. Göttingen 1841. § 74. In dem Zufíak :

Ueber Succeſſionsſtreitigkeiten inDeutſchland ( Deutſche Vierteljahrs

ſchrift, 1842. Heft I. S. 122, 123.) heißt es : „ Da nun aber eben die:

ſer Begriff nicht beſtimmt war, noch iſt, ſo bleibt natürlich auch nach

dieſer Sagung alles in der alten Lage. Nichts wäre unter dieſen

Umſtänden vergeblicher , als wenn ſich Jemand mit der Hoffnung ſchmei:

cheln wollte, eine Theorie des jegt gültigen Rechts über Ebenbürtig:

keit aufſtellen zu können , welcher die allgemeine Zuſtimmung zu Theil

werdenwerde. Die Geſichtspunkte, aus welchen die Sache ganz füg:

lich aufgefaßt werden kann, ſind ſo verſchieden , daß ſo lange Mei:

nungsverſchiedenheit ſtattfinden muß, bis endlich eine unzweifelhafte

und umfaſſende Geſengebung feſte Vorſchriften gegeben haben wird.

Ulein da denn doch jede in der Wirklichkeit aufgeworfene Rechtsfrage

in jedem Zuſtande der Gefeßgebung irgend eine Löſung finden muß : fo

iſt ſelbſt im gegenwärtigen Zuſtande der Dinge eine Theorie der Eben

bürtigkeit zu geben . Die Erwägung der oben erörterten geſchichtlichen

Verhältniſſe aber ſcheint auf nachſtehende Säße als die relativ richtig:

ften zu führen : Unter allen Umſtänden gehen die Beſtimmungen der

þausgeſeße der betreffenden Familie allen andern Entſcheidungsquellen

vor; und es ſind dieſelben ſelbſt in den Fällen anzuerkennen , wenn ſie

eigenthümliche Grundſäße enthalten , 3: B. gewiſle Kategorien , welche

im allgemeinen zugelaſſen werden, ausſchließen ſollten. Erſt wenn die

Hausgereße auch nach Unwendung der erlaubten Auslegungsregeln keine

Antwort geben , kann das allgemeine deutſche Fürſtenrecht angezogen

werden . Dieſes aber erkennt zwei verſchiedene Begründungen des ho :

hen Udels (der Fürſtenmäßigkeit) an , nämlich Abſtammung von einem

Dynaftengeſchlechte , und Regierung eines Reid;slandes, teştere auch

wenn die urſprüngliche Abſtammung von niederer Art' war. Bloße

Titel, ſeien ſie noch ſo hoch, desgleichen alle Arten des niedern Adels,

ſei derſelbe noch ſo alt , geben keine Gleichſtellung. Eben ſo iſt der

Unterthanenadel der fremden Länder nicht ebenbürtig, mögen ſeineſtaats:

rechtlichen Zuſtände und ſeine Beziehungen noch ſo bedeutend ſein und

lauten . Mediatiſirung ändert an dem Anſpruche auf Ebenbürtigkeit

ebenſowenig, als die Entäußerung der Güter , über welche früher Ser:

ritorialhoheit zuſtand. Dagegen iſt auf der andern Seite die Eben:

bürtigkeit' dann nicht erworben worden , wenn kaiſerliche Ernennung

(zum Reichsgrafen oder Fürſten ) zwar die Fähigkeit zur Erwerbung

eines Reichsterritoriums gewährte, von derſelben aber kein Gebrauch

durch wirkliche Erwerbung gemacht wurde. So weit die Lehre von der

Ebenbürtigkeit, welche der Verfaſſer gegenwärtiger Bemerkungen für

die richtige hält. Ulein, wie ſehr würde Der ſich irren, welcher glaubte,

daß in dieſer Beziehung irgend eine uebereinſtimmung unter den Uu:

toritäten im vaterländiſchen Rechte ſtattfinde. Vielmehr ſind hier die

abweichendſten Unſichten aufgeſtellt, alle aber mit großem Aufwande
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3) daß ihnen überhaupt in Anſehung ihrer Perſonen, Familien

und Befigungen alle diejenigen Rechte und Vorzüge zugeſichert blei:

ben , welche aus ihrem Eigenthume und deſſen ungeſtörtem Genuſſe

herrühren und nicht zu der Staatsgewalt und den höheren Regie

rungsrechten gehören. Unter vorerwähnten Rechten ſind insbeſondere

und namentlich begriffen :

a . die unbeſchränkte Freiheit , ihren Aufenthalt in jedem zu dem

Bunde gehörenden oder mit demſelben in Frieden lebenden Staate zu

nehmen ;

b . werden nach den Grundſägen der früheren Deutſchen Ver :

faſſung die noch beſtehenden Familienverträge aufrecht erhalten , und

ihnen die Befugniß zugeſichert, über ihre Güter und Familienverhält:

niffe verbindliche Verfügungen zu treffen , welche jedoch dem Souverain

vorgelegt und bei den höchſten Landesſtellen zur allgemeinen Kenntniß

und Nachachtung gebracht werden müſſen. Alle bisher dagegen erlar

ſenen Verordnungen ſollen für künftige Fälle nicht weiter anwend

bar fein ;

c. privilegirter Gerichtsſtand und Befreiung von aller Militär

pflichtigkeit für ſich und ihre Familien ;

d . die Ausübung der bürgerlichen und peinlichen Gerechtigkeits

pflege in erſter, und, wo die Beſikung groß genug iſt, in zweiter In

ſtanz, der Forſtgerichtsbarkeit, Ortspolizei und Aufſicht in Kirchen- und

Schulfachen , jedoch nach Vorſchrift der Landesgeſebe, welchen fie, ſo

wie der Militärverfaſſung und der Oberaufſicht der Regierung über

jene Zuſtändigkeiten unterworfen bleiben .

Bei der nähern Beſtimmung der angeführten Befugniſſe ſowohl,

wie überhaupt und in allen übrigen Punkten , wird zur weitern Bes

gründung und Feſtſtellung eines in allen Bundesſtaaten übereinſtim :

menden Rechtszuſtandes der mittelbar gewordenen Fürſten , Grafen

und Herren , die in dem Betreffe erlaſſene Königlich Bairiſche Ver:

ordnung vom Jahre 1807 als Baſis und Norm untergelegt werden ).

Ferner iſt zu bemerken , daß

4) die Standesherren einige Hoffnung haben , einſt einige Su

riatſtimmen im Plenum der Bundesverſammlung zu erlangen , und

5) daß in Folge der Bundesbeſchlüſſe vom 18. Auguſt 1825

und 13. Februar 1829 allen den Fürſtentitel führenden Mitgliedern

von Gelehrſamkeit und zum Theil mit vieler Bitterkeit vertheidigt wor:

den. Mit Ausnahme der einzigen Behauptung, daß eine Ehe mit einer

Leibeigenen dennoch ebenbürtig und vollwirkend ſei, hat jede denkbare

Kombination ihre Anhänger gefunden u . ſ. w ."

1 : 1) Bundesakte, Urt. 14. Schlußakte, Urt. 63.

2 ) Bundesakte, Urt. 6. Vergl. Klüber, a. a. D. Š 120 .
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der fürſtlichen Häuſer das Prädikat Durchlaucht, und den Häup

tern der gräflichen Häupter das Prädikat Erlaucht gebührt ?).

NI. Dem ehemaligen Reichsadel werden die ad 11. 3. a .

und b . angeführten Rechte, Antheil der Begüterten an Landſtand

ſchaft, Patrimonial- und Forſtgerichtsbarkeit, Ortspolizei , Kirchenpa:

tronat und der privilegirte Gerichtsſtand zugeſichert. Dieſe Rechte

werden jedoch nur nach Vorſchrift der Landesgefeße ausgeübt. In

den durch den Frieden von Lüneville vom 9. Februar 1801 von

Deutſchland abgetretenen und jeßt wieder damit vereinigten Provinzen

werden bei Anwendung der obigen Grundfäße auf den ehemaligen

unmittelbaren Reichsadel diejenigen Beſchränkungen ſtattfinden , welche

die dort beſtehenden beſondern Verhältniffe nothwendig machen ).

IV. Die Verſchiedenheit der chriftlichen Religionspar :

theien kann in den Ländern und Gebieten des Deutſchen Bundes

keinen Unterſchied in dem Genuſſe der bürgerlichen und politiſchen

Rechte begründen. Die Bundesverſammlung wird in Berathung zie

hen , wie auf eine möglichſt übereinſtimmende Weiſe die bürgerliche

Verbeſſerung der Bekenner des jüdiſchen Glaubens in Deutſch

land zu bewirken ſei, und wie infonderheit denſelben der Genuß der

bürgerlichen Rechte gegen die Uebernahme aller Bürgerpflichten in den

Bundesſtaaten verſchafft und geſichert werden könne. Sedoch werden

den Bekennern dieſes Glaubens bis dahin die von den einzelnen

Bundesſtaaten bereits eingeräumten Rechte erhalten ).

V. Den Unterthanen der Deutſchen Bundesſtaaten ſind fol

gende Rechte zugeſichert 4):

1) Grundeigenthum außerhalb des Staats , den Fie bewohnen,

zu erwerben und zu befigen , ohne deshalb in dem fremden Staate

mehreren Abgaben und laſten unterworfen zu ſein , als deffen eigene

Unterthanen ;

2 ) die Befugniß,

a. des freien Wegziehens aus einem Deutſchen Bundesſtaate

in den andern , der erweislich fie zu Unterthanen aufnehmen will ;

auch

1) Vergl. S. D. vom 21. februar 1832. Geſeni. S. 129, R. O. vom 3.

März 1833. Geſeni. S. 29.

2) Bundesakte, Urt. 14. Schlußakte, Urt. 63. Vergl. Klüber , a. a . D.

§ 321–325.

3) Bundesakte, Urt. 16. Hiermit iſt wohl nicht im Einklange die Bekannt:

machung des Staatsminiſteriums vom 4. December 1822, Geſekſ. S.

224 , wodurch wegen der bei der Uusführung ſich zeigenden Mißa

verhältniſſe die Beſtimm des Preußiſchen Edikts vom 11.

März 1812. § 7 , 8 , Geſepi. Š . 18 , wonach Juden zu akademiſchen

Lehr. und Schulämtern zugelaſſen werden können , aufgehoben iſt.

4) Bundesakte, ärt. 18.
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b . in Civil- und Militärdienſte deſſelben zu treten , beides

jedoch nur , inſofern keine Verbindlichkeit zu Militärdienſten gegen das

bisherige Vaterland im Wege ſteht. Und damit wegen der dermalen

vorwaltenden Verſchiedenheit der geſeblichen Vorſchriften über Mili:

tärpflichtigkeit hierunter nicht ein ungleichartiges , für einzelne Bun :

desſtaaten nachtheiliges Verhältniß entſtehen möge, ſo wird, bei der

Bundesverſammlung die Einführung möglichſt gleichförmiger Grund

fäße über dieſen Gegenſtand in Berathung genommen werden ;.

3) die Freiheit von aller Nachſteuer (jus detractus, gabella

emigrationis ), inſofern das Vermögen in einen andern Deutſchen

Bundesſtaat übergeht) , und mit dieſem nicht beſondere Verhältniſſe

durch Freizügigkeitsverträge beſtehen ;

4 ) die Bundesverſammlung wird ſich bei ihrer erſten Zuſam

menkunft mit Abfaſſung gleichförmiger Verfügungen über die Prek

freiheit und die Sicherſtellung der Rechte der Schriftſteller und

Verleger gegen den Nachdrud beſchäftigen ,

VI . Die Bundesglieder behalten ſich vor , bei der erſten Zua

ſammenkunft der Bundesverſammlung in Frankfurt , wegen des Hana

dels und Verkehrs zwiſchen den verſchiedenen Bundesſtaaten , fo

wie wegen der Schiffahrt, nach Anleitung der auf dem Kongreſſe

zu Wien angenommenen Grundfäße, in Berathung zu treten ). ,

Wenn gleich in dem leßten Artikel der Wiener Schlußakte aus :

drücklich beſtimmt iſt, daß die in den Artikeln 16 , 18 und 19 der

Bundesakte zur Berathung der Bundesverſammlumg geſtellten Ge:

genſtände derſelben , um durch gemeinſchaftliche Uebereinkunft zu mög:

lichſt gleichförmigen Verfügungen darüber zu gelangen , zur ferneren

Bearbeitung vorbehalten bleiben , ſo iſt doch bisher ein Erfolg , der

Berathungen der Bundesverſammlung über Ertheilung bürgerlicher

Rechte an die Juden , über Preßheit , über Handel und Schiffahrt,

noch nicht ſichtbar geworden. Nur über gleichförmige Grundfäße zum

Schuß des ſchriftſtelleriſchen und künſtleriſchen Eigenthums gegen

Nachdruck und unbefugte Nachbildung 3), ſo wie wegen des den Ver

1) Der Bundesbeſchluß vom 23. Juni 1817, Geſellſ. 1819 , S. 134, be:

einer Schenkung und dergleichen ver

das Vermögenim Lande bleibe

oder nicht, ob der neue Beſißer ein Inländer oder ein Fremder ſei,

Zoll dergleichen ,

durchdie Nachſteuerfreiheit nicht aufgehoben feien.

2) Bundesakte, Urt. 19.

US 190 190 for

13) Bundesbeſchluß vom 9. November 1837 , Geſegi. S. 161, welcher auch

für die nicht zu Deutſchland gehörenden Preußiſchen Provinzen bekannt

gemacht iſt. Zu gleicher Zeit erging ein Preußiſches Geſek zumSchut

en Bol undbergte

2.

( ರಲ್ಲ at19
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90

Dagegen hat die Bundesverſammlung ſich mit Beſchlüffen an:

derer Art , wodurch Rechte der Unterthanen der Bundesſtaaten , alſo

auch der Preußiſchen Unterthanen in den Deutſchen Provinzen , bes

troffen werden , befaßt. Dahin möchten hauptſächlich die folgenden

gehören.

Im Jahre 1819 wurden die im Art. 18 der Bundesakte in3

Anregung gebrachten gleichförmig
en Verfügung

en über die Preßfrei

heit vertagt und ein definitiver Beſchluß über die rechtmäßige
n

Grenzen der Preßfreihei
t auf fünf Jahre ausgefeßt. Zugleich wurde

feſtgefekt, daß Schriften , die in Form täglicher Blätter oder heftweiſe

erſcheinen , desgleichen folche, die nicht über zwanzig Bogen im Druck

ſtark ſind, in keinem Bundesſtaa
te ohne Vorwiſſen und vorgängige

Genehmigu
ng der Landesbehö

rden zum Druck befördert werden follen .

Wenn Schriften der gedachten Art der Würde des Bundes, der Si:

cherheit einzelner Bundesſtaa
ten oder der Erhaltung des Friedens und

der Ruhe in Deutſchland zuwiderlauf
en , fo kann die Bundesver
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lung dieſelben durch einen Ausſpruch , gegen welchen keine Appellation

ſtattfindet, unterdrücken. Wenn eine Zeitung oder Zeitſchrift auf dieſe

Weiſe unterdrückt iſt, ſo darf der Redakteur derſelben binnen fünf

Sahrenin keinem Bundesſtaa
te bei der Redaktion einer ähnlichen

Schrift zugelaſſen werden . Alte in Deutſchland erſcheinende
n Druck

(chriften müffen mit dem Namen des Verlegers, und inſofern fie zur

Klaffe der Zeitungen oder Zeitſchriften gehören, auch mit dem Namen

des Redakteurs verſehen fein ,widrigenf
alls ſie in Beſchlag genom

men , auch die Verbreiter beſtraft werden %).

siddle emmunge
n: oogleich fie nur auf fünf Jahre erlaffen

**Oba
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des Eigenthums an Werken der Wiſſenſchaft und Kunſt gegen Nach

druckund Nachbildung, vom 11. Juni 1837, Gefeßt. S. 165 , welchem

die Inſtruktion für die Sachverſtändigenvereine vom15. Mai 1838

'

1)

22. April

:

da kündigt iſt. 07001500

2) Bundesbeſchluß vom 20. September 1819. Gefees. S. 225, Dieſer

Bundesbeſchluß enthält das Wort Cenſur nicht. Wegen der Preußi

fchen Cenſur vergl. unten Kap. II. otitisums un

.

1

EI

1

1

.

:

4 *



52

und als proviforiſch bezeichnet wurden , find im Jahre 1824 erneuert

und noch immer in Wirkſamkeit geblieben ).

Später wurde noch beſtimmt, daß keine , in einem nicht zum

Deutſchen Bunde gehörigen Staate in Deutſcher Sprache im Druc

erſcheinende Zeit oder nicht über zwanzig Bogen betragende ſonſtige

Druckſchrift politiſchen Inhalts, in einem Bundesſtaate, ohne vorgän:

gige Genehmhaltung der Regierung deſſelben , zugelaſſen und ausge:

geben werden dürfe , und daß gegen die Uebertreter dieſes Verbots

ebenſo , wie gegen die Verbreiter verbotener Druckſchriften zu verfahren

fei 2).

Auch über die Univerſitäten 3 ) hat die Bundesverſammlung

Beſtimmungen getroffen . Es foll danach für jede Univerſität ein

außerordentlicher landesherrlicher Bevollmächtigter, dem eine beſondere

Inſtruktion 4) zu ertheilen , beſtellt werden , deſſen Wirkſamkeit haupts

ſächlich dahin geht, über die Vollziehung der Geſeße und Disciplinar:

vorſchriften zu machen, und den Geiſt, in welchem die akademiſchenLehrer

bei ihren öffentlichen und Privatvorträgen verfahren, ſorgfältig zu beobach:

ten, und demſelben , jedoch ohne unmittelbare Einwirkung in das Wiſſen :

ſchaftliche und die Lehrmethoden , eine heilſame, auf die künftige Bez

ſtimmung der akademiſchen Jugend berechnete Richtung zu geben.

Univerſitäts- und andere öffentliche Lehrer, die durch erweisliche Ub :

weichung von ihrer Pflicht, oder Ueberſchreitung der Grenzen ihres

Berufs , durch Mißbrauch ihres rechtmäßigen Einfluſſes auf die Ge

müther der Jugend, durch Verbreitung verderblicher, der öffentlichen

Ordnung und Ruhe feindſeliger, oder die Grundlagen der beſtehenden

Staatseinrichtungen untergrabender Lehren , ihre Unfähigkeit zur Vers

waltung des ihnen anvertrauten Ämtes unverkennbar an den Tag

legen , ſollen auf den Antrag oder nach vorherigem Bericht der Rea

gierungsbevollmächtigten von den Univerſitäten oder ſonſtigen Lehr:

anſtalten entfernt, und in keinem andern Bundesſtaate bei irgend ei

nem öffentlichen Lehrinſtitute wieder angeſtellt werden. Den Regie

rungsbevollmächtigten fou auch eine vorzügliche Wachſamkeit auf ge

heime und nicht autoriſirte Verbindungen , insbeſondere auf die all

gemeine Burſchenſchaft, zur Pflicht gemacht werden . Individuen, die

in dergleichen Verbindungen geblieben oder getreten ſind , follen zu

1) Vergl. Š . D. vom 18. September 1824. Gereki. S. 164. . Klüber,

a. a . D. $ 504. f .

2) Bundesbeſchluß vom 5. Juli 1832, ad 1. Gefeßl. S. 216 .

3) Bundesbeſchlußvom20. Septbr. 1819. Gefeßl. S. 220. Bundesbe:

ſchluß vom 5. Juli 1832, ad 5. Geſell. S. 217.

4) . Inſtruktion vom 18. November 1819. Gefeßi. S. 233, Dieſelbe iſt

aud, auf die Univerſität Königsberg ausgedehnt.
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keinem öffentlichen Amte zugelaſſen werden ). In Folge eines Bun :

desbeſchluffes iſt ein unbedingtes Verbot des Studirens auf den

Schweizeriſchen Univerſitäten zu Zürich und Bern ausgeſprochen %) :

F11 Von den Beſchlüffen der Bundesverſammlung über die Ma'a

regeln zur Aufrech thaltung der gereklichen Ordnung und

Ruhe in Deutſchland iſt hier beſonders noch anzuführen , daß alle

Bereine, welche politiſche Zwecke haben , oder unter andern Namen

zu politiſchen Zwecken benußt terbent, unerlaubt ſind. Fernet dürfen

Pottsverſammlungen und Volks feſte , nämlich roiche , welche

bisher hinſichtlich der Zeit und des Orts weder üblich , noch geſtattet

waren , sunter: welchem Namen und zu welchem Zweck es auch immer

fei ; ohne vorausgegangene. Genehmigung der kompetenten Behörde,

nicht ſtattfinden . Auch dürfen bei erlaubten Volksverſammlungen und

Volksfeſten öffentliche Reden politiſchen Inhalts nicht gehalten , noch

irgend eine Voltsverſammlung dazu gemißbraucht werden , Adreſſen

oder Beſchlüffe in Vorſchlag zu bringen und durch Unterſchrift oder

mündliche Beiſtimmung genehmigen zu laffen . Unzuläffig iſt auch

das Tragen von Ubzeichen in Bändern, Kokarden, oder dergleichen ,

ſei es von In- oder Ausländern , in andern Farben , als jenen des

Landes, dem der, welche folche trägt, als Unterthan angehört; ferner

nicht autoriſite'Aufſtecken"von Fahnen und Flaggen, das

Errichten von Freiheitsbäumen und dergleichen Aufruhrzeichen 3).

Ein fernerer Beſchluß 4 ), welcher auch in den nicht zu Deutſch

land gehörigen Preußiſchen Provinzen zur Uusführung kommen ſoll,

beſtimmt, daß jedes Unternehmen gegen die Eriſtenz, die Integrität,

die Sicherheit oder die Verfaſſung des Deutſchen Bundes , in den

einzelnen Bundesſtaaten, nach Maaßgabe der in den leßtern beſtehen :

den oder künftig in Wirkſamkeit tretenden Geſeke, nach welchen eine

1) Vergl. das in Bezug auf den Bundesbeſchluß vom 14. November 1834

für den ganzen Umfang des Preußiſchen Staats erlaſſene Geſeß über

die Beſtrafung der Studentenverbindungen, vom 7. Januar 1838. Ge

Teki. S. 13. Der gedachte Bundesbeſchluß, vom 14. November 1834,

Gefeßi. 1835, S. 293, iſt im ganzen úmfang des Preußiſchen Staats

für anwendbar erklärt.

2 ) Vergl. R. D. vom 18. December 1834. Gefeßl. S. 183. Dies Verbot

iſt aber nach der R. D. vom 3. Januar 1842, Gefeßl. S. 77, für die

Preußiſchen Unterthanen nicht mehr unbedingt.

3) Bundesbeſchluß vom 5. Juli 1932, ad 2, 3, 4 , Geſekſ. S. 216.

4) Publikationspatent vom 28. October 1836 , Geſeks. S. 310. Der Bun

desbeſchluß vom 5. Juli 1832 ad 8, Geſekſ. S. 218, beſtimmt, daß

diejenigen , welche in einem Bundesſtaate politiſche Vergehen oder Ver

brechen begangen , und ſich , um der Strafe zu entgehen , in andere

Bundeslande geflüchtet haben , auf erfolgende Requiſition , inſofern

es nicht eigene unterthanen ſind, ohne Anſtand auszuliefern ſind.
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gleiche, gegen den einzelnen Bundesſtaat begangene Handlung als

Hochverrath , Landesverrath oder unter einer andern Benennung zu

richten wäre, beurtheilt und beſtraft werden ſoll. Individuen , iwelche

Der Anſtiftung einess gegen den Souverain , oder gegen die Eriſtenz,

Integrität, Berfaſſung oder Sicherheit : eines : andern Bundesſtaats

gerichteten Unternehmens, oder einer darauf abzielenden Verbindung,

ber . Theilnahme daran , oder der Begünſtigung bezüchtigt ſind , ſind

dem verfekten oder bedrohten Staate auf Verlangen auszuliefern

vorausgefeßt, daß ein ſolches Individuum nicht entweder ein Unters

tecthan des um die Auslieferung angegangenen Staatsfelbſt, oder

in demſelben fchon wegen anderer ihm zur Laſt fallenden Berbrechen

zu unterſuchen und zu beſtrafen iſt. Sollte das Unternehmen , deſſert

der Auszuliefernde bezüchtigt iſt; gegen mehrere einzelne Bundesſtads

ten gerichtet ſein , ſo hat die Uuslieferung an jenen , dieſer Staaten

zu geſchehen , welcher darum zuerſt das Anſuchen ſtellt.

Endlich iſt noch zu erwähnen , daß zwiſchen den Bundesſtaaten

eine allgemeine Kartelkonvention errichtet iſt ?)... 11:33:17

,i1919 odbi inuis 10

1 160 516 11:37 177

1 ) Bundes-Kartelkonvention vom 10. Februar 183L . Geſetl. S4L2 Pur

blikationspatent wegen Deklaration der Art . 9, und 18. der Kartela

konvention, vom 15. Juni 1832, Geleen. S, 177, , D. vom 29.

Mai 1834. Geſent. S. 123.

I DOTT.1 mi )

vidit is ( 13 1 : : . :i : ......... … 3.1 3:11:11

15 " fignisse vio DTTS, GO 9600 17 19bis uit

** i
13,1 H ) 10:17:31 17:16 . piti mis 15.1

III mi ) " 1 ! in questo no tra

M 15.11.2013 Swamisia

giz she

-

5



55

Deper 183
9
.to
Ge
re
ki
n

S.
19.

mit
Braunſchweig

, vom 4. December

aftrytiny 0 nissel wit7890ml 107,10 bilen,

Samping, ' uitis 1:12 stepeni 99 is4 111 ul.

ISI ! , TOT"DET! 10 bussipline isci

' 1.'S... 1.10.17 mm misitusaT41100101111

iebin 1: $13 , po cil !! 15k? , ?1full" :

0 167.815

stilsie so mo Erſtes Kapitel. 21:23

och Der Staat und das Staatsoberhaupt. 10

* 1937 ti sudiled visitou 67 1,719 BIG sisi Si'll

do 1 , 1993-1/DTIST 1196 Jim CMMI 67 TT:s into dos si 51%,

$ 80. Umfang der Staatsgewalt. Mechte der Fremden. "

Die Staatsgewalt erſtreckt ſich über den Umfang des ganzen

Stagts.tušhrfind alſo , und zwar ohne Konkurrenz irgend einer raus:

wärtigen Hoheit, da fonſt: dem Staate die Souverainetät abginge;

alle Grundſtücke ohne Ausnahme, wer auch immer deren Beſifier iſt,

unterworfen jedes Vermögent, sund Federmann, der ſich im Staate

aufhält , fowohl phyſiſche als moraliſche Perfonen und Gefellſchaften

jeder Urt. Auch i regierende Deutſche Fürſten, desgleichenraubgetheilte

Fürſten aus den Bäufern der regierenden Deutſchen Fürften , wenn ſie

ihren beſtändigen Aufenthalt in Preußen nehmen , müffen fowohl in

Rückſichtrihrer perfönlichen als ſolcher dinglichen Rechtsverhältniffe,

welche die in Preußen belegenen Grundſtücke und Sachen betreffen,

die Gerichtsbarkeit der hieſigen Gerichtshöfe anerkennen ). Die oon

auswärtigeni kondpetenten Gerichten gefpcochenen rechtskräftigeni Urtheite

können , falls nichtStaatsverträge ) Anderes, beſtimmen im Preußis

ſchen Staate nicht vollſtreckt werden 3).
747314'1t 1911.19

Die Staatsgewalt kann idurch Staatsſervituten ") über den

Umfangdes Staats hinaus erweitert oder innerhalbbeffelbenbeſchränkt

fein. Staatsfervituten ſind völkerrechtlich durch Staatsverträge

begründete Rechte eines Staats, wodurch zudefilen Vortheil die Frei

heit eines: anderă Staats in dem zun ihm gehörigen Gebiete ,b unab

hängig von ſeiner Staatshoheit,deingeſchränkt wird. Sie ſind entives

der , aktiv. oder paffiv. Beiſpiele vonijaktivent" ſind die Preußiſchen Mis

litärſtraßen durch fremde Staatsgebiete, ſo wie das Preußiſche Bed

1) U. G. O. I. 2. § 42. Unh , 10.

2) Beiſpiele: Uebereinkunft mit dem Königreiche Sachſen , vom 14. Okto

dem

4.

1841. Geſekſ. 1842, S. 1 .

3) Vergl. Rhein. C.P.O.Urt. 546. Klüber, öffentliches Recht, g'366 d .

4) Vergl. Früber , à, ai . 8 559 sqq.

S. 353;
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A

fagungsrecht in den Deutſchen Bundesfeftungen Mainz und lurem

burg. Zu den paſſiven gehört , daß Preußen , einſeitig , weder ge

wiſſe Schiffahrtsabgaben erhöhen, noch die Zölle verändern kann. Der

dem Staate oder Staatsoberhaupte in fremden Ländern etwa zuſte

hende Beſitz von Grundſtücken , Renten und dergleichen gehört nicht

zu den Staatsſervituten .

Die Geſeke des Preußiſchen Staats verbinden alle Mitglieder

deſſelben, ohne Unterſchied des Standes, Ranges oder Geſchlechts ' ).

Den Geſandten und Refidenten ausrärtiger Mächte, ſo

wie den in ihren Dienſten ſtehenden Perſonen , bleiben ihre Befreiun

gen nach dem Völkerrechte und den mit den verſchiedenen Höfen ob

waltenden Berträgen vorbehalten. In wie fern Preußiſche Untertha:

nen, welche mit Erlaubniß des Landesheren an einem fremden Hofe

beglaubigt werden , in ihren Privathandlungen den Preußiſchen Gefeßen

unterworfen bleiben , hängt hauptſächlich von den Bedingungen ab ,

unter welchen ſie jene Erlaubniß erhalten haben . Sind die vom

Preußiſchen Staate an fremden Höfen beglaubigten Geſandten Aus :

länder, ſo gelten in Anſehung ihrer, wenn ſie in hieſigen Landen bes

langt werden , die Vorſchriften des hieſigen gemeinen Rechte ).

* Fremde tandſtreicher, welche nirgend einen feſten Wohnfik

haben, und wovon ſie ſich ernähren , nicht glaubhaft nachweiſen kön:

nen , Tollen , auch wenn ſich bei der Unterſuchung ihres bisherigen les

benswandels keine Anzeichen eines begangenen Verbrechens herborthun ,

über die Grenze gebracht und ihnen die Rückkehr bei Strafe verboten

werden ). Ferner foll verdächtigen ausländiſchen Ankömmlingen ,

welche ſich über den Zweck ihres Aufenthalts im Lande nidyt befriedis

gend ausweiſen können , derfelbe in den Deutſchen Provingen nicht

geſtattet werden 4).
is t'bin onis 1967

Till Im Uebrigen haben Fremde bei dem Betriebe erlaubter Ge:

ſchäfte ſich aller Rechte der Preußiſchen Unterthanen zu erfreuen , ſo

lange ſie ſich des Schußes der Gefeße nicht unwürdig machen. Die

Verſchiebenheit der Rechte auswärtiger Staaten macht von diefer Re:

gel noch keine Ausnahme. Wenn aber ein fremder Staats zum Nach

theile der Fremden überhaupt, oder der Preußiſchen Unterthanen ins

beſondere, beſchwerende Verordnungen macht, oder dergleichen Miss

bräuche wiffentlich gegen Preußiſche Unterthanen duldet, fo findet das

Wiedervergeltungsrecht ſtatt 5 ).

!

M

1) a . L. R. Einl. § 22. Rhein. 6. G. B. Urt. 1. 3 .

2) A. L. R. Eint. § 36 — 39. Unh. . 1. ' Vergl. Krim , Ø . § 251 sqq.

3) 4. L. R. II . 20. § 191 sqq.

1.4). Vergl. Bundestagsbeſchluß vom 5. Juli 1832 ad 7. .Gefeßl. S. 218.

5) 1. £. R. Einl. § 34, 35 , 41 -45, Rhein. C. G. B. Urt. 11.



Fremde, welche ſich im Preußiſchen Staate aufhalten wollen und

nicht bloß als Reiſende zu betrachten ſind, können angehalten werden ,

ſich durch Beibringung eines Heimathsſcheines über die Fortdauer ih

res bisherigen Unterthanen : Verhältniſſes auszuweiſen )

9 So weit nicht die Gefeße, beſondere Xusnahmen begründen , wie

B: B. beim Hauſirhandel ), ſo können fremde Unterthanen dieſelben

Gewerbe treiben , wie die Preußiſchen . j .

in Zum Militärdienſte in Preußen werden Fremde nicht angehalten.

Dagegen ſind ſie von Entrichtung der Preußiſchen Abgaben , naments

lich der indirekten , nicht befreit. Was die direkten betrifft, ſo müſſen

fie, falls fie in Preußen belegene grundſteuerpflichtige Grundſtücke be

figen , die Grundſteuer davon entrichten, und zwar auch für die Zeit,

wo ſie ſich nicht in Preußen befinden. Von der Klaſſenſteuer ſind fie

frei, wenn ſie ſich nicht ein Fahr an demſelben Orte aufhalten 8).

Auch ſind ſie wegen des Handels auf Meffen und Märkten der Ge:

werbeſteuer nicht unterworfen ). Kaufleute und Fabrikanten aus den

Zollvereinsſtaaten , welche die Berechtigung zu ihrem Gewerbsbetriebe

in ihrem Wohnorte durch Entrichtung der gefeßlichen Ubgaben erwors

ben haben , können im Preußiſchen Staate , ohne beſondere Abgaben

deshalb zu entrichten, zu ihrem Geſchäfte umherreifend Unkäufe mas

chen und Waarenbeſtellungen ſuchen ), 10 .

Wenn ein Fremder im Preußiſchen Staate mit einer Preußiſchen

Unterthanin getraut werden will, muß er, neben den ſonſt gereklich

vorgeſchriebenen Erforderniſſen, noch ein Zeugniß der Ortsobrigkeit ſeis

ner Deimath beibringen nach welchem es ihm , den dortigen Gefeßen

zufolge, erlaubt iſt, eine gültige Ehe mit der namentlich zu bezeichnens

den Zuständerin im Auslande zu ſchließen , ſo daß bei ſeiner Rückkehr

in die Heimath der dortigen Mitaufnahme ſeiner Ehefrau und der in

der Ehe etwa erzeugten Kinder nichts im Wege ſteht ).

Auch iſt noch zu bemerken , daß Fremde, welche ſich innerhalb

der Grenzen des Preußiſchen Staats aufhalten , ſich, wie ſich auch

wohl von ſelbſt verſteht , um die Gefeße deſſelben zu erkundigen ver:

pflichtet ſind 3). 13 J, T .; 1 ,

ta

rol

vom 31. December 1842, § 14. Geſepti 1843, S, 16 .

2) Regulativ vom 28. Apriť 1824, § 12. Gefeßf. S. 129.

3) Geſek vom 30. Mai 1820 , § 2. b. Geſepi. S. 140 .

4) Gefeß vom 30. Mai 1820 , § 7. 8. Geſekſ. S. 148. K. 2. vom

30. Juni 1833. Geſebi. S. 81 ..

5) Vergl. z. B. Vertrag vom 8. Februar 1842, Urt. 14. Geſebi. S. 98.

6 ) R. D. vom 28. April 1841. Gefeßt. S. 121. :,. ”

7) 2. £. R. II. 20. $ 12. Verordnung vom 30. Juni 1820. Geſebi.

S. 129. Geſek vom 23. Januar 1838, § 27. Gerekl. S. 84 ,
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11

Grills Fremder welche gegen Preußiſche Unterthanen Klagen anſtellen

wollen , können in der Regel zur Beſtellung einer Kaution angehalten

werden 170190 Wenn " fie im Preußiſchen Staate beivegliches oder unbe:

wegliches Vermögen befißen , ſo können ſie von einem Preußiſchen Un

terthan bet demſelben Gerichte, unter welchem Fich dies Vermögen bes

findet, auch wegen perſönlicher Forderungen zum Zwecke der Befriedis

gung aus dem im Lande befindlichen Objekte in Anſpruch genommen

werden 2 )! Dieſe lektere Beſtimmung ſoll aber gegen die Einwohner

der Deutſchen Bundesſtaaten nicht weiter zur Unwendung kommen.

Jedoch iſt das Wiedervergeltungsrecht in den dazu geeigneten Fällen

vorbehalten 8 ) . Dåffelbe fou namentlich gegen Kurbefriſche Unter:

thanen ausgeübt werden Was die Rheiniſche Geſekgebung be

trifft, ſo kann ein Fremder, wenn er rich in hieſigen Landen auch nicht

aufhält, vor die Rheiniſchen Gerichte gefordert werden,umVerbind

lichkeiten zu erfüllen , die er in hieſigen Landen gegen einen Inländer

übernommen hat. Man kann ihn auch bei den Rheiniſchen Gerichten

wegen folcher Verbindlichkeiten belangen , welche er in einem fremden

Lande gegen einen dieffeitigen Unterthan eingegangen ift 5). Diefe

Beſtimmung roll aber gegen die Unterthanen ſämmtlicher Deutſchen

Bundesſtaaten bei perſönlichen Anſprüchen, welche nach der Rheiniſchen

Civilprozeßordnung vor den gewöhnlichen Gerichtsſtand des Wohnfiges

des Verpflichteten gehören , nicht mehr zur Anwendung kommen . Nur

dann können Unterthanen der Deutſchen Bundesſtaaten aus Klagen

folcher Art vor ein Rheiniſches Gericht gezogen werden, und zwar vor

dasjenige Gericht ;'* in deffer Bezirk ein Vertrag geſchloſſen worden ,

oder die Erfüllung nachy Inhalt deſſelben verlangt werden kann, wenn

der ausländiſche Verpflichtete ſich im Bezirke eines Rheiniſchen Ge

richts aufhältund ihm die Worladung eingebändigtiſti oder vor das

Gericht, unter welchem der Qusländer fremdes Gut" oder Vermögent

bewirthſchaftet oderverivaltet hat, wenn hieraus geklagtwird ,und die

Bewirthſchaffung noch nicht beendigt , und er über die gelegte Rech

nung noch nicht " quittitt "ift. 30 Auch wenn in Gemäßheit der Geretse

ein Real- oder Perſonal-Arreſt angelegt iſt, ſo kann gegen einen Aus:

länder die Hauptſache vor dem Arreſt anlegenden Gericht verhandelt

werden ; ferner muß ein Ausländer , welcher einen Inländer belangt,

auch in Anſehung der Gegenforderungen des legtern bei dem diefſeiti

gen Gerichte Recht nehmen, wenn daſſelbe auch in der Materie nicht

§ 21 ist.08 mou 813)

1) 1. S. O. I. 21. § 13. Rhein . C. G. B. Art. 16.1 in 118

-2) 2 , 9, P. Anh 8 34. i 11 / .

3) Verordnung vom 7. Juli1819. Geregr. S. 212...

4 ), R. D. vom 14. Auguſt 1837. Gerepf. S. 139...

5) Rhein . C.G.B. Urt. 14.
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kompetent fein ſollte endlich können Provokationsklagen gegen Aus

länder bei demjenigen inländiſchen Gerichte angeſtellt werden , vor wel :

ches die provocirte Hauptklage gehört. Gegen diejenigen Deutſchen

Staaten oder gegen Provinzen derſelben , worin der im Art . 14 des

Rhein . 6. 6. B. enthaltene Grundfat gegen Preußiſche Unterthanen

angewendet wird, bleibt derſelbe, ſorriange dies der Fall iſt auch in

der Rheinprovinz in Kraft 1). Dorul Bistdoch no dour

Wegen Beſtrafung der Fremden , welche im Preußiſchen Staate

Verbrechen begangen haben , vergla oben S. 37.joitidad condi piisa

sono stvid potubim u schimus Corts Spisso ele sin snd 1199

$ 21. Wirkſamkeit der Staatsgewalt. Hoheitsrechte sur

tisda 1960

Die Wirkſamkeit der Staatsgewalt oder die Regierung im

weitern Sinne iſt zwiefach. Sie umfaßt ſowohl die Gefeßgea

9 ,

miniftration, oder Regierung im engern Sinne (vergl. una

ten § 23). sillos dereita rinnesono station aime

Außer den angegebenen beiden Richtungen der Staatsgewalt iſt

eine dritte nichtwohl denkbar. Denn die ſogenannte vollſtreckende

Gewaltfällt unter den Begriff deradminiſtrativen. Dahin würde

auch die ſogenannte richterliche Gewalt gehören D.iba diejenige,

welche die Richterſpräche pollzieht, da das bloße Rechtſprechen nicht

Ausübung einer Gewalt iſt . Dieß gilt auch von der fogenannten

aufſehenden Gewalt.1o . artiduotodatiodinu molitsioteraak obliere

si Die Verwaltung oder Adminiſtration ,oder Regierung im engern

Sinne zerfällt. wieder in die Juſtizverwaltung und in die Vera

waltung, oder Adminiſtration , oder Regierung im engſten

Sinne ( vergl. unten § 24 ) .

strou Das Wort Regierungbezeichnet im Preußiſchen Staate auch eine

Behörde, welcher für einen Bezirk Post Regierungsbezirk tiar die Verwal

tung, oder Adminiſtration, oder RegierungimengſtenSinne'übertragen

ift (vergl. unten Kap . X.). Fals man nicht von einer ſolchen Behörde

ſpricht, ſollte man ſich, um etwanigen Mißverſtändniſſen zuvorzukom :

men, eigentlich immer des Worts Staatsregierung bedienen . In

deß bezeichnet die Preußiſche Gefeßes- und Geſchäftsſprachedie Staats
16101

regierung gewöhnlich mit dem Worte Staat.e Staatenpredanou

tuge Die Uusübung der Staatsgewalt ſteht dem Oberhaupte des

Preußiſchen Staats, dem Monarchen, Regenten, Souverain, Landes

Herrn Könige .
in tiste Loun) 63499807 of modo

dura aussiilitmo akondsinto anothiquo 390

nalamandou o

1) Gefeß vom 2.Mai 1823. Geſegl. S. 106. Bergl. k . D. vom 14. Uu:

guſt 1837. Geſebi. S. 140.
19. ang ina ng

2) Der größere Königliche Iiter lautet Von Gottes Gnaden, König

von Preußen , Markgraf zu Brandenburg, ſouverainer und oberſter Ser:

-

1

1
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,

. Folgende Grundfäge ſtehen in Preußen gefeßlich feft. 1 IKT

5. Alle Rechte und Pflichten des Staats gegen ſeine Bürger" ver:

einigen ſich in dem Oberhaupte deffelben . Die vorzüglichſte Pflicht des

Staatsoberhauptes ift, ſowohl die äußere als innere Ruhe und Si

cherheit zu erhalten, und jeden bei dem Seinigen gegen Gewalt und

Störungen zu ſchüßen. Ihm kommt es zu, für Anſtalten zu ſorgen,

wodurch den Einwohnern Mittel und Gelegenheiten verſchafft werden ,

ihre Fähigkeiten und Kräfte auszubilden , und dieſelben zur Befördes

rung ihres Wohlſtandes anzuwenden . Dem Staatsoberhaupte gebüha

ren daher alle Vorzüge und Rechte, welche zur Erreichung dieſer End

zwecke erforderlich ſind 1). Ogian 19:19 pm tonimnie

Als Majeſtäts- oder Hoheitsrechte, auch wohl höhere Re

galien, höhere Regierungsrechte ) genannt, führen die Gefeße 3) fol

gende auf.

Die Vertheidigung des Staats gegen auswärtige Feinde anzu:

ordnen, Striege zu führen , Frieden zu ſchließen , Bündniſſe und Wer:

träge mit fremden Staaten zu errichten , kommt allein dem Ober :

haupte des Staats zu: Das Recht Gefeße und allgemeine Polizei

verordnungen zu geben, dieſelben wieder aufzuheben, und Erklärungen

darüber mit-gefeblicher Kraft zn ertheilen , gehört zu den Majeftäts

rechten. Privilegien ,als Uusnahmen von dergleichenGefeßen,zubez

willigen, Standeserhöhungen , Staatsämter und Würden zu verleihen ,

gebührt nur dem Staatsoberhaupte. Todesurtheile, ingleichen Toldie,

welche lebenswierige Freiheitsberaubung feſtſeben , können ohne aus

drückliche Beſtätigung des Staatsoberhauptes nicht vollzogen werden * ).

Das Recht aus erheblichen Gründen Verbrechen zu verzeihen, Unter

Davis

5

ki so
.

rzog von Schleſien , wie auch der Grafſchaft Glaß , Großherzog, vom

Niederrhein undvon Poſen, Herzog zu Sachſen, Engern und Beſtphaa

len, in Geldern, zu Magdeburg, Kleve, Jülich , Berg, Stettin, Pom

mern, der Kaſſuben und Wenden , zu Mecklenburg und Kroſſen, Burg :

graf zu Nürnberg, Landgraf zu Thüringen, Markgraf der Ober- und

-100 Niedertaufik, Prinz von Oranien, Neufchatel und Batengin, Fürft zu

Rügen , Paderborn , Halberſtadt, Münſter, Minden, Kammin, Benden ,

Schwerin, Raßeburgi.Mörs, Eichsfeld und Erfurt, Graf zu Sohenzola

lern, gefürſteter Graf zuSenneberg, Graf zu Ruppin, der Mark, Ra

vensberg , Hohenſtein , Decklenburg, Schwerin und Lingen , Herr der

Landé Roſtock , Stargard, Lauenburg und Bütow . 1 dieſem

größeren Titel giebt es noch einen mittleren und einen körzieren ;

eben ſo ein größeres Wappen (aus 4 Mittelſchilden 48 Feldern

des Hauptſchildes beſtehend ), ein mittleres und ein kleineres.

Vergi. Verordnung vom 9. Januar 1817. Geſelll. S. 17.

1) U. L. R. II. 13. § 1-74.

2) Vergl. Bundesakte, Urt. 14 c.

3 ), 2. l. R. II. 13. § 5-16 .

24) Vergl. R. O. vom 15. Juli 1809, 82. Gefeßl. S. 577.

Uußer
e

und
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1) Vergl. frim o 8 590 sqq.

ſuchungen niederzuſchlagen , Verbrecher ganz oder zum Theil zu bes

gnadigen , harte Strafen in gelindere zu verwandeln , kann nur von

dem Oberhaupte des Staats unmittelbar ausgeübt werden, ſo weit er

nicht daſſelbe für gewiſſe Arten von Verbrechen oder Strafen einer

Staatsbehörde ausdrücklich übertragen hat ). Durch dergleichen

Aufhebung eines Verbrechens, oder durch die erfolgende Begnadigung

des Verbrechers rollen aber die aus der That ſelbſt wohlerworbenen

Privatrechte eines Dritten niemals gekränkt werden. Vielmehr bleibt

dieſem , wenn auch die peinliche Unterſuchung gegen den Angeſchuldiga

ten niedergeſchlagen worden , dennoch frei, die Richtigkeit der Lhatſache,

ſo weit es zur Begründung ſeines Rechts erforderlich iſt , im Wege

des Civilprozeſſes nachzuweiſen . Das Recht, Münzen, Maaß und

Gewicht zu beſtimmen , gehört ebenfalls zu den Majeſtätsrechten . Alle

im Staate vorhandenen und entſtehenden Geſellſchaften und öffentli:

chen Anſtatten ſind der Aufſicht des Landesherrn , nach dem Zwed der

allgemeinen Ruhe , Sicherheit und Ordnung, unterworfen . Damit

das Staatsoberhaupt die ihm obliegenden Pflichten erfüllen , und die

dazu erforderlichen Koſten beſtreiten könne, ſind ihm gewiſſe Einkünfte

und nugbare Rechte beigelegt. Das Recht, zur Beſtreitung der Staats

bedürfniſſe , das Privatvermögen, die Perſonen , ihre Gewerbe, Pro:

dukte und Konſumtion mit Abgaben zu belegen, iſt ein Majeſtätsrecht.

- So weit die Beſorgung gewiſſer, zu den Rechten des Staats ges

hörender Angelegenheiten und Geſchäfte den Beamten des Staats,

vermöge ihres Amts, obliegt, muß dieſen , innerhalb der Grenzen ihres

Auftrages, eben ſo, wie dem Landesherrn felbſt, Folge geleiſtet werden .

8. 22. Die Geſetgebung,

Die Geregebung ſteht im Preußiſchen Staate dem Staats

oberhaupte, und zwar ohne poſitive Beſchränkungen ? ), zu ..".In den

2) I. C. Rinne, Handbuch 2c. Bd. I. S. 183, unterſcheidet, wohl ohne

genügenden Unlaß , Grundgeſeke, worunter er ſolche verſteht, die ſich

auf das Verhältniß des Königs und der verſchiedenen Klaſſen der uns

terthanen bei der Ausübung der höchſten Staatsgewalt beziehen , yon

andern Gefeßen. Auch ſolche Grundgefeße abzuändern oderaufzuheben,

iſt der König poſitiv nicht gehindert. Dieß gilt aber von allen Ge:

Teßen, ſelbſt wenn ſie von einem frühern Regenten ,, auf immerwährende

Zeiten " erlafſen wären . " So wurde das Edikt Friedrich Wilhelms I.

vom 13. Auguſt 1713, hinſichtlich der unveräußerlichkeit der Domainen,

durch das Edikt Friedrich Wilhelms ni. vom 17. December 1808, Ge :

ſebi. S. 604, abgeändert, auch beſtimmt, daß eine Verſchenkung von

Domainen zu jeder Zeit, ſowohl vom Geſchenkgeber ſelbſt,als von ſei

nem Nachfolger, widerrufen werden könne. Die ſpäter erfolgten Schen:

kungen von Domainen wurden durch ein nachfolgendes Geſek, nämlid)

+

1 .
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Deutſchen Provinzen jedoch darf die Preußiſche Gefeßgebung weder dem

Zwecke des Deutſchen Bundes, wie ſolcher im Artikel 2 der Bundes:

akte und im Artikel 1 der Schlußakte- ausgeſprochen iſt , " irgend

einen Eintrag thun, noch darf diefelbe der Erfüllung ſonſtiger bundes:

verfaſſungsmäßiger Berbindlichkeiten gegen den Bund, und namentlich

der dahin gehörigen Leiſtung von Geldbeiträgen , hinderlich ſein ? ).

Auch die den Unterthanen der Deutſchen Provinzen durch den zweiten

Abſchnitt der Bundesakte zugeſicherten Rechte (vergl. oben S. 46 sqq.)

dürfen durch die Preußiſche Geſekgebung nicht verkümmert werden .

Nachdem von den Gefeßen überhaupt und von der Verkün:

digung derſelben ſchon oben (S. 21 sqq.) gehandelt worden, kommt hier

noch in Betracht, in welcher Weiſe und nach welchen Vorbereitungen

die Gefeße, den poſitiven Beſtimmungen gemäß , im Preußi

ſchen Staate zu Stande kommen .

1,1 Was die Provinzialgeſelle und Statuten betrifft, ſo follen ,

nach älterer, jedoch nicht aufgehobener Beſtimmung, die Provinzialgez

Tekbücher von den Landes - Juſtizkollegien, unter Zuziehung der Depus

titten der Stände, entworfen ) und bei Aufhebung von Provinzial

gereken und Statuten, diejenigen, welche eß zunächſt angeht, mit ihrer

Nothdurft gehört werden 3 ) .

3* Nach einer ſpäteren , ebenfalls nicht wieder aufgehobenen Beſtima

mung ſollen fämmtliche Vorſchläge zu neuen , oder zur Aufhebung,

Abänderung und authentiſcher Deklaration von beſtehenden Gereken

durch den Staatsrath zur Sanktion des Königs gelangen ).

:)

1 3 .

die Verordnung vom 9. März 1819, § 4, Oleren. S. 74, beſtätigt.

Uuch zu einer übänderung oder Aufhebung des als „ unwiderruflich be

zeichnetenStaatsſchuldengelegesvom17. Januar 1820, Geſell. s . 9,

ſo wie der als ein :,,unveränderliches Geſet " bezeichneten Verordnung,

die vormaligen Reichsſtände betreffend, vom 21. Juni 1815 , Gelegi.

S. 108 , würde der König, nach U. £. R. II. 13. § 6 , ohne Zweifel

berechtigt ſein . H. A. Zachariä , Deutſches Staats- und Bundes:

recht,Göttingen 1842, Abth.11.§ 116 , ſagt: ,,Diegereggebende Ge

walt kann in materieller Hinſicht ſich ſelbſt nicht beſchränken , und

jede für ihre Ausübung vorgeſchriebene Form kann gültig abgeändert

werden, wenn es nur in der bis dahin geltenden Form geſchieht. Eine

lex'in perpetuum valitura iſt in ſo fern etwas durchaus Widerſin:

niges ."

1) Bundesbeſchluß vom 28. Juni 1832 ad III." Geſegn. S. 223.

2) Publikationspatent zum 2. L. R. vom 5. Februar 1794, § . V.

3 ) 4. E. R. Einl. 8 62.

2

dem fünften Rheiniſchen Provinzial- tandtag8+ Abſchiedevom 26. März

1 1839 ( B. 16 ) heißt es indeß: , und wollen es überſehen,wennbei

Einreichung der vorliegenden Petition von unſern getreuen Ständen

och... Unbeachtet geblieben iſt, daß ſich in der Faſſung derſelben manches un:

i
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Durch die Errichtung des Staatsraths iſt zwar dafür geſorgt, daß

die Geſeke gehörig geprüft der Sanktion des Königs unterworfen wers

den ; doch iſt noch ausdrücklich beſtimmt, daß alle Entwürfe zu neuen

Gefeßen und Ubänderungen , ohne Ausnahme , bevor ſie an den

Staatsrath gelangen , im Staatsminiſterium vorgetragen und

berathen werden 1) .

to Ferner ſollen an die Provinzial - Landtage ) die Gefeßes:

entwürfe, welche allein die Provinz angeben , zur Berathung gelans

gen; ihnen auch, ſo lange keine allgemeine ſtändiſche Verſammlungen

ſtattfinden , die Entwürfe folcher allgemeinen Gereke, welche Ver:

änderungen in Perſonen und Eigenthumsrechten 3) und in den Steuern

zum Gegenſtande haben, ſo weit ſie die Provinz betreffen, zur Bera

thung vorgelegt werden. Uuch wenn in den die Propinzialſtände be

treffenden Geſeßen Abänderungen wohlthätig oder nüblich erſcheinen ,

ſollen diefe nur nach vorhergegangenem Beirath der Provinzialſtände

getroffen werden . Den Rheiniſchen Ständen iſt in dem fünften Land

tagsabſchiede, vom 26. März 1839. ( B. 21) verbeißen , daß ihnen

auch ſolche nicht unter den eben genannten Beſtimmungen begriffente

Geſeke, wenn ſie von beſonderer Wichtigkeit ſind, vor ihrer Publika:

tion , in einzelnen Fällen vorgelegt werden ſollen , und den Preußiſchen

Ständen hat der König in dem ſiebenten Landtagsabſchiede vom

7. November 1841 ( 11. 13 ) zu erkennen gegeben : , daß es Unſere

landesherrlicheAbſicht iſt, über alle Geſeke, welcheBeränderungen inden

Steuern zum Gegenſtande haben , die Stimme der Provinz jederzeit

in ſo weit zu vernehmen , als Wir dies mit den allgemeinen Intereſ

paſſende und namentlich die ganz ungehörige Erinnerung findet, daß bei

ist Erlaſſung unſerer Verordnungvom 21.Januar 1837 ( die autonomiſche

Succeſſionsbefugniß der Rheiniſchen Ritterſchaft unddas darüber ſtatt:

findende, ſchiedsrichterliche Verfahren betreffend,

Staatsrath nicht gehörtworden ſei, da

beſcheiden ſollen , wie és Tediglich Ermeſſen anheimge:

Behörden Wir bei Erlaſſung

einer Verordnung, ein Gutachten entgegen zu nehmen . Für angemeſſen

mody erachten . ".

**1) 1. Di vom 3.November 1817 im Eingange undadVIIL 1. Gefees.
Entwürfe zu deklaratoriſchen Gelegen werden in gewiſſen

n Staatsminiſterium und vom Geheimen Obertribunal ange:

fertigt. R. O. vom 30. Juni 1828, Gefeßt. S. 86. K. 2, vom

pot 1. Auguſt 1836, ad 5.6. Geſepſ: S.219.

2 ) Geſek vom 5. Juni1823. Gefeßi. S. 129.

3) Daher ſind auch die Polizeigeſeße von den Provinzialſtänden zu bera

toe then . Dies iſt dadurch anerkannt , daß die Verordnung wegen Abſtel:

one lung der Gebehochzeiten , vom 3. Mai 1829 ( in Bergius, Ergänzun:

morgen ac . S. 302) ,der Entwurf eines Gewerbepolizeigeſebes
2c. vonden

Provinzialſtänden berathen ſind.

TUIS

8163
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fen Unſeres Landes und den durch den Zollverein herbeigeführten Vers

hältniſſen irgend verträglich halten . “ Endlich iſt neuerlich 'verheißen ,

daß, wenn zur Aufrechthaltung des Gleichgewichts zwiſchen den Ein

nahmen und Ausgaben des Staats eine ,,Wiedererhöhung der Steuern "

nöthig werden ſollte, dieſe , unter verfaſſungsmäßigem ſtändiſchen Bei:

rath “ angeordnet werden würde ? ).

In den leßten Fahrzehenden iſt eine ſehr große Zahl von Ge

Feßen , worunter ſich auch wichtige allgemeine befinden, in Form von

Kabinetsordres erlaſſen, und zwar, wie ſich aus den meiſten ders

felben ergiebt, auf den Antrag oder Bericht des Staatsminiſteriums,

eines oder mehrerer Miniſter oder anderer Oberbehörden. Aus den

Gefeßen , welche den Titel Geres oder Verordnung führen , und

von dem Präſidenten des Staatsraths und Miniſtern kontraſignirt

und vom Staatsſekretär beglaubigt ſind, iſt gewöhnlich erſichtlich, daß

fie vom Staatsminiſterium und vom Staatsrathe berathen find. In

wenigen Gefeßen oder Verordnungen iſt aber angegeben, daß darüber,

außer dem Staatsminiſterium und dem Staatsrathe, auch die Pro

vinzialſtände gehört ſind ?). Es giebt auch Gefeße, welchen andere

Vorbereitungen vorhergegangen ſind 3). Endlich iſt aus manchen gar

nicht erſichtlich, nach welchen Vorbereitungen und Berathungen ſie zu

Stande gekommen ſind * ).

$ 23. Die Regierung im engern Sinne. Die Gerichte :

barkeit.

Die Ausübung der Staatsgewalt erfolgt, hinſichtlich der Geſek:

gebung, von dem Staatsoberhaupte ausſchließlich , hinſichtlich der

1) R. D. vom 22. November 1842. Geſebr. S. 308 .

2 ) So enthält z . B. die Geſekſammlung von 1840, unter 55 Gelegebnum :

mern ,nur5 Gefeße dieſer Urt , und zwar Provinzialgeſege, nämlich

Nr. 2071, S. 25. Nr. 2105, S. 151. Nr. 2106, S. 153. Nr. 2107,

S. 156. Nr. 2109, S. 195 .

3) So ſind die Verordnungen über das Rechtsmittel der Reſtitution wegen

Purifikations - Reſolutionen und über die Befugniß der Beneficialerben,

vom 28. März 1840, Geſeßl. S. 102, 103, auf den Antrag des Staats:

miniſteriums und nach erfordertem Gutachten einer aus Mitgliedern des

Staatsrathé ernannten Kommiſſion erlaſſen . Die Kirchenordnung für

die evangeliſchen Gemeinden in den weſtlichen Provinzen vom 5.März

1835 (in Bergius, Ergänzungen 2c. S.512) iſt mit Berückſichtigung

der verſchiedenen , dort bisher geltenden Kirchenordnungen und der ein :

geholten Gutachten und Anträge der dortigen Synoben abgefaßt.

4) 3. B. das Geſek über das Urmaaß des Preußiſchen Staats, vom

10. März 1839. Geſebi. S. 94 ; die Verordnung wegen Erhebung

einer Kontrolabgabe von den zur Zuckerbereitung zu verwendenden

Runkelrüben , vom 21. März 1840. Gefebr. S. 109.

*
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Regierung im engern Sinne dagegen, ſowohl von dem Staats

oberhaupte, als auch von den von ihm Bevollmächtigten , den Dienern

des Staats. Ein Zweig der Regierung im engern Sinne , nämlich

die Verwaltung der Juſtiz, wird aber von dem Staatsoberhaupte nicht

perſönlich ausgeübt, ſondern von den Dienern des Staats, und auch

von andern Individuen.

Im Preußiſchen Staate ſteht nämlich die Ausübung beſtimmter

Regierungsrechte, die nicht zu der Staatsgewalt und den höheren

Regierungsrechten gerechnet werden , zuweilen untergeordnete Rea

gierungsgewalt genannt ) , auch gewiſſen Unterthanen zu. Na

mentlich ſind den Standesherren ( vergl. oben S. 46 und uns

ten Kap. IV.) Gerichtsbarkeit, Polizeiverwaltung und Gerechtſame in

Beziehung auf Kirchen, Schulen und milde Stiftungen eingeräumt.

Hier iſt nun von dergleichen Regierungsrechten, in ſo weit ſie noch

andern Unterthanen zukommen , zu handeln, und zwar in Verbindung

mit der Gerichtsbarkeit überhaupt ?), da dergleichen Rechte, wo

fie exiſtiren , jeßt wohl nur noch als Ausflüſſe der Gerichtsbarkeit an

zuſehen ſein düfrten .

Die Pflicht des Staats , für die Sicherheit ſeiner Einwohner,

ihrer Perſonen und ihres Vermögens zu forgen , iſt der Grund

der demſelben zukommenden allgemeinen und oberſten Gericht 8:

barkeit.

Die bürgerliche Gerichtsbarkeit hat hauptſächlich die un

terſuchung und Entſcheidung der Streitigkeiten , welche über Rechte

und Eigenthum entſtehen , zum Gegenſtande.

Die Unterſuchung und Beſtrafung der Verbrechen gehört zur

Kriminalgerichtsbarkeit8 ).

Die nöthigen Anſtalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe,

Sicherheit und Ordnung, und zur Abwendung der dem Publiko oder

einzelnen Mitgliedern deſſelben bevorſtehenden Gefahr zu treffen , iſt

das Amt der Polizei. Die Unterſuchung und Beſtrafung der gegen

ſolche Polizeigeſeße begangenen Uebertretungen kommt, ſobald damit

kein vorfäßliches oder ſchuldbares Verbrechen verbunden iſt, der Poli

jeigerichtsbarkeit zu . Bei einem jeden Vorfalle, wodurch die

unter der beſondern Obſorge der Polizei ſtehende öffentliche Ruhe und

Sicherheit geſtört iſt, hat die Polizeigerichtsbarkeit das Recht des er:

ſten Angriffs und der vorläufigen Unterſuchung. Findet ſich aber bei

dieſer, daß außer der Uebertretung eines Polizeigeſebes zugleich ein

vorfäßliches oder ſchuldbares Verbrechen begangen iſt, ſo muß die Po:

1) Bergl. Klüber , öffentl. Recht. § 102 a. 320 c.

2) 4. E. R. II, 17. Abſchn. 1 .

3) Bergl. Krim. D. Sit. 1. Abſchn. 1 .
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lizei die fernere Verfügung der ordentlichen Gerichtsbarkeit überlaſſen .

Auch müffen, wenn ein Menſch gewaltſamer Weiſe ums Leben gekoma

men iſt, und überhaupt, ſobald zur Begründung einer künftigen Kri:

minalunterſuchung, das Daſein und die Beſchaffenheit einer gewaltfa

men Handlung, durch Einnehmung des Augenſcheins oder Beſichti

gung der Sachverſtändigen , rechtlich feſtzuſeßen ſind , die ordentlichen

Gerichte von der Polizei zugezogen werden .

Die allgemeine oder höchſte Gerichtsbarkeit im Staate gebührt

dem Oberhaupte deſſelben, und iſt als ein Hoheitsrecht unveräußerlich.

Die Ausübung der Gerichtsbarkeit über beſtimmte Diſtrikte, Sa:

chen , Perſonen oder Handlungen kann auch andern übertragen wer:

den . Dergleichen Privatgerichtsbarkeit 1) können Perſonen , Fa:

milien , Korporationen und Gemeinden , gleich andern niedern Regalien ,

vom Staate erlangen . Auch kann ſie mit dem Beſige gewiſſer Grund

ſtücke verbunden ſein. Kein Privatberechtigter kann ſich aber bei Uus

übung ſeiner Gerichtsbarkeit der Oberaufſicht des Staats entziehen.

Wo das Recht der Gerichtsbarkeit mit dem Beſige gewiſſer Art

von Gütern (namentlich Rittergütern, vergl. unten Kap. IV.) verbun

den iſt, heißt dieſelbe Patrimonialgerichtsbarkeit. Dieſelbe

geht mit dem Eigenthume des Grundſtüds, welchem ſie beigelegt iſt,

in der Regel mit allen nußbaren und Ehrenrechten auf jeden folgens

den Befißer über 2). Wer nur mit der Gerichtbarkeit belieben iſt,

hat in der Regel nur die Civilgerichtsbarkeit. Wer aber mit den

Ober- und Nieder-, oder mit allen Gerichten beliehen , der hat auch

die Kriminalgerichtsbarkeit und die damit verbundenen Rechte.

Der Gerichtsherr kann ſeine Gerichtsgeferrenen , auch ganze Ges

meinden, in ſeinen eigenen Gerichten belangen ; er muß ſich aber alles

Einfluſſes auf die Direktion und Entſcheidung des Prozeſſes enthalten.

1) Nach dem : Generalbericht des Juſtizminiſters Mühler über die Jus

ſtizverwaltung in den ſämmtlichen Provinzen der Monarchie für 1839,

Berlin 1841, ſtanden 1839 von allen Einwohnern des Staats 76 Pros

cent unter Königlicher und 24 procent unter Privat- Gerichtsbarkeit.

Lektere exiſtirt gar nicht in den Oberlandesgerichts - Departements Po:

Ten , Bromberg und Münſter. Von allen Einwohnern ſtanden im Bes

zirke des Rheiniſchen Uppellationsgerichtshofes 24/100, des Juſtizſenats in

Koblenz 44, des Departements Urnsberg 1 , Hamm 7 und Paderborn

8 Procent unter Privatgerichtsbarkeit; ferner in den öſtlichen Provin:

zen : im Gerichte -Departement Inſterburg 4, Halberſtadt 9, Marien :

werder 13, Königsberg 21, Magdeburg 24, Kammergericht 27, Stettin

33, Naumburg 34, Greifswald 36 , Frankfurt 38, Köslin 52, Breslau

58, Ratibor 63 und Glogau 65 Procent.

2) Doch ſind nur Perſonen von unbeſcholtenem Rufe fähig, das Recht der

Gerichtsbarkeit auszuüben. Vergl. Geſek über die perſönliche Fähigkeit

zur dusübung der Rechte der Standſchaft, derGerichtsbarkeit und des

Patronats, vom 8. Mai 1837. Gereer, S. 99. 124.
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Er kann wiber ſeinen Willen in ſeinen eigenen Gerichten nicht be :

langt werden . Uuch kann er ſeine Gerichtsgeſeſſenen nicht zwingen,

ihre Ktagen wider ihn und ſeine Familie bei ſeinen Gerichten anzu:

bringen.

Wo keine beſonderen Polizeigerichte vorhanden ſind , liegt dem

mit der bürgerlichen Gerichtsbarkeit Beliehenen auch die Unterſuchung

und Beſtrafung der geringeren Polizeivergehungen und Verbrechen

nämlich ſolcher, auf welche die Gefeße nur höchſtens vierzehntägiges

Gefängniß oder Strafarbeit, oder bis fünf Thaler Geldſtrafe verord

nen ob . Dieſe Unterſuchung und Beſtrafung kann der Inhaber

der Sivilgerichtsbarkeit perſönlich und ohne Zuziehung des Gerichts

halters vornehmen . Die Vorſchrift, daß er in ſeinen eigenen Sa:

chen niemals Richter ſein kann , findet bei Uusübung der Polizeis

gerichtsbarkeit nur auf die eben bezeichneten geringeren Berbrechen

und auf die zur Kompetenz der Polizei verwieſenen Rechtsſtreitigkeiten,

nicht aber auf polizeiliche Vergehungen Anwendung. Der Gerichts

herr kann daher polizeiliche Vergehungen in eigener Perſon auch dann

unterſuchen und beſtrafen , wenn mit dem allgemeinen ſein perſönliches

Intereſſe zuſammentrifft. Er kann ſich aber überhaupt bei Ausübung

der Polizeigerichtsbarkeit außer dem Gerichtshalter auch durch andere

Perſonen , welche dem Landrathe und von dieſem der Regierung ans

zuzeigen ſind, vertreten laſſen . Der Landrath kann , wenn er gegen

die Perſon des Stellvertreters erhebliche Bedenken hat , deffen Amts

wirkſamkeit vorläufig unterſagen . Auch iſt die Regierung befugt, aus

bewegenden Gründen, worüber ſie nur der vorgeſenten Bebörde auf Ers

fordern Rechenſchaft zu geben hat, die Entlaſſung des Stellvertreters

jeder Zeit anzuordnen. Dem Gerichtsherrn iſt gegen folche Verfügung

der Rekurs an den Miniſter des Innern vorbehalten *) . In den

Theilen der Provinz Sachſen , welche zum Königreich Weſtphalen

gehört hatten , wird die Polizeigerichtsbarkeit nicht von dem Gerichts:

heren , ſondern von den Patrimonialgerichten ausgeübt®).

Uebrigens folgt aus der Belehnung mit der Gerichtsbarkeit, welche,

nebſt den davon abhangenden Gerichtsgebühren und Strafgefällen, nicht

verpachtet werden kann 4 ), noch nicht das Recht zur eigenen Ausübung

derſelben . Wer die ihm verliehene Gerichtsbarkeit in eigener Perſon aus:

üben wil, muß ſich dazu auf die in den Gefeßen zur Erlangung eines

richterlichen Umts überhaupt vorgeſchriebene Art geſchickt machen, und,

nach überſtandener Prüfung, zur Führung deſſelben dem Staate befonders

1) Deklaration vom 10. Februar 1827. Gefeßl. S. 26.

2 ) Verordnung vom 31. März 1838. Geſepi. S. 253 .

3 ) Verordnung vom 31. März 1833, § 3 c. Gefeßi. S. 62.

4) X. . R. I. 21. § 411 .

*
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verpflichtet werden . Wer ſeine eigene Gerichtsbarkeit durch ſich ſelbſt aus :

übt, kann in ſeinen eigenen Sachen niemals Richter ſein, ſondern muß

ſolche Rechtsſtreitigkeiten, bei welchen er ſelbſt oder Perſonen aus ſeis

ner Familie ein Intereſſe haben , der Unterſuchung und Entſcheidung

des Obergerichts der Provinz überlaffen. Wer ſeine Gerichtsbarkeit

nicht ſelbſt verwalten kann oder will, muß einen vom Staate zu ders

gleichen gerichtlichem Amte geprüften und tüchtig befundenen Gerichts

halter beſtellen . Einem ſolchen Gerichtshalter muß die Verwaltung der

Jurisdiktion überhaupt durch eine ordentliche Beſtallung aufgetragen ,

und er nicht bloß in vorkommenden einzelnen Fällen gegen Diäten

zugezogen werden. Der Gerichtsherr muß ihn den Gerichtsgeſeffe

nen ordentlich vorſtellen , und in ihrer Gegenwart auf rechtſchaffene

unpartheiiſche Rechtspflege, nach den Gefeßen des Staats, verpflichten

laſſen . Ein Gerichtsherr, der ſeine Pflichten in gehöriger Beſtellung

ſeiner Gerichte vernachläſſigt, oder ſonſt in Hinſicht derſelben unbefugte

Handlungen vornimmt, macht ſich ſtrafbar und muß allen verurſachten

Schaden erſeßen . Wird kein gehörig qualificirter Gerichtshalter be:

ſtellt , ſo ernennt das Obergericht denſelben und beſtimmt deffen Bes

ſoldung nach Verhältniß des Umfanges der Geſchäfte. Ein Gerichts :

herr, welcher feine Gerichte nach den Vorſchriften der Gefeße gehörig

beſtellt, iſt für die Handlungen und Unterlaſſungen derſelben zu haften

nicht ſchuldig, wohl aber haftet er, wenn er die zur ordentlichen Ver

waltung der Juſtiz erforderlichen Koſten herzugeben, und die dazu nö

thigen Anſtalten zu treffen weigert oder verabſäumt. Jeder Patrimo

nialrichter ſteht in Unſebung ſeiner Amtsgeſchäfte unter der Direktion

des Staats, und des von ſelbigem ihm vorgeſegten Obergerichts, und

kann nur bei dieſem wegen ſeiner Umtsführung belangt , in Unterſus

chung genommen, beſtraft oder feines Amtes entſegt werden.

Beſondere Rechte der Jurisdiktionsinhaber ſind :

1 ) die Wahlen der Pfarrer zu dirigiren 1);

2) die Elementar -Schullehrer zu beſtellen und ihre Amtsführung

zu beaufſichtigen );

3 ) die Genehmigung zu ertheilen , wenn Dorfgemeinden Immos

bilien durch läſtigen Vertrag erwerben , oder Pachtungen außer der

Feldflur eingehen , oder Gemeingründe und Gerechtigkeiten veräußern

oder Schulden kontrabiren wollen S ) ;

4 ) den Schulzen oder Dorfrichter zu ernennen , oder falls dies

Umt mit einem beſtimmten Gute verbunden iſt, den neuen Beſißer

vor Antritt des Amtes zu prüfen und zu beſtätigen , auch wenn es

1) A. £. R. II. 11. § 372, 373.

2) 2. L. R. II. 12. § 22. 26. 27,

3 ) U. £. R. II. 7. § 33–36 .

$
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dieſem an den erforderlichen Eigenſchaften und Fähigkeiten fehlt, d. h .

wenn er nicht nothdürftig lefen und ſchreiben kann , und nicht von

untadelhaften Sitten iſt, auf Koſten des Lehn- oder Erbſchulzen einen

Stellvertreter zu ernennen 1); endlich

5) unſtreitige Zinſen , unter Beobachtung der Vorſchriften der

Erekutionsordnung, durch die Dorfgerichte unmittelbar beitreiben zu

laffen ).

In den Landestheilen der Provinz Sachſen, welche zum Rö:

nigreiche Weſtphalen gehört hatten , ſtehen jedoch den Gerichtsherren

die ad 3 genannten Rechte nicht zu . Auch müſſen die von ihnen

gewählten Schulzen noch von dem Landrathe geprüft und beſtätigt

werden 3 ) .

Zur Uebertragung der Jurisdiktionslaſten find den Gerichtsbes

lehnten , nach den verſchiedenen Verfaſſungen der Provinzen, beſtimmte

Rechte und Nußungen beigelegt. Zu den Einkünften der Givil :

gerichtsbarkeit gehören die Gerichtsſporteln , Verſchreibungs- und

Beſtätigungsgebühren , ingleichen Geldſtrafen von fünf und weniger

Thalern ), und wo keine beſondern Polizeigerichte verordnet ſind, die

durch bloße Polizeigereke beſtimmten Geldſtrafen ohne Unterſchied der

Summe; gewöhnlich auch Schußgelder und Laudemien. Zu den Ein :

künften der Kriminalgerichtsbarkeit gehören die gewöhnlichen

Gerichtsgebühren, der Zehent - und ſogenannte Gerichtshafer, derAn:

fall des geſtohlenen Gutes, inſofern deſſen Eigenthümer nicht ausfindig

gemacht werden kann, und Geldſtrafen über fünf Thaler, wenn ſie in

den Gefeßen nicht zu Armenfonds ausdrücklich beſtimmt ſind , oder

durch rechtsgültige Obfervanz und beſondere Verordnungen ein Anderes

hergebracht iſt 5 ). Wenn das Gefeß die Wahl zwiſchen einer Geld

und Leibesſtrafe dem Ermeffen des Richters überlaßt, fo fällt erſtere,

wenn auch erſt in einer höhern Inſtanz darauf erkannt worden , dem

Kriminalgerichtsherrn der erſten Inſtanz anheim. Inwiefern die Pächte

von den Scharfrichtern und Abdeckern zur Kriminal- oder zur landes

herrlichen Obergerichtsbarkeit zu rechnen ſind , beruht auf den beſons

dern Verfaſſungen einer jeden Provinz. Ueberhaupt iſt kein Gericht

befugt, andere oder mehrere Gebühren zu fordern , als der Staat aus:

drücklich gebilligt und feſtgefegt hat 6 ). Die Inſtrumente, mit welchen

1 ) 1. £ . R. II. 7. § 47-51.

2) U. L. R. II. 7. § 484 sqq.

3) Verordnung vom 31. März 1833, § 3. a. b . Geregi. S. 61.

4) Vergl. Krim. O. § 576 ad 1 .

5) Vergl. Krim. D. $ 576 ad 2.

6) Bergl. allgem . Gebührentare für die Ober- und Untergerichte ac . vom

23. Auguſt 1815. Gefert. 201. R. O. wegen der Gebührentare für
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ein Verbrechen begangen worden , oder welche zu dieſem Zwede ange.

ſchafft ſind , fallen , wenn ſie dem Verbrecher gehören , dem Inhaber

der Kriminalgerichtsbarkeit zu 2),

Die eben genannten Einkünfte der Gerichtsbarkeit gebühren dem

Staate, wo keine Privatinhaber der Gerichtsbarkeit vorhanden ſind. —

Alle Gerichtsgebühren und dahin gehörende Einnahmen der Landes:

juſtizkollegien ſollen dem Staate berechnet, und beſonders zu den bes

ſtimmten Beſoldungen, auch andern Nothdurften der Rechtspflege an

getvandt werden . Zu den dem Staate vorbehaltenen nugbaren Rech :

ten der oberſten Gerichtsbarkeit gehören auch die eines Verbrechens

wegen eingezogenen Güter, die Abfahrtsgelder von außer Landes ge;

henden Vermögen und Erbſchaften , die in den Gefeßen als fiskaliſch

bezeichneten , To wie alle bei den Landesjuſtizkollegien erkannten oder

diktirten Prozeß- und in Prozeſſen vorkommenden Ordnungsſtrafen ? ).

Wenn das Geſek wegen eines Verbrechens nur Leibesſtrafe beſtimmt,

und diefelbe bloß im Wege der Begnadigung in eine Geldſtrafe vers

wandelt wird, ſo gebührt diefe dem fiskus. -

Ueber die Verwendung der nicht Privatjurisdiktionarien zuſtehen :

den Geldſtrafen und Konfiskate gelten folgende geſegliche Vors

fchriften .

Die Strafen wegen Entwendung von Waldprodukten fallen den

Waldeigenthümern zu , und zwar ohne Abzug eines Denuntiantenan:

theils für die Forſtbeamten 3 ) . Ueberhaupt finden Denuntiantens

antheile nur in den Fällen ſtatt , welche die Gefeße ausdrücklich be

ſtimmen . — Bon den nach den Gefeßen wegen der Klaffen-, Gewerbes,

Mahl- und Schlachtſteuer, wegen Beſteuerung des inländiſchen Brannt:

weins, Braumalzes , Weinmoſtes und der Tabaksblätter eingezogenen

Defraudationsſtrafgeldern und Konfiskaten foll ein Drittheil den

Steuerbeamten , mit Ausſchluß der Mitglieder der Hauptämter, inglei:

chen den Polizei - und Forſt- Beamten und Gendarmen , ſofern ſie

Steuerdefraudationen entdecken oder dazu Hülfe leiſten, als Belohnung

zu Theil werden ; ein Drittheil zum Unterſtüßungsfonds der hinter:

die Gerichte ac. in dem Mandats -, dem ſummariſchen und dem Baga:

tell - Prozeſſe, vom 9. Oktober 1833, Geſel. S. 109. Im Bereiche

des Rheiniſchen Appellationsgerichtshofes kommen eigentliche Gerichts:

ſporteln nicht vor , wohl aber õypotheken - und Gerichtsſchreibereige:

bühren.

1) Vergl. Krim . O. § 638.

2) Vergl. Krim , O. § 576 ad 2. 3,

3) Gefeß vom 7. Juni 1821. § 1. 21. Gefert. S. 89. Deklaration vom

6. März 1827. Geſekſ. S. 27. 1.D. vom 5. Auguſt 1838. Geſebi.

S. 431. R. O. vom 4. Mai 1839. Geregſ. S. 173. Wegen der

Balbftreu , vergl. Verordnung vom 5. März 1843, § 7. Geſepſamml.

S. 107.



71

bliebenen bedürftigen Wittwen und Kinder fließen ; und, was nach je:

nen Verwendungen übrig bleibt , zu einem Gratifikationsfonds einge:

zogen werden ). Bei Zollvergehen finden Strafantheile der Denun:

tianten jegt nicht mehr ſtatt. Die Zouſtrafen , ſo wie der Erlös aus

den Zoukonfiskaten , follen zur Unterſtübung der Wittwen und Waiz

fen von Zollbeamten verwendet werden ?). Von den wegen unrichtig

oder gar nicht deklarirter Einmaiſchung oder Zubereitung von Maiſche

gefeßlich 3 ) feſtgelegten und eingezogenen Geldſtrafen , jedoch mit Uus

ſchluß der eigentlichen Defraudationsſtrafen, enthalten die Entdecker

zwei Drittheile, und ein Drittheil wird zur Unterſtügung der Wittwen

und Waiſen von Steuerbeamten verwendet *). Von den Strafen

wegen Chauſſeepolizeivergehen iſt die Hälfte als Denuntiantenantheil

den Wegewärtern, Wegegeldeinnehmern, Zoll-, Steuer -, Polizei- und

Forſtbeamten und Gendarmen , welche den Thäter entdeckt und zur

Beſtrafung angezeigt haben , bewilligt 5 ). Uuch von den Strafen,

welche in dem den Verkehr auf den Kunſtſtraßen betreffenden Geſeke

vorgeſehen ſind , erhält der angebende Beamte die Hälfte als Denun

tiantenantheil 6). Von Stempelſtrafen ) ſteht den Denuntianten, auch

wenn dieſe nicht Beamte ſind, ein Drittheil zu ; von den Strafen,

welche in dem die Fabrikation und den Verkauf von Spielkarten be

treffenden Gefeße 8) vorgeſehen ſind, zwei Drittheile; und von den

Strafen , welche wegen des Spielens in auswärtigen Lotterien , des

Kollektirens für dieſelben oder wegen unerlaubter Privatausſpielungen 9)

erkannt werden , ſo wie auch von den Strafen wegen Maaß- und

Gewichtsvergehungen 10) , die Hälfte. Die gegen Juſtizbeamte im

Wege der Aufſicht, oder durch Erkenntniß ausgeſprochenen Geldſtrafen

werden einem zur Unterſtüßung hülfsbedürftiger Kinder verſtorbener

Juſtizbeamten gebildeten Fonds überwieſen 11). Strafgelder, welchen

1) R. O. vom 17. December 1820 (in v. Kamp B, Unnal. 1835, S. 952 ).

2) Gefeß vom 23. Januar 1838 , § 61 . Geſénſ. S. 90. R. O. vom

25. November 1842. Geſekſ. 1843, S. 169 .

3) R. D. , die Maiſchbottigſteuer betreffend, vom 10. Januar 1824, § 5

(in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 101).

4) & D. vom 18. April 1838 (in Bergius , Ergänzungen 2. S. 601).

5) R. O. vom 31. auguſt 1832. Geſebi. S. 214. S. O. vom 28. Febr.

1833. Gefeßl. S. 28 .

6) Verordnung vom 17. März 1839, § 20. Gefeßl. S. 84.

7) Geſetz vom 7. März 1822, § 33. Gereer. S. 70.

8) Verordnung vom 16. Juni 1838. § 35. Geſekſ. S. 375.

9 ) Verordnung vom 7. December 1816, § 5, Geſegl. 1817, S. 5.

10) K. D. vom 25. Mai 1820. Gefeßl. S. 79.

11) R. D. vom 30. April 1837. Gefeßl. S. 75.
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nicht in den Strafgefeßen ſelbſt beſondere Beſtimmungen angewieſen

ſind, follen zur Verpflegung der Armen angewendet werden 4).

Im Bereich des Rheiniſchen Appellationsgerichtshofes ſollen die

Polizei- und Zuchtpolizei- Strafgelder für die Verpflegung und Erzie:

hung verlaſſener Kinder , auch zur Unterſtüßung hälfsbedürftiger Ge:

meinden oder zur Herſtellung gemeinnükiger, allen Gemeinden zu Gute

kommender und nicht ſonſt ſchon fundirter Anſtalten und Einrichtun

gen verwendet werden % ).

$ 84. Von der Juſtiz und der Verwaltung, ſo wie von dem

Exekutions- und Strafrechte der Verwaltungsbehörden

im Allgemeinen .

Es iſt ſchon ( S. 59 ) erwähnt, daß die Verwaltung oder die:

jenige Wirkſamkeit der Staatsgewalt , welche nicht Gefeßgebung iſt,

in die Juſtizverwaltung und in die Verwaltung oder adminiſtration

oder Regierung im engſten Sinne zerfält.

Die Hauptzweigeder leßteren - welche von allen Miniſterien

und Oberbehörden (vergl. unten Kap. IX ), mit Ausnahme des Ju

ſtizminiſteriums, geleitet und beaufſichtigt wird - ſind das Departe:

ment der äußeren Angelegenheiten , das Kriegs- oder Militärdepartes

ment, das Finanzdepartement und die Polizei, oder die übrigen Zweige

der innern Staatsverwaltung , jedoch mit Ausnahme der Juſtizver:

waltung. Dieſe lektere, die Suſtizſachen umfaſſend , wird von den

Juſtizbehörden und Juſtizbeamten , unter Leitung und Beaufſichti

gung des Juſtizminiſters, geführt. An einer geſeblichen Feſtſtellung

des Unterſchiedes zwiſchen Juſtiz- und Verwaltungsſachen fehlt es 3).

1) 2. L. R. II, 19. § 28 .

2 ) Verfügung vom 31. December 1822 ( in Bergius , Ergänzungen 2c.

Geſepi. Š. 93 ).

3) Uuch der Urt. 29 der Wiener Schlußakte vom 15. Mai 1820 enthält

eine desfallfige Beſtimmung nicht, obgleich er von Juſtizverweigerung

und Beſchwerden über verweigerte oder gehemmte Rechtspflege handelt.

Nach Zachariä , Deutſches Staats- und Bundesrecht. Abth. II. S.

167 iſt eine Rechts: oder Juſtizſache im Allgemeinen überall anzuneh:

men ,wo es ſich um die Beurtheilung der Frage handelt , ob eine , in

das Rechtsgebiet eines Undern eingreifende, Handlung ſich nach den

darüber beſtehenden Gefeßen oder ſonſt gültigen Rechtenormen rechtfer

tigen laſſe oder nicht, oder welche rechtlichen Wirkungen die Verlegung

habe. Sierbei iſt es einerlei: 1 ) ob es ſich um die Wiederherſteứung

eines ſchon verlegten Rechtszuſtandes und reſp . die dafür zu leiſtende

Entſchädigung, oder um die rechtliche Zuläſſigkeit eines noch bevorſte:

den Eingriffs handelt; 2 ) ob der Urheber der Verlegung oder des Ein:

griffs ein Unterthan iſt, im Berhältniß zu einem andern unterthan ,

oder der Staat ſelbſt durch die für ihn thätigen Organe ; und 3) ob
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Zu den Fuſtizfachen wird auch die Erekution der gerichtlichen Urtheile

gerechnet. Uebrigens ſteht ein Exekutionsrecht nicht blos Juſtiza

behörden zu , ſondern auch Verwaltungsbehörden . Von dem den

Regierungen im Jahre 1808 beigelegten Erekutionsrechte wird uns

ten im Kap. X gehandelt werden .

Dies Erekutionsrecht ſteht auch ohne Zweifel den Finanzbehör:

den zu , welche gegenwärtig ſolche Finanzangelegenheiten verwalten,

welche damals zum Reffortder Regierungen gehörten ). Dahin ge

hören namentlich die Provinzial - Steuerdirektionen.

Da die Provinzial - Schulkollegien die Beſtimmungen der

Regierungsinſtruktion analogiſch bei ihrer Verwaltung zur Anwendung

zu bringen haben , ſo können ſie ſich auch des den Regierungen bei:

gelegten Erekutionsrechts bei Verwaltung des Vermögens der Gym

naſien , der gelehrten Schulen und der Schullehrer - Seminarien , ſo

wie der mit den vorgenannten Inſtituten in unmittelbarer Verbina

dung ſtehenden Erziehungs- und Unterrichtsanſtalten bedienen 2 .

Auch den Generalkommiſſionen gebührt die Veranlaſſung

von Erekutionen. Das Recht der Vollſtreckung gebührt der General

kommiſſion und der von ihr in der Sache beauftragten Spezialkom

miſſion , nicht bloß wegen ihrer und der Entſcheidungen des Reviſions:

kollegii, ſondern auch der unter ihrer Dazwiſchenkunft vollzogenen oder

von ihr bloß beſtätigten Auseinanderſegungsrezeffe. Wird hierauf

jedoch innerhalb Jahresfriſt nach eingetretenem Realiſationstermine

nicht angetragen, ſo können die Intereſſenten dieſelbe nur bei den ors

dentlichen Gerichten nachſuchen 3).

Den Gemeindebebörden ſteht ein Erekutionsrecht nicht zu,

es ſei denn , daß fie etwa im Luftrag einer Staatsbehörde, welcher

Exekutionsrecht beigelegt iſt , handeln , z. B. in Steuerfachen . Ber:

möge der ihnen gebührenden Stadtpolizei ſind die Magiſträte jedoch

berechtigt, die den Einwohnern der Stadt obliegenden unſtreitigen Ab

gaben und andere Beiträge zu den gemeinſchaftlichen Laſten der Stadt

einzufordern. Sobald aber wegen der Verbindlichkeit zu den abgefor:

der Gegenſtand der Beurtheilung dem öffentlichen Rechte (zu dem z. B.

auch das ganze Strafrecht gehört), oder dem Privatrechte , oder beiden

zugleich, anheimfält, vorausgeſeßt nur , daß die Verlegung eines wohl

erworbenen Rechts, oder eines, die Ausübung aller übrigen Rechte be:

dingenden Rechts der Perſon als ſolcher ( leben , Freiheit, Ehre ) in

Frage ſteht.

1 ) Vergl. Verordnung vom 26. December 1808. § 4 , 5 , 11. Geregi.

S. 466 .

2 ) Vergl. Dienſtinſtruktion vom 23. Oktober 1817. § 15. Gefeßi. S.245.

R. Š. vom 31. December 1825, B. 9. D. XII a. Geſells. 1826, S. 6.

3) Verordnung vom 20. Juni 1817, § 3, 205. Geſell. S, 162,



derten Beiträgen Streit entſteht, muß derſelbe der Erörterung und

Entſcheidung des gehörigen Richters überlaſſen werden ?). '. Doch kann

in den Städten , wo die ältere Städteordnung eingeführt iſt, die Re:

gierung Kommunalabgaben , wenn auch gegen deren Entrichtung Wi:

derſpruch erhoben und auf rechtliches Gehör provozirt wird , erekuti:

viſch beitreiben laſſen ). Geld- oder Naturalzinſen oder andere zu

beſtimmten Zeiten wiederkehrende Leiſtungen , welche aus einem Erb :

pacht-, Erbzins- oder Zinsverhältniſſe. herrühren , und an ſtädtiſche

Raſſen und Verwaltungen zu entrichten ſind, müſſen von den Magi:

ſträten im Wege Rechtens geltend gemacht werden . Doch iſt eine

Kumulation desfallfiger Mandatsklagen zuläſſig 3).

Dagegen ſteht einigen öffentlichen Anſtalten und Korporationen,

3. B. der Weſtphäliſchen Provinzial- Hülfskaſſe 4 ), der Pommerſchen

citterſchaftlichen Privatbank5) in gewiſſen Fällen ein Recht der Ere

kution ohne prozeſſualiſches Verfahren zu .

Die Erlaſſung einer Erecutionsordnung für die Verwaltungsbez

hörden iſt in dem ſechsten Sächſiſchen Provinzial- Landtags - Abſchiede

vom 6. Auguſt 1841 (II. A. 6 ) verheißen.

Eine Trennung der Juſtiz von der Verwaltung hat inſoweit

ſtattgefunden , als die den Landespolizei- und Finanzbehörden früher:

hin übertragen geweſene Rechtspflege im Jahre 1808 zu den Gerich

ten übergegangen iſt). Es wurden nämlich die Kammer- Juſtizdepu:

tationen aufgehoben und die Gerichtsbarkeit der Accife: und Zoudi:

rektionen , der Poſt-, Geſtüts-, Lotterie-, Bergwerks- und Hütten :

behörden 7 hörte auf. Die Gerichte erhielten die ungetheilte Verwal:

tung des richterlichen Amts 8), in Rückſicht ſämmtlicher Angelegenheiten

1) 2. L. R. II. 8. § 130, 131 ,

2) R. D. zum § 109 der Städteordnung , vom 4. Juli 1832. Geſegl.

S. 185.

3) Verordnung vom 2. December 1837. Gefeßi. 1838, S. 1.

4) Statut vom 26. November 1831, § 19 (in Bergius , Ergänzungen 2c.

S. 372).

5) Statuten vom 23. Januar 1833, § 29. Gefeßl. S. 9.

6 ) Verordnung vom 26. December 1808, § 14, 15. Gefeßl. S. 468 .

7) Später wurden beſondere Berggerichte als fora specialia causae,

richtet undmit den Bergämtern in Verbindung geregt. Edikt vom 21.

Februar 1816. Geſepi. Š . 104. Reglement vom 13. Juli 1837. Geferi.

S. 134. A. D. vom 12. October 1837. Gefeßl. S. 147.

8 ) 6. F. Wegener , Dienſtinſtruktion vom 23. Oktober 1817 für die

R. Pr. Regierungen , mit den wichtigſten ſpäteren Geſeßen und Ber:

ordnungen, wodurch dieſelbe bis auf die neueſte Zeit abgeändert , dekla

rirt und ergänzt worden iſt, Berlin 1842, S. 382 sqq., führt 44 Fälle

auf, in welchen überhaupt kein gerichtliches Verfahren zugelaſſen wird.

er:



des Kameralreſſorts ohne Ausnahme, fie mögen dazu fchon gehört ha:

ben, oder damals erſt gelegt worden ſein , es mag dabei auf Entſcheidung

eines Sivilanſpruchs, oder einer Kontravention ankommen , Fiskus

dabei intereſſirt. ſein odeč nicht. Auch hörte die bisher ſtattgefundene

Konkurrenz der Regierungen , in Abſicht der Wahl, Prüfung, Beſtä:

tigung und Dienſtführung der Domainen : Juſtizbeamten oder anderer

Unterrichter auf, und ſämmtliche Untergerichte wurden in ihren Dienſts

verrichtungen lediglich den Landesjuſtizkollegien untergeordnet.

In gewiffen Strafſachen fteht gegenwärtig noch den Verwal:

tungsbehörden eine Kognition zu .

Bei Kontraventionen gegen Finanz- und Polizei- und ans

dere zum Reſſort der Regierungen gehörige Gefeße, ingleichen bei

Defraudationen landesherrlicher, den Regierungen zur Verwala

tung übergebenen Gefälle und nukbaren Regalien, ſind die Regierun :

gen berechtigt, nach einer ſummariſchen Unterſuchung die Sache durch

eine Reſolution zu entſcheiden , auch die feſtgefeßte Strafe volſtrecken

zu laſſen, wenn der Beſchuldigte nicht binnen zehn Tagen nach Em:

pfang der Reſolution auf förmliches rechtliches Gehör und Erkenntniß

bei dem kompetenten Obergericht anträgt. Zu dem Ende muß es in

der Reſolution ihm auch jedesmal bekannt gemacht werden , daß er

dieſe Befugniß habe , threr aber verluſtig gehe , wenn er binnen zehn

Tagen vom Empfang keinen Gebrauch davon machte. Geſchieht dies

aber, ſo geben die Regierungen fogleich die Akten an das Landesjuſtiza

kollegium zur weitern rechtlichen Einleitung ab, können jedoch die nöz

thigen Verfügungen wegen Sicherſtellung der 'vorläufig feſtgelegten

Geldſtrafe treffen , wenn ſie ſolches für nöthig erachten 4).

In denjenigen Finanzangelegenheiten , welche gegenwärtig zum

Reſſort der Provinzial-Steuerdirektionen gehören , ſteht auch dieſen das

Recht zu ,Strafreſolute zu' erlaſſen und zu vollſtrecken .

In Steuerbefraudationsfällen kann der Angeſchuldigte auch wähs

rend der von den Verwaltungsbehörden geführten Unterſuchung auf

förmliches rechtliches Gehör und Unterſuchung antragen. Die Befug

riß der Verwaltungsbehörden , in Steuerfachen Strafrefolute abzufar

ſen , ſoll aber auf diejenigen Fälle eingeſchränkt ſein , in welchen nach

Vorſchrift der Gefeße auf Geldſtrafe oder Konfiskation zu erkennen

iſt. Dagegen ſoll in allen Fällen, in welchen auf Gefängniß-, Zucht

haus- und Feſtungsſtrafe unmittelbar nach Vorſchrift der Gefeße zu

erkennen iſt, die Unterſuchung und die Abfaſſung des Erkenntniſſes

ſogleich den ordentlichen Gerichten überlaſſen werden . Wenn bei der

Erekution eines Reſoluts der Verwaltungsbehörden die Zahlungsunfä:

higkeit des Verurtheilten erhellt, ſo haben die Gerichte durch ein Re:

ſolut, gegen welches kein Rechtsmittel zuläſſig iſt, die Verivandlung

1) Berordnung vom 26. December 1808. & 34 , 35. Gefeßf. 1817. S. 282.
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in Gefängniſſtrafe vorzunehmen , ohne in eine Beurtheilung der Sache

ſelbſt einzugehen " ).

Zur Einziehung von Geldbußen für Steuerbefraudationen follen

Subhaftationen von Grundſtücken nicht ſtattfinden , ſondern die Geld

bußen in Gefängniß- oder nach Befinden der Umſtände in Zuchthaus:

ſtrafen durch das betreffende Gericht verwandelt werden. Doch iſt die

Erekution in die Subſtanz von Grundſtücken, deren Eigenthümer für

Steuerſtrafen verhaftet, aber außer Landes ſind und kein anderes Ver:

mögen im Lande, aus welchem die Strafe erfolgen kann , beſigen, nicht

ausgeſchloſſen 9).

$ 85. Von Beſtrafung der Polizeikontraventionen .

Mas insbeſondere die Beſtrafung der Polizeikontraventionen

( vergl. oben S. 65. 67 ) betrifft, ſo erfolgt dieſelbe nur im Bereich

des Rheiniſchen Appellationsgerichtshofes faſt allein durch die Gerichte.

Hier werden als Polizeikontraventionen ( contraventions de po

lice simple) diejenigen Handlungen betrachtet, welche nach den Bes

ſtimmungen des vierten Buchs des Strafgeſekbuchs entweder eine

Geldbuße von höchſtens fünfzehn Franken oder eine Gefängnißſtrafe

von höchſtens fünf Tagen nach ſich ziehen können , ohne weitern Un

terſchied , ob hiebei zugleich die in Beſchlag genommenen Gegenſtände

konfiszirt werden können , und wie hoch ſich immer der Werth dieſer

Gegenſtände belaufe. Ueber Polizeikontraventionen hat der Friedens:

richter zu erkennen 3). Bei jeder Uebertretung eines Polizeigerebes,

das nicht beſonders verpönt iſt, ſoll von den Polizeigerichten auf eine

Geldbuße von einem bis fünf Thaler erkannt werden. Bergeben,

über deren Beſtrafung früher die Präfekturräthe zu erkennen hatten,

gehören nach Maßgabe der verwirkten Strafen in erſter Inſtanz vor

die Polizei- oder Landgerichte. Die Polizeibeamten ſind in ihren , die

gerichtliche Polizei betreffenden Umtsverrichtungen den gerichtlichen Bea

1) Deklaration vom 20. Januar 1820 , Geleef. S. 33.

2 ) Bekanntmachungen des Staatsminiſterii, vom 8. Oktober 1926 und 14.

Oktober 1829. Gefeßl. 1826. S. 106. 829. S. 127.

3) Rh. Kirim . P. D. Art. 137 sqq. Die übrigen gerenwidrigen Sand

lungen ſind entweder Vergehen (délits) oder Verbrechen ( crimes ). Die

Strafen in peinlichen Sachen (en matière criminelle) ſind entweder

Leibes: und entehrende, oder bloß entehrende Strafen ,und werden von

den Uffiſenhöfen ausgeſprochen . In den Sachen , die weder vor die

Affiſenhöfe , noch vor die einfachen Polizeigerichte gehören (en matière

correctionelle) erkennen die Gerichte der erſten Inſtanz in Civilſachen

(die Landgerichte) unter dem Namen der Zuchtpolizeigerichte. Der

Frank wird zuacht Sgr. gerechnet. R. O. vom 13. September 1837.

Gefeßl. S. 145 .



hörden untergeordnet 4 ). Die Friedensrichter erkennen als Polizeirich

ter auch über einfache Holzdiebſtähle % ), und , mit Ausſchließung der

Bürgermeiſter, über alle Forſtfrevel und alle Kontraventionen gegen

die Sagd- und Fiſchereigeſeke, ſofern nur eine Geldbuße oder eine

Gefängniſſtrafe von höchſtens fünf Tagen auszuſprechen und die He:

bertretung mit keinem andern Vergehen oder Verbrechen verbunden

ift *); ferner über Bettelei “) und über gewiſſe Senſurkontraventionen 5).

Dagegen ſollen die Uebertretungen des Geſekes in Betreff des régel:

mäßigen Schulbeſuchs nicht im polizeigerichtlichen, ſondern lediglich im

adminiſtrativen Wege durch die Bürgermeiſter, landräthe und die

Regierungen unterſucht und beſtraft werden . Gegen die in öffent:

licher Unzucht betroffenen oder derſelben nachgehenden Weibsperſonen

ſollen die Polizeibehörden (nicht die Polizeirichter) nach den in den

älteren Provinzen beſtehenden Vorſchriften verfahren, und diefelben mit

Gefängniß- oder Zwangsarbeit von acht Tagen bis vier Wochen po:

lizeilich beſtrafen 7.

In den Landestheilen , in welchen die Unterſuchung und Beſtraz

fung von Polizeikontraventionen nicht verfaſſungsmäßig den Gerichten

zuſteht, haben die Oberpräſidenten über Kontraventionen gegen die

Cenſur- und Preßgeſebe zu entſcheiden ).

Für dieſe Landestheile iſt auf Grund einer, jedoch nicht als Ges

ſebe verkündigten, Kabinetsordre vom 8. März 1830 und eines Staas:

miniſterialbeſchluſſes vom 28. April 1830 in Betreff des Verfahrens

bei Unterſuchung der übrigen Polizeivergebungen Folgendes beſtimmt ):

1 ) Die Lokalpolizeibehörde hat überall, auch da, wo keine beſon

dere Polizeigerichte vorhanden ſind , nicht allein die lokalpolizeilichen

1) Unweiſung für die Regierungen und Gerichte in den Rheinprovinzen

über die von denſelben zu beobachtenden Grenzen ihrer gegenſeitigen

Amtsbefugniſſe ( Reſſort -Reglement), vom 20. Juli 1818, § 33 sqq.

Beſchluß des Staatsminiſteriums , die Kompetenz der Rheiniſchen Pos

lizeigerichte betreffend , vom 27. Mai 1837 ( in Bergius, Ergänzun

gen 2c. S: 50, 580). Vergl. Verordnung vom 11. Mai 1843, Š 8.

Gefeßi. S. 182.

2 ) Geſek vom 7. Juni 1821, § 6. Gefeßi. S. 90.

3) Verordnung vom 7. Juni 1821, § 4, 10 , 11. Geſekſ. S. 102.

4 ) Geſek vom 6. Januar 1843, § 2. Geſell. S. 19.

5) Verordnung vom 23. Februar 1843, § 5, Geſebi. S. 32.

6) S. O. vom 20. Juni 1835. Gerekl. S. 134.

7) A. O. vom 15. Januar 1825. Geſebi. S. 8. R. O. vom 15. Mai

1837 in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 579 ).

8) Verordnung vom 23. Februar 1843, § 5. Geſepi. S. 32.

9) Reſcript des Miniſters des Innern und der Polizei vom 23. Mai

1830 (in v . Kamp 8, Annalen, 1830, S. 351.), vergl. auch u. G.D.

anh. 8 247 .

2
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Kontraventionen , ſondern auch die Vergebungen wider landespolizei

liche Vorſchriften zu unterſuchen und zu beftrafen , fobald die Ueber

tretung derſelben auch der betreffenden Lokalpolizei entgegen , und nicht

mit einem Verbrechen verbunden iſt, welches geſeßlich eine Kriminala

oder fiskaliſche Unterſuchung nach ſich zieht.

2) Dieſe Kompetenz der Lokalpolizeibehörden tritt ohne alle Bes

ſchränkung auf ein gewiſſes Maaß der gefeßlich angedrohten Strafe

in Unwendung.

3) Gegen das Erkenntniß der Lokalpolizeibehörde ſteht dem Vers

urtheilten frei:

a. den Rekurs an die vorgeregte Regierung einzulegen , wenn

auf eine mäßige körperliche Züchtigung , auf Gefängniß oder Strafars

beit von vierzehn Tagen, auf eine Geldbuße von fünf Thalern oder

darunter erkannt worden iſt ;

b. überſteigt die Strafe dieſes Maak, fo hängt es von der

Wahl des Verurtheilten ab , ob er den Rekurs ergreifen , oder auf

rechtliches Gehör antragen will, worüber er ſich binnen der geſeblichen

Friſt von zehn Tagen erklären muß;

c . hat er den Rekurs gewählt, To hat es bei der Entſcheidung

der oberen Behörde ſein Verbleiben, und die Berufung auf den Rechts

weg kann weiterhin nicht ſtattfinden .

Uebertretungen der innern Dorfpolizeiordnung , auf welche nur

kleine, zur Gemeindekaffe fließende , einen Thaler nicht erreichende

Strafen geſeßt worden , ſind der Unterſuchung und Entſcheidung der

Dorfgerichte, mit Vorbehalt der Berufung auf die Gerichtsobrigkeit,

unterworfen 4 ). - Die Magiſträte find, vermöge der ihnen gebühren:

den Ausübung der Stadtpolizei, berechtigt, über die Beobachtung der

Polizeiverordnungen zu halten , und die nach felbigen unſtreitig ver.

wirkten Geldſtrafen einzuziehen. Sobald aber über die Verwirkung

einer Polizeiſtrafe Streit entſteht, muß derſelbe der Erörterung und

Entſcheidung des gehörigen Richters überlaſſen werden.

$ 26. Von Beſtrafung der Steuerkontraventionen .

In Betreff der Steuerkontraventionen iſt noch Folgendes zu be:

merken.

Die 3011gerekübertretungen werden , ſoweit ſie von den

Zoll- oder Steuerbeamten entdeckt worden , durch die Protokolle der:

ſelben feſtgeſtellt. Das von zwei Zou : oder Steuerbeamten über eine

von ihnen entdeckte Zougeſeßübertretung vorſchriftsmäßig aufgenom

1) U. &. R. II. 7. $ 81.

2) 2. E. R. II. 8. § 128 sqq.
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mener Protokol begründet einen vollen Beweis der Thatſache, welche

fie darin aus eigener Wahrnehmung angeben . Die Unterſuchung und

Entſcheidung ſteht in den Fällen , wo eine Freiheitsſtrafe unmittelbar

ſtattfindet, oder beim Zuſammentreffen mit andern Verbrechen , den

Gerichten , und in den Fällen , wo es nur auf eine Ordnungsſtrafe

ankommt, der Zoll- und Steuerbehörde ausſchließlich zu. In den

übrigen Fällen wird die Unterſuchung von den Hauptzoll- und

Steuerämtern geführt, und darauf im Verwaltungswege, wenn die

gefeßliche Geldſtrafe und der Werth des der Konfiskation unterliegen :

den Gegenſtandes zuſammengenommen fünfzig Thaler nicht überſteigt,

von den genannten Lemtern , ſonſt aber von der Provinzial- Zoll:

behörde entſchieden. Legtere kann jedoch , ſo lange noch kein Straf

beſcheid erlaſſen worden iſt , die Verweiſung der Sache zum gerichtli:

chen Verfahren verfügen , und ebenſo der Angeſchuldigte während der

Unterſuchung bei der Zolls oder Steuerbehörde, und binnen zehn Ta

gen prätluſiviſcher Friſt nach Eröffnung des von lekterer abgefaßten

Strafbeſcheides, auf rechtliches Gehör antragen. Der Strafbeſcheid

wird dann als nicht ergangen angeſehen . Die Berufung auf rechts

liches Gehör iſt bei dem Hauptzoll- und Steueramt anzumelden , bei

welchem die Sache anhängig iſt. Daſſelbe veranlaßt hierauf die Ein

leitung der gerichtlichen Unterſuchung, zu deren Führung bei einem

jeden Hauptzoll- und Steueramt ein Unterſuchungsrichter beſtellt

ift. Nach geſchloſſener Unterſuchung werden die Verhandlungen durch

die Provinzial -Zoubehörde an das kompetente Gericht zur Entſcheia

dung eingeſandt. Kompetent iſt in dem Fall, wenn bereits ein Straf

beſcheid im Verwaltungswege ergangen iſt, nur das Obergericht. Die

Führung und Entſcheidung der gerichtlichen Unterſuchungen erfolgt in

der Form und in dem Inſtanzenzuge, welche für diejenige Gattung

von Bergeben , zu welcher die zollgeſekübertretung gehört , in den

Prozeßgereben vorgeſchrieben ſind.

pias Die Hauptzoll- und Steuerämter unterſuchen die Uebertretungen

ſummariſch und können ſich hiebei der ihnen untergeordneten Aemter

und Behörden bedienen . Erſcheint der Angeſchuldigte auf die Vora

ladung nicht, oder verweigert er die Auslaſſung vor der Zoll- oder

Steuerbehörde, ſo wird die Sache zur gerichtlichen Unterſuchung und

Entſcheidung abgegeben. Iſt jedoch die Sache zur gerichtlichen Kos

gnition nicht geeignet, ſo wird, wenn die Uebertretung von einem Bea

amten aus eigener Wiſſenſchaft angezeigt worden , oder durch Urkuna

den beſcheinigt iſt , der Ungeſchuldigte der That in contumaciam für

geſtändig erachtet; wenn aber zum Beweiſe der Uebertretung noch

Zeugen zu vernehmen ſind, mit deren Vernehmung in contumaciam

verfahren und nur auf ſolche Einwendungen gegen die Glaubwürdig

keit derſelben Rüdſicht genommen , welche ſich aus deren Ausſagen

von ſelbſt ergeben . Die Unterſuchung wird ohne weitere Vorladung
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des Ungeſchuldigten zu Ende geführt und entſchieden . Dieſe Nach

theile müſſen demſelben in der Vorladung ausdrücklich bekannt gea

macht werden . Der Strafbeſcheid, welchem die Entſcheidungsgründe

beigefügt ſein müſſen , wird durch das Zoll- oder Steueramt dem

Angeſchuldigten zu Protokoll eröffnet oder infinuirt.

Der Ängeſchuldigte kann , wenn er von der Befugniß zur Be

rufung auf richterliche Entſcheidung keinen Gebrauch machen will,

gegen den Strafbeſcheid den Rekurs an die zunächſt vorgefekte Fi

nanzbehörde ergreifen . Dies muß jedoch binnen zehn Tagen präklu :

fiviſcher Friſt nach der Eröffnung des Strafbeſcheides geſchehen und

ſchließt fernerhin jedes gerichtliche Verfahren aus. Der Rekurs iſt

bei dem Zoll- oder Steueramte, welches die Unterſuchung geführt hat,

anzumelden. Dies publicirt oder inſinuirt auch das mit Entſcheis

dungsgründen zu verſehende Rekursrefolut.

Die Veräußerung der Konfiskate wird ohne Unterſchied , ob die

Entſcheidung im gerichtlichen oder im Verwaltungswege erfolgt iſt,

durch die Zoul : oder Steuerbehörde bewirkt. Die Vollſtreckung der

rechtskräftigen Erkenntniſſe geſchieht von den Gerichten , die der Re:

folute aber von der Zoll- oder Steuerbehörde, welche dabei nach den

für Erekutionen im Verwaltungswege ertheilten Vorſchriften zu vers

fahren hat. Die 3ou : oder Steuerbehörde kann nach Umſtänden der

Vollſtreckung Einhalt thun, und die Gerichte haben ihren desfallfigen

Anträgen Folge zu geben . Zur Beitreibung von Geldbußen darf

ohne die Zuſtimmung des Verurtheilten , inſofern dieſer ein Inländer

iſt, kein Grundſtü & ſubhaſtirt werden . Kann die Geldbuße ganz oder

theilweiſe nicht beigetrieben werden , ſo iſt, wenn nicht ſchon für den

Unvermögensfall auf eine Freiheitsſtrafe erkannt worden , die Geld

buße von dem Gerichte durch ein Reſolut in eine verhältnißmäßige

Freiheitsſtrafe zu verwandeln und legtere zu volſtreden . Bei den im

Verwaltungswege feſtgefeßten Geldbußen geſchieht die Verwandlung,

auf den Grund eines von den Zollbehörden unter der Ausfertigung

des Strafreſoluts zu regenden Atteftes über die Uneinziehbarkeit

der Geldbuße , durch das kompetente Obergericht, welches dabei auf

eine Prüfung der erfolgten Entſcheidung nicht weiter eingehen darf 1).

Wenn über Defraudationen der Branntwein :, Brau:

malz- , Weinmoft- und Tabaksſteuer ), ſo wie auch der Mahl :

und Schlachtſteuer 8) im Verwaltungswege entſchieden wird , fo

führen die Steuerämter die Inſtruktion der Sache. Die Entſcheidung

gebührt der Provinzial-Steuerbehörde, mit Vorbehalt des Rekurſes an

1) Gefeß vom 23. Januar 1838, § 31 sqq. Geſekſ. S. 85.

2 ) Steuerordnung vom 8. Februar 1819, 8-91-95. Gefeßl. S. 116.

: 3) Geſég vom 30. Mai 1820, g.17 c. Geſekſ. S. 147.
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das Finanzminiſterium oder der Berufung auf gerichtliche Entſcheis

dung. Die Steuerämter können Strafrefolutee nur abfaffen , inſofern

ihnen ſolches beſonders übertragen iſt und die geſeßliche Strafe zehn

Thaler nicht überſteigt.

Bei Defraudationen der Klaſſen : 1) und der Gewerbes

ſteuer 2 entſcheiden im Verwaltungswege die Regierungen in erſter

Inſtanz, ebenfalls mit Vorbehalt des Rekurſes an das Finanzmini

ſterium oder der Berufung auf richterliche Entſcheidung.

Bei Stempel:Defraudationen iſt die Berufung auf rich :

terliches Gehör und Entſcheidung nur dann zuläſſig , menn die geſetz

liche Strafe wenigſtens zehn Thaler beträgt. Wenn ſtempelpflichtige

Geſuche und Bittſchriften nicht auf dem tarifmäßigen Stempelbogen

geſchrieben ſind , und der tarifmäßige Stempel des Beſcheides deshalb

um fünfzehn Silbergroſchen erhöht iſt , ſo hat auf den Rekurs gegen

dieſe hndung des Nichtgebrauchs des tarifmäßigen Stempels die

Behörde zu entſcheiden, welche derjenigen , welche den Beſcheid ertheilt

hat , vorgeſekt iſt. Utle Staats- und Kommunalbehörden und Bes

amten, welchen eine richterliche oder Polizeigewalt anvertraut iſt, köns

nen , wenn ſie überhaupt befugt ſind, Strafen zu erkennen oder durch

Reſolute feſtzufeßen , Stempelſtrafen feſtfeßen , ausgenommen wegen

folcher Kontraventionen , welche den Stempel von Spielkarten oder

Zeitungen betreffen - hier gebührt die Unterſuchung und Abfaſſung

der Strafdekrete den Provinzial-Steuerbehörden ; Stempelſtrafen gegen

Staats- und Kommunalbehörden, wie auch gegen Beamte , ſofern

denfelben eine Nichtbeachtung der Stempelgeſeße bei ihrer Dienſtvers

waltung zur Laſt fällt, können jedoch nur von der ihnen vorgeſekten

Dienſtbehörde ausgehen. Sie haben ihr Rekursgeſuch dann der vor :

gefekten Inſtanz ihrer Dienſtbehörde zu unterwerfen . In allen an:

dern , auch in ſolchen Fällen , in welchen der Rekurs ftatt der Beru:

fung auf richterliches Gehör gewählt wird , ſteht die Entſcheidung

der Beſchwerde, ohne Unterſchied, dem Finanzminiſter zu , welchem

jedoch geſtattet iſt, dieſelbe ein für allemal den Provinzial- Steuers

behörden mit der Maaßgabe zu delegiren , daß es dem Denunciaten

vorbehalten bleibt, auf die unmittelbare Entſcheidung des Finanzmi:

niſters anzutragen ).

1) Geſet vom 30. Mai 1820, § 7 d. Gefeßf. S 142.

2) Geſek vom 30. Mai 1820, § 42 a. Geſepi. S. 154.

3) Bergl. Geſen vom 7. März 1822, 22 , 23 , 30, 31. Gefeßl. 67.

A. Ø. vom 13. April 1833. Geſeti. Š. 33. 8. D. vom 28. Dktober

1836. Geſellſ. S. 308. 1837. S. 12. 8. D. vom 23. December 1842.

Gefeßi. 1843. S. 21.

6
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$ 87. Von den Kompetenzkonflikten zwiſchen den Gerichten

und Verwaltungsbehörden .

Die Entſcheidung der zwiſchen den Gerichten und den Verwaltungs

behörden vorkommenden Kompetenz konflikte 1) geſchieht auf fol

gende Weiſe:

Feder einzelne Fall eines Konflikts, der nicht durch eine Verei:

nigung zwiſchen dem Miniſter der Juſtiz und dem Miniſter der bes

treffenden Verwaltung zu erledigen iſt, ſoll im Staatsminiſterium

nach ſeinen faktiſchen und rechtlichen Verhältniſſen vollſtändig erörtert

und gründlich geprüft werden . Wenn hierdurch die Gewißheit erlangt

iſt, daß keine Momente übergangen ſind, die ein richtiges Urtheil über

die ſtreitige Anwendung des Geſekes auf den vorliegenden Fall be:

gründen , hat das Staatsminiſterium in einem motivirten gutachtli:

chen Bericht auf des Königs unmittelbare Entſcheidung anzutragen,

auch , wenn nach der Anſicht deſſelben der Kompetenzſtreit aus einer

zweifelhaften Faſſung des Geſekes entſprungen , und durch eine dekla:

ratoriſche Entſcheidung, mithin im Wege der Gefeßgebung zu berich

tigen iſt, den Entwurf der Deklaration dem König zur weitern Ver:

fügung einzureichen . Inſofern nur über die Anwendbarkeit eines für

unzweifelhaft zu achtenden Gefeßes auf den einzelnen Fall zu urtheis

len iſt, mithin keine geſeggebende, ſondern eine richterliche Funktion

eintritt , hat ſich der König nach Verſchiedenheit der Fälle und mit

Rückſicht auf die größere oder mindere Erheblichkeit des Gegenſtandes

vorbehalten , entweder unmittelbar , erforderlichen Faus nach zuvörderſt

erſtattetem Gutachten des Staatsraths , zu entſcheiden , oder die Ent:

ſcheidung dem höchſten Gerichtshofe, mithin , nach Bewandniß des

Reſſorts, entweder dem Geheimen Obertribunal, oder dem Rheiniſchen

Reviſionshof aufzutragen .

Uebrigens muß, ſobald der Fall eines Konflikts eintritt - d. h.

fobald eine Verwaltungsbehörde, im Widerſpruch mit der Anſicht ei:

nes Gerichts, die Kompetenz des Gerichts beſtreitet das Rechts

verfahren in der Sache ſelbſt von Seiten der gerichtlichen Behörde

ſuspendirt, und die Entſcheidung des Kompetenzkonflikts erwartet

werden.

§ 28. Von dem Staatsvermögen , insbeſondere den Domainen ,

dem Staatsſchať , und von den Staatsſchulden .

Die Art der Erhebung und Verwaltung der verſchiedenen Staats:

einkünfte hängt von dem Oberhaupt des Staats ab 2. Die Staats

1) R. O. vom 30. Juni 1828. Gefeßi. S. 86. Vergl. Verordnung vom

30. Juni 1834 , § 9. Geſekſ. S. 100.

2) 2. l. R. II. 14. § 44 .
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einkünfte fließen aus dem Staatsvermögen , oder aus andern Quellen

(vergl. unten Kap. XI.) .

Das Staatsvermögen iſt entweder gemeines oder beſonderes

Eigenthum des Staats . Zu dem gemeinen Eigenthum gehören

die Land- und Heerſtraßen , die von Natur fchiffbaren Ströme , die

Ufer des Meeres und die Häfen ; das Recht, gewiſſe Arten von her:

renloſen Sachen in Beſitz zu nehmen , verwirkte Güter einzuziehen ,

große Geldſtrafen aufzulegen und Ubzugsgelder zu fordern . Die

Nußungsrechte vorſtehender Arten des Staatseigenthums ſind die nie

dern Regalien. Alles übrige Staatsvermögen iſt beſonderes

Eigenthum des Staats. Hierzu gehören auch die Domainen ?).

Die Rheiniſche Geſekgebung 2) macht bei dem Staatseigenthum keine

Unterſcheidungen . Es rechnet dazu : die Wege , Land und andere

raßen, welche der Staat unterhält , Flüſſe und andere Wäſſer , welche

ſchiffbar oder flößbar ſind, Ufer und (Seeküſten, Pläße, die das Meer

verlaſſen hat , Säfen , Buchten , Rheden und überhaupt) alle Theile

des Staatsgebiete , die kein Privateigenthum ſein können ; ferner alle

ledige und herrenloſe Güter , und Güter derjenigen , die ohne Erben

geſtorben ſind und deren Erbſchaften Niemand angenommen hat; die

Thore, Mauern, Gräben , Wälle der Waffenpläße und der Feſtungen ; und

die Terrains , Feſtungswerke und Wälle derjenigen Orte , die keine

Waffenpläße mehr ſind, inſofern ſie nicht gültig veräußert ſind , oder

das Eigenthum daran wider den Staat nicht verjährt iſt. –

Unter Domainen 3) werden verſtanden : einzelne Grundſtücke,

Gefälle und Rechte, deren beſonderes Eigenthum dem Staate und die

ausſchließende Benußung dem Oberhaupte deffelben zukommt. Auch

diejenigen Güter , deren Einkünfte zum Unterhalt der Familie des

Landesherrn gewidmet worden , ſind als Domainengüter anzuſehen .

Immobilien , welche der Landesherr ſelbſt aus eigenen Erſparniſſen,

oder durch irgend eine andere , auch bei Privatperſonen ſtattfindende

Erwerbungsart, an ſich gebracht und worüber er weder unter Lebena

digen, noch von Todes wegen verfügt hat, desgleichen die anheimgefal

1) Vergl. 4. t. R. II. 14. § 1 , 11 , 21 sqq.

2 ) Vergl. RH. C. G. B. Art. 538—541, 33, 713 , 723, 769. Uues verheim

lichte Staatsgut, namentlichBeligungen und Renten eingezogener geiſt:

licher Korporationen und anderer Stiftungen , welches in den Landes-,

theilen am linken Rheinufer entdeckt werden möchte, Tou, wenn es nicht

noch beſtehenden Kirchen :, Lehr- und Wohlthätigkeitsanſtalten inner

halb der Grenzen des Staats ſonſt gehörte, der Kirche des Orts, wo

es gelegen iſt, überlaſſen werden. K. O. vom 23. Mai 1818 (in

Bergius , Ergänzungen 26. S. 45 ). Vergl, Geſek vom 18. Decem:

ber 1831, § 5. Geſept. 1832, S. 4.

3) 4. f. N. II . 14. § 11—15.

6 *
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lenen Lehne ") , wachſen den Domainen zu. Ute Klöſter, Dom- 'und

andere Stifter, Balleyen und Kommenden, fie mögen zur katholiſchen

oder proteſtantiſchen Religion gehören , ſind im Jahre 1810 für

Staatsgüter erklärt worden 2.

Bei dem Gebrauche , der Benußung und Verwaltung der Dos

mainen kommen dem Staate , der Regel nach , nur eben die Rechte

zu , wie einem jeden Privateigenthümer 3).

Die Domainen des Staats , deren Ertrag zu den öffentlichen

Uusgaben beſtimmt iſt, können veräußert werden . Doch können jeder

zeit nur die Bedürfniſſe des Staats und die Anwendung einer ver:

ſtändigen Staatswirthſchaft darüber entſcheiden , ob ihre Veräußerung

für das gemeinſame Wohl und für des Königs uno des Königlichen

Haufes Intereffe nothwendig oder vortheilhaft ſei . Die Vorſchrift,

daß Domanialgüter nur inſoweit an einen Privatbeſiber gültig gelan

gen können, als der Staat dagegen auf andere Weiſe ſchadlos gehal

ten wird , iſt in der Urt näher beſtimmt: 1 ) daß eine Verſchenkung

von Domainen nicht ſtattfindet , vielmehr zu jeder Zeit , ſowohl von

dem Geſchenkgeber felbſt , als von ſeinem Nachfolger widerrufen wer :

den kann ; 2) daß der jedesmalige Souverain befugt iſt, die zu den

Domainen gehörigen Bauergüter , Mühlen , Krüge und andere ein

zelne Pertinenzien gegen Entgelt , es ſei mittelft Uebertragung des

vollen Eigenthums oder Erbverpachtung oder zinspflichtiger Verleihung

zum erblichen Beſik, oder mittelſt eines andern , nicht unentgeltlichen

Titels , zu veräußern , ſobald er folches den Grundfäßen einer ſtaats

wirthſchaftlichen Verwaltung gemäß findet; 3) daß dem Souverain

auch in Abſicht der übrigen Domainengrundſtücke, Gefälle und Rechte

die Veräußerung gegen Entgelt , ſowie die Verpfändung und Bela

ſtung der Domainen aller Urt mit hypothekariſchen und andern ding

lichen Verbindlichkeiten nur in dem Fall geſtattet fein ſoll, wenn das

wahre Bedürfniß des Staats: eintritt , und mit dem Raufgelde oder

dem erliehenen Kapital Schulden des Staats bezahlt werden müſſen,

die in der Erhaltung deſſelben entſtanden ſind ").

Schon im Jahre 1810 wurden die Domainen zur Tilgung der

Staatsſchulden beſtimmt, ebenſo die für Staatsgüter erklärten geiſtli:

1 ) U. £ . R. II. 14, § 20. Verordnung vom 9. März 1819, § 4. Geſepi.

S. 74.

2) Edikt vom 30. Oktober 1810. Gefeßt. S. 32.

3 ) . L. R. II . 14. § 76. Die Domainen und Domainengefäưe, welche

Preußen in einem fremden Staate befißt (8. B. in Hannover, vergi.

den Staatsvertrag vom 25. Novbr .1837, Urt. 3. Gefeßl. 1838. S. 19),

find den dortigen Gefeßen unterworfen. Domainen , welche andere Staa:

ten in Preußen beſigen , werden als Privatgüter angeſehen und ſind

den desfallſigen Preußiſchen Geſeßen unterworfen.

4) U. L. R. II. 14. § 16 sqq. Edikt und Hausgeſek vom 17. December

1808, Geſebi. S. 604.
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chen Güter 1). Bald nachher ergingen nähere Vorſchriften , ſowohl

über die Ablöſung der Domanialabgaben jeder Art ), als auch über

die Veräußerung der Domainen, Staatsforſten und geiſtlichen Güter 8).

Die Mitveräußerung des Patronatsrechts und der Jurisdiktion wurde

aber ſpäter unterſagt 4).

In Anſehung der Domainen in den wieder - und neuerworbenen

Provinzen und Gebieten gelten , was die rechtliche Eigenſchaft und

Veräußerlichkeit derſelben betrifft, die allgemeinen ſtaatsrechtlichen Be

ſtimmungen der Monarchie. Uuch hier ſind Verſchenkungen von

Domainen unzuläffig 6). Die Veräußerung von Domainen und die

Ablöſung von Domaniatrenten , Dienſten ac. kann ſeit dem Jahre 1820

in allen Provinzen nur gegen baares Geld erfolgen 6 ), und muß für

die Ablöſung jeßt der fünf und zwanzigfache Betrag der Rente ge

zahlt werden .

Gegenwärtig ) follen zu den Domainen nur ſolche Befißungen

und Anlagen des Staats gerechnet werden , welche der Domainenver

waltung beigelegt und mit ihren Nußungen dem Tilgungs- und Ver :

zinſungsfonds der Staatsſchulden überwieſen ſind. Dahin gehören

Ž. B. nicht, die dem Staat zugehörigen Hütten-, Hammers, Gruben

und Salzwerke, gewerbliche Anlagen, Gebäude aller Art, die nicht zu

den Wohn- und Wirthſchaftsgebäuden auf den Domainen zu zählen

find, als : Militärgebäude, Gebäude der Steuerverwaltung , Kollegien

häuſer u .

Zu dem beſondern Eigenthum des Staats wird auch der Staats :

( chaß gerechnet werden müſſen. Der Staatsſchat ſou gebildet wer

den aus Erſparniſſen , welche im Laufe der Adminiſtration ermittelt,

aus Mehreinnahmen , die bei der laufenden Verwaltung geſammelt

werden , und aus zufälligen Einnahmen. Zu lekteren gehören : der

Erlös aus der Veräußerung oder Erbverpachtung ſolcher Beſikungen

und Anlagen des Staats , die nicht unter den Domainen begriffen

worden, der Domainenverwaltung nicht beigelegt und zur Tilgung und

Verzinſung der Staatsſchulden nicht beſtimmt ſind ; ferner der Ent:

1) Finanzedikt vom 27. Oktober 1810. Geleef. S. 27, 28.

2) Verordnung vom 16. März 1811. Gefeßi. S. 157.

3) Edikt vom 27. Juni 1811. Geſepi. S. 208 .

4) Königliche Befehle vom 9. Januar und 20. Februar 1812. Geſeti.

S. 3 , 23.

5) Verordnung vom 9. März 1819. Gefekt. S. 73. Vergl. R. O. vom

13. Januar 1827. Geſell. S. 20.

6) Verordnung vom 17. Januar 1820. VII. 2. Gereel. S. 12.

7) R. O. vom 19. Juni 1837 (in Bergius , Ergänzungen ac. S. 580 ).

8 ) Bergl. K. D. vom 17. Juni 1826. Gefeßl. S. 57.
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gelt aus Abtöſungen von Präſtationen, die zu den , nicht unter den

Domainen begriffenen Staatsgütern , oder aus einem andern , als dem

domanialgrundherrlichen Rechtstitel gegen den Staat zu leiſten find,

Ž . B. aus der Ablöſung der Verbindlichkeit , eine Fabrikanſtalt fort:

während zu unterhalten ; endlich zurückzuzahlende Darlehne und Vor:

ſchüſſe, die aus dem Extraordinario der Generalſtaatskaſſe an Provin

zen , Kommunen oder Privatperſonen gegeben ſind 2).

Was die Staatsſchulden ) betrifft, ſo ſind , wie ſchon ers

wähnt, zu deren Tilgung die Domainen beſtimmt.

Im Jahre 1820 fand eine Regulirung des Staatsſchuldenwe

ſens ſtatt 3). Es wurde ein Staatsſchuldenetat — welcher indeß nicht

alle Staatsſchulden, namentlich nicht die Schulden der Bank und der

Seehandlung (vergl. unten Kap . IX .) aufführte — veröffentlicht und

auf immer für geſchloſſen erklärt, auch beſtimmt, daß , wenn der

Staat künftighin zu ſeiner Erhaltung oder zur Förderung des allge:

meinen Beſten in die Nothwendigkeit kommen ſollte, zur Aufnahme

eines neuen Darlehns zu ſchreiten , ſolches nur mit Zuziehung und

unter Mitgarantie der künftigen reichsſtändiſchen Verſammlung geſches

hen könnte.

Für die 1820 etatsmäßigen Staatsſchulden und deren Sicher

heit , inſoweit lektere nicht ſchon durch Spezialhypotheken gewährt iſt,

iſt mit dem geſammten Vermögen und Eigenthum des Staats,

insbeſondere mit den fämmtlichen Domainen , Forſten und fäkularifir:

ten Gütern im ganzen Umfange der Monarchie, mit Ausſchluß derer,

welche zur Aufbringung des jährlichen Bedarfs von 2,500,000 Tha

lern für den Unterhalt der Königlichen Familie , den Königlichen und

fämmtliche Prinzlichen Hofſtaaten , ſowie auch für alle dahin gehörige

Inſtitute ac. erforderlich ſind 4 ), garantirt. Zur regelmäßigen Verzin

1 ) R. O. vom 17. Januar 1820. I. Gerekl. S. 23. S. D. vom 17.

Juni 1826. III. Gefeßi. S. 58.

2) Vergl. ( C. J. Bergius ) die Preußiſchen Staatsſchulden. Münſter

1842.

3) Verordnung vom 17. Januar 1820. Geſekſ. S. 9.

4) In dem Hauptfinanzetat für 1841, Gefeßi. S. 50 , iſt der Reinertrag

der Domainen und Forſten , nach Abzug des davon dem Kronfideikom :

miß vorbehaltenen Revenüenantheils , auf 4,020,000 Thaler, die Koſten

der Verzinſung der Staatsſchulden ſind aber höher, nämlich zu 5,767,000

Jhaler , angegeben. Rechnet man zu dieſen .4,020,000

Thalern noch die oben angegebenen .2,500,000

ſo ergiebt ſich der Reinertrag der Domainen und Forſten

überhaupt auf .6,520,000

Thaler. Bülow - Gummerow , Preußen , ſeine Verfaſſung, ſeine

Verwaltung, fein Verhältniß zu Deutſchland, dritte Aufl. Berlin 1842,

giebt , jedoch ohne Angabe ſeiner Quelle, die Bruttoeinnahme der Do

1

1
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ſung und Tilgung find überwieſen : die ſämmtlichen Domainen : und

Forſtrevenűen , der Erlös aus dem Verkauf von Staatsgütern oder

Ablöſung von Domanialrenten , Erbpachtgeldern und andern Grund:

abgaben, Zinſen , Zehnten, Dienſten 2c ., und die Satzrevenűen , foviel

davon zur ausreichenden Ergänzung des Staatsſchuldentilgungs-Kaf

fenbedarfs erforderlich iſt.

Die den Staatsgläubigern hiernach zugeſagte Spezialgarantie er:

ſtreckt ſich auf ſämmtliches Staatseigenthum , das, unter der Benen:

nung der landesherrlichen Domainen ( früher durch das Finanzminiſtes

rium , gegenwärtig aber) durch das Miniſterium des Königlichen Hau:

les , Generalverwaltung der Domainen und Forſten , verwaltet wird.

Auch die dem Staatseigenthum als Domainen einverleibten Güter der

aufgehobenen Klöſter und geiſtlichen Stifter gehören zu dieſer Spe

zialgarantie, und die Einkünfte derſelben ſind unter den zur Verzin

ſung und Tilgung der Staatsſchulden beſtimmten Domainen- und

Forſtrevenuen begriffen.

Was aus dem Verkauf oder der Erbverpachtung der unter der

vorſtehenden Beſtimmung begriffenen Domainen an Kauf- oder Erb :

ſtandsgeldern , oder aus Ablöſungen von Kanon , Zinſen 2c ., welche zur

Domainenverwaltung gehören, zur Staatskaffe vereinnahmt wird, ent

hält den Erlös aus der Veräußerung von Staatsgütern , der zur res

gelmäßigen Tilgung der Staatsſchulden überwieſen iſt.

Da der Staatsſchulden - Tilgungskaſſe der Geldbedarf, der ihr aus

den Einkünften der Domainen- und Forſtverwaltung nicht gewährt

wirb, aus den Salzeinkünften jedenfalls gewährt werden muß, ſo be:

darf dieſetbe keines beſondern Erſakes , wenn der Staat in einzelnen

Fällen , mittelſt Ausübung ſeiner nach den ſtaatsrechtlichen Beſtima

mungen der Monarchie geſtatteten Befugniß, für das Bedürfniß an:

derweitiger Staatszwecke, zu deren Erreichung die angemeſſenſten Mit:

tel gewährt werden müſſen, über die Subſtanz eines Domainengrunds

ftuds auch in der Art verfügt, daß ein Theil der bisherigen Einkünfte

vom Domainenetat abgeſeßt wird , 3. B. bei Errichtung neuer Mili

täretabliſſements , oder, wenn bei der Anlage neuer Schulen, entweder

aus domanialgrundherrlicher Verpflichtung, oder zum Beſten einer

dürftigen Gemeinde, die Bauſtellen und die zur Ausſtattung der

Schullehrer beſtimmten Ländereien vom Domainengrunde genommen

werden ).

mainen und Forſten für 1841 zu 11,338,107 Thlr. 23 Sgr. 11 Pf.

an. Danach würden die Verwaltungskoſten der Domainen und Forſten

ohne die Koſten beim Miniſterio, bei den Regierungen 2c . 42 %

Prozent vom Bruttoertrage betragen.

1) K. D. vom 17. Juni 1826. Geſekſ. S. 57.
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Eine beſondere Behörde unter der Benennung der Hauptver:

waltung der Staatsſchulben " hat für die Verzinſung und Tilgung

der etatsmäßigen , ſowohl allgemeinen , als auch Provinzial - Staats :

ſchulden 1) zu ſorgen , und iſt dafür verantwortlich , daß weder Ein

Staatsſchuldſchein mehr , noch andere Staatsſchulben Dokumente ir:

gend einer Art ausgeſtellt werden , als der Staatsſchulben - Etat von

1820 beſagt.

Neue Staatsſchulden find ſeit dem Jahre 1820, ſoviel betannt,

unter. Mitwirkung der Hauptverwaltung der Staatsſchulden , nicht

creirt worden . Doch iſt durch die Seehandlung ſowohl im Jahre

1822 eine fünfprocentige Anleihe von 3,500,000 Pfund Sterling

zu 63/ Thaler , oder 23,625,000 Thaler , als auch im Jahre 1832

eine Prämienanleihe von 12,600,000 Thalern , deren Verzinſung zu

fünf Prozent und Tilgung in den Jahren 1833 bis 1857 durch eine

Summe von 22,903,200 Thalern erfolgen ſoll , gemacht worden .

Endlich entſtanden dadurch noch neue Staatsſchulden , daß die feit

1832 angeſtellten Beamten , welche eine Staatskaffe oder ein Maga

zin zu verwalten , oder auch bloß Einnahmen von Geld oder von

Materialien, dem Staate angehörig , zu beſorgen haben , Kautionen

in baarem Gelde, welches ihnen zu vier Prozent verzinſt wird , zu

beſtellen haben %).

M

$ 29. Der Fiskus.

Alle Arten der Staatseinkünfte, welche aus dem Beſteuerungss

rechte, aus dem beſondern Staatseigenthume, den nukbaren Regalien

und andern Staatsabgaben fließen , werden unter der Benennung des

Fiskus 3) begriffen .

Uus dieſer Begriffsbeſtimmung ergiebt fich , daß es nur Einen

Fiskus geben kann. Je nachdem die Einkünfte des Staats aus den

Domainen , den Steuern 2c. fließen , ſpricht man zwar von einem Do:

mainenfiskus , einem Steuerfiskus, doch werden hiermit nur die vers

ſchiedenen fiskaliſchen Stationen oder Behörden , welchen die Verwals

tung der Domainen , Steuern 2c. obliegt , bezeichnet. Auch die Vor.

ſchrift , daß Forderungen an eine Staatskaffe auf Zahlungen , die an

eine andere zu leiſten find , nicht abgerechnet werden können 4 ), ſteht

damit nicht in Widerſpruch. Denn wenn eine Klage gegen den Fis:

kus angeſtellt wird, ſo muß nothwendig die beſtimmte fiskaliſche Sta:

1) R. O. , vom 2. November 1822. Geſebi. S. 229.

2) K. D. vom 11. Februar 1832. Gefeßf. 61. R. O. dom 15. April

1837. Geſeni. S. 73,

3) U. £. R. II . 14. § 1.

4) 1. £. R. 1. 16. § 368.
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tion , welche das in Anſpruch genommene Staatsvermögen verwaltet,

bezeichnet werden , da nur dieſe ſich auf die Sache einlaſſen , in dem

ſelben Prozeſſe daher nur von ſolchen Forderungen und Gegenfordes

rungen gehandelt werden kann , welche auf ihre Verwaltung Bezie

hung haben .

Fiskus und Landesherr ſind nicht zu verwechſeln. Durch Uus:

übung der Hoheitsrechte, Seitens des Staatsoberhaupts , wird der

Fiskus nicht verpflichtet. Auf Grund eines Aktes eines Hoheitsrechts

kann daher ein Entſchädigungsanſpruch gegen das durch eine fiskali

ſche Behörde vertretene Staatsvermögen nicht geltend gemacht wer:

den. Denn keine fiskaliſche Behörde iſt zur Vertretung der Hoheits

rechte des Souverains beſtellt. Wenn im Wege der Geſellgebung

eine Maaßregel der innern Verwaltung angeordnet wird und dabei

das Bedürfniß vorhanden iſt , dem Privatintereſſe vorzuſehen , wie

3. B. bei Aufhebung der Privat - Binnenzolle der Fall war, ſo wird

die Verpflichtung zum Schadenerſat aus dem Staatsvermögen eben :

falls im Wege der Geſebgebung beſonders feſtgeſtellt ).

Dem Fiskus ſtehen beſondere Vorrechte zu , von denen wenig

ſtens die erheblichſten hier anzuführen ſind.

1) Derſelbe iſt von gewiffen Steuern frei, als Stempel_%); fer :

ner auch von Gerichtsgebühren :).

2 ) Eigentliche Zögerungszinſen iſt Fiskus nur von dem Tage

der in dem rechtskräftigen Erkennntniß beſtimmten Zahlungsfriſt an

ju entrichten verbunden 4).

3 ) Bei Prozeſſen insbeſondere hat Fiskus folgende Rechte: ein

von ihm deferirter Eid kann ihm nicht zurückgeſchoben werden 5); fis :

kaliſche Beamte ſind den gegen den Fiskus ihnen zugeſchobenen Eid,

wenn er nicht etwa ihre eigenen Handlungen betrifft , nur de igno

rantia zu leiſten verbunden ); die Friſt zur Einlegung eines Rechts

mittels gegen ein, dem Fiskus ungünſtiges Erkenntniß dauert für ihn

doppelt ſo lange , als für andere Parteien 7).

4) Fiskus hat gewiffe Vorzugsrechte für ſeine Forderungen im

Konkurſe und in demVermögen ſeiner Kaſſenbeamten und Pächter 8).

1) S. D. vom 4. December 1831. Geleef. S. 255 .

2) Geſek vom 7. März 1822, § 3 i . Geſekſ. S. 58.

3) Gebührentare vom 23. Auguſt 1815. Einl. g 2 ad 1. Gefeßl. S. 201

und Beilage S. 3.

4) 2. &. R. Unh. § 26. Geſetz vom 7. Juli 1833. Geſekſ. S. 79.

5) 2. G. D. I. 10. § 292 ad 1,

6 ) 2. G. D. I. 10. § 268.

7 ) Verordnung vom 14. December 1833, § 21, 22. Gereks. S. 307.

8) 4. E. R. H. 14. § 45 sqq. 65 sqq. 4. G. D. I. 50. $ 270 , 356
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5) Wenn es auf Dechargirung der Rechnung einer fiskaliſchen

Kaſſe ankommt , ſo kann Fiskus die unbekannten Gläubiger zur Gel

tendmachung ihrer Forderungen in beſtimmter Friſt bei Strafe der

Präkluſion öffentlich vorladen laſſen ).

6) Die Verjährung gegen den Fiskus erfordert vier und viera

zig Jahre ?). Der vollſtändige ruhige Beſig einer Sache oder eines

Rechts im Jahre 1740 ſchükt den Beſißer in allen Fällen gegen die

Anſprüche des Fiskus 3). Daſſelbe gilt auch von Verjährung der Re:

galien. Das Eigenthum der Domainen hingegen kann dem Staat

auch durch Verjährung von vier und vierzig Jahren nicht entzogen

werden . Doch fou die Verjährung durch den Beſig vom Jahre 1740

auch bei Domainengütern ſtattfinden . Wer ſich im vier und vierzig

jährigen ruhigen Beſit eines Domainengutes befindet, muß ſo lange

bei dieſem Beſiß geſchübt werden , als nicht ausgemittelt iſt, daß bei

der erſten Veräußerung entweder gar kein rechtsgültiger Titel zum

Grunde gelegen hat , oder daß der Staat dabei nicht ſchadlos gehal:

ten worden iſt. Wird nicht über das Eigenthum eines Domainen:

guts , ſondern nur über einzelne Pertinenzſtüde deſſelben , oder über

Dienſtbarkeits- und andere Rechte, welche das Domainenamt gegen

einen Dritten, oder dieſer gegen das Amt ſich anmaaßt , geſtritten , ſo

finden die oben gedachten allgemeinen Grundfäße von der Verjährung

gegen den Fiskus Anwendung 4). - In der Rheinprovinz erfordert

die Verjährung auch gegen den Fiskus in der Regel nur dreißig

Sahre 5). Segen die Anſprüche des Fiskus fou aber hier ein Feder

geſchükt ſein , welcher erweislich am 1. Januar 1815, oder ſchon vor

dieſem Zeitpunkt , eine Sache oder ein Recht, oder auch die Freiheit

von einer Realberechtigung ruhig beſeffen hat ). - Der Verjährungs

termin bei Zinsrücftänden von Staatsſchuld - Dokumenten iſt auf vier

Jahre , von der Verfallzeit an gerechnet, feſtgefekt 7. Ueber die Vers

jährungsfriſten bei öffentlichen Abgaben gelten folgende Vorſchriften :

Reklamationen gegen die Grund-, Klaſſen- und Gewerbeſteuer und

diejenigen Abgaben , welche, als auf einem ſpeziellen Rechtstitel beru:

1

4

1

4

4

1

!

1
bis 358. Deklaration vom 3. Upril 1838. Geregi. S. 254. 2. G. D.

I. 50. § 360, 361, 393 ad 1, 395 — 401, 404, 429.

1) 2. G. D. I. 51. § 169, 171 d.

2) 2. £. R. I. 9. § 629.

3) 1. £. R, 1. 9. § 641 sqq.

4) 1. L. R. II. 14. § 35-43.

5) Rhein. 6. G. B. Urt. 2227, 2262.

6) Gefeß vom 18. December 1831. Geſebr. 1832, S. 3.

7) Verordnung vom 17. Januar 1820. XVII. Gerekſ. S. 14. A. D.

vom 18. September 1822. Geſepi. S. 213.
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hend, zu entrichten ſind, und auf Ermäßigung oder Befreiung gerich

tet werden , können nur binnen drei Monaten von Bekanntmachung

der Heberolle oder Benachrichtiguug von dem Betrage an , oder, falls

periodiſche Veranlagung nicht erfolgt, nur in den erſten drei Mona:

ten des Jahres angebracht werden . Reklamationen , die auf Zurück:

zahlung zu viel erhobener indirekter Steuern gerichtet ſind , müſſen

binnen Jahresfriſt, vom Tage der Verſteuerung an gerechnet, begrün :

det werden. Eine Nachforderung von Grundſteuer iſt bei gänzlicher

Uebergehung und bei zu geringem Anſaß, aber nur für das Ralender:

jahr, worin die Nachforderung geltend gemacht wird , zuläſſig. Eine

Nachforderung von andern direkten Steuern findet nur im Falle gänz

licher Uebergchung und dann in derſelben Weiſe ſtatt. Bei den in

direkten Steuern kann das zu wenig Erhobene nur binnen Jahres

friſt, vom Tage des Eintritts der Zahlungsverflichtung an , nachges

fordert werden . Zur Hebung geſtellte, aber im Rückſtande gebliebene

oder kreditirte Steuern verjähren in vier Jahren , von dem Ablauf

des Jahres an gerechnet, in welches ihr Zahlungstermin fällt. Die

Verjährung wird durch Zahlungsaufforderung, Erekutionsverfügung

oder Stundungsbewilligung unterbrochen. Durch den Ablauf der

Verjährungsfriſt wird der Steuerpflichtige von jedem fernern Unſpruch

befreit ).

§ 30. Nechte und Pflichten des Staatepberhaupte .

Das Oberhaupt des Preußiſchen Staats iſt in ſeinen Handlun:

gen äußerlich unabhängig. Es befindet ſich folglich , nicht blos den

Uuswärtigen, ſondern auch den Preußiſchen Staatsbürgern gegenüber,

in voller natürlicher Freiheit , und iſt bloß ſeinem Gewiſſen verant:

wortlich 2. Rein Gerichtshof innerhalb des Preußiſchen Staats iſt

kompetent, darüber zu entſcheiden , ob die Majeſtätsrechte Seitens des

Staatsoberhaupts rechtmäßig ausgeübt worden ſind.
Denn dieſes

hat keinen Gerichtsſtand vor einem Gericht des Staats 3).

Wenn gleich das Staatsoberhaupt für die Ausübung der Sou:

verainetätsrechte nicht verantwortlich iſt, ſo iſt es doch dabei gewiſſen

Beſchränkungen unterworfen , indem die Staatsgewalt nur zur Errei:

chung und Beförderung des Staatszwecks (S. 41 ) ausgeübt werden

kann, und zwar nur durch gerechte Mittel. Uußerdem beſtehen aber

auch poſitive Beſchränkungen durch Verträge mit andern Staaten .

Unter dieſen ſind für die Deutſchen Provinzen beſonders die Grund:

1) Geſek vom 18. Juni 1840. Geſekl. S. 140.

2) Bergl. Klüber , öffentliches Rect, $ 239.

3) R. D. vom 4. December 1831. Geſek. S. 255 .
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verträge des Deutſchen Bundes wichtig. Nicht bloß hieraus ergeben

fich gewiſſe Beſchränkungen der Staatsgewalt, fondern dieſe liegen auch

in den durch jene bezeichneten Bundeszwecken 4). Von den Beſchrän :

kungen der Staatsgewalt hinſichtlich der Gefeßgebung in den Deut:

ſchen Provinzen iſt ſchon oben S. 62 die Rede geweſen .

Das Staatsoberhaupt iſt ferner an die Handlungen ſeiner Re:

gierungsvorfahren gebunden. Es macht hierbei keinen Unterſchied, ob

der Nachfolger zugleich Privaterbe des Vorfahren geworden iſt oder

nicht, ob er Sohn oder Seitenverwandter deſſelben iſt. Nach dem

neueren Deutſchen Staatsrechte iſt es anerkannt, daß der Nachfolger

durch ſolche Handlungen ſeiner Vorfahren gebunden wird, welche diefe,

in der Eigenſchaft als Regenten , rechtmäßig, d. h . mit Beobachtung

der ihnen durch allgemeine oder beſondere Gefeße aufgelegten Pflichten

unternommen haben . Er wird daher namentlich, in der Regel, anzu:

erkennen haben die mit den Landſtänden abgeſchloſſenen Vergleiche, die

mit auswärtigen Mächten eingegangenen Verträge, die von den Vor

fahren, als Landesherren, gemachten Geſchenke, die von denſelben er

theilten Privilegien , die mit den Staatsbienern eingegangenen Dienſt

verträge ac. Dagegen hat der Nachfolger nicht anzuerkennen dieje

nigen Handlungen ſeiner Vorfahren , welche gegen die Staatsgeſeße

oder gegen die Staatswohlfahrt laufen , eben ſo bloß perſönlich oder

widerruflich eingegangene Verpflichtungen deſſelben. Indeß hat jeder

Fürſt die Vermuthung für ſich , daß er, ſeinen Pflichten gemäß, zum

Wohl des Landes gehandelt habe; aus dem Grunde der Gemein

ſchädlichkeit wird daher eine Regentenhandlung nicht leicht vom Nach

folger angetaſtet werden können ?).

Vorſtehende Grundfäße werden ebenfalls für den Preußiſchen

Staat als gültig anzuerkennen ſein ; auch hinſichtlich der Handlungen

der Zwiſchenregierungen in den wiedererworbenen Landestheilen 3).

Die Erfüllung der Verbindlichkeiten, welche dem Staate und dem

Staatsoberhaupte, den Staatsbürgern gegenüber, obliegen, iſt für die

Deutſchen Provinzen, völkerrechtlich, durch den Deutſchen Bund, ge

ſichert ( vergl. oben S. 43 sqq.).

1) Bergl. Klüber , a, a. D. $ 255, 550, 554.

2) Bergl. Klüber, a. a . O. § 252. Vertheidigung des Staatsgrund

gefeßes für das Königreich Hannover. Herausgegeben von Dahlmann.

Jena 1838. S. 4 sqq. Gutachten der Juriſten - Fakultäten in Heidel :

berg, Jena und Tübingen , die Hannoverſche Verfaſſungsfrage betreffend.

Herausgegeben von Dahlmann. Zweite Aufl. Jena 1839, S. 33 sqq .

76 sqq. 130 sqq.

3) Vergl. Klüber , a. a . 2. § 253, 254 .
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$ 31 . Die Privatrechte des Landesherrn und ſeiner Familie.

In Betreff der Privatrechte des Landesherrn und ſeiner Familie

iſt zu bemerken , daß Rechtsangelegenheiten, welche die Perſonen- und

Familienrechte des Landesherrn und ſeines Hauſes betreffen , nach den

Hausverfaſſungen und Verträgen beſtimmt werden ; andere Privat

handlungen und Geſchäfte derſelben aber nach den Geſeken des Lan

des zu beurtheilen ſind 1 ) .

Rechtsſtreitigkeiten zwiſchen dem Oberhaupte des Staats und fei

nen Unterthanen follen bei den ordentlichen Gerichten, nach den Vors

ſchriften der Geſeke, erörtert und entſchieden werden) .

Was Perſonen aus der Familie des Landesherrn durch eigene

Erſparniß, oder auf andere Art, gültig erworben haben, wird, ſo lange

von dem Erwerber keine ausdrückliche Einverleibung in die Domainen

erfolgt, und ſo weit darüber durch Familienverträge und Hausverfaſ

ſungen nicht ein Anderes beſtimmt iſt, als Privateigenthum betrachtet.

Eben das gilt von Gütern und Sachen , welche der Landesherr felbſt

aus eigenen Erſparniſſen oder durch irgend eine andere, auch bei Pri:

vatperſonen ſtattfindende Erwerbungsart an ſich gebracht hat. Hat

jedoch derjenige Landesherr , welcher ein ſolcher erſter Erwerber war,

über unbewegliche, von ihm auf dergleichen Art erworbene Sachen ,

weder unter Lebendigen, noch von Todes wegen verfügt, fo find diefel:

ben für, einverleibt in die Domainen des Staats anzuſehen 3 ).

Uus Darlehnen an Prinzen und Prinzeſſinnen , welche durch

Geburt oder Heirath zum Königlichen Hauſe gehören , foll, ſo lange

die Einwilligung des regierenden Oberhauptes der Familie nicht hins

zugekommen iſt , keine gerichtliche Klage angenommen werden. Auf

Prinzeſſinnen, welche durch Heirath aus der Königlichen Familie her

ausgegangen ſind, findet dieſe Vorſchrift indeß keine Anwendung 4).

Durch die Geburt erhalten ſämmtliche Prinzen und Prinzeſſinnen

des Königlichen Hauſes ihren Gerichtsſtand bei dem mit dem Kam

mergerichte verbundenen Geheimen Juſtizrath , in fo fern nicht durch

Hausverträge und Verfaſſungen, in Anſehung gewiſſer Fälle und An:

gelegenheiten , ein anderes beſtimmt iſt 5 ).

Den Prinzen des Königlichen Hauſes gebührt die Sportelfreiheit

in allen Rechtsangelegenheiten, die vor die Gerichte gehören und nicht

durch Hausverträge zu reguliren find. Auch erſtreckt ſich dieſe Spor

1) . £ . R. II. 13. § 17. 18.

2) 4. £. R., Einl. 80. A. D. vom 4. December 1831. Geſebi. S. 258.

3 ) U. l. R. J. 14. § 13—15.

4 ) U. E. R. 1. 11. § 676. 677.

5 ) U. G. D. 1. 2. § 41.
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telfreiheit auf alle diejenigen Handlungen willkürlicher und ſtreitiger Ge:

richtsbarkeit, welche die perſönlichen Verhältniſſe der gedachten Prinzen ,

Uppanagen derſelben und Kronfideikommißgüter betreffen . Diefelbe

kann aber auf diejenigen Verhältniſſe nicht ausgedehnt werden, welche

ſich auf Präbenden beziehen, ſo wie auf die ſonſtigen perſönlichen und

dinglichen Rechte und Verbindlichkeiten der Prinzen , die mit den von

Privatperſonen erworbenen Landgütern und ſtädtiſchen Beſißungen in

Beziehung ſtehen 1 ) .

Wider Prinzen und Prinzeſſinnen des Königlichen Hauſes findet

keine Unterſuchung und keine Verhaftung ſtatt; es fei denn , daß fie

von dem Oberhaupte des Staats einem Gerichte oder einem einzelnen

Juſtizbeamten aufgetragen worden % ).

Noch iſt hier zu bemerken , daß bei Vermählungen von Prinzef

ſinnen des Königlichen Hauſes der König ausdrücklich zu erklären

pflegt, daß er die ,, herkömmliche" Prinzeſſinſteuer erließe, jedoch ohne

ſich und ſeinen Nachfolgern in der Krone an dem Rechte auf dieſe

Steuer für künftige Fälle dadurch etwas zu vergeben 3) .

$ 39. Von der Thronfolge und dem Regierungsantritte.

Ueber die Frage, wer an die Stelle des Staatsoberhauptes tritt,

wenn daſſelbe zu eriſtiren aufhört, műffen Berträge, Hausgereße und

Herkommen entſcheiden . Wer danach wirklich Regent iſt , und als

ſolcher anerkannt wird , iſt es auch von Rechts wegen. Gefeßlich 4)

iſt ausgeſprochen , daß es bei den Hausverträgen und Grundgeſeßen

des Königlichen Hauſes, in ſo weit ſolche die Untheilbarkeit und Un:

veräußerlichkeit der Souverainetätsrechte mittelſt Anordnung der Primo

genitur und des Fideikommiſſes feftfeßen, fein Bewenden behält.

Bei dem Regierungsantritte der Könige von Preußen iſt eine

Krönung nicht üblich, wohl aber eine Huldigung.

Bei dem leßten Regierungswechſel im Jahre 1840 wurde zu:

nächſt das Militair , demnächſt auch die Eivilſtaatsbeamten neu ver:

eidet. Die mittelbaren Staatsdiener, ſo wie die Geiſtlichen und Lehr

rer aller Kategorien , wurden nur durch die Amtsblätter auf ihren

bereits abgeleiſteten Amtseid verwieſen .

Demnächſt fand die Huldigung ſtatt. Dabei wurde ſo viel als

möglich nach denſelben Grundfäßen und in gleicher Weiſe, wie bei der

1) 2. G. D. Unh. § 146.

2) Krim. D. § 251.

3) Pergl. K. D. vom 18. Juli 1822. Gefeßl.S.189. A. D.vom 3. Juni

1825 . Geſekſ. S. 148. R. 3. vom 23. Oktober 1836 . Gefeßi.

S. 304. S. D. vom 11. Mai 1842. Geſell. S. 178.

4) Edikt und Hausgeſek vom 17. December 1808, § 1. Gefeßi. S. 604.
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Huldigung im Jahre 1798 , jedoch unter Berückſichtigung der gegen :

wärtigen Verfaſſung, verfahren . Die Stände des Königreichs Preußen

und die des Großherzogthums Poren leiſteten am 10. September 1840

in Königsberg , und die Stände der Deutſchen Provinzen am

15. Dktober 1840 zu Berlin die Huldigung.

Die Fürſten und Grafen , welche ehemals Reichsſtände geweſen

ſind, die Schleſiſchen Fürſten , die Standesherren, ſo wie alle mit Vis

ril- und Kollektivſtimmen bevorrechteten Mitglieder des erſten Standes

oder der Ritterſchaft, nicht minder die proteſtantiſchen Domkapitel,

wurden , je nachdem die Beſikungen liegen , welche ihnen ſtändiſche

Rechte geben, nach Königsberg oder Berlin beſonders eingeladen. Zur

Huldigung in Königsberg wurden außerdem die vier großen Hofämter

des Königreichs Preußen und der Graf von Kayſerling als Graf von

Rautenburg berufen .

Da früher ein Oſtpreußiſcher Landtag fich vor den Huldigungen

verſammelt hat, ſo trat diesmal der Provinziallandtag des Königreichs

Preußen , zu welchem die Abgeordneten bereits gewählt waren , kurze

Zeit vor der Huldigung zu Königsberg zuſammen, löſte fich aber vor

derſelben wieder auf, nachdem er darüber berathen, ob und welche Be

ſtätigung etwa noch beſtehender Privilegien in Antrag zu bringen, und

ob er nach altem Rechte zwölf Mitglieder der Oſtpreußiſchen Ritter:

ſchaft zur Vertretung eines Herrenſtandes bei der Huldigung zu er:

wählen geſonnen ſei, beide Fragen aber verneint hatte. Die Mitglie

der verblieben nach der Auflöſung in Königsberg, um für ihre Perſon

an der Huldigung aus eigenem Rechte Theil zu nehmen. Außerdem

wurde von den Ständen des Königreichs Preußen aus den in der

Verordnung vom 17. März 1828 (Geleef. S. 28 ) beſtimmten Wahl

bezirken für jeden Stand die doppelte Zahl der nach dieſem Gereße zu

einem Landtage zu wählenden Abgeordneten zur Huldigung bevollmächs

tigt. Den Mitgliedern der Oſtpreußiſchen Ritterſchaft ſtand es, ältes

rem Herkommen gemäß, auch diesmal frei, perſönlich zur Huldigung

zu erſcheinen . Magiſtrat und Stadtverordnete der Stadt Königsberg

wurden in ihrer Geſammtheit zur Huldigung zugelaſſen. Aus dem

Großherzogthume Poſen wurden die Huldigungsbevollmächtigten in

gleicher Zahl , in gleicher Weiſe und nach denſelben Grundfäßen ge

wählt, als es das Gefeß vom 15. December 1830 ( Geſepf. 1832,

S. 9 ) für den Landtag verordnet.

Zur Huldigung in Berlin wurde , was die Kurmark und die

Markgrafſchaft Niederlauſiß betrifft, jeder Beſißer eines immatrikulir:

ten Ritterguts aufgefordert, perſönlich zur Huldigung zu erſcheinen,

oder zu dieſer an ſeiner Stelle einen Mitſtand zu bevollmächtigen; der

Bürgerſchaft Berlins verblieb das Recht, mit dem Magiſtrat und den

Stadtverordneten perſönlich zu huldigen ; von den übrigen Städten

fandten die mit Viril- und alternirenden Stimmen bevorrechteten

4

TIC

Rais

ihten

viel til

bei der

3. Tam



96

einen Deputirten des Magiſtrats und einen der Stadtverordneten ,

die zu Kollektivſtimmen vereinigten Städte wählten die Bevollmächtig

ten aus ihrem Stande in gleicher Zahl und Weiſe, wie zum Lands

tage ; daſſelbe galt von dem Stande der Landgemeinden . Unter Zus

grundelegung der beſondern , die Beſchickung zum Landtage betreffenden

Verordnungen wurde in der Neumark und Niederlauſik, in Pommern

und Schleſien verfahren, ſo wie es wegen des Großherzogthums Po:

ſen beſtimmt war. Gleiches trat auch in Sachſen , Weſtphalen und

in der Rheinprovinz wegen Konvokation der Huldigungsdeputieten ein,

jedoch in Sachſen und Weſtphalen mit einigen näheren Beſtimmungen

darüber, für welche beſonders angegebene Landestheile, Herzogthümer,

Fürſtenthümer, Grafſchaften u. f. w. die Gewählten als Abgeordnete

erſcheinen ſollten , in der Rheinprovinz aber mit der Weiſung, daß das

Legtere in Betreff der aus den Herzogthümern Geldern, Kleve, Jülich,

Berg und aus dem Fürſtenthume Moers gewählten Abgeordneten

beobachtet wurde, wogegen aus allen übrigen Theilen der Rheinpro

vinz die Abgeordneten als die des Großherzogthums Niederrhein an :

geſehen wurden .

Endlich wurde noch in denjenigen Landestheilen, aus denen die

Ritterſchaft nach Vorſtehendem Deputirte zur Huldigung zu entſenden

hatte, anderen Mitgliedern dieſes Standes geſtattet, ſich für ihre Per:

ſon beziehungsweiſe nach Königsberg und Berlin zur eigenen Üblei:

ſtung der Huldigung zu begeben. Was die Geiſtlichkeit betrifft, ſo

wurden zur Huldigung nach Königsberg 44 evangeliſche und 17 ka:

tholiſche, und nach Berlin 143 evangeliſche und 56 katholiſche Geiſt

liche einberufen . Der Fuldigungseid wurde von ihnen nicht geleiſtet.

Die Univerſitäten zu Königsberg , Berlin, Bonn, Halle, Breslau und

Greifswald wurden bei der Huldigung durch die Rektoren und einige

Dekane , und die Akademie in Münſter durch den Rektor vertreten.

Auch wurde den Magiſträten der größeren , auf den Landtagen mit

Viril- oder alternirenden Stimmen verſehenen Städten geſtattet, ihre

Oberbürgermeiſter oder Bürgermeiſter, inſofern dieſe nicht bereits zu

Huldigungsdeputirten gewählt worden , noch außer den legteren zur

Huldigung nach Berlin abzuſenden ).

1 ) Bergl. . Streckfuß, der Preußen Suldigungsfeſt, nach amtlichen

und andern ſichern Nachrichten und eigener Unſchauung zuſammenge:

ſtellt. Berlin 1840 . In Betreff des Fürſtenthums Neufchatel iſt

zu bemerken , daß der König durch ſeinen dazu bevollmächtigten Gou:

verneur am 3. Auguſt 1840 in Neufchatel den verſammelten Bürgern

und Unterthanen dieſes Staats, ſo wie ihren Kindern und Kindeskin:

dern, beſchwor, ihre Freiheiten, Rechte und Verfaſſung, alle von Seinen

erlauchten Vorfahren ausgeſtellte Urkunden und Erklärungen, ſämmtliche

alte gute Gewohnheiten , ſie mögen geſchrieben ſein oder nicht, von de:
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$ 33. Von den Angehörigen des Staats, den Staatsbürgern,

überhaupt.

អ bilo

Der moraliſchen Perſönlichkeit der Majeſtät, dem Staatsober:

haupte als ſolchem , ſteht die Gefammtheit der Staatsangehörigen, das

Volf, die Unterthanſchaft, ſowohl aus phyfiſchen als moraliſchen Per

ſonen beſtehend, gegenüber.

Die Angehörigen des Preußiſchen Staats heißen Staatsbür

ger , Mitglieder des Staats , Einwohner des Staats , Unterthanen.

Ulle dieſe Benennungen ſind gleichbedeutend 1).

Uis Preußiſche Staatsbürger wurden ſeither 2) alle Einwohner

des Preußiſchen Staats angeſehen , d. h . alle diejenigen, welche ihren

Wohnſit im gereklichen Sinne innerhalb des Preußiſchen Gebiets ha

ben. Da es aber nicht ſelten zweifelhaft war , ob Jemand dem Preußi

ſchen Staate angehörte oder nicht, ſo hatte die Preußiſche Regierung

mit den meiſten Deutſchen Staaten wegen gegenſeitiger Uebernahme

der Vagabunden und Ausgewieſenen beſondere Uebereinkünfte abge

ſchloſſen . Dieſelben ſind im Weſentlichen gleichlautend, und enthalten

unter andern die Beſtimmung, daß als Staatsangehörige, deren

Uebernahme gegenſeitig nicht verſagt werden darf, anzuſehen ſind %) :

1) alle diejenigen , deren Vater , oder , wenn ſie außer der Ehe

erzeugt wurden , deren Mutter zur Zeit ihrer Geburt in der Eigen:

emat
en

§ 2.

nen erwieſen iſt, daß ſie in der vergangenen Zeit im Gebrauche gewe:

ſen , aufrecht halten und bewahren wolle, worauf denn der Unterthanen:

Eid geleiſtet wurde.

1) Vgl. ū. L. R. Einl. § 1. 12. 22. 73. 11. 19. § 1. II. 20. § 151. U.S.D. 1. 1 .

Beiläufig mag hier bemerkt werden, daß nach der Verordnung

vom 22. Februar 1813, Geſekſ. S. 22 , auch außer dem Kriegsdienſte,

alle männliche Preußiſche Staatsbürger, die das zwanzigſte Jahr zurück:

gelegt haben , die Preußiſche Nationalkokarde, ſchwarz und

weiß , wenn dieſe Ehre von ihnen nicht verwirkt iſt, am Hute tragen

Wegen der Preußiſchen Landes- und Handels flagge,

stor die, wie ſich von ſelbſt verſteht, nur von Preußiſchen Schiffen geführt

werden darf, vergi. K. D. vom 12. März 1823. Geſekſ. S. 127.

2) Vergl. Geſek vom 31. December 1842, § 13. Geſell. 1843, S. 16.

3) Vergl. z. B. uebereinkunft mit Anhalt - Röthen , vom 24. Juli 1839,

§ 2. 1841. Gefeßt. S. 87.

aja Tollen.
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ſchaft eines Unterthans mit dem Staate in Verbindung geſtanden hat,

oder, welche ausdrücklich zu Unterthanen aufgenommen worden ſind,

ohne nachher wieder aus dem Unterthanenverbande entlaſſen worden

zu fein, oder ein anderweitiges Heimathsrecht erworben zu haben ;

2) diejenigen, welche von heimathlofen Eltern zufällig innerhalb des

Staatsgebiets geboren ſind, ſo lange fie nicht in einem andern Staate

das Unterthanenrecht, nach beffen Verfaſſung, erworbent, oder ſich das

ſelbſt mit Anlegung einer Wirthſchaft verheirathet, oder darin , unter

Zulaſſung der Obrigkeit, zehn Jahre lang gewohnt haben ;

3 ) diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren

ſind, noch das Unterthanenrecht nach deſſen Verfaſſung erworben ha

ben, hingegen nach Aufgebung ihrer vorherigen ſtaatsbürgerlichen Ver

hältniſſe, oder überhaupt als heimathlos, dadurch in nähere Verbin

dung mit dem Staate getreten ſind, daß ſie ſich dafelbft unter Unle

gung einer Wirthſchaft verheirathet haben , oder , daß ihnen während

eines Zeitraums von zehn Jahren ſtillſchweigend geſtattet worden iſt,

darin ihren Wohnſiß zu haben.

Erſt neuerlich 1) ſind über die Erwerbung und den Verluſt der

Eigenſchaft als Preußiſcher Unterthan allgemeine gerekliche Vorſchriften

ergangen . Danach wird die Eigenſchaft als Preußiſcher ün :

terthan begründet durch Abſtammung, Legitimation, Verheirathung

und Verleihung , nicht aber allein durch Adoption. Jedes eheliche

Kino eines Preußen wird durch die Geburt Preußiſcher Unterthan,

auch wenn es im Auslande geboren iſt. Uneheliche Kinder folgen der

Mutter. Iſt die Mutter eines unehelichen Kindes Ausländerin , der

Vater aber ein Preuße, ſo wird das Kind durch eine nach Preußi

Ichen Gefeßen erfolgte Legitimation Preußiſcher Unterthan . Eine Uus:

länderin wird Preußiſche Unterthanin durch Verheirathung mit einem

Preußen . Die Verleihung erfolgt durch Aushändigung einer von ei

ner Regierung ausgefertigten Naturaliſationsurkunde, oder einer vom

Könige oder einer Central- oder Provinzial- Behörde vollzogenen oder

beſtätigten Beſtatung für einen in den Preußiſchen Staatsdienſt auf

genommenen Ausländer. Doch werden Ausländer , welche im Aus.

lande im Dienſte des Preußiſchen Staats als Konſuln, Handelsagen:

ten u. T. w . angeſtellt werden , dadurch noch nicht Preußiſche Unter:

thanen .

Die Eigenſchaft als Preuße fou nur ſolchen Ausländern verliehen

werden, welche nach den Gefeßen ihrer bisherigen Heimath dispoſitions

fähig ſind, einen unbeſcholtenen Lebenswandel geführt haben, an dem

Orte, wo ſie ſich niederlaffen wollen , eine eigene Wohnung oder ein

Unterkommen finden , an dieſem Orte nach den dafelbſt beſtehenden

1) Gefeß vom 31. December 1842. Geſehf. 1843, S. 15.
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Verhältniſſen ſich und ihre Angehörigen zu ernähren im Stande find,

und, wenn ſie Unterthanen eines Deutſchen Bundesſtaates find , die

Militairpflicht gegen ihr bisheriges Vaterland erfüllt haben oder davon

befreit worden ſind. si

Die Verleihung der Eigenſchaft als Preußiſcher Unterthan er:

ſtreckt ſich, inſofern nicht dabei eine Ausnahme gemacht wird, zugleich

auf die Ehefrau und die noch unter väterlicher Gewalt ſtehenden mins

derjährigen Kinder.

Die Eigenſchaft als Preuße geht verloren durch Entlaſſung auf

den Antrag des Unterthans , durch Ausſpruch der Behörde , wenn er

ſich nämlich im Auslande aufhält und einer ausdrücklichen Aufforde:

rung zur Rückkehr binnen der beſtimmten Friſt keine Folge leiſtet;

ferner durch zehnjährigen Aufenthalt im Auslande , und bei einer

Preußiſchen Unterthanin durch deren Verheirathung an einen Aus :

länder.

Wenn ein Unterthan mit Erlaubniß des Königs bei einer frem

den Macht dient , oder im Inlande von einer fremden Macht in eis

nem vom Könige zugelaſſenen Amte, wie das eines Konſuls, Handels:

agenten u. T. w. angeſtellt wird , ſo verbleibt ihm die Eigenſchaft als

Preuße.

Sr. 34. Die Pflichten der Staatsbürger .

Eine allgemeine Schuldigkeit ſämmtlicher Staatsbürger iſt der

Gehorſam gegen das Staatsoberhaupt1). Dieſer Gehorſam

kann aber kein blinder, ganz unbedingter, ſein . Namentlich würde

ein Befehl der Staatsgewalt 311 Handlungen oder Unterlaſſungen ,

welche gegen das Sittengeſek ſtreiten , die Staatsbürger, als Menſchen,

nicht verpflichten können . Auch darf die Staatsgewalt, wie ſchon oben

( S. 91) erwähnt, nur zur Erreichung des Staatszwecke ausgeübt

werden . Die meiſten Handlungen der Staatsgewalt find aber von

einer folchen Beſchaffenheit, daß der gewöhnliche Bürger deren Gründe

nicht zu würdigen weiß . Das Urtheil der Unterthanen über die Güt

tigkeit oder Ungültigkeit der auf die Wahl der Mittel zum Staats

zwecke gerichteten Willensbeſtimmungen des Staatsoberhaupts kann

daher noch nicht entſcheiden , ob der Gehorſam verweigert , oder der

Staatsgewalt etwa paſſiver oder gar aktiver Widerſtand entgegengeſekt

werden darf. Denn ſonſt würden ſelbſt vollkommen geſegmäßige und

gemeinnüßige Handlungen der Staatsgewalt Gefahr laufen, an dem

Widerſtande Einzelner , die ſich in ihren Rechten gekränkt halten , zu

ſcheitern ?). und in

EDUZ_P
ACKED

1) Vergl. Klüber , öffentl. Recht, § 4. 5. 257.

1.2) Vergl. U. L. R. II. 20. § 166. In den ſchon oben S. 92 ange:

führten Gutachten der Juriſtenfakultäten 26. , namentlich in dem Šü :
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Mit der Schuldigkeit des Gehorſams hängt die Pflicht, die

Geſeße zu kennen und zu befolgen , zuſammen . Jedermann iſt

gehalten, ſich um die Geſeke, welche ihn und ſein Gewerbe und ſeine

Handlungen betreffen , genau zu erkundigen , und es kann ſich Nie :

mand mit der Unwiſſenheit eines gehörig publicirten Gefeßes entſchul

digen. Nur in dem Falle, wo vorher erlaubte, oder als gleichgültig

angeſehene Handlungen durch Strafgefeße eingeſchränkt oder verboten

worden, muß der Uebertreter mit dem Einwande, daß er , ohne Ver:

nachläſſigung ſeiner Pflichten , vor der vollbrachten That , von dem

Verbot nicht unterrichtet geweſen, gehört werden. Die Obrigkeiten ,

Dorfſchulzen und Prediger, ferner die Bürgermeiſter und Beigeordneten

ſind verpflichtet, dafür zu ſorgen , daß neue Gefeße bald möglichſt zur

Kenntniß der Gemeinden gelangen. Auch ſind ſie gehalten , die Ger

ſeße den Einwohnern zu verdeutlichen , wenn die Dertlichkeit oder be:

fondere Verhältniſſe dies erfordern 2 ) .

Da jeder Einwohner des Staats den Schuß deſſelben für ſeine

Perſon und ſein Vermögen zu fordern berechtigt iſt, ſo darf ſich Nies

mand durch eigene Gewalt Recht verſchaffen. Die Selbſthülfe kann

nur in dem Falle entſchuldigt werden , 'wenn die Hülfe des Staats

zur Abwendung eines unwiederbringlichen Schadens zu ſpät kommen

würde. Die Entſcheidung der vorkommenden Streitigkeiten , ſo wie

die Beſtimmung der zu verhängenden Strafen , muß daber dem kom

petenten Gericht überlaſſen werden. Das Recht der Noth wehr reicht

nur ſo weit, als die Nothdurft zur Abwendung des drohenden Uebels

erforderte. So lange der Angegriffene fich daher ohne ſeine Gefahr

binger Gutachten , iſt das Recht des Widerſtandes überhaupt, "

S. 231 sqq., abgehandelt. Es wird daſelbſt, S. 240, auf folgende

Weiſe beſchränkt: 1) Nur im Falle einer Verlegung der Verfaſſung

oder einer ſonſtigen offenbaren Geſebesübertretung von Seiten der

Staatsgewalt, oder einer in ihrem Auftrage handelnden Behörde findet

es ſtatt; aber auch in dieſem Falle nur dann , wenn dadurch 2) ein

unerſeßliches oder doch wahrſcheinlich unwiederbringliches Recht für den

Widerſtehenden bedroht oder angegriffen wird. Dies iſt auch der Fall,

wenn den Unterthanen eine rechtlich oder moraliſch unerlaubte Hands

lung zur Pflicht gemacht wird. Endlich wird vorausgeſegt, 3 ) daß

der Bedrohte oder Ungegriffene durch ein anderes Mittel, z. B. Be:

ſchwerde bei der höhern Behörde, ſich in ſeinem Rechte nicht zu ſchügen

vermag.

1) 2. L. R. Einl. § 10-13 . II . 20. § 10. 11. Deklaration vom14. Sa:

nuar 1813. Gefeßt. S. 2. Bergi. Gefeß vom 23. Januar 1838 , § 27.

Geſellſ. S. 84.

2) 1. l . R. II. 7. § 53. Verordnung vom 28. März 1811, § 9. Geſebi.

S. 167. Verordnnng vom 9. Juni 1819, § 8. 9. Gefeßr. S. 150.
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dem Angriffe des Undern zu entziehen vermag, iſt er zu deffen lebens

gefährlicher Beſchädigung nicht berechtigt ).

Jeder Staatsbürger iſt verpflichtet, zu den allgemeinen und be

ſondern abgaben und laſten nach Maaßgabe ſeines Vermögens

und ſeiner Kräfte beizutragen *). Wider Willen ein Umt zu überneh

men, wird wohl wenn man den Militairdienſt nämlich nicht zu

einem Umte rechnet Niemand für verbunden erachtet werden kön

nen 3) ; indeß können gewiſſe Gemeindeämter nur in den Fällen aba

gelehnt werden , wo dies die Gereße ausdrücklich geſtatten , Lekteres

gilt auch von den Funktionen als Vormund, Geſchworner, Schieds

mann , und von der Verbindlichkeit, Zeugniß vor Gericht abzulegen.

Auch wenn Verwaltungsbehörden richterliche Funktionen ausüben, wie

bei Steuer- und Polizei - Kontraventionen und bei adminiſtrativen ün:

terſuchungen wider Verwaltungsbeamte , wird Niemand weigern dür:

fen, vor ihnen Zeugniß abzulegen, und ihren derfalfigen Vorladungen

Folge zu leiſten * ).

Seder Bürger des Staats iſt ſchuldig , die feinem Vaterlande

drohende Gefahr, ſo viel in ſeinen Kräften ſteht, abzuwenden , und

alle ihm bekannt geworbene verdächtige oder gefährlich ſcheinende Un

ternehmungen , welchen er ſelbſt nicht vorbeugen kann , der Obriga

keit anzuzeigens ). Ferner iſt Jedermann , bei Strafe , ſchuldig,

wenn er von dem Vorhaben eines Hochverraths, oder von Verbrechen,

wodurch die Sicherheit des Staats, oder Leben, Geſundheit, Ehre und

Vermögen eines Menſchen einer erheblichen Gefahr ausgefekt iſt , vor

deren Ausführung Nachricht erhält, diefelben zu hindern , oder der

Obrigkeit Unzeige zu machen . Zu lekterer iſt auch der verpflichtet,

welcher Kenntniß hat, wo eine entführte Perſon , oder geſtohlene oder

geraubte Sachen verſteckt find ; ſo wie der, welchem die Theilnehmung

an einer verbotenen Verbindung angetragen wird , oder der von der

Eriſtenz einer ſolchen Verbindung oder Geſellſchaft zuverläſſige Rennt:

1) Vergl. a. L. R. Einl. § 77— 79. I. 7. § 142. 143. II . 20. § 157,

158 , 518 sqq. Rhein. St. G. B. Urt. 328. 329,

2 ) Vergl. 4. £. R. II . 14. § 2 sqq.

3) Vergl. A lűber, öffentl. Recht, § 490. Zachariä, Deutſches Staats

und Bundesrecht, Bd. II. S. 31. Underer Meinung ſind 6. 2. Per:

thes , der Staatsdienſt in Preußen , ein Beitrag zum Deutſchen Staats

rechte, Hamburg 1838, S. 53 sqq., und 2. W.Heffter, einige Be:

merkungen über die Rechtsverhältniſſe der Staatsdiener, in ſeinen Bei

trägen zum Deutſchen Staats- und Fürſtenrecht. Lief. I. S. 126 sqq.

4) In andern Fällen würde es gefeßlich wohl nicht zu rechtfertigen ſein,

wenn Verwaltungsbehörden Jemanden, unter Androhung der Realcita

tion, oder unter Undrohung von Geld- oder Gefängniſſtrafen, vorladen

laſſen wollten .

5) 2. £, R. II. 20. § 131 .
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niß erhältl ). Zwar muß ein Geiſtlicher das , was ihm unter dem

Siegel der Beichte , oder der geiſtlichen Umtsverſchwiegenheit , an :

pertraut iſt, bei Verluſt ſeines Amtes, geheimhalten . Auch kann er

zum gerichtlichen Zeugniſſe über den Inhalt folcher Eröffnungen ohne

den Willen desjenigen , der ihm dieſelben anvertraut hat, nicht aufges

fordert werden . So weit aber die Offenbarung eines folchen Geheims

niſſes nothwendig iſt, um eine dem Staatedrohende Gefahr abzu :

wenden , oder ein Verbrechen zu verhüten , oder auch den ſchädlichen

Folgen eines ſchon begangenen Verbrechens abzuhelfen oder vorzubeus

gen, muß der Geiſtliche daſſelbe der Obrigkeit anzeigen ? ).

$ 35. Von den Nechten der Staatsbürger im Allgemeinen .

Von den Rechten der Staatsbürger in den Deutſchen Provin :

zen , inſoweit dieſelben durch die Grundgereße des Deutſchen Bundes

geſichert, oder durch Bundesbeſchlüſſe beſchränkt ſind, iſt ſchon oben

S. 45 sqq. gehandelt worden .

Abgeſehen hiervon , ſind die Rechte aller Staatsbürger als

gleich anzuſehen, inſoweit nicht gefeßliche Vorſchriften 3 ) oder Priviles

gien, entweder für beſtimmte Klaſſen derſelben, oder für beſtimmte Pers

fonen, Ausnahmen begründen .

Privilegien und verliehene Freiheiten ſind in zweifelhaften

Fällen ſo zu deuten , wie ſie am wenigſten zum Nachtheile Dritter

gereichen. Auch die durch läſtigen Vertrag erworbenen Privilegien

kann der Staat aus überwiegenden Gründen des gemeinen Wohls

und gegen hinlängliche, durch Vertrag oder rechtliches Erkenntniß feſt:

zuſeßende Entſchädigung des Privilegirten wieder aufheben. Doch hat

der, welcher eines groben Mißbrauchs ſeines Privilegii zum Schaden

des Staats oder ſeiner Mitbürger durch richterliches Erkenntniß ſchul

big befunden wird, fein Recht verwirkt, und kann keine Entſchädigung

dafür fordern 4) .

Jeder hat das Recht, alle erlaubte Handlungen auf erlaubte Art

vorzunehmen . Erlaubt iſt alles, was weder durch natürliche, noch

durch poſitive Geſeke verboten iſt. Beginnt er etivas hiernach Ver:

5

1) 2. £. R. II. 20. § 80 sqq. 97, 98, 117. Krim . O. § 10. 11. Edikt

vom 20. Oktober 1798 , 8. Geſeni. 1816, S. 10.

2 ) 1. l. R. II. 11 , 80--82.

3) Dahin gehören z. B. die Geſeße, welche die aus der Ehe, der väterli:

chen Gewalt, der Minderjährigkeit, entſpringenden Rechtsverhältniffe

beſtimmen . Die Volljährigkeit tritt mit vier und zwanzig, nach

der Rheiniſchen Geſeßgebung aber ſchon mit ein und zwanzig Jahren

ein. U. £. R. I. 1. § 26. Rhein. 6. G. B. Art. 488.

4 ) A. &. R. Eint. § 54 sqq. 70— 72.
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botenes , ſo thut der Staat ſeinem Handeln Einhalt, und beſtraft ihn

außerdem , falls das Gefen die Handlung bei Strafe verboten hat ).

110: Es follen nun hier die befonders wichtigen Rechte der Preußi

fchen Staatsbürger angeführt werden, wobei auch einzelner Beſchräna

kungen derſelben Erwähnung geſchehen wird. Bei dieſer Gelegenheit

werden auch einige Angelegenheiten abzuhandeln ſein , welche nicht füg

lich ganz unberührt bleiben können , und im gegenwärtigen Kapitel am

angemeſſenſten ihre Stelle finden dürften.

$ 36 . Die Gewifienfreiheit.

PA

Die Begriffe der Staatsbürger von Gott und göttlichen Dingen

der Glaube, und der innere. Gottesdienſt können wie ſich auch

wohl von ſelbſt verſteht — kein Gegenſtnnd von Zwangsgeſeken ſein,

Fedem Einwohner des Staats muß eine vollkommene Glau :

bens und Gewiſfensfreiheit geſtattet werden, Niemand iſt

(chuldig, über ſeine Privatmeinungen in Religionsſachen Vorſchriften

vom Staat anzunehmen. Niemand ſoll wegen feiner Religionsmei:

nungen beunruhigt, zur Rechenſchaft gezogen , verſpottet oder gar per :

folgt werden . Auch der Staat kann von einem einzelnen Unterthan

die Angabe, zu welcher Religionsparthei ſich derſelbe bekenne, nur dann

fordern, wenn die Kraft und Gültigkeit gewiffer bürgerlicher Handlun:

gen davon abhängt. Uber ſelbſt in dieſem Falle können mit dem Ge

ſtändniſſe abweichender Meinungen nur diejenigen nachtheiligen Folgen

für den Geſtehenden verbunden werden , welche aus ſeiner dadurch,

vermöge der Gefeße, begründeten Unfähigkeit zu gewiſſen bürgerlichen

oder Rechten von ſelbſt fließen. Jeder Hausvater kann

ſeinen häuslichen Gottesdienſt, zu welchem indeß nur den Mit

gliedern ſeiner Familie und den bei ihm wohnenden, ſeiner Hauszucht

unterworfenen Perſonen der Zutritt geſtattet werden darf, nach Gut:

befinden anordnen . Er kann aber Mitglieder, die einer andern.Relia

gionspartheid izugethan ſind, zur Beiwohnung derſelben wideo odhren

Millen nicht anhalten . Heimliche Zufammenkünfte, welche der Oro:

nung und Sicherheit des Staats gefährlich werden könnten , ſollen ,

auch unter dem Vorwande des häuslichen Gottesdienſtes, nicht geſtat:

tet werden . Wohl aber können mehrere Einwohner des Staats, un

ter deſſen Genehmigung , zu Religionsübungen fich verbin :

den 2). Wegen der Religions = ' und Kirchengeſellſchaften , 'vergi .

unten Kap. III .

1

.

1) Vergt. 2. l. R. ' Einl. 8 87 sqq. 11. 20. § 9. 513. 515.

2 ) 4. L. R. II. 11. § 1- 10. Š.O. wegen der außerkirchlichen Zuſam :

menkünfte zu Religionsübungen, vom 9. März 1834 ( in Bergius,

Ergänzungen u . S. 449 ).
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Sedem Staatsbürger, welchen die Gefeße fähig erkennen , für fich

ſelbſt zu urtheilen , ſteht die Wahl der Religionsparthei, zu

welcher er fich halten will, frei. Der Uebergang von einer Religions

parthei zu einer andern geſchieht in der Regel durch ausdrückliche Er:

klärung. Doch hat die Theilnahme an ſolchen Religionshandlnngen,

wodurch eine Parthei ſich von der andern weſentlich unterſcheidet, die

Kraft einer ausdrücklichen Erklärung, wenn nicht das Gegentheit aus

den Umſtänden deutlich erhelt 1) .

Eheliche Kinder, auch aus Ehen zwiſchen Perſonen verſchiede:

nen Glaubensbekenntniſſes, follen jedesmal in der Religion des Vaters

unterrichtet werden. Zu Abweichungen von dieſen gereklichen Vors

ſchriften kann keiner der Eltern den andern, auch nicht durch Verträge,

verpflichten . So lange jedoch Eltern über den ihren Kindern zu er:

theilenden Religionsunterricht einig ſind, hat Niemand ein Recht, ih :

nen darin zu widerſprechen. Uebrigens benimmt die Verſchiedenheit

des kirchlichen Glaubensbekenntniſſes keinem der Eltern die ihm ſonſt

wegen der Erziehung zuſtehenden Rechte 2). Nach zurückgelegtem vier:

zehnten Jahre ſteht es lediglich in der Wahl der Kinder, zu welcher

Religionsparthei fie ſich bekennen wollen . Auch wenn das Kind eine

andere als die Religion beider Eltern wählt, wird dadurch in den

Rechten und Pflichten der Eltern wegen der Erziehung , Verpflegung

und Verſorgung nichts geändert 3 ) . Wi919

Niemanden foll, wegen Verſchiedenhei
t

des Glaubensbeken
ntniffes

,

der Zutritt in öffentlichen Schulen verſagt werden . Kinder, die

in einer andern Religion, als welche in der öffentlichen Schule gelehrt

wird , nach den Gereken des Staats erzogen werden ſollen , können

dem Religionsun
terricht

in derſelben beizuwohnen nicht angehal:

ten werden 4 ) .

.

!

§ 37. Von dem Einfluſſe der Religion auf die Zuläſſigkeit

der Ehen , ſo wie von den Formen der Abſchließung

der letteren .

Auf die Zuläſſigkeit der Ehen hat die Religion in fo fern einen

Einfluß, als in den Landestheilen, wo das A. L. R. Gerebeskraft hat,

ein Chriſt mit einer ſolchen Perſon keine Ehe ſchließen kann , welche

nach den Grundſägen ihrer Religion ſich den chriſtlichen Ehegeſeßen

1) U. l . R. II. 11. § 40-42. 1179.

2) 4. E. R. II, 2. § 74 79. Deklaration vom 21. November 1803.

8. O. vom 17. Uuguſt 1825 Geſegl. S. 222, 221 .

3) 2. L. R. II. 2. § 84, 85.

4) U. £. R. II. 12. § 10. 11.
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zu unterwerfen gehindert wird . Wo der Unterſchied der Religion

hiernach ein geſebliches Ehehinderniß iſt , macht daſſelbe die Ehe

nichtig ?).

Eine vollgültige Ehe wird durch die prieſterliche Trauung ,

nach vorhergegangenem Aufgebot , vollzogen ). Auch bei den Evan:

geliſchen in den weſtlichen Provinzen ſollen die nach den Landesgeſeßen

erlaubten Ehen , nach vorheriger dreimaliger Proklamation , kirchlich

eingeſegnet werden 3). Hierdurch iſt aber für den Bezirk des Rhei :

niſchen Appellationsgerichtshofes die Vorſchrift, daß die Ehen

öffentlich vor dem Sivilſtandsbeamten des Orts, wo einer von beiden

Theilen ſein Domicil hat , geſchloſſen werden ſollen , und daß vor

Schließung der Ehe der Sivilſtandsbeamte zwei Aufgebote machen

fou 4) , nicht aufgehoben. Auch beſteht noch die Vorſchrift, daß die

religiöſen Ceremonien einer Ehe erſt vorgenommen werden dürfen ; nach

dem von dem Civilſtandsbeamten eine Heirathsurkunde aufgenommen

iſt 5 ). Auf der rechten Rheinſeite darf indeß, nach einer Verordnung

des General - Gouverneurs des Großherzogthums Berg, vom 6. Sep

tember 1814, die Ehe von dem Civilſtandsbeamten erſt nach geſche

hener kirchlicher Trauung vollzogen , dieſe leßte aber nicht eher vorges

nommen werden , als bis bem bürgerlichen Aufgebote und überhaupt

allen bürgerlichen Erforderniſſen Genüge geleiſtet worden iſt 6 ).

In wie fern katholiſche Glaubensgenoſſen bei Schließung einer

Ehe in den durch die Landesgeſeße erlaubten Fällen die Dispenſation

der geiſtlichen Oberen nach den Grundſägen ihrer Religion nachzuſu

chen haben , bleibt dem Gewiſſen derſelben überlaſſen. Doch verliert

eine Ehe, welche nach den Landesgeſeben erlaubt iſt, dadurch , daß die

Dispenſation der geiſtlichen Oberen nicht nachgeſucht oder verweigert

worden , nichts an ihrer bürgerlichen Gültigkeit. Es macht dabei kei

nen Unterſchied, ob einer oder ob beide Theile der katholiſchen Religion

1) 1. L. R. II . 1. § 36. 939.

2) 1. L. N. II. 1. § 136. 138. Zwiſchen Perſonen fremder geduldeter

Religionen wird die Vollziehung einer vollgültigen Ehe lediglich nach

den Gebräuchen ihrer Religion beurtheilt. 4. .. R. II. 1. § 137. We:

gen Trauung der Juden , vergi. A. D. vom 29. März 1836 ( in

Bergius , Ergänzungen ac. S. 564 ).

3 ) Evangel. Kirchenordnung vom 5. März 1835 , § 114 ( in Bergius ,

Ergänzungen ac. S. 524 ) .

4) Rhein . C. G. B. Art. 63 sqq. 165 sqq. Der fünfte Rheiniſche Land:

tag hat ſich gegen die vorgeſchlagene Ubſchaffung der Civilehe ausge:

ſprochen .

5 ) Rhein. St. G. B, Urt. 199 .

6 ) Bergl. Juſtizminiſterialblatt, 1840, S. 111. £. O. vom 23. Juni 1833

( in Bergius, Ergänzungen 2. S. 442 ).
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1

zugethan find ). Wenn ein katholiſcher Pfarrer bei einer nach den

Landesgeſegen erlaubten Ehe, es mögen einer oder beide Theile kathoa

liſch ſein , um deswillen, weil die Dispenſation der geiſtlichen Oberen

nicht nachgeſucht oder verſagt worden , weigert, das Aufgebot oder die

Trauung vorzunehmen, ſo kann ſowoht Aufgebot als Trauung einem

andern Pfarčer, Felbſt von einer verſchiedenen Religionsparthei, aufges

tragen werden ?).

$ 38, Von Sekten,

Sekten , deren Lehrfäße die Ehrfurcht gegen die Gottheit, den

Gehorſam gegen die Gefeße oder die Treue gegen den Staat offenbar

angreifen , werden nicht geduldet. Strafbar iſt, wer ſich aus Unwiſ

fenheit, Schwärmerei, betrüglicher Weiſe oder zur Befriedigung ſeiner

Leidenſchaften zum Stifter einer ſolchen Sekte aufwirft 8 ).

Was die Sekte der Mennoniten betrifft, fo find ſie von der

förmlichen Eidesleiſtung entbunden . Wenn ein Mennonit als Parthei

einen Eid leiſten , oder als Zeuge abgehört werden ſoll, oder zu einem

Amte berufen wird, zu Beffen Uebernahme eine Eidesleiſtung erforder

lich iſt, To hat die nach der bei den Mennoniten üblichen Bekräftis

gungsformet, mittelft Handſchlages, abzugebende Verſicherung mit der

wirklichen Eidesleiſtung gleiche Kraft 4). Uuch zur Leiſtung der Mili

tairpflicht werden die Mennoniten nicht gezwungen . Die Mitglieder

derjenigen mennonitiſchen Familien , deren Häupter für ſich und ihre

Nachkommen die Militairpflicht übernehmen , follen aber in allen bűrs

gerlichen Verhältniſſen den übrigen chriſtlichen Unterthanen gleich bes

handelt werden . Die übrigen haben beſondere Abgaben zu entrichten,

fönnen nur folche Grundſtücke, ' welche ſchon im Beſiße von mennoni

tiſchen Familien , welche fich der Militairpflicht nicht unterworfen has

ben; Find,' erwerben, und ſind zur Unſtellung im Staatsdieniſte, nicht

aber zur Verwaltung eines Gemeindeamtes, unfähig 5 ) .

1) U. L. R. II . 1. § 11. 12. Unh. § 63.

2 ) X. L. R. 11. 11. § 442--444. Unh. § 130. In den Landestheilen,

die nicht unter dem Rheiniſchen Uppellationsgerichtshofe ftehen , hängt

die Möglichkeit der Ubſchließung einer gemiſchten Ehé von der Geneigt:

heit eines katholiſchen oder eines proteſtantiſchen Pfarrers, die Trauung

vorzunehmen , ab. Ein desfallfiger Zwang gegen erſteren findet nicht

fatt; ob gegen leşteren ein Zwang gerechtfertigt wäre, ift in den Ge:

Teßen nicht beſtimmt ausgeſprochen .

3) Vergt. U. L. N. II. 11. 8 13-115. II. 20. 8. 223-226 .

* 4) Verordnung vom 11. März 1827. Gefeßt: S. 28.

5) Vergl. wegen der Mennoniten in Preußen , die s. D. vom 25. Februar

1824 und vom 13. Februar 1825 ( in Bergius, Ergänzungen 2c.

E ' S. 102. 134 ), und wegen der Mennoniten in Brandenburg und den

weſtlichen Provinzen, die K... vom 16. Mai 1830.' Geſebi. S.82.
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90. Die Quäter oder ſogenannten Separatiſten werden wie die

Mennoniten behandelt. Die Anſiedlung oder Aufnahme neuer Mit:

glieder beider Sekten iſt nicht erlaubt ? ).

insibus

$ 39 . Rechte der Juden.

andIn den Landestheilen , wo die Preußiſchen Geſekbücher Anwen :

dung finden , können Suden , welche das Preußiſche Staatsbürgerrecht

nicht erlangt haben, in Sivilprozeſſen nur unter Parteien ihrer Nas

tion als volgültige Zeugen angeſehen werden. Ihr Zeugniß kann

gegen einen Chriſten zu Gunſten einer jüdiſchen oder chriſtlichen Par:

tei keinen vollgültigen Beweis bewirken. Daſſelbe gilt von ihren eida

lichen Ausſagen in Kriminalfällen , wo es auf harte Leibes - oder les

bensſtrafe ankommt, nicht aber bei geringen Verbrechen , die nur mit

Geld = oder mit einer , allenfalls in Geldbuße zu verwandelnden Ges

fängniſſtrafe geahndet werden % .

as Die im Preußiſchen Staate wohnhaften , mit General - Privilés

gien , Naturaliſationspatenten, Schugbriefen und Konzeſſionen vecſehes

nen Juden und deren Familien ſind im Jahre 1812 für Einländer

und Preußiſche Staatsbürger erklärt worden . Die Fortbauer dieſer

Eigenſchaft iſt aber davon abhängig gemacht, daß ſie einen feſtber

ſtimmten Familiennamen führen und denſelben vor der Obrigkeit an ,

zeigen, und bei Führung ihrer Handelsbücher, Ubfaſſung ihrer Vera

träge und rechtlichen Willenserklärungen ſich der Deutſchen oder einer

andern lebenden Sprache, und bei ihrer Namensunterſchrift Deutſcher

oder Lateiniſcher Schriftzüge bedienen . Diejenigen Juden, welche vora

ſtehender Vorſchrift nicht nachkommen , werden als fremde 4 Suden

behandelt. Die für Einländer zu achtenden Juden genießen dagegen

im Allgemeinen gleiche bürgerliche Rechte und Freiheiten mit den Chri

ften . Doch können ſie Staatsämter und, wie ſchon oben (S. 49)

erwähnt, akademiſche Lehr- und Schulämter, nicht bekleiden. Sie

können Grundſtücke erwerben und alle erlaubte Gewerbe treiben. Mit

beſondern Ubgaben dürfen die einländiſchen Juden , als ſolchen nicht

beſchwert werden . Sie müſſen aber alle den Chriſten obliegenden

Laſten , mit Ausnahme der Stolgebühren , tragen. Doch können ſie

das auf Gütern oder Grundſtücken haftende Patronatrecht über chriſt

1) R. D. vom 16. Mai 1830 , ad 6, 7. Geſebi. S. 83.

* 2 ) Vergl. U. G, O. I. 10 , $ 230 , Unh. § 88. 1. 10. § 351-354.

20 Krim. O. § 335 ad 7, § 357 ad 8.

3 ) Edikt vom 11. März 1812. Gefeßl. S. 17.

4) Sie ſollen nämlich nicht alle Rechte der Preußiſchen Staatsbürger gi :

C & či nießen. U18 Fremde können ſie aber doch nicht angeſehen werden,

denn ſie ſind und bleiben Preußiſche Unterthanen (oder Staatsbürger).
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liche Kirchen während ihrer Beſikzeit nicht ausüben , obgleich ſie die

Beiträge und Laſten , zu denen der Patron verbunden iſt, aus den

Einkünften des Guts beſtreiten müſſen ; auch als Mitglieder einer

Gemeinde, welcher das Patronatsrecht zuſteht, an deſſen Uusübung

nicht Theil nehmen , obgleich ſie die damit verknüpften Reallaſten von

ihren Beſigungen gleich andern Mitgliedern der Gemeinde tragen,

auch als anſäſſige Dorfs- oder Stadtgemeinde -Mitglieder von ihren

Grundſtücken gleich andern chriſtlichen Beſibern zur Erhaltung des

Kirchenſyſtems beitragen müſſen ?). Die privatrechtlichen Verhältniſſe

der Juden ſind nach denſelben Gefeßen zu beurtheilen , welche andern

Preußiſchen Staatsbürgern zur Richtſchnur dienen . Ausnahmen fins

den aber bei ſolchen Handlungen und Geſchäften ſtatt , welche wegen

der Verſchiedenheit der Religionsbegriffe und des Kultus an beſondere

geſebliche Beſtimmungen und Formen gebunden ſind. Rabbiner und

Judenälteſte dürfen ſich weder eine Gerichtsbarkeit , noch eine vor

mundſchaftliche Einleitung und Direktion anmaaßen. Die nöthigen

Beſtimmungen wegen des kirchlichen Zuſtandes und der Verbeſſerung

des Unterrichts der Juden werden noch immer erwartet. Im Jahre

1812 wurden ſie ausdrücklich vorbehalten , auch verheißen , daß bei

Erwägung derſelben , Männer des jüdiſchen Glaubensbekenntniffes, die

wegen ihrer Kenntniſſe und Rechtſchaffenheit das öffentliche Vertrauen

genießen , zugezogen und mit ihrem Gutachten vernommen werden

follten .

Vorſtehende Beſtimmungen gelten nur in den Landestheilen,

welche im Jahre 1812 zum Preußiſchen Staate gehörten . In den

neuen und wiedererworbenen Provinzen und Gebieten , auch in ſo

weit daſelbſt die Preußiſchen Geſekbücher eingeführt ſind , ſollen , bis

zu weiterer geſeglicher Beſtimmung , die Verhältniſſe der Juden ledig

lich nach den Vorſchriften beurtheilt werden , welche bei der Befig:

nahme daſelbſt geſeklich waren 9). Neuerlich ſind zur Verbeſſerung

der ſtaatsbürgerlichen Verhältniſſe der Juden in der Provinz Poſen

vorläufige gerekliche Beſtimmungen erlaſſen 3). Dagegen find in den

Kreiſen Paderborn , Büren , Warburg und Hörter , Regierungsbezirks

Minden, die Anſiedlungen der Juden auf dem platten Lande und der

ren Verkehr mit den Landbewohnern bäuerlichen Standes einigen er:

1) Verordnung vom 30. Auguſt 1816. Gefeßl. S. 207.

2 ) R. O. vom 8. Auguſt 1830. Gefeßi. S. 116. Wegen der Juden in

Danzig , vergl. R. O. vom 25. April 1832 (in Bergius , Ergänzun:

gen 2c. S. 386 ).

3) Verordnung vom 1. Juni 1833. Gefeßl. S. 66. R. O. vom 22.

December 1833. Geſebi. 1834 , S. 3. A. O. vom 25. April 1839.

Gefeßl. S. 162. 8. D. vom 16. Februar 1841. Gelegi. Š. 52.
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bebiichen Beſchränkungen unterworfen 4). Auch in den Städten, wel:

chen die revidirte Städteordnung verliehen iſt , ſowie bei Verwal

tung der Weſtphäliſchen Landgemeinen 3 ), ſind die Chriſten vor den

Suden bevorzugt worden. Endlich iſt noch anzuführen , daß die Ju

den als ſtändiſche Abgeordnete irgend einer Art nicht wählbar ſind,

ihnen auch eine Theilnahme am Wahlrechte nicht zuſteht, inſofern fie

nicht etwa Stadtverordnete ſind.

§ 40. Vom Rechte der Meinungsäußerung 2c.,

ſowie vom Petitionsrechte.

Mit der Glaubens- und Gewiſſensfreiheit ſteht das Recht der

Meinungsäußerung in Verbindung. Dahin gehört die Rede ,

Schreib-, fern , Lehr- und Drudfreiheit.

Erlaubt 4) iſt auch ein Tadel der Geſeke und Anordnungen im

Staate , mit Ausnahme jedoch eines frechen und unehrerbietigen , wo

durch Mißvergnügen und Unzufriedenheit der Bürger gegen die Re

gierung veranlaßt wird ). Ebenſo ſind Leußerungen über die Perſon

1) R. O. vom20. September 1836. Gefeßl. S. 248. S. 2. vom 5.

Januar 1839. Geſeni. S. 73 , 152.

2 ) Rev. Städteordnung vom 17. März 1831, § 89. Geſegr. S. 22.

3) Weſtph. Landgemeinde: Ordnung vom 31. Oktober 1841, § 53, 73, 82.

Geſeks. S. 307.

4) Vergl. 2. £. R. Eint. § 87.

5 ) 2. £ . R. II. 20. § 151 : Wer durch frechen , unehrerbietigen Ia:

del , oder Verſpottung der Landesgeſeße und Anordnungen im Staate,

Mißvergnügen und unzufriedenheit der Bürger gegen die Regierung

veranlaßt , der hat Gefängniß- oder Feſtungsſtrafe auf ſechs Monate

bis zwei Jahre verwirkt. Ein Fall der Ünwendnng dieſes § findet

ſich in dem urtheile des Kammergerichts wider den Freiherrn von Al

mendingen , abgedruct in I. E. Hißig, Zeitſchrift für die Criminal:

Rechtspflege in den Preußiſchen Staaten. Bb. XII. S. 217 sqq .

Mittermaier, im neuen Urchiv des Criminalrechts , Bd. XIV, S.

68 ſagt: Uuch muß ſich der Gefeßgeber hüten, vielleicht in der be:

ften übſicht , einen gewiſſen Maaßſtab der Ärt und der Form der

Deußerungen aufzuſtellen , und indem er den Sadel überhaupt erlaubt,

den frechen oder 'unziemlichen, ſpöttiſchen und dergl. Tadel zu verbieten.

Wir geben gern zu , daß der Freund der Wahrheit, der nicht durch

Leidenſchaft beherrſcht wird, ſeine Worte ſorgfältig abwägt und überall,

wo er auch tadelt, Undere zu verlegen ſich hütet ; wir geben zu , daß

dieſer Ion der Leidenſchaft oft den Schluß begründet, daß der heftige,

verlegende Schriftſteller nicht durch das Wahrheitsgeführ, ſondern durch

unreine Motive geleitet ſei; wir läugnen nicht, daß ein ſolcher heftiger

Ion ſelbſt ſchadet, weil er den beſonnenen Mann empört und ihm Miß .

trauen gegen die deußerungen des Leidenſchaftlichen überhaupt einflößt:

aber es iſt doch gefährlich, wenn die Geſeßgebung zu ängſtlich nur
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und die Handlungen des Landesherrn, falls ſie nicht beleidigend, bos:

haft oder die Ehrfurcht verlegend find , erlaubt 1).

Von den Beſchränkungen der Redefreiheit bei Volksverſamm :

lungen in den Deutſchen Provinzen iſt ſchon oben (S. 53) gehandelt

morden.

Das Recht, Bitten und Beſchwerden anzubringen , iſt nur

ſoweit beſchränkt, daß in rechtskräftig abgeurtelten Rechtsſtreitigkeiten

die Parteien den König und das Miniſterium gar nicht mit Beſchwer:

den behelligen dürfen , und die Bittſteller ihre Vorſtellungen nicht ſelbſt

überbringen und nicht durch perſönliches Suppliciren läſtig werden ſols

len. Jeder ſoll ſeine Geſuche und Anträge bei der Behörde anbringen ,

zu deren Verwaltung die Sachen , welche ſie zum Gegenſtande haben,

zunächſt gehören . Den bei den höheren Behörden, oder bei dem Köz

nige einzureichenden Geſuchen müſſen die früheren Beſcheidungen ,

worüber Beſchwerde geführt wird , beigefügt ſein. Jeder , der fähig

iſt, deutlich zu ſchreiben und eine Vorſtellung deutlich zu faſſen , kann

die an den König und die Miniſterien gerichteten Vorſtellungen für

fich , ſeine Verwandten , Freunde und Bekannten anfertigen . Auch

müſſen von Jedem bei den Oberlandesgerichten und Regierungen , bei

allen Gerichten und Behörden , ſowie auch von den Juſtizkommiſſa:

rien , Geſuche und Beſchwerden zu Protokoll angenommen und un

einen mit Zucker umhüüten feinen Tadel erlauben will und auf die

Form der Deußerungen zu viel Gewicht legt ; denn abgeſehen davon,

daß es immer höchſt willkührlich iſt, ob man eine Form der Zeußerung

für beſcheiden oder übertrieben finden will und daß auf dieſe Weiſe

der Thatbeſtand der Injurien zu unbeſtimmt und die Willkühr der

Richter zu ſehr begünſtigt wird , greift die Geſebgebung dann in ein

Gebiet ein, das ſie nichts angeht; denn ſie fordert dann , daß der Rich

ter darüber urtheile, ob der Ueußernde ein logiſch gebildeter , ein arti:

ger Mann iſt, ob nach allen Gefeßen der guten Schreibart eine gewiſſe

Darſtellung nothwendig oder eine Reihe von Gründen zur Sache ge:

hörig waren ,und ob derjenige, welcher den Ladel ausſprach, auch die

Jugend der Beſcheidenheit habe. Dadurch verwandelt ſich der Richter

in einen literariſchen Kritiker , oder urtheilt über etwas , was in das

Gebiet der Moral oder der Delikateſſe gehört, Die Geſeßgebung läuft

dann auch leicht Gefahr , ungerecht zu werden , da ſie vergißt, daß die

Individualität eines jeden die Urt ſeiner Zusdrücke beſtimmt, daß der

kräftige, offene Mann leicht mit ſtärkeren Lusdrücken das, was er für

Unrecht hält , angreift und vielleicht mit deſto lebhafteren Farben das

Unrecht Tchildert und mit deſto größerer Heftigkeit tadelt , je größer

ſein unwille gegen das Unrecht oder den Mißbrauch iſt, während

der andere kälter und beſonnener jedes Wort auf die Gold:

waage legt und kaum wagt , das , was ſchlecht iſt, als ſchlecht zu be:

zeichnen. Die Abſichten , Wahrheit zu Tagen und zur Übſtellung des

unrechts beizutragen, können bei dem feurigen , kraftvoll Erſchütternden

ebenſo rein ſein , als bei dem zarten , leiſe auftretenden Sadler."

3) Vergl. 2. £. R. II . 20. § 196-200.
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1) 4. G. D. III. 1. S 13–16.

verzüglich weiter befördert werden . Nur wer unförmliche Geſuche nach

vorheriger Belehrung, ohne beſondern Grund , wiederholt , hat nicht

allein keine Beſcheidung, ſondern Beſtrafung zu gewärtigen ) ,

Es ſteht auch Jedem frei , ſeine Zweifel, Einwendunger und

Bedenklichkeiten gegen Gefeße und andere Unordnungen im Staate,

ſowie überhaupt ſeine Bemerkungen und Vorſchläge über Mängel und

Verbefferungen fowohl dem Oberhaupte des Staats , als den Vorges

ſekten der Departements anzuzeigen ; und lektere ſind dergleichen Un

zeigen mit erforderlicher Aufmerkſamkeit zu prüfen verpflichtet 2 ).

Endlich können auch die Provinziallandtage Bitten und Bes

ſchwerden , welche auf das ſpezielle Wohl und Intereſſe der Provinz

oder eines Theils derſelben Beziehung haben , bei dem Könige anbrin:

gen (vergl. unten Kap. VI). Den ſtändiſchen Uusſchüſſen iſt ein ſola

ches Recht nicht beſonders eingeräumt.

Zum Beſuch von Univerſitäten 3), die nicht innerhalb der

Deutſchen Bundesſtaaten gelegen ſind , iſt für Preußiſche Unterthanen ,

welche ſich in Preußen einſt um ein öffentliches Amt oder um Zulaſ

fung zur mediziniſchen Praris bewerben wollen , miniſterielle Geneh

migung erforderlich 4).

Niemand roll ohne ein Zeugniß der örtlichen Aufſichtsbehörde eine

Schul- und Erziehungsanſtalt errichten , oder zur Ertheilung

von Lehrſtunden als einem Gewerbe zugelaſſen werden . Dies Zeug

niß ſoll ſich nicht auf die Tüchtigkeit zur Unterrichts - Ertheilung in

Beziehung auf Renntniſſe beſchränken , ſondern ſich auf Sittlichkeit

und Lauterkeit der Geſinnungen in religiöſer und politiſcher Hinſicht

erſtrecken 5 ).

Eltern oder deren geſebliche Vertreter, welche nicht nachweiſen

können , daß ſie für den nöthigen Unterricht der Kinder in ih

rem Hauſe ſorgen , ſollen , erforderlichen Faus , durch Zwangsmittel

und Strafen angehalten werden , jedes Kind nach zurüdgelegtem fünf

ten Jahre regelmäßig zur Schule " zu ſchicken , bis daſſelbe nach dem

Befunde ſeines Seelſorgers die einem jeden vernünftigen Menſchen

feines Standes nothwendigen Kenntniſſe erworben hat ). - Die

Koſten der Elementarſchulen werden , falls keine beſondern Stiftungen

Publikandum vom 14. Februar 1810.

Geſekſ. S. 641. K. O. wegen Beſtrafung unbedeutſamer Quärulan:

mos ten , vom 25. Mai 1836 in Bergius , Ergänzungen 2. S. 566 ).

2) 4. L. R. I. 20. § 156.

3) Vergl. oben S.
S.52 und 26.2.N. 11. 12.$ 67 sqq.

4) Pengelo Repe om .29. mai1833. Gefeeſ. S. 33, R. O. vom 13. Oktbr.

5) K. o. vom 10. Juni 1834. Geſeßl. S. 135.rote onde

6) K. D. vom 14. Mai 1825. Gefeßt. S. 149. Hall

hi

M
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dafür vorhanden ſind, nach den Verfaſſungen der einzelnen Provinzen

von den Hausvätern jedes Orte , den Gutsherrſchaften und Gemein

den beſtritten. Die Elementarſchulen ſtehen zunächſt unter Aufſicht

der Gerichtsobrigkeiten oder der Gemeindevorſtände, ſo wie auch der

Geiſtlichen des Drts. Die Oberaufſicht über das Elementarſchulwe:

Fen liegt den Regierungen ob 1).

Prepfreiheit beſteht im Preußiſchen Staate auch gegenwärtig

noch nicht für alle Druckſchriften .

$ 41. Die Cenfur.

Die Seitens des Deutſchen Bundes angeordneten Preßbe :

( chränkungen (vergl. oben S. 51 ) wurden von Seiten Preußens

nicht allein weiter ausgedehnt, ſondern in dieſer Ausdehnung auch

für die nicht zum Deutſchen Bunde gehörigen Provinzen angeordnet ).

Danach follen alle im Preußiſchen Staate herauszugebenden Bücher

und Schriften der Cenſur zur Genehmigung vorgelegt und ohne

deren ſchriftliche Erlaubniß weder gedruckt noch verkauft werden .

Die Cenſur- und Verwaltungsbehörden waren aber in den leß:

teren Jahren zu bedenklich , wenn es darauf ankam , Gegenſtände der

Staatsverwaltung durch Zeitungsartikel zur öffentlichen Kenntniß zu

bringen . Der inländiſchen Beſprechung über Gegenſtände der Ver:

waltung waren die engſten Grenzen gezogen worden. Der König

ordnete daher an , daß die Senſoren danach angewieſen würden , daß

dieſe Grenzen überall, wo es ſich nur umeine anſtändige und wohl

meinende Beſprechung in den öffentlichen Blättern handelt, im Sinne

der Gefeßgebung von 1819 und der ſpätern, ſie ergänzenden Bundes

beſchlüſſe erweitert werden ſollten 3 ) .

Einer neuern Vorſchrift 4) zufolge rollen ſogar die im Preußiſchen

Staate erſcheinenden Schriften , deren Tert, mit Ausſchluß der Beis

lagen , zwanzig Druckbogen überſteigt, wenn der Verfaſſer und

der Verleger auf dem Titel, und der Drucker entweder auf dem Li:

tel oder am Schluß des Werks, genannt ſind, der Cenſur nicht un

1 ) Vergl. 2. L. R. II . 12. $ 1–53. Regierungs- Inſtruktion vom 23.

Dktober 1817, § 18. Geregi. S. 259.

2) Verordnung vom 18. Oktober 1819. Gefekt. S. 224. S. D. vom

24. November 1823. Geſekſ. S. 175. A.D. vom 18. September

1824. Geſekſ. S. 164. R. O , vom 28. December 1824. Geſebi.

1825 , S. 2. R. O. vom 6. Auguſt 1837. Gefeßl. S. 141. Vergl.

F. $ . befie , die Preußiſche Preßgefeegebung, ihre Bergangenheit und

Zukunft . Berlin 1843.

3) Vergl. R. O. vom 10. December 1841. Gefeßl. 1843. S. 25.

4) R. O. vom 4. Oktober 1842. Geſekſ. S. 250.
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tertoorfen werden . Doch muß von jeder hiernach ohne Benſurers

ſcheinenden Schrift vier und zwanzig Stunden vor ihrer Austheilung

ein Exemplar bei der Polizeibehörde niedergelegt werden. Für Befol:

gung dieſer Vorſchrift find Berfaffer, Verleger und Drucker verants

wortlich. Die bisherigen Strafgeſeke gegen die im Wege der Preſſe

verübten Verbrechen bleiben auch für die von der Senſur befreiten

Bücher in Kraft.

Zeitungen und Flugſchriften , worunter Druckſchriften und

ter zwanzig Bogen verſtanden werden , bleiben der Senſura) untertors

fen . Auch iſt eine Cenſur der karrikaturen , Zerr : oder Spotta

bilder jeder Art gefeßlich 2) angeordnet, indem dieſelben , bei Vermeidung

der für den Verkauf verbotener Schriften %) angedrohten Strafen, nicht

eher vervielfältigt, feilgehalten, verkauft, ausgeſtellt, ausgelegt oder ver:

breitet werden dürfen , als bis die Polizeibehörde des Orts , wo die

Vervielfältigung beabſichtigt wird , oder im Falle die Bilder im Lusa

lande angefertigt ſind, die Genehmigung der Polizeibehörde des Orts,

wo der Verkauf oder die Verbreitung derſelben ſtattfinden ſoll, einge:

bolt iſt.

Vom 1. Juli 1843 4) an ſou für jeden Regierungsbezirk wes

nigſtens ein Bezirks - Cenfor, ferner ſollen nach Maaßgabe des

Bedürfniſſes für die Tagesblätter und periodiſchen Schriften an den

Orten , wo ſie erſcheinen , Lokal - Cenſoren ſein. Geringfügige

Druffachen ſollen in der Regel von der Polizeibehörde des Druckorts

cenſirt werden . Die Senſoren ſtellt der Miniſter des Innern an ,

welcher auch ihre Entlaſſung verfügen kann. Nach feinen Unweiſun

gen leiten die Oberpräſidenten die Senſurverwaltung in den Provin :

jen und entſcheiden in erſter Inſtanz über die Beſchwerden wegen

verweigerter Druckerlaubniß. Doch können ſie die Entſcheidung, unter

ſofortiger Benachrichtigung der Beſchwerdeführer, dem Ober- Cenſur

1) Die Cenſurinſtruktion vom 31. Januar 1843 iſt durch die A. O. vom

4. Februar 1843, Geſell . S. 27 als Geſet genehmigt. Vergl. die

Cenſur: Inſtruktion vom 31. Januar 1843. Beleuchtet von Edgar

Bauer. Leipzig 1843.

2 ) K. D. vom 3. februar 1843. Geſegi. S. 24.

3) Dahin werden gerechnet: die außerhalb der Deutſchen Bundesſtaaten

in Deutſcher, ſo wie die außerhalb des Preußiſchen Staats in Polni

ſcher Sprache erſcheinenden Schriften, und die außerhalb der Deutſchen

Bundesſtaaten gedruckten Unzeigen von Büchern odereinzelne Blätter

fals nicht die Obercenſurbehörde eine beſondere Verkaufserlaubniß

ertheilt hat. Verordnung vom 18. Oktober 1819 , § 11. Geſeks. S.

230. R. O.vom 19. Februar 1834. Geſekſ. S.55. K. o . vom

29. Auguſt 1835. Geregt. S. 212. K. O. vom 6. Auguſt 1837 ad 5.

Gefeßi. S. 141.

4) Berordnung vom 23. Februar 1843. Gerekl. S. 31. 1. D. vom 29.

Mai 1843. Gefeßl. S. 229.
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gerichte überlaſſen . Bei dieſem können Beſchwerden über die Senſo

ren auch unmittelbar angebracht werden .

Sowohl cenſurfreie , als auch cenfirte 1) und cenſurpflichtige nicht

cenſirte Schriften können von den Drts - und Kreispolizeibehörden ,

den Regierungspräſidenten und den Oberpräſidenten mit Beſchlag bea

legt werden .

an der Spiße der geſammten Cenfurverwaltung ſteht der

Miniſter des Innern. Derſelbe konzeffionist neue Zeitungen und Zeit

ſchriften und beſtätigt die Redakteure inländiſcher privilegirter Zeitung

gen . Er ertheilt und entzieht die Abonnements.- und Eingangserlaub

niß für politiſche , in Deutſcher oder fremder Sprache außerhalb der

Staaten des Deutſchen Bundes , fowie in Polniſcher Sprache außer:

halb des Preußiſchen Staats erſcheinender Zeitungen . Zu Eingangs

ober Debitsverboten gegen ſolche politiſche Zeitungen , welche außerhalb

der Preußiſchen , aber innerhalb der Staaten des Deutſchen Bundes

erſcheinen , iſt die Genehmigung des Königs erforderlich.

Das , unter Aufſicht des Juſtizminiſters ſtehende; Ober - Cena

ſurgericht giebt , nach Anhörung des unter dem Miniſter des In

nern ſtehenden Staatsanwalts, ſeine Entſcheidungen in der Regel

ohne Angabe der Gründe , welche auch aus den gefeßlichen Vorſchrif

ten entnommen werden müſſen . Zu ſeiner Kompetenz gehört :

1) die Entſcheidung über Beſchwerden , welche gegen die Seitens

der Senſoren oder Oberpräſidenten erfolgte Verſagung der Druckerlaub

niß geführt werden ;

2 ) der Ausſpruch von Debitsverboten gegen ſolche Schriften ,

welche nicht ſchon gefeßlich für verboten zu erachten find ; ausgenom

men hiervon bleibt jedoch die Verfügung von Verboten gegen ausa

wärtige politiſche Zeitungen ;" " ;

3) die Ertheilung oder Entziehung der Debitserlaubniß für Schrifa

ten , welche außerhalb der Staaten des Deutſchen Bundes in Deuts

ſcher, , oder außerhalb des Preußiſden Staats in Polniſcher Sprache

gedrudt ſind , jedoch ebenfalls mit Ausnahme politiſcher Zeitungen ;

1) Was die unter Cenfur erſchienenen , aber dennoch unterdrückten oder

verbotenen und konfiscirten Schriften betrifft, ſo kann der Verleger eine

Entſchädigung von derjenigen Behörde , welche innerhalb der Grenzen

ihrer Kompetenz eine ſolche Schrift ihres unzuläſſigen Inhalts wegen

unterdrückt oder außer Cours rest, nicht fordern ; vielmehr kann er

Teinen Anſpruch lediglid, gegen den Cenſor , und nur bei deffen Zah:

lungsunfähigkeit oderwenn er den Cenſurvorſchriften völlig genügthat,

gegen den Fiskus nadh näheren Beſtimmungen der Geſeke geltend ma:

chen . R. O. vom 28. December 1824 ad 3. · Gefeßl. 1825 , S. 2 .

Herre , a . a . D. S. 152 , 170 , meint , daß dieſe Beſtimmung durch

das Geſek vom 11. Mai 1842 , Geſepi. S. 192 , aufgehoben worden

Tei, die Senſoren alſo Regreßanſprüche nicht mehr zu befürchten hätten.
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finden , ihre Rechte über die meer

nen verboten

104) die Entſcheidung über den Verluſt von Privilegien oder Kon

zeffionen zu Zeitungen oder andern Zeitſchriften , ſo wie über die Zu

rüdnahme der dem Redakteur einer privilegirten Zeitung ertheilten

Beſtätigung, ingleichen über die Entfernung des Redakteurs einer

konzeffionirten Zeitung :

5 ), die Entſcheidung über den Verluſt des Rechts zum Gewerbe

des Buchhandels oder der Buchdruckerei in denjenigen Fällen, in wels

chen dieſes Recht durch Uebertretung der Genſurgeſete verwirkt wird ;

6 ) das Verbot des Debits ſämmtlicher Berlags- und Kommif

fionsartikel einer ausländiſchen Buchhandlung, welche, der ausdrück

lichen Veriparnung ungeachtet, fortfährt, verwerfliche Schriften im

Inlande zu verbreiten . Trixi3 OND

42. Perſönliche Freiheit.

Sllaverei wird im Preußiſchen Staate nicht geduldet. Kein

Preußiſcher Unterthan kann ſich zur Sklaverei verpflichten . Doch be:

halten Fremde, die ſich nur eine Zeitlang im Preußiſchen Staate be:

chen fremde fich im Preußiſchen Staate niederlaffen , oder wenn

Preußiſche Unterthanen auswärts erkaufte Sklaven mit ins Land

bringen, To hört die Sklaverei auf und der Herr hat kein perſönliches

Eigenthum über den geweſenen Sklaven. Dieſer hat im Allgemeinen

mit dem gemeinen Geſinde gleiche Rechte und Pflichten ). Jede Art

von Theilnahme am Sklavenhandel iſt den Preußiſchen Unterthas

.

11 Die ehemalige Leibeigenſchaft, als eine Art der perfönlichen

Sklaverei, findet auch in Unſehung der Bewohner des platten Lana

des nicht mehr ſtatt 3).

muut Kuch die Gutsunterthänigkeit , Gutspflichtigkeit,

Erbunterthänigkeit, Eigenbehörigkeit iſt aufgehoben.

giebt im Preußiſchen Staate jeßt nur freie Leute, die nur ſolche

Verbindlichkeiten haben, die ihnen als freien Leuten , vermöge des

Befilles eines Grundſtüds, oder dermöge eines befondern

Bertrages , obliegen . Alle aus der perſönlichen Erbunterthänig

keit der Dorfbewohner herfließenden Gerechtſame der Gutsbeſiker find

als aufgehoben zu achten . Gutsherrliche Rechte können daher gegen

unangefeffene Bewohner des platten Landes nicht mehr geltend

- 109diar,mostra! Todtehta's

1). X. E. R. II. 5. § 196 sqq. O

( 2) Additionalartikel zum Pariſee Frieden vom 20. November 1815. Ge:

13 ſept. 1816 , S. 23

3) 3. £. R. II. 7. § 148.

8 *
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gemacht werden 1). Nur in Schleſien und der Grafſchaft Glaß %),

fo wie auch im Kottbuſſer Kreiſe , den beiden Laufißen und den übri:

gen , vormals Königlich Sächſiſchen Landestheilen 3) ſteht jedem Guts :

beſiger , ſo lange nicht wegen Verwaltung der Patrimonialgerichtsbar

keit etwas Anderes verordnet worden , gefeßlich ferner das Recht zu,

von allen auf ihr Gut anziehenden ſogenannten Schußverwandten,

namentlich Hausleuten , Einliegern , Uusgedingern , als Beihűlfe zu

den Laſten der Gerichtsbarkeit , ein jährliches Schußgeld, zu fordern .

Ats: ein Ueberreſt der ehemaligen Unterthänigkeit iſt es aber wohl an

zuſehen , daß im Bereich des A. L. R., jedoch mit Ausnahme der

Provinz Weſtphalen , keinem Bauer erlaubt ift , feine Früchte auf

dem Halme zu verkaufen , und daß mit gemeinen Landleuten ein Kauf

über ihren künftigen Zuwachs nur nach Zahl , Maaß und Gewicht,

und nach den zur Zeit der Ernte marktgängigen Preiſen geſchloſſen

werden kann 4 ).

$ 43. Von Verhaftungen u.

Niemand darf ohne Recht die perſönliche Freiheit eines Undern

beeinträchtigen . Auch im Fall des Züchtigungsrechts iſt keine längere

als acht: bis vierzigſtündige Einſperrung erlaubt. Landſtreicher,

Bettler, verſteckte Schuldner, flüchtige Verbrecher , ingleichen Perſonen,

die mit gefährlichen Unternehmungen umgehen , können ſo lange , bis

obrigkeitliche Hülfe zu haben iſt, auch von Privatperſonen mit Ges

walt angehalten und feſtgenommen werden . Es muß aber die Ablies

ferung an die Obrigkeit binnen längſtens vier und zwanzig Stunden

erfolgen . Außer dieſen Fällen und außer feinem Amt darf Niemand

einen Menſchen, der ſeines Verſtandes mächtig iſt , mit Gewalt feſt:

halten, einſperren oder wider ſeinen Willen zu etwas nöthigen 5 ).

1) Edikt vom 9. Oktober 1807. § 10–12. Gefeßl. S. 172. R. D. vom

28. Oktober 1807. Geſeks. S. 174. Publikandum vom 3. April 1809,

Gerekl. S. 557. Verordnung vom 24. Oktober 1810. Gelebr. S.

735. Verordnung vom 18. Januar 1819. Gefeßi. S. 21. Gefeße

vom 21. Upril 1825. & 4. Gelegt. S. 75 , 95 , 113. — Da es keine

Gutsunterthanen mehr giebt ſondern nur Unterthanen des

Königs To giebt es auch keine Guts herren , Guts herrſchaften

mehr. Wenn ſelbſt in Gereken aus neuerer Zeit , 36 B. der Verord

nung vom 31. März 1833 , § 3 b., Gefeßl. S. 61, dem Geſen vom

31. December1842 , 55, 6, 9, Gefeßt. 1843, S. 8 , noch die Uušdrücke

Gutsherren , Gutsherrſchaften , gebraucht werden , ſo können darunter

nur Gutsbeſiger, Rittergutóbeſiger, Gerichtsherren verſtanden werden .

2) Publikandum vom 8. April 1809. g 5. S. 558.

3) Verordnung vom 18. Januar 1819. §.2 e..§ 8. Gefeßf. S. 22.

4 ) 2. B. R. II. 7. 8 12. 1. 11. 594. R. D. 0.22 Mai 1842. Geſegl. S. 200 .

5) 2.£. R. II. 20. § 1073—1077. Vergl. Rhein . St. G. B. Urt.

341 sqq .
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Diejenigen , welche bei entſtehendem Tumult in der Gegend

deſſelben auf den Straßen angetroffen werden , und nach der an fie

ergehenden Warnung ſich nicht ſogleich ruhig hinwegbegeben , ſollen

aufgegriffen und zum Arreſt gebracht werden. Wenn bei einem Auf:

lauf die bewaffnete Macht einſchreitet, um den zuſammengelaufenen

Haufen aus einander zu treiben und die Ruhe wieder herzuſtellen, ſo

befiehlt der die Mannſchaft kommandirende Offizier oder Unteroffizier

dem Haufen , aus einander zu gehen , und erzwingt, wenn auf die

zweite Wiederholung ſeinem Gebot , oder dem durch Trommelſchlag

oder Trompetenſchall gegebenen Zeichen nicht ſofort genügt wird, durch

Waffengew att den ſchuldigen Gehorſam . Wird der bewaffneten

Macht thätlicher Widerſtand entgegengeſeßt, oder ſogar ein Ungriff

auf dieſelbe mit Waffen oder andern gefährlichen Werkzeugen unter :

nommen , wird mit Steinen oder andern Gegenſtänden nach derſelben

geworfen , ſo iſt die bewaffnete Macht, auf Anordnung ihres Befehls:

habers , von der Schußwaffe Gebrauch zu machen befugt 1) . — Ueber

den Waffengebrauch des Militärs %), der Grenzaufſichtsbeamten 3 ), ro

wie der Forſt- und Jagdbeamten 4) find neuerlich geſeßliche Vorſchrif

ten ergangen .

Das einigen Verwaltungsbehörden beigelegte Erekutionsrecht

(vergl. oben S. 73) erſtreckt ſich auch bis zu der Perſon des Erez

quendi, und kann derſelbe daher in gewiſſen Fällen gefänglich einges

ſegt werden . Auf Grund einer vollſtändigen , zu den Akten zu brin :

genden ſchriftlichen Verhandlung kann gegen Subalternbeamte der

Regierungen von den Regierungspräſidenten, als Ordnungs

ſtrafe, Urreft bis zu acht Tagen verfügt werden “).

Was die von dem Richter, abgeſehen von den Fällen , wo es

auf Vollſtreckung rechtskräftiger Urtheile ankommt, vorzunehmenden

Verhaftungen betrifft, ſo können verdächtige Denuntianten und

Perſonen , die ein Zeugniß abzulegen verpflichtet ſind , ſich deſſen aber

weigern 7), von ihm verhaftet werden ; desgleichen Parteien oder an:

1) Verordnung vom 17. Auguſt 1835. Gerekl. S. 170; Vergl. Verord

nung vom 30. September 1836. Geſepi. S. 301.

2) Gefeß vom 20. März 1837. Gerekſ. S. 60.

3) Geſek vom 28. Juni 1834. Geſell. S. 83.

4) Geſek vom 31. März 1837. Gefeßf. S. 65. K. D. vom 6. Oktober

1837 und vom 19. Üpril 1838. Geſellſ. 1838. S. 257, 258. R. O.

vom 21. Mai 1840. Geſebi. S. 129. R. D. vom 19. Februar 1842.

Gerekl. S. 111 .

5) Geſchäftsanweiſung für die Regierungen, vom 31. December 1825 in

3. Kamp 6 Unnalen 1825. S. 821).

6 ) Krim . D. § 115.

7) Krim . D. § 312. 2. G. D. I, 10. § 184 .
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bere vor ihm auftretende Perſonen , welche ſich eine Störung der ge

richtlichen Verhandlungen zu Schulden kommen laſſen . Die Ver:

haftung eines Verdächtigen Feet allemal voraus, daß die Eriſtenz eines

Verbrechens ivahrſcheinlich iſt , wenn auch der Thatbeſtand noch nicht

vollſtändig feſtgeſtellt worden . Inwiefern der gegen eine beſtimmte

Perſon obwaltende Verdacht zur Verhaftung hinreichend ſei, iſt vom

Ridhter zu erwägen , vorzüglich nach der Größe des Verbrechens und

nach der größeren oder geringeren Beſorgniß, daß der Verdächtige fich

durch die Flucht der Ferneren Unterſuchung entziehen werde. Diebe,

Betrüger und ähnliche Verbrecher werden in der Regel jederzeit ver :

haftet; andere Verbrecher in der Regel nur , wenn die Strafe, welche

fie zu erwarten haben , wahrſcheinlich einjährige Einſperrung erreicht.

Soit die Verhaftung auf Befehl der Borgefekten des Richters , oder

auf Requiſition eines in- oder ausländiſchen Gerichts geſchehen , ſo

muß derſelbe fie , ohne Prüfung der Gründe, in der Regel vora

nehmen .

Bei einem jeden Vorfall , wodurch die unter der beſondern Oba

forge der Polizei ſtehende öffentliche Ruhe und Sicherheit geſtört wors

den, haben die Polizeibehörden das Recht des erſten Angriffs. und

der vorläufigen Unterſuchung. Findet ſich aber dabei , daß außer der

Uebertretung eines Polizeigerekes ein Verbrechen begangen , ſo muß die

fernere Verfügung dem ordentlichen Gericht überlaſſen werden. Bei

Verhaftungen haben die Polizeibehörden dieſelben Vorſchriften zu bes

achten , wie die Richter 3).

Die Verlegung des Hausrechts , d. h . das Eindringen in eines

Undern Haus , Wohnung oder ſonſtigen Aufenthaltsort, oder gehörig

abgeſchloſſenen Plak , ohne deſſen Willen , iſt nut geſtattét: i) dem

Richter, wenn er eine Hausſuchung vorzunehmen berechtigt iſt , wenn

nämlich hinreichende Gründe vorhanden ſind , zu vermuthen , daß das

durch die Ausmittelung des Thatbeſtandes oder des Thäters erleich .

tert , oder der durch das Verbrechen verurſachte Schaden ganz oder

zum Theil werde erſeßt werden ); 2 ) den Polizeibehörden in denſel:

ben Fällen, da ſie das Recht des erſten Ungriffs haben ; 3) den Gen

darmen , inſofern ſie zur Ermittelung eines groben Verbrechens und

zur Entdeckung und Ergreifung eines groben Verbrechers bei Gefahr

im Verzuge ſelbſtſtändig eine Hausſuchung vornehmen , da ſie ſonſt

in Privatwohnungen (mit Ausnahme der Wirthshäuſer und Herber:

gen) nur dann eindringen dürfen , wenn ſie von den Bewohnern zu

1) R. D. oom 24. Oktober 1838. Gefeßl. S. 504.

2 ) Krim. O. § 206 sqq. 4. G. O. I. 35. § 44.

3) U. L. R. II. 17. § 12 , 13. II. 20. g 460 .

4) Krim . O. § 125. 1. l . R. 11. 20. § 525 sqq.
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3 ) D

Hülfe gerufen werden , oder um ihnen gegen Verbrechen und Feuers :

oder andere Gefahr Schuß zu gewähren 1) ; endlich ſteht 4) auch

Steuerbeamten zu , bei Verdacht von Steuerdefraudationen , Reviſio

nen der Waarentager und felbft Hausviſitationen, unter gewiſſen Bes

ſchränkungen vorzunehmen 9).tid,fountain Semic

Was die Rheiniſche Gefeßgebung betrifft, ſo können das

nach , ohne vorhergegangene Ordonnanz eines Gerichtshofes, ver:

haften : 1 ) die Feld- und Forſthüter , und zwar Jeden , den ſie auf

friſcher That finden , oder den der öffentliche Ruf als Urheber

eines Verbrechens ſogleich bezeichnet; falls das Verbrechen ent:

weder Gefängniß - oder eine ſchwerere Strafe nach ſich zieht )); 2) die

ſelbe Befugniß hat Feder, dem die bewaffnete Macht anvertraut iſt 4 );

der Prokurator , im Fall eines auf friſcher That entdeckten Ver:

brechens, das ſeiner Natur nach eine Leibes- oder entehrende

Strafe nach ſich zieht , den gegenwärtigen Beſchuldigten , inſofern

ſchwere Unzeichen gegen ihn vorhanden ſind; ſo wie auch den, welcher

gegen ſeinen Befehl vor dem Schluß eines Protokolls ſich entfernt 5 );

4 ) der Inſtruktionsrichter, inſofern die That von der Beſchaffenheit

iſt, daß fie eine Leibes- oder entehrende Strafe, oder Korrektionell

gefängniß nach ſich zieht “); endlich 5) der Präſident des Affiſenhofes

einen Zeugen , wenn aus den öffentlichen Verhandlungen ſich zu er:

geben ſcheint, daß feine Ausſage falſch fei ). Zur Feſtſtellung des

Chatbeſtandes eines Verbrechens, Vergehens oder einer Polizeiübertre

tung dürfen ſich in die Häuſer, Werkſtätten und Gebäude , in die

daran ſtoßenden Höfe und eingeſchloſſenen Pläte, ohne den Antrag

des Hausvorſtehers nur 8) begeben , und Hausſuchungen vornehmen

reſp. anordnen : die Feld und Forſthüter , Prokuratoren , Friedens :

richter , Offiziere der Gendarmerie , Bürgermeiſter, Beigeordnete, Po

lizeikommiſſarien , Inſtruktionsrichter und Präſidenten der Uffifen :

höfe ), rapport om

Perſonen , welche einer Zoukontravention verdächtig ſind, können

1) Gendarmerie-Inſtruktion vom 30. December 1820. § 27. Geſekſ. 1821 .

S. 19.

2) Zollgeſek vom 23. Januar 1838. § 37, 38. Geſepi. S. 39. 352. Steuer:

ordnung vom 8. Februar 1819. g 54. Geſebi. S. 110.

3) Rhein. Kirim . P. O. Art. 16.

4) Urt. 106. a. a. D.

5) Urt. 40, 34. a. a . D.

6 ) Urt. 61. 94. a. a. D.

7) Urt. 330. a. a. D.

8) Vergl. Rhein. St. G. B. Art. 184 .

9 ) Rhein . Krim . P. O. Art. 16, 36 sqq. 46, 48 sqq. 87, 89, 464.
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in gewiſſen Fällen von den Zollbehörden einer körperlichen Bifi :

tation unterworfen werden 1).

$ 44. Schuß des Eigenthums.

Die Bürger des Staats haben nicht bloß das Recht, für ihre

Perſon den Schuß deſſelben gegen Gewalt und Störungen zu for:

dern , ſondern auch für ihr Vermögen % ).

Der Staat kann das Privateigenthum ſeiner Bürger nur als :

dann einſchränken , wenn dadurch ein erheblicher Schaden von An :

dern oder von dem Staat ſelbſt abgewendet , oder ihnen ein beträcht:

licher Vortheil verſchafft werden, beides aber ohne allen Nachtheil des

Eigenthümers geſchehen kann ; ferner alsdann, wenn der abzuwendende

Schaden , oder der zu verſchaffende Vortheil des Staats felbſt , oder

anderer Bürger deſſelben , den aus der Einſchränkung für den Eigen :

thümer entſtehenden Nachtheil beträchtlich überwiegt. Doch muß in

dieſem Falle der Staat für vollftändige Schadloshaltung des einzu :

ſchränkenden Eigenthümers ſorgen . In allen Fällen aber können Ein

ſchränkungen des Eigenthums , welche nicht aus beſondern wohl er:

worbenen Rechten eines Andern entſpringen , nur durch Gefeße be

gründet werden .

So weit die Erhaltung einer Sache auf die Erhaltung und

Beförderung des gemeinen Wohls erheblichen Einfluß hat, fo weit iſt

der Staat deren Zerſtörung oder Vernichtung zu unterſagen berech

tigt. So weit die Benukung einer Sache zur Erhaltung des ge

meinen Wohls erforderlich iſt, kann der Staat diere Benußung be

fehlen ). Semanden zum Verkauf einer Sache zu zwingen , iſt der

Staat nur dann berechtigt, wenn es zum Wohl des gemeinen We

fens nothwendig iſt , z. B. zur Anlegung oder Verbreitung eines of:

fentlichen Weges , eines ſchiffbaren Ranals oder Flußbettes, zur Un:

legung von Feſtungswerken, zu bergbaulichen Zwecken, zu Eiſenbahnen .

Auch kann der Staat bei entſtehendem Getreidemangel die Beſiger

von Getreidevorräthen zur Ausſtellung derfelben zum feilen Verkauf,

jedoch mit Vorbehalt ihres eigenen Bedürfniffes, nöthigen. Ob der

Fall einer Nothwendigkeit des Verkaufs zum gemeinen Woht vorhan:

den ſei, bleibt der Beurtheilung und Entſcheidung des Staatsober:

hauptes vorbehalten. Ueber die Beſtimmung des Preiſes, wobei auch

auf den außerordentlichen Werth Rückſicht zu nehmen iſt, fou dem

bisherigen Eigenthümer rechtliches Gehör nicht verſagt werden 4 ).

1) Zollgeren vom 23. Januar 1838. § 39. Geſekſ. S. 40 .

2) 2. L. R. Einl. § 76. II . 17. § 1.

3) U. £. R. I. 8. § 29-34.

4) 2. L. R. I. 11. § 4-11, Deklaration vom 27. Oktober 1804, die
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Nach der Rheiniſchen Gerekgebung kann Niemand gezwuns

gen werden , ſein Eigenthum abzutreten, es ſei denn um des öffentli:

chen Nußens willen und vermittelſt einer gerechten und vorgängi

gen Entſchädigung 1).

§ 45. Recht zum Gewerbebetrieb.

Im Jahre 1807 wurde im Preußiſchen Staate gefeßlich aus:

geſprochen , daß jeder Edelmann befugt fei, ohne allen Nachtheil feia

nes Standes , bürgerliche Gewerbe zu treiben , und jeder Bürger und

Bauer berechtigt, aus dem Bauer- in den Bürgerſtand, und aus dem

Bürger- in den Bauernſtand zu treten ). Rein Dorfbewohner iſt

mehr genöthigt , zur Erlernung eines bürgerlichen Gewerbes eine Ges

nehmigung nachzuſuchen ).

Im Jahre 1810 wurden der Mühlenzwang, der Brau : und

Branntwein zwang , oder das mit dem Befig einer Mühle, einer Braue

rei, einer Brennerei , oder eines Schanks verbundene Recht, Andere

zu zwingen, daß ſie daſelbſt ihren Bedarf entweder mahlen oder ſchro

ten, oder das Getränę ausſchließlich beziehen müffen, ohne Unterſchied

der Befigrechte , aufgehoben 4). Die Berechtigten erhielten unter ge

wiſſen Umſtänden Entſchädigung vom Staate 5). In den Landesthei

len , in welchen bei ihrer nach dem Jahre 1810 geſchehenen Vereini

gung mit dem Preußiſchen Staate der Mahl- , Bier- und Brannt:

weinzwang beſtand , iſt er aber nicht aufgehoben ). Die in einem

Theile der vormals Franzöſiſch - Hanſeatiſchen Departements und in

den vormals Hannoverſchen Landestheilen noch fortdauernden Zwangs

und Bannrechte ſind ablösbar 7). In der Provinz Poren hat eine

Aufhebung der Zwangs- und Bannrechte ſtattgefunden 8 ).

Ubtretung von Grund und Boden zu bergbaulichen Zwecken betreffend

( in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 1 ). Geſer über die Eiſenbahn

unternehmungen vom 3. November 1838. § 8 sqq. Geſebi. S. 507.

1) Rhein. C. G. B. Urt. 545. Gefen über die gerichtliche Entſeßung aus

dem Eigenthum , vom 8. März 1810 (in Bergius , Ergänzungen 2c.

S. 8 ).

2) Edikt vom 9. Oktober 1807. § 2. Gefeßl. S. 171.

3) Vergl. Publikandum vom 8. April 1809. g 9. Gefeßr. S. 560 ,

4) Editt vom 28. Oktober 1810. Gefeßi. S. 95. Wegen des, nicht un

zuläſſigen Krugsverlagsrechts , vergl. Gefeße vom 7. September

1811. § 51, 54. Gefert. S. 268.

5) Verordnung vom 15. September 1818. Gefert. S. 178.

6 ) R. O. vom 23. März 1836. Geſepi. S. 168 .

7) Ablöſungsordnung vom 13. Juli 1829. Sit. 9. Gefeßl. S. 82.

8) Gereg vom 13. Mai 1833. Gefeßl. S. 59. Verordnung vom 4. Mai

1839, Geſell. S. 206.
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Neue Konzeſſionen oder Berechtigungen zu Gewerben , durch

welche ein Erkluſiv- oder Zwangs- und Bannrecht begründet werden

foll, werden nicht ertheilt. Erkluſiv rechte werden nur ausnahmsweiſe

und auf beſtimmte Jahre gegeben , wenn bei einem neuen Gewerbe

der Verſuch gemacht werden ſoll, ob es gedeihen , werde) . In den

feit dem Jahre 1811 zum Preußiſchen Staate gehörigen Landestheilen %),

ſowie in der Provinz Poſen 3) , ſind die ausſchließlichen Gewerbsbe

rechtigungen aufgehoben . In den übrigen Landestheilen möchten der:

gleichen ältere Berechtigungen von einiger Erheblichkeit wohl nicht

vorhanden ſein .

Nach einer Anordnung vom Jahre 1810 foute , mit wenigen

Ausnahmen , Seder , welcher ſein bisheriges Gewerbe , es beſtehe in

Handel , Fabriken , Handwerken , es gründe fich auf eine Wiſſenſchaft

oder Kunſt, fortſegen oder ein neues unternehmen will – wobei kei:

ner Korporation und keinem Einzelnen ein Widerſpruchsrecht, welcher

Grund auch dafür angeführt werden mag, zuſteht- verpflichtet ſein,

einen Gewerbeſchein gegen Zahlung einer Steuer zu löſen . Das

ſchon erlangte Meiſterrecht, der Beſit einer Konzeſſion befreite nicht

von dieſer Verbindlichkeit. Im Augemeinen durfte ſelbſtſtändigen Pers

ſonen von rechtlichen Lebenswandel der Gewerbeſchein nicht verſagt

werden . Zu Gewerben , Þei deren ungeſchicktem Betrieb gemeine Ges

fahr obwaltet , oder welche eine öffentliche Beglaubigung oder Unbe

ſcholtenheit erfordern , konnten aber nur dann Gewerbeſcheine ertheilt

werden , wenn die Nachſuchenden zuvor den Beſig der erforderlichen

Eigenſchaften auf vorgeſchriebene Weiſe nachwieſen. Alle früheren üb

gaben von den Gewerben , inſofern ſie die Berechtigung zum Betriebe

derſelben betreffen , ſie mögen alljährlich oder ein Mal für alle Mal

an Königliche Kaffen , Kämmereien oder an Grundherren entrichtet

werden, wurden aufgehoben 4). Die Löſung des Gewerbeſcheins änderte

nichts, in der Verpflichtung, Bürger zu werden , oder der Gemeinde

als Mitglied beizutreten und Gemeindelaſten zu übernehmen. Ge

werbe, welche nach allgemeinen Gefeßen oder örtlichen Statuten nur

Bürger oder Gemeindeglieder treiben dürfen , können auch auf den

1) Vergl. Regierungsinſtruktion vom 26. December 1808 $ 50. Geſekſ.

S. 496. Regierungsinſtruktion vom 23. Oktober 1817, § 21 ad 13.

Geſellt. S. 265.

2) Geſek vom 7. September 1811. § 32–50. Geſeks. S. 265. Dekla:

ration vom 11. Juli 1822. Geſepi. S. 187.

3) Geſek vom 13. Mai 1833. Gerekl. S. 52.

4) Edikt vom 2. November 1810. Gelepí. S. 79. Deklaration vom 19.

Februar 1832. Geregi, S. 64. Wegen Aufhebung der gewerblichen

perſönlichen Abgaben und Leiſtungen in den Mediatſtädten der Pro

vinz Poſen , vergl. Gefeße vom 13. Mai 1833. Geregr. S. 55. & D.

vom 29. Auguſt 1838. Geſeks. S. 447.

und
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Grund des Gewerbeſcheins nur nach Erlangung des Bürgerrechts oder

der Gemeindemitgliedſchaft betrieben werden . Wer bisher nicht zünfs

tig war, kann , unter Beobachtung obiger Vorſchrift, auf den Grund

ſeines Gewerbeſcheins , jedes Gewerbe treiben , ohne deshalb genöthigt

zu ſein , irgend einer Zunft beizutreten . Er iſt deſſenungeachtet auch

berechtigt, Lehrlinge und Gebülfen anzunehmen . Die Lehrzeit oder

die Dauer des Dienſtes, das etwanige Lehrgeld, Lohn, Koſt und Bes

handlung wird dann bloß durch Vertrag beſtimmt. Wer bisher zünf

tig war, darf dem Zunftverbande jederzeit entfagen . Die Entfagung

entbindet aber nicht, für alle am Tage des Äustritts vorhandenen

Verpflichtungen des Gewerks To zu haften , als wenn der Austritt

nicht geſchehen wäre. Jedes Gewerk kann ſich auch durch gemeinſas

men Beſchluß felbſt auflöſen. Die Genehmigung hierzu kann in der

Regel nicht verſagt werden , wenn das Gewert nachweiſt, wie ſeine

Schulden bezahlt werden ſollen . Was nach Bezahlung der Schulden

übrig bleibt, wirb Eigenthum der Mitglieder. Auch die Landespolizei:

behörde iſt befugt, jedes Gewerk zu jeder Zeit für aufgelöſt zu erklä :

ren . Wird von Landespolizeiwegen in beſondern Fällen zu einem ge

meinnüßigen Zweck nöthig erachtet, Gewerbtreibende gewiſſer Art in

eine Korporation zu vereinigen , ſo iſt Jeder verpflichtet, diefer Korpo:

ration beizutreten , ſo lange er dies Gewerbe treibt. Die Gewerbebes

rechtigung eines Seben wird nach dem Inhalt feines Gewerbeſcheins

beurtheilt. Derſelbe giebt dem Inhaber auch das Recht , mit den auf

den Grund deſſelben verfertigten Erzeugniſſen zu handeln. Jedermann

kann ſo viel Gewerbeſcheine löſen und ſo vielerlei Gewerbe neben

einander treiben, als er will , inſoweit nicht etwa polizeiliche Vorſchrifs

ten entgegenſtehen . Uue polizeilichen Taren der Lebensmittel , Kauf

manns- und Bäckerwaaren ſind aufgehoben . Auch die Gaſtwirthe

ſtehen unter keiner polizeilichen Tare. Alle Lohntapen für Handwerks

arbeit ſind ebenfalls aufgehoben ? ).

Vorſtehende geſebliche Vorſchriften find zwar in allen neuen und

wiedererworbenen Provinzen nicht vollſtändig verkündigt, indeß finden

fich in dieſen auch nirgends erhebliche geſekliche Beſchränkungen der

Gewerbefreiheit.

Die Ausfertigung beſonderer Gewerbeſcheine geſchieht in allen

Provinzen gegenwärtig nur noch für ſolche Gewerbe , die im Umher:

ziehen betrieben werden 2. .

8.46 . Recht zur Erwerbung von Grundeigenthum .

Von der agrariſchen Geſeßgebung im Allgemeinen .

Was insbeſondere die landwirthſchaftlichen Gewerbe betrifft , ſo

müſſen die folgenden geſeßlichen Beſtimmungen erwähnt werden.

1) Geſek vom 7. September 1811. Gefeßl. S. 263.

2) Gefes vom 30. Mai 1820. § 20. Geſegr. S. 150 .
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Jeder Einwohner des Staats ift, ohne alle Einſchränkung in

Beziehung auf den Staat, zum eigenthümlichen und Pfandbeſit un:

beweglicher Grundſtücke aller Art berechtigt; der Edelmann alfo zum

Beſie nicht bloß adlicher , ſondern auch unadlicher, bürgerlicher und

bäuerlicher Güter aller Art , und der Bürger und Bauer zum Beſik

nicht bloß bürgerlicher , bäuerlicher und anderer unadlicher, ſondern auch

adlicher Grundſtücke. Alle früheren Vorzüge, welche bei Gütererb

ſchaften der adliche vor dem bürgerlichen Erben hatte, und die bisher

durch den perſönlichen Stand des Beſigers begründete Einſchränkung

und Suspenſion gewiſſer gutsherrlichen Rechte fallen weg. -

Abſicht der Erwerbsfähigkeit ſolcher Einwohner , welche den ganzen

Umfang ihrer Bürgerpflichten zu erfüllen , durch Religionsbegriffe ge

hindert werden ( vgl. oben S. 106) , gelten für einzelne Landestheile

einige Beſchränkungen ).

Jeder Grundbeſiker, ohne Uusnahme, iſt befugt, über ſeine Grunds

ſtüce inſofern frei zu verfügen , als nicht Rechte , welche Dritten dar:

auf zuſtehen , und aus Fideikommiffen , Majoraten , Lehnsverband,

Schuldverpflichtungen , Servituten und dergleichen herrühren , dadurch

verlegt werden . Demgemäß kann , mit Ausnahme dieſer Fälle , jeder

Eigenthümer ſein Gut oder ſeinen Hof durch Unkauf oder Verkauf,

oder ſonſt auf rechtliche Weiſe willkührlich vergrößern oder verkleinern.

Er kann die Zubehörungen an einen oder mehrere Erben überlaſſen .

Er kann ſie vertauſchen , verſchenken , oder ſonſt nach Willkühr im

rechtlichen Wege damit ſchalten , ohne zu einer dieſer Veränderungen

einer beſonderen Genehmigung zu bedürfen. Die früheren Einſchrän

kungen in Anſehung der Benußung der Privatwaldungen eriſtiren

nicht mehr. Die Eigenthümer können folche nach Gutfinden benußen

und ſie auch parzelliren und urbar machen , wenn ihnen nicht Vers

träge mit einem Dritten , oder Berechtigungen Anderer entgegenſtehen.

Mit dieſer Einſchränkung können auch landwirthſchaftlich benußte

Grundſtüde in Forſt verwandelt und folche jeder andern beliebigen

Veränderung unterworfen werden 2).

Fede, keinem Obereigenthümer unterworfene Lehnsverbindung, jede

Familien- und jede Fideikommißſtiftung 3) kann durch einen Fami

1) Edikt vom 9. Oktober 1807, § 1. Gefeßi. S. 171.

2 ) Edikt vom 14. September 1811. Geſekſ. S. 300 .

3) Die Stiftung beſtändiger Familien- Fideikommiſſe iſt jedem erlaubt.

Doch muß ein dazu gewidmetes Kapital wenigſtens 10,000 Thaler und

ein dazu gewidmetes Landgut einen Reinertrag vonwenigſtens 2500

Shaler gewähren. Für eben dieſe Familie ſoul tein Fideikommiß, wels

ches den reinen Ertrag von 10,000 Thaler überſteigt, ohne beſondere

Landesherrliche Genehmigung geſtiftet werden. 2.L. R. II. 4. § 47 sqq.

Wegen der Fibeikommiſſe im vormaligen Großherzogthum Berg ,
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g des § 5 des Edikts vom

lienbeſchluß beliebig abgeändert, oder gänzlich aufgehoben werden . ).

Doch kann dieſe Vorſchrift auf diejenigen fideikommiſſariſchen Sub

ſtitutionen , die bei der erſten Generation ſtehen bleiben , den Rechten

der Subſtituirten entgegen , nicht angewendet werden %).

Die agrariſche Gerengebung feit dem Jahre 1807 hat die

Möglichkeit geſchafft, das Grundeigenthum von den aus früheren Zei:

ten her darauf laſtenden Feſſeln zu befreien , welche die freie Bewe

gung des Landbaues und die vortheilhafteſte Benußung des Grund

und Bodens 3) bisher hinderten . Es iſt hierbei der Grundſat ange:

nommen worden , daß diejenigen Rechte, welche einen wirklichen Werth

haben , nur gegen Entſchädigung Seitens der Verpflichteten aufgeho

ben werden . Die allgemeinen Grundfäße, die hierbei hauptſächlich zur

Anwendung kommen, ſind die folgenden *).

$ 47. Bon Gemeinheitstheilungen.

Was die Gemeinheitstheilungen 5) betrifft, ſo foll die von

mehreren Einwohnern einer Stadt oder eines Dorfes, von Gemeinden

und Grundbeſigern bisher gemeinſchaftlich ausgeübte Benußung länd :

sér vergl. Geſet vom 23. März 1828. Geſebi. S. 38. R. D. vom 7.

April1832. Gefeßi. S. 128. 8. D. vom 24. Juli 1832. Geſebr.

S. 201. Geſetz vom 14. Juli 1833. Geſell. S. 83. S. D. vom 23.

Auguſt 1834. Geſeni. S. 167; im Herzogthum

vergi. R. O. vom 5. Januar 1830. Geſepi: S. 5. vom 22.

Huguſt 1832. Geſel. S. 225 ; in Schleſien. vergl. Geſer vom 15.

Februar 1840. Geſepi. S. 25. Nach dem Rhein. C. G. B. Urt.

896 ſind Subſtitutionen verboten. Jeft kann in der Rheinprovin
z

die Errichtung von Familienfideikommiſſen nur nach vorgängiger Prü

ats kan
folgen ; die Rechtsverhältniffe derſelben ſollen bloß nach der beſtätigten

Stiftungsurkunde beurtheilt werden. 3. D. vom 25. Februar 1826.

d Geſelli, S. 19.

1) Ebikt vom 9. Oktober 1907. $ 9. Gelegr. S. 172. Vergi. Geleg über

Familienſchlüſſe 2c . , vom 15. Februar 1840. Geſepi. S. 20 ,

2 ) Deklaration vom 19. Februar 1812. Geſekſ. S. 13.

Oktober 1807, wonach den

Fideikommißbeſikern die Vererbpachtung des Vorwerkslan:

oder einzelner Pertinenzien ohne Zuſtimmung der Lehns -Obereigen:

thümer , Lehns : oder Fideikommißfolger geſtattet war, iſt ſuspendirt.

K. D. vom 28. Juli 1842. Gefeßl. S. 242.

4) Bergl. Dönniges, die Landkultur:Gefeßgebung Preußens; eine Zu:

eritis Tammenſtellung und Erläuterung der ſeit dem 9. Oktober 1807 ergan:

as genen Geſeke über den Grundbeſig 2c. Berlin 1843. I. Koch , die

Ugrargeſege des Preußiſchen Staats . 3te Aufl. Breslau 1843.

5 ) Gemeinheitstheilungsordnung vom 7. Iuni 1821. Gefeßi. S. 53. We:

5 gen Sicherſtellung der Rechte dritter Perſonen bei Gemeinheitstheilun

gen, gutsherrlich-bäuerlichen Regulirungen, ablöſungen 2c. , vergl. Geſek

31
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licher Grundſtücke möglichſt aufgehoben , oder , ſo lange ſie beſteht,

möglichſt unſchädlich gemacht werden .

Die Aufhebung der Gemeinheit findet hiernach ſtatt, bei Weibe:

berechtigungen auf Ueckern , Wiefen , Ungern , Forſten und ſonſtigen

Weidepläßen , bei Forſtberechtigungen zur Maſt, zum Mitgenuß des

Holzes und zum Streuholen, und bei Berechtigungen zum Plaggen-,

Heide- und Bültenhieb , es mögen übrigens diefe Gerechtſame auf

einem gemeinſchaftlichen Eigenthum , einem Geſammteigenthum oder

einem einſeitigen oder wechſelſeitigen Dienſtbarkeitsrecht beruhen . In

allen Fällen finden Gemeinheitstheilungen nur auf den Antrag der

Theilnehmer , und nut inſofern ſtatt , als dadurch die Landkultur im

Ganzen befördert lund verbeſſert wird. Lekteres wird im Allgemeinen

angenommen. Wird das Gegentheil behauptet, ſo muß es von dem

Behauptenden bewieſen werden. Die Befugniß, auf Gemeinheitsthei:

lung anzutragen , kann weder durch Willenserklärungen , noch durch

Verträge, noch durch Verjährnng erlöſchen. Uuch frühere Sudikate

können dieſen Antrag nicht hindern.

Nach neuern Beſtimmungen 1) Toll eine Gemeinheitstheilung,

wenn folche nicht anders, als mit Umtauſch der zur Ortsfeldmark

gehörigen Ackerländereien ausgeführt werden kann , in der Regel nur

dann ſtattfinden , wenn die Beſiker-des vierten Theils der Ackerländes

reien , welche durch den Umtauſch betroffen werden , mit der nachge:

ſuchten Separation einverſtanden ſind.

Bei jeder Auseinanderſeßung werden die Betheiligten nach ihren

näher auszumittelnden Theilnehmungsrechten abgefunden. Die Äuf:

hebung der Gemeinheit geſchieht dadurch , daß den Theilnehmern an

ausſchließlichen und freien Verfügung überwieſen wird . Die Entſchä:

digung kann in Land, Rente, Naturalleiſtungen und Kapital beſtehen .

Jeder Eigenthümer mit Dienſtbarkeiten belaſteter Grundſtücke und

jeder Miteigenthümer von Gemeinegründen kann auch begehren , daß

die Theilnehmungsrechte der Dienſtbarkeits- und Mitberechtigten auf

ein beſtimmtes Maaß feſtgefekt werden und danach die Benußung

geordnet werde.

Beſondere Beſtimmungen ſind in Betreff der Theitung gemeins

ſchaftlicher Sagddiſtrikte in den Provinzen Weſtphalen , Brandenburg

und Sachſen vorhanden )

19 )

fifi; 7 *

vom29. Juni 1835. Gefeßl. S. 135. Wegen Erwerbung von Servitu

ten durch Perjährung, vergt. Geſekvom 31.März1841. Gefekt. S. 75.

1) Berordnung vom 28. Juli 1838. Gefeer. S. 429.

2) Verordnungen vom 7. März 1843. Beſeer. S. 109, 125 .

1
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8 48. Von Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen

Verhältniſie.

Die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe

erfolgt nicht in allen Provinzen nach gleichen Grundſägen .

Was zunächſt die Provinzen betrifft, welche im Jahre

1811 den Preußiſchen Staat , bildeten 1), ſo können hier die

bisher noch nicht zu Eigenthums , Erbzins- oder Erbpachtsrechten

verliehenen bäuerlichen Beſitungen in Eigenthum verwandelt und die

auf denſelben ruhenden Dienſtbarkeiten und Berechtigungen gegen

wechſelſeitige Entſchädigungen abgelöſt werden . Man verſteht unter

bäuerlichen Beligungen ſolche ländliche Güter, deren Hauptbeſtimmung

iſt, ihren Inhaber als ſelbſtſtändigen Uckerwirth zu ernähren und die

ſchon in gewiſſen Normaljahren grundſteuerpflichtig waren , auch zu

gewiſſen gütsherrlichen Laſten verpflichtet ſind. Die Inhaber erhalten

indeß nicht höher , als bis zu einem Viertheil des Werths verſchul

det werden fürfen. Die etwa übernommenen Dienſte müſſen ihrem

Umfange nach beſtimmt ſein , dürfen aber nur auf beſtimmte , und zwar

höchſtens auf vier und zwanzig Jahre übernommen werden . DieEntſchi

digung in Land darf niemals mehr, als die Hälfte der zum Bauerhofe

gehörigen Ländereien betragen. Eine Entſchädigung bloß ' in Land darf

aber in den Fällen nicht ſtattfinden, wenn das Gut zu gering werden

würde, um als ordentliche Ackernahrung fortbeſtehen zu können , d. h .

wenn es für ein Geſpann von zwei Zugochſen nicht zureichende

Arbeit gewähren ſollte. In Betreff der Jagdgerechtigkeit, der Juris

diktion und polizeilicher Verhältniſſe wird durch die Regulirung nichts

geändert.

Dieſelben Gerebe, wenn auch mit einigen Modifikationen , findodifikationen

für den Kottbuſfer Kreis 9 , für die Ober- und Niederlauſis

und das Amt Senftenberg 5) , ſo wie für das Landgebiet der

Stadt Danzig 4) für anwendbar erklärt. Dagegen ſind für das

Großherzogthum Polen und die mit Weſtpreußen vereinigten

Diſtrikte des Herzogthums Warſchau5) über die gutsherrlichen

2

1

+

1) Edikt vom 14. September 1811. Gefeßl. S. 281. Deklaration vom

29. Mai 1816. SeſeglaT.
S. 154. Verordnung vom 9. Juni 1819.

Geſeks. S. 151. Deklaration vom 24. März 1823; ' Gefeßl. S. 35.

2) Verordnung vom 18. November 11819. Geſebi. S. 249.

3) Geſek vom 21. Juli 1821. Gefekt. S. 110 .

4) Geſete vom 8. April 1823 , Geſelf. S. 73.

5) Geſeß vom 8. April 1823. Gefeßl. S. 49. Deklaration vom 10. Suli

1836. Selegi. Š . 204 Elu

1
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und bäuerlichen Verhältniſſe und über die Rechtsverhältniffe des Grund

beſiges beſondere Gefeße ergangen ; desgleichen auch für die Graf:

Tchaften Wittgenſtein 1), für das Herzogthum Weſtphalen),

das Fürſtenthum Siegen 3), ſo wie für die vormals zum König

reich Weſtphalen, zum Großherzogthum Berg und zu den Franzöſiſch

Sanſeatiſchen Departements gehörig geweſenen Landestheile 4 ).

Was insbeſondere die Landestheile betrifft, welche bei Auflöſung

der Fremdherrſchaft zum Königreich Weſtphalen gehört haben, ſo

haben hier nach einem ſpäteren Geſek 5) die bäuerlichen Beſiger, d. h.

die Beſiger ſolcher Grundſtücke, auf welchen vor Einführung der frem

den Gefeße gutsherrliche Rechte hafteten, entwéðer das volle, oder nuß:

bare Eigenthum, oder ſie ſind Zeitpächter. Sie haben das volle Eis

genthum , wenn ihre Grundſtüde entweder von allen Laſten befreit,

oder nur mit jährlichen feſten Geldabgaben belaſtet ſind. Der Berech

tigte hat aber in dieſer Beziehung keine anderen Rechte, als die eines

Realgläubigers. Haften auf dem Grundſtücke andere Laſten, als jähr:

liche feſte Geldabgaben , ſo haben die Beſiber nur das nugbare Eigen:

thum , und können nur in gewiſſen Fällen die Grundſtücke veräußern,

oder mit Hypotheken belaſten. Die Gutsherren haben das Obereigen:

thum , und die vor Einführung der fremden Rechte genoſſenen Rechte,

welche nicht ohne Entſchädigung aufgehoben ſind, inſofern nicht nach

gewieſen wird , daß dieſe Rechte bloß Folge der Leibeigenſchaft waren.

Die lehnherrlichen Rechte ſind im Allgemeinen aufgehoben . Die auf

den Grundſtücken haftenden Realtaſten , fie mögen gutsþerrlicherNatur

ſtücke unter Lebendigen iſt die Einwilligung des Obereigenthümers er:

forderlich, der diefelbe nur in beſtimmten Fällen verſagen darf.

In den Landestheilen , welche bei Auflöſung der fremden Here:

ſchaft zum Großherzogthume Berg 6) , ſo wie in denjenigen, welche

damals zu den Franzöſiſch - Hanſeatiſchen Departements oder

dem Lippe - Departement ?) gehört haben, gelten im Ganzen die

ſelben Grundfäße, wie vorſtehend angegeben iſt. Doch haben die

bäuerlichen Beſißer ihre Grundſtüde entweder zu Eigenthums - oder zu

Zeitpachtstechten. Erſteren Faus können dieſelben mit mancherlei Geld

abgaben oder Naturalleiſtungen belaſtet ſein . Der Berechtigte hat

1) Gefeß vom 22. December 1839, Geſebr. 1840, S. 6.

2) Gefeß vom 18. Juni 1840. Gefeßj. S. 153.

3) Geſek vom 18. Juni 1840. Geſepi. S. 151 .

4) Gereß vom 25. September 1820, Gefeßi. S. 169.

5) Gefeße vom 21. April 1825. Geleef. S. 74.

6) Gefeß vom 21. April 1825. Gefeßl. S. 94.

7) Geſek vom 21. April 1825, Geregi. S. 112.
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aber mit Bezug hierauf keine anderen Rechte, als die eines Realgläu

bigers . Zur Zerſtückelung ſolcher Grundſtüde, auf welchen noch irgend

eine bäuerliche Leiſtung haftet, iſt die Einwilligung des Berechtigten

nöthig , welcher dieſelbe in jedem Falle zu verſagen befugt iſt. -

Noch iſt hier zu erwähnen , daß neuerlich 1 ) über die bäuerliche

Erbfolge in der Provinz Weſtphalen ein beſonderes Gefek

ergangen iſt , welches zunächſt auf alle Bauergüter (Höfe, Kolonate,

Kotten und andere für ſich beſtehende Ackernahrungen ) Unwendung

finden ſoll , deren Solſtätten 1806 zu ſolchen bäuerlichen Beſikungen

gehörten , welche damals auf den Grund beſonderer Provinzialgeſeke,

Statuten oder Gewohnheiten nach einer vom gemeinen Erbrechte ab:

weichenden Succeſſion vererbt wurden . Von dieſen Bauergütern foll

eine Matrikel gefertigt werden , in welche aber auch die Eigenthümer

gewiſſer anderer bäuerlichen Beſikungen dieſelben eintragen laſſen und

dem Gefeße unterwerfen können.

Auf der linken Rhein feite waren die gutsherrlichen und

lehnsherrlichen Rechte ſchon aufgehoben und die nicht aufgehobenen

Grundrenten ablöslich , als die Preußiſche Befißnahme erfolgte.

§ 49. Von Ablöſung der Reallaſten.

In Betreff der Ablöſungen , und zwar in den Landesthei:

len , in welchen das Edikt vom 14. September 1811 und

deffen Deklarationen Anwendung finden , ingleichen im

1) Geſek vom 13. Juli 1836. Geſepi. S. 209. Dem Wunſche des fünf

ten Weſtphäliſchen Landtags gemäß, iſt nach dem Landtagsabſchiedevom

8. Juni 1839 (1. 13) ſchon wegen Reviſion dieſes Geſeßes Einleitung

getroffen.

2 ) Vergl. Décret portant abolition du régime féodal, des justices seig

neuriales etc. , vom 4/51 Uuguſt 1789 ; Décret relatif au droits féo

daux , vom 15. März 1790; Décret concernant les droits feodaux

rachetables , vom 3. Mai 1790 ; Décret concernant l'abolition de

plusieurs droits seigneuriaux , notamment de ceux qui étaient ci-de

vant annexés à la justice seigneuriale, et le mode de rachat de

ceux qui ont été declarés rachetables , vom 1320 April 1791; Dé

cret rélatif aux droits féodaux, vom 25/28 Auguſt 1792 ; Décret qui

supprime sans indemnité toutes les redevances ci - devant seigneu

riales et droits féodaux , même ceux conservés par le décret du

25 Août 1792 , vom 17. Juli 1793 ; Décret rélatif aux redevances

foncières et féodales dans les quatres départements de la rive

gauche du Rhin , vom 9. Vendemiaire XIJI. 10. Oktober 1804 - in

V. Daniels , Handbuch der für die ł. Pr. Rheinprovinzen verkündig:

ten Gefeße , Verordnungen und Regierungsbeſchlüſſe aus der Zeit der

Fremdherrſchaft. Köln 1833. Bd. I. S. 114. 150, 181 , 548. Bd. II .

Š . 236. 371. Bd. IV. S. 554.) . R. O., die Grundrenten in der

Rheinprovinz betreffend, vom 29. oktober 1835. Geſeßl. S. 231.

9



130

Herzogthum Sachſen , dem Gebiet Erfurt , dem Amt Wan :

dersleben , ferner in den vormals Weimarſchen und Schwarz:

burgiſchen , der Provinz Sachſen einverleibten Ortſchaften , iſt zu

bemerken, daß Hand- und Spanndienſte, welche auf Stellen haften,

die von ihren Beſikern eigenthümlich, zu Erbzins- oder Erbpachtsrecht

befeſſen werden , auf den Antrag der Betheiligten , gegen Entſchädi

gung aufgehoben werden können , inſofern die Stelle eine Uckernah

rung iſt. Die auf Dienſtfamilienſtellen , d. h . ſolchen , zu deren Be

wirthſchaftung bisher weder Zugvieh gehalten , noch auch dazu erfor:

derlich iſt, haftenden Handdienſte können nur mit beiderſeitiger Ein

willigung der Betheiligten aufgehoben werden. Der Aufhebung nicht

unterworfen ſind Dienſte, welche die Natur der öffentlichen laſten ha:

ben , oder aus dem Gemeinde- oder Kirchenverhältniſſe entſpringen .

Nachdem der Werth der aufgehobenen Dienſte ermittelt iſt, erfolgt die

Entſchädigung dafür in Land oder Rente. Die Rente wird in Rog

gen beſtimmt, und kann in Gelde abgeführt werden , und zwar nach

den Martini - Durchſchnitts - Marktpreiſen der lebten vierzehn Jahre,

mit Weglaſſung der zwei theuerſten und zwei wohlfeilſten .
Eben ſo

können andere jährliche Naturalabgaben
, Zehnten und Laudemien ac.

nach ihrem Jahreswerthe in Rente verwandelt werden , welche zum

fünf und zwanzigfachen Betrage ablöslich iſt 1).

Dieſelben Grundfäße über die Ablöſungen kommen auch im Groß

herzogthume Poren , den mit Weſtpreußen wieder vereinigten

Diſtrikten des Herzogthums Warſchau ?), ſo wie auch im Land :

gebiete der Stadt Danzig 3) zur Anwendung.

In den Landestheilen, welche vormals zum Königreiche Weſt

phalen, Großherzogthume Berg oder den Franzöſiſchen De :

partements gehört haben , kann , wenn das Eigenthum oder erbliche

Beſikrecht an einem Grundſtücke durch Reallaſten beſchwert iſt, welche

vor Einführung der fremden , die Verhältniſſe des Grundbeſites ver

ändernden Gefeße entſtanden ſind , der Eigenthümer oder erbliche Be:

ſiker ( der Verpflichtete ) die Ublöſung dieſer Laſten , d. h. die Aufhe

bung derſelben gegen Entſchädigung, verlangen. Ein ſolches Recht

hat auch in gewiſſen Fällen der Berechtigte. Von der Ablöſung find

1) Ablöſungsordnung vom 7. Juni 1821. Geſehr. S. 77. Wegen Er:

leichterung der Ublöſung gewerblicher u . ſ. w . , auf dem Grundbeſig haf:

tender Leiſtungen, vergi. Gereß vom 30. Juni 1841. Gefeßl. S. 136.

Wegen Ablöſung der Hülfsdienſte, im Brandenburgiſchen Provinzialver:

bande, vergi. R. 2. vom 26. Oktober 1835, Geſepi. S. 228 ; in der

Provinz Preußen, vergl. . 2. vom 17. Februar 1838, Gefeßi. S. 237 ;

in Pommern, vergl. R. O. vom 11. December 1831 ( in Bergius ,

Ergänzungen 2c. S. 373 ).

2) Geſek vom 8. April 1823, § 107. Geſerl. S. 71 .

3) Gefeße vom 8. April 1823, § 14. Geſegt. S, 76.



131

aber hauptſächlich ausgenommen : die öffentlichen Laſten , mit Einſchluß

der Gemeindeabgaben und Gemeindedienſte; die aus dem Kirchen oder

Schulverbande entſpringenden Abgaben und Leiſtungen ; alle ſonſtigen

Korporations- und Societätslaſten, z. B. die , welche ſich auf eine

Deichſocietát beziehen. Unter dieſen Ausnahmen ſind aber die Geld

und Naturalrenten, welche gedachten Unſtalten, Korporationen und So

cietäten aus allgemeinen Rechtsverhältniſſen ( z. B. dem gutsherrlichen

Verhältniſſe oder dem Zehntrechte) zuſtehen , nicht mitbegriffen. Dem

Rechte, Ablöſung überhaupt zu fordern, kann weder Verjährung, Su

dikat, noch ein vor Einführung der fremden Gefeße geſchloſſener Ver:

trag entgegengeſeßt werden . Ein ſpäter desfaus geſchloffener Vertrag

gilt bloß für zwölf Jahre 1 ).

Ueber die Ablöſung der Reallaften in den Grafſchaften Witt :

genſtein ), im Herzogthume Weſtphalen 3) , im Fürſten :

thume Siegen 4) , ſo wie in den vormals Naſſauiſchen Lan

destheilen und in der Stadt Weßlar und Gebiet 5 ) find beſondere

gerekliche Vorſchriften erlaffen .

Wegen Ablöſung der Domanialgefälle und Leiſtungen iſt

zu bemerken, daß, wenn nicht Berträge Underes beſtimmen , die Ablö

fung jeßt überall auch nur gegen Einzahlung des fünf und zwanzig

fachen Betrages der Rente geſtattet werden darf 6).

$ 50. Die Auseinanderſetungsbehörden .

Beſondere Behörden , die General - Kommiſſionen und Reviſions

Kollegien ? ) , ſind für die Aufſicht und Leitung der Geſchäfte, welche

zur Ausführung der Gemeinheitstheilungen, der Regulirung der guts

herrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe und der Ablöſungen erforderlich

1) Ublöſungsordnung vom 13. Juli 1829. Geſepi. S. 65, Wegen Er:

leichterung der Ablöſung des Heimfausrechts in der Provinz Weſtpha

len, vergi. Geſek vom 25. April 1835. Geſeßl. S. 53. Wegen Ers

leichternng der åblöſung der Reallaſten in den Kreiſen Paderborn, Bü:

ren , Warburg und Hörter, vergl. K. D. vom 8. Uuguſt 1836, Gefeßi.

S. 235 , und R. O. vom 26. Auguſt 1837 ( in Bergius , Ergänzun:

gen 2c . S. 583 ) .

2 ) Geſell vom 22. December 1839. Gefeßi. 1840, S. 6.

3) Ublöſungsordnung vom 18. Juni 1840, Gefeßl. S. 156.

4) Gelege vom 18. Juni 1840. Gefeßl. S. 151 .

5) Geſek vom 4. Juli 1840. Geſepi. S. 195 .

6) K. O. vom 19. Juni 1837. K. D. vom 24. December 1837 (in Ber :

gius , Ergänzungen 2c. S. 580. 598) .

7) Verordnung vom 20. Juni 1817. Gerekl. S. 161. Geſek vom 7. Juni

1821. Gefeßi. S. 83. Verordnung vom 30. Juni 1834. Gereer.

S. 96. Deklaration vom 30. Juli 1842. Gerekl. S. 245.

9 *
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ſind, beſtellt. General - Kommiſſionen beſtehen : zu Berlin , für die

Provinz Brandenburg — jedoch mit Ausnahme des Frankfurter Re:

gierungsbezirks — und für den Theil des Regierungsbezirks Magde

burg, welcher auf der rechten Elbſeite liegt und vormals zur Kurmär:

kiſchen Regierung gehörte, ſo wie für die zur Provinz Sachſen gehö:

rigen Theile des Herzogthums Sachſen, das Gebiet Erfurt, das Amt

Wandersleben, und die vormals Weimarſchen und Schwarzburgiſchen

Ortſchaften ; zu Stargard , für die Provinz Pommern ; zu Bres :

lau , für die Provinz Schleſien ; zu Poren , für die Provinz Poſen ;

zu Stendal , für die Theile der Provinz Sachſen, welche zum Kö

nigreich Weſtphalen und zum Franzöſiſchen Reiche gehört hatten, und

zu Münſter, für die Provinz Weſtphalen und für die auf der rech

ten Rheinſeite gelegenen Theile der Rheinprovinz, jedoch mit Uus

nahme der vormals Naſſauiſchen Landestheile und der Stadt Weßlar

und Gebiet.

Die Stelle der General- Rommiffionen vertreten in der Provinz

Preußen die Regierungen , und zwar bei den Regierungen zu

Gumbinnen und Danzig, die Abtheilungen des Innern, und bei den

Regierungen zu Königsberg und Marienwerder, die zweiten Abtheilun

gen des Innern für Landeskultur; ſo wie die Iuſtizdeputation

zu Königsberg für die Regierungsbezirke Königsberg -und Gumbin:

nen, und die Juſt izdeputation zu Marienwerder für die Re:

gierungsbezirke Danzig nnd Marienwerder 1). Die für den Regie:

rungsbezirk Frankfurt beſtandene General-Kommiſſion zu Soldin iſt

mit der Regierung zu Frankfurt vereinigt, und bildet daſelbſt die

landwirthſchaftliche Abtheilung, neben welcher ein Spruch kollegium

für die landwirthſchaftlichen Angelegenheiten beſteht 2). Im Regie

rungsbezirke Koblenz vertreten die Regierung zu Koblenz , Ubtheis

lung des Innern , und eine Juſtizdeputation, für die vormals

Naſſauiſchen Landestheile und Weßlar, die Stelle der General- Roma

miſſion ).

Reviſionskollegien beſtehen : zu Berlin , für den Bereich

der dortigen General - Kommiſſion und für den Regierungsbezirk Frank

furt; zu Breslau , für die Provinz Schleſien ; zu Stettin , für

die Provinz Pommern ; zu Poren , für die Provinz Poſen ; zu Kö

nigsberg , für Oſtpreußen und Litthauen ; zu Marien werder,

für Weſtpreußen ; zu Magdeburg , für den Bereich der General

Kommiſſion zu Stendal ; und zu Münſter, für den Bereich der

General - Kommiſſion zu Münſter.

1

1 ) Verordnung vom 30. Juni 1834. Gefeßi. S. 93. A. O. vom 16. Au

guſt 1838 ( in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 608 ).

2) Verordnung vom 27. Juni 1840. Gefeßi. S. 132.

3) Gefeß vom 4. Juli 1840, § 113 sqq. Geſerl. S. 221 .
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In den Angelegenheiten der Gemeinheitstheitungen, gutsherrlich :

bäuerlichen Regulirungen und Ablöſungen haben die General - Kommiſ

fionen , reſp. Regierungen, nicht bloß den Hauptgegenſtand der Ausein

anderſebung, ſondern auch alle anderweitigen Rechtsverhältniſſe, welche

bei vorſchriftsmäßiger Ausführung der Auseinanderſeßung in ihrer bis :

herigen Lage nicht verbleiben können , zu reguliren, die hierbei vorkom

menden Streitigkeiten, mit Ausſchließung der ordentlichen Gerichte, zu

entſcheiden , und überhaupt alle obrigkeitlichen Feſtſekungen zu erlaſſen,

deren es bedarf, um die Auseinanderſebung zur Ausführung zu brin :

gen und die Intereſſenten zu einem völlig geordneten Zuſtande zurück

zu führen.

Ute Streitigkeiten über Theilnehmungsrechte und deren Umfang,

überhaupt wegen aller folcher Rechtsverhältniſſe, welche ohne Dazwi

ſchenkunft der Gefeße über Regulirung der gutsherrlich - bäuerlichen

Verhältniſſe, der Gemeinheitstheilungs- und Ablöſungsordnungen und

der hiernach zu bewirkenden Auseinanderſeßungen hätten zur Frage

kommen können , und dann in den ordentlichen Rechtsweg gehört hät

ten , ſind zur Appellation an das Reviſionskollegium geeignet. Andere

Berhältniffe, welche die Größe der den Gutsherren oder den Bauern

zukommenden Abfindungen in Land , Kapital oder Rente beſtimmen ,

ſind nur inſofern Gegenſtand des Appellationsverfahrens, als der vor:

ſtehend ausgeſprochene Grundfak darauf Anwendung findet. Bei den

Entſcheidungen über die jedem Intereſſenten für feine Theilnehmuugs

rechte zuſtändige Abfindung, über die Mittel dieſer Ausgleichung und

die Art und Weiſe ihrer Gewährnng iſt zu unterſcheiden :

1 ) ob dieſelben eine Abfindung in Kapital oder eine Geldrente,

oder

2) eine Naturalabfindung, oder andere als die zu 1 gedachten

Leiſtungen zum Gegenſtande haben .

Betrifft die Entſcheidung der General - Kommiſſion einen Gegen

ſtand der zu 2 gedachten Art, To findet dagegen nicht die Appellation

an das Reviſionskollegium , ſondern der Rekurs an das Miniſterium

des Innern ſtatt. Zu dem Rekurswege gehören ferner in den Fäl

len zu 1. die Entſcheidungen über die Älternative: ob dem Berechtig

ten die Entſchädigung in Land , oder ob ihm folche in Kapital oder

in einer Naturalrente zu gewähren iſt. Wenn aber, außer dem zulegt

gedachten Falle, die von der General - Kommiſſion getroffene Entſchei

dung eine Entſchädigung in Kapital oder Geldrente betrifft, ſei es,

daß über die Verpflichtung dazu , oder wegen der Höhe derſelben ges

ſtritten wird, fo findet deshalb die Appellation an das Reviſionskolles

gium ſtatt. Wenn wegen der Ausſtellungen , welche entweder von den

Partheien bei Vollziehung der Rezeſſe erhoben, oder Seitens der Ge:

neral - Kommiſſion bei den ihr zur Genehmigung vorgelegten Verein

barungen gemacht worden, eine gütliche und angemeſſene Vereinigung
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unter den Intereſſenten nicht zu erreichen iſt, ſo findet gegen die des

halb von der General - Kommiſſion erlaſſene Entſcheidung der Weg des

Rekurſes oder der Appellation ſtatt, je nachdem die Ausſtellung ſelbſt,

oder die von der General - Rommiſſion zu ihrer Abhülfe erlaſſene Feft

Tegung einen Gegenſtand betrifft, der ſich nach den vorſtehenden Bes

ſtimmungen zu einem oder dem andern Rechtsmittel eignet. —

In allen Fällen , wo gegen die Entſcheidungen der Reviſions

kollegien ein Rechtsmittel 1) zuläſſig iſt, entſcheidet darüber das Ge .

heime Obertribunal.

Für die Ausführung der Theilungen gemeinſchaftlicher Jagddiſtrikte

in den Provinzen Weſtphalen, Brandenburg und Sachſen find beſon :

dere Kreis - Jagdtheilung8 - Kommiſſionen , und für jeden

Regierungsbezirk eine Reviſionskommiſſion in Jagdtheilung $:

fachen angeordnet. Gegen die Erkenntniſſe der legteren findet das

Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeſchwerde ſtatt 2).

$ 51. Recht auf unterſtüßung.

Dem Staat kommt es zu, für die Ernährung und Verpflegung

derjenigen Bürger zu ſorgen , die ſich ihren Unterhalt nicht felbſt vers

ſchaffen , und denfelben auch von andern Privatperſonen , welche nach

beſondern Gefeßen dazu verpflichtet ſind, nicht erhalten können 3 ).

Die Verbindlichkeit , ſolche Unterſtüßung zu gewähren , liegt zu:

nächſt ob Verwandten in auf- und abſteigender Linie, ſo wie Geſchwis

ſtern und überhaupt denjenigen Verwandten , welche das nächſte Erb:

recht haben 4 ) ; ferner dem Ehemanne gegen die Ehefrau , auch bei

einer Ehe zur linken Hand 5) ; Eheleuten in gewiſſen Fällen felbſt

nach geſchiedener Ehe 6 ); dem Schwängerer gegen die Geſchwächte 7 ) ;

1) Verordnung vom 29. November 1819. Gefeßl. S. 251. R. O. vom

26. Uuguſt 1825, Geſeßl. S. 223. R. D. vom 9. April 1836. Ce:

rekl. S. 172. Vergl. auch S. D. vom 15. März 1834. Geſeni. S. 61.

Die Juſtizdeputationen zu Königsberg und Marienwerder entſcheiden

nur in denjenigen Streitigkeiten, in welchen , den Gegenſtänden nady,

die Appellation ſtattfindet, wogegen die betreffenden Regierungsabtheis

lungen in allen den Sachen zu entſcheiden haben, in denen das Rechts

mittel des Rekurſes zuläſſig iſt. Das Spruchkollegium zu Frankfurt

dagegen hat die Entſcheidungen in beiderlei Ungelegenheiten zu erlaſſen .

In allen zum Rekurſe geeigneten Fällen findet das Rechtěmittel der

Nichtigkeitsbeſchwerde keine Anwendung.

2) Verordnungen vom 7. März 1843. Geſekſ. S. 115. 130.

3 ) 4. l. R. II. 19. § 1 .

4) 2. l. R. JI. 2. § 251-254. 562. 630. 637. 638. II. 3. § 10, 14 sqq .

5) 4. L. R. II. 1. § 185—187, 870. 871 .

6) u . L. R. II , 1 , Š 802 sqq.

7) 2. L. R. II . 1. § 1015 sqq.
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genugſam dotirten Kirchen gegen ihre Patrone 1 ) ; Gutsbeſikern bei

außerordentlichen Unglücksfällen gegen die bäuerlichen Wirthe, welche

ihnen vermöge des Beſikes gewiſſer Grundſtücke zu Abgaben oder

Dienſten verpflichtet ſind , und welche ihre Höfe weder eigenthümlich

erworben, noch auf außerordentliche Unterſtüßungen ausdrücklich Ver

zicht geleiſtet haben ) ; und gewiſſen Korporationen gegen ihre Mit

glieder 3) .

Nach der Rheiniſchen Gefeßgebung müſſen Eltern und Kins

der, Schwiegereltern und Schwiegerkinder, Eheleute, Adoptanten und

Udoptirte ſich gegenſeitig unterſtüken 4) ; ferner Pflegeeltern ihre Mün:

del ") und Eltern von Adulterinen und Inceſtuoſen, diefe 6). —

Die Fürſorge für einen Armen hat , wenn dazu kein Anderer

verpflichtet und vermögend iſt, neuerer Vorſchrift 7) zufolge, diejenige

Gemeinde 8) zu übernehmen , in welcher derfelbe als Mitglied ausdrück:

lich aufgenommen iſt, oder unter Beobachtung der geſeblichen Vors

ſchriften einen Wohnſig erworben , oder nach erlangter Großjährigkeit

während der drei lekten fahre vor dem Zeitpunkte, wo ſeine Hülff

bedürftigkeit hervortritt , ſeinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat.

Dieſe Verpflichtung der Gemeinde erliſcht in der Regel , wenn der

Verarmte nach erlangter Großjährigkeit ſeit drei Jahren aus der Ges

meinde abweſend iſt.

Gutsherrſchaften (vergl. oben S. 116 ) , deren Güter nicht im Ges

meindeverbande ſich befinden , ſind zur Fürſorge für die im Gutsbe: .

1) u. £. R. II. 11. § 595 sqq.

2) Vergl. 2. £. R. II. 7. § 122 sqq. Edikt vom 14. September 1811,

§ 4. 6-11. 37. Geſerl. S. 282.

3 ) 4. t. R. II . 19. § 9.

4) Rhein. C. G. B. Urt. 203 sqq. 349.

5 ) Rhein. C. G. B. Art. 364.

6) Rhein. C. G. B. Art. 762 sqq.

7) Gefeß vom 31. December 1842. Geſebi. 1843, S. 8. Dies Geſep iſt

zwar für den ganzen umfang der Monarchie" erlaſſen , auch heißt es

im § 36 : ,, Mit der Publikation des gegenwärtigen Geſeges treten,

in Beziehung auf alle Gegenſtände, worüber daſſelbe verfügt, ſämmt

liche, ſowohl augemeine als beſondere, Verordnungen außer Kraft,

und ſind legtere nur noch auf die Fälle anzuwenden, in welchen die

Fürſorge für einen Armen ſchon vorher nothwendig geworden iſt “ ; da

indeß der ' g 37 beſtimmt: ,, Die in einzelnen Provinzen über die Urs

menpflege beſtehenden Reglements follen , um ſie mit den Vors

ſchriften dieſes Geſeßes in uebereinſtimmung zu bringen , mit Zuziehung

der Stände einer Reviſion unterworfen werden " , ſo iſt es zweifelhaft,

ob jest Thon alle über Urmenpflege disponirenden Provinzial- und

Lokal gereße unanwendbar ſind.

8 ) Den Kirchengemeinden liegt eine geſegliche Verpflichtung zur Urmen:

pflege nicht ob.
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zirke befindlichen Armen in gleicher Weiſe, wie die Gemeinden , ver:

pflichtet. Dieſe Verpflichtung verbleibt den Gutsherrſchaften in der

Regel auch rückſichtlich der Armen , welche auf den vom Gute zu Ei:

genthums-, Erbpachts- oder Erbzinsrechten veräußerten Grundſtücken

Fich befinden. Wc Domainen und Rittergüter, welche nicht im Ges

meindeverbande fich befinden, nach beſonderer Verfaſſung oder in Folge

freier Uebereinkunft mit Gemeinden zu einem gemeinſchaftlichen Armen :

verbande nicht vereinigt ſind , iſt ein ſolcher Verband , in Beziehung

auf die Armenpflege, einer Gemeinde gleich zu achten. Beſißungen,

welche weder ' zu einer Gemeinde gehören , noch auf Trennſtücken von

Domainen- oder . Rittergütern angelegt ſind, ſollen auch in Beziehung

auf die Armenpflege mit einer Gemeinde vereinigt werden.

Sſt weder eine Gemeinde , noch eine Gutsherrſchaft vorhanden ,

welcher nach Obigem die Fürſorge für den Verarmten obliegt , ſo iſt

dieſe Fürſorge eine Provinziallaſt, welche von Landarmenverbänden

getragen wird. Wo dergleichen noch nicht beſtehen , ſollen ſie nach

Anhörung der Stände eingerichtet, wo ſie aber ſchon beſtehen , ſollen die

desfallfigen Reglements mit Zuziehung der Stände revidirt werden.

Die Fürſorge für die Verarmten hat derjenige Landarmenverband

zu übernehmen , in deſſen Bezirke das Bedürfniß dazu hervortritt.

So weit Gemeinden zur Verpflegung ihrer Armen unvermögend find,

hat der Landarmenverband ihnen Beihülfe zu gewähren. Keine Ges

meinde oder Gutsherrſchaft darf einen fremden Armen hülflos von fich

weiſen , ſondern muß ihm die nöthige Unterſtügung, unter Vorbehalt

ihres Unſpruchs an den dazu Verpflichteten, einſtweilen gewähren.

Einen Anſpruch auf Verpflegung kann der Arme gegen einen

Armenverband nicht im Rechts-, fondern nur im Verwaltungswege

geltend machen . Ueber Streitigkeiten zwiſchen verſchiedenen Ärmen :

verbänden entſcheidet die betreffende Regierung. Gegen deren Entſchei:

dung iſt, und zwar ohne Suspenſiv - Effekt, nur über die Frage der

Rechtsweg geſtattet, welcher von dieſen Verbänden die Verpflegung des

Armen zu übernehmen hat.

06 Arme das Recht haben, auch vom Staat eine Unterſtüßung

zu fordern, iſt inſoweit zweifelsfrei, als ihnen der Staat die zur Füh

rung eines Prozeſſes 1) erforderlichen, und die in Unterſuchungsſachen

entſtandenen , ihnen zur Laſt fallenden Koſten erläßt, oder leştere be :

ſtreitet, inſofern zu deren Tragung nicht beſtimmte Verwandte oder

Privatinhaber der Gerichtsbarkeit des Orts , wo das Verbrechen be

gangen iſt, vorhanden ſind 2 ) .

1) 4. G. D. I. 23. § 31 sqq. Verordnung vom 16. Februar 1823.

Geſeks. S. 21. R. D. vom 25. Februar 1831, Geſelll. S. 67.

2) Krim . O, § 615, 622. sqq.
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Landſtreicher, Bettler und Arbeitsſcheue werden mit Freiheitsſtra:

fen belegt und nach deren Abbüßung in Korrektionsanſtalten , doch

nicht länger als auf drei Jahre, gebracht 1).

8 52. Von Aufenthalte und Wohnorteveränderungen und

von Auswanderungen.

Zu Reifen im Inlande bedürfen Preußiſche Unterthanen in der

Regel keines Paſſes, wohl aber zu Reiſen ins Ausland 2). In

den von den Miniſterien des Innern und der Finanzen zu bezeich

nenden Grenzkreiſen bedürfen aber die wegen Schleichhandels beſtraften

oder deſſelben verdächtig erkannten Perſonen , wenn ſie ſich nur in die

Grenzdörfer des Auslandes begeben wollen, eines Paffes 3) .

Was Wohnortsveränderungen ) betrifft , ſo darf keinem

Pelbſtſtändigen Preußiſchen Unterthan an dem Orte, wo er eine eigene

Wohnung oder ein Unterkommen ſich ſelbſt zu verſchaffen im Stande

iſt, der Aufenthalt verweigert oder durch läſtige Bedingungen er:

ſchwert werden . Ausnahmen finden nur ſtatt, wenn Jemand durch

ein Strafurtheil in der freien Wahl ſeines Uufenthalts beſchränkt iſt,

oder wenn die Landes - Polizeibehörde einen entlaſſenen Sträfling von

dem Aufenthalte an gewiſſen Orten auszuſchließen nöthig findet . Die

Angehörigen eines in einer Straf- oder Korrektionsanſtalt noch Ein

geſperrten bei ſich aufzunehmen , kann eine Gemeinde, in welcher dies

felben ihren Aufenthalt bisher nicht gehabt haben , nicht angehalten

werden. Auch kann denjenigen, welche weder hinreichendes Vermögen ,

noch Kräfte haben, ſich und ihren nicht arbeitsfähigen Angehörigen den

nothdürftigen Lebensunterhalt zu verſchaffen , ſolchen auch nicht von

einem zu ihrer Ernährung verpflichteten Verwandten zu erhalten ha:

ben, der Aufenthalt an einem andern Orte, als dem ihres bisherigen

Aufenthalts, verweigert werden. Die Beſorgniß künftiger Verarmung

eines Neuanziehenden genügt nicht zu deſſen Abweiſung. Offenbart

fich aber nach Jahresfriſt die Nothwendigkeit einer öffentlichen Unter:

1) Gereg vom 6. Januar 1843. Geſeks. S. 19.

2) Paßedikt vom 22. Juni 1817, § 7 sqq. 12 sqq. Gereki. S. 155.

3) Regulativ , betreffend die Paßpflichtigkeit der Grenzbewohner, vom

12. Januar 1839 ( in Bergius, Ergänzungen 26. S. 638 ). Der

ſechste Rheiniſche Landtag bat, aus dieſem Regulativ ,, die Beſtimmung

wegfallen zu laſſen , welche die Paßpflichtigkeit, die hier eine Ehrenkräns

kung iſt, auch auf ſolche Perſonen ausdehnt, die bloß des Schleichhan

dels verdächtig ſind, als unverträglich mit dem ewigen Rechtsſake,

den Menſchen ſo lange für unſchuldig zu halten, als ſeine Schuld nicht

bewieſen iſt. "

4 ) Gerete vom 31. December 1842. Gerepf. 1843, S. 5.
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ſtügung, und weiſt die Gemeinde nach, daß die Verarmung ſchon vor

dem Unzuge vorhanden war, ſo kann der Verarmte an die Gemeinde

ſeines früheren Aufenthalts zurückgewieſen werden . Sedem , welcher

nicht nachweiſt, daß er Preußiſcher Unterthan iſt, kann die Aufnahme

von der Gemeinde verſagt werden.

Was vorſtehend von den Gemeinden beſtimmt iſt, gilt auch von

denjenigen Gutsherrſchaften ( vergl. oben S. 116 ) , deren Gutsbezirk

ſich nicht in einem Gemeindeverbande befindet.

Wer an einem Orte ſeinen Aufenthalt nehmen will, muß ſich bei

der Polizeiobrigkeit deſſelben melden und über feine perſönlichen Ver

hältniſſe die erforderliche Auskunft geben , auch ſich die erfolgte Mel

dung beſcheinigen laſſen , widrigenfalls er für den Fall der Hülfsbe:

dürftigkeit keinen Anſpruch an die Gemeinde machen kann .

Wenn Preußifche Unterthanen den Preußiſchen Staat nicht auf

immer verlaſſen , ſondern nur ein einſtweiliges Unterkommen in einem

andern Deutſchen Bundesſtaate oder in der Schweiz ſuchen wollen ,

ſo werden ihnen Heimatb8fcheine ertheilt 1) .

Diejenigen, welche den Staat auf immer verlaſſen wollen, haben

die Entlaſſung bei der Landes - Polizeibehörde ihres Wohnorts und die

Ausfertigung eines Auswanderungstonſenfes nachzuſuchen . Die

Entlaſſung darf nicht ertheilt werden :

1 ) männlichen Unterthanen vom vollendeten ſiebenzehnten bis zum

vollendeten fünf und zwanzigſten Jahre, bevor ſie nicht ein Zeugniß

beigebracht haben , daß ſie die Entlaſſung nicht bloß in der Abſicht

nachſuchen , um ſich der Militairpflicht im ſtehenden Heere zu ents

ziehen ;

2) Militairperſonen, welche zum ſtehenden Heere oder deſſen Res

ſervemannſchaften gehören , und Landwehroffizieren und Beamten, bevor

ſie aus dem Dienſte entlaſſen ſind ;

3) Unterthanen , welche früher als Offiziere im ſtehenden Heere

oder in der Landwehr gedient haben, oder als Militairbeamte mit Df

fiziersrang oder als Civilbeamte angeſtellt geweſen ſind, bevor ſie die

Genehmigung ihres vormaligen Departementschefs beigebracht haben ;

4) den zur Landwehr gehörigen und nicht als Offizier angeſtell

ten Perſonen , nachdem ſie zum aktiven Dienſte einberufen ſind .

Denen, welche in einen Deutſchen Bundesſtaat auswandern wol:

len, kann die Entlaſſung verweigert werden, wenn ſie nicht nachwei

Ten , daß jener Staat ſie aufzunehmen bereit iſt.

Uus andern als den bezeichneten Gründen darf in Friedenszeiten

die Entlaſſung nicht verweigert werden . Für die Zeit eines Krieges

oder Kriegsgefahr iſt beſondere Anordnung vorbehalten .

1) S. D. vom 20. Mai 1838 (in Bergius , Ergänzungen 2. S. 604 ).
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Die Entlaſſungsurkunde bewirkt mit dem Zeitpunkte der Aushän:

digung den Verluſt der Eigenſchaft als Preuße. Die Entlaſſung er:

ſtreckt ſich, inſofern nicht dabei eine Ausnahme gemacht wird, zugleich

auf die Ehefrau und die noch unter väterlicher Gewalt ſtehenden min:

Kinder.

Unterthanen, welche ohne vorgängige Entlaſſung auswandern oder

in fremde Staatsdienſte treten, find nach den darüber beſtehenden Ge

feßen zu beſtrafen 1) .

Das Auswandern ohne Erlaubniß hat namentlich für Defer :

teurs und die zum Dienſte im ftehenden Heere , berpflichteten

Dienſtfähigen, welche Vermögen im Lande beſiken , oder nach ihrem

Austritte erwerben, den Nachtheil, daß daſſelbe konfiscirt wird ?).

** Wer die Erlaubniß zum Auswandern erlangt hat , muß dem

Staat von ſeinem inländiſchen Vermögen zehn Prozent als Abfahrts

geld entrichten , falls nicht mit auswärtigen Staaten beſondere Ver:

träge oder Obſervanzen beſtehen . Daſſelbe gilt auch vom 2bfchoß %).

Innerhalb des Deutſchen Bundes findet weder Abfahrtsgeld noch Abſchoß

ftatt (vergl. cben S. 50 ); auch nicht beiUuswanderungen nach den Staa

ten, in denen das jus detractus nicht mehr zur Anwendung kommt );

eben ſo wenig auch beiAuswanderungen aus den Landestheilen , wo das

2. L. R. nicht Geſebeskraft hat. – Das frühere Recht einiger Ma:

giſträte und Gerichtsorrigkeiten, von dem aus ihrer Gerichtsbarkeit an

einen andern Ort innerhalb des Preußiſchen Staats gehenden Vermö:

gen Abfahrts - oder Abſchoßgeld zu erheben, iſt aufgehoben “). Wenn

der Staat mit andern Staaten Freizügigkeitsverträge fchließt, Towers

den dadurch auch Privatberechtigte verpflichtet, inſofern fie nicht aus:

drücklich ausgenommen ſind 6) .

R $ 150 no 3091

1) Gefeße vom 31. December 1842, § 16 sqq. Gefeßl. 1843, S. 17 .

2) Vergl. U. L. R. 11. 20. § 467 sqq. Verordnung vom 15. September

1818. Geſell. S. 175. R. D.vom 2. April 1826. Gefebr. S. 41.

3. D. vom 18. Februar 1839. Gefeßl. S. 77.

3 ) 1. L. R. II. 17. § 141 sqq.

4) R. D. vom 11. April 1822. Geſekſ. S, 181.

5 ) Verordnnng vom 21. Juni 1816. Selepí. S. 199,

4) 2. l. R. Unh . § 152.
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Drittes Kapitel.

Von Geſellſchaften und Korporationen.

$ 53. Von Geſellſchaften überhaupt.

Unter Geſellſchaften überhaupt werden hier Verbindungen

mehrerer Mitglieder des Staats zu einem gemeinſchaftlichen Endzwecke

verſtanden. Inſofern dieſer mit dem gemeinen Wohle beſtehen kann ,

ſind dergleichen Geſellſchaften erlaubt. Geſellſchaften aber, deren Zweck

und Geſchäfte der gemeinen Ruhe, Sicherheit und Ordnung zuwider:

laufen , ſind unzuläſſig, und ſollen nicht geduldet werden . Auch an

fich zuläſſige Geſellſchaften kann der Staat verbieten, ſobald fich findet,

daß dieſelben andern gemeinnüßigen Abſichten oder Anſtalten hinderlich

oder nachtheilig ſind. Dergleichen ausdrücklich verbotene Geſellſchaften

ſind, von Zeit des ergangenen Verbots, den an ſich unzuläſſigen gleich

zu achten. Unzuläſſige und verbotene Geſellſchaften haben, als ſolche,

gar keine Rechte , weder gegen ihre Mitglieder, noch gegen Andere.

Die Mitglieder derſelben ſind, wegen unerlaubter Handlungen, die von

ihnen gemeinſchaftlich, oder auch von einzelnen nach dem Zwecke der

Geſellſchaft vorgenommen worden, zum Schadenerſak und zur Strafe

eben ſo verhaftet, wie andere Mitgenoſſen eines Verbrechens. Doch

ſind diejenigen Mitglieder davon befreit, welche weder von dem ge

meinſchädlichen Zwecke der Geſellſchaft gewußt, noch an den unerlaub

ten Handlungen der übrigen Theil genommen haben. Dergleichen

Mitglieder können vielmehr, wenn ihnen aus einer ſolchen Verbindung

Schaden entſteht, den Erſat deſſelben von denjenigen , durch welche fie

zum Beitritte verleitet worden, ſo wie von den Vorſtehern der Geſello

ſchaft fordern . Wer einer vom Staate ausdrücklich verbotenen Geſell

Tchaft beitritt, kann gegen die in dem Verbotsgeſeke beſtimmte Strafe

durch Vorſchüßung der Unwiffenheit des unerlaubten Zwecks fich nicht

entſchuldigen ? ).

Die Mitglieder aller Geſellſchaften im Staate ſind verpflichtet,

fich über den Gegenſtand und die Abſicht ihrer Zuſammenkünfte ge

gen die Obrigkeit auf Erfordern auszuweiſen. Heimliche Verbin

dungen mehrerer Mitglieder des Staats müſſen , wenn ſie auf den

1) U. L. R. II. 6. 81-10. Rhein . 6. G. B. Urt. 1833.
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Staat ſelbſt oder deffen Sicherheit Einfluß haben könnten , von den

Verbundenen der Obrigkeit zur Prüfung und Genehmigung angezeigt

werden ?).

Unzuläſſig und verboten find — jedoch mit Ausnahme dreier

Mutterlogen des Freimaurerordens , nebſt den von ihnen geſtifteten

Töchterlogen , die aber ſämmtlich nur unter gewiſſen Bedingungen tole:

rirt werden - alle Geſellſchaften und Verbindungen 2 ) :

1 ) deren Zweck , Haupt- oder Nebengeſchäft darin beſteht, über

gewünſchte oder zu bewirkende Veränderungen in der Verfaſſung oder

Verwaltung des Staats, oder über die Mittel, wie folche Verände:

rungen bewirkt werden könnten , oder über die zu dieſem Zwecke zu

ergreifenden Maaßregeln , Berathſchlagungen, in welcher Abſicht es ſei,

anzuſtellen 3 ) ;

2) worin unbekannten Oberen auf irgend eine Weiſe Gehorſam

verſprochen wird ;

3) worin bekannten Oberen auf irgend eine Art ein ſo unbe:

dingter Gehorſam angelobt wird, daß man dabei nicht ausdrücklich

alles dasjenige ausnimmt, was ſich auf den Staat, auf deffen Ber

faſſung und Verwaltung, oder auf den vom Staate beſtimmten Reli

gionszuſtand bezieht, oder was für die guten Sitten nachtheilige Fol

gen haben könnte ;

4) welche Verſchwiegenheit in Unſehung der den Mitgliedern zu

offenbarenden Geheimniſſe fordern, oder ſich angeloben laſſen ; endlich

5) welche eine geheim gehaltene Abſicht haben , oder vorgeben,

oder zur Erreichung einer namhaft gemachten Abſicht ſich geheim ges

haltener Mittel oder verborgener myſtiſcher, hieroglyphiſcher Formen

bedienen.

Die Rechte und Pflichten der Mitglieder erlaubter Geſells

ſchaften unter ſich werden nach dem unter ihnen beſtehenden Ver

trage , in deſſen Ermangelung nach den für die verſchiedenen Arten

ſolcher Geſellſchaften ergangenen beſondern Geſeken, und, wo auch dieſe

nicht entſcheiden , nach dem Zwecke ihrer Verbindung beurtheilt. Bei

Handlungen , woraus Rechte und Verbindlichkeiten gegen Andere ent

ſtehen , werden ſie nur als Theilnehmer eines gemeinſamen Rechts

oder einer gemeinſamen Verbindlichkeit betrachtet. Dergleichen Geſells

ſchaften ſtellen in Verhältniß gegen Undere, außer ihnen , keine mora

liſche Perſon vor, und können daher auch , als ſolche, weder Grund

ſtücke noch Kapitalien auf den Namen der Geſellſchaft erwerben. Un

1) 4. £. R. II. 20. § 184, 185.

2) Edikt vom 20. Oktober 1798, § 2. 3. Geſept. 1816 , S. 8.

3) Der Bundesbeſchluß vom 4. Juli 1832, wegen der politiſchen Ver:

eine ( vergl. oben S. 53 ) , iſt nur für die Deutſchen Provinzen ver:

kündigt.
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ter fich haben dergleichen Geſellſchaften , ſo lange fie beſtehen , die in

neren Rechte der Korporationen und Gemeinden (vergl. unten § 54).

Es kann daher ein ausſcheidendes Mitglied von dem Geſellſchaftsver:

mögen nur inſofern einen Untheil fordern , als das Mitglied einer

Korporation und Gemeinde dazu berechtigt iſt. Alles, was einer rol

chen Geſellſchaft zufält, wird nur das gemeinſchaftliche Eigenthum der

dermaligen Mitglieder. Es kann alſo jedes ausſcheidende Mitglied

ſeinen Antheil davon , ſo wie von dem übrigen im gemeinſchaftlichen

Eigenthum befindlichen Vermögen fordern . Sit bei der Erwerbung

oder Zuwendung das Gegentheil ausdrücklich feſtgelegt worden , ſo hat

zwar, ſo lange die Gefellſchaft beſteht, ein ausſcheidendes Mitglied an

dergleichen Sachen keinen Anſpruch ; wenn aber die Geſellſchaft ganz

aufhört, ſo wird auch eine ſolche Sache, gleich dem übrigen gemein:

ſchaftlichen Vermögen , unter die alsdann vorhandenen Mitglieder

getheilt ).

Die Rechtsverhältniſſe der Handelsgeſellſchaften werden durch bez

fondere Gereße beſtimmt 2 ).

Die Rechtsverhältniſſe einer vom Staate ausdrücklich genehmigten

oder privilegirten Geſellſchaft müſſen hauptſächlich nach dem

Inhalte des ihr ertheilten Privilegii beurtheilt werden . So weit aber

in dieſem nichts Beſonderes feſtgeſegt iſt , haben privilegirte Gefell

Tchaften mit andern erlaubten in der Regel nur gleiche Rechte. Doch

kann der Staat eine von ihm ausdrücklich privilegirte Gefellſchaft nur

aus eben den Gründen , aus welchen ein Privilegium überhaupt zu:

rückgenomemn werden kann, wieder aufheben 3 ) .

$ 54. Die Korporationen und Gemeinden .

Die Rechte der Korporationen und Gemeinden 4) kommen

nur ſolchen vom Staate 5 ) genehmigten Geſellſchaften zu , die ſich zu

1) 2. . R. II . 6. § 11 sqq.

2) 4. L. R. 11. 6. § 16. Rhein. 6. G. B. Art. 1873, Rhein . Þan:

dels - G. B. Buch 1. Jit. 3 .

3) a. L. R. II . 6. § 22—24.

4) 2. L. R. II . 6. § 25—202.

5 ) Uus der Inſtruktion vom 31. December 1825, § 11, ad 4 d, Geſebi.

1826 , S. 4 , wonach den Oberpräſidenten die vom Staate zu erthei

lende Genehmigung für die Gründung neuer , und die Erweiterung,

Umänderung, Einſchränkung oder Aufhebung ſchon beſtehender gemein

nüßiger Unſtalten überwiefen iſt , kann noch nicht geſchloſſen werden,

daß die Oberpräſidenten Korporationsrechte zu ertheilen ermächtigt wä:

Denn Geſellſchaften erhalten die Rechte einer Korporation nur

durch landesherrliche Genehmigung, weil der Staat dieſelben zu bewilli:

gen hat, und, nach 2. L.N. 11. 13, § 1, alle Rechte und Pflichten des

Staats gegen ſeine Bürger ſich in dem Oberhaupte deſſelben vereinigen .

ren.
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einem fortdauernden gemeinnüßigen Zwecke verbunden haben ?).

Die Verhältniſſe und Rechte derſelben ſind hauptſächlich nach den bei

ihrer Errichtung geſchloſſenen Verträgen , oder ergangenen Stiftungs

briefen , nach den vom Staate erhaltenen Privilegien und Konzefio

nen, und nach den in der Folge unter Genehmigung des Staats ab

gefaßten Schlüffen zu beurtheilen . Die ſolchergeſtalt beſtimmten Rechte

und Pflichten der Geſellſchaft und ihrer Mitglieder, ſo wie die wegen

des Betriebes ihrer gemeinſchaftlichen Angelegenheiten getroffenen Ein:

richtungen, machen die Verfaſſung dieſer Korporation aus. Dieſe kann

die Korporation eigenmächtig, ohne Vorwiſſen und Genehmigung des

Staats, nicht abändern .

In ſo weit Privilegien , Konzeſſionen und Genehmigungen des

Staats für beſtimmte Korporationen, ſo wie die Gefeße über die ver:

ſchiedenen Arten der Korporationen nicht Ubweichendes beſtimmen , gel

ten für die Korporationen folgende allgemeine Vorſchriften .

Jedes Mitglied einer Korporation iſt ſchuldig, feine Handlungen

dem gemeinſchaftlichen Zwecke gemäß einzurichten , und zur Erreichung

deffelben mitzuwirken. Die Korporation iſt berechtigt, Mitglieder, welche

dieſem Zwede zuwider handeln , auszuſtoßen . Doch kann ſie dieſe Bes

fugniß nur unter Aufſicht des Staats ausüben . Ein eigentliches

Strafrecht gegen ihre Mitglieder kann einer Korporation nur wegen

Bergehungen, die von den Mitgliedern in dieſer Eigenſchaft begangen

worden , und nur inſofern zukommen , als ihr der Staat dergleichen

Recht ausdrücklich verliehen hat. Sie hat das Recht, neue Mitglie:

der mit Vorwiſſen und Beiſtimmung des Staats aufzunehmen. Auf

Vorrechte , welche nur der ganzen Geſellſchaft , als einer moraliſchen

1) In den Kreisordnungen (z. B. der jüngſten , der Poſenſchen , vom

20. December 1828, § 3, Geſebi. 1829 , S. 3) heißt es : Die Kreis:

ſtände vertreten die Kreiskorporation in allen, den ganzen Kreis

betreffenden Kommunal- Ungelegenheiten , ohne Rückſprache mit den

einzelnen Kommunen oder Individuen. " Die Kreiſe ſind aber keine

Korporationen. Denn ſie ſind keine Geſellſchaften , ſie haben ſich nicht

zu Geſellſchaften verbunden , ſie ſelbſt haben ſich gar nicht verbunden.

Das Staatsgebiet iſt in Provinzen , Regierungsbezirke, Kreiſe
Bes

hufs der Verwaltung eingetheilt . Die Bezeichnung Kreiskorpora

tion iſt eben ſo unrichtig , als die Bezeichnungen von Provinz -Korpo:

rationen, Regierungsbezirks
: Korporationen ſein würden. Von den Un :

gelegenheiten der Kreiseinwohner kann man wohl ſprechen, aber eigent:

lich nicht von Kreis -Kommunal: Angelegenheiten . Denn die Ein

wohner eines Kreiſes , welcher Städte , Dörfer , Rittergüter, umfaßt,

ſtehen gegen einander nicht in einem ſolchen Verhältniſſe, wie die Ein

wohner einer Stadt oder eines Dorfes zu einander. Uuch Schul

gemeinden , denen das 2. £. R. 11. 12, § 39 , jedoch nicht im , ſon :

dern nur neben dem Serte gedenkt, ſind keine Korporationen. Unter

dieſem Wusdrucke können , nach § 29 a. a. O. , nur die zur Unterhal

tung der Schulen verpflichteten Bausväter eines Orts verſtanden werden .



144

Perfon betrachtet, verliehen ſind, können einzelne Mitglieder, für ihre

Perſonen und in ihren Privatangelegenheiten, keinen Anſpruch machen.

Die inneren Angelegenheiten einer Korporation werden durch

Schlüſſe der Mitglieder nach Mehrheit der Stimmen angeordnet.

Dies gilt auch wegen der Verwaltung und Nußung des der Korpo:

ration zuſtehenden gemeinſchaftlichen Vermögens. Die Verwendung

beffelben muß zur Beförderung des gemeinſchaftlichen Beſten der Ges

fellſchaft, und zur Erreichung ihres Endzweds geſchehen . Von den

zur Erreichung des Endzwecks vorgeſchriebenen Mitteln darf die Kor:

poration eigenmächtig nicht abgehen . Auch der Staat iſt, dieſe Mit:

tel abzuändern , nur dann berechtigt, wenn klar erhellt, daß dadurch

der Zweck nicht erreicht werden könne, oder gar verfehlt werden würde.

Korporationen und Gemeinden ſtellen in den Geſchäften des bür:

gerlichen Lebens Eine moraliſche Perſon vor. Sie werden in Rű&:

ſicht auf ihre Rechte und Verbindlichkeiten gegen Undere außer ihnen,

nach eben den Gefeßen , wie andere einzelne Mitglieder des Staats

beurtheilt. Doch können ſie, ohne beſondere Einwilligung ihrer por:

geſeşten Behörde, unbewegliche Sachen weder an ſich bringen , noch

veräußern oder verpfänden. Für die von der Korporation gehörig

übernommenen Schulden haftet ihr gemeinſchaftliches Vermögen . Das

Privatvermögen der Mitglieder haftet nur dann , wenn ſich dieſelben

dazu ausdrücklich anheifchig gemacht haben.

Die Ausübung der Geſellſchaftsrechte kann einzelnen Perſonen,

als Repräſentanten oder Stellvertretern der Geſellſchaft, übertragen

werden . Ihnen kommt nur die Ausübung der äußeren Rechte der

Geſellſchaft und die Beſorgung der Geſchäfte derſelben mit Fremden

außer ihr zu. Innere Geſellſchaftsrechte kommen ihnen nur inſofern

zu , als ihnen dergleichen durch die Stiftungsgeſebe, durch ihre In:

ſtruktion , oder durch ein ununterbrochenes Herkommen übertragen wors

den. Wegen aller ihnen gegen die Korporation zukommenden Rechte

und Verbindlichkeiten , worüber in den Stiftungsgeſeßen, in ihrer In

ſtruktion, oder in beſondern geſeßlichen Vorſchriften , nicht abweichende

Beſtimmungen vorhanden ſind , werden ſie als Bevollmächtigte, und,

wenn ſie zugleich das Geſellſchaftsvermögen adminiſtriren , als Ver:

walter fremder Güter angeſehen .

Sede Korporation muß wenigſtens einen Vorſteher haben , deffen

Wahl ihr in der Regel gebührt. Die Vorſteher haben das Recht

und die Pflicht, Ulles zu thun, was zur guten Ordnung in den Ge

ſchäften und Verhandlungen und zum gewöhnlichen nüßlichen Betriebe

der gemeinſamen Ungelegenheiten erforderlich iſt. Inſonderheit iſt es

ihre Pflicht, darauf zu ſehen , daß nichts wider die Stiftungsgeſelle

und wider die Rechte des Staats vorgenommen und beſchloſſen werde.

Die Verwaltung der gemeinſchaftlichen Güter einer Korporation

kann gewiſſen Beamten übertragen werden. Die Rechte und Pflichten
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derſelben ſind nach ihren Beſtallungen und Amtsinſtruktionen , übrigens

aber nach der Lehre von Vollmachtsaufträgen zu beurtheilen .

Korporationen und Kommunen dauern fort, wenn auch nur noch

Ein Mitglied vorhanden iſt. Dies kann alle Rechte der Geſellſchaft

in deren Namen ausüben ; es muß aber auch alle ihre Pflichten er:

füllen. Auch mit Einwilligung fämmtlicher Mitglieder kann eine öf

fentliche Geſellſchaft nicht anders, als unter Genehmigung des Staats,

aufgehoben werden . Auch unter Genehmigung des Staats kann zum

Nachtheile eines Dritten, der ein gegründetes Recht, auf der Fortdauer

der Korporation zu beſtehen , nachzuweiſen vermag, die Aufhebung der

ſelben nicht erfolgen.

In der Regel kann jedes Mitglied einer Korporation dieſelbe nach

Gutbefinden wieder verlaſſen . Doch muß 2ß zu einer fchidlichen Zeit,

und nach vorheriger Anzeige geſchehen . In den Fällen, wo ſonſt die

Lufnehmung neuer Mitglieder nur der Korporation zuſteht, iſt doch

der Staat dazu berechtigt, wenn zu beſorgen iſt , daß durch den Üb

gang der bisherigen die Geſellſchaft erlöſchen würde.

Wenn der im Grundvertrage vorgeſchriebene Zweck einer Korpo:

ration nicht ferner erreicht werden kann, oder gänzlich hinwegfällt, ſo

iſt der Staat berechtigt, ſie aufzuheben . Ein Gleiches findet ſtatt,

wenn dieſer Zweck wegen veränderter Umſtände dem gemeinen Wohle

offenbar ( chädlich wird. Wird eine öffentliche Geſellſchaft ganz aufge:

hoben , und ſind für dieſen Fall über das gemeinſchaftliche Vermögen

derſelben keine anderweitigen Beſtimmungen in ihren Stiftungsgeſeken

vorgeſchrieben , ſo fällt dieſes Vermögen dem Staate zur anderweitigen

Verwendung für das gemeine Wohl anheim . Sind jedoch darunter

Sachen oder Gelder , die zu einer gewiſſen beſtimmten Abſicht und

Verwendung der Verwaltung der aufgehobenen Korporation anvertraut

geweſen, ſo muß der Staat dafür ſorgen, daß die Abſicht des Stif

ters ferner ſo viel wie möglich erreicht werde. Kann oder will der

Staat dies nicht thun , ſo ſind die Stifter oder deren Erben die Stif

tungsgüter oder Kapitalien zurü & zu nehmen berechtigt. Sind dieſe

nicht auszumitteln, To gebührt das, was der ehemaligen Stiftung ge

widmet war , als herrenlore Sache , dem Staate. Dieſe legten

Vorſchriften finden auch Anwendung, wenn die Geſellſchaft nur noch

aus Einem Mitgliede beſteht, und dies die Rechte und Pflichten

der Geſellſchaft nach der Natur und dem Zwecke derſelben nicht aus

üben kann , ſo wie auch , wenn die Geſellſchaft durch das Abſterben

auch des leßten Mitgliedes von ſelbſt erlöſcht. Von demjenigen Ge

ſellſchaftsvermögen, deſſen Nußung den einzelnen Mitgliedern beſtimmt

war, muß den zur Zeit der Aufhebung noch vorhandenen Mitgliedern

derjenige Antheil, den fie bis dahin genoſſen haben , auf Lebenslang

gelaſſen werden. Eben ſo muß der Staat aus demjenigen Geſell

ſchaftsvermögen, welches zum Unterhalte der Mitglieder überhaupt be:

10
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ſtimmt war , den zur Zeit der Aufhebung vorhandenen Mitgliedern

lebenslängliche Verpflegung anweiſen . Gegen diejenigen , welche For:

derungen an die erloſchene Geſellſchaft haben , tritt der Staat an die

Stelle derſelben . Auch diejenigen Perſonen oder Familien, welche zur

Zeit der Aufhebung im wohlerworbenen Beſiße gewiſſer Ehrenrechte in

Beziehung auf die Geſellſchaft ſich befanden, müſſen dabei ferner gea

laſſen, oder, wenn dies nicht geſchehen kann, dafür entſchädigt werden.

Schenkungen und legtwillige Zuwendungen an inländiſche Korpo

rationen ſollen von deren Vorſtehern der porgeregten Behörde ange

zeigt werden . Un ausländiſche Korporationen dürfen Schenkungen,

Erbſchaften und Vermächtniſſe, ohne Unterſchied des Betrages , nur

mit Landesherrlicher Erlaubniß verabfolgt werden. Legtere, welche im

mer mit Vorbehalt der Rechte jedes Dritten erfolgt, iſt auch bei jeder

Schenkung und legtwilligen Verordnung erforderlich,

1 ) wenn ſie zu Gunſten öffentlicher Anſtalten oder Korporationen

geſchieht, und mehr als tauſend Thaler beträgt, und

2) ohne Unterſchied des Betrages, wenn dadurch eine neue öf

fentliche Anſtalt geſtiftet, oder einer vorhandenen Anſtalt etwas zu

einem andern , als dem bereits genehmigten Zwecke, gewidmet wer

den fou 1).

$ 55. Von Religionsgeſellſchaften im Allgemeinen .

Was die einzelnen Arten der Geſellſchaften und Korporationen

betrifft, ſo ſind die wichtigſten die politiſchen und kirchlichen Gemein

den . Von den erſteren wird im Kapitel XIV: gehandelt werden. Hier

ſind die Religionsgeſellſchaften , und zwar zuvörderſt im Ait :

gemeinen , zu betrachten . - Von der Gewiſſensfreiheit und den

Rechten der Sekten iſt ſchon oben (S. 103, 106 ) gehandelt worden . —

Religionsgeſellſchaften , welche ſich zur öffentlichen Feier des Got:

tesdienſtes verbunden haben , werden Kirchengeſellſchaften genannt.

Diejenigen, welche zu gewiſſen andern Religionsübungen vereinigt ſind,

führen den Namen der geiſtlichen Geſellſchaften ).

Jede Kirchengeſellſchaft 3)iſt verpflichtet, ihren Mitgliedern Shr:

furcht gegen die Gottheit , Gehorſam gegen die Gerege, Treue gegen

den Staat und ſittlich gute Geſinnungen gegen ihre Mitbürger ein:

zuflößen. Religionsgrundfäße , welche dieſem zuwider ſind , rollen im

Staate nicht gelehrt, und, weder mündlich, noch in Volksſchriften aus:

gebreitet werden. Nur der Staat hat das Recht, dergleichen Grund

1) Gefeß vom 13. Mai 1833. Gefeßl. S." 49. Wegen Schenkungen zu

Meffen , vergt. R. O. vom 22. Mai 1836. Geſert. S. 195 .

2 ) U. L. R. JI. 11. § 11. 12.

3) U. . R. 11. 11. Ubſchn. 1 .
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fäße, nach angeſtellter Prüfung, zu verwerfen , und deren Ausbreitung

zu unterſagen. Privatmeinungen einzelner Mitglieder machen eine

Religionsgeſellſchaft nicht verwerflich.

Die vom Staate ausdrücklich aufgenommenen Kirchen

geſellſchaften haben die Rechte privilegirter Korporationen . Die

von ihnen zur Ausübung ihres Gottesdienſtes gewidmeten Gebäude

werden Kirchen genannt, und ſind als privilegirte Gebäude des Staats

anzuſehen . Die bei ſolchen Kirchengeſellſchaften zur Feier des Gottes :

dienſtes und zum Religionsunterrichte beſtellten Perſonen 1) haben mit

andern Beamten im Staate gleiche Rechte.

Eine Religionsgeſellſchaft, welche der Staat genehmigt, ihr aber

die Rechte öffentlich aufgenommener Kirchengeſellſchaften nicht beigelegt

hat, genießt nur die Befugniß geduldeter Geſellſchaften. Jede Kir

chengeſellſchaft, die als ſolche auf die Rechte einer geduldeten Anſpruch

machen will, muß fich bei dem Staate gebührend melden, und nach

weifen , daß die von ihr gelehrten Meinungen nicht enthalten , was

dem vorhin angegebenen Grundſaße zuwiderläuft. Einer geduldeten

Kirchengeſellſchaft iſt die freie Ausübung ihres Privatgottesdienſtes ge

ſtattet. Zu dieſer gehört die Anſtellung gottesdienſtlicher Zuſammen

künfte in gewiſſen dazu beſtimmten Gebäuden, und die Ausübung der

ihren Religionsgrundfäßen gemäßen Gebräuche, ſowohl in dieſen Zu:

ſammenkünften , als in den Privatwohnungen der Mitglieder. Eine

bloß geduldete Kirchengeſellſchaft kann aber das Eigenthum ſolcher Ge

bäude ohne Erlaubniß des Staats nicht erwerben . Ihr iſt nicht ges

ſtattet, ſich der Glocken zu bedienen , oder öffentliche Feierlichkeiten ,

außerhalb der Mauern ihrer Verſammlungshäuſer anzuſtellen . Die

von ihr zur Feier ihrer Religionshandlungen beſtellten Perſonen ge

nießen , als ſolche, keine beſonderen perſönlichen Rechte.

Sowohl öffentlich aufgenommene, als bloß geduldete Religions

und Kirchengeſellſchaften müſſen ſich in allen Angelegenheiten , die ſie

mit andern bürgerlichen Geſellſchaften gemein haben, nach den Gefeßen

des Staats richten. Dieſen Gefeßen ſind auch die Oberen und die

einzelnen Mitglieder in allen Vorfällen des bürgerlichen Lebens unter:

worfen. Soll denſelben, wegen ihrer Religionsmeinungen , eine Uus

nahme von gewiſſen Gefeßen zu ſtatten kommen , ſo muß dergleichen

Ausnahme vom Staate ausdrücklich zugelaſſen ſein. Sſt dies nicht

1

1 ) Jeder Religionsdiener, welcher bei der Ausübung ſeines Amts, in einer

Rebe, die in einer öffentlichen Verſammlung gehalten wird, oder in ei

ner Schrift, welche Paſtoral- Inſtruktionen enthält, in welcher Form es

auch ſei, die Regierung, ein Geſek oder eine Verfügung der öffentlichen

Gewalt kritiſirt oder tabelt , oder ohne Wiſſen und Uutoriſation des

Kultusminiſters mit einem fremden Hofe odereiner fremden Macht über

Gegenſtände und Fragen der Religion einen Briefwechſel unterhält , iſt

nach dem Rhein. St. G. B. Art. 201 sqq. ftraffäuig.

10 *
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geſchehen , ſo kann zivar der Anhänger einer ſolchen Religionsmeinung,

etwas gegen ſeine Ueberzeugung zu thun, nicht gezwungen werden , er

muß aber die nachtheiligen Folgen, welche die Gefeße mit ihrer unter:

laſſenen Beobachtung verbinden, ſich gefallen laſſen. Die Privat- und

öffentliche Religionsübung jeder Kirchengeſellſchaft iſt der Oberaufficht

des Staats unterworfen . Der Staat iſt berechtigt, von demjenigen,

was in den Verſammlungen der Kirchengeſellſchaft gelehrt und verhan

delt wird , Kenntniß zu nehmen . Die Anordnung öffentlicher Bet ,

Dank- und anderer außerordentlichen Feſte hängt allein vom Staate

In wie fern die bereits angeordneten Kirchenfeſte mit Einſtellung

aller Handarbeiten und bürgerlichen Gewerbe begangen werden ſollen ,

oder nicht, kann nur der Staat beſtimmen ).

Mehrere Kirchengeſellſchaften, wenn ſie gleich zu einer Religions:

parthei gehören , ſtehen dennoch unter ſich in keiner nothwendigen Ver:

bindung. Proteſtantiſche Kirchengeſellſchaften des Augsburgiſchen Glau :

bensbekenntniſſes ? ) ſollen ihren Mitgliedern wechſelſeitig die Theilnahme

auch an ihren eigenthümlichen Religionshandlungen nicht verſagen ,

wenn dieſelben keine Kirchenanſtalt ihrer eigenen Religionsparthei, des

ren ſie fich bedienen können, in der Nähe haben .

Keine Kirchengeſellſchaft iſt befugt, ihren Mitgliedern Glaubens:

geſeke wider ihre Ueberzeugung aufzudringen . Wegen der äußern Form

und Feier des Gottesdienſtes kann jede Kirchengeſellſchaft unter Ge

nehmigung des Staats dienliche Ordnungen einführen . Dieſe können

ohne Genehmigung des Staats nicht verändert, noch wieder aufgeho

ben werden . Jedes Mitglied einer Kirchengeſellſchaft iſt ſchuldig , ſich

der darin eingeführten Kirchenzucht zu unterwerfen . Dergleichen

Kirchenzucht foll bloß zur Abſtellung öffentlichen Vergerniſſes abzielen.

Sie darf niemals inStrafen an Leib, Ehre oder Vermögen der Mit

glieder ausarten. Sind dergleichen Strafen zur Aufrechthaltung der

Ordnung, Ruhe und Sicherheit in der Kirchengeſellſchaft nothwendig,

To muß die Verfügung der vom Staate geregten Obrigkeit überlaſſen

werden. Wenn einzelne Mitglieder durch öffentliche Handlungen eine

1) um die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feſttage zu bewahren,

können die Regierungen die erforderlichen polizeilichen Anordnungen er:

laſſen , und deren Befolgung durch Strafverbote fichern . R. D. vom

7. Februar 1837. Geſepi. S.19. Publikandum vom 24. December 1838.

Gefeßl. 1839, S. 16. Wegen der geſeblichen Feſttage in der Rheinpro:

vinz, vgl. A. D. vom 5. Juli 1832. Gelení. Š. 197 , K.D.vom 7. Febr.

1837. Geſeni. S. 21. K. D. vom 22. Juli 1839. Geſekſ. S. 249.

2) Die union enthält keinen Konfeſſionswechſel; vergl. Königl. Uufruf,

betreffend die Vereinigung der lutheriſchen und reformirten Kirche, vom

27. September 1817 ; K. 2. vom 28. februar 1834, die Union und

die Ugende betreffend ( in Bergius , Ergänzungen 2C. S. 40. 448 ) ;

R. D. vom 30. Upril 1830. Seſekſ. S. 64.
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Berachtung des Gottesdienſtes und der Religionsgebräuche zu erkennen

geben, oder andere in ihrer Undacht ſtören , ſo iſt die Kirchengeſellſchaft

befugt, dergleichen unwürdigen Mitgliedern, fo lange ſie ſich nicht ber

fern, den Zutritt in ihre Verſammlungen zu verſagen . Wegen bloßer,

vom gemeinen Glaubensbekenntniſſe abweichenden Meinungen kann kein

Mitglied ausgeſchloſſen werden. Wenn über die Rechtmäßigkeit der

Ausſchließung Streit entſteht, ſo gebührt die Entſcheidung dem Staat.

So weit mit einer ſolchen Uusſchließung nachtheilige Folgen für die

bürgerliche Ehre des Ausgeſchloſſenen verbunden ſind, muß vor deren

Veranlaſſung die Genehmigung des Staats eingeholt werden . -

Auf der linken Rheinſeite kommen in Betreff der Kultusangeles

genheiten noch jekt Franzöſiſche Geſeke zur Unwendung 2).

$ 56. Die Kirchengeſellſchaften .

Die Mitglieder ?) der Kirchengeſellſchaften ſind geiſtliche oder

weltliche Mitglieder. Geiſtliche ſind diejenigen , welche bei einer

chriſtlichen Kirchengemeinde zum Unterrichte in der Reli:

gion, zur Beforgung des Gottesdienſtes und zur Verwaltung der Sa

kramente beſtellt ſind. ' Ohne Genehmigung derjenigen , deren Ein

willigung zur Wahl einer Lebensart geſeßlich erfordert wird, darf ſich

zu einem geiſtlichen Amte Niemand beſtimmen . Auch ſoll Niemand

ohne Prüfung ſeiner Kenntniſſe und ſeines bisherigen Wandels dazu

gelaſſen werden. Die übrigen Erforderniſſe zu einem geiſtlichen Amte

bleiben, nach Verſchiedenheit der Religionspartheien, den vom Staate

genehmigten Grundgeſegen und Verfaſſungen derſelben vorbehalten.

Die Befugniß zur Ausübung aller geiſtlichen Amtsverrichtungen wird

durch die Ordination verliehen . Preußiſche Staatsbürger dürfen

ſie ohne beſondere Erlaubniß bei auswärtigen Behörden nicht nachſu :

chen oder annehmen. Sie ſoll Niemanden ertheilt werden , ehe er ein

geiſtliches Amt, welches ihm feinen Unterhalt gewährt, zu übernehmen

Gelegenheit hat. Die beſonderen Rechte und Pflichten eines katholi

1) Vergl. Loi relative à l'organisation des cultes, vom 18. Germinal X

(8. Úpril 1802); daſſelbe beſtimmt, daß verkündigt und als Gefeße der

Republik ausgeführtwerden ſollen : la convention passé à Paris, le 26.

Messidor IX (15. Juli 1801), entre le Pape et le Gouvernement fran

çais, et dont les ratifications ont été echangées à Paris le 23. Fructi

dor IX (10. September 1801) , ensemble les articles organiques de

la dite convention, les articles organiques des cultes protestant ( in

3. Daniels , Handbuch 2c . Bd. IV. S. 292-308 ). Décret qui dé

clare loi générale de l'empire l'édit du mois de Mars 1682 sur la

déclaration faite par le clergé de France de ses sentimens touchant

la puissance ecclésiastique ( ebend. Bd. V. S. 469) .

2) 1. L. R. JI . 11. Abſchn. 2.
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ſchen Prieſters, in Unſehung ſeiner geiſtlichen Amtsverrichtungen, find

durch die Vorſchriften des kanoniſchen Rechts, der proteſtantiſchen Geiſt

lichen aber durch die Konſiſtorial- und Kirchenordnungen beſtimmt?).

In den Angelegenheiten des bürgerlichen Lebens werden alle Geiſtliche,

ohne Unterſchied der Religion , nach den Gefeßen des Staats bes

urtheilt.

Die weltlichen Mitglieder einer Kirchengeſellſchaft haben das

Recht, ſich der Anſtalten der Geſellſchaft zu ihren Religionshanblungen

zu bedienen. Zur Unterhaltung der Kirchenanſtalten müſſen die Mit:

glieder nach den Verfaſſungen der Geſellſchaft beitragen . Nur der

Staat kann beſtimmen , zu welcher der verſchiedenen Kirchengemeinden

ſeiner eigenen Religionsparthei jeder Einwohner als ein beitragendes

Mitglied gerechnet werden foll. Auch für den Unterhalt der bei einer

Kirchengeſellſchaft angeſekten Beamten muß die Geſellſchaft ſelbſt

ſorgen 2 ).

Die dem Staate über die Kirchengeſellſchaften zukommenden

Rechte werden von dem geiſtlichen Departement ( dem Miniſte

rium der geiſtlichen Angelegenheiten, vergl. unten Kap. IX.) verwaltet

inſoweit ſie nicht dem Staatsoberhaupte ausdrücklich vorbehalten ſind.

Außerdem ſtehen die Kirchengeſellſchaften einer jeden vom Staate auf

genommenen Religionsparthei unter der Direktion ihrer geiſtlichen

Oberen ).

1) Vergl. Militair- Kirchen - Ordnung vom 12. Februar 1832. Gefeßi.

S. 69. Kirchenordnung für dieevangeliſchenGemeinden in den weſt:

lichen Provinzen, vom 5. März 1835 ( in Bergius , Ergänzungen 20

S. 512 ). Der fünfte Weſtphäliſche Landtag hat auf eine Reviſion

dieſer Kirchenordnung, und zwar unter Konkurrenz nicht nur der geiſta

lichen, ſondern auch der höheren Provinzial -Verwaltungsbehörden , an

getragen , da leider dies Geſek, beſonders rückſichtlich der äußeren kirch

lichen Beziehungen, zu vielen Zweifeln und Anfragen Veranlaſſung ges

geben habe.

2) Die eben angeführte Kirchenordnung, vom 5. März 1835, § 3, beſtimmt,

daß in den weſtlichen Provinzen jedes Mitglied einer evangeliſchen Kir:

chengemeinde die für die kirchlichen Bedürfniſſe erforderlichen Beiträge

leiſten ſoll. Daneben beſtehtin den zu Frankreich gehörig geweſenen Landes:

theilen noch die geſekliche Vorſdrift in Hinſicht der Ratholiken ſowohl,

als auch in Hinſicht der Evangeliſchen, daß, wenn zu den Kultus koſten

das Kirchenvermögen nicht hinreicht, die politiſche Gemeinde das Feh

lende zuſchießen muß. Vergl. Décret relatif au logement des inini

stres du culte protestant et à l'entretien des temples , vom 5. Mai

1806 ; Décret concernant les fabriques des églises , vom 30. Des

cember 1809, Urt. 1, 36. 92 sqq.; Loi relative aux revenus des fa

briques des églises, vom 14. Februar 1810 ( in v. Daniels , Hand

buch 20. Bd. V. Š. 75. 430. 455 ).

3) 3. £. R. II . 11. Abſchn. 3.



151

des Bei den katholiſchen Glaubensgenoſſen iſt der Biſchof der

gemeinſchaftliche Vorgeſepte aller Kirchengeſellſchaften des ihm ange

wieſenen Diſtrikts. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Staats kann

keine Kirchengeſellſchaft von dieſer Unterordnung gegen den Biſchof der

Dióces ausgenommen werden . Kein Biſchof darf in Religions- und

Kirchenangelegenheiten, ohne Erlaubniß des Staats, neue Verordnun:

gen machen oder dergleichen von fremden geiſtlichen Oberen annehmen.

Alle päpſtlichen Bullen, Breven, und alle Verordnungen auswärtiger

Oberen der Geiſtlichkeit müſſen , vor ihrer Publilation und Vollſtreckung,

dem Staate zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden 1).

Feder, welcher Erlaffe auswärtiger geiſtlicher Oberen , ihrer

Agenten und Geſchäftsführer an Preußiſche Unterthanen überbringt,

überſendet, oder in der Abſicht ihrer Verbreitung mit Umgehung der

kompetenten Behörden weiter befördert, oder ſolcher Abſicht Vorſchub

leiſtet, ſoll ſofort von Polizei wegen, unter Vorbehalt weiterer Unter:

ſuchung und Beſtrafung, verhaftet, und nach Bewandniß der Umſtände

in eine Feſtung abgeliefert werden . Der unmittelbare Verkehr mit

dem päpſtlichen Stuhle iſt gereklich nicht geſtattet. Geſuche an den

Papſt um kanoniſche Beſtätigung geiſtlicher Würden, ſo wie um Dis

(penfationen von Eheverboten nach den Grundſägen des kanoniſchen

Rechts müſſen durch die Oberpräſidenten, und ſofern die Sache zwei

Felhaft oder bedenklich iſt, von dieſen weiter durch das vorgeſepte Mis

niſterium beſorgt werden 3). Een
7

1) Vergl. auch die oben (S. 149 ) angeführten articles organiques de la

convention du 26 Messidor IX. tit. 1 .

2) R. D. vom 9. April 1838. Geſeks. S. 240.

3) Konſiſtorial - Inſtruktion vom 23. Oktober 1817, § 4. Geſekſ. S. 239.

Oberpräſ.- Inſtruktion vom 31. December 1825 , § 2, ad 6. Geſebi.

1826 , S. 2. Der Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten hat am

1. Januar 1841 folgendes Circularſchreiben ( im Miniſterialblätte für

die innere Verwaltung, 1841, S. 16 ) an ſämmtliche Biſchöfe erlaſſen :

Seine Majeſtät der König, Unſer Allergnädigſter Herr, haben zu be

ſchließen geruht, daß in allen geiſtlichen Ungelegenheiten, wo das hierar:

chiſche Verhältniß zwiſchen den Biſchöfen des Landes und ihrem geiſtli

chen Oberhaupte zu gegenſeitigen Mittheilungen Anlaß giebt, der dies

fällige Verkehr mit dem römiſchen Stuhle fortan frei von allen Be

ſchränkungen Statt finden könne, und die Vermittelung deſſelben durch

die Königl. Behörden nur in den Fällen einzutreten habe, wo ſolche

von den Biſchöfen oder dem römiſchen Stuhle ſelbſt nachgeſucht werden

Tolte, Allerhöchſtdieſelben hegen das volle Vertrauen , daß bei dieſem

Verkehre die Biſchöfe ſtets ihres , dem Landesherrn geleiſteten Eides der

Ireue und des Gehorſams eingedenk ſein , und auch in Abſicht der Un

wendung oder Uusführung von Erlaſſen, welche ſie von dem römiſchen

Stuhle erhalten, die Vorſchriften der beſtehenden Geſeke und Verfaſſung

nie unbeachtet laſſen werden. Dagegen erwarten Seine Majeſtät

von ihnen nicht nur die jedesmalige Anzeige von dem Inhalte der Ver:
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Diejenigen Gerechtſame über die Kirchengeſellſchaften, welche nach

den Gefeßen dem Staate vorbehalten ſind, kann der Biſchof nur in

ſo fern ausüben, als ihm eine oder die andere derſelben vom Staate

ausdrücklich verliehen worden. Ohne Zuthun und Upprobation des

Biſchofs fou Niemand zum Prieſter aufgenommen , zu einem geiſtlichen

Umte befördert, oder auch nur zum öffentlichen Lehrvortrage in einer

Kirchengemeinde zugelaſſen werden . Dem Biſchof gebührt die Aufſicht

über die Amtsführung, Lehre und Wandel der ſeiner Diöces unterior:

fenen Geiſtlichen. Dieſe ſind ihm Ehrfurcht, und, in Unſehung ihres

geiſtlichen Amts , Gehorſam ſchuldig. Bei den Kirchen ſeiner Diöces

darf er Viſitationen vornehmen. Nur ihm gebühren die Rechte der

Kirchenzucht. Vermöge deſſen kann er die ihm unterworfenen Geiſt

lichen durch geiſtliche Bußübungen, durch Geldbußen bis zwanzig Tha

ler oder Gefängniſſtrafen bis vier Wochen zum Gehorſam und zur

Beobachtung ihrer Amtspflichten anhalten . In weltlichen Angelegen :

heiten der Geiſtlichen kann ſich der Biſchof nur in ſo weit eine Ges

richtsbarkeit und ein Erkenntniß anmaaßen, als ihm das Recht dazu

vom Staate ausdrücklich verliehen worden. Kein auswärtiger Biſchof

oder anderer geiſtlicher Obere darf ſich in Kirchenſachen eine gefeßge:

bende Macht anmaaßen. Auch darf er irgend eine andere Gewalt,

Direktion oder Gerichtsbarkeit in ſolchen Sachen, ohne ausdrückliche

Einwilligung des Staats, nicht ausüben. Kein Unterthan des Staats,

geiſtlichen oder weltlichen Standes , kann unter irgend einem Vorivande

zu der Gerichtsbarkeit auswärtiger geiſtlicher Oberen gezogen werden.

Iſt dergleichen auswärtigen Oberen eine Direktion oder Gerichtsbarkeit

innerhalb der Grenzen des Staats zugeſtanden, ſo müſſen ſie, zu de:

ren Verwaltung , einen vom Staate genehmigten Vikarius innerhalb

Landes beſtellen. Ein ſolcher Vikarius muß nicht nur ſelbſt die den

handlungen zwiſchen ihnen und Rom , ſondern auch insbeſondere, daß

ſie die an ſie gelangenden Schreiben oderErlaſſe des päpſtlichen Stuhls,

welche nicht ausſchließlich die Lehre betreffen, ſondern zugleich den Staat

und die bürgerlichen Verhältniſſe, wenn auch nur mittelbar, berühren,

ohne die vorangegangene Zuſtimmung der weltlichen Behörde weder ver:

kündigen, noch ſonſt irgend in Unwendung bringen . Dagegen wird die

weltliche Behörde die Zuſtimmung überau bereitwillig ertheilen, wo die

Bekanntmachung oder Anwendung jener Schreiben oder Erlaſſe weder

dem Staate , noch den Rechten Einzelner nachtheilig iſt. Es gereicht

mir zur beſondern Freude, Ew . 26. von dieſem Königl. Beſchluſſe, dem

Lusfluß -des großartigſten Vertrauens , in Kenntniß zu ſeßen . Seine

Majeſtät haben keinen aufrichtigern Wunſch, als daß der nun ganz frei

gegebene Verkehr ununterbrochen aufrecht erhalten , und Allerhöchſtdem

felben nie durch Mißbrauch die Pflicht auferlegt werden möge, zu Maaß:

regeln zurück zu kehren , welche die Erhaltung der Rechte ihrer Krone

und die landesväterliche Sorge für das Wohl und den Frieden aller

ihrer Unterthanen als nothwendig erſcheinen laſſen könnte,
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inländiſchen Biſchöfen vorgeſchriebenen Grenzen genau beobachten, fona

dern auch nicht geſtatten , daß dieſe Grenzen von ſeinen auswärtigen

Oberen überſchritten werden. Vielmehr muß er, wenn etwas derglei

chen , was er nicht hintertreiben kann, unternommen wird, dem Staate

davon in Zeiten getreue Anzeige machen. Zu Kirchenverſammlungen

innerhalb Landes darf die Geiſtlichkeit ohne Vorwiſſen und Mitwira

kung des Staats nicht berufen ; vielweniger können die Schlüſſe fol

cher Verſammlungen ohne Genehmigung des Staats in Uusübung

gebracht werden. Den Einladungen zu auswärtigen Kirchenverſamm:

lungen dürfen inländiſche Geiſtliche ohne beſondere Erlaubniß des

Staats nicht Folge leiſten .

Bei den Proteſtanten kommen die Rechte und Pflichten des

Biſchofs in Kirchenſachen , der Regel nach , den Konſiſtorien ( vergl.

Kapitel X.) zu . Der Umfang der Geſchäfte derſelben iſt durch die

Konſiſtorial : und Kirchenordnungen , nach den verſchiedenen Verfaſſun

gen der Provinzen und Departements, näher beſtimmt.

Zu dem Vermögen der Kirchengeſellſchaften 1) gehören

die Gebäude, liegende Gründe, Kapitalien und alle Einkünfte, welche

zur anſtändigen Unterhaltung des äußeren Gottesdienſtes für jede Kira

chengemeinde beſtimmt ſind. Das Kirchenvermögen ſteht unter der

Oberaufſicht des Staats, und unter der Aufſicht der geiſtlichen Oberen.

Dieſe ſind ſchuldig, für die Unterhaltung und zweckmäßige Verwens

dung deſſelben , nach der Verfaſſung einer jeden Kirchengeſellſchaft zu

ſorgen . Keinem auswärtigen geiſtlichen Oberen iſt erlaubt, ſich irgend

eine Aufſicht oder Direktion über das Vermögen inländiſcher Kirchen

unmittelbar anzumaaßen. Kirchen und andere dahin gehörige Gebäude

ſind ausſchließend das Eigenthum der Kirchengeſellſchaft, zu deren Ger

brauch ſie beſtimmt ſind. Auch durch Veränderung ihrer Religions:

grundfäße verliert eine Kirchengeſellſchaft nicht das Eigenthum der ihr

gewidmeten Kirchengebäude. Neue Kirchen dürfen nur mit Genehmi:

gung des Staats gebaut werden. Kirchengefäße und andere zum un:

mittelbaren gottesdienſtlichen Gebrauche gewidmete Sachen haben mit

den Kirchengebäuden, der Regel nach, gleiche Rechte. Kirchhöfe und

Begräbnißpläge, welche zu den einzelnen Kirchen gehören, ſind der Re

gel nach das Eigenthum der Kirchengeſellſchaften . Dies gilt auch von

dem bei einer Kirche befindlichen Geläute. Die vom Staate ausdrüds

lich aufgenommenen Kirchengeſellſchaften ſind bei Erwerbung, Verwal

tung und Veräußerung ihres Vermögens anderen privilegirten Korpo:

rationen gleich zu achten.

Derjenige Diſtrikt , in welchem Glaubensverwandte einer vom

Staate öffentlich aufgenommenen Religionsparthei zu einer gemein :

1) A. & . R. II , 11. Abſchn. 4 , 9.
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ſchaftlichen Kirche angewieſen ſind, iſt eine Parochie 4). Neue Pas

rochien können nur vom Staate, unter Zuziehung der geiſtlichen Obes

ren , errichtet, und die Grenzen derſelben beſtimmt werden . Sie köns

nen auch nur mit ſeiner Genehmigung verändert und aufgehoben wer

den . Zum Gebrauche einer Parochie können mehrere Kirchen errichtet,

ſo wie mehrere Parochien zu Einer Kirche geſchlagen werden. Mer

innerhalb eines Kirchſpiels ſeinen ordentlichen Wohnſit aufgeſchlagen

hat , iſt zur Parochialkirche des Bezirks eingepfarrt. Doch ſoll Nie

mand zu einer Parochialkirche von einer andern, als derjenigen Reli:

gionsparthei, zu welcher er ſich ſelbſt bekennt, zu Laſten oder Abgaben,

welche aus der Parochialverbindung fließen, angehalten werden , wenn

er gleich in dem Pfarrbezirke wohnt, oder Grundſtücke darin beſißt.

Wer von einer Religionsparthei zur andern übergeht, verläßt ſeine bis

herige Parochie. Als erloſchen iſt eine Parochie anzuſehen , wenn bin

nen zehn Jahren entweder gar keine Mitglieder ihrer Religionsparthei

in dem Pfarrbezirke einen ordentlichen Wohnſig gehabt haben , oder

gar kein Pfarrgottesdienſt daſelbſt ſtattgefunden hat , oder endlich die

Zahl der Eingepfarrten fortwährend ſo gering geweſen , daß zu einem

ordentlichen Pfarrgottesdienſte kein Bedürfniß vorhanden war. Das

Vermögen einer erloſchenen Parochie Toll zum Vortheile derjenigen Rea

ligionsparthei derſelben Provinz verwendet werden , welcher die erloſchene

Parochie angehört hat. Doch ſoll das vakant gewordene Kirchenges

bäude der an demſelben Orte vorhandenen Parochie einer andern cheiſt

lichen Religionsparthei zugewieſen werden , inſofern dazu ein Bedürfniß

vorhanden iſt. War ein Theil des übrigen Vermögens der Parochie

ausſchließend und unzweifelhaft zur Erhaltung des Kirchengebäudes

beſtimmt, ſo ſoll es auch ferner dazu dienen ? ).

Derjenige Geiſtliche, welcher zur Direktion und Verwaltung des

Gottesdienſtes bei einer Parochialkirche beſtellt worden , wird der Pfar :

rer 3 ) des Kirchſpiels ' genannt. Ob die Wahl des Pfarrers von dem

Biſchofé, dem Konſiſtorium , einem Privatpatrone oder den Gliedern

der Gemeinde abhange , wird durch die beſondern Verfaſſungen jeder

Provinz und jedes Orts näher beſtimmt. Hat die Pfarrkirche ihren

eigenen Patron , ſo gebührt dieſem , der Regel nach , die Berufung

eines neuen Pfarrers. Bei Kirchen , welche keinen eigenen Patron

haben, gebührt der Regel nach die Wahl des Pfarres der Gemeinde 4).

Der zu einer erledigten Pfarrſtelle rechtmäßig Gewählte foll eine ſchrift:

1) U. & . R. II . 11. Ubſchn. 5 .

2) Geren vom 13. Mai 1833. Geſekſ. S. 51 .

3) 4. L. R. II, 11. Abſchn. 6.

4) Dies findet namentlich bei den evangeliſchen Gemeinden in den weſtli:

chen Provinzen ſtatt. Kirchenordnung vom 5. März 1835 , § 4.
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liche Vokation erhalten, dann den geiſtlichen Oberen der Diöces oder

des Departements zur Beſtätigung präſentirt, ordinirt und in fein Amt

eingewieſen werden. Die Befeßung ſämmtlicher, dem Landesherrlichen

Patronatrechte unterworfenen geiſtlichen Stellen , ſo wie die Beſtäti

gung der von Privatperſonen oder Gemeinden dazu erwählten Perſo:

nen erfolgt durch die Regierungen :-) .

Zu den Obliegenheiten der Pfarrer gehört es, richtige Kirchen :

bücher zu halten, und darin alle von ihnen beforgten, ingleichen alle,

die Eingepfarrten betreffenden und ihnen angezeigte Aufgebote; Trauun

gen, Geburten , Taufen und Begräbniſſe einzuſchreiben . - Im Bereiche

des Rheiniſchen Appellationsgerichtshofes find die Kirchenbücher von

geringerer Wichtigkeit, da hier die Geburten, Heirathen und Sterbes

fälle durch die Sivilſtandsregiſter, welche die Bürgermeiſter füh

ren, konſtatirt werden ?).

Perſonen, welche zwar zum Dienſte der Kirche, aber nur zu mes

chaniſchen Verrichtungen oder weltlichen Angelegenheiten beſtimmt

ſind, haben nicht die Rechte der Geiſtlichen 3 ) .

Kirchenpatron wird derjenige genannt, welchem die unmittels

bare Uufficht über eine Kirche, nebſt der Sorge für deren Erhaltung

und Bertheidigung obliegt. Das Kirchenpatronat wird durch Verlei:

hung Seitens des Staats , oder auch durch Verjährung erworben 4).

Von dem Kirchenvermögen ſind die unmittelbar zur Unter

haltung des Pfarrers und der übrigen Kirchenbedienten beſtimmten

Güter und Einkünfte, die Pfarrgű ter 6 ) , zu unterſcheiden , doch

haben ſie eben die äußeren Rechte, als Kirchengüter.

$ 57. Die geiſtlichen Geſellſchaften .

Unter geiſtlichen Geſellſchaften , deren Mitglieder ſich mit

andern Religionsübungen, als der Seelſorge, hauptſächlich beſchäftigen ,

werden die vom Staate aufgenommenen Stifter, Klöſter und Orden

verſtanden . Sie haben mit andern Korporationen im Staate gleiche

1) Regierungs - Inſtrukt. vom 23. Oktober 1817, § 18. Geſeks. S. 259.

Wegen Belegung der katholiſchen Pfarreien 2c. in Schleſien , vergl.

S. D. vom 30. September 1812. Geſell. S. 185.

2) Vergl. Rhein. 6. G. B. Buch I. Tit. 2.

3 ) 1. £. R. II . 11. Abſchn . 7.

4) 2. l. R. II. 11. Abſchn . 8. Wegen Jüdiſcher Patrone über chriſtliche

Kirchen , vergl. oben S. 107; wegen katholiſcher Patrone über proteſtan :

tiſche Kirchen, und umgekehrt, vergi.2. £. R. 11. 11 , § 340 sqq .; we

gen Verluſt der Fähigkeit zur Ausübung des Patronatrechts , vergl.

Gefeß vom 8. Mai 1837. Gereel, S. 99. 124 .

5) 2. L. R. II . 11. Abſchn. 10.
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Rechte. In ihren geiſtlichen Beſchäftigungen ſind fie, der Regel nach,

der Aufſicht des Biſchofs der Diöces unterworfen ; und müſſen, wenn

ſie davon befreit zu ſein behaupten, eine beſondere, vom Staate ge

nehmigte Eremtion nachweiſen . Den Pfarrern dürfen ſie in ihren

Amtsverrichtungen keine Eingriffe thun, und ſich auch einzelner, zur

Seelſorge gehöriger Handlungen , ohne beſondere Erlaubniß des Bi

ſchofs, nicht anmaaßen. Die Rechte des Staats über ſolche geiſtliche

Geſellſchaften und deren Vermögen ſind hauptſächlich nach den von

ihm beſtätigten Grundverfaſſungen, nach den vorhandenen Rezeſſen und

Verträgen , und nach den die Angelegenheiten derfelben betreffenden

Friedensſchlüſſen und andern Traktaten zu beurtheilen. In der Regel

kommen dem Staate eben die Rechte über ſie zu , wie über die Kir:

chengeſellſchaften . Das ihnen vom Staate zugewendete oder überlaſ:

ſene Vermögen muß zur Aufrechthaltung ihrer geiſtlichen Anſtalten,

nach der vom Staate gebilligten Verfaſſung, und zum Unterhalte der

Mitglieder verwendet werden. Sie ſind dabei eben den Einſchränkun:

gen unterworfen, und genießen eben die Vorrechte, wie Kirchengeſells

fchaften . Die gemeinſchaftlichen Angelegenheiten der geiſtlichen Korpo:

rationen werden in ihren Zuſammenkünften oder Kapiteltagen verhan:

delt. Dem Vorſteher gebührt der Vorſik und die Direktion ; er muß

aber, bei Abfaſſung der Schlüſſe, ſich nach der Mehrheit der Stima

men richten . Veränderungen in der Grundverfaſſuug des Stifts , Vers

tauſchungen, Berpfändungen oder Veräußerungen von unbeweglichen

Gütern, Koſtbarkeiten oder Rechten erfordern die Einwilligung des Bi

ſchofs der Diöces und die Genehmigung des Staats . Die Wahl des

Vorgeregten kann der Landesherr durch Rommiſſarien dirigiren . Der

Gewählte muß die Konfirmation oder Zulaſſung desjenigen geiſtlichen

Oberen , dem das Stift unmittelbar untergeordnet iſt, nachſuchen. Er

gelangt durch Einweihung zum Beſite ſeines geiſtlichen Umts. Er

darf aber die Beſtätigung oder Zulaſſung der geiſtlichen Oberen nicht

eher nachſuchen , als bis er dazu die Genehmigung des Landesherrn

hat 1).

Kloſtergeſellſchaften ſind geiſtliche Korporationen, deren Mit:

glieder zu gemeinſchaftlichem Leben und gemeinſchaftlicher Religions:

übung, nach gewiſſen von der Kirche beſtätigten Regeln, durch feierliche

Gelübde fich verpflichtet haben. Den einzelnen Kloſtergeſellſchaften ſind

eigene Oberen vorgefekt, welche den Biſchöfen der Diöces in ihre Ge

rechtſame aber nicht eingreifen dürfen ?). Niemand darf ohne Vor

wiffen und Genehmigung derjenigen , deren Einwilligung zur Wahl

einer Lebensart nach den Geſegen erforderlich iſt, zum Kloſterleben ſich

1) A. &. R. II. 11. Abſchn. 12. 13. 14. 17.

2) I. L. R. II. 11. Ubſchn . 15.
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beſtimmen . Auch foll ohne Erlaubniß des Staats kein Preußiſcher

Unterthan in ein Kloſter aufgenommen werden. Vor zurückgelegtem

fünf und zwanzigſten Jahre darf kein Mann , und vor zurückges

legtem ein und zwanzigſten Jahre keine Perſon weiblichen Geſchlechts zur

Ablegung des Kloſtergelübdes zugelaſſen werden. Ein obigen Vor:

ſchriften zuwider abgelegtes Gelübde iſt von Anfang an nichtig. Ver:

ehelichte Perſonen dürfen gar nicht, und Verlobte nur mit ertheitter,

oder von dem Richter ergänzter Einwilligung des andern Theils in

ein Kloſter aufgenommen werden. Verſchuldete können durch Ergrei:

fung des Kloſterſtandes die Rechte ihrer Gläubiger auf ihre Perſon

oder ihr Vermögen nicht vereiteln . Der wirklichen Aufnahme in das

Kloſter muß das Probejahr vorangehen , welches unter keinem Vors

wande abgekürzt werden kann . Die geiſtlichen Obliegenheiten und

Verrichtungen der Mönche und Nonnen ſind durch die Ordensregeln

beſtimmt. Dieſe Regeln können ohne Vorwiſſen und Genehmigung

des Staats nicht geändert werden. Perſonen , die ſich dem Mönchs

oder Nonnenſtande widmen wollen , können , ſo lange ſie im Probes

jahre ſtehen , über ihr Vermögen frei verfügen. Nach abgelegtem Ger

lübde werden ſie, in Anſehung aller weltlichen Geſchäfte, als verſtor

ben angeſehen . Sie ſind unfähig, Eigenthum oder andere Rechte zu

erwerben, zu beſigen oder darüber zu verfügen ? ).

Die proteſtantiſchen Stifte und Klöſter haben , vermöge

ihres Urſprungs und ihrer Fundation , die Rechte der geiſtlichen Ge

ſellſchaften . U18 Korporationen werden ſie hauptſächlich nach ihren

Statuten und hergebrachten Obſervanzen , demnächſt aber nach eben

den Gefeßen , wie katholiſche Stifte gleicher Art, beurtheilt. Der Lan

desherr hat, in Beziehung auf dieſelben , alle Rechte, welche den Bi

ſchöfen , oder andern geiſtlichen Oberen auf katholiſche Stiftungen glei:

cher Art eingeräumt worden . Bei den einzelnen Mitgliedern der pro

teſtantiſchen Stifte, Klöſter und Ritterorden werden die äußern perſön

lichen Rechte und Pflichten derſelben , ſowohl in Beziehung auf den

Staat, als auf die übrigen Einwohner, durch die Aufnahme in eine

ſolche Geſellſchaft nicht geändert. Auch ſind diefelben weder an Ge

lübde, noch an andere, auf den Gottesdienſt ſich beziehende Regeln

und Vorſchriften ähnlicher katholiſcher Stiftungen gebunden. Was fie

aber in dieſer Rückſicht bei einem oder dem andern Stifte beſonders

zu beobachten haben , iſt lediglich nach den Statuten und Gewohnhei:

ten deſſelben zu beſtimmen 2.

Im Jahre 1810 wurden , wie ſchon oben (S. 84 ) erwähnt,

alle Klöſter, Dom- und andere Stifter, Ballenen und Kommenden , fie

1) A. É. R. II. 11. Abſchn. 18.

2) X. £. R. II. 11. Ubſchn . 20 .
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mögen zur katholiſchen oder proteſtantiſchen Religion gehören , für

Staatsgüter erklärt, und beſtimmt, daß ſie nach und nach eingezogen,

und für Entſchädigung der Benußer und Berechtigten geſorgt werden

follte. Es Tollten keine Anwartſchaften ertheilt, keine Novizen aufge:

nommen und Niemand in den Beſit einer Stelle geſekt; ohne Kő

nigliche Genehmigung keine Veränderung der Subſtanz vorgenommen ;

keine Kapitalien eingezogen, keine Schulden kontrahirt, oder Inventa :

rien veräußert ; endlich keine neue Pachtkontrakte ohne Königliche Ges

nehmigung geſchloſſen und keine ältere verlängert werden . Alle gegen

dieſe Vorſchriften unternommene Handlungen wurden für nichtig erklärt.

Es wurde dabei verheißen, daß für hinreichende Belohnung der ober:

ſten geiſtlichen Behörden , und mit dem Rathe derſelben für reichliche

Dotirung der Pfarreien , Schulen , milden Stiftungen und Felbſt der:

jenigen Klöſter geſorgt werden würde , welche ſich mit der Erziehung

der Jugend und der Krankenpflege beſchäftigen , und welche durch obige

Vorſchriften entweder an ihren bisherigen Einnahmen leiden , oder des

ren durchaus neue Fundirung nöthig erſcheinen dürfte 2).

.

$ 58. Von den Erzbisthümern und Bisthümern und der

Bulle : De salute animarum .

In Betreff der Einrichtung, Ausſtattung und Begrenzung der

Erzbisthümer und Bisthümer der katholiſchen Kirche des

Preußiſchen Staats , und aller darauf Bezug habenden Gegenſtände,

war unterm 25. März 1821 eine Perabredung mit dem Römi

fchen Hofe getroffen , welche unter dem 9. Juni 1821' vom Könige

genehmigt worden iſt. Hierauf erließ Papſt Pius VII. unterm

16. Juli eine Bulle, mit den Worten : De saluta animarum , anhe :

bend, welche nach ihrem weſentlichen Inhalte mit jener Verabredung

zuſammenſtimmt. Es wurde hierauf unterm 23. Auguſt deſſelben

Fahres ,, dem weſentlichen Inhalte dieſer Bulle, nämlich dem , was die

auf vorerwähnte Gegenſtände fich beziehenden fachlichen Verfügungen

betrifft," Königliche Billigung und Sanktion ertheilt , ,, kraft deren

dieſe Verfügungen als bindendes Statut der katholiſchen Kirche des

Preußiſchen Staats von allen , die es angeht, zu beobachten ſind ."

Dieſe Königliche Billigung und Sanktion ertheilte der König, vermöge

ſeiner Majeſtätsrechte, und dieſen Rechten, wie auch allen Preußiſchen

Unterthanen evangeliſcher Religion , und der evangeliſchen Kirche des

Preußiſchen Staats, unbeſchadet, und trug dem Miniſterium der geiſt

lichen Angelegenheiten auf, für die Ausführung dieſer Bulle zu ſorgen %).

Folgendes iſt der weſentliche Inhalt derſelben.

1) Edikt vom 30. Oktober 1810. Gerekſ. S. 32. Wegen des Iohanniter:

ordens, vergt. Urkunde vom 23.Mai 1812. Gefeni:S : 109.

2 ) R. D. vom 23. Auguſt 1821. Sefeßi. S. 113.
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nifate bei den

Die biſchöfliche Kirche in Uchen wird aufgehoben und deren ka:

pitel in ein Kollegiatſtift verwandelt. Ferner werden die biſchöf:

liche Kirche und das Domkapitel zu Korvey, ſo wie die Abtei Neuzell

aufgehoben , und die künftige Uufhebung der Abtei Oliva ausgeſpro

chen. Die Kirche in Köln wird, wieder in den Rang einer Metro

pole eingeſekt, und ihr die biſchöflichen . Kirchen , zu Trier , Münſter

und Paderborn als Suffragane untergeben . Auch die biſchöfliche

Kirche in Poren wird : gur Metropole erhoben und mit der , erzbiſchöf

lichen Kirche in Gneſen vereinigt. - Ihr untergeordnet wird dię biz

ſchöfliche Kirche zu Kulm. Die biſchöflichen Kirchen zu Breslau

und Ermeland Tollen dem heiligen Stuhle unmittelbar unterworfen

bleiben.

Das Kollegiatſtift in Achen fou aus einem Probſte und ſechs

Canonicis beſtehen ; eben ſo das Kapitel in Gneſen. Bei jedem der

Kapitel in Köln , Poſen, Trier, Paderborn, Münſter, Kulm und Bress

lau foll ein Probſt, ein Dechant, eine beſtimmte Anzahl wirklicher und

Ehrencanonici und Vikarien ſein , das Domkapitel von Ermeland aber

in ſeiner bisherigen Verfaſſung verbleiben.

Die Ehrencanonici ſind zur perſönlichen Reſidenz und zur Ab

wartung der Chorftunden nicht verpflichtet.

Stand und Geburt der Geiſtlichen ſollen in Erlangung der

Würden und Kanonifate keinen Unterſchied des Rechts weiter begrün:

den , doch ſollen ſie die höheren Weihen empfangen , und wenigſtens

fünf Jahre lang in dem Seelſorgeramte oder dem Lehramte der Gota

tesgelahrtheit oder des kanoniſchen Rechts, oder in eines Preußiſchen

Biſchofs Berwaltung geſtanden , und der Kirche mit Nußen gedient,

oder die höchſte gelehrte Würde in der Gottesgelahrtheit oder in dem

kanoniſchen Rechte gehörigs erworben haben .

Die Verleihung der Probſteien und der in den Monaten fa

nuar, März, Mai, Juli, September und November erledigten Kano:

terzbiſchöflichen und biſchöflichen Kirchen und dem Kolle:

giatſtifte in Uchen hat ſich der Papſt vorbehalten, die Verleihung der

Dechanteien, der in den übrigen Monaten erledigten Kanonikate und

der Vikarien aber , den betreffenden Erzbiſchöfen und Biſchöfen übers

laffen .

Binnen drei Monaten nach Erledigung der biſchöflichen Stühle

in Deutſchland , nämlich in Köln , Trier, Breslau , Paderborn und

Münſter, follen die Würden und die wirklichen und Ehrencanoni mit

Beobachtung der kanoniſchen Vorſchriften , aus der geſammten Geiſt

lichkeit des Preußiſchen Staats fich einen würdigen , und mit den ka :

noniſchen Erforderniſſen begabten Mann zu ihrem Vorgefesten kano

niſch zu erwählen ermächtigt ſein . In unſehung der Kapitel von

Ermeland, Kulm, Poren und Gneſen behält es bei dem früheren Ver

fahren fein Bewenden , doch ſollen die Kapitularen von Poſen und

1
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Gneſen bei der Wahl ihres Erzbiſchofs gemeinſchaftlich verfahren . Nach

der Prüfung, ob die Wahl kanoniſch vollzogen, welche der Papſt jedes

mal nem Preußiſchen Biſchof oder Erzbiſchof auftragen will, ſou die

Beſtätigung durch apoſtoliſche Briefe erfolgen.

Die Erzbiſchöfe von Prag und Olmüş, und die Biſchöfe von

Königingräß und Leutmerig rollen ferner ihre Jurisdiktion im Preußis

fchen Gebiete behalten .

In den Sprengeln, wo die weihbiſchöfliche Würde bereits beſtand,

iſt ſie beſtätigt, auch in den Sprengeln Trier und Köln hergeſtellt

und neu errichtet.

Was die Uusſtattung der Sprengel betrifft, ſo ſollen auf die

dazu angewieſenen Staatswaldungen ſo viel Grundzinſen errichtet und

im Jahre 1833 eingetragen werden , als auszuſtattende Sprengel da

find, ſo daß jede Diöces ein Einkommen hat, welches die für die erz

biſchöfliche oder biſchöfliche Tafel, für das Domkapitel, für das Semi:

nar, und für den Weihbiſchof ausgeſekten Einkünfte deckt. Wenn bis

zum Jahre 1833 dieſe Grundzinſen auf die Staatswaldungen nicht

ſollten eingetragen werden können ) , ſo ſollen mit baarem Gelde des

Staats ſo viel Grundſtücke erkauft und den Kirchen zu eigenthümli

chem Beſiße übergeben werden , als erforderlich ſind, um durch ihr

jährliches Einkommen den Betrag jener Grundzinſen zu erreichen . Die

Einkünfte follen fein , für den Erzbiſchof von Köln , auch für den von

Poſen und Gneſen, 12,000 Thaler, für die Biſchöfe von Trier, Müns

ſter, Paderborn und Kulm 8000 , für den von Breslau 12,000,

außer ſeinem Gute Würben , im Preußiſchen , und außer ſeinen Eins

künften in dem Theile der Diöces , welcher dem Scepter des Kaiſers

von Deſterreich und Könige von Ungarn und Böhmen unterworfen

iſt. Dem biſchöflichen Tiſche von Ermeland foll ſeine bisherige Aus:

ſtattung verbleiben. Die , auch ſehr reichliche, Ausſtattung für die

Weihbiſchöfe, Pröbſte, Dechanten , wirklichen und Ehrencanonici und

Vikarien, auch Seminare, iſt in der Bulle näher angegeben. Auch

enthält dieſelbe Beſtimmungen über die Wohnungen für dieſelben , und

über die Häuſer zur Verſorgung ausgedienter, alter und kranker Prie :

ſter, wie auch zur Zähmung ungerathener Geiſtlichen .

Endlich ſcheint dem Römiſchen Hofe auch das Recht zur Erhes

bung von Annaten eingeräumt worden zu ſein . Wenigſtens können

darauf wohl nur folgende Beſtimmungen der Butle bezogen werden :

,, Ferner, mit Rückſicht auf den Betrag des Einkommens, welches den

1) Dieſe Beſtimmung iſt überhaupt nicht wohl ausführbar, da nicht allein

die Domainen , ſondern auch die Staatsforften den Staatsgläubigern

verpfändet ſind, und die jährlichen Zinſen der Staatsſchulden , wie bez

reits oben (S.86 ) angegeben , mehr betragen , als das disponible Ein

kommen aus den Domainen und Forſten .
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nigte Kirche, von Gneſen und Pofen
ebenfall airchen

von Trier , Mün :

erzbiſchöflichen und biſchöflichen Siten des Preußiſchen Reichs derma:

ten beigelegt worden iſt, wollen Wir , daß ſie in den Büchern der

apoſtoliſchen Kammer in Zukunft geſchäßt ſein ſollen , wie folgt: die

Kirche zu Köln mit 1000 Goldgulden des Kammerfakes; die verei

mit 1000 Gulden ; die

% ; die

ſter, Paderborn, Kulm und Ermeland, jede mit 666 % , Gulden ."

Noch bevor die Bulle durch die Geregſammlung veröffentlicht

wurde, gab die Staatszeitung, Nr. 96. vom 11. Uuguſt 1821, davon

Nachricht. i Hier heißt es unter Undern :. Was die Verleihung der

erzbiſchöflichen und biſchöflichen Würden betrifft, fo behält es in An :

ſehung des Erzbisthums Gneſen und Poſen , wie auch der Bisthümer

Rulm und Ermeland , bei der beſtehenden Verfaſſung und der darin

begründeten entſcheidenden Mitwirkung der Krone, ſein Bewenden

Das Domkapitel zu Breslau wird ſich ebenfalls feines herkömmlichen

Wahlrechts ferner erfreuen , deffen bleibender Genuß auch den Deut

Ichen Domſtiftern von Köln , Trier, Münſter und Paderborn geſichert

worden iſt. Ein päpſtliches Breve 1) hat aber den Domkapiteln zur

Pflicht gemacht, nur folche Perſonen zu Erzbiſchöfen und Biſchöfen

zu wählen, die. Sr. Majeſtät dem König angenehm ſind, und ſich das

von vor Vollziehung der feierlichen Wahlhandlung zu verſichern. Die

Belegung der Domprobfteien insgemein, wie auch der Domprūbenden ,

Präbenden, die in den Monaten Januar, März, Mai, Julius, Sep

tember, November zur Erledigung gelangen , geſchieht durch päpſtliche

Proviſion , jedoch nach der beim Bisthume Breslau beſtehenden Ob:

fervanz, d. h . mit Berückſichtigung derjenigen Perſonen, die der Wille

des Königs bezeichnet. Die Dechanteien und die in den übrigen Mo

naten des Jahres zur Erledigung gelangenden Präbenden ſtehen zur

biſchöflichen Verleihung, wobei die Landesherrliche Genehmigung vors

behalten wird, wie ſich ſolches von felbft verſteht. " ,,Stipulatio

men alſo, wodurch der Wirkungskreis der geiſtlichen Oberen und ihre

Stellung zu den weltlichen Behörden des Staats näher beſtimmt wür

den, ſind nicht getroffen worden, und inſofern kann von einem Ron :

kordat in dieſem Sinne gar nicht die Rede ſein . Der König,konnte

den Vollgehalt ſeiner Hoheitsrechte, denen theure, von Gott ihm auf

erlegte Pflichten gegen ſein Volk zur Seite ſtehen, nicht von fremder

Anerkennung abhängig machen , nicht den freien Gebrauch derſelben

durch beengende Verträge einſchränken wollen. Das, was des Slau

bens iſt , liegt" ohnehin außerhalb des Bereichs vertragsmäßiger Bes

ſtimmung. "
vis

cos
que

1) Daſſelbe ſcheint nicht öffentlich bekannt gemacht zu ſein . Bergl. Klüs

ber, öffentliches Recht," $ 509 d.

11
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. : Was nun die gegenwärtige Abgrenzung der Sprenget ),

zunächſt. derer in der Provinz Preußen , betrifft, ſo erſtreckt ſich der

Sprengel des Bist hums Ermeland nicht nur über den unter der

Benennung des Bisthums Ermeland im Jahre 1772 zum Preußiſchen

Staate gekommenen Landestheil und über die damalige Woywodſchaft

Marienburg nebſt dem Danziger und Elbinger Gebiete, fondern auch

über die katholiſchen Kirchen , welche ſich in Oſtpreußen nach der Be:

grenzung vor 1772 befinden . Der Sprengel des Biſchofs von fuim ,

deffen Reſidenz in Pelplin iſt , umfaßt dagegen , ebenfalls nach der

Begrenzung vor 1772 , die Lande Rulm und Michelau mit Thorn,

und die Woywodſchaft Pommerellen nebſt den Herrſchaften Lauenburg

und Bütow. Die Provinz Poſen fteht unter dem vereinigten Erzbis:

thume Poren und Gneſen , deſſen Sprengel fich aber außerdem noch

über die jekt zum Regierungsbezirke Marienwerder gehörigen Theile des

vormaligen Nekdiſtrikts. und über den Regierungsbezirk Köslin , mit

Uusnahme der Herrſchaften Lauenburg und Bütow , erſtreckt. Die

Provinz Schleſien bildet weſentlich den Sprengel des Fürſtbiſchofs zu

Breslau; jedoch ſteht die Grafſchaft Glas unter dem Erzbisthume

Prag , und die Herrſchaft Katſcher in Oberſchleſien unter dem Erz

bisthume Olmü ; dagegen erſtreckt ſich die Wufſicht des Biſchofs zu

Breslau auch über die katholiſchen Kirchen in der Provinz Branden :

burg und in den Regierungsbezirken Stettin und Stralſund. Det

Sprenget des Biſchofs zu Paderborn umfaßt nicht allein die Re:

gierungsbezirke Minden, Arnsberg und Erfurt, fondern auch die Auf:

ficht über die katholiſchen Kirchen in den Regierungsbezirken Magde:

burg und Merſeburg. Dem Biſchofe zu Münſter ſind im Preußiſchen

Staate ) untergeben der Regierungsbezirk Münſter und derjenige Theil

des Regierungsbezirks Düffeldorf, welcher vormals den Regierungsbezirk

Kleve bildete. Unter dem Erzbisthume Köln ſtehen die Regierungsbes

zirke Köln und Achen, der Regierungsbezirk Düſſeldorf, wie er vor ſeiner

Vereinigung mit Kleve begrenzt war, und einige Pfarreien in den vor :

mals Kurkölniſchen, oftwärts des Rheins gelegenen , und nun zum Re:

gierungsbezirk Koblenz gekommenen Ortſchaften. Der biſchöfliche Spren:

gel von Trier begreift im Preußiſchen Staate die Regierungsbezirke

Trier und Koblenz, lekteren jedoch mit Ausnahme der eben erwähnten,

zum Erzbisthume Köln gehörigen Ortſchaften.

1) Pergi. Hoffmann, die Bevölkerung des Preußiſchen Staats ac. S. 15 .

2 ) Wegen Beſtimmung der aus dem Anſchluſſe der katholiſchen Kirchen im

Großherzogthume Oldenburg an die Diöceſe Münſter hervorgehenden

ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe, vergl. Staatsvertrag vom 10. Mai 1837,

Gefeßi. S. 125.
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unter i

glieder eines jeden Standes haben , als ſolche, einzeln betrachtet, ges

Abſchiede vom 26
?

3:57:37 16 , ?,

150 : wwe

Viertes Kapitel.

Die Stände.

$ 59.
Einleitung.

1. Perſonen, welchen vermöge ihrer Geburt, Beſtimmung oder Haupts

beſchäftigung , gleiche Rechte in der bürgerlichen Geſellſchaft beigelegt

ſind, machen zuſammen Einen Stand des Staats aus. Die Mits

wiſſe Rechte und Pflichten. Undere kommen ihnen nur in fo fern

zu, " als mehrere derſelben zuſainmen eine beſondere Geſellſchaft aus:

machen 1 :

H.Das 2. L. R. unterſcheidet die Stände ihrem Range nach in

dem es einen höheren ), einen niederen 3) , auch einen gemeis

nen 4) Stand , jedoch ohne nähere Bezeichnungen , erwähnt.

1. Ute Stände, welche, ihrer Beſtimmung oder Hauptbeſchäftigung

nach, beſondere Rechte und Pflichten haben, laſſen ſich der Militair:

ſtand, der geiſtliche Stand, der Beamtenſtand, der Stand der Land

wirthe, der Gewerbtreibenden , anführen. Hier haben wir aber nur von

den durch die Geburt begründeten Standesverhältniſſen zu handeln .

... Bermöge ihrer Geburt find alle Preußiſchen Staatsbürger ent

weder zum Udel gehörig oder nicht. Es giebt danach einen Udela

ſtand und einen Bürgerſtand. Zu erſterem gehören auch die

Standesherren (vergl. unten $ 62. 63.). Zu lebterem , den Nicht

adlichen , den Bürgerlichen , gehört der Bürgerſtand und der

Bauernftand. Die Rechte dieſer beiden Stände, inſoweit fie durch

Geburt begründet werden , ſind gegenwärtig nicht verſchieden (vergl.

Einer Bevorzugung eines Standes, auf Koſten eines andern,

wird übrigens, wie in dem fünften Rheiniſchen Provinzial- Landtags:

Königliche Sanktion nicht gegeben werden.

1 .

my

1) U. l . R. I. 1. $ 6-8. Wenn zuweilen ,die Herren Stände" erwähnt

werden, ſo ſollen darunter wohl vorzugsweiſe Nittergutsbeſiger verſtan

den werden.

2) 4. L. R. I. 6. § 114. II. 20. § 615,

3) 4. E. R. II. 9. § 8. 83. II. 20, § 615.

4) 2. f, R. II. 20. § 612.

2
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: 10) . mehr der Unterſchied
zwiſchen

Udel und den andern Standes
oder viel:

Von der - im Preußiſchen Staate im Weſentlichen auf Grund

beſig baſirten – ſtändiſchen Verfaſſung wird in den folgenden

Kapiteln gehandelt werden .

$ 60. Die Adlichen .

Das 4. L. R. nennt den Adel den erſten Stand im Staate,

welchem , nach ſeiner Beſtimmung, die Vertheidigung des Staats , ſo

wie die Unterſtüßung der äußern Mürde und innern Verfaſſung deffel

ben , hauptſächlich obliege 1 ). Dieſe Verpflichtungen liegen indeſſen

den übrigen Staatsbürgern nicht weniger ob , Von dem erſten

Stande auf den Provinzial- Landtagen wird im folgenden Kapitel die

Rede Rein . Sció Gitao 115.133: $1bn : :1

9 Zum Adelſtande, werden nur diejenigen gerechnet, denen der Ge

fohlechtsadel. durch Geburt oder Landesherrliche Verleihung

zukommt. Durch die Geburt kommt er allen deuren zu, die pon einem

adlichen Vater aus einer Ehe zur rechten Hand erzeugt , oder darin

geboren ſind. Der Udel wird alſo durch den Vater fortgepflanzt, auch

wenn die Mutter nicht vom Udel war. Uuch das von einem adli

chen Vater außer der Ehe erzeugte Kind wird durch geſekmäßige Volls

ziehung einer Ehe zur rechten Hand mit der Mutter, ingleichen durch

eine derfelben gleich zu achtende gerichtliche Erklärung des Baters, des

Udelſtandes theithaft. Daſſelbe geſchieht, wenn die Mutter, durch Urtel

und Recht für die Ehefrau des adlichen Vaters erklärt wird ).

33 : 1) X. L. R. 11. 9. § 1. Die Staatszeitung von 1841, Nr. 132 , berichtet

1. von dem Poſener Landtage Folgendes: 1. Die Petition, bei Sr. Maje:

ſtät dem Könige die Aufhebung aller darin benannten Vorſchriften des

. wodurch der des

ausgeſpro

Did Ichen iſt , rief eine lebhafte Diskuſſion hervor. Viele der Abgeordneten

0 : erklärten ſich gegen die Faſſung der Petition , aus dem Grunde , daß bei

.

einen Stand gegen denandernbeeinträchtigenden Wie terechtgutang

dermaligerReviſion aller GeſegeSe. Majeſtät der König auch dieſen,

väterliche Aufmerkſamkeit zuwenden werde.

daß der § 1. Tit. 9. Th .II des U. L. R.,-im Sit. 1. Shu 11. deſ:

Telben Rechts die $8 610 , 611, 616 , 617 weiter im Tit. 20, Sht. II.

die $g 633, 634 und 689, ebendaſelbft. g91. Tit.9. Ihl. II. ibidem

werden. Hierauferhob ſich eine äußerft ſtürmiſche Diskuſſion ,

Stimmen ließen ſich für und gegen den Untrag vernehmen, bis endlich

zur Votirung geſchritten wurde, 22 Stimmen erklärten ſich zwar

gegen Faſſung der Petitionferbſt , jedoch für die darin enthaltenen

men verlangten, daß davonin der Verhandlung keine Erwähnung ges

ſchehe, ſo wurde dann die Petition mit 23 gegen 22 Stimmen ber:

worfen. “

2) U. L. R. II. 9. § 2-6.

sic

.



163

Non classes nometa
les

et interes
santes

qui

SD Menn beine Perſons weiblichen Geſchlechts aus teinem niedern

Standel fich mit einem Männer som Adel zur vechten Hand.verches

licht, forverlangt ſie dadurch die außern Rechtedes Udels , in fo feen

nicht etwa die Ehe felbft nach der Geſellen für eines Mißheirathizu

achter iſt 19:11Männer vom Adel können nämlich mit Frauenzimmein

aus dem Bauern oder geringern Bürgerſtande ( vergto unten $ 64)

keine Ehe zur rechten Handſchließendil «Zurrungleichen : Ehen eines

Adlichenkann das Bandes - Juſtizkotlegium der ProvinzDisponfation

evtheiten,wennder ,welcher deine ſolche Eheschließen will, nachweift,

daß dreieiner nächſten Berivandten deffelben Namens und Standes

darin wittigen.bi Kann er idergleichen Einwilligung nicht beibringent,

oder findet ſich von Verwandten, dieimit iden Konfentirendergleich

nahe findplein Widerſpruchsfo kann die Dispenſation nur vom Könige

ertheilt werden . Wird eine ſolche Ehe obne die erforderliche Dispens

fationnigeſchloſſen, ſo wird ſie für nichtig angeſehen ).on bit forudnia

1307 Nur der König kann einem Unterthan , welcher den udeluldurch

die Geburt nicht hat denſelben verleihen . Auchnurihm allein kommt

eso zum Semanben auseinerniedern Stufe des dels ineine höhete

zu erheben . Die vom Könige verliehene Standeserhöhung kommtsaudi

dent alsdann ſchon vorhandenen Kindernisſe mögen noch unter väter :

licher Gewalt Tein oder nicht, zu ſtattentifobald dieſelben nicht; aus :

drücklich , ausgenommen difindu Standeserhöhungen der Frauen und

1

Wittwen haben Sauf ihrenKinder aber keinen Einfluß.7iReini Preußis

Fcher Untevthan fout ohne Erlaubniß des Königsi Standeserhöhungen

bei fremden Staateria ſuchen , oder von ihnen aunehmen ; darfaridahet

auds, wenn ihm ſolche etwa aus eigener Bewegung von ſelbigeirivers

liehen werden , dieſer Standeserhöhungen ſich nicht bedienen. Niemand,

welcher den AdelftandlS nicht durch Geburthroder Königliche Begnts

stod sordniso 35d Toudo sobilán gid agusle na si de nou amus

geniro aloon9g 99013 disei sondtapand tookb ) josodiod

= 1) 2. L. R. II,19. § 8. mnd si biolone mieli tim na onis] sjut of

2) U ,L. R. 11. 1.17§ 30€ 33.1940. -- ( In den vormals Preußiſchen

moonLandestheilen des Großherzogthums Berg wardieſe Beſtimmung it une
ertan dispositien injurieuse à ces

fécondent les campagnes et animent les ſchon vor Einfüh

stodit rung des Franzöſiſchen Cirilgefeßbuches durch das Dekretvom 31.März

im 1809 (in den Bergiſchen Geſellbulletins, Ubth, 1, $ 339) abgeſchafft

0 worden. —- Eine an den Preußiſchen Landtag von 1843 gerichtetepe

bud tition aus dem Neuſtädter Kreiſe, Regierungsbezirks Danzig, legte die

aus der

mit Adelsrechten verſehenen Perſonen B und der Sie

nenden Klaſſe ( Schlachtizzen ) dadurch gerathen , daß fie bei Verheira

thungen mit Frauenzimmern des Bauernſtandes und niedern Bürger

ſtandes nach den Beſtimmungen des A. & .R , des Konſenſes der Ge

richtsbehörden oder des Landesherrn Der Landtag beſchloß,

dieſe Angelegenheit Sr. Majeſtät dem Könige vorzuſtellen und eine

Aufhebung des betreffenden Gefeßes zu beantragen . ir 50 . . (&

M
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digung erlangt hat, darf abliche Präbitate und Vorrechte fichan

maaßen . Ebenſo wenig darf Semand aus dem niedern Udel Rechte

oder Prädikate der höheren Stufensifich eigenmächtig beilegen . Auch

darf ſich Niemand eines adlichen Familienwappens bedienen ,welcher

nicht fur der Familie gehört der dies Mappen ausdrücklich beigelegt

iſti) oder die dagelbe von alter Beit her geführt hat )sasa mnom

en Die Aufnahme in ; adliche Ritterorden und Stifter zu adlichen

Stelten , zu Turnieren , zur Mitterbank auf den Landtagen und in Kot

legien, ſo wie ! zu adlichen Hofämtern beweiſt den einer Familie zu:

kommenden Geſchlechtsadel. Wer rentweder, felbſt, oder weſſen Borfah

ten im Jahre 1740 im wirklichen Befikeddes Udels ſich befunden und

derſelben nach der Zeit ſich nicht verluſtig gemacht haben , der Tou in

feinen adlichen Rechten durch den Fiskus nicht beunruhigt werden .

Wer entweder ſelbſt oder weſſen Vorfahren vier und vierzig Sahre

hindurch ſich adlicher Prädikate und Vorrechte ruhig bedient, und alſo

ein ausdrückliches oder ſtillſchweigendes Anerkenntniß des Staats für

fich haben , für den ſtreitet die rechtliche Bermuthung, daß ihm der

Geſchylechtsadel wirklich zukomme. Dagegen iſt die nur ein und : at :

dermal geſchehene Beilegung adlicher Prädikate , in gerichtlichen oder

andeen " öffentlichen Ausfertigungen , zum Beweiſe des Geſchlechtsadels

für ſich allein noch nicht hinreichend f). 3. 1999. ibi

Om In Unſehung der weſentlichen Rechte und Eigenſchaften des Adel:

ſtandes iſt zwiſchen älterem und neuerem :Udel kein Unterſchied. Wo

aber Statuten , Privitegien oder das ununterbrochene Herkommen eines

Ordens, Kapitels oder einer andera Sporporation einens ſtiftswooder tur :

niermäßigen Udel erfordern , hat es dabei auch ferner fein Bewenden .

Die im Ahnenbriefe Semanden ertheilten Uhren werden in einem foto

chen : Falle der Reget nach nicht mitgezählt in Uach muß bei Nachweiz

ſung der Uhnen in der Regel die adliche Geburt der Vorfahren von

beiderlei Geſchlecht dargethan werden . Der zuerſt geadelte Vorfahr,

To wie ſeine etwa mit ihm zugleich in den Udeſtand erhobenen Dess

cendenten werden , bei der Nachweiſungoder ähnen, in der Regel nicht

gerechnet. Wie biet Ahnen nachzuweifen , und wie die Nachweiſungen

geführt werden müſſen , bleibt hauptſächlich der näheren Beſtimmung

der Statuten , der Privilegien und des Herkommens bei einem jeden

Orden, Stifte oder Korporation überlaffen 3 ). Wenn bei Familienſtifs

tungen und Familienfideikommiſſen das Erforderniß der adlichen Ges

burt der Ehegattin des zum Genuſſe berechtigten Familiengliedes durch

die Stiftungsurkunde vorgeſchrieben iſt, ſo fou der Nachweis von vier

(noes podie Jodas

70 mm 0mm

1) 1. L. R. II . 9. § 9-16. Unh. § 118.

2) 2. L. R. II . 9. § 17– 20.

3 ) X. £ . R. II . 9. § 21. sqq.
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1

22

3

14

adlichen Ahnenals ausreichend angenommen werden , ſobald die Stif

tungsurkunde ,in ohne eine beſtimmte Anzahl nachzuweiſender r Ahnen

namhaft zu machen , den Ausdruck volbürtig oder vitterbürtig gez

braucht hat 1.190 agentiilimi ? 1190 paloalsand joburno nie & fi Frog

Was die Vorrechte des Adels betrifft, ſo finden der eximirte

Gerichtsſtand ? ) und die Befugniß, mit Königlicher Genehmigung eine

Ehe zur linkenHand zu ſchließen :), nicht in allen Landebtheilen ſtatt.

Denn das Rheiniſche Recht kennt weder einen erimirten Gerichtsſtand,

noch Ehen zur linken Hand ; und in der Provinz Poſen * ) wird der

Gerichtsſtand vorddem Oberlandesgericht nicht durch die Geburt bes

gründet. Die Vorſchrift, daß der Adel zu den Ehrenſtellen imStaate,

wozu er ſich geſchickt gemacht hat , vorzüglich berechtigtitsfei 5 ) kann

als gültig nicht mehr angeſehen werden6) . Für die Landestheile, in

welchen das A. L. R.Gültigkeit hat, iſt noch anzuführen , daß, wenn

Perſonen des Bürgerſtandes, die nicht Offiziere ſind, Semanden zuin

Zweikampf fordern , oder Ausforderungen annehmen, dergleichen Unter

nehmen als ein Verſuch zum Mordé angeſehen und beſtraft werden

sydnd of adal2906 agli800 munale gunaidning hissid

010790 porssid 18790 1899 vie

1) R. O. vom 4. September 1830. Geſegt. S. 129. 19draad 191019

2) 4. L. R. II. 9. § 34. Während 1843 der Preußiſche Landtag einſtim :

auf

dem Sächſiſchen Landtage fämmtliche Mitglieder des erſten und zweiten

ihtig. Standes gegen , und ſämmtlicheMitgliederdesdritten undvierten

Standes für Uufhebung des erimirten Gerichtsſtandes. elods antist

3 ) U. L. R. II. 1. 836, 837.

4) Verordnung vom 16. Juni 1834 ad II. Geſekſ. S. 75 .

5) 2. L. R. II. 9. § 35.
& noping

6)
ten nur Kenntniſſe und Bildung gewähren, in Kriegszeiten ausgezeich:

nete Tapferkeit und Ueberblick. Uus der ganzen Nation können daher

alle Individuen, die dieſe Eigenſchaften beſiten, auf die höchſten Ehren:

Vorzug des Standes hört beim Militair ganz auf, und Jeder , ohne

Rückſicht auf ſeine Herkunft , hat gleiche Pflichten und gleiche Rechte. "

Reglement vom 6. Auguſt 1808. Geſebi. S. 275. ,, Die Nation er:

an der öffentlichen Verwaltung, und dem ausgezeichneten Talente in

jedem Stande undVerhältniſſe wird Gelegenheit eröffnet, davon zum

allgemeinen Beſten Gebrauch zu machen . Publikandum vom 16. De

cember 1808. Gefeßf. S. 362 – Wenn Adliche vor Bürgerlidjen jegt

so auch faktiſch Vorzüge genöſſen , ſo muß nach vorſtehenden Geſeges

nonte ſtellen doch behauptet werden , daß ihnen desfaufige Vorreďte nicht

zuſtehen. Indeß behauptet Buddeus, in feiner Recenſion der erſten

. Zusgabe dieſes Berts in Richter und Sdyneider, kritiſche Jahrbü

cher für Deutſche Rechtswiſſenſchaft, Bd. V. Leipz. 1839, S. 541 ),

daß die Verordnung des a . L. R. II. 9. 8. 35. keinesweges aufgehoben

ſei, und beruft ſich deshalb auf den Staatskalender.

ya d:{១៩

I

stowwe

maternen ihrem wahren heeften und eine zwe te'angemefene scheitnahme
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Foll; wogegen ein Adlicher, der. Jemanden zum Zweikampf fordert,

höchſtens ſechsjährige, und wenn er eine Ausforderung annimmt, höch

ſtens dreijährige Feſtungsſtrafe zu erwarten hat ). In allen Provins

zen iſt es ein Vorrecht des Udels, den Familiennamen gewiſſe beſtimmte

Prädikate beizufügen . Eine Strafe, welche nur bei Adlichen Anwens

dung finden kann, iſt der Adelsverluſt ). Die Feſtfeßung dieſer Strafe

befreit aber die Adlichen nicht von den Strafen, welche " Nichtadliche

für dieſetben Verbrechen erteiden würden . :

1.1 Beſondere Rechte und Pflichten des Adels , theils als ganzer

Stand betrachtet, theils der einzelnen Mitglieder deſſelben , in Rüde

ſicht auf ihre Perſon und Vermögen , find nach Verſchiedenheit der

Provinzen durch beſondere Gerege und Verfaffungen beſtimmt 3 ), ! In

dieſer Hinſicht iſt hier noch. Folgendes anzuführen . !

Auf der linken Rheinſeite , wo aller Erbadel abgeſchafft und

nicht erlaubt war, neben den Familiennamen noch andere Namen oder

Beinamen oder Prädikate; die ſich auf Lehuweſen oder Udel: beziehen ,

zu führen ) , find in neuerer Zeit 6 ) die Franzöfiſchen Geſeke, welche

die Titel, Prädikate und Wappen des Udels abgeſchafft haben, außer

Wirkſamkeit geſeßt , und die Führung derſelben den Familien wieder

geſtattet worden , welche vor der Abſchaffung dazu berechtigt geweſen

ſind.

1. Jeder Udliche, welcher in der Rheinprovinz, entweder eines

Verbrechens wegen zu einer Kriminalſtrafe verurtheilt, oder wegen ge

wiffer Bergehen mit korrektioneller Strafe belegt wird, ſoul gleichzeitig

ſeines Adels verluſtig erklärt, und hierin , ſo wie mit Vollſtreckung der

Strafe in eben der Urt , wie in den älteren Provinzen , verfahren

werden 6 ) .

Denjenigen Befigern Rheiniſcher Rittergüter , welche bis

zum 1. Januar 1837 einer zu errichtenden beſondern Stiftung zum

Beſten und im Intereſſe der von der Succeſſion in das Grundeigen:

thum ausgeſchloſſenen Söhne und Töchter ihrer Familie beitreten, und

gebührend nachweiſen , daß ſie zu den Familien gehören , in denen

.

vs 1) A. L. R. II. 20. § 668. 669. 089 .

2 ) 1. L. R II. 9. § 91 .

3) 4. l. R. II. 9. §.80.

4 ) Décret qui abolit la noblesse héréditaire et les titres de prince, de

duc, comte, marquis et autres semblabes, vom 18. Juni 1790 ; Loi

5. portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom

autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, pom 6. Fru

ctidor 11. (23. Uuguſt 1794 ), ( in d; Daniels , Handbud 26. Bd. I.

i S. 216. Bd. II. S. 607 ).

5 ) K. D. vom 18. Januar 1826. Geſept: S. 17. ju

6 ) . D. vom 18. Februar 1837. Gereer. S. 30 .
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0

die Befugniß, in Succeſſionsfällen über ihren Nachlaß zu beſtimmen,

vor Einführung der fremden Gefeßgebung ausgeübt worden iſt, wat

geſtattet worden, auf Wiederherſtellung dieſer Dispoſitionsfriſt in Erbu

ſchaftsfällen anzutragen. In ihren Familien Toll dann jedem Familiens

haupte, wenn nicht Verträge oder anderweitige beſchränkende Familiens

einrichtungen entgegenſtehen , die Befugniß beigelegt ſein , durch Ehe

beredungen , durch Verfügungen unter Bebenden oder auf den Todess

fall mit Abweichung vom gemeinen Rechte, ohne durch einen Pflicht

theit beſchränkt zu ſein, die Erbfolge unter den Kindern, die Bevorzus

gung eines derſelben vor den andern, Subſtitutionen, Abfindungen und

Uusſteuer der Söhne und Töchter, die Verhältniſſe der Ehegatten , und

überhaupt Alles , was auf die Erbfolge und ihren Nachlap Bezug hat,

nach freiem Gutbefinden feſtzuſehen . Dieſe Anordnungen ſollen, wenn

ſie übrigens in rechtlicher Form abgefaßt ſind, in allen für jekt

nicht wirklich eröffneten Erbſchaftsfällen, livon den Gerichtshöfen als

rechtsbeſtändig anerkannt werden . Diejenigen Familienhäupter, welche

von dieſer Befugniß Gebrauch machen wollen , ſind jedoch verpflichtet,

für die ſtandesmäßige Erziehung, für die Abfindung oder Ausſteuer

fämmtlicher Kinder, und für die Verſorgung des überlebenden Ehegat:

ten, nach demfrüheren Familienherkommen, nach derBahl der Kinder

und nach den Vermögensverhältniſſen Sorge zu tragen. Im Fall

Streitigkeiten hierüber entſtehen , follen ſie von einem näher zu bét

ſtimmenden Schiedsgerichte mit Ausſchluß der ordentlichen Gerichts

höfe , entſchieden werden . Den zur vorgedachten Dispoſition berechtigt

ten Familienhäuptern iſt auch bei Fideikommißſtiftungen die Ausübung

derſelben geſtattet , doch verbleibt esrrückſichtlich der Beſtätigung bei

den beſtehenden Vorſchriften 1). Das Nahere hierüber iſt durch eine

beſondere Verordnung 2js beſtimmt worden . Darauf haben dreißig

Grafenund Freiherrenam 28. Februar 1837 zu Düffeldorf ein Sta :

tut der Stiftung für die Rheiniſche ritterbürtige Ritterſchaft

gemacht, welches Landesherrlich beſtätigt iſt 3). Danach beſteht eine

*

1) A. D. vom 16. Januar 1836 (in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 562).

2) Berordnnng vom 21. Januar 1837. Geſelf. S. 7. 96.

3) In dieſem Statut, welches am 13. Mai 1837; Geſell. S. 77 , Landes

herrlich beſtätigt iſt, ſprechen die Stifter den Wunſch aus , daß ihre

Nachkommen den Charakter, der nach der beſtehenden Ordnungihrem

Stande beiwohnt, rein und unverfälſcht erhalten , nicht auf Gewerbe,

durch welche ſie außer ihrem eigentlichen Berufe treten würden , ſich

einlaffen , namentlich aber nie ſich so weit vergeſſen öffentliche Spiels

bänke zu halten und wucherliche Geſchäftezu treiben. Was unter

„ ritterbürtiger Ritterſchaft“ zu verſtehen iſt, iſt nicht angegeben. Man

könnte, denWorten nach, darunter diejenigen Beſiger Rheiniſcher Rit

tergüter verſtehen , bei deren Geburt ihre Väter ebenfalls Rheiniſche

Rittergüter in Beſit hatten. Uus ältećen Gefeßen , welche etwa eine
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Stiftung zu Präbenden für unverheirathete Töchter , und, wenn die

Verhältniſſe es geſtatten werden , zur Gründung eines Fräuleinſtifts ,

und eine Stiftung zur Erziehungsanſtalt für Söhne. Bon den bisa

her vorhandenen Fonds iſt die Summe von 30,000 Thalern für die

erſte, und die Summe von 66,500 für die zweite Stiftung beſtimmt.

In der Provinz Weſtphalen fol in einigen ablichen Familien ,

bei welchen früher dergleichen Befugniſſe ſtattfanden, jedem , mit ei:

nem Rittergute angefeffenen Mitgliede, ſofern nicht Verträge oder an

derweit beſchränkende Familien - Einrichtungen entgegen ſind, die Bes

fugniß, zuſtehen, durch Eheberedungen , oder Verfügungen fowohl uns

ter Lebenden, ale auf den Todesfall, mit Abweichungen vom gemeinen

Rechte, ohne durch einen Pflichttheit beſchränkt zu ſein , die Erbfolge

unter ſeinen Kindern , die Bevorzugung eines derſelben vor den andern,

die Abfindung und Ausſteuer der übrigen Söhne und der Töchter, fo

wie die Abfindung des überlebenden Ehegatten und überhaupt Ques,

was auf die Erbfolge in ſeinem Nachlaß Bezug hat, nach Gutbefinden

anzuordnen , doch mit der Maaßgabe , daß zugleich für die ſtandes:

mäßige Erziehung, Abfindung und Ausſteuer fämmtlicher Kinder und

für die Verſorgung des überlebenden Ehegatten nach den Umſtänden

von ihm geſorgt werde. Im Fall hierüber Streitigkeiten entſtehen,

follen dieſelben nach dem früheren Familien- oder Standesherkommen ,

mit Rückſicht auf die Vermögensverhältniſſe und die Anzahl der King

ber, von einem , auf die näheren Anträge der Intereſſenten zu beſtim :

menden Schiedsgerichte , mit Ausſchluß, der ordentlichen Gerichtshöfe,

entſchieden werden. Hinſichtlich der Fideikommißſtiftungen verbleibt es

bagegen bei den darüber beſtehenden Vorſchriften ) . - posed

Der Verluſt des Udels durch Betreibung bürgerlicher Gewerbe )

tritt gegenwärtig :) . nicht mehr ein . Ferner geht durch den bloßen

Nichtgebrauch adlicher Rechte und Titel der Udel ſelbſt nicht verloren.

Wenn aber eine adliche Familie ſich in zwei Geſchlechtsfolgen ihres

Adels nicht bedient hat, ſo muß derjenige, welcher davon wieder Ge

brauch machen will, ſeine Befugniß dazu nachweiſen 4). Verluſt des

Udels tritt ein

3

Erläuterung geben könnten, läßt ſich der Ausdruck nicht erklären, denn

dieſe ſind durch die fremdherrliche Gefeßgebung außer Unwendung ge

Test und nachher nicht wieder für anwendbar erklärt. Die M. D. vom

4. September 1830, Gelegt. S. 129, dürfte für die Rheinprovinz wohl

nicht anwendbar ſein . Könnte man ſie aber etwa analogiſch anwenden,

ſo wäre der zur Rheiniſchen ritterbürtigen Ritterſchaft gehörig zu erach:

ten , welcher vier adliche Uhnen nachweiſen kann und ein Rheiniſches

landtagsfähiges Gut beſigt.

1) K. D. vom 28.Februar 1837 (in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 577).

2) 2. L. R. II. 9. § 81. 82.

3 ) Edikt vom 9. Oktober 1807 , § 2. Gefeßf. S. 171 .

5:41 2. E. R. II. I. $ 94 , 95. Unh. Š 120.
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Udelerhalten

11. 1 ) für den, welcher fich von Jemanden bürgerlichen Standes an

Kindesſtati, annehmen läßt , und dabei : feinen adlichen Namen verän :

dert1.r; falls nicht durch Königliche Dispenſation der Udel beibehalten

wird 1) ; ferner

Rex 2) für Perſonen weiblichen Geſchlechts, welche durch Verheira

thung mit einem Bürgerlichen ihren Geſchlechtsnamen ändern . Nach

getrennter Ehe können ſie in den Adelſtand nur dann wieder zurück

treten , wenn ſie durch richterliches Urtheil nicht für den Iduldigen

Theil erklärt ſind . Wenn eine Adliche, nachdem ihre Ehe mit einem

Bürgerlichen durch Tob oder richterliches Urtheil getrennt worden, ei

nén Adlichen zur rechten Sand heirathet, ſo kann ihren Abfömmļin

gen aus dieſer Ehe, wegen der früheren Ehe mit einem Bürgerlichen,

auch in Untehung der erben Wird die Ehe einer Adlichen mit ei

Ausſtellung gemacht werden .

und Familiennamen mowieder annehmen . SſtIft ſie aber für den Thuldigen

'

ſtand. keinen Vortheil ziehen. Iſt eine Adliche, bei der Trennung

oder Nichtigkeitserkläru
ng

ihrer Ehe mit einem Bürgerlichen, für den

ſchuldigen Theil erklärt," so kann ſie, wenn ſie hiernächſt wieder einen

Udlichen Heirathet, zum Beſten der Abkömmlinge aus dieſer Ehe, un

ter den weiblichen Uhnen nicht mitgerechnet werden) . Endlich

3 ) kann wegen gewiſſer Verbrechen der Adet durch gerichtliches

Erkenntniß verloren werden. Doch trifft den Adelsverluſt die Kinder,

den durch die Gefeße ausdrücklich beſtimmten Fällen 3 ).

Wegen des Adels, deſſen Fortbauer durch Grundbeſik bedingt iſt,

vergl. unten 8-62.

Die Erneuerung des Adels kann bei dem Könige von denen,,

welche Felbſt und deren Vorfahren den Adel verloren haben , nachges

fucht werden. Durch Erneuer ung des Udels werden aber die beſon :

bern Vorrechte des alten Adels , ohne ausdrückliche Erklärung des Kö

nigs, nicht wieder hergeſtellt. Ein durch Verbrechen verwirkter Adet

kann in der Perſon des Verbrechers nicht erneuert werden. Nicht

durch bloße Begnadigung des Verbrechers, wohl aber durch gänzliche

Aufhebung und Niederſchlagung der Unterſuchung (Ubolition ) wird der

.

í

1) 4. E. R. II. 9. § 83.

* 2) 2. L. R. 11. 9. § 84-90.

3 ) 2. £.R. II. 9. § 91 - 93. Vergl. Juſtizminiſterialreſcript vom

-5399 14. Februar 1843, die genaue Beobachtung der über den Verluſt des

bu Udels beſtehenden Vorſchriften betreffend. Juſtizminiſterialblatt 1843,

S. 47.
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.

geſeljenssenwärtig
können Rittergüter auch von Bürgerlichen

beſeffen

brecher nach der Verwirkung des Abets erzeugten Kinder asbeni alten

Adet derſelben : wieder Herſtellen ; i es wird aber alsdann im Fällett, ho

es auf Zählung der Ahnen ankommt, der Verbrecheri siniche, mitges

rechnet ?). OTIVI

$ 61. Von den adlichen oder Rittergütern . im

simis anilor 100

Nach den Vorſchriften des A. L. R. iſt nur der Adel zum Be

fißeadlicher oder Rittergüter

lisen genannte berechtigteWelches dergleichen Güter ſind, is

in manchen Gegenden auch

durch die beſondern Verfaſſungen einer jeden Provinz beſtimmt. In

wie fern zum Beſige folcher Güter, außer dem Adel, auch noch das

Indigenat erfordert werde, hängt ebenfalls von Provinzialverfaſſungen

Nur derAdel kann Familienfideikommiſſe (vergt. oben S. 124)

aus adlichen Gütern errichten. Adliche Gutsbeſiger find zur Uus

übung der demGute verliehenen Jagdgerechtigkeit in ihrem eigenen

Namen berechtigt,berechtigt. Sie können die dem Gute anklebende Gerichts

barkeit in ihrem Namen ausüben laffen. Ihnen kommen die mit

dem Kirchenpatronate verbundenen Ehrenrechte zu. Si

mit ihrer Familie in das Kirchengebet ausdrücklich eingeſchloſſen , und

die Kirchentrauer, wo dieſelbe üblich iſt, muß für ſie angelegt werden .

Sie können nach dem Gute ſichfichnennen,und in Urkunden , oder bei

öffentlichen Gelegenheiten fich des Beſiges davon als eines beſondern

Titels bedienen . Das Recht, in den Verſammlungen des Udels auf

Kreis-und Landtagen 34 erſcheinen und überdie daſelbſtvorkommen:

den Angelegenheiten zu ſtimmen, gebührt in der Regel nur dem an:
( 16 ) ou $ 10 (3110

ab.

11. Sie müſſen alſo

werden. Die durch den perſönlichen Stand des Beſigers begründete

Einſchränkung und Suspenſion gewiffer Rechte iſt aufgehoben 3).

Doch ſind einige Ausnahmen hinſichtlich der Juden in der Provinz

Poſen 4 ) , ſo wie auch in Betreff der Dorfgemeinden 5). Jeßt iſt
330

TITO brud ,, His! j" ji:

1) 1. L. R. II. 9. § 96 100.yy boyunca 20 mili't isi 117+

2) 1. £. R. II. 9. § 37 sqq.cloudpix

3) Edikt vom 9. Oktober 1807, § . 1. Gefeßl. S. 171.

4) Vorläufige.Verordnung vom 1. Juni 1833, $ 20 c. Gefeßt: S. 70.

5 ) Ein Kauf- oder Erbpachtsgeſchäft, wodurch Dorfgemeinden, als mora :

liſche Perſon, oder einzelne Klaſſen oder mehrere Mitglieder derſelben,

ein Rittergut ganz oder theilweiſe erwerben , ohne Unterſchied , ob ſie es

in Gemeinſchaft behalten oder unter ſich vertheilen wollen, ſoll erſt dann

rechtsgültig ſein , und einen gerichtlichen Anſpruch wider die Erwerber

begründen , wenn ſolches von der Regierung zuvor geprüft und geneh

migt worden iſt. # : 0.vom 25. Januar 1831. Geſegl. S. 5 . We

gen der von Dorfgemeinden in Schleſien erworbenen Rittergüter, vergl.

. vom 19. Uuguſt 1835. Geſepi. S. 184.
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das Recht, auf Kreis - und Landtagen zu erſcheinen , kein Borrecht

des Adels mehr. Nach der gegenwärtigen ſtändiſchen Verfaſſung ( vergl.

unten Kap. VI.) ſteht dies Rechtjedem Beſiger nicht bloß von Rit:

ter :, ſondern auch gerviffen anderen Gütern zu . Nur Perſonen von

unbeſcholtenem Rufe ſind aber fähig , für ſich oder Undere, die mit

dem Beſibe eines Rittergutes verbundenen Rechte der Standſchaft, der

Gerichtsbarkeit oder des Patronats auszuüben , oder in ihrem Namen

ausüben zuiilaffen 4)...Diei mit dem Beſige von Rittergütern verbun

denen ) Rechte ſind nicht in allen Landestheilen gleich . In einigen

giebt es auchRittergüter, 1 denen ſtändiſche Rechte nicht, wohl aber

andere, zuſtehen ,ünamentlich das Recht, keine, oder geringere Grunda

ſteuer , als die Bauergüter, zu zahlen. In andern, namentlich in der

Rheinprobinz, haben die Rittergüter nur Standſchaft, d. 5. ſie unter :

ſcheiden ſichvon Bauergütern oder überhaupt von andern Gütern nur

dadurch, daß ihre Beſißer ist die Rittergutsbeſißer, die Ritterſchaft in

auf den Kreis und Landtagen erſcheinen , reſp . vertreten werden.

Auch ſind ſie nicht von der Gemeindelaften frei , weil ſie nicht vom

Gemeindeverbande ausgeſchloſſen ſind, wie in den öſtlichen Provinzen

meiſtentheils der Fall iſt.

Noch iſt zu bemerken, daß die Beſißer von Rittergütern wechſel:

fähig ſind , und daß nur . ſie den Landſchaftlichen Kreditan :

ftalten beitreten können. Dergleichen beſtehen in Schleſien ſeit 1769,

in der Kur- und Neumark , ſeit 1777 , in Pommern ſeit 1780, in

Weſtpreußen ſeit 1787, in Oſtpreußen ſeit 1788 und im Großherzog

thume Poſen ſeit 1821 . Das Weſen dieſer Anſtalten beſteht darin ,

daß die Rittergutsbeſiker der gedachten Provinzen in eine Verbindung

getreten ſind, und bevorrechtete, mit ihrer Bürgſchaft verfebene Pfand

briefe ausgefertigt haben. Dieſe landſchaftlichen Pfandbriefe ſind an

den Inhaber geſtellte Hypotheken - Inſtrumente, welche von der zum

wegen der richtigen und pünktlichen Zinſenzahlung ihren Inhabern

verbürgt find 8 ) .

und des soined : 3
D

Idne31onnin

1)Gefen vom 8.Mai 1837. Gelegt. S. 99. 124.Geleef.

92). # £. R. II, 8. § 726.

1 : 3), Bergli F. 6. 0. Bennig , über Zwangsamortiſation der Pfandbriefe,

250 insbeſondere der Pfandbriefe der Weſtpreußiſchen Landſchaft, Marien

streitwerder 1842. 3. Graf Storch, die Amortiſation der Schleſiſchen

als Pfändbriefe, Breslau 1843, giebt S. 33.99 die Summe der Märkiſchen

moi pfandbriefe auf 12, der Pommerſchen auf 14 , der Oſtpreußiſchen auf

fidi il, der Weſtpreußiſchen auf 10 und der Schleſiſchen auf 37 Millionen

Eusdin an . 14. Üeberhaupt mögen , einſchließlich der Poſenſchen , und der von

sio tu . dem Königlichen Kredit-Inſtitut für Schleſien ausgefertigten, wohl für

hundert Millionen Thaler Pfandbriefe vorhanden ſein :

1
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In neuerer Zeit haben die Rittergutsbefiber noch dadurch eine

Wichtigkeit erlangt, daß aus ihnen die Landräthe und Kreisdéputirten

gewählt werden , und daß fie faſt auf allen Kreis- und Landtagen und

in den ſtändiſchen Ausſchüſſen durch ihre Ueberzahl den Ausſchlag ges

ben. Die Wichtigkeit der Rittergutsbeſißer iſt insbeſondere da bedeu:

tend, wo fie noch Gerichtsbarkeit haben , alſo den Gerichtshalter ers

nennen , die Polizei ausüben , die Gemeindebeamten und die Schulleh

rer , auch die Geiſtlichen, anſtellen. Die meiſten Rittergüter giebt es

in den öſtlichen Provinzen. Hier find in einem Streife 50, 60 und

mehr Rittergüter, während ſich in einzelnen ganzen Regierungsbezirken

der weſtlichen Provinzen nicht zwei Dußend Rittergüter finden....

Wenn gleich die wenigſten Adlichen Rittergüter beſiken, To find

doch die meiſten Rittergutsbeſiker Udliche 1). " Uuf den 1841 verfams

melt gewefenen Landtagen waren nur ſehr wenig Rittergutsbeſiger

bürgerlichen Standes, nämlich in Brandenburg 2, Preußen 13, Pom :

mern 1 , Schleſien 3, Poſen 1 , Sachſen 1 , Rheinprovinz- 4, in Weft:

phalen aber gar keiner. Uuf den im Jahre 1842 verſammelt geweſe:

nen Jusſchüffent aller Provinzen waren :

aus den vormaligen Reichsſtänden 2 ,

von der Ritterſchaft

aus den Städten 32,

aus den Landgemeinden 20,

überhaupt 98

Mitglieder. Darunter waren überhaupt 50 Bürgerliche , und unter

den Rittergutsbeſikern nur zwei Bürgerliche.

379

44 ,

1

8.68. Von dem hohen Adel und von beſondern Arten

des Adels .

Welche Adliche in den Provinzen Preußen und Poren als

zum Kohen Ydel gehörig anzuſehen ſind, dürfte geſeßlich nicht feſtſtehn.

"

1) Der Udelim Preußiſchen Staate gilt im Zugemeinen nicht für reich.

In ſo weit er nicht von ſeinem Vermögen lebt, pflegt er ſich dem Mi:

litairdienſte zu widmen. Die meiſten Offiziere in Preußen gehören dem

Udel an. Nur bei der2
Urtillerie und dem Ingenieurkorps iſt die Zahl

der Bürgerlichen überwiegend. Uuch unter den Civilbeamten iſt die Un:

zahlder Adlichen nicht unbedeutend, dagegen ſehr gering unter den

Geiſtlichen und dem Lehrerſtande, den Gelehrten. Uuch gehört eszu

den Uusnahmen , daß Udliche Gewerbe treiben . Faſt nur ſolche Se:

werbe, die mit Grundbeſit verbunden zu ſein pflegen, wie Branntwein

brennerei , werden von ädlichen betrieben . Obgleich der Udel, als

ſolcher, wenig Vorrechte beſigt, jo läßt ſich doch nicht in Abrede ſtellen ,

daß er , in deſſen Beſit ſich noch die meiſten Rittergüter die übri:

gens in den öſtlichen Provinzen wohl nur ausnahmsweiſe ganz ſchulden:

frei ſind – befinden ſich gegenwärtig eine großen Einfluſſes auf die

Geſeegebung und Berwaltung erfreut.
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In den Deutſchen Provinzen gehören die im Jahre

1806 und ſeitdem mittelbar gewordenen ehemaligen Reichsſtände -

die Standesherren im Sinne der Deutſchen Bundesakte

zum hohen Udel 1) (vergl. oben S. 46 sqq. und unten 863).

Die Vorrechte der Standesherren ſind durch den Beſit ihrer Stans

desherrſchaften bedingt. Sie gehen alſo durch Veräußerung der legtes

ten in der Regel-verloren und gelangen nicht auf den Erwerber. Nas

mentlich erlangt dieſer, ſelbſt wenn er ein Udlicher iſt, auch den Fürs

ftentitel führt, durch die Erwerbung nicht die Rechte des hohen Adels,

alſo nicht das Recht der Ebenbürtigkeit, und das Prädikat ,, Durch :

laucht " ; ferner nicht die Befreiung von Steuern, von Einquartirung,

on der Militairpflicht. Weraußer den Standesherren nochzum
hohen Ubel gehört, iſt gefeßlich nicht beſtimmt. Wer früher auf

Grund des Reichsrechts Anſpruch auf den hohen Adel machen konnte,

kann dies jeßt, nach Auflöſung des Deutſchen Reichs, nicht mehr 2 ).

Auf einigen Provinzial - Landtagen erſcheinen im erſten Stande, außer

den Standesherren , noch einige andere Gutsbeſiker. Hieraus allein

kann aber nicht gefolgert werden , daß dieſe zum hohen Adel gehören.

Denn eigentlich iſt nicht Geburt, ſondern Grundeigenthum, Bedingung

der Standſchaft 8 ). Bürgerlichen Erwerbern folcher Grundbeſikungen

würde daher das Recht, im erſten Stande eine Virilſtimme zu füh

ren , noch nicht in allen Fällen verweigert werden können . Siin asili

+297 Weſentlich verſchieden von den Standesherren im Sinne der

Deutſchen Bundesakte find 4 ) :

41) diejenigen Standesherren , die ſchon vor dem Sahre 1806

ats anſehnlich bevorrechtete Grundeigenthümer in verſchiedenen Deut:

ſchen Ländern beſtanden , wie in Schleſien 5 ) , in der Ober- und Nies

1) Bundesakte Urt. 14. Bergl. Klüber, öffentl. Recht," § 262 sqq.

2) Durch Uuflöſung der Deutſchen Reidhsverfaſſung haben auch die Liter

desAbels, welche fich darauf beziehen , ihreurſprünglicheBedeutung
verloren. Das Prädikat ,, Reichs " , 8. B. in den Titeln Reichsgraf,

Reichsfreiherr, iſt mithin nicht mehr zu führen .Bergt. Klüber, a. a.

D. $ 48. 263. Die Führung ſolcher Titel dürfte ſogar, nach 4. L. R.

II. 20. § 1397, ſtrafbar ſein. ' Vergl. auch Inſtruktion vom 30. Mai

1820, 8 6. Geſeßt. S. 83.

3 ) Geſek vom 5. Juni 1823. Geſel. S. 129.

4 ) Vergl. Klüber, a. a. D. $ 301 b .

5 ) Im Geſege wegen Anordnung der Provinzialſtände in Schleſien und

der Oberlauſiß, vom 27. März 1824, § 4 , Gefeßl. S.63, ſind als freie

Standesherrſchaften aufgeführt : Pleß, Wartenberg, Militſch, Irachen

berg, Ober - Beuthen, Nieder - Beuthen, Goſchüß , Ratibor, Mustau.

Wartenberg wurde 1490 , Irachenberg und Militích 1494, Preß 1474,

Ober : und Nieder - Beuthen 1697 , freie Standesherrſchaften. Vergl.

F. W. Pachaly, Sammlung verſchiedener Schriften über Schleftens
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12..1 ...

derlauſit 1) ; und )

2 ) diejenigen , welche nach Auflöſung der Deutſchen Reichsver:

bindung Standesherrlichkeit durch Landesherrliche Verleihung erhalten

haben ; eine Verleihung, durch welche weder Hoffnung zu Kuriatſtim

men im Plenum der Bundesverſammlung, noch ein in allen Bundes

ſtaaten nothwendig anzuerkennender hoher Adelsſtand, noch Ebenbür:

tigkeit, noch das Prädikat ,, Durchlaucht “ oder „, Erlaucht" erlangt

werden kann .

Was die Standesherren ad 1 betrifft, fo werden dieſelben , wenn

ſie auch in den Fürſtenſtand erhoben find, dadurch doch den Standesa

herren im Sinne der Deutſchen Bundesakte nicht gleichgeſtellt. Den

Beſikern der Schleſiſchen Standesherrſchaften ? ) ſteht das Recht zur

Theilnahme an den Kuriatſtimmen im erſten Stande des Schleſiſchen

Provinzial-Landtages nur dann zu , wenn ſie adlicher Geburt find :).

Diejenigen BeſißerSchleſiſcher Standesherrſchaften, welche auch Stan:

desherrſchaften im Sinne der Deutſchen Bundesakte in andern Deuts

ſchen Staaten beſigen , müſſen deshalb , nicht aber wegen des Be

ſiges einer Schleſiſchen Standesherrſchaft; als zum hohen Adel gehöz

rig, auch in den Deutſchen Provinzen des Preußiſchen Staats aners

kannt werden . Dahin gehört z . B. der, in Baiern, Würtemberg und

Hohenzollern -Siegmaringen ſtandesherrlich angeſeſſene, Fürſt von Thurn

und Taris , welcher, für die Poſtverwaltung in den neuerworbenen

Preußiſchen Landestheilen auf der rechten Rheinſeite und im Herzog

thume Weſtphalen , in der Provinz Poren belegene Domainen , die

unter der Benennung : ,, Fürſtenthum Krotoſchyn " zu einer „ Schleſi

ſchen Standesherrſchaft" erhoben ſind, als Thron - Mannlehn erhalten

bat 6 ). 15

Geſchichte und Verfaſſung. Breslau, 1790. Bd. I. S. 227. 318 sqq.

433. Hier ſind auch die Rechte derfreien Standesherrſchaften, und der

status minores, Minderſtandesherrſchaften, aufgeführt, mit dem Bemer:

ken, daß jest, bei veränderterLand- und Juſtiz-Verfaſſung, keine An

wendung davon mehr ſtattfinde.

1) Das Geſetz vom 1. Juli 1823, § 2. 4. Geſel. S. 131, erwähnt des

Herrenſtandes, Standes der Herren , in der Niederlauſik ; und die Ver:

ordnung vom 17. Auguſt 1925 , Urt. II. C. I. , . Gefeßi. S. 197 , der

Standesherren in der Niederlauſit. S. Stredfuß, der Preußen Hul:

digungsfeſt, Berlin 1840, Unh. S. 49, führt als Standesherren in der

Provinz Brandenburg auf: Graf zu Solms - Baruth, Graf zu Solms.

Sonnenwalde, Graf v. Urnim , Fürft zu Lynar, Graf v. Brüht, Graf

Przu Lynar,'v . Houwald, Graf v. 0. Schulenburg, Prinz Schönaich - Ca:

rolath, Graf Hardenberg.

-- 2) Pachaly , a . a . D. S. 319 , fagt, daß die Beſiger der Standesherr:

ſchaften nur von niederm Udel wären.

3) Geſek vom 27. März 1824, 87, Geſell. S. 64.

4 ) Vergl.,Klüber, a. a . D. $ .440 b. Unh. Nr. V. S. 917.

1
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Ad 2 iſt anzuführen, daß der Fürſt von Hagfeld, welcher nicht

als Befißer der Schleſiſchen Standesherrſchaft Trachenberg - fondern

wegen ſeiner Herrſchaft Wildenburg - Schönſtein, die durch Kabinets

ordre vom 9. Juni 1821 zur Standesherrſchaft erhoben iſt, als zum

Preußiſchen hohen Abel gehörig zu erachten Tein dürfte. Ihm und

ſeinen Nachfolgern im Beſiße derſelben , ſo lange fie als untheilba

res Familienfideikommiß bei ſeinem Geſchlechte bleibt, iſt eine Virils

ſtimme im erſten Stande der Rheiniſchen Provinzialſtände verliehen

worden 1) .

Bei der Huldigung im Jahre 1840 iſt zwar der Udel, als ſols

cher, nicht erſchienen, doch ſind einige Udliche beſonders ausgezeichnet

worden , nämlich bei der Huldigung in Königsberg : Landhofmeiſter

Graf zu Dohna -Schlobitten , Oberburggraf V. Brünneck , Kanzler

v. Wegnern, Obermarſchall Graf zu Dohna - Wundlaken, Graf v. Kays

ſerling, Fürſt v. Thurn und Taxis, Fürſt v. Sulkowsky, Graf Utha

naſius v. Rascynski; und bei der Huldigung in Berlin ( abgeſehen

von den ehemals reichsſtändiſchen Fürſten und Grafen , welche die Huls

digung, anſtatt durch Eid, durch einfachen Handſchlag, leiſteten ): die

Schleſiſchen Fürſten und Standesherren, die Niederlauſißiſchen Stans

desherren , und alle diejenigen , welche , ohne Standesherren zu ſein ,

eine Virilftimme auf den Landtagen führen. Dieſe Perſonen leiſteten

nämlich den Huldigungseid beſonders, und nicht mit den übrigen Rit:

tergutsbefißern zuſammen ).

Noch muß hier der bei der lebten Huldigung erfolgten Ver

leibungen und Standeserhöhungen gedacht werden 3). Das

durch wurde eignetlich eine neue Adelsklaſſe in Preußen geſchaffen ,

1; R. D. vom 15. März 1825. Gefeßt. S. 21. Nach Alűber, a. a.

D. § 318 e. geſchah die Erhebung zur Standesherrſchaft mit ausdrück

licher Uusnahme degjenigen , was in der Deutſchen Bundesakte für

Standesherren feſtgelegt iſt,in Ubſicht auf EbenbürtigkeitundHoffnung

zu Ruriatſtimmen im Plenum der Bundesverſammlung. Das Prädikat

1. Durchlaucht" wird dem Fürſten von Haßfeld nicht beigelegt. Doch

wird ihm , falls die A. D. vom 9. Juni 1821 nicht etwas anderes

beſtimmen ſollte , Freiheit von Perſonalſteuern und von der Militair:

pflicht , so wie, jedoch nur hinſichtlichder Herrſchaft Wildenburg-Sdön:
ſtein, Freiheit von Grundſteuer und Einquartierung gebühren . Wenn

für eine Familie und beſtimmte Beſißungen derſeiben von dem Landes :

herrn die ſtandesherrliche Würde verliehen wird , ſo giebt dieſe, nach

Klüber , a. a. D. $ 317. 497, 1 ) für die Perſon, theils den hohen

Udelsſtand, wenn dieſelbe nicht vorher ſchon damit begabt war , theils

die perſönlichen Vorrechte der inländiſchen Standesherren, 2 ) für die

ſtandebherrlichen Befigungen, die dieſen in demſelben lande zukommens

den dinglichen Vorrechte .

2) Bergl. R. Streckfuß, der Preußen Huldigungsfeſt, S. 43, 44 , 89 .

Beil. S. 6. 38 .

3 ) Vergl. Stre & fuß , a. a . 0. Unh. S. 8. 41 .

12
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und zwar eine ſolche, welche durch Grundbeſit bedingt iſt. Auch

wurden dadurch neue ſtändiſche Rechte, die nicht bloß durch Grundbeſik,

fondern auch durch Adel bedingt ſind, bewilligt. Es wurden nämlich

1 ) die den Grafen zu Dohna gehörigen Majoratsbeſīgungen

Schlobitten, Laud, Reichertswalde und Schlobien mit Carwinden zur

Grafſchaft Dobna erhoben , und den Beſigern eine Rollektiv.

ſtimme im Stande der Ritterſchaft des Königreichs Preußen

verliehen .

2) Der Graf v. Rayſerling, als Graf v. Rautenburg , er:

hielt einen Antheil an einer im Stande der Ritterſchaft des König

reiche Preußen zu bildenden Kollektivftimme.

3) Die den Fürſten Wilhelm und Boguslav Radziwill gehörige

Herrſchaft Przygodzice wurde zur Grafſchaft erhoben , mit der Bez

fug ihrer jedesmaligen Befißer aus dem Fürſtlich Radziwillfchen Gez

ſchlechte, im erſten Stande des Großherzogthums Poſen eine Viril:

ftimme zu führen .

4) Dem Grafen Athanaſius v. Rascynski wurde eine Viril

ftimme in demſelben Stande verlieben .

5) Der Inhalt der Verleihungsurkunde vom 9. Juli 1821 :

wonach die nun auf die beiden Söhne des Fürſten Franz zu

Hohenlohe -Schillingsfűrft- Waldenburg 1) vererbten Fideikom

mißgüter in Oberſchleſien mit einer Virilſtimme zu einem

Mediat - Herzogthume Ratibor, ſo wie desgleichen die

Herrſchaft Corven zu einem Mediat - Fürſtenthume er :

nannt und erhoben worden,

wurde auch für den Beſig der Söhne des Fürſten Franz zu Hohen:

lohe - Schillingsfürſt - Waldenburg, und der ebenbürtigen , eheleiblichen

männlichen Descendenten derſelben gewährt, und ſonach dem Prinzen

Victor zu Hohenlohe - Schillingsfürſt - Waldenburg , als erſtem Majo

ratsbeſißer von Ratibor und Corven, der Titel: Herzog von Ra :

tibor und Fürſt von Corven, desgleichen dem Prinzen Clodwig

fu Hohenlohe - Schillingsfürſt - Waldenburg, als Beſiger des zweiten

Majorats, der Titel eines Prinzen von Ratibor und Corvey

verliehen .

6) Der Graf Lannoy de Clervaur, Beſiker des Fürſtenthums

Rheina - Wolbeck, wurde in den Fürſtenſtand mit dem Titel eines

Fürſten zu Rheina - Wolbeck und dem Prädikate „Fürſtliche

Gnaden “ erhoben.

7 ) Die dem Grafen von Hochberg gehörige Majoratsherrſchaft

Fürſtenſtein, nebſt Waldenburg und Friedland , wurde zur freien

Standesherrſchaft des Herzogthums Schleſien erhoben,

und dem Grafen von Burghauß, als Beſiger des Majorats Laafan,

1) Bergl. Klüber , a. a . D. S. 894. 899. 915.
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1

B

1

im Striegauer Kreiſe, der bisher dem Grafen von Hochberg wegen

des Majorats Fürſtenſtein zugeſtandene Antheil an der Rollektiv :

ſtimme der Beſiber der im Artikel II. der Verordnung vom 2. Juni

1827 (Gefeßl. S. 61 ) benannten Majorate und Familien - Fideikom

mis - Beſikungen verliehen .

8 ) Die gegenwärtig im Beſite des Malte Fürſten zu Putbus

ſtehende Majoratsherrſchaft Putbus wurde zur Grafſchaft Putbus

erhoben.

9 ) Die dem Freiherrn, jekt Grafen , von Landsberg - Velen zu:

gehörige, ehemalige reichsfreie Herrſchaft Gemen wurde, in Berückſich

tigung der ehemaligen reichsſtändiſchen Qualität derſelben , zu einer

Standesherrſchaft mit Virilſtimme im Stande der Fürſten

und Herren der Weſtphäliſchen Provinzialſtände erhoben, und den

Befigern derſelben wurden diejenigen , in einer beſondern Urkunde noch

näher zu beſtimmenden Rechte aus der Inſtruktion vom 30. Mai

1820 (Geſekſ. S. 81 ) beigelegt, welche nicht als eine Folge der vor

maligen Deutſchen Reichsſtandſchaft oder als ein Ausfluß des bo

hen 1) Udels anzuſehen ſind.

10 ) Die im Fürſtenthume Halberſtadt belegene, dem Freiherrn,

jekt Grafen , von der Uffeburg gehörige Majoratsherrſchaft Meisdorf

und Falkenſtein wurde zur Minder - Grafſchaft Falkenſtein

erhoben.

11 ) Es wurden 31 Perſonen in den Grafens, 9 in den Frei :

herrn- und 37 in den ädelſtand erhoben.

Hinſichtlich der Vererbung der vorgedachten Standeserhöhungen

iſt beſtimmt:

a) die verliehenen Standeserhöhungen gehen auf die männliche

und weibliche Descendenz erſten Grades über , werden jedoch in den

weitern Graden nur inſofern vererbt, als die Söhne des Begnadigten

in den rittermäßigen Grundbeſik des Baters wirklich ſuccediren oder

felbſt einen ſolchen Grundbeſig im Preußiſchen Staate erwerben. Sie

gehen bei der Descendenz zweiten Grades und bei der folgenden mit

dem Verluſte des Grundeigenthums gleichfaus wieder verloren .

b) Die ertheilte Grafenwürde Toll dagegen nur auf denjenigen

unter ben Descendenten übergeben , welcher in den alleinigen Beſit des

-

1

1) Der Graf von Landsberg - Velen ſcheint hiernach nicht zum Preußiſchen

hohen Udel zu gehören. Man könnte danach auch zweifelhaft darüber

werden , ob der Fürſt von Harfeld deshalb , weil ſeine Herrſchaft Wils

denburg :Schönſtein zur Standesherrſchaft erhoben wurde falls nicht

etwa die Erhebungsurkunde desfallfige Beſtimmungen enthalten ſollte --

zum Preußiſchen hohen Adel gehört, und ob im Preußiſchen Staate,

neben dem Deutſchen hohen Ubel welcher nur den Standesherren

im Sinne der Deutſchen Bundesakte gebührt überhaupt noch ein

Preußiſcher hoher Abel rechtlich eriſtirt.

12 *
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väterlichen Grundeigenthums gelangt, ferner nur alsdann , wenn das

ererbte Grundeigenthum das gegenwärtige oder mindeſtens dem tek:

teren an Umfang und Rechten gleich, und im Preußiſchen Staat ge:

legen iſt, und ſie gelten endlich nur für die Dauer ſolchen Grundbes

ſiges , mit deſſen Verluſt in der Perſon des legten Beſikers fie er :

löſchen .

§ 63. Die Standesherren.

Von den Verhältniffen der Standesherren , inſoweit ſie ſich auf

den Deutſchen Bund beziehen , iſt ſchon oben (S. 46 sqq.) gehan

delt worden. Hier ſind ſie daher nur noch in ihren Beziehungen zum

Preußiſchen Staat zu betrachten .

Sie ſollen nicht nur bei dem Beſiß ihrer ſämmtlichen Domai

men und davon herrührenden Einkünfte geſchüßt, ſondern auch die

direkten Steuern ihnen belaſſen werden, jedoch ſind dieſe einer Revi

fion zu unterwerfen und nach angemeſſenen Grundfäßen denen der

übrigen Preußiſchen Unterthanen gleich zu reguliren , nur zu des Lan

des Beſten zu verwenden , auch ohne Königliche Genehmigung nicht

zu erhöhen . Für ihre Perſonen und Familien , desgleichen für ihre

Domainen , ſollen ſie der Steuerfreiheit von gewöhnlichen Perſonal

und Grundſteuern genießen , welches jedoch nicht auf außerordentliche

und Kriegsſteuern zu beziehen iſt , zu welchen ſie verhältnißmäßig bei:

zutragen verbunden ſind. Die indirekten Steuern , von welchen Nie

mand frei ſein kann, zieht der Staat. Die Benußung der Jagden

aller Urt , desgl. der Berg- und Hüttenwerke , fou ihnen verbleiben ,

doch müſſen ſie ſich den Unordnungen des Staats fügen und dieſem

den Vorkauf der erzielten Metalle, Mineralien und Fabrikate nach

den Marktpreiſen laſſen. Ihre Unterfaffen ſind der Miltärverfaſſung

des Staats unterworfen. Indeſſen bleibt ihnen frei, Ehrenwachen

aus Männern , die ihre Militärverpflichtung erfüllt haben , beſtehend,

zu halten . Inſofern ſie vormals zwei Inſtanzen hatten und im

Stande find, die Gerichte wieder allein , oder in Verbindung mit ih

ren Agnaten gehörig nach den Landesgeſeßen zu konſtituiren , ſoll ih

nen dies ferner geſtattet werden. In der dritten Inſtanz wird ſolchen

Falls bei den Oberlandesgerichten Recht genommen , bei denen die

Standesherren ſelbſt und die zu ihren Familien gehörenden Perſonen

ihren privilegirten Gerichtsſtand haben ſollen . Die von ihren Gerich

ten erkannten Strafen ſind der Reviſion der Oberlandesgerichte unter:

worfen , jedoch wird den Standesherren das Recht vorbehalten, auf

Minderung oder Erlaſſung der Straferkenntniſſe bei dem Könige an:

zutragen . Uebrigens find ſie den Gefeßen und allgemeinen Polizei-,

Handels- und andern Anordnungen und der Oberaufſicht des Staats

in allen Stücken unterworfen , jedoch foll die Ausübung und Ereku

tion von ihnen und ihren Behörden geſchehen , zu welchem Ende ih
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nen auch freiſtehen foll, verhältnißmäßig einen oder mehrere Landräthe

dem Könige zur Genehmigung zu präſentiren ) .

Obige Vorſchriften , welche ſpäter , wie folgt, näher beſtimmt

find , finden Anwendung auf

1) den Herzog von Aremberg , wegen der Grafſchaft Red:

linghauſen ;

2) den Fürſten von Bentheim - Steinfurth , wegen der

Grafſchaft Steinfurth ;

3) den Fürſten von Bentheim - Rheda , wegen der Herr

ſchaft Rheda und der Grafſchaft Hohen - Limburg ;

4 ) den Freiherrn von Bömmelberg , als Beſiber der Herr:

ſchaft Gemen ;

5) den Herzog von Eron , wegen der Herrſchaft Dülmen ;

6) den Fürſten von Kaunis - Rietberg , wegen der Graf

ſchaft Rietberg;

7) den Herzog von loog- Corswarem , wegen feines dem

Preußiſchen Staat einverleibten ſüdlichen Untheils von Rheina -Worbed ;

8) den Fürſten , vormaligen Rheingrafen von Salm

Horſtmar, wegen der Grafſchaft Horſtmar;

9 ) den Fürſten von Salm -Kyrburg , wegen ſeines Antheils

an Ahaus und Bochold;

10) den Fürſten von Salm - Salm , wegen ſeines Antheils

an Ahaus und Bochold und wegen der Herrſchaft Unholt;

11) den Fürſten von Sayn -Wittgenſtein Berleburg,

wegen ſeines Antheils an der Grafſchaft Wittgenſtein und wegen der

Herrſchaft Homburg an der Mark;

12) den Fürften von Sayn - Wittgenſtein Hohenſtein ,

wegen ſeines Untheils an der Grafſchaft Wittgenſtein ;

13) den Fürften von Solms -Braunfels , wegen der Lem

ter Braunfels und Greifenſtein ;

. 14) den Fürſten'von Solms- lich und Hohen - Solms,

wegen des Umts Hohen - Solms;

15) den Fürſten von Wied -Neuwied, wegen der niedern

Grafſchaft Wieb mit Ausnahme des Amts Grenzhauſen , und

16) den Fürſten von Wied - Runkel , wegen der obern Graf

fchaft Mied , mit Ausnahme des Amtes Runkel, dann wegen der

Hemter Alten : Wied und Neuerburg ,

Ein ſpäter bekannt gemachtes Verzeichniß 3) der in dem Preußi

ſchen Staate angeſeſſenen , vormals reichsſtändiſchen Häuſer, welchen

1) Verordnung vom 21. Juni 1815. Gefeßi. S. 105,

2) Inſtruktion vom 30. Mai 1820. Geſebi. S. 81.

3) Bekanntmachung des Staatsminiſteriums vom 28. April 1832. Geregi.

S. 130 .
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.

das Prädikat „ Durchlaucht“ und. ,, Erlaucht“ gebührt ( vergl. oben

S. 49) führt auf :

I. Fürſtliche.

1 ) Herzog von Aremberg ,

2) Fűrit zu Bentheim - Steinfurt ,

3) Fürſt zu Bentheim -Teclenburg -Rheda;

' ? 4) Herzog von Eron ,

5) Fürſt von Kaunik - Rietberg ,

6) Herzog von Looz - Corswarem ,

7) Fürſt zu Saim-Salm ,

8) Fürſt zu Salm - ſtyrburg,

9 ) Fűrft zu Salm - Horſtmar,

10) Fürſt zu Sayn - Wittgenſtein-Berleburg ,

7:11) Fürſt zu Sayn - Wittgenſtein -Hohenſtein ,

12) Fürſt zu Solms- Braunfels,

SHL 13) Fürft zu Solms- lich und Hoben -Solms,

¿ 14 ) Fürft zu Wied.

H. Gräfliche:

1 ) Graf von Stolberg - Wernigerode ,

6142) Graf von Stolberg:Stolberg,

3) Graf von Stolberg - Rosla.

in Bei der Fuldigung zu Berlin im Jahre 1840 erſchien mit

den gegenwärtig unter Preußiſcher Landeshoheit ſtehenden , ehemals

reichsſtändiſchen Fürſten und Grafen " audy der Fürſt zu Salm :

Reiferſcheid: Dyth), welcher für fein , großen Theils aus ehema

ligen reichsunmittelbaren Beſikungen geſtiftetes Majorat“ auf dem

Rheiniſchen Landtage eine Virilftimme im erſten Stande bat .

Die genannten drei gräflichen Häufer haben unter Preußiſcher

Staatshoheit keine ſtandesherrlichen Befißungen im Sinne der Deut:

fchen Bundesalte . Die unter Preußiſcher Staatshoheit ſtebenden

Standesherrſchaften der genannten fürſtlichen Häuſer liegen und zwar

ad 1-11 in der Provinz Weſtphalen und ad 12-14 in der

Rheinprovinz. In legtgedachter Provinz find noch die Standesherr:

fchaften Gimborn und Neuſtadt, dem Grafen von Wallmos

den gehörend, -und Homburg an der Mark, dem Fürſten von

Sayn - Wittgenſtein - Berleburg gehörend. Die Beſiber haben

durch Uebereinkunft mit Preußen ihčen dortigen ſtandesherrlichen Ges

rechtſamen gegen Entſchädigung entfagt. Die Standesherrſchaft Ges

men in der Provinz Weſtphalen hat der Befiger , Freiherr von

4
1) Vergl. Streckfuß , a. 4. D. S. 89. Alüber, a. a. D. $ 324 und

Unh. Nr. IV. S. 904 .

2 ) Verordnung vom 13. Juli 1827. Art. 1. Gefeßl. S. 103.1
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Bömmelberg, an den Freiherrn , jegt Grafen von Landsberg -Velen ,

verkauft 1).

Die genannten , der Hoheit (Souverainetät) des Königs von

Preußen unterworfenen vormaligen Deutſchen Reichsſtände genießen

für ihre Perſonen und Familien , ſofern fie zu den fürſtlichen und

gräflichen Häufern gehören und für ihre ſtandesherrlichen Beſigungen

die Rechte und Vorzüge , welche ihnen durch Artikel 14. der Bundesa

akte und die Verordnung vom 21. Juni 1815 (Gereef. S. 105)

zugeſichert ſind. Dagegen liegen ihnen auch die Pflichten ob, welche

aus ihrer Unterwerfung unter die Hoheit (Souverainetät) des Königs

entſpringen . Die Häupter der ſtandesherrlichen Familien haben bei

jeder Königlichen Regierungsveränderung, ſo wie bei ihrer Succeſſion

in die Standesherrſchaft, dem König und feinen Nachfolgern in der

Regierung die Huldigung zu teiſten . hos ,

Die Standesherren ſind ſowohl für ſich und ihre Familien , ats

auch bei Ausübung aller ihnen zuſtehenden Gerechtfame den Gefeßen

unterworfen . men zulebenden sorte slame.Den geleden

Sie find berechtigt, die vor Auflöſung der Deutſchen Reichsvera

bindung innegehabten Titel und Wappen zu führen , jedoch mit Hina

weglaffung ſolcher Worte und Symbole, durch ivelche einzig ihr Vers

hältniß zu dem Deutſchen Reiche; oder ihre vormatige Eigenſchaft

reichsſtändiſcher oder reichsunmittelbarer regierender Landesherren bes

zeichnet wird ... ** ...

Die Häupter und die Mitglieder der ſtandesherrlichen Familien

haben die Befreiung "1905

1) von aller Militärpflichtigkeit,
in

2)s von ordentlichen Perſonalſteuern jeder Urt, aber nicht

3) von indirekten Steuern. Doch Find ſie bei Succeffionen in

die Standesberrſchaft, welche in der Familie ſtattfinden, und Erbſchaf

ten oder Vermächtniſſen , welche innerhalb der Standesherrſchaft ihnen

zufallen , vom Erbſchaftsſtempel frei.

Für Sivilſtreitigkeiten haben die Standesherren und ihre Famiz

tien den Gerichtsſtand bei dem betreffenden Oberlandesgericht. Ges

willkührte und teſtamenttiche, infonderheit Stamm zroder Familienaus

träge, find in Civilſtreitigkeiten der Mitglieder einer ftandesherrlichen

Familie unter ſich nur inſofern kompetent, als diejenigen Verfüguns

gen , worin folche feſtgelegt ſind, Königliche Beſtätigung erhalten has

ben. In peinlichen Rechtsſachen , Militärverbrechen ausgenommen,

genießen die Mitglieder einer ſtandesherrlichen Familie außer dem Fa

milienhaupte ebenfalls den Gerichtsſtand vor dem Oberlandesgericht:

Die Familienhäupter genießen in peinlichen Sachen , mit Ausnahme

1 ) Vergl. Kelüber , a. a . 9. § 301 und Unh. IV. S : 893,
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der im Königlichen Dienſte begangenen Berbrechen , ſofern ſie nicht

den Gerichtsſtand eines Oberlandesgerichts vorziehen , einen Gerichts

ſtand vor Austrägen.

In Polizeifachen ſind die Standesherren und die Mitglieder ih

rer Familien, verpflichtet, während ihres Uufenthalts innerhalb ihres

ſtandesherrlichen Bezirks nur nach den Anordnungen der Provinzial:

regierung , bei einem Aufenthalt außerhalb deſſelben aber auch nach

den Anordnungen der Polizeibehörde des Drts fich zu richten .

Nach den Grundfäßen der früheren Deutſchen Verfaſſung follen

nicht nur die noch beſtehenden Familienverträge der ſtandesherrlichen

Häufer aufrecht erhalten werden , ſondern es ſoll auch dieſen die Bes

fugniß zuſtehen , fernerhin Verfügungen über ihre Familienverhältniſſe

und Güter zu treffen. Jene. Familienverträge und dieſe Verfügun

gen bedürfen jedoch , ehe ſie eine vor den Gerichten verbindliche Kraft

erhalten , Königlicher Genehmigung:

Den Standesherren und ihren Familien bleiben in Abſicht auf

ihre Befigungen alle Rechte und Vorzüge, welche aus ihrem Eigen

thum und aus deffen ungeſtörtem Genuſſe herrühren . Was diejeni:

gent Lehnverhältniſſe betrifft, in welchen ehehin einzelne Standesherren

zu Kaiſer und Reich ſtanden, ſo ſind.folche: bei Vorderlehen der Stans

desherren als aufgehoben , hingegen bei inländiſchen Reichsafterleben

der Standesherren , Aktiv- und Paſſivlehen , ſoweit diefe nicht inmit

telft allodificirt worden ſind, als fortdauernd zu betrachten .

, Die Standesherren genießen bei ihren Domainen (d. h . ihren

Grundbeſikungen ), wenn dieſelben ſchon vor Auflöſung des Deutſchen

Reichs zu ihrem nunmehr ſtandesherrlichen Stamm oder Familien:

gut gehört haben und von ihnen ſteuerfrei beſeffen worden

find, die gänzliche Befreiung von ordentlichen Grundſteuern . Dieſe

Befreiung findet auch auf die außerhalb des ſtandesherrlichen Bezirks

gelegenen Domanialgrundſtücke und Gefälle Anwendung , wenn die

vorbemerkten Bedingungen dabei vorhanden ſind. Sft nicht auszua

mitteln , ob die Domainen dieſer Art vor Auflöſung des Deutſchen

Reichs zu ihrem Stammgut gehört haben , ſo ſoll dies im Zweifel zu

ihren Gunſten vermuthet werden. Die in ihren ſtandesherrlichen Bes

zirken und in ihren Domainen gelegenen Schlöſſer oder Häufer, welche

zu ihrem Wohnſik für beſtändig oder abwechſelnd beſtimmt ſind, nebſt

den dazu gehörigen Nebengebäuden ſind frei von Einquarticung.

Alle indirekten Steuern werden von den vom Staat - beſtellten

Einnehmern erhoben und fließen in die Staatskaſſen . In Abſicht

derjenigen direkten Steuern , welche zur Zeit der Publikation des Edikts

vom 21. Suni 1815 ſchon beſtanden haben , geſchieht die Erhebung,

unbeſchadet und mit Vorbehalt jeder künftigenZenderung in der ins

neren Steuerverfaſſung , von den Standesherren durch die von ihnen

zu beſtellenden Einnehmer.
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ter
itu Es ſteht den Standesherren frei, für ihre Perſon und Familie

in Abficht aller perſönlichen Beziehungen und Leiſtungen aus der Vers

bindung mit den Gemeinden auszuſcheiden. Auch follen die im Kom

munalverband begriffenen Befißungen der Standesherren , bei welcheni

ſie die Befreiung von der ordentlichen Grundſteuer genießen , in ab

ficht aller Kommunalrechte und Verbindlichkeiten , ſoweit nicht Ver:

träge oder Judikate ein Underes beſonders feſtfeßen , den Königlichen

Domainen derſelben Provinz unter einerlei Verhältniſſen gleich geach

tet werden . — Es iſt durch obige Beſtimmung nicht beabſichtigt, den

Rechtszuſtand der Standesherren ungünſtiger zu ſtellen , als er ſich

bei der Einverleibung ihrer Beſikungen in die Preußiſche Monarchie

faktiſch geſtellt hatte, weshalb nur diejenigen ihrer Dominialgrunds

ſtücke, die in Folge der fremden Gefeßgebung und während der Dauer

derſelben durch Zulag8 - Centimen zur Grundſteuer oder auf ſonſtige

Weiſe zu den Kommunallaften wirklich angezogen worden , als im

Kommunalverbande begriffen geweſen , betrachtet ſind, wogegen diejenis

gen ſtandesherrlichen Beſigungen , die der fremden Geſekgebung unge

achtet und während der Dauer derſelben faktiſch vom Kommunalver

band frei erhalten worden , durch obige Beſtimmung denſelben nicht

haben einverleibt werden ſollen , wenn gleich in der Provinz, worin ſie

belegen , die Landesherrlichen Domainen dem Kommunalverbande ange

hören 1). Ta Gemeindeabgaben , ſoweit ſie in der Lokal- , Provinzial

oder allgemeinen Landesverfaſſung gegründet find , fließen in die Kaf

ſen der betreffenden Gemeinde und werden unter ſtandesherrlicher

Uufſicht, zum Beſten der Gemeinde, verwendet.

In Abſicht auf Erhebung und Beitreibung der von den Stan

desherren zu beziehenden Steuern , Nugungen und Abgaben , ſo wie

auch ihrer liquiden Domainengefälle, bei legtern jedoch nur auf einen

zweijährigen Rückſtand, desgleichen zu ordnungsmäßiger Benußung der

ihnen zu leiſtenden Lehn-, Frohn- und Gerichtsdienſte, genießen die

ſtandesherrlichen Behörden bei gleichen Pflichten , dieſelben Rechte,

welche den vom Staat für die Beziehung ſolcher Abgaben und Dienſte

angeordneten Behörden zukommen.

390 Die ſtandesherrlichen Unterfaffen haben als Landesunterthanen

dem König und ſeinen Nachfolgern in der Regierung in derſelben Art,

wie die übrigen Einwohner der Provinz , die Huldigung zu leiſten .

Doch kann ſich auch das ſtandesherrliche Familienhaupt von ihnen

Uchtung und Gehorſam angeloben laſſen.

Den Standesherren ſteht die Ausübung beſtimmter Regie :

rungsrechte nach den Landesgeſeßen und nach den für deren Uus

Streift

lidhe
n

fer, n
i

irung

1) R. D. vom 14. Juli 1829, Geſegl. S. 117.
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übung ergehenden Anordnungen der betreffenden Oberbehörden unter

deren Aufſicht zu 4).

Demgemäß gebührt ihnen in ihren Standesherrſchaften die Aus

übung der bürgerlichen Gerichtsbarkeit, der peintichen, besgleichen audy

der polizeilichen und der Forſtgerichtsbarkeit, wo dieſe beſonders beſte

hen . Doch ſind ihrer Gerichtsbarkeit die , auch in der Standesherrs

ſchaft wohnenden , Königlichen Beamten und alle Erimirte nicht uns

terworfen . Die ſtandesherrlichen Gerichte ſtehen unter Uufſicht des

Oberlandesgerichts , zu deffen Bezirk fie gehören . Den Standeshers

ren ſteht ferner im Umfang ihrer ſtandesherrlichen Bezirke auch über

epimirte Perſonen die niedere Polizei bis zur Gränze zu , wie “ folche

von den Regierungen durch die Landräthe verwaltet wird. Auch has

ben ſie das Kirchen - Patronatsrecht und die Beſtellung der Schulleh :

rer, inſoweit als ihnen das eine oder das andere vor Auflöſung des

Deutſchen Reichs zuſtand, und darin mittlerweite , weder zu Gunſten

einer Privatperſon , noch der Kirchengemeinde, eine Veränderung vor :

gegangen iſt. Ueberdies gebührt ihnen im ganzen Umfange ihrer

ftandesherrlichen Bezirke die Aufſicht über Kirchen , Schulen , Erzies

hungsanſtalten und milde Stiftungen , inſonderheit über gewiſſenhafte

Verwaltung der dieſen Gegenſtänden gewidmeten Fonds. So weit

zur Beſtreitung des Aufwandes, welcher auf die einem Standesherrn

überlaffene obrigkeitliche Verwaltung, an Beſoldungen , Penſionen und

fonſtigen Bedürfniſſen und Ausgaben zu machen iſt, weder die beſon

dern Einnahmen , welche einzelnen Zweigen jener Verwaltung gewid

met ſind, f. B. die Gerichtsnußungen, noch auch der ihnen überwies

fene Betrag direkter Steuern hinreichen , iſt das Fehlende von dem

Standeshern aus eigenen Mitteln zuzuſchießen .

Veräußern kann ein Standesherr ſeine Eigenthumsrechte und

10

1) Bergl, Revidirte Städteordnung vom 17. März 1831 , Urt. X.Geſer.

S. 32 ; Rezeß vom 29. Mai 1826 über die Organiſation der Verwal:

tnngsbehörden im fürſtlid Wiediſchen Gebiet, genehmigt am 13, No:

26. Upril
vember 1926 ; Urkunde vom

3. Mai
1827 über die Einrichtung der

Berwattungsbehörden im fürftlich Solms- Braunfeleſchen Gebiet, beſtä:

30. Januar

tigt am 9. Xuguſt 1827 ; Urkunde vom 1828 über die ſtan
2. Febrúar

desherrlichen Rechte des Herrn Fürſten zu Wied hinſichtlich der Berg:

hoheit und Bergjurisdiktion , beſtätigt am 16. Juni 1828 ( in Ber:

gius, Ergänzungen 2c. S. 163. 177. 242) ; Königl. Befehr vom 8.

Mai 1841 , Seferi. S. 86 , wodurch in Betreff der zur Übfaſſung ei:

nes Uppellationserkenntniſſes erforderlichen Unzahl von Richtern eine

Ausnahme für diejenigen Obergerichte angeordnet wird , welche nach

Maaßgabe der Inſtruktion vom 30. Mai 1820 über die Verhältniſſe

der vormals unmittelbaren deutſchen Reichsſtände und nach den hierauf

ſich gründenden Rezeſſen errichtet worden .
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die davon herrührenden Einkünfte, mit Beobachtung derjenigen Förm

lichkeiten , welche ſeine Familienverfaſſung, das etwanige Lehnverhält

niß und die Landesgefeße vorſchreiben . Die Befreiung der Domainen

und Domainengefälle von ordentlichen Steuern , ſo wie diejenige der

ftandesherrlichen Schlöſſer und Wohnhäuſer von Einquartirung, geht

auf den neuen Erwerber nur über , wenn er ein Mitglied der Fami

lie des Veräußerers iſt.

Bei einer Veräußerung der Standesherrlichkeit an ein Mitglied

der ſtandesherrlichen Familie wird der Veräußerer auch in Anſehung

aller perſönlichen ſtandesherrlichen Borrechte einem bloßen Mitglied

der Familie gleich. Eine Veräußerung an Mitglieder anderer ſtandes:

herrlichen Familien erfordert zur rechtlichen Wirkung Königliche Ges

nehmigung. Für jeden einzelnen Fall dieſer Art ſind über die Wir

kungen der Veräußerung auf die bloß durch das Edikt vom 21. Juni

1815 begründeten perſönlichen Vorzüge des Veräußerers und ſeiner

Familie die näheren Beſtimmungen vorbehalten. -

Nach Uusweis der von dem Finanzminiſter unterm 24. Februar

1829 durch die Amtsblätter bekannt gemachten Erläuterungen zu dem

Haupt-Finanz-Etat für 1829 hat die Mehrzahl der ſtandesherrlichen

Häuſer es vorgezogen , auf die ihnen nach vorſtehend angegebenen

gefeßlichen Vorſchriften zuſtändigen Steuerprivilegien und ſonſtigen pes

kuniairen Vortheile gegen Entſchädigungen , die ihnen vom Staat in

Form feſtſtehender Renten bewilligt werden , Berzicht zu teiſten .

Von dem Rechte der Standesherren in Beziehung auf die Pro

vingiallandtage und Kreistage wird im Stapitet VI. gehandelt werden .

**

$ 64. Von den Bürgerlichen und von den Städten .

Unter dem Bauernſtande find alle Bewohner des platten lana

des begriffen , welche ſich mit dem unmittelbaren Betriebe des Uder

baues und der Landwirthſchaft beſchäftigen , inſofern ſie nicht durch

adliche Geburt , Umt , oder beſondere Rechte von dieſem Stande aus:

genommen ſind ?). In allen nicht beſonders ausgenommenen Fällen

wird wie ſich wohl auch von ſelbſt verſteht der Bauernſtand

nach den im Staat geltenden gemeinen Rechten beurtheilt 4). Die

früheren perſönlichen Beſchränkungen des Bauernſtandes beſtehen nicht

mehr. Es ſind bloß ſolche Verbindlichkeiten in Kraft geblieben , welche

den Bauern als freien Leuten , gleich andern Staatsbürgern, vermöge

des Beſiges. eines Grundſtücks oder vermöge eines beſonderen Vertra

ges obliegen (vergl. oben S. 115).

1) 1. l. R. II. 7. § 1 .

2) U. 2. R. II . 7. § 17.
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Der Bürgerſtand begreift alle Einwohner des Staats unter

ſich , welche, ihrer Geburt nach, weder zum adel, noch zum Bauern :

ſtande gerechnet werden können und auch nachher keinem dieſer Stände

einverleibt ſind ?). Die Bürgerlichen werden den Adlichen entge

gengefekt ). Das Wort Bürger iſt auch mit Staatsbürger oder

Unterthan gleichbedeutends). Ein Bürger im eigentlichen Verſtande

wird derjenige genannt , welcher in einer Stadt ſeinen Wohnſit auf:

geſchlagen und daſelbſt das Bürgerrecht erworben hat“ ). Das

Bürgerrecht beſteht in dem Inbegriff aller Vorzüge und Befugniſſe,

welche den Mitgliedern einer Stadtgemeine vom Staat verliehen

ſind 5). Ein folches ſtädtiſches Bürgerrecht kennt man in der Rhein

provinz nicht. Hier giebt es nur Staatsbürger.

Die Preußiſchen Geſekbücher erwähnen eines höhern) , eines

mittlern ) , eines geringern ) und eines gemeinen ) Bür :

gerſtandes, geben aber nur von erſterem eine Erklärung 10) , indem

fie dazu rechnen : alle öffentliche Beamte - die geringeren Subalters

nen ausgenommen - Gelehrte, Künſtler, Kaufleute, Unternehmer er :

heblicher Fabriken , und diejenigen , welche gleiche Achtung mit dieſen

in der bürgerlichen Geſellſchaft genießen .

Unter Bürgerſtand und Bauernſtand werden im Allgemeinen die

Bewohner der Städte und des platten Landes verſtanden , welche nicht

zum Udel gehören , alſo der allergrößte Theil der Staatsbürger.

Städte ſind nach dem 2. L. R. hauptſächlich zum Aufenthalt

folcher Einwohner des Staats beſtimmt, welche ſich mit der Berar:

beitung oder Verfeinerung der Naturerzeugniſſe und mit dem Handel

beſchäftigen 11). Gegenwärtig iſt indeß in der Regel kein Gewerbe -an

einen beſtimmten Ort gebunden. Der Unterſchied zwiſchen den Städ

ten und dem platten Lande beſteht jekt lediglich darin , wie die Ver:

tretung derſelben auf den Provinziallandtagen und den Kreistagen er:

folgt (vergl. unten Kapitel VI.). Auch aus den Gefeßen über die Mahl-,

Schlacht-, Klaſſen- und Gewerbeſteuer iſt der Begriff einer Stadt

+

1) #. . N. II. 8. § 1 .

2) Vergl. 2. L. R. II. 9. § 87.

3) Vergl. . £. R. II. 19. § 1 .

4) 4. £. R. II. 8. § 2.

5) 2. L. R. II . 8. § 13.

6 ) U. L. R. II . 20. § 608 , 613. 1. G. D. 1. 34. § 1. ad II . III . § 8 .

7) U. G , O. . 34. 1. ad II . III. § 8.

8) 1. L. R. II. 1. § 30.

9) 1. £. R. I. 6. § 112. 4. G. D. I. 34. § 1 ad l.

10) 4. E. R. II. 1. § 31 .

11) 4. E. R. II. 8. $ 86.



189

nicht zu entnehmen. Die Gerebe über die Anordnung der Provinzial

ſtände führen die Orte namentlich auf , welche Städte find. Doch

ſind in den desfallfigen Gefeßen für die Provinzen Sachſen 1) , Preu:

Ben 9 und Pofen 3) nicht ſämmtliche Städte namentlich genannt. Das

Gefeß für die Rheinprovinz ſpricht beim dritten Stande, dem Stande

der Städte, von zu einer gemeinſchaftlichen Stimme berechtigten Städ

ten und Dertern 4).

Die Bewohner der Städte haben als ſolche im Allgemeinen keine

anderen Rechte, als die Bewohner des platten Landes. Doch werden

für einige Provinzen die Verhältniſſe der Bewohner der Städte durch

beſondere Gefeße näher beſtimmt. Wo dergleichen nicht eriſtiren , wie

in der Rheinprovinz "), iſt gar kein rechtlicher Unterſchied zwiſchen den

Bewohnern der Städte und des platten Landes aufzufinden .

Von Gefeßen der angegebenen Art ſind hier die Städteorda

nung vom 19. November 1808 und die revidirte Städteord :

nung vom 17. März 1831 zu erwähnen . Danach ſind die Bes

wohner der Städte entweder Bürger oder Schußverwandte. Von den

verſchiedenen Rechten derſelben wird im Kap. XIV. beſonders gehan

delt werden .

Die Ortſchaften, welche den Namen Städte führen und auf den

Landtagen im Stande der Städte vertreten werden , ſollen im Kap.

VI. namentlich genannt werden . Etwas über ein Viertheil ſämmtli

cher Einwohner des Staats ſind Städtebewohner. Diejenigen Ort:

ſchaften , welche jeßt wohl noch im gemeinen Leben Flecken ) ge

nannt werden , ſind, wenn ſie nicht im Stande der Städte vertreten

werden , zum platten lande gehörig .

Zwiſchen mittel- und unmittelbaren Städten

diat- und Immediatftädten - waltet der Regel nach nur der

jenige Unterſchied ob , welcher aus der Abhängigkeit der erſtern noch

von einer andern Herrſchaft, außer dem Landesherrn , entſteht 7. In

Mes
-

1) Verordnung vom 17. Mai 1827. Art. 2. B. 2. c. 3. b . 4. c. 6. d.

Geſ. S. 49.

2) Verordnung vom 17. März 1828. Art. 1. A. 2. f- i. Geſepi. S. 29.

3) Verordnung vom 15. December 1830. Urt. III . 8–15. Geſegſ. 1832 .

S. 10 .

4 ) Verordnung vom 13. Juli 1827. Art. X. b. Gefeßl. S. 107.

5 ) Den Städten auf der linken Rheinſeite iſt die Annahme ihrer alten

Stadtwappen geſtattet, auch ſollen die ehemaligen Reichsſtädte den Reichs

adler, als ein Undenken anihre ehemalige Verfaſſung, behalten. K. D.

vom 22. December 1817 in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 42).

6 ) Die Beſtimmungen des 2. L. N. II . 8. § 176—178 haben jeßt keine

Bedeutung mehr.

7) 2. £. R. II. 8. § 166 sqq.
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den Landestheilen , welche nach dem Tilfiter Frieden den Preußiſchen

Staat bildeten (vergl. oben S. 5), iſt der Unterſchied , welcher früher

zwiſchen mittelbaren und unmittelbaren Städten ſtattfand, in allen

Beziehungen auf ſtädtiſche Angelegenheiten aufgehoben und den Guts:

herren verboten, über mittelbare Städte der Städteordnung zuwider:

laufende Rechte und Befugniſſe auszuüben ?). Dagegen ſind in den

Städten der neu- oder wiedererworbenen Provinzen , welchen die res

vidirte Städteordnung 9 verliehen iſt , jedoch mit Ausnahme derer in

der Provinz Poſen 3 ), dergleichen Rechte aufrecht erhalten worden.

Gehören Mediatſtädte zu dem Landbezirke vormals unmittelbarer

Reichsſtände, ſo ſollen deren Rechte über die Stadtgemeinden nach der

Inſtruktion vom 30. Mai 1820 ( Gefeßl. S. 81 ) und den abge:

ſchloſſenen beſonderen Rezeſſen beurtheilt werden . Ebenſo find die

Rechte derjenigen Beſiber von mittelbaren Städten , welche in ähnli

chen Verhältniſſen , wie die vormaligen Reichsſtände ſtehen , nach ihren

beſonderen Rezeſſen zu beſtimmen . Alle übrigen Beſiber von mittel:

baren Städten bleiben auch fernerhin im Genuſſe der ihnen zuſtehen :

den Ehrenrechte und nukbaren Privatrechte, welche in den Statuten

der einzelnen Städte angegeben ſein müſſen .

1 ) Städteordnung vom 19. Novb. 1808. § 7. 8. Gefeßl. S. 325.

2) Revid. Städteordnung vom 17. März 1831. Tit. X. Gefeßl. S. 32.

3) R. D. vom 3. September 1835. Gefeßl. S. 215.
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Fünftes Kapitel.

Die Entwickelung der ſtändiſchen Verfaſſung.

$ 65, Einleitung.

Augemeine Reichsſtände hat der Preußiſche Staat niemals ges

habt. Doch waren in den einzelnen Ländern , aus welchen derſelbe

allmählig gebildet iſt, in frühern Jahrhunderten ſtändiſche Einrichtun

gen. Wie dieſe fich gebildet hatten , welche Rechte die Stände frűs

herhin ausübten ) und wie jene ſtändiſchen Einrichtungen verſchwun

den ſind, dies vollſtändig darzuſtellen , muß den Geſchichtſchreibern übers

laffen werden. Hier iſt vornehmlich nur zu zeigen , wie die jekige

ſtändiſche Verfaſſung fich gebildet hat.

Noch unter Kurfürſt Friedrich Wilhelm waren die Rechte

und die Wirkſamkeit der Stände in allen Provinzen von Erheb

lichkeit. Die Ständeberſammlungen ordnete er beſonders an . Es

war weder eine beſtimmte Zeit , noch eine beſtimmte Dauer derfel:

ben feſtgefekt. Sie beſtanden aus General - Landtagen und aus

Konvokationstagen . Die erſteren fanden bei außergewöhnlichen Geles

genheiten ſtatt ; ihrem Abſchluſſe wohnte der Kurfürſt gewöhnlich pers

ſönlich bei , und ein jedes bazu einberufene Mitglied erhielt ein vom

Kurfürſten unterzeichnetes Einberufungsſchreiben. Hier wurden den

Ständen Vorſchläge über das Wohl des Landes , über Verbeſſerung

aller Zweige gemacht, Uufrechthaltung der Gerechtſame und die Uba

gaben verlangt. Zu den Konvokationstagen erſchien nur ein ſtändi

[cher Ausſchuß, die dazu gewählten Mitglieder erhielten von dem

Statthalter die Einberufungsſchreiben , welcher ihnen auch die vom

Kurfürſten eingeſandten Forderungen eröffnete und mit ihnen darüber

berathſchlagte. Es war etwas Hergebrachtes , daß der Kurfürft von

den Ständen größere Summen verlangte, als ſie zu leiſten im Stande

1) Einige Nachrichten hierüber , namentlich aus der älteren Zeit, finden

ſich in : W. Lüders , Preußen , hiſtoriſche Ueberſicht ſeiner ſtaatsrecht:

lichen Verhältniffe, im Staatslexikon , Bb. XIII . S. 1 sqq. Wegen

Schleſien insbeſondere , vergl. 6. G. Kries , hiſtoriſche Entwickelung

der Steuerverfaſſung in Schleſien unter Theilnahme der allgemeinen

Landtags-Verſammlungen. Ein Beitrag zur Geſchichte der Tohlefiſchen

Stände. Breslau, 1842.



192

waren , wogegen dieſe fich weigerten , das zu zahlen , was das Wohl

des Landes erheiſchte, und ihre Kräfte wirklich erlaubten. Das Steuer:

bewilligungsrecht der Stände war übrigens nicht beſtritten und in

einzelnen Provinzen waren die Stände bei den Bewilligungen nicht

immer ſehr bereitwillig , namentlich in Preußen , auch in der Mark

Brandenburg , in Kleve , der Grafſchaft Mark , in Minden, Halber:

ſtadt, Pommern ).

Auch die Nachfolger Friedrich Wilhelms waren für Uufrecht:

haltung jener älteren ſtändiſchen Verfaſſungen nicht ſehr bemüht, na:

mentlich König Friedrich Wilhelm 1. Bei der Huldigung in den

verſchiedenen Provinzen hatte er zwar die Verſicherung gegeben, „ daß

er die Rechte der Stände , wie im Augemeinen die ganze Landesver

faſſung aufrecht erhalten und keinem Feiner Unterthanen in dem, was

er billig und füglich als Recht anſehen könnte, beeinträchtigen werde,"

allein es blieb bei dieſen allgemeinen Verſicherungen. Die Stände

nahten ſich nur dann dem Thron noch als Körperſchaft, wenn ſie zur

Geburt eines Prinzen oder einer Prinzeſſin Glück zu wünſchen hat:

ten. Seitdem die Geſammtverwaltung des Landes unter das Genea

ral - Ober - Finanz- Kriegs- und Domainen - Direktorium geſtellt worden

war, führte dies die Aufſicht über die landſchaftlichen Einnahmen und

Kaffen , und die Landräthe, welche fonſt nur ftändiſche Deputirte was

ren, wurden zugleich Königliche Beamte. Als der Landesmarſchall der

Preußiſchen Landſtände am 31. Januar 1717 in einem Franzöſiſch

abgefaßten Bericht gegen die Einführung des General - Hufenſchoſſes

mit der Marnung proteſtirte: tout le pays sera ruiné ,“ ſchrieb

Friedrich Wilhelm l. an den Rand : „ tout le pays sera ruiné ? “

Nihil Kredo, aber das Kredo , daß die Sunkers ihre Autorität,

nie pos volam (das . liberum veto) wird ruinirt werden . Ich aber

ſtabilire die Souveraineté wie einen Rocher von Bronce!" Dhne

einen Landtag zu berufen , wurde in Preußen der General-Hufen fchoß

1719 eingeführt. Uuch die Magdeburger Ritterſchaft ſträubte ſich ge

gen die Einführung der Lehnpferdegeld
er, und da der König mit Ges

walt einſchritt, verklagten ihn die Betheiligten bei dem Reichshofrath

in Wien , welcher zu Gunſten der Edelleuté erkannte. Der Prozeß

zog ſich ſehr in die Länge. Der König befahl daher in der Inſtrut

tion für das General - Direktorium vom 20. Decbr. 1722 , Urt. 26.

§ 4 : ,,dieſen renitirenden Edelleuten allerhand Chikanen zu machen

und ihnen ſolchergeſtalt den Kikel zu vertreiben , gegen ihren angebors

nen Landesherrn und ihre Obrigkeit dergleichen frevelhaftes und gott:

1) Vergl. £. 0. Orlich , Geſchichte des Preußiſchen Staats in 17ten Jahr:

hundert , mit beſonderer Beziehung aufdas Leben Friedrich Wilhelms,

des großen Kurfürſten . Berlin 1838. Bb. I. S. 237. 270 sqq. 360

sqq. 426 sqq. 443 sqq. 483 sqq. 500 sqq. 510 sqq.
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Cofes Beginnen weiter zu gebenken , geſchweige denn ſelbiges wirklich

vorzunehmen und auszuführen . “ In der gedachten Inſtruktion für

das General- Direktorium kommt auch zweimal die Stelle vor : „ Wir

find doch Herr und König, und können thun, was Wir wollen 1)."

Auch Friedrich II. war nicht geneigt, das ſchon ſeit dem gros

Ben Kurfürſten geſchwundene Anſehen det landſtändiſchen Verfaſſung

wieder herzuſtellen . 218 die Stände der Provinz Preußen dieſen Ges

genſtand bei ihm zur Sprache brachten , erwiederte er ihnen : Wir

find auch gnädigſt geneigt , ermeldeten Ständen noch vor der Huldi:

gung eine ſolche Verſicherung, als ſie von unſers in Gott ruhenden

Herrn Vaters Majeſtät unter dem 11. September 1714 erhalten,

zu ertheilen , womit fie hoffentlich zufrieden fein und ſich dabei be

ruhigen werden . “ Es wurde ein von Friedrich genehmigter Landtag

den 12. Juli 1740 wirklich eröffnet, aber , ohne daß die wiederhers

geſtellte landtägliche Verfaſſung, oder die auf dieſem Landtage vor

gekommenen Berathungen für die Zukunft von beſonderm Erfolg ge

weſen wären . Der König ließ nie wieder einen fandtag in Preußen

halten 2).

In Oſtpreußen ) ſcheint die ältere ſtändiſche Verfaſſung am

weiteſten ausgebildet geweſen zu ſein . Auch hat ſie ſich dort am

längſten erhalten. So wie Kurfürſt Friedrich Wilhelm am 12. März

1663 den Ständen des Herzogthums Preußen ihre Privilegien durch

eine Uffekuration beſtätigte, ſo that dies auch im Jahre 1690 fein

Nachfolger Friedrich III. Auch die Könige Friedrich Wilhelm I.,

Friedrich II. , Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III . ſtellten

bei ihrer Huldigung 1714 , 1740, 1786 und 1798 den Preußiſchen

Ständen folche Affekurationen aus.

Aus der Regierung Friedrich Wilhelms III. iſt hinſichtlich

der Wirkſamkeit der Stände das Edikt und Hausgeſek über die Ver

äußerlichkeit der Königlichen Domainen vom 17. December 1808 an:

zuführen , weil im Eingange deſſelben bemerkt iſt , daß es mit Zuzie:

hung der Stände in den Provinzen erlaſſen ſei und weil es dieſe

auch unterſchrieben haben 4). Ferner iſt zu bemerken , daß , als im

1) Fr. Förſter , Friedrich Wilhelm I., König von Preußen. Berlin 1835 .

Bd. II. S. 163. 227. Bd. 1. Urkundenb . S. 49. Bd. II. S. 165.

250. 253.

2) I. D.E. Preuß , Friedrich der Große , eine Lebensgeſchichte. Berlin

1832. Bd. 1. S. 149.

3) Bergl. Joh. Boigt , Darſtellung der ſtändiſchen Verhältniſſe Dſt- Preu:

Bens, vorzüglich der neueſten Zeit. Königsberg 1822. Urkundliches zur

Geſchichte und Verfaſſung der Provinz Preußen. Berlin 1841.

4) Publikandum vom 6. November 1809. Gefeßl. S. 604 sqq. Es iſt

unterſchrieben von dem Comitee der Oſtpreußiſchen Stände ; von Des

putirten der Stäbte Königsberg , Bartenſtein , Jilſe, Memel ; von der

13
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Sabre 1808 die Provinzial - Verwaltungsbehörden eine verbeſſerte Ein :

richtung erhielten, zugleich beſtimmt wurde, daß landſtändiſche Reprä:

Fentanten an den Geſchäften der Regierungen Antheil nehmen ſollten ?).

Das unter der Benennung ,, Kurmäräiſche Landſchaft “ beſtandene Kre

ditinſtitut des Staats und der Ritterſchaft und der Städte in den

Marken wurde im Jahre 1820 für immer aufgehoben).

Bevor von den Grundfäßen, welche der beabſichtigten neuen ſtän :

diſchen Verfaſſung im Preußiſchen Staate zum Grunde gelegt werden

follten, und von der demnächſt wirklich eingerichteten ſtändiſchen Ver :

faſſung gehandelt werden kann , wird es erforderlich ſein , der, die land:

ſtändiſchen Verfaſſungen in den Deutſchen Bundesſtaaten betreffenden,

Wiener Kongreßverhandlungen und Bundestagsverhandlungen , ſo weit

Preußen dabei wirkſam gewefen iſt und Erklärungen abgegeben hat,

zu gedenken .

$ 66. Das auf dem Wiener Kongreſſe von Preußen gezeigte

Intereſſe für landſtändiſche Verfaſſungen .

Von allen Mächten , welche auf dem Wiener Kongreſſe an den

Verhandlungen, betreffend die Errichtung des Grundvertrages für den

Deutſchen Bund , Theil genommen haben , hat Preußen in Entwer

fung der Pläne zu der Deutſchen Bundesverfaſſung die meiſte Thätig

keit entwickelt, indem unter zehn Entwürfen, welche amtlich auf dem

Kongreſſe in Umlauf gefekt wurden oder in Betracht kamen , fünf

durchaus und ziei wenigſtens zum größeren Theile dieſes Urſprungs

find . Einem von dieſen legteren folgte, in Gemäßheit der ſtattgehab:

ten Verhandlungen , der lekte förmliche Entwurf, welchem endlich die

Deutſche Bundesakte vom 8. Juni 1815 nachfolgte 3 ).

Die Verhandlungen im Jahre 1814 haben vom 14. Oktober bis

zum 16. November gedauert. Hierauf trat ein Stillſtand ein , der

Königl. Weſtpreußiſdien General -Landſchaftsdirektion in Marienwerder,

den Königl. Provinzial- Landſchaftsdirektionen des Marienwerderſchen,

Danziger, Bromberger und Schneidemühlſchen Departements ; von De:

putirten der Domkapitel zu þavelberg und Brandenburg ; von Depu

tirten der Priegniß , ukermark, Mittelmark,Neumark, von Magdeburg

dieſſeits der Elbe; von Deputirten der Städte Berlin , Brandenburg,

Frankfurt , Prenzlowo ; von Deputirten der Vorpommerſchen und Hin:

terpommerſchen Ritterſchaft und Städte; endlich den Schleſiſchen : Ge:

neral-landſchaftsdirektor, Landſchaftsrepräſentanten, Deputirten der für:

ſtenthümer und Kreiſe.

1) Verordnung vom 26. December 1808, § 17— 22. Gefeßl. S. 469.

2) Verordnung vom 17. Januar 1820 . Gefeßl. S. 19.

3 ) Vergl. I. L. Silüber , ueberſicht der diplomatiſchen Verhandlungen des

Wiener Kongreſſes. Frankfurt a. M. 1816. S. 246 - 256, und Der:

Telbe , Akten des Wiener Kongreſſes. Bd. II. S. 293 sqq.
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ohne Zweifel zum Theil auch durch mehrfache erhebliche Widerſprüche

Baierns und Würtembergs veranlaßt ward 4). Bei dieſer Gelegenheit

gab der Hannoverſche Bevollmächtigte eine Erklärung über die abſolute

Nothwendigkeit der Feſtſegung der Rechte der einzelnen Deutſchen Uns

terthanen zu Protokoll, worin zugleich die Grundfäße entwickelt wur:

den, nach welchen , dem Sinne der alliirten Höfe gemäß, die Sicherung

der althergebrachten Rechte der Unterthanen im Verhältniffe gegen ihre

Landesherren zu beſchaffen ſei. Es hieß darin unter Undern :

E8 ( Sannover) kónne den Sag nicht anerkennen, daß ſelbft nach

den in Deutſchland vorgegangenen Staatsveränderungen den Fürſten

ganz unbedingte und rein despotiſche Rechte über ihre Unterthanen zu

ftanden . Die zwiſchen Buonaparte und den Deutſchen Fürften gefchlor

ſenen Bertråge hatten den Rechten ihrer Unterthanen dejure Nichts vers

geben können . Der Verfall der Deutſchen Reichsverfaſſung habe den

Umſturz der Deutſchen Zerritorial - Verfaſſung im rechtlichen Sinne kei

nesweges nach ſich ziehen können , ſofern dieſe nicht Punkte betroffen

habe, die ausſchließend ihr Verhältniß zu dem Meidhje bezwedthåtten.

Kein Deutſcher Fürſt werde wünſchen wollen, in dem lichte ſich darzu:

ſtellen , als babe er mit einem fremden Fürſten einen Vertrag gegen eine

Unterthanen eingehen wollen , und ſelbft die Rheinbundakte, weit ent

fernt, den Fürſten despotiſche Grundfäße einzuräumen, beſchränke dies

felben in weſentlichen Stücken. Die ſpåterhin mit den allirten Macha

Souverainetåtsrechte ficherten, hätten dieſen Fürften nicht Rechte beiles

gen können oder wollen, welche ſie vorhin nicht legaliter beſeffen gehabt

hatten ; denn dieſe Rechte ſeien einmal nicht Gegenſtand der Unterhands

lung geweſen , und anderntheils liege in dem Begriffe der Souveraine:

tåtsrechte nicht die Idee der Despotie. Der König von Großbritannien

ſei unteugbar eben ſo ſouverain , wie jeder andere Fürſt in Europa, und

die Freiheiten ſeines Volks, weit entfernt, feinen hron zu untergra

ben, befeſtigten ihn vielmehr. Þannover múffe daher darauf beftehen ,

daß die Rechte beſtimmt werden, welche den Deutſchen Unterthanen von

Alters her zuſtanden ; daß ausgeſprochen werde , daß die auf Geſebe

oder Bertråge beruhende Zerritorial - Berfaſſung, unter Borbehalt der

nöthig werdenden Modifikationen, beſtehen ſolle ;. daß . Landſtånde mit

weſentlichen Rechten eingeführt oder erhalten würden ; daß die Richter,

in Sachen , wo der Sandesherr Parthei iſt, von ihren Pflichten gegen

dieſen zu entbinden , und anzuweiſen feien, lediglich nach den Gefeßen ,

mit Bintanſebung aller etwaigen Rabinets -Refcripte, zu ſprechen . Nur

durch ſolche liberale Grundſåpe könne man, bei dem jebigen Zeitgeiſte

und bei den billigen Forderungen der Deutſchen Nation, hoffen, Ruhe

und Zufriedenheit herzuſtellen .

1) Klüber , Akten des Wiener Kongreſſes. Bd. II. S. 197 .:

13 *
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Die Preußiſchen Bevollmächtigten erklärten nicht nur ihr völliges

Einverſtändniß mit dem Inhalte dieſer Erklärung, fondern es wurbe

Preußiſcher Seits auch vorbehalten , dazu noch einen Nachtrag zu

liefern ?).

Noch ehe die Konferenzen wieder begannen , nämlich am 23. Mai

1815 , erklärten die Preußiſchen Bevollmächtigten in einer an den

Deſterreichiſchen erſten Bevollmächtigten gerichteten Note vom 10. Fer

bruar :

Es giebt bei der Deutſchen Verfaſſung nur drei Punkte, von denen

man , nach der innerſten Ueberzeugung der Unterzeichneten , nicht abgehen

kann , ohne der Erreichung des gemeinſchaftlichen Endzweds den weſents

lichſten Nachtheil zuzufügen : eine kraftvolle Kriegsgewalt, ein Bundes:

gericht, und landſtåndiſche, durch den Bundesvertrag geſicherte Verfaſ

fungen. Die Unterzeichneten können fich ſchmeicheln, daß auch der

Deſterreichiſche Sof die Anſicht theilt, daß die Erreichung einer Deut

Tohen Berfaſſung nicht bloß in Abſicht auf die Verhältniffe der Sofe,

ſondern eben ſo ſehr zur Befriedigung der gerechten Anſprüche der Na

tion nothwendig ſei, die, in der Erinnerung an die alte , nur durch die

unglücklichſten Ereigniſſe untergegangene Reichsverbindung, von dem

Gefühl durchdrungen iſt, daß ihre Sicherheit und Wohlfahrt, und das

Fortblühen acht vaterländiſcher Bildung größtentheile von ihrer Berei:

nigung in einen feften Staatskörper abhångt ; die nicht in einzelne

heile zerfallen will, Tondern überzeugt iſt, daß die treffliche Mannich:

faltigkeit der Deutſchen Bólkerftamme nur dann wohlthåtig wirken kann,

wenn ſich dieſelbe in einer allgemeinen Verbindung wieder ausgleicht.

Geht man aber von dieſer Betrachtung, dem allgemeinen Verlangen nach

einer nationalen Berbindung, aus , ſo erhalten die drei erwähnten

Punkte eine verſtärkte wichtigkeit. So iſt es 3. B. unleugbar , daß,

wenn es der künftigen Berfaſſung an einem Bundesgerichte fehlt, man

nie wird die Ueberzeugung aufheben können, daß dem Rechtsgebäude in

Deutſchland der lekte und nothwendigſte Schlußſtein mangele , und die

Unterzeichneten theilen felbft vollkommen dieſe Ueberzeugung ).

Dieſer Note waren zwei Entwürfe zur Bundesalte beiges

gefügt. In dieſen beiden heißt es , in Betreff der ſtändiſchen Ver

faſſungen :

In allen Deutſchen Staaten ſoll entweder die ſchon vorhandene

ftåndiſche Verfaſſung erhalten, oder eine neue eingeführt werden. Die

Art der Einführung derſelben ſteht jedem Staate frei , und richtet fich

nach den Lokalverhältniffen und der bisherigen Verfaſſung jedes Landes.

1) u . a . D. S. 107, 115.

2) X. a. D. S. 16 .

1
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Es dürfen aber in Abſicht der periodiſchen Verſammlungen der Stånde,

des Rechts der Regieruug, ſie wieder auseinander gehen zu laſſen , und

des in Bezug auf die zwiſchen den Stånden und der Regierung nothwen

digen Mittheilungen eingeführten Geſcheftsganges, keine Beſtimmungen

gefaßt werden, welche den Endzweck der Einrichtung ganz oder groß:

. Die eingerichtete Verfaſſung wird dem

Bunde vorgelegt, und befindet ſich, ſo wie dies geſchehen , unter dem

Schube deſſelben , wird von ihm vertreten , und kann nicht, ohne Zu

ſtimmung der Stånde und neue Mittheilung an den Bund, abgeåndert

oder aufgehoben werden . Daſſelbe gilt von allen , nachher zwiſchen den

Landesherren und Stånden geſchloſſenen Vertrågen . Unabhångig von

der Berſchiedenheit landſtåndiſcher Verfaſſungen in den einzelnen Lån

dern, beſiken alle Deutſchen Stånde folgende Rechte :

a) das der Mitberathung bei Ertheilung neuer , allgemeiner, die

perſónlichen und Eigenthumsrechte der Staatsbürger betreffenden ,

Gefese;

b) das der Bewilligungbei Einführung neuer Steuern , oder bei

Erhöhung der ſchon vorhandenen ;

c) das der Beſchwerdeführung über Mißbräuche oder Mångel in

der Landesverwaltung, worauf ihnen die Regierung die nöthige Erklås

rung darüber nicht verweigern darf ;

d) das der Schüßung und Vertretung der eingeführten Verfaſſung,

und der durch dieſelbe und durch den Bundesvertrag geſicherten Rechte

der Einzelnen , bei den Landebherren und bei dem Bunde 1 ) .

In einem andern Preußiſchen Entwurfe heißt es %) 145 ) rad

pod

In allen Deutſchen Staaten wird die beſtehende landſtåndiſche

Berfaſſung erhalten , oder eine neue dergeſtalt zu organiſirende, daß alle

Klaffen der Staatsbürger daran Theil nehmen , eingeführt , damit den

Landſtånden das Recht der Bewilligung neuer Steuern, der Berathung

über Landesgeſeke, welche Eigenthum oder perſönliche Freiheit betreffen,

die Beſchwerdeführung über bemerkte Verwaltungsmißbräuche, und die

Vertretung der Verfaſſung und der aus ihr herfließenden Rechte Einzel

ner , zuſtehen . Die einmal verfaſſungsmåßig beſtimmten Rechte der

Landſtånde werden unter den Schus und die Garantie des Bundes

geſtellt. —

Der Artikel 13 der Bundesakte enthält aber bloß folgende

Morte : gistasato sidesitjaduatorie dae .00 13

„ In allen Bundesſtaaten wird eine and ſtändiſche

Verfaffung ſtattfinden.com id faciat op

ciones iaingutsesid torudno bisa dists

IN

M

1) a . a , 3. S. 43. 62.

2) 2. a. o . S. 304. aastas(I
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- Es wurde jedoch anerkannt, daß die Faſſung dieſes Artikels uns

vollkommen fei, indeß konnte man ſich über eine vollkommnere Far

fung nicht einigen 1 ).
4

8 67. Bundesgeſetgebung in Betreff der landſtändiſchen

Verfaſſungen .

Späterhin erſt ergingen einige nähere Beſtimmungen hierüber,

und zwar im Jahre 1820 durch die Feſtſeßungen der Wiener Schluß

afte , worin es heißt :

Art. 54. Da nach dem Sinne des dreizehnten Artikels der Bun:

desakte, und den darüber erfolgten ſpäteren Erklärungen, in allen Bun:

desſtaaten landſtåndiſche Verfaſſungen ftattfinden ſollen , fo hat die

Bundesverſammlung darüber zu wachen, daß dieſe Beſtimmung in kei

nem Bundesſtaat unerfüllt bleibe.

Urt. 55. Den ſouverainen Fürſten der Bundesſtaaten bleibt über

Laffen, dieſe innere Landes - Ungelegenheit, mit Berücfichtigung ſowohl

der früherhin geſeßlich beſtandenen ſtändiſchen Rechte , als der gegenwär:

tig obwaltenden Verhåltniffe, fu ordnen.

Art. 56. Die in anerkannter Wirkſamkeit beſtehenden landſtån:

diſchen Verfaſſungen können nur auf verfaſſungsmåßigem Wege wieder

abgeåndert werden .

Art. 57. Da der Deutſche Bund, init Ausnahme der freien

Stådte, aus ſouverainen Fürſten beſteht, ſo muß, dem hierdurch geges

benen Grundbegriffe zufolge, die geſammte Staatsgewalt in dem Ober

haupte des Staats vereinigt bleiben, und der Sourerain kann durch eine

landſtåndiſche Verfaſſung nur in der Ausübung beſtimmter Rechte an

die Mitwirkung der Stande gebunden werden .

Urt. 58. Die im Bunde vereinigten ſouverainen Fürften dürfen

durch keine landſtåndiſche Verfaſſung in der Erfüllung ihrer bundesmå

ßigen Verpflichtungen gehindert oder beſchränkt werden.

Art. 59 . Wo die Deffentlichkeit landſtåndiſcher Verhandlungen

durch die Verfaſſung geſtattet iſt, muß durch die Geſchäftsordnung da

für geſorgt werden, daß die geſeblichen Grenzen der freien Leußerung,

weder bei den Verhandlungen ſelbſt , noch bei deren Bekanntmachung

durch den Druck, auf eine die Ruhe des einzelnen Bundesſtaates oder

des gefammten Deutſchlands gefährdende Weiſe überſchritten werden .

Urt. 60. Wenn von einem Bundesgliede die Garantie des Buns

des für die in ſeinem Lande eingeführte landſtåndiſche Verfaſſung nach

geſucht wird, ſo iſt die Bundesverſammlung berechtigt, Tolche zu über:

nehmen . Sie erhält dadurch die Befugniß, auf Unrufung der Bethei:

1) X. a. D. S. 424. 533.
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ligten, die Berfaffung aufrecht zu erhalten , und die über Uuslegung

oder Anwendung derſelben entſtandenen Jerungen , ſofern dafür nicht

anderweitig Mittel “ und Wege geſeblich vorgeſchrieben find, durch gút:

liche Bermittelung oder kompromiffariſche Entſcheidung beizulegen..?

590 Art. 61. Außer dem Fall der übernommenen beſondern Garantie

einer Tandftåndiſchen Verfaſſung, und der Aufrechthaltung der über den

dreizehnten Artikel der Bundesakte hier feſtgeſepten Beſtimmungen , ift

die Bundesverſammlung nicht berechtigt, in landſtändiſche Angelegenhei:

ten, oder in Streitigkeiten zwiſchen den Landesherren und ihren Stån:

den einzuwirken , fo lange ſolche nicht den im ſechs und zwanzigſten Ura

tikel (welcher von dem Falle handelt, wo die Regierung wegen Wider:

feßlichkeit der Unterthanen gegen die Obrigkeit u . den Beiftand des

Bundes anruft, oder wo lekterer unaufgerufen einſchreitet) bezeichneten

Charakter annehmen, in welchem Falle die Beſtimmungen dieſes, ſo wie

ften Artikels (welcher beſtimmt, daß die Regie?

rung, welcher Hülfe des Bundes zu Theil wird, dieſen von der Veran

laffung der Unruhen und der zur Unterdrückung derſelben getroffenen

Anordnungen Kenntniß zu geben hat ) auch hierbei ihre Anwendung

finden C ! 11011119 100

Ein Beſchluß der Bundesverſammlung vom 28. Juni

18321) beſtimmt Folgendes:

I. Da nach dem Art. 57 der Wiener Schlußakte die geſammte

Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staates vereinigt bleiben muß,

und der Souverain durch eine landſtåndiſche Berfaſſung nur in der

Xus i bung beſtimmter Rechte an die Mitwirkung der Stånde gebün=

den werden kann , ſo iſt auch ein Deutſcher Souverain , als Mitglied des

Bundes, zur Berwerfung einer hiermit in Widerſpruch ſtehenden Peti

tion der Stande nicht nur berechtigt, sondern die Berpflichtung zu dieſer

Verwerfung geht aus dem Zwecke des Bundes hervor.

II. Da gleichfalls nach dem Geifte des eben angeführten Artikels!

57 der Schlußakte und der hieraus hervorgehenden Folgerung , welche

der Artikel 58 ausſpricht, keinem Deutſchen Souverain durch die Landa

ſtånde die zur Führung einer den Bundespflichten und der Landesverfaf=

ſung entſprechenden Regierung erforderlichen Mittel verweigert werden

dürfen, ſo werden Fälle, in welchen ſtändiſche Verſammlungen die Best

willigung der zur Führung der Regierung erforderlichen Steuern auf

eine mittelbare oder unmittelbare Weife durch die Durchfeßung andera

weiter Wünſche und Anträge bedingen wollten , unter diejenigen Fälle

zu zählen ſein , auf welche die Art. 25 und 26 der Schlußakte in una

wendung gebracht werden mußten.

troisin

4

1) Publikationspatent vom 15. Oktober 1832. Gefeßf. S. 221. 1. 2 .
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V. Da nach Artitel 59 der Wiener Schlußakte, wo Deffentlich

keit der landſtåndiſchen Berhandlungen durch die Verfaſſung geftattet

iſt , die Grenzen der freien Deußerung , weder bei den Verhandlungen

felbft, noch bei deren Bekanntmachung durch den Drud , auf eine die

Ruhe des einzelnen Bundesſtaates oder des geſammten Deutſchlands ge

fährdende Weiſe überſchritten werden darf, und dafür durch die Ges

ſchäftsordnung geſorgt werden foll, ſo machen auch die fämmtlichen

Bundesregierungen, wie ſie es ihren Bundebverhältniffen ſchuldig find,

fich gegen einander anheifchig, zur Verhütung von Angriffen auf den

Bund in den ſtåndiſchen Berſammlungen und zur Steuerung derſelben ,

jede nach Maaßgabe ihrer innern bandesverfaſſung , die angemeſſenen

Unordnungen zu erlaſſen und zu handhaben .

8 68. Preußiſche Erklärungen in der Bundesverſammlung,

die Einführung landſtändiſcher Verfaſſungen betreffend.

In der Sizung der Bundesverfammlung vom 5. Február 1818

erklärte Preußen :

Die Anregung , welche von der Medlenburg - Schwerinfchen und

Medklenburg - Strelißiſchen Geſandſchaft wegen Erfüllung des 13ten

Artikels der Bundebatte in der 58ften Sigung der Bundesverſammlung

vom 22. December 5. I. gemacht worden , iſt der Preußiſchen Regie:

cung kein unwillkommener Anlaß, über dieſe Angelegenheit fich näher

zu äußern.

Bis jegt hat dieſelbe hiezu deshalb keinen Beruf gefühlt, weil fie

es vorzog, die Einrichtung ſtåndiſcher Verfaſſung in ihren Landen, deren

eigenthümlichen Lage und Berhåltniffen gemäß, auf alle Weiſe vorzu

bereiten, ſtatt eine Berathung zu veranlaſſen, von welcher ſie ſich, wes.

nigſtens für dieſen Zwed , keinen Erfolg verſprechen konnte.

Indeß nun einige Bundesſtaaten ihre günſtigen Berhältniffe reds

lich benugt, und den Artikel 13 bereits in Uusführung gebracht haben,

auch eine Garantie für ihre Verfaſſung bei dem Bunde ſuchen , muß es

den übrigen, welche bis jegt noch nicht zu dieſem Ziele gelangen können,

höchft wünſchenswerth ſein, über alles, was von ihnen zur Ueberwindung

vorgefundener Schwierigkeiten bereits geſchehen oder vorbereitet ift, fich

nåber auszuſprechen, und zugleich den ernften Widen zu beweiſen, das

eine Berheißung, welche von allen Bundesſtaaten gegeben worden , auch

von allen erfült werde.

Seine Majeſtät der König von Preußen haben, noch ehe die Bun:

debakte den Grundras für alle Deutſchen Staaten aufgeſtellt, eine ſtån

diſche Berfaſſung der Lage ihres Staates für angemeſſen erkannt, und

die Einführung einer ſolchen durch eine Verordnung vom 22. Mai 1815

(vergl. unten § 69) Ihren landen verkündigt. Nur die Schwierigkeiten

aller Art, welche ſchon bei einer oberflächlichen Betrachtung des Preußis

1

4
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ſchen Staats nicht entgehen können, haben zwar keinesweges die Gefine

nungen Seiner Majeſtät geåndert, wobt aber verhindert , daß das Ros

nigliche Wort in dem bisher verfloſſenen Beitraume in Erfüllung gehen

konnte.

Ein Krieg, welcher alle Kräfte des Gangen und der Einzelnen für

Freiheit und Selbſtſtändigkeit in Anſpruch genommen, war eben beens

digt, und hatte, der ſeegenreichen Folgen des Sieges ungeachtet, in allen

Berhåltniffen, beſonders in den nach dem Zilfiter Frieden der Preußis

Tchen Monarchie verbliebenen Provinzen, unendliche Störungen und Bere

widelungen , welchen die Regierung ihre ungetheilte Aufmerkſamkeit

widmen mußte, hinterlaffen. Berlorne Provinzen waren wiedergewone

nen , aber durch neue Inſtitutionen der Mutteclande entfremdet, ohne

die alten klar und deutlich aufgegeben zu haben. Neue Provinzen kas

men hinzu; ganz verſchieden in den meiſten bürgerlichen Einrichtungen .

Kierauf brach der neue Krieg vom Jahre 1815 aus , und veranlaßte

neue Hinderniſſe.

Der bisherige kurze Zeitraum reichte kaum hin , die Preußiſchen

Provinzen durch ein allgemein übereinſtimmendes Band der Verwaltung

an den Staat anguſchließen. Unter den fo dringenden Sorgen für die

Gegenwart in den mannichfaltigen Reibungen entgegengefegter politis

(cher. Elemente, in der Unſicherheit, welche eine vollkommene Kenntniß

und Aufnahme des Zuſtandes neuer Provinzen begleiten muß, durfte ſich

die Preußiſche Regierung die Schöpfung ſtåndiſcher Verfaffung, welche

keine Zauberworte hervorzubringen vermogen, fondern die nur aus dem

Boden gründlicher Erfahrung, aus klarer Renntniß der Bedürfniſſe,und

unter der Pflege wechfelſeitigen Bertrauens wachſen , und ein wahres

teben gewinnen kann, in einem zweijährigen Zeitraume nicht zur Aufa

gabe ſtellen . Sie hat aber nie , was fie einmal für das gemeinfame

Wohl als nothwendig anerkannt, aus den Augen verloren . Nach der

allgemeinen Einrichtung der Provinzial- Behörden in ihren neuen und

wiedervereinigten Provinzen hielt ſie für den nöthigſten Schritt, der

ftåndiſchen Verfaſſung fich zu nåhern, daß fie der oberſten Berwaltung

eine Einrichtung hinzufügte, wodurch recht mannichfaltige Anſichten und

Kenntniſſe von dem Zuſtande der einzelnen Provinzen , von Dingen und

Perſonen , in die Summe der Berathung gebracht würden, und ſo, unter

vielſeitiger Einwirkung, Grundråbe; recht praktiſch und anwendbar, reis

fen könnten . Dies ift durch die Einrichtung des Staatsraths geſchehen .

Gleich bei deffen erftem Zuſammentritte ernannten auch Seine Majeſtát

der König von Preußen aus ſelbigem eine Kommiſſion , welche ſich bet

ſonders mit der Berathung über ftåndiſche Berfaſſung beſchäftigen follte.

Bon ihr find drei Mitglieder, durch Mang und Würde ausgezeichnet, in

die Provinzen ausgegangen , um dort mit Fachverſtändigen Månnern

Südſprache zu nehmen, und die Wünfche und Bedürfniſſe der einzelnen

Lande zu erkundigen. Die geſammten Materialien werden nun bald die
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Sache dahin vorbereitet haben, daß ftåndiſche Provinzial- Einrichtungen

wirklich ins Leben treten können , wodurch zur Ausführung der Ber

ordnung vom 22. Mai 1815 der weſentlichſte Schritt geſchehen fein

wird.

So wird die Preußiſche Regierung an der Sand der Erfahrung

und nach Anleitung des erkannten Bedürfniffes fortſchreiten , zuerft feft

ſtellen, was das Wohl der einzelnen Provinzen fordert, und dann zu

demjenigen weiter gehen, was ſie für das gemeinſame Band aller Pro

vingen in einem Staate für nöthig und angemeſſen erkennen wird . Da

fie fich des ernſten Willens bewußt ift, ftändiſche Verfaſſung in dem

Augenblicke und in dem umfanger eintreten zu laſſen , wie Felbige eine

nur das Wohl der Unterthanen und alle billigen und gerechten Ausſprüche

der öffentlichen Meinung darüber berücfichtigende Prüfung für anges

meffen achten wird, fo kann auch kein anderer Verzug ihre Bemühun

gen aufhalten , als welcher aus innern Schwierigkeiten der Sache ſelbſt

entſpringt.

199. Die große Verſchiedenheit der Deutſchen Bundesſtaaten , welche

nothwendig auch auf die ftåndiſche Berfaffung Einfluß áußert, bringt

es mit ſich , daß über. Grundfäße, die für alle paffen, und über eine Beit,

wo felbige in jedem Staate in Kraft treten können , eine gemeinſame

Berathung auf der Bundesverſammlung wenigſtens mit Erfolg nicht

ftattfinden kann. Denn nur aus der innerſten und genaueſten Kenntniß

eines jeden Landes, wie ſie Eingebornen beiwohnt, aus einer unmittel

baren Berührung der verſchiedenen Organe des politiſchen Lebens eines

jeden unter fich, aus einer vertrauensvollen innern Berathung und Ver

handlung kann die Grundlage der ſtåndiſchen Berfaſſung, die Art und

der Moment ihrer Geburt , naturgemäß und zum wahren eile der

Sache, hervorgehen . Solche Erforderniffe, um ftåndiſche Einrichtungen

zu berathen und zur Neife zu bringen , finden ſich aber in der Bundesa

berſammlung, nach der Weiſe, wie diefelbe gebildet iſt, nicht beifama

men . Sie könnte nur abſtracte Såpe aufſtellen , die ungefähr auf alle

paften ; je mehr aber dieſes der Fall ift, deſto mehr müßte fie ſich in

einer bloßen Negation halten, welche ganz unfruchtbar für die Anwen

dung bliebe. Auch würde man kaum dergleichen Såpe aufſtellen tóns

nen, worüber die Meinungen fich vereinigten . Indeß man in dieſer

Berathung beſchäftigt wäre, und fie unter fchwankenden oder entgegen

gefesten Meinungen fich binzoge, würden in der Erwartung des Erfols

geb, daheim in den einzelnen Bundesſtaaten die Vorbereitungen gelåhmt,

und ftatt einer Beförderung, würde ſogar eine weitere Berzögerung die

Folge von einer ſolchen Berathung auf dem Bundestage fein . Ein

wahres Gebeihen ftåndiſcher Verfaſſung kann nur da fein , wo ein aufs

richtiger und ernfter Wille iſt, den Artikel 13 der Deutſchen Bundes:

akte zu erfüllen. Dieſen kann man bei allen Deutſchen Bundesſtaaten

Vorausſeßen, und von ſehr vielen iſt er auch durch die rühmlichſten Ana
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ftrengungen , wenn dieſe auch bis jeßt noch nicht immer von einem glúd

lichen Erfolge gekrönt worden, zu allgemeiner Anerkennung bethåtigt.

asthi Je mehr aber die Erfüllung des Artitels einem jeden Staate zur

innern Berhandlung beimgegeben wird , defto angemeſſener ſcheint es

dem ganzen Berhåltniffe des Bundes, welcher zu gegenſeitiger innerer

und dußerer Erhaltung der Ordnung gegründet. ift, daß jeder einzelne

Staat von den Fortſchritten, welche er in der Verfaſſungswerke macht,

nach Berlauf eines Zeitraumes den Bund in Renntniß Teet. 3ft auch

das Werk felbft bis dahin noch nicht vollendetí ſo wird es doch zur eigea

nen Genugthuung jeder Deutſchen Regieruug gereichen, daß fie für die

andern, welche mit ihrer Aufgabe bereits zu Stande gekommen, und in

der allgemeinen Erfüllung des 18ten Artikels die wahrhafte Garantie

ihres beſondern Rechtszuſtandes erkennen, die Bundesverfammlung von

denſtattgefundenen Hinderniffen unterrichte.

penso In dieſer Anſicht wird die Preußiſche Regierung es ſich angelegen

feir laſſen, nach Verlauf eines Jahres von dem Fortgange und der Lage

ihrer ſtåndiſchen Einrichtung den Bund in Renntniß zu leben. Es ware

ſehrzu wünſchen, daß alleübrigen Staaten, welche noch keine Stände

haben fich zu derſelben Anzeige, in gleicher Friſt vereinigten , 1.

Und dieſen Wunſch iſt die Preußiſche Gefandtſchaft angewieſen :

hierdurch dringend zu erkennelt,zu geben . 1st 0m 1911ptate sunt

Eine Berathung über die Art der Erfüllung felbft des 13teni Ar

tikels wird aus den früher bemerkten Gründen als unzeitig erklärt

werden 1 ).

Als bei der Bundesverſammlung eine Denkſchrift der Prälaten

und Ritterſchaft des Herzogthums Holſtein, enthaltend „ die Darſtel

lung ihrer, in anerkannter Wirkſamkeit beſtehenden ſtändiſchen Verfaſ

ſung, insbeſondere ihrer Steuergerechtfame," zur Berathung kam , er:

klärte Preußen in der Sißung vom 10. Juli 1823 unter Undern :

- Die Königlich Preußiſche Bundestagsgefandtſchaft findet fich

von Seiten ihres Allerhöchſten Sofes bereits ermächtigt, in Folge der

vorangeſchickten Erörterung, für Ubweiſung der Heklamanten mit ihrem

vorliegenden Geſude, wegen Mangels der Kompetenz dieſer

hohen Berſammlung , um fo mehr zu ſtimmen , als nun auch aus

der Erklärung der Königlich Däniſchen, Herzoglich Holſtein -Lauenbur

giſchen Geſandtſchaft die Verſicherung, deren es nach dieſſeitiger Unſicht

nicht erſt bedurft hätte, zu entnehmen ift : daß die Königlich Däniſche

Regierung für Prälaten und Ritterſchaft des Herzogthums Solftein die:

jenigen Berů & fichtigungen vorwalten laffen werde, welche fie dem durch

die Bundesakte und Wiener Schlußakte miteingegangenen Verhältniffe,

R 198, ontbi142 so I 1191 &1 990 99917

quo ben feipet bemerkten Seunden

1) Protokolle der Deutſchen Bundesverſammlung. Quartausgabe. Bd. IV.

Š. 230 sqq.
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fo wie der im Jahre 1816 ertheilten Beftätigung früherer Gerechtfame,

ihrerſeits felbft gemäß erachten dürfte.

Den Röniglich Däniſchen Hof nach einer fo beruhigenden Zuſiche:

cung noch um irgend eine weitere Erklärung erſuchen zu laffen,

ſcheint mindeſtens überflüffig; wollte man aber ſogar denſelben , in

Gemäßheit eines der neueſten Commiſſionsvorſchläge, unter Friftbeftim

mung um Ertheilung von Uuskunft darüber erſuchen : wie im Ser:

zogthume Golftein der 13te Artikel erfüllt worden fei ? oder eventuell in

der vorgeſchlagenen Art Einleitung dahin treffen , daß auf Berlangen

von Prälaten und Ritterſchaft rechtliches Gehör in ihrer Bes

ſchwerdeſache nicht verfagt werde : ſo würde man hierdurch über

die, lediglich auf Art. 56 der Schlußakte und nicht auf Art. 54 berfel

ben oder Urt. 13 der Bundesakte geſtúpten Antråge der Reklamanten

hinausgehen , und mehr thun , als fie ſelbft verlangt haben . S doo

aus dieſem einzigen Grunde , ganz abgeſehen von allen andern,

aus dem Standpunkte der Bundesgeſebgebung aufzuftellenden , erhebli

dhen Bedenken gegen den gedachten Vorſchlag, kann die Königlich Preus

Biſche Geſandtſchaft dem legteren eben ſo wenig beiſtimmen, als åhnliche

Bedenken ihr erlauben, auf die allgemeinen Grundråße und Anſichten

einzugehen , welche zu Gunſten der Reklamanten in der Commiſſion ſonſt

noch aufgeſtellt und in einzelnen Vortrågen derſelben entwickelt worden

find !).

In der Sigung vom 27. November 1823 erklärte die Preußiſche

Geſandtſchaft :

1) Protokolle der D. B.V. Bd. XV . S. 291. 386. 392. Der Hans

növerfche Geſandte ( S. 394. 401. a . a . D. ) äußerte unter Undern :

- Ubez,auchdavon abgeſehen , iſt, meines Erachtens, die Kompetenz

der Bundesverſammlung unbezweifelt begründet in Hinſicht der Zeitbe:

ſtimmung für eine einzuführende Verfaſſung. Eine gerekliche Verbind:

lichkeit ohne die Möglichkeit. ihrer Realiſation in der Zeit würde keine

ſein ; und in einem Grundgefeße des Deutſchen Bundes darf kein Ele:

ment gefunden werden, das ſein eigenes Princip auflöſt. Es liegt ſchon

in der Natur der Sache, daß, wer über die Erfüưung einer Verbinda

lichkeit wachen ſoll, wie es der 54ſte Artikel der Schlußakte der Bun:

desverſammlung auflegt, auch die Pflicht auf ſich hat, dahin zu ſehen ,

,, daß dieſe Erfüllung in irgend einer beſtimmten Zeit realiſirt werde.

Dieſer Grundſaß iſt von der Bundesverſammlung in den Beſchlüſſen

der 7ten und der 26ſten Sigung vom Jahre 1818 mit voller Beſtimmt:

heit angenommen , ſo wie derſelbe bei der Kompetenzbeſtimmung als

ungezweifelt zum Grunde gelegt iſt. Die Schlußakte hat für dieſeEr:

füllung des 13ten Urtikels die Verpflichtung der Bundesverſammlung

nicht verringert , ſondern verſtärkt -- ". Klüber, öffentliches Recht,

§ 283 c. , citirt bei dieſer Gelegenheit das 1. £. R. I. 4. § 74., wo

es heißt: Doch iſt jede Willensäußerung im zweifelhaften Falle To zu

deuten, daß ſie nicht ohne alle Wirkung bleibe .
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Mit Bezug auf den 54ften Artikel der Wiener Schlußakte vom

15. Mai 1820, hat der Königlich Preußiſche Geſandte der hohen Buns

desverſammlung anzuzeigen, daß Seine Majeftåt der König von Preußen

die Begründung der ſtåndiſchen Berhältniffe in der Monarchie mittelft

eineb , unterm 5. Juni dieſes Jahres erlaſſenen und durch die Gefesa

ſammlung bekannt gemachten , allgemeinen Gefeßes wegen Anord

nung der Provinzialſtånde verfügt ( vergl. unten $ 70 ) , auch ſchon, in

Folge deſſelben, zunächſt für die zum Deutſchen Bunde gehörigen Pro

vingen Mark Brandenburg , Markgrafthum Niederlauſit ,

berzogthum Pommern und Fürſtenthum Augen wegen Uu :

ordnung der Provinzialſtånde beſondere , ebenfalls öffentlich bekannt

geinachte Geſeke unterm 1. Juli dieſes Jahres erlaſſen haben , worin

der von den erhabenen Stiftern des Deutſchen Bundes nach Artikel 13

der Bundesakte gemeinſam gefaßte, und durch Artikel 55 der Schluß :

akte näher erklärte Beſchluß ſeine Bollziehung findet 4).
1

§ 69. Einleitungen zur Errichtung einer ſtändiſchen Ver

faſſung in Preußen.

Daß für den ganzen Preußiſchen Staat allgemeine Reichs

ftände eingerichtet werden müſſen , iſt aus der Bundesgeſeßgebung

nicht nachzuweiſen .' Denn dieſe enthält nur und kann nur enthalten

Beſtimmungen für die Deutſchen Provinzen , nicht aber für die

Provinzen Preußen und Poren. Inſofern nun Preußen für die

Deutſchen Provinzen Stände hat ins Leben treten laſſen, ſo konnte es

auch auf dem Bundestage, wie oben angeführt, erklären , daß durch die

Einrichtung von Provinzialſtänden in den Deutſchen Provinzen den

Vorſchriften der Bundesakte und der Schlußakte Genüge geſchehen

fei. Wenn indeß den Provinzialſtänden keinesweges ſo ausgedehnte

Rechte beigelegt ſind, als Preußen nach ſeinen Erklärungen auf dem

Wiener Kongreſſe (vergl. oben S. 197) für alle Deutſchen Stände

nöthig erachtete, ſo kommt hierbei in Betracht, daß die Bundesgeſeg

gebung felbft nicht näher beſtimmt hat, wie ausgedehnte Rechte den

Ständen beigelegt werden müſſen , und “ daß die Preußiſche Regieëung

über ſtändiſche Verfaſſung nicht zu allen Zeiten dieſelben Unſichten

gehegt zu haben ſcheint.

Abgeſehen von ſeiner Eigenſchaft als Mitglied des Deutſchen

Bundes, und bereits mehrere Jahre vor dem Wiener Kongreffe, hatte

Friedrich Wilhelm III. eine National - Repräſentation verheißen.

Schon in einem Edikte aus dem Jahre 1810 wurde beſtimmt,

daß das Provinzial- und Kommunal - Kriegeſchulbenwefen einer Genes

1) Protokolle der D. B. V. Bd. XV. S. 515 ,
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ralkommiffion unterivorfen werden ſollte. Dieſe fout unfern Miniſterien

des Innern und der Finanzen untergeordnet fein , und aus den Pro

vingen und Kommunen werden Wir Repräſentanten dazu beru:

fen . Ferner hieß es in demſelben Edikte: ,, wie Wir uns vors

behalten, der Nation eine zweckmäßig eingerichtete Repräſentation,

fowohl in den Provinzen , als für das Ganze zu geben, deren Rath

Wir gern benußen , und in der Wir, nach Unſern landesväterlichen

Geſinnungen, gern Unſern getreuen Unterthanen die Ueberzeugung fort:

während geben werden , daß der Zuſtand des Staats und der Finan :

zen ſich beſſere, und daß die Opfer, welche zu dem Ende gebracht

werden , nicht vergeblich ſind. So wird ſich das Band der Liebe

und des Vertrauens zwiſchen uns und unſerm Botke immer feſter

knüpfen “ 1).

Eine Verſammlung ſtändiſcher Deputirten trat in Bers

lin am 23. Februar 1811 unter Vorſig des Staatskanzlers zuſam

men, und ging am 16. September deſſelben Jahres wieder auseinander.

In ſeiner in den Amtsblättern abgedruckten) Eröffnungsrede ſagte der

Staatskanzler ; - Wäre es möglich geweſen , dieſe ( in dem ſchon

gedachten Edikte vom 27. Oktober 1810 erwähnte ) Repräſentation

ſchnell genug zu Stande zu bringen , wodurch allein ein Geiſt, ein

Nationat: Intereſſe, an die Stelle, ihrer Natur nach immer einſeitiger

Provinzial- Anſichten treten kann ; wäre nicht die dringende Nothwen:

digkeit vorhanden , die Hülfe gleich zu benußen , welche die neuen Ab

gaben darbieten, nicht die Unmöglichkeit, etwa einſtweilen Mittel aus :

wärts zu finden ; fo würde der König gern die Meinung der Reprä:

ſentanten der Nation über das Steuerſyſtem gehört haben , ebe Er

folches feſtgelegt hätte. Eine Berathung mit den jest beſtehenden

Provinzialſtänden würde aber weder dazu geführt haben , die Meinung

der Nation zu erfahren , noch hätte ſie ein den Zweck erfüllendes Re

ſultat liefern können . Diefes bedarf wohl keiner Auseinanderſebung."

In ſeiner Rede vom 16. September bemerkte der Staatskanzler

in Betreff des Gutachtens wegen Repartition der Verpflegungs- und

Unterhaltungskoſten , behufe der mit Franzöſiſchen Truppen befekten

Oder - Feſtungen , ſo wie wegen der National- Repräſentation : ,,daß

ein paar Mitglieder der National- Repräſentation an der Verwaltung

dieſes Gegenſtandes Theil nehmen . Was dieſe Repräſentation betrifft,

meine Herren , ſo bitte ich nicht zu vergeſſen , daß ſie , in der Form ,

die wir ihr jegt geben werden , vorerſt nur interimiſtiſch fein foll. Die

künftig bleibende muß genau nach den Verhältniſſen eingerichtet werden .

Sekt muß man ſich begnügen , dieſe nur ſo viel als möglich zu bez

rückſichtigen und nur das Weſentliche einfach und ſchnell zu Stande

1) Edikt über die Finanzen 2c ., vom 27. Oktober 1810. Gerekſi S. 30. 31.
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zu bringen. Die Zahl der Repräfentanten darf nicht zu groß ſein.

Hiernach wird wegen der Wahlen das Nöthige an die Stände er :

gehen . "

In einem in demſelben Jahre verkündigten Gereke 1) heißt es :

,, Wir wollen aber, um bei dieſer General - Rommiſſion ( zur Reguli

rung der Provinzial- und Kommunal- Kriegsſchulden ) den Wünſchen

Unſerer getreuen Stände deſto ficherer entgegen zu kommen , hiermit

verordnen , daß außer dem Chef und den ihm zuzugebenden Mitglie:

dern der gedachten Kommiſſion , die Wir ernennen werden , von jeder

Provinz: Zwei Mitglieder aus den Rittergutsbeſikern, zwei Mitglies

der aus den Städte- und Landbewohnern , nämlich : Eins von den

großen Städten, Eins für die kleinern Städte und das platte Land ;

außerdem aber von jeder der drei Hauptſtädte Berlin , Königsberg und

Brestau Ein Mitglied , erwählt , und zu dieſer Kommiſſion geſtellt

werden. Ueber die Art der Wahl wird der Staatskanzler nächſtens

das Nöthige bekannt machen , ſo wie bereits an der Inſtruktion für

die Kommiſſion gearbeitet wird. Unſere Abſicht geht auch noch immer

dahin , wie wir in dem mehr erwähnten Edikte vom 27. Oktober

v. I. zugeſagt haben, der Nation eine zweckmäßig eingerichtete

Repräſentation zu geben . Da die dazu erforderlichen Vorberei

tungen indeſſen noch Zeit erfordern , und Wir ſehr wünſchen , uns

früher und beſonders in der gegenwärtigen Epoche, wo wechſelſeitiges

Vertrauen und patriotiſches Zuſammenwirken im höchſten Grade noth :

wendig ſind, mit achtbaren Männern aus allen Ständen unſerer Pro

vinzen zu umgeben , die das Vertrauen ihrer Mitbürger haben , und

das Unſrige verdienen ; ſo wollen wir , daß diejenigen Mitglieder,

welche jene General- Kommiſſion ausmachen werden , auch vorerſt die

National - Repräſentation konſtituiren , auch hierzu von den

Wählenden mit bevollmächtigt werden ſollen ."

Gegen Ende des Jahres 1811 erging noch über die Erhebung

der Beiträge zur Verpflegung der Franzöſiſchen Truppen in den Oders

Feſtungen ein Edifta), in deffen Eingange es heißt : - Nachdem

Wir nun die, uns von den hieher berufenen Mitgliedern aller Stände

Unſerer getreuen Unterthanen gemachten Vorſchläge über die Erhebung,

wohl erwogen haben, ſo verordnen Wir hiemit ic. - " .

Im Šahre 1813 wurde beſtimmt ): ,, Zu der Vertpaltung der ,

durch die Vermögens- und Einkommenſteuer eingehenden Gelder, Tres

for- und Thalerſcheine, wird vom 1. Mai d. J. ab, unter dem Ger

1) Fernerweites Edikt über die Finanzen 2c. , vom 7. September 1811,

§ 13. 14. Gerekl. S. 261, 262.

2) Edikt vom 6. December 1811. Geſepi. S. 361.

3) Fernerweite Verordnung wegen der Treforſcheine, vom 5. März 1813.

§ 5. Gefeßl. S. 24.
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heimen Staatsrath Sack, eine Kommiffion von drei Nationalres

präſentanten und einem Mitgliede der Berliniſchen Börſenvorſteher

niedergeſegt und eigends dazu verpflichtet werden , deren Ernennung

Wir uns vorbehalten . Bu gleicher Zeit ) wurde zur Leitung des

ganzen Domainen - Veräußerungs- Geſchäfts unter dem Geheimen

Staatsrath von Hendebeck eine Kommiſſion ohne Konkurrenz der ver:

waltenden Behörden niedergefeßt, zu deren Mitgliedern Wir hiermit

a . aus unſern Räthen 1) den Staatsrath Wloemer; 2) den Staats:

rath und Ober-landforſtmeiſter Hartig ; b . aus den Nationaltepräſen :

tanten . 3 ) den Kammerherrn und Präſidenten der interimiſtiſchen

National - Repräſentation , Grafen v . Hardenberg ; und 4 ) den

Landrath 0. Dewiß ernennen . Wir machen derſelben die gewiſſen :

hafteſte Wahrnehmung des Staats- Intereſſes zut ausdrücklichen

Pflicht." Eine ſpätere Kabinetsordre beſtimmté noch , daß die Ange

legenheit wegen Verlängerung der Suspenſionsfriſt rückſichtlich der

gegen Grundbeſiker erekutiviſch ausgeklagten Forderungen bei der inter :

imiftiſchen National Repräſentation erwogen werden ſollte 2).

In einer im folgenden Jahre aus Paris an den Staatskanzler

erlaffenen Kabinetsordre behielt ſich der König vor , über die ſtändi:

che Verfaffung und Repräſentation nach ſeiner Rückkehr ei:

nen Beſchluß zu faffen ).

Bei Befiknahme der Rheinprovinzen im Jahre 1815

wurde abermals die Bildung einer Repräſentation verheißen und

ben Rheinländern zugeſagt, daß ſie nicht durch die öffentlichen Abga

ben bedrückt und daß die Steuern mit ihrer Zuziehung regulirt und

feſtgeſtellt werden follten , nach einem allgemeinen , auch für die übri:

gen Staaten zu entwerfenden Plane 4). Den Einwohnern des Groß

herzogthums Poren erklärte der König : „ Ihr werdet an der

Konſtitution Theil nehmen, welche Sch Meinen getreuen Untertha:

nen zu gewähren beabſichtige; und Ihr werdet , wie die übrigen Pro

vingen Meines Reichs, eine provinzielle Verfaſſung erhalten ; -

Eure perſönlichen Rechte und Euer Eigenthum kehren wieder unter

den Schuß der Gefeße zurück , zu deren Berathung Ihr künftig zu :

gezogen werden ſollt;" ferner den Einwohnern Danzigs und Thorns

und des Kulmfchen und Michelauſchen Kreiſes : ,, Ihr werdet

an der Konſtitution Theil nehmen , welche ich allen Meinen ges

treuen Unterthanen zu gewähren beabſichtige, und an der provin :

1) Fernerweite Verordnung wegen Veräußerung der Staatsgüter, vom

5. März 1813. § 8. Šeſeßl. S. 28.

2 ) R. O. vom 17. November 1813. Gefeßl. S. 134.,;

3 ) R. D. vom 3. Juni 1814. Gefeßl. S. 43.

4 ) Patente und Proklamation vom 5. April 1815. Gefeßl. S. 22, 24, 26
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jietlen Verfaſſung, welche Meine Proving Weſtpreußen erhalten

wird 1)." In dem Patent wegen Beſibergreifung des Preußiſchen Antheils

von Sachſen heißt es: „Was Wir künftighin in den Gefeßen und den

Formen zu ändern beſchließen , wird nur durch die Rückſicht auf die

Wohlfahrt des ganzen Landes und der Einwohner aller Klaſſen bes

gründet, auch ſorgfältig mit eingebornen, der Landesverfaſſung kundi

gen und patriotiſch geſinnten Männern berathen werden. Die ſtändi

ſche Verfaſſung werden wir erhalten und ſie der allgemeinen

Verfaſſung anſchließen , welche Wir unſern geſammten Staaten

gewähren werden %). Ferner heißt es in dem Patent wegen Beſiks

ergreifung der Oraniſchen Erbländer : „ Wir werden mit ſorgfäl

tiger Berüdſichtigung der älteren Verfaſſung und der örtlichen Ver:

hältniſſe dieſe Länder und Ortſchaften einer, ihren Bedürfniſſen ange

meſſenen ſtändiſchen Verfaſſung theilhaftig werden laſſen und dieſelben

der allgemeinen Verfaſſung anſchließen , die Wir Unſern übri

gen Ländern gewähren werden ). " In derſelben Weife fprechen ſich

auch die Patente wegen Beſibergreifung der vormals Preußiſchen

Provinzen im Nieder: oder Oberſächſiſchen Kreiſe 4) , der

wieder vereinigten Weſtphäliſchen Länder 5) und des von

Schweden abgetretenen Herzogthums Pommern und Fürſten :

thums Rügen ) aus. - Anders lautet dagegen das Patent ?)

wegen Beſignahme des Fürſtenthums Lichtenberg, jekt Kreis St.

Wendel, Regierungsbezirks Trier , welches Preußen im Jahre 1816

an Sachſen - Koburg -Gotha abgetreten , aber im Jahre 1834 wieder

erworben hat. Es wurde nämlich den Einwohnern geſagt: „Dagegen

ſichern Wir. ihnen allen den Schuß, zu, deſſen Unſere Unterthanen ſich

in Unſern übrigen Staaten zu erfreuen haben . Wir werden ſie gleich

allen. Unſern übrigen Unterthanen regieren und Unſere Sorge auf die

Wohlfahit. des Landes und ſeiner Einwohner gerichtet ſein laſſen .

Wir wollen die hiermit in Beſitz genommenen Lande derjenigen land

ſtändiſchen Verfaſſung anſchließen , welche Wir im Allgemeinen Unſern

Staaten gewährt haberi : und indem Wir: dieſerhalb den , r.durch die

Herzogliche Verordnung vom 27. April 1821 unter der Benennung

,, Landrath " vorläufig niedergefekten ſtändiſchen Verein hiermit aufhe

ben ; verheißen Wir ihnen ihre angemeſfene Aufnahme in die geeig

nete Kreis- und Provinzialſtändiſche Verbindung." ;.

1) Proklamation vom 15. Mai 1815 ... Geſeti.. S, 47, 48,

2) Patent und Zuruf vom 22. Mai 1815. Gefeßl. S. 79, 82. ?

13) Patent vom 21. Juni 1815. Beſeibl. S. 127. I 2010 DES ! [ C

14 ) Patent vom 21. Juni 1815 ; Gereft.S. 194. , : 5)

5) Patent vom 21. Juni 1815. Geſeks. S. 196 .

6 ) Patent vom 19. September 1815. Geſepi. S. 204 .

7) Verordnung von 15. Auguft 1834 Gerent. c. 102.11

14
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Noch während des Wiener Kongreffes erging im Jahre 1815

folgende, von Wien datirte , von Hardenberg kontraſignirte Verord :

nung über die zu bildende Repräſentation des Volks 1):

Durch Unſere Verordnung vom 30. 6. M. haben Wir für Unſere

Monarchie eine regelmåßige Berwaltung, mit Berückſichtigung der früheren

Provinzialverhältniffe, angeordnet. Die Geſchichte des Spreußiſchen Staats

zeigt zwar , daß der wohlthåtige Zuſtand bürgerlicher Freiheit und die

Dauer einer gerechten, auf Ordnung gegründeten Berwaltung in den Ei=

genſchaften der Regenten und in ihrer Eintracht mit dem Bolle bisher

diejenige Sicherheit fanden , die ſich bei der Unvollkommenheit und dem

Unbeſtande menſchlicher Einrichtungen erreichen läßt. Damit fie jedoch

defto feſter begründet , der Preußiſchen Nation ein Pfand unſeres Ber

trauens gegeben und der Nachkommenſchaft die Grundråbe, nach welchen

unſere Vorfahren und wir ſelbſt die Regierung unſeres Reichs mit

ernſtlicher Borſorge für das Glúd unſerer Unterthanen geführt haben ,

treu überliefert und vermittelſt einer ſchriftlichen Urkunde, als Berfaſ

Tung des Preußiſchen Reichs, dauerhaft bewahrt werden , haben

Wir Nachſtehendes beſchloffen :

§ 1. Es ſoll eine Repräſentation des Bolts gebildet

werden .

$ 2. Zu dieſem Zwed find a . die Provinzialſtånde da, wo fie

mit mehr oder minder Wirkſamkeit noch vorhanden ſind, herzuſtellen und

dem Bedürfniſſe der Zeit gemäß einzurichten ; b. wo gegenwärtig keine

Provinzialſtånde vorhanden ſind , ſind ſie anzuordnen .

§ 3. Tus den Provinzialftanden wird die Berſammlung der Bau

des - Repräſentanten gewählt, die in Berlin ihren Sie haben ſoll.

§ 4. Die Wirkſamkeit der Landes- Repräſentanten erſtreckt ſich

auf die Berathung über alle Gegenſtände der Geſebgebung, welche die

perſönlichen und Eigenthumsrechte der Staatsbürger, mit Einfluß der

Beſteuerung, betreffen .

§ 5. Es iſt ohne Zeitverluſt eine Kommiſſion in Berlin nieder zu

feben , die aus einfichtsvollen Staatsbeamten und Eingefeffenen der Pros

vingen beftehen fou .

:: $ 6. Dieſe Kommiffion fou fich beſchäftigen : a. mit der Organi:

fation der Provinzialſtånde ; b. mit der Organiſation der Bandes-Repra:

ſentanten ; c . mit der Ausarbeitung einer Verfaſſungs-Urkunde nach den

aufgeſtellten Grundſåsen ,

§ 7. Sie ſoll am 1. September d . I. zuſammentreten .

§ 8. Unſer Staatskanzler iſt mit der Vollziehung dieſer Berord

nung beauftragt und hat uns die Arbeiten der Kommiſſion demnacht

vorzulegen. Er ernennt die Mitglieder derſelben und führt darin den

.

1) Berordnung vom 22. Mai 1815. Gefeßl. S. 103.
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Boris, iſt aber befugt, in verhinderungsfällen einen Bertreter für Fids

zu beftellen . Urkundlich zc.

Bei Gelegenheit der Einführung des Staatsraths 1) wurde ver:

heißen , daß die Einwirkung der künftigen Landes - Repräſentation bei

der Gefeßgebung durch die in Folge der Verordnung vom 22. Mai 1815

auszuarbeitende Verfaffungsurkunde näher beſtimmt werden würde.

tuhi 218 es zur Sprache kam , daß die Steuern im Herzogthum

Sachſen auf den Grund ſtändiſcher Bewilligung erhoben wur

den , und die Dauer dieſer Bewilligung ablief, erging eine Kabinets :

ordre %), worin es hieß :

Az In Da die Berathungen Meines Staatsraths über die Organiſation

der Provinzialſtånde noch nicht ſo weit gediehen ſind, daß ein Zuſam

mentritt der Stånde des Herzogthums Sachſen in dem Maaße , wie ſol:

che nach Meiner Verordnung vom 22. Mai 1815 ſtattfinden fol, * erfol

gen kann , ſo muß die Erhebung der bewiligten Steuern in derſelben

Art , wie ſie bisher ſtattgefunden , ſo lange fortgefellt werden , bis das

dem Staatsrath zur Berathung vorliegende Steuerſyſtem berichtigt

ſein wird , welches unfehlbar bald geſchehen wird. Die Stånde des

Herzogthums Sachſen werden Meiner landesvåterlichen Vorſorge ver

trauen , daß die Suſicherungen , die Ich ihnen ſowohl im Beſibergrei

fungo - Patent vom 22. Mai 1815 , als in der Verordnung von demſel

ben Tage wegen der zu bildenden Repräſentation ertheilt habe , in

füllung gehen werden , ſobald die Einleitungen , die dieſerhalb bereits

getroffen worden , vollendet ſind. Sobald dieſes aSobald dieſes geſchehen , wird die

weitere Beſtimmung auch in Rudſicht des Steuerweſens der Proving ,

den geſeblichen Grundråpen gemåß ausgeführt werden .

In einem Gefen vom 17. Januar 1820 wurde der Feſtlegun

gen über die allgemeine Repräſentation in Folge der Verord

nung vom 22.
Mai 1815 abermals erwähnt 3).

Unter demſelben Tage ergingen auch über die künftige reichs :

ſtändiſche Verſammlung, welcher die Staatsſchuldenangelegenheit

untergeordnet werden ſollte, einige Beſtimmungen. Es wurde nämlich

unter Undern feſtgeſeßt, daß, wenn der Staat künftighin in die Nothwen :

digkeit käme, zur Aufnahme eines neuen Darlehns zu ſchreiten, dies nur

mit ihrer Zuziehung und unter ihrer Mitgarantie geſchehen könne ;

daß ſie bei dem Abgange des Präſidenten oder Eines der Mitglieder

der Hauptverwaltung der Staatsſchulden drei Individuen zur Aus

1) Verordnung vom 20. März: 1817. § 2. a . Gefeßi. S. 68.

2 ) F. Du vom 8. December: 1817 wegen der fernerweiten Steuererhebung

( in Bergius, Ergänzungen Gi 42).

3) Verorbnung vom 17. Januar 1820. $ 9. Gefesli S. 21.

14 *
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wahl eines derſelben vorſchlagen würde und daß dieſe Staatsſchulder :

Verwaltungsbehörde verpflichtet ſein ſolle, ihr alljährlich Rechnung zu

legen 1).

Ein Gefeß aus dem Jahre 1820 lautet in ſeinem Eingange

folgendermaaßen ?): „ Um die Reform der Steuergeſebgebung zu vollena

den , welche Wir in der Verordnung vom 27. October 1810 Unſern

getreuen Unterthanen zugeſagt, würden wir vor allem eine Reviſion

der Grundſteuer in Unſern fämmtlichen Provinzen nöthig gefunden

haben , wenn Wir nicht in Betracht der Schwierigkeiten , die damit

unzertrennlich verbunden ſind , rathjam gefunden hätten, dieſen , die

Provinzial- Intereſſen mehr berührenden Gegenſtand der Beratung

mit den Ständen vorzubehalten."

$ 70. Die Preußiſche ſtändiſche Verfaſſung in den Jahren

1823 bis 1840 .

Endlich erging im Sahre 1823 ein allgemeines Geſeke wegen

anordnung der Provinzialſtände 3), in welchem weder auf

den Artikel 13 der Deutſchen Bundesakte, noch auch auf frühere Ges

feke, namentlich die Verordnung vom 22. Mai 1815 , Bezug ge

nommen iſt. Dies Geſet lautet folgendermaaßen :

,, Wir Friedrich Wilhelm 2 , haben , um unſern getreuen unter:

thänen ein neues bleibendes Pfand landesvåterlicher Huld und Ver:

trauens zu geben, beſchloſſen, in unſerer Monarchie die ſtändiſchen Ber:

båltniffe zu begründen und deshalb Provinzialſtånde im Geiſte der åtte:

rén Deutſchen Verfaſſungen eintreten zu laſſen , wie ſolche die Eigen:

thůmlichkeit des Staats“ und das wahre Bedürfniß der Zeit erfordern.

Gine Rommiffion , unter dem Vorrige unſeres Sohnes , des Kronprin

zen , Königliche Hoheit , iſt von uns beauftragt worden , dieſe Angele:

genheit vorzubereiten und darüber mit erfahrnen Männein aus jeder

Provinz in Berathung zu treten . Huf den von derſelben an uns erſtat:

teten Bericht verordnen Wir :

1. Es follen Provinzialſtånde in unſerer Monarchie in Wirkſam :

keit treten .

i . II . Das Grundeigenthum 4) ift Bedingung der Standſchaft.
!

1) Verordnung vom 17. Januar 1820. 8.2. 9. 13. Gefegt. S. 9. Ion

2) Geſek über die Einrichtung des Abgabenweſens vom 30. Mai 1820 .

Geſebi. S. 134.

3) Gefeß. dom 5. Juni 1823. - Geſegli. S. 129.

6. 4 ) Dazu wird in einigen Provinzen auch Erbpachtsrecht und Erbzins:

eigenthum gerechnet. Uuch giebt es - Vandtagsfähige Rittergüter ohne

allen Grundbeſig, welche bloßin Natural- oder Zeldrenten beſtehen.

Vergl. R. D. vom 1. Uuguſt 1831 ad. 7. Geſegl. S. 1720
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4

$ 1900 111. Die Provinzialftånde find das geſegmáßige Organ der vers

Ichiedenen Stånde Unſerer getreuen Unterthanen in jeder Provinz. Die

fer Beſtimmung gemäß werden. Wir ..

1 ) die Gerebesentwürfe, welche allein die Provinz angehen , zur

Berathung an ſie gelangen , ihnen auch

2) To lange keine allgemeine ſtåndiſche Verſammlungen ſtatt

finden , die Entwürfe ſolcher allgemeinen Gefeße, welche Beränderungen

in Perſonen- und Eigenthumsrechten und in den Steuern zum Gegen

ſtande haben , ſo weit ſie die Proving betreffen , zur Berathung vor:

legen laſſen ;

30, 3) BittenundBeföhwerden ,welcheauf das ſpecielleWohl und
Intereſſe der ganzen Provinz oder eines heils derſelben Beziehung ha

ben, von den Provinzialftanden annehmen , folche prüfen und ſie darauf

beſcheiden , und

4) die Kommunal- Ungelegenheiten der Provinz ihren Beſchlüſſen,

unter Borbehalt unſerer Genehmigung und Aufſicht, überlaſſen .

in Dem gegenwärtigen Gefeß, das jedoch auf Neufchatel und Valen

gin keine Anwendung findet, wollen Wir für jede Provinz ein beſonde

res Gerek, welches die Form und die Grånzen ihres ſtåndiſchen Berban

des beſtimmt, nachfolgen laſſen . Sollten Wir künftig in dieſen be

ſondern Gefeßen Utånderungen als wohlthåtig und nislich erachten , ſo

werden wir dieſe nur nach vorhergegangenem Beirath der Provinzial

ſtånde treffen . Wann eine Zuſammenberufung der allgemeinenland -

ftande erforderlich ſein wird, und wie ſie dann aus den Provinzialſtån

den hervorgeben ſollen , darüber bleiben die weiteren Beſtimmungen Uns

ſerer landesväterlichen Fürſorge vorbehalten .

1. In den Jahren 1823— 1830 ergingen die beſonderen Gefeße

über die Provinzialſtände 1) in den verſchiedenen Provinzen (vergl.

1) Stein ſchrieb am 2. November 1827 an Gagern : Ew . E, habe ich

Trepte die Ehre ein Exemplar des Weſtphäliſchen Landtags- Berichts und land

tags-Ubſchieds zu überſenden ich wünſchte, Sie ertheilten ihm Ihre

Aufmerkſamkeit, um ihn zu prüfen, zu würdigen. Die Unſtalt muß

in Verbindung gedacht werden mit zukünftigen Reichstägen. Vergi.

die Briefe des Freiherrn von Stein an den Freiherrn o. Gagern von

1813-1831, Stuttg, und Tüb. 1833. S. 203. In: Dorow , Job

von Bipleben , Mitteilungen deſſelben und ſeiner Freunde zur Beur

dost theilung Preußiſcher Zuſtände und wichtiger Zeitfragen. Leipzig 1842

findet ſich ein Schreiben Wilh. v . Humboldts aus dem Jahre 1821,

worin es S. 29. heißt : „In Rüdſicht der Stände äußern Ew. Hoch:

wohlgeboren Ihre Meinung , daß allgemeine Stände nicht, wohl aber

man zunächſt Provinzialſtände zu gewärtigen ſind. Meine ueberzeugung iſt,

Yeah daß es ſehr bedenklich ſein würde , Provinzialfände, ohne allge:

meine , zu errichten , und daß , wenn man beide , aber in einem Zwi

anſchenraume, wil , der Zwiſchenraum gleich bei der Einführung der er
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unten Rap. VI.) . Auch wurden für alle Provinzen in den Sahren

1825 -- 1828 Kreisordnungen erlaſſen. Dagegen verlautete nichts

von einer Zuſammenberufung allgemeiner Landſtände. Auch ſcheint

ſteren unwiderruflich beſtimmt und nur ſehr kurz, auch bei dieſer Ein

führung der Planfür die allgemeinen ſchon vollkommen feſtgereßt ſein

muß. " Provinzialſtände können nur für Provinzialzwecke dienen und

uugemeines kann der Staat nicht durch ſie erreichenwollen. Hierin iſt die

erſte Lücke. Denn wenn der Staat einmal Stände für nothwendig

hält (und ohne dies muß er ſie nicht bilden) , ſo iſt es konſequentera

weiſe unmöglid) , daß in der Nothwendigkeit nicht auch Dinge liegen

ſollten, die nur durch allgemeine Stände erreichbar ſind und für

die man ſich nur mit Provinzialſtänden behilft. Doch iſt dies nur ein

Mangel. Wenn Provinzialſtände nur über Provinzialgegenſtände

reden dürfen , wie denn dies ſtreng gehalten werden muß,

und es keine Gelegenheit giebt, über allgemeine Maaßregeln auf gleiche

Weiſe zu ſprechen , ſo werden ſie künſtlicher Weiſe der allgemeinen eine

provinzielle Abſicht, ein einzelnes Intereſſe abzugewinnen ſuchen , und

kein Reglement wird ſie hindern können , jene Schranken zuüberſchrei:

ten . Dies liegt in der Natur des Menſchen ; auch werden ſie ja durch

die allgemeinen Maaßregeln berührt ; ſie können ſie drückend finden,

und ſo iſt es natürlich kaum zu tadeln, wenn der Theil , der als Gan:

zes mit ſeinen Nebentheilen nicht reden darf , doch nun iſolirt für ſich

ſprechen will. Entſteht dies aber, ſo erwächſt der Regierung ein un

geheures Hinderniß . Wie ſoll ſie ſich mit vier , fünf , vielleicht noch

mehr Verſammlungen , deren jede noch dazu , ihrer Stellung nach, die

Sache aus einem einſeitigen Geſichtspunkte anſieht, über eine Maaße

regel verſtändigen ? Dennoch werden die Bewohner der Provinz auf

Seite ihrer Stände ſein . So findet die Regierung die Gemüther und

die Stimmung überall gegen ſich , und muß ſich gefaßt darauf ma:

chen , auch wenn ſie Maaßregeln mit Kraft durchſeßt, dieſen dumpfen,

innern Widerſtand, wenigſtens nur partiell, zu beſiegen . Dies iſt eine

große, wahre, nicht eingebildete Gefahr mit jeder Einrichtung von

Provinzialſtänden verbunden und unausbleiblich ; wie beſchränkt ihre

Rechte auch ſein mögen , ſobald ſie nur das Recht haben , zu ſprechen

und ihre Stimme als die Stimme ihrer Kommittenten gilt. Die Pro

vinzialſtände werden nothwendig in ihren Unſichten getheilt ſein ; es

wird daraus mehr oder weniger die Gefahr einer Zerreißung

des Staates, wenigſtens in der Gemüthsart und Stimmung ent:

ſtehen . Die Regierung wird daher mehr Sdywierigkeit finden, weil ſie

bei jeder Verſammlung eigener Ürgumente bedürfenwird und weil eine

Provinzialverſammlung, ihrer Natur nach, einiger , und einer fremden

Anſicht ſogar weniger zugänglich iſt. Dagegen werden ſie ſich gegen

die Pläne der Regierung leicht gegenſeitig unterſtühen, und dies iſt eine

zweite Gefahr. Kein noch ſo ſcharfſinniger Kopf kann ſich herausneh:

men , die Grenzen zwiſchen dem zu ziehen , was bloße Provinzial- und

was allgemeine Angelegenheit iſt. Der Staat wird ſich vorbehalten

müſſen , ſelbſt dies im Einzelnen zu beſtimmen. Dies wird aber wie:

der eine Quelle von Unzufriedenheit und Mißtrauen werden . Dann

werden doch die Provinzialſtände dies ſogar in dem ihnen zuſtehenden

Rechte der Beſchwerdeführung ausüben, und welcher Miniſter wird nicht

lieber eine von ihm vorgeſchlagene Maaßregel vor einer, aus Männern
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von keinem der unter Friedrich Wilhelm III. verfammelt gewefenen

zwei und vierzig Provinziallandtage ein desfallſiger förmlicher Antrag

gemacht worden zu fein . Es iſt nur bekannt geworden , daß auf dem

von verſchiedenen Provinzen zuſammengeſekten Verſammlung , als ge:

gen viele Verſammlungen vertheidigen wollen ? Mit iſolirten Pros

vinzialſtänden wird man keine der Vortheile allgemein

beſigen , allein faſt alle Nachtheile und ganz neue, aus der

Schiefheit der Lage entſtehende. Denn jede Provinzialverſamm :

lung wird die fehlende allgemeine erſeßen und vorſtellen wollen , und

Tchon der nothwendig werdende ewige Kampf gegen dies Streben iſt

(chädlich und gefährlich da , wo nur das höchſte Vertrauen und die

höchſte Einigkeit herrſchen ſollte. Dies ſind Nachtheile, die ich nebſt

andern geringern von allein daſtehenden Provinzialſtänden erwarten

würde. Augenblicklich werden die beiden , jeßt nur zu laut gewordenen

Partheien ſich darüber freuen . Die eine wird froh ſein , daß wenig

ſtens keineallgemeinen Stände entſtehen, die andere wird ſich Glück

wünſchen , daß es wenigſtens nun Provinzialſtände giebt und denken,

daß die allgemeinen von ſelbſt nachfolgen müſſen. Die letere wird

Recht haben . Sie wird , wenn man es auch wollte , kaum zu vers

meiden ſein , der Geſchäftsgang wird ſelbſt auf ſie führen ; die Schwie:

rigkeiten , welche die Verwaltung bei den Provinzialſtänden finden wird,

werden das Gefühl ohne Nothwendigkeit regen . Uber es wird ſehr

bedenklich ſein , wenn die Regierung dies nicht gleich bei der Einrich

tung der Provinzialſtände bedenkt, ſie fchon da vorbereitet und eigent

lich mit jenen , wenn ſie auch in der Zeit nachfolgen , geſtiftet hat.

Folgen allgemeineStände erſt, wenn die Provinzialſtände

ſchon öfters verſucht haben ihre Grenzen zu überſchrei

ten , so iſt es ſchon ſchlimm. Der Geiſt des Inſtitutes iſt alsdann

ſchon verdorben und es iſt ſchwer, ihn zu verbeſſern. Der Ausſpruch

des Staates , daß er die Stimme gewiſſer Perſonen für die Stimme

des Volkes anſehen will, iſt von einer ſolchen Wichtigkeit, daß man

ſich dieſelbe nie zu groß denken kann , und keine menſchliche Weisheit

kann die Folgen davon überſehen . Damit thut ihn der Staat, ſowie

er auf irgend eine Weiſe Stände ſchafft. Sollen denn nun , ſo viel

möglich, die Vortheite geerntet, die Gefahren vermieden werden, ſo muß

das Verhältniß der Stände gegen die Regierung durchaus klar , ein :

fach , gerecht und offen ſein. Ihre Lage muß To beſtimmt werden,

daß ein Verſuch , die Grenzen derſelben zu überſchreiten , gar nicht vor

der Vernunft und dem Gefühl zu entſkuldigen ſein würdeund daß die

ſträfliche, aus Leidenſchaften entſtehende Luſt dazu , weder Vorwände,

noch Unreizungen findet. Dieſe Bedingungen ſcheint es mir unmög:

lich , bei Provinzialſtänden , ohne allgemeine, zu erfüllen. Die bei

uns wenigſtens allgemein nicht, im Volke wirklich gar nicht vorhandene

Luſt, in öffentlichen Angelegenheiten eine Stimme zu führen , wird ab:

ſichtlich durch Errichtung von Ständen geweckt und dadurch , daß es

nur Provinzialſtände ſein ſollen , auf einen Punkt feſtgehalten , auf

dem es nicht natürlich iſt, daß ſie rollte ſtehen bleiben

können . Die theoretiſchen Einwürfe, die man gegen ein ſolches Sy

ſtem machen kann, ſind aber noch die geringſten. Die wahren Schwie:

rigkeiten , Rolliſionen , unbequemlichkeiten, Gefahren würden ſich erſt

bei der Uusführung finden. Da es bei ſtändiſchen Angelegenheiten
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1830/31 verſammelt gewefenen dritten Weſtphäliſchen Landtage die

Frage : ob man den König um Vorbereitung zu einem Reichstage bits .

ten ſollte , in Antrag kam. Die verſtändige und gemäßigte Parthei

hielt unter den damaligen Umſtänden den Untrag für unzeitig und

unzart , und man vereinigte ſich endlich dahin , den damals in den

weſtlichen Provinzen fich aufhaltenden zweiten Bruder des Königs

zu bitten, dem Könige den Wunſch der Stände, daß das Nöthige

zur Bildung veranlaßt werde , vorzutragen und ihn zu bevorworten,

da das Vertrauen auf die Meisheit und Gerechtigkeit des Königs

und der höchſt berpegte Zuſtand der Zeit die Stände hindere, ihn un

mittelbar auszuſprechen ).

$ 71. Entwickelung der ſtändiſchen Verfaſſung ſeit 1840 .

Im Jahre 1840 war kurz vor der Huldigung in Königsberg

ein Landtag dafelbſt (vergl. oben S. 95) verſammelt, welchem fol:

gendes Propoſitionsdekret vorgelegt wurde :

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König don Preu

Ben 2c. 2c. , entbieten Unſeren getreuen Stånden des Königreichs Preußen

unſeren gnadigſten Gruß.

Nachdem wir dieſelben in Gemäßheit des bei früheren Landes -sul

digungen althergebrachten berkommens auch diesmal , wo wir die Sul:

digung der getreuen Stände und Unterthanen des Königreichs Preußen

am 10. Sept. d . I. zu Königsberg einzunehmen beſchloſſen, zu einem

Landtage einberufen haben , laſſen wir an dieſelben hierdurch die gnås

digfte Aufforderung ergeben , darüber zu berathen :

1 ) ob und welche Beſtátigung etwa noch beſtehender Privilegien

in Antrag zu bringen und

2) ob dieſelben nach altem Rechte zwölf Mitglieder der Oſtpreu:

fiſchen Ritterſchaft zur Vertretung eines Herrenſtandes bei der Fuldis

gung zu erwählen gefonnen feien .

ſehr gut iſt, auf das Geſchichtliche und den ehemaligen Zuſtand zurück

zu gehen ,ſo iſt es Ew. Hochwohlgeboren gewiß auch nicht entgangen,

daß in den Ländern, wo es Provinzialſtände gegeben hat, dieſe ſo ent:

ſtanden ſind, daß der für ſich beſtehende Staat neue, mit Ständen

verſehene Provinzen, erhielt. 06' es ein Beiſpiel giebt, auch

nur ein einziges , wo man in einem Staate abſichtlich und

auf einmal Provinzialſtände, ohne allgemeine , geſchaffen

hätte, muß ich bezweifeln . Die Frage, ob man Provinzialſtände,

ohne augemeine, oder allgemeine mit Provinzialſtänden (was gewiß

Tehr nüblid) und gut ſein würde), oder ohne dieſelben einrichten

wil , iſt daher ohngefähr dieſelbe mit der : ob ein Staat wieder eine

Verbindung mehrerer Staaten werden, oder Ein Staat bleiben ſoll?"

1) Vergl. die Briefe des Freiherrn v. Stein 2c. S. 338 .
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Ihre Beſchlüffe und etwanigen Antrage haben die getreuen Stånde

in verfaſſungsmåßiger Weiſe durch unſeren Landtags -Commiffarius an

uns gelangen zu laſſen . Nachdem aber die Schließung des Landtags

erfolgt ſein wird , wollen : Wir gnädigſt erwarten , daß diefelben in Kos

nigsberg verbleiben und am 10. Sept. d. I. für Ihre Perfon und aus

eigenem Rechte uns Ihre unterthänige Huldigung ableiſten .

Inmittelft verbleiben wir unſeren getreuen Stånden in Gnaden

gewogen.

Gegeben zu Berlin, den 21. Juli 1840 .

Friedrich Wilhelm.

V. Rochow.

Nach dem Landtage wurde folgender Landtagsabſchied veröf

fentlicht:

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preu:

Ben 26. , entbieten unſeren zum Provinziallandtage dermalen verſam

melten getreuen Stånden unſeres Königreichs Preußen Unſeren gnádi

gen Gruß!

Wir haben die drei von den getreuen Stånden uns überreichten

Denkſchriften entgegengenommen und ertheilen ihnen daraufzum Beſcheid :

1. Das uns dargebotene Donativ von 100,000 Gulden , deſſen

Antrag die getreuen Stande als ein Ehrenrecht bezeichnen , nehmen Wir,

unter gnädiger Anerkennung der Geſinnungen , mit welchen es geboten

wird, gern an. Wir wollen , daß es , wie mit einer gleichen Gabe Una

fer in Gott ruhender Herr Vater gethan , zum Beſten der Provinz und

zwar zur Begründung einer milden Stiftung verwendet werde, über

welche Wir uns die nähere Beſtimmung vorbehalten .

II . Was die Wahl von Mitgliedern der Ritterſchaft zur Vertre

tung eines Herrenſtandes bei der Fuldigung betrifft, ſo hat es bei unſe:

rer Propoſition nur in unſeren Abſichten gelegen , das für die Oſtpreußi

The Ritterſchaft altherkömmliche Hecht folcher Wahl unverſchränkt zu

laſſen und es der Berathung der getreuen Stånde zu überweiſen , ob fie

zu ſolcher zu ſchreiten geſonnen ſeien . Den Gründen , aus welchen die

getreuen Stände dieſe Wahl nicht vorgenommen haben , verſagen Wir

Unſere Zuſtimmung nicht.

III. Uuf die Erklårung der getreuen Stånde über unſere Propofi

tion dariber zu berathen , ob und welche Beſtätigung etwa noch befte=

hender Privilegien in Antrag zu bringen ſei, eröffnen Wir denſelben,

daß Wir ihnen in einer in hergebrachter Form auszufertigenden Afſecu

rations -Urkunde die fefte und unverbrüchliche Aufrechthaltung der beſte:

henden ſtåndiſchen Verfaſſung der Provinz , wie ſie durch die erlaſſenen

Gefeße begründet iſt, bei unſerem Königlichen Worte zuſichern wol

len. Wir werden dabei auch in Gnaden ausſprechen , daß der Landtag

zur Berathung der proponirten Gegenſtande vor der Fuldigung in Aner
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kennung alten Hechts und Herkommens auch dieśmal verſammelt worden

frei und daß wir dies für die Oſtpreußiſchen Stånde althergebrachte Recht

durch ihre gereklich begründete Vereinigung mit den Weſtpreußiſchen als

auf dieſe mit übertragen betrachten . Was nun aber bei der Bitte um

künftige Erweiterung der ſtåndiſchen Verfaſſung die Bezugnahme auf

die Verordnung vom 22. Mai 1815 betrifft, fo finden Wir uns durch

dieſe Bezugnahme bewogen , zur gebung jedes künftigen Zweifels und

Mißverſtändniſſes , uns über dieſen Gegenſtand mit dem ganzen offenen

Bertrauen auszuſprechen , welches das Berhältniß Deutſcher Fürften ih

ren Deutſchen Stånden gegenüber von Altersher bezeichnet hat: Die Er

gebniſſe, welche Unſer in Gott ruhender Herr Vater bald nach Erlaß der

Berordnung vom 22. Mai 1815 in anderen Ländern wahrnahm , bewo

get Ihn, wie Wir davon auf das unzweifelhafteſte unterrichtet ſind, die

Deutung , welche mit Seinen königlichen Worten verbunden wurde , in

reifliche Ueberlegung zu ziehen . In Erwägung der heiligen Pflichten

Seines von Gott ihm verliehenen Königlichen Berufes befchloß Er, Sein

Wort zu erfüllen , indem Er , von den herrſchenden Begriffen ſogenann :

ter allgemeiner Volksvertretung , um des wahren Seiles Seines Ihm

anvertrauten Volkes willen , Sich fern haltend , mit ganzem Ernſte und

mit innerſter Ueberzeugung den naturgemäßen , auf geſchichtlicher Ent:

widelung beruhenden und der Deutſchen Volkthúmlichkeit entſprechenden

Weg einſchlug. Das Ergebniß Seiner weifen Fürſorge iſt die allen bei:

len der Monarchie verliehene provinzial- und kreisſtåndiſche Verfaſſung.

Sie hat eine auf Deutſchem Boden wurzelnde geſchichtliche Grundlage,

die Grundlage ſtåndiſcher Gliederung , wie dieſe durch die überall berůd:

ſichtigten Verånderungen der Zeit geſtaltet worden . Sorgfältig iſt ein

die freie organiſche Entwickelung hinderndes Abſchließen der natürlichen

Stånde des Bolkes auf der einen, und ein Zuſammenwerfen derſelben auf

der anderen Seite vermieden worden .

Uns iſt die Ehre zu Theil geworden , an dieſem Werke mitzuhel

fen, und es hat von ſeiner Entſtehung an bis auf dieſen Augenblic un:

Teren lebendigſten Antheil in Anſpruch genommen. Diefes edle Werk

immer treu zu pflegen , einer für das geliebte Vaterland und für jeden

Landestheil immer erſprießlicheren -Entwicelung entgegenzuführen , iſt

Uns, die Wir entſchloſſen ſind , auch in dieſer großen Angelegenheit den

von unſerem in Gott ruhenden Herrn Vater betretenen Weg zu verfol

gen , eine der wichtigſten und theuerften Pflichten des Königlichen Bea

rufs, den Gottes Fügung Uns aufgetragen hat. Unſere getreuen Stånde

können im vollften Maaße Unſeren Abſichten über die Inſtitution der

Landtage vertrauen.

Im Uebrigen haben Wir in den Denkſchriften der Stände mitwar

mem Herzen und mit freudigem Stolze den Ausdruck edelſter und reinſter

Geſinnung angeſtammter Treue son Neuem erkannt , welche Unſere

getreuen Stånde des Königreichs durch ſchwere und gute Zeit ftets mit
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der Zhat bewahrt haben . Solche Geſinnungen und ſolche Erfahrungen

geben uns Muth , die oft rauhe Bahn , welche Könige zu wandeln ha

ben , mit Freudigkeit zu beſchreiten , denn ſie ſind ein Pfand des göttli

dhen Segens.

Wir bleiben Unſeren getreuen Stånden mit unſerer Gnade gewogen.

Siw Konigsberg, 9. Sept. 1840.

Friedrich Wilhelm.

bisosuse von Nochow .

Bald hiernach erging folgende Kabinetsordre :

Da Ich aus Ihrem Bericht vom 28. 8. M. erſehen habe, daß durch

ein Mißverſtåndniß nur das Propoſitionsdekret vom 21. Juli d . I. und

der Landtagsabſchied an die Stånde der Provinz Preußen vom 9. 6. M.

zum Druck befördert worden ſind , ſo veranlaſſe Ich Sie hierdurch , die

vollſtändigen Verhandlungen und namentlich die Denkſchrift der Preu:

fiſchen Stande , auf welche die Entſcheidung über die Berfaſſungsfrage

in dem Landtagsabſchiede ergangen iſt, zu veröffentlichen , um jeder ir:

rigen Unſicht entgegen zu treten , als ob ich durch den Landtagsabſchied,

oder durch die Anerkennung , welche ich in demſelben und mündlich den

treuen Geſinnungen der Stånde habe widerfahren laſſen , Meine Zuſtim

mung zu dem in der Denkſchrift enthaltenen Antrage auf Entwidelung

der Landesverfaſſung im Sinne der Verordnung vom 22. Mai

1815 ausgeſprochen hätte .

*** Sansſouci, den 4. October 1840.

Friedrich Wilhelm.

Un den Staatsminiſter von Nochow .

Mit dieſer Kabinetsordre zugleich wurden nun die folgenden An

träge der Stände durch die öffentlichen Blätter bekannt gemacht.

Amp Sandero Dllerdurchlauchtigſter Großmächtiger König !

2ưergnädigſter König und Herr !

ad Ein alteb Serkommen berechtigte die Stände von Oſtpreußen , ih

rem angeſtammten Landesherren bei der Erbhuldigung eine Gabe dar

bringen zu dürfen. Iene Stånde ſind inzwiſchen durch die von des Höchft:

feligen Königs Maj. uns huldreichſt verliehene provinzialſtändiſche Vers

faffung aufgehoben worden und es iſt die erſte Bitte , welche wir zu den

Füßen des von Ew. K. Maj . nach Gottes Rathſchluſſe eingenommenen

Thrones niederzulegen wagen , daß allerhöchſtdiefelben huldreichft geru

hen mogen , jenes alte Ehrenrecht für die geſammte Provinz Preußen

fortbeſtehen zu laſſen .

Wenn gleich die gånzlich verånderten Umſtånde jenem Donativ

feine urſprüngliche reale Bedeutung genommen haben , ſo hat daſſelbe

der Liebe und des Vertrauens , das Volk der eu

ßen unauflöslich mit ſeinem Regenten verbinden , einen um ſo höheren

moraliſchen Werth. Es iſt der Ehrenwein , mit dem ein begeiſtertes

als Sy
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Bolt feinen geliebten Bandesherr willkommen beißt und den wir jest

mit hingebendem Kerzen einem Fürften darbringen , der alle Zugenden

ſeines edlen Stammes in ſich vereinigt.

Als erhebendfte Frucht des durch Em. Königl. Majeftåt glorreiche

Borfahren durch Jahrhunderte auf Intelligenz und Gefittung gerichte

ten Strebens waltet in unſerm Vaterland zwiſchen dem Volk und

ſeinen erhabenen Regenten ein durch eine Reihe von Generationen bes

ſtehendes und durch alle Wechſelfalle einer ereignißreiden Geſchichte treu

bewährtes unerſdůtterliches Vertrauen. Darum ſind aber die Wahr

zeichen dieſes Vertrauens von unſchårbarem Werthe , und indem wir es

wagen , als ein ſolches als altherkommliches Ehrengeſchenk die Summe

von 100,000 Fl . Ew. K. Maj. ehrfurchtsvol darzubringen, bitten wir,

daß allerhöchſtdiefelben dieſe kleine , aber bedeutungsreiche Gabe yuld

reichft anzunehmen geruhen mögen.

Wir erſterben in tieffter Ehrfurcht

Ew. Königl. Majeſtát

allerunterthänigſt treugehorſamſte

die Provinzialſtånde des Königreichs Preußen .

Königsberg den 7. Septbr . 1840 . (Unterſchriften .)

Denki chrift

in Folge der Allerhöchſten Aufforderung d . d . Berlin den 21. Juli 1840

ad 2. zu erklären, ob die Stånde des Königreiche Preußen nach altem

Rechte zwölf Mitglieder der Oſtpreußiſchen Ritterſchaft zur Vertres

tung eines Herrenſtandes bei der Fuldigung zu erwählen geſona

nen ſind.

In der Vorzeit hatten unter den Preußiſchen Stånden einzelne,

durch dem Deutſchen Orden geleiſtete Dienſte und durch Reichthum aus

gezeichnete Familien , wenn auch nicht ſtaatsrechlich , doch faktiſch gegen

die Ritterſchaft und den Adel ein erhebliches Uebergewicht erlangt und

einen ſogenannten Herrenſtand gebildet . Später waren Landesherrliche

Beamten , aus der Mitte der Stånde ernannt , jenem oberſten Stande

hinzugetreten und machten bald die Majoritåt deſſelben aus. Das un

beſtimmte und ſchwankende Verhältniß der ſtåndiſchen Elemente hatte

im & aufe der Zeiten mancherlei Zwieſpalt und Streitigkeiten zur Folge;

in welchem bald die Regierung , bald der Herrenſtand oder die Ritter :

ſchaft und der Adel fich in ihren Rechten gekürzt glaubten. Als in

Folge der Zeiten die Rechte der Preußiſchen Stånde nicht mehr die fru

here Geltung erhielten , wurde der oberſte Stand durch den Landesherrn

ernannt , und wenn derfelbe früher vielleicht die Beſtimmung hatte , ein

Gegengewicht gegen die andern Stånde zu bilden , fo fungirte er ſpåter

meiſtens nur als ein althergebrachtes Attribut der Erbhuldigungen.

Die unterzeichneten Stände des Königsreichs Preußen können zwar

in der Allerhöchften Propoſition d. d . Berlin den 21. Juli 1840 nur

die huldreiche Intention ihres treugeliebten Landesherren , ein herge:
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brachtes Mecht nicht unbeachtet zu . Laffen , dankbar anerkennen . Sie find

aber des allerunterthänigſten Dafürhaltens , daß nach der zeitgemäßen

Geſtaltung aller ſtändiſchen Berhältniffe unter der glorreichen Regierung

des hochſeligen Königs Majeſtåt die Beibehaltung einer ihrem Weſen

nach dahingefchwundenen Inſtitution der Einheit der gegenwärtigenan:

desvertretung und der Unmittelbarkeit, in welcher die geſammten Stande

nunmehr vor den Throu ihres angeſtammten Landesherrn treten dürá

fen , Eintrag thun könnte. Wenn ſchon lange die Elemente zu fehlen

ſcheinen , welche durch eine Serrenſtube repräſentirt werden ſollten , und

die Unklarheit dieſer Berhältniffe Preußens Stånde lange ſchon und oft

in Kader verwickelte ; wenn man in neuerer Zeit, z. B. 'auf den Landa

tagen von 1808 und 1809 auch ſchon ganz davon abgegangen war, ſo

dürfte gegenwärtig nach den Steformen der Jahre 1810 bis 1828 eine

ſtaatsrechtliche Grundlage vollends mangeln . Ferner iſt nicht zu verkens

nen , daß bei einer etwanigen Aufrechthaltung eines alten Borrechtes

für Oſtpreußen , fo fcheinbar es auch ſein mag, die landéstheile Erme

Land und Weftpreußen, welche dem Provinzialverbande mittlerweile hin:

zugetreten ſind und die Preußiſchen Landtage beſchiden , ſich für benach

theiligt halten dürften . Da endlich dieſen Bedenken keinerlei weſent

liche Vortheile oder Rüdfichten der Gerechtigkeit das Gegengewicht hal

ten, überdies einer weitern Entwidelung der ftandifchen Bertretung durch

die Beſtimmungen des Allerhöchſten Statuts vom 1. Juli 1823 vorges

fehen ift , ſo erlauben die unterzeichneten Stande fich das alleruntertha

nigſte Geſuch :

Se. Maj. der König wolle ' ihnen die hergebrachte Wahl von

Repráfentanten eines Herrenftandee für den Erbhuldigungsatt

bulbreichſt zu erlaffen geruhen .

Die Provinzialſtånde des Königreiche Preußen.

(Unterſchriften .)

Königsberg, den 7. September 1840 .

Udérðurchlauchtigſter Großmächtigſter König !

Allergnådigſter König und Here !

11319" Ew. R. Maj. haben in Landesváterlicher Huld'uns trèugehorſamſt

unterzeichneten , zum Landtage zuſammenberufenen Ständen die Beras

thung darüber zu geſtatten geruht, 11,

7 , ob und welche Beſtåtigung etwa noch beſtehender Privilegien

wir in Antrag bringen zu können glauben . "

Mit ehrfurchtsvollem Danke Allerhöchftdero Hohen Rónigt. Sinn,

welcher jede woblerrorbene Gerechtfameanerkannt wiffen und erhalten

will, ſo wie die tiefe Bedeutung der uns ertheitten Erlaubniß wohl er:

Kerinend , glauben wir derſelben nicht würdiger entſprechen zu können ,

alb wenn wir nur derjenigen dem gangen Bande angehörigen Privilegien

und Hechte heute gedenken, welche durch die hohe Weisheit und das edle

Bertrauen Königli geſinnter Bereicherverliehen und erhalten , durch die
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unerſchütterliche Freue des Preußiſchen Bolts in aller Bergangenheit bes

währt, der Gegenwart und Zukunft deffelben weſentlich und lebendig

angehören.

In dem ehrfurchtsvollen und feſten Vertrauen , daß ew. Rónigl.

Maj. weiſe und landesvåterliche, durch das allerhöchfte Konvokations:

patent vom 17. Juli c. ausgeſprochene Abſicht nicht nur dahin geht,

dem Beiſpiele glorreicher Uhnen gemåß , bei der vorſtehenden Erbhuldi

gung die affekuration der Privilegien , Freiheiten und Gerechtſame des

Landes verfaſſungsmåßig zu vollziehen , ſondern auch in beſtimmten Rós

niglichen Worten und dem fortſchreitenden Bedürfniß der Zeit gemäß

kundzugeben , welche Rechte und Privilegien als dem Lande vorzugsweiſe

theuer durch Ew . Königl. Maj. Landesfürſtliche Guld die Weibe neuer

Beſtätigung empfangen ſollen, bitten wir ſo treugehorſamft als tiefun

terthänigſt, in dieſe allergnädigſt zu vollziehende Verſicherung aufneh

men zu wollen :

Erftens: das alte Recht der Ståndé des Königreichs Preu

ßen vor jeder durch Gottes Rathſchluß eintretenden Erbhuldi

gung in einem Bandtage verfaſſungsmåßig zuſammentreten und

dem Ihrone mit den Bitten und Wünſchen des Landes nahen

zu dürfen .

Daß Ew. Königl. Maj. , nachdem durch die Weisheit Allerhöchft

dero nunmehr in Gott ruhenden Königl. Herrn Baters die ſtändiſche

Bereinigung Weftpreußens mit Altoftpreußen erfolgt ift, das erwähnte,

dem Lande To theure Recht dem ganzen , zu einem provinzialſtånd
iſchen

Verbande vereinigten Königreida Preußen allergnådigſt belaſſen wollen,

glauben wir um ſo mehr in tiefſter Unterthänigkei
t

vorausſeßen zu müf

ſen, als Ew. Königl. Maj. ſchon gegenwärtig den diesfånigen Wün

fchen des Landes entgegen gekommen ſind.

3weiten : Die Aufrechthaltung und Bollendung der im Lans

desfürſtlichen Vertrauen durch die hohe Weisheit Allerhöchft:

dero erhabenen berrn Baters Maj. neu gegründeten werfaf:

fungsmäßigen Vertretung des Landes.

In unſerer Mitte erwog und beſchloß König Friedrich Wilhelm

der Dritte, unvergeblichen Andenkens , jene erleuchtete und geſegnete

Gefeßgebung , welche weder das Ulte mißachtend , noch das Neue miß

kennend, und wahrem , menſchlichem , chriftlichem Fortſchritte huldi

gend, Seinen Namen den fernften Zeitraumen glorreich überliefern wird.

Dieſe Gelebgebung lehrte uns , ausſchließlichen Vorrechten zum Wohle

gemeinſamen Rechtes entſagen und ſo auch auf die in hemmenden

Schranken veralteter Formen ſich Tchwer bewegende Bertretung einzelner

ụnd bevorrechteter Stånde verzichten und mit Dank und Freude eine

Bertretung des geſammten Bandes und Bolkes zu empfangen .

: DemGeifte dieſer Gefeßgebung gehören die wahrhaft Königlichen

Worte an , mit welchen der ſchwer geprüfte und herrlich bewåhrte Mo=
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narch die Allerhöchſte Verordnung vom 22. Mai 1815, dem Preußiſchen

Bolke ein Pfand unverbrüchlichen Bertrauens gegeben und beſtimmt hat,

daß eine gemeinſame Vertretung des Landes nach Provinzial - Stånden

und landes - Repräſentanten gebildet werden ſoll.

Seiner Fürftlichen Verheißung, wie immer, getreu, hat des Bolts

unvergeblicher Bater und Freund das Werk begonnen und ſeinem Rós

nigl. Nachfolger, in welchem die treueſte Liebe und die innigſten Wün

ſche des Landes ſich begegnen, die Bollendung überlaffen .

Von Ew. Königl. Maj. reicher Huld und Gnade ſind wir verſi

fichert, daß allerhöchſtdieſelben nicht anſtehen wollen , das fortdauernde

Beſtehen der Provinzialftånde und, in den Wegen des Baters wandelnd,

die verheißene Bildung einer Verſammlung von Landes - Hepräſentanten

Ihrem getreuen Bolke allergnädigft zuzufichern , dadurch aber, nach den

Morten des zu ſeinen Båtern glorreich verſammelten Feldenkönigs,

dem Volke ein Pfand Königlichen Vertrauens zu geben und

der Nachkommenſchaft die Grundfåge zu überliefern, nach wels

chen Preußens Königshaus die Regierung des Reiche mit ernſt

licher Vorſorge für das Glück Seiner Unterthanen geführt hat."

Adergnådigſter König , inniggeliebter , theurer König und Ferr!

einfach und wahr, getreuen Herzens und fern von jeder Selbftfucht, wie

ef dem Preußen wohlanſteht und geziemt, haben wir Ew. Königl. Maj.

die Wünſche des Landes allerhöchſtdero hohem Befehle gemäß treuges

horſamſt vorgetragen .

Wir bitten einmüthig Gott , der die Herzen der Könige lenkt, daß

nach ſeinem gnädigen Willen Ew. Königl. Majeſtát unſere Bitten

huldreich gewåhren und den bis zu unſeren fernften Marken tonenden

Jubelruf des Landes mit dem ſchönſten Gruße Königlicher Gnade und

Königlichen Bertrauens huldreich erwiedern wollen.

Ew. Königl. Majeſtát

allerunterthänigft treugehorſamſte

die Stände des Königreichs Preußen.

(Unterſchriften.)

Königsberg , den 7. September 1840.

Für den Antrag auf Bildung einer Verſammlung von Landes

Nepräſentanten haben ſich angeblich 90 Mitglieder des Landtags und

nur 5 dagegen erklärt 4 ).

Den im Jahre 1841 in allen Provinzen verſammelt gewefenen

Landtagen eröffnete der König in den , ſchon vor Beendigung der Land

tage zur allgemeinen Kenntniß gelangten , Propoſitions - Dekreten vom

1) Bergt. & . Buhl, die Verfaſſungsfrage in Preußen nach ihrem geſchicht:

lichen Verlaufe, in Buddeus , Deutſches Staatsarchiv, Bd. III. Jena

. 1842. S. 228. 250 .
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23. Februar unb 30. April 1841 die Ausſicht, daß auch für die ftän:

diſchen Verhältniſſe eine lebendigere Zeit beginnen werde. Es wurden

Unordnungen in Ausſicht geſtellt , um die Geſchäfte der Landtage zu

vereinfachen und den Ständen die gründliche Prüfung und Bearbei:

tung der umfangreicheren Propoſitionen zu erleichtern . Ferner wurde

die Veröffentlichung der Landtagsverhandlungen in größerem Umfange,

als früher, geſtattet. Endlich wurden den Landtagen Gereb - Entwürfe

wegen Einrichtung ſtändiſcher Ausſchüſſe zur Begutachtung vor:

gelegt. Sämmtliche Landtage erklärten ſich für die Zweckmäßigkeit die

fer Ausſchüſſe , deren Zufammenberufung aus allen Provinzen , zur

Bildung Einer Verſammlung behufe Berathung wichtiger Landesan:

gelegenheiten, in Ausſicht geſtellt wurde.

Auf einigen der 1841 verſammelt geweſenen fandtage kamen De

titionen , die ſtändiſche Verfaſſung des Landes betreffend, zur Erwägung.

Folgendes iſt darüber öffentlich bekannt geworden .

2. Hinſichtlich des Preußiſchen Landtages berichtete die Staatszei :

tung Nr. 90, in Betreff der Petitionen dieſer Art:

Auf den Antrag des Wusſchuſſes beſchloß der Landtag , in Er:

wägung des Haupt : Inhaltes diefer Petitionen, nachſtehende Erklärung

in dasSigungs - Protokoll aufzunehmen, von welcher den Antragſtellern

Renntniß zu geben , den betreffenden Abgeordneten ihrer Wahlkreife

ůbertaffen bleibt. Der Landtag erkenne das Vertrauen , mit welchem

die Antragſteller ſich an das geſebliche Organ der Provinz gewendet hät:

ten, zwar an, miffe aber rückſichtlich des Inhalte der gedachten Petitios

nen die Vorausſeßung ausſprechen , daß die Einſender die darin ausge:

drůdten Wünſche, fo wie ihre, größtentheils aus der Deutung der Ras

binétsordre vom 4. Oktober pr. hervorgegangenen Beſorgniſſe nicht ge

åußert haben würden , wenn denſelben die Königliche Eröffnung vom

23. Februar c. bekannt geweſen wäre. Der Huldigungs - Landtag habe

den Antrag vom 7. September pr. nur in der pflichtgetreuen Abſicht ge

macht, die verheißene Mitwirkung allgemeiner Stånde für das gemein:

fame Baterland zu erbitten ; eine Mitwirkung, welche des Königs Ma:

jeftåt die Möglichkeit darbieten Tolle, die Stimmen Seines getreuen

Bottes jederzeit und unmittelbarzu vernehmen, dadurch aber jeder Miß

kennung ſowohl der Bedürfniffe als der Geſinnung deſſelben auf die uns

zweifelhafteſte Weiſe vorzubeugen. Des Königs Majeftat habe im

Landtag& - Ubfchiede vom 9. September pr. außet Zweifel geſtellt , daß

und auf welchem Wege Ulerhöchſtderfelbe eine ſolche erfpriebliche Ent :

widelung ftåndiſcher Wirkſamkeit für wünſchenswerth, ie für nothwena

dig halte. Ießt, nach Berlauf von noch nicht einem halben Jahre und

nicht ohne Anhörung Seiner Stande, beginne Derſelbe das edle Werk,

welches erden Wünſchen Seines getreuen Bolkes verheißen habe , und

gebe dadardy nado: módafteigener& cklårung, einen Beweisdavon, wie

ernſtlich es ihm darum zu thun ift, mit wohlberdientem Beritarien in
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die Geſinnung Seines Volkes , die Zufage der Förderung und Entwide

lung ſtändiſchen Wefens zu erfüllen. Es ſei keine Veranlaſſung vor

handen , Gegenſtånde zur Sprache zu bringen , mit deren ernftlicher und

gewiſſenhafter Leitung man des Königs Majeſtát beſchäftigt ſebe.

erſcheine daher nicht angemeſſen, den eingereichten Petitionen Folge zu

geben, und fei mit Gewißheit anzunehmen, daß diejenigen der Antrag

ſteller, welche die Ueberzeugungen des zur buldigung verſammelt gewe:

ſenen , ſo wie des gegenwärtigen Landtags theilen, gerne und folgerecht

beiftimmen werden. " Durch worſtehende ausführliche Darlegung der

Gründe, welche den Landtag bei Ablehnung der Petitionen geleitet hat

ten, glaubte derſelbe nicht nur dem Vertrauen derjenigen zu entſprechen ,

welche feine Bermittelung in Anſpruch genommen hatten , ſondern auch

ganz beſonders das ſo gnädig als zuverſichtlich ausgedrückte Zutrauen

Sr. Majeftat des Königs zu rechtfertigen, mit welchem Allerhöchſtder

felbe auf ein getreuliches Mitwirken zu Seinen landesvåterlichen Abſich

ten, auf ein inniges und entgegenkommendes Verſtåndniß rechne. Nur

auf dieſe Weiſe glaubt der Landtag, ſeinen ernften und wichtigen Beruf

pflichtgetreu zu erfüllen.

Ferner berichtete die Staatszeitung Nr. 113 :

- sierauf erſtattete der Ausſchuß für ſtåndifche Angelegenheiten

Bericht über eine dem Landtage eingereichte Petition mehrerer Ortovor :

ftånde des Kreiſes Mohrungen , betreffend die Wünſche und Anſichten

derſelben in Beziehung auf, ſtåndiſche Verhältniffe. Es ergab ſich aus

dem Inhalte dieſer Petition, daß die Unterzeichner derſelben von irr

thümlichen Borausſeßungen rådfichtlich der dem Landtage anderweitig

zugegangenen, ebenfalls auf ftåndiſche Verhältniſſe bezüglichen Untråge

ausgegangen waren. Mit Beziehung hierauf einigte man ſich über fol

gende , in das Sigungsprotokoll aufzunehmende Erklärung, von welcher

den Unterzeichnern des Schreiben . Kenntniß zu geben dem Abgeordneten

ihres Wahlkreiſes überlaſſen bleiben Toll : ,, Der Landtag verkenne zwar

nicht die redliche und wohlmeinende Geſinnung der Unterzeichner des

Schreiben , könne aber rúdfichtlich der Inhalts nur zu erkennen geben,

daß derſelbe auf ungegründeten Vorausſegungen beruhe, da ein auf Bes

ſchränkung der Königlichen Machtvollkommenheit gerichteter Antrag dem

Landtage nie eingereicht ſei. Man müſſe es bedauern, daß wohlgeſinnte

Landesgenoften durch unwahre Nachrichten und leere Gerüchte zwedklos

beunruhigt worden wåren ."

Auch auf dem Poſenſchen Landtage wurde über einen Antrag

wegen Erweiterung der ſtändiſchen Verfaſſung berathen, worüber ebens

faus die Staatszeitung Nr. 89. 91. und zwar folgendermaaßen Nach

richt gab :

Nach Beendigung der Berathung über die Vorſchläge des Aus

ſouffes in Betreff des § 5 ( des Gefeßentwurfs wegen des ſtåndiſchen

Ausſchuſſes ) und nachdem beſchloſſen worden war , daß der ſtåndiſche

Feli

a motora

15
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Ausſchuß fich alle halbe Sahre ohne Berufung deffelben verſammle, zur

Erledigung der ihm zuzuweiſenden Geſchäfte, nimmt der zweite Depu

tirte der Stadt Poſen das Wort und trågt in einem långeren Vortrage

dahin an , ihm zu geſtatten , einen von der Stadt Pofen ihm und ſeinem

Kollegen gegebenen Antrag wegen Erweiterung der ftandiſchen Berfar:

ſung als Zuſak zu dem eben debattirten Gefeß - Entwurf der

Stånde - Verſammlung vorlegen zu dürfen . - Dieſem Antrage wider:

ſprachen Anfangs einige Deputirte; es wurde aber endlich geſtattet,

Nachſtehendes zu verleſen : ,,Seine Majeftåt der König haben durch das

Propoſitions- Dekret vom 23. Februar c. die Erweiterung der ſtåndifchen

Berhältniffe verheißen und dem Provinzial- Landtage den Entwurf einer

Verordnung zur Berathung vorlegen laſſen , wegen Einrichtung eines die

Stande in der Zeit, während die Landtage nicht zuſammenberufen find,

vertretenden ſtåndiſchen Ausſchuſſes . Seine Majeſtát haben Sich vorbe

halten , Sich des Raths dieſes Stande - Uusſchuffes zu bedienen , und

deſſen Mitwirkung in wichtigen Landes - Ungelegenheiten, insbeſondere,

wo es ſich um die Intereſſen mehrerer oder aller Provinzen handelt,

ſtattfinden zu laſſen. Wir erblicken hierin einen weiſen Fortſchritt in

der Entwickelung unſerer ſtåndiſchen Berfaffung, wir glauben aber, das

die Berathungen des ſtåndiſchen Ausſchuſſes nur dann von entſprechen

dem Erfolge für das allgemeine Landeswohl und das Wohl der einzelnen

Landestheile ſein können, wenn die Ausſchüffe der Stande aller bandes :

theile in eine Verſammlung vereinigt werden . Die Berathungen in

den Stånde - Ausſchüſſen der einzelnen Landestheile abgeſondert, würden

immer die Uebelftånde mit ſich führen, die bei den bisherigen Berathun

gen der Provinzialſtånde über allgemeine Geſeke ftattgefunden haben.

Die verſchiedenen Anſichten werden durch gegenſeitigen Austauſch der

Ideen der abgeſondert berathenden Berſammlungen nicht vereinigt, die

Intereſſen der einzelnen Landestheile dem allgemeinen Landeswohle gegen :

ůber nicht gehörig abgewogen, die Partikular - Intereffen behalten den

Vorrang vor dem allgemeinen Landes - Intereſſe. Die Folge davon

war, daß allgemeine Gefeße, dringend gewünſcht, nicht an denTag ge

kommen ſind, daß aber andererſeits die Provinzial- Gefeßgebung fortge

fchritten ift: nicht zur Vereinigung der vielen Landestheile unter eine

Rechts - Einheit, ſondern zur mehreren abſchließung dieſer Landestheile

von einander. Dieſe Erfolge erſcheinen beklagenswerth, und wir ſehen

eine günſtige Henderung dieſer Verhältniſſe nur in der Einrichtung einer

allgemeinen Landtag. - Verſammlung, zu welcher Seine Majeſtåt in der

oben erwåhnten Propoſition Selbſt die Elemente zu ſchaffen Willens ift.

Wir beauftragen unſere Deputirten, auf dem Provinzial- Landtage die

Einbringung einer Petition um Erweiterung der landſtåndiſchen Berfaf

ſung in dieſem Sinne in Antrag zu bringen . " - Einige Birilftimmen

Befißer des Ritterſtandes erhoben ſich gegen den Antrag, den ſie für uns

angemeſſen, unzeitig und dem zu Sr. Majeſtät gefaßten Vertrauen wi
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derſprechend anſehen. Schon im Eingange des Entwurfes haben Seine

Majeftát Ihre höchſte Abſicht ausgeſprochen, die Mitglieder der Stånde:

Ausſchüſſe zur Einholung deren Raths ſowohl in den Angelegenheiten

der Provinz, als der ganzen Landes zuſammen zu berufen . Se. Ma

jeftåt könne alſo die Ausſchüſſe der einzelnen Provinzen oder alle zugleich

zuſammenberufen und den Ort deren Zuſammentritts beſtimmen . Der

Antrag um Zuſammenberufung aller Preußiſchen Stånde rei alſo nicht

begründet, da Se. Majeſtåt fich das Recht, den Rath der Landtags:

Mitglieder einzuholen, vorbehalten habe, und es hiebei bewenden müſſe.

Mehrere Deputirte , welche den Antrag mit unterſchrieben , traten

dafür auf, indem ſie auszuführen ſuchten : daß man dadurch nur dem

Willen Sr. Majeftåt entgegenkomme , und es ihnen wohl anſtehe, bei

dem aufgeſtellten Antrage, als Ausfluß des allgemeinen Fortſchrittes zu

beharren. Einer der Birilftimmen - Befiger des Mitterſtandes macht die

Verſammlung aufmerkſam , daß es ſich nicht gezieme, den König mit

Antragen um eine erweiterte Repräſentation zu behelligen , nachdem

Se. Majeſtåt in dieſer Beziehung ſich bereits gegen die Preußiſchen

Stånde ausgeſprochen habe. Man müſſe dem Könige vertrauen, Ihm

keine Konzefſionen abdringen . Ohne Untrag ſeien die größten Wohltha:

ten den Unterthanen zugefloſſen, der Stand der Landgemeinden habe ſeis

nen ganzen Wohlſtand dem Könige zu verdanken. Es ſei unziemlich,

dem Könige Vorſchriften machen zu wollen . Dieſer Anſicht trat einec

der Deputirten der Landgemeinden bei . Es entſteht die lebhaftefte Auf

regung. Es wird abwechſelnd für und gegen den Antrag geſprochen.

Verſchiedene Anſichten werden geltend gemacht: ,, die Polniſche Natio

nalitåt wird durch eine unbedingte Verſchmelzung mit den Elementen

Germaniſcher Einheit bedroht. " Unbedingtes Vertrauen zum lan

desherrn, daß er auf dem betretenen Wege fortſchreiten, die gegebenen

Verſprechen erfüllen werde ." Man müſſe mit dem Geiſte der Zeit

fortſchreiten, freiere Inſtitutionen ſeien unerläßlich , doch müſſen ſie ge

ftůßt ſein auf nationeller Grundlage. " — ,, Der Antrag auf eine allge:

meine Ståndeverſammlung mache keinen Unterſchied, ſtelle die befondes

ren Gerechtſame nicht ſicher, berückſichtige unſere Verhältniſſe nicht und

bedrohe unſer beſonderes National- Intereſſe mit dem Untergange. "

fierauf erwiederte der Antragſteller : ,, Zu oft habe ich Beweiſe meines

Billigkeitsgefühls gegeben , indem ich ſtets für gerechte Anträge auftrat ;

håtte ich je im Entfernteſten Nechte der Art als durch meinen Untrag

als bedroht erachten können, nie hätte ich ihn übergeben . Er enthielt

bloß den Wunſch, daß zur Abfaſſung der die ganze Monarchie betreffen

den Gefeße die allgemeinen Stände zuſammenberufen werden." - Die

Diskuſſion erneuert fich . Der Antragſteller verlangt : daß Se. Maje

ſtåt gebeten werde, den nachfolgenden Zuſab zum § 1 des Entwurfs zu

genehmigen ; nach den Worten des Entwurfs: ,, Es ſoll ein Ausſchuß

der Stånde der Provinz Poſen gebildet werden , der ſich auf unſern Bes

15*
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fehl auch außer dem Landtage zu verſammeln hat, " moge es heißen :

,, der nach Umferm Ermeffen mit den ftåndiſchen Ausſchüffen der übrigen

Landestheile in eine Verſammlung zuſammentreten ſoll. - Einer der

Deputirten wendet ein , daß der § 1 bereits genehmigt und daher Zu

fåge zu demſelben unzuláftig feien. Worauf erwiedert wurde, daß der

Zuſak dem 5 zugefekt werde, um die Stelle gehe es nicht. Andere

Zufäße feien genehmigt , ein gleiches müſſe dem Antrage zu Statten

kommen. Zwei Deputirte tragen gleichzeitig dahin an, den Beſchluß

über dieſe wichtige Frage zur künftigen Sigung auszuſeßen. Seine

Majeftat habe viele Wohlthaten während Seiner kurzen Regierung er :

wieſen , man dürfe nicht zweifeln , daß der König auf dieſer Bahn fort:

zuſchreiten geruhen werde. Da aber in Betreff der hieſigen Berhålts

niffe eß nicht ſo leicht ſei, die Frage zu entſcheiden , ob es beſſer ſei oder

nicht, eine ausgedehntere Repräſentation zu haben , ſo gezieme es nicht,

ſo leicht darüber hinweg zu gehen, Zeit zur Erwägung ſei unerläßlich.

Die Berathung nahte alſo ihrem Ende. Man verlangte von allen Sei:

ten Abſtimmung, als einer der Deputirten des Ritterſtandes das Wort

ergriff und in einem långeren Vortrage die Verſammlung auf folgende

Rådfichten aufmerkſam zu machen ſuchte : 1 ) daß die Gewehrung des

Antrages die heiligſten Intereſſen der Bewohner des Großherzogthums

gefährden würde, welche ſich als Polen unter Preußiſcher Herrſchaft an :

fåhen . In einer Verſammlung Deutſcher Stånde könnte dieſe Bedeu:

tung untergehen, das Großherzogthum Poſen würde als zu Deutſchland

gehörend betrachtet werden, und die Polen im Großherzogthume Poſen

mußten aufhören, Polen zu ſein . 2) Daß außgrdem der Antrag be

denklich erſcheinen můffe, ſobald man erwåge, wohin es in andern bán:

dern geführt habe , wenn vom Herrſcher die Gewährung ſtåndiſcher

Rechte gefordert worden ſei. Mit Vertrauen könne man den Entſchlie:

Bungen des Königs entgegenſehen, der bereits durch ſeine Zhaten bewie:

ſen habe, daß Er ſeine hochherzigen Zuſicherungen, die Er bei der Sul

digung in Königsberg ertheilt, auch erfüllen werde. Unträge der Art,

wie der vorliegende, würden den König unangenehm berühren, und dies

fei zu vermeiden, damit Er in dem Wirken für das Wohl des Landes

ſich nicht geſtört fühle. Endlich 3 ) daß die Lage des Preußiſchen Staats

in Erwågung zu ziehen ſei, wenn es ſich um Antråge handle, wie der

vorliegende. Ob man wohl annehmen könne, daß die Nachbarſtaaten

im Often und Süden es ruhig mit anſehen würden, wenn der König ders

gleichen Anträge gewähren ſollte ? Móglicher Weiſe könnten die traus

rigſten Verwickelungen herbeigeführt werden, und er fordere die einzel

nen Abgeordneten auf, wohl zu erwågen, ob ſie es verantworten könn

ten , wenn in weiterer Folge ihres Verhaltens die Verheerungen des

Krieges herbeigeführt werden ſollten. — Man ſchritt hierauf zur Ab

ſtimmung, und der Antrag fiel mit 39 gegen 6 Stimmen durch. Einer

der Deputirten des Ritterſtandes erklärte, gar nicht ſtimmen zu wollen.
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Bei der Abſtimmung felbft fügten mehrere Deputirte der Stådte die

Worte hinzu : ,, unter dieſen Umſtänden , " andere aus dem Ritterſtande :

als Polen ſtimmen wir dagegen.

Nach Eröffnung der Sigung (vom 15. März) baten mehrere Des

putirte ums Wort, um die Erklärung abzugeben, daß nicht die in der

lebten Sibung unmittelbar vor der Abſtimmung gehaltene Rede ſie zur

Verwerfung des vom zweiten Deputirten der Stadt Poſen gemachten

Antrages bewogen habe. Der erſte Redner erklärte, mit der erſten in

jener Rede aufgeſtellten Unſicht als Pole einverſtanden zu ſein ; was

aber die zweite, der Entwickelung freier Volks - Inſtitutionen ganz ent

gegenſtehende Anſicht betrifft, ſo könne er ſolche nicht theilen, und fie

nicht als die allgemeine Meinung feiner Landsleute, ſondern als rein

individuell anſehen, und müſſe übrigens feierlichft hiermit dagegen pros

teſtiren. Ein anderer Deputirter wiederholte das oben Geſagte in

Deutſcher Sprache, und verſicherte, die größere Mehrzahl ſeiner Polni

fchen Kollegen håtte nicht aus Mangel an Freiheitsſinn gegen den an:

trag geſtimmt. Was die Meinung betrifft, als gezieme es den Polen

nicht , die Bólkerſchlacht bei Leipzig hochzuſchagen , erklårte er , der

Sieg der Freiheit über den Despotismus , und die Befreiung aus den

Feſſeln der Sklaverei můſſe von der ganzen Welt hochgeehrt werden .

Hierauf verlas ein dritter Redner einen ſchriftlichen Auffas , worin er

erklärte, die erſte Anſicht jener Rede nicht theilen zu können ; er fehe

ferner in der Bewahrung der Polniſchen Nationalität nur die Abſicht

der Polen, einen kleinen Staat im Staate zu bilden, oder vielmehr zu

bewahren ; dies Beſtreben håtte ſchon ſo manches Unheil über das Groß

Herzogthum Poſen herbeigeführt; dies ſei die Veranlaſſung,zur Einfüh:

rung einer von den übrigen Provinzen ganz verſchiedenen Juſtizverfar

fung und Polizeiverwaltung ; dies ſei die Veranlaſſung, daß alles in

die Hånde der Beamten gegeben ſei . Als Unterthan des geliebten Kó

nigs kónne er den Untrag nicht befürworten , weil er es nicht für Recht

halte, zu viel vom Könige zu verlangen. Es möge nicht ſcheinen, als

wollten die Stånde irgend einen Eingriff in Seine unumſchrånkten Ko

niglichen Rechte machen . Er habe Treue geſchworen, in jener heiligen

Stunde habe er ſeiner Seele ewige Seeligkeit verpfändet, wolle nun

nicht die irdiſche, ſondern auch die ewige Freiheit, und das ewige Ba:

terland erringen . Er fordere endlich ſeine Deutſchen Brüder auf , in

Nichts weiter nachzugeben , und allen weitern Wünſchen entſchieden ent

gegen zu treten . — Alle ſollen endlich gemeinſchaftlich das allgemeine

Wohl im Auge behalten. Hierauf erwiederte der vorige Redner :

daß die Polen keinesweges ſich als Staat im Staate betrachteten , fie

wollen bloß die Königliche Verheißung bewahrt wiſſen, und darin liege

wahrlid kein Bruch der Ireue. Zwei andere Deputirte erklärten hier

auf, das Berhältniß des Großherzogthums Poſen zum ganzen Lande fei

ein ganz anderes, als das der übrigen Provinzen, es beruhe nåmlich auf
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Staatsvertrågen . Ein Birilftimmen - Beſiber des erſten Standes fuchte

die verſchiedenen Meinungen zu vereinigen , und åußerte : die Nationa:

litåt ſei den Einwohnern des Großherzogthums Poſen zugeſichert; man

müſſe alſo , eingedenk des Königsberger Eides, Seine Majeftåt dem Rós

nige völlig vertrauen. Endlich machte ein Deputirter die Bemerkung,

es ſei nicht paffend, ſchriftliche Vorträge zu halten , indem es am Ende

leichter wäre, fich auf einen Gegenſtand ſchriftlich vorzubereiten, als

unvorbereitet darauf mündlich zu antworten . Um Schluſſe ſuchte der

zweite Deputirte der Stadt Poren nachzuweiſen , wie ſein Antrag gar

nicht der Urt rei, um einen Kampf der politiſchen Meinung , einen

Kampf zwiſchen der Polniſchen und Deutſchen Nationalitåt hervorzuru:

fen, die Intereſſen des Großherzogthums Poſen zu gefährden , den König

zu beleidigen und endlich um Preußen mit Unfrieden zu bedrohen ; ſein

Antrag Tei vielmehr gar nicht von dem eigentlichen Geſichtspunkte aus

gewürdigt worden. Ein Deputirter ſprach noch für die Zuſammenberu

fung allgemeiner landſtånde. So endigte dieſe nachträgliche Debatte, über

einen in der lebten Sigung ſchon erörterten und abgemachten Gegenſtand.

Der Magiſtrat und die Stadtverordneten in Breslau trugen bei

dem Schleſiſchen Landtage dahin an : daß derſelbe ſich vereinigen möge,

des Königs Majeſtät allerunterthänigſt zu bitten, die verheißene reichs

ſtändiſche Verfaſſung nach den Grundzügen der Verordnungen des

hochſeeligen Königs, vom 22. Mai 1815 und 17. Januar 1820, nun :

mehr gnädigſt einzuführen 1).

Nachdem die auf den Landtagen von 1841 begutachteten Gereke

wegen Bildung der ſtändiſchen Ausſchüſſe unterm 21. Juni 1842

vollzogen und publicirt worden waren, wurde durch die Staatszeitung

folgende Kabinetsordre veröffentlicht:

1) Den Petenten wurde von dem Miniſterium des Innern und der Po:

lizei auf Allerhöchſten Spezialbefehl unterm 18. Mai eröffnet: Daß

Seine Majeſtät ſich entſchieden dahin auszuſprechen geruht hätten,

bei dem , von Ullerhöchſtdemſelben der Hauptſtadt Breslau in dieſem

Herbſte zugedachten Beſuche, weder eine feierliche Einholung , noch ir:

gend ein Feſt von der Stadt annehmen zu wollen (was aber nachher

doch geſchah ), weil die Petenten durch ihre Ubgeordneten auf dem

ſechsten Provinzial- Landtage eine Petition um reichsſtändiſche Verfaſ:

ſung vorgeſchlagen hätten, Se . Majeſtät aber in dieſem Antrage, nads

den in dem Landtagsabſchiede, d. d . Königsberg den 9. September, und

in Ullerhöchſidero Ordre vom 4. Oktober, ertheilten allerhöchſten Er:

klärungen geradezu eine offene Oppoſition erblicken müßten, deren Al:

lerhöchſtdieſelben von der Stadt Breslau um ſo weniger gewärtig ge:

weſen , als der in allen andern Iheilen der Provinz herrſchende geſundere

Sinn, und das ſchöne Vertrauen zum Landesherrn , dem Se. Majeſtät

ſtets vertraut hätten , auf dem Landtage und insbeſondere bei der ab:

ſtimmung über jene Petition auf so erfreuliche Weiſe bethätigt worden

ſei. Vergi. Buddeus , Deutſches Staatsarchiv. Jena, 1841. Bd. IJ.

S. 351 sqq.
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Ich habe in den , fämmtlichen im vorigen Jahre verſammelten Pro :

vinzial- Landtagen vorgelegten Propoſitions - Dekreten. Meine Abſicht

ausgeſprochen , eine Vereinigung der inzwiſchen durch die Verordnungen

pom 21. Juni d. I. gebildeten ſtåndiſchen Ausſchüffe in ſolchen Fällen

ſtattfinden zu laſſen, wo Mir ihr Beirath in wichtigen Landes - Angele:

genheiten, bei denen es ſich um die Intereſſen mehrerer oder ſelbſt aller

Provinzen handelt, nothwendig erſcheint. Dieſe Bereinigung der Auss

ſchüſſe iſt eine Entwidelung der ſtåndiſchen Inſtitutionen , wie ſolche

von Meines Bochfeeligen Herrn Baters Majeftat in reiflicher Erwägung

der Bedürfniſſe Seines Volks und Seiner Lånder gegeben ſind , indem

fie den ſtåndiſchen Beirath der einzelnen Provinzen durch ein Element

der Ginheit ergänzt. Die felbſtſtändige Wahrnehmung der Intereſſen

der einzelnen Landestheile iſt durch die Provinzial-, Kommunal- und

kreisſtåndiſchen Berfaſſungen genugſam geſichert, aber es fehlte bisher

noch an einem Vereinigungspunkte, um die Ausgleichung abweichender

Intereſſen da , wo eine ſolche ſich für das Geſammtwohl des Staats als

nöthig erweift, herbeizuführen und die Mitwirkung ftändiſcher Organe

bei allgemeinen Maaßregeln in Fåten zu beſchaffen, wo der Landesherr

fie auf möglichft kurzem Wege nöthig erachtet. Dieſer Vereinigungs

punkt iſt nunmehr in den Ausſchüſſen gegeben. Die im vorigen Jahre

verſammelt geweſenen Provinzial- Landtage haben den Gang, den Ich

in dieſer Entwickelung befolge, und den Geiſt, in welchem des Hochſee

ligen Königs Majeſtåt das ſtåndiſche Weſen neu begründete, auf erfreu

liche Weiſe erkannt, indem ſie die soffnung ausſprechen, daß die Selbſt

ſtändigkeit der Provinzial - Landtage durch die Zuſammenberufung der

Ausſchüſſe keine Beeinträchtigung erleiden werde. In dieſem Sinne

habe ich durch die Verordnungen vom 21. Juni d . I. den Ausſchuſſen

die Beſtimmung gegeben, die abweichenden Anſichten der Landtage ein

zelner Provinzen zu vermitteln, über etwaige, bei der weiteren Bera

thung der Gefeße in den höheren Inſtanzen der Legislation hervorgetre

tene, neue Momente ſich nochmals gutachtlich zu åußern , bei den Vorbe:

reitungen allgemeiner Gefeße, fowohl über deren Nothwendigkeit, als

über die bei ihrer Abfaſſung zu befolgende Richtung, ihr Gutachten ab

zugeben und auch bei ſolchen Angelegenheiten , die bisher in der Regel

an die Provinzialſtånde nicht gelangt find, von dem Standpunkte der

praktiſchen Erfahrung und der genauen Kenntniß der provinziellen In

tereſſen, Meine Regierung mit ihrem Rathe zu unterſtügen. — Dieſes

wird daher auch die Beſtimmung ſein, welche die Ausſchüffe zu erfül

len haben , wenn ich dieſelben fåmmtlich zur Berathung allgemeiner

Landesangelegenheiten hier verſammele. – Bu einer ſolchen Verſamm :

lung finde Ich gegenwärtig Veranlaſſung, indem Ich vorläufig über

folgende Mir zur Entſcheidung vorliegende Gegenſtände vor meiner des

finitiven Entſchließung Beſprechung mit den ſtåndiſchen Ausſchüſſen

fámmtlicher Provinzen für angemeffen erachte: 1 ) Ueber die näheren
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Beſtimmungen für den von Mir verheißenen und mit dem 1. Januar

kommenden Jahres beginnenden Steuer - Erlaß ; 2 ) über die Beförde:

rung einer umfaffenden Eiſenbahn - Verbindung zwiſchen den verſchiedes

nen Provinzen der Monarchie unter Beihülfe aus Staatsmitteln ;

3 ) wegen des Entwurfs eines Gefeßes iber die Benubung der Privats

Flüſſe, in beſonderer Beziehung auf die ſich bei der Berathung durch

die Provinzial- Landtage herausgeſtellten Meinungsverſchiedenheiten, die

der Ausgleichung bedürfen. Ich habe demnach beſchloffen, die Ausſchüſſe

aller Provinzen nach Berlin, behufs der Eröffnung ihrer Berathungen

am 18. Oktober d . I. , zu berufen , und beauftrage das Staatsmini:

fterium , die eben aufgeführten Gegenſtände zur Borlegung bei der Ber

ſammlung derfelben volftåndig vorzubereiten . — Für die Beförderung

eines erfprießlichen Zuſammenwirkens der Ausſchuß- Verſammlung mit

den von Mir zum Verhandeln mit derſelben beauftragten Staatsdienern

ift durch die von Mir genehmigte Geſchäfts - Ordnung 1) geſorgt. Sie,

den Miniſter des Innern, beauftrage Ich, den Ober - Präſidenten einer

jeden Provinz anzuweiſen, die erwählten und von Mir beſtåtigten Mit

glieder des Ausſchuſſes derſelben , in Verhinderungsfållen deren Stella

vertreter aufzufordern , fich ſpåteſtens am 17. Oktober d . I. zu dem

hier erwähnten Zwede hier einzufinden .

Sansſouci, den 19. Auguſt 1842.

Friedrich Wilhelm.

Die Ausſchüſſe ſämmtlicher Provinzen waren nun vom 18. DE:

tober bis zum 10. November in Berlin verſammelt und beriethen die

in vorſtehender Kabinetsordre bezeichneten Gegenſtände. Einige Nach

richten über die Berathungen wurden durch die Staatszeitung bekannt

gemacht.

Die definitive Entſcheidung über den Steuererlaß erfolgte in dem

ſelben Jahre; die Entſcheidung wegen der Eiſenbahnen wurde noch

von näheren Anträgen des Finanzminiſters abhängig gemacht %). Spä:

ter wurde auch das Geſek über die Benukung der Privat - Flüſſe

verkündigt 3).

Der Preußiſche Landtag von 1843 bat mit 88 Stimmen

gegen 5 :

1 ) . daß den vereinigten Ausſchüſſen rückſichtlich der allgemeinen

Gereggebung diejenigen Befugniſſe übertragen werden , welche den Pro:

pinzialſtänden verliehen ſind, ohne daß dem verfaſſungsmäßigen Wir

kungskreiſe der lekteren dadurch etwas entzogen werde ;

1) Dieſelbe war am 10. Auguſt 1842 erlaſſen und iſt in der Staatszeis

tung abgedruckt.

2) R. O. vom 22. November 1842. Gefeßl. S. 307.

3 ) Geleg vom 28. Februar 1843. Geſegr. S. 41,
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2) daß die Geſchäftsordnung für die vereinigten Ausſchüſſe um :

gearbeitet , und die alleinige Leitung derſelben einem aus ihrer Mitte

zu ernennenden Marſchall übertragen , und den Ausſchüſſen geſtattet

werden möge, ihre Gutachten und Anträge mittelſt beſonderer Denk:

ſchriften an Se. Majeſtät richten zu dürfen ;

3) daß eine geſeßlich geregelte , von Sr. Majeſtät zu beſtim

mende Wiederkehr der vereinigten Ausſchüſſe erfolgen möge.

Sechstes Kapitel .

Darſtellung der jeßigen ſtändiſchen Verfaſſung.

$ 72. Die Provinzialſtände.

Die Eintheilung des Preußiſchen Staats in Bezug auf ſtändiſche

Berhältniſſe iſt mit der allgemeinen Verwaltungseintheilung ( vergt.

oben S. 3) nicht übereinſtimmend, indem die Provinz Brandenburg

diejenigen Landestheile, welche bei der neuen Eintheilung im Fahre

1816 von ihr getrennt worden waren, in Bezug auf ſtändiſche Ver

hältniſſe wieder in ſich aufgenommen , und mit ihrem alten und dem

neuen , ſeit 1816 hinzugekommenen Beſtande vereinigt hat. Es iſt

hierdurch die Provinz Pommern um den damit verbundenen Theil der

Neumark, die Provinz Schleſien um die Halbenklave Roihenburg an

der Oder , und die Provinz Sachſen um die Altmark kleiner ; die

Provinz Brandenburg dagegen, außer den anſehnlichen Erweiterungen,

welche ſie im Jahre 1816 empfing, noch durch die Zurücknahme dies

fer dagegen abgetrennten Landestheile vergrößert worden. Doch iſt der

Kreis Hoyerswerda , welcher im Jahre 1816 zu der Provinz Bran:

denburg gelegt worden war, nachmals auch in Beziehung auf ſtändiſche

Verhältniſſe wieder davon getrennt worden ").

Eine ſtändiſche Wirkſamkeit findet gegenwärtig ſtatt auf Pro :

vinzial - Landtagen , in Verſammlungen der provinzialſtän :

diſchen Ausſchüſre , `auf Kommunal - Landtagen und auf

Kreistagen.

1) Vergl. I. G. Hoffmann , die Bevölkerung des Preußiſchen Staats 2c .

S. 15 .
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Da die ſtändiſchen Angelegenheiten für jede Provinz durch be

ſondere Geſeke geordnet ſind, dieſe aber in vieler Hinſicht übereinſtim

men , ſo werden hier zunächſt die , alle oder die meiſten Provinzial

Landtage betreffenden Beſtimmungen derſelben in der Kürze angeführt,

demnächſt aber auch die wichtigſten Feſtfeßungen für die einzelnen

Provinzen erwähnt werden .

Uuf den Provinzial- Landtagen von Schleſien , Sachſen , Weſt

phalen und der Rheinprovinz erſcheinen vier Stände , auf den übri

gen nur drei. Gegenwärtig haben auf den Provinzial- Landtagen

zu erſcheinen :

in den Provinzen

Landtagsmit:

glieder, die zu von der

den übrigen Ritter:

Ständen nicht ſchaft

gehören

aus den

Städten

aus den

Landge:

meinden

über:

haupt

Brandenburg

Preußen

Pommern

Schleſien

Poſen

Sachſen ...

Weſtphalen .

Rheinprovinz .

zuſammen .

a
l

I
I
I

10

36 23 12

47 28 22

25 16 8

36 30 16 .

26 16 8

30 13

20 20 20

25 25 25

| 245 | 182 | 124

71

97

49

92

50

73

72

80

+

246

12

5

1
33 | 584

Hiernach iſt auf den meiſten Landtagen die Zahl der ritterſchaft:

lichen. Abgeordneten , der Beſitzerlandtagsfähiger Rittergüter, über:

wiegend. Die landtagsfähigen Rittergüter ſind in beſondere Matrikel

eingetragen . Wenn in den Provinzen Sachſen, Weſtphalen und der

Rheinprovinz das Einkommen eines landtagsfähigen Rittergutes aus

dem Grundeigenthume und den Realgerechtſamen in Folge der Ublő

ſungsordnung vom 13. Juli 1829 (Geſebr. S. 65 ) unter tauſend

Thaler herabſinkt, fo geht die Landtagsfähigkeit nicht verloren , wenn

binnen vier Jahren auf den Ankauf von Grundſtücken, welche fo ge

legen ſind, daß ſie mit dem Gute verbunden und mit demſelben bez

wirthſchaftet werden können , 1 ) bei Gütern , die vor der Ablöſung

weniger als tauſend Thaler Reinertrag gewährt haben , das ganze Ab

löſungskapital, und 2) bei andern Gütern ſo viel verwandt wird, daß

fie wieder auf tauſend Thaler Reinertrag gebracht werden . Bei ſol

chen Gütern , die ſelbſt ohne einen Ritterſik bloß in Natural - oder

Geldrenten beſtehen , erliſcht die Landtagsfähigkeit durch die Ablöſung
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gegen Kapital ſofort) . Die Löſchung eines landtagsfähigen Ritter:

gutes in der Rittergutsmatrikel kann übrigens nur von dem Miniſter

des Innern verfügt werden % ).

Bei der Wählbarkeit der Abgeordneten aller Stände zum Pro :

vinzial-Landtage werden folgende Bedingungen vorausgeſekt: 1 ) Grund

beſig, in auf und abſteigender Linie ererbt, oder auf andere Weiſe

erworben und zehn Jahre nicht unterbrochen ; im Vererbungsfalle

wird die Zeit des Beſiges des Erblaſſers und des Erben zuſammens

gerechnet; 2) die Gemeinſchaft mit einer der chriſtlichen Kirchen ;

3) die Vollendung des dreißigſten Lebensjahres ; 4) unbeſcholtener

Ruf 3 ). Von der Bedingung des zehnjährigen Beſißes zu dispenſt

ren, hat ſich der König vorbehalten. In Anſehung der übrigen Bes

dingungen findet aber keine Dispenſation ſtatt. In der Provinz Poren

muß der zu Wählende noch , nach dem Staatsvertrage vom 3, Mai

1815 , für einen Preußiſchen Unterthan zu halten ſein ).

Geiſtliche, Militair- und Civilbeamte; als Beſiker von landtagsfähigen

Rittergütern, als Landtagsabgeordnete gewählt werden, ſo bedürfen ſie

der Beurlaubung ihrer Vorgefekten . Zur Ausübung des Wahlrechts

genügt das Alter von vier und zwanzig Jahren. Auch iſt dazu nicht

zehnjähriger , ſondern nur eigenthümlicher Beſit erforderlich .

Wahlrecht und die Wählbarkeit ruhen , wenn über das Vermögen der

fen, dem dieſe Befugniſſe zuſtehen, der Konkurs eröffnet iſt, ingleichen

während eines nicht einer moraliſchen Perſon zuſtehenden geſellſchaft:

lichen Beſiges. Das Wahlrecht und die Wähtbarkeit im Stande der

Rittergutsbeſiker wird durch den Beſik eines landtagsfähigen Ritter

gutes in der Provinz , ohne Rückſicht auf adliche Geburt des Beſikers,

begründet. Das Wahlrecht muß in Perſon ausgeübt werden . Die

Abgeordneten können keinen Andern für ſich bevollmächtigen . Für je:

den von ihnen wird gleichzeitig ein Stellvertreter gewählt, in der

Provinz Poſen aber zwei, von denen der, welcher die meiſten Stim

men gehabt hat, zuerſt einzuberufen iſt. Die Wahlen geſchehen auf

ſechs Jahre ; alle drei Jahre ſcheidet die Hälfte der Abgeordneten, die

1) K. D. vom 1. Uuguſt 1831. Geſekſ. S. 171.

2) K. O, vom 11. Januar 1835. . Geſekſ. S. 9.

3) Vergl. Gerek über die perſönliche Fähigkeit zur Uusübung der Stand

Tchaft 2c. , vom 8. Mai 1837. Geſeor. S. 99. 124.

4) Urt. 8 sqq. Gefeßl. 1815. S. 133, verordnet wegen der ſogenannten

sujets mixtes, daßIndividuen, die im Preußiſchen und Ruſſiſchen Staat

Grundeigenthum beſigen , binnen einem Jahre, nach Ratifikation des

Vertrages, den betreffenden Behörden den von ihnen im Preußiſchen

Gebiete gewählten feſten Wohnort anzeigen, wodurch ſie für ihre Perſon

und Familie Preußiſche Unterthanen werden. Bei unterlaſſung dieſer

Unzeige gilt daſſelbe, falls ihr ' letter Wohnort fic, im Preußiſchen Ge

biete befand.
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aber wieder wählbar ſind , aus. Die Abgeordneten erhalten Diäten

und Reiſekoſten , die jeder Stand für ſeine Abgeordneten aufbringen

muß.

Die Berufung eines Provinzial- Landtages und die Dauer deſfel:

ben wird jedesmal vom Könige beſonders angeordnet.

Der Königliche Landtagskommiffarius prüft die Wahl

protokolle, ob ſie in der Form und nach den Eigenſchaften der Abge

ordneten vorſchriftsmäßig geſchehen find. Nur wenn er in dieſer

Beziehung Mängel findet, kann er andere Wahlen verlangen ). Er

ladet die Mitglieder zum Landtage, und beruft, falls dieſe an der fer

neren Theilnahme gehindert werden, die Stellvertreter ein ; er eröffnet

und ſchließt den Landtag, reicht die Verhandlungen deſſelben dem Kő

nige ein und publicirt den Ständen den darauf ertheilten Landtags :

abſchied ?). Der Landtagskommiffarius iſt Mittelsperſon aller Ver:

handlungen ; an ihn allein haben fich die Stände wegen jeder Aus

kunft, oder wegen der Materialien , deren ſie für ihre Geſchäfte bedür:

fen , zu wenden. Er theilt den Ständen die Königlichen Propos

1) Die Prüfung der Wahlen ſcheint ſich darauf nicht erſtrecken zu dürfen,

ob der Grundbeſig der Wählenden oder der Gewählten etwa mit Schul:

den belaſtet iſt Denn kein Gefen verbietet, daß Perſonen, deren Grund

beſik Telbſt über den Werth verſchuldet iſt, wählen oder gewählt wer:

den . Die Prüfungwird ſich vielmehr darauf beſdıränken müſſen , ob

die Wählenden das Wahlrecht hatten und die Gewählten wahrfähig, ſo

wie, ob die Vorſchriften des Reglements über das Verfahren bei den

ſtändiſchen Wahlen , vom 22. Juni 1842, Geſekſ. S. 213, beob:

achtet ſind. Danach wird durch verdeckte Stimmzettel gewählt. Wenn

keiner mehr als die Hälfte der Stimmen der erſchienenen Wähler erhal

ten hat, ſo werden diejenigen beiden , welche die meiſten Stimmen er:

halten haben , auf eine engere Wahl gebracht. Haben mehrere gleich:

piel Stimmen erhalten , ſo findet eine Vorwahl ſtatt, um diejenigen

beiden zu beſtimmen , welche auf die engere Wahl zu bringen ſind.

Ergiebtdie zweite Abſtimmung kein anderes Reſultat, als die erſte, ro

iſt die Wahlnochmals zuwiederholen,undwennaud dann die Stim

men in derſelben Weiſe getheilt bleiben, ſo ſind von denen, welche die

gleiche Stimmenzahl erhalten haben , die beiden den Lebensjahren nach

Welteſten auf die engere Wahl zu bringen. Iſt zwar für Einen die re:

lative Stimmenmehrheit vorhanden, haben aber nächſt ihm mehrere an:

dere eine gleiche Stimmenzahl erhalten , ſo iſt durch eine weitere Vor:

wahl feſtzuſtellen , welcher von ihnen mit jenem auf die engere Wahl

gebracht werden ſoll. Bei allen Vorwahlen, welche nur zu dem Zwecke

geſchehen, um die beiden Perſonen zu ermitteln , welche auf die engere

Wahl zu bringen ſind, entſcheidet die relative Stimmenmehrheit.

2) Die von Friedrich Withelm JII. überhaupt erlaſſenen 42 Provinzial

Landtagsabſchiede ſind abgedruckt in der Rumpfſchen Sammlung ( Preis

16 % 2 Rthlr.), To wie auch in Bergius , Ergänzungen 2c. (Preis

2 Rthlr.). Die ſpäteren Landtagsabſchiede ſind in der Staatszeitung

und den betreffenden Umtsblättern zu finden .
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ſitionen mit, und empfängt die von ihnen abzugebenden Erklärun:

gen und Gutachten , ſo wie ihre ſonſtigen Vorſtellungen, Bitten und

Beſchwerden . Den Berathungen wohnt er nicht bei. Er kann aber

den Eintritt zu mündlichen Eröffnungen verlangen , und eine Deputa

tion zu ſich entbieten , ſo wie auch die Stände Deputationen an ihn

abſenden können .

Den Vorſitenden auf dem Landtage , mit dem Charakter als

Landtagsmarſchall, ſo wie deſſen Stellvertreter, ernennt der Rör

nig für jeden Landtag, und zwarin Schleſien, Sachſen, Weſtphalen

und der Rheinprovinz aus den Mitgliedern des erſten oder zweiten

Standes , in den übrigen Provinzen aber aus den Mitgliedern des

erſten Standes . Der Landtagsmarſchall leitet den Geſchäftsgang auf

dem Landtage, hält auf Ruhe und Ordnung, und hat auf möglichſte

Beſchleunigung der Berathungen und Arbeiten der Stände zu halten.

Bei Eröffnung des Landtags und zur Faſſung gültiger Beſchlüſſe

müſſen wenigſten drei Viertel ſämmtlicher Abgeordneten , in Preußen

aber wenigſtens ſiebenzig , und in Weſtphalen und der Rheinprovinz

wenigſtens drei Viertel der Abgeordneten des zweiten, dritten und vier:

ten Standes gegenwärtig ſein. Nach Mittheilung der Propoſitionen

ernennt der Landtagsmarſchall in der Plenarverſammlung , mit

Beobachtung des Stimmenverhältniſſes nach Verſchiedenheit der Ges

genſtände, beſondere Ausſchüſſe, welche die an den Landtag gelan

genden Angelegenheiten zur Berathung und Beſchlußnahme vorbereiten .

Das Direktorium dieſer Ausſchüſſe führt dasjenige Mitglied aus

dem erſten , und in Schleſien, Sachſen, Weſtphalen und der Rhein

provinz aus dem erſten oder zweiten Stande , welches der Landtags

marſchall dazu beſtimmt. Beſondere Anträge einzelner Mitglieder an

die Verſammlung werden nach gehaltenem Vortrage ſchriftlich zu Pro

tokoll gegeben. Die ſtändiſchen Schriften , deren Abfaſſung der Land:

tagsmarſchall den dazu geeigneten Mitgliedern aufträgt, werden von

allen Abgeordneten vollzogen . Alle Schriften, die nicht einen Untrag

an den Kommiſſarius enthalten , ſind an den König zu richten , und

dem Kommiſſarius durch eine Deputation zu übergeben.

Die Mitglieder aller Stände bilden eine ungetheilte Einheit,

und verhandeln die Gegenſtände gemeinſchaftlich. Die Beſchlüfe er:

halten ihre Beſtimmung durch einfache Mehrheit 1) , mit Aus

nahme derer über ſolche Gegenſtände, welche vom Könige zu ihrer Bes

rathung verwieſen , oder ihrem Beſchluſſe mit Vorbehalt Königlicher

Sanktion überlaſſen , oder ſonſt zur Kenntniß des Königs zu bringen

1) Auf den Landtagen in Brandenburg , Pommern , Poren und Schleſien

können die ſtädtiſchen und ländlichen Deputirten zuſammen eine ein

fache Stimmenmehrheit nicht erlangen.
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find. Hierbei wird eine Stimmenmehrheit von zwei Drittheil 1)

erfordert. Wenn dieſe nicht vorhanden iſt, ſo wird dies mit Angabe

der Verſchiedenheit der Meinungen ausdrücklich bemerkt. Bei Gegen:

ſtänden , wo das Intereſſe der Stände gegen einander geſchieden iſt,

findet Sonderung in Theile ſtatt, ſobald zwei Drittheil der Stim

men des Standes, welcher ſich durch einen Beſchluß der Mehrheit ver:

legt glaubt, darauf dringt. Dann verhandelt die Verſammlung nicht

gemeinſchaftlich, ſondern nach Ständen . Die auf dieſe Weiſe hervor:

gebrachte Verſchiedenheit der Gutachten gelangt zur Entſcheidung des

Königs. Wenn fich bei der Geſammtberathung die Stimmenmehrheit

gegen das Intereſſe der einzelnen Provinzialbezirke erklärt, ſo

können die Abgeordneten eines ſolchen Landestheils ihre abweichende

Meinung zu den Landtagsverhandlungen geben.

Bitten und Berch werden der Stände können nur aus dem

beſonderen Intereffe der Provinz und ihrer einzelnen Theile hervorge

hen . Individuelle Bitten und Beſchwerden hat der Landtag gleich an

die betreffenden Behörden oder an den König unmittelbar zu verwei

ſen ; wenn aber Mitglieder des Landtags von Bedrückungen ein

zelner Individuen beſtimmte Ueberzeugung erhalten , ſo können ſie bei

dem Landtage mit gehörig konſtatirter Anzeige darauf antragen , daß

derſelbe ſich für die Abſtellung bei dem König verwende. Alle bei dem

Landtage eingehenden, ſo wie die von demſelben ausgehenden Anträge

müſſen ſchriftlich eingegeben werden. Sind die lekteren einmal zurüd

gewieſen , ſo dürfen ſie nur alsdann, wenn wirklich neue Veranlaſſun

gen oder neue Gründe eintreten, und immer erſt bei künftiger Beru:

fung des Landtags erneuert werden. Die Stände ſtehen als bera :

thende Verſammlung ebenſo wenig mit den Ständen anderer

Provinzen, als mit den Kommunen und Kreisſtänden ihrer Provinz

in Verbindung ; es finden daher keine Mittheilungen unter ihnen ſtatt.

Die einzelnen Stände können ihren Abgeordneten keine bindenden

Inſtruktionen ertheilen , fie aber beauftragen, Bitten und Bez

ſchwerden anzubringen.

Sobald der Kommiſſarius den Landtag geſchloſſen hat, hören die

ſtändiſchen Berathungen auf, und die Stände gehen auseinander ; auch

bleibt kein fortbeſtehender Ausſchuß verſammelt; für ſolche Gegenſtände

der laufenden ſtändiſchen Verwaltung aber , welche der König den

Ständen überträgt, können ſie die geeigneten Perſonen wählen und

beſtellen , inſofern die Geſchäfte folches erfordern .

Das Reſultat der Landtagsverhandlungen wird durch den

Drud bekannt gemacht. Wenn es auf dem Landtage begehrt

1) Selbſt auf den Landtagen , wo nur drei Stände erſcheinen , können

der zweite und der dritte Stand zuſammen, gegen den erſten

Stand eine Majorität von zwei Drittheil nicht erlangen.
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wird , können die Gutachten und Petitionen der Provinzialſtände

gleichzeitig mit der geſchichtlichen Darſtellung und dem Landtagsab

ſchiede abgedruckt werden , inſofern die Gutachten und Petitionen zu

den in die geſchichtliche Darſtellung und in den Landtagsabſchied auf

genommenen Gegenſtänden gehören 1). — In den Propoſitionsdekreten

vom 23. Januar und 30. April 1841 wurde die Veröffentlichung der

Landtagsverhandlungen durch den Druck in einer größeren Uusdeh

nung als früher geſtattet, und demgemäß beſtimmt, daß mit dem Land:

tagsabſchiede zugleich die Propoſitionsdekrete und fämmtliche an den

König gerichtete ſtändiſche Eingaben publicirt werden ſollen , wogegen

die früher von den Marſchällen entworfenen Darſtellungen der Land

tagsverhandlungen wegfallen können. Auch wurde geſtattet, daß die

Protokolle, jedoch unter Vermeidung aller Spezialitäten und Perſona

lien, gedruckt, und an die Landtagsmitglieder zur Mittheilung an ihre

Machtgeber ) vertheilt werden . Es wurden auch noch vor Beendi

gung der Landtage Auszüge der Verhandlungen durch die öffentlichen

Blätter bekannt gemacht.

1 ) A. D. vom 2. November 1833. Gefeßl. 1834, S. 91.

2) Verſteht man unter ,,Machtgeber " , auch ,, Rommittenten “ genannt,

die Wähler , ſo ſind die Protokolle den Beſigern aller landtagsfähigen

Rittergüter, bei den Städten aber nur den Stadtverordneten , und außer

dem hinſichtlich der Städte, die nicht Virilſtimmen haben , den gewähl

ten Wählern , endlich bei den Landgemeinden nur den Grundbeſißern,

welche die Ortswähler wählen, den Ortswählern und den Bezirkswäh

lern mitzutheilen. Iſt dieſe Erklärung richtig, ſo kann die größte Zahl

der Staatsbürger, namentlich die, welchekeinen Grundbeſit haben

worunter die meiſten Gewerbstreibenden , Gelehrten, Geiſtlichen , Verzte,

Staatsdiener , Militairperſonen begriffen ſind von den Protokollen

keine Einſicht erhalten. Da aber die Provinzialſtände das geſegmäßige

Organ der verſchiedenen Stände der unterthanen jeder Provinz ſind,

und doch jeder unterthan einem Standeangehört (vergl. U. E. R. I. 1 .

§ 2. 6.) , ſo könnte anſcheinend Jeder die Einſicht der Protokolle for

dern. Wäre dies indeß die Abſicht geweſen , fo würden die Protokolle,

gleich den Propoſitionen und Petitionen , bekannt gemacht werden dür:

fen. Doch iſt kaum zu glauben, daß dieſelben allen Nichtwählern ver:

heimlicht werden ſollen, da die Landtage auch die Intereſſen dieſer Per

ſonen wirklich wahrnehmen , und nicht einmal vorgeſchrieben iſt, daß

ſie bloß die Intereſſen der Grundbeſißer wahrnehmen dürfen , daß alſo

die ritterſchaftlichen Deputirten nur die Intereſſen der landtagsfähigen

Rittergutsbeſiker, die ſtädtiſchen Deputirten nur dieIntereſſen der ſtäd

tiſchen Grundbeſißer , und die Deputirten der Landgemeinden nur die

Intereſſen der übrigen Grundbeſiker zu vertreten hätten. Der Schles

ſiſche Landtag von 1843 bat um Deffentlichkeit der Landtagsfißungen
,

daß in den Protokollen über die Landtagsverhandlungen
die Namender

Redner genannt werden möchten , und ein vollftändiger Abdruck derſela

ben durch Redaktion von Landtagsblättern
ſtattfinden möge.
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In dem ſiebenten Preußiſchen Landtagsabſchiede vom 7. Novem :

ber 1841 ( I. c .) heißt es : ,Aus der Erklärung unſerer getreuen

Stände haben Wir gern erſehen , daß ſie unſere landesväter :

liche Abſicht, zur Förderung und Belebung der ſtändiſchen Wirt

famkeit, die Landſtände aller Provinzen der Monarchie in Zukunft

von zwei zu zwei Jahren zuſammen zu berufen , dankbar

anerkannt haben . Es iſt danach anzunehmen , daß künftig die Land

tage aller Provinzen regelmäßig alle zwei Jahre zuſammen kommen

werden . Auch waren im Jahre 1843 alle Landtage verſammelt, und

während ihres Zuſammenſeins wurden ihre Verhandlungen in derſelben

Weife veröffentlicht, wie dies im Jahre 1841 geſchah.

$ 73. Der Brandenburgiſche Landtag .

Der Landtag für die Mark Brandenburg und das Mark :

grafthum Niederlauſik 1) verſammelt ſich in Berlin. Die Zahl

der Mitglieder deſſelben iſt 71 , und zwar

A. für den erſten Stand , 36 Stimmen , nämlich

1 ) das Domkapitel zu Brandenburg , mit einer,

2) der Graf von Solms -Baruth , mit einer,

3) der Graf von Solms - Sonnenwalde ?) , mit einer,

4) der Graf von Hardenberg -Reventlow auf Neuhardenberg, der

Graf von Arnim auf Boigenburg 3 ) und die künftig zu bevorrechten :

den Beſißer adlicher Majorate und Fideikommiſſe, zuſammen mit einer

Stimme,

5) aus den Standesherren in der Niederlauſis (vergl. oben

S. 175 ) ein Abgeordneter , und

6) aus der Ritterſchaft, 31 Ubgeordnete ;

B. für den zweiten Stand : aus den Städten 23 Abgeord:

nete, und zwar für Berlin 3 , für Brandenburg 1 , für Potsdam 1 ,

für Salzwedel 1 , für Perleberg 1 , für Frankfurt 1, für Prenzlow 1 ,

für Ruppin 1 , für Stendal und Gardelegen 1 , für Urneburg, Arend:

ſee, Bismart, Kalbe, Dſterburg , Seehauſen, Tangermünde, Werben,

Kyrig, Prißwalk, Wittſtock, Menenburg, Havelberg, Lenzen , Puttlig,

Wilsnad und Wittenberge 1 , für Beelik , Belzig, Brück, Niemege,

Saarmund , Treuenbrieben , Werder, Kremmen , Fehrbellin , Kesin ,

Nauen , Spandow, Frieſack, Prißerbe, Rathenow, Rhinow, Granſee,

Lindow, Neuſtadt a . d. D. , Wuſterhauſen a . d. D. , Altruppin und

1) Gereg vom 1. Juli 1823. Gefeßl. S. 130. Verordnnng vom 17. Xu:

guſt1825. Gefeßt, S. 193. R. O. vom 27. December 1826. Geſebi.

1827. S. 7.

2) R. O. vom 28. November 1835 , Geſekſ. 1839. S. 221.

3) R. D. vom 22. Juni 1839, ad 1. Geſekſ. S. 226.
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Rheinsberg 1 , für Bieſenthal, Freyenwalde , Neuſtadt - Eberswalde,

Strausberg, Wriezen, Brüſſow , Strasburg, Lychen , Templin, Behde:

nick , Angermünde, Greiffenberg, Oderberg, Joachimsthal, Schwedt,

Vierraden , Bernau, Liebenwalde, Oranienburg und Altlandsberg 1 ),

für Wendiſch - Buchholz, Köpnic, Charlottenburg , Mittenwalde, Teltom ,

Teupig, Trebbin , Storkow , Zoffen, Baruth, Dahme, Jüterboge, Lucken

walde, Zinna, Storkow , Beeskow , Fürſtenwalde, Müncheberg, Seelow,

Lebus, Müllroſe und Buckow 1 , für Urnswalde und Königsberg 1 ,

für Landsberg und Soldin 1 , für Friedeberg, Drieſen , Neuwedel,

Woldenberg,Reek, Nörenberg, Dramburg, Katies, Falkenburg, Schie

velbein , Küſtrin , Fürſtenwalde, Neudamm , Bärwalde, Mobrin,

Schönfließ, Zehden , Berlinchen , Bernſtein und Lippehne 1 , für Rós

nigswalde, Sonnenburg, Görik, Lagow, Droffen , Schermeiſſel, Reppen,

Sternberg, Zielenzig , Kroffen, Sommerfeld, Bobersberg, Rothenburg,

Kottbus, Peiß, Züblichau, Schwiebus und Trebichen 1, für Luckau,

Lübben, Kalau und Guben 2 , für Sorau, Forſte, Triebel, Pförten ,

Chriſtianſtadt, Gaffen , Fürſtenberg, Lieberoſe und Friedland 1 , für

Spremberg, Dobriluge, Finſterwalde, Golfen, Kirchhain , Sonnenwalde,

Lübbenau , Vetſchau, Drebkow und Senftenberg 1 Abgeordneter ;

C. für den dritten Stand : aus den Landgemeinden oder den

übrigen Gutsbefigern , Erbpächtern und Bauern, 12 Abgeordnete.

In die Matrikeln der Rittergüter werden aufgenommen : die

durch beſondere Landesherrliche Urkunden zu landtagsfähigen Rittergű:

tern erhobenen Güter ; ferner, in der Kur- und Neumark, Rittergű:

ter, deren Eigenſchaft als ſolche mit der Befugniß für einen adlichen

Befißer auf Kreistagen zu erſcheinen , bereits im Jahre 1804 unbes

ftritten feſtgeſtanden hat, und in der Niederlauſit ? ), unmittelbare Rit:

tergüter, welche nach der ſeitherigen dortigen Verfaſſung einen Befißer

adlichen Standes zur Land- und Kreisſtandſchaft befähigten .' Der

Verluſt der Landtagsfähigkeit eines Rittergutes durch Zerſtückelung tritt

ein, wenn in Folge freiwilliger Parcellirung , in der Kurmark, die

Grundfläche eines Gutes bis auf weniger als 1000 Morgen oder die

Einnahme bis auf weniger als 1000 Thaler baare Gefälle oder

50 Winspel Pächte verringert iſt ; in der Neumarê, wenn die Grund

fläche bis unter 1000 Morgen vermindert iſt , und der Werth des

beim Gute verbliebenen nicht mindeſtens 20,000 Thaler beträgt; und

in der Niederlauſit, wenn die Grundfläche auf weniger als 500 Mor:

gen vermindert wird. Rittergüter, in der Kur- und Neumark, welche

ſeit 1804 , und in der Niederlaufik, welche ſeit der Preußiſchen Befika

nahme bis unter den hier vorgeſchriebenen Umfang freiwillig zerſtüdelt

1) A. D. vom 26. Oktober 1833. Gefeßi. S. 229.

2) Verordnung vom 18. November 1826. Geſegl. S. 114.

16
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worden ſind , ſollen jedoch die Landtagsfähigkeit behalten, oder wieder

erlangen, wenn ſie mindeſtens die Hälfte des für einen jeden der drei

Landestheile vorgeſchriebenen Umfanges enthalten , oder durch Ankauf

wieder erlangen. Die Wahlen im erſten Stande erfolgen auf Kreis :

tagen, in der Niederlauſit aber auf den Kommunal- Landtagen .

Ais Abgeordnete des zweiten Standes können nur ſtädtiſche

Grundbeſißer gewählt werden, welche entweder zeitige Magiſtratsperſo:

nen find, oder ein ſtädtiſches Gewerbe, wozu aber weder die Ausübung

der Heilkunde, noch die Praris der Juſtizkommiſſarien gehört, treiben .

Der Werth , den bei lekteren Grundbeſig und Gewerbe zuſammenge

nommen haben muß, iſt in den Städten mit mehr als 10,000 Civil

einwohnern auf 10,000 , in den Städten unter 3500 Einwohnern

auf 2000 , und in den übrigen auf 4000 Thaler feſtgelegt.

Wahlrecht ſteht denen , welche den Magiſtrat wählen , zu , alſo den

Stadtverordneten . Daß die nicht angeſeſſenen und die jüdiſchen Stadt:

verordneten am Wahlrechte nicht Theil nehmen dürfen, iſt im Gefeße

nicht geſagt. Jede Stadt mit einer Virilſtimme wählt ihre Abgeord

neten in fich, die übrigen Städte wählen Wähler, und zwar jede von

weniger als 150 Feuerſtellen , einen , die übrigen aber für jedwede

150 Feuerſtellen , einen . Die Wähler treten kollektiv in Wahlver:

fammlungen nach Bezirken zuſammen , und wählen den Landtags:

abgeordneten.

Bei dem dritten Stande wird zu der Eigenſchaft eines Land:

tagsabgeordneten der Beſit eines als Hauptgewerbe ſelbſt bewirthſchaf:

teten Landguts, und zwar in der Kurmarf , von mindeſtens 50 Mor:

gen in Ledern , Wieſen und Autungen, in der Neumark von minder

ſtens 18 Scheffel Winterung, und in der Niederlauſik von mindeſtens

18 Scheffel Winterung und Sommerung, erfordert. Von den Dorf:

gemeinden wählt eine jede nach ihrer für andere Dorfangelegenheiten

hergebrachten Weiſe einen Wähler , deſſen Grundbeſik übrigens nicht

die für die Wählbarkeit erforderliche Größe zu haben braucht. Die

Wähler verſammeln ſich mit den Beſigern der einzeln liegenden , zu

keiner beſtimmten Dorfgemeinde gehörenden Güter des dritten Stan:

des, welche das Máaß der Wahlfähigkeit haben, bezirksweiſe zur Wahl

des Bezirkswählers; die Bezirkswähler, welche auf ſechs Jahre gewählt

werden ) , treten dann zuſammen und wählen endlich den Landtags:

abgeordneten.

874. Der Preußiſche Landtag.

Der Landtag des Königreichs Preußen 9) verſammelt fich

1) S. D. vom 27. Februar1830. Gefeßf. S. 46.

2) Gereg vom 1. Juli 1823. Gefeßi. S. 138. Verordnung vom 17.
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abwechſelnd in Königsberg und in Danzig . Die Zahl der Mit:

glieder deſſelben iſt 97, und zwar :

A. für den erſten Stand 1) 47 Stimmen , nämlich: 1 ) die

Grafen zu Dohna , als Beſiger der Grafſchaft Dohna , mit einer

Kollektivſtimme; 2) der Graf von Kanſerling, als Beſiber der Graf

ſchaft Rautenburg, mit einem Antheil an einer im Stande der Rit

terſchaft zu bildenden Kollektivſtimme; 3) aus der Ritterſchaft 45

Abgeordnete;

B. für den zweiten Stand : aus den Städten %), 28 Abges

ordnete , nämlich für Danzig 3 , für Elbing 2 , für Thorn 1 , für

Graudenz 1 , fűr Marienwerder, Marienburg und Kulm 2 , für die

kleinen Städte des Danziger Regierungsbezirks 1 , für die Städte auf

dem rechten Weichſelufer des Marienwerderſchen Regierungsbezirks -

mit Ausſchluß der zu Oſtpreußen geſchlagenen Marienwerderſchen und

Roſenbergſchen Kreiſe - 1 , für die Städte im weſtlichen Theile des

Marienwerderſchen Bezirks – mit Ausnahme der Kreiſe Schlochau

und Deutſch -Krone - 1 , für die Städte im Schlochau : und Deutſch

Kroneſchen Kreiſe 1 , für Königsberg 3 , für Memel 1 , für Brauns.

berg 1 , für Gumbinnen 1 , für Tilſit 1 , für Inſterburg 1 , fűr Gran

Tee , Biſchofswerder, Freiſtadt, Rieſenburg, Roſenberg , Deutſch - Eylau,

Saalfeld , Liebmühl, Oſterode, Mohrungen und Preuß. Holland 1 ,

für Gilgenburg, Soldau, Neidenburg, Willenberg, Ortelsburg, Ho

henſtein , Paffenheim , Ullenſtein , Wartenburg und Biſchofsburg 1,

für Mühlhauſen , Frauenburg, Heiligenbeil, Kreuzburg, Zinten, Mehl

ſad , Wormbitt und Liebſtadt 1 , für Guttſtadt, Heilsberg , Seeburg,

Biſchofftein , Röffel, Bartenſtein und Landsberg 1 , für Pillau, Fiſch :

hauſen , Labiau , Tapiau , Weblau , Preuß. Eylau , Domnau , Frieds

land, Schippenbeil, Gerdauen und Adenburg 1 , für Johannisburg,

Biala , Sensburg, Nikolaifen , Arns , Raſtenburg, Rhein , Barten,

Lyd und Drengfurth 1 , fűr Angerburg, Nordenburg, Goldapp, Dar:

März 1828. Gerekl. S. 28. A. D. vom 2. februar 1843. Geſebr.

S. 73.

1) R. D. vom 24. Februar 1843. Geſepi. S. 39.

2) Außer den im Text genannten Städten führt Hoffmann, die Bez

völkerung des Preußiſchen Staats, S. 231 sqq., als Städte noch auf,

im Regierungsbezirk Danzig : Jolkemit, Neuteich, Stargard, Dirſchau,

Schönec , Behrend , Pußig Neuſtadt, und im Regierungsbezirk Ma:

rienwerder: Chriſtburg, Stuhm , Mewe, Löbau, Neumark, Kauernik,

Straßburg, Gollup , Lautenburg , Gurſchno, Kulmſee, Brieſen , Leſſen ,

Rheden, Schroen Neuenburg, Konit, Tuchel, Preuß. Friedland . Schlos.

chau, Şammerſtein , Baldenburg, Landeck , Zempelburg, Krojanke , Fla:

tow, Bandsburg, Kammin , Jaſtrow , Deutſch - Krone, Märkiſch - Fried :

land , Schloppe, Juek.

16 *
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kehmen , Stallupöhnen , Pilkallen , Schirwindt, Ragnit, Olekko und

Lößen 1 Abgeordneter ;

C. für den dritten Stand : aus den Landgemeinden oder den

unter dem erſten Stande nicht begriffenen Kölmern und Freien , und

aus den bäuerlichen Grundbeſigern und Erbpächtern , 22 Abgeordnete.

In die Matrikeln der ihre Beſißer zur Wählbarkeit und zum

Wahlrecht im erſten Stande befähigenden Güter ſind aufzunehmen : die

Rittergüter; die kõlmiſchen Güter 1) von ſechs kulmiſchen Hufen fe

parirten, kontribuabeln Landes, welches nicht Theil eines Dorfes, ſon :

dern ein für ſich beſtehendes Landgut iſt; die andern größern , den

vorbezeichneten kölmiſchen gleichartigen Landbeſikungen ; und die Gü:

ter , welche als vollſtändiges Eigenthum beſeffen werden , über welchen

einem andern Dominio die Oberherrlichkeit nicht zuſteht und mit der

ren Beſit die Gerichtsbarkeit mindeſtens über die auf den dazu ge

hörenden Grundſtücken wohnenden Nichterimirten verbunden iſt, ſobald

ihnen der König die Qualität als Rittergut oder die Gerechtſame, zur

Theilnahme am Stande der Ritterſchaft zu qualificiren , ausdrücklich

beigelegt hat. Der Verluſt der Eigenſchaft eines Ritterguts tritt we

gen Verminderung der Subſtanz ein, wenn in Folge freiwilliger Par:

cellirung der Ertrag eines Guts die Summe von 500 Thaler jähr:

lich nicht mehr erreicht. Die Beſiger ſolcher kleinen adlichen Güter,

vornehmlich in Maſuren und Pomerellen , welche vereinigt eine Kom

mune bilden und welche die Ehrenrechte nur gemeinſchaftlich ausüben ,

können auch das Wahlrecht nur kollektiv wahrnehmen .

Für den zweiten Stand gelten dieſelben Beſtimmungen , wie

in der Provinz Brandenburg , mit dem Unterſchied , daß der Werth,

welchen ſtädtiſcher Grundbeſiig und Gewerbe , wozu auch der Betrieb

des Ackerbaues auf ſtädtiſchen Grundſtücken gehört , zuſammen haben

müſſen , um die Wählbarkeit für Gewerbetreibende zu begründen , in

den Städten mit wenigſtens 10000 Einwohnern nur 8000 Thaler

beträgt.

Im dritten Stande muß der Grundbeſik, um zur Wähl

barkeit zu befähigen , mindeſtens enthalten eine und eine halbe kulmi

fche Hufe auf der Höhe und eine Hufe in der Niederung. Im Ues

1) Die kölmiſchen Güter haben ihren Namen von dem im Jahre 1233 zu

Kulm von dem Deutſchen Orden ertheilten Privilegium , kraft deſſen

dergleichen Güter freie Ulodialgüter und von allem Schaarwerf befreit

ſind. Nur zu Kriegsfuhren und andern Dienſten bei Unweſenheit der

Landesherrſchaft, wie auch zur Sicherheit und zum allgemeinen landes:

beſten waren ſie verpflichtet. Sie haben in der Regel Zins an die

Domainenämter zu zahlen. Einige ſind auch mit Gerichtsbarkeit und

andern Gerechtigkeiten verſehen . Bergl. F. G. Schimmelpfennig,

die direkten Steuern . Ihi, í. 2te Aufl. Potsdam 1843, S. 115.
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brigen gelten auch für dieſen Stand diefelben Vorſchriften, wie in der

Provinz Brandenburg.

$ 75. Der Pommerſche Landtag.

Der Landtag des Herzogthums Pommern und Fürſten :

thums Rügen 1), welcher in Stettin zuſammenkommt, beſteht

aus 49 Mitgliedern , und zwar :

A. für den erſten Stand : aus der Ritterſchaft, wobei der

Fürſt zu Putbus wegen ſeines Familien -Majorats eine Vicilſtimme

zu führen berechtigt iſt , 25 Abgeordnete;

B. für den zweiten Stand : aus den Städten 16 Ubgeord:

nete , nämlich für Stargardt 1 , für Stolpe 1 , für Rolberg 1 , für

Treptow an der Rega und Greiffenberg 1 , für Greiffenhagen, Bahn,

Fiddichow , Pyrik , Zachau, Jacobshagen und Freyenwalde 1 , für Las

bes, Kammin, Daber, Maſlow , Naugard, Plathe , Regenwalde, Man:

gerin und Gollnow 1 , für Köslin, Körlin, Belgard , Polzin, Tempels

burg, Neuſtettin und Bublik 1 , für Rügenwalde, Schlawe, Pollnow ,

Zanow , Lauenburg , Leba , Bütow , Rummelsburg, Bärwalde und

Ragebuhr 1 , für Stettin 1 , für Anklam 1 , für Demmin , Treptow

an der Tollenſee, Sarmen , Swinemünde , Neuwarp, uredom und

Wolin 1 , für Paſewalk, Garz , Uckermünde , Pölik , Penkun und

Damm 1 , für Stralſund 1, für Greifswalde 1, für Wolgaſt, Barth,

Loiß und Laſſahn 1 , für Grimmen , Tribfees, Damgarten , Rüchten

berg, Franzburg , Güßkow , Bergen und Garz 1 Abgeordneter;

C. für den dritten Stand : aus den Landgemeinden , oder

den übrigen Gutsbeſigern , Erbpächtern und Bauern, 8 Abgeordnete.

In die Rittergutsmatrikeln werden aufgenommen : die durch

Landesherrliche Urkunden zu Rittergütern erhobenen Beſikungen ; fer :

ner diejenigen Güter, deren Eigenſchaft als Ritter- oder Neuvorpom

merſche Lehngüter mit der Befugniß für einen adlichen Beſißer auf

Kreis- und Landtagen zu erſcheinen , in Altpommern im Jahre 1804

und in Neuvorpommern vor Einführung der Konſtitution vom Jahre

1811 unbeſtritten feſtgeſtanden hat. Der Verluſt der Eigenſchaft ei :

nes Ritterguts durch Zerſtückelung tritt ein, wenn in Folge freiwilli

ger Parcellirung die Grundfläche eines Guts bis auf weniger als

1000 Morgen , oder deſſen Einnahme bis auf weniger als 1000

Thaler baare Gefälle, oder 50 Winspel Roggen Pächte vermindert iſt.

Im zweiten Stande beträgt für die Wählbarkeit der Ge

werbtreibenden der Werth , den ſtädtiſcher Grundbeſik und Gewerbe

1) Geſek vom 1. Juli 1823. Geſegl. S. 146. Verordnung vom 17.

Auguſt 1825. Geſekſ. S. 210. . O. vom 19. Juli 1830. Geſekſ.

S. 200 .

1
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zuſammengenommen haben muß , in Städten mit wenigſtens 10000

Einwohnern , 10000 , in denen mit weniger als 3500 Einwohnern,

3000 und in den übrigen 6000 Thaler.

Im dritten Stande erfordert der zur Wählbarkeit befähigende

Grundbeſig in Gegenden , wo guter und mittler Boden vorherrſchend

ift, 40 , in den Gegenden , die zumeiſt ſchlechten Boden haben, 60,

und in Neuvorpommern 40 Morgen kultivirten Acerlandes .

Im Uebrigen gelten auch in der Provinz Pommern dieſelben

Vorſchriften , wie in der Provinz Brandenburg.

$ 76. Der Schlefiſche Landtag.

Der Landtag des Herzogthums Schleſien , der Graf:

ſchaft Glas und des Markgrafthums Oberlauſik ?) kommt

in Breslau zuſammen . Die Anzahl der Mitglieder deſſelben iſt 92,

und zwar :

A. für den erſten Stand : die Fürſten und Standesherren

( vergl. oben S. 175), 10 Stimmen, nämlich 1) wegen des Fürſten :

thums Dels , der Herzog von Braunſchweig mit einer , 2 ) wegen des

Fürſtenthums Jägerndorf und Troppau , Preußiſchen Untheils , der

Fürſt von Lichtenſtein mit einer , 3) wegen des Fürſtenthums Sagan

die Herzogin von Eurland mit einer, 4) wegen der zum Fürſtenthum

erhobenen vormaligen freien Standesherrſchaft Trachenberg , der Fürſt

von Haßfeld (vergl. unten 80 ) , mit einer , 5) wegen der ebenfalls

zum Fürſtenthume erhobenen vormaligen freien Standesherrſchaft

Carolath - Beuthen , der Fürſt von Schönaich - Carolath , mit einer,

6 ) wegen des Herzogthums Ratibor, der Landgraf zu Heſſen -Rothen :

burg, jeßt der Fürſt zu Hohenlohe- Waldenburg - Schillingsfürſt (vergl.

oben S. 178 ), mit einer, 7 ) wegen der zum Fürſtenthume erhobenen

ſeitherigen freien Standesherrſchaft Pleß , der Fürſt von Anhalt- Ko:

then, mit einer Stimme; ferner 8) wegen der Standesherrſchaft War:

tenberg der Prinz Biron von Eurland ; wegen der Standesherrſchaft

Militſch der Graf von Malkahn ; wegen der Standesherrſchaft Go:

ſchüß der Graf von Reichenbach - Goſchűk; wegen der Standesherr:

ſchaft Muskau der Fürſt von Pükler - Muskau ; wegen der Standes:

herrſchaft Kienaſt der Graf von Schaffgotſch und wegen der Stan :

desherrſchaft Fürſtenſtein, nebſt Waldenburg und Friedland, der Graf

von Hochberg - Fürſtenſtein (vergl. oben S. 178 ), zuſammen mit 3

Stimmen:

B. für den zweiten Stand : aus der Ritterſchaft, 36 Stimmen ;

1

1

1

1

1 ) Gereg vom 27. März 1824. Gelegr. S. 62. Verordnung vom 2. Juni

1827. Selepí. S. 61 .
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nämlich : 1 ) folgende Majorats- und Familien - Fideikommißbeſiger: der

Herzog von Würtemberg wegen des Majorats von Karlsruhe , der

Fürſt von Hohenlohe wegen des Beſiges der Herrſchaften Roſchentin,

Boronow und Harbultowiß und Landsberg , der Graf von Stolberg

Wernigerode (vergl. unten & 78) wegen der Majoratsherrſchaft Ober-,

Mittel- und Nieder : Peterswaldau , der Graf von Burghauß wegen

des Majorats Laaſan (vergl . oben S. 178 ), der Fürſt von Lychnowsky

wegen der Majorats - Beſikungen von Kuchelna , Grabowka und Krzi

czanowig, der Graf von Sandresky wegen des Langenbielauſchen Ma

jorats , der Graf von Oppersdorf wegen Oberglogau , der Graf von

Althan wegen des Beſikes des Mittelwaldeſchen Majorats , der Graf

von Herberſtein wegen des Grafenorthſchen Majorats, der Graf York

von Wartenburg wegen der Majoratsherrſchaft Klein - Delze und der

Graf von Dyhrn wegen der Familien - Fideikommiß -Beſißungen Reeſes

wig, Mühlwiß und Gollbiß , zuſammen mit einer Stimme; 2) aus

den übrigen Rittergutsbeſizern ) 35 Abgeordnete ;

C. für den dritten Stand : aus den Städten 2) 30 Abges

ordnete , nämlich für Breslau 3 , für Brieg 1 , für Glogau 1 , für

Grünberg 1 , für Liegniß 1 , für Neiſſe 1 , für Schweidnik 1 , für

Glaß und Frankenſtein 1 , für Hirſchberg und Landshut 1 , für Jauer

und Goldberg 1, für Bunzlau und Sagan 1 , für Oppeln und Ra

tibor 1 , für Freyſtadt, Naumburg am Bober , Neuſalz, Neuſtädtel,

Priebus , Primkenau , Schlawa , Sprottau und Wartenberg 1 , für

Beuthen, Bolkenhayn, Haynau, Hohenfriedeberg, Köben, Lüben, Parch

mik , Polkwiß , Raudten und Schönau 1 , für Friedeberg , Greiffen:

berg, Kupferberg, Lähn, Liebenthal, Löwenberg, Naumburg am Queis,

Schmiedeberg, Schöneberg und Liebau 1 , für Friedland, Gottesberg,

Münſterberg, Nimptſch, Reichenbach, Silberbery , Freyburg und Wal

denburg 1 , für Habelſchwerdt, Landeck, Lewin , Mittelwalde, Neurode,

Reichenſtein , Reinerz , Wartha , Wilhelmsthal und Wünſchelburg 1 ,

für Kanth , Neumarkt, Ohlau, Strehlen, Striegau, Wanſen und Zobs

ten 1 , für Freyhahn , Guhrau, Herrnſtadt, Leubus, Militſch, Strop

pen , Sulau , Trachenberg, Groß- Iſchirnau , Winzig , Wohlau und

Steinau 1 , für Auras, Dyhrnfurth , Feſtenberg, Hundsfeld , Julius

burg, Medzibor, Prausnik , Trebniß , Wartenberg und Dels 1 , für

Karlsmarkt, Konſtadt, Kreuzburg , Namslau , Pitſchen , Reichthal,

Bernſtadt, Löwen und Falkenberg 1 , für Krappig , Landsberg , Leſch

nik, Lubliniß, Roſenberg, Groß-Strehlik, Schurgaſt, Toſt, Ujeſt, Ries

ferſtädtel und Guttentag 1 , für Ober- Beuthen , Gleiwiß, Koſel, Los

lau, Nicolai , Pleß, Peiskretſcham , Rybnic , Sohrau, Tarnowiß und

1) R. O. vom 9. September 1827. Gefeßl. S. 127.

2) K. D. vom 24. October 1833. Seſepi. S. 127. R. O. vom 22. Juni

1839 ad 2. Geſerl. S. 226 .
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Hultſchin 1 , für Bauerwig, Ober- Glogau, Grottkau, Katſcher , Leobs

ſchüß, Neuſtadt , Ottmachau , Patſchkau, Ziegenhals und Zülz 1 , für

Görlig 2 , für Lauban 1 , für Reichenbach , Schömberg, Seidenberg,

Markliffa, Rothenburg , Muskau , Hoyerswerda , Wittichenau und

Ruhland 1 Abgeordneter ;

D. für den vierten Stand : aus den Landgemeinden, oder den

übrigen Gutsbeſikern, Erbpächtern und Bauern , 16 Abgeordnete.

Im erſten Stande erſcheinen auf dem Landtage die Fürſten ,

ſobald ſie die Majorennität erreicht haben , in der Regel in Perſon,

mit der Befugniß, ſich in erheblichen Verhinderungsfällen durch ein

Mitglied aus ihrer Familie oder einen ſonſt geeigneten Bevollmächtig

tigten aus dem zweiten Stande vertreten zu laſſen; die Standesher:

ren ſtets in Perſon , mit der Beſchränkung jedoch , ihr Stimmrecht

nur durch drei aus ihrer Mitte auszuüben. Das Recht zur Theil

nahme an den Kuriatſtimmen der freien Standesherren wird durch

den Beſit einer bevorrechteten freien Standesherrſchaft und durch die

adliche ) Geburt des Beſikers begründet.

Im zweiten Stande haben die oben ad B. 1 , angegebenen

Majorats- und Familien - Fideikommiß - Beſiger aus ihrer Mitte

einen Ubgeordneten zu wählen , bei welchem die allgemeinen Bedin:

gungen für die Wählbarkeit der Landtagsabgeordneten vorhanden fein

müſſen. In die Rittergutsmatrikeln ſind aufzunehmeu : Beſikungen ,

denen durch Landesherrliche Urkunde die Eigenſchaft als zur Stands

ſchaft im Stande der Ritterſchaft befähigender Rittergüter verliehen

iſt; ferner in Schleſien und Glat Landgüter, deren Beſigtitel in dem

Hypothekenbuche eines Oberlandesgerichts oder eines Fürſtenthums:

oder ftandesherrlichen Gerichts unter Ableiſtung des Homagii eingetra:

gen werden muß und die gleichzeitig dem Dominial-Steuer - Diviſory

unterworfen ſind ; endlich in der Oberlauſik , Güter, von denen die

Verreichung zu Lehn oder in Erbe von einem der Oberlandesgerichte

zu Glogau und Frankfurt, ein eigenes Folium im Hypothekenbuche

eines dieſer Oberlandesgerichte, oder einer ſtandesherrlichen Kanzlei und

1 ) Dies iſt eine Ausnahme von dem allgemeinen Geſetz vom 5. Juni 1823,

indem daſelbſt als Bedingung der Standſchaft allein Grundbeſig

angegeben iſt . Wenn Perſonen bürgerlichen Standes eine der oben

ad A. 1–5 bezeichneten Beſigungen erwerben ſollten , ſo würden ſie,

da das Gefeß ein desfallſiges Verbot nicht enthält , auf dem Landtage

wohl auch im erſten Stande erſcheinen können. ' Man könnte dies auch

annehmen , wenn die Erwerber Juden wären , denn § 5. des Geleges

vom 27. März 1824 verlangt bloß von den gew ählten Ubgeord:

neten, daß ſie ſich zur chriſtlichen Religion bekennen .

2) Dieſer iſt 28''3 Procent des Kataſtral-Ertrages, während der Ruſtikal:

Diviſor 34 Procent iſt. Vergl. S. G. Schimmelpfennig , die

Preußiſchen directen Steuern. Íhl.i. 2te Aufl. S. 266 sqq.
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die Entrichtung der Mundgutſteuer nachgewieſen werden kann. Der

Berluſt der Eigenſchaft eines Ritterguts durch Zerſtückelung, tritt ein,

wenn in Folge freiwilliger Parcellirung in Schleſien und Glaß die

beim Gut verbleibenden Grundſtüde und Gefälle nicht noch einen

jährlichen Ertrag von mindeſtens 1000 Thalern gewähren ; in der

Oberlauſit , wenn bei einem Gut nicht mindeſtens 500 Morgen ver:

blieben ſind . Rittergüter, welche bis unter dem hier vorgeſchriebenen

Betrage oder Umfange zerſtückelt ſind , erlangen die Befugniß zum

Wahlrecht und zur Wählbarkeit wieder, ſobald fie die vorſchriftsmä:

ßigen Säße wieder erreichen.

Im dritten Stande begründen für die Gewerbetreibenden die

Wählbarkeit ſtädtiſcher Grundbeſik und Gewerbe, deren Werth zuſam

men in Schleſien und Glas für die großen , mittlern und kleinen

Städte reſp. 10000 , 4000 und 2000 Thaler, in der Oberlauſie für

Görlik, Lauban und die übrigen Städte reſp. 3000, 1500 und 800

Thaler betragen muß.

Im vierten Stande muß der zur Wählbarkeit befähigende

Grundbeſis in Schleſien und Glaß einer jährlichen Grundſteuer von

12 , in den Kreiſen Kreuzburg , Roſenberg, Oppeln , Lublinik , Groß

Strehlik, Loft, Beuthen, Pleß uud Rybnick aber nur von 6 Thalern

unterliegen ; in der Oberlauſit dagegen mindeſtens die Größe von

50 Scheffeln Ausſaat an Lecker- und Wieſewachs enthalten.

Im Uebrigen gelten für den dritten und vierten Stand dieſelben

Vorſchriften , wie in der Provinz Brandenburg für den zweiten und

dritten Stand.

77. Der Ⓡoſenfche Landtag.

Der Landtag des Großherzogthums Poren 1) verſammelt

ſich in Poren. Die Zahl der Mitglieder deſſelben iſt 50, nämlich

A. für den erſten Stand, 26 Stimmen , und zwar : 1 ) der

Fürſt von Thurn und Taris , wegen des Fürſtenthums Krotoszyn

mit einer , 2) der Fürſt Sulkowski , wegen ſeines Familien - Mas

jorats Reiſen , mit einer , 3 ) die Fürſten Wilhelm und Boguslav

Radziwill , wegen der zur Grafſchaft erhobenen Herrſchaft Przygod

zice (vergl. oben S. 178 ), mit einer, und 4) der Graf Athanaſius

von Rascynski (vergl. oben S. 178) , mit einer Stimme ; ferner

5) aus der Ritterſchaft, 22 Abgeordnete ;

B. für den zweiten Stand: aus den Städten , 16 Abge:

ordnete , nämlich für Polen 2, für Rawicz 1 , für Liffa 1 , für Frau:

1) Gefeß vom 27. März 1824. Geſebi. S. 141. Verordnung vom 15.

December 1830. Gefeßl. 1832. S. 9.
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ſtadt 1 , für Meſerig 1 , für Bromberg 1 , für Gneſen 1 , für die

kleinen , mit Virilſtimmen nicht betheiligten Städte 1) in den Kreiſen

Birnbaum , Bomſt und Meſeriş 1 , in den Kreiſen Obornik , Sam

ter , But und Poſen 1 , in den Kreiſen Wreſchen, Schrobba, Schrimm

und Pleſchen 1 , in den Kreiſen Oſtrzeszow , Adelnau und Krotoszyn 1 ,

in den Kreiſen Frauſtadt, Krõben und Koſten 1 , in den Kreiſen

Bromberg, Schubin und Wirfik 1 , in den Kreiſen Mogilno, Gneſen

und Inowraclaw 1 , in den Kreiſen Ezarnikau, Chodzieſen und Won

growiecz 1 Abgeordneter ;

C. für den dritten Stand : aus den Landgemeinden , oder den

übrigen Gutsbeſißern , mit Grundeigenthum verſehenen Bauern und

Erbzinsmännern , 8 Abgeordnete.

Im erſten Stande ſind nur die Beſiker derjenigen Güter,

welche in den Hypothekenbüchern der Landgerichte 2) zu Poren und

Bromberg als Rittergüter aufgeführt ſind , wahlberechtigt und wähl- ,

1) Uußer den im Sert_namentlich aufgeführten Städten führt şoff

mann , a . a . D.S. 235. noch als Städte auf , im Regierungsbe:

zirk Poren : Wreſchen, Miloslavo, Zerkow , Pleſchen , Jarotſchin , Neu:

ſtadt a . d . W., Mieſchkow , Schrodda, Pudewig , Zaniemyſchl, Koſtrſchin,

Schrimm , Kurnid, Dolzig, Bnin, Xions, Moſchin, Jaratſchew , Schmie:

gel, Koſten , Czempin, Wielichow , Kriewen , Gräz, Neuſtadt bei Pinne,

But, Opaleniz, Reutomyſch , Schwerfenz, Stenſdhewo, Rogaſen , Gok:

lin, Obornik , Reczywol, Samter, Wronke , Pinne , Oberſikko , Neu:

brück, Scharfenort (Oftrorog ), Schwerin, Birnbaum , Zirke, Bläſen,

Kähme, ált : und Neu - Iirſchtig!, Bentſchen , Bräz, Betſche, Woll

ſtein , Bomſt, Unruhſtadt (Karge), Rakwiz, Kiebel , Kopniz , Rothen:

burg (Roftarzewo), Schwezkau , Reiſen , Storchneſt, Schlichtingsheim ,

Zaborowo, Bojanowo, Goſtin , Juſtroſchin , punit , Sarnowo, Görchen,

Kröben , Dupin , Sandberg, Krotoſchin , Koſchmin , Zduny , Kobylin,

Borek , Pogorſchell, Dobberſchüß ( Dobbrzyce ), Oſtrowd, Sulmirſchüt,

Adelnau, Raſchkow , Kempen , Schildberg (Oftrzeszow ), Grabow , Mir:

ſtadt, Baranow ; und im Regierungsbezirk Bromberg : Schönlanke,

Filehne, Czarnikow , Radolin , Schneidemühl, Chodzeſen , Samotſchin,

Margonin , uscz , Budzin , Lobſens, Nakel , Mrotſhen, Wirſiz, Biſſek,

Miaſtezko, Fordon, Poiniſch - Krone, Schuliz, labiſchin, Schubin, Erin,

Znin , Rohrbruch (Rynarzewo), Barſchin , Gonſawa, Inowrazlato,

Strſchelno, Gniwkowo , Kruſchwig , Srzemesno, Mogilno, Pakoſch,

Gembiz, Kwieciszewo, Willatowo, Rozowo , Witkowo, Czerniejewo,

Klecko, Powidz, Mielſchin , Kiſchkowo , Zydowo, Wongrowiz , Schoken ,

Gottantſch, Lopinno, Mieſchisko, Jannowiz, lekno, Schernik ( Zerniki).

2 ) Un die Stelle dieſer Landgerichte ſind jegt Oberlandesgerichte getreten .

Zu ihrem Reffort gehört auch nach der Verordnung vom 16. Juni

1834. II. Geſeps. S. 75. die Hypothekenbuchführung über alle in ih:

rem Bezirke gelegenen Domainen und Rittergüter , ſo wie über alle

zur Aufnahme von Pfandbriefen nach § 12 sqq. der landſchaftlichen

Kreditordnung vom 15. December 1821. Gefeßt. S. 220. geeigneten

adlichen Güter. Hier ſcheinen die Rittergüter von den adlichen Gütern

unterſchieden zu fein.
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bar. Die Landtagsfähigkeit eines Guts geht durch Zerſtüdelung ver:

loren : bei Gütern , welche 1000 Morgen und darunter enthalten, bei

jeder Verminderung der Subſtanz; bei größern Gütern , wenn ſie bis

auf weniger als 1000 Morgen , einſchließlich wenigſtens 500 Mor:

gen urbaren Landes, verkleinert werden.

Im zweiten Stande ſind nur ſtädtiſche Grundbeſiker, zu

denen auch die auf ſtädtiſcher Feldmark wohnenden gerechnet werden ,

wählbar , wenn ſie zeitige Magiſtratsperſonen ſind , oder ein bürger:

liches Gewerbe, welches eine Korporation , Innung oder Meiſterſchaft

erheiſcht, oder Uderbau auf ſtädtiſchen Grundſtücken treiben, oder wenn

ſie zum mindeſten zehn Jahre lang ein ſtädtiſches Gewerbe betrieben,

von demſelben ſich aber zurückgezogen haben. Der Grundbeſik und

das Gewerbe zuſammen erfordern bei den Gewerbtreibenden Behufs

der Wählbarkeit in den Städten mit Virilſtimmen einen Werth von

4000 und bei den übrigen einen Werth von 1500 Thalern. Das

Wahlrecht wird in den Städten , in welchen die Städteordnung ein

geführt iſt, von den Stadtverordneten , in den übrigen von den Ma

giſträten 1) ausgeübt. In den Städten mit Kollektivſtimmen werden

bei Berechnung der zu wählenden Wähler , deren Grundeigenthum

einen Werth von wenigſtens 300 Thalern haben muß, bloß die von

Chriſten bewohnten Feuerſtellen gezählt.

Im dritten Stande wird zur Wählbarkeit ein als Haupt

gewerbe ſelbſtbewirthſchaftetes Landgut von wenigſtens 60 Morgen

erfordert. Die Wähler und die Bezirkswähler müſſen wenigſtens 30

Morgen beſigen .

Im Uebrigen gelten auch für dieſe Provinz dieſelben Vorſchrif

ten , wie für die Provinz Brandenburg.

8 79. Der Sächfiſche Landtag.

Zum Verſammlungsort des Landtages der Provinz Sachſen %)

iſt Merſeburg beſtimmt. Die Zahl der Landtagsmitglieder iſt 73,

nämlich :

A. für den erſten Stand , 6 Stimmen , und zwar : 1 ) das

Domkapitel zu Merſeburg, 2) das Domkapitel zu Naumburg , 3) der

Graf zu Stolberg - Wernigerode (vergl. oben S. 247) , 4) der Graf

zu Stolberg - Stolberg, 5) der Graf zu Stolberg - Roßla, 6) der Bea

figer des Amts Walternienburg ;

B. für den zweiten Stand , 30 Stimmen , nämlich : 1 ) der

Graf von der Uffeburg, wegen des aus den Falkenſtein -Meisdorfſchen

1) K. O. vom 9. Februar 1825. Geſepi. S. 12.

2 ) Gefeßvom 27. März1824. Geſebr. S. 70. Verordnung vom 17.

Mai 1827. Geſell. S. 47.

1
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Gütern gebildeten Familien - Fideikommiſſes , welcher die für die Bes

fißer größerer Familien - Fideikommiſfe geſtiftete Kollektivſtimme einſt

weilen allein führt), und 2) aus der Ritterſchaft ), 29 Abgeordnete;

C. für den dritten Stand : aus den Stäbten 3), 24 Abges

ordnete; nämlich für Erfurt 1 , für Naumburg 1, für Langenſalza 1,

für Zeit und Weißenfels 1 , fűr Suhl und Schleuſingen 1 , für

Sangerhauſen, Artern , Brüden , Kelbra , Heeringen, Walhauſen, Stol:

berg, Hohenmölſen, Oſterfeld, Schkölen, Stöſſen, Teuchern, Querfurt,

Freiburg , Lauche, Mücheln und Nebra 1 , für Bibra , Rölleda , Ek

kardtsberge, Wieſe, Weißenſee, Sömmerda, Rindelbrück , Gebefee,

Tennſtädt, Thamsbrüd, Ziegenrüd , Ranis und Gefäl 1 , für Witten

berg 1 , für Torgau und Merſeburg 1 , für die übrigen Städte im

Wittenberger Wahlbezirk 1 , für Halle 1 , für die übrigen Städte im

Mansfeldiſchen Bezirke 1 , für Mühlhauſen 1 , für Nordhauſen 1 ,

für die übrigen Städte im Eichsfeldiſchen Bezirk 1 , für Magdeburg 2,

für Burg , Schönebeck und Kalbe 1 , für Neuſtadt -Magdeburg, Su

denburg , Ucken , Barby, Frohſe, Groß - Salza , Staßfurt, Wanzleben,

Hadmersleben , Seehauſen und Egeln 1 , für Wolmirſtädt, Neuhal

densleben, Görzke, Gommern, Leikkau, Loburg, Möckern , Ziefar, Gen:

thin , Jerichow , Sandau und Debisfelde 1 , für Halberſtadt 1 , für

Quedlinburg 1, für Aſchersleben 1 , für die übrigen Städte im Hal

berſtädtiſchen Bezirk 1 Abgeordneter;

D. für den vierten Stand : aus den Landgemeinden , oder

den übrigen Gutsbeſikern, Erbpächtern und Bauern, 13 Abgeordnete.

Im erſten Stande erſcheinen auf dem Landtage die beiden

Domkapitel, jedes durch einen aus ſeiner Mitte zu ernennenden Be

vollmächtigten, und die Grafen von Stolberg, ſobald ſie die . Majoren:

nität erreicht haben , in der Regel in Perſon , mit der Befugniß, fich

1) R. D. vom 22. Juni 1839 ad 3. Geſebi. S. 227.

2) R. D. vom 15. Juni 1833. Geſeßl. S. 74.

3 ) R. O. vom9. Februar 1823. Geſellſ. S. 12. 8. D. vom 2. Sep:

tember 1827, Gefeßl. S. 122. Uußer den im Sert namentlich

aufgeführten Städten führt Hoffmann , a. a. D. S. 263 sqq., noch

als Städte auf, im Regierungsbezirk Magdeburg (mit Ausſchluß

derzum provinzialſtändiſchen Verbande von Brandenburg gehörigen

Städte, vergl. Š . 240 : Oſchersleben , Gröningen , Wegeleben , Krop:

penſtädt, Schwanebeck, Oſterwiek, Hornburg, Derenburg, Dardesheim ,

Wernigerode; im Regierungsbezirk Merſeburg : Mühlberg, lieben:

werda , Ortrand, Bahrenbrück, Belgern , Dommitſch, Prettin , Schilda,

Herzberg,Jeffen, Schlieben, Schweiniß, Kemberg,Schmiedeberg, Zahna,

Pretſch , Düben, Bitterfeld ,Zörbig , Gräfenhainchen , Brehna , Eilen:

burg, Delitſch, Landsberg, Wettin , Löbejün,Könnern, Eisleben ,Gerb:

ſtädt, Arsleben , Schraplau, Hettſtädt, Érmsleben , Mansfeld, Skeudit,

Lügen , Schaafſtädt, Bauchſtädt; im Regierungsbezirk Erfurt : Ben :

nedenſtein, Eurich, Bleicheroba , Worbis , peiligenſtadt, Sreffurt.
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in erheblichen Verhinderungsfällen durch ein Mitglied aus ihrer Fa

milie oder einen fonſt geeigneten Bevollmächtigten aus dem zweiten

Stande vertreten zu laſſen . Wegen des von dem Herzoglichen Hauſe

Anhalt-Deſſau beſeffenen Umts Walternienburg findet unbedingt Ver:

tretung durch einen Bevollmächtigten aus dem zweiten Stande ſtatt.

Für die Wahlen in den drei übrigen Ständen , hinſichtlich derer

im Allgemeinen dieſelben Vorſchriften gelten , wie hinſichtlich der drei

Stände in der Provinz Brandenburg, iſt der provinzialſtändiſche Ver

band in ſechs Wahlbezirke getheilt. Für die Abgeordneten , welche

aus einem einzelnen beſtimmten Landestheit zu wählen ſind , werden

zwei Stellvertreter gewählt.

In die Matrikeln der ihre Beſiger zum Wahlrecht und zur

Wählbarkeit im zweiten Stande befähigenden Güter werden auf:

genommen : die Rittergüter, deren Eigenſchaft als ſolche bereits im

Fahre 1805 unbeſtritten feſtgeſtanden hat und die mittelſt Landesherr:

licher Urkunde zu Rittergütern erhobenen Güter.

Im vierten Stande wird zur Wählbarkeit der Beſik eines

als Hauptgewerbe felbſtbewirthſchafteten Landguts erfordert, welches im

Thüringſchen Wahlbezirk mindeſtens 40 Morgen oder 50 Scheffel

Ausſaat, und in den fünf andern Wahlbezirken mindeſtens 80 Mors

gen oder 100 Scheffel Uusſaat artbaren Landes , nach Winterroggen

berechnet, haben muß.

Im Uebrigen gelten für die Provinz Sachſen dieſelben Vorſchrif

ten , wie für die Provinz Brandenburg.

79. Der Weſtphäliſche Landtag.
#

Den Landtag der Provinz Weſtphalen ?), welcher ſich in

Münſter verſammelt, bilden folgende 72 Mitglieder , und zwar :

A. für den erſten Stand : die Fürſten und Herren , mit 12

Virilſtimmen , nämlich

1) die Standesherren im Sinne der Deutſchen Bundesakte :

a . der Herzog von Aremberg,

b. der Fürſt von Salm - Salm ,

C. der Fürſt von Sayn - Wittgenſtein - Berleburg,

d . der Fürſt von Sayn - Wittgenſtein - Wittgenſtein ,

e . der Fürſt von Bentheim - Tedenburg - Rheda,

f. der Fürſt von Bentheim - Steinfurt,

g. der Fürſt von Salm -Horſtmar,

1) Geren vom 27. März 1824. Geſekſ. S. 108. Verordnung vom 13.

Juli1827. Geſebi. Š. 109. Verordnung vom 8. Juni 1839. Geſegl.

S. 225 .
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h. Der Herzog von fooz,

i. der Herzog von Croy,

2) wegen der zu einer Herrſchaft mit Virilſtimme im Stande

der Fürſten und Herren erhobenen Befißungen Sappenberg und Scheba,

jeßt der Graf von Kielmannsegge,

3) der Graf von Weſtphalen ?) ,

4) der Graf von Landsberg - Velen , wegen der Herrſchaft Ge:

men (vergl. oben S. 179) ;

B. für den zweiten Stand : aus der Ritterſchaft, 20 Abge:

ordnete ;

C. für den dritten Stand : aus den zur Vertretung des

bürgerlichen Gewerbes geeigneten Ständen , 20 Abgeordnete , nämlich

für Minden 1 , für Bielefeld 1 , für Herford und Vlotho 1 , für Lüb:

beđe, Petershagen , Wiedenbrüd, Rheda, Güterloh , Halle, Versmold,

Borgholzhauſen, Werther, Bünde und Rietberg 1, für Paderborn und

Hörter 1, für Bracel, Warburg, Borgentreich, Nieheim, Beverungen,

Lügde, Steinheim , Salzkothen , Driburg und Delbrück 1 , für Sie:

gen 1 , für Hamm und Urnsberg 1 , für Geſecke, Brilon , Medebach,

Hallenberg, Berleburg , Laasphe, Dipe , Freudenberg, Hilchenbach,

Schmalenberg, Attendorn , Neheim, Winterberg , Marsberg und Me

ſchede 1 , für Iſerlohn 1 , für Dortmund 1 , für Soeſt und Lippſtadt 1,

für Sagen , Altena und Schwelm 1 , für Unna , Verdecke, Bochum ,

Hörde, Lünen, Schwerte, Weſthofen, Breckerfeld , Lüdenſcheid, Pletten:

berg, Neuenrade , Hattingen , Samen , Werl , Menden , Limburg und

Witten 1 , für Münſter 2 , für Warendorf und Bochold 1 , für 2h

len, Beckum , Delde, Werne, Sendenhorſt, Lüdinghauſen, Telgte, Ib.

benbühren, Lengerich und Tecklenburg 1 , für Recklinghauſen , Dorſten,

Rheine, Coesfeld und Stadtlohn 1 , für Dülmen , Steinfurt, Ahaus,

Vreden, Borken, Anholt, Gronau , Horſtmar, Billerbeck und Haltern

1 Abgeordneter;

D. für den vierten Stand : aus den Landgemeinden, oder den

übrigen , im zweiten und dritten Stande nicht begriffenen Grundbe:

fißern, 20 Abgeordnete.

Die Mitglieder des erſten Standes , welche die Majorennität

erreicht haben , erſcheinen auf dem Landtage in der Regel in Perfon,

mit der Befugniß, ſich in erheblichen Verhinderungsfällen durch ein

Mitglied aus ihrer Familie oder einen ſonſt geeigneten Bevollmäch

tigten aus dem zweiten Stande vertreten zu laſſen. Mehrere in der

Perfon eines Beſikers vereinigte Standesherrſchaften berechtigen nur

1) A. O. wegen Verleihung von Birilftimmen auf dem Weſtphäliſchen

Landtage, vom 13. Januar 1831 (in Bergius, Ergänzungen 2c . S.

353), R. D. vom 22. Juni 1839 ad 4. Geſel. S. 227.
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zu einer Stimme; auch kann das Stimmrecht durch Theilung nicht

vermehrt werden. Den Standesherren iſt der Zutritt auf dem Land

tage nur nach vorhergegangener Şuldigung nach Vorſchrift des § 3

der Inſtruktion vom 30. Mai 1820 (Geſekſ. S. 82) , den übrigen

Mitgliedern des erſten Standes nur nach vorher abgeleiſtetem Homa:

gio zu geſtatten .

Für die Wahlen in den drei übrigen Ständen beſtehen ſechs

Wahlbezirke.

In die Matrikeln der ihre Beſiber zur Wählbarkeit und zum

Wahlrecht im zweiten Stande befähigenden Güter werden aufge:

nommen : die vormals reichsritterſchaftlichen , vormals landtagsfähigen ,

und in den Landestheilen , in welchen es keine Landſtände gab, die

ſogenannten adlichen eremten Güter , von welchen im Jahre 1824

75 Thaler jährlicher Hauptgrundſteuer entrichtet worden , ſo wie die

durch beſondere Landesherrliche Urkunde zu landtagsfähigen Rittergü

tern erhobenen Beſikungen. Der Verluſt der Eigenſchaft eines land

tagsfähigen Ritterguts tritt in Folge von Zerſtückelungen ein : bei der

nen von weniger als 1000 Thaler reinem Ertrag , bei einer jeden

Beräußerung eines Theils deſſelben , ohne Rückſicht auf den Umfang

des Veräußerten oder des bei dem Gut Verbleibenden ; bei denen von

mehr als 1000 Thaler reinem Ertrage , ſobald das bei dem Gut

verbleibende nicht mehr 1000 Thaler reinen Ertrag gewährt. Die

Beſißer landtagsfähiger Rittergüter ſind nur nach vorher abgeleiſtetem

Homagio wahlberechtigt und wahlfähig.

Im dritten Stande ſind nur ſtädtiſche Grundbeſißer, zu des

nen auch die außer den ſtädtiſchen Mauern , aber auf ftädtiſcher Feld

mark, wohnenden gerechnet werden , wählbar , welche Magiſtratsperſo

nen oder Gewerbtreibende find, oder zum mindeſten zehn Jahre lang

ein ſtädtiſches Gewerbe, wozu auch der Betrieb des Ackerbaues auf

ſtädtiſchen Grundſtücken gerechnet wird, betrieben , von demſelben ſich

aber zurückgezogen haben, und welche an Grundſteuer, oder an Grund

ſteuer und Gewerbeſteuer zuſammen entrichten , in den Städten der

zweiten Gewerbeſteuer-Abtheilung 24 und in den Städten der dritten

und vierten Gewerbeſteuer - Abtheilung 16 Thaler Hauptſteuer. Die

Gewerbeſteuer , welche von Kompagniehandlungen entrichtet wird, kann

einem der Theilnehmer einer ſolchen Handlung , nicht aber mehreren

derſelben zu gleicher Zeit in Beziehung auf ſeine Wählbarkeit zu gut

gerechnet werden.

Im vierten Stande wird zur Wahlfähigkeit ein als Haupts

gewerbe ſelbſt bewirthſchafteter eigenthümlicher oder erblich nukbarer

Grundbeſig im Wahlbezirk erfordert, von welchem 25 Thaler Grunds

ſteuer entrichtet wird. In den Gegenden, wo Gewerbebetrieb mit dem

Grundbeſig verbunden zu ſein pflegt, begründet dieſer Betrag an

Grundſteuer und Gewerbeſteuer zuſammen die Wählbarkeit. Von den
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wahlberechtigten Grundbeſikern werden zunächſt Wähler, von den

Wählern eines Kreiſes Bezirkswähler und von den lektern aus dem

ganzen Wahlbezirk vereinigt, die Abgeordneten gewählt. Die Bezirks

wähler werden künftig 1) , nach Regulirung des ländlichen Kommunal- ,

weſens, von den Gemeindeverordneten jeder Sammtgemeinde aus ih

rer Mitte erwählt.

Im Uebrigen gelten auch in dieſer Provinz für die drei legten

Stände dieſelben Beſtimmungen, wie für die drei Stände in der

Provinz Brandenburg.

1

80. Der Rheiniſche Landtag.

Auf dem Landtage der Rheinprovinz %), welcher in Düffel :

dorf zuſammenkommt, erſcheinen 80 Mitglieder, und zwar :

A. für den erſten Stand , mit 5 Virilſtimmen :

1 ) die Standesherren im Sinne der deutſchen Bundesakte :

a. der Fürſt von Solms - Braunfels,

b. der Fürſt von Solms -Hohenfolms - lich,

c. der Fürſt von Wied;

2) der Fürſt von Habfeld ( vergl. oben S. 246) , wegen ſeiner

zu einer Standesherrſchaft erhobenen Herrſchaft Wildenburg - Schön:

ſtein (vergl.. oben S. 177) , ſo lange dieſelbe als ungetheiltes Fami:

lien - Fideikommiß bei ſeinem Geſchlecht bleibt,

3) der Fürſt von Salm - Reifferſcheid - Dyck (vergl. oben S. 182),

wegen ſeines großen Theils aus ehemaligen reichsunmittelbaren Be

fißungen geſtifteten Majorats ;

B. für den zweiten Stand : aus der Ritterſchaft, 25 Ub:

geordnete;

C. für den dritten Stand : aus den Städten , 25 Abgeordnete,

nämlich für Köln 2, für Uchen 1 , für Düſſeldorf 1 , für Koblenz 1, für Trier

1, für Elberfeld 1, für Barmen 1 , für Krefeld 1, fürKreuznach, Kirn,

Sobernheim , St. Goar, Boppard, Oberweſel und Bacharach 1 , für

Stromberg, Trarbach, Zell, Cochem , Manen, Andernach, Ahrweiler, Sins

zig, Remagen und Simmern 1 , für Ehrenbreitſtein, Vallendar, Bendorf,

Neuwied , Linz, Weklar und Braunfels 1 , fűr Saarlouis , Saars

1) Eine Landgemeinde: Drönung für die Provinz Weſtphalen iſt am 31.

October 1841, Geſekſ. S. 297 , erlaſſen . Ueber den Zeitpunkt der

Anwendung derſelben , vergl, R. D. vom 13. Juni 1842. Geſellſ. S.

209 .

2) Gefeßi. vom 27. März 1824. Geſepi. S. 101. Verordnung vom 13.

Juli 1827. Gerekl. S. 103. Verordnung vom 26. März 1839. Gefeßf.

S. 103.
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brücken mit St. Johann, Ottweiler, St. Wendel und Baumholder 1 ,

für Merzig, Prüm , Bittburg, Wittlich , Bernkaſtel und Saarburg 1,

für Montjoie, Eupen , Malmedy und St. Vith 1 , für Düren , Ges

münd, Stolberg und Burtſcheid 1 , für Jülich, Eſchweiler, Heinsberg,

Erkelenz und Geilenkirchen incl . Hünshoven 1, fűr Bonn, Münſter:

eiffel, Euskirchen und Zülpich 1, für Deus , Mühlheim am Rhein,

Gladbach, Gummersbach , Wipperfürth , Siegburg, Königswinter und

Neuſtadt 1) 1 , für Ratingen , Kaiſerswerth , Angermünd mit Gerres:

heim , Mettmann , Hardenberg mit Langenberg , Wülfrath , Velbert

und Kronenberg 1 , für Duisburg, Mühlheim a. d. Ruhr, Effen, Kettwig,

Werden, Ruhrort, Dinslaken , Emmerich , Rees und Yfſelburg 1 , für

Kleve, Weſel, Goch , Geldern , Rheinberg, Moers, Orſoy und Xan:

ten 1 , für Neub , Grevenbroich , Mevelinghofen , Gladbach , Vierſen,

Dahlen, Odenkirchen, Rhendt, Uerdingen , Kempen , Süchteln, Dülken

und Kaldenkirchen 1 , für Lennep , Ronsdorf, Lüttringhauſen , Rade

vorm Wald, Burg und Hückeswagen 1 , für Solingen , Remſcheid,

Dorp, Gräfrath , Wald , Höheſcheid mit Meiswinkel, Burſcheid mit

Leichlingen , Opladen mit Neukirchen , und Hittorf 1 Abgeordneter.

D. Für den vierten Stand : aus den Landgemeinden , oder

den übrigen Grundbeſigern, welche im zweiten und dritten Stande

nicht begriffen ſind, 25 Abgeordnete.

Für die Wahlen im zweiten Stande ſind zwei Wahlbezirke

gebildet. Eine Matrikel bezeichnet die Güter, deren Beſiger im zwei

ten Stande wahlfähig und wahlberechtigt ſind . Darin werden aufs

genommen : die mittelſt beſonderer Landesherrlichen Urkunden zu land

tagsfähigen Rittergütern erhobenen Beſikungen , ferner die ehemals

reichsritterſchaftlichen oder Landtagsfähigen Güter , von welchen im

Jahre 1824 wenigſtens 75 Thaler Hauptgrundſteuer entrichtet wurde,

wenn dieſelbe auch ſeitdem , ohne Verminderung der Subſtanz, durch

die Kataſtrirung heruntergefekt worden iſt. Der Beſit mehres

rer nicht konſolidirten adlichen Güter, deren jedes weniger als 75

Thaler Grundſteuer entrichtet , befähigt nicht zur Theilnahme am

Stande der Ritterſchaft. Vielmehr iſt dazu der Beſik eines haupts .

fächlich aus altritterſchaftlichen, ehemals landtagsfähigen Grundſtücken

beſtehenden konſolidirten Guts , welches die erwähnte Grundſteuer als

Minimum entrichtet, erforderlich. Die mit einem ſolchen Gut konſo :

lidirten andern Pertinenzien können jedoch zu Erfüllung des gedachten

Steuerbetrages mit angerechnet werden .

Im dritten Stande konkurriren bei den Wahlen bloß die im

Geſek namentlich genannten Orte felbſt und die in den Feldmarken

derſelben gelegenen ſtädtiſchen Etabliſſements. Die mit ihnen in einem

1 ) A. D. vom 15. Januar 1842. Gefeßl. S. 44.

17
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Bürgermeiſterei - Verbande ſtehenden Dörfer dagegen werden zu den

Wahlen der Landgemeinden zugezogen . Für jeden ſtädtiſchen Abge

ordneten werden zwei Stellvertreter gewählt , welche nach der bei der

Wahl derſelben ſtattgefundenen Stimmenmehrheit einrücken . Es kön

nen ' nur in den zu vertretenden Orten wohnhafte Grundbeſiker er:

wählt werden, welche entweder gewählte Magiſtratsperſonen oder Ver

treter der Gemeinde ſind, oder ein bürgerliches Gewerbe treiben , und

in den zu Viritſtimmen berechtigten Städten 30 Thaler Grund- und

Gewerbeſteuer, einſchließlich wenigſtens 18 Thaler Gewerbeſteuer, und

in den zu einer gemeinſchaftlichen Stimme berechtigten Städten und

Dertern 15 Thaler Grund- und Gewerbeſteuer , einſchließlich minde:

ſtens 8 Thaler Gewerbeſteuer , entrichten . Die wahlberechtigte Bür:

gerſchaft wählt , in den Städten mit Virilſtimmen , die Abgeordneten

in fich , und in den Orten , welche eine gemeinſchaftliche Stimme ha

ben , zunächſt Wähler , und dieſe die Abgeordneten. Künftig , nach

Einführung der Städteordnung 1) wählen in den Städten mit Birils

ſtimmen die von den ſtimmfähigen Bürgern, als erſten Wählern, zu

erwählenden Stadtverordneten die Landtagsdeputirten und Stellver:

treter. Dagegen wählen in den Städten mit Kollektivſtimmen die

Stadtverordneten aus ihrer Mitte, und zwar in den Städten von weniger

als 150 Feuerſtellen einen, in den Städten größeren Umfangs aber auf

jede 150 Feuerſtellen einen Wähler , welche dann aus dem ganzen

Wahlbezirk zur Wahl des Abgeordneten und der Stellvertreter zu

fammentreten .

Zur Vertheilung der dem vierten Stande beſtimmten Abgeord:

neten ſind nach dem Umfange der dermaligen Regierungsbezirke fünf

Wahlbezirke gebildet. Zu der Eigenſchaft eines Abgeordneten in dies

fem Stande wird ein als Hauptgewerbe ſelbſt bewirthſchafteter, eigen:

thümlicher oder erblicher nukbarer Grundbeſig im Wahlbezirk von

einem Grundſteuerbetrag von 20 Thalern , oder in den Gegenden,

in welchen der Gewerbsbetrieb mit dem Grundbeſig verbunden zu

fein pflegt, ein Grund- und Gewerbeſteuerbetrag von 20 Thalern

erfordert.

Für die Rheinprovinz gelten im Uebrigen dieſelben Vorſchriften,

wie für die Provinz Weſtphalen oben angegeben ſind.

1) In der Rheinprovinz iſt nur der Stadt Weßlar die Städteordnung,

und zwar dierevidirte, verliehen. R. O. vom 22. Juli 1839. Gelegt.

S. 238 . Sonſt eriſtirt in der Rheinprovinz kein ſtädtiſches Bürger:

recht, da die Städtebewohner nicht in Bürger und Schugverwandte

eingetheilt ſind. Uuch werden die Gemeindebeamten überhaupt nicht

gewählt, ſondern von den Regierungen ernannt. Vergl, unten Kapitel

XIV.
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8 81. Die provinzialſtändiſchen Ausſchüſſe.

Die auf den 1841 verſammelt geweſenen Landtagen fämmtlicher

Provinzen berathenen Gefeße wegen Bildung provinzialſtändiſcher Aus

ſchüſſe wurden im darauf folgenden Jahre verkündigt ).

Danach wird in jedem provinzialſtändiſchen Verbande ein Uus

ſchuß aus den auf dem Provinzial - Landtage verſammelten Ständen

gebildet, der ſich auf Befehl des Königs zu verſammeln hat, um ihm

Gelegenheit zu geben, auch zu der Zeit, wo die Provinzial - Landtage

nicht verſammelt ſind, ſtändiſche Organe mit ihrem Gutachten zu hős

ren. Die im Art. III . des allgemeinen Gefeßes wegen Anordnung

der Provinzialſtände vom 5. Juni 1823 (vergl. oben S. 212) feſtge

regte Wirkſamkeit der Provinzialſtände erleidet durch die Einrichtung

des Ausſchuſſes keine Beeinträchtigung. Die Wirkſamkeit des Uus

ſchuffes ſoll eintreten , wenn die Anſichten der Landtage verſchiedener

Provinzen, über einen von ihnen berathenen Geſekentwurf, bedeutend

von einander abweichen , oder, wenn in der weiteren Berathung der

Gefeße, in den höheren Inſtanzen der Legislation, neue Momente her:

vortreten, und der König es angemeſſen findet, durch ſtändiſche Organe

eine Ausgleichung der verſchiedenen Unſichten herbeizuführen . Insbe:

ſondere aber noch foll dem Könige der einzuberufende Ausſchuß ein

ſtändiſches Organ darbieten, mit dem er auch bei Gegenſtänden , welche

bisher in der Regel an die Provinzialſtände nicht gelangt ſind, ſofern

er dabei den Rath erfahrener Männer aus den Eingeſeſſenen der Pro

vinz einzuholen für gut findet, die anzunehmenden Hauptgrundſäke

einer Beſprechung unterwerfen laſſen will. Auch hat ſich der König

vorbehalten , denſelben bei den erſten Vorbereitungen zu allgemeinen

wichtigen Gefeßen zur gutachtlichen Aeußerung aufzufordern , ſowohl

Hinſichts der Nothwendigkeit dieſer Geſeke im Augemeinen, als Hin

ſichts der Richtung. welche bei Abfaſſung derſelben zu befolgen ſein

möchte, inſofern es dabei hauptſächlich auf Kenntniß örtlicher Verhält:

niſſe und praktiſcher Erfahrung ankommt.

Den Preußiſchen Ausſchuß bilden 6 Mitglieder vom erſten,

4 vom zweiten und 2 vom dritten Stande. Der Brandenbur :

giſche, der Pommerſche und der Poſenfche find in gleicher

Weiſe gebildet. Der Schleſiſche enthält 6 Mitglieder vom erſten

und zweiten Stande und zwar ſo, daß abwechſelnd auf dem einen

Landtage vom erſten Stande 2 und vom zweiten 4 Mitglieder , auf

dem andern aber vom erſten Stande 1 und vom zweiten Stande

5 Mitglieder gewählt werden 4 Mitglieder vom dritten und 2

vom vierten Stande. Der Sächſiſche Ausſchuß beſteht aus einem

1) Ucht Berordnungen vom 21. Juni 1842. Gelebt. S. 215-241.

17 *
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Mitgliede aus dem erſten , 5 aus dem zweiten , 4 aus dem dritten

und 2 aus dem vierten Stande. Der Weſtphäliſche Ausſchuß

wird gebildet durch 4 Mitglieder aus dem erſten Stande, jedoch mit

Ausſchluß der vormals reichsunmittelbaren Fürſten, und dem zweiten

Stande, 4 Mitglieder aus dem dritten und 4 aus dem vierten Stande.

Der Rheiniſche Ausſchuß enthält 4 Mitglieder aus dem zweiten,

4 aus dem dritten und 4 aus dem vierten Stande. Sobald es von

den vormals reichsunmittelbaren Fürſten gewünſcht wird , follen dem

Weſtphäliſchen , ſo wie auch dem Rheiniſchen Ausſchuſſe, noch zwei

von und aus denſelben zu wählende Mitglieder hinzugefügt werden,

die jedoch an den Verhandlungen des Ausſchuſſes nur in Perſon Theil

nehmen können. Ihre Theilnahme findet indeß nur dann ſtatt, wenn

der Ausſchuß für ſich allein zuſammentritt, wohingegen der König,

ſobald er die Ausſchüſſe mehrerer oder aller Provinzen zu einer ges

meinſamen Berathung beruft , wegen der Konkurrenz der vormals

reichsunmittelbaren Fürſten beſondere Anordnungen zu treffen ſich vor:

behalten hat.

Der Landtagsmarſchall, deſſen Amt bis zur Eröffnung des nächſt

folgenden Landtages fortdauert, iſt jederzeit Mitglied und Vorſigender

des Ausſchuſſes . Derſelbe wird in die Zahl der Ausſchußmitglieder

des erſten Standes , und in Schleſien und Sachſen des erſten oder

zweiten Standes mit eingerechnet, ſo daß während der Dauer feines

Ämtes vom erſten , reſp. vom zweiten Stande ein Mitglied weniger

zum Ausſchuß gewählt wird. Wenn in Weſtphalen oder in der Rhein:

provinz der Landtagsmarſchau aus den vormals reichsunmittelbaren

Fürſten gewählt wird , und von dieſen nicht zwei Mitglieder in den

Ausſchuß gewählt find, ſo tritt er dem Ausſchuß als dreizehntes Mits

glied hinzu. Wird er dagegen aus dem zweiten Stande. gewählt, ſo

iſt ein Mitglied dieſes Standes weniger für den Ausſchuß zu wählen .

Die zu dem Ausſchuſſe erforderlichen Wahlen erfolgen auf ver:

fammeltem Landtage von jedem Stande in fich nach abſoluter Stim :

menmehrheit. Für jeden Stand werden ſo viel Stellvertreter, als er

Uusſchußmitglieder zu ernennen hat , in der Urt gewählt , daß jeder

einzelne Mahlakt ausdrücklich auf die Wahl des erſten , zweiten u. f. m.

Stellvertreters des betreffenden Standes gerichtet, und auf dteſe Weiſe

die Reihefolge beſtimmt wird, in welcher die Erwählten bei vorfallen:

den Verhinderungen von Uusſchußmitgliedern eintreten ſollen . Für

den Fall der Verhinderung des Landtagsmarſchaus ernennt der König

einen Stellvertreter deſſelben aus den zum erſten Stande, in Schleſien,

Sachſen, Weſtphalen und der Rheinprovinz aber aus den zum erſten

oder zweiten Stande gehörigen Ausſchußmitgliedern. In ſeiner Eigen:

ſchaft als Ausſchußmitglied wird dann der Landtagsmarſchall durch

Einberufung desjenigen Stellvertreters ſeines Standes, an dem die

Reihe iſt, erfekt.
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Die Wahlen eines jeden Standes werden durch den Landtags:

marſchall, als Wahl- Dirigenten, geleitet. Diefelben bedürfen König

licher Beſtätigung.

Die Dauer der Wirkſamkeit der Mitglieder des Ausſchuſſes bea

ſchränkt ſich auf die Zwiſchenzeit von einem Landtage zum andern.

Ein in den Ausſchuß gewählter Abgeordneter bleibt deſſen Mitglied

bis zur Eröffnung des nächſten Landtages, auch wenn die Wahlperiode,

für welche er als Landtagsabgeordneter gewählt iſt , inzwiſchen ablau:

fen ſollte.

Den zum Provinzial - Landtage verſammelten Ständen bleibt über:

laſſen , die Wahrnehmung der außer dem Landtage vorkommenden Ge

ſchäfte ſtändiſcher Verwaltung, inſofern ſie nicht beſondere Ausſchüſſe

dafür beſtimmen ſollten , dem provinzialſtändiſchen Ausſchuſſe, auch ,

nach dem Bedürfniſſe, einem innerhalb deſſelben zu beſtellenden enge :

ren Ausſchuſſe, oder auch einzelnen Mitgliedern zu übertragen.

Im Fall die Stände von dieſer Befugniß Gebrauch machen, bedürfen

die desfallfigen Beſchlüſſe der Beſtätigung des Königs, welcher fich vor:

behalten hat , alsdann auf ihren Antrag , wegen des Zuſammentritts

des Ausſchuſſeszu dieſem Zwecke und der Behandlung derartiger Ges

ſchäfte, weitere Beſtimmungen zu treffen.

Die Koſten der Ausſchüſſe werden in derſelben Urt, wie die au:

gemeinen Landtagskoſten aufgebracht.

$ 82. Die Kommunal-Landtage.

In dem Gefeße wegen Anordnung der Provinzialſtände für die

Mark Brandenburg und das Markgrafthum Niederlauſik 1) heißt es :

,, Die in jedem der einzelnen Landestheile dieſes ſtändiſchen Ver

bandes beſtehenden Kommunal - Verhältniſſe gehen auf die Geſammt:

heit deſſelben nicht über , wenn ſolches nicht durch gemeinſchaftliche

Uebereinkunft beſchloſſen wird . Bis dahin dauern daher die bisherigen

Kommunal- Verfaſſungen dieſer einzelnen Landestheile in ihrer obſer:

vanzmäßigen Einrichtung fort, und Wir geſtatten, daß für dieſe An

gelegenheiten, auf vorgängige Anzeige bei Unſerm Landtags - Kommiſſa:

rius und deſſen Bewilligung, jährlich beſondere Kommunal- Landtage,

jedoch mit verhältnißmäßiger Zuziehung von Abgeordneten aller Stände,

welchen das gegenwärtige Geſek die Landſtandſchaft beilegt, in Berlin,

Küſtrin und Lübben gehalten werden . Die Beſchlüſſe über Verände:

rungen in den Kommunal- Einrichtungen und neue Kommunal -Uuf

lagen bedürfen Unſerer Sanktion. Zur Feſtſegung der deshalb nöthi

gen näheren Beſtimmungen und Ordnungen erwarten wir die Vor:

ſchläge des nächſten Landtages."

1) Gefeß vom 1. Juli 1823. & 57. Geſekſ. S. 137.



262

Die Gefeße wegen Anordnung der Provinzialſtände in den übri:

gen Provinzen enthalten faſt wörtlich dieſelben Feſtrebungen. Die

Landtage aller Provinzen haben ſich nicht für Abhaltung von Rom:

munal- Landtagen ausgeſprochen. Diefelben finden demgemäß auch

nicht in allen Provinzen ſtatt, ſondern nur in den Brandenburgiſchen ,

Pommerſchen und Schleſiſchen provinzialſtändiſchen Verbänden .

In der Kur- und Neumark 1) finden drei kommunalſtändiſche

Berbände ftatt , nämlich :

1 ) der kommunalſtändiſche Verband der Uitmark ?) ;

2 ) der kommunalſtändiſche Verband der übrigen Theile der

Kurmark , als der Priegniß , der Mittelmark , nebſt den derſelben

inkorporirten Beeskow -, Storkow -, Jüterbogť -, Belzigſchen Kreiſen und

der Ukermark; und

3) der kommunalſtändiſche Verband der Neumark 3).

Die im Jahre 1806 ſtattgehabte Begrenzung beſtimmt den Ums

fang für einen jeden Verband.

Die Niederlauſik ) bildet einen beſondern kommunalſtändi

fchen Verband.

In Pommern 5) finden zwei für ſich beſtehende kommunalſtän:

diſche Verbände ſtatt , von denen der eine Hinterpommern und

altvorpommern , und der andere Neuvorpommern und Rü :

gen begreift.

Ein jeder der genannten ſechs kommunalſtändiſchen Verbände hat

die Befugniß zur Haltung eines eigenen Kommunal- Landtages. Die

Oberpräſidenten ſind Landesherrliche Kommiſſarien bei den Kommunal

Landtagen. Die Vorſigenden , welchen die nämliche Wirkſamkeit zu:

ſteht, wie den Landtagsmarſchällen auf den Provinzial - Landtagen,

werden von fämmtlichen Mitgliedern aus Abgeordneten des erſten

Standes gewählt und vom Könige beſtätigt. Das Verfahren und der

ganze Geſchäftsgang bei den Kommunal - Landtagen iſt ähnlich wie bei

den Provinzial - Landtagen. Die Beſchlüſſe gelangen an den Miniſter

des Innern und erforderlichenfalls zur Beſtätigung des Königs.

1) Verordnung vom 17. Uuguſt 1825 . Gereer. S. 200 . R. D. pom

27.December 1826. Gefeßl. 1827, S. 7. R. O. vom 26. Oktober

1835. Geſekſ. S. 229.

2 ) R. D. vom 22. März 1828 (in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 258).

3) R. D. vom 22. December 1827 (in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 234).

4 ) Verordnung vom 18. November 1826. Gefeßi. S. 110. . D. vom

29. April 1829. Gefeßl. S. 38. & . D. vom 11. Juli 1829. Selegi.

S. 64. A. D. vom 22. November 1828 und 3. April und 30. Mai

1830 ( in Bergius , Ergänzungen 2. S. 274. 344. 315 ).

5) Verordnung vom 17. Auguſt 1825. Geſebi. S. 215. R. 2. vom

8. November 1828 ( in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 274 ).
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In der Oberlauſik , nicht aber in den übrigen Theilen der

Provinz Schleſien , iſt, nach dem erſten Schleſiſchen Provinzial - Land:

tagsabſchiede vom 2. Juni 1827 (A. II .) , der jährliche Zuſammen:

tritt der dortigen Stände zu beſonderen Kommunal - Landtagen auch

ferner geſtattet.

$ 83. Die Kreisſtände.

Die Kreisverſammlungen haben den Zweck , die Kreisverwaltung

des Landraths in Kommunal-Angelegenheiten ( vergl. oben S. 143)

zu begleiten und zu unterſtüßen . Dieſe Verwaltung innerhalb der

beſtehenden Geſekgebung macht den Gegenſtand ihrer Berathung und

Beſchlüſſe aus.

Die beſtehenden landräthlichen Kreiſe bilden die Bezirke der Kreis:

ſtände. Die Wirkſamkeit derſelben iſt auf die Verhandlungen der

Kreistage ſelbſt beſchränkt. Petitionen und Eingaben der Kreisſtände

müſſen daher auf den Kreistagen berathen , .abgefaßt und vollzogen

werden 1).

Die Kreisſtände vertreten die Kreiskorporation in allen , den ganz

zen Kreis betreffenden Kommunal-Ungelegenheiten , ohne Rückſprache

mit den einzelnen Kommunen oder Individuen. Sie haben Namens

derſelben verbindende Erklärungen abzugeben ; Staatsabgaben , die kreis

weiſe aufzubringen ſind, und deren Uufbringung nicht geſeklich auf

beſtimmte Art vorgeſchrieben iſt, zu repartiren ) ; bei allen Abgaben,

Leiſtungen und Naturaldienſten zu den Kreisbedürfniſſen 3 ) zuvor ihr

Gutachten abzugeben ; auch von allen Geldern, welche dahin verwendet

werden , die Rechnungen abzunehmen ; und , wo eine ſtändiſche Ver

waltung der Kreiskommunalangelegenheiten ſtattfindet , die Beamten

dazu zu wählen. Eine Befugniß der Kreisſtände, Namens des Kreiſes

1) R. O. vom 27. Januar 1830. Gefeßl. S. 7.

2) Abgaben, die kreisweiſe aufzubringen ſind, finden ſich indemallgemei

nen Ubgabengeſeße vom 30. Mai 1820, §. 1. Geſepi. S. 134 , nicht

aufgeführt. Wenn gleich die Klaſſenſteuer in der Rheinprovinz kontin

gentirt iſt, und auch auf die Kreiſe vertheilt wird, ſo wirkt dabei doch

nicht der Kreistag mit; vergl. Regulativ wegen Kontingentirung der

Klaſſenſteuer in den Rheiniſchen Regierungsbezirken , vom 2. Juni 1829,

§ 11 – 14 ( in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 305 ). Uuch in den

übrigen Provinzen haben nicht die Kreisſtände, ſondern nur eine kreis

ſtändiſche Kommiſſion die Klaſſenſteuerveranlegung und die dagegen ein

gehenden Reklamationen zu begutachten . Vergl. R. O. vom 17. Ja

nuar 1830, Gefeßi. S. 19. R. O. vom 4. Janaur 1841. Geſepi.

S. 22.

3) So müſſen z . B. nach dem Schleſiſchen Landſtraßen- und Wege - Re:

glement vom 11. Januar 1767, § 7, unter gewiſſen Umſtänden die

Kreiſe bei Wegereparaturen zu Hülfe kommen,
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Uusgaben zu beſchließen , und die Kreiseingeſeffenen dadurch zu ver

pflichten , iſt in den Kreisordnungen nicht begründet ; auch iſt ein beſon:

deres desfallſiges Gefen für die Rheinprovinz nicht erlaſſen. Nach den für

die übrigen Provinzen ergangenen beſonderen Gefeßen können aber jegt

hier die Kreisſtände – jedoch nur unter Genehmigung der betreffenden

Regierung reſp . des Königs — zu nachſtehenden Zwecken mit der

Wirkung, daß die Kreiseingeſeſſenen dadurch verpflichtet werden, Uus

gaben beſchließen : 1 ) zu gemeinnüßigen Einrichtungen und Anlagen,

welche in den Intereſſen des geſammten Kreiſes beruhen, und 2) zur

Beſeitigung eines Nothſtandes. Zulagen für das Kreisbeamtenperſo

nale und Zuſchüſſe zu den Bureaukoſten des Landraths dürfen die

Kreisſtände aber niemals bewilligen .

Zur perſönlichen Ausübung des Stimmrechts in eigenem , oder,

da den Rittergutsbeſikern in gewiſſer Hinſicht Vertretung ?) geſtattet

iſt, auch in fremdem Namen , wird allgemein erfordert: 1 ) die Ges

meinſchaft mit einer der chriſtlichen Kirchen , 2 ) Vollendung des vier

und zwanzigſten Lebensjahres, und 3) unbeſcholtener Ruf. Auf dem

ſelben Kreistage kann von keinem Mitgliede mehr als eine Stimme

geführt werden.

Auf den Kreistagen erſcheinen bei perſönlicher Qualifikation in

Perſon , ſonſt durch Vertreter, die Beſiger ſämmtlicher, im Kreiſe bele:

genen landtagsfähigen Rittergüter. In Sachſen und Preußen können

jedoch die Rittergutsbeſiger jedes Kreiſes durch eine aus ihrer Mitte

zu wählende Deputation erſcheinen . Wenn in einem Rheiniſchen

Kreiſe nicht wenigſtens fünf ſtimmfähige Rittergutsbeſiger vorhanden ſind,

ſo treten der Kreisverſammlung ſo viele zur Wählbarkeit zum Landraths

amte befähigte Grundeigenthümer hinzu , daß der größere ländliche

Grundbeſik mit Einſchluß der ritterſchaftlichen Kreistagsmitglieder fünf

Vertreter erhält.

Außer den Beſigern landtagsfähiger Rittergüter, und den eben

bezeichneten Grundbeſikern in einigen Rheiniſchen Kreiſen , erſcheinen

auf jedem Kreistage:

1) in der Provinz Brandenburg %): eine für jeden Kreis bes

ſtimmte Anzahl von Deputirten der Städte, und drei Deputirten der

Landgemeinden ;

1) R. D. vom 21. März 1831, die Ausübung der kreibſtändiſchen Befug

niſſe betreffend ( in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 354 ).

2) Kreisordnung vom 17. Uuguſt 1825. Gerekl. S. 203. R. D. Dom

26. November 1825. Gefeßl. S. 233. Verordnung vom 18. Novem :

ber 1826. Geſekſ. S. 110. A. O. vom 9. September 1827. Geſegl.

S. 127. R. O. vom 26. Oktober 1835. Geſekſ. S. 229. R. D.

vom 22. November 1828, K. O. vom 21. Juli 1833, Regulativ über

die Verwendung der Kontributions - Ueberſchüſſe in den Kreiskaſſen der
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2) in Preußen 1): in Perſon oder durch Vertretung, die übris

gen auf dem Provinzial-Landtage im erſten Stande vertretenen Grund

eigenthümer ; von den mit Virilftimien verſehenen Städten doppelt

To viel Abgeordnete, als ſie zum Provinzial- Landtage ſchicken , und

von jeder der übrigen Städte, einer ; aus den Landgemeinden : die

Befiger Kölmiſcher Güter von mehr als ſechs Kulmiſchen Hufen, welche

nicht zum erſten Stande gehören, und zwar in Perſon, und drei Des

putirte der nicht zum Kölmerſtande gehörigen oder kleinere Kölmer

güter beſigenden Mitglieder der Landgemeinden ;

3) in Pommern) : ein Deputirter aus jeder im Kreiſe beles

genen Stadt und drei Deputirte des bäuerlichen Standes ;

4) in Schleſien) : in Perſon die Provinzial -Landtags -Mit

glieder des erſten Standes, oder deren Stellvertreter, fo wie die Be

fiber ehemaliger Domainengüter, denen , gemäß der Domainen - Vera

äußerungs- Inſtruktion vom 10. Oktober 1810, alle Rittergutseigen:

ſchaft im Veräußerungskontrakte ausdrücklich beigelegt worden iſt , ein

Deputirter jeder Stadt und drei Deputirte des bäuerlichen Standes ;

5) in Poſen 4 ): die Fürſten von Thurn und Tapis , und von

Sulkowski, wenn ſie im Kreiſe Befigungen haben, ein Deputirter jes

der Stadt und drei Deputirte der Landgemeinden ;

6) in Sachſen5): in Perſon oder durch Vertretung die Pros

vinzial- Landtags - Mitglieder des erſten Standes und die Beſitzer der

zur Kreisſtandſchaft altberechtigten Güter, welche in die Ritterguts :

matrikeln nicht aufgenommen ſind, ein Deputirter jeder Stadt und

drei Deputirte des bäuerlichen Standes ;

7 ) in Weſtphalen und in der Rheinprovinz 6 ) : in Pera

ſon oder durch Vertretung , die Provinzial - Landtags -Mitglieder des

Kur- und Neumark, vom 20. Juni 1838 ( in Bergius, Ergänzun:

gen 2c. S. 274. 443. 605 ). Verordnung vom 25. März 1841, Gea

repl. S. 53.

1) Kreisordnung vom 17. März 1828. Geſell. S. 34. Berordnung vom

22. Juni 1842. Gefeßl. S. 211.

2) Kreisordnung vom 17. Auguſt 1825. Gefeßi. S. 217. Verordnung

vom 25. März 1841. Gefeßi. S. 55. Verordnung vom 13. Decems

ber 1841. Gereki. 1842. S. 15.

3) Kreiſordnung vom 2. Juni 1827. Geſetl. S. 71. Verordnung vom

7. Januar 1842. Gerekſ. S. 33.

4) Kreisordnung vom 20. December 1828. Gefeßl. 1829. S. 3. Ver

orduung vom 21. November 1837. Geſerl. S. 217. Verordnung vom

25. März 1841. Gefeßl. S. 58.

5) Kreisordnung vom 17. Mai 1827. Geſekſ. S. 54. Verordnung vom

25. März 1841. Gefeßl. S. 60 .

6 ) Kreisordnung vom 13. Juli 1827. Geſell. S. 117. K. 2. vom

7. Februar 1829. Gefeßl. S. 17. R. D. vom 5. April 1836. Ge
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erſten Standes, und die Befiger der im Kreiſe belegenen , ehemals

reichsunmittelbaren Landestheile, welche auf die den Standesherren

durch die Verordnung vom 30. Mai 1820 ( Gerebf. S. 81 ) zuge:

ſtandenen Regierungsrechte Verzicht geleiſtet haben ; ferner wenigſtens

ein Deputirter jeder Stadt und ein Deputirter jeder im Kreiſe befind

lichen, aus Landkommunen zuſammengeſepten Bürgermeiſterei.

Die ſtädtiſchen Abgeordneten zu den Kreistagen müſſen in Preußen,

jeßige oder ehemalige Mitglieder des Magiſtrats oder der Stadtver:

ordnetenverſammlung; in der Rheinprovinz, Magiſtratsperſonen oder

Gemeindevertreter, die in der Stadt ein Haus beſigen ; in Poren , in

denjenigen Städten, in welchen die revidirte Städteordnung eingeführt

iſt, Magiſtratsmitglieder oder Stadtverordnete, in den übrigen Städten

Bürgermeiſter, auch ohne Grundbeſit, oder Beigeordnete und Mit:

glieder der Gemeinderäthe, welche ſtädtiſche Grundbeſiker find; und in

den übrigen Provinzen, wirklich fungirende Magiſtratsperſonen ſein .

Zu Abgeordneten der Landgemeinden können , in Polen , nur zu

Provinzial- Landtags - Abgeordneten für die Landgemeinden qualificirte

Grundbeſiker; in Preußen , nur Mitglieder des Kölmerſtandes oder

wirklich im Dienſte befindliche Schulzen oder Dorfrichter , welche das

zum Provinzial- Landtags -Abgeordneten erforderliche Grundeigenthum

beſigen ; in Weſtphalen und der Rheinprovinz, nurAdminſtrations:

Beamte oder Vertreter der Sammtgemeinden , welche innerhalb ihres

Wahlbezirks ein Haus mit einem ländlichen Grundſtück eigenthümlich

beſigen ; und in den übrigen Provinzen nur wirklich im Dienſte be:

findliche Schulzen oder Dorfrichter, welche das zum Provinzial- Land

tags = Abgeordneten erforderliche Grundeigenthum beſigen , gewählt

werden.

Für jeden Abgeordneten der Städte und der Landgemeinden wird

auch ein Stellvertreter gewählt, der die für jenen erforderlichen Eigen:

ſchaften ebenfalls befißen muß.

Die Wahlen der Kreistagsabgeordneten der Städte , welche auf

dem Kreistage Virilſtimmen haben, erfolgen durch den Magiſtrat aus

ſeiner Mitte. In den übrigen Städten ernennt der Magiſtrat einen

Wähler , und dieſe treten zur Wahl des Kollektiv - Abgeordneten zu

fammen. In Poſen wählen der Magiſtrat und die Gemeindevertreter,

welche zu dieſem Behufe zu einem Wahlkollegio vereinigt werden, die

ſtädtiſchen Abgeordneten . In Weſtphalen und der Rheinprovinz

werden alle Mahlen von den in ein Wahlkollegium zu vereinigenden

Mitgliedern der ſtädtiſchen oder ländlichen Adminiſtrationsbehörden

und Repräſentanten der Stadt oder der ländlichen Sammtgemeinde

vollzogen .

regi. S. 171. Verordnungen vom 26. März 1839. Gefeßl. S. 102.

103, Verordnung vom 25. März 1841. Gefeßi. S. 62.

+
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Die Wahlen erfolgen in Brandenburg, Preußen, Pommern

und Sachſen auf Lebenszeit, doch kann jeder Gewählte die Stelle nach

drei Jahren niederlegen . In den übrigen Provinzen erfolgen ſie auf

fechs Jahre. In Poren , Weſtphalen und der Rheinprovinz ſchei

det aber alle drei Jahre die Hälfte aus, und neue Wahlen finden ſtatt.

Mit dem Verluſte des Grundbeſißes oder der amtlichen oder morali

ſchen Qualifikation hört das Recht der Kreisſtandſchaft auf.

Der Landrath, oder bei ſeiner Behinderung der älteſte Kreisdepu

tirte, beruft jährlich wenigſtens einen Kreistag, und führt auf demſel

ben den Vorſik. Ein Landrath, der im Kreiſe kein Rittergut beſikt,

hat jedoch keine Stimme. So lange Kommunalgegenſtände früherer

Kreisverbände abzuwickeln ſind , iſt die Vereinigung mehrerer Kreiſe

oder der Theile mehrerer Kreiſe zu dieſen Zweden geſtattet. Gegen :

ſtände, welche nur eine Klaſſe der Stände betreffen , können auf bes

ſondern Konventen dieſer Stände verhandelt werden. Die Stände

verhandeln auf dem Kreistage gemeinſchaftlich , und die Beſchlüſſe wer :

den nach Stimmenmehrheit gefaßt. Findet ein ganzer Stand fich

durch einen Kreistagsbeſchluß verlegt, ſo kann er Rekurs an die Bez

hörde ergreifen , von welcher die Sache reſſortirt. Die Beſchlüſſe er :

fordern vor ihrer Ausführung, die in der Regel durch den Landrath

geſchieht, die Genehmigung der vorgeſeßten Regierung; in Poſen und

Preußen jedoch nur ſolche, wodurch neue Verwaltungsnormen feſtges

feßt, und den Kreiseinfaſſen neue Verbindlichkeiten aufgelegt werden

follen . In den Kreiſen, in welchen die Gebiete der Deutſchen Stan :

desherren liegen , können dieſelben ein Mitglied ihrer ſtandesherrlichen

Regierungen , oder ihren Oberbeamten zur Beiwohnung des Kreistags

als Bevollmächtigten abſenden . Wenn dieſer gegen die Kreistagsbe

chlüſſe, als die ſtandesherrlichen Rechte verlegend , keine Einwendungen

macht, ſo kann die Regierung die Beſchlüſſe beſtätigen. Falls aber

ein im Kreiſe wohnhafter Standesherr keinen Bevollmächtigten abges

fandt hat, ſo ſind ihm die Beſchlüſſe vor der Beſtätigung vorzulegen .
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Siebentes Kapitel.

Die Staatsdiener.

$ 84. Begriff und Eintheilung der Staatsdiener.

Die Regierung des Staats ſteht dem Staatsoberhaupte zu. Die

Organe der Regierung ſind Diener des Staats, Beamten, Offizianten.

Es wird hier nur von den Dienern des Staats gehandelt , den

Gehülfen der Regierung zur Führung der ihr obliegenden Geſchäfte.

Von Hofbeamten , ofbedienten, den Privatdienern des Regenten und

ſeiner Familie , iſt daher nicht die Rede1); ebenſo wenig von den

Inhabern bloßer Titel, Ehrenzeichen und Orden ) , da dieſe allein

nicht zu Funktionen im öffentlichen Intereſſe befähigen , ſondern nur

perſönliche Auszeichnung beweiſen .

Unter Behörde verſteht man ſowohl einen einzelnen Beamten,

welcher kraft ſeines Amts mit einer gewiſſen Selbſtſtändigkeit handelt,

als auch mehrere Beamten, die nicht einzeln, ſondern in Gemeinſchaft,

und zwar entweder in kollegialiſcher oder anderer Verbindung , Funk:

tionen im öffentlichen Intereffe vornehmen . Obrigkeit iſt mit Re:

gierung gleichbedeutend. Doch wird unter Obrigkeit, Gerichtsobrigkeit,

Polizeiobrigkeit, Ortsobrigkeit, auch diejenige Behörde verſtanden, wel

cher die Verwaltung der Polizei in einem gewiſſen Bezirke, oder über

gewiſſe Grundſtücke und Perſonen, obliegt.

1) Wenn gleich die Staatsdiener, namentlich die Civilſtaatsdiener, im 2 .

L. R. 11. 10. § 103, Königliche Beamte genannt werden, auch

alle Diener des Staats zugleich Diener des Königs ſind, ſo iſt doch

in der ſeitherigen Preußiſchen Gefeßes : und Geſchäftsſprache der Uus:

druck ,, Diener des Königs “ anſtatt ,,Staatsdiener " nicht gebräuchlich.

2 ) Die Preußiſchen Orden und Ehrenzeichen find : der ſchwarze udler:

orden; der rothe Adlerorden, erſter Klaſſe, mit Eichenlaub, ohne Ei:

chenlaub, zweiter Klaſſe mit dem Stern und Eichenlaub, mit dem Stern

ohne Eichenlaub, mit Eichenlaub, ohne Eichenlaub, dritter Klaſſe, mit der

Schleife, ohne Schleife, vierter Klaſſe; der St. Johanniterorden ; der

Orden pour le mérite , das eiſerne Kreuz , erſter und zweiter Klaſſe;

der Louiſenorden ; das allgemeine Ehrenzeichen ; das Militairehrenzei:

chen ; die Kriegsdenkmünze; die Denkmünze für Nichtkombattanten;

das Dienſtauszeichnungskreuz für Offiziere ; die Dienſtauszeichnung für

Unteroffiziere und Gemeine; die Rettungsmedaille; endlich der Orden

pour le mérite für Wiſſenſchaften und Künſte.

1

1
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So weit die Beſorgung gemiffer, zu den Rechten des Staats

gehörender Ungelegenheiten und Geſchäfte den Beamten des Staats

vermöge ihres Amts obliegt, muß dieſen , innerhalb der Grenzen ihres

Auftrags, eben ſo, wie dem Landesherrn ſelbſt, Folge geleiſtet werden ).

Den Befehlen des Staatsoberhauptes ſind die Diener des Staats ent

weder unmittelbar oder mittelbar untergeordnet. Zu erſteren gehören

die Departementschefs — Miniſter und Miniſtern nicht untergeordnete

höchſte Staatsbiener — zu lekteren alle übrigen Beamten.

Militair- und Civilbeamten ſind vorzüglich beſtimmt, die Sicher:

heit, die gute Ordnung und den Wohlſtand des Staats unterhalten

und befördern zu helfen . Sie ſind, außer den allgemeinen Untertha

nenpflichten , dem Oberhaupte des Staats beſondere Treue und Gehors

fam ſchuldig . Ein jeder iſt nach der Beſchaffenheit ſeines Amts, und

nach dem Inhalte ſeiner Inſtruktion, dem Staate noch zu beſondern

Dienſten durch Eid und Pflicht zugethan 2 ) .

Von dem Militair und den Militairbeamten wird im folgenden

Kapitel gehandelt werden .

Alle Beamte, die zum Militairſtande nicht gehören, werden unter

der allgemeinen Benennung von Civilbedienten , Civilbeamten , Gi

vilſtaatsdienern , begriffen 3).

Im A. L. R. findet ſich gegen die ſonſtige Weiſe dieſes Gefeß

buchs eine nähere Erklärung deffen , was ein Civilſtaatsdiener ſei,

nicht).

Die Civilſtaatsdiener theilt Klübers) in Staatsbeamte

für intellektuelle Dienſtleiſtung, wozu gebildeter Verſtand und ein be

ſtimmtes Maaß von Kenntniſſen und Fertigkeiten gehören , und in

Staatsdiener im engeren Sinne , zu deren Verrichtungen nur

gemeiner Verſtand , Dienſtfertigkeit und Körperkraft gefordert werden .

Die erſteren ſind ihm entweder Staatsbeamte im engern Sinne,

die mit einem gewiſſen Grade von Selbſtſtändigkeit und Freiheit des

Urtheils zu arbeiten haben, oder Subalterne, die in ihren Verrich

tungen einem oder mehreren Vorgefegten, zur Unterſtüßung für amt:

liche Zwecke, fortwährend untergeordnet ſind. Die Staatsbeamten im

engern Sinne ſind weit zum größten Theil Geſchäftsmänner oder

Praktiker, beſtimmt für Anwendung und Ausführung der natürlichen

und poſitiven Suſtiz- oder Verwaltungsvorſchriften . Ein minderer

Theil find bloß Theoretiker , für öffentliche Lehrzwecke, in Abſicht

1) 1. £. R. 11. 13. § 16.

2 ) U, L. R. II. 10. § 1-3.

3) 2. E. R. II. 10. § 68.

4) Vgl. Heffter , in dem oben S. 101 angeführten Aufſaße, S. 117 sqq.

5 ) Klüber, öffentliches Recht, 487,
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auf Verbreitung, Entwicelung, Uuffindung von Wahrheiten , Kennt:

niffen und Fertigkeiten, die wichtig ſind für Staatszwecke. Sie ſind

in der Regel angeſtellt bei öffentlichen Lehranſtalten, in welcher Hins

ficht jeßt meiſt auch die Geiſtlichen oder Kirchenbeamten zugleich als

Staatsbeamte berufen und verpflichtet werden . Nach der Natur ihrer

amtlichen Zwecke unterſcheiden ſich die praktiſchen Staatsbeamten in

Juſtizbeamte, für richterliche Zwecke, und Regierungs-, Ver :

waltungs- oder adminiſtrativbeamte, für Zwede der Staats

verwaltung im engern Sinne, wohin auch die Verwaltung des Staats:

vermögens und die Geſchäfte mit auswärtigen Staaten, die ſogenann:

ten diplomatiſchen, gehören . Gemeindebeamte, ſtandesherrliche, patris

monialgerichtsherrliche und Korporations - Beamte für öffentliche Zwecke,

ferner gerichtliche Anwälte und Notarien, laſſen ſich auch wohl zu den

Staatsdienern rechnen .

In Preußen werden die Sivilbeamten in folgender Weiſe ein:

getheilt:

1 ) in Iuſtizbeamte und Verwaltungsbeamte. Zu den

Verwaltungsbeamten ( deren Dienſtvergehen , wie bereits oben S 36

erwähnt, in allen Provinzen nach den Preußiſchen Gefeßen beurtheilt

werden) ſind alle Beamten zu zählen, welche nicht Juſtizbeamte ſind.

Die Beſtimmung der lekteren geht dahin , für die Handhabung der

Rechtspflege thätig zu ſein und überhaupt alle Geſchäfte wahrzuneh

men, welche mit der Juſtizverwaltung verbunden ſind. · Richter , des

ren Funktionen ſich darauf beſchränken, Civilrechtsſtreitigkeiten zu ent:

ſcheiden , über Vergehen und Verbrechen Unterſuchungen zu führen

und die geſebliche Strafe darüber durch gerichtliches Urtheil auszu

ſprechen , finden ſich nur in der Rheinprovinz. In den übrigen Pro

vinzen ſind mit dem Richteramte auch Verwaltungsgeſchäfte verbunden.

Die Gerichte haben hier auch die Vollſtreckung der Urtheile zu betrei

ben, die freiwillige Gerichtsbarkeit zu beſorgen , Vormundſchafts-, una

potheken-, Depoſital-, Kaſſenſachen zu bearbeiten . Die Entſcheidung

der Civilrechtsſtreitigkeiten gebührt in der Regel nur Gerichten . Doch

find einige Angelegenheiten ihnen entzogen. Die Unterſuchung und

Entſcheidung gewiſſer Strafſachen gebührt den Gerichten nicht aus:

ſchließlich (vergl. oben S. 67. 75 sqq . ).

In einigen Provinzen giebt es noch eine eigenthümliche Art von

Richtern, nämlich die Schied smänneri). Der Beruf eines Schieds

1) Sie wurden zuerſt in der Provinz Preußen angeſtellt in Folge der

R. D. vom 13. December 1826 , und erhielten durch die Verordnung

vom 7. September 1827 (in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 175 , 228)

eine nähere Inſtruktion . Ihre Einführung wurde durch die St. D. vom

14. Auguſt 1832 auch für Schleſien und Brandenburg,

15. Februar 1834 für Sachſen , vom 7. Juni 1834 für Pommern

bom
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mannes beſteht darin : Partheien, welche ſich freiwillig zur Schlichtung

ihrer ſtreitigen Rechtsangelegenheiten an ihn wenden, anzuhören, ihre

gegenſeitigen Anſprüche und Einwendungen zu prüfen, die vorzulegen

den ſchriftlichen Beweiſe nachzuſehen , erforderlichen Falls den Uugen

Ichcin an Ort und Stelle einzunehmen , und ſich zu bemühen , eine

Vereinigung zwiſchen den Partheien zu ſtiften , ſolche, wenn ſie zu

Stande kommt, ſchriftlich abzufaffen , wenn ſie aber nicht gelingt, den

Partheien die Ausführung ihrer Rechte vor dem Richter zu überlaſſen.

Die Schiedsmänner werden für Bezirke von" etwa zwei tauſend Seelen

erwählt, und vom Landesjuſtizkollegium beſtätigt und vereidet.

ſtehen auch unter der Aufſicht deſſelben . Ein Schiedsmann muß vier

und zwanzig Jahr wenigſtens alt, ein unbeſchottener, ſelbſtſtändiger, ge

achteter und mit den Geſchäften des bürgerlichen Lebens und der Fä

higkeit, einen Aufſat deutlich ſchriftlich abzufaſſen, vertrauter Einwoh

ner des Bezirks ſein . Die Wahl, welche auf drei Jahre erfolgt, kann

abgelehnt werden , wenn Entſchuldigungsgründe vorhanden ſind, die

geſeblich von der Uebernahme einer Vormundſchaft befreien . Das Umt

wird unentgeltlich verwaltet . Nur Kopialien und baare Auslagen wers

den erſtattet. Wenn die Partheien nicht großjährig oder nicht befugt

find, über die Sache oder das Recht, worüber ein Vergleich verſucht

werden ſoll, frei zu disponiren, ſo verweiſt der Schiedsmann die Sache

vor den gewöhnlichen Richter. Ueberhaupt iſt er befugt, folche ſtreitige

Ungelegenheiten, deren Unterſuchung ihm zu weitläufig und ſchwierig

wird, von ſich abzulehnen, und an den Richter zu verweiſen . Von

dem Berufe des Schiedsmannes ſind ausgeſchloſſen : Konkurs -, Liquis

dations-, Behandlungs-, Subhaſtations-, Generalmoratorien -, Wecha

Fels, Arreſt :, Vormundſchafts-, Prodigalitäts- und Blödſinnigkeits

Erklärungs - Sachen, Eheſachen, wenn es nicht auf einen Sühnever:

ſuch Behufs der Fortſegung der Ehe, und Injurienſachen , inſofern es

auf Feſtſegung einer Strafe ankommt. Vor dem Schiedsmanne iſt

bloß ein Beweis durch Urkunden zuläſſig. Dahin gehören auch ſchrift:

liche Zeugniſſe, wenn ſie vom Ausſteller eigenhändig niedergeſchrieben

und perſönlich übergeben werden . Vernehmungen von Zeugen und

Sachverſtändigen ſind nicht zuläſſig. Auch können keine Eidesleiſtun

gen gefordert werden und ſtattfinden . Litisdenuntiationen, Interven

tionen , Adzitationen und Nominationen finden auch nicht ſtatt. So

bald die Partheien Andere zum Streit zuziehen oder ſich ihre Rechte

an dieſe ſichern wollen , ſo verweiſt der Schiedsmann die Sache an

den Richter. Die Intereſſenten erhalten auf Verlangen Ausfertigungen

des Bergleichsprotokolls . Auf den Grund eines von dem Schiede:

( a. a . D. S. 418. 448. 469) und durch den Landtagsabſchied vom

7. November 1837, B. 25, für Polen genehmigt.
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manne geſchloſſenen Vergleichs foll von dem perſönlichen Richter die

Erekution in allen Graden verfügt und vollſtreckt werden , ſobald ein

Theil darauf mit Ueberreichung der Ausfertigung des Vergleichs an :

trägt. Nur dann wird die Sache zum gerichtlichen Verfahren vers

wieſen , wenn der Vergleich dunkel und unverſtändlich abgefaßt iſt.

Die Verjährung wird durch die vor dem Schiedsmanne erfolgte Ein

leitung oder Einlaſſung nicht unterbrochen .

2) Die Civilbeamten ſtehen entweder in unmittelbaren Dienſten

des Staats, oder gewiſſer, demſelben untergeordneter Kollegien, Ror :

porationen und Gemeinden 1). Die Unterſcheidung der unmittelbaz

ren von den mittelbaren Beamten hat zuweilen Schwierigkeiten.

Ohne Zweifel ſind aber zu den erſteren alle die zu rechnen , die vom

Staat ein Gehalt beziehen, davon Beiträge zum Penſionsfonds ents

richten müſſen, und deshalb auf Penſion aus Staatsmitteln Unſpruch

machen ; und zu den lekteren die Beamten, die nach Vorſchrift einer

der beiden Städteordnungen beſtellt ſind , ſo wie die Beamten der

Provinzialſtände und der Kreisſtände. Bei manchen Beamten iſt es

aber zweifelhaft, ob ſie unmittelbare Beamte des Staats oder Ges

meindebeamte find. Viele Beamte haben nämlich, außer den Funk:

tionen für das Intereſſe der Gemeinden , auch Funktionen für das

Intereſſe des Staats auszuüben, wobei die Gemeinde als ſolche gar

nicht, oder nur in entfernter Beziehung intereſſirt iſt. Hier kann es

oft zweifelhaft ſein , ob ſie mehr zum Vortheile des Staats oder der

Gemeinde beſtellt ſind. Ob die Beſtellung von der Gemeinde felbſt,

mit oder ohne Zuſtimmung des Staats, erfolgt iſt, kann auch nicht

immer entſcheiden, da bei der Beſtellung mancher Beamten , die haupts

fächlich Gemeindebeamten zu ſein ſcheinen, die Gemeinde geſeßlich gar

nicht konkurrirt. Ebenſo wenig kann jedesmal entſcheiden , ob der

Beamte ſein Dienſteinkommen vom Staat oder der Gemeinde erhält,

da auch dies mitunter zweifelhaft iſt. Die Empfänger der direkten

Staatsſteuern (welche zuweilen auch die Gemeindeſteuern erheben ) er:

halten z. B. in manchen Landestheilen keine Beſoldung und zahlen

teine Beiträge zum Penſionsfonds ; fie behalten vielmehr von den

eingenommenen Steuern einige Prozente für ſich zurüd , worin ihr

Dienſteinkommen beſteht. Manche Beamte, bei deren Anſtellung die

Gemeinde geſeßlich keine Mitwirkung hat, wie z. B. die Bürgermeis

ſter in der Rheinprovinz, erhalten keine Beſoldung, ſondern bloß eine

Entſchädigung für Amtsunkoſten aus der Gemeindekaſſe; ſie ſind zu:

gleich Beamte der gerichtlichen Polizei. Viele Gemeindeämter werden

ganz unentgeltlich verwaltet. Es giebt auch Staatsbeamten , welche

kein Dienſteinkommen beziehen , f. B. Auskultatoren , Referendarien,

1) A. £. R, II. 10. § 69.
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duch Affefforen . Die Patrimonia Irichter find den unmittelbar

in Dienſten des Staats ſich befindenden Beamten gleich zu achten ).

Die Beamten , welche die Standesherren für die Ausübung aller

ihnen überlaſſenen ' untergeordneten Regierungsrechte ernens

nen, find zugleich als Staatsdiener zu betrachten, und bedürfen mit

dem Nachweiſe gleicher Qualifikation auch der Beſtätigung derjenigen

Staatsbehörden, von welchen die Unſtellung der unmittelbaren Beams

ten gleicher Kategorie abhängt. Die Beamten für die Privatange

legenheiten der Standesherren gehören auch nicht einmal zu den

mittelbaren Staatsdienern . Beamte und Syndici von Kora

porationen ſind mittelbare Staatsdiener oder Bevollmächtigte 3).

Endlich

3) werden die Beamte in höhere und Subalternbeamte

eingetheilt. Ueberhaupt iſt der Rang 4) , welchen die Civilbeamten

unter einander einnehmen , geſeßlich beſtimmt. Danach ſtehen die

Miniſter oben an. Dann folgen die Beamten , welche das Prädikat

,, Ercellenz " haben . Dahin gehören auch die wirklichen Geheimen

Räthe ein Titel, welcher kein beſtimmtes Amt bezeichnet, und woht

auch ohne Verleihung eines Amts ertheilt wird . Darauf folgen

die übrigen Beamten nach verſchiedenen Rangklaffen . Die höheren

Beamten der Miniſterien theilen fich in drei Rangklaſſen, von denen

die Mitglieder der beiden erſten Klaſſen courfähig 5) find. Auch einige

Beamte außer den Miniſterien und in den Provinzen gehören einer

oder der andern dieſer Klaffen an . " Die höheren Beamten der Pros

vinzialkollegien werden in fünf andere Klaffen eingetheilt. Zu einzel:

1) 2. G. D. Unh. § 21.

2).Inſtruktion vom 30. Mai 1820. § 57.- 61. Gerekt. S. 96 .

3) 1. £. R. II, 6. § 151. II. 10. § 69.

4) Bergl. Verordnung vom 7. Februar 1817. Gelegi. S. 61. 8. D. vom

6. Februar 1824: Gereef. S.57. 58. M.D.vom 31.December1825.

D. 11. ad 3. Gefeßl. 1826. S. 7. Verordnung vom 30. November

1833. § 2. Geſepi. S. 297. 8. D. 'vom 26. Januar 1834. Geſebr.

S. 19. R. D. vom 1. November 1835. Gelegi. S. 230.

5) Perthes, der Staatsdienſt in Preußen , ein Beitrag zum Deutſchen

Štaatérechte, Hamburg 1838, S. 92, ſagt: Nun iſt der Udel und

jeder Offizier bis zum Secondelieutenant hinab courfähig, und der Cour:

fähigkeit der Beamten iſt daher wohl eine zu enge Grenze gezogen,

wenn gefeßlich feſtſteht, daß dieſelbe fich nur bis zu den Miniſterialrä:

then zweiterKlaſſe einſchließlich, das heißt, bis zu der dritten der obi:

gen Rangabſtufungen , erſtrecken Tole. In den Provinzen ſind alſo nur

die Chefpräſidenten der Landeskollegien jener Ehre theilhaftig, und es

muß die Civilbeamten dem udel und Militair gegenüber in denJugen

des Volks zu tief ſtellen, wenn z. B. der Regierungsrath oder Abthei

lungsdirektor des Ehrenrechts entbehrt, welches dem aðlichen Ausculta

toroder dem Lieutenant zuſteht.“

18
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nen dieſer Klaſſen gehören auch gewiſſe Beamten , die nicht zu den

Provinzialkollegien gehören. Ferner zerfallen die ſogenannten Titu

larräthe , von denen einzelne indeß gar nicht Beamte ſind, in zwei,

und endlich die Subalternen in vier Klaſſen . Wie Litularräthe und

Subalternen mit den Mitgliedern der Provinzialkollegien rangiren, iſt

auch näher beſtimmt. Alle vortragenden , bei den Miniſterien anges

ſtellten Räthe haben vor den Titularräthen den Vorrang. Auch bei

den Provinzialkollegien ſtehen die Titulaturräthe den vortragenden Rä

then, mit denen ſie gleichen Rang haben , nach. Sonſt haben die

Mitglieder einer Rangklaſſe denſelben Rang ; unter ſich rangiren fie

aber nach dem Alter ihres Patents.

Noch müſſen einige Klaſſen öffentlich angeſtellter beſonders er :

wähnt werden .

Die Juſtigkommiffarien und Notarien ſind in dem Ab

ſchnitte des 1. 2. R. , welcher von den Verbrechen der Diener des

Staats handelt, nicht erwähnt. Ein ſpäteres Gefek 1) erwähnt ihrer

unter den Gewerben , bei deren ungeſchidtem Betriebe gemeine Gefahr

obwaltet, oder welche eine öffentliche Beglaubigung oder Unbeſcholten:

heit erfordern. Sie ſind aber als wirkliche Staatsdiener anzuſehen ?).

Auch ſollen die Juſtizkommiſſarien bei gewiffen Verbrechen ihres Umts

entfeßt und zu ferneren Dienſten des Staats für unfähig erkannt

werden 3 ) .

Unter der eben genannten Klaſſe von Gewerbetreibenden ſind auch

mehrere Perſonen aufgeführt, die bei andern Gelegenheiten als Beamte

bezeichnet werden, oder die nur nach einer Unſtellung, Anſebung, Bes

ſtellung, Beſtätigung, Ernennung ihr Geſchäft betreiben können . Da

hin gehören Lootſen, Mäkler , Dispacheurs, Schiffsabrechner, Güter:

beſtätiger, Schaffner, Meffer, Mäger, Braker, Schauer, Stauer, Feld :

meffer, Nivellirer , Dekonomiekommiſſarien , Markſcheider, Bergge:

ſchworne, Auktionskommiffarien , Dolmetſcher 26. 4 ). Beamte ſind aus

drücklich genannt die in Eid und Pflicht genommenen Dekonomie :

kommiffarien , Feldmeſſer und Baukondukteures) und mits

telbare Beamte die Auktionskommiſſarien ).

1) Gewerbeſteuer - Edikt vom 2. November 1810. § 21. Geſeks. S. 84.

2) 2. G. D. Unh . § 462. Im § 161 a. a. D. ſind die Juſtizkommiſſa:

rien jedoch noch neben den unmittelbaren und mittelbaren Beamten

genannt.

3) 2. l. R. II. 20. § 1334 - 1338.

4) Bergl. Edikt vom 2. November 1810, 821. Gefeßi. S.83. Gewerbe:

Polizeigeren vom 7.September 1811. Š 105. 110 sqq. S. 273. K. D.

vom 9. December 1822. Gerekr. 1823 , S. 2.

5 ) R. O. vom 19. Januar 1833. Geſekl. S. 4,

6) K. D. vom 11. Juli 1833. Gefehl. S. 80 .
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Das A. L. R. handelt von den Verbrechen derer , welche , ohen

Offizianten zu ſein , dem gemeinen Weſen beſonders verpflichtet ſind,

wie Herzte , Wundärzte, Geburtshelfer, Hebammen 1). Spätere Gea

ſebe zählen zu den öffentlichen Uemtern auch die mediziniſche Praxis ).

Die Geiſtlichen der vom Staate privilegirten Kirchengeſellſchaf

ten ſind als Staatsbeamte anzuſehen 3) , nicht aber die Geiſtlichen

der geduldeten Religionsgeſellſchaften 4 ). Die weltlichen Kirchen :

bedienten haben zwar nicht die Rechte der Geiſtlichen 5) , doch find

fie als Beamte anzuſehen 6 ) . Was die Küſter betrifft , welche zu :

gleich Schullehrer find, ſo finden die für Schullehrer erlaſſenen Vor:

ſchriften , hinſichtlich ihrer Beſtallung und Entlaſſung , auch auf fie

Anwendung 7).

Da Schulen und Univerſitäten Veranſtaltungen des Staats find,

welche den Unterricht der Jugend in nüßlichen Kenntniſſen und Wif

ſenſchaften zur Abſicht haben 8) , ſo genießen alle, ſowohl ordentliche

als außerordentliche, Profeſſoren , Lehrer und Offizianten auf

Univerſitäten die Rechte der Königlichen Beamten ), worunter

unmittelbare Civilbeamten zu verſtehen ſind 10 ). Uuch die Lehrer

bei den Gymnaſien und andern höheren Schulen werden als

Beamte des Staats angeſehen 11) . Dies gilt auch überhaupt von den

Lehrern an öffentlichen Schulen 12 ).

Endlich ſind auch die Vorſteher und Verwalter öffentli :

cher Urmen : und anderer Berſorgungsanſtalten als Diener

des Staats anzuſehen 13 ).

8 85. Von den Erforderniſſen zum Staatsdienſte und von

der Anſtellung.

Unfähig zur Erlangung eines öffentlichen Amts ſind die Theil

nehmer und Beförderer demagogiſcher Umtriebe jeder Art 14) ; die Mits

1) X. L. R. II. 20. § 505 –508.

2) K. D. vom 21. Mai 1824 ad 1. Geſell. S. 122. R. O, vom 20. Mai

1833. Geſepi. S. 36 .

3) U. L. R. 11. 11. § 19. 96. Bergl. 11. 20. § 499 sqq.

4) 2. L. R. II . 11. § 26.

5) 2. L. R. II . 11. § 218. 550.

6) 2. L. R. II . 11. § 553. 555. 566. 567.

7) 4. E. R. II . 11. § 561. Vergl. R. O. vom 29. März 1837. Gefeßl.

S. 70.

8) 4. l. R. II . 12. § 1. 2.

9 ) 2. L. R. 11. 12. § 73.

10) Vergl. 2. L. R. 11. 10. § 104 sqq.

11) 4. Ể. R. II . 12. $ 65.

12) Vergl. 2. L. R. ii. 12. & 28. II. 20. § 499.

13) 2. č . R. II . 19. § 80 .

14) R. O. vom 12. April 1822. Gefeßi. S. 108.

18 *
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glieder geheimer oder nicht autorifirter Verbindungen , namentlich der

burſchenſchaftlichen 1), ſo wie der auf politiſche Zwecke unter irgend

einem Namen gerichteten unerlaubten Verbindungen ; diejenigen, welche

auf einer Univerſität ſtudirt haben, und bei ihrem Abgange von der

ſelber ſich nicht mit einem Zeugniſſe über die Vorleſungen , die ſie

beſucht haben , über ihren Fleiß und ihre Aufführung verſehen haben ),

fo wie diejenigen , welche nicht, in der Regel wenigſtens ein und ein

halbes Jahr, auf einer Preußiſchen , oder welche ohne beſondere Ger

nehmigung auf einer nicht Deutſchen Univerſität ſtudirt haben 3 ).

Von der Unfähigkeit der Mennoniten und Juden , vergleiche oben

S. 106. 107.

Eine vorzug8weiſe Berechtigung zu Staatsämtern

ſteht dem Udel nicht zu (vergl. oben S. 167). Dagegen ſollen bei

Berebung von Civilämtern Perſonen, welche den Krieg freiwillig mit

gemacht haben, und bei Beſegung gewiffer Civilämter, zu welchen in

deß die höheren nicht gehören , invalide Militairs beſonders berückſich

tigt werden *).

Erforderniffe zum Staatsdienſt find :

1 ) Unbeſcholtenheit - denn nur Unbeſcholtene ſollen im Staats :

dienſt geduldet werdens) ;

1) K. D. vom 21. Mai 1824. Geſell. S. 122.Gefenf. S. 122. Bundestagsbeſchlüfſe

vom 20. September 1819 und vom 5. Juli 1832 . Geſellſ. 1819,

S. 221. 1832, S. 217.

2) Bekanntmachung vom 5. December 1835. Geſekl. S. 287.

3) K. O. vom 20. Mai 1833. Geſell. S. 35. K. D. vom 21. Novem:

ber 1836. Gerekl. S. 312. R. O. vom 13. Oktober1838. Geſepi.

S. 501. R. O. vom 30. Juni 1841. Gefeßl. S. 139. R. Ovom

3. Januar 1842. Geſeni. S. 77.

4) Bergi. Regierungs- Inſtruktion vom 23. October 1817. § 12. Geſebi.

S.255. Geſchäftsanweiſung für die Regierungen vom 31. December

1825 (in v . Kamp , Unnalen 1825. S. 821 ). Beſchluß des Staats:

miniſteriums wegen der Invalidenverſorgungen vom 12. October 1837

( in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 584). Wegen Unſtellung der

Gemeindebeamten in den Städten , welchen eine der Städteord:

nungen verliehen iſt, vergl . R. O. zum § 157 der Städteordnung, vom

4. Juli 1832. Geſeni. S. 188. Rev. Städteordnung vom 17. März

1831. § 96. Geſebi. S. 23. S. D. vom 1. Uuguſt 1835. Gefeßl.

S. 179

5) Vergl. 4. L. R. II . 20. § 329. 330. 363 — 365 Regierungs - Inſtruk:

tion vom 23. October 1817. § 38. Geſebi. S, 272. 8. D. wegen

Entlaſſung der Beamten , die ſich des Laſters der Trunkenheit ſchuldig

machen , vom 24. December 1836. (in d . Kamp B Unnalen 1831. S.

13). Oſtermann, Grundfäße des Preuß. Staatsrechts, S. 116 ,

führt als ein Erforderniß zum Eintritt in den Staatsdienſt auch ,,un:

beſcholtene politiſche Geſinnung" auf, ohne jedoch deutlich anzuge:

ben, was er hierunter verſteht und woran dieſelbe erkannt werden ſou.
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:: 2) die nöthige Befähigung zur Bekteibung des betreffenden Amts.

Dieſe Befähigung wird in der Regel durch eine Prüfung :-) feſtges

ſtellt. Endlich iſt

3) zu einigen : Vemtern Grundbeſig erforderlidy. So ſind in den

meiſten Provinzen nur Eigenthümer beſtimmter Urten von Gütern

fähig, das Umt eines Landraths. zu bekleiden. Auch müffen die Bez

zirksvorſteher und die meiſten Stadtverordneten : welche man doch

zu den mittelbaren Beamten wird zählen müſſen - Grundeigenthü :

mer ſein . .

07. Großjähoigkeit iſt kein geſeßliches Erforderniß zur Erlangung

eines Staatsamts 2). Die anzuſtellenden Beamten follen aber ihrer

gefeßlichen Militärpflicht genügt haben ? ), vorausgefekt, daß ſie nicht

für unfähig :dazu erkannt ſind . § 1.1.919 371.9

Da fich , wie ſchon oben (S. 101) bemerkt , nicht annehmen

läßt, daß Femand rechtlich verpflichtet wäre, wider Willen ein unmit:

telbares oder mittelbares Staatsamt 4 ); zu übernehmed Ahabgeſeben

pou den Hemtern, Hinſichtlich deren die Geſeke ausdrüdlicht beſtimmen ,

daß fie inur aus beſtimmten Gründen abgelehnt werden dürfen ” )

ſo wird auch ein Beamter nicht für verpflichtet erachtet werden kön

new , wider Willen ein anderes Amt , mit welchem ein höherer Rang

oder ein höheres Einkommen verbunden iſt, i anzunehmen. Das ein

Beamter in der : Regel verpflichtet wäre, ein anderes Umt mit dem

felben Range und demſelben Umtseinkommen wider ſeinen Willen an:

zunehmen , auch wenn ihm die Koſten der Verlegung und des Umzu :

ges erſtattet werden , läßt ſich ebenfalls nicht behaupten. ). 's, 9..17

, pet

1) . 4. £. R. 11. 10. § 70. II . 20. § 329, 330. Wegen der verſchiedenen

Urten

Staatsverw . Bd. I, S. 215 sqq.

2) Denn das Penſionsregulativ vom 30. April 1825 (in v . Kampk, An

nalen 1832. S. 843) Tekt voraus , daß Perſonen Tchon vor dem ein

und zwanzigſten Lebensjahre ein Staatsamt bekleiden können .

3) Bergl. G : ſchäftsanweiſung für die Regierungen vom 31. December

1825. :

4 ) Wegen Uebernahme eines. Uuftrages als Deputirter einer Korporation,

vergl . 2. £ . R. II. 6. & 150.

5) Vergl. Städteordnung vom 19. November 1808 , Iit. 9. Geferí.

S. 354.

6 ) Klüber , öffentl. Recht § 493 ; Zachariä, Deutſches Staats- u. Bun

desrecht, Ubth. II. S. 58 , und effter, a . a. D. S. 139. ſind an:

derer Meinung , Iprechen aber nicht insbeſondere von Preußen . Lehte:

rer behauptet , eine Verlegung auf einen andern Poften müßte ſich jes

der Beamte gefallen laſſen , inſofern ſie ohne Erniedrigung und Krän:

kung geſchähe. Indeß iſt eine Verſegung wider Willen doch wohl

als eine Kränkung anzuſehen. Eine unfreiwillige Verlegung iſt als

)
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Die Staatsämter werden von dem Könige" verliehen 1) enties

der unmittelbar was hinſichtlich der Räthe bei allen Departe

ments- und Provinzialbehörden , ſowie aller Staatsbiener , die theils

höher, theils mit ſolchen in gleicher Kategorie , nicht bloß in gleichem

Range ſtehen , der Fall iſt obermittelbar 3): durch hierzutiers

mächtigte Staatsbehörden - Departements chefs , Provinzial- oder

Lokalbehörden oder durch Privilegirte; auch mittelſt Beſtätigung

oder Ernennung der von Andern Präfentirten . Privilegirte; welche

Beamte zu ernennen haben , ſind die Standesherren (vergl. oben S.

181. 185). Beſtätigt von dem Könige , reſp. den : Provinzialbehörden,

werden die von den Stadtgemeinden erwählten Oberbürgermeiſter,

Bürgermeiſter und Magiſtratsmitglieder (vergli unten stap . XIV ). Die

Landräthe ernennt der König aus den von den Rittergutsbeſigern

refp . Kreisſtänden erwähtten Kandidaten (vergl.bunten Kap. X ) Die

Befißer der mit der Gerichtsbarkeit verſehenen Güter haben die Ge:

richtsbarkeit und die Ortspolizei, und die Beſigec der Erbſchulzengüter

(vergt i oben 6.67. 68) das Sdulgendmt, entivéber : felbft oder durch

die von ihnen Beſtellten , zu verwalten . Es läßt fich daher nicht in

Abrede ſtellen , daß jeßt noch in Preußen “ das Recht zur Uusübung

wichtiger obrigkeitlicher Funktionen erblich und käuflich iſt. Abgeſehen

hiervon giebt es aber keine Erblichkeit oder Käuflichkeit4),der Vemter.

!" Die Anſtellung im Staatsdienſt erfolgt in der Regel auf Les

benszeit ). Doch erlöſchen Amtsverbindungen , deren Dauer durch

die Natur des Geſchäfts, oder durch ausdrücklichen Borbehalt auf

eine gewiſſe Zeit eingeſchränkt iſt , mit dem Ablaufe diefer Zeit von

felbft 5). Unterbedienten , deren Dienſt keine Ausbildung erfordert,

HE

eine Strafe bezeichnet in der St. O. vom 12.April 1922 ad 2. 3. 5.

Geſebi. S. 105, der R. D. vom 27. Upril 1830. Gereki S.81 u. in der

K. D. yom 29. Febr. 1837. Geſégr. S. 70. In der R. D.vom 21. Febr.

1823 ad 8. Gelegt. S. 27 iſt nur von dem Unterſchied zwiſchen Degra:

Perfegung.DaſchonbeidenSeiten onu einer unfreiwilligen

freiwillige Verſegung eine Strafe iſt, mithin 'nur nach vorheriger un :

terſuchung und Vertheidigung ſtattfinden kann , die amtliche Stellung

der übrigen Beamten , und namentlich der Richter, in Preußen aber

mehr geſichert iſt, als die der Geiſtlichen und Jugendlehrer, ſo wird die

im Dert aufgeſtellte Meinung wohl nicht unrichtig ſein .

1) U. £. R. II. 13, § 7.

2) Verordnung vom 27. October 1810. Geſepi. S. 9.

3 ) Vergl: U, l. R. II. 10. § 71.

4) Vergi, 4 , E, R. 11. 10. 873. 74. 11.

5) Die Vorſteher und Beamten der Korporationen fogar ſind im Zweifel,

als auf Lebenszeit angeſtellt anzuſehen. 2. £. R. II, 6. § 167–170.

6 ) 2. E. R. II. 10. § 102, Bergl . Verordnung über die Organiſation

10. 20."$ 325. 331 .
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*

CD17 (inBeypes
Staatsminiſteriums

vom 12. October 1998

fondern größtentheilsnurmechaniſch iſt, ſollen jedoch so vielwiemög:

lich auf Kündigung angeſtellt werden . Die verſorgungsberechtig

ten Militärinvaliden werden gülden Stellen , welche für fier ausſchließ

tich beſtimmt Find, auch wohl mit Vorbehalt beliebiger Entlap

7 fung gegen Lohn angenommen 2).910nd vid O manis un mo

292 Werfidýridurch Beſtechungen oder andere unerlaubte Weger in

ein Amt eindrängt, ſoll deſſelben ſofort " ivieder entſegt werden . 91.Alle

Verträge und Verſprechungen, wodurch Jemandén,gegen Zuwendung

eines Amtsto Privatvortheile zugeſagt"oder wirklich eingeräumt worden,

find nichtig. Auch Vétabeedungenzwiſchen einem abgehenden Beam :

ten und deſſen Nachfolget, wodutdy dem erſteren von den Einkünften

des Amts etwas vorbehalten werden ſoll, ſind nur ſo weit gültig,

als ſie von der votgeſeßten Behörde ausdrücklich genehmigt worden.

Wer ſich eigenmächtigdie Verwaltungeines Amts anmaaßt und veca

e möge des Amts Handlungen vornimmt, zu welchen er nach den Gea

Feßen überhauptnicht "qualifiziet iſt, deſſen Handlungert" Find unkräf

tiga Mangeltes ihm nicht an den erforderlichenEigenſchaften zu

Handlungen dieſer Art überhaupt,o können zwar eine Handlungen ,

zum Nachtheil der Parthefen , in der Regel und Tvö nicht beſondere

Gefeße ein Anderes vorſchreiben , für nichtig nicht angeſehen werden .

Doch iſt (69 Strafen "unterworfen, muß Alles, was erbei Gelegenheit

derivon ihm borgenommenen Umtshandlungen empfangen hatDazu

rückgeben, auchallenSchaden , welcher aus ſolchen ungebühtlichen Ang

maaßungen für den Staat oder einen Dritten entſteht, erſetzen. Auch

der, welche wiffentlich eine Bedienung4 einer nicht tauglichenPerſon

anvertraut , ſo wie der , welcher einem Kaſſenbedienten die Kaſſe überá

giebt,bevor die Amtskáution deffelben"betichtigt wetben, haftet für ala

ten daraus entſtandenen Schaden 3 ! Wet fich ein "8ffentliches Amt

리 anmaaßt , ohne von der kompetenten Behörde dazu beſtellt oder vera

pflichtet zu ſein , der haftet für allen durch ein folches Unternehmen

dem Staat oder einem Dritten verurſachten Schaden , auch wenn ·

118 ar 2 of 5C

10 . 1910) .LeZi puls II Nou .C . ( A

Mt108 570 819992 AC ! JIS ...re .& .01....SG

der Cenſurbehörden oom 23. februar. 1843. 854. 10. - 12. 1Gefeßl.

Su,23 . SIO . 11,991 jantu . 1941 moito i109

!1']}'"Megierungs-Inftrüktion vom 23. "Detové 1817. & 19. Berett. 5.255.

figisti K. D.dum " 1571 der älteren Städteordnung vom 4. Juli 1832.

(by Gefeßl. S. 188. DOI :11p
m

ST!

19) . ad 6.

Gour
Ergänzungen 2c , S. 584),

3) 2. £. R. J. 10 : $ 72-33. Wegen Regulitung des Rautionswe:

werens fürdie Staatskaſſenund Magazin - Beamten vergl. D.

vom 11. Februar 1832. Gefert. S. 61. K. D: 'vom 5. April 1837.

Geſepi. S. 73 .
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eine anderweite mit
beit

erheger in ſeinem bisherigen

bei Uebernahme on katte Teine
oenennemteverhältniſſe

eidlich

6 Ergänzungen 2c. S. 501),

derſelbe nur durch das geringſte Verſehen, beranlaßt worden . Vorge

regte, welche Jemanden , ohne die vorgeſchriebene Prüfang ſeiner Fä:

higkeiten und ſeines fittlichen Verhaltens , jú einemöffentlichen Umte

befördern, ſind bei entſtandenem Schaden nicht nur dem Staat , fons

dern auch einem Jeden , der dadurch Nachtheil, erlitten , hat, verant:

wortlich . In den vorſtehenden Fällen wird die genannte oder ges

wählte Perſon von dem Amt ausgeſchloffen 1) Trio

Titel und Rang, die mit einem Amte verbunden ſind , werden ,

nebſt den davon abhängenden Vorrechten , ſchon durchdie parüber ausge

Fertigte Beſtallung verliehen %). Die Umtseinkünfte, falls derglei;

den vorhanden find , ſteben dem Beamten von dem Zeitpunkt ab 34 ,

melchen die Beſtaltung , das Patent, die Anſtellungsverfügung ans

giebt. : Ift: hierin ein Zeitpunkt nicht beſtimmte Røa beginnen die

Einkünfte eeſt pom wirklichen Umtsantritt, welcher eigentlich jedesmal

zur Kenntniß des Publikums gebracht werden ſollte, was auch mei:

ſtentheils durch die Amtsblätter geſchieht. Der ernannte Beamtefolk

durch feine vorgeſekte Behörde ordnungsmäßig in fein Amt,spinge

wiefen werden ). Durch die Einweiſung übernimmt er alle mit

dem Amte verbundenen Pflichten , auch wenn er nicht vereidet,wäre,f),

Doch iſt die Bereidung 5) Regel., 1. Hinſichtlich der Richter ,wird

angenommen , daß das , was ſie vor ihrer Vereidung vorgenommen

haben , nichtig iſt,daß ſie aber dadurch civiliter verantwortlich wers

den und nach Umſtänden auch criminaliter ex falso our glez.Diss

.. ? La un 19610 493 it into

1:0986. Bon den Amtspflichten und der Dienſtdisciplin.156

Die Staatsdienerhaben in ihren Pripatangelegen beiten dieſelben

Rechte und Berbindlichkeiten , wie dieiübeigen Staatsbürger Sie

.

1) 2. &. R. II. 20. § 323. sqq. ) 19115.00 11037 !! } . biha

31: 2), 2. W R , II. 10. § 84.1070 fubtire isla 1909 Danmad

3) 4. E. R. II . 10. § 76. 81 .

4) R. O. vom 11. Auguſt 1832. Geſeßl. S. 204 .

5) U. E. R. II. 10. § 3. Rh. St. G. B. Urt. 196. Wegen der Form

vetguna

291; hinſichtlich der Katholiken , vergl. R. D. vom 8. Wüguſt 1835 .

Gefeßf. $ . 182. Ein

oder einem

167 Verwaltungszweige übergeht, iſt auf den früher z von ihm geleiſteten

Dienſteid zu verweiſen und hat zu Protokoll zu erklären , daß er ſich

zuvor abgeleiſteten

verpflichtet erachte. K. D. vom 10. Febrirar 1 $35 (in Bergius ,

Go 5901941

Hëffter, a. a . S. S. 159.

7) U. &. II. 10. § 104 sqq.

Reffort

neuen
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1 ;

I

13

kau

1

1

dürfen neben ihrem Amt in der Regel nur mit Wiffen und Geneh

migung ihrer Vorgeſenten ein Gewerbe treiben . Jedoch folgt bei ih:

nen aus dem Beſib von Landgütern die Befugniß , mit dem Betriebe

der Landwirthſchaft gewöhnlich verbundene Gewerbes zu betreibens );

Kein Beamter darf ein Mebenamt oder teine Nebenbeſchäftigung 14

worunter, doch wohl nureineſolche verſtanden werden kann , welche

von einer Staatsbehörde übertragen iſt: mit welcher eine laufende

Remuneration verbunden iſt, ohne vorgängige ausdrückliche Genehmi:

gung derjenigen Centralbehörden übernehmen , welchen das Haupt und

Nebenamt untergeben ſind. Auchdarf die Uebertragung von Neben :

ämtern , in der Regel nur auf Widerruf erfolgen ?). iju sfotonge sid

tonn Die Rechte und Pflichten der Beamten) in Beziehung auf das

ihnen anvertrauteAmt, werden durch die darübera ergangenen beſon:

deren Gefeßen und durch ihreUmtsinſtruktionen beſtimmti Niemand

ſoll ſein Amti zur Beleidigung oder Bevortheilung runderer mißbrau :

chen . Was rein Beamteri vermöge ſeines Amts undiimach den Vor

ſchriften deſſelben unternimmt, kann gegen ihn also eine Privatbeleis

digung nicht gerügt averdens). 1 Rein Beamter i darf für die Auss

richtung ſeines Amts Geſchenke oder Gaben nuwozu die Gefeßer ihn

nichts ausdrücklich rermächtigenpannehmen , oder durch Andere für ſeine

Rechnung annehmen laſſen *).11ndiesu ndiol 99ffund schlset , s199507

Soma Seder Beamte muß an ſeinem Wohnort, poder wenn ihmllein

beſtimmter Bezirkrizugewieſen iſt) innerhalb deſſelben , die beſonderen

Aufträge ſeiner Vorgefekten ohne beſondereEntſchädigungcausführeni

Uußer den beſoldeten Staatsdienern haben auch folche , welche ohne

Gehalt zu ihrer Ausbildung , coder, auf Beförderung angeſtellt ſind,

die Verpflichtung, Aufträge am Orten ihres Aufenthalts ohne Entgeta

tungsauszurichten ). Rein Beamter darf den ihm zur Ausübung

feines Amts angewieſenen Wohnorts ohneGenehmigung ſeiner Vor

geſektenpelaſſen . Die Geſchäftebfeines Amts muß Jeder ſelbſt

beſorgen . Er darfi dieſelben daber einem andern - an ſeiner Statt

CH3

1

lits

1) Gefeß vom 7. September 1811.9 81. Gefenf. 271.9.11

113) X. é. r .'11. 10:' 85–87. 11. 13, § 10. O , 19

2. S. som 13. Juli 1839. Gefde S.235.1

4) 2. L. R. II. 20. § 360.

115) Berordnung vom
bom 28. Juni 1825.5,1 , 4. Geleef

. S. 163. és ver

ſteht ſich wohl, das die Aufträgenur von der vorgeſepten Dienſtbehörde
des Beamten ertheilt werden können und daß ſie nicht von ganz an:

derer Natur ſein dürfen, als die ſonſtige amtliche Wirkſamkeit bes be

. Bauſachen und einem Berg- oder Forſtbeamten nicht ein Wuftrag in

Polizeis oder Gemeindeangelegenheiten ertheilt werden können .

6 ) 1. £. R. II. 10. § 92. 93. II. 20. g 355. 356. L.,
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5 ) R. 11. 10.
Sino

UTD
o
d

191
JUISC

19136

nicht auftragen es fei bennt, dass durch Krankheit oder andern

Zufall, gehindert wird , fein Amt felbft zuiverivalcent mor er for lange

bis von feinen Vorgeſekten ' wigentis feineer Vertretung Unſtalten getto

fenis fiuid, folche Amtshandlangen , die keinen Uuffdub tleideix , dinden

welcherzu Geſchäften bow igleichet Att röffentlich beſtellt unor verpflich:

tet find, auftragen kann A),1 & r iſt verpflichtet si über Gegenſtände Feia

nes Amts : Verfchriegenheit zu beobachten. Ohne timericho Bertas

antafſung darf. ter. daher über diefelben weðer smündlicheFrioche richies

tiche Mittheitungen machen, noch folche zur Publizität bringen untis

Estado feder: Beamte hadi auf die pflichtmäßige Führungsi ſeintea Olimts

die genaueſte Aufmerkſamkeit zu verwenden undmunt jedes ndaberitë

gangene Verſehen , welchesi ser bei gehörigeri Dufřexkſamkeit und nach

den Kenntniffen die bei derVerwaltung des Units beforberfi werben

hätter vermeiden können undisfollen , mertreten 367 Bobgeregteis metdhe

ſich ohne Genehmigung ihrer Obeven; mit vibrénu.Un fergébeniot in

Darlehns - Bürgſchafts- oder andere tettverbindungon en pare with

enge Familienverbindungen fi nicht seintaffeltribürfentru find oweith

durch vorſchriftsmäßige Wufmerkfamkeit .fie:Umtsvergehen tihiør Unters

gebenen hätten hindern können für den taus Bernachtäßigångsbeffen

entſtehenden Schaden , fowohl demnitaateitais reinzelnen Privatpers

fonen , welche darunter leiden , verhaftet *Joins. Doch findet insbeidet

Fällen die Vertretung nurialddam ſtatt, wennerkeintrangeres gefegmã:

figerMitteld wodurch densatochtheiligen Folgen spiritos: foldwenetfet

hens abgeholfen , werden könnte i mehr) übrigeftershock Privatpeifonon,

welches gegen Beamteraus ihrer Amtsführung Entſchädigungsinſpridie

geltend machen mollero, müſſen . diefegobei Wertufta ihresRechug, binnen

dret ahneno gerichtlich einklagens ). Die einom Beamten obliegende

Berpflichtung zum Schadensetfaß gebyt Saudh fauf feine Erbon über:7u1

Darifich die Staat&biener o außer der Begehing beſtimnttere , in

den Gefeßen aufgeſtellten Berbrechen , mody inCvielen Beziehungeneiner

Kontravention gegen ihre Umtspflichtert, welchedentwederin beſtimms

1) I. £ . R: 1 , 13, $ 41-4542 018 sedmetega T mod 19792 F

2) A.£. R. II.20.$ 357= 359 , 22.6. D.II. 3.1 $ 18. 40. R.D.

vom 31. December 1825. Geſekl. 1826. S. 10. R. O. vom

21. November 1835. Gefeßi. 237 .

3) 1. L. R. II. 10. § 88. 89. II.

1 ) verbindlichkeitichkeit der Žuftigbeamten, vergi. U. 2. m 11.20.*94399, 100,

9030d und der Finanzbeamten, vergl.a. a. D.& 413. 415.461.00

II. 20.$ 342
190319 DGS $ 90

1: 891.909 dritti olli 193fen & tonin

6 ).2. L. R. I. 6. & 54. Deklaration vom 31. März 1838. Gefeßl. S.

252. Verordnung vom 15. April 1842. Gefeßl. S. 114.god

7) 4. L. R. I. 6. & 28. 068 206 2004 st..

12
351.
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ten Inſtruktionen , oder durch die Natur des Dienſtverhältniſſes bor:

gezeichnet ſind, ſchuldig machen können, ſo ſind ſie einer Dienſtdis :

. 'um die Beamten zu

ihrer Schulbigkeit"anzuhalten ,können natürlich nur dann Anwendung

finden , wenn Vernachläſſigungen der Schuldigkeiten in irgend einer

Weiſe gehörig konſtatirt ſind. Gegen die Anwendung derſelben findet

aber der Rechtsweg nicht ſtatt ), wohl aber iſteine Beſchwerde an

die höhere Behörde nichtausgeſchloſſen.
IUSTO ODID

#nodi

Dergleichen Disciplinarmittet findWarnungen, Verweiſe, geringe

Geldſtrafen 5), Ordnungsſtrafen genannt , für Unterbeamteder Regie

rungen auch Gefängniß bis acht Tage ferner für Geiſtliche geiſt

liche Bußübungen ,Geldſtrafen bis zivanzig Thaler, Gefängniſſtrafen

bis vier Wochen ',Verſeßung, Suspenſion 5). Bei Elementarſchutleh

rern können dieſelben Mittel wie bei Geiſtlichen , und bei Lehrern

an höheren Schulen und Univerſitäten 7'dieſelbenwie beidenunmit

telbaren Staatsdienern zur Anwendung kommen . Fürdie Suſtiza

beamten gelten beſondere Beſtimmungen 8) .

deren Zweckmäßigkeit

die Meinungen getheilt ſind, zu erwähnen nämlich die Konduiten :

liſten 9).Talo oporean mostrudnosi sid olsun , 1918979950

hiloclistes & èno oud Todo Notisicilor/osentons you the bid buudidagia

TUTTO A it tudsar diodas 1977al fatisl 1999com 18 togiled

siguralo okerbrechen und Diếciplinar:
Vergebungen der

1) Vergl. Heffter, über Verbrechen und

Staats- und Kirchendiener , im neuen Archiv des Kriminalrechts. Bd.

13. bef. C. 72 sqq. 177 sqq. co fodaplapso sad omne 190
1191119

2) Vergle Verordnung. vom 26. December 1808. * $146.0 Gefeßl« 1817.

im S. 287.meh omenit ) untis di Idgie iisd19119yDNO mondo sotdichten

3) Vergl.4. & N.11. 20. S. 335, 365.194 teini fimidatonta mu

4) Vergl. Regierungs- Inſtruktion vom 23. October 1817, § 39. Geſeni.

S. 273. Geſchäftsanweiſung fürdie Regierungen vom 31. December

1825. (in b. kampó Unnalen 1825, S. 854). LES DUTE

5) 2. L. R. II. 11. $ 530. 125.5 532 .
Audiontunums 91801វ ឲ្យ

6) 2. L. R. II, 12. 27.medsposons andschuud hojolaisde sagde

ITPMadsis de 100 chil

tre 7) A. L. R. II. 12. g 65. 730i1ndraiti adipod mouse orin gidiod

8) Vergt. 2. G. D. III. Tit. 1 sqg. 12

5.99 Décret

contenant réglement pour la police etla discipline des cours et

de l'ordre judiciaire et''administration de la justicevom20.Aprit

Ho 501). " Wegen der Rhein. Notarien , vergl. Verordnung vom 25. April

pr 1822. Geſegn. S. 109, und wegen der Gerichtsſchreiber und Gerichts

sobit vollzieher, vergl. k . D. vom 21. Juli 1826.Geregt. S. 71.

9) Wegen der Konduitenliſten der Juſtizbeamten ,vergt.2. 6. D. III.

renVorgeſellten haben alljährlichihr urtheilüberdie ihnenunterge:

ordneten Staatsdiener den höheren Behörden einzureichen , damit dieſe

in den Stand gelegt werden , ſich Einſicht in die Brauchbarkeit und

FRE
E

WE

!
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deamten zu berichaffen uno demgemäß Beförderungen

ſich vor Irrthum , Uebereilung,vorose Pflicht gemacht, aber wer kann

$ 87. Von Kollegien . ,57033:" .

Wenn mehrere Beamten in ein Kollegium 1) zuſammengezo:

ja on mi sa sobomt bidlochi di tot 1990

gen ſind, ſo gilt wegen ihrer Verſammlungen , Berathſchlagungen und

Schlüffe daſſelbe, was von öffentlichen Geſellſchaften und Korpora :

tionen verordnet iſt. Doch können dergleichen Kollegien die von dem

Landesherrn oder ihrer vorgefesten Inſtanz gemachten Einrichtungen

auchdurch einmüthige Schlüfte nicht ändern,i Ebenſowenig können

ſie über Grundſtücke, Gerechtigkeiten, KapitalienundEinkünfte des

ganzen Kollegii eigenmächtig Verfügung, treffen , Weber die Rechte odes

Kollegiikönnen dieohneGenehmigung der vorgeſenten Inſtanz, keis

nen Vergleich ſchließen. Gegenſtände, welche zur Behandlung des

Kollegii gehören , müſſen nach der Mehrheit der Stimmen entſchieden

werden . Bei Gleichheit der Stimmen giebt der Vorgefekte des Rol

Legii durch die
Die feinige den Nusſchlage,Geſchäfte, welche dem ganzen

Kollegio obliegen , müſſen von allen Mitgliedern deſſelben vertreten wer:

112 caroled,

119111 Kenntniß von dem über ſie gefällten Urtheil erhielten , fo würden die

Vorgeſellten , welche die Konduitenliſten anfertigen ſollen , ſich reicht

durch die Furcht vor Unannehmlichkeiten oder durch das Bemühen , ſich

beliebt zu machen , leiten laſſen . Deshalb werden die Konduitenliſten

gehalten und Niemand als die kompetenten Behörden

die beſte, aber der Erfolg kannnicht heilbringend ſein. Esliegtin

1181 einen Beamten fi Feines Lebensverbáchtig zu machen Er legt

ihm einen Charakter bei, giebt ihm eine Geſinnung ſchuld, die ſich mit

dem Staatsdienſtnichtverträgt, und ſo lange jener im Dienſte iſt,

70ekommt der Vermerk den höheren Behörden

eintretenſoll und iſt jedes Mal der Grundder

wird

größte ünpartheilichkeit zur heiligen

Meinung völlig ſicher glau

ben ? Bewieſen braucht das abgegebene Urtheil nicht zu werden ,Ver

theidigung gegen daſſelbe iſt unmöglich, denn der Angegriffene, auf den

39 tost möglicher Weiſe die Beſchuldigung durchaus keine Anwendung findet,

hat keine Ahnung von ihr. Er denkt an dieſe oder jene perſönlichen

wuits - Feinde, räth auf entfernt liegende umſtände,welche ſeine Zurückfeßung

Yital bewirkten und ſuchtſiezu beſeitigen . Uber es iſt die im tiefſtenGe

heimniſſe wirkende macht der Konduitenliſten , welche ihm , ſo lange er

Jina lebt, entgegenſteht; ſie iſt unwiderſtehlich, denn Niemand weiß, in wel:

serbricher Weiſe er angegriffen worden iſt. Wenn irgend eine Anordnung

friechende unterwürfigkeit gegen die Borgelegten, die größte Hengſtlich:

keit , ihnen nie entgegenzutreten und

Launen zu fügen, hervorzurufen im Stande iſt, ſo iſt es die Anordnung

som der Ronduitenliſten."ml chin dotto, ond stage to

2). 2. L. R. L 6. § 51-63. Jessie's

für

3
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den . Inwiefern die Mitglieder für einen durch Vorfag oder Verfehen

entſtandenen Schaden als Mitſchuldner, oder ein Feber nur für ſeis

nen Untheil, haften, iſt nach den allgemeinen gefeßlichen Vorſchriften zu

beurtheilen. Haftet jedes Mitigied nur für ſeinen Antheil und kann

von einem oder dem andern deffen Antheil an der Entſchädigung

nicht beigetrieben werden , ſo müſſen die übrigen denſelben zu “ gleichen

Theilen vertreten. Hat ein beſtimmtes Mitglied das Verſehen una

mittelbar begangen, ſo haftet dieſes vorzüglich , nächſt dieſem der Vors

gefeßte, wenn er das Verſehen hätte verhüten können . Die übrigen

Mitglieder haften nur, in Ermangelung beider , und nur inſofern be:

ſondere.Gefeße ihnen eine vorzügliche Aufmerkſamkeit auf die Hand

lungen ihrer Kollegen ausdrücklich zur Pflicht gemacht haben. Mits

glieder, denen kein Votum zukam , oder die aus gefeßlichen Gründen

abweſend, oder die überſtimmt waren und ihr Votum ſchriftlich , una

tér Anführung der Gründe , zu den Akten gegeben haben , haften

nicht. Die Erben haften aber für den dem Erblaſſer obliegenden Er

faß wie für andere Schulden deſſelben .

Hinſichtlich derjenigen Kollegien , für welche beſondere Gefeße oder

Inſtruktionen vorhanden ſind, wie z. B. für die Hauptverwaltung

der Staatsſchulden , die Richterkollegien , die Regierungen , die Konfi

ſtorien , die Medizinalkollegien , die Generalkommiffionen , die Magi

ſtratskollegien, können vorſtehende Beſtimmungen nur fubſidiariſch zur

Anwendung gebracht werden .

$ 88. Die Vorrechte der Beamten.

So wie den Staatsdienern die allgemeinen Unterthanenpflichten

obliegen , ſo können ſie auch auf die Rechte, welche den Staatsbür.

gern überhaupt zuſtehen , Anſpruch machen ). Es ſtehen ihnen aber

noch einige beſondere Rechte zu. Dahin gehört zunächſt

1 ) daß fie, wie bereits (S. 278) erwähnt, durch ihre Anſtellung

in der Regel das Recht erhalten , ihr Umt lebenslang zu verwal:

ten und den damit verbundenen Rang und die etwa damit verbun

denen , in den gehörig vollzogenen Etats aufgeführten oder ſonſt zu

geſicherten Dienſteinkünfte ?) zu genießen. Beſchwerden der Bes

1) Vergi. 2. £. R. II . 10. § 2. 104.

2) Die Staatsdiener erhalten während eines längeren als vierwöchentli:

Urlaubs, falls derſelbe nicht zur Wiederherſtellung ihrer Geſundheit er:

theilt iſt, in der Regel nur die Hälfte ihres Gehalts. St. D. vom 28 .

März 1808 , 27. Juli 1810, 23. Februar 1833 und 16. Januar 1843

(im Juſtizminiſterialblatt, 1843. S. 105 ). Rű & ſtände an Beſoldungen

und Penſionen verjähren in vier Jahren . Geſek vom 31. März 1838 .

§ 2. ad 5. Geſeks. S. 250.
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amten wegen angeblich unrechtmäßiger Weiſe ihnen entzogener Dienft:

einkünfte ſollen nicht im Rechtswege ) , ſondern in lekter Inſtanz nur

von dem Staatsminiſterium oder dem Könige entſchieden werden .

Wird ein Beamter während einer Unterſuchung vom Amte ſuspen:

dirt , ſo kann ihm ein Theil ſeiner Umtseinkünfte entzogen werden %).

Wird er demnächſt durch richterliches Erkenntniß völlig freigeſprochen,

fo entſcheidet der König auf den Bericht des Staatsminiſteriums, ob

und inwiefern ihm das während der Unterſuchung entzogene Einkom

men nachgezahlt werden fou ). Der Rechtsweg ſcheint hierüber nicht

zuläſſig zu ſein .

2) Die Civilbeamten , welche ihre Beſoldung aus Staatsfonds

beziehen , haben nach einer pflichtmäßigen ununterbrochenen Dienſtzeit

von wenigſtens fünfzehn Jahren , welche jedoch erſt vom Anfange des

21ſten Lebensjahres gerechnet werden können , einen Anſpruch auf le :

benslängliche Penſion , wenn ſie durch phyſiſches Unvermögen und

körperliche Gebrechlichkeit , oder durch Schwächung der Geiſteskräfte

und der intellektuellen Thätigkeit dienſtunfähig geworden ſind. Doch

ſind hiervon ausgenommen : die vorübergehend angenommenen Beam:

ten , diejenigen , deren Zeit und Kräfte durch die ihnen , wenn auch

auf Lebenszeit, übertragenen Geſchäfte nur nebenbei in Anſpruch ges

nommen werden, ſo wie die Geiſtlichkeit und der Lehrerſtand, hinſichts

lich derer es bei den beſtehenden beſondern Gefeßen Tein Berenden

behält. Der Penſionair verliert ſeine Penſion nur bei einer Wieder:

anſtellung im Staatsdienſt, oder durch richterliches Erkenntniß wegen

Verbrechen. Die penſionsberechtigten Beamten müſſen bei ihrer Än:

ſtellung, oder , wenn ſie Gehaltszulagen erhalten , ein Zwölftheil des

jährlichen Gehalts oder der Zulage einmal, und außerdem jährlich von

ihrem Gehalt, nach Maaßgabe der Höhe deſſelben , 1 bis 5 procent

dem Staat als Zuſchuß zum Penſionsfonds entrichten. Die Penſion

beträgt bei einem Dienſtalter von 15 bis 20 Jahren ein Viertheil,

von 20 bis 30 Jahren drei Uchttheit, von 30 bis 40 Jahren die

Hälfte, von 40 bis 50 Jahren fünf Achttheil und bei einer längeren

1 ) K. D. vom 7. Juli 1830. in 6. Kamp Unnalen 1830. S. 722).

Dieſelbe iſt aber nicht als Gereg verkündigt (vergl. oben S. 28 ), fie

würde jedoch die Gerichte binden, wenn der Juſtizminiſter dieſelben an:

gewieſen hätte, fie zu beachten , und wenn die Entſcheidung der Frage,

ob eine von einem Beamten wider den Fiskus angebrachre Klage die:

ferUrt anzunehmen oder zurüczuweiſen ſei, als eine Entſcheidung durch

Erkenntniß nicht anzuſehen iſt. Vergl. S. D. vom 6. September 1815,

Geſebi. S. 198. 4. G. D. I. 5. § 12. 1. 6. § 7. 10 sqq.

2) Krim. D. § 222. gen der ſtädtiſchen Beamt vergl. A. D.

28. April 1832. Geſegl. 142,

3 ) R. D. vom 8. December 1824. Geſebr. 1825. S. 5.

m
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Dienſtzeit drei Viertheit des lebten Dienſteinkommens ; doch kann ſie

in gewiſſen Fällen um ein Uchttheil erhöht werden 2). Die von

Beamten in Beziehung: auf ihre Penſionirung gegen die Feſtſekung

der Verwaltungsbehörde
erhobenen Reklamationen

, ſie mögen die Bes

rechtigung zum Genuß einer Penſion , oder den Betrag derſelben

betreffen , können nicht im Rechtswege, ſondern nur von dem Staats

miniſterium , und bei den von dem König unmittelbar befekten Stel

len , auf den Bericht des Staatsminiſteriums
, vom König entſchieden

werden %).

Was die Hinterbliebenen eines Staatsdieners betrifft, ſo era

halten dieſelben das Gehalt deſſelben noch für den Monat, in wels

chem er geſtorben iſt. Gehörte er als Mitglied oder Subaltern zu

einem Kollegium , oder arbeitete er bei demſelben , ſo erhalten ſie au

Berdem noch die volle Beſoldung für die zunächſt folgenden drei Mo

nate. Die Hinterbliebenen anderer Beamten erhalten außer dem

Sterbemonate nur die Beſoldung für den nächſten Monat. Doch

darf ihnen ein ein oder dreimonatliches Gnadengehalt gezahlt wer :

den , wenn die Uebertragung der Stelle des Verſtorbenen ohne befon :

dern Koſtenaufwand für die Staatskaſſen erfolgen kann. Die Sna:

denbewilligung, d. h. das , was außer dem Sterbemonat gezahlt wird

und worauf kein Gläubiger des Verſtorbenen Anſpruch hat, ſteht nur

der Wittwe, den Kindern und Enkeln zu, wenn ſie auch nicht Erben

ſind. Sft der Erblaffer der Ernährer armer Eltern , Geſchwiſter, Ges

ſchwiſterkinder oder Pflegekinder, ſo können die Miniſter , als Depar

tementschefs , dieſen ausnahmsweiſe das Gnadengehalt anweiſen, auch

die Vertheilung deſſelben unter die Hinterbliebenen reguliren 3).

Die Hinterbliebenen der Staatspenſionairs erhalten außer dem Sterbes

monat noch einen Gnadenmonat 4 ). - Nach denſelben Vorſchriften

ſollen auch die Hinterbliebenen ſtädtiſcher Beamten behandelt wers

den , inſofern nicht bei ihrer Unſegung etwas Underes mit ihnen vera

abredet iſt 5).

Den Wittwen der Staatsdiener ſteht ein Anſpruch auf Staats

penſionen nicht zu. Die Civilbeamten müſſen zu ihrer Verheirathung

1

1) Penſionsreglement für die Civilſtaatsdiener vom 30. April 1825 ( in v .

Sampo Unnalen 1832. S. 843). Daſſelbe iſt als Geſeß noch nicht

verkündigt.

2) R. D. vom 21. Mai 1825. Gefeßi. S. 147.

3) R. O. vom 27. April 1816. Geſell. S. 134. R. D. vom 15, No:

vember 1819. Gefeßf. 1820 , S. 45,

4) R. O. vom 27. Mai 1816. Gefeßl. S. 201.

5) R. D. vom 7. Februar 1814 (in Bergius, Ergänzungen zur Geregi.

S. 23) S. D. vom 22. Januar 1826. Gefert. S. 13.
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die Erlaubniß des ihnen vorgefesten Chefs nachſuchen 1). Dies gilt

aber nur von den bei der , vom Staate garantirten Wittwenverpfle

gungsanſtalt receptionsfähigen ), nämlich den zum Beitritt verpflich :

teten Beamten , den nach dem Penſionsreglernent vom 30. April 1825

penſionsberechtigten unmittelbaren Staatsbeamten und den Affefforen

bei den Provinzial-Verwaltungs- und Gerichtsbehörden 3). Der Heis

rathskonſens kann wohl nicht verweigert, darf aber nur unter der

Bedingung ertheilt werden , daß der betreffende - Beamte ſich verflich

tet , der Wittwen - Verpflegungsanſtalt beizutreten , oder wenn er das

Uiter von 60 Jahren , bis zu welchem der Beitritt nur ſtattfinden

kann, überſchritten hat, mit der zu Ehelichenden gemeinſchaftlich einen

Revers ausſtellt, daß die künftige Wittwe auf Penſion aus Staats

fonds keinen Anſpruch machen will *). Ein Fünftheil der Beſoldung

muß wenigſtens als Wittwenpenſion verſichert werden. Den Beam

ten und auch den Penſionairs , welche ihren Ehefrauen höhere Pens

Fionen verſichert haben, ſteht es frei, diefelben mit deren Zuſtimmung

auf das gedachte Minimum herabzuſeken 5 ). Eine Erhöhung der verſi:

cherten Penſion bei Erhöhung des Gehalts iſt gefeßlich ebenſo wenig

vorgeſchrieben , als daß Perſonen , welche vor ihrer Unſtellung ſchon

verheirathet waren , noch nachträglich für ihre Frauen eine Wittwen

penſion verſichern müſſen. Erſt wenn ein Beamter fünf Jahre lang

der Wittwenverpflegungsanſtalt beigetreten war , kommt ſeine Wittwe

zur vollen Hebung der Verſicherten Penſioni. Uuch wird die Penſion

erſt ein Jahr nach dem Tode des Mannes zahlbar, wenn ein baares

Eintrittsgeld nicht gezahlt iſt. Legteres iſt jekt abgeſchafft.

3) Die Civilſtaatsdiener, mit Ausnahme der geringeren Subal

ternen , ſowie die Geiſtlichen der vom Staat privilegirten Kirchengeſells

ſchaften und die Lehrer an höheren Schulen genießen den epimir :

ten Gerichtsſtand ), nämlich in den Provinzen , wo dergleichen

vorhanden iſt.

1) U. L. R. Unh. § 70.

2) Beſchluß des Staatsminiſteriums vom 17. Auguſt 1839 (im Juſtizmi:

niſterialblatt, 1839. S. 302 ) . Nachrichten über die Königl.Preußiſche

Wittwen -Verpflegungsanſtalt finden ſich in der Staatszeitung von

1843. Nr. 157.

3) K. 2. vom 27. Februar 1831. Gefeßl. S. 3. A. O. vom 6. Juli

1838. Geſells.1. Š . 378.

4 ). R. D. vom 18. October 1800 und 17. Juli 1816. Gefeßl. 1816 ,

S. 214. Deklaration vom 3. September 1817. Gefeßl. S.301.

5 ) Bekanntmachung vom 12. November 1824. Geſepi. S. 216. S. D.

vom 14. December 1833. Gelenl. 1834. S. 2. Wegen Beitritts

der Predigerund Schullehrerzur Wittwenkaſſe, vergl. k .O. vom 16.

December 1816 und& pom 17. April 1820 (in Bergius , Ergänzun:

gen 2c. S. 36. 61).

6 ) Pergi. 2. L.R. 1. 10. § 105. II. 11. § 97. II : 12. $ 65. II. 17.

§ 37. U. 6. D. I. 2. g43 sqq.
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4 ) Auch in Rücficht auf bürgerliche Rechte, Laften und Pflich

ten ſind die Sivilſtaatsdiener, die Seiftlichen , die Lehrer an böberen

Schulen und Univerſitäten als Erimirte anzuſehen 1) . Dies bezieht

fich aber nicht auf indirekte Angaben %), begreift auch nicht eine Bes

freiung von Grund- oder Gewerbeſteuer in ſich , wenn die gedachten

Perſonen etwa auch Grundbeſikec find, oder ein Gewerbe treiben 3).

Von der. Klaſſenſteuer werden nur die Geiſtlichkeit und der Lehrer

ſtand freigelaſſen. Was die Gemeindeabgaben betrifft, ſo ſteht den

Staatsdienern als ſolchen , d. h . wenn ſie nicht auch Bürger oder

Grundbeſiber ſind , eine Befreiung davon in der Regel nicht zu 4),

namentlich nicht in den Fällen , wo die Gemeindeabgaben in Form

von Zuſchlägen zu den direkten oder indirekten Staatsſteuern erhoben

werden und ſie nicht von dieſen befreit ſind. Nur in den Städten ,

wo eine der beiden Städteordnungen eingeführt iſt ), ſowie in allen

Weſtphäliſchen Gemeinden ) , ſind die Beamten von direkten Ges

meindeabgaben hinſichtlich ihres Dienſteinkommens frei, wenn dieſel

ben nicht in Form einer allgemeinen Einkommenſteuer erhoben wer:

den. Im lekten Falle ſoll zwar das Dienſteinkommen wie das Ein

kommen der Einwohner , welche nicht Beamte ſind, behandelt , darf

aber nur mit der Hälfte zur Quotiſirung gebracht werden , und zwar

bei einem Dienſteinkommen von weniger als 250 Thalern höchſtens

mit 1 , bei 250 bis 500 höchſtens mit 14 , und bei 500 und mehr

höchſtens mit 2 Procent - nämlich von der ſteuerpflichtigen Hälfte.

(In den Städten , wo die ältere Städteordnung eingeführt iſt, find

die Marima hinſichtlich der Beamten , welche Schußverwandte ſind,

um ein Drittheil geringer ). Die Empfänger von Wartegeldern und

Penſionen werden wie die Beamten behandelt. Von allen direkten

Beiträgen zu den Gemeindelaſten ſind frei : die aus Staatskaffen zahl

baren Penſionen der Wittwen und die Erziehungsgelder für Waiſen

ehemaliger Staatsdiener ; eben dergleichen Penſionen , ingleichen Wartes

1) Vergl. a. . R. II. 10. § 112. II . 11. § 96. II. 12. § 65. 73.

2) Vergl. R. D. zum § 44 der Städteordnung , vom 4. Juli 1832. Ge:

ſerl. S. 184.

3) Vergl. 2. f. N. II. 10. § 104.

4) Vergl. Städteordnung vom 19. November 1808, § 32, 33, 44. Ge

Tebi. S. 328.

5) Geſeß vom 11. Juli 1822. Gefeßl. S. 184. Deklaration vom 21.

Januar 1829. Geſellſ. S. 9. Rev. Städteordnung vom 17. März

1831. § 39. 42. Geſebi. S. 15. 8. D. vom 14. Mai 1832. Geſebi.

S. 145 .

6 ) Weſtphäl. Landgemeindeordnung vom 31. October 1841. § 33. Geſeti.

S. 303. Verordnung vom 31 October 1841. § 1. 2. Geſepi. S. 322.

7) Vergl. K. D. zum 8:44 ad a. , vom 4. Juli 1832. Gefekt. S. 184.

19
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gelder , ſofern deren jährlicher Betrag 250 Thaler nicht erreicht ; die

Sterbe- und Gnadenmonate ; Dienſtemolumente, welche als Erfag

baarer Auslagen zu betrachten ſind ; alle Beſoldungen und Emolu

mente der Geiſtlichen und Schullehrer.

5) Die Mobiliarepekution wegen Schulden iſt bei Beamten Bes

ſchränkungen unterworfen ) . Es ſollen ihnen nämlich die zur Ver:

waltung ihres Dienſtes erforderlichen Bücher, das unentbehrlichſte

Hausgeräth , ihnen und ihren Frauen und unerzogenen Kindern auch

Betten , Kleider und Wäſche gelaſſen werden . Dies gilt auch hin

ſichtlich der Penſionairs . Auf das Dienſteinkommen der Beamten iſt

kein Urreſtſchlag zuläſſig , wenn daſſelbe, nach Abzug der Wittwen :

Kaſſen -Beiträge %), jährlich 400 Thaler oder weniger beträgt. Be

trägt es mehr , ſo müſſen 400 Thaler und von dem Ueberſchuß die

Hälfte frei bleiben . Dieſe Vorſchrift findet auch auf Penſionen un

wendung, doch mit der Einſchränkung, daß nur 200 Thaler und von

dem Ueberſchuß die Hälfte frei bleiben muß. Eine Verzichtleiſtung

auf vorſtehende Begünſtigungen , ſowie jede Verpfändung und Anwei

ſung fifirter Beſoldungen , Emolumente und Penſionen iſt ohne alle

rechtliche Wirkung. Wenn es auf die Entrichtung laufender Ult

mente ankommt, To müſſen ſich Beamte und Penſionairs Abzüge bis

zur Hälfte ihres Gehalts, Wartegeldes oder Penſion, ohne Unterſchied

des Betrages , gefallen laſſen . Die in Abſicht der Befoldungen und

Penſionen vorgeſchriebenen Einſchränkungen finden aber hinſichtlich

der kurrenten öffentlichen Abgaben und bei ſolchen Schulden keine

Unwendung , welche aus unerlaubten Handlungen entſtanden ſind.

Dies gilt auch hinſichtlich der Koſten der wider einen Beamten ver:

fügten Unterſuchung , worin derſelbe ſchuldig befunden iſt, doch mit

den Maaßgaben , daß, wenn das Umtseinkommen 300 Thaler oder

weniger beträgt , zur Tilgung der Unterſuchungskoſten kein Abzug ges

macht werden darf, und daß demjenigen Beamten , der bis zu 400

Thaler Dienſteinkünfte bezieht , 300 Thaler frei bleiben , wogegen die

Unterſuchungskoſten bis zu 100 Thalern in mäßigen , zwiſchen dem

Gericht und der Dienſtbehörde zu verabredenden Abzügen aus dem

Dienſteinkommen von ihm eingezogen werden müſſen 9).

6) Uuch Perſonalarreſt wegen Schulden findet gegen Beamte

1) 4. G. D. Unh. $ 155– 157. 160— 170. R. D. vom 8. September

1822. Gefeßt. S. 209. R.D. vom 23. Mai 1826. Geſepi.'S . 54.

Verordnung vom 4. März 1834. § 16 sqq. Gefeßf. S. 35. Wegen

der Abpfändung baaren Geldes, vergi. R. O. vom 11. December 1831.

Geſept. 1832. S. 2.

2) K, D. vom 29 Mai 1834. Geſekſ. S. 70 .

3 ) R. D. vom 11. Juni 1829 ( in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 307).
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nicht ſtatt. Eine Verzichtleiſtung auf dieſe geſegliche Vorſchrift ift

ohne rechtliche Wirkung. Nur in Hinſicht der Beamten, welche ent:

weder in anderer Beziehung , z . B. als Rittergutsbefißer, wechſelfähig

oder dafür erklärt worden ſind, behält es, inſofern ſie wegen Wechſel

ſchulden belangt werden , bei den geſeblichen Vorſchriften Tein Bewens

den . Penſionairs und auf Wartegeld ſtehende Beamten können wes

gen Schulden zum Perſonalarreſt gebracht werden , es ſei denn , daß

fie etwa zu der Zeit, wo die Perſonalepekution nachgeſucht wird, kom:

miſſariſch beſchäftigt find 1).

7) Wegen Verbrechen können die Gerichte einen Beamten nicht

verhaften laſſen , wenn nicht vorher ſeine vorgeregte Dienſtbehörde

Vorkehrungen wegen Verwaltung ſeines Amts getroffen hat 2).

311 8) Unterſuchungen gegen Verwaltungsbeamten über Dienſtvers

gehen , welche mit Kriminalſtrafen bedroht ſind, können die Gerichte ,

nur auf Antrag der betreffenden Regierung einleiten , es wäre denn

mit dem Vergehen ein ſolcher Erzeß verbunden , der den Thäter, auch

wenn er nicht Beamter wäre, ſchon der Beahndung der Gefeße ſchul

dig machte 3). Ohne Miniſterialgenehmigung können die Regierun

gen gerichtliche Unterſuchungen wegen Dienſtvergehen nicht beantra:

gen ") ; fie müſſen alſo in allen Fällen dieſer Art die höhere Ent:

ſcheidung einholen . - Der Departementschef oder Miniſter kann fos

wohl im Falle der Freiſprechung, als auch wegen zu gelinde erſchei

nender Beſtrafung Aggravation einlegen ).

9) Beamte , welche bei Ausübung ihres Amts Undern Ehrens

kränkungen zugefügt haben , können von Lekteren desfalls nicht vor

Gericht geſtellt werden . Vielmehr muß eine Beſchwerde gegen einen

Beamten darüber , daß er ſich aus Veranlaſſung ſeiner amtlichen

Wirkſamkeit einer Ehrenkränkung ſchuldig gemacht habe, bei der Dienſt

behörde deſſelben angebracht werden . Entſcheidet dieſe, daß er ſeine

Amtsbefugniſſe nicht überſchritten habe, To findet gegen dieſe Entſchei:

dung bloß ein Rekurs an die höhere Dienſtbehörde ſtatt. Erklärt

1) 1. G. D. Unh. § 174. R. O. vom 29. März 1823. Gereki. S. 39.

Wegender Dekonomiekommiſſarien , Feldmeſſer und Baukondukteurs,

vergl. §. 3. vom 19. Januar 1833. Geſebi. S. 4.

2) Krim. D. $ 218. 220. Verordnung vom 26. December 1808. § 47.

Gefeßl. S. 1817. S. 287.

3) Verordnung vom 26. December 1808. § 47. Geregſ. 1817, S. 287.

2. G. D. Unh. § 252.

4 ) Geſchäftsanweiſung für die Regierungen, vom 31. December 1825. Vergl.

Oberpräſidialinſtruktion vom 31. December 1825. § 6. Gefeßl. 1826 .

S. 3.

5) R. O. vom 25. März 1834. Geregi. S. 63. A. O. vom 29. April

1838. Geleef. S. 261.

19 *
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aber die Dienſtbehörde den angeſchuldigten für ſtraffädig, ſo veranlaßt

ſie die gerichtliche Unterſuchung oder beſtimmt die Strafe felbſt, wenn

nämlich die angezeigte Ehrenkränkung ſich nicht zu einer fiskaliſchen

Unterſuchung eignet, oder wenn der Beleidigte erklärt hat , daß er die

ihm widerfahrene Ehrenkränkung nur von der Dienſtbehörde gerügt

wiſſen will. Hält der Beleidigte die von der Dienſtbehörde feſtgeſepte

Strafe für zu gelinde, ſo kann er bei der höheren Dienſtbehörde den

Rekurs zur Verſchärfung der Strafe erheben , oder auf gerichtliches

Verfahren antragen . Verfolgt er aber ſeine Beſchwerde bei der hös

heren Dienſtbehörde, ſo iſt der Antrag auf gerichtliche Unterſuchung

nicht ferner zuläſſig ?).

10) Beamte, welchen Ehrenkränkungen bei Ausübung ihres Am

tes zugefügt worden ſind, haben nicht nöthig, deshalb felbſt Injurien

klagen anzuſtellen . Es muß vielmehr auf desfallfige Anzeige von

Amtswegen Unterſuchung gegen den Beleidiger eingeleitet werden 9.

Sind die Beleidigungen ohne ſchwere körperliche Verlegung zuge

fügt und will der beleidigte Beamte auf die Beſtrafung des Beleidis

gers verzichten , ſo iſt dies nur mit Genehmigung der vorgeſekten

Dienſtbehörde deſſelben zuläſſig 3). Endlich

11) können einige Klaſſen von Beamten zur Uebernahme von

Vormundſchaften nicht gezwungen werden * ).

§ 89. Von den Miniſtern und von der Verantwortlichkeit

der Staatsdiener überhaupt.

Die dem Könige unmittelbar untergeordneten höchſten Staats

diener 5) ſind die Miniſter. Wenn ſie auch nicht ſämmtlich den

Titel Miniſter oder Staatsminiſter führen , fo haben ſie doch im Au

gemeinen ſämmtlich dieſelben Rechte und Verbindlichkeiten, inſofern ſie

Chefs eines Departements find.

Jeder Miniſter führt die ihm anvertraute Vethaaltung, ſelbſtſtän

dig , unter unmittelbarer Verantwortlichkeit gegen den König.

Er berichtet darüber an den König und erhält von dieſem die nöthis

" 1) Geſek vom 25. April 1835. Geſebi. S, 50. Vergl. U. &. R. II.

10. § 87.

2 ) Vergt. 2; L. R. II. 20. 207–209. 654. 655. 1. G.D. Unh. $

216. K. D. vom 5. December 1835. Gefeßl. S. 293. K. O vom

9. Februar 1836. Geſekſ. S. 164.

3) Vergl. 2. G. D. Unh. § 227. 8. 9.vom 28. Quguſt1833. Geſebi.

S. 95. A. O. vom 20. December 1834. Geſekſ. 1835. S. 2.

4) 4. L. R. II. 18. § 208. 213.

5) Vergl. Publikandum vom 16. December 1808. Geſekſ. S. 361.
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gen Befehle. Folgende nähere Beſtimmungen hierüber Find zu be:

achten 1):

Die Miniſter verfügen in ihrer Verwaltung auf ihre Verantworts

lichkeit, jedoch ſind folgende Gegenſtände an unſere Allerhöchſte Geneh

migung gebunden , die alſo eingeholt werden muß :

1 ) Que Gefeße, Verfaſſungs- und Verwaltungsnormen, es mag

auf neue, oder Aufhebung und Ubånderung der vorhandenen ankommen ;

der Antrag gelangt an Ung durch den Staatsrath ;

2) alle Haupt : Etats und Plane ;

3) bei Verwendung der etatsmåßigen Fonds,

a) neue Beſoldungen und Beſoldungszulagen, wenn

1 ) der Fall einen Rath ihres Departements, oder eine neue

Art von Dienern betrifft ;

2) überhaupt Normalſåse für die Zahl der Diener , und

der höchſte Beſoldungeras für ſolche vorgeſchrieben

ſind, und eine Übånderung beabſichtigt wird.

b) Penſionsbewilligungen , in ſo weit nicht fchon beſtimmte

Grundfäße vorgeſchrieben find, oder eine Ausnahme davon

bezweckt wird ;

c ) Gnadengeſchenke und außerordentliche Unterſtübungen, ſo

weit dazu bei unſern Dienern die Gehaltserſparniſſe, und

in andern Fällen die jedem Departement ausgeſeßten ertrá

ordinairen Fonds nicht reichen, oder beſtimmte Normalfum :

men überſchritten werden ;

d ) Ausgaben , die durch Berånderung der Adminiſtration, oder

neue Anlagen verurſacht werden , oder bei Aufſtellung der

Etats noch nicht in Anſchlag gebracht ſind.

4) Nicht etatsmåßige Adminiſtrationsausgaben , welche etats

måßig gemacht werden ſollen, in den Fällen , wenn

a) Unſere Genehmigung fchon bei etatsmåßigen erforderlich

Tein würde ;

b) oder ſie auf einen General - Etat in Unſak kommen ſollen ,

c) oder die erhöhte Ausgabe nicht durch erhöhte Einnahme ge

deckt wird ;

5) die Ernennung der Råthe bei allen Departements- und Pro

vinzial-Landeskollegien , ſo wie aller Diener , die theils höher , theils

mit ſolchen in gleicher Kategorie, nicht bloß in gleichem Kange ſtehen,

und deren Beſtallungen zu vollziehen, Wir Uns vorbehalten ;

6) die Ertheilung von Siteln , welche den Raths-Charakter geben ;

7 ) überhaupt größere Gnadenbewilligungen .

Außerdem muß jeder Staatsminiſter und Chef der Abtheilungen der

Miniſterien des Innern und der Finanzen , uns vorlegen :

1 ) Verordnung vom 27. Oktober 1810. Geſekſ. S. 8. 9.



294

8) Teine jährliche Hauptrechenſchaft von ſeiner Berwaltung durch

den Staatsrath, und zwar zu der Zeit, da er die General - Etats - Ent:

würfe einreicht;

9) einen halbjährigen Haupt-Kaſſen - Ertrakt und Abſchluß ſeiner

Verwaltung ; der Chef der Abtheilung des Finanzminifterii für das Ges

neral - Raffenweſen , und der Geldinſtitute, jedoch monatlich .

Jeder Miniſter und Chef einer Abtheilung verfügt an die ihm

untergeordneten Behörden für ſich allein , an andere nicht ohne Růdka

ſprache und Gemeinſchaft mit dem ihnen vorgeſegten Miniſter oder

Departementschef.

Die eigentliche Beſtimmung der Miniſter iſt, den ihnen unterge

ordneten Behörden allgemeine Grundfäße und Vorſchriften mitzu:

theilen, wonach ſie die Verwaltung unter ihrer Verantwortlich :

feit ſelbſtſtändig führen können. Die Verwaltung ſelbſt gebührt den

Provinzialbehörden (vergl. unten Kap. X.) , welche von den Departe

mentschefs im Allgemeinen kontrollirt werden ſollen , ob ſie die aufge:

ſtellten Grundfäße beachten . Die Adminiſtrations - Reſultate haben die

Miniſter zur Erhaltung der Sentralverwaltung zuſammen zu ſtellen .

Ferner haben ſie die Gelege vorzubereiten und darüber zu machen ,

daß fie überall befolgt werden ). Ohne beſondere Autoriſation

ſind die Miniſter befugt, reglementariſche Beſtimmungen und Geſchäfts:

Inſtruktionen zu erlaſſen , auch die Zweifel der Behörden über die

Uuslegung und Unwendung eines Geſekes in einzelnen Fällen durch

Erklärungen zu beſeitigen ; doch können ſie, wie ſich auch von ſelbſt

verſteht ( vergl. oben S. 28. 61), keine Verfügungen erlaſſen, welche

ein Gefeß ändern , oder eine geſebliche Deklaration enthalten ).

In welcher Weiſe ein Miniſter wegen Handlungen , die er vor:

genommen hat , oder wegen Unterlaſſung von Handlungen , welche er

kraft ſeines Amts hätte vornehmen ſollen , zur Verantwortung gezogen

werden kann, iſt in Preußen gefeßlich nicht beſtimmt. Die desfallfige

nähere Beſtimmung bleibt daher eintretenden Faus dem Könige über:

laſſen . Einem jeden Staatsbürger ſteht es aber frei, dem Könige da:

von Unzeige zu machen, wenn ein Miniſter ſeinen Umtspflichten ent

1) R. O. vom 3. November 1817.Gefeßl. S. 289. A. D. vom 17. Ja:

nuar 1820 ad 1. Gefeßl. S. 22.

2) Vergl, R. D. vom 14. Juli 1832. Geſekſ. S. 181. A. 2. vom

24. Äuguſt 1837. Geſekſ. S. 143. Im ſechsten Rheiniſchen Landtags:

abſchiede vom 7. November 1841 (B. 8 ) heißt es : müſſen Bir

bemerklich machen, daß zwar eine authentiſche Deklaration eines Gefeßes

nur allein von uns ausgehen kann, daß aber unſere Miniſter wohl be:

fugt ſind, dasjenige auszuſprechen und anzuordnen , was ſie nach ihrer

gewiſſenhaften Uuffaſſung und Auslegung eines Geſekes zur Uusfüh:

rung deſſelben innerhalb der Grenzen ihres Reſſorts zu veranlaſſen für
nöthig finden ."
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}

gegen , d. h. gefeswidrig, unzwedmäßig, oder auch gar nicht, handeln

follte ') .

Den Befehlen des Landesherrn ſind die Miniſter, und den Bes

fehlen der Miniſter die übrigen Staatsdiener und Staatsbehörden Ges

horſam zu leiſten ſchuldig. Uber ſowohl die Pflicht, als auch das

Recht der Staatsdiener zum Gehorſam gegen die Befehle der Höheren

und in legter Inſtanz des Landesherrn ſelbſt haben Grenzen , und es

giebt ohne Zweifel einen Punkt, wo der Befehl nicht mehr ausreicht,

um die Verantwortlichkeit des Gehorchenden aufzuheben und lediglich

auf den Befehlenden zu übertragen .

Dabei iſt ein Unterſchied zwiſchen den Befehlen, welche von dem

Regenten felbſt, und denen , welche von Staatsdienern ausgehen, oder,

wenn man auf die Gehorchenden ſieht, zwiſchen denen , welche einem

Borgeregten gehorcht haben , welcher noch ſelbſt für die Geſekmäßigkeit

feiner Amtshandlungen verantwortlich ſein kann , und denen , welche

unmittelbar dem Regenten Folge geleiſtet, und nur wegen Gefegwi

drigkeit einer Tolchen Handlung zur Rechenſchaft gezogen werden ſollen.

Dieſer Unterſchied liegt in der Natur der Sache, welche es mit ſich

bringt, daß die Subordination ſtrenger werden muß, je mehr ſie in

die untern Regionen der bloßen Bollziehung herabſteigt, und daß es

wohl zuläffig ſein kann , unter der Verantwortung eines Vorgeſepten,

welcher ſelbſt zur Verantwortung gezogen werden kann , zu - handeln ;

nicht aber, daß ein nur dem Regenten zuſtehendes Vorrecht, über alle

Verantwortlichkeit erhaben zu ſein , auf Undere ausgedehnt, und das

durch möglicher Weife alle Verantwortung aufgehoben werde, Denn

darin, daß dies hohe Vorrecht ſchlechterdings nur auf die Perſon des

Regenten beſchränkt bleibt, liegt die einzige Möglichkeit, ihn ſelbſt ges

gen den Mißbrauch, welchen Andere von unbewachten Augenblicken

machen können, und den Staat gegen die Gefahren dieſes Mißbrauchs

ficher zu ſtellen.

Nach dem Deutſchen Staatsrechte und der Praxis hat es den

unmittelbar unter den Fürſten ſtehenden höheren und niederen Dienern

oder anderen unter ſeinen unmittelbaren Befehlen handelnden Perſonen

nie zur Entſchuldigung gereicht, wenn ſie unter dieſer vermeintlichen

Hegide ſtrafbare Handlungen begangen, oder wenn ſie dem Fürſten zu

widerrechtlichen und landesverderblichen Handlungen behülflich und bei

1) Vergl. 2. L. R. II. 20. § 156. Damit ſteht das Publikandum vom

16. December 1808, Geſerl. S. 361 , nicht in Widerſpruch , wenn es

dort heißt, daß es Pflicht eines jeden Staatsbürgers ſei, im Vertrauen

auf die ſtets rege Fürſorge ſeinesLandesherrn, geruhig und treu ſeinen

Berufzu üben und fich nicht weiter in die öffentlichen Angelegenheiten

und Verhältniffe zu miſchen, als Verfaſſung und Landesgeſebe ihm ſol:

ches geftatten.
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räthig geweſen waren . Auf ihre Rechnung find nicht allein die Hands

lungen des Fürſten gefekt worden , zu welchen ſie ſelbſt geholfen und

denfelben durch pflichtwidrige Rathſchläge verleitet, fondern auch dieje

nigen , welche ſie nicht durch gewiſſenhafte , der Wahrheit und dem

Rechte gemäße Vorſtellungen zu verhüten geſucht haben .

Was diejenigen Staatsdiener betrifft, welche nicht unmittelbar

dem Regenten, ſondern einem Miniſter, oder überhaupt einer höheren

Behörde untergeordnet find , ſo kann man die eigene Verantwortlich

keit derſelben nicht fo weit ausdehnen , daß man ihnen das Recht eins

räumt, oder ſogar die Pflicht auflegt, die Befehle der Oberen nur

dann zu vollziehen , wenn folche von ihnen felbſt für gefetz und vers

faſſungsmäßig erkannt werden. Denn hierdurch würde die ganze Re

gierung ins Stocken gerathen müffen. Davon iſt aber auch gänzliche

Strafloſigkeit der Beamten, welche an der Pflichtwidrigkeit eines Obern

durch blinde Befolgung einer Befehle Theil genommen haben , wohl

zu unterſcheiden .

In Betreff der unteren Beamten wird die Regel feſtzuhalten ſein ,

daß fie die von der kompetenten Behörde in der geſeßlich nothwendiz

gen Form an fie ergehenden Befehle zu befolgen haben , auch wenn

fie bei dem verfaſſungsmäßigen Inhalte Bedenken finden , und daß fie,

die Kompetenz der befehlenden Stelte und die Formrichtigkeit des Bes

fehls vorausgeſett, nur ' in den zwei Uusnahmefällen die Vollziehung

verweigern dürfen und müffen : 1 ) ' wenn der Befehl auf etwas Pflicht:

widriges im Allgemeinen gerichtet iſt , ober 2 ) dem Beamten etwa

durch ſeinen Dienſteid ( lex officii) eine ſpezielle eigene Berantwort:

lichkeit auferlegt , und eine unbedingte, durch keinen Befehl abzuäns

dernde Vorſchrift gegeben iſt 1) .

Die Preußiſchen Geſeke 2 ) beſtimmen , daß der, welcher den Bez

fehl deſſen , dem er zu gehorchen ſchuldig iſt, vollzieht, in der Regel

zu keinem Schadenserſaße angehalten werden kann . Er muß aber

dafür haften , wenn die befohlene Handlung in den Gefeßen ausdrück :

lich verboten iſt. Wer vermöge feines Standes oder Amtes die Bes

fehle ſeiner Vorgeſekten ohne Einſchränkung zu befolgen verpflichtet

iſt, von dem kann nicht gefordert werden , daß er einen in Dienſtge

fchäften ihm geſchehenen Auftrag Teiner Oberen prüfe. Dem, der aus

Unwiſſenheit einen geſekwidrigen Befeht ausgerichtet hat , bleibt der

Regreß gegen den Befehlenden vorbehalten . Wer die Grenzen des er:

haltenen Befehls überſchreitet, macht ſich allemal zum Erfage des das

durch entſtandenen Schadens verantwortlich .

* 1) Vergl. die oben S. 92 angeführten Gutachten der Juriſten - Fakultäten

-,und zwar das Senger, S. 84 sqq.

2) U. l. R. I. 6. § 45 — 49.
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Was insbeſondere die Verwaltungsbehörden betrifft, ſo können

die Regierungen niemals etwas verfügen , was einem Gefeße entgegen :

läuft. Ein höherer Befehl zu dergleichen würde fie daher auch nicht

verpflichten , mithin die Befolgung deſſelben ſie nicht von Verantwor:

tung befreien können 1) .

Dagegen ſind die Gerichte 2 ), ſowohl die durch einen Richter,

als auch die kollegialiſch gebildeten, verpflichtet, in allen Gegenſtänden

der Juſtizpflege, welche nicht zu den Entſcheidungen durch Urtheil und

Recht zu zählen ſind, den Anordnungen des Juſtizminiſters Folge zu

teiſten, ohne verantwortlich zu werden, wenn dieſe Anordnungen auch

ihrer Ueberzeugung entgegen ſein ſollten. Bei allen ihren Entſcheiduna

gen durch Erkenntniſſe ſind ſie in der Regel keiner andern Vorſchrift,

als der der Geſeke 3) unterworfen, und in dieſer Hinſicht als vollkom

men ſelbſtſtändig zu erachten. Auf Meinungen der Rechtslehrer, auf

ältere Ausſprüche der Richter und auf Privat- Geſekes - Sammlungen

Rückſicht zu nehmen , iſt ihnen unterſagt ). Dagegen müſſen ſie bes

rückfichtigen : 1 3

1 ) die Leußerungen des Miniſteriums der auswärtigen Angeles

genheiten , wenn es ſich über die Auslegung von Staatsverträgen

handelt 5 ) :

2) die Gutachten der Regierungen in Fiskaliſchen Civilprozeſſen ,

inſofern es auf landespolizeiliche oder finanzielle Verhältniſſe und Vera

faſſungen ankommt 6 ) ;;;;

1) Regierungs- Inſtruktion vom 23. Oktober 1817, § 5 ad 5 , § .8. Ge

15. Teat. S. 251, 253,

2) Vergl. 4. G. D. I. 13. § 31. 32. U. . R. Unh . § 27 R. D. vom

6. September. 1815. Gefeßl. S. 198,

3) Sie müſſen aber auch prüfen , ob die Verordnungen, Kabinetsordres ? C

auf welche ſich in einer Rechtsſache die Betheiligten etwa berufen , nach

der beſtehenden Verfaſſung"(vergl. oben S. 21 sqq. 28. 61 ). Sereges:

kraft haben . Vergt. Klüber, öffentl. Recht, 8 361 cz 2 Das Ober:

Cenſurgericht hat bei (reinen Funktionen , die eigentlich nicht richterliche

ſind, nämlich bei) Entſcheidung über Cenſurbeſchwerden auch vom Kör

nige genehmigte Vorſchriften, die weder Geſege , noch veröffentlicht ſind

zu beachten. Berordnung vom 23. Februar 1843. § 13, S. 35.

4) 1. l . R. Einl.$6. Publikationspatent zur neuen Auflage des 2. L. R.

vom 1. April 1803. Wegen Erhaltung der Einheit der Rechtsgrund

ſäße in den richterlichen Entſcheidungen , vergl. R. O. vom 1. Wuguſt

1836. Seſeki S. 218,

5) K. D. vom 25. Januar 1823. Geſegl. S. 19. Die Frage, ob ein

Staatsvertrag oder ein Geſell vorliegt (was 8. B. hinſichtlich des

Reichodeputations - Hauptſchluſſes vom 25. Február, 1803 zweifelhaft

ift ) iſt aber ' vom Gerichte zu entſcheiden .

6) Berordnung vom 26. December 1808. S.43. Seſeor. 1817. S, 286.

1
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3) die von den Regierungen einzuholenden Gutachten , wenn in

Prozeffen zwiſchen Privatperſonen Gegenſtände und Rechtsfragen zur

Sprache kommen, welche auf Principien der Landesverfaſſung, Staats

verwaltung, Staatswirthſchaft, Polizei und Gewerbskunde Einfluß has

ben und durch klare Gefeße nicht beſtimmt find 1) ; .3150 si

4) die von den Regierungen mit höherer Genehmigung in Pos

lizei- und Landesangelegenheiten
erlaſſenden Publikanda , inſoweit darin

keine härtere Strafe wie in den Gefeßen feſtgelegt ift) ; endlich und

5) die Gutachten der Regierungen darüber , ob ein über die

Grenze gebrachter, aber wieder zurückgekehrter Landſtreicher, welcher bei

der gerichtlichen Unterſuchung ein Inländer zu fein behauptet, dem

Preußiſchen Staate angehöre 3). and

-3151 38 6 1sd81

$ 90. Verpflichtung des Staats aus den Handlungen der

Staatsdiener .
soit 1971

Durch die Handlungen der Staatsdiener , welche diefe in Aus:

übung ihres Umts vornehmen , kann der Staat Verpflichtungen übers

kommen , und zwar ſowohl gegen die Staatsdiener ſelbſt, als auch

gegen Dritte.

Gegen die Staatsdiener ſelbſt hat der Staat offenbar die Ver:

pflichtung, ihre Perſon und ihr Vermögen zu ſchüben , wenn beiden

in Folge ſolcher Amtshandlungen , wodurch die amtlichen Befugniffe

nicht überſchritten ſind, Angriff oder Verlegung widerfährt. Auch auf

Entſchädigung Seitens des Staats haben die Staatsdiener Anſpruch,

wenn fie durch Amtshandlungen , feien dieſe im Auftrage der vorge:

Tekten Behörde , oder ohne Auftrag, im Intereſſe oder zum wahren

Vortheile des gemeinen Wefens vorgenommen , unverſchuldeter Weiſe

Schaden oder Verluſt erleiden. Daher müſſen ihnen

lagen erſtattet werden , die ſie bei Vornehmenvon Amtshandlungen zu

machen fich genöthigt geſehen haben, wie z . B. bei Dienſtreifen *).

Bei der durch ausdrückliche Gefeße nicht deutlich entſchiede:

Frage, ob der Staat den durch Amtshandlungen ſeiner Bes

amten entſtandenen Vermögensverluft Dritten zu erregen hat, wird 5)

unterſchieden zwiſchen Handlungen , welche die Beamten kraft ihrer
in the

nen

1) § 44. a. a. D.

2 ) § 45. a. a. D.

3) s . 2. vom 10. März 1839. Gefeßt. S. 106 .

4) Begen Vergütigung der Diäten und Reiſekoſten für kommiſſariſche Ge

ſchäfte in Königlichen Dienſtangelegenheiten , vergt. Berorbnung vom

28. Juni1825. Geſebi. S. 163. R. D. vom 30. Juli 1842. Ge:

reef. S. 247.

5 ) Vergl. Perthes , a. a. D. S. 137-141. 1.,11 1007 (
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Amtsgewalt durchzuſeßen die Macht hatten , und ſolchen , welche die

Beamten bei Benußung und Verwaltung der Domainen und Rega:

lien vornahmen .

Die Handlungen der erſten Art vertritt der Staat unbedingt.

Denn er muß den, welcher ſeine beſondern Rechte und Vortheile dem

gemeinen Weſen aufzuopfern genöthigt wird , entſchädigen ). Ein

Grenzaufſichtsbeamter z. B. nimmt Waaren weg, unter dem Vorwande,

es wäre eine Zollbefraudation verſucht. Nachdem ſich ſpäter gefunden ,

daß er ſeine Umtsbefugniſſe überſchritten, werden die, inzwiſchen aber

verdorbenen, Waaren zurückgegeben . Der Eigenthümer durfte der ihm

Schaden bringenden Beſchlagnahme fich nicht widerſeken , ohne ftrafbar

zu werden . Das Recht, ſein Vermögen gegen einen ungerechten Un

griff zu fchüßen , war ihm im Intereſſe des Staats genommen , und

dieſer muß ihn daher entſchädigen .

Die Handlungen der lekteren Art vertritt der Staat dagegen

nach den Regeln des Privatrechts. Denn bei Benugung der Domais

nen und Regalien kommen dem Staate nur die Rechte zu, wie einem

jeden Privateigenthümer ). Die Beamten ſind aber Bevollmächtigte

des Fiskus , und verpflichten lekteren als Machtgeber nur nach den

allgemeinen Regeln über die Vertretungspflicht des Machtgebers. Hier

iſt nicht von Wufopferung des Rechts eines Unterthanen, Tein Vermő

gen gegen ungerechte Angriffe zu ſchüßen , die Rede. Die Schaden

bringende Umtshandlung ward vielmehr in einem Verhältniffe vorge

nommen, in welchem der Verleşte der Umtsgervalt des Beamten nicht

unterworfen war.

Gegen dieſe Anſichten dürfte ſich zwar, namentlich hinſichtlich der

Handlungen der erſten Art, kaum etwas einwenden laſſen . Was aber

die Handlungen der Beamten betrifft, welchen die Verwaltung der

Domainen und Regalien obliegt, ſo werden die Beamten daraus doch

von Dritten nur dann in Anſpruch genommen werden können, wenn

ſte offenbar ihre Vollmacht, ihre amtlichen Befugniſſe, überſchritten

haben. Denn es wird wohl immer zu präſumiren ſein , daß fie in:

nerhalb ihrer Umtsbefugniſſe gehandelt haben. Auch kann der Be

amte aus ſeiner Umtshandlung von Dritten dann nicht in Anſpruch

genommen werden , wenn die vorgefegte Behörde die Amtshandlung

nachträglich ausdrücklich oder auch ſtillſchweigend gut geheißen hat.

96 die vorgefekte Behörde in dieſem Falle von Dritten in Anſpruch

genommen werden kann, wird wohl davon abhängen, ob ſie ein Kolles

gium iſt oder nicht. Erſteren Faus, und überhaupt, wenn Entſchädi

gungsanſprüche aus Amtshandlungen der Kollegien bergeleitet werden ,

; 1) X. £. R. Einl. 75.

2 ) 4. .. R. JI. 14, § 76 .
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'

We aegen dem oben S.74

den Vorſchriften
des 1. £ . R. II. 15. § 12. 119. zu liegen . Wegea

kann die Klage nur wider den Fiskus gerichtet werden , da dergleichen

Kollegien nicht moraliſche Perſonen find, und nur wider moraliſche

oder phyſiſche Perſonen geklagt werden ), welche einzelne Mitglieder

eines Rollegii aber in Anſpruch zu nehmen ſind, einem Dritten nicht

bekannt ſein kann.

Da, wie ſchon oben (S. 282) bemerkt, die Staatsdiener für den

Schaden , welcher durch ihre pflichtwidrigen Amtshandlungen dem

Staate erwachſen iſt, aufkommen müffent, ſo unterliegt es keinem Zweis

fels daß Fiskus gegen fie Regreßklagen anſtellen kann, wenn er zur

Leiſtung von Entſchädigungen an Dritte , welche durch Amtshandlun

gen dieſer Beamten Schaden gelitten haben, verurtheilt worden iſt ).

Von den Verpflichtungen des Fiskus aus den Handlungen der

Cenſoren , vergl. oben S. 114.

$ 91. Von der Beendigung des Staatsdienſtes überhaupt,

Die Beendigung des Staatsdienſtes erfolgt:

1 ) durch den Tod des Staatsdieners, nicht aber des Königs.

Wegen der den Hinterbliebenen deſſelben zuſtehenden Anſprüche auf das

Einkommen der Stelle, vergl. oben S. 287 ;

2) durch Reſignation des Staatsdieners. Bet derjenigen

Inſtanz, von welcher die Belegung eines Umts abhängt, muß auch

die Entlaſſung davon nachgeſucht werden . Dieſe ſoll nur dann ,wenn

daraus ein erheblicher Nachtheil für das gemeineBeſte zu beſorgen

iſt, verſagt werden. Dem , welchem aus dieſem Grunde die Entlaſ

fung verfagt wird, ſteht dagegen die Berufung auf unmittelbare Lan:

desherrliche Entſcheidung offen. In keinem Falle darf aber der ab:

gehende Beamte feinen Poften eher verlaſſen , als bis wegen Wieder:

befeßung oder einſtweiliger Verwaltung deffelben Verfügung getroffen

ift 3 ). - Seinem geiſtlichen Umte kann ein Seder entfagen . Wenn

1) Vergi. 4. G. 9. I. 1. & 2. 33. 33.

angeführten Werke, meint S. 264, daß auch :

klagt werden könnte; bemerkt aber S. 400 , daß die Regierungen als

folche niemals vor Gericht, weder als Kläger noch Beklagte auftreten

könnten.

2) Daß die Beamten dem Staate regreßpflichtig werden , ſcheint auch in

ner, a. a . D. S. 263, behauptet, daß in den hier bezeichneten

der Staat die Umtsverſehen ſeiner Beamten nicht zu vertreten habe.

- Daß Entſchädigungsforderungen, in Folge polizeilicher Berfügungen,

bloß gegen die Beamten, welche die Verfügungen erlaſſen haben , gel:

tend gemacht werden könnten , iſt in dem Geſeße vom 11. Mai 1842,

Geregi. S. 192, nicht feſtgeſekt.

3) 4. L. R. II. 10. § 94–97. Þeffter , in dem Aufſage über die

Rechtsverhältniſſe der Staatsdiener , S. 149, 140 , vermag fich nicht
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ein Pfarrer ſein Amt niederlegen will , ſo muß er dem Patron und

der Gemeinde davon Unzeige machen, und die Genehmigung der geiſt

lichen Oberen nachſuchen . Finden dieſe dabei nichts zu erinnern , ſo

gebührt weder dem Patrone , noch der Gemeinde , ein Widerſpruchs

recht 1) . Durch öffentliche, den geiſtlichen Oberen angezeigte Entſa

gung des geiſtlichen Standes gehen alle damit verbundenen äußeren

Rechte verloren. Wenn ſolcher geweſener Geiſtlicher noch Umtsverrich

tungen vornimmi, ſo wird er nicht allein ſtrafbar, ſondern die Umts

handlungen haben auch keine bürgerliche Gültigkeit , und er ſelbſt

bleibt denen , welche dadurch Schaden leiden , verantwortlich ). - Uus

dem, was bereits oben (S. 286) angeführt iſt, ergiebt ſich, daß nicht

jeder Beamte , welcher ſeinen Abſchied nachſucht, eine Penſion zu

erwarten hat.

3) Wenn die Verwaltung eines Amts mit dem Beſige eines

beſtimmten Guts verbunden iſt ( vergl. oben S. 278 ) , ſo hört das

Amt auch mit dem Beſiße auf. Namentlich iſt mit dem Uufhören

eines zur Wählbarkeit als Landrath befähigenden Grundbeſites in der

Regel die Verpflichtung zur Niederlegung des landräthlichen Amtes

unmittelbar verbunden ( vergl. unten Kap. X.).

4) Umtsverbindungen , deren Dauer durch die Natur des Ge

ſchäfts, oder durch ausdrücklichen Vorbehalt, auf eine gewiſſe Zeit ein

geſchränkt iſt, erlöſchen mit dem Ablaufe dieſer Zeit von ſelbſt 3) .

5 ) Wenn gleich Staatsämter in der Regel als auf Lebenszeit

verliehen angeſehen werden , ſo kann doch der Staat dadurch nicht ge

nöthigt ſein , Aemter, die nicht nöthig ſind, oder die durch eintretende

Umſtände unnöthig werden , lediglich zum Vortheile derjenigen Perſo

nen, welche dieſelben bekleiden, fortbeſtehen zu laſſen. Dagegen kön :

nen aber auch Staatsdiener, ſobald ihr Amt für unnöthig erklärt

davon zu überzeugen , daß ein Staatsdiener im Augemeinen zu einer

einſeitigen Reſignation befugt ſei. Er ſagt: „ Selbſt ein Unſinnen ge

gen das Gewiſſen des Beamten kann ihn nichtzur Niederlegung des

Umts berechtigen. Uber als gewiſſenhafter Mann mag er’s darauf

ankommen laſſen , was die Folge ſeiner beharrlichen Weigerung ſein

werde. '

1 ) 2. L. R. II. 11. § 102. 523. 524 .

2) 1. L. R. II. 11. § 104-106.

3) 2. E. R. II. 10. § 102. So haben die Diſtriktskommiſſarien in der

Provinz Poſen keinen Anſpruch auf lebenslängliche Beibehaltung, und

müſſen ſich ihre Entlaſſung, worüber der Miniſter des Innern entſchei

det, zu jeder Zeit gefallen laſſen . Es ſoll ihnen aber die Verſicherung

ertheilt werden, daß bei Umtstreue, Thätigkeit und Brauchbarkeit ihre

Entlaſſung nur aus ſehr dringenden Gründen erfolgen und dann auch

in der ukunft auf ihre anderweite rgung möglichſt Rückſicht ge

nommen werden ſolle. K. O. vom 10.December 1836 ad 2 ( in

Bergius, Ergänzungen 2c. S. 573).
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wirb , nicht wohl ohne Weiteres entlaſſen werden , zumal dann, wenn

ſie ſonſt noch dienſtfähig ſind. Die Gefeßkommiſſion hat auf eine

desfallfige Anfrage unterm 16. März 1787 den gewiß richtigen Bea

ſcheid ertheilt : ,,daß ein Königlicher Bedienter darum , daß feine

Dienſte nicht weiter nöthig ſind , und die von ihm bekleidete Bedies

nung überhaupt aufgehoben wird, nicht ſchlechthin und ohne ihn we

gen des verlornen Poſtens völlig ſchadlos zu halten, dimittirt werden

könne, es wäre denn, daß die Dauer des Poſtens, durch die Natur

des Geſchäfte oder durch ausdrücklichen Vorbehalt auf eine gewiffe

Zeit eingeſchränkt worden " 1). Welche Entſchädigung den in ſolchen

Fällen zu entlaſſenden Beamten gebührt, wird jedesmal nach den Um:

ſtänden zu erwägen und zu beſtimmen ſein . Vielleicht dürften auch

die Beſtimmungen des Reichsdeputationshauptſchluſſes vom 25. Febr.

1803 2 ) analogiſch zur Anwendung gebracht werden können.

6) Wenn Beamte ein Verbrechen begehen , welches mit ihrem

Umte in keiner Beziehung ſteht, wofür aber nach Vorſchrift der Ges

Teße Zuchthausſtrafe, oder längerer als Einjähriger Feftungsarreſt er :

kannt worden iſt, ſo ſoll ihre Umtsentſegung eintreten 3). Dies gilt

auch von Lehrern an höheren Schulen und an Univerſitäten ). Was

1) Bergl. E. F. Klein , Annalen der Geſebgebungund Rechtsgelehrfams

keit in den Preußiſchen Staaten . Bd. I. S. 299 sqq.

2) Abgedruckt in F. M. Dertel , die Staatsgrundgefeße des Deutſchen

Reichs. Beipz. 1841. S. 571 sqq. Vergl. beſonders : $ 53. Zu ihrer

Suſtentation ſind den Domkapitularen, Dignitarien und Canonicis der

Ritterſtifter % ihrer ganzen bisherigen Einkünfte, und zwar jedem

einzelnen, was er bisher genoffen, zu belaſſen. § 59. In unſehung

der bisherigen geiſtlichen Regenten, auch Reichsſtädte und unmittelbarer

Körperſchaften, Hofa , geiſtlichen und weltlichen Dienerſchaft, Militair

und Penſioniſten , inſofern der abgehende Regent ſolche nicht in ſeinem

perſönlichen Dienſte behält , ſo , wie der Kreisdiener , da, wo mit den

Kreiſen eine Veränderung vorgehen ſollte, wird dieſen allen der unab

gekürzte lebenslängliche Fortgenuß ihres bisherigen Ranges , ganzen Ges

halts, und rechtmäßiger Emolumente, oder, wo dieſe wegfallen, eine da:

für zu regulirende Vergütung unter der Bedingniß gelaſſen, daß ſie ſich

dafür nach Gutfinden des neuen Landesherrn, und nach Maaßgabe ihrer

Dalente und Kenntniſſe an einem andern Orte und in andern Dienſt:

verhältniſſen gebrauchen und anſtellen laſſen müſſen ; jedoch iſt ſolchen

Dienern, welche in einer Provinz anſäſſig ſind, und in eine andere ge:

gen ihren Willen überſegt werden ſollen , freizuſtellen, ob ſie nicht lieber

in Penſion gelegt werden wollen. In dieſem legtern Falle iſt einem

fünfzehnjährigen Diener ſein voller Gehalt mit Emolumenten , einem

zehnjährigen zwei Drittheile, und denen, die noch nicht volle zehn Jahre

dienten , die Hälfte als Penſion zu belaſſen . Sollte der neue Lans

desherr einen oder den andern Diener gar nicht in Dienſten zu behal:

ten gedenken , ſo verbleibt demſelben ſeine genoſſene Beſoldung lebens:

länglich.

3 ) 2. . R. II. 20. § 339. K. O. vom 11. Januar 1813. Geſegi. S. 5.

4) Vergl. 2. £. R. II. 12. $ 65, 73.
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die Geiſtlichen betrifft, ſo müffen, wenn ein Pfarrer fich bürgerlicher

Berbrechen , die eine Kriminalunterſuchung nach ſich ziehen , ſchuldig

gemacht hat , die geiſtlichen Oberen ihn ſuspendiren , und die Sache

der ordentlichen Obrigkeit zur weiteren Verfügung anzeigen . Es kann

aber auch die bürgerliche Obrigkeit, ohne erſt die Unzeige abzuwarten,

ſich des Verbrechers ſofort bemächtigen und ihm den Prozeß machen ?).

Alle Geiſtliche und Schullehrer , welche wegen irgend eines ſchweren

Verbrechens, auch wenn daſſelbe kein Umtsverbrechen iſt, zur Krimi:

nalunterſuchung gezogen und ſchuldig befunden worden, ſollen, außer

der Strafe dieſes Verbrechens, auch ihres Amtes entreßt werden).

Wenn und wie ein katholiſcher Prieſter bei ſeiner Amtsentſegung, auch

Feines geiſtlichen Charakters verluſtig werde , iſt nach den Grundrägen

ſeiner Kirche zu beurtheilen 3 ). Endlich wird der Staatsdienſt

7 ) durch Umtsentſegung, unfreiwillige Emeritirung oder unfrei

willige Penſionirung (vergl. unten 92-95) beendigt.

Uebrigens kann kein Vorgeſekter oder Departementschef einen

Civilbeamten, wider ſeinen Willen , einſeitig entfeßen oder vers

abſchieden 4 ). Doch können ohne Zweifel kommiſſariſch angeſtellte

Beamte, mag ihnen nun ein einzelnes Geſchäft, oder eine beſtimmte

Art von Geſchäften übertragen ſein , auch wider ihren Millen dadurch

entlaſſen werden, daß das ihnen ertheilte Kommiſſorium zurückgenom

men wird. Die auf Kündigung angeſtellten Beamten können

nach Ablauf der Kündigungsfriſt, auch wider ihren Willen , entlaſſen

werden . Doch ſoll ihre Entlaſſung nur nach vorgängiger förmlicher

Inſtruktion auf den Vortrag eines der Juſtitiarien durch einen Ples

narbeſchluß der Regierung erfolgen . Waren folche Individuen , die

bloß wegen anerkannter Unbrauchbarkeit, nicht wegen ſtrafbarer Hand

lungen, entlaſſen werden , vorher mit Invaliden - Beneficien verſehen ,

fo treten fie in dieſelben zurück 5 ). Alle anderen Beamten, alſo auch

die proviſoriſch und interimiſtiſch angeſtellten ), können ihres Amtes,

1) 2. L. R. II. 11. § 536. 537.

2 ) U. L. R. II. 20. § 504 .

3 ) 2. L. R. II. 11. § 107.

4 ) 4. . R. II . 10. § 98. Vergl. Verordnung vom 26. Decembr 1808 ,

§ 46. Geſellſ. 1817, S. 287.

5 ) Geſchäftsanweiſung für dieRegierungen , vom 31. December 1825 (in

V. Ramp , Unnalen , 1825, S. 821). R. D. vom 25. Mai 1828 .

Gefeßf. 1829, S. 41. Dieſe Vorſchriften gelten auch fowohl für die ſtädti

Tchen Beamten, revid. Städteordnung vom 17. März 1831 , § 96 .

Geſebi. S. 23 ; R. O. vom 4. Juli 1832 , ad § 157 b. Gefeßi.

S. 188, als auch wohl überhaupt für Gemeindebeamten , vergl.: Land

gemeinde -Ordnung für Weſtphalen, vom 31. Oktober 1841. § 86 .

Geſekſ. S. 312.

6 ) In der S. D. vom 11. Uuguſt 1832, Geſekſ. S. 204 , werden die

proviſoriſch und definitiv angeſtellten Beamten gleichgefegt. Auch
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wider ihren Willen , nur durch gerichtliches Urtheil , oder , wenn ſie

nicht Richter ſind , im ſogenannten adminiſtrativen Wege entlaſſen

werden .

Die Amtsvergehen , welche die Raſſation worunter Dienſtent:

feßung mit Unfähigkeit zur Bekleidung anderer Aemter verſtanden

wird begründen , ſind durch die Gefeße 1) bezeichnet. Bei Amts:

vergeben , inſofern ſie nicht zugleich gemeine Verbrechen ſind, können

die Gerichte, wie ſchon oben (S. 291 ) erwähnt, nur auf Antrag der

vorgeſekten Dienſtbehörde einſchreiten , mithin auch nur unter dieſer

Bedingung Kafſation ausſprechen.

$ 92. Von der Amtsentſetung der Geiſtlichen und

Jugendlehrer.

Was die auf adminiſtrativem Wege ſtattfindenden Dienſt:

entlaſſungen betrifft, ſo gelten, und zwar zunächſt hinſichtlich der Geiſt

lichen , folgende gefeßliche Vorſchriften ):

1 ) Hat ein Pfarrer in ſeinem Amte grobe Erceſſe begangen,

ſo müſſen die geiſtlichen Oberen, reſp. die Konſiſtorien und Regierun:

gen ), ihm die Führung ſeines Amts vorläufig unterſagen , wegen

deffen Wahrnehmung die erforderlichen Unſtalten treffen , die nähere

Unterſuchung verhängen , und nach dem Befunde derſelben ihm die

Entſegung andeuten . Will der Pfarrer dabei ſich nicht beruhigen , ſo

iſt ein Antrag auf gerichtliche Unterſuchung und Entſcheidung dagegen

zwar nicht zuläffig, wohl aber ein Rekurs an den Miniſter der geiſt

lichen und Unterrichts -Angelegenheiten.

2) In dieſem , ſo wie in allen Fällen, wo wegen Umtsvergehen

die Amtsentfeßung oder auch die Verſegung eines Geiſtlichen in

ſind im 2. L. R. II. 10. § 98 die proviſoriſch und interimiſtiſch

angeſtellten Beamten nicht ausgenommen. Wegener, a. a . O. S. 54,

meint, daß die interimiſtiſch angeſtellten Beamten jederzeit entlaſſen

werden könnten, ſelbſt ohne Beachtung der Formen, welche für die auf

Kündigung angeſtellten Beamten vorgeſchrieben ſind.

1) Vergl. 1. £. R. II. 20. § 333 sqq.

2 ) 1. . R. JI. 11. § 532. 533. R. D. vom 12. April 1822. Gefeßl.

S. 105 .

3) Da hier der Biſchof , als der geiſtliche Obere der katholiſchen Pfarrer,

nicht aufgeführt iſt, ſo dürften ſich dieſe Vorſchriften bloß auf die evan:

geliſchen Geiſtlichen beziehen. Ueber die Umtsentſegung der katholi:

ſchen Pfarrer entſcheiden, nach U. L. R. II. 11. § 535, die geiſtlichen

Gerichte. Wo dergleichen nicht vorhanden ſind, entſcheiden ohne Zwei

fel die weltlichen . 06 auch die Vorſchriften der K. D. vom 21. Febr.

1823 (von welcher in folgenden Paragraphen gehandelt wird ) auf ka

tholiſche Geiſtliche anwendbar ſind, läßt ſich bezweifeln .
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Antrag gebracht wird, find die gehörig inſtruirten Akten von der Pro

vinzial - Behörde,mittelſt eines ausführlichen, das Reſultat der Uus

mittelungen vollſtändig darſtellenden Berichts , mit ihrem Gutachten

dem Miniſter der geiſtlichen und Unterrichts - Ungelegenheiten zur weis

tern Entſcheidung einzuſenden.

3) Ein Gleiches muß geſchehen , wenn die wegen gemeiner Ver:

brechen gegen Geiſtliche geführten gerichtlichen Unterſuchungen die Amts

entſegung des Ungeklagten zwar nicht zur Folge gehabt haben , die

Provinzial - Behörde aber, des vielleicht völlig abſolutoriſchen Erkennt:

niſſes ungeachtet, die Entfeßung oder Verlegung aus Gründen der

Kirchenzucht und Dienſtdisciplin für nothwendig erachtet.

4) Die Entſcheidung auf dieſe Fälle ſteht dem Miniſter der

geiſtlichen und Unterrichts- Angelegenheiten zu. Seinem Pflichtgefühl

iſt anheim geſtellt, in wie weit er die Gutachten ſeiner vortragenden

Räthe , welche in jedem Falle ihre Meinung viritim zu den Akten

zu geben haben , beachten will. Dem Geiſtlichen , welcher demnächſt

durch den gedachten Miniſter entfernt oder verfekt wird, ſteht der Re

kurs an den König frei.

5 ) Bei Geiſtlichen , deren Ernennung zum Amte nur durch den

König erfolgen kann , muß , vor der Entlaſſung oder Verlegung als

Strafe, ein Vortrag im Staatsminiſterium ftattfinden , und legteres

demnächſt die Entſcheidung des Königs einholen .

Wenn die Bergehen von Geiſtlichen nach dem Reſultat einer, in

Gemäßheit vorſtehender Beſtimmungen geführten Disciplinarunterſu:

chung nicht mit der Amtsentlaſſung, ſondern nur mit einer Straf:

verſekung zu ahnden ſein würden , und legtere wegen höheren Al

ters, oder, wegen ſonſt verminderter Dienſtfähigkeit des zu Berſeßen

den , nach dem pflichtmäßigen Ermeſſen des Miniſters der geiſtlichen

und Unterrichts - Angelegenheiten für nicht anwendbar zu erachten iſt,

ſo foll, ſtatt der Strafverfekung, deren unfreiwillige Emeriti :

rung oder Penfionirung mit einem nach dem Grade ihrer Vers

Tchuldung abzumeſſenden geringeren Emeritengehalte von dem gedachten

Miniſter feſtgelegt werden *) .

Vorſtehende Beſtimmungen finden auch Anwendung auf die bei

einer öffentlichen Unterrichtsanſtalt angeſtellten Lehrer.

Neuerlich iſt die dem Miniſter der geiſtlichen und Unterrichts

Angelegenheiten beigelegte Entſcheidung über die Amtsentſegung, Ver:

feßung oder Strafemeritirung von Elementar : Schullehrern ,

auch dann , wenn dieſe zugleich zu den niedern Kirchenbeamten

gehören , in jeder Provinz dem Oberpräſidenten , als Präſidenten des

Provinzial-Schulkollegiums übertragen. Der Oberpräſident, welcher

1) K, D. vom 27. April 1830. Gereel. S. 81 .

20
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künftig in dieſen Sachen , an dem Beſchluſſe in erſter Inſtanz niemals

Antheil nimmt, hat in jedem Falle zivei ſchriftliche Vorträge aus den

Akten durch einen Suſtitiarius und durch einen Schulrath des Pro:

vinzial- Schulkollegii, oder einer Regierung, welche bei der erſten Ent:

ſcheidung nicht mitgewirkt haben , abgeſondert anfertigen zu laſſen , die

Beachtung ihrer , dieſen Relationen beizufügenden Gutachten , bleibt

jedoch feinem pflichtmäßigen Ermeſſen anheim geſtellt ).
bol

Durch die Bundestagsbeſchlüſſe vom 20. September 1819,

12. Auguſt 1824 und 5. Juli 1832 haben ſich die Bundesregierun:

gen gegen einander verpflichtet, Univerſitäts- und andere öf

fentliche Lehrer, die durch erweisliche Abweichung von ihrer Pflicht,

oder Ueberſchreitung der Grenzen ihres Berufs, durch Mißbrauch ihres

rechtmäßigen Einfluffes auf die Gemüther der Jugend, durch Verbrei:

tung verberblicher, der öffentlichen Ordnung und Ruhe feindſeliger,

oder die Grundlagen der beſtehenden Staatseinrichtungen untergraben:

der Lehren , ihre Unfähigkeit zur Verwaltung des ihnen anvertrauten

wichtigen Amts unverkennbar an den Tag gelegt haben, von den Uni

verſitäten und ſonſtigen Lehranſtalten zu entfernen , ohne daß ihnen

hierbei, ſo lange dieſe Beſchlüſſe in Wirkſamkeit bleiben , und bis über

dieſen Punkt definitive Anordnungen ausgeſprochen ſein werden , irgend

ein Hinderniß im Wege ſein könne. Jedoch ſoll eine Maaßregel die

ſer Art nie anders, als auf den vollſtändig motivirten Untrag des der

Univerſität vorgeſekten Regierungsbevollmächtigten, oder von demſelben

vorher eingeforderten Bericht beſchloſſen werden. Ein auf ſolche Weiſe

ausgeſchloſſener Lehrer darf in keinem andern Bundesſtaate bei irgend

einem öffentlichen Lehrinſtitute wieder angeſtellt werden ?). SELBASUBA154

Wenn öffentliche Lehrer, welche nicht Univerſitätslehrer ſind, auf

Grund dieſer Bundestagsbeſchlüſſe entlaſſen werden folien , fo kommen

die fchon oben angeführten Vorſchriften zur Anwendung, welche über

die Entlaſſung der Geiſtlichen in adminiſtrativem Wege ergangen ſind.

Ob diefe Vorſchriften aber auch für die Univerſitätslehrer anwendbar

ſind, läßt fich bezweifeln 3 ) .

1) R. D. vom 29. März 1837. Gefeßf. S. 70 .

2) Vergl. Königliche Bekanntmachung vom 18. Oktober 1819 , JI. § 2.

Gefeßl. S. 221. Publikationspatent vom 25. September 1832 ad 5 .

Geſepi. S. 217.

3) Die angeführtenKabinetsordres, vom 12. April 1822 , vom 27. April

1830 und vom 29. März 1837 , erwähnen die Univerſitätslehrer nicht

beſonders, ſondern ſprechen nur von Jugendlehrern , -bei öffentlichen un

terrichtsanſtalten angeſtellten Lehrern , öffentlichen Lehrern und Schul:

lehrern. Wenn gleich Univerſitätslehrer auch zu den Sugendlehrern ges

rechnet werden können, ſo ſtehen ſie doch nicht unter einer Provinzial

Behörde ( Regierung , Konſiſtorium , Provinzial -Schulkollegium ); eine

Provinzial- Behörde fann daher über ihre Entlaſſung nicht wohl das
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$ 93. Von der Amtsentſegung der übrigen Beamten , mit

Ausnahme der Richter.

Hinſichtlich der übrigen Beamtenl) der Verwaltung oder

der Juſtiz ?) , jedoch mit Ausnahme der richterlichen (vergl. unten

$ 95) und derjenigen Juſtizbeamten , in Betreff derer die Gefeße be

fondere Beſtimmungen enthalten, wie z . B. bei den Rheiniſchen Ge

richtsſchreibern , Gerichtsvollziehern 3 ) und Notarien 4 ) der Fall iſt, gels

ten folgende Vorſchriften :

1 ) Wenn die Dienſtentlaſſung eines ſolchen Beamten auf admi

niſtrativem Wege ſtattfinden fou , ſo müffen die Thatſachen , worauf

es ankommt, allemal zuvor zum Protokoll, wiewohl nicht nothwendig

gerichtlich, unterſucht und inſtruirt, es müſſen die früheren und ſpäte

ren perſönlichen Verhältniſſe des Angeklagten und ſein ganzes bishes

riges Dienſtleben ausgemittelt , über alles dies muß der Ungeklagte

umſtändlich gehört, und nach geſchloſſener Inſtruktion demſelben nach

ſeiner Wahl die endliche defenſive Erklärung zu Protokoll , oder die

Einreichung einer Vertheidigungsſchrift, geſtattet werden .

2) . Gehört der Angeklagte zu denjenigen Beamten, deren Patente

der König felbſt vollzieht , ſo ſind die alſo inſtruirten Akten an das

betreffende Miniſterium einzuſenden, und von dieſem mittelſt eines um

ſtändlichen gutachtlichen Berichts dem Staatsminiſterium vorzulegen .

3) Gehört aber der Angeklagte zu den Subalternbeamten einer

Provinzialbehörde oder doch zu denen , deren Patente nicht zur Voll

ziehung des Königs gelangen, ſo müſſen die vorſchriftsmäßig inſtruir

ten Ukten zuvor bei der tetreffenden Provinzialregierung, und zwar

allemal in der Plenarſikung, oder bei der etwa ſonſt dem Angeklagten

zunächſt vorgeſegten Provinzialbehörde , zum Vortrag gebracht, und

m

gereklich vorgeſchriebene Gutachten abgeben . In der R. D. vom 21. Fe=

bruar 1823 ( Geſepi. S. 25 ) heißt es ausdrücklich : Wenn auf die

Dienſtentlaſſung eines Beamten der Civilverwaltung oder der Juſtig,

wovon Ich hier nur die richterlichen Beamten , rückſichtlich deren es bei

den Vorſchriften des 1. L. N.,und die Geiſtlichen und Schullehrer,

rückſichtlich deren es bei der Kabinets ordre vom 12. U pril

. I. ſein Bewenden behält , ausnehme , angetragen werden ſoll

u. T. w . " Da nun Univerſitätslehrer wohl nicht zu den Schullehrern

gezählt werden , ſo ſcheint es, als wenn bei ihrer Entlaſſung auch

nach der R. O. vom 21. Februar 1823 verfahren werden müßte.

1) 1. L. R. II. 10. § 99— 101 , 103. 8. O. vom 21. Februar 1823.

Geſebi. S. 25 .

2) Dieſelben Vorſchriften gelten namentlich auch hinſichtlich der Juſtiz

Kommiſſarien. R. D. vom 23. September 1838. Gefeßl. S. 495 .

3) R. O. vom 21. Juli 1826. Geſebi. S. 71 .

4) Verordnung vom 25. April 1822, art. 50 , 51, 64. Geſebi. S. 115.

20 *
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nach dem Beſchluſſe 1) ein Gutachten abgefaßt werden, welches noth:

wendig einen vollſtändigen Vortrag über die Thatfachen enthalten

muß, und, hiermit begleitet, ſind die Akten dem betreffenden Miniſtes

rium cinzureichen, welches ſie dann, inſofern es nämlich auch ſeiner:

ſeits den Untrag auf Dienſtentlaſſung begründet achtet, dem Staats:

miniſterium vorzulegen hat.

4) Eben ſo iſt bei denjenigen Beamten der zweiten , unter 3

gedachten Kategorien zu verfahren, welche nicht einer Provinzial-, ſon :

dern Centralbehörde angehören , nur mit dem Unterſchiede, daß alsdann

das Gutachten in dem betreffenden Miniſterial- Departement, welches

dem Ungeklagten unmittelbar vorgeſegt iſt, abgefaßt werden muß.

5) Im Staatsminiſterium wird eine jede Dienſtentlaſſungsſache

zweien Miniſtern , wovon der eine allemal der Juſtizminiſter, der ans

dere aber nicht der antragende Departementschef ſein ſoll , vorgelegt ;

jeder von dieſen läßt durch einen ſeiner Miniſterialräthe eine Relation

ausarbeiten, beide Relationen werden dann im verſammelten Staats

miniſterium verleſen , und demnächſt der Beſchluß nach Stimmenmehr:

heit gefaßt.

6) Der Beſchluß des Staatsminiſteriums wird dem betreffenden

Miniſterium mitgetheilt und durch daſſelbe ohne Weiteres zur Aus

führung gebracht, ſobald der Beamte nicht zu der unter 2 gedachten

Kategorie gehört. Iſt aber Lekteres der Fall, ſo theilt das Staats:

miniſterium ſeinen Beſchluß, falls nämlich ſolcher auf die Dienſtent:

laſſung ausgefallen, nebſt den Verhandlungen zuvörderſt dem Staats

rath mit, welcher dem Könige darüber ſein Gutachten erſtattet, worauf

dieſer dann in der Sache ſelbſt entſcheidet.

7) Wird die Dienſtentlaſſung nicht auf bloße Dienſtvergehungen,

fondern auf ſolche Thatſachen begründet , die auch als gemeine Ber

brechen anzuſehen und folglich der gerichtlichen Unterſuchung unter :

worfen ſind, ſo hängt es zunächſt von der dem Ungeklagten zunächſt

vorgeſegten Behörde ab, ob dieſelbe lediglich der gerichtlichen Unterſus

chung und Entſcheidung den Lauf laſſen , oder die Dienſtentlaſſung

deſſelben , ſoweit es bloß auf dieſe ankommt , ſchon vorher auf dem

vorbezeichneten adminiſtrativen Wege in Antrag bringen wolle. Wird

Legteres gewählt, ſo ſteht es dann auch anderweitig bei dem Staats:

miniſterium , nach den Umſtänden über die Sache definitiv zu be:

ſchließen , oder doch noch die Entſcheidung lediglich von dem Urtheile

1) Hinſichtlich der den Provinzial - Steuerdirektionen untergeord

neten Beamten wird der Beſchluß und das Gutachten nicht von der

Regierung, ſondern von der Provinzial- Steuerdirektion gefaßt, zu wel:

chem Ende den bei derſelben angeſtellten Räthen ein volles Votum bei:

gelegt ift K. O. vom 5. December 1834 ( in v . Kamp 8 , Annalen,

1834. S. 925 ).
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des Richters abhängig zu machen ; es muß aber der lektere jedenfalls

von dem Beſchluſſe des Staatsminiſteriums benachrichtigt werden .

8) Was vorſtehend von der unfreiwilligen Dienſtentlaſſung an :

geordnet iſt, gilt auch von der Degradation ) , wofür jedoch bloße

Verſeßung oder Aenderung in der Beſtimmung und Dienſtleiſtung des

Beamten , ſofern damit keine Herabſegung in Rang und Beſoldung

verbunden , nicht geachtet werden ſoll.

Dieſe Vorſchriften finden auch auf ſtädtiſche Beamten Aus

wendung 2). Wenn ein ſtädtiſcher Beamter wegen eines Konkurſes

oder einer Kuratel länger als ein Jahr ſuspendirt iſt, ſo kann die

Gemeinde auf ſeine Entlaſſung antragen , welche ſodann auf den

Grund einer vollſtändigen Kognition der Sache durch das Staats :

miniſterium verfügt werden foll. Dies hat dann auch zu beſtimmen ,

ob und welche Penſion die Stadtgemeinde zu gewähren hat 3).

Nach der — jedoch nicht als Gefes verkündigten - Kabinets:

ordre vom 4. September 1827 4) kann wider einen Beamten, welcher

zur gerichtlichen Unterſuchung gezogen, aber nicht zur Dienſtentſegung

verurtheilt, ſondern mit einer Strafe belegt oder vorläufig freigeſpro

chen iſt, wegen deſſelben Gegenſtandes im Verwaltungswege eine neue,

auf Dienſtentſegung abzweckende Unterſuchung ſtattfinden , ſobald nach

den Gefeßen die Wiedereröffnung der Unterſuchung im Rechtswege

zuläſſig ſein würde, und der Gegenſtand in einer zum adminiſtrativen

Berfahren vorſchriftsmäßig gewieſenen Dienſtvergebung beſteht.

$ 94. Von der unfreiwilligen Penſionirung.

Nicht bloß durch richterliches Urtheil und im adminiſtrativen

Wege können Beamte unfreiwillig ihres Amts entſegt werden, ſondern

auch vermittelft unfreiwilliger Penſionirung.

Soll dieſe wegen phyſiſcher oder geiſtiger Untüchtigkeit

erfolgen , ſo genügt eine ausführliche Entwickelung des Antrages von

Seiten der vorgeſekten Dienſtbehörde, auf welche der vorgeſekte Mi

niſter, oder wenn die Ernennung vom König erfolgt war, dieſer auf

Antrag des betreffenden Miniſters entſcheidet 5).

1) Nach der R. O. vom 31. März 1842, Geſebi. S. 179, iſt Degradation

nur gegen unmittelbare Staatsdiener anwendbar , und beſteht darin,

daß der dazu verurtheilte Beamte ſich der Verſegung in eine mit ge:

ringerem Einkommen verbundene Stelle einer niederen Beamtenklaſſe

unterwerfen muß.

2) Revidirte Städteordnung vom 17. März 1831, § 103. Geſekſ. S. 25.

3) R. O. vom 28. April 1832. Geſell. S. 142.

4) abgedruckt in v. Kamp , Annalen, 1827, S. 876.

5) Penſions - Reglementvom 30. April 1825 , § 18. 19 ( in v . Šampk .

Unnalen , 1832, S. 844 ).
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Wenn die unfreiwillige Penſionirung nicht wegen phyſiſcher und

geiſtiger Untüchtigkeit, ſondern wegen mangelhafter Dienſtfüh :

rung und moraliſcher Gebrechen, die jedoch den Antrag auf

Dienſtentſekung oder Dienſtentlaſſung nach den Geſeken nicht begrün:

den, erfolgen ſoll, ſo ſoll nach der jedoch als Gefel nicht verkün:

digten - Rabinetsordre vom 16. Auguſt 1826 1) daſſelbe Verfahren,

welches durch die oben S. 307 erwähnte) K. D. vom 21. Februar

1823 vorgeſchrieben iſt , doch mit der Maaßgabe eintreten , daß es

einer protokollariſchen Inſtruktion der Thatſachen nicht bedarf, viel:

mehr hinreicht, daß von Seiten der antragenden Behörde dem zu pen

fionirenden Beamten der Antrag Felbſt und die ihn veranlaſſenden

Gründe beſtimmt und unumwunden bekannt gemacht werden .

wird darüber mit ſeiner Rechtfertigung ausführlich gehört , und die

Verhandlung hiernächſt dem Staatsminiſterium eingereicht, welches,

gemäß der R. 9. vom 21. Februar 1823, ſchriftlich von zwei Räthen

referiren läßt , und den Beſchluß nach der Mehrheit der Stimmen

abfaßt. Geht der Beſchluß auf Penſionirung, ſo muß er zugleich

über den Betrag derſelben erfolgen. Gehört der zu penſionirende Bes

amte zur Klaſſe derjenigen, deren Patente der König vollzieht, ſo wird

der Beſchluß des Staatsminiſteriums dem Könige unmittelbar zur

Beſtätigung eingereicht, indem es der bei unfreiwilligen Dienſtentiaſ

fungenvorgeſchriebenen Einſendung der Verhandlungen an den Staats

rath Bebufs eines dem Könige zu erſtattenden Gutachtens in folchen

Fällen nicht bedürfen ſoll. Sehört er nicht zu der Klaſſe der Beam

ten, deren Patente der König vollzieht, ſo wird der Beſchluß dem be:

treffenden Miniſterium zugeſtellt , welches die weiteren Verfügungen

darauf erläßt. Wird ein ſolcher Beamter nach dem Beſchluſſe der

Mehrheit zur Penſionirung nicht qualificirt gefunden , ſo hat es dabei

ſein Bewenden , und etwanige Disciplinar -Maaßregeln werden dem

vorgeſeßten Miniſterium überlaſſen. Hält dagegen die Mehrheit das

für, daß er nach den ermittelten Thatfachen ohne Penſion zu entlaſſen

ſei, ſo iſt die Sache nach der R. 2. vom 21. Februar 1823 weiter

einzuleiten .

Endlich kann eine unfreiwillige Penſionirung nach vorſtehenden

Vorſchriften , in Gemäßheit der oben S. 309 angeführten) K. D. vom

4. September 1827, wenn bei einer vorhergegangenen gerichtlichen Un:

terſuchung Umſtände zur Sprache gekommen ſind, die, wenn ſie gleich

die Amtsentſegung nicht zur Folge gehabt haben, dennoch die Amts :

wirkſamkeit gefährden können , nach dem Ermeffen der vorge

ſekten Behörde, fowohl bei völliger Freiſprechung, als auch , wenn bei

vorläufiger Freiſprechung oder erfolgter Beſtrafung keine, die Erneues

1) abgedruckt in d. Kamp , Annalen, 1833, S. 588.
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rung der gerichtlichen Unterſuchung begründenden Umſtände vorhanden

find, erfolgen .

In dem gegen unfreiwillig zu penſionirende Beamten, nach den

Kabinetsordres vom 16. Auguſt1826 und vom 4. September 1827, ein

geleiteten Berfahren ſoll die Abfaſſung des in der Rabinetsordre vom

21. Februar 1823 vorgeſchriebenen Kollegialbeſchluſſes und Gutachtens

der dem Beamten vorgeſeßten Provinzialbehörde unterbleiben) .

$ 95. Von der Amtsentſegung der Richter.

Hinſichtlich der „, Entſegung und Entlaſſung der Juſtizbedienten " .

verweiſt das 1. L. R. in dem Titel , welcher von den Dienern des

Staats handelt ?) , auf den Titel 17, deffen erſter Åbſchnitt von der

Gerichtsbarkeit handelt, und auf die Prozeßordnung . Legtere beſtimmt,

daß bei Dienſtvergehen der Richter förmliche Inquiſition, worunter

nichts anderes als gerichtliche Unterſuchung verſtanden werden kann,

ſtattfinden foll 3). Im . .. R. II . 17. findet ſich nur Ein Para

graph , welcher die Entſcheidung giebt, obgleich er dem Zuſammenhange

nach bloß von Unterrichtern zu handeln ſcheint, nämlich 99 :

Wer ein richterliches Amt bekleidet, kann nur bei den vorges

feßten Gerichten oder Landeskollegiis wegen ſeiner Amtsführung be

langt, in Unterſuchung genommen, beſtraft, oder ſeines Amts entfekt

werden.

Daß die Stellung der Unterrichter geſicherter ſein ſollte, als die

der Mitglieder der höheren Gerichte, iſt nicht anzunehmen. Der an

geführte Paragraph muß daher auf alle Richter und auch für alle

Provinzen anwendbar ſein , um ſo mehr, als ein ſpäteres, allge :

meines Geſet 4 ) beſtimmt, daß es wegen der Dienſtentlaſſung der

richterlichen Beamten bei den Vorſchriften des 4. .. R. fein Bewen:

den behält , in dieſem aber ſonſtige Vorſchriften über dieſe Materie

nicht aufzufinden find. Der 99 beſtimmt zwar nicht, in welcher

Weiſe das vorgeſepte Gericht bei der Unterſuchung und Entſegung

eines Richters zu verfahren hat , indeß iſt nicht ausgeſprochen , alſo

auch nicht anzunehmen, daß ein anderes, als ein förmliches, gerichtli

ches Verfahren ſtattfinden kann. Dieſes muß auch dann eintreten,

wenn Richter wegen Handlungen, die ſich nicht auf ihr Dienſtverhält:

17

1 ) K. D. vom 5. December 1834 (in v . Šamp , Unnalen, 1834, S. 925 ).

2) A. £. R. II. 10. § 103.

3) Vergl. 2. G. D. III. 1. § 19-22. III. 2. § 10. III . 8. § 37. Uuch

ift i. G. D. III. 3. § 6 nicht beſtimmt, daß die Entlaſſung eines Rich:

ters ohne gerichtliches Gehör erfolgen könne.

4) A. D. vom 21. Februar 1823. Geſebi. S. 25.



312

niß beziehen , aus dem Umte entfernt werden ſollen. Denn in nicht

amtlichen Verhältniſſen können Richter eben ſo wenig ohne gerichts

liches Urtheil eines Bergehens überführt werden , als andere Unter:

thanen.

Hiernach können Richter ohne Urtheil und Recht wider ihren

Bilen nicht aus ihrem Amte entfernt — alſo auch wohl nicht wi

der ihren Willen verfekt ( vergl. oben S. 277) — werden ).

Da, (wie bereits oben S. 287 angeführt) bei Beſchwerden der

Beamten in Beziehung auf ihre Penſionirung -- alſo auch in Bes

ziehung auf ihre unfreiwillige Penſionirung (S.309) – der Rechts

weg nicht geſtattet iſt, ſo können wohl auch Richter , da das Geſeb

hinſichtlich ihrer keine Ausnahme macht, ohne Urtheil und Recht,

unfreiwillig penſionirt werden % ).

1) Vergl. Perthes , a. a . D. S. 161 -- 173. Andere Anſichten werden

vertheidigt in einem Uuffake in v. Ramp Jahrbüchern , Heft 89,

S. 3.

2) Perthes , a . a . D., nimmt dies, wenn die unfreiwillige Penſionirung

wegen mangelhafter Dienſtführung erfolgen roll , nicht an. Die Vor:

ſchrift des X. £. R. II. 17. $ 99, und die darauf zu beziehende R. O.

vom 21. Februar 1823,ſcheint aber feine Anſicht nicht zu rechtfertigen,

da auch die ſpätere R. D. vom 21. Mai 1825 , Geſeks. S. 147, beacha

tet werden muß.
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Achtes Kapitel.

D a s M i li ti r.

8 96. Einleitung.

In dem Titel von den Rechten und Pflichten der Diener des

Staats handelt das A. L. R. auch von den Militärbedienten 1)

und rechnet dahin die Soldaten , die Kriegsbeamten und die andern

Perſonen , welche dem Lager folgen .

Die beſonderen Pflichten des Soldatenſtandes ſind haupt

fächlich durch die Kriegsartikel und andere dahin einſchlagende Verord

nungen feſtgeſellt. Beamte, die zwar nicht zu wirklichen Kriegsdiena

ſten, aber doch zum Kriegsweſen bei der Urmee oder in der Garniſon

verpflichtet ſind — Kriegsbeamte — gehören zum Soldatenſtande.

Ob ſie die Rechte der Ober- oder Unteroffiziere haben , beſtimmt der

Rang , der ihnen bei der Armee angewieſen iſt. Sie ſind jedoch den

Kriegsartikeln nicht unterworfen, inſofern dieſe nur für diejenigen Mi

litārperſonen gegeben ſind, welche zur Fahne zu ſchwören pflegen . Die

bei dem Kriegsweſen verpflichteten niederen Beamten und Knechte

werden , ſo lange fie im Solde ſtehen , den gemeinen Soldaten gleicha

geachtet. Undere Perſonen , welche dem Lager folgen, ohne zum Kriegs

weſen verpflichtet zu ſein Militärbeamte gehören nicht zum

Soldatenſtande. Sie ſtehen aber unter der Militärgerichtsbarkeit, ſo

lange fie ſich bei der Armee befinden . Sind dergleichen Perſonen bei

gewiſſen Regimentern , oder andern Kriegskorps, bei Feldlazarethen,

Feldmagazinen und Bäckereien u. f. m . ordentlich angeſtellt, ſo haben

ſie mit den oben beſchriebenen Beamten gleiche Rechte. Dagegen wird

bei Civilbeamten , welche nur bei erfolgendem Ausmarſch der Armee

1) Vergl. 2. £. R. II. 10. § 4-67. K. G. von Rudloff, Sanda

buch des Preußiſchen Militärrechts , oder Darſtellung der im Preußi:

ſchen Heere beſtehenden Grundfäße über militäriſcheRechts- und Poli

zei- Verhältniſſe, Disciplin und Juſtizverwaltung. 3 Shle. Berlin 1826.

1835 ; 6. Friccius, das Preußiſche Militär: Strafrecht, wie es be

ſteht, ſyſtematiſch dargeſtellt. Berlin und Elbing. 1835. Ferd . v .

Seelhorft, das Heerweſen des Preußiſchen Staats , enthaltend die

Grundſäge der allgemeinen Militärperpflichtung, die Armee -Organiſa:

tion und diejenigen militäriſchen Verwaltungszweige und Verhältniſſe,

bei denen beſonders das Civil mit dem Militärconcurrirt. Erfurt 1841.
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zum Kriegskommiſſariate, oder andern dergleichen Anſtalten abgeordnet

worden, und demnächſt zu ihrer eigentlichen Beſtimmung zurückkehren ,

durch dieſe einſtweilige Abordnung in ihren Privatrechten , ſo wie in

ihrem Gerichtsſtande nichts geändert.

Die Umtsvergehungen der Militärperſonen ſollen nach den Kriegs:

artikeln beurtheilt und geahndet werden 1).

Bei ſeinem Dienſtantritt wird das Militär auf die Kriegs :

artikel vereidet. Dieſe wurden im Jahre 1808 umgearbeitet und

bekannt gemacht 9 ).

Danach ſtehen dem Offizier in Friedenszeiten bei thätlichen Mi:

derfekungen eines Einzelnen oder Mehrerer , und in Kriegszeiten bei

Verſammlung der Truppen, bei Utarmirungen beim Marſch zum Ges

fechte, im Gefechte ſelbſt, beim Rückzuge und endlich bei Verwehrung

der Plünderungen und ähnlicher pflichtwidriger Handlungen alle Mit

tel zu Gebote , ſeinen Befehlen Gehorſam zu verſchaffen , und er iſt

in ſolchen Fällen ſogar berechtigt, den widerſpenſtigen Soldaten auf

der Stelle niederzuſtoßen , wenn andere Mittel, den durchaus nöthis

gen Gehorſam zu erhalten , nicht kräftig oder nicht ſchnell genug bei

der Hand ſein würden .

Durch die ebenfalls im Jahre 1808 erlaſſenen gereblichen Vor:

ſchriften wegen der Militärſtrafen 3) wurde die Strafe des Gaſſen :

laufens , ſo wie die der Stockſchläge in der Urt, wie ſie früher ſtatt

fand, aufgehoben. Zu gleicher Zeit erging auch ein Gefen wegen

Beſtrafung der Offiziere 4).

Neuerer Vorſchrift 5) zufolge können geringe Vergehen gegen die

militäriſche Zucht und Ordnung und Uebertretungen der Dienſtvora

ſchriften , über welche die Militärgeleke keine Strafbeſtimmungen ent:

halten, von den Vorgeſekten disciplinariſch beſtraft werden . Wenn

die Militärſtrafgeſeße dergleichen Vergehen mit einer Strafe belegen ,

beren niedrigſtes Maaß innerhalb der Grenzen der Disciplinarſtraf

gewalt liegt , ſo hängt es von dem Ermeſſen des mit der Gerichts

barkeit verfebenen Befehlshabers ab, disciplinariſche Beſtrafung eintre:

ten zu laſſen . Auch die nach den allgemeinen Strafgeſegen polizeilich

zu ahndenden Vergeben ſind disciplinariſch zu beſtrafen , wenn die

Disciplinarſtrafgewalt dazu ausreicht und nicht die Militairgeſeße aus:

drücklich eine ſolche Strafe vorſchreiben , die nur gerichtlich verhängt

werden kann . Die Beſtrafung der Uebertretung civilpolizeilicher und

4

1) 4. t . R. II. 20. § 463.

2) Kriegsartikel vom 3. Uuguſt 1808. Gefeßi. S. 253.

3 ) Verordnung vom 3. Auguſt 1808. Geſell. S. 265 .

4) Verordnung vom 3. Uuguſt 1808 , Gefeßi. S. 272.

5 ) Verordnung vom 21. October 1841. Geleef. S. 325.
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adminiſtrativer Vorſchriften gehört dagegen zur Kompetenz der Civil:

behörden. Wer nach erfolgter Disciplinarbeſtrafung in daſſelbe Ver :

gehen zurüdfällt, wird , wenn nicht beſondere Milderungsgründe ein

treten, härter als für das frühere Vergehen beſtraft. Reicht aber die

Disciplinarſtrafgewalt dazu nicht aus , ſo muß gerichtliches Verfahren

eintreten.

Die beim ſtehenden Heere , der Landwehr , der Reſerve und den

auf unbeſtimmte Zeit Beurlaubten des ſtehenden Heeres anwendbaren

Disciplinarſtrafen ſind gefeßlich beſtimmt. Was körperliche Strafen

betrifft, ſo kann nur gegen Gemeine der zweiten Klaſſe des Soldaten:

ſtandes körperliche Züchtigung bis zu dreißig , wenn ſich dieſelben aber

in den Straffektionen , oder in den Arbeiterabtheilungen befinden , bis

zu vierzig Stockſchlägen disciplinariſch verhängt werden.

-Gegen Militärbeamte, die ausſchließlich unter Militärbefehls

habern ſtehen , übt der Militärvorgeſekte die Disciplinarſtrafgewalt nach

Maaßgabe ihres Ranges innerhalb derfelben Grenzen aus , wie gegen

die ihm untergebenen Perſonen des Soldatenſtandes.

Militärbeamte , die ſowohl unter einem Militärvorgefekten als

unter einem Verwaltungsvorgefekten (oder unter einer Verwaltungs

behörde) ſtehen , ſind der Disciplinarſtrafgewalt des lekteren ausſchließ

lich unterworfen , wenn von ihnen bei ihren Dienſtverrichtungen gegen

die wiſſenſchaftlichen Grundfäße oder adminiſtrativen Vorſchriften vers

ſtoßen worden iſt, welche die Grundlage ihrer Umtsthätigkeit bilden,

und es mithin bei Beurtheilung ihrer Vergehen und ihrer Strafbars

keit auf die beſondere Kenntniß dieſer Grundfäße und Vorſchriften

ankommt. Ulle anderen Disciplinarvergehen ſolcher Beamten fallen

der Beſtrafung durch den Militärvorgeſegten anheim , wodurch jedoch

die Mitaufſicht der Verwaltungsvorgefekten über die ſittliche Führung

der Beamten , und die Befugniß, auch ihrerſeits dieſerhalb , wo es

Noth thut, mit Disciplinarmaaßregeln einzuſchreiten , nicht ausgeſchlos

ſen wird. Wo die Grenzen dieſer beiden Subordinationsverhältniſſe

zweifelhaft ſind, müſſen bei Ausübung der Disciplinarſtrafgewalt die

für dieſe Beamten ertheilten beſonderen Dienſtvorſchriften und In:

ſtruktionen berückſichtigt werden .

Der Militärvorgefekte darf, wenn er nach Vorſtehendem zur

Disciplinarbeſtrafung befugt iſt, gegen die oberen (im Offiziersrange

ſtehenden) Militärbeamten einfache Verweiſe und Ordnungsſtrafen,

gegen die unteren (im Unteroffiziersrange ſtehenden ) aber die nach ih

rem Range anwendbaren Urreſtſtrafen verhängen .

In den Verhältniſſen , in welchen Militärbeamte den Verival:

tungsvorgeſegten untergeordnet ſind, haben dieſe die Disciplinarſtraf

gewalt nach den für Sivilſtaatsdiener beſtehenden Vorſchriften aus

zuüben .
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$ 97. Von der Militärpflichtigkeit, den Beſtandtheilen der

bewaffneten Macht und von der Gendarmerie.

Militärpflichtig ?) iſt jeder Eingeborne des Preußiſchen

Staats , ſobald er das zwanzigſte Jahr vollendet hat. Ausnahmen

hiervon finden ſtatt in Betreff der Standesherren ( vergl. oben S. 183).

Auch werden die Mennoniten , die Quäker (vergl. oben S. 106 ), ſo

wie die Suden in der Provinz Poſen 9 zum Militärdienſt nicht ges

zwungen. Den Schiffsleuten auf Preußiſchen Seeſchiffen wird der

Schiffsdienſt, bei guter Führung auf Seereiſen außerhalb der Oſtſee,

auf ihren zu leiſtenden Militärdienſt angerechnet 3).

Die bewaffnete Macht beſteht aus dem ſtehenden Heere , der

Landwehr 4) erſten und zweiten Aufgebots und dem Landſturm .

Das ſtehende Heer beſteht aus denjenigen , welche auf Avan :

cement dienen wollen (wobei der Udel , wie bereits oben S. 167 ans

gegeben, keine Vorzüge haben ſoll) und ſich deshalb prüfen laſſen ; aus

Freiwilligen, die keine Prüfung beſtehen können , und aus einem Theil

der jungen Mannſchaft der Nation vom zwanzigſten 5) bis zum fünf

und zwanzigſten Jahre. Die Reihefolge der Aushebung für die neu

hinzutretenden Altersklaſſen wird durch das Loos beſtimmt. Die drei

erſten Jahre befindet ſich die Mannſchaft des ſtehenden Heeres in der

Regel durchgängig bei den Fahnen , die beiden teßten Jahre, für den

Fall eines Krieges zum Erfag des ſtehenden Heeres , aber in ihrer

Heimath ( Reſerve). Sunge Leute aus den gebildeten Ständen ,

die ſich ſelbſt kleiden und bewaffnen können , dürfen nach freiwilli :

ger einjähriger Dienſtzeit auf zwei Jahre beurlaubt werden , nach

deren Ablauf ſie in die Landwehr des erſten Aufgebots treten , wo ſie

nach Maaßgabe ihrer Fähigkeiten und Verhältniſſe die erſten Anſprüche

auf die Offizierſtellen haben.

Die Landwehr erſten Aufgebots, im Kriege zur Unterſtügung

des ſtehenden Heeers im Inlande und Auslande beſtimmt, tritt im

Frieden nur zu Uebungen zuſammen . Sie wird ausgewählt aus

1) Geſek vom 3. September 1814. Gerekl. S. 79. S. D. vom 21. März

1825. Geſekſ. S. 22. R. D. vom 3. November 1833. Geſebi. S.

293.

2 ) Verordnung vom 1. Juni 1833. § 14. Gefeßl. S. 68 .

3) A. D. vom 18. November 1832. Geſebi. S. 230. R. O. vom 29.

Juli 1839 in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 674).

4) Landwehrordnung vom 21. November 1815. Gefeßl. 1816, S. 77.

R. D. vom 22. December 1819. Gefeßl. 1820. S. 5 .

5) In der Provinz Weſtphalen werden die Militärpflichtigen erſt mitein

und zwanzig Jahren ausgehoben. S. O. vom 30. Januar 1834.

Geſegi. S. 20 .
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allen jungen Männern vom 20ſten bis 25ſten Jahre, die nicht in

der ſtehenden Armee dienen ; aus denjenigen , welche nach einjähri:

ger freiwilliger Dienſtzeit beurlaubt waren und aus der Mannſchaft

vom 26ſten bis zurückgelegtem 32ſten Jahre.

Die Landwehr zweiten Aufgebots , die im Kriege zur Verſtär

kung der Garniſonen oder nach Bedürfniß zu Befaßungen oder Ver:

ſtärkungen des Heeres gebraucht wird , wird aus allen Männern , die

ſowohl aus dem ſtehenden Heere , als aus der Landwehr erſten Auf

gebots heraustreten, und aus den Waffenfähigen bis zum zurückgeleg

ten 39ſten Jahre, wo die Verpflichtung dazu allgemein aufhört,aus:

gewählt. Im Frieben wird ſie nur an einzelnen Tagen jederzeit in

ihrer Heimath verſammelt.

Der Landſturm tritt nur auf Landesherrlichen Befehl zuſam :

men , wenn ein feindlicher Einfall die Provinzen überzieht. Im Frie:

den kann er in einzelnen Fällen zur Unterſtüßung der öffentlichen

Ordnung gebraucht werden . Er beſteht aus allen Männern bis zum

50ſten Jahre, die nicht in die ſtehenden Heere und die Landwehr

eingetheilt und die aus der Landwehr herausgetreten ſind, ſowie aus

allen ruſtigen Sünglingen vom 17ten Jahre an.

Diejenigen , welche freiwillig in das ſtehende Heer treten, können

ſich die Waffengattung und das Regiment wählen. Wer im ſtehen

den Heere nach dem Ablauf ſeiner dreijährigen Dienſtzeit länger forts

dienen will, wozu es bei Minderjährigen der Zuſtimmung der Eltern

oder Vorműnder nicht bedarf) , verpflichtet ſich dazu auf Techs Jahre

und bekommt dafür eine äußere Uuszeichnung, bei einer zweiten Ver

längerung ſeiner Dienſtzeit bekommt er eine Soldzulage und den Ans

ſpruch auf eine Verſorgung , wenn er zum weitern Dienen unfähig

geworden .

Die ganze Armee 2) iſt in ein Garde - Corps und in acht Armees

Corps eingetheilt. Sedes Armee - Corps, welches feinen beſondern Ers

gänzungsbezirk hat , beſteht aus zwei Diviſionen und jede Diviſion

aus einer Infanterie-, einer Cavallerie- und einer Landwehr - Brigade,

wozu noch die Artillerie, Pionniere, Jäger, Schüßen, Invaliden kom

1) R. O. vom 10. Februar 1925. Geſepi. S. 15.

2) Vergl. Rang:und Quartierliſte der Königlich Preußiſchen Armee für

das Jahr 1842. Die Friedensſtärke der Preußiſchen Armee giebt

0. Seelhorſt, a. a. 9. S. 134 zu 231329 Mann an , nämlich :

a . Stehendes Heer .
125115

b. Landwehr 1. Aufgebots 90504

c . Offiziere 9500

d. Gendarmerie 1550

e. Feldjäger .. 80

f. Halbinvaliden 1580

g . Invaliden ,
3000.
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men. Auch werden zum Militär noch gerechnet das Corps der rei :

tenden Feldjäger , welche ſowohl im Frieden als auch im Kriege

zu Courierreiſen verwendet, fpäter aber als Oberförſter angeſtellt wer :

den , und die Gendarmerie, welche in die Armeegendarmerie und

in die Landgendarmerie zerfällt.

Legtere, welche 1812 errichtet ) , ſpäter aber anderweit organiſiet

wurde , iſt beſtimmt, die Polizeibehörden in Erhaltung der öffentlichen

Ruhe , Sicherheit und Ordnung im Innern des Staats und in

Handhabung der deshalb beſtehenden Geſeße und Anordnungen zu

unterſtüßen . In dieſer Hinſicht hat ſie auch ohne beſondere Aufträge

zu wirken , namentlich Verbrechen anzuzeigen und die Kontravenienten

anzuhalten . In Rückſicht auf Dekonomie , Disciplin und übrige in :

nere Verfaſſung iſt die Gendarmerie militäriſch organiſirt, und des:

halb beſtimmten Militärchefs und dem Kriegsminiſterium , in Anſehung

ihrer Wirkſamkeit und Dienſtleiſtung aber unter den betreffenden bi:

vilbehörden dem Miniſterium des Innern untergeordnet. Dieſem iſt

auch die Vertheilung der Gendarmerie im Lande nach Maaßgabe des

Bedürfniſſes und der örtlichen Verhältniſſe überlaſſen . Die Anſtellung

der Offiziere der Gendarmerie erfolgt durch den König , die der Gens

darmen durch den Chef der Gendarmerie. Shre Entlaſſung erfolgt

durch Kriegs- oder Standrecht. Sie haben den Gerichtsſtand des

ſtehenden Heeres . Ueber ihre Dienſt- und gemeinen Verbrechen er :

kennen die Militärgerichte, doch kann auch die den Gendarmen in ih .

ren Dienſtverrichtungen vorgefekte Eivilbehörde wegen eines Dienſt:

oder andern Bergehens ſie zur vorläufigen Unterſuchung ziehen und

arretiren laſſen . Jeder Gendarm ſteht in feinen Dienſtobliegenheiten

und in Beziehung auf deren Unordnung und Uusführung lediglich

unter den Civilbehörden , und zwar zunächſt unter derjenigen , welcher

er zur Unterſtügung zugewieſen iſt, nämlich dem Landrath , oder den

Ortspolizeibehörden , von welchen er die Anweiſung zu feiner Dienſt:

führung unmittelbar erhält. Die Militärvorgelegten der Gendarmen

haben dieſelben nur im Allgemeinen zukontrolliren ,ihre Amtsverrich

tungen aber nur dann zu leiten , wenn etwa ein Offizier das Rom

mando führt. Dieſer hat in dieſem Fall den Anordnungen der Ei:

vilbehörde Folge zu leiſten ).

Die Entlaſſung der Gendarmen auf adminiſtrativem Wege er:

folgt nach den Vorſchriften der Kabinetsordres vom 21. Februar 1823,

16. Auguſt 1826 und 4. September 1827 (vergl. oben S. 307.-310).

Soll die Entlaſſung wegen mangelhafter Erfüllung der Berufspflichten

1) Edikt vom 30. Juli 1812. Abſchn . 3. Geſeni. S. 152.

2) Verordnung und Inſtruktion vom 30. December 1820. Gerekf. 1821.

S. 1. 10 .
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eintreten , ſo wird das Verfahren von den Militär- und Civilvorges

ſekten gemeinſchaftlich eingeleitet und iſt den Regierungen überlaſſen ,

im Einverſtändniß mit dem betreffenden Gendarmerie - Brigadier, nach

Maaßgabe der Kabinetsordre vom 21. Februar 1823 oder , infofern

ſich der Fall zur unfreiwilligen Penſionirung eignet , nach der Kabi :

netsordre vom 16. Auguſt 1826 zu verfahren . Wenn dagegen die

Entlaſſung wegen unmoraliſcher Führung erforderlich wird, ſo geht

die Einleitung des Verfahrens allein von den Militärvorgeregten aus.

Nach Aufnahme der gefeßlich vorgeſchriebenen vorbereitenden Verhands

lungen wird der Antrag auf unfreiwillige Entlaſſung von dem Chef

der Gendarmerie durch das Kriegsminiſterium an das Staatsminiſtes

rium gebracht. Einem in vorſtehender Weiſe aus dem Dienſt ent:

fernten Gendarmen ſind nur inſofern Invalidenwohithaten zu gewäh .

ren, als er bereits vor ſeinem Eintritt in die Gendarmerie Anſprüche

darauf hatte ).

8 98. Die Militärjuſtiz.

Der Militärgerichtsſtands in allen Angelegenheiten der

bürgerlichen Gerichtsbarkeit iſt aufgehoben . In den Angelegenheiten ,

wo es auf Unterſuchung und Beſtrafung ankommt, wird er rückſicht:

lich der im Dienſt befindlichen , ſo wie der auf Wartegeld oder Pen

fion geſekten Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, desgleichen wirkli:

cher Militärperſonen , die nicht Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten

find, beibehalten. Die Militärgerichtsbarkeit erſtreckt ſich fowohl auf

die militäriſchen und gemeinen Verbrechen und Vergehen , mit Ein:

ſchluß der Snjurien , als auch auf die Sagd- , Forſt- und Fiſcherei:

kontraventionen , mit Ausnahme der Rheinprovinz , wo dieſe Kontra:

ventionen vor die Civilgerichte gehören. Dagegen ſteht es in allen

Provinzen den Sivilbehörden zu , die von Militärperſonen gegen Fi

nanz- und Polizeigeſeke begangenen Kontraventionen zu unterſuchen

und die verwirkten Strafen , inſofern ſie nur in Geldbuße und Kon

fiskation beſtehen , feſtzulegen .

Die Militärgerichte find demnach Kriminalgerichte. Doch iſt

den Gouvernementsgerichten in den Bundesfeſtungen Mainz und Luz

femburg auch eine Civilgerichtsbarkeit, unter Aufſicht des Oberlandes

gerichts zu Hamm , übertragen . Sie verfahren lediglich nach den

Vorſchriften des 2. L. R. und der 1. G. 0.3 ). Daß die Militärs'

1) R. O. vom 22. Auguſt 1829 (in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 319).

2 ) U. G. 9.Unb. § 12-20 , Rrim . D. $ 78, 79. R. O. vom 22. Sep:

tember 1834 . Geſegi. S. 163.

3) A. D. vom 19. Juli 1834. , Geſebi. S. 132.
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gerichte in allen Provinzen nach der Preußiſchen Kriminalordnung

verfahren und daß das A. R. R. Th. II. Tit. 20 Singularrecht für

den ganzen Militärſtand in allen Provinzen iſt, wurde ſchon oben

(S. 35) erwähnt.

Die Militärgerichtsbarkeit wird theils von höheren Militärbefehls:

habern , theils von permanenten Gerichtshöfen ausgeübt. Legtere find

das Generalauditoriat und das Gericht des mediziniſch- chirurgiſchen

Friedrich Wilhelms - Inſtituts. Die Militärbefehlshaber bilden zuſam :

men mit den ihnen zur Führung der gerichtlichen Geſchäfte beigeges

benen Uuditeuren und Unterſuchung führenden Offizieren die Militär:

gerichte, welche nach unterſchied der dienſtlichen Stellung dieſer Mili:

tärbefehlshaber, Bataillons-, Regiments - , Kommandantur :, Gouver:

nements , Inſpektions-, Diviſions- oder Corpsgerichte heißen . Die

Gerichtsbarkeit der Militärbefehlshaber theilt ſich in die höhere und

niedere. Die erſtere umfaßt die Unterſuchungen , in welchen durch ein

Kriegsgericht oder eine Spruchkommiſſion , die lektere diejenigen , in

welchen durch ein Standgericht das Urtheil gefällt wird.

Durch ein Kriegsgericht muß gegen Offiziere - und Militär:

oberärzte in allen Fällen , und gegen die übrigen Militärperſonen des

Waffendienſtes, ſowie gegen Kompagnie- und Eskadronchirurgen als :

dann erkannt werden, wenn die Unterſuchung ein Verbrechen zum Ge:

genſtande hat , welches in den Gefeßen mit Todesſtrafe, Uusſtoßung

aus dem Soldatenſtande, Staſſation, Feſtungs -Baugefangenſchaft, Zucht:

haus- oder Feſtungsſtrafe, Landesverweiſung und Konfiskation des

geſammten Vermögens bedroht iſt. Auch gegen fremde Kundſchafter

ift kriegsrechtlich zu erkennen .

Durch ein Standgericht wird gegen Unteroffiziere, Gemeine

und alle übrigen im Range ihnen gleichſtehende Militärperſonen des

Waffendienſtes, ſowie gegen Rompagnie- und Eskadronchirurgen in

allen Fällen erkannt, in welchen das Erkenntniß nicht durch ein

Kriegsgericht gefällt werden muß.

Gegen das Perſonal des Telegraphencorps ) , ſowie gegen ſämmt

liche Militärperſonen , welche nicht zum Waffendienſte beſtimmt ſind,

mit Ausnahme derjenigen , über welche nicht kriegs- und ſtandrechtlich

zu erkennen iſt, ſowie der Uuditeure , der Militärgerichts - Aktuarien,

der Militärprediger und Küſter, und der zum Friedrich - Wilhelms:

Inſtitut gehörenden Beamten und Eleven wird in erſter Inſtanz

durch Spruch kommiſſionen erkannt. Daſſelbe gilt , mit Uus

nahme der fremden Kundſchafter, von den Sivilperſonen und Fremden ,

welche im Kriege der Militärgerichtsbarkeit ausnahmsweiſe unterwor :

fen ſind.

Unterſuchungen gegen die unter den unmittelbaren Befehlen des

1) S. D. vom 28. October 1837. Geſebi. S. 158 .
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Königs ſtehenden Militärperſonen können nur auf Königlichen Befehl

erfolgen . Auch iſt Königliche Beſtimmung erforderlich , wenn über

einen im Dienſte befindlichen höhern Befehlshaber, vom Commandeur

eines ſelbſtſtändigen Bataillons aufwärts, eine Unterſuchung eingeleitet

werden ſoll.

Das Generalauditoriat hat die Gerichtsbarkeit über die

Uuditeure, die bei den Militärgerichten angeſtellten Aktuarien , die Mi

litärprediger und Militärküſter . Die Gerichtsbarkeit über die Beam

ten und Eleven des Friedrich Wilhelms - Inſtituts übt das Gericht

dieſer Anſtalt aus .

Zu einem vollſtändig befekten Gericht gehören bei Führung der

Unterſuchung gegen Militärperſonen , welche unter der Gerichtsbarkeit

der Militärbefehlshaber ſtehen , außer dem Inquirenten (einem Uudis

teur oder einem zur Führung der Unterſuchung beſonders beſtimmten

Offizier) ein oder zwei Beiſißer, wozu nur Offiziere ernannt werden

können. In jedem einzelnen Falle, in welchem von einem Kriegs

oder Standgerichte, oder von einer Spruchkommiſſion das Urtheil ge

fällt werden muß, wird von dem Befehlshaber, welchem die Gerichts

barkeit in der Sache zuſteht, das erkennende Gericht angeordnet, doch

darf er ſelbſt in dieſem Gericht weder Präfes noch Beiſißer fein . Zu

einem Kriegsgerichte ſind erforderlich : ein Präſes (ein Major oder ein

höherer Offizier ), mehrere Beiſißer, welche nur Perſonen des Waffen

dienſtes fein dürfen , als Richter, und ein Auditeur. Wenn über

einen höhern General , als einen Generalmajor, Kriegsgericht gehalten

werden ſoll, ſo ernennt der König den Präſes und die Beiſiker in

jedem einzelnen Falle. Zu einem Standgericht ſind erforderlich : ein

Präſes (ein Capitän oder Rittmeiſter), mehrere Beifiber, welche nur

Perſonen des Waffendienſtes ſein können , und ein Auditeur oder uns

terſuchungführender Offizier. Zu einer Spruchkommiſſion ſind erfor:

derlich: ein Präſes , ein Offizier niedern Grades und ein Uuditeur

als Richter. In denjenigen Unterſuchungen , in welchem von einem

kollegialiſch formirten Gerichtshofe das Urtheil geſprochen werden muß,

find, wenn ein Dienſtvergeben den Gegenſtand der Unterſuchung bil

det , zum Spruch in erſter Inſtanz mindeſtens drei und in zweiter

Inſtanz mindeſtens fünf Richter erforderlich. Der Präſes und die

Beiſiger eines Kriegsgerichts leiſten jedesmal einen Richtereid. Nach)

Beendigung des Vortrages treten die Richter dann klaffenweiſe zur

Berathung zuſammen . Jede Klaſſe giebt ihr Botum nach Stimmen:

mehrheit ab. Sind bei der Abſtimmung die Vota der Klaſſen der

Zahl nach gleich , ſo iſt diejenige Meinung, welcher der Präſes beiges

treten iſt, als der Ausſpruch des Kriegsgerichts anzuſehen . Sind mehr

als zwei Meinungen aufgeſtellt, ſo gilt diejenige für den Ausſpruch

des Kriegsgerichts , für welche die meiſten Stimmen vorhanden find,

und wenn ſich eine folche Majorität der Stimmen nicht findet, ſo

21
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giebt wieder die Stimme des Präfes den Ausſchlag; gehört aber der

Präſes zur Minorität , ſo gilt die gelindere Meinung für den Aus

ſpruch des Gerichts. Bei den Standgerichten wird ebenſo verfahren,

nur daß kein Richtereid geleiſtet wird . Bei Abhaltung der Spruch

kommiſſionen wird wie bei den Kriegsgerichten verfahren . Der Uu

diteur hat aber gleich den andern Richtern dabei eine entſcheidende

Stimme. In den Unterſuchungen , welche zum Reſſort eines perma

nenten Gerichtshofes gehören, wird das Erkenntniß ebenſo wie bei den

bürgerlichen Kriminalgerichtshöfen abgefaßt.

Kriegsgerichtliche Urtheile erfordern die Beſtätigung des Kö

nigs (beſonders bei Unterſuchungen gegen Offiziere), oder des Kriegs:

miniſters , oder des kommandirenden Generals 2 . Vor der Beſtäti

gung des Urtheils muß über die Geſekmäßigkeit deſſelben ein rechtli

ches Gutachten erſtattet werden, und zwar von dem Generalauditoriat,

wenn daſſelbe der Beſtätigung des Königs bedarf. Bei der Beſtäti:

gung kann eine Verminderung des erkannten Strafmaaßes ſtattfin

den . Die Beſtätigung ſtandgerichtlicher Urtheile gebührt demjenigen

Befehlshaber, welchem die Anordnung des Standgerichts zuſteht.

Die Erkenntniſſe der Spruchkommiſſionen und der permanenten Ges

richtshöfe bedürfen nach Beendigung der gewöhnlichen Inſtanzen nur

alsdann der Beſtätigung , wenn auch Erkenntniſſe der Civilgerichte

nach den allgemeinen geſeblichen Beſtimmungen beſtätigt werden műf

fen , und außerdem in dem Falle, wenn auf Kaſſation eines Militär:

beamten erkannt iſt. Die Beſtätigung erfolgt dann durch den Kö:

nig , wenn dieſer die Beſtallung ſelbſt vollzogen hat , ſonſt durch den

Kriegsminiſter.

Gegen kriegs- und ſtandgerichtliche Erkenntniſſe findet das Rechts:

mittel der weitern Vertheidigung und die Einlegung des Nieder

ſchlagungs- oder Milderungsgeſuchs, ſo wie die Anbringung eines Ug

gravationsgeſuchs nicht ſtatt. Dagegen können gegen die von einer

Spruchkommiſſion oder einem permanenten Gerichtshofe in erſter In:

ſtanz abgefaßten Erkenntniſſe dieſe Rechtsmittel in den nach den all

gemeinen gefeßlichen Beſtimmungen zuläſſigen Fällen eingewendet wer:

den . In zweiter Inſtanz entſcheidet bei Einlegung dieſer Rechtsmit:

tel das Generalauditoriat, und in den Sachen , in welchen daſſelbe in

erſter Inſtanz erkannt hat , der Oberappellationsſenat des Kammer:

gerichts.

Dem Generalauditoriat liegt unter der Direktion und dem Prä

ſidio des Generalauditeurs die Aufſicht über ſämmtliche Militär:

gerichte ob . Die Vorſchläge des Generalauditeurs wegen Belegung

der Auditeurſtellen gehen an das Militärjuſtizdepartement, aus

dem Juſtizminiſter und dem Kriegsminiſter beſtehend, welches deshalb

an den König berichtet. Die über die Geſchäftsverwaltung des Ges

neralauditoriats ſelbſt eingehenden Beſchwerden hat das Militärjuſtiz:
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departement zu prüfen , das Rechtliche zu verfügen und außerdem nur

zur Erhaltung der beim Generalauditoriat eingeführten guten Orda

nung die Aufſicht zu führen . -

Wenn zwiſchen Militär- und Civilperſonen Beleidigungen

und Thätlichkeiten vorgefallen find , bei welchen gegenſeitige Beſchwers

den geführt werden, oder wenn ein und daſſelbe Verbrechen von Mi:

litär- und Civilperſonen gemeinſchaftlich verübt worden , ſo fou die

Unterſuchung von einem aus Militär- und Civilgerichtsperſonen zu:

fammengeſegten Gericht geführt werden . Jedoch iſt das Erkenntniß

zuerſt über die Militärperſonen von dem Militärgericht und nachher

über die Civilperſonen von dem Kriminalgericht abzufaſſen 4). - In

der Rheinprovinz führt alſo die Militärgerichtsperſon die Unterſuchung

gegen die Militärperſonen nach der Preußiſchen Kriminalordnung und

der Sivilrichter gegen die Eivilperſonen nach der Rheiniſchen Krimi:

nalprozeßordnung. Das Militärgericht urtheilt dann gegen die Mili

tärperſon nach dem A. L. R. Th. II. Tit. 20 und das Civilgericht

gegen die Sivilperſon nach dem Rheiniſchen Strafgeſezbuch inſos

weit beide Gefeßgebungen Strafen verordnet haben. – Die Vollſtrek

kung des Erkenntniſſes in dergleichen Injurienſachen geſchieht gegen

die Militärperſon nicht eher , als bis auch gegen die Civilperſon ers

kannt iſt. Wenn eine Civilperſon von einer Militärperſon zum

Zweikampf genöthigt worden , fo foll über das Vergehen des Legtern

zuerſt erkannt und nach Maaßgabe dieſes Straferkenntniſſes die Strafe

der Eivilperfon verhältnißmäßig beſtimmt werden 3).

Wenn in einer gegen eine Civilperſon eingeleiteten Kriminal

oder fiskaliſchen Unterſuchung Militärperſonen als Zeugen zu verneh

men ſind, ſo wird das Militärgericht wegen deren Geſtellung requis

rirt. Die Vernehmung der Offiziere erfolgt aber , wenn nicht beſon

dere Umſtände ein Underes nothwendig machen , jedesmal vor dem

Militärgericht. Machen beſondere Umſtände, nach dem Ermeſſen eines

Rheiniſchen Gerichts, die Vernehmung eines Offiziers vor dem Civil

richter nothwendig oder rathſam , ſo geſchieht ſolche vor dem Inſtrut

tionsrichter. In jedem Fall wird das darüber aufgenommene Pro

tokoll in der öffentlichen Sißung vorgeleſen und dieſe Vorleſung ver

tritt die Stelle der Abhörung der Zeugen in Gegenwart des verſam

melten Gerichts. Alle Militärperſonen , welche nicht Offiziersrang

haben , ſind dagegen in der öffentlichen Siķung als Zeugen zu ver

nehmen und auf ergangene Requiſition zu geſtellen 4 ).

1) Krim . D. § 79.

2) 4. G. D. Unh. § 233.

3) 4. £. R. II. 20. § 687. Im Bezirke des Rheiniſchen Uppellations:

gerichtshofes iſt das Duell für Civilperſonen mit Strafe nicht bedroht.

4 ) Krim . D. & 352. K. D. vom 2. Auguſt 1822. Geſekſ. S. 206 .

21 *



324

Wenn aus Civilerkenntniſſen gegen Militärperſonen Erekution,

inſoweit ſie nicht Gehaltsabzüge betrifft , vollſtreckt werden foll, ſo ge

ſchieht dies zwar in allen Provinzen durch die Sivilgerichte nach Vor:

ſchrift der 4. G. D. , doch muß der Schuldner vorher durch das

Militärgericht beſonders angewieſen werden , ſich nach der Verfügung

des Civilgerichts zu achten 1). Nach Analogie dieſer Vorſchrift wird

auch bei der Erekutionsvollſtreckung gegen Militärperſonen in Admini:

ſtrationsſachen , namentlich in Kommunal-, Polizei- und Steuerfachen

verfahren und ſolche der ordentlichen Sivilbehörde überlaſſen . Doch

muß ſtets die Benachrichtigung an das Militärgericht, und deſſen

Rückanzeige , daß die betreffende Militärperſon von der einzuleitenden

Erekution unterrichtet ſei, vorhergehen %). Gegen Militärperſonen, die

in Kaſernen oder andern ähnlichen Dienſtgebäuden wohnen , kann die

Exekution aber nicht durch die Eivilgerichte, ſondern nur durch Re

quiſitionen der Militärgerichte und beziehungsweiſe des Generalaudi:

toriats , inſofern der Schuldner der Gerichtsbarkeit deſſelben unterges

ordnet geweſen , vollſtreckt werden 3).

& 99. Die Vorrechte des Militärs und die Beſchränkung

gewiſſer Nechte 'derſelben ,

Die bereits oben (S. 285 sqq .) angeführten Vorrechte der Ei

vilbeamten ſtehen im Allgemeinen auch den Militärperſonen zu. Doch

ſind beſonders noch folgende Vorrechte derſelben anzuführen .

1 ) Bei Civilanſtellungen ſind, wie ſchon (S. 276) erwähnt,

Militärperſonen beſonders zu berückſichtigen , jedoch nur , wenn ſie zu

dem betreffenden Civilamt völlig befähigt ſind. Invalide Unteroffi

ziere und Gemeine , welche im Civildienſt nicht verſorgt ſind , erhalten

Gnadengehälter und Wartegelder 4 ), Offiziere dagegen Penſionen 5).

1 ) A. O. vom 4. Juni 1822. Geleli. S. 209.

2) A. D. vom 9. Januar 1823. Geſeßt. S. 18.

3) R. O. vom 4. Januar 1833. Geſepi. S. 3.

4) Wegen des Verfahrens hinſichtlich der Wiedereinziehung der durch In

validen gegen die Vorſchriften erhobenen Militär-Gnadengehälter und

Wartegelder, vergl . K. 9. vom 24. Juli 1838. Gerekl. S. 485 .

5) Ein Seconde- Lieutenant, deſſen jährlicher Penſionsbeitrag 3 Thaler

beträgt, erhält bei 15-25 Dienſtjahren 120, bei 25-30 Dienſtjah:

ren 180 Thaler Penſion . Bei längerer Dienſtzeit erhöht ſich die Pen:

fion nach jedesmaligen 10 Dienſtjahren um 60 Thaler. Bei einem

General der Infanterie oder Cavallerie, welcher 375 Ihaler Penſions:

beitrag zahlt, betragen die Penſionsſummen reſp. 2500, 3750 und 1250

Thaler. Bei Berechnung der Dienſtjahre werden die Kriegsjahre dop:

pelt gerechnet. Wegen Verluſt der Militärpenſionen, vergl. R. O. vom

12. November 1836. Gefeßi. S. 317.
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2) Auch die Militärperſonen ſind der Regel nach von allen perſons

lichen Laſten und Pflichten der übrigen Staatsbürger frei ?). Doch

wird dies auf die indirekten Abgaben nicht bezogen , wohl aber auf

Gerichtsſporteln ?). Von allen direkten Beiträgen zu den Gemeinde

laſten ſind frei alle Beſoldungen und Emolumente der bei dem ſtehen :

den Heere und bei den Landwehrſtämmen in Reihe und Glied befind

lichen aktiven Militärperſonen , ingleichen der auf Inaktivitätsgehalt

geſekten Offiziere. Ueberhaupt ſind die genannten Perſonen und die

Militärbeamten , falls ſie nicht Grundbeſißer oder Bürger ſind, von

allen Beiträgen zu den Gemeindelaſten und von allen perſönlichen

Dienſten frei 3).

3) Die hinſichtlich der Mobiliarerekution wegen der Schulden

der Civilbeamten ſtattfindenden Beſchränkungen , welche oben (S. 290)

erwähnt ſind, finden auch bei den Militārperſonen , den Militärbeam

ten und den Militärpenſionärs Unwendung 4). Doch iſt noch zu be

merken , daß das Mobiliar der Offiziere, Unteroffiziere und gemeinen

Soldatenin ihren Garniſonorten der Auspfändung nicht unterworfen

iſt 5) und daß Subalternoffizieren an ihrem Gehalt überhaupt nicht

mehr als 2 bis 4 Thaler monatlich abgezogen werden kann.

4) Perſonalarreſt wegen Schulden findet auch beim Militär nicht

ſtatt .

6 ) Die in wirklichen Militärdienſten ſtehenden Perſonen können

zur Uebernahme von Vormundſchaften nicht gezwungen werden ?).

6) Soldaten , welche die Feldzüge von 1813 bis 1815 mitge

macht haben , können in den Städten , wo die ältere Städteordnung

gilt , und Soldaten , die zwölf Jahre gedient haben , oder die durch

Wunden im Kriege invalide geworden ſind, können in allen Städten

das Bürgerrecht unentgeltlich erlangen 8).

7) Auch die Hinterbliebenen der Militärpenſionärs erhalten außer

dem Sterbemonat noch den Gnadenmonat 9).

1) U. l. R. II . 10. § 17 sqq.

2) Verordnung vom 17. Februar 1838. Gerekſ. 193.

3) Geſeß vom 11. Juli 1822. § 10. Geſehr. S. 186 , R. O, vom 29.

Mai 1834. Geſepi. S. 74.

4) Wegen der Arreftanlage auf den abzugsfähigen Gehaltstheil der in der

Rheinprovinz befindlichen Militärperſonen, vergl. A. D. vom 24. Sep

tember 1832, Geſepi. S. 225 .

5) 2 , 8 , 9, 2n6. 20, 8, 9, bom 8, 9opember 1831 , 6efebf. 6, 250 ,

6 ) 4. L. R. I. 11. § 686 , 699.

7) 8. £ . R. II. 18. § 208.

8) St. zum § 19 , vom 4. Juli 1832. Geſepi. S. 183. K. O. vom

7. April 1838, Geſekſ. S. 255.

9 ) R. D. vom 19. December 1816. Gefeßl. 1817, S. 6 .
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.

8 ) Während des Krieges haben die Militārperſonen folgende

Vorrechte :

a. eine Verjährung kann gegen ſie nicht anfangen '),

b. ihre Prozeſſe werden fiftirt ,

c. von ihrem Dienſteinkommen kann ihnen aus irgend einer Ur:

fache nichts entzogen werden 3 ),

d. ihre Teſtamente ſind von den gewöhnlichen Förmlichkeiten

frei 4 .

Noch muß hier einiger eigenthümlichen Befchränkungen ges

wiſſer Rechte gedacht werden , welche hinſichtlich des Militärs ſtatt:

finden. Dieſe Beſchränkungen betreffen die Ehen und die Dars

lehne der Militärperſonen.

Offiziere, welche in wirklichen Kriegsdienſten ſtehen, können ohne

Königliche Erlaubniß nicht heirathen 5 ). Sie müffen für ihre Frauen

eine Penſion bei der Militär - Wittwenkaſſe verſichern ). Bei Unters

offizieren , Soldaten und Auen , welche gleich dieſen zur Fahne ge

ſchworen haben , wird zur Verheirathung die Einwilligung des Shefs

oder Commandeurs von dem Regimente, Bataillon oder Corps, zu

welchem ſie gehören , erfordert ). - Die Ehen , welche von Militär:

perſonen ohne die nach Vorſtehendem erforderliche Einwilligung ge

ſchloſſen worden , ſind im Bereich des 2. L. R. nichtig :).

ein Soldat ohne Vorwiffen und Bewilligung ſeines Compagniechefs

ſich ehelich verlobt, oder ohne erhaltenen Irauſchein die Trauung voll

zieht, ſo ſoll er mit dreimonatlicher Feſtungsſtrafe beſtraft, auch das Ver:

lõbniß oder die Ehe als nichtig erklärt und aufgehoben werden, wenn

auch das Eheverſprechen eidlich geſchehen , oder das Frauenzimmer mit

Bezug auf daſſelbe geſchwängert ſein ſollte ).

Die Beſchränkungen der Militärperſonen bei Aufnahme von

Darlehnen finden ebenfalls nur in den Landestheilen ſtatt , wo das

2. £. R. Geſekeskraft hat , da die desfallfigen Beſtimmungen deffel

ben 19 in den übrigen Landestheilen nicht als Gefeße verkündigt ſind.

1) 2. L. R. I. 9, § 522.

2) U. G. D. I. 20. § 9 sqq.

3 ) R. O. vom 22. December 1817. Gerekl: 1818, S. 8.

4 ) 2. I. R. I. 12. & 177 sqq. . 6. D. Anh. § 418. Rhein. 6. G. B.

Urt. 981. sqq. R. O. vom 11. Juli 1833. Geſegl. Š. 289.

5) U. £. R. II. 1. § 34.

6 ) R. D. vom 19. Juli 1810. Geſekſ. S. 722.

7) U. £. R. II. 1. § 35.

8 ) 1. L. R. II. 1. $ 938 .

9) Kriegsartikel vom 3. Auguſt 1808. g 29. Geſebr. S. 258.

10 ) U. l . R. 1.11. §. 678 sqq. II. 20. § 1314 sqq. Deklaration vom

27. Juli 1825. Gefeßl. S. 188 .
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Hiernach können Unteroffiziere, gemeine Soldaten und auch deren

Weiber ohne ſchriftliche Einwilligung ihres Compagnie - oder Eska:

dronschefs kein gültiges Darlehn aufnehmen. Auch ihre Grundſtüce

können ſie ohne dergleichen Einwilligung nicht gültig verpfänden .

Wer einer Militärperſon gegen dies Verbot Kredit giebt, wird um ſo

viel , als die Forderung beträgt, fiskaliſch beſtraft. Iſt der Vorſchuß

abſichtlich zu Schwelgereien und Ausſchweifungen gegeben worden , ſo

hat der Uebertreter noch außerdem eine der Hälfte deſſelben gleichkom

mende Geldſtrafe verwirkt. Die Darlehne , welche Subalternoffiziere

und adliche Fähnrichs ohne Einwilligung ihres Chefs oder Com :

mandeurs eingehen , ſind nichtig. Der Gläubiger hat keine Wieder

bezahlung zu hoffen. Das wirklich Gegebene fält dem Staat an

heim. Die Gläubiger höherer Offiziere műffen wegen ihrer Forderun

gen , welche mit dem vorſchriftsmäßigen Konſenſe nicht verſehen ſind,

denjenigen nachſtehen , welche für die gehörige Beibringung deffelben

geſorgt haben . Immobilien können Offiziere auch ohne Konſens vers

pfänden . Doch erlangt , wenn ſonſt der Konſens nothwendig war,

eine ſolche Schuld erſt von dem Augenblid an, wo ſie in das Hypo

thekenbuch eingetragen iſt, Gültigkeit. Gegen den Mangel des zur

Gültigkeit eines Darlehns nothwendigen Konſenſes kann ſich der

Gläubiger durch den Einwand einer in den Nußen des Schuldners

gefchebenen Verwendung nur dann ſchügen , wenn er nachweiſt, daß

der Vorſchuß zu Dienſtausgaben des Offiziers wirklich verwendet wor :

den , und daß es ihm unmöglich geweſen ſei, ſich um den Konſens

vorher zu bewerben . Bei Commandeurs und Chefs der Regimenter

iſt zur Aufnahme eines gültigen Darlehns kein Konſens erforderlich.

Dies gilt auch bei Commandeurs einzelner Bataillons, die entweder

zu keinem Regiment gehören , oder in Kriegszeiten von ihren Regi

mentern getrennt und bei andern Corps oder Garniſonen in Feſtun

gen angeſtellt ſind. Perſonen, die zum Unterſtab gehören , bedürfen zu

ihren Darlehnen keines Konſenſes. Doch kann der Gläubiger bei

nicht erfolgter Bezahlung keine ſolche Erekution gegen die Perſon der:

felben , wodurch ſie ihre Dienſte gehörig wahrzunehmen verhindert

wűrben , ausbringen .

$ 100. Beendigung des Militärdienſtes .

Der Soldatenſtand und die damit verbundenen Rechte und

Pflichten hören durch den Tod und durch ausdrückliche Entlaſſung

aus den Kriegsdienſten auf. So lange eine entlaſſene Militärperſon

noch keinen anderweitigen Wohnſitz gewählt hat , wird dieſelbe, von

dem Zeitpunkte ihrer Entlaſſung an , den Gefeßen und Gerichten des

Standquartiers , unter welche Civilperſonen von gleicher Herkunft ge

hören , unterworfen. Verabſchiedete Offiziere, welche Penſion oder



328

Wartegeld haben, bleiben der Militärgerichtsbarkeit unterworfen . Mit

Offiziersrang entlaffene Bürgerliche behalten den erimirten Ge

richtsſtand 1).

Militärperſonen, welche meineidig den Kriegsdienſt verlaſſen, find

als Deſerteurs anzuſehen und nach Vorſchrift der Kriegsartikel zu

beſtrafen. Wenn ſie aber in die Dienſte des Staats wieder aufges

nommen oder ſonſt begnadigt werden , ſo werden auch dadurch alle

rechtlichen Folgen des bei der Defertion begangenen Meineids geho:

ben. Doch wird durch ihre Begnadigung die Gültigkeit der vor der

Deſertion errichteten militäriſchen Teſtamente nicht wieder hergeſtellt.

Das Vermögen der Deſerteurs foll durch ein Erkenntniß der Striegs

gerichte konfiscirt werden ?).

Die Vorſchriften über unfreiwillige Dienſtentlaſſung der Sivilbes

amten auf adminiſtrativem Wege (vergl. oben S. 307 sqq .) finden auch

auf die bei der Militärverwaltung angeſtellten Beamten mit folgenden

Modifikationen Anwendung 3 ):

1 ) die Einleitung des Verfahrens gegen die zu entlaſſenden Bes

amten erfolgt

a. für die der Militärökonomie angehörenden , den Intendanturen

unterworfenen Beamten, durch die vorgefekte Intendantur ;

b. für die dem Kriegsminiſterium unmittelbar untergebenen Bes

amten , z . B. die Mitglieder der Intendanturen , die Fortifikations:

und Zeughausbeamten c. , durch das Kriegsminiſterium ;

c . für die Medizinalbeamten , durch den General - Diviſionsarzt

des betreffenden Armeecorps , der durch die vorgefekte Militärbehörde

die geſeblich erforderliche Unterſuchung zu veranlaſſen und die Ber:

handlungen demnächſt dem General-Staabsarzt der Armee einzurei:

chen hat , durch welchen ſie , von ſeinem Gutachten begleitet, dem

Kriegsminiſter zur weitern vorſchriftsmäßigen Verfügung vorzulegen

ſind. Die Einleitung der Dienſtentlaſſung eines General- Diviſionsarz

tes muß unmittelbar von dem General- Staabsarzt der Armee aus:

gehen.

2) Für die Zeit des Krieges iſt dem commanditenden General,

dem Chef der Feldadminiſtration und dem Chef des Medizinalweſens

der Armee die Befugniß beigelegt, jeden , ihnen untergeordneten Bes

1) 4. E. R. II . 10. § 64 sqq. Unh. § 122.

2) 2. L. R. II. 20. § 464 sqq. Begen Beſtrafung invalider Deſerteurs,

vergl. 2. D. vom 23. Juli 1838. Geſepi. S. 380 ; wegen der bei

Kontumazialerkenntniſſen gegen Deſerteurs," ſtatt der Unheftung des

Bildniſſes oder Namens an den Galgen 2c. , eintretenden öffentlichen

Bekanntmachung, vergl. K. D. vom 23. März 1839. Geſek. S. 154.

Vergl. auch oben S. 139.

3) R. D. vom 24. September 1826. Geſekſ. S. 85 .
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amten , der nach ihrer pflichtmäßigen Ueberzeugung ſeine Beſtimmung

nicht erfüllt und deshalb zur Entlaſſung geeignet iſt , ſofort zu ſu :

ſpendiren und von der Armee zu entfernen . Die Unterſuchung ſelbſt

muß auf dem vorſchriftsmäßigen Wege zur geſeblichen Entſcheidung

über die Dienſtentlaſſung eingeleitet werden, doch kann die Entlaſſung

ſolcher Beamten, die nur für die Dauer des Krieges , unter dem Vors

behalt des Ausſcheidens nach deffen Beendigung , bei der Feldadminis

ſtration angeſtellt ſind , von dem commandirenden General oder dem

Kriegsminiſter, unter Beobachtung der für die etatsmäßigen Beamten

vorgeſchriebenen Grundfäße und Formen , verfügt werden.

3) Die Beſtimmungen der Kabinetsordre vom 21. Februar 1823

(vergl. oben S. 307) treten nicht in Anwendung

a . bei den Mititärpredigern ) , welche nach den Vorſchriften der

Kabinetsordre vom 12. April 1822 ( vergl. oben S. 304) zu behans

deln ſind ;

b . bei den Auditeuren , für welche das Verfahren gegen richter :

liche Beamte (vergl. oben S. 311) ſtattfindet;

c. bei allen auf die Kriegsartikel vereideten , alſo zum Soldaten :

ſtande zu rechnenden Militärperſonen , namentlich den Wallmeiſtern,

Zeugſchreibern c.;

d . bei den auf Kündigung angeſtellten , oder auf den Grund

beſonders geſchloſſener Verträge bei den Truppentheilen oder den Mis

litäranſtalten beſchäftigten Perſonen .

1) Vergl. Militär- Kirchenordnung vom 12. Februar 1832. § 29, 30,

Geſebi. S. 78,
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1

Neuntes Kapitel.

Die oberſten Staatsbehörden.

$ 101. Einleitung .

Der Friede von Tilfit hatte fo viel in dem Umfange und den

innern Verhältniffen des Preußiſchen Staats geändert, daß neue Bes

ſtimmungen über die Bildung der Behörden um ſo nöthiger wurden,

als die alten , einſt geſunden Einrichtungen guten Theils ausgeartet

waren . Die Miniſterien des Kriegs, der Juſtiz, der geiſtlichen und

der auswärtigen Angelegenheiten waren feit langer Zeit bald vier Mi:

niſtern , bald nach gewiſſen Unterabtheilungen mehrern Männern an.

vertraut. Aber die Veränderungen , welche in Hinſicht der Behand

lungsart dieſer Gegenſtände eintraten , ſind nicht ſo wichtig, als dieje:

nigen, welche die Form der Behörden für die Finanzen , Polizei; Ges

werbe, erfahren hat.

König Friedrich Wilhelm I. hatte den Grund zu der bisherigen

Einrichtung dieſer Behörden gelegt , indem er die früher getrennte

Domainen- und Landesverwaltung vereinigte, aus den Amtskammern

und dem Kriegskommiſſariate die Kriegs- und Domainenkammern bil

dete und dieſelben dem neuen General : ( Finanz- , Kriegs- und

Domainen- ) Direktorium unterordnete, wo ein Miniſter init wes

nigen Räthen diejenigen Angelegenheiten jeder Art bearbeitete , für

welche dieſe höhere Inſtanz feſtgelegt war. Die Abtheitungen des Ger

neraldirektoriums waren durchaus nicht nach Gegenſtänden , ſondern

nur nach Provinzen abgegrenzt , und der Wirkungskreis jedes foge

nannten Provinzialdepartements erſtreckte fich innerhalb einer Provinz

auf alles und jedes , was nicht reine Juftizfache war , oder techniſch

für einen der oben genannten Miniſter gehörte. Dieſe Provinzial

departements trennten aber das Generaldirektorium nicht in mehrere

Behörden , ſondern alle Miniſter waren für alle Geſchäfte in allen

Provinzen verantwortlich .

Bei dem größern Umfange des Staats unter Friedrich II. hielt

man die Abtheilung der Departements nach Provinzen für zu verein:

zelnd, und es entſtanden Abtheilungen nach Gegenſtänden , neben den

Ubtheilungen nach Provinzen . Zunächſt wurde für die Fabriken ein

Miniſter angefekt. Er ſollte aber eigentlich ſein Gutachten, ohne ir:

gend eine getrennte Bearbeitung der Sachen ſelbſt, nur dem Gutacha
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ten des Provinzialminiſters zugeſellen . Bedeutender war ſchon die

durch Einführung der Regie entſtehende Vereinzelung des Acciſedepar

tements. Uuch entſtand allmälig ein Bergwerks-, ein Forſtdepar

tement u. f. w.

Unter Friedrich Wilhelm II. zerfiel das Generaldirektorium ganz

eigentlich in ſo viele einzelne Verwaltungsbehörden , als es Departe:

ments gab , und dieſe neue Unform erhielt allmälig immer größeres

Anſehen , ſo daß die erſte Inſtruktion von 1724 und alle gemeinſame

Anſicht und Bearbeitung ganz vergeſſen ward. Dieſe Trennung der

Verwaltung der in einer Provinz zur Sprache kommenden Gegen

ſtände erzeugte nun beim Mangel eines Mittelpunktes die größten

Weitläuftigkeiten und Widerſprüche. Ein Befehl, daß alle zweifelhafs

ten und wichtigen Sachen von allen Miniſtern in einem gemeinſamen

Vortrage verhandelt und entſchieden werden ſollten , führte nicht zum

Befferen. Gleichzeitig mit dieſer Zerrüttung des Generaldirektorii

mehrte ſich der Einfluß der Kabinetsräthe, ja zulegt vieler ganz unbe:

fugten Perſonen .

Friedrich Wilhelm III. ſudhte die fehlerhafte Behördenverfaſſung,

beſonders bei der Finanzverwaltung, zu ordnen. Die Errichtung einer

beſondern Finanzkommiſſion, eine einſtweilige Inſtruktion für das Ge

neraldirektorium , eine neue Generalkontrolle der Finanzen, führten aber

nicht zum erroünſchten Ziele. Nur der Kabinetsrath hielt die einzels

nen Departements noch einigermaaßen in Ordnung. Allein fein heil

famer Einfluß minderte ſich beträchtlich , weil er nicht vom Gange

der Geſchäfte unterrichtet war, ſondern nur erfuhr, was ihm auf amt:

lichem oder nicht amtlichem Wege vorgelegt wurde, oder was er er:

fragte; ferner weil er nicht die Stelle und Verantwortlichkeit eines

erſten Miniſters hatte , fondern bald in der That fo auftrat, balo

dann ſich bloß als mechaniſcher Verkündiger höherer Befehle darſtellte,

und die Miniſter, gleichfalls in ungewiſſem Verhältniſſe, ſich bald zu

ſtolz, bald zu demüthig gegen ihn benahmen 1).

Im Jahre 1808 ergingen nun wichtige Gefeße, namentlich in

Betreff der veränderten Verfaſſung der oberſten Staatsbehörden in

Beziehung auf die innere Landes- und Finanzverwaltung ; ferner die

Inſtruktion für die Oberpräſidenten in den Provinzen , die Verordnung

wegen verbeſſerter Einrichtung der Provinzial - Polizei- und Finanz

behörden, und die Geſchäfts - Inſtruktion für die Regierungen. Dieſe

Gefeße gelten für Steins Werk, obgleich ſie nicht mehr ſeinen Na

1) Vergl. 8. v. Raumer, über die Verfaſſung der Behörden im Preußi

ſchen Staate , in den Beilagen zum dritten Bande von ( I. 6. F.

Manſo's ) Geſchichte des Preußiſchen Staats vom Frieden zu Huberts

burg bis zur zweiten Pariſer 26kunft, erſte Ausgabe. Frankf. a . M.

1820.
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men tragen, indem er bereits am 26. November 1808 feine Entlaf

ſung genommen hatte.

In dem zuerſt genannten Gefeße heißt es :

Wir zc. haben beſchloſſen , den oberſten Verwaltungsbehörden für

das Innere und die Finanzen eine verbefferte, den Fortſchritten des Zeit:

geiftes, der durch Nußere Verhältniſſe veranderten Lage des Staats und

den jeßigen Bedürfniſſen deſſelben, angemeſſene Geſchäftseintheilung zu

geben, und heben daher die in dieſer Hinſicht beſtandenen Einrichtungen

hiermit auf. Die neue Verfafſung bezweckt, der Geſchäftsverwaltung

die größtmöglichſte Einheit , Kraft und Regſamkeit zu ge:

ben, fie in einen oberſten Punkt zuſammen zu faſſen , und die Geiftes:

kråfte der Nation und des Einzelnen auf die zweckmäßigſte und ein:

fachſte Art für ſolche in Anſpruch zu nehmen. Die Regierungsverwal

tung geht zu dem Ende künftig von einem, dem Oberhaupte des Staats

unmittelbar untergeordneten oberſten Standpunkte aus . Es wird von

demſelben nicht allein das Ganze überſehen , ſondern auch zugleich uns

mittelbar auf die adminiftration gewirkt. Eine mogli dyft kleine

Zahl oberfter Staatsdiener fteht an der Spike einfach organiſir:

ter , nach Sauptverwaltungszweigen abgegrenzter Behörden ; im ge

naueſten Zufammenhange mit dem Regenten leiten ſie die öffentlichen

Geſchäfte nach deffen unmittelbar ihnen ertheilten Befehlen, ſelbftftán:

dig und ſelbſtthätig mit voller Verantwortlichkeit, und wirken ſo auf

die adminiſtration der untergeordneten, in gleicher Urt gebildeten Be

börden kräftig ein. Die Nation erhält eine, ihrem wahren Beſten und

dem Zwede angemeſſene Theilnahme an der öffentlichen Berwaltung,

und dem ausgezeichneten Talente in jedem Stande und Verhältniſſe

wird Gelegenheit eröffnet, davon zum allgemeinen Beſten Gebrauch zu

machen. Wir verordnen demnach : Die oberſte allgemeine Leitung der

ganzen Staatsverwaltung vereinigt ſich in dem Staatsrathe unter

Unſerer unmittelbaren Aufſicht. Die näheren Beſtimmungen über deffen

Organiſation und Verfaſſung behalten Wir Uns indeſſen noch vor. Das

Miniſterium beſteht aus dem Miniſter des Innern , dem Mini :

fter der Finanzen , dem Miniſter der auswärtigen ungele:

genheiten , dem Kriegsminiſterium und dem I u ftiz minifter.

Jeder Miniſter iſt Chef desjenigen Departements, an deffen Spige er

ſteht, und der ſolchem untergeordneten Abtheilungen . Eines jeden De:

partements Wirkſamkeit erftredet ſich in Rüdeſicht der Gegenſtände des

ſelben über fåmmtliche Provinzen . Die äußeren Berhältniſſe der drei

legterwähnten Miniſterien, welche eine verbeſſerte Verfaſſung nach den

nåmlichen Grundſåben erhalten , werden durch eine beſondere Verord

nung bekannt gemacht werden, und die jeßige bezieht ſich daher nur auf

die des Miniſteriums des Innern und der Finanzen.

Zu mehrerer Belebung des Geſchäftsganges in den Provinzen

follten Oberpräſidenten angefegt werden . Die Provinzial- Finanz- und
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1

Polizeibehörden ſollten durch eine beſondere Verordnung gleichfalls eine

angemeſſene Organiſation erhalten 1) .

Nachdem am 6. Juni 1810 Hardenberg zum Staatskanza

ler ernannt war, erging ein ferneres Gefek über die veränderté Ver

faſſung aller oberſten Staatsbehörden) . Darin heißt es :

Wir ordnen einen Staatsrath an , und werden theils in dieſem

Allerhöchftfelbſt, bei perſönlicher Anweſenheit darin, theils aus unſerm

Rabinet Unſere Befehle und Entſcheidungen erlaffen . Den Borfit im

Staatsrathe führt unter Unſerm Befehle der Staatskanzler.

Er hat unter unſeren Befehlen die Oberaufſicht und Kontrolle

jeder Verwaltung ohne Ausnahme und ſteht inſofern an der Spiße einer

jeden, daß er :

1 ) Rechenſchaft und Auskunft über jeden Gegenſtand fordern und

in jedem Falle Maaßregeln und Anordnungen zu dem Zwecke ſuspendi

ren kann , um Unſere Befehle darüber einzuholen , oder da, wo die Bez

ſtimmung des Staatéraths eintritt, dieſe zu veranlaſſen ;

2 ) in außerordentlichen und dringenden Fällen, oder wo Mir ihn

beſonders dazu beauftragen , zu verfügen befugt iſt. Die Behörden

müſſen alsdann die Anordnungen deſſelben, wofür er uns verantwortlich

ift, befolgen .

Im Rabinet iſt er unſer erſter und nachfter Rath, im Staats

rath, Pråſident deſſelben .

In dieſem (dem Rabinet) haben beſtåndigen Vortrag :

1 ) der Staatskanzler,

2 ) ein Geheimer Kabinetsrath ,

3 ) in Militairfachen , diejenigen Militairperſonen , welche Wir

dazu beſtimmen .

1) Publikandum vom 16. December 1808. Eingang. § 1. 2. 34, 36.

Geſekſ. S. 361 .

2 ) Verordnung vom 27. Oktober1810. Gerekl. S. 3. Vergl. den oben

S. 331 angeführten Uufraß F. v . Raumer's , worin es unter Uns

derem heißt: Un der Spige, der geſammten Verwaltung finden wir

jekt den Staatskanzler, und dieſer neue Vereinigungspunkt mußte, ab

geſehen von allem Perſönlichen , in unſern Verhältniſſen als Gewinn

erſcheinen , obgleich damit für jeden Ort und jede Zeit ' keinesweges die

Nothwendigkeit eines erſten Miniſters behauptet wird. Es ließ ſich

doch erwarten, daß ein Mann von ſo entſcheidendem Einfluſſe auf alle

Angelegenheiten , ein beſtimmtes Syſtem bei ſich überlegen , beſchließen,

folgerecht durchführen werde, was bis jeßt bei ſo widerſprechenden Uebers

zeugungen der verſchiedenen Miniſter ganz unmöglich erſchien ; was bei

neben einander geordneten Männern immer unmöglich bleiben wird , ſo

lange nicht alle Stellen der höheren Verwaltung, auf Engliſche Weiſe,

mit Männern befekt werden , welche ſich über ihre Grundanſichten ver

einigt haben, und ſie mit gemeinſamen Kräften zu behaupten entſchlof
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In Abficht auf den Geſchäftsgang hat folgende Einrichtung ftatt:

1 ) alle Sachen gehen gerade zu unſerer Hochſteigenen Eröffnung

an Uns ;

2) Wir werden ſodann befehlen , was etwa in einzelnen Fällen

ſogleich, es ſei in Militair : oder Hof- und Civil - Sachen, darauf ver

fügt werden ſoll ; going for jugahari sa

S ) Alles Uebrige wird abgeſondert :

A, in Militairfachen ,

a) allgemeine und ſolche, die Einfluß auf die Landesverwal:

tung haben,

b) rein : militairiſche Angelegenheiten ;

B. in Hof- und Civilſachen .

Die Militairfachen werden hierauf bei der Abtheilung für folche , die

Hof- und Civilſachen bei derjenigen , welche für dieſe beſtimmt und

wobei der Geheime Kabinetsrath angeſtellt ift, in die Journale einge:

tragen .

4) Hierauf werden die allgemeinen Militairfachen und ſolche,

welche Einfluß auf die Landesverwaltung haben , desgleichen die Sof:

und Civilſachen, tåglich dem Staatskanzler mit Auszügen aus den

Journalen überſchickt, welcher diejenigen auswählt , die er Uns felbft

vortragen will, die übrigen aber theils dem Kabinetsrathe zum Vortrage

zurückgiebt, theils den Departements - Miniſtern und dem Chef des alls

gemeinen Kriegs- Departements zuſtellt, damit dieſe uns in der gemein

Tchaftlichen Konferenz davon Vortrag machen . Die andern Chefs der

Abtheilungen der Miniſterien des Innern und der Finanzen erſcheinen

nur dann bei dieſen Vortrågen , wenn Wir es entweder ſelbſt befehlen,

um ſie über dieſen oder jenen Gegenſtand Selbft zu hören , oder der

Staatskanzler ihnen Borträge überträgt. Sachen , die ohne Berfügung

von Uns an die Behörden übergeben werden, desgleichen ſolche, die bloß

zum Berichte gehen, werden von dem Kabinetsrathe ſogleich mit der no:

thigen Verfügung verſehen , aber mit den übrigen an den Staatskanzler

geſchickt, damit er von Quem unterrichtet bleibe. Er läßt ſie dann aus

feinem Bureau abſenden . Die rein militairiſchen Sachen zu A. b.

werden zwar nach dem bisherigen Geſchäftsgange behandelt , und bedür:

fen der Sendung an den Staatskanzler nicht; damit er aber das Ganze

überſehe, Tou ihm wöchentlich zweimal ein Auszug aus den Journalen

darüber mitgetheilt werden .

15 You

W80mm

ſen ſind. Ferner war es Gewinn, daß das Kabinet durch jenes Geſet

eine Stellung erhielt, wo es , nicht wie ſonſt, bald zu viel , bald zu

wenig wirkſam ſein kann ; daß die Inſtanz zwiſchen den Sektionen und

Miniſtern wegfiel; daß die Oberpräſidenten aufgehoben wurden, mithin

die oben vonuns gerügten uebel wegfielen ; daß die Errichtung eines

Staatsraths näher nachgewieſen warð " u . ſ. w . il suo inte
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5) alle Konzepte der ergehenden Rabinets - Befehle werden bei

demjenigen entworfen, welcher den Vortrag darüber bei uns gehabt hat,

ſodann dem Staatskanzler , inſofern es nicht die rein militairiſchen Sa

chen zu A. b. betrifft, vorgelegt, in deffen Bureau rein geſchrieben, und

die Reinſchriften gelangen dann an uns zu unſerer Genehmigung und

Bollziehung. Erfolgt dieſe, ſo werden ſie von dem Kabinet &rathe ab:

geſchickt. Werden von uns Erinnerungen gemacht, oder andere Befehle

gegeben, ſo gehen die Ausfertigungen mit jenen an den Staatskanzler

zurück .

6 ) Die Befehle, welche Wir ( nach 2. oben ) gieich unmittelbar

erlaffen, werden dem Staatskanzler ſogleich abſchriftlich zugefertiget,

in ſo fern ſie nicht zu den unter A. b. benannten rein militairiſchen Sa

chen gehören.

7 ) Ueber den Abgang der Sachen werden ebenfalls Journale, ſo

wie die eingeführten Kabinets - Ordre - Bücher gehalten.

8 ) Der Staatskanzler kann den Kabinets - Bortrågen beiwohnen,

ſo oft er eß nöthig findet, oder Uns ſelbſt Borträge zu machen hat.

9 ) Die übrigen Staatsminiſter und der Chef des allgemeinen

Kriegs- Departements tragen uns wochentlich einmal in Gegenwart des

Staatskanzlers vor, wie bisher. -

Nach dem am 26. November 1822 erfolgten Tode Hardenbergs

wurde ein Staatskanzler nicht wieder ernannt.

Während nach der Organiſation vom Jahre 1808 überhaupt

nur fünf Oberbehörden, Miniſterien, fein ſollten, beſteht jeßt eine viel

größere Zahl von Oberbehörden , d . h. von einander unabhängigen , nur

dem Könige unmittelbar verantwortlichen Behörden , die aber nicht

fämmtlich Miniſterien heißen ).

1) Vergl .Handbuch für den Königlich Preußiſchen Hof undStaat für das

Jahr 1843. Daſſelbe führt auf: Geheime Kabinet Seiner Majeſtät

des Königs für die Civilangelegenheiten , erſte Abtheilung : die Gehei

men Staats- und Kabinets - Miniſter Graf v. ülvensleben und

0. Ihile ; zweite Abtheilung : Geheimer Kabinetsrath Müller, Ka

binetsrath uhden; Geheimes Rabinet für die Militairangelegenheiten :

Generalmajor v. Neumann. Oberſte Staatsbehörden: A. der Staats

rath ; B. das Staatsminiſterium ; c. die Miniſterien und übrigen

Verwaltungsbehörden, nämlich :

1) das Miniſterium des Königlichen Hauſes und der Königlichen

Domainen : Fürſt zu Sayn und Wittgenſtein , Graf zu Stola

berg -Wernigerode ;

2) das Kriegsminiſterium : 0. Bonen ;

3) das Juſtizminiſterium : Mühler ;

4) das Miniſterium der Geiſtlichen , Unterrichts- und Medizinal

Angelegenheiten : Eichhorn ;

5 ) die Staatsbuchhalterei: 0. Ihile, v. Bodelſhwingh ;

6 ) das Miniſterium für die Geſebreviſion : v . Savigny
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Von dem Verhältniſſe der Miniſter oder Departementschefs zu

den Provinzialbehörden iſt ſchon oben (S. 292 sqq.) die Rede geweſen.

Er hat

$ 102. Der Staatsrath.

Die Errichtung des Staatsraths wurde, wie oben (S. 332. 333)

erwähnt, ſchon in den die oberſten Staatsbehörden betreffenden Ges

feßen von 1808 und 1810 ausgeſprochen . Uuch im Jahre 1814

wurde der Beſchluß über Anordnung deſſelben noch vorbehalten 4). Die

wirkliche Einrichtung deſſelben erfolgte erſt im Jahre 1817 ).

Der Staatsrath iſt die höchſte berathende Behörde.

durchaus keinen Antheil an der Verwaltung. Zu ſeinem Wirkungs:

kreiſe gehören die Grundſäke, nach denen verwaltet werden ſoll, mithin :

1 ) alle Geſeke ( vergl. oben S. 21 sqq. 61 ) , Verfaſſungs- und

Verwaltungsnormen, Pläne über Verwaltungsgegenſtände, durch welche

die Verwaltungsgrundfäße abgeändert werden, und Berathungen über

allgemeine Verwaltungsmaaßregeln, zu welchen die Miniſterialbehörden

verfaſſungsmäßig nicht autoriſirt ſind, dergeſtalt, daß ſämmtliche Vor:

Tchläge zu neuen oder zur Aufhebung, Abänderung und authentiſcher

Deklaration von beſtehenden Gefeßen und Einrichtungen, durch ihn zur

Sanktion des Königs gelangen müſſen ;

2) Streitigkeiten über den Wirkungskreis der Miniſterien ;

3) alle Gegenſtände, welche vermöge geſeglicher Beſtimmung vor

den Staatsrath gehören , alſo namentlich die Entſegung von Beamten

(vergl. oben S. 308);

7) das Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten : Freiherr

0. Bülow ;

8) das Miniſterium der Finanzen : v . Bodelſchwingh ;

9 ) das Miniſterium des Innern : Graf v. Urnim ;

10) das Poſtdepartement oder Generalpoſtamt: D. Nagler;

11) die Hauptverwaltung der Staatsſchulden : Rother;

12) die Seehandlung : Rother ;

13) die Hauptbank: Rother;

14) Kredit- Inſtitut für Schleſien : Rother :

15) die Oberrechnungskammer: Ruhlmeyer ;

16) das Departement der Haupt- und Landgeſtüte : V. Bran :

den ft e in .

Die Zahl der Miniſter im Staatsminiſterium iſt 13 , im Staats:

rath aber 17, nämlich die Geheimen Staats- und Kabinetsminiſter:

Graf v . Ulvensleben, v. Thile, Freiherr v . Bülow , und die Geheimen

Staatsminiſter: v . Rochow , Fürſt zu Sayn und Wittgenſtein, v . Boyen,

Mühler, V. Nagler, Rother,Eichhorn, D. Savigny, 0. Bodeiſchwingh,

Graf zu Stolberg -Wernigerode,Graf v . Arnim , 0. Rampe, v. Baden

berg, 8. Werther.

1) R. D. vom 3. Juni 1814. Geſepi. S. 43.

2) Verordnung vom 20. März 1817. Geſeer. S. 67.
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4) alle Sachen , welche der König an den Staatsrath, entweder

zur Entſcheidung oder zur Begutachtung, verweiſt, namentlich Bes

ſchwerden üder Entſcheidungen der Miniſterien. Endlich

5) hat der Staatsrath die von der Hauptverwaltung der Staats

ſchulden jährlich zu legende Rechnung zu begutachten 1).

Die auswärtigen Ungelegenheiten ſollen nur dannan den Staats

rath gelangen, wenn der König es in wichtigen Fällen beſonders vers

ordnet.

Den Vorſik im Staatsrathe führt der König entweder ſelbſt,

oder ein von ihm ernannter Präſident - welcher zugleich Mitglied

der Kuratorien der Bank und der Seehandlung iſt.

Der Staatsrath , deſſen Mitglieder , als ſolche, keine beſondere

Beſoldungen beziehen, beſteht

a. aus den Prinzen des Königlichen Hauſes, welche das acht

zehnte Lebensjahr erreicht haben,

b. aus Staatsdienern, welche durch ihr Amt zu Mitgliedern der

felben berufen ſind , nämlich : der Staatskanzler und Präſident des

Staatsraths, die Feldmarſchälle, die die Verwaltung leitenden wirkli

chen Staatsminiſter, der Staatsſekretair, der General - Poſtmeiſter, der

Chef des Obertribunals , der erſte Präſident der Oberrechnungskam

mer , der Geheime Kabinetsrath , der den Vortrag in Militairſachen

bei dem Könige habende Offizier, endlich , wenn ſie in Berlin anwes

ſend ſind 2) , die kommandirenden Generale in den Provinzen und die

Oberpräſidenten ;

C. aus Staatsdienern, welchen beſonderes Vertrauen des Königs

Siß und Stimme im Staatsrathe beilegt.

Dieſe bilden ſämmtlich das Plenum des Staatsraths . Reine

Sikung kann ohne den Präſidenten ſtattfinden , und wenn nicht wes

nigſtens fünfzehn Mitglieder, außer den Prinzen, zugegen ſind. Im

Plenum dürfen nur völlig zur Entſcheidung inſtruirte Sachen vor:

kommen. Zur Vorbereitung für das Plenum werden die Sachen zu:

vor in beſonderen Abtheilungen * ) , deren Zuſammenſepung jedes Jahr

vom König beſtimmt wird, berathen . In den Abtheilungen führt das

erſte Mitglied im Range den Vorſik. Der Vorſißende kann, mit Zu

ſtimmung des Präſidenten , fremde, nicht zum Staatsrath gehörende

Perſonen , als Staatsbeamte, Gelehrte, Kaufleute, Grundbeſiger, zu:

ziehen , um ſie über einzelne Gegenſtände zu hören . Die Miniſter

können in den Abtheilungen , wo Sachen ihrer Verwaltung vorkom

1) Verordnung vom 17. Januar 1820, Urt. XIII. Geſeks. S. 14,

2 ) Deklaration vom 5. April 1817. Geſekſ. S. 122.

3) Esſind jeßt ſechs Abtheilungen für die auswärtigen, die Militair :, die

Juſtiz-, die Finanz-, die innern Ungelegenheiten , und den Kultus und

die Erziehung.

22
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men , gegenwärtig ſein , und müſſen einen Rath aus ihrem Departe:

ment in die Abtheilung ſchicken , um über Alles Auskunft zu geben.

Beide dürfen aber keine Stimme in der Abtheilung führen. Die

Mehrheit der Stimmen entſcheidet.

Bevor das Gutachten in das Plenum gelangt, wird der Entwurf

zum Gefeß von dem Staatsſekretair und einem vom Präſidenten

bezeichneten Mitgliede der Suſtizabtheilung in Abſicht auf die Faſſung

geprüft, und Ausſtellungen werden gemeinſchaftlich mit der betreffenden

Übtheilung berichtigt. Gehört ein zu erörternder Gegenſtand por meh:

rere Abtheilungen, ſo ordnet der Präſident eine gemeinſchaftliche Bera

thung an. Die Prinzen können zu keiner Abtheilung gehören. Sie

fiken und ſtimmen nur im Plenum .

Keine Sache kann im Staatsrath zur Erwägung kommen , die

der König demſelben nicht felbſt zuweiſt. Jedoch ſind die oben ad 2

und 3 bezeichneten ausgenommen, welche vom Präſidenten zum Vor:

trag gebracht, und nach Befinden den Abtheilungen zur Prüfung ges

geben werden .

Nach dem Vortrage und der Berathung im Plenum faßt der

Referent die verſchiedenen geäußerten Meinungen zuſammen , und ſtellt

jeden ſtreitig gebliebenen Gegenſtand kurz und deutlich dar , worauf

der Präſident abſtimmen läßt. Bei Stimmengleichheit giebt ſeine

Stimme den Ausſchlag. Der Staatsſekretair faßt die Gutachten und

Beſchlüſſe zu Protokoll.

Die Gutachten des Staatsraths und die entworfenen Geſeke und

Verordnungen ſind ohne Ausnahme der Beſtätigung des Königs un

terworfen , und erhalten für die ausübenden Behörden nur dann Kraft,

wenn Königliche Sanktion erfolgt iſt. Jedes Geſet ( vergl. oben

S. 21 ) wird vom Präſidenten kontraſignirt und vom Staatsſekretair

beglaubigt.

In neuerer Zeit ſind dem Staatsrath noch Geheime Referen

darien beigeſellt worden.

103. Das Staatsminiſterium .

Im Jahre 1808 wurde die Geſchäftsführung des Staatsminiſterii

näher beſtimmt, auch demſelben die Oberrechnungskammer untergeord:

net ). Späterer Anordnung zufolge ſollte es ſich wöchentlich einmal

oder öfter unter dem Vorſiße des Staatskanzlers verſammeln , um

allgemeine Gegenſtände, desgleichen ſolche, wo die Refforts in einander

greifen und einegemeinſchaftliche Berathung erforderlich iſt, mit einan

der zu berathen ).

1) Publikandum vom 16. December 1808 , § 2. 29. Geſebi. S. 362.

2) R. O. vom 3. Juni 1814. Geſekſ. S. 40.
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1

Damit das Staatsminiſterium das Ganze der Verwaltung ſtets

überſehe, ſoll jeder Miniſter verpflichtet ſein , von Zeit zu Zeit allge:

meine Ueberſichten der ihm anvertrauten Geſchäftszweige zur Kenntniß

des Miniſteriums zu bringen ; inſonderheit aber ſollen darin berathen

werden 1):

1 ) alle Entwürfe zu neuen Gefeßen und Abänderungen , ohne

Ausnahme, bevor ſie an den Staatsrath gelangen ; desgleichen Un

ordnungen, die ein allgemeines Intereſſe betreffen, oder in der beſte

henden Verfaſſung etwas ändern ;

2) die Verwaltungsrechenſchaften der Oberpräſidenten für das

abgelaufene Fahr;

3 ) die Verwaltungspläne derſelben für das künftige Fahr ;

4) die monatlichen fogenannten Zeitungsberichte der Regierungen ;

5) periodiſche Ueberſichten vom Zuſtande der Generalkaſſen ;

6 ) die Etats der General- und Provinzial - Hauptkaffen ; auch

die Militairetats ;

7) abweichende Anſichten zwiſchen den einzelnen Miniſtern ;

8) Militaireinrichtungen, inſofern ſie das Land angehen ;

9) die Vorſchläge wegen Anſtellung der Oberpräſidenten , Regies

rungspräſidenten und derer der oberen Juſtizkollegien , der Direktoren,

der Oberforſtmeiſter und mit dieſen gleichen Rang habenden Beamten .

Die Vorſchläge zu vortragenden Räthen bei den Departements bleiben

den, dieſe leitenden Miniſtern überlaſſen ; nur müſſen ſie ſich , wenn

es einen in einem andern Departement angeſtellten oder unter demſel

ben ſtehenden Beamten trifft, mit dem Chef deſſelben darüber vereini

gen. Ferner find im Staatsminiſterium zu berathen

10) allgemeine Maaßregeln und Anordnungen wegen der Lands

geſtüte ), und

11 ) Amtsentſegungen von Beamten ( vergl. oben S. 305, 307.

310. 328 ) .

Die Miniſter können durch die bei ihnen angeſtellten vortragen

den Räthe Vorträge im Staatsminiſterium halten laſſen.

Der Sekretair des Staatsminiſteriums führt bei den Berathun

gen deſſelben das Protokoll, hat aber keine Stimme 3 ).

In allen Fällen, wo der Präſident des Staatsraths nicht einer

der verwaltenden Miniſter iſt , hat derſelbe als ſolcher die Befugniß,

den Verſammlungen des Staatsminiſteriums, worin der präſumtive

Thronfolger den Vorſit führt, beizuwohnen , ohne Mitglied deſſelben

zu ſein 4).

1) . vom 3. November 1817. VIII . Gefeßt. S. 291.

2) R. D. vom 15. Februar 1816, ad 2. Gefeßl. S. 101 .

3) R. O. vom 11. Januar 1819, ad 7. Geſepi. S. 4.

4) R. D. vom 9. December 1827. Geſekſ. 1828 , S. 5.

22 *
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Die unmittelbar unter dem Staatsminiſterium - bei welchem

jegt zwei vortragende Räthe fungiren — ſtehenden Behörden ſind:

1 ) das ſtatiſtiſche Bureau,

2 ) die Geheime Ober -Hof - Buchdruckerei,

3) unter der ſpeziellen Leitung der Miniſter des Königlichen Hau:

ſes und der auswärtigen Angelegenheiten : das Geheime Staats- und

Kabinetsarchiv , ſo wie die Provinzialarchive zu Königsberg , Stettin,

Breslau, Magdeburg, Münſter, Koblenz und Düſſeldorf, und

4) unter der ſpeziellen Leitung der Miniſter des Innern und der

Finanzen : die Ober- Eraminations - Kommiſſion für den Geſchäftskreis

der Regierungen, deren Präſident der Staatsſekretair 1) ift.

$ 104. Das Miniſterium des Innern .

Das Miniſterium des Innern begriff im Jahre 1808 die ganze

innere Landesverwaltung, im ausgedehnteſten Sinne des Worts, in

ſich, mit Ausnahme der eigentlichen Finanz-, Militair- und Rechts

Angelegenheiten. Es gehörte daher zu demſelben Alles, was auf die

Grundverfaſſung des Staats und das innere Staatsrecht Bezug hat,

ingleichen die Polizeiverwaltung in ihrem ganzen Umfange , doch mit

Ausnahme der Genſur der Schriften politiſchen Gegenſtandes und der

polizeilichen Uufſicht über das Forſt- und Jagdweſen. Es war in

beſondere Abtheilungen getheilt, nämlich : 1. für die allgemeine Polizei,

2. die Gewerbepolizei, 3. für den Kultus und öffentlichen Unterricht,

4. die allgemeine Geſeßgebung, 5. die Medizinalſachen , und 6. die

Angelegenheiten des Bergbaues, der Münze, Salzfabrikation und Por:

zellanmanufaktur ).

Im Jahre 1810 übernahm der Staatskanzler das Miniſterium

des Innern , welches folgende Abtheilungen erhielt : 1. für die allge:

meine Polizei im ausgedehnteſten Sinne, dazu auch das Medizinal

weſen gehört, 2. für die Gewerbe und den Handel, 3. für den Kul

tus und öffentlichen Unterricht, und 4. für das Poftweren 3 ) .

Das allgemeine Polizei - Departement mit dem Departement für

den Kultus und den öffentlichen Unterricht, das Departement der Si:

cherheitspolizei und das Departement für den Handel und die Gewerbe

erhielten im Jahre 1812 beſondere Ehefs. Das Münzweſen , die Mit

aufſicht auf die Geldinſtitute und auf das Kreditweſen der Provinzen,

Korporationen und Gemeinden gingen zum Finanzminiſterium über 4).

1) Vergl. Verordnung vom 27. Oktober 1810. Gefeßi. S. 4. 7.

2) Publikandum vom 16. December 1808, § 3— 20. Geſepi. S. 363.

3) Verordnung vom 27. Oktober 1810. Geſebi. S. 3. 4. 10 sqq.

4) Befehl vom 24. April 1812. Geſepi. S. 43.
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Dahin kam ſpäter auch die ganze Leitung des Salz- , Berg- und

Hüttenweſens 1) , ferner die Fabrik -Angelegenheiten , das Bauweſen, die

Sorge für die Land- und Waſſer-Kommunikation und alle, den See

und Landhandel betreffenden Gegenſtände. Es wurde ein Miniſter des

Innern ernannt. Ein beſonderes Polizeiminiſterium wurde gea

bildet , und das Poſtweſen dem General - Poſtmeiſter allein unter:

geordnet ?).

Im Jahre 1817 wurde das Departement für den Kultus und

öffentlichen Unterricht und das damit in Verbindung ſtehende Medizi

nalweſen von dem Miniſterium des Innern getrennt. Das Berg

und Hüttenweſen wurde aber wieder mit dem Miniſterium des Innern

vereinigt 3 ).

Das Polizeiminiſterium wurde im Jahre 1819 wieder aufgehoben

und mit dem Miniſterium des Innern verbunden. Dagegen wurden

davon abgenommen und einem beſondern Miniſterium (Humboldt ),

welches aber nur etwa ein Jahr beſtand, überwieſen : die ſtändiſchen

Ungelegenheiten, die Kommunalſachen, das Provinzial- und Kommunal

Schuldenweſen , die landſchaftlichen Kreditſyſteme und die Militairſa :

chen , welche nicht als rein -militairiſch vom Kriegsminiſter ausſchließ

lich beſorgt werden , alſo die Angelegenheiten der Urmee - Ergänzung,

die Landwehrformation, das Servis -, Vorſpann-, Marſch- und Eins

quartierungsweſen, und die Mitwirkung zur Mobilmachung 4) .

Das Handelsminiſterium , welches im Jahre 1817 errichtet

war 5), wurde 1825 wieder aufgelöſt, und mit dem Miniſterium des

1) S. D. vom 13. December 1813. Gefeßf. 1814, S. 3.

2) R. D. vom 3. Juni 1814. Geſekſ. S. 40.

3) Bei dem Polizeiminiſterium wurde damals nichts geändert. Doch wurde

erklärt, daß die ſogenannte höhere und geheime Polizei gänzlich

aufgehoben bliebe, da ſie nur in den Zeiten des feindlichen Drucks und

während des Krieges einnothwendiges Uebel geweſen . 8.D.,vom

3. November 1817, ad III . V. Geſeni. S. 290. In dem Rheini

Tchen Landtagsabſchiede vom 3.März 1835 (B. 17 ) heißt es : 1, Die

Einrichung einer beſondern Behörde zur ſelbſtſtändigen Verwaltung der

höheren Polizei in den Rheinprovinzen , welche Unſere getreuen Stände

vermieden wünſchen , wird, bei dem vollen Vertrauen, welches Wir in

die Ireue und Anhänglichkeit unſerer dortigen Unterthanen, wie in die

Zuverläſſigkeit und Thätigkeit unſerer Behörden zu Teßen, die gegrün:

detſte Urſache haben , von uns keinesweges beabſichtigt. Wenn aber ,

wie der Landtag felbft zugeſteht , es an Aufreizungen von Uußen dort

nicht gefehlt hat , ſo hat der kompetente Miniſter allerdings einzelnen

Perſonen beſondere Aufträge ertheilen müſſen, um die etwanigen Ver:

ſuche, welche von Uebelgeſinnten des Auslandes zur Beunruhigung der

Provinz gemacht werden könnten, beſſer zu bewachen und zu vereiteln .“

4) A. D. vom 11. Januar 1819. Gefekt. S. 3.

5 ) A. D. vom 2. December 1817. Gefeßl. S. 304 .
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Innern verbunden . Doch gingen einige Geſchäfte deſſelben zum Fi

nanzminiſterium über 1) .

Die Verwaltung des Handels-, Fabrik- und Bauweſens, ſo wie

des Bergwerks -, Hütten - und Salinenweſens wurde 1834 vom Mi:

niſterium des Innern getrennt ? ).

Es wurde ein Miniſterium des Innern und der Poli :

zei und ein Miniſterium des Innern für die Gewerbean :

gelegenheiten errichtet. Von erſterm reſſortirten : das Ober - Cen:

furkollegium ( deſſen Wirkſamkeit am 1. Juli 1843 aufhörte ) , die

Feuerſozietäten in den Provinzen und das Polizeipräſidium in Berlin.

Das Miniſterium des Innern für Gewerbeangelegenheiten iſt ſpä:

ter 3 ) wieder aufgelöſt. Von den Geſchäftsgegenſtänden deſſelben ſind

an das Miniſterium des Innern und der Polizei übergegangen:

1 ) die Landesgrenz-, Homagial- und Huldigungsſachen ;

2) die Angelegenheiten der Mediatiſirten und Standesherren ;

3) die Angelegenheiten der Domſtifter zu Brandenburg, Merſe:

burg und Naumburg , des Kapitels zu Zeiß, der Fräuleinſtifter und

die Verwendung der Revenuen aus denfelben ;

4) die geſammte landwirthſchaftliche Polizei, insbeſondere die guts:

herrlich -bäuerlichen Regulirungen, die Gemeinbeitstheilungen, und die

Ablöſungen gutsherrlicher und anderer Reallaſten, die Vorfluthsangele:

genheiten, die Fiſchereipolizei, alle Anſtalten zur Beförderung der Land:

wirthſchaft, die Beaufſichtigung der landſchaftlichen Kreditanſtalten, der

Geldinſtitute der Korporationen und Gemeinden , der Weſtphäliſchen

Provinzial-Hülfskaffe * ) , der Kreis- und Kommunal- Sparkaſſen und

dergleichen .

Zum gemeinſchaftlichen Reffort der Miniſterien des Innern und

der Finanzen gehören die Angelegenheiten der Pommerſchen ritterſchaft:

lichen Privatbank 5 ) , und die Angelegenheiten, welche den allgemeinen

Marktverkehr betreffen. Die Gewerbepolizei , inſoweit dabei der Ge:

ſchäftskreis des Miniſteriums des Innern berührt wird, insbeſondere

bei Konzeſſionen zu gewerblichen Anlagen , welche mit Rückſicht auf

Lage und Beſchaffenheit der Betriebsſtätten einer Genehmigung bedür:

1) A. D. vom 8. Juni 1825. Geſekſ. S. 151.

2) R. D. vom 28. April 1834. Geſepi. 1833, S. 11 .

3) K. 2. vom 13. December 1837 und 11. Januar 1838. Gefekt. 1838,

S. 11-12.

4) Statut vom 26. November 1831. Verordnung vom 4. Auguſt 1834

(in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 370. 476 ).

5) Statuten vom 23. Januar 1833. Gefeßf. S. 5. S. D.vom 28. Juni

1834. Geſebi. S. 88. A. O. vom 5. December1836. Geſekſ. S. 318.

A. D. vom 11. December 1837. Geſekſ. S. 221,
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fen , wird gemeinſchaftlich von dem Miniſterium des Innern und der

Polizei und dem Finanzminiſterium verwaltet.

Dem Miniſterium des Innern und der Polizei, welches ſeit 1842

„, Miniſterium des Innern “ heißt , iſt die ganze Cenſurverwaltung

übertragen . Von demſelben reſſortiren gegenwärtig :

1 ) die Immediat- Kommiſſion zur Entſcheidung in legter Inſtanz

über die aus Kriegsleiſtungen an Provinzen , Kreiſe oder Gemeinden

gemachten Anſprüche 1) ;

2) das Landes : Dekonomie - Kollegium 2) ;

3) das Polizeipräſidium in Berlin 3) ;

4 ) die Auseinanderſeßungsbehörden ( vergl. oben S. 131 ) ;

5 ) das Domkapitel zu Brandenburg;

6 ) die ritterſchaftlichen Kreditvereine (vergl. oben S. 173) ;

7) die Feuerſozietäten in den Provinzen, und

8) der Staatsanwalt bei dem Ober- Cenſurgericht 4).

Das Miniſterium des Innern und das Finanzminiſterium find

die den Regierungen ( vergl. unten Kap. X.) vorgeſekten Dienſt- und

Disciplinarbehörden 5).

§ 103. Das Finanzminiſterium .

Nach den Beſtimmungen vom Sahre 1808 ſollte das Finanz

miniſterium die geſammte Staatseinnahme, ſie beſtehe aus Domainen

oder landesherrlichen Auffünften, leiten und verwalten. Die Staats

ausgaben reſſortirten nur inſoweit von dieſem Departement, als ſie

durch die Finanzverwaltung ſelbſt veranlaßt werden . Die Bedürfniſſe

der übrigen Verwaltungszweige ſollte der Finanzminiſter den betreffen

den Verwaltungschefs anweiſen , und dieſe dann die weitere Dispoſi

tion darüber haben. Es gehörte hingegen vor das Finanzminiſterium

die Verwaltung der Ueberſchüſſe, die Leitung des Staatsſchuldenweſens

und der unmittelbaren Geldinſtitute des Staats, namentlich der Bank

und der Seehandlung. Das Finanzminiſterium war in drei Sektio

1) In erſter Inſtanz entſcheiden die Regierungen . Die Entſcheidung durch

die Gerichte iſt ausgeſchloſſen. R. D. vom 27. Oktober 1820. Gefeßr.

1821, S. 153.

2) Das Regulativ für daſſelbe vom 25. März 1842 iſt in den Umtsblät

tern abgedruckt.

3 ) Reglement für das Polizeipräſidium zu Berlin , vom 18. Septbr. 1822.

R. O. vom 16. Mai 1830 ( in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 83.

345 ).

4) Berordnung vom 23. Februar 1843, 12. Gefebr. S. 31 .

5) Bergl. Verordnung vom 30. April 1815, $ 9-12. 24. 25. Geleer.

S. 87.
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nen getheilt, nämlich : 1. des Generalkaſſen-, Bank-, Seehandlungs

und Lotterieweſens , 2. für die Domainen und Forſten , und 3. der

direkten und indirekten Abgaben 1).

Im Jahre 1810 übernahm der Staatskanzler, außer dem Mini:

ſterium des Innern , auch das Finanzminiſterium . Daſſelbe erhielt

zwei Hauptabtheilungen, nämlich :

1 ) für die Einkünfte des Staats ; dahin gehörten : die Verwal:

tung und Veräußerung der Domainen und Landesherrlichen Forſten

und Sagden , alle direkten und indirekten Landesherrlichen Abgaben ;

2) die Abtheilung für die Generalkaſſen und die Geldinſtitute

des Staats ; dieſe hatte zu beſorgen die Verwaltung des öffentlichen

Schages und der Ueberſchüſſe, die Generalkaſſen , die General - Buch

haltung, das Etatsweſen, das Staatsſchuldenweſen , die Lotterien, die

Leitung der Geldinſtitute des Staats , namentlich der Bank und der

Seehandlung, das Münzweſen in Abſicht auf das Finanzielle dabei,

die wegen der Staatspapiere und des Papiergeldes zu machenden Ope:

rationen und zu nehmenden Maaßregeln , und den Salzankauf und

Handel ?).

Im Jahre 1812 wurde das Finanzminiſterium in drei Departe:

ments abgetheilt, nämlich die Abtheilungen : 1. für die Einkünfte des

Staats , 2. für die Generalkaſſen , der Verwaltung der Ueberſchüſſe

derſelben und des öffentlichen Schaßes und der Buchhalterei über

folche, wie auch für das Etatsweſen - welche beſondere Chefs erhiel:

ten - und 3. das Finanzkollegium , welchem die Geldinſtitute des

Staats, das Staatsſchuldenweſen, die Lotterie, das Münzweſen, die

Salzadminiſtration , mit Ausſchluß der Satzfabrikation , ferner, inſoweit

der Staat dabei konkurrirt, die Geldinſtitute der Provinzen, Korporaa

tionen und Gemeinden, mithin auch die landſchaftlichen Kreditſyſteme,

die Operationen wegen der Staatspapiere und des Papiergeldes an

pertraut wurden 3).

Im folgenden Jahre 4) wurden das Finanzkollegium und die

beſondern Departements für die öffentlichen Einkünfte und für die Ges

neralkaſſen , als ſolche, wieder aufgehoben. Das Finanzminiſterium

wurde einem eigenen Miniſter anvertraut. Dieſem wurde auch die

ganze Leitung des Salz-, Berg- und Hüttenweſens überhaupt über:

tragen 5) , endlich auch die Fabriken - Angelegenheiten , das Bauweſen,

die Sorge für die Land- und Waſſer- Kommunikation -und alle, den

See- und Landhandel betreffenden Gegenſtände 6 ).

1) Publikandum vom 16. December 1808, §21-28 . Geſeks. S. 369.

2) Verordnung vom 27. Oktober 1810. Gerekl. S. 3. 15.

3) Befehl vom 24. April 1812. Gerekl. S. 45 .

4) S. D. vom 26. November 1813. Seſekſ. S. 129.

5) K. D. vom 13. December 1813. Geſept. 1814, S. 3.

6) R. D. vom 3. Juni 1814. Gelegr. S. 41.
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Im Jahre 1817 wurden dem Finanzminiſterium abgenommen :

1 ) die Verwaltung der ſämmtlichen außerordentlichen Einnahmen

und Ausgaben, des Schakes, des Staatsſchuldenweſens, der Seehand

lung, der General- Salzdirektion , der Lotterie und der Münze ; ferner

2) das Berg- und Hüttenweſen , und

3) das Handels- und Gewerbe - Departement, ſo wie das Lands

und Waſſer - Bauweſen mit Inbegriff der Hafen-, Kanal- und Chauſ

feebauten ; endlich

4) die Verwaltung der Bank.

Die Geſchäfte ad 1 gingen zum Miniſterium des Schakes und

für das Staatskreditweſen , die ad 2 zum Miniſterium des Innern,

die ad 3 zum Miniſterium des Handels und für die Gewerbe , und

die ad 4 an einen beſondern Chef über. Das Finanzminiſterium be

hielt nur die Leitung des gewöhnlichen Staatshaushaltes, mithin der

Domainen und Forſten und des ganzen Steuerweſens, der General

Staatskaſſe und der Provinzialkaſſen ?) .

Nachdem von dem Schazminiſterium die Verwaltung der Staats

ſchulden und der Seehandlung abgezweigt war, ging der Reſt der

Geſchäfte deſſelben , jedoch mit Ausnahme der Ungelegenheiten des

Staatsſchakes und der Münze , im Jahre 1823 wieder an das Fi

nanzminiſterium über ).

Von dem Handelsminiſterium übernahm 1825 das Finanzmini

ſterium die Erhebung der Kommunikationsabgaben, das Kalenderdebits

und Stempelmeſen, mit der zu deſſen Verwaltung beſtimmten Kalen

der - Deputation 8 ).

Im Jahre 1829 kam die obere Leitung der Salzverwaltung ),

und im Jahre 1834 die Verwaltung des Handels-, Fabrik- und

Bauweſens, mit Ausnahme der Chauſſeebauten, ferner des Bergwerks-,

Hütten- und Salinenweſens, an das Finanzminiſterium . Im Jahre

1835 wurde für die Verwaltung des Handels-, Fabrik- und Bau

weſens, ingleichen für das Chauſſeebauweſen , eine beſondere Oberbe

hörde, die ,, Verwaltung für Handel, Fabrikation und Bau :

weſen , " gebildet. Die Verwaltung der Domainen und Forſten

ging vom Finanzminiſterium zum Miniſterium des Königlichen Haus

ſes über 5).

Im Jahre 1837 iſt die Leitung der Verwaltung für Handet,

1) R. D. vom 3. November 1817, ad I - III. X. Gefeeſ. S. 289. S.O.

vom 2. December 1817. Geſekſ. S. 304 .

2) R. O, vom 16. Mai 1823. Gefeßl. S. 109.

3) K. D. vom 8. Juni 1825. Seſeks. S. 151.

4) K. D. vom 21. März 1829. Geſekſ. S. 42.

5) Bekanntmachung vom 6. Februar 1835. Geſebi. S. 10.
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Fabrikation und Bauweſen, ingleichen für das Chauſſeebauweſen, dem

Finanzminiſter übertragen worden ).

Von den Geſchäften des aufgelöſten Miniſteriums des Innern

für die Gewerbeangelegenheiten gingen in dem folgenden Jahre noch

an das Finanzminiſterium über: 1. die Angelegenheiten der allgemei:

nen Wittwenverpflegungsanſtalt (vergl. oben S. 288 ); 2. die Leitung

des geſammten , nicht von ſpeziellen Refforts , wie z . B. von der Mi:

litair- und Domainenverwaltung, abhängigen Bauweſens, ausſchließlich

der dem Miniſterium des Innern verbleibenden Handhabung der Bau:

Polizei im engeren Sinne des Worts, ſo weit ſolche in Ausführung

der Sanitäts-, Feuerſicherheits- und ſonſt dahin gehörenden Polizei:

vorſchriften beſteht; 3. die Eindeichungs- und Deich - Societats -An

gelegenheiten , mit Vorbehalt der Konkurrenz des Miniſters des In :

nern, wenn es dabei auf eigentliche Landesmeliorationen, oder im All:

gemeinen auf die Wahrnehmung ſtändiſcher oder Korporations - In

tereſſen ankommt ?).

Gegenwärtig zerfällt das Finanzminiſterium in die Abtheilun :

gen : 1. für das Kaſſen- und Etatsweſen , 2. für die Verwaltung

der Steuern, 3. für Handel , Gewerbe und Bauweſen , und 4. für

Berg , Hütten- und Salinenweſen.

Unter dem Finanzminiſterium ſtehen die General - Staatskaſſe und

die Ober - Berghauptmannſchaftliche Kaſſe, auch , wie ſchon oben

( S. 343 ) erwähnt, die Regierungen .

Von der erſten Abtheilung reſſortiren : die General -Lotteries

Direktion , die General - Direktion der allgemeinen Wittwen - Verpfle

gungsanſtalt und das Geheime Miniſterial - Archiv.

Von der zweiten Abtheilung, der Generaldirektion der Steuern,

reſſorticeň : das Haupt-Stempel-Magazin ; die Kalender - Deputation ;

das Stempel - Fiskalat fűr Berlin und die Barnimfchen Kreife; die

Erbſchafts- Stempel - Verwaltung für Berlin und das Stempel - Fis:

kalat für den Regierungsbeziré Potsdam, ausſchließlich Berlin und der

Barnimſchen Kreiſe; die Provinzial - Steuerkaffe für die Provinz Brans

denburg und Realiſationskaffe der Kaſſenanweiſungen ; der Chemiker

und Technologe für die Verwaltung der Steuern ; die Salzfaktorei

in Berlin ; die Hauptſteuerämter für inländiſche und für ausländiſche

Gegenſtände in Berlin ; das Gewerbeſteueramt in Berlin ; die Pro

vinzial - Steuerdirektionen ; die bei der Zoll - Adminiſtration in den zoll

verbündeten Staaten fungirenden Bevollmächtigten in München, in

Dresden, in Karlsruhe, in Kaſſel, Wiesbaden und Frankfurt, und in

Braunſchweig; endlich der General - Inſpektor des Thüringiſchen Zoll

und Handelsvereins in Erfurt.

1) R. O. vom 4. April 1837. Gefeßl. S. 40.

2) Bekanntmachung vom 17. Januar 1838. Geſerl. S. 11.

1
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Von der dritten Abtheilung reſſortiren : die techniſche Obers

Bau - Deputation ; die techniſche Deputation für Gewerbe; die allge:

meine Bauſchule; die Baugewerkſchule; das techniſche Gewerbe- In

ſtitut; die Normal- und Eichungs - Deputation zu Berlin und die

Porzellan- und Geſundheits - Geſchirr - Manufakturen.

Von der vierten Abtheilung, der Oberberghauptmannſchaft, ref

fortiren : das Haupt - Bergwerks - Eleven - Inſtitut und die Provinzial

Berg - Behörden .

Provinzial- Steuer - Direktionen beſtehen für Oſtpreußen

zu Königsberg, für Weſtpreußen zu Danzig, für Pommern zu Stet:

tin, für Schleſien zu Breslau, für Poſen zu Poren , für Sachſen zu

Magdeburg, für Weſtphalen zu Münſter und für die Rheinprovinz

zu Köln . Von den Provinzial - Steuerdirektionen , welchen die Ver:

waltung der indirekten Steuern obliegt, und welche nicht kollegiatiſche

Behörden ſind, reſſortiren die Haupt - Zoll- und Steuerämter, die

Salzämter, und in der Rheinprovinz auch die Stempel - Fiskalate, die

Hypothekenbewahrer und die Rhein - Zollämter. Für die Provinz

Brandenburg beſteht keine Provinzial - Steuerdirektion. Die indirekten

Steuerſachen in Berlin werden bei der General - Direktion der Steuern,

und bei den Regierungen zu Potsdam und Frankfurt von beſonderen

Abtheilungen derſelben verwaltet. Die Zous und indirekte Steuer

Adminiſtration in den zum Thüringiſchen Zout- und Handelsvereine

gehörigen Preußiſchen Landestheilen ( vergl. unten Kap. XII . ) ſteht

unter der Leitung der in Erfurt errichteten General- Inſpektion des

Thüringiſchen Zollvereins.

Für den Bergbau und das Hüttenweſen iſt der ganze Staat in

folgende fünf Ober- Bergamtsbezirke getheilt :

1 ) das Brandenburg - Preußiſche Ober - Bergamt, welches in Bers

lin unmittelbar bei der Ober - Berg - Hauptmannſchaft verwaltet wird,

umfaßt die Provinzen Preußen , Brandenburg und Pommern , den

Regierungsbezirk Bromberg , den größern nördlichen Theil des Regie

rungsbezirks Poſen dergeſtalt, daß die Kreiſe Frauſtadt, Schrimm und

Wreſchen durchſchnitten werden , und ihre nördlichen Theile noch zu

dieſem Ober- Bergamte gehören ; ferner den nördlichen Theil des Re

gierungsbezirks Liegniß mit den Kreiſen Hoyerswerda , Rothenburg,

Sprottau , Sagan, Freiſtadt und Grünberg, nebſt den nördlichen Thei

len der Kreiſe Görlik, Bunzlau und Glogau ;

2) das Schleſiſche Ober- Bergamt zu Brieg umfaßt die Regie

rungsbezirke Breslau und Oppeln, ferner vom Regierungsbezirke Lieg

nig die Kreiſe Lauban, Löwenberg, Hirſchberg, Landeshut, Bolkenhain,

Schönau, Hainau - Goldberg, Sauer, Liegniß und Lüben, und die füd

lichen Theile der Kreiſe Görliß, Bunzlau und Glogau ; endlich vom

Regierungsbezirke Poren die Kreiſe Schildberg, Adelnau, Plefchen , Kro:
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toſchin und Kröben , und die füdlichen Theile der Kreife Frauſtadt,

Koſten , Schrimm und Wreſchen ;

3 ) das Sächſiſch - Thüringiſche Ober- Bergamt zu Falle enthält

die Provinz Sachſen ;

4) das Weſtphäliſche Ober- Bergamt zu Dortmund enthält die

Regierungsbezirke Münſter und Minden, vom Regierungsbezirke Arns :

berg die Kreiſe Hamm, Dortmund und Bochum , und den nördlichen

Theil der Kreife Soeſt, Sſerlohn und Hagen , und vom Regierungs

bezirke Düſſeldorf die Kreiſe Rees und Duisburg und die nördlichen

Theile der Kreiſe Düſſeldorf und Elberfeld ;

5) das Rheiniſche Ober- Bergamt zu Bonn umfaßt die Regie

rungsbezirke Köln, Koblenz, Trier und Achen, vom Regierungsbezirke

Düſſeldorf den auf der linken Rheinſeite gelegenen Theil , ferner die

Kreiſe Solingen und Lennep und den ſüdlichen Theil der Kreiſe Düf

feldorf und Elberfeld ; endlich den Theil des Regierungsbezirks Arns

berg, welcher nicht zum Weſtphäliſchen Ober- Bergamtsdiſtrikt gehört ),

$ 106. Das Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten .

Der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten hat zum Wir:

kungskreiſe alle Gegenſtände, welche die Verhältniſſe mit fremden Mäch:

ten und die Verhandlungen mit auswärtigen Regierungen betreffen.

Alle Berichte der Geſandten und Geſchäftsträger, ſo wie die von Frems

den übergebenen Noten oder gemachten Eröffnungen legt er dem König

vor , oder thut demſelben Vortrag daraus. Nach den Entſchließungen

des Königs leitet er fodann die Geſchäfte Teines Reſſorts, ertheilt den

fremden Geſandten Antwort und beſcheidet die Preußiſchen . Sobald

es darauf ankommt, dieſen Abweichungen von den ihnen früher gege

benen Vorſchriften über politiſche Verhältniſſe, oder die Verfolgung

wichtiger Gegenſtände aufzugeben , muß die Ausfertigung der Regel

nach vom König felbſt vollzogen werden .

Das Miniſterium zerfält in zwei Ubtheilungen. Die erſte, wel:

cher der Miniſter ſelbſt vorſteht, betrifft die äußeren Verhältniſſe des

Preußiſchen Staats im Allgemeinen , die Kommunikation mit den

fremden Geſchäftsträgern, ihre Legitimation und Präſentation , und die

Inſtruktion der Preußiſchen Geſchäftsträger über die höhere Politik.

Zur zweiten Abtheilung gehören alle Geſchäfte des auswärtigen Des

partements, die ſich auf die innere Verfaſſung und Verwaltung des

Staats oder auf den Handel und die Privatangelegenheiten der Uns

terthanen beziehen , Konſulat-, Grenz-, Poſt-, Polizei-, Paß- und

1) Bergl. Şoffmann , die Bevölkerung des Preußiſchen Staats x.

S. 291.
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andere Sachen , die nicht zu den höhern politiſchen Angelegenheiten

gehören ?).

Von dem Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten reſſortis

ren die Preußiſchen Geſandten (1843 find in Brüffel, Karlsruhe,

Kaſſel, Konſtantinopel, Dresden , beim Bundestag , in Griechenland,

im Haag , in Hamburg, Hannover , Kopenhagen , Liſſabon , London,

München, Neapel, Paris, Petersburg, in der Schweiz, in Stockholm ,

Stuttgart, Turin und Wien außerordentliche Geſandte und bevoll

mächtigte Miniſter), Miniſterreſidenten ( 1843 in Darmſtadt, Florenz,

Rom , Weimar und Waſhington reſp. New York), Geſchäftsträger

und Legationsſekretäre, To wie die im Auslande angeſtellten Preußi

ſchen Konſuln.

$ 107. Das Kriegsminiſterium .

Das Kriegsminiſterium begreift die ganze Militärverwaltung in

fich ; es gehört zu demſelben Alles, was auf das Militär, deffen Ber:

faſſung, Errichtung , Erhaltung und den von ihm zu machenden Ges

brauch Bezug hat ?).

Es zerfällt gegenwärtig in das allgemeine Kriegsdepartement und

das Militär : Dekonomie- Departement. Zu erſterem gehören die Ab :

theilungen für die Armee - Angelegenheiten, für die Artillerie -Angeles

genheiten , für die Ingenieur - Angelegenheiten , ferner die Abtheilung

für die perſönlichen Angelegenheiten , und die Geheime Kriegskanzellei.

Zu lekterem gehören die Abtheilungen für das Etats- und Kaſſen

weſen, für die Natural- Verpflegungs-, Reiſe- und Vorſpann-Unge

legenheiten , für die Bekleidungs-, Feld - Equipage- und Train - Angele:

genheiten und für das Servis- und Lazarethweſen , die Abtheilungen

für das Invalidenweſen und für das Remontirungsweſen . Hierzu

kommt noch das General - Uuditoriat.

Die vom Kriegsminiſterium unmittelbar reſſortirenden Behörden

ſind: die Remonte - Inſpektion, die Inſpektion der Artillerie - Werkſtät:

ten , die Pulverfabriken , die Gewehrfabriken , die Geſchüßgießereien ,

die Artilleriedepots , das Marinedepot zu Stralſund, das Feuerwerks

Laboratorium in Spandau , die Kommiſſion zur Prüfung der anzu

ſtellenden Intendanturbeamten , die General-Militärkaſſe, das Militärs

knaben- Erziehungsinſtitut zu Annaburg , die Medizinal-Anſtalten der

Urmee. Die mit dem Kriegsminiſterium in Verbindung ſtehenden

1) Verordnung vom27. October 1810. Geſell. S. 20—22. S. D. vom

3. Juni 1814. Geſebi. S. 41 .

2) Vergl. Publikandum vom 18. Februar 1809. Gefeßi. S. 536. K. O.

vom 28. Auguſt 1814. Gelegt. S. 77.
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Behörden ſind : die Militär- Eraminations -Kommiſſionen und die Mi:

litär- Erziehungs- und Bildungsanſtalten der Urmee.

Provinzialbehörden für die Militärökonomie ſind die Inten :

danturen , nämlich die Intendantur des Gardekorps zu Berlin und

die Intendanturen der acht Urmeekorps, zu Königsberg, Stettin, Frank:

furt, Magdeburg, Poſen , Breslau , Münſter und Koblenz.

Der Kriegsminiſter iſt jeßt auch der Chef des in Berlin befindlichen

Direktorii des großen Militärw aiſenhauſes zu Potsdam. — Für

Rechnung deſſelben wird das ſogenannte Intelligenzweſen ver:

waltet. Das Intelligenzkomtoir reſſortirt indeß von dem Generalpoſt:

amt. Die Intelligenzblätter wider ſeinen Willen zu halten , iſt jeßt

Niemand mehr verpflichtet 4) . Uuch für die Provinz Sachſen gilt

der Intelligenzblatts - Inſertionszwang und tritt überall ein , wo die

Einrichtung eines Intelligenzblatts zur Bequemlichkeit des Pu :

blikums für nöthig gehalten wird % ). Die Berechtigung des Intel

ligenzweſens zur ausſchließlichen Aufnahme aller und jeder Anzeigen

von zu kaufenden oder zu verkaufenden , zu vermiethenden , verleihen:

den, geſtohlnen, verlornen u . Sachen, erſtreckt ſich auch auf die Ver:

kaufsanzeigen von Büchern , Muſikalien , Landkarten, Kupferſtichen,

Schriften a. , wozu indeffen gelehrte Anzeigen und Recenſionen nicht

gehören. Keinem Herausgeber von Zeitſchriften irgend einer Art iſt

erlaubt , dergleichen , den Intelligenzblättern ausſchließlich zugewieſene

Artikel, wenn folche nicht zugleich in dem Intelligenzblatt angezeigt

und dafür die Druckgebühren und ſonſtige verfaſſungsmäßige Abgaben

an das Intelligenzweſen entrichtet werden , in ein anderes öffentliches

Blatt aufzunehmen ). In allen Fällen , in welchen die Gefeße eine

Bekanntmachung durch die Provinzial- Intelligenzblätter vorſchreiben,

find an die Stelle des aufgehobenen Intelligenzblatts für die Pro

vinz Schleſien die öffentlichen Anzeiger der Schleſiſchen Amtsblätter

getreten ).

$ 108. Die Juſtizminiſterien .

Die eigentliche Beſtimmung des Juſtizminiſteriums erfordert, daß

alle Juſtizadminiſtration daraus entfernt und die Gerechtigkeitspflege

den Gerichtshöfen ſelbſtſtändig überlaſſen wird 5). Der Juſtizminiſter

welcher nicht zu den richterlichen Beamten gehört – hat daher

1) Verordnung vom 28. März 1811. § 10. Gefeßl. S. 167.

2) K. D. vom 18. März 1834. Geſepi. S. 71 .

3) A. Da, das Intelligenzweſen betreffend, vom 3. Mai 1824 ( in Ber:

gius , Ergänzungen 2c. S. 104).

4) S. 2. vom 7. October 1838. Geſepi. S. 497.

5) R. O. vom 15. Juli 1809. Gefeßi. S. 576.
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zum Geſchäftskreiſe alles ohne Ausnahme, was die Oberaufſicht

auf die eigentliche Rechtspflege betrifft. Die Unſtellung der Juſtiz

beamten , oder der Vorſchlag dazu bei dem Könige bei allen oberen

Stellen mit Inbegriff der Raths- und der Gerichtsdirigentenſtellen in

allen größeren Städten geht von ihm aus. Der Geſchäftsbetrieb bei

allen Juſtizbehörden, das Pupillen -, Depoſital- und Hypothekenweſen,

auch die Lehnsſachen ſtehen unter ihm. Wo die Aufſicht auf die

Leitung des Kriminalweſens mit der allgemeinen Polizei zuſammen

greift , handelt er gemeinſchaftlich mit dem Miniſter des Innern .

Namentlich findet dies rückſichtlich der Strafanſtalten ſtatt 1) . Rrimi

nalerkenntniſſe müſſen an den Juſtizminiſter zur Beſtätigung eingea

fendet werden , wenn die Unterſuchung wegen Hochverraths oder Lan

desverrätherei eröffnet , oder wenn auf Todesſtrafe oder lebenswierige

Freiheitsentziehung erkannt iſt ). Bei ihren Entſcheidungen durch

Erkenntniſſe haben die Gerichte übrigens etwanigen Befehlen des Ju

ſtizminiſters nicht nachzukommen ; in allen übrigen Gegenſtänden der

Juſtizpflege kann aber der Suſtizminiſter an die Gerichte Verfügun

gen , für welche er allein verantwortlich iſt, erlaſſen 3), ihnen auch

Geſchäftsinſtruktionen ertheilen 4).

Es find gegenwärtig zwei Juſtizminiſter vorhanden . Dem einen

wurde die Fortführung der Geſekreviſion in allen ihren Theilen, ſo

wie die dem Juſtizminiſter verfaſſungsmäßig zuſtehende oberſte Leitung

der Suſtizangelegenheiten für die Rheinprovinz , dem andern aber die

verfaſſungsmäßige oberſte Leitung und Beaufſichtigung der Suſtizver:

waltung für alle übrigen Provinzen nebſt den Lehnsſachen übertra :

gen ). Erſterer iſt ſpäter wieder von der oberſten Leitung und Ver :

waltung der Juſtizangelegenheiten für die Rheinprovinz entbunden,

und dieſelbe dem lekteren übertragen worden .

Von dem Juſtizminiſterium reſſortiren das Geheime Ober- Tri

bunal , der Rheiniſche Reviſions- und Kaſſationshof 7), das Obercen

furgericht (vergl. oben S. 114) und die Immediat- Juſtiz- Eramina

tions - Kommiſſion . Der Provinzial- Juſtizbehörden iſt ſchon oben

(S. 17) gedacht worden 8).

1) Verordnung vom 27. October 1810. Gefekt. S. 18.

2) R. D. vom 4. December 1824. Geſekſ. S. 221. Verordnung vom

12. September 1841. Gefeßl. S. 289 .

3) A. O. vom 6. September 1815. Gereef. S. 198,

4 ) R. O. vom 24. Auguſt 1837. Gefeßl. S. 143.

5) R. D. vom 9. Februar 1832. Geſepi. S. 15.

6 ) R. O. vom 17. December 1838. Gefeßf. 1839. S. 15.

7) Verordnung vom 21. Juli 1819. Geſell. S. 162. S. O. vom 8.

Juli 1834. Geſebi. S. 89.

8 ) Vergl. auch W. F. C. Starke , Beiträge zur Kenntniß der beſtehen:
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Mit dem Juſtizminiſterium für die Geſebreviſion ſteht in Ber:

bindung die im Jahre 1842 eingeſepte Geregkommiſſion.

$ 109. Das Miniſterium der Geiſtlichen , unterrichts

und Medizinal -Angelegenheiten .

Das Departement für den Rultus 1) und öffentlichen Unterricht

und das damit in Verbindung ſtehende Medizinalweſen wurde im

Jahre 1817 von dem Miniſterium des Innern getrennt und daraus

ein beſonderes Miniſterium gebildet ). Dieſem wurden auch die höch

ſten geiſtlichen Würden zugetheilt ). Gegenwärtig zerfällt daſſelbe in

die Abtheilungen : 1 ) für die evangeliſchen Kirchenangelegenheiten ,

2 ) für die katholiſchen Kirchenangelegenheiten , 3 ) für die Unterrichts

angelegenheiten und 4) für die Medizinalangelegenheiten.

Von dem Miniſterium der Geiſtlichen , Unterrichts- und Medizi:

nalangelegenheiten reſſortiren alle Behörden und Anſtalten für Wiſſen:

ſchaft und Kunſt, für den Kultus und das Medizinalweſen , welche

nicht andern Miniſterialbehörden oder Provinzial-Verwaltungsbehörden

untergeordnet ſind , namentlich die Akademie der Wiſſenſchaften, die

Akademie der Künſte, die Königliche Bibliothek 26. in Berlin ; die Uni

verſitäten zu Berlin , Bonn , Breslan , Greifswald , Halle und Kö:

nigsberg ; die Akademie zu Münſter; die mediziniſch -chirurgiſchen Lehr:

anſtalten zu Münſter , Breslau , Greifswald und Magdeburg, das

Predigerſeminarium zu Wittenberg; die Seminarien für gelehrteSchu

len zu Berlin und zu Breslau ; das Lyceum Hoſianum zu Brauns:

berg ; die wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinalweſen ; das

Kuratorium für die Krankenhaus- und Thierarzneiſchul-Angelegenhei

ten zu Berlin 4 ); die Ober - Eraminationskommiſſion für die höheren

Staatsprüfungen der Medizinalperſonen ; die Konſiſtorien und Pro:

vinzial- Schulkollegien (vergl. unten Kap. X ); endlich die Medizinal

kollegien zu Königsberg, Berlin , Stettin, Breslau, Poſen, Magdes

burg , Münſter und Koblenz. Lektere ſind rein wiſſenſchaftliche und

techniſch rathgebende Behörden für die Regierungen und Gerichte im

Fache der Polizeilichen und gerichtlichen Medizin. Sie haben keine

Verwaltung , beſorgen aber die Prüfung von Medizinalperſonen ").

den Gerichtsverfaſſung und der neueſten Reſultate der Juſtizverwaltung

in dem Preußiſchen Staate. 3 Shle. Berlin 1839.

1) Vergl. 2. L. R. II. 11. § 113.

2) R. O. vom 3. November 1817. III. Geſepi. S. 290 .

3 ) K. o. vom 11. Januar 1819 ad 6. Geſekſ. S. 3.

4) Regulativ vom 7. September 1830. Gefeßl. S. 133. Regulativ vom

24. Juni 1836. Geſekſ. S. 249.

5 ) Inſtruktion vom 23. October 1817. Geſekſ. S. 245 .
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$ 110. Das Miniſterium des Königlichen Hauſes und der

Domainen.

Dem im Jahre 1819 errichteten Miniſterium des Königlichen

Hauſes wurden die Angelegenheiten des Königlichen Hauſes und der

Königlichen Familie, desgleichen Hoffachen und höhere Hofchargen be

treffende Angelegenheiten überwieſen ?) , ſpäter auch die Angelegenheiten

der Thronlehne und der Erbämter 2). Unter demſelben ſtehen die

Kron - Fideikommißkaſſe und der Krontreſor.

Die Verwaltung der Domainen und Forſten wurde im

Sahre 1835 dem Finanzminiſterium abgenommen und dem Miniſte:

rium des Königlichen Hauſes überwieſen , bei welchem ſie eine beſon :

dere Abtheilung von welcher die höhere Forſt-Lehranſtalt zu Neu

ſtadt - Eberswalde reſſortirt - bildet , die mit allen Rechten , Befug

niffen und Pflichten des Finanzminiſteriums in Bezug auf die vor:

( chriftsmäßige Verwaltung der Domainen und Forſten , namentlich bei

deren Veräußerung, bei den Ublöſungen und bei der Verivendung der

Erträge verſehen iſt. In dem Organismus der Verwaltung und im

Kaſſenweſen wurde nichts verändert. Die Provinzial- Verwaltungs

behörden traten zu der General - Verwaltung der Domainen und For:

ſten bei dem Miniſterium des Königlichen Hauſes in daſſelbe Ver:

hältniß , in welchem ſie zu dem Finanzminiſter bisher geſtanden hat:

ten. Die Ueberſchüſſe der Elementarkaſſen nebſt den Beträgen aus

den Veräußerungen und Ablöſungen werden wie früherhin zu den Res

gierungs - Hauptkaſſen , ſowie von dieſen zur General- Staatskaffe ab:

geliefert und der General - Verwaltung bei dem Miniſterium des Kö

niglichen Hauſes berechnet. Die für die Kron - Fideikommißkaſſe bes

ſtimmte Summe wird aus der General - Staatskaſſe abgeführt und

dem Finanzminiſterium verbleibt zur Beſtreitung der anderweitigen

Staatsbedürfniſſe die freie Verfügung über die bei den Regierungs

Hauptkaſſen ſich bildenden Ueberſchüſſe. Auch in den Beſtimmungen

wird nichts verändert , durch welche das Verhältniß zwiſchen dem Fis

nanzminiſterium und der Hauptverwaltung der Staatsſchulden rück :

ſichtlich des aus den Veräußerungen und Ablöſungen und aus der

Domainen- und Forſtverwaltung eingehenden Geldbetrages feſtges

ſtellt iſt 3).

§ 111. Die Oberbehörden , welche nicht Miniſterien heißen .

I. Das General - Poſtamt.

Das Poſtweſen , welches früherhin von einer beſondern Abtheis

1) A. D. vom 11. Januar 1819 ad. 4. Geſelll. S. 3.

2) Bekanntmachung vom 17. Janur 1838 ad 1. Gerekl. S. 11 .

3 ) Bekanntmachung vom 6. Februar 1835 ad 1. Gefeßl. S. 10.

23
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Mit dem Suſtizminiſterium für die Gefeßreviſion ſteht in Ber :

bindung die im Jahre 1842 eingeſepte Gefeßkommiſſion.

§ 109. Das Miniſterium der Geiſtlichen , Unterrichts

und Medizinal-Angelegenheiten .

Das Departement für den Kultus 1) und öffentlichen Unterricht

und das damit in Verbindung ſtehende Medizinalweſen wurde im

Jahre 1817 von dem Miniſterium des Innern getrennt und daraus

ein beſonderes Miniſterium gebildet 2). Dieſem wurden auch die höch

ſten geiſtlichen Würden zugetheilt 3 ). Gegenwärtig zerfällt daſſelbe in

die Übtheilungen : 1) für die evangeliſchen Kirchenangelegenheiten,

2) für die katholiſchen Kirchenangelegenheiten , 3) für die Unterrichts

angelegenheiten und 4) für die Medizinalangelegenheiten.

Von dem Miniſterium der Geiſtlichen, Unterrichts- und Medizi

nalangelegenheiten reſſortiren alle Behörden und Anſtalten für Wiſſen :

ſchaft und Kunſt, für den Kultus und das Medizinalweſen , welche

nicht andern Miniſterialbehörden oder Provinzial-Verwaltungsbehörden

untergeordnet ſind , namentlich die Akademie der Wiſſenſchaften , die

Akademie der Künſte, die Königliche Bibliothek 26. in Berlin ; die Uni

verſitäten zu Berlin , Bonn , Breslan , Greifswald , Halle und Kö:

nigsberg ; die Akademie zu Münſter; die mediziniſch -chirurgiſchen Lehr

anſtalten zu Münſter, Breslau , Greifswald und Magdeburg , das

Predigerſeminarium zu Wittenberg ; die Seminarien für gelehrte Schu

len zu Berlin und zu Breslau ; das lyceum Hoſianum zu Brauns.

berg; die wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinalweſen; das

Kuratorium für die Krankenhaus- und Thierarzneiſchul-Ungelegenhei

ten zu Berlin 4); die Ober- Eraminationskommiſſion für die höheren

Staatsprüfungen der Medizinalperſonen ; die Konſiſtorien und Pro

vinzial-Schulkollegien (vergl. unten Kap. X) ; endlich die Medizin al

kollegien zu Königsberg , Berlin , Stettin, Breslau, Poſen , Magdes

burg , Münſter und Koblenz Lestere ſind rein wiſſenſchaftliche und

techniſch rathgebende Behörden für die Regierungen und Gerichte im

Fache der Polizeilichen und gerichtlichen Medizin. Sie haben keine

Verwaltung, beſorgen aber die Prüfung von Medizinalperſonen 5 ).

N

1

ben Gerichtsverfaſſung und der neueſten Reſultate der Juſtizverwaltung

in dem Preußiſchen Staate. 3 Thle. Berlin 1839.

1) Vergl. 2. £. R. 11. 11. § 113.

2) R. O, vom 3. November 1817. III. Geſells. S. 290 .

3 ) R. D. vom 11. Januar 1819 ad 6. Gefeßl. S. 3,

4 ) Regulativ vom 7. September 1830. Gefeßl. S. 133. Regulativ vom

24. Juni 1836. Geſegi. S. 249.

5) Inſtruktion vom 23. October 1817. Geleef. S. 245,
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$ 110. Das Miniſterium des Königlichen Hauſes und der

Domainen.

Dem im Jahre 1819 errichteten Miniſterium des Königlichen

þauſes wurden die Angelegenheiten des Königlichen Hauſes und der

Königlichen Familie, desgleichen Hoffachen und höhere Hofchargen be:

treffende Angelegenheiten überwieſen 1) , ſpäter auch die Angelegenheiten

der Thronlehne und der Erbämter 2). Unter demſelben ſtehen die

Kron - Fideikommißkaſſe und der Krontreſor.

Die Verwaltung der Domainen und Forſten wurde im

Jahre 1835 dem Finanzminiſterium abgenommen und dem Miniſte

rium des Königlichen Hauſes überwieſen , bei welchem ſie eine beſon

dere Abtheilung – von welcher die höhere Forſt -Lehranſtalt zu Neu

ſtadt - Eberswalde reſſortirt - bildet , die mit allen Rechten , Befug

niffen und Pflichten des Finanzminiſteriums in Bezug auf die vor:

ſchriftsmäßige Verwaltung der Domainen und Forſten , namentlich bei

deren Veräußerung, bei den Ublöſungen und bei der Verwendung der

Erträge verſehen iſt. In dem Organismus der Verwaltung und im

Kaffenweſen wurde nichts verändert. Die Provinzial- Verwaltungs

behörden traten zu der General : Verwaltung der Domainen und For:

ften bei dem Miniſterium des Königlichen Hauſes in daſſelbe Vers

hältniß , in welchem ſie zu dem Finanzminiſter bisher geſtanden hat:

ten. Die Ueberſchüſſe der Elementarfaſſen nebſt den Beträgen aus

den Beräußerungen und Ablöſungen werden wie früherhin zu den Res

gierungs - Hauptkaſſen , ſowie von dieſen zur General - Staatskaffe ab:

geliefert und der General - Verwaltung bei dem Miniſterium des Kö

niglichen Hauſes berechnet. Die für die Kron - Fideikommißkaffe bes

ſtimmte Summe wird aus der General - Staatskaffe abgeführt und

dem Finanzminiſterium verbleibt zur Beſtreitung der anderweitigen

Staatsbedürfniſſe die freie Verfügung über die bei den Regierungs

Hauptkaſſen ſich bildenden Ueberſchüſſe. Auch in den Beſtimmungen

wird nichts verändert , durch welche das Verhältniß zwiſchen dem Fi

nanzminiſterium und der Hauptverwaltung der Staatsſchulden rück :

ſichtlich des aus den Veräußerungen und Ablöſungen und aus der

Domainen- und Forſtverwaltung eingehenden Geldbetrages feſtge:

ſtellt iſt 3).

§ 111. Die Oberbehörden, welche nicht Miniſterien beißen .

I. Das General : Poſtamt.

Das Poſtweſen , welches früherhin von einer beſondern Abtheis

1) S. D. vom 11. Januar 1819 ad. 4. Gereel. S. 3.

2) Bekanntmachung vom 17. Janur 1838 ad 1. Gefeßl. S. 11 .

3) Bekanntmachung vom 6. Februar 1835 ad 1. Gefeßl. S. 10.
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lung des Miniſteriums des Innern reſſortirte 1), wurde im Jahre

1814 dem Generalpoſtmeiſter allein untergeordnet. Von dem Gene

ralpoſtamt reſſortiren : 1 ) das Zeitungs- und Haupt-Geſekſammlungs

Debitskomtoir, 2) das Intelligenzkomtoir (vergl. oben S. 350) und

3 ) die Poſtämter, nämlich das Hofpoſtamt in Berlin und die Poſt

reſp. Oberpoſtämter in den Provinzen.

II. . Das Departement der Haupt- und Landgeſtűte.

Der Chef des Departements der Haupt- und Landgeſtüte iſt der

Ober - Stallmeiſter. Ihm liegt die Verwaltung und Leitung des

geſammten Landgeſtütweſens ob . Inſoweit es auf das Intereſſe des

Landes dabei ankommt, tritt die Einwirkung des Miniſters des In

nern hinzu , der die allgemeinen Maaßregeln , die Einrichtungen der

Landgeſtüte, darin zu treffende Veränderungen und dergleichen , zur

Berathung des Staatsminiſteriums bringt, wobei die Miniſter der

Finanzen und des Krieges die auf ihre Wirkſamkeit Bezug habenden

Gegenſtände wahrnehmen . Die Verwaltung der Geſtütgrundſtücke

gebührt den Landſtallmeiſtern unter der obern Leitung des Oberſtal

meiſters. Die Landſtallmeiſter und ſämmtliche Geſtütbeamte ſtehen

unter dem Oberſtallmeiſter und reſſortiren nur von ihm 3 ).

Die Hauptgeſtüte ſind: 1) das Haupt - Stut -Umt Trakehnen in

Litthauen , 2 ) das Friedrich Wilhelmsgeſtűt bei Neuſtadt a. d . D.

und 3) das Hauptgeſtüt Gradig mit Döhlen, Neu - Bleſern und Re:

piß bei Torgau. Landgeſtüte ſind: 1 ) das Litthauiſche, von welchem

die Marſtälle in Trakehnen , Inſterburg und Gudwaten reſſortiren ,

2) das Brandenburgiſche zu Lindenau bei Neuſtadt a. d. D., 3) das

Weſtpreußiſche zu Marienwerder , 4 ) das Sächſiſche zu Repik , 5) das

Schleſiſche zu Leubus , 6 ) das Porenſche zu Zirke , 7) das Weſtphä:

liſche zu Warendorf und 8 ) das Rheiniſche zu Wickerath bei Erkelenz.

III. Die Hauptbank.

Die Berliner Bank errichtete Friedrich II ., und zwar als eine vereinigte

Giro - , Diskonto- und Leihbank. Sie gab Banknoten aus. Fries

drich verbürgte die Bank und lieh zum anfänglichen Stock acht Mil:

lionen Thaler, welche unter Friedrich Wilhelm II. zurückgezahlt wur :

den . Die Girobank wurde 1768 wieder aufgehoben. Kaufleute foll

ten durch die Bank zu billigen Zinſen Gelder erhalten können. Sie

nahm von Federmann Gelder an und verzinſte dieſelben mit 2, 24 %

und 3 Procent. Da der Bank die erworbenen Summen als Stod

2

7

1) Verordnung vom 27. October 1810. Gefeßl. S. 14.

2) R. O, vom 3. Juni 1814. Geleef. S. 42.

3) R. D. vom 15. Februar 1816. Geſeks. S. 101. Bekanntmachung vom

17. Januar 1838. II. ad 4. d. Gefeßl. S. 11 .



355

-

-

blieben, ſo konnte ſie ſich in immer größere Geſchäfte einlaſſen . Spä

ter gab fie Geld auf Südpreußiſche Güter, was ſie endlich 1807 in

Verlegenheit brachte. Damals betrug ihr Geſammtgewinn feit ihrem

Beſtehen über neun Millionen Thaler. Nach der Schlacht bei Sena

fielen ihre Obligationen bis auf 75 Procent. Napoleon nahm ihr

Vermögen in Beſchlag. Später hat die Bank ihre Geſchäfte in frü

herer Weiſe wieder begonnen ). Ihre Schulden wurden im Jahre

1810 für Staatsſchulden erklärt ). Auch fämmtliche feit 1810 bei

der Hauptbank zu Berlin und deren Provinzialkomtoirs — zu Bres :

lau, Köln , Danzig mit einer Commandite zu Elbing , Königsberg mit

einer Commandite zu Memel , Magdeburg , Münſter und Stettin

neu belegten Obligationen, ſowie alle diejenigen Kapitalien, welche fer

nerweit bei der Hauptbank und deren Komtoirs belegt werden , ſind

als wahre Staatsſchulden (S. 86) anerkannt. Zur Sicherheit derſelben iſt,

außer den in den Obligationen ſelbſt verſchriebenen Unterpfändern, das

geſammte disponible Staatsvermögen , es möge Namen haben oder

beſtehen , worin es wolle, nicht das Geringſte davon ausgenommen,

zum generellen Unterpfande beſtellt 3 ).

Das Inſtitut der Bank, welches vom Finanzminiſterium reſſor:

tirte , wurde 1817 von demſelben getrennt und für ein für ſich beſte

bendes , von der Verwaltung des Staatsminiſterii unabhängiges In

ſtitut erklärt. Ein Chef, welcher zugleich die Stelle eines Königlichen

Kommiſſarii vertritt, hat mit uneingeſchränkter Vollmacht, jedoch zu :

gleich mit perſönlicher Verantwortlichkeit, die ſpezielle Leitung der Ge

ſchäfte der Bank. Ihm ſind die Bankdirektoren und der Bankjuſti:

tiarius untergeordnet. Damit die Leitung des Inſtituts in Ueberein

ſtimmung mit den beſtehenden Verwaltungsgrundfäßen geſchehe , iſt

folches unter die allgemeine Oberaufſicht des Staats geſtellt. Dieſe

führt ein aus drei Staatsbeamten beſtehendes Kuratorium. Beſtän :

dige Mitglieder in felbigem ſind der jedesmalige Präſident des Staats

raths und der Juſtizminiſter 4).

Gegenwärtig werden die bei der Bank belegten Gelder in der

Regel mit 2 Procent verzinſt. Doch muß die Bank bei dem Pu

pilar- Depoſitalverkehr, für Gelder der Minderjährigen und Blödſinni:

gen, deren Vermögen für Rechnung derſelben von vormundſchaftlichen

Behörden verwaltet wird ,, bis zum Tage der erreichten Majorennität

oder Aufhebung der Blödſinnigkeitserklärung 3 Procent, und für Gels

1) Pergl. Preuß , Lebensgeſchichte des großen Königs Friedrich von Preu:

Ben . 2te Ausg. Bd. II. S. 39.

2) Vergl. Verordnung vom 27. October 1810. S, 29. 30.

3) Verordnung vom 3. April 1815. Geſeni. S. 30 .

4 ) A. D. vom 3. November 1817, ad l. X. Gereel. S. 289. Verord

nung vom 3. November 1817, Geſegl. S. 295 ,

23 *
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der , welche Majorennen und Minorennen gemeinſchaftlich gehören,

2/2 Procent , und bei dem Judizial-Depoſitalverkehr, für Gelder, welche

zu Konkurs-, Liquidations- , Gehalts- und Penſions- Abzugs- und

andern Privatſtreit-Maffen gehören , und für ſolche, über welche Pro

Beffe fchweben , ebenfalls 2 ") Procent an Zinſen zahlen ).

Da die Bank zugleich als Girobank gegründet worden iſt, ſo

iſt ſie neuerlich für befugt erklärt worden , ,, auf jeden Inhaber aus.

geſtellte Anweiſungen der Giro - Intereſſenten auf deren Guthaben im

Giro zu acceptiren " 2).

IV . Die Seehandlung.

Der Seehandlung gingen mehrere Handelskompagnien voraus,

die aber nur von kurzer Dauer waren. Friedrich JI. errichtete nun

im Jahre 1772 eine Geſellſchaft für den Handel mit Seeſalz aus

Spanien, Frankreich und England, und erweiterte die Stiftungnoch

in demſelben Jahre zu einer Seehandlungsgeſellſchaft. Der Fonds

der Geſellſchaft wurde durch Aktien im Betrage von 1,200,000 Thaler

gebildet, wovon für Rechnung des Staats 2100 Aktien zu 500 Thaler

zurückbehalten wurden. Das der Societät ertheilte ausſchließliche Pris

vilegium zur Anfuhr des Salzes ſollte ſich jedoch nicht auf den Han:

del damit erſtrecken , ſondern für dieſen wurde eine beſondere Preußiſche

Kompagnie geſtiftet, deren Fonds durch 500 Aktien zu 1000 Thaler

zuſammengebracht werden ſollte. Beide Geſellſchaften, welche ſchlechte

Geſchäfte gemacht hatten , wurden 1775 vereinigt. Der Erfolg war

abermals ungünſtig. Es ergab ſich ein Deficit von 1,612,075 Tha:

ler, welches 1782 auf Königliche Fonds übernommen wurde 3).

Die Angelegenheiten der Seehandlung reſſortirten im Jahre 1808

von dem Finanzminiſterium * ) . Der Sektion deſſelben für die Sees

handlung wurde im Jahre 1810 die Leitung der Salzdebitsgeſchäfte

in ſämmtlichen Provinzen übertragen ). In demſelben Jahre wurden

die Schulden der Seehandlung für Staatsſchulden erklärt 6 ). Im

Sahre 1817 gingen die Angelegenheiten der Seehandlung und der

General- Salzdirektion vom Finanzminiſterium zum Schafminiſterium

über 7).

Seit 1820 endlich bildet die Seehandlung, unter der Firma der

General - Direktion der Seehandlungsſocietät ", ein für ſich beſtehen:

1) A. D. vom 11. April 1839. Gerekſ. S. 161.

2 ) A. D. vom 31. Januar 1841. Geſeni. S. 29.

3 ) Vergl. Preuß, a. a . D. Bd. II . S. 40.

4) Publikandum vom 16. December 1808. § 21 sqq. Gefeßf. S. 369,

5 ) Berordnung vom 11. Februar 1810. Gefeßl. S. 636 .

6 ) Berordnung vom 27. Oktober 1810. Gefeßl. S. 29. 30 .

7) R. D. vom 3. November 1817 ad I , II. Geregi. 289.
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des , von dem Miniſterium des Schakes unabhängiges Geld- und

Şandlungs - Inſtitut des Staats , welchem ein Chef, der zugleich die

Stelle eines Königlichen Kommiſſarius vertritt , vorſteht. Demſelben

iſt mit unumſchränkter Vollmacht, jedoch zugleich mit perſönlicher Ver :

antwortlichkeit, die ſpezielle Leitung der Geſchäfte des Inſtituts über:

tragen. Daſſelbe dirigirt, wie früher, den Ankauf des Überſeeiſchen

Salzes aus England, Frankreich und Portugal, und liefert das bes

nöthigte Quantum bis in die, den Küſten zunächſt belegenen Maga

zine, wo ſolches der weitern Dispoſition der Salzdebits - Parthie über:

geben wird . Es beſorgt auch alle im Auslande für Rechnung des

Staats vorfallende Geldgeſchäfte ohne Unterſchied , und ſelbſt im Ins

lande die, wobei eine kaufmänniſche Mitwirkung nicht füglich entbehrt

werden kann . Es hat ferner ein ausſchließendes Recht auf die Bes

forgung aller derjenigen Geſchäfte, welche die Bezahlung der im Aus:

lande kontrahirten Staatsſchulden an Kapital und Zinſen für Rech

nung der Hauptverwaltung der Staatsſchulden , die Einziehung der

dem Staate aus irgend einem Fundamente im Uuslande disponibel

werdenden Gelder , und den Unkauf der dem Staate unentbehrlichen

Produkte des Auslandes zum Gegenſtande haben. Für die von dem

Inſtitute übernommenen Geſchäfte und die für daſſelbe daraus hervor :

gehenden Verpflichtungen leiſtet der Staat vollſtändige Garantie. Er

übt eine allgemeine Oberaufſicht durch ein dazu beſtelltes Kuratorium

aus. Beſtändiges Mitglied des lektern iſt der jedesmalige Präſident

des Staatsraths. Die Reviſion der Jahresrechnungen geſchieht durch

den jedesmaligen Chefpräſidenten der Oberrechnungskammer 2).

Endlich beſteht noch ein Königliches Leihamt zu Berlin, wel:

ches die Seehandlung ohne eigenen Gewinn verwaltet. Nach mäßiger

Berzinſung des Betriebskapitals , wozu vorläufig ein Kapital von

200,000 Thalern beſtimmt iſt , nach Erſtattung ſämmtlicher Verwal:

tungskoſten und nach Deckung der etwanigen Ausfälle bei den nicht

eingelöſten und deshalb verkauften Pfändern ſoll der verbleibende Ueber

rahuß zu mildthätigen Zwecken verwendet werden %).

Der durch die Seehandlung kontrahirten Staatsſchulden iſt ſchon

oben ( S. 88 ) Erwähnung geſchehen .

1) R. O. vom 17. Januar 1820. Geſebi. S. 25.

2) R. D. vom 25. Februar 1834. Gerekl. S. 23. Die Fonds der Stif:

tung zur Unterſtüßung unverheiratheter Töchter von Beamten und

Offizieren werden auch bei dem Leihamt untergebracht, welches vier

Prozent Zinſen bezahlt. Auch haben die Beamten des Leihamts die

bei Verwaltung dieſer Stiftung vorkommenden Kaſſen- und Kanzleis

geſchäfte unentgeltlich zu übernehmen. Statut vom 19. Mai 1840.

§ 26. 27. Gelegi. Š . 194.
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Modurch bei der Seehandlung außerhalb ihres gewöhnlichen

Geſchäftsbetriebes " Geldmittel erworben werden 1), iſt ſeither noch nicht

zur öffentlichen Kenntniß gelangt.

V. Die Hauptverwaltung der Staatsſchulden .

Die Angelegenheiten der Staatsſchulden (vergl. oben S. 86 sqq.)

reſſortirten bis zum Jahre 1817 von dem Finanzminiſterium , von da

ab aber bis zum Jahre 1820 von dem Miniſterium des Schakes und

für das Staatskreditweſen ?). Im legtgedachten Jahre wurde aber

eine von den übrigen Staats- und Finanzverwaltungen gang abgeſon :

derte Behörde unter der Benennung Hauptverwaltung der Staats

ſchulden errichtet, aus einem Präſidenten und vier Mitgliedern be:

ſtehend. Ihr wurde auch die Verwaltung des Provinzial-Staats

ſchuldenweſens übertragen . Dem Präſidenten liegt die Leitung des

Ganzen ob ; außerdem aber haben die Mitglieder mit ihm gleiche Bes

fugniſſe, und daher auch gleiche Verantwortlichkeit. Die Hauptver:

waltung der Staatsſchulden iſt dafür verantwortlich , daß weder ein

Staatsſchuldſchein mehr , noch andere Staatsſchulden - Dokumente ir:

gend einer Art ausgeſtellt werden, als der vom König vollzogene und

für immer geſchloſſene Etat beſagt. Ferner iſt ſie für die vorſchrifts

mäßige pünktliche Berzinſung und Tilgung der geſammten Staats

ſchulden verantwortlich, und verpflichtet, bei ihren Operationen auch

den allgemeinen Staatskredit möglichſt zu berückſichtigen. Sie hat

der künftigen reichsſtändiſchen Verſammlung, und, bis zur Einführung

derſelben, dem Staatsrath, jährlich Rechnung zu legen. Auf deſſen

Gutachten wird vom Könige die Decharge ertheilt ). Mit ihr in

Verbindung ſteht die Staatsſchuldentilgungs- Kaſſe, die Kontrolle der

Staatspapiere und die Immediatkommiſſion zur Vernichtung der dazu

beſtimmten Staatspapiere

Die Hauptverwaltung der Staatsſchulden roll auch die Rautions

kapitalien, welche Beamte, denen Staatskaſſen oder Magazine übertra

gen ſind, einzahlen müſſen, und welche ihnen mit vier Prozent verzinſt

werden , als ein beſonderes Depoſitum verwalten * ).

VI. Das Departement des Staatsſchaßes und der

Münzen.

Das Miniſterium des Schaßes und für das Staatskreditweſen

wurde im Jahre 1817 errichtet. Demſelben wurde von den dem Fi

1) Vergl. den Eingang des eben angeführten Statuts vom 19. Mai 1840.

2) R. D. vom 3. November 1817, ad I. II. Gerekl. S. 289.

3) Verordnung vom 17. Jannar 1820. Geſekſ. S. 9. R. D. vom 9. No:

vember 1822. Geſekl. S. 229.

4) R. O. vom 11. Februar 1832, ad 5. 6. Geſebi. S. 62.
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nanzminiſterium abgenommenen Geſchäften die Verwaltung der außer:

ordentlichen Einnahmen und Ausgaben , des geſammten Staatsſchul

denweſens, der Scehandlung, der General - Salzdirektion, der Lotterie

und der Münze überwieſen ?).

Nachdem im Jahre 1820 das Staatsſchuldenweſen und die An:

gelegenheiten der Seehandlung von dem Schabminiſterium abgetrennt

waren, wurden die übrigen Geſchäftszweige deſſelben dem Finanzminis

ſterium wieder überwieſen , mit Ausnahme der Verwaltung des Staats :

Ichages und der Münzen %). Von der General - Münz:Direktion reſs

ſortiren die Haupt - Münze in Berlin , die Münze in Breslau und

die Münze in Düſſeldorf.

VII. Das Königliche Kreditinſtitut für Schleſien.

Die Beſtimmung dieſes Inſtituts 3), welchem die Rechte einer Kors

poration verliehen find, und deſſen Vertretung einer, dem Könige uns

mittelbar verantwortlichen , von der übrigen Staatsverwaltung unab

hängigen Behörde, die ihren Siß in Berlin hat, übertragen iſt, geht

dahin: 1. den Beſißern ſolcher Güter in Schleſien , welche in den land

ſchaftlichen Kreditverband (S. 173) aufgenommen ſind, oder künftig noch

darin aufgenommen werden , die Aufnahme privilegirter , unmittelbar

hinter den landſchaftlichen Pfandbriefen einzutragenden, auf jeden fn:

haber lautenden Pfandverſchreibungen zu geſtatten , und die lekteren ,

mit Landesherrlicher Garantie für Kapital und Zinſen verſehen , auszu:

fertigen ; 2. in den dazu geeigneten Fällen ſich der Regulirung der

Schuldenverhältniſſe derjenigen Gutsbeſiger zu unterziehen , welchen auf

obige Weiſe keine Hülfe gewährt werden kann . Mit Rückſicht auf

dieſe Garantie iſt dem Inſtitute aus einem, von der laufenden Staats

verwaltung unabhängigen, disponibel gewordenen Fonds ein angemeſ:

fener zinsfreier Vorſchuß zur Verwaltung überwieſen . Die Behörde

beſteht aus einem Vorſigenden , einem Syndikus und mehreren Mits

gliedern, und bildet ein Kollegium. Doch iſt der Vorſigende, welcher

zugleich Königlicher Kommiſſarius iſt, befugt, in allen Fällen , in wel:

chen er mit dem von dem Inſtitute durch Stimmenmehrheit gefaßten

Beſchluß nicht einverſtanden iſt , die Ausführung deſſelben zu ſuspen

diren, und die unmittelbare Entſcheidung des Königs einzuholen. Das

1) R. O. vom 3. November 1817, ad I. II . Gefekt. S. 289.

2) K. D. vom 16. Mai 1823. Gefeßl. S. 109. Das Departement des

Staatsſchages und der Münzen ſteht nach dem Hof- und Staatshand:

buch für 1843, welches ein Schafminiſterium nicht aufführt, unter

der ſpeziellen Leitung des Geheimen Staats- und Kabinets -Miniſters

0. Ihile.

3) Verordnung vom 8. Juni 1835. Gefeßl. S. 101. A. O. vom 28. Des

cember 1835. Geregn. 1836, S. 7. 8. D. vom 31. März 1843. Ges

Tegi. S. 185 .
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Kreditinſtitut ſteht nur unter der allgemeinen Oberaufſicht des Staats,

und iſt für ſein Berfahren dem König unmittelbar verantwortlich. Die

Rechnung wird von der Kaffe des Inſtituts gelegt , von dem lektern

abgenommen, und hiernächſt, mit dem Abnahmevermerk deſſelben vers

fehen , der Oberrechnungskammer , jedoch nur zur formellen Reviſion

nach dem vom Könige zu vollziehenden Perſonal - Etat , und den der

Kaſſe von dem Kreditinſtitute ertheilten Spezial- Uutoriſationen und

Belägen, mitgetheilt.

VIII . Die Stiftung zur Unterſtügung unverheiratheter

Töchter von Beamten und Offizieren.

Der Zweck dieſer Stiftung iſt die Unterſtügung armer , unvers

heirathet gebliebener, mindeſtens vierzig Jahr alter und unbeſcholtener

ehelicher Töchter ſolcher bereits verſtorbener Väter , welche entweder

1. als beſoldete Beamte im Königlichen oder im Dienſte der Berliner

Kommune, oder 2. als fiziere in der Preußiſchen Armee vorwurfs:

frei gedient haben . Die Töchter der nur zu mechaniſchen Verrichtun

gen angeſtellten Unterbedienten niedern Grades haben keine Anſprüche.

Zur Gründung der Stiftung iſt ein Theil der als unabgehoben prä

kludirten Prämien von der durch die Seehandlung im Jahre 1832

gemachten Prämienanleihe (S. 88) beſtimmt, derſelben auch der jähr:

liche reine Ueberſchnß aus dem Geſchäftsbetriebe des Berliner Leihamts

(S. 357) als fortdauernde Einnahmequelle überwieſen . Zum Lufbau

des Stiftshauſes ſind die erforderlichen Geldmittel, welche bei der Sees

handlung außerhalb ihres gewöhnlichen Geſchäftsbetriebes erworben wor:

den find, vom Könige überwieſen . Die Vertretung der Stiftung iſt

einer Behörde übertragen , welche unter dem Titel Kuratorium der

Stiftung zc. " in Berlin ihren Sig hat , und ſämmtliche Angelegen:

heiten derſelben nach den Vorſchriften des Statuts und einer beſons

dern Geſchäftsinſtruktion leitet, auch hierbei nur dem Könige unmit:

telbar verantwortlich und von keinem andern Zweige der Staatsver:

waltung abhängig iſt. Dies Kuratorium beſteht als ein Kollegium

von fünf Mitgliedern , deren Vorſigender der jebige Chef der Seehand

lung iſt, und nach deſſen Ableben der jedesmalige Umtsnachfolger deſ

felben ſein ſoll ).

IX . Die Staatsbuchhalterei.

Im Jahre 1817 wurde eine Generalkontrolle der Finanzen

für das geſammte Etats-, Kaffen- und Rechnungsweſen angeordnet,

verbunden mit einer Staatsbuchhalterei, welche über den Zuſtand der

Finanzen genaue Ueberſichten führen ſollte. Sämmtliche Einnahme

und Ausgabe- Etats ohne Unterſchied, welche Einnahmen oder Ausga:

1) Statut vom 19. Mai 1840. Geſegi. S. 188 .
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ben über oder aus Staatsfonds enthalten , ſollten zur Prüfung der

Generalkontrolle gelangen , und die zur Vollziehung des Königs zu

befördernden Etats vorher von der Generalkontrolle und dem betreffen :

den Departementsminiſter oder Chef kontrafignirt werden . Die Genes

ralkontrolle war verpflichtet, bei der Reviſion der Etats darauf zu hals

ten, daß die Staatseinnahmen überall mit Umſicht, Sorgfalt und Treue

verwaltet , die Ausgaben auf das Nothwendige beſchränkt und im

Ganzen ein völlig geregelter Staatshaushalt geführt werde ?). Unter

Aufhebung der Generalkontrolle ?) wurde im Jahre 1826 behufs der

ihr obgelegenen Zuſammenſtellungen der Ueberſichten des Staatsver :

mögens, der Staatseinnahmen und Ausgaben in Vergleichung mit den

Etats , die Staatsbuchhalterei gebildet. Durch ſie werden dem

Könige jährlich die Ueberſichten der Etats - Aufſtellungen, ſo wie der in

der Wirklichkeit ſtattgehabten Einnahmen und Ausgaben vorgelegt, zu

welchem Behufe ſämmtliche Verwaltungsbehörden ihre Ubſchlüſſe an

dieſelbe gelangen laſſen, und ihr das Recht und die Verpflichtung zu:

ſteht, die erforderlichen Erläuterungen darüber von denſelben zu vers

langen. Die Etatsfertigung bleibt den Miniſtern und oberſten Vera

waltungschefs unter ihrer Verantwortlichkeit, daß bei Aufſtellung der

ſelben alle Vorſchriften beobachtet werden , überlaſſen ; doch werden ſie

dem Finanzminiſter zur Mitreviſion in finanzieller Hinſicht vorgelegt,

wodurch ſie Gültigkeit für die Verwaltung und Rechnungslegung era

halten. Die Chefs der Buchhalterei ſind der Staatsminiſter, welcher

bei dem Könige den Vortrag in Berwaltungsangelegenheiten hat, und

der Finanzminiſter.

X. Die Oberrechnungskammer.

Bei der Organiſation vom Jahre 1808 wurde die Oberrechnungs

kammer den geſammten Miniſterien 3 ) , im Jahre 1810 aber dem

Staatskanzler untergeordnet. Sie wurde als vorzügliches Hülfemittel

bei ſeiner Oberaufſicht und oberſten Kontrolle der Verwaltungsbehörden

bezeichnet, und ſoute Reviſionsbehörde für alle Rechnungen und Etats

über alle und jede Landesherrliche Fonds ohne Ausnahme fein). Mit

der Errichtung der Generalkontrolle hörte aber ihre Theilnahme bei den

Etatsprüfungen wieder auf 5 ).

Der Zweck der Oberrechnungskammer iſt, nach der ihr ſpäter er :

theilten Inſtruktion 6 ) : 1. durch die Reviſion der Rechnungen ſich zu

1) Verordnung vom 3. November 1817. Gefeßl. S. 292.

2) Å. D. vom 29. Mai 1826. Gereel. S. 45.

3) Publikandum vom 16. December 1808 , § 29. Geſebi. S. 371.

4 ) Verordnung vom 27. Oktober 1810. Geſepi. S. 4. 7.

5) Berordnung vom 3. November 1817, § 1. Gefeßr. S. 293.

6 ) Inſtruktion vom 18. December 1824 (im Uuszuge abgedrudt in Ber :

gius , Ergänzungen 26. S. 122 ).
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überzeugen , daß die allgemeinen Grundfäße des Staatsverwaltungs

Syſtems feſtgehalten , im Geiſte deſſelben wirklich adminiſtrict, die

einzelnen Verwaltungen nach den beſtehenden Gefeßen, Verordnungen ,

Inſtruktionen und Etats gewiſſenhaft geführt, Einnahmen und Lus

gaben gehörig nachgewieſen , und die den Verwaltungen bewilligten

Summen beſtimmungsmäßig verwendet werden, und 2. nach den aus

den Rechnungen fich ergebenden Reſultaten zu beurtheilen , ob und

wo zur Beförderung des Staatszwecks Abänderungen nöthig , oder

doch räthlich ſind. Ihr Wirkungskreis erſtreckt ſich im Allgemeinen :

1. auf die Rechnungen derjenigen Kaſſen , einzelnen Fonds, Maga

zin : und Naturalien - Verwaltungen , deren Etats der Reviſion der

General - Kontrolle unterworfen ſind, und 2. auf die Rechnungen ders

jenigen Inſtitute , welche mit Gewährleiſtung des Staats verwaltet

werden, ſelbſt wenn deren Etats von der General-Kontrolle nicht mita

vollzogen werden , und ſolche keine förmliche Rechnung legen . Leka

tern Fals erfolgt die Prüfung auf den Grund der geführten Bücher.

Rechnungen über einzelne Fonds, worüber keine beſonderen Etats

vollzogen werden , gehören deſſen ungeachtet zu ihrer Reviſion , wenn

dieſe Fonds aus Staatsmitteln herſtammen. Die Reviſion der Recha

nungen geſchieht im Wohnſive der Oberrechnungskammer, zu wel:

chem Behufe die gehörig belägten Rechnungen an dieſelbe gelangen

müſſen . Der Sig der Oberrechnungskammer ift Potsdam , doch

beſteht auch in Berlin eine Kommiſſion derſelben zur Bearbeitung der

Bank ., Seehandlungs- und anderer zu ihrem Reſſort gehörenden, in

Berlin zu erledigenden Rechnungs - Ungelegenheiten . Der Chef

präſident der Oberrechnungskammer kann auch einen Rath an die

Rechnung legende Behörde abfenden , um Bedenken und Erinnerun

gen an Ort und Stelle durch Vergleichung der Rechnungen mit den

Kaſſenbüchern und Ertrakten , durch Einſicht der Akten und Verneh

mung der betreffenden Beamten 2c. näher zu prüfen , in Anſehung

der abzulegenden Rechnungen die obwaltenden Unſtände zu unterſu :

chen , auch bei dieſer Gelegenheit Materialien zu ſammeln , welche die

Oberrechnungskammer in den Stand Feßen , erfolgreich auf eine

prompte und einfache Rechnungsführung einzuwirken. Auch kann der

Chefpräſident in Beziehung auf das Rechnungsweſen Kaſſenreviſionen 1)

halten laſſen. Die Prüfung der Rechnungen ſoll unter Beachtung

1) In Betreff der Raſſenreviſionen iſt beſtimmt, daß bei ſämmtli:

chen Staatskaſſen , außer den monatlichen Reviſionen , auch außerge:

wöhnliche zu unbeſtimmten Zeiten , und ohne daß die Raſſenbeamten

davon unterrichtet ſind, ſtattfinden , und daß ſolche bei jeder Kaſſe jähr:

lich wenigſtens einmal vorgenommen werden. R. O. vom 19. Auguft

1823. Gefeßl. S. 159.
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der beſtehenden Verwaltungsgrundfäße ſich nicht lediglich auf Rech:

nungsjuftifikation beſchränken . Mit dem Seifte der Verwaltungs

und Regierungsgrundfäße vertraut, ſoll die Oberrechnungskammer bes

urtheilen , ob das Staatseinkommen innerhalb der geſeblichen Beſtim

mungen ſo ergiebig , als möglich , gemacht worden, oder ob und in

wie weit ein höherer Ertrag ohne Druck hätte erreicht werden können.

Sie muß ferner prüfen , ob bei Verwendung der Ausgabefonds zwed

mäßig und mit möglichſter Sparſamkeit zu Werke gegangen, oder ob

und wodurch eine Verminderung zu bewirken geweſen ſein würde.

Bei der Aufhebung der General - Kontrolle wurde beſtimmt , daß

fämmtliche Etats, einſchließlich derer des Finanzminiſteriums, bei der

Rechnungslegung der Reviſion der Oberrechnungskammer unterworfen

bleiben , welche zwar gegen die, nach Maaßgabe der vollzogenen Etats,

geführte Verwaltung keine Rechnungsmonita aufzuſtellen , aber von

den etwa bemerkten Abweichungen von den Vorſchriften und König

lichen Befehlen dem Könige Anzeige zu machen hat ; daher denn auch

der Oberrechnungskammer, nach der Vollziehung, Abſchriften der

Etats, mit den dazu erforderlichen Erläuterungen über die abgeänder

ten Etatsfäße verſehen , übergeben werden müſſen ").

1 ) R. O. om 29. Mai 1826. Geſell. S. 46.

1
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Zehntes Kapitel.

Die Provinzialverwaltung.

$ 112. Einleitung.

Nicht allein über die veränderte Verfaſſung der oberſten Staats:

behörden (vergl. oben S. 331) , ſondern auch über verbeſſerte Einrich

tung der Provinzialbehörden ergingen im Jahre 1808 wichtige Ver:

ordnungen ). Es wurde anerkannt, daß die damalige Verfaſſung der

Polizei- und Finanzverwaltung in den Provinzen den Zweck nicht

erreicht hatte , welcher ihr zum Grunde lag. Die einzelnen Zweige

derſelben waren nämlich unter mehrere neben einander geſekte Behöra

den vertheilt , wodurch Einheit und Uebereinſtimmung behindert und

der Geſchäftsgang ſchleppend wurde. Die Kriegs- und Domai :

nenkammern waren mit Geſchäften überladen , die zum Theil vor

Juſtiza, zum Theil vor Unterbehörten gehörten ; es fehlte ihnen an

der nöthigen Selbſtſtändigkeit, und beides erſchwerte ihnen häufig, mit

Schnelligkeit und Energie zu wirken . Es ſollte nun in ihnen, welche

jeßt den Namen Regierungen erhielten — während die Provinzial:

Juſtizkollegien , welche bis dahin Regierungen hießen , Oberlandesa

gerichte (vergl. oben S. 17) genannt würden – der Vereinigunge:

punkt der geſammten innern Staatsverwaltung, in Beziehung auf die

Polizei-, Finanz- und Landes-Ungelegenheiten , gebildet werden .

218 Landeshoheitsbehörden verwalteten die Regierungen fämmt:

liche vorbehaltene Rechte des Staats, welche ſich auf die innern Vers

hältniſſe deſſelben zu ſeinen Unterthanen beziehen , mit Ausnahme jes

doch der Rechtsſachen , alſo namentlich Landesgrenza , Huldigungs-,

Uuswanderungs-, Abfahrts-, Abſchoßfachen , die Senſur a. , und die

Oberaufſicht über alle öffentlichen Anſtalten, Geſellſchaften und Korpo:

rationen. In ihrer Eigenſchaft als Finanzbehörden verwalteten fie

fämmtliche Domainen, Landesherrlichen Forſten , Regalien und Steuern,

überhaupt das geſammte öffentliche Einkommen und die daraus zu

beſtreitenden Ausgaben. Sie beſorgten ferner die Fortifikations-Un

gelegenheiten, die Verpflegung8-, Einquartierungs-, Marſch-, Mobil

1) Berordnung vom 26. December 1808. Gefeßl. S. 464.
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machungs- und Kantonsſachen des Militairs , ſoweit fie bisher ein

Gegenſtand der Kameralverwaltung geweſen. Alle Zweige der Landes

polizei, mithin auch die geiſtlichen und Schul -Ungelegenheiten, ferner

alle Zweige des Finanzweſens, welche bisher von den Regierungen ge

trennt geweſen, gingen zu denſelben über, und die Behörden, welche

ſelbige bis dahin verwaltet hatten, gingen entweder ein, oder wurden

mit den Regierungen vereinigt. Die landespolizeilichen Verwaltungs:

zweige dieſer Spezialbehörden gingen zu den Regierungen, die ortspo

lizeilichen zu den Ortspolizeibehörden, und die Rechtspflege, ſoweit ſie

damit beauftragt geweſen , zu den Gerichten über. Ein Gleiches fand

mit dem Landarmenweſen und den damit beauftragt geweſenen Pros

vinzialbehörden ſtatt. Auch wurde den Regierungen die polizeiliche

Aufſicht auf das Poſt-, Intelligenz- und Adreß- Komtoirweſen beige

legt, ebenſo über das Geſtüts- und Lotterieweſen , desgleichen über das

Bergwerks- und Hüttenweſen , deſſen Techniſches jedoch in der Regel

den Bergwerksbehörden unter unmittelbarer Leitung des Miniſteriums

verblieb . 218 Landespolizeibehörden hatten die Regierungen auch die

polizeiliche Aufſicht über ſtändiſche und Gemeinde - Verfaſſung. Die

Angelegenheiten des öffentlichen Kultus und Unterrichts gehörten , in

Rückſicht fämmtlicher Religionsverwandten , vor die Regierungen. In

Rüdſicht der Univerſitäten hatten ſie nur eine allgemeine polizeiliche

Aufſicht. Die Provinzial-Ucciſe- und Zoll - Direktionen , ſo wie die

Domainenkammern in Königs - Wuſterhauſen und Schwedt wurden

mit den kompetenten Regierungen vereinigt. Die Verwaltung der

Kriegsmagazinangelegenheiten ging ebenfalls zu den Regierungen über,

und die desfalls angeregt geweſenen Provinzialbehörden wurden mit

denſelben vereinigt. Die Verwaltung des geſammten Kommunal-,

Societäts- und Korporationsvermögens, ingleichen die Verwaltung der

innern Kommunal-, Societäts- und Korporationsangelegenheiten wurde

den einzelnen Kommunen, Societäten, Korporationen und Stiftungen ,

die ſolches angeht, überlaſſen, und den Regierungen bloß die polizei

liche Aufſicht darüber vorbehalten. Die den Landespolizei- und Finanza

behörden bis dahin übertragen geweſene Rechtspflege ging zu den Ge

richten über ( vergt. oben S. 74 ).

Zu mehrerer Belebung des Geſchäftsganges in den Provinzen

wurden auch, wie ſchon oben (S. 332) erwähnt, Oberpräſidenten

angefegt.

Hinſichtlich der Organiſation der Provinzial- und Lokalbehörden

wurde im Jahre 1814 die Abſicht ausgeſprochen, daß jedes Miniſtes

rium feine eigenen , von den übrigen unabhängigen Drgane erhalte,

damit eine raſche, durch unnüke Korreſpondenz der Behörden nicht ges

lähmte Ausführung der beſchloſſenen Maaßregeln möglich werbe; fer:

ner, daß der Plan ſo einfach als möglich angelegt werde, damit auf

der einen Seite unnüber Uufwand vermieden , auf der andern aber die
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anzuſtellenden Beamten nach einem zu entwerfenden Normaletat hins

reichend belohnt werden mögen ).

Bei der definitiven Beſißnahme der mit der Preußiſchen Mo

narchie vereinigten Provinzen im Jahre 1815 wurde abermals darauf

Bedacht genommen, den Provinzialbehörden eine vereinfachte und der

beſſerte Einrichtung zu geben , ihre Verwaltungsbezirke zweckmäßig ein

zutheilen , und in dem Geſchäftsbetriebe felbſt, mit der kollegialiſchen

Form , welche Achtung für die Verfaſſung, Gleichförmigkeit des Ver

fahrens, Liberalität und Unpartheilichkeit ſichert, alle Vortheile der

freien Benukung des perſönlichen Talents und eines wirkſamen Bers

trauens zu verbinden . Der Staat wurde in zehn Provinzen , fünf

Militairabtheilungen und fünf und zwanzig Regierungsbezirke getheilt.

Provinzial- Verwaltungsbehörden waren die Oberpräſidenten , Regierun

gen , ferner Konſiſtorien und Medizinalkollegien ). Dieſe Behörden

erhielten im Jahre 1817 beſondere Inſtruktionen , welche im Weſenta

lichen noch jekt zur Anwendung kommen.

Die gegenwärtige Verwaltungs -Eintheilung des Staats iſt bereits

oben (S. 11 sqq.) angegeben worden.

Die Anzahl der Provinzialbehörden iſt nun gegenwärtig erheblich

größer als nach der Organiſation vom Jahre 1808. Außer den Pros

vinzial- Juſtizbehörden ( vergl. oben S. 17) beſtehen nämlich jekt fol:

gende Provinzialbehörden :

1 ) die Oberpräſidenten (vergl. § 112) ,

2) die Regierungen (vergl. § 113) ,

3 ) die Konſiſtorien und Provinzial- Schulkollegien (vergl. § 114),

4) die Medizinalkollegien (vergl. oben S. 352) ,

5) die Generalfommiſſionen ( vergl. oben S. 131 ) ,

6) die Provinzial - Steuerdirektionen ( vergl. oben S. 347),

7) die Oberbergämter ( vergl. oben S. 347) , und

8) die Intendanturen (vergl. oben S. 330 ).

$ 113. Die Oberpräſidenten .

Die im Jahre 1808 angeſtellten Oberpräſidenten erhielten eine

beſondere Inſtruktion 3). Shre Wirkſamkeit umfaßte mehrere Regie:

1) L. D. vom 3. Juni 1814. Gefeßl. S. 43,

2 ) Verordnung vom 30. April 1815. Gefeßl. S. 85.

3) Inſtruktion vom 23. December 1808. Gefeßl. S. 373. Ihre Anſtel:

lung hält 0. Raumer, in dem ſchon oben (S. 331) angeführten Uuf:

faße, für überflüſſig und nachtheilig. Sie hätte großen Theils ihre

Wurzel in der Sucht, mehr zu hemmen und zu kontrolliren , als zu

fördern. Man habe nicht angenommen , daß die Räthe in den Kam :

mern ihre Sachen gut , ſondern daß fie ſie ſchlecht abmachen würden,
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rungsbezirke, bis im Jahre 1815 1) jeder Provinz ein Oberpräſident

vorgeſegt wurde. Im Jahre 1817 erhielten die Oberpräſidenten eine

neue Inſtruktion ?) , und abermals im Jahre 1825 eine neue 3 ) .

Gegenwärtig umfaßt der Wirkungskreis der Oberpräſidenten

1 ) die eigene Verwaltung aller derjenigen Angelegenheiten, welche

nicht nur die Geſammtheit der Provinz betreffen, ſondern die ſich auch

nur über den Bereich einer Regierung erſtreden ;

2) die Oberaufſicht auf die Verwaltung der Regierungen , der

Provinzial -Steuerdirektionen und der General- Kommiſſionen ; und

3) die Stellvertretung der oberſten Staatsbehörden in beſonderm

Auftrage und bei außerordentlicher Veranlaſſung.

In Beziehung auf die ihnen ad 1 übertragenen Angelegenheiten

bilden ſie die unmittelbare Inſtanz, und die betreffenden Provinzial

behörden, namentlich die Regierungen, ſind ihre Organe. Dahin gehö

ren insbeſondere: alle ſtändiſchen Angelgenheiten, ſo wie diejenigen , bei

welchen eine ſtändiſche Mitwirkung eintritt ; alle öffentlichen, für meh

rere Regierungsbezirke der Provinz eingerichteten Inſtitute; die Sicher:

heitsanſtalten , weiche ſich auf mehr als einen Regierungsbezirk zugleich

erſtrecken ; Pläne zu neuen Anlagen , Meliorationen , Strom- und

Kunſtſtraßenbauten , inſofern ſolche die Grenzen eines Regierungsbezirks

überſchreiten ; die Verhandlungen mit den kommandirenden Generalen

in allen Angelegenheiten , welche das ganze Armeekorps betreffen ; die

Wufſicht auf die Cenſur, und die Wahrnehmung des juris circa sacra

catholicorum . Darunter werden beſonders verſtanden ): die Erörtes

rungen über die Zuläſſigkeit päpſtlicher Bullen und Breven, oder von

andern auswärtigen geiſtlichen Oberen , herrührenden Verordnungen, die

Beſorgung der Geſuche an den Papſt oder an auswärtige geiſtliche

Oberen, um kanoniſche Beſtätigung der ertheilten geiſtlichen Würden,

ſo wie um Dispenſation von Eheverboten nach den Grundſäken des

kanoniſchen Rechts, die Erörterung und Erledigung der Streitigkeiten

Der Oberpräſident ,, konnte nicht an den drei oder vier Orten gegen:

wärtig ſein , wo die ihm untergeordneten Kammern waren; er wohnte

den Sißungen nicht bei, und hatte keine vollſtändige Ueberſicht der Ge:

Tchäfte ; ihm blieb alſo nur das Recht, einzufragen und einzureden, ge

wöhnlich zu einer , in der That bloß unnüben Mehrung der Arbeit . "

Die Oberpräſidenten ſollten zwar den Geſchäftsgang in den Provinzen

beleben: wenn aber die Regierungen und das Miniſterium gehörig bes

Teßt ſeien, ſo ſei auch das echte leben vorhanden , und der dazwiſchen

tretende Oberpräſident könne nur die Kreiſe verwirren . Die Oberprä:

ſidenten ſollten ferner keine Zwiſcheninſtanz ſein : dies müßten ſie aber

nothwendig werden , oder gar nichts von ſich hören laſſen 2c.

1) Verordnung vom 30. Upril 1815, § 2 sqq. Gefeßi. S. 86.

2) Inſtruktion vom 23. Oktober 1817. Gerepf. S. 230.

3) Inſtruktion vom 31. December 1825. Gefeßl. 1826 , S. 1.

Pergi. Dienftinftruktion vom 23. Oktober 1817, § 4. Geſebi. S. 239.
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mit andern Religionspartheien über Gegenſtände des öffentlichen Kul:

tus, die Erörterungen über Reviſion und Berichtigung der Kirchenges

feße, Beaufſichtigung der Prüfungen , welchen die Kandidaten des geiſt

lichen Standes Seitens der geiſtlichen Behörden unterworfen werden .

In den Konſiſtorien , Provinzial- Schul- und Medizinalkollegien

haben die Oberpräſidenten den Vorſik und die Leitung der Geſchäfte;

auch ſind ſie in der Regel Präſidenten der Regierung ihres Wohnſiges.

In Betreff der oben ad 2 gedachtenBehörden geht ihre Beſtim

mung nur dahin, die Adminiſtration im Ganzen zu beobachten, deren

Gang kennen zu lernen, und auf dieſem Wege beſonders für die Ueber

einſtimmung der Verwaltungsgrundfäße und die Konſequenz der Uus

führungsmaaßregeln zu wirken .

In Beziehung auf die Militärverwaltung, namentlich bei bedeu:

tenden Anſchaffungen für dieſe Verwaltung, fo weit ſolche durch die

Militär - Intendanturen bewirkt werden , liegt den Oberpräſidenten ob,

das gemeinſame Intereſſe der Provinz mit dem der Militärverwaltung

in Uebereinſtimmung zu bringen , weshalb die Militär - Intendanturen

in allen bedeutenden diesfälligen Ungelegenheiten ihre Anſchaffungspläne

ihnen vorzulegen haben.

218 Stellvertreter der oberſten Staatsbehörden ſind die Oberpräs

ſidenten die nächſte Inſtanz bei Konflikten der Regierungen unter ſich

und mit den für andere Verwaltungsangelegenheiten verordneten bes

ſondern Behörden ; und verpflichtet , bei außerordentlichen Ereigniſſen

und Gefahr im Verzuge die augenblicklich erforderlichen Anordnungen

zu treffen ; ingleichen bei eintretendem Kriege und vorhandener Kriegs

gefahr für dieProvinz, bis zu etwanigen anderweitigen Unordnungen,

die geſammte Civilverwaltung zu übernehmen.

Außerdem ſind ihnen hauptſächlich noch überwieſen : die Entſchei:

dung in allen Kommunalangelegenheiten, ſofern es nicht auf die Bes

reßung der Oberbürgermeiſter, oder auf die Frage ankommt, ob durch

die von den Gemeinden beabſichtigte Aufbringungsweiſe der Gemeindes

bedürfniſſe dem Steuer - Intereſſe des Staats Nachtheil geſchehe; die

Konzeſſionen zur Unlegung neuer Upotheken; die Bewilligung von

Kram- und Viehmärkten ; die vom Staate zu ertheilende Genehmi:

gung für die Gründung und Veränderung gemeinnüßiger Anſtalten

( vergl. oben S. 142 ).

Die Oberpräſidenten ſind dem Staatsminiſterium und jedem eins

zelnen Miniſter für deſſen Wirkungskreis untergeordnet, und verpflich

tet, die beſondern Aufträge derſelben zu vollziehen.

§ 114. Die Regierungen.

Auch die Regierungen erhielten im Jahre 1808 eine beſon

dere Geſchäftsinſtruktion 1). In Folge der Anordnungen vom Jahre

1) Inſtruktion vom 26. December 1808. Gefeßſ. S. 481.
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1815 , die verbeſſerte Einrichtung der Provinzialbehörden betreffend ),

wurde ihnen im Jahre 1817 eine umgearbeitete Inſtruktion gegeben,

welche im Jahre 1825 noch einige Abänderungen erhielt, und womit

auch noch die Ertheilung einer Anweiſung für ihre Geſchäftsführung

verbunden wurde 2).

Hiernach erſtreckt ſich nun gegenwärtig der Geſchäftskreis der

Regierungen , welche auch wohl Provinzial- Verwaltungsbehörden, Pros

vinzial --Regierungen, Provinzial - Polizeibehörden genannt werden, auf

alle Gegenſtände der innern Landesverwaltung, welche von den Minis

ſterien des Innern, der Finanzen , der Geiſtlichen , Unterrichts- und

Medizinalangelegenheiten, des Kriegs und der auswärtigen Angelegen :

heiten, ſo wie von der Hauptverwaltung der Staatsſchulden 3) und der

Generalverwaltung für Domainen und Forſten im Miniſterium des

Königlichen Hauſes 4 ) abhängen, inſoweit dieſe Gegenſtände überhaupt

von einer Territorialbehörde verwaltet werden können , und für ſelbige

nicht beſondere Verwaltungsbehörden angeordnet, oder ſie andern Bea

hörden ausdrücklich übertragen ſind 6) .

Den Regierungen foù bei allen ihren Anſichten , Vorſchlägen

und Maaßregeln der Grundſak leitend fein , Niemanden in dem Ges

nuffe ſeines Eigenthums, ſeiner bürgerlichen Gerechtſame und Freiheit,

ſo lange er in den geſeblichen Grenzen bleibt, weiter einzuſchränken,

als es zur Beförderung des allgemeinen Wohls nöthig iſt, einem Ses

den innerhalb der geſeblichen Schranken die möglichſt freie Entwickes

lung ſeiner Anlagen, Fähigkeiten und Kräfte in moraliſcher ſowohl als

phyſiſcher Hinſicht zu geſtatten , und alle dagegen noch obwaltenden

Hinderniſſe baldmöglichſt auf eine legale Weiſe wegzuräumen. In

allen Fällen , wo klare und beſtimmte Gefeße und Vorſchriften vora

banden ſind, haben ſie das Nöthige, ohne Anfragen bei den höheren

Behörden, aus eigener Macht zu verfügen und auszuführen . In zwei

felhaften Fällen, welche dringend ſind, haben ſie gleichfalls ohne Un

1) Verordnung vom 30. April 1815, § 9 sqq. Gefeßi. S. 87,

2) Inſtruktion vom 23. Oktober 1817. Geſekſ. S. 248. R. D. vom

31. December 1825. D. Gereki. 1826, S. 7. Geſchäftsanweiſung für

die Regiernngen vom 31. December 1825 ( in 0. KampB, Unnalen,

1825 , S. 821 ) . Vergl. auch S. D. vom 28. Auguſt 1836. Gefeßl.

S. 234 ; Verordnung vom 9. December 1842, § 2 - 4 . Gereer.

1843, S. 1 ; und das ſchon oben S. 74 angeführte Werk von C. F.

Wegener.

3) A. O. vom 9. Juni 1821. Gefeßl. S. 52.

4) Vergl. Bekanntmachung vom 6. Februar 1833. Gefenſ. S. 10.

5) Die Stelle der vormaligen Regierung zu Berlin vertreten die Regies

rung zu Potsdam , das Polizeipräſidium zu Berlin (vergl . oben S. 343)

und die Militair : und Miniſterial - Bau -Kommiſſion der Reſidenz Ber:

lin ; wegen Verwaltung der Steuerſachen , vergi. oben S. 347.

24
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ſtand, im Geiſte und nach Analogie der Geſeke, der Verfaſſung und

angenommenen Verwaltungsgrundfäße zu verfahren ; darüber aber

gleichzeitig höheren Orts zu berichten , und , wenn die Sache nicht

dringend iſt, ſolches vorher zu thun , ehe ſie handeln . Daſſelbe iſt in

allen Fällen zu beobachten, wo es an beſtimmten Gefeßen und Vors

ſchriften mangelt. Abweichungen und Ausnahmen von Gefeßen dür:

fen ſie ſich nicht erlauben, wohl aber von miniſteriellen Vorſchriften ,

aber nur aus höchft dringenden Veranlaſſungen und wenn Gefahr im

Verzuge vorhanden iſt. Doch müſſen ſie ſofort darüber berichten .

Die Fälle, in denen ſonſt noch Berichtserſtattung nöthig iſt, ſind bez

fonders vorgeſchrieben. Doch müſſen ſie zugleich bei der Berichtserſtat:

tung die etwa nöthigen proviſoriſchen Maaßregeln nehmen und verfü

gen, ſo daß bis zum Eingange des Beſcheides kein Nachtheil entſteht.

Auf den Berichten müſſen die Namen des Referenten und Korreferens

ten genannt werden .

Den Regierungen iſt erekutive Gewalt beigelegt. Sie kön

nen ihren Verfügungen nöthigenfalls durch geſeßliche Zwangs- und

Strafmittel Nachdruck geben und ſie zur Ausführung bringen , ohne

daß eine Eremtion darüber zuläſſig iſt. Sie ſind in dieſer Hinſicht

auf diejenigen Beſtimmungen der Verordnung wegen verbeſſerter Ein

richtung der Provinzial -Polizei- und Finanzbehörden vom 26. De

cember 1808 , welche die Beilage der Regierung8 - Inſtruktion vom

23. Oktober 1817 bilden, verwieſen , nach welchen ſie überhaupt auch

in den übrigen vorkommenden Fällen , namentlich hei Polizei-, Finanz

und Dienſtvergehungen (vergl. oben S. 75 sqq .) zu verfahren haben;

wobei jedoch diejenigen Regierungen , in deren Verwaltungsbezirk die

unter der vorigen Landesherrſchaft ſtattgefundene Gerichtsverfaſſung

fortbeſteht, ausgenommen ſind 1). Allgemeine Verbote und Strafs

beſtimmungen dürfen die Regierungen nicht ohne höhere Genehmi

gung erlaſſen, es ſei denn, daß das Verbot an ſich ſchon durch ein

Geſek feſtſteht, in legterm aber die Strafe nicht ausdrücklich beſtimmt

iſt. In dieſem Falle können ſie Strafen bis fünfzig Thaler oder ſechs

Wochen Gefängniß beſtimmen und bekannt machen . Auch dürfen ſie

ohne Unfrage ſchon beſtehende Vorſchriften von Neuem in Erinnerung

bringen und bekannt machen.

Die Beſchwerden über polizeiliche Verfügungen ? ) jeder Art,

fie mögen die Geſegmäßigkeit, Nothwendigkeit oder Zweckmäßigkeit der:

felben betreffen, gehören vor die vorgeſepte Dienſtbehörde. Der Rechts

weg iſt in Beziehung darauf nur unter nachfolgenden Beſtimmungen

1) Wegen der Nheinprovinz vgl. das Reſſort-Reglement vom 20. Juli

1818, und die Staatsminiſterialbeſchlüſſe vom 27. Mai 1837 und30.No:

vember 1838 (in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 46, 580. 628 ).

2) Geſek vom 11. Mai 1842. Geſepi. S. 192.
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und überhaupt nur zuläſſig , wenn die Verlegung eines zum Privat:

eigenthum gehörenden Rechts behauptet wird. Wenn derjenige, wels

chem durch eine polizeiliche Verfügung eine Verpflichtung auferlegt

wird, die Befreiung von derſelben auf den Grund einer beſondern ge

Teblichen Vorſchrift oder eines ſpeziellen Rechtstitels behauptet, fo iſt

die richterliche Entſcheidung ſowohl über das Recht zu dieſer Bes

freiung, als auch über deſſen Wirkungen zuläſſig. Die Verfügung

kann jedoch , des Widerſpruchs ungeachtet , zur Ausführung gebracht

werden , wenn ſolches nach dem Ermeſſen der Polizeibehörde ohne Nach

theil für das Augemeine nicht ausgeſekt bleiben kann. Nach ergange

nem rechtskräftigen Erkenntniſſe muß die Polizeibehörde deffen Beſtim

mungen bei ihren weiteren Anordnungen beachten. Steht einer poli:

zeilichen Verfügung ein beſonderes Recht auf Befreiung nicht entges

gen , es wird aber behauptet, daß durch dieſelbe ein folcher Eingriff in

Privatrechte geſchehen fei, für welchen nach den gefeßlichen Vorſchriften

über Aufopferungen der Rechte des Einzelnen, im Intereffe des Auge

meinen, Entſchädigung gewährt werden muß, ſo findet der Rechtsweg

darüber ſtatt: ob ein Eingriff dieſer Art vorhanden iſt, und zu wels

chem Betrage darüber Entſchädigung geleiſtet werden müſſe. Eine

Wiederherſtellung des frühern Zuſtandes kann in dieſem Falle niemals

verlangt werden , wenn ſolche nach dem Ermeſſen der Polizeibehörde

unzuläſſig iſt. Gebührt der Polizeibehörde nur die Befugniß zu einer

vorläufigen Unordnung mit Vorbehalt der Rechte der Betheiligten ,

oder behauptet derjenige, welchem durch eine polizeiliche Verfügung eine

Verpflichtung auferlegt worden iſt, daß dieſe Verpflichtung ganz oder

theilweiſe einem Undern obliege, ſo iſt zur Feſtſtellung der Rechte un

ter den Betheiligten und über die zu leiſtende Entſchädigung die rich :

terliche Entſcheidung zuläſſig. Wird eine polizeiliche Verfügung im

Wege der Beſchwerde als geſekwidrig oder unzuläſſig aufgehoben , ſo

bleiben dem Betheiligten ſeine Gerechtſame nach den allgemeinen ge

ſeßlichen Beſtimmungen über die Vertretungsverbindlichkeit der Beams

ten vorbehalten.

Gegen Verfügungen der Regierungen , welche fie in ihrer Ei

genſchaft als Finanzbehörden erlaſſen , die fich mithin auf die Ver:

mögensverwaltung des Fiskus beziehen , iſt einem Jeden , der ſeine

Rechte dadurch gekränkt glaubt, in der Regel 1) der Weg Rechtens

1 ) Der Rechtsweg iſt indeß weder zuläſſig über Majeſtäts- und Hoheits

rechte, noch gegen allgemeine, in Gegenſtänden der Regierungsverwal

tung ergangene Verordnungen (vgl. 2.L. R. Einl. § 70. 1. 11. $ 4–10.

II. 13.§ 5--16 . R. O. vom 4. December 1831. Gefekt. S. 255 ),

noch über die Verbindlichkeit zur Entrichtung allgemeiner Anlagen und

abgaben, denen ſämmtliche Einwohnerdes Staats, oder alle Mitglie

der einer gewiſſen Klaſſe derſelben nach der beſtehenden Landesverfaſ

1
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.

unbenommen. Ein Gleiches findet in Abſicht der Vermögensverwal

tung anderer, den Regierungen untergeordneten moraliſchen Perſonen

ſtatt. Doch ſind die Regierungen autoriſirt, des gegen ihre Verfű

gung erhobenen Widerſpruchs ungeachtet:

1 ) alle Landes- fowohl als grundherrliche Revenuen , Abgaben

und Dienſte unbeſchränkt zur Leiſtungszeit beizutreiben , oder durch die

Domainenpächter, Adminiſtratoren oder dazu angeregte Beamten bei:

treiben zu laſſen . - Wer ſich über Prägravation beſchwert, muß in

allen Fällen , ſo wie der , welcher eine Eremtion behauptet, wenn er

nicht wenigſtens ſeit zwei Jahren im Beſiße der Freiheit fich befindet,

die von ihm geforderten Abgaben, während des Prozeſſes, mit Vorbes

halt feines Rechts, entrichten. Die vermöge allgemeiner Anlagen zu

fordernden Rückſtände muß der Fiskus, durch ſeine Beamten, im Wege

Rechtens einfordern ;

2 ) inſofern von Erfütlung der vom Fiskus mit Privatperſonen

eingegangenen Verträge die Erreichung beſtätigter Etats abhängt, wie

vorzüglich bei Pachtungen von Domainen und Regalien der Fall iſt,

und die Erfüllung der kontraktmäßigen Verbindlichkeiten verweigert

wird , nach vorheriger ſummariſcher Vernehmung des Weigernden, ein

vorläufiges Liquidum feſtzuſeßen , und daſſelbe vom Schuldner ſogleich

einziehen zu laſſen ;

3) die verpachteten, ihrer Adminiſtration unterworfenen Grund

ſtücke und Gerechtſame unter Sequeſtration zu ſeßen , wenn die Pacht

gelder rückſtändig bleiben, oder die Pächter ſchlecht wirthſchaften ;

4) die Verpflichtung der Pächter oder Nießbraucher von derglei

chen Grundſtücken oder Rechten , zur Räumung nach abgelaufener

Pachtzeit und beendigtem Befikrechte, auf den Grund einer fummari:

ſchen Unterſuchung, durch eine Reſolution feſtzuſehen, und dieſe ſogleich

vollſtrecken zu laſſen . Vor beendigter Pacht- oder Beſitzeit kann aber

die Ermiſſion nicht anders als durch Urtheil und Recht feſtgefekt wer

ben und erfolgen .

Was vorſtehend ad 2 - 4 von den Rechten des Fiskus aus

Verträgen, mit ſeinen Pächtern geſchloſſen, geſagt iſt, findet auch An

wendung auf Verträge, welche Namens der, unter unmittelbarer Ber :

waltung der Regierungen ſtehenden Inſtitute, mit Privatperſonen ab:

geſchloſſen ſind, ſofern legtere in den Kontrakten ſich dieſer Beſtim

mung ausdrücklich unterworfen haben . -

ſung unterworfen ſind (vergl. 2. L. R. II. 14. § 78. 79. R. O. vom

18. November 1828. Gefeßi. 1829, S. 16. Regulativ vom 4. Decem

ber 1836 , § 8. Gefeßl. 1837, S. 16. Zollgeſeß vom 23. Jan. 1838,

§ 14. Gefeßi. S. 35.) ; und eben ſo wenig in den beſondern Fällen,

wo die Gefeße ihn ausdrüclich ausgeſchloffen haben . Bergl. ege:

ner , a. a . D. S. 381 sqq.
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5) Wenn bei andern über Gegenſtände der Regierungsrefforts

geſchloſſenen Verträgen, beſonders bei Kriegslieferungen und wichtigen

Entrepriſen, die Erfüllung nach dem Verlangen der Regierung ver

weigert wird, und daraus, ihrem Ermeffen nach , ein unwiderbringlicher

Schaden ſich beſorgen läßt, für welchen der Weigernde dem Staate

nicht würde gerecht werden können, denſelben zu der von ihm verlang

ten Verbindlichkeit durch Zwangsmittel anzuhalten . In allen dieſen

Fällen ſind die Regierungen berechtigt, die Sache, mit Vorbehalt des

Rechts der Widerſprechenden, zur Erekution bringen zu laſſen . Auch

iſt die Beſtimmung, ob folches nothwendig fei, lediglich ihrem pflichts

mäßigen Ermeſſen überlaſſen. Die Gerichte ſind verpflichtet, keine

Hinderniſſe in den Weg zu legen. Es ſind daher auch keine Poſſef

ſorienklagen über dergleichen exekutiviſche Maaßregeln der Regierungen

zuläſſig , weder gegen den Fiskus , noch gegen Korporationen oder

Privatperſonen. Auch muß es bei denſelben ſo lange verbleiben, bis

die Sache im Petitorium rechtskräftig entſchieden iſt, im Falle die

betreffende Regierung nicht ſelbſt deren Abänderung für zuträglich er :

achtet.

Uuch alle beſtändige dingliche oder perſönliche Abgaben und Leis

ſtungen , welche an Kirchen und öffentliche Schulen oder deren Be

amte, vermöge einer allgemeinen geſeglichen , oder auf notoriſcher Orts:

oder Bezirksverfaſſung beruhenden Verbindlichkeit , zu entrichten ſind,

desgleichen die Forderungen öffentlicher Schul- und Erziehungsanſtal:

ten an Schul- und Penſionsgeld, unterliegen bei Säumigkeit der De:

benten ſowohl hinſichtlich der laufenden als der aus den legten zwei

Jahren rückſtändig verbleibenden Beträge der erekutiviſchen Beitreibung

durch die betreffende Verwaltungsbehörde ).

Bei Ausübung der ihnen verliehenen exekutiven Gewalt müf:

ſen die Regierungen zwar die in den Gefeßen vorgeſchriebenen Grade

beobachten ; inzwiſchen ſind dieſelben befugt:

1 ) in Fällen , wo die verlangte Verpflichtung auch durch einen

Dritten geleiſtet werden kann, ſolches, nach fruchtlos gebliebener Auf

forderung des Verpflichteten , für deſſen Rechnung bewirken , ſo wie

ferner bei Lieferungen , wo es nicht gerade auf einzelne, im Beſin des

Verpflichteten ſich befindende Stücke ankommt, die zu liefernden Gez

genſtände für deſſen Rechnung ankaufen und in beiden Fällen den

Koſtenbetrag von ihm exekutiviſch beitreiben zu laſſen.

2 ) Strafbefehle können die Regierungen im Wege des exekuti:

viſchen Verfahrens bis zur Summe von hundert Thalern oder vier

wöchentlichem Gefängniß, erlaffen und vollſtrecken .

3 ) Militäriſche Erekution findet nur bei hartnäckigem Ungehor:

fam , oder wirklicher Widerſeklichkeit, nach fruchtlos gebliebener Civil:

1) R. D. vom 19. Juni 1836. Geſeks. S. 198 .
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Erekution und vorheriger Androhung ſtatt. Wenn zur Handhabung

dringender polizeilicher Maaßregeln Militär - Erekution nöthig und alſo

Gefahr im Verzuge - iſt, können die Befehlshaber einzelner Truppen :

abtheilungen um Bewilligung von Kommandos requirirt werden. Doch

muß davon dem Oberpräſidenten, zur Kommunikation mit dem Ges

neralkommando, ſofort Anzeige geſchehen. In der Regel , und wenn

nicht Gefahr im Verzuge iſt, iſt die Requiſition nur durch den Ober:

präſidenten an das Generalfommando der Provinz zu bringen .

4) Kommt es bei der Erebution auf den Verkauf eines Grund:

ſtücks an, ſo wird ſelbiger zwar von dem ordentlichen Gerichte, unter

welchem daſſelbe belegen iſt, im Wege der nothwendigen Subhaftation

bewirkt. Die Subhaſtation kann aber von den Gerichten nicht ver

weigert werden, ſobald die Verbindlichkeit des Schuldners außer Zwei

fel iſt.

5 ) Der Verkauf abgepfändeter Effekten geſchieht jedesmal mit

Zuziehung eines Juſtizbeamten. Es verſteht ſich übrigens von ſelbſt,

daß die Regierungen die Befugniß haben , zur Sicherſtellung des zu

erſtattenden Koſtenbetrages oder der Geldſtrafe die nöthigen Vorken:

rungen zu treffen.

6) Im Wege der Erekution iſt auch die Verpachtung der Dos

mainen, Erbpachtsgüter, der bäuerlichen Beſikungen, und unter Um

ſtänden , nach dem Urtheile der Verwaltungsbehörden, ſelbſt die Wie

derverpachtung bloß verzeitpachteter Domainen geſtattet. U18 Mapi

mum der Zeit, auf welche eine ſolche Verpachtung öffentlich im Wege

der Erekution geſchehen kann , ſind drei Jahre feſtgeſekt; es müßte

denn der Schuldner ſelbſt in eine längere Pachtzeit einwilligen . Iſt

nach Ablauf des Termins indeß der beabſichtigte Zweck nicht erreicht,

dann iſt eine Wiederverpachtung unter gleichen Modalitäten ebenfalls

zuläſſig.

7 ) Haben die Regierungen, im Wege einer von ihnen verhäng

ten Erekution , Aktivforderungen in Beſchlag genommen , deren Ein

ziehung ſodann nach den Vorſchriften des Geſeßes vom 4. Suli- 1822

(Geſell. S. 179 ) erfolgen ſoll, ſo wird die in dem § 2. 3. dieſes

Geſebes gedachte Verfügung nicht von den Gerichten, ſondern von den

Regierungen ſelbſt an die mit der Einziehung beauftragte fiskaliſche

Behörde erlaſſen .

8) Das den Regierungen zuſtehende fiskaliſche Erekutionsrecht

erſtredt fich , wie bereits oben (S. 117) erwähnt iſt, auch bis zu der

Perfon des Erequendi, und kann derſelbe daher gefänglich eingeſeßt

werden. Wegen rückſtändiger direkter oder grundherrlicher Abgaben, zu

deren Einziehung rich kein Objekt im Vermögen der Abgabenpflichtigen

vorfindet, ſoll deffen perſönliche Verhaftung aber nicht verfügt werden ;

ſie darf vorzüglich nur bei ſolchen Forderungen an die Staatskaſſen

angewendet werden , welche nicht in die Kategorie der Grundabgaben
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und Steuern gehören , ſondern auf Kontraktsverpflichtungen beruhen .

Die Frage , ob die Erebution bis zur perſönlichen Saft ausgedehnt

werden foll, muß im Plenum berathen, und der Beſchluß darauf, uns

ter Aufnahme der dafür ſprechenden Gründe in demſelben , von dem

Juſtitiarius mit vollzogen werden. Da übrigens die Verwaltungsbes

hörden das Recht und die Liquidität des beizutreibenden Objekts allein

zu beurtheilen vermögen und dafür verantwortlich ſind , fo kann die

Berufung des Erequendi auf gerichtliches Gehör, über ſeine Verpflich:

tung zur Zahlung der Präſtation, auch die Erekutionsvollſtreckung,

felbſt gegen die Perſon, nicht fiſtiren. Wenn indeß in einem ſolchen

Falle , wo die Verwaltungsbehörde , nach den beſtehenden geſeblichen

Beſtimmungen, zur perſönlichen Verhaftung des Schuldners ſchreitet,

von Seiten deſſelben Einwendungen gegen die Forderungen erhoben

werden, ſo iſt die Verwaltungsbehörde zwar berechtigt, den Schuldner,

ſeines Widerſpruchs ungeachtet, zur Haft bringen zu laſſen ; es liegt

ihr jedoch ob, die Sache ſofort an die kompetente Gerichtsbehörde ges

langen zu laſſen , damit dieſelbe über die Fortdauer oder Relaration

des Urreſtes nach U. G. O. I, 29. 9 70 sqq. verfahre und erkenne.

Den erekutiven Maaßregeln , welche die Regierungen innerhalb

der Grenzen des durch die eben angeführten Vorſchriften gefeßlich ih

nen verliehenen Erekutionsrechts anordnen, iſt dieſelbe Wirkung beizus

legen, die das Geſek den gerichtlich verfügten Erekutionen beilegt ?).

Inſoweit die Regierungen frei und ſelbſtſtändig handeln können ,

ſind ſie auch berechtigt, ohne höhere Genehmigung Verbindlichkeiten

im Namen des Fiskus und anderer, unter ihrer Verwaltung ſtehen

den moraliſchen Perſonen zu übernehmen , Gerechtſamen derſelben zu

entſagen, Vergleiche und andere Verträge einzugehen und zu beſtä :

tigen . Alle , in Rückſicht des Regierungsreſſorts entſtehenden Pro

Beffe können ſie, ohne Anfrage, nach ihrer pflichtmäßigen Ueberzeu

gung anhängig machen , oder ſich darauf einlaſſen und durch die ge

Teblichen Inſtanzen fortführen. Es iſt zwar ihre Pflicht, dem Lan

desherrlichen Intereſſe, und den Gerechtſamen der, ihrer Verwaltung

anvertrauten Unſtalten , Kaſſen und moraliſchen Perſonen nichts zu

vergeben ; ſie ſollen aber weder übereilte und unbegründete Klagen er

heben , noch rechtmäßig wider ſie angebrachte Klagen beſtreiten , ſondern

lieber einen Anſpruch aufgeben und einräumen, oder ſich darüber ohne

Prozeß mit den Intereſſenten zu vergleichen ſuchen , ſobald der Rechtsa

punkt dabei irgend erheblichen Bedenken unterworfen iſt.

Die Geſchäfte werden bei den Regierungen , ausgenommen bei

dér Regierung in Stralſund, in mehreren Abtheilungen berbeitet.

Es beſtehen nämlich :

1) A. D. vom 6. Mai 1836. Gefeßl. S. 194 .
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1) eine Abtheilung für die Verwaltung der direkten

Steuern , Domainen und Forſten . Zu ihrem Geſchäftskreiſe

gehören ſämmtliche Angelegenheiten, welche ſich auf das Staatseinkom

men aus den Grund- und Perſonalſteuern beziehen, oder auf die Ber:

waltung der Domainen und Forſten und ſolcher Regalien, die bisher

mit der Domainen- und Forſtverwaltung verbunden waren , insbeſon :

dere auch die Landesherrliche Sagd- und Forſtpolizei;

2) eine Abtheilung des Innern , für die übrigen Ungeles

genheiten ;

3) von lekterer abgeſondert beſteht bei den Regierungen in Kö:

nigsberg, Potsdam , Frankfurt, Stettin, Breslau, Poſen, Magdeburg

und Merſeburg eine Abtheilung für die Kirchenverwaltung

und das Schulweſen. Sie bearbeitet die den Regierungen zuges

wieſenen Kirchen- und Schulangelegenheiten, d. h. alle diejenigen, welche

nicht dem Konſiſtorium und Provinzial - Schulkollegium ( vergl. unten

$ 115 ) zuſtehen .

4) Bei den Regierungen in Königsberg , Marienwerder und Frank:

furt ( vergi. oben S. 132) beſteht noch eine Abtheilung für die

Landeskultur , zur Bearbeitung derjenigen Angelegenheiten , welche

früher vor die Generalkommiſſionen gehörten. Ferner iſt

5) bei den Regierungen zu Potsdam und Frankfurt eine Ab

theilung für die Verwaltung der indirekten Steuern.

Ein kollegialiſcher Geſchäftsbetrieb findet in dieſer Abtheilung nicht ſtatt.

Wenn in Prozeß- und andern Rechtsſachen der Dirigent und Juſti

tiarius abweichende Meinungen haben , ſo iſt die Sache dem Präft:

denten vorzulegen, um durch ſein Botum den Ausſchlag zu geben,

oder die Sache zur Plenarſißung zur Beſchlußnahme zu verweiſen.

6 ) Die Raffen- , Etats- und Rechnungsangelegenhei:

ten , ſoweit ſie nach der Geſchäftsanweiſung dem Regierungs

Kaffenrath zugewieſen ſind , hat derſelbe ſelbſtſtändig unter dem

Präſidenten zu bearbeiten , und iſt in allen Abtheilungen , wo ſeine

Mitwirkung erfordert wird, zuzuziehen.

Uußer dem Präſidenten , welcher für einen prompten und res

gelmäßigen Geſchäftsgang zu ſorgen beſonders verpflichtet iſt, beſtehen

die Mitglieder der Regierung aus den Ober - Regierungsräthen

- den Vorſigenden in den Abtheilungen - dem Oberforſtmeifter

welcher Mitdirigent der Abtheilung für Domainen und Forſten

iſt - den Regierungsräthen, den techniſchen, nämlich den geiſtlichen ,

Schul:, Medizinal , Bau- und Forſträthen , und den Regierungs

Uffefforen.

Fedem Mitgliede iſt ein beſtimmter Wirkungskreis nach den

Hauptgattungen der Geſchäfte abgegrenzt. Mit der Vertheiluug der

Geſchäfte fou ſo wenig wie möglich gewechſelt werden. Alle bloß ein :

leitenden und vorbereitenden Verfügungen , ſo wie überhaupt alle Sas
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chen , welche ihren gewieſenen Gang , ihre Norm und Form haben,

ſind die Decernenten , wenn ſie nicht erhebliche Zweifel haben, verpflich :

tet, ohne Vortrag anzugeben und abzumachen . Zum Vortrag kom

men die Sachen in der Regel erſt dann, wenn es darin auf eine ma

terielle Entſcheidung ankommt. Beruht dieſe aber auf unzweifelhaften

ausdrücklichen Vorſchriften , ſo ſind die Decernenten berechtigt, fie ebens

falls ohne Vortrag abzumachen . Einige Gegenſtände, die ſteis vorges

tragen werden müſſen , ſind beſonders beſtimmt. Bei dem Vortrage

in den Abtheilungen entſcheidet die Mehrheit der Stimmen fämmt :

licher Mitglieder. Bloß im Falle der Stimmengleichheit gebührt dem

Vorſigenden die Entſcheidung. Er iſt berechtigt, den wider ſeine An :

Ficht gefaßten Beſchluß der Mehrheit durch Provokation auf den Prä

ſidenten zu ſuspendiren , von welchem es dann abhängt, durch ſeinen

Beitritt zu beſtimmen : ob nach der Anſicht des Vorſißenden oder der

Stimmenmehrheit der Mitglieder der Abtheilung verfahren, oder ob die

Sache zur Entſcheidung an das Plenum verwieſen werden ſoll.

Die Abtheilungen verfügen zwar, jede in dem ihr angewieſenen

Wirkungskreiſe, ſelbſtſtändig, bilden indeß keine abgeſondert von einan :

der für ſich beſtehende Behörden, ſondern machen zuſammen nur ein

gemeinſchaftliches Kollegium aus. Berührt eine Sache das Reffort

von mehr als einer Abtheilung , ſo muß ſie bei der, wozu ſie haupt

ſächlich gehört, bearbeitet, von dieſer aber mit der andern , deren Ges

ſchäftskreis ſie auch berührt, Rückſprache genommen und deren Erklä

rung beachtet werden . Sollte dabei eine Einigung nicht ſtattfinden ,

dann iſt die Sache im Plenum zum Vortrage zu bringen . Im

Plenum, welches aus ſämmtlichen Mitgliedern der Regierung, unter

dem Vorſige des Präſidenten, zuſammentritt, werden außer dieſen und

mehreren andern Sachen, in Hinſicht derer es allgemein vorgeſchrieben

iſt, noch diejenigen berathen, die der Präſident oder die Abtheilungs

Dirigenten dahin verweiſen . Die Provinzial - Steuer - Direktoren ſind

befugt, den Plenarſikungen der Regierungen in dem Bezirke ihrer Ver:

waltung beizuwohnen ; auch können ſie bei ihrer Anweſenheit in den

verſchiedenen Regierungs- Departements von dem Präſidenten zu ein :

zelnen Sigungen des Plenums, ſo wie der Abtheilungen, noch beſon

ders eingeladen werden ; ſie haben alsdann ein Votum. Eben ſo iſt

der Präſident befugt, einzelne Landräthe zu den Sißungen zuzulaſſen ,

in welchem Falle ihnen ein Votum gebührt. Auch in den Plenar:

verſammlungen entſcheidet Mehrheit der Stimmen, bei Stimmengleich

heit die Stimme des Vorſißenden. Doch haben die techniſchen Mit

glieder nur in den Angelegenheiten , welche zu ihrem Geſchäftskreiſe ge

hören , und die Aſſeſſoren nur in den von ihnen ſelbſt bearbeiteten

Sachen ein volles Votum . Iſt der Präſident mit dem Materiellen

angegebener Verfügungen oder gefaßter Beſchlüſſe nicht einverſtanden ,

ſo muß er dieſelben nochmals, dem Befinden nach, im Plenum zum
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Bortrage bringen laſſen . Bei dem im Plenum gefaßten Beſchluſſe

hat es dann zwar ſein Bewenden, doch kann er, wenn er auch als

dann noch nicht von der Richtigkeit des Beſchluſſes überzeugt iſt, der

Ausführung deſſelben auf ſeine Verantwortung Unſtand geben,

und die Entſcheidung des Oberpräſidenten einholen , ſobald nicht Ges

fahr im Verzuge iſt. Iſt Lekteres aber der Fall, ſo muß der Beſchluß

des Kollegiums ohne weitern Anſtand ausgeführt werden .

Jeder Departementsrath oder in einzelnen Sachen ernannte Des

cernent hat die Befugniß , in dem ihm angewieſenen Geſchäftskreiſe

möglichſt frei und ſelbſtſtändig zu wirken , und iſt nicht allein für eis

nen ſchnellen und ununterbrochenen Fortgang, ſondern auch für eine

gründliche und vorſchriftsmäßige Bearbeitung der dazu gehörigen Ges .

genſtände zunächſt und vollſtändig verantwortlich . Von dieſer

prinzipalen Verantwortlichkeit wird auch Niemand durch den Beitritt

des Kollegiums bei dem gehaltenen Vortrage befreit, inſoweit er nicht

etwa feine abweichende Meinung zu den Äkten gebracht hat. Nach

dem Departementsrath oder Decernenten haftet, inſofern nicht zunächſt

die Berantwortlichkeit der Korreferenten oder anderer Mitglieder, die

an der Sache Antheil genommen, eintritt, der Vorſigende der Abthei:

lung, zu welcher die Sache gehört, oder, wenn es Sache des Plenums

iſt, der Präſident. Demnächſt tritt erſt die Vertretungsverbindlichkeit

der übrigen Mitglieder des Plenums oder der einzelnen Abtheilungen

ein , je nachdem die Veranlaſſung des Regreffes fich von jenem oder

dieſem herſchreibt.

$ 115. Die Konfiſtorien und Provinzial - Schulkollegien .

Die Konſiſtorien und Provinzial- Schulkollegien 1) ſind eigentlich

nicht zwei beſondere Behörden , ſondern nur zwei Abtheilungen derſet

ben Behörde. Die eine, das Konſiſtorium , bearbeitet die evangeliſchen

geiſtlichen Sachen ; die andere, das Provinzial - Schulkollegium , die

Unterrichtsangelegenheiten. Für jede Provinz iſt ein Konſiſtorium und

Provinzial - Schulkollegium . Sie haben ihren Sie in Königsberg,

Berlin, Stettin, Breslau, Poſen , Magdeburg, Münſter und Koblenz.

In Abſicht der kirchlichen Ungelegenheiten der evangeliſchen Kon:

fefſionen übt das Konſiſtorium , in Verbindung mit dem Gene :

ral Superintendenten ) der Provinz, die Konſiſtorialrechte aus,

1) Dienſtinſtruktionvom 23. Oktober 1817. Geſell. S. 237. K. D. vom

31. December 1825 B. Geſebi. 1826, S. 5. Verordnung, betreffend

die Unſtellung der Direktoren und Lehrer der Gymnaſien u . l. w . , vom

9. December1842. Gefeßj. 1843, S. 1 .

2) Inſtruktion für die General - Superintendenten vom 14. Mai 1828 (in

8. Šampo , Unnalen, 1829, S. 277) .
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welche ſich auf den eigentlichen Religionsunterricht beziehen . Es hat

die Sorge für Einrichtung der Synoden und die Aufſicht über dieſels

ben ; die Aufſicht über den Gottesdienſt im Augemeinen, insbeſondere

in dogmatiſcher und liturgiſcher Beziehung zur Aufrechthaltung deſſel

ben in ſeiner Reinheit und Würde ; die Prüfung der Kandidaten ,

welche auf geiſtliche Uemter Unſpruch machen, und deren Ordination ;

die Aufſicht über die Umts- und moraliſche Führung der Geiſtlichen ; die

Einleitung des Strafverfahrens gegen diejenigen Beamten des öffent

lichen Gottesdienſtes, welche bei Führung ihres Amtes gegen die litur:

giſchen und kirchlichen Unordnungen verſtoßen ; die Ertheilung von

Konzeſſionen und Dispenſationen, mit Ausſchluß derjenigen zu Haus

taufen und Haustrauungen, vom dritten Uufgebote und von den vers

faſſungsmäßigen Erforderniſſen der Konfirmation , welche den Regie:

rungen zuſtehen, und mit Ausnahme der Dispenſationen zum einma

ligen Uufgebote, welche dem geiſtlichen Miniſterium vorbehalten ſind ;

die Anordnung kirchlicher Feſte , ingleichen der Buß- und Bettage,

nach den Anweiſungen des geiſtlichen Miniſteriums, und die Beſtim :

mung der Texte für die bei ſolchen Gelegenheiten zu haltenden Pre

digten .

Bei der Aufſicht über die Amts- und moraliſche Führung der

Geiſtlichen, bei Suspenſion derſelben vom Amte, bei Unſtellung der

Superintendenten, bei Veränderungen der beſtehenden oder bei Ein :

führung neuer Stolgebühren , bei Zuſammenziehung von Parochieen,

ſo wie bei Umpfarrungen von Ortſchaften wirken die Regierungen mit.

Unter dem Provinzial - Schulkollegium ſtehen die gelehr:

ten Schulen , welche zur Univerſität entlaſſen 1). Die Elementar: und

Bürgerſchulen, ſo wie die Privaterziehungs- und Unterrichtsanſtalten ,

ſtehen unter Uufficht und Verwaltung der Regierung . Dem Provin:

zial - Schulkollegium ſteht in Rückſicht derſelben nur die obere Leitung

in wiſſenſchaftlicher Hinſicht und in Beziehung auf die innere Verfaf

fung, ingleichen die Sorge für die Ausbildung der Elementarſchullehrer

zu. Auch hat es die Prüfung pro facultate docendi bei den ge

lehrten Schulen zu beſorgen .

Die Verwaltung der äußern Angelegenheiten der Kirchen und

Schulen aller Konfeffionen, insbeſondere die Aufſicht auf die Verwal:

tung des Kirchen- und Schulvermögens, gehört den Regierungen.

Doch iſt die geſammte Vermögensverwaltung und das Kaſſen- und

Rechnungsweſen der Gymnaſien, der gelehrten Schulen und der Schul

Lehrer - Seminarien , ſo wie der mit den vorgenannten Inſtituten in

unmittelbarer Verbindung ſtehenden Erziehungs- und Unterrichtsan

1 ) Vergl. Reglement für die Prüfung der zu den Univerſitäten übergehen:

den Schüler, vom 4. Juni 1834, am 25. Juni 1834 als Gerek geneh:

migt (in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 457).
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ſtalten, den Provinzial-Schulkollegien überwieſen ; nicht weniger gehört

zu deren Reffort die Verwaltung der bei dieſen Inſtituten befindlichen

Stipendien - Fonds und des Königlichen Kollaturrechts.

Die innere Verfaſſung des Konſiſtoriums und Provinzial- Schul

kollegiums iſt kollegialiſch. Bei Gleichheit der Stimmen giebt die des

Vorſigenden den Ausſchlag. Bei dem Geſchäftsgange finden die Vor:

ſchriften der Regierungsinſtruktion analogiſche Anwendung.

$ 116. Die Kreisverwaltung.

Fedem der landräthlichen Kreiſe , worin die Regierungsbe

zirke eingetheilt ſind, iſt ein der Regierung unmittelbar untergeordne

ter Staatsdiener, der Landrath , vorgeregt. Der ganze Kreis iſt der

Aufſicht des Landraths unterworfen , doch mit Ausnahme der größeren

Städte, deren Gemeindebehörden den Regierungen unmittelbar unter:

geordnet ſind. In den Städten, in welchen neben den Gemeindebe

hörden beſondere Polizeibehörden vorhanden ſind, wie in Berlin (vergl.

oben S. 343) , Königsberg, Breslau, Memel, Pillau, Danzig, Pots

dam, Köslin, Poſen, Magdeburg, Köln, Koblenz und Achen , ſind dieſe

auch nicht den Landräthen untergeordnet.

Die frühere Repräſentation der Kreiſe durch die Landräthe hörte

im Jahre 1812 auf ). Die damals angeordneten Kreisverwaltungen

haben , wo ſie eingerichtet worden waren , aufgehört ). In ſo weit

nicht für einzelne Geſchäftszweige beſondere Beamte vorhanden ſind,

wie Baubeamte , Medizinalbeamte, Beamte der Domainens , Forſt-,

Steuerverwaltung u. P. w. , ſind die Landräthe die Organe, deren ſich

die Regierungen zur Ausführung ihrer Verfügungen bedienen 3).

Doch ſind ſie auch ermächtigt, in einzelnen Angelegenheiten ihres Reſ

ſorts den Juſtiz - Unterbehörden Lufträge zu ertheilen und ſie zu deren

Befolgung anzuhalten , vorausgeſekt , daß die Natur dieſer Zufträge

nicht ihrer eigentlichen Beſtimmung fremd reſp . entgegen iſt 4 ).

1 ) Edikt wegen Errichtung der Gendarmerie vom 30. Juli 1812, § 50 .

Geſeßl. S. 151. DiesEdikt, deſſen erſter und zweiter Ubſchnittvon

den Kommunalverhältniſſen und von dem Geſchäftskreiſe der Kreis di:

rektoren handelt , iſt wohl nirgend vollſtändig zur Ausführung gekom

men. Der von der Gendarmerie ſelbſt handelnde Theil deſſelben iſt

durch die Verordnung über die anderweitige Organiſation der Gendar:

merie, vom 30. December 1820, Geſegl. 1821 , S. 1, aufgehoben worden.

2) Vergl. z. B.Kreisordnung für die Kur : und Neumark, vom 17. Auguſt

1825, § 22. Gefeßl. S. 206 .

3) Vergl. Verordnung vom 30. April 1815 , § 34—40. Gerekr. S. 91 .

Eine beſondere Inſtruktion für die Landräthe iſt noch vorbehalten .

4) K. o. vom 31. December 1825 , D. XII. b . Geſegl. 1826 , S. 11.
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Die Kreisverwaltung des Landraths in Kommunalangelegenheiten

foll, wie ſchon oben (S. 263) erwähnt, durch die Kreisverſamm :

lungen begleitet und unterſtüßt werden. Sedem Landrathe iſt ein

vom Staat angeſtellter und beſoldeter Kreis ſekretär , hauptſächlich

für die Bureaugeſchäfte, untergeordnet, der ihn mitunter auch zu vers

treten genöthigt wird , wenn gleich es der Beruf der Kreisdeputir

ten , die kein Gehalt beziehen, iſt, den abweſenden , oder durch Krank:

heit und andere Zufälle von ſeinen Amtsverrichtungen abgehaltenen

Landrath temporär zu vertreten . Ein Anſpruch auf Verwaltung erle:

digter Landrathsämter ſteht den Kreisdeputirten aber nicht zu , doch

follt ihnen , wenn ſie es wünſchen , und die Qualifikation eines Lands

raths vorſchriftsmäßig nachgewieſen haben , · vorzugsweiſe die interimi

ſtiſche Verwaltung von der Regierung übertragen werden ).

In denjenigen Kreiſen der Provinzen Brandenburg , Pom

mern , Preußen , Schleſien und Sachſen , in welchen den Rit

tergutsbeſikern bis zum Jahre 1806 das ausſchließliche Recht zuſtand,

die dem Könige zu erledigten Landrathsſtellen in Vorſchlag zu bringen

den Kandidaten zu wählen , ſoll daſſelbe ihnen auch in Zukunft ver

bleiben. Sie müſſen aber den zu den Kreisverſammlungen deputirten

Repräſentanten der Städte und der Landgemeinden jedesmal von der

Wahl Kenntniß geben , damit dieſe etwanige erhebliche Bedenken , wel

chen die Beſtätigung der Erwählten unterliegen dürfte, zur Unzeige

bei der Regierung bringen können. Wo die Rittergutsbeſiker ſich nicht

im Beſiße eines ausſchließlichen Wahlrechts befunden haben, ſollen die

Landrathsamts - Kandidaten von der Kreisverſammlung gewählt werden.

Dieſe wählt auch allemal die Kreisdeputirten , deren zwei für jeden

Kreis ſein - ſollen. Zu Landräthen und Kreisdeputirten können aus

chließlich nur Rittergutsbeſißer des Kreiſes gewählt werden . Können

nicht drei Landrathsamts - Kandidaten aus den Rittergutsbeſikern des

Kreiſes gewählt werden, ſo hat die Regierung andere qualificirte Per

fonen von Amtswegen vorzuſchlagen. Die Qualifikation der Kreisdes

putirten, welche die Regierung beſtätigt, iſt der Beurtheilung der be

treffenden Kreisverſammlung überlaffen ).

Gleiche Beſtimmungen ſind auch für die Provinz Polen erlar

ſen , doch iſt das Wahlrecht allgemein den Kreisverſammlungen einge

räumt 3 ). Das Recht zur Wahl der Landrathsamts - Kandidaten iſt

1) R. D. vom 13. März 1830 (in Bergius , Ergänzungen 2c . S. 343).

2) Vergl. Reglement vom 22. Auguſt 1826. R. O. vom 10. November

1826. A. D. vom 30. November 1827. R. 2. vom 19. Oktober 1828.

R. O. vom 23. März 1830 ( in Bergius , Ergänzungen 2. S. 172.

174 , 232, 266, 343) .

3) Reglement vom 29. April 1829. À D. vom 23. März 1830 (in Ber :

gius , Ergänzungen 2c. S. 299, 343 )
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hier aber ſpäter ſuspendirt. Die Verwaltungsbehörden ſollen die Kan:

didaten vorſchlagen , dabei aber vorzugsweiſe auf qualificirte Gutsbes

ſiker Rückſicht nehmen 1).

In den weſtlichen Provinzen wählen die Kreisverſammlungen die

Landrathsamts - Kandidaten und die Kreisdeputirten . In der Provinz

Weſtphalen können in der Regel nur Rittergutsbeſiker des betreffen :

den Kreiſes gewählt werden ; wenn aber unter dieſen keine Wahlfähige

vorhanden ſein ſollten , kann die Wahl auch auf die Notabelſten unter

den übrigen ländlichen Grundbeſigern des Kreiſes gerichtet werden . In

der Rheinprovinz kann aus den Rittergutsbeſitern oder aus den

notabelſten ländlichen Grundbeſigern des Kreiſes gewählt werden 2).

Dieſe Beſtimmung bezieht ſich nur auf die Notabilität im Grundbe:

fiße, und nicht in andern Befik- und Gewerbselementen , namentlich

nicht in Kapitalvermögen oder in Fabrik : oder Handelsgeſchäften 3).

In der Rheinprovinz erfordert die Wählbarkeit zu Landrathsämtern,

vermöge eigenthümlichen Gutsbeſiges im Kreiſe, eine der Wahl voran

gegangene, mindeſtens fünfjährige ununterbrochene Dauer des Befißes.

Doch find in Vererbungsfällen die Befieperioden des Erblaſſers und

der Erben in auf- und abſteigender Linie zuſammen zu rechnen und

die Abtretung eines Gutes vom Vater an den Sohn, bei Lebzeiten

des Erſteren, ſo wie in der Ritterſchaft die Succeſſion der Seitenvers

wandten in einem Fideikommißgute, welches von einem gemeinſchafts

lichen Stammvater herrührt, der Vererbung in abſteigender Linie gleich

zu achten . Nur durch den König kann auf den Antrag des Mini

ſters des Innern Dispenſation von dem fünfjährigen Vorbeſiße erfol

gen. Doch können die Kreisſtände ſchon vor der Wahl für einen

ihnen ſonſt geeignet erſcheinenden Wahlkandidaten Dispenſation nach :

ſuchen 4 ).

Unter den von den Kreisſtänden dem Könige vorzuſchlagenden

Landrathsamts - Kandidaten hat ſich nur derjenige einer Prüfung zu

unterwerfen, den der König zur Verwaltung der Stelle deſignirt, wenn

er nicht von dem Könige von der Prüfung entbunden iſt, oder durch

eine bei einer der beiden Ober- Eraminations - Kommiſſionen beſtandene

Prüfung die Reife zu der Stelle eines Mitgliedes einer Regierung

oder eines Obergerichts nachgewieſen , oder nach vollendetem Regie

rungs - Referendariat das Zeugniß der vollſtändigen Vorbereitung zu

1) R. D. vom 2. Februar 1833 ( in Bergius , Ergänzungen 2. S. 429).

2) Reglement vom 17. März 1828. K. 2. vom 23. März 1830 ( in

Bergius, Ergänzungen 2c. S. 257. 343) .

3) R. O. vom 15. Jan. 1837 (in v . Šamp , Unnalen, 1837, S. 15).

4) R. O. vom 23. März 1839 in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 643).
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der Prüfung bei der Ober- Eraminations - Rommiſſion für die Beam:

ten der höheren Verwaltung erworben hat 1).

Da die Wählbarkeit zum Landrathsamte weſentlich von dem Bes

fiße desjenigen Grundeigenthums abhängig iſt, welches nach der Ver :

faſſung der verſchiedenen Provinzen den Kandidaten zur Verwaltung

des Landrathsamts befähigt, ſo muß ein ſolcher Beſit auch während

der Dauer des Umts beibehalten werden. Mit dem Aufhören

eines zur Wählbarkeit als Landrath befähigenden Grundbeſiges iſt das

her die Verpflichtung zur Niederlegung des landräthlichen Amts uns

mittelbar verbunden . Nur durch den König kann auf den Antrag

des Miniſters des Innern von dieſer Beſtimmung Dispenſation er:

theilt werden %).

§ 117. Die Lokalverwaltung.

Die Organe , deren ſich die Landräthe zur Vollſtreckung ihrer

Befehle bedienen , ſind, außer den Gendarmen (vergl. oben S. 318) ,

die Bezirks- und Ortspolizei - Behörden.

In der Rheinprovinz haben daher die Gemeindevorſtände,

nämlich die Bürgermeiſter oder Ober - Bürgermeiſter, falls dies

ſelben nicht der Regierung unmittelbar untergeordnet ſind, den Weiſun

gen des Landraths Folge zu leiſten , da ihnen in der Regel die Ver:

waltung der Ortspolizei obliegt. ( Vergl. unten Kap . XIV . )

In der Provinz Weſtphalen ſind in den Städten, in welchen

die revidirte Städteordnung eingeführt iſt, die Magiſträte die Orts

polizeibehörden, und den Landräthen in Polizei -Angelegenheiten unter:

geordnet. In den übrigen Gemeinden haben die Amtmänner die

Polizeiverwaltung in ihren Umtsbezirken, unter Uufſicht des Landraths,

zu beſorgen . Ihnen ſind , in Bezug auf die örtliche Polizeiaufſicht,

die Gemeindevorſteher untergeordnet. Wo Dorfs- und Bauer:

fchaftsvorſteher ſind, bilden ſie eine Hülfsbehörde des Gemeinde

vorſtehers für die bloß örtlichen Geſchäfte, und inſonderheit für die

1) Regulativ vom 13. Mai 1838. 8. D. vom 10. Juli 1838. Geſeni.

S. 423. Die Anforderungen an den zu Prüfenden ſind nicht eben er:

heblich. Um die Vorbereitung auf das Landrathsamt im praktiſchen

Wege zu erleichtern , iſt denjenigen , welche fich über ihre Wählbarkeit

zu dieſem Amte, nach allgemeinen Erforderniſſen und über eine Schul

bildung, welche die Reife zu den univerſitätsſtudien erreicht, gehörig

auszuweiſen im Stande find, verſtattet, ohne daß es einer Befähis

gung zum Regierungs - Referendariat bedarf, zum Behufe ihrer Ausbil:

dung für Verwaltungsgeſchäfte bei einer Regierung einzutreten .

2 ) R. D. vom 23. März 1839. Gefeßi. S. 154.
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Polizeiaufſicht. Die Rittergutsberiber ſind in dieſer Beziehung

dem Amtmann unmittelbar untergeordnet ).

In den öſtlichen Provinzen liegt in den Städten die Ber :

waltung der Ortspolizei in der Regel den Magiſträten ob. Infoweit

ſie nicht den Regierungen unmittelbar untergeordnet ſind, ſtehen ſie,

namentlich in dieſer Hinſicht, unter dem Landrathe.

Auf dem Lande wird die Ortspolizei unter Aufſicht des Land:

raths von den Inhabern der Civilgerichtsbarkeit (vergl. eben S. 65

sqq.) verwaltet, mithin, wo die Gerichtsbarkeit der Domainenverwal

tung zuſteht, von den Domainen - Rentämtern, Domainenpächtern oder

den zu dieſem Behufe von der Domainenverwaltung beſtellten Perſonen .

Die Organe der Ortspolizeiverwaltungen ſind die Schulzen).

In den Theilen der Provinz Sachſen , welche zum Königreich

Weſtphalen gehört hatten , haben auch die Gutsbeſißer, welche die Ge

richtsbarkeit früher beſeffen, ſie jedoch nach dem Uufhören der Fremds

herrſchaft nicht wieder erlangt haben , auf den ihnen eigenthümlichen

Höfen und Grundſtücken die Polizei zu verwalten 3).

Für die vormals zum Herzogthume Warſchau gehörig geweſe

nen Landestheile, wo die Patrimonialgerichtsbarkeit nicht wieder hergeſtellt

iſt (vergl. oben S. 31. 32) , nämlich den Ruim- und Michelau :

ſchen Kreis , Regierungsbezirks Marienwerder, und die Provinz

Poren , enthält das Warſchauiſche Gefeß vom 23. Februar 1809, und

die zur Ergänzung deſſelben vom Warſchauiſchen Miniſterio am

28. Juli 1809 erlaſſene Inſtruktion Beſtimmungen über die Orts

verwaltung auf dem platten Lande , welche, bis zur Erlaſſung einer

allgemeinen Kommunalordnung, dahin ratihabirt ſind, daß die Verwal:

tung der Woytämter, oder die Beſtellung eines dazu qualificirten Stell

vertreters , den Grundherren ſelbſt, oder der die Güter verwaltenden

Behörde und in den Domainen den Pächtern derſelben obliegen folt 4).

In der Provinz Poren wurden , unter Aufhebung dieſer Ver

pflichtung, im Jahre 1833 die Rittergüter, Dorfgemeinden, kleineren

Städte und die zum Stande der Landgemeinden gehörigen, abgefon :

derten Beſikungen in beſtimmte Bezirke von 2 bis 6000 Seelen ver

einigt, denen Beamte, unter dem Namen Wonts , vorgelegt wurden,

welche die Funktionen von Bezirks-, Polizei- und Kommunalbeamten

im Namen des Königs ausübten , auch aus den Staatskaſſen remu:

1) Vergl. Landgemeindeordnung für Weſtphalen, vom 31. Oktober 1841,

§ 74. 75. 80-82. 110. 123. Gefeßi. S. 297. Verordnung vom

31. Oktober 1841, § 2. 13. Geſeks. S. 322.

2) Bergl. 1. £. R. II. 7, § 53 sqq.

3) Vergl. Verordnung vom 31. März 1833, § 3 d . Gefeßi. S. 62.

4) Bergl . R. O. vom 16. April 1823 (in Bergius, Ergänzungen 20

S. 96 ).
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nerirt wurden *). Da dieſe Woytseinrichtung im Allgemeinen die

durch fie beabſichtigten Zwecke erfüllt hatte, indem dadurch eine beſſere

Ordnung in den Geſchäften hergeſtellt war, ſo wurde ſie ſpäter wieder

aufgehoben , und dafür für Bezirke von 6 bis 9000 Seelen ländlicher

Bevölkerung Diſtrikts - Kommiſſarien ) angeordnet, um den Land

räthen in allen Gegenſtänden ihres Wirkungskreiſes als Gehülfen und

Organe zu dienen , die Polizeigerichtsbarkeit über die Dorfgemeinden ,

ſo wie in den kleinen Städten , welchen die Städteordnung nicht ver:

liehen iſt, auszuüben, und diejenigen Arbeiten , welche die Ortsvorſteher

ordnungsmäßig zu fertigen , außer Stande find, ſo weit nöthig, felbft

zu fertigen , und ihnen für die Zukunft zur Fertigung derſelben die

erforderliche Anleitung zu geben ; überhaupt alles Dasjenige zu ver:

richten , was das Bedürfniß der Verwaltung mit ſich bringt. Die

Diſtriktskommiſſarien fungiren lediglich als Staatsbeamte, und find,

nach vernommenem Gutachten der Landräthe , auf Präſentation der

Regierungen , vom Oberpräſidenten anzuſtellen. Dabei ſind vorzugs :

weiſe die Königlichen Rentbeamten und Generalpächter der Domainen

innerhalb ihrer Amtsbezirke zu berückſichtigen, und ſollen Erſtere, ver:

möge ihres Amts, und Legtere nach Maaßgabe ihrer Kontraktsbedin

gungen zur Uebernahme der Stelle verbunden ſein . Die Regierungen

können hierbei auch auf geeignete Gutsbeſiker und Bürgermeiſter Rück:

ſicht nehmen . Ein Diſtriktskommiſſar erhält eine Beſoldung von

höchſtens 500 Thalern aus der Staatskaſſe, und außerdem ein Requi:

valent von 100 Thalern für ſämmtliche, vorher den Einwohnern der

Woytsbezirke für das Bureau der Woyts obgelegene Leiſtungen . Dieſe

Requivalente fino kreisweiſe von den nicht mit der Städteordnung be:

theiligten Städten, Dominien und Landgemeinden aufzubringen. Die

Ritterg utsberiger ſollen mit den auf ihren Gütern befindlichen

Vorwerken , mit den darauf wohnenden Perſonen von der Ortsgemeinde

abgeſondert bleiben und berechtigt ſein, auf dieſem ihren Eigenthume

nicht nur diejenigen Geſchäfte, welche den Vorſtehern der Ortsgemein

den obliegen, perſönlich oder durch qualificirte, von den Landräthen zu

beſtätigende Stellvertreter zu beſorgen , ſondern auch auf den Gütern

die örtliche Polizei , ſo wie die Polizeigerichtsbarkeit über die darauf

wohnenden Perſonen, mit denſelben Befugniſſen, wie die Diſtriktskom

miſſarien , zu verwalten . Bei dieſer Verwaltung ſtehen ſie in der Re:

gel unter unmittelbarer Aufſicht der Landräthe, welche ſich jedoch bei

der Militäraushebung, der Steuerveranlegung und bei ſonſtigem Be:

fugniſſe, der Diſtriktskommiffarien als ihrer Organe in ihren Geſchäf

1) R. O. vom 9. März 1833 (in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 430 ).

2) R. O. vom 10. December 1836 (in Bergius, Ergänzungen 2c.

S. 573 ). Die Polizei- Diſtrikts -Kommiſſarien in Schleſien ſind nicht

Staatsbeamte. Bergl. Juſtizminiſterialblatt 1842, S. 304.

25
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ten mit den Rittergutsbeſikern, bedienen können. Wegen Verwaltung

der Geſchäfte auf denjenigen Rittergütern , deren Beſißer von dieſer

Befugniß keinen Gebrauch machen wollen, haben die Landräthe durch

den Diſtriktskommiſſar die nöthigen Anordnungen zu treffen.

Elftes Kapitel.

Von den Staatseinkünften , ſo wie von den Abgaben

überhaupt.

$ 118. Das Etat &weſen .

Im Jahre 1820 wurde es für höchſt nöthig erklärt , daß die

endliche Regulirung des Staatshaushalts und des Schuldenweſens

nicht länger aufgehalten werde. Es wurden demgemäß mehrere nach

den bisherigen Adminiſtrations - Anſchlägen erforderliche bedeutende Wus:

gaben bei der Entwerfung des Projekts zum Haupt - Finanz - Etat für

1820 bei den verſchiedenen Verwaltungszweigen abgeſegt, und ſomit

ein verminderter Bedarf von 50,863,150 Thalern als Ausgabe ange

nommen . Da dieſer indeß durch die bisherigen Staatsrevenuen nicht

vollſtändig gedeckt war , fo wurden neue Abgabenerhöhungen in Aus:

ficht geſtellt. Dabei wurde beſtimmt, daß dieſe als Bedarf bei der

laufenden Verwaltung angenommene Summe unter keiner Bedingung

erhöht werden dürfe. Der König erklärte die Chefs der einzelnen Ver

waltungen perſönlich , ſo wie auch das geſammte Staatsminiſterium

dafür verantwortlich. Lekteres foute ausmitteln, ob nicht, beſonders

durch Verminderung der Behörden und Beamten, noch anderweite Er

ſparniſſe gemacht werden könnten . Dies wurde für die Folge für mög

lich gehalten , wenn ſich die Departements chefs darauf beſchränkten ,

Grundfäße Behufs der Verwaltung aufzuſtellen und die Provinzial

behörden bei deren Erfüllung im Allgemeinen zu kontrolliren , dieſen

aber die eigentliche Adminiſtration überwieſen. Die ſolchergeſtalt er

mittelten Erſparniffe, alle Mehreinnahmen bei der laufenden Verwal:

tung und zufällige Einnahmen ſollten zur Bildung eines Staats:

ſchakes (vergl. oben S. 85) benußt werden. Das Staatsſchuldenweſen

wurde durch eine beſondere Verordnung , mit welcher der Etat für die

Staatsſchuldenverzinſung und Tilgung öffentlich bekannt gemacht wurde,

für immer definitiv regulirt (vergl. oben S. 86 ). Damit Sedermann von

2
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dem wahren Zuſtande der Finanzen vollſtändig unterrichtet werde, und

fich überzeuge, daß nicht mehr an Abgaben gefordert werde, als das

dringende Bedürfniß für die innere und äußere Sicherheit, ſo wie zur

Erfüllung der zum wahren Vortheile und zur Erhaltung des Staats

eingegangenen Verpflichtungen unumgänglich nothwendig macht, wurde

endlich beſtimmt, daß der Haupt- Finanz- Etat , nach erfolgter

Prüfung und Feſtſtellung, ebenfalls zur öffentlichen Kenntniß komme,

und mit dieſer Kundmachung von drei zu drei Jahren fortgefahren

werde 1) .

Demgemäß wurde für das Jahr 1821 ein Haupt - Finanz- Etat,

jedoch ohne alle Erläuterungen , veröffentlicht, welcher den Reinertrag

der Einnahmen auf 50,000,000 Thaler , und die Ausgaben eben ſo

hoch angab2 ) .

Später hat der zweite Schleſiſche Provinzial - Landtag um öffent

liche Kundmachung des Staatshaushaltss Etats für die nächſte Ver:

waltungsperiode. Demgemäß wurde der zweite Haupt- Finanz- Etat,

mit 50,796,000 Thalern abſchließend, für das Jahr 1829 veröffent:

licht, auch beſtimmt, daß nunmehr mit der öffentlichen Kundmachung

des Haupt- Finanz- Etats des Staats von drei zu drei Jahren forts

gefahren werden könne. Damit der Zweck vollſtändig erreicht, und

Jedermann die Einnahmen und Ausgaben näher verſtändlich würden,

wurde auch dem Finanzminiſter überlaſſen, gleichzeitig mit der Publis

kation des Etats die erforderlichen Erläuterungen dazu durch die Amts

blätter bekannt machen zu laſſen 3 ) . Für die Jahre 1832 , 1835,

1838 und 1841 wurden abermals Haupt - Finanz - Etats veröffent

licht 4 ) . Der leßtgenannte ſchließt mit 55,867,000 Thalern ab. - Da

ohne Zweifel fämmtliche Haupt- Finanz- Etats nach gleichen Grund:

fäßen aufgeſtellt ſind, ſo dürfte es zweckmäßig ſein, aus den Erläute

rungen zum Etat für 1829, welche der Finanzminiſter unterm 24. Fes

bruar 1829 durch die Umtsblätter bekannt gemacht hat, hier Nachs

folgendes anzuführen , zumal über die ſpäteren Etats dergleichen Er

läuterungen nicht veröffentlicht ſind :

Es würde der bei der Kundmachung des Etats vorwaltende, durch

die Kabinetsordre vom 17. Januar 1820 ausgeſprochene Zweck in ſei

nem ganzen Umfange nicht erreicht werden, wenn nicht gleichzeitig über

die Grundlagen, auf welchen dieſer Etat beruht, und über die bei deffen

Aufſtellung beobachteten Grundſåke einige Erläuterung gegeben würde.

1) R. O. vom 17. Januar 1820. Geſekſ. S. 21 .

2) R. D. vom 7. Juni 1821. Gerekl. S. 48.

3) Sf . D. vom 21. Februar 1829. Gefeßl. S. 13.

4) Gefeßi. 1832, S. 65. 1835, S. 61. 1838 , S. 197. 1841, S. 49.

Vergi. (C. I. Bergius ) ueber den Preußiſchen Haupt - Finanz- Etat

für 1841. Breslau, 1841 .

25 *
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Die Preußiſche Rechnungs- und Raſſenwirthſchaft erkennt es als

Leitenden Grundfaß an, daß eine jede Rafle, welche Landesherrliche Ein

nahmen zu erheben oder dergleichen Pusgaben zu leiſten hat, in ihrer

Buch- und Rechnungsführung durch einen Etat 1) für Einnahme und

Ausgabe geregelt fein muß.

Diere Etats weiſen, ſoweit es ſich um die Einnahme handelt, die

unabånderlich feftftehenden Poſten und deren Berfaltermin nach , und

gewähren bei den unfirirten und veränderlichen Einnahmen einen Vor:

anſchlag der legtern , welcher fich der Regel nach auf den bisherigen

durchſchnittlichen Ertrag gründet , ſoweit nicht beſondere Verhältniffe

eine höhere oder geringere Einnahme, als die Erfahrung ausweiſet, er

warten laſſen . Eine jede Einnahme- Verwaltung beſtreitet in der Mes

gel die Ausgaben , welche mit deren Beaufſichtigung und mit der Erhe:

bung verknüpft find, ſelbſt, und der Betrag diefer theils firirten , theils

unficirten Ausgaben wird ebenfalls durch die Etats geregelt und von

dem Bruttoertrag vorweg in Abzug gebracht. Bei der Weitſchichtigkeit

dieſer Spezial - Etatsfertigung wird dieſelbe der Regel nach nur alle drei

Jahre nach einem beſtimmten, hierunter für die einzelnen Provinzen feſt

gefekten Turnus bewirkt.

Die Ueberſchüſſe der Spezialkaffen der hauptſächlichſten Einnahme :

zweige fließen ſodann in die Regierungs - auptkaſſen zuſammen,

und nur die botterie- und Pofteinnahmen, welche nach der Eigenthümlich:

teit ihrer Berwaltung einer beſondern Sentral - Einnahmekaſſe nicht ent:

behren können, ſo wie einige andere Einnahmen von geringerm Betrage,

bilden hiervon eine Ausnahme, indem ihr Reinertrag, nach Beſtreitung

der ſpeziellen Regiekoſten , unmittelbar zur General - Staatskaffe

abgeführt, übrigens aber der Haushalt auch dieſer Verwaltungszweige

ebenfalls nach den oben im Augemeinen angegebenen Grundfågen durch

Etats feſtgeſtellt wird.

Die Regierungs - Hauptkaffen beſtreiten als Buchhaltereien für die

Einnahmezweige, welche unter der unmittelbaren Leitung der Regierun

gen ſtehen, wiederum nach befondern Verwaltungsetats, diejenigen Aus:

gaben, welche zwar ebenfalls auf die Verwaltung jener Einnahmezweige

Bezug haben und von ihnen nicht getrennt, gleichwohl aber auf die ein:

zelnen Spezial- und Elementarkaffen nicht vertheilt werden können , und

eben dieſe Funktionen verſieht die General- Staatskaffe in Abſicht fol

cher Regiekoſten , welche ihrer Eigenthümlichkeit nach auch nicht auf die

einzelnen Regierungsbezirke vertheilt werden können, ſondern unter un:

mittelbarer Leitung der Sentralbehörde zu verwalten ſind.

Bei denjenigen Einnahmezweigen, welche nicht unter der ſpeziellen

1) Das Rechnungsjahr lief in früherer Zeit vom erſten Suni bis zum leß

ten Mai. Seit 1815 iſt aber óas Etatsjahr mit dem Kalenderjahr

vereinigt. R. D. vom 19. Mai 1814. Geſebl. S. 39.
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Leitung der Regierungen ſtehen , alſo namentlich bei den indirekten

Steuern , einſchließlich der Einnahmen vom Salzdebit und von den

Chauffeen, and bei den Bergwerks- und Salinen - Revenuen, vertreten ,

in Abſicht der zu beſtreitenden provinziellen Regiekoſten, die Provinzial

Steuer- und Ober- Bergamtskaffen die Stelle der Regierungs- Faupts

kaffen , und führen nur die Netto - Erträge zu lebteren ab, ſo alſo, daß

der jährlich zu fertigende Regierungs - Hauptkaſſen - Etat jedes Bezirks

die darin aufkommenden Retto - Ueberſchüſſe aller Einnahmezweige , mit

alleiniger Uusnahme der Poft- und Lotterie - Revenuen, nachweiſet, und

zur General-Staatskaſſe, als Hauptſammelkaſſe, theils in baaren Ueber

ſchüſſen, theils in Anrechnungen auf Kredite, welche für die Staatsaus

gabezweige eröffnet ſind, abzuführen hat.

Die Etats der aus dem Reinertrage der Einnahme zu beſtreitenden

eigentlichen Staatshaushalts : Uusgaben werden nach gleichen Grund :

fågen , wie ſolche bei der Einnahme bemerkt worden , feſtgeſtellt, und vor

Eintritt des Rechnungsjahres, für welches ſie gelten , Landesherrlich

vollzogen . Sie umfaſſen ſowohl die aus der General -Staatskaſſe un

mittelbar, als die für Rechnung der betreffenden Centralſtellen in den

Provinzen zu leiſtenden Ausgaben. Es bildet ſich auf dieſe Weiſe der

jedesmalige Staatshaushalts - Etat aus einer einfachen Zuſammenſtels

lung der fåmmtlichen Regierungs - Hauptkaſſen und des General:

Staatskaffen - Etats , und es hat bei dieſem allgemeinen Etat der

Staatseinnahmen und Ausgaben nur die Abweichung von jenen Grund

lagen ſtattgefunden , daß hier, wo es nur auf eine Ueberſicht im Ganzen

und Großen ankommt, die Einnahme- ſowohl als die Ausgabepoften,

überall auf volle Tauſende von Thalern abgerundet ſind.

Der am Schluſſe der Einnahme aufgeführte Ertraordinarientitel

( für 1829 598,000, für 1841 321,000 Thaler) begreift hauptſächs

lich das Aufgeld für das nicht in Natura zur Ausgabe kommende Gold,

dann die Kanzleiſporteln der Miniſterien und der Regierungen 1), die

Abſchoßgefålle, Einnahmen aus Konfiskaten ( ſoweit ſie nicht, wie bei

der Steuerverwaltung , für beſondere Zwecke verwendet werden ) , herren

loſe Erbſchaften u . f. w.

Bei den Ausgaben für die Sentral-Finanzverwaltung ( für 1829

für das Miniſterium der Finanzen , zur Sentral - Finanzverwaltung

263,000 , für 1841 für die Sentral - Finanzverwaltung, und zwar für

das Finanzminiſterium und die General-Staatskaffe 146,000, und für

die Generalverwaltung der Domainen und Forſten 98,000 Thaler) find

die Erhebungs- und Aufſichtskoſten der einzelnen Revenuenzweige und

-

1 ) Die Ausfertigungs- und Verhandlungsſporteln bei den Oberpräſidien ,

Regierungen,Ronſiſtorien, Provinzial- Schulkollegien und Medizinalkol:

legien ſind durch die Verordnung vom 22. November 1842, Geſell.

S. 309, abgeſchafft.
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die fonftigen in ſpeziellerem Bezuge zu dieſen Einnahmen ftehenden Uus

gaben ſchon vom Brutto- Ertrag der erſtern in Abzug gebracht.

Der Mehrbetrag der geſammten Etatseinnahmen gegen die beſon

ders bezeichneten Ausgaben iſt für 1829 mit 2,076,000 Thalern ( für

1841 zur Deckung der Einnahme - Uusfälle, zur Uebertragung von Aus

gabe - Ueberſchreitungen, zu Gnadenbewilligungen und zur Vermehrung

des Haupt-Reſervekapital: 2,136,000 Thaler ) als extraordinaires

Dedungquantum in Uusgabe geſtellt, um daraus vorkommende außer

ordentliche Ausgaben zu decken , und ferner die bei den Einnahmen fich

ergebenden Ausfälle gegen den Etatsanſchlag übertragen zu können .

Nach den Grundfågen , welche bei Aufſtellung des Etats leitend

geweſen ſind, denen zufolge jede überſpannte Veranſchlagung der Ein

nahmetitel ſorgfältig vermieden iſt, und die vorausſichtlichen Ausgaben,

dem wirklichen Bedarfe und der Erfahrung nach, überall gehörig berůde

fichtigt, auch für die einzelnen Baupt - Verwaltungszweige bereits befon:

dere Dispoſitions- und Deckungsſummen in Ausgabe geſtellt ſind , låßt

fich um ſo mehr hoffen, daß, wenn nicht unvorhergeſehene Umſtånde auf

eine Alterirung des Etats einwirken , jenes Reſerve - Quantum nicht nur

für die Zwede, zu denen es zunichft beſtimmt iſt, ausreichen, ſondern

in gleicher Art, als dies in den jảngſt verfloffenen Jahren der Fall ge

weſen , noch einen Ueberſchuß zur Bermehrung des Staatsſchakes lie

fern werde.

In den fämmtlichen Haupt a Finanza Etats fehlen , fowohl bei der

Einnahme, als auch bei der Ausgabe, die zum Unterhalte der König

lichen Familie zc. beſtimmten Domainenrevenuen, welche im Jahre 1820

zu 2,500,000 Thaler angegeben wurden (vergl. oben S. 86) , ſo wie

auch die Gerichtsſporteln und die Rheiniſchen Juſtizſteuern (vergl. un:

ten § 133 ad 5) . Auch iſt nicht erſichtlich, welchen Reinertrag die

Bank und die Seehandlung gewähren , und wozu derſelbe verausgabt

wird. Die Ausgaben für die Central - Finanzverwaltung find bloß hin :

ſichtlich des Finanzminiſterii und der Generalverwaltung der Domai

nen und Forſten beſonders angegeben, nicht aber hinſichtlich der übri

gen Sentral - Finanzbehörden, nämlich der Hauptverwaltung der Staats:

ſchulden , des Departements des Staatsſchakes und der Münzen, des

General - Poſtamts, der Staatsbuchhalterei, der Oberrechnungskammer,

der Bank, der Seehandlung, des Kreditinſtituts für Schlefien. Die

drei zulegt genannten Centralbehörden ſind in den Haupt - Finanza

Etats gar nicht erwähnt. Endlich iſt nicht erſichtlich, was von den

Deutſchen Provinzen einkommt , um die Beiträge des Preußiſchen

Staats für den Deutſchen Bund zu beſtreiten .

Ob und in wie weit die Haupt- Finanz- Etats in der Wirklich :

keit: ſeither befolgt worden ſind oder haben befolgt werden können,

darüber iſt ſeither noch nichts durch die Oberrechnungskammer oder

eine andere Centralbehörde veröffentlicht worden.



391

$ 119. Von den Quellen der Staatseinnahmen überhaupt,

und von den Regalien und Monopolien insbeſondere.

Die Quellen , aus welchen das gewöhnliche Einkommen des Staats

fließt, ſind die Hoheitsrechte (vergl. oben S. 60 ) , das beſondere

Staatseigenthum , die nugbaren Regalien , die Monopolien und die

Gewerbe , die für Rechnung des Staats betrieben werden.

Das bedeutendſte Einkommen bezieht der Staat aus den Hua

beitsrechten , namentlich aus dem Beſteuerungsrechte (vergl. unten

$ 120 ). Auch ſind die Revenuen nicht unerheblich , welche die Früchte

der Gerichtsbarkeit, namentlich die Gerichtsgebühren ( vergl. oben

S. 69 ) , gewähren.

Was das Staatseig enthum betrifft, ſo bringen die Domai

nen und Staatsforſten ein beträchtliches Brutto - Einkommen . Das

reine Einkommen daraus dient zunächſt zur Unterhaltung der König

lichen Familie. Der Ueberreſt und die Veräußerungs- und Ablöſungs

Kapitalien werden zur Verzinſung und Tilgung der Staatsſchulden

verwendet. ( Vergl. oben S. 83 sqq. ) .

Die niederen Regalien ſind die Nußungsrechte von dem ge

meinen Staatseigenthume. Sie können von Privatperſonen und Kom

munen erworben und beſeſſen werden. Wem das Oberhaupt des

Staats dergleichen Nußungsrecht verliehen hat, der kann zur Verthei

digung deſſelben auf den Beiſtand des fiskaliſchen Amts Anſpruch

machen . Es darf aber der Privatbeſißer die Benukung der vom

Staate ihm übertragenen Rechte nicht weiter ausdehnen , als der

Staat ſelbſt dergleichen Regalien zur Zeit der Uebertragung genußt

hat. Sind Urt und Schranken der Benukung bei der Verleihung

felbſt ausdrücklich beſtimmt worden , ſo kann der Privatbeſiger ſein

Recht, unter keinem Vorwande; auf andere Art, oder in einem weitern

Umfange ausüben . Ueberhaupt verſteht ſich dergleichen Verleihung

allemal unter der Einſchränkung auf den beſtimmten Ort , oder auf

die vorausgeſegten Fälle oder Begebenheiten. Innerhalb dieſer be:

ſtimmten Grenzen gilt aber die Vermuthung, daß das Regale dem

Privatbeſiker ausſchließend zukomme, und der Staat ſich der Mitaus

übung begeben habe. Sind die Grenzen des Rechts in der Verlei

hungsurkunde nicht deutlich beſtimmt, ſo findet wegen der Auslegung

Alles ſtatt, was von Auslegung der Privilegien verordnet iſt. Wenn

der Staat einem Privatbeſitzer ein Gut mit allen Regalien , oder

mit Regalien überhaupt, ohne weitere Beſtimmung, verliehen hat,

ſo werden darunter nur diejenigen niedern Regalien verſtanden, welche

andern Gütern derſelben Art in derſelben Provinz , oder in eben dem

Diſtrikte, gewöhnlich beigelegt ſind 1).

1) U. &. R. JI . 14. § 26-34.
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Es ergiebt ſich hieraus, daß die niedern Regalien nur in ſo weit

dem Staate ein Einkommen gewähren können , als ſie nicht Privat

perſonen oder Kommunen verliehen ſind.

In den Titeln von den Rechten und Regalien des Staats in

Unſehung der Landſtraßen , Ströme, Hafen und Meeresufer, und von

den Rechten des Staats auf herrenloſe Güter und Sachen , handelt

das 4. l . R. von Land- und Heerſtraßen ?), von Strömen, Hafen

und Meeresufern ), von der Zollgerechtigkeit 3) , pom Poſtregat 4), von

der Mühlengerechtigkeit 5) , von den Rechten des Staats auf herren:

loſe Grundſtücke 6) , von den Rechten des Staats auf erbloſe Verlaſ

ſenſchaften ), vom Sagdregal 8 ) und vom Bergwerksregat ').

1) 1. L. R. II. 15. Ubſchn . 1 .

2) U. L. R. II. 15. Ubſchn. 2. Der Staat begiebt ſich zum Beſten der

zur See verunglückten des Strandrecht6 . Uuch keine Privatperſon

darf geſtrandete, von ihr gefundeneSachen ſich anmaaßen Geſtran

dete Sachen, zu welchen ſich kein Eigenthümer meldet, gehören aber

dem Staate. Gegen fremde Nationen , welche das Strandrecht noch

ausüben, behält ſich der Staat dieſes Recht zur Schadlochaltung ſeiner

verunglüdten unterthanen ausdrüdlich vor ; § 81—87 evend. Das

Strandrecht an der Elbe und der Weſer iſt für immer aufgehoben .

Elbſchifffahrtsakte vom 23.Juni 1821,Urt. 29. Gerekl. 1822 , S. 21.

Weſerſchifffahrtsakte vom 10. Sept. 1823, Urt. 43. Gefeßl. 1824 , S. 36.

3) 4. £. R. II. 15. Ubſchn. 3 .

4) 1. £. R. II . 15. Ubſchn. 4. Wegen des Zwangsgebrauchs der Extra

poftfuhren , vergl. Verordnung vom 26. Mai 1820. Gerent. S. 71.

Verordnung vom 10. Januar 1824. Geſepi. S. 16. Die früher als

Abgabe an die Poſtkaſſe beſtandene Lohnfuhrabgabe iſt neuerlich auf:

gehoben. R. O. vom 10. December 1841 . Geſekſ. S. 336. Me:

gen des Porto's ?C. , vergl. Regulativ vom 18. December 1824.

Gelepí. S. 225 . R. O. vom 5. November 1827. Geſebi. S. 176.

Die Poſtbeamten müſſen dafür ſorgen, daß die Briefe und Sachen an

die benannten Empfänger richtig abgeliefert werden. Ihnen iſt bei

Strafe verboten, irgend einen Brief, um dadurch den Inhalt zu erfor:

fchen , oder in anderer Abſicht eigenmächtig zu verleßert,zu erbrechen

oder zu unterſchlagen . Regulatio vom 18. December 1824, § 43.

4. £ . R. II. 15. § 177. 205. Rhein . St. G. B. Urt. 187.

5) U. £. R. II . 15. Ubſchnitt 5. Wegen neuer Mühlenanlagen , vergi.

Edikt vom 28. Oktober 1810. Gefeßl. s.95. Verordnung vom 18. Nov.

1819. Geſebi. S. 250. R. D. vom 23. Oktbr. 1826. Geſell. S. 108.

6 ) U. L. R. II. 16. Abſchn. 1. Vergl. Rhein. C. G. B. Urt. 539. 713.

7) 2. L. R.II . 16. Ubſchn. 2. Vgl. Rhein. C. G. B. Urt. 539. 723. 768. 33.

8 ) 2. l. R. II. 16. Ubſchn. 3. Wegen der Jagdbenußung bei den Fea

ſtungswerken, vergl . K. O. vom 21. Januar 1812 und vom 9. Juni

1821. Gefeßl. 1830, S. 70 ; wegen Uusübung der Jagd in den am

linken Rheinufer belegenen Landestheilen, vgl. Verordnung vom 17. April

1830. Gelegi. S. 65 ; und in den Landestheiien , welche vormals zu

den Franzöſiſchen Departements eine Zeitlang gehört haben, vergl. Ver:

ordnung vom 16. November 1839. Gclesi. Š . 335 .

9) 2. £. Å. II. 16. Ubſchn. 4. Wegen der Bergwerksſteuernin der Rhein:

proving, vergl. K. D. vom 30. Žuguſt 1820. Geregs. S. 167.
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Dem Monopol des Staats waren bis in neuerer Zeit nicht

allein Salz, ſondern auch Spielkarten unterworfen .

Die Einfuhr der Spielkarten aus dem Auslande, einſchließ

lich der Zollvereinsſtaaten , iſt noch verboten. Der Handel mit Spiel:

karten, welche im Inlande verfertigt werden, iſt aber freigegeben . Die

Fabrikation und der Verkauf der Spielkarten , von welchen Stempels

ſteuer entrichtet werden muß, darf jedoch nur durch Fabrikanten und

Händler geſchehen , welche dazu eine beſondere Erlaubniß erhalten

haben ) .

Salz iſt einzuführen verboten ? ) . Nach der Anordnung vom

Jahre 1820 ſoll das Salz zum inländiſchen Verbrauche aus den Nie

derlagen der Salinen und der Faktoreien überall zu einem und dem

ſelben Preiſe, und zwar die Tonne von 405 Pfund zu 15 Thalern,

verkauft werden . Dieſe Beſtimmung kam auch im Kreiſe St. Wen

del zur Anwendung ) . Später wurde die Bereitung eines beſondern

Salzes unter der Benennung Viehſalz angeordnet, welches den Land:

wirthen und andern Viehbeſikern zu 5 Thalern für die Tonne von

400 Pfund netto verkauft werden ſoll. Auch ſoll an Fabrikanten,

welche zur Darſtellung ihrer Erzeugniſſe das Salz in namhafter Menge

verbrauchen , und , um die Konkurrenz des Auslandes zu beſtehen ,

weißes Koch- und Steinſalz für 5 Thaler die Tonne zu 405 Pfund

netto , und ſchwarzes und anderes unreines Salz , ſo wie Steinſalz

grus, für 31/ Thaler die Tonne zu 400 Pfund netto debitirt wer

den. Die Verwendung von dergleichen Salz ſteht unter Aufſicht der

Steuerbehörden 5 ) . Neuerlich iſt beſtimmt, daß das zum inländiſchen

Verbrauche beſtimmte Salz in allen denjenigen Landestheilen, in wels

chen nicht ſchon bisher, ihrer abgeſonderten Lage wegen , ein geringerer

Salzpreis ſtattgefunden hat , aus den öffentlichen Verkaufsſtellen zu

dem Preiſe von 12 Thalern für die Tonne von 405 Pfund verkauft

werden, und daß es bei den ermäßigten Preiſen, für welche das Salz

zur Viehfütterung und zum Gebrauche bei einigen inländiſchen Ges

werben abgelaſſen wird, nach Maaßgabe der hierüber beſtehenden Ver

1) Verordnung vom 16. Juni 1838. Geſebi. S. 370.

2) Zoltarif für 1843-1844 vom 18. Oktober 1842, Abth. 2 , ad 25 t.

Geſepi. S. 276.

3) Verordnung vom 17.Ianuar 1820. Geſebi. S. 27. In den Gegen:

den, wo Salzeinſchwärzungen ſchwer zu hindern ſind, und wo deshalb

der Salzverbrauch einer beſondern Kontrolle unterworfen wird, müſſen

nach den geſeßlichen Vorſd)riften vom 19. Auguſt 1823 (in Bergius,

Ergänzungen 2c. S. 98 ) für den Kopf der geſammten Bevölkerung

12 Pfund Salz dem Staat abgekauft werden.

4) K. O, vom 31. December 1835. Geſekl. 1836, S, S.

5) R. O. vom 21. Juni 1838 , und Regulatio vom 29. Juni 1838. Ge:

Tepl. S. 359, 361.
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ordnungen und Vorſchriften , ſein Bewenden behalten fou 1) . Die

Salzrevenuen werden , wie ſchon oben (S. 87) erwähnt, zur Ergän

zung des Staatsſchuldentilgungs - Kaffenbedarfs verwendet.

Auch die Lotterie iſt als ein Monopol des Staats anzuſehen .

Ohne ausdrückliche Genehmigung des Staats dürfen nämlich keine

öffentlichen Lotterien errichtet werden. Auch das Spielen in auswär

tigen Lotterien iſt verboten ?) .

Endlich werden auch , unter Konkurrenz mit Privaten , vom Staate

Gewerbe betrieben. So treibt der Staat durch die Bank und Sees

handlung kaufmänniſche und Fabrikgeſchäfte verſchiedener Art ; ferner

wird für Staatsrechnung Bergbau betrieben, Porzellanfabrikation .

§ 120. Das Beſteuerungsrecht.

Dem Beſteuerungsrechte, als einem Hoheitsrechte des Staats,

find alle diejenigen unterworfen , die für ihre Perſonen, Vermögen oder

Gewerbe den Schuß des Staats genießen. Welchen Klaſſen von lan

deseinwohnern oder Beſikungen die Befreiung von einer oder der an

dern Art der Staatsabgaben zukomme , iſt, nach Verſchiedenheit der

Provinzen , in den beſonderen Gefeßen derſelben beſtimmt. Einzelne

Landeseinwohner, Korporationen oder Gemeinden können die Befreiung

von den Abgaben derjenigen Klaſſe , zu welcher ſie gehören , in der

Regel nur durch Verträge, Privilegien oder Verjährung erlangen. Alle

folche Befreiungen ſind nach der Lehre von Privilegien zu beurtheilen.

Durch dergleichen Ausnahmen ſollen die übrigen Mitglieder derſelben

Klaſſe mit höheren Laſten nicht beſchwert werden. Wer ein ſolches

zur Belaſtung der übrigen Mitglieder gereichendes Privilegium für ſich

anführt, gegen den gilt die Vermuthung , daß er ſelbiges erſchlichen

habe. Streitigkeiten , welche über die Vertheilung der aus dem Bes

ſteuerungsrechte fließenden Abgaben unter den Kontribuenten entſtehen ,

werden , in Ermangelung hinlänglicher, durch Verträge, wohlherges

brachte Gewohnheiten, oder beſondere Gefeße begründeter Beſtimmuns

gen , nach den Regeln einer ohne ausdrücklichen Vertrag entſtandenen

Gemeinſchaft beurtheilt. Streitigkeiten über Befreiungen ſollen nach

obigen geſeßlichen Vorſchriften , übrigens aber nach denjenigen, welche

1) K. D. vom 22. November 1842 , ad 1. Verordnung vom 22. Novem :

ber 1842. Gerekl. S. 307, 310. In den Kreiſen Schleuſingen und

Ziegenrück iſt der Salzverkaufspreis auf 11 Ihaler für die Sonne von

405 Pfund feſtgeſtellt. R. O. vom 4. Januar 1842. Gelegt. S. 31 .

3) Vergl. 2. . R. I. 11. § 547 sqq. Rh. St. G. B. Urt. 410. Ver:

ordnung vom 7. December 1816. Seſeks. 1817, S. 4. K. O. vom

6. Juni 1829. Gefeßl. S. 63. Vergl. R. O. vom 27. Juni 1837 .

Geſeks. S. 129 .
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über den angeführten Grund der Eremtion ergangen ſind, entſchieden

werden 1).

Das Beſteuerungsrecht wird , was die eigentlichen Staatsſteuern

betrifft, in allen Provinzen von dem Könige ausgeübt 2 ). Es iſt zwar

im Jahre 1823 hinſichtlich aller Provinzen verheißen worden , daß den

Provinzialſtänden, ſo lange keine allgemeine ſtändiſche Verſammlungen

ſtattfinden , auch die Entwürfe ſolcher allgemeinen Gefeße, welche Ver:

änderungen in den Steuern zum Gegenſtande haben, ſo weit ſie die

Provinz betreffen , zur Berathung vorgelegt werden ſollten (vergl. oben

S. 213). Doch hat über die meiſten feit jener Zeit ergangenen Steuer:

geſeße eine ſtändiſche Berathung anſcheinend nicht ſtattgefunden 3 ).

$ 121. Von den Gemeindeabgaben .

Was die Gemeindeabgaben betrifft, ſo iſt zu deren Erhebung eine

Genehmigung des Königs in der Regel nicht erforderlich. Selbſt die

Genehmigung einer Staatsbehörde findet nur ſtatt, inſoweit dieſe ge

feßlich beſonders vorgeſchrieben iſt.

1) 2. L. R. II . 14. § 2- . 10.

2) Vergl. 2. £. R. II. 13. § 14. 15. II. 14. § 44.

3) Die Zoltarife obgleich die Zölle die wichtigſten Abgaben des Preußi

ſchen Staats ſind, und künftig wahrſcheinlich noch mehr an Bedeutung

gewinnen dürften die Tarife über Schifffahrtsabgaben , Chauſſeegeld,

Fährgeld 2c. ſind bisherwohl niemals von den Provinzialftändrn bera

then worden. Ferner iſt z. B. aus folgenden Gefeßen nicht erſichtlich,

daß ihnen eine ſtändiſche Berathung vorhergegangen wäre: R. O. we:

gen Einführung der Lohnfuhrabgabe, vom 10. Januar 1824. Geſepi.

S. 16 ; R. O. von demſelben Tage, die Brauſteuer und die Beſteue:

rung der Branntweinbrennerei betreffend (in Bergius, Ergänzungen 2c.

S. 100. 101 ); Geſeke wegen Einführung der Einregiſtrirungsgebüh.

ren , vom 23. Upril 1824. Geſelll. S. 81; Regulativ über das Poſt:

Tar : Weſen, vom 18. December 1824. Gefeßl. S. 225 ; R. O. we:

gen der Klaſſenſteuerpflichtigkeit der Perſonen, von welchen es zweifel

haft iſt, ob ſie in einem klaſſenſteuerpflichtigen oder mahl- und ſchlacht

ſteuerpflichtigen Orte wohnen , vom 18. Juli 1825. Gefeßi. S. 188 ;

K. O. , die Mahl- und die Braumalzſteuer betreffend , vom 2. Juni

1827. Gefeßi. S. 75 ; R. D. wegen der Steuer vom inländiſchen Ia:

bac , vom 29. März 1828. Geſepi. S. 39; R. D. wegen Einführung

einer Einkommenſteuer der Mennoniten in den weſtlichen Provinzen

und Brandenburg, vom 16. Mai 1830. Geſeßl. S. 83; Gebührentare

für den Mandats -20. Prozeß, vom 9. Oktober 1833. - Geſekl. S. 109;

R. D. wegen der Steuer vom inländiſchen Wein , vom 28. September

1834. Gefeßi. S. 165 ; S. D. wegen Erhöhung der Branntweinſteuer,

vom 16. Juni 1838. Geſelf. S. 358 ; R. D. wegen Einführung einer

Steuer von Kartoffelmehr, vom 14. März 1840. Geſebi. S. 101 :

Verordnungen wegen Einführung einer Abgabe von der Runkelrüben:

Zucker - Fabrikation, vom 21.März 1840. Geſebi. S. 109, und vom

30. Juli 1841. Geſeni. S. 140.
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Eine ſolche beſondere Vorſchrift beſteht namentlich nicht für die

Landgemeinden in den öſtlichen Provinzen. Hier gelten

über Gemeindelaſten folgende Beſtimmungen 1) :

Zu den Gemeinarbeiten , und andern nachbarlichen Pflichten , zu

welchen ein jedes Mitglied der Gemeinde Dienſte und Beiträge leiſten

muß, werden der Regel nach gerechnet: 1. die Ausbeſſerung der gemein

ſchaftlichen Wege und Brücken ; 2. die Räumung der Dorf- und gemei :

nen Feldgråben ; 3. die Einhegung der Nachtkoppeln und Viehtriften ;

4. der Bau und die Beſſerung gemeinſchaftlicher Dorfgebäude, Schmie

den , firtenhäuſer , Brunnen u . f. w.: 5. die Verſorgung des Dorfhir

ten , und anderer im Dienſte der Gemeinde ſtehender Perſonen ; 6. die

Perfehung der Nachtwachen , oder die Verſorgung des Dorfwachters ;

7. die Anhaltung und Bewachung der Verbrecher ; 8. der Zransport,

und die Begleitung der nach Landes - Polizeigefeßen von einem Orte zum

andern zu bringenden Verbrecher oder Landſtreicher ; 9. die ſogenannten

Deſerteurwachen ; 10. das Herbeiholen und Zurückführen des Gerichte:

halters, und anderer zur gehörigen Bereßung des Gerichts, ingleichen

bei Kriminal - Unterſuchungen nöthigen Perſonen ; 11. die Unterhaltung

des Dorfbullen und Zuchtebers ; 12. die Unterhaltung der Dorffprüfen

und anderer gemeinſchaftlichen Feuer- Loſchinftrumente; 13. das Feuer

löſchen im Dorfe und den dazu gehörigen Waldungen. – Infofern die

hierunter begriffenen Gemeindedienſte mit Geſpann zu verrichten ſind,

müſſen dieſelben von den damit verſehenen Gemeindegliedern allein be

ſorgt werden . Inwiefern die darunter mit begriffenen Handdienſte nur

von den mit keinem Geſpann verſehenen Gemeindegliedern oder von allen

angeſeffenen Wirthen ohne Unterſchied zu verrichten find, ift hauptſäch

lich nach den jedes Orts beſtehenden Vertrågen oder hergebrachten Ge:

wohnheiten zu beſtimmen . Im zweifelhaften Fale wird vermuthet, daß

die beſpannten Uckerbeſiger nur bei ſolchen Arbeiten , bei welchen zu

gleich Spanndienſte vorkommen , von den Handdienſten frei find.

Die Leiſtung der gemeinen Spanndienſte geſchieht nach Berhåltniß der

Klaſſen, in welche die beſpannten Ackerbeſiger, als Vierſpånner, Drei

ſpånner, Zweiſpånner u . f. f. an jedem Orte eingetheilt werden. Die

Handdienſte werden nach der Zahl der dazu verpflichteten Wirthe ver

theilt. Die baaren Geldausgaben werden in der Regel nach dem Ver:

håltniffe der Landesherrlichen Steuern aufgebracht. Unangeſeſſene

Dorfbeinwohner ſind zu ſolchen Gemeinlaſten, wovon bloß die angefeſſe:

uen Wirthe den Bortheil ziehen , beizutragen nicht ſchuldig. Wenn in

einem Dorfe mehrere Gerichtsbarkeiten ſind, ſo tragen zu den ad 7. 8 .

1) 1. l. R. II . 7. § 37-45. S. D. , die Gemeindeverwaltung auf dem

platten lande inder Provinz Poſen betreffend, vom 10. Decbr. 1836,

ad 4 (in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 574),
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10. bemerkten laſten nur diejenigen bei, welche der Gerichtsbarkeit, in

welcher der Fall fich ereignet, unterworfen ſind.

Auch in den Städten , in welchen die ältere Städteord

nung eingeführt iſt, iſt zur Erhebung von Gemeindeabgaben eine Ge

nehmigung des Königs oder einer Staatsbehörde in der Regel nicht

erforderlich . Die ſtädtiſchen Behörden beſchließen nämlich über Bez

ſchaffung der öffentlichen Geldbedürfniſſe und über Erhebung und Ver

anlagung der Gemeindeabgaben . Die öffentlichen Geldbedürfniſſe be

ſtehen aus Gemeindegeldbedürfniſſen und den Koſten für die Ortspoli

zeiverwaltung. Sind aber außerhalb der Magiſträte beſondere Polizei:

behörden vom Staate angeordnet , ſo trägt lekterer die desfallſigen

Doch müſſen ſolchen Polizeibehörden, ſo wie auch den Ge

richtsbehörden diejenigen Lokalien belaſſen werden , welche ſie im Jahre

1820 inne hatten ).

In den Städten , welchen die revidirte Städteordnung

verliehen iſt, iſt die Stadtgemeinde zu allen Leiſtungen verpflichtet,

welche das ſtädtiſche Bedürfniß erfordert. Zur Einführung von Ge

meindeauflagen iſt aber Genehmigung der vorgeſekten Staatsbehörde

nöthig . Dieſe darf aber nur dann ertheilt werden, wenn die Einkünfte

aus dem Vermögen der Stadt zur Deckung der Gemeindebedürfniſſe

nicht ausreichen . Wenn noch Gemeindevermögen vorhanden iſt, deſſen

Ertrag von den einzelnen Einwohnern oder einem Theil derfelben be

zogen wird, ſo muß dieſer Ertrag zu dem Stadtbedürfniſſe verwendet

werden , bevor eine Beſteuerung genehmigt werden kann ? ) .

In der Provinz Weſtphalen find auch die Gemeinden, welchen

die Städteordnung nicht verlieben iſt, zu allen Leiſtungen verpflichtet,

welche das Gemeindebedürfniß erfordert. Inſofern zu dieſen Leiſtungen

die Einkünfte aus dem Gemeindevermögen nicht hinreichen , ſind alle

einzelne Gemeindeangehörige zu Geldbeiträgen und Dienſten , wozu

jedoch kunſt- und handwerksmäßige Arbeiten nicht gehören, verpflichtet.

Die Einführung neuer oder erhöhter Gemeindeauflagen iſt jedoch von

einer Genehmigung der vorgefegten Staatsbehörde abhängig :) .

Von den Gemeinden in der Rheinprovinz , und zwar ſowohl

ſtädtiſchen als ländlichen , ſollen außer den , allen andern Gemeinden

obliegenden Koſten zur Erhaltung ihres eigenen Haushalts und ihrer

Inſtitute, ſo wie für die Einrichtung und Verwaltung der ortspolizei:

1) Städteordnung vom 19.November 1808 , § 167. 184. Geſeff. S. 346.

Geſer vom 30. Mai 1820 , § 10 c. Gereki. S. 137. K. D. zum

§ 167. 184 der St. D. , vom 4. Juli 1832. Geſebi. S. 189.

2) Revid. Städteordnung
vom 17. März 1831, § 34. 121. 122. Gefeßl.

S. 15.

3) landgemeindeordnung vom 31. Oktober 1841, § 27 sqq . 95. Geſeni.
S. 302.
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lichen Anſtalten, nur diejenigen Natural- und Geldleiſtungen gefordert

werden, die auf beſtimmten geſeblichen Verpflichtungen beruhen . Das

hin gehört namentlich die Unterhaltung der Kantonsgefängniſſe, die

Verpflegung der Gefangenen und der Unterhalt der Gefangenwärter.

Auch bei unbeſtrittenen Verpflichtungen ſollen die Staatsbehörden die

Unforderungen an die Gemeinden möglichſt ermäßigen und jederzeit

auf das Bedürfniß beſchränken ). -

Was die Formen der Erhebung der Gemeindeabgaben be:

trifft, ſo ſind die Gemeinden nicht befugt, Binnenzölle oder Abgaben

vom Handel und Verbrauche ausländiſcher Waaren zu erheben ).

Auch find Gemeindeabgaben von inländiſchen Gegenſtänden , welche der

Staat beſteuert, namentlich Branntwein, Braumalz, Weinmoſt und Tas

backsblätter , unzuläſſig 3 ) . Ebenſo wenig können die Gemeinden,

welche jährlich eine beſtimmte Quantität Salz ankaufen müſſen , dies

mit einer Abgabe zum Beſten der Gemeindekaſſe belegen 4) .

Dagegen können die Gemeinden das Halten der Hunde zu ihrem

Vortheil mit einer Steuer belegen, doch darf dieſe wegen eines Huns

des jährlich höchſtens drei Thaler betragen 5 ). Auch ſind dieſelben,

wenn ſie die Mittel zur Unterhaltung der Urmen aus den Zinſen von

Kapitalien und Stiftungen, oder durch, unter Erlaubniß des Staats,

vorzunehmende Kirchen- und Hauskollekten , nicht beſchaffen können ,

berechtigt, zu dieſem Behufe, unter Genehmigung des Stats , den

Lurus, die Oſtentation und die öffentlichen Beluſtigungen ihrer wohl

habenden Einwohner mit gemäßigten Taren zu belegen). Glauben

ſie auf dem Wege einer Erhöhung der Klaſſen- oder der Mahl- und

Schlachtſteuer die Beiträge der einzelnen Mitglieder am angemeſſenſten

erheben zu können, ſo iſt ihnen ſolches, unter Genehmigung der vors

gerekten Regierungen , welche deshalb von dem Finanz- Miniſterium

mit allgemeiner Anweiſung verſehen werden ſollen, verſtattet. Andere

Auflagen und Ausſchläge für Gemeindebedürfniſſe können jedoch nur

dann erhoben werden, wenn ſie bereits beſtehen , und das Bedürfniß

derſelben noch fortdauert, in allen Fällen aber nur , inſofern ſie den

1) A. D. vom 8. November 1831, die Gemeindelaften betreffend ( in Ber:

gius, Ergänzungen 26. S. 368). Wegen der Kultuskoſten , bergl.

oben S. 150.

2) Zollgeſeß vom 23. Januar 1838, §. 19. 20. Geſeks. S. 36.

3 ) Verordnung vom 8. Februar 1819, § 1. Gefeßl. S. 118.

4) S. D. wegen der Kontrolle des Salzverbrauchs, vom 19. Aug. 1823,

§ 3 ( in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 98) .

5) R. D. vom 29. April 1829 und vom 18. Oktober 1834 (in Bergius,

Ergänzungen 2. S. 298. 478 ).

6) 4. E. R. II. 19. § 25 — 27,
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Beſtimmungen der allgemeinen Steuergeſeße und der Freiheit des ins

nern Verkehrs nicht hinderlich ſind ?) .

Die Gemeindebehörden in den Städten, in welchen ausſchließliche

vererbliche und veräußerliche Gewerbsberechtigungen abzulöſen ſind,

können zu dieſem Behufe auch eine Erhöhung der Steuer auf das

Braumalz und eine Verbrauchsſteuer auf das Brennholz in Vorſchlag

bringen 2) .

In allen neuen und wiedereroberten Provinzen können nur die

Miniſter des Innern und der Finanzen die Gemeinden auf den An :

trag ihrer Vorſtände, oder nach Maaßgabe der ihnen geſeßlich oblies

genden Verpflichtungen, und nach dem vom Miniſterium des Innern

genau zu prüfenden nothwendigen Bedarf , außer den , wie oben er :

wähnt, geſeßlich bereits nachgelaſſenen Zuſchlägen zu der Klaſſen -, der

Mahl- und Schlachtſteuer, und andern bereits beſtehenden Kommunal

abgaben und Zuſchlägen, zur Auflage anderweiter direkter oder indirek

ter Kommunalſteuern ermächtigen 3 ) . Indeß können die Gemeinden

auf der linken Rheinſeite und die Gemeinde Weſel, um ihre Schul

den nach geſeblicher Vorſchrift binnen längſtens dreißig Jahren abzu:

tragen , diejenigen Summen, welche ſie zur Beſtreitung ihrer geſamm :

ten Kommunalverpflichtungen aufzubringen haben, bis auf einen Bes

trag , welcher vierzig Procent von der Prinzipal- oder Elementarſumme

der Grund - und der Klaſſenſteuer, oder ſtatt der lekteren der ihre

Stelle vertretenden Mahl: und Schlachtſteuer gleichkommt, ſteigern.

Die Art und Weiſe, wie die zur Schuldentilgung erforderlichen Beis

träge bis zu dem eben angegebenen Betrage aufzubringen ſind, kön

nen ſie nach Gutbefinden beſtimmen . Es iſt dazu aber die Genehmi:

gung der Regierung nothwendig, welche nach der von den betreffenden

Miniſterien zu gebenden Anweiſung zu verfahren hat *) .

Die Städte , für welche indirekte Kommunalabgaben durch die

Landesherrlichen Steuerbehörden erhoben werden , und zwar entweder

als Zuſchläge zu den Staatsſteuern, oder ohne Verbindung mit ſolchen ,

ſind verpflichtet, einen Beitrag zu den Koſten dieſer Steuererhebung

zu leiſten , auch in gewiſſen Fällen der Landesherrlichen Steuerver:

waltung ſtädtiſche Gebäude zu Geſchäftslokalien ohne Vergütung zu

überweiſen 5 ).

1) Geſek vom 30. Mai 1820, § 13. Gefeßl. S. 137.

2) Deklaration vom 11. Juli 1822, S. 7. Gefeßl. S. 188.

3) R. O. vom 4. December 1826. Geſegl. 1827, S. 7.

4) Gefeß vom 7. März 1822, § 19. 30. Gefert. S. 53 .

5) R. D. vom 6. November 1837. Geſeks. S. 159.
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§ 182. Von den Abgaben , die weder Staatsabgaben , noch

Gemeindeabgaben ſind, und von den ſteuerähnlichen Laſten .

· Die ſogenannten Kommunalangelegenheiten der Provinz ſind, wie

bereits oben ( S. 261 ) erwähnt , den Beſchlüſſen der Provinzial :

ſtände, unter Vorbehalt der Genehmigung und Aufſicht des Königs,

überlaſſen. Den Provinzialſtänden ſcheint danach ein Steuerbewilli

gungsrecht zuzuſtehen 1). Den Kreisſtänden in der Rheinprovinz

ſteht, wie ſchon oben ( S. 264 ) erwähnt , ein Steuerbewilligungs

recht nicht zu, wohl aber den Kreisſtänden in den übrigen Provinzen.

Außer den eigentlichen Staatsſteuern , den Gemeindeſteuern und

den Steuern , deren Erhebung die Provinzial- und Kreisſtände be:

ſchließen, werden im Preußiſchen Staate noch mancherlei andere Ub

gaben erhoben , die zu beſonderen Zwecken , oder im Intereſſe einzelner

Landestheile verwendet werden. Dahin gehören unter andern die Ub

gaben und Beiträge zur Verzinſung und Abtragung von Schulden,

welche einzelnen Landesdiſtrikten zur Laſt ſind; die Abgaben zur Un

terhaltung gewiſſer öffentlichen Anſtalten , wie Landarmenhäuſer 2c ;

die Grundſteuerzuſchläge zu Wegebauten in einigen Landestheilen der

weſtlichen Provinzen % ); ferner auch Korporations- und Sozietätslaſten,

N
1) Dav. şanſemann , Preußen und Frankreich , 2te Aufl. Leipz. 1834

S. 14 , äußert : „ Inſofern die Lufbringung der Koſten für Bezirks:

ſtraßen, Bettel- und Irrenhäuſer und ähnliche Provinzial- Einrichtungen

als Kommunalangelegenheit der Provinz zu betrachten iſt, ſo hat die

Landeshoheit durch jenes Geſetz wegen Unordnung der Provinzialſtände

(vom 5. Juni 1823) wirklich eine Konkurrenz am Verwilligungsrechte

der Steuern eingeräumt ; bei allgemeinen Steuern iſt nicht mehr als

Berathung angeordnet. Wäre die vorſtehende Auslegung des Ausdrucks

Kommunalangelegenheiten " die richtige, ſo hätten die Provinzialſtände

das Steuer : Verwilligungsrecht in demMaaße, wie während der Fran:

zöſiſchen Herrſchaft der Departementalrath. Dies iſt jedoch noch zwei:

felhaft , da jener Uusdruck auch eine andere Auslegung zuläßt, welche

die Landeshoheit jederzeit , ohne daß Jemand mit Grund darüber ſich

zu beklagen Urſache hat, eintreten laſſen kann. Der Zweifel iſt um ſó

gegründeter, als bisher den Rheiniſchen Provinzialſtänden noch kein

voüftändiges Provinzial- Budget zur Beſchlußnahmevorgelegt worden

iſt, und als beträchtliche Provinzial -Uusgaben, ohne Beſchlußnahme der

Provinzialſtände, gemacht worden ſind, ze B. die koſtſpielige Anlage des

Irrenhauſes zu Siegburg ."

2) So wird auf der linken Rheinſeite zur Unterhaltung und Anlegung der

ſogenannten Bezirksſtraßen mit der Grundſteuer ein Zuſchlag von

jährlich 101/2 Procent erhoben . f . O. vom 17. September 1822 (in

Bergius, Ergänzungen 2. S. 82). Neuerlich iſt genehmigt, daß

auch auf den Bezirksſtraßen, die wenigſtens eine Meile lang im Zu:

ſammenhange ausgebaut ſind, nach dem für die Staatschauſſeen publi:

cirten Darif, Chauſſeegeld erhoben , auch die Chauſſeegeldeinnahme in

derſelben Weiſe verwaltet wird , wie hinſichtlich der Staatsſtraßen.

5. D. vom 11. April 1838. Geſekl. 1839, S. 17.
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3. B. diejenigen , welche ſich auf eine Deichſozietät beziehen , ſo wie die

aus dem Kirchen- und Schulverbande entſpringenden Leiſtungen . Die

Regulirung des Schulgeldes geſchieht von den Regierungen , und die

Veränderung der beſtehenden , ſo wie die Einführung neuer Stolge:

bühren von dem Miniſterium der geiſtlichen Angelegenheiten ) . Mit

den Stofgebühren wird von den Pfarrgeiſtlichen in den zum Sprengel

des Erzbisthums Köln gehörigen Gemeinden zur Verſtärkung der Fonds

zur Unterhaltung der Domkirche in Köln, bei jedem Sterbefall, jeder

Taufe und jeder Trauung eine Abgabe Rathedralſteuer – von reſp .

14; 24% und 5 Silbergroſchen, und für die Unterhaltung der Dom

kirchen zu Münſter, Paderborn, Trier, Gneſen , Poſen und Frauenburg

in den denſelben angehörigen Diöceſen für jeden Sterbe-, Tauf- und

Trauungsfall eine Abgabe von 14 , Silbergroſchen erhoben ). Ferner

follen von jeder Trauung und Kindtaufe reſp. 3 Ggr. und 11), Ggr.

durch die Geiſtlichen erhoben und dieſe Beiträge zur Unterſtüßung der

Landhebammen verwendet werden 3 ) .

Es kommt im Preußiſchen Staate auch vor, daß Privatper :

ſonen eigentliche Abgaben für ſich erheben. So beziehen die Inha

ber der Privatgerichtsbarkeit Gerichtsſporteln (vergl. oben S. 69) , und

die Gutsbefißer in Schleſien , dem Kottbuſſer Kreiſe, den beiden Lau :

fißen und den übrigen vormals Königlich Sächſiſchen Landestheilen

Schußgeld ( vergl. oben S. 116 ).

Von Abgaben , welche Preußiſche Unterthanen auswärtigen

Staaten entrichten , ohne in denſelben ſich aufzuhalten , ſind beſons

ders die Abgaben an den Römiſchen Hof, nämlich die Annaten (vergl.

oben S. 160) , ſo wie Dispensgelder, ferner auch der Sundzoll und

der Stader Zoll zu erwähnen .

Außer den in dieſem Kapitel bereits gedachten Abgaben unterlies

gen die Preußiſchen Unterthanen noch mancherlei Laſten ſteuerähn :

licher Natur.

Dahin gehört, als die bedeutendſte, der Militairdienſt (vergl. oben

S. 316) ; ferner die Naturaleinquartierung des Militärs, inſofern die

Kaferneneinrichtung nicht hinreicht 4 ) ; der Militärvorſpann 6 ) ; die Vers

1) Veryl. Inſtruktion vom 23. Oktober 1817, § 18 f. Gefeßl. S. 260 .

R. D. vom 31. December 1825, B. 5. Gefeßl. 1826 , S. 6 .

2) R. O. vom 13. April 1825, Geſegl. S. 71, R. D. vom 24. Mai

1825. Geſekſ. S. 225 .

3 ) K. D. wegen unterſtüßung der landhebammen, vom 16. Januar 1817,

ad 1 in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 38 ).

4) Vergl. Geſek vom 30. Mai 1820, § 10. Geſebi. S. 137.

5) Vergl. Edikt, wegen Aufhebung des Vorſpanns, vom 28. Oktbr. 1810,

§ 2 sqq. Gefeßi . S. 77. Regulativ wegen der Verpflichtung zur Vor:

ſpannleiſtung, vom 29. Mai 1816. Gefert. S. 201.

26



402

pflichtung der Bürger, bei nur vorübergehender Abweſenheit der Gars

niſon die Wachen zu befeßen ?); die Geſtellung der Pferde zu den

Landwehrübungen) ; die Herbeiſchaffung der Pferde durch Landliefe

rung bei eintretender Mobilmachung der Armee 3) ; die Verpflichtung

zur Geſtellung der zu Wolfsjagden nöthigen Mannſchaften 4 ); die

Verpflichtung jedes Verlegers, von jeder cenſurfreien Schrift ein Erems

plar bei der Polizeibehörde niederzulegen 5 ) , ſo wie von jeder cenſirten

Schrift ein Eremplar an den Senſor ) und außerdem von jedem Ver:

lagsartikel zwei Eremplare, und zwar eins an die große Bibliothek zu

Berlin, das andere aber an die Bibliothek der Univerſität derjenigen

Provinz , in welcher er wohnt , unentgeltlich zu ſenden 7). Manche

Laſten kommen nicht allenthalben vor. Dahin gehört die Verpflich

tung der Anwohner zur Wegräumung des Schnees von den Kunſt

ſtraßen 8). Im Bereiche des A. L. R. ſind die Einwohner der an der

Straße liegenden Gegend zur Arbeit mit Hand- und Spanndienſten

bei Unterhaltung und Beſſerung der Wege verbunden. Dieſe Ver :

bindlichkeit erſtreckt ſich auf alle Einwohner, durch deren Diſtrikt, Kreis

oder Kirchſpiel dergleichen Landſtraße geht, und die nach den Gefeßen

oder Landesverfaſſungen zur Gemeindearbeit verpflichtet ſind .

Unlegung neuer Wege kann der Staat von den nach der Landesver:

faſſung zur Wegearbeit überhaupt verpflichteten Einwohnern , welche

von dem neuen Mege Vortheil haben, Hand- und Spanndienſte fors

dern . Bei der Anlegung von Chauffeen oder Dammſtraßen, ſtatt or:

dinärer Landſtraßen, ſind die zur Wegearbeit verpflichteten Einwohner

nur nach dem Maaße zu helfen fchuldig, nach welchem fie bei Anle

gung einer gewöhnlichen Landſtraße Dienſte thun müſſen. Von der

gewöhnlichen Unterhaltung ſolcher Dammſtraßen gilt Alles , was von

der Unterhaltung der Wege verordnet iſt. Zu Hauptreparaturen hins

gegen, die ohne Verſchulden der zur Wegearbeit verpflichteten Einwoh

ner entſtanden ſind , ſind dieſelben nur in eben dem Maaße, wie bei

der Anlegung, zu helfen verbunden 9 ).

1 ) 8. D. vom 7. April 1809 und vom 11. Juli 1829. Geregſ. 1829,

S, 93.

2) A. O. vom 17. September 1831. Gefeßl. S. 223.

3) Verordnung vom 24. Februar 1834. Geſeks. S. 56.

4) Berordnung vom 15. Januar 1814, Gefeßl. S. 1.

5) K. D. vom 4. Oktober 1842. Gerekl. S. 250.

6 ) Verordnung vom 18. Oktober 1819, § 15. Gefeßl. S. 231,

7) R. D. vom 28. December 1824, ad 5. Gelegi. 1825 , S. 3 .

8 ) R. O. vom 8. März 1832. Gefeßs. S. 119.

9 ) 1. £. R, IL. 15. § 13- 24.



403

& 123. Von den Staatsſteuern überhaupt.

Nachdem , wie oben (S. 386) erwähnt, bereits zu Anfange des

Sahres 1820 neue Abgaben : Erhöhungen in Ausſicht geſtellt, auch

demnächſt die zur Vollendung der Steuerreform entworfenen Gelege

vom Staatsrath begutachtet worden waren, wurde noch eine beſondere

Rommiſſion angeordnet, um wiederholentlich zu erivägen , ob es ohne

Gefährdung höherer Staatszwecke möglich ſei, den Staatsbedarf noch

ro erheblich zu ermäßigen , daß eine weſentliche Erleichterung der Abs

gaben gegen die damals vorliegenden Steuergeſeke erfolgen könne.

Dieſe Prüfung ergab aber die Unvermeidlichkeit der vorgeſchlagenen

Abgaben 4). Die desfallfigen Gefeße wurden daher verkündigt. In

dem Gefeße über die Einrichtung des Abgabenweſens ) heißt es

wörtlich :

§ 1. Die Auflagen ſind fernerhin :

a ) die Zólle und die Verbrauchsſteuer von queländiſchen Waaren,

nach dem Geſek vom 26. Mai 1818 ( vergl. unten § 130) ;

b) die Abgabe vom Salz, nach dem Gerek vom 17. Januar 1820

und den früheren, dieſen Gegenſtand betreffenden Berordnungen ( vergl.

oben S. 393 ) ;

c ) die Stempelſteuer, wie ſolche durch ein beſonderes Geſek bes

ſtimmt werden wird (vergl. unten § 132) ;

d ) die Gewerbeſteuer, nach einem neuen Gefeße vom heutigen Sage

(vergl. unten § 126) ;

e) die Grundſteuer in ihrer gegenwårtigen Berfaffung, und nach

den Beſtimmungen , die dieſes Geree im 3 bis 7 enthått ( vergl. unten

§ 124. 125) ;

f ) die Steuern vom inländiſchen Branntwein, Braumalz, Weins

moſt und Tabacsblåttern , nach dem Gefeße vom 8. Februar 1819

(vergl . unten § 129) ;

g ) an die Stelle der abzuſchaffenden perſönlichen Steuern , eine

Klaſſenſteuer ( vergl. unten § 127 ) , und da , wo diere nicht erhoben

wird,

11 ) eine Mahl- und Schlachtſteuer, beides ( g h ) nach Inhalt der

heute beſonders ergehenden Gereke (vergl. unten § 128).

§ 9. Gegen Entrichtung der im § 1 feftgefekten Steuern hören

alle bisherigen, darunter nicht begriffenen U bgaben auf,

namentlich

A. an konſumtionsfteuern :

a ) die Akziſe vom Gemahl, Fleiſch und Brennmaterial, ſo wie die

land - Konſumtionsſteuer vom Schlachtvieh in . den alten Provinzen

( 88 4–6 der Verordnung vom 8. Februar 1819. Geſellſ. S. 118) ;

1) R. O. vom 7. Auguſt 1820. Gefeßi. 1, S. 133.

2) Geſek vom 30. Mai 1820. Geſepi. S. 134.

26 *
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1

b) die Generalakziſe, landatzife, Fleiſchſteuer und der Mahlgro

Then , oder deffen Surrogat im Herzogthume Sachfen ;

c ) die beſondere Mahls und Schlachtſteuer in einzelnen Diftriften

zwiſchen der Elbe und Weſer und im Mindenſchen Regierungsbezirke ;

d ) die Schlachtſteuer im Großherzogthume Poſen und in einem

heile des Marienwerderſchen Regierungsbezirks ;

e ) die Oktroi in den Weſtphátiſchen und Rheiniſchen Stådten

( $ 15 ).

B. Un perſönlichen Steuern :

a) die durch das Edikt vom 7. September 1811 ( Gerekr. S. 258)

eingeführte Perſonenſteuer, überall, wo ſie bisher erhoben worden ;

b) die Perſonen- und Charakterſteuer im Herzogthume Sachen ;

c ) die in einem heile des Arnsberger Regierungsbezirks erhobene

Vermögensſteuer ;

d ) die Franzöſiſche und Bergiſche Perſonal- und Mobiliarſteuer

in den weſtlichen Provinzen ;

e ) die Jhůr- und Fenſterſteuer, wo fie noch ſtattfindet.

C. Die Gewerbeſteuer :

a ) die durch das Edikt vom 2. November 1810 (Gerekf. S. 79 )

eingeführte allgemeine Gewerbeſteuer ;

b) fåmmtliche Gewerbe-, Patent- und Nahrungsſteuern , die in

den ſeit dem 1. Januar 1813 wieder - oder neuerworbenen Landestheilen

bisher erhoben worden ſind .

D. Ale unter den direkten Steuern in den Etats aufgeführte

Abgaben , die nach einer von dem Finanzminiſter anzuſtellenden Prüfung,

ihrer jebigen Natur nach, zu einer der unter A. B. C. benannten Steuern

zu rechnen ſind.

E. Desgleichen ſoll dem Herzogthume Sachen ſo viel an Abgaben

erlaffen werden , als der ganze jeßige Betrag der Quatemberſteuer aus:

macht, dieſer Erlaß jedoch in der Art ſtattfinden , daß darauf zunachft

die unter der Benennung der Magazinmeße oder des Magazingetreides

noch beſtehende Naturallieferung, ferner die auf die Gewerbe, oder auf

die Perſonen gelegten Quatember : oder Schockſteuern , ſoweit ſolche

noch aus den Kataſtern mit Ueberzeugung zu ermitteln ſind, in Unrech

nung kommen.
Was dann noch übrig bleibt, ſoll zur Erleichterung ders

jenigen Unterthanen des Herzogthums Sachſen verwendet werden, welche

durch die neuen Steuern verhältnißmäßig am meiſten belaſtet werden.

§ 10. Es hören ferner auf :

a) das Naturalquartier des garniſonirenden Militårs in den Bür:

gechåuſern, und zwar der Offiziere binnen långſtens rechs Monaten nach

Berkündigung dieſes Gefeßes, der Gemeinen und Unteroffiziere aber in

dem Berhåltniſſe, in welchem die Kaſerneneinrichtung nach dem Maaße

der vorhandenen Mittel fortſchreiten kann ;

b) vom Jahre 1821 ab die außerordentlichen Zuſchüſſe der Stadte

15
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zum reglementsmåßigen Servis für die Offiziere, oder der ſogenannte

Súlfsſervis ;

c) ferner vom Jahre 1821 ab die Beiträge der Stadtgemeinden

zur Unterhaltung der Gerichts-, ingleichen der vom Staate außerhalb

den Magiftråten beſonders angeordneten Polizeibehörden, jedoch verblei:

ben beide Behörden im ungeſtörten Beſige der lokale, die ſie gegenwårs

tig inne haben.

§ 11. Staatseinkünfte, die auf einem ſpeziellen Erhebung&titel

beruhen, z . B. die dermalige beſondere Abgabe der Mennoniten u. d . m.

find unter den aufgehobenen Abgaben nicht begriffen .

$ 12. Diejenigen Landestheile, worin wegen ihrer abgeſonderten

Lage die im § 1. Buchſt. a. b . und f. angeordnete Verbrauchsabgaben

nicht erhoben werden können, find verpflichtet, andere Abgaben dagegen

zu übernehmen, welche nach ihren beſondern Verhältniſſen durch befon :

dere Verordnungen feftzuſeken find.

§ 13. Die Bezirkss und Gemeindeausgaben müſſen von den Bes

zirken und Gemeinden beſonders aufgebracht werden u . ſ. w.

Von den im Jahre 1820 als fernerhin ſtattfindend bezeichneten

Staatsſteuern iſt ſeitdem keine einzige abgeſchafft. Uuch iſt keinesweges

anzunehmen, daß die Preußiſchen Unterthanen an Abgaben im Ganz

zen jegt weniger aufbringen,als damals. In den nachfolgenden AS

werden die jeßt beſtehenden Staatsſteuern, mit Uusnahme derer, wel

cher ſchon in dieſem Kapitel gedacht iſt, möglichſt vollſtändig aufgezählt

und in Kürze abgehandelt werden .

Diejenigen Staatsſteuern, welche direkte 1) genannt werden

Grundſteuer, Klaſſenſteuer, Gewerbeſteuer — werden , wie ſchon oben

(S. 376) erwähnt, von den Regierungen verwaltet. In den Provin:

zen , in welchen Provinzial - Steuerdirektionen eingerichtet ſind, verwal:

ten dieſe die Eingangss, Uusgangs- und Durchgangs - Abgaben , die

Verzehrungsſteuern von inländiſchen Erzeugniſſen , die Wegegelder, die

Abgaben von der Schifffahrt und der Benukung der Häfen, Kanäle,

Schleuſen , Brücken und andern Kommunikationsanſtalten , und die

Stempelſteuer, ro -wie auch die Salzregie (vergl. oben S. 347) . Undere

Abgaben , als die genannten , führt der Haupt - Finanz- Etat bei den

Staatseinnahmen aus der Steuer- und Abgaben -Verwaltung nicht auf.

8 124. Die Grundſteuer , insbeſondere in den öſtlichen

Provinzen.

Die erſt feit den lebten Decennien in der Geſchäftsſprache allge:

mein gewordene Benennung Grundſteuer begreift ſämmtliche Real:

1) Vergl. F. G. Schimmelpfennig , die Preußiſchen direkten Steuern.

Potsdam 1843, Ch. I. zweite Auflage, enthält die Grundſteuer , und

Sh. II. dritte Zufl. enthält die Klaſſen : und die Gewerbeſteuer.
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abgaben an den Staat, welche in Preußen Schoß, in Weſtpreußen,

Schleſien, Pommern, den Marken 2. Kontribution genannt wurs

den , auch zum Theil aus der Veranlaſſung ihrer Einführung die Be

nennung behielten , z . B. Lehn- und Ritterpferdegelder, Ravalleriegel

der , Juſtiz - Salariengelder 2c. Atle dieſe Abgaben haben ihren Urs

ſprung aus ſehr verſchiedenen Zeitaltern .

In den älteren Provinzen erlitten die Steuereinrichtungen unter

Kurfürſt Friedrich Wilhelm bedeutende Reformen . In den Städ :

ten wurden Ukziſe- und Konſumtionsſteuern eingeführt, dagegen die

gewöhnlichen Abgaben erlaſſen , und aus den Akziſe - Revenuen ſo weit

übertragen, als die Landſtände ein gewiſſes Steuerkontingent für die

Staatskaffe verwilligt und zu vertreten hatten .

Unter Friedrich Wilhelm I. wurde im Königreich Preußen das

Schoßweſen 1714-1719 neu gebildet. In Pommern geſchah ein

Gleiches. Hinterpommern wurde1720 neu klaſſifizirt. In Vorpom

mern fand man bei der Beſiknahme ein neu angelegtes Kataſter vor,

welches nach nochmaliger Prüfung eingeführt wurde. In den Marken

war die Reform nicht ſo allgemein ; doch iſt die Neumark in derſel

ben Weiſe, wie Hinterpommern, 1717-1719 neu klaſſifiziet worden .

Einzelne Kreiſe der Kurmark erhielten auch neue Kataſter; es war

hier ſchon vom großen Kurfürſten die Ordnung meiſt hergeſtellt worden.

Das Kontributionsweſen des Herzogthums Magdeburg wurde ſeit dem

Sahre 1717 ebenfalls regulirt.

Unter Friedrich II. wurde in Schleſien das Grundſteuerweſen

1742-1748 , für die Grafſchaft Glaß definitiv erſt 1780 , und in

Weſtpreußen 1772—1773 eingerichtet . In den übrigen Provinzen

wurden , nachdem die Steuerverwilligung der Landſtände längſt außer

Gebrauch gekommen , die damaligen Kreiskontingente firirt, und die

Kreisſtände in ihren Befugniſſen auf die Steueranlage und Rechnungs

abnahme beſchränkt.

In den Erwerbungen von Polen unter Friedrich Wilhelm II .,

oder im vormaligen Südpreußen und Neuoſtpreußen ſind die Realab

gaben in ihrer Anlage beibehalten, einzelne indeſſen aufgehoben , andere

dagegen in ihrem Betrage erhöht worden.

Der Servis oder die Grundſteuer der Städte in den Provin:

zen Preußen, Schleſien, Pommern und Brandenburg , nach ihrer Bes

grenzung in den Jahren 1807 - 1813, ſo wie in der Provinz Sachs

fen rechts der Elbe, hat eine eigenthümliche, von dem Kontributions:

weſen des platten Landes ganz abweichende Einrichtung und ſeinen

Urſprung darin , daß den Städten die Aufnahme und Unterbringung

der Truppen übertragen wurde , ſo daß die Landesherrliche Kaffe von

allen desfallfigen Ausgaben befreit blieb. Der Servis diente insbes

ſondere zur Ausgleichung der Einquartierungslaſt; er wurde einerſeits

als Ablöſung eingehoben , andererſeits als Vergütung derſelben gewährt.
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Dieſe Ausgleichung beſchränkte ſich nicht auf die Hausbeſiker einer

Stadt unter einander , ſondern wurde auf ſämmtliche Städte einer

Provinz und noch weiter auf alle Provinzen ausgedehnt. Im Jahre

1810 ergingen allgemeine Beſtimmungen hierüber 1). Darin iſt ſos

wohl der Anſpruch des Militärs bei Naturaleinquartierungen, die Ges

währung des Naturalquartiers oder Quartiergeldes und der Garniſon :

Einrichtungen und die Zahlung des Quartier- und Stallſerviſes und

anderer Vergütungen feſtgerekt, als auch vorgeſchrieben , wie die Mittel

zur Beſtreitung der Ausgaben für die Quartier : und Garniſon - Be:

dürfniſſe von den Städten beſchafft, wie die Servis - und Einquarties

rungs- Angelegenheiten verwaltet, und wie die älteren Einrichtungen

und Verhältniſſe neu geſtaltet werden ſollten . Es wurde beſtimmt,

daß der zu ermittelnde Geldbedarf auf ſämmtliche Provinzen , nach

Maaßgabe des im Jahre 1805 — 1806 aufgebrachten Servisbetrages,

repartirt werden ſollte. Eben ſo geſchah die Vertheilung der Provins

zialquoten auf die Städte, welche ſo lange, bis im Ganzen eine ans

derweite Abgabenregulirung eintreten könnte, das Servisbedürfniß allein

zu befriedigen haben ſollten. Zugleich wurden die beſonderen Servis::

Einrichtungen einzelner Städte aufgehoben , und die bisher iſolirten

Städte mußten in die allgemeine Servisſocietät fämmtlicher Städte

eintreten . Von den Städten wurde der ausgeſchriebene Servis an die

Provinzialſerviskaffen abgeführt, und die Regierungen überwieſen aus

dieſen den bequartierten Städten die zu ihren Ausgaben erforderlichen

Summen. Die Quotiſirung der Städte nach dem Servisbetrage des

Fahres 1805–6 wurde zulegt im Jahre 1815 dabin abgeändert, daß

die ſtädtiſche Bevölkerung der Maaßſtab ward , und die Stadtquote

nach einem beſtimmten Saße auf den Kopf ermittelt wurde, welcher

für die großen , mittlern und kleinen Städte verſchieden war. Den

Städten blieb es überlaſſen , jede für ſich , das Weitere wegen Aufs

bringung ihres Beitrages zu reguliren. So wurde die Servisabgabe

mittelſt beſonderer Anlagen entweder auf Grundſtücke und Nahrungen,

oder bloß auf Grundſtücke, oder bloß auf Nahrungen vertheilt. Der

Servis war alſo theils Realabgabe oder Grundſervis, theils Pers

ſonal- und Gewerbsabgabe. Oft wird die Servisſteuer gar nicht bes

fonders aufgebracht, ſondern ſteht auf den Kämmereikaſſen - Etats

in folle in Uusgabe.

Das Jahr 1810 brachte noch folgende allgemeine Beſtimmungen

in Betreff der Grundſteuer) :

1) Qugemeines Regulativ über das Servis- und Eingartierungsweſen , vom

17. März 1810. Geſellſ. S. 649. Wegen der Servis -Einrichtung zu

Berlin, vergl. Verordnung vom 26. Januar 1815. Gereki. S. 3.

2) Edikt über die Finanzen 2c. , vom 27. Oktober 1810. Geſepi. S. 26.
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Ueberhaupt aber ſoll das Druckende jener neuen Auflagen da:

durch möglichſt vergütigt werden , daß Wir, mittelft einer gånzlichen Me

form des Abgabenſyſtems, alle nach gleichen Grundſåpen für unſere

ganze Monarchie von Jedermann wollen tragen laſſen . Auf dem kůr

zeſten Wege wird daher auch ein neues Rataſter angelegt werden, um die

Grundſteuer danach zu beſtimmen . Unſere Abſicht iſt hierbei keineswes

ges auf eine Bermehrung der bisher aufgekommenen gerichtet, nur auf

eine gleiche und verhältnißmåßige Vertheilung auf alle Grundſteuer

pflichtigen . Jedoch ſollen alle Eremptionen wegfallen, die weder mit

der natürlichen Gerechtigkeit, noch mit dem Geiſte der Verwaltung in

benachbarten Staaten långer vereinbar ſind. Die bis jept von der

Grundſteuer befreit gebliebenen Grundſtúde rollen alſo ohne Ausnahme

damit belegt werden , und Wir wollen , daß es auch in Ubſicht auf un

ſere eigenen Domanialbeſigungen geſchehe. Wir hoffen, daß diejenigen ,

auf welche dieſe Maaßregel Anwendung findet, ſich damit beruhigen

werden, daß künftig der Vorwurf ſie nicht weiter treffen kann, daß ſie

ſich auf Koſten ihrer Mitunterthanen öffentlichen Laſten entziehen, ſo

wie mit den Betrachtungen : daß die von ihnen künftig zu entrichtenden

Grundſteuern dem Aufwande nicht gleich kommen, den ſie haben würden ,

wenn man die urſprünglichen, auf ihren Gütern haftenden Ritterdienſt

Verpflichtungen von ihnen forderte, für welche die bisherigen ganz under:

hältnismäßigen Abgaben gegen die Grundſteuer wegfallen ; wie auch , daß

freie Benußung des Grundeigenthums, völlige Gewerbefreiheit und Bes

freiung von andern Laſten, die ſonſt nothwendig geweſen ſein würden,

ſtattfinden ſollen ; endlich , daß die Grundſteuer ſchon in einem großen

Theile Unſerer Monarchie von allen Grundbeſikern wirklich getragen

wird.

Durch dieſe geſeblichen Vorſchriften , welche auch durch ſpätere

Geſeke, namentlich durch das Finanzgeſek vom Jahre 1811, nicht wie:

der aufgehoben oder modificirt ſind ), haben die von früheren Landes

1 ) Im Eingange des fernerweiten Edikts vom 7. September 1811 , Ge:

Tebi. S. 254, heißt es unter Anderm : ,, Die Grundlagen, auf welchen

das im vorigen Jahre ausgeſprochene Ubgabenſyſtem und die neuere

Gefeßgebung beruhen: Gleichheit vor dem Geſek, Eigenthum des Grund

und Bodens, freie Benußung deſſelben und Dispoſition über ſolchen,

Gewerbefreiheit, Uufhören der Zwangs- und Banngerechtigkeiten und

Monopole, Tragung der Abgaben nach gleichen Grundfäßen von Jeder:

mann , Vereinfachung derſelben und ihrer Erhebung, wollen Wir

keinesweges verlaſſen , Wir wollen vielmehr fortwährend auf ſolche

bauen, da Wir ſie als die heilſamſten für die uns anvertrauten Unter:

thanen aller Klaſſen halten ; aber Wir wollen den Zweck nicht durch

gewaltſame Zerrüttungen, nicht ohne Entſchädigung wegen wohlherge:

brachter Rechte , ſondern lieber auf einem langſamern , aber ſichern

Wege erreichen , und verſprechen uns den Beifal und die eifrige Mit:

wirkung eines jeden rechtſchaffenen Patrioten bei dieſen unſern Geſin

-
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herren , namentlich in der Aſſekurationsakte vom 12. Mai 1787 für

Weſtpreußen , in den Patenten vom 23. April 1743, vom 10. Sep

tember 1748 und vom 14. Juni 1781 für Schleſien und Glaß er:

theilten Zuſicherungen wegen künftiger Nichterhöhung der Grundſteuer 1)

ihre Bedeutung verloren .

In den neuen und wieder erworbenen Provinzen fanden ſich in

Hinſicht auf die Grundſteuer ſehr verſchiedenartige, theils ältere, theils

erſt in den legten Sahren gemachte und zum Theil noch nicht völlig

beendigte Einrichtungen vor, und zwar in Neuvorpommern , eine

auf ältern ſtändiſchen Einrichtungen beruhende Verfaſſung; in den

Erwerbungen vom Herzogthume Warſchau , die Altpolniſche, ſeit

1775 beſtehende, durch die Preußiſche Regierung 1795 und durch die

Warſchauiſche Regierung 1809 – 1812 modifizirte Verfaſſung; in

den Erwerbungen vom Königreiche Sachſen : die Sächſiſch - erb :

ländiſche Verfaſſung und in derſelben die Hauptabgaben (Schock- und

Quatemberſteuern) ſeit der Mitte des ſiebenzehnten Jahrhunderts in

veränderter Einrichtung , die Oberlauſikiſche, die Niederlauſißiſche, die

Hennebergiſche und die Querfurtiſche, ſämmtlich auf ſtändiſchen Ein

richtungen beruhend , auch außerdem eigentlich Landesherrliche ſeit dem

Unfange des achtzehnten Jahrhunderts ; in den vormals Königlich

Weſtphäliſchen Landestheilen , eine Grundſteuer nach neuer Gerek:

gebung aus den Jahren 1808— 1813, doch nicht vollſtändig ausges

führt ; in der Stadt Weglar und deren Gebiet, die alte reichsſtäd

tiſche Obſervanz; in den vormals Naſſauiſchen Landestheilen , die

dem Herzogthume Naſſau eigenthümliche Grundſteuer nach der Ein

nungen um deſto zuverſichtlicher, je feſter Wir entſchloſſen ſind, gegen

diejenigen mit Ernſt und Nachdruck zu verfahren , die ſich wider Ver:

hoffen aus einſeitigen Unſichten und Vorurtheilen oder gar aus bloßem

Privatintereſſe, unſern landesväterlichen Abſichten entgegenfeßen möch:

ten . " Aus dieſem Paſſus, worin die Grundſteuer gar nicht erwähnt

iſt, können diejenigen , deren Grundſteuer bei einſtiger Grundſteueraus:

gleichung erhöht wird, eineEntſchädigungsforderung wohl nicht herleis

ten. Das Edikt vom 27. Oktober 1810 erwähnt einer ſolchen ebenfalls

nicht, auch nicht das allgemeine Abgabengefeße vom 30. Mai 1820 , wel:

ches im Eingange lautet: „ Um die Reform der Steuergeſeßgebung zu

vollenden, welche Wir, in der Verordnung vom 27. Oktober 1810, uns

Tern getreuen Unterthanen zugeſagt, würden wir vor Quem eine Re:

viſion der Grundſteuer in Unſern ſämmtlichen Provinzen nöthig gefun

den haben , wenn Wir nicht in Betracht der Schwierigkeiten , welche

damit unzertrennlich verbunden ſind, rathſam gefunden hätten, dieſen,

die Provinzial- Intereſſen mehr berührenden Gegenſtand der Berathung

mit den Ständen vorzubehalten .“ Endlich iſt auch den Grundbeſigern

in den weſtlichen Provinzen, deren Grundſteuer in Folge der Kataſtri

rung erhöht iſt, eine desfallfige Entſchädigung nicht zu Theil geworden .

1) Abgedruct in Schimmelpfennig, die direkten Steuern , Jh . I.

S. 165, 244. 263. 285.
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richtung in den Jahren 1809-1811 ; in den vormals Großherz

zoglich Bergiſchen Landestheilen, die in den Jahren 1806 – 1811

eingerichtete Grundſteuer ; im Herzogthume Weſtphalen , die

Heffiſche Grundſteuer nach der Einrichtung in den Jahren 1807 –

1811 ; auf dem linken Rheinufer und in einem Theile des Für

ftenthums Münſter, die Franzöſiſche Grundſteuer, mit vollſtändiger

Gefeßgebung von 1790 anfangend, doch mit einem unvouſtändigen

Parzellarkataſter ; endlich in mehreren kleineren Landestheilen und eins

zelnen Ortſchaften , die Steuereinrichtung desjenigen Staats , dem ſie

früher angehörten.

Im Jahre 1820 ergingen nun über die Grundſteuer folgende

Beſtimmungen ):

Die Grundſteuer wird in jeder Provinz nach den Grundfågen und

Borſchriften erhoben , welche darin gegenwärtig zur Anwendung kommen.

Doch wird hierbei verordnet, daß ſchon jekt an keinem Orte, woſelbſt die

Grundſteuer in Folge der ſeit 1789 eingetretenen Staatsveränderungen

neu eingeführt oder erhöht worden iſt, der Belauf derſelben den fünften

heil des Reinertrages vom verpflichteten Grundſtücke überſteigen dürfe.

Der Grundbeſiger, der eine höhere Belaſtung durch die Grundfteuer be:

hauptet, und zu erweiſen vermag, kann die Herabſeßung auf den fünfs

ten Theil des Ertrages fordern . Bezirks- und Gemeindeabgaben dür:

fen hierbei nicht in Anſchlag gebracht werden . Die Domainen - Grunds

ſtücke und Forſten ſind ſteuerpflichtig, und wenn ſie nach Anleitung des

Gefeßes vom 9. März 1819 (Geſekſ. S. 73 ) veråußert werden , überall

mit der landüblichen Grundſteuer, jedod in keinem Falle niedriger, als

dem rechsten Theile des Ertrages zu belegen . Der Servis, welcher bis:

her von den Städten und Diſtrikten in den öſtlichen Provinzen zur Ge:

neral - Serviskaffe oder zu den Haupt - Inſtitutenkaſſen bezahlt wurde,

wird von denſelben im bisherigen Betrage bis zur Reviſion der Grund:

ſteuer zu den Staatskaffen entrichtet. Wo gar kein Realſervis erhoben

wird, oder wo der Beitrag zur allgemeinen Serviskaſſe oder den Haupt:

Inſtitutenkaſſen mehr betrågt, als der Realſervis, fteht es der Gemeinde

frei, ihren Servisbeitrag den Grundbeſißern als Grundſteuer verhältnis:

måsig aufzulegen , oder andere , den örtlichen Verhältniſſen angemeſſene

Abanderungen bei der oberſten Berwaltungsbehörde in Antrag zu brin

gen . Die Gemeinden ſind ſchuldig ” ) , die Grundſteuer, mit Einſchluß

des gedachten Serviſes, von den Zahlungspflichtigen einzuziehen, und

in monatlichen Beitragen vor Ablauf jeden Monats an die ihnen ange:

1) Gefeß vom 30. Mai 1820. § 3—7. Gefeßl. S. 135.

2) In den weſtlichen Provinzen ſind die Gemeinden von dieſer Verpflich:

tung entbunden . Die Erheber der Grundſteuer, welche auch die Klaſſen:

und Gewerbeſteuer einziehen, werden hier vonden Regierungen ernannt.

K. D. vom 6. Februar 1841. Geſebi. S. 29.
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wieſene Raffe abzuführen, auch in Zukunft die Servisangelegenheiten in

der bisherigen Art zu bearbeiten .

Es iſt jeßt anzunehmen, daß, abgeſehen von dem ſtädtiſchen Ser:

vis, die Hauptſumme der Grundſteuer lediglich auf dem Ertrage des

Grund und Bodens und anderer Realitäten haftet. Das Verhältniß

aber, nach welchem ein aliquoter Theil des Reinertrages der Steuer :

objekte durch die Grundſteuer in Anſpruch genommen wird, iſt vor der

Beendigung der vorbehaltenen allgemeinen Reviſion der Grundſteuer

nicht zu ermitteln , unbezweifelt aber ſehr verſchieden ; welche Verſchie:

denheit, abgeſehen von dem durch die vormalige Akziſe herbeigeführten

und mit dem Wegfalle derſelben nicht beſeitigten, vielmehr durch die

Beibehaltung der älteren Servisabgabe, als Grundſteuer, fortdauern :

den Unterſchiede zwiſchen den Städten und dem platten Lande der

öſtlichen Provinzen , ſich einerſeits als ein Ueberbleibfel des alten

Lehnweſens und der Gutsunterthänigkeit darſtellt, andererſeits ſelbſt

nach den Veranlagungsprincipien ſelbſt auf den Stand des damaligen

Grundbeſitzers ausdehnt , wenn der Udel und die Geiſtlichkeit von ih

ren Gütern zu gar keiner Grundſteuer, oder nach andern Procentſäken

des ermittelten Ertrages , als der Bauernſtand herangezogen worden.

Dies gilt insbeſondere von den mittlern und öſtlichen Provinzen. In

den weſtlichen hat , ſoweit ſie in Anwendung gebracht worden , die

Franzöfiſche und nach dieſer die Großherzoglich
Bergiſche, die König

lich Weſtphäliſche
, die Herzoglich Naſſauiſche und die Großherzoglich

Heſſiſche Geſekgebung die allgemeine Verpflichtung allen Grund und

Bodens u. f. w . zur Grundſteuer hervorgerufen , und alle Eremtionen

ohne Unterſchied des Titels beſeitigt, was unter Preußiſcher Verival:

tung nur Hinſichts der ſtandesherrlichen
Grundbeſißungen

in Folge

der Beſtimmungen
des Wiener Kongreſſes, und wegen der Grund

ſtücke der Pfarreien und Schullehrerſtellen
, auf den Grund älterer

Bewilligungen
und nach der Obſervan in den übrigen Provinzen,

wieder aufgehoben worden iſt.

Hier die Grundſteuer - Einrichtungen in den einzelnen Landestheis

len der öſtlichen Provinzen näher darzuſtellen , würde theils zu weit:

läuftig, theils von geringem Intereſſe ſein, da eine endliche definitive

Regulirung doch wohl bevorſteht ).

1) Hanſemann , a . a. D., ſagt S. 272 : „ Gegen die Gerechtigkeit der

Maaßregel (nämlich der Grundſteuerausgleichung) konnte ſchon früher:

hin wohl nichts mit Grund eingewendet werden ; jeßt aber kann in je

ner Beziehung auch nicht der leiſeſte Zweifel obwalten , da die oberſte

gerekgebende Gewalt ſchon vor 22 (ießt 33) Jahren auf das deutlichſte,

unumwundenſte und beſtimmteſte die Lufhebung aller, mit der natürlis

chen Gerechtigkeit nicht vereinbaren Steuereremtionen, und insbeſondere

feſtgelegt hat, daß alle Grundſteuerbefreiungen aufhören ſollen. In

allen Verkäufen, Vererbungen und andern Berhandlungen, bei welchen
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$ 125. Die Grundſteuer der weſtlichen Provinzen.

Auf der linken Rheinſeite war ſchon vor der Preußiſchen Beſik

nahme mit der Aufnahme eines Grundſteuerkataſters begonnen wor:

den. Unter der Preußiſchen Regierung iſt , auf den Grund ſpezieller

Vermeſſungen und Abſchätungen der einzelnen Grundſtücke, das Grund

ſteuerkataſter für die beiden weſtlichen Provinzen, auf Koſten der Grund:

ſteuerpflichtigen dieſer Provinzen, vollendet worden . Es war nicht die

Abſicht, das Kataſter zu einer Erhöhung der Grundſteuer im Ganzen

zu benußen. Daſſelbe follte vielmehr lediglich als Grundlage zur gleich

mäßigen Vertheilung der Grundſteuer dienen ?).

eine Beziehung auf Steuerbefreiung und Steuerbegünſtigung obwaltete,

hat daher gehörige Rückſicht auf jene verkündeten, niemals aufgehobe:

nen , nur noch nicht ausgeführten geſeglichen Vorſchriften genommen

werden können. Ich erachte als Pflicht gegen die Staatsregierung,

diefelbe auf die politiſche Wichtigkeit der Steuerausgleichung aufmerkſam

zu machen . Auf derſelben beruht zum großen Theil der Grad der Fes

ſtigkeit des Bandes zwiſchen den öſtlichen und weſtlichen Provinzen, To

wie des von der Staatsregierung angenommenen Regierungsſyſtems."

I. G. Hoffmann , die Lehre von den Steuern , Berlin 1840,

S. 122, ſagt unter Underm : ,, So lange dieſe Steuer (die Grundſteuer)

nach den verſchiedenen Sägen und Formen erhoben wird , welche den

zuſammengebrachten Provinzen eigenthümlich ſind, ſo lange beſteht eben

in dieſer Verſchiedenheit ein ſehr weſentliches Hinderniß einer vollſtän:

digen Vereinigung. Die Fortdauer einer verſchiedenen Behandlung in

einem ſo wichtigen Iheile der Staatsverwaltung rechtfertigt in der öf:

fentlichen Meinung die mannichfaltigen Anſprüche auf ſorgſames Erhal

ten anderer Verſchiedenheiten, welchen öfter anerzogenes Vorurtheil, oder

das beſondere Intereſſe einzelner Stimmführer , künſtlich verſchleiert

durch ſchöne Redensarten , als wirkliches , in Eigenthümlichkeiten der

Provinz gegründetes Bedürfniß einen Werth beilegt, der außerdem vor

der milden , aber unwiderſtehlichen Gewalt einer Zeit, die nur Unlaß zu

vereinigenden Gewohnheiten herbeiführt, endlich in leere Nichtigkeit ſich

auflören würde . Es kann durchaus nicht in den Abſichten einer weiſen

und gerechten Regierung liegen , den Menſchen nur als ein Werkzeug

der Staatsgewalt zu betrachten , welchem ſie willkürlich diejenige Ge:

ſtalt geben darf, die zur Erreichung ihres Zweckes am bequemſten er:

ſcheint. Es kann mithin auch nicht die Abſicht Tein , den Einwohnern

einer Provinz Eigenthümlichkeiten, welche lange Gewohnheit ihnen theuer

gemacht hat, durch Gewalt oder Liſt zu verleiden . Über die Staatsge:

walt kann auch eben ſo wenig die natürlichen Wirkungen der fortſchrei:

tenden Bildung hemmen , und durch ſtarres Feſthalten an dem Beſte:

henden ungleichheiten erhalten wollen , welche ſich ſonſt allmälig aus:

gleichen würden " u. ſ. w.

1) Vergl. R. D. vom 26. Juli 1820, das Rheiniſch - Weſtphäliſche Kataſter

betreffend ( in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 63 ). Die Koſten des

Kataſters betrugen bis Ende des Jahres 1837 4,400,000 Shaler.

Vergi. Schimmelpfennig , die Pr. dir. Steuern. Ih. 1. S. 532.
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Nach vielfachen Verhandlungen mit den Rheiniſchen und Weſt:

phäliſchen Provinzialſtänden iſt im Jahre 1839 ein neues Grunda

ſteuergereß für die weſtlichen Provinzen verkündigt worden ?). Das

nach kann die dermalen für dieſelben feſtgeſtellte Grundſteuer - Haupt

ſumme, ſo lange der Reinertrag der Grundſtücke daſelbſt im Ganzen

nicht unter den fünffachen Betrag derſelben herabſinkt , und deshalb

eine Steuerermäßigung eintreten muß , und ſo lange die Bedürfniſſe

des Staats nicht eine auf allgemeinen Grundlagen beruhende Erhö

hung der Grundſteuer nothwendig machen, oder eine allgemeine Herab

feßung derſelben geſtatten , nur dadurch erhöht oder vermindert werden ,

daß zur Zeit unbeſteuerte Grundſtücke beſteuert werden oder ſteuerpflich

tige in die Klaſſe der unbeſteuerten übergehen . Alle andern Verände

rungen in der Zahl und im Kataſtralertrage der ſteuerpflichtigen Ges

genſtände haben auf die Grundſteuer - Hauptſumme keinen Einfluß,

ſondern wirken nur auf den Prozentſak der Steuer. Uußer der Grund

ſteuer - Hauptſumme haben die Grundſteuerpflichtigen aufzubringen :

1 ) die Koſten der Elementarſteuererhebung, 2) einen Fonds zur Uebers

tragung der Uusfälle, ingleichen zur Zahlung der nothwendigen Erlaſſe

und Unterſtüßungen, 3) die Koſten , welche aufgewendet werden müſſen ,

um die Kataſterkarten , Flurbücher und Mutterrollen durch Umarbeia

tungen und periodiſche Reviſionen mit der Gegenwart in Uebereinſtim

mung zu erhalten, und 4) einen Beitrag zu den durch die Fortſchrei

bung des Güterwechſels entſtehenden Koſten .

Die Grundſteuer haftet auf dem ſteuerbaren Reinertrage aller

ſteuerpflichtigen Grundſtücke innerhalb der Grenzen der weſtlichen Pro

vingen . Utler Grund und Boden , der weder einen Ertrag bringt,

noch kulturfähig iſt , kann hiernach nicht beſteuert werden. Von der

Beſteuerung ausgenommen ſind alle dem Staate, den Provinzen , den

Kreifen oder den Gemeinden gehörige Grundſtücke, inſofern ſie zu ei

nem öffentlichen Gebrauche beſtimmt ſind. Brücken, Kunſtſtraßen , Ei

fenbahnen und ſchiffbare Kanäle, welche mit Genehmigung des Staats

von Privatperſonen zum öffentlichen Gebrauche angelegt ſind, bleiben

ebenfalls unbeſteuert. Undere zum öffentlichen Gebrauche dienende

Grundſtücke haben dagegen keinen Unſpruch auf Grundſteuerfreiheit,

wenn ſie ſich im Privatbeſite befinden . Außerdem bleiben unbeſteuert:

1) der zur Holzzucht beſtimmte Boden , welcher im alleinigen Eigen:

thume des Staats befindlich iſt; 2) die außer den Dienſtwohnungen

und daran anſtoßenden Sofräumen und Gärten von den Erzbiſchöfen ,

Biſchöfen, Dom- und Kurat- oder Pfarrgeiſtlichen , Gymnaſiala, Ses

minar- und Schullehrern benußten Grundſtücke, welche eine bleibende

Dotation dieſer Stellen bilden ; 3) die Domanialgrundſtücke der Stan:

1) Grundſteuergereg vom 21. Januar 1839. Gerekl. S 30 .
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desherren , inſoweit diefelben nach Maaßgabe früherer Geſeke (vergl.

oben S. 184 ) von ordentlichen Grundſteuern befreit ſind, und auf

diefe Befreiung nicht in beſondern Verträgen verzichtet iſt.

Das Grundſteuerkataſter weiſt von ſämmtlichen Grundſtücken die

Eigenthümer , oder , bei getheiltem Eigenthume , die nugbaren Eigen:

thümer, den Flächeninhalt und, ſofern die Grundſtücke nicht ertrags

los ſind, den Kataſterertrag derſelben nach . Den in den Flurbüchern

und Mutterrollen enthaltenen Angaben über den Flächeninhalt liegt

eine Parcellarvermeſſung zum Grunde. Der darin verzeichnete ſteuer :

bare oder Kataſtralertrag iſt der für ſämmtliche nicht ertraglore Grunds

ſtücke, in verhältnißmäßiger Gleichheit durch Abſchäzung nach dem zur

Zeit der lektern vorgefundenen Zuſtande, ohne Rückſicht auf eine zus

fällige Verbindung mit andern Grundſtücken oder mit fremdartigen

gewerblichen Anlagen ermittelte Reinertrag. Die Kataſtralerträge bila

den hiernach nur Berhältnißzahlen , und können bei Verhandlungen

über die Grundſteuer überhaupt und insbeſondere bei der Erörterung

der Frage, wie ſich die Grundſteuer - Hauptſumme im Ganzen zu dem

geſammten Reinertrage der weſtlichen Provinzen verhält, nicht als die

wirklichen wirthſchaftlichen Reinerträge geltend gemacht werden. Bei

der Abſchägung der Grundſtücke blieben die etwa darauf haftenden

grundherrlichen und ſonſtigen Laſten und Servituten aller ärt unbe:

achtet, und der Kataſtralertrag iſt ſo feſtgeſtellt, als wenn dieſe Laſten

und Servituten nicht vorhanden wären. Bis zu einer einſtigen Res

viſion der Kataſtralabſchäßungen erleidet der Kataſtralertrag der bez

ſteuerungsfähigen Grundſtücke, außer der Berichtigung materieller Irr:

thümer, im Einzelnen und im Ganzen nur dadurch eine Veränderung,

daß 1 ) beſteuerungsfähige Ländereien neu entſtehen , oder untergeben,

oder für die Dauer ertragsunfähig werden, oder dadurch, daß 2) Ges

bäude entſtehen , oder eingehen , oder durch Umwandlung aus der Klaſſe

der lediglich nach der Grundfläche beſteuerten , in die außerdem auch

noch nach dem Miethwerthe beſteuerten , oder aus der lekteren Klaſſe

in die erſtere übergeben , oder endlich durch Veränderungen in ihrer

Subſtanz, namentlich alſo durch das Aufſeßen oder Abnehmen eines

Stockwerks, oder durch Anbauen oder Abbrechen eines Gebäudetheils,

am ſteuerbaren Reinertrage weſentlich gewinnen oder verlieren.

Der Geſammt - Kataſtralertrag aller der Beſteuerung unterliegen:

den Grundſtücke, die Grundſteuer - Hauptſumme, der allgemeine Pro

centſak (gegenwärtig etwa 12 Procent) und der danach von jedem Re

gierungsbezirke aufzubringende Steuerbetrag werden von dem Finanz

miniſterium feſtgeſtellt und durch die Umtsblätter bekannt gemacht.

Die Grundſteuer iſt in den erſten acht Tagen eines jeden Mo:

nats mit einem Zwölftheil des Jahresbetrages fällig. Zur Entrich:

tung derſelben iſt jeder in den Mutterrollen und nach dieſen in den

Heberollen eingetragene Eigenthümer , Erbpächter oder Nuknießer ver
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bunden. Dieſer kann ſich , inſofern beſondere Beſtimmungen oder die

Rechte eines Dritten nicht entgegenſtehen , von der Verbindlichkeit zur

Steuerzahlung dadurch befreien, daß er auf das Eigenthum an dem

beſteuerten Grundſtücke in rechtsverbindlicher Form für immer Ver

zicht leiſtet, bleibt jedoch für die bis zur Abgabe dieſer Erklärung fäl

lig gewordene Steuer verhaftet. Die ſpäter fällig werdende Steuer

fällt der Gemeinde , in deren Feldmark das Grundſtück belegen iſt,

oder dem Staate zur Laſt, falls nämlich die Gemeinde die Annahme

des Grundſtücks ablehnt.

Der Deckungsfonds iſt ein Eigenthum der Grundſteuerpflichtigen

des Regierungsbezirks, und wird durch Beiſchläge gebildet. Aus dens

felben werden hauptſächlich die unbeibringlichen Steuerquoten berichtigt;

doch können aud, unter gewiſſen Umſtänden den Steuerpflichtigen außera

ordentliche Unterſtügungen bei Unglücksfällen daraus bewilligt werden .

Ueber die Verwendung des Deckungsfonds werden jährlich Ueberſichten

durch die Amtsblätter bekannt gemacht. Außerdem wird den Provins

ziallandtagen jedesmal eine vollſtändige und detaillirte Nachweiſung der

vorgekommenen Ausgaben vorgelegt. Ueber das bei Nachſuchung, Bes

willigung und Berrechnung der Steuernachläſſe und Unterſtüßungen

zu beobachtende Verfahren iſt ein beſonderes Gefek 1) erlaſſen.

bayan

02

§ 126. Die Gewerbeſteuer.

Die im Jahre 1810 eingeführte Gewerbeſteuer (vergl. oben

S. 122 ) wurde im Jahre 1820 wieder aufgehoben. Gegenwärtig

ſind nur diejenigen Gewerbe, welche das Geſek2) beſonders bezeichnet,

der Gewerbeſteuer unterworfen. Auch wird nicht Fedem , welcher ein

ſteuerpflichtiges Gewerbe betreibt, ein Gewerbeſchein ausgefertigt. 218

gewerbeſteuerpflichtig ſind folgende Gewerbe bezeichnet:

1 ) Der Handel. Die Steuer trifft jedes Groß- oder Einzeln:

Handels-, Kommiſſions-, Speditions-, Wechſelbank ., Leih-, Aſſeku:

ranz-, Fabrik- und Rhederei - Geſchäft, das unter einer bekannt ges

machten Firma mit kaufmänniſchen Rechten 3 ) betrieben wird , auch

Mäkler , Handelsagenten und Kommiſſionaire 4). Die Steuer wird

1 ) Anweiſung vom 21. Januar 1839. Geſebi. S. 44.

2) . Gereg vom 30. Mai 1820. Geſeßi. S. 147.

3) Sogenannte kaufmänniſche Rechte haben nur diejenigen , welche den Han

del mit Waaren oder Wechſeln als ihr Hauptgeſchäft treiben, Unterneh.

mer von Fabriken in Rückſicht auf den Betrieb derſelben und den ub:

fag der darin verfertigten Waaren , und Schifférheder in unſehung der

auf die Rhederei Bezug habenden Geſchäfte.

4) R. D. vom 11. Juni 1826. Geſekſ. S. 61, S. D. vom 3. Mai 1828.

Gefesſ. S. 64 .



416

von jeder einzelnen Firma, von jedem einzelnen Komtoir, von jedem

einzelnen Laden , ohne Rücſicht auf die Zahl der Theilnehmer , erho

ben . Der Steuer vom Handel ſind ferner unterworfen : die ein Ges

werbe daraus machen , neue oder alte Sachen , Waaren und Erzeug

niſſe jeder Art zum Wiederverkauf anzukaufen, oder zum Verkauf in

Auftrag zu übernehmen, ohne kaufmänniſche Rechte zu haben, als Lies

feranten, Vieh oder Pferdehändler, Aufkäufer, Krämer, Trödler, Hö:

ker und Viktualienhändler u. f. w. 218 Viktualienhändler zu beſteuern

iſt auch : wer , gewerbsweiſe, Vieh vom erkauften Futter unterhält,

um es zum Verkauf zu mäſten , oder mit der Milch zu handeln ; wer

die Milch einer Heerde , das Obſt eines Gartens , den Fiſchfang in

Gewäſſern und ähnliche Nußungen, abgeſondert, zum Gewerbsbetriebe

pachtet. Der Handel der Uusländer auf Meſſen und Märkten 1)

iſt von dieſer Steuer frei. Fremde Einkäufer inländiſcher Erzeugniſſe

oder Fabrikate ſind frei, in fo fern ſie nicht, umherziehend, Aufkäuferei

im Einzelnen betreiben. Auch aller Hüttenbetrieb iſt frei, in ſo fern

derſelbe nicht mit einer Fabrikation von Waaren zum Handel verbun :

den iſt, ſo wie auch der Hammerbetrieb, zu welchem nach den Pro

vinzial- Bergordnungen eine Belehnung der Bergbau- Behörde erfor:

derlich iſt) .

2) Die Gaſtwirthſchaft3 ). Wer, gewerbsweiſe, ein offenes Los

kal hält, um Perſonen mit oder ohne Koſt für Bezahlung zu beher

bergen, iſt als Gaſtwirth ſteuerpflichtig. Wer, gewerbsweiſe, möblirte

Zimmer vermiethet, iſt derſelben Steuer unterworfen , jedoch nicht der,

welcher bloße Schlafſtellen hält. Wer, gewerbsweiſe, ein offenes Lokal

hält, um zubereitete Speiſen und Getränke zum Genuß auf der Stelle

oder außerhalb feil zu bieten, iſt als Speiſe- oder Schänkwirth ſteuer

pflichtig. Reſtaurateurs, Garköche, Zuckerbäcker, ſogenannte Italiener:

und Schweizerladen , Pfefferküchler, Kaffeeſchänker, Tabagiſten und der:

gleichen ſind hierunter begriffen .

3 ) Das Verfertigen von Waaren auf den Kauf 4. Dahin

gehört namentlich das Bäder -, Fleiſcher- und Brauergewerbe. Land

leute, die in den Städten auf offenem Markte an Markttagen Rog

genbrot verkaufen , ſind ſteuerfrei, in ſo fern ſie das Backen des Brots

nur als Nebengeſchäft treiben .

1) R. D. vom 30. Juni 1833. Gefeßi. S. 81 .

2) R. D. vom 9. Januar 1823. Geſepi. S. 16. S. O. vom 17. Des

cember 1833. Gerekl. 1834, S. 5 .

3 ) Wegen des Kleinhandels mit Getränken auf dem Lande und des Gaſt:

und Schankwirthſchaftsbetriebes überhaupt, vergi. R. O. vom 7. Febr.

1835. Gerekl. S. 18.

4) Die Branntweinbrennerei zum Verkaufe iſt nicht mehr gewerbeſteuer:

pflichtig. K. O. vom 10. Januar 1824, ad 3 ( in Bergius, Ergän:

jungen i. S. 101) .
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4 ) Der Betrieb von Handwerken. Doch ſind Handwerker ſteuers

frei, welche in der Regel nur um lohn oder nur auf Beſtellung ar:

beiten, ohne auch außer den Fahrmärkten ein offenes Lager von ferti:

gen Waaren zu halten, ſo lange ſie das Gewerbe nur für ihre Pers

fon oder mit Einem erwachſenen Gehülfen und mit einem Lehrlinge

betreiben. Die Hülfe weiblicher Hausgenoſſen und eigener Kinder

unter fünfzehn Jahren bleibt unberückſichtigt." Uuch Weber und Wür:

ker mit nicht mehr als zwei Stühlen ſind unter gewiſſen Umſtänden

ſteuerfrei 1).

5) Der Betrieb von Mühlenwerken. Mühlenwerke, die bloß für

den eigenen Verbrauch des Beſikers arbeiten, oder nur zu Ent- oder

Bewäſſerung der Ländereien beſtimmt ſind , unterliegen der Gewerbes

ſteuer nicht. Hammer- , Bohr- , Schleif-, Polir :, Papier- , Loh

und Walkmühlen, Maſchinen zum Bergbau, zum Hütten- und Sa

linenweſen , ſo wie überhaupt durch Elementar- oder thieriſche Kräfte

getriebene Maſchinen , die zur Bearbeitung der Fabrikmaterialien, zur

Spinnerei, Weberei, Appretur dienen, werden nicht mit der Mühlens,

ſondern entweder mit der Handels- oder mit der Handwerksgewerbes

ſteuer betroffen, und auch dieſes nur inſofern , als ſie ſelbſtſtändig be

trieben werden , und nicht zu einer ſchon außerdem gewerbſteuerpflich

tigen Fabrikanſtalt oder Sozietät gehören.

6) Das Gewerbe der Schiffer mit Fahrzeugen von mehr als drei

Laſten Tragfähigkeit ?), der Fracht- und Lohnfuhrleute und Pferdes

verleiher , die ihr Gewerbe mit mehr als Einem Pferde betreiben.

7) Die Gewerbe, die von umherziehenden Perſonen betries

ben werden.

Wenn mehrere Gewerbe abſichtlich mit einander in Verbindung

gefekt ſind, und an demſelben Orte von Einer Perſon betrieben wer:

den, ſoll die Gewerbeſteuer nur Einmal nach dem gemeinſchaftlichen

Umfange derſelben erhoben werden. Der zufällige Betrieb verſchieden :

artiger Gewerbe durch Eine Perſon iſt einer ſolchen gewerblichen Vers

bindung nicht gleich zu achten .

Wer ein Gewerbe betreiben will, es mag ſteuerfrei oder pflichtig

ſein , muß der Kommunalbehörde des Orts Unzeige davon machen .

Zur Anzeige an dieſe Behörde iſt auch derjenige verbunden, der ſein

bisheriges Gewerbe im Orte zu betreiben aufhört. So lange er dieſe

Anzeige unterläßt, iſt er zur Zahlung der Steuer verpflichtet.

Für die ad 5, 6, 7 genannten Gewerbe, ſo wie für das Brauer:

getverbe, beſtehen allenthalben dieſelben Steuerfäße. Für die übrigen

Gewerbe beſtehen , nach Maaßgabe der Wohlhabenheit und Gewerb

1) A. D. vom 3. Mai 1829. Geregt. S. 46.

2) R. D. vom 1. Mai 1824. Geſegr. S. 121.

27
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ſamkeit, vier Abtheilungen. Die zu den drei erſten Abtheilungen ge

hörigen Städte ſind im Gefeß genannt. Die vierte Abtheilung ums

faßt die übrigen Städte und das platte Land. Für die Gewerbtrei:

benden dieſer Art beſteht für jede Abtheilung ein Mittelſak , den die

Gewerbtreibenden im Durchſchnitt als Gewerbeſteuer aufbringen müſſen.

Er wird mit der Zahl der Gewerbetreibenden einer Stadt in den drei

erſten Abtheilungen, oder eines Kreiſes in der vierten Abtheilung mul

tiplicirt. Das Ergebniß dieſer Berechnung enthält die Summe, welche

die Stadt oder der Kreis im Ganzen aufbringen muß. Dieſer Mit

telſak iſt dasjenige, was jeder, der das Gewerbe dieſer Art in der ges

gebenen Abtheilung betreibt , als Gewerbeſteuer zu zahlen hat.

indeß der Umfang, worin jeder Einzelne das Gewerbe betreibt, ſehr

verſchieden ſein kann, ſo iſt von denjenigen, welche den Mittelſaß nicht

aufbringen können , ein beſtimmter niedrigerer Sak zu zahlen. Der

Uusfall, welcher hierdurch entſteht, muß durch höhere Beiträge derje

nigen gedeckt werden , welche vermöge ihres ſtärkern Gewerbsbetriebes

mehr als den Mittelfas zahlen können . Wo die Gewerbeſteuer im

Verhältniſſe der Bevölkerung erhoben wird, wie bei den Bäckern und

Fleiſchern in den Städten der beiden erſten Abtheilungen , bringt die

Geſammtheit der Steuerpflichtigen diejenige Summe auf, welche für

jeden Kopf der Bevölkerung feſtſteht, der ſich bei der jährlichen Zäh

lung in ihrem Bezirke vorfindet.

Die Gewerbetreibenden mit Kaufmänniſchen Rechten , die Gaſt

wirthe , die Bäcker und die Fleiſcher , und zwar jedes dieſer Gewerbe

unter ſich , bilden eine Geſellſchaft, welcher ein Feber beitreten muß,

der das Gewerbe treibt. In den drei erſten Abtheilungen bildet jedes

dieſer vier Gewerbe in jeder einzelnen Stadt eine ſolche Geſellſchaft.

In der vierten Abtheilung vereinigen ſich die vier Gewerbe , um die

vier Gefellſchaften zu bilden . Den Geſellſchaften liegt die Bertheilung

der Steuer unter ſich durch ihre aus ſich gewählten Abgeordneten ob.

Bei den Händlern ohne kaufmänniſche Rechte, den Brauern, den

Handwerkern, den Müllern , den Schiffern , den Fracht- und Lohn

fuhrleuten und den Pferdeverleihern wird die Vertheilung in den drei

erſten Abtheilungen durch die Kommunalbehörden, und in der vierten

durch die Landräthe bewirkt. Dieſe Behörden haben ſich dabei des

Raths der Gewerbetreibenden zu bedienen .

Welche Gewerbe, und in welcher Urt dieſelben im Umherziehen

betrieben werden können , beſtimmt das Geſek. In der Regel iſt dazu

die Löſung eines Gewerbeſcheins für das laufende Jahr gegen Voraus:

bezahlung der gewöhnlich 12 Thaler betragenden Jahresſteuer erforderlich.

Die Ausfertigung der Gewerbeſcheine erfolgt durch die Regierungen ).

1) Regulative wegen desGewerbsbetriebs im Umherziehen , vom 28. April

1824, Gefeßl. S. 125, und vom 4. December 1836. Gefeßl. 1837,
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Von ſtehenden Gewerben muß die Gewerbeſteuer in den erſten

acht Tagen jedes Monats vorausbezahlt werden , wenn der Steuerpflich :

tige nicht vorzieht, ſie auf mehrere Monate voraus zu berichtigen.

Den Gemeinden wird für die bei Ermittelung, Vertheilung und

Erhebung der Gewerbeſteuer ihnen übertragenen Geſchäfte der fünf und

zwanzigſte Theil der Einnahme zugeſtanden 1).

$ 127. Die Klaſſenſteuer.

Der Klaſſenſteuer ) ſind alle Einwohner, ohne Unterſchied, un

terworfen, wenn ſie nicht entweder durch das Gefeß davon ausdrücklich

befreit, oder durch frühere Spezialbeſtimmungen ſeit dem Jahre 1815

von den gewöhnlichen Perſonalſteuern bereits entbunden ſind. Aus

drücklich von der Klaſſenſteuer befreit ſind :

1 ) die Einwohner derjenigen Städte, in welchen der Staat eine

Mahl- und Schlachtſteuer erheben läßt. - Einwohner mahl- und

ſchlachtſteuerpflichtiger Ortſchaften werden durch den zeitweiſen Aufent

halt in einem klaffenſteuerpflichtigen Bezirke nicht klaſſenſteuerpflichtig ;

dagegen aber auch Einwohner eines klaſſenſteuerpflichtigen Bezirks durch

den zeitweiſen Aufenthalt in einem mahl- und ſchlachtſteuerpflichtigen

Orte auf Erlaß der Klaſſenſteuer keinen Anſpruch erhalten ſollen . 96

Jemand in Bezug auf die vorbemerkte Steuerpflichtigkeit für einen

Einwohner einer mahl- und ſchlachtſteuerpflichtigen Ortſchaft, oder für

einen Einwohner eines klaſſenſteuerpflichtigen Bezirks zu achten fei, iſt

zunächſt nach ſeinen Gewerbs-, Umts- und Standesverhältniſſen zu

beurtheilen. Nur derjenige, aus deſſen vorgedachten Verhältniſſen keine

klare Entſcheidung hierüber hervorgeht, foll nach der Dauer ſeines Au

fenthalts beurtheilt, und als Einwohner desjenigen Orts betrachtet wer:

den, wo er während des größten Theils des Kalenderjahres fich per

fönlich aufgehalten hat 3 ) ;

2) Fremde, wofür in dieſer Beziehung nur diejenigen Ausländer

zu achten ſind , welche ſich nicht ein volles Jahr an demſelben Orte

aufhalten ;

S. 14. Wegen der umherziehenden Muſiker, vergl. R. O. vom 14. DE:

tober 1833. Gefeßl.S. 126. Wegen der ſteuerfreien Gewerbeſcheine,

vergl. R. O. vom 12. Februar 1831. Geſeni. S. 5.

1 ) In den weſtlichen Provinzen wird die Gewerbeſteuer von den Erhebern

der Grundſteuer eingezogen. Von den für die Erhebung und Veranla:

gung ausgeſellten 4 procent der Einnahme erhalten dieſe höchſtens

3 Procent, der ueberreſt davongebührt den Gemeinden. S. D. vom

6. Februar 1841. Geſegr. S. 29.

2) Geſek vom 30. Mai 1820. Geſeßl. S. 140.

3) R. O. vom 18. Juli 1825. Geſebi. S. 188 .

27 *
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3 ) Kinder vor vollendetem ſechszehnten Lebensjahre 1) ;

4) alle beim ſtehenden Heere und bei den Landwehrſtämmen in

Reih und Glied befindliche aktive Militärperſonen , nebſt den in ihrer

Haushaltung lebenden Mitgliedern ihrer Familie, in fo fern ſie ſelbſt,

oder dieſe ihre Ungehörigen weder eigenes Gewerbe, noch Landwirth

ſchaft treiben . – Die Landwehrmänner erſten Aufgebots und ihre

Familien , ſo wie die offiziere, ſind für den Monat, in welchem fie

zur Uebung einberufen werden, von der Klaſſenſteuer freiº). Sind ſie

volle fechs Wochen bei den Fahnen verſammelt, ſo tritt ein zweimo

natlicher Erlaß der Klaſſenſteuer ein 3) . - Während eines Krieges ſind

die Familien aller unter den Waffen ſtehenden Militärperſonen frei,

inſofern ſie nicht eigenes Gewerbe oder Landwirthſchaft treiben ;

5 ) Urme, die von Ulmoſen aus Staats- oder Gemeindekaſſen

leben ; und

6) diejenigen, die in öffentlichen Anſtalten auf öffentliche Koſten

verpflegt werden.

Die Steuer wird nach mehreren Klaſſen erhoben. Merkmale

dieſer Klaſſen beſtimmt eine Inſtruktion des Finanzminiſteriums 4) .

Danach ſoll die Klaſſenſteuer zwiſchen einer ohne genaues Eindringen

in die Vermögensverhältniſſe der Pflichtigen nicht ausführbaren , und

deshalb immer gehäſſigen Einkommenſteuer, und einer die Geſammts

maſſe aller Einwohner ohne Unterſchied gleich treffenden Kopfſteuer die

Mitte halten , und die verſchiedenen Klaſſen der Pflichtigen nach einer

auf wenigen und leicht erkennbaren Merkmalen beruhenden Abſtufung

beſteuern .

Die Hebung geſchieht in der Regel nach Haushaltungen. Zur

Haushaltung gehört der Hausherr, oder, wo Frauen ſelbſtſtändig eine

Wirthſchaft führen , die Hausfrau, mit ihren Angehörigen, denen ſie

Wohnung und Unterhalt geben . Roſtgänger, oder Perſonen, die mit

Gehalt oder Lohn zu Dienſtleiſtungen angenommen ſind, werden nicht

zu den Angehörigen einer Haushaltung gezählt. Steuerpflichtige,

welche weder einer beſteuerten Haushaltung angehören, noch eine eigene

Haushaltung führen , zahlen die Hälfte des Steuerſakes ihrer Klaffe

als Perſonenſteuer. In der unterſten Steuerſtufe wird die Steuer

1) R. O. vom 18. Juni 1828. Gefeßt. S. 74 .

2) A. D. vom 3. Mai 1828. Geſekſ. S. 68.

3) R.D. vom 6. März 1830. Geſekſ. S. 47. R. O. vom 11. Upril

1835. Gefeßi. S. 49.

4) Klaſſifikationsmerkmale und allgemeine Beſtimmungen , nach denen bei

der Veranlagung der Klaſſenſteuerpflichtigen, dem 3des Klaſſenſteuer:

geſeßes gemäß, zu verfahren iſt, vom 25. Uuguſt 1820, am 16. Sep

tember 1820 als Gefeßi genehmigt ( in Bergius, Ergänzungen u .

S. 64. 66 ).
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überhaupt von den einzelnen Zahlungspflichtigen , mithin auch von

jedem beſteuerten Angehörigen einer Haushaltung als Perſonenſteuer

entrichtet.

Es beſtehen gegenwärtig ?) vier Hauptklaſſen , wovon jede drei

Unterabtheilungen hat, nämlich

I. zu 144, 96 und 48 Thaler jährlicher Steuer für die Haus

haltung , für die beſonders wohlhabenden und reichen Einwohner. -

Beſiger großer Landgüter, oder eines bedeutenden Umfangs von Grund

eigenthum , Großhändler oder Handelshäuſer, die kaufmänniſche oder

Geldgeſchäfte von größerem Umfange betreiben , Inhaber größerer Fas

briken, Kapitaliſten . gehören hierher, und als allgemeines Kennzei:

chen für dieſe Klaſſe genügt der Beſitz eines ſolchen Vermögens oder

Gewerbes , deffen Beträchtlichkeit dem Eigner nach dem davon zu

erwartenden Einkommen eine bequeme und unabhängige Eriſtenz ges

währt ;

II. zu 24, 18 und 12 Thaler jährlicher Steuer für die Hauss

haltung , für die wohlhabendern Einwohner. - Zur höchſten Stufe

dieſer Klaſſe gehören Grundbeſiger , deren Gut von ſolchem Umfange

iſt, daß ſie bei deſſen Bewirthſchaftung nur mit der Aufſichtsführung

fich beſchäftigen können ; ferner Kaufleute und Fabrikanten, deren Ums

faß von ſolchem Umfange iſt, daß fie ſelbſt fich hauptſächlich nur mit

der Buchführung oder mit der Aufſicht auf ihre Arbeiter beſchäftigen

können , auch Handwerksmeiſter, welche eine ſo bedeutende Anzahl Ges

Fellen beſchäftigen, daß die Beaufſichtigung der von ihnen zu leiſtenden

Urbeit allein ihre Thätigkeit in Anſpruch nimmt. Dagegen gehören

in die Mittel : oder leßte Stufe dieſer Klaſſe Befißer von Bauergű

tern in gutem oder Mittelboden , oder von größern Bauergütern, Freis

gütern , Kolonaten , Lehnſchulzenhöfen 26., im Allgemeinen Grundbes

fikungen von folchem Umfange, daß der Eigner darauf mehreres Ges

ſinde hält, und dieſem die gröbern Urbeiten größtentheils überläßt ;

ferner ſolche Gewerbetreibende, welche nach dem Umfange ihres Ge

ſchäfts ſich neben der Uufſicht auf die Arbeit der eigenen perſönlichen

Mitarbeit nicht entziehen können ;

III. zu 8 , 6 und 4 Thaler jährlicher Steuer für die Haushals

tung, für den geringeru Bürger- und Bauernſtand. - Dieſe Klaſſe

kommt in der Regel für eine jede, mit Grundeigenthum angeſeſſene,

oder im ſelbſtſtändigen Handwerksbetriebe lebende Haushaltung, ſoweit

ſich dieſelbe nicht ſchon zu einer höhern Steuerklaſſe eignet , zur Uns

wendung, falls das Einkommen vom Grundbeſiße und Gewerbe nicht

als Nebenſache, und das Verdienſt durch gewöhnliche Lohnarbeit und

Tagelohn als Hauptſache erſcheint. Uußerdem gehören dazu diejenigen

7) K. D. vom 21. Decbr. 1820 in Bergius, Ergänzungen 2c. S. 75) .

R. D. vom 5. September 1821. Gelegr. Š. 154 .
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in fremdem Lohn und Brot ſtehenden Perſonen, welche nach der Art

ihrer Dienſte und der dafür gewährten Belohnung nicht als gemeines

Geſinde oder Tagelöhner angeſehen werden können ;

IV. zu 3 und 2 Thaler jährlicher Steuer für die Haushaltung,

und 1 , Thaler jährlicher Steuer für die Perſon in der legten Steuer

ſtufe, mit der Maaßgabe, daß in dieſer, in einer Haushaltung nicht

mehr als drei Perſonen , auch Perſonen , die ihr 60ftes Lebensjahr

zurückgelegt haben, nicht beſteuert werden 1) , für alle übrigen Steuer

pflichtigen, namentlich gewöhnliche Lohnarbeiter, gemeines Geſinde und

Tagelöhner, ſo wie ganz geringe Grundbeſißer und Gewerbetreibende,

welche fich hauptſächlich vom Tagelohn nähren.

Die Staats- und Kommunalbeamten , ingleichen ſolche Klaſſen

von Beſchäftigungen , welche dem Sprachgebrauche nach als Gewerbe

nicht bezeichnet zu werden pflegen , als Aerzte , Notarien 2c. , werden

überall in diejenigen Klaſſen eingeſchäßt, in welche diefelben nach Ver

hältniß ihrer Dienſteinnahme, ihres Vermögens , ſo wie mit Berű&

ſichtigung ihrer Lebensweiſe und ihres Standes, welchen fie in der

bürgerlichen Geſellſchaft einnehmen, gehören .

Die Klaſſifikation nach der eben gedachten Inſtruktion geſchieht

von den Kommunalbehörden unter Aufſicht der Landräthe. Die Ers

hebung geſchieht von den Gemeindebeamten , welche die Grund- und

Gewerbeſteuer einziehen. Für die vorſchriftsmäßige Vertheilung und

Einziehung der Steuer ſind die Regierungen verantwortlich. Jeder

Eigenthümer eines bewohnten Grundſtücks oder deſſen Stellvertreter

haftet der Behörde, welche das Verzeichniß der ſteuerpflichtigen Haus

haltungen und Perſonen aufnimmt, für die richtige Angabe derſelben.

Jedes Familienhaupt iſt für die richtige Ungabe ſeiner Angehörigen,

feines Hausſtandes und ſeiner andern ſteuerpflichtigen Hausgenoſſen

verantwortlich. Die Bekanntmachung der Steuerrollen geſchieht mit

dem Unfange des Jahres. Sobald ſie geſchehen , muß der Steuer

pflichtige in den erſten acht Tagen jeden Monats ſeinen Beitrag vors

aus entrichten . Er kann die Steuer auch für einen längern Zeitraum

bis zum ganzen Jahresbetrage bezahlen . Die örtliche Erhebung der

Steuer liegt den Gemeinden ob, welche dafür einen Antheil von vier

Procent der eingezogenen Summe erhalten ) .

Jährlich bildet ſich eine kreisſtändiſche Kommiſſion , zu welcher

auf den Kreistagen von jedem der verſchiedenen Stände ein Abgeord

neter zu wählen iſt. Dieſer ſteht es frei, allgemeine Bemerkungen

über die Geſegmäßigkeit und verhältnißmäßige Gleichheit der Veranla

gung zu machen. Erhöhungen oder Ermäßigungen einzelner Steuer

1) R. O. vom 21. April 1827. Geſekſ. S. 32.

2 ) In den weſtlichen Provinzen erfolgt die Erhebung der Klaſſenſteuer

eben ſo wie die Erhebung der Gewerbeſteuer ( vergi. oben S. 419 ).
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quoten kann ſie aber nicht in Antrag bringen. Sie begutachtet auch

die gegen die Veranlagung, binnen einer Präkluſivfriſt, anzubringenden

Beſchwerden der Beſteuerten, nachdem die Ortsbehörden darüber gehört

ſind. Nachdem hierauf auch die Landräthe ihr Gutachten abgegeben,

entſcheidet die Regierung . Hiergegen ſteht in einer fernern Präklu

fivfriſt den Reklamanten noch ein Rekurs an das Finanzminiſte:

rium zu 1).

In der Rheinprovinz iſt die Klaffenſteuer kontingentirt. Das

Kontingent roll immer auf drei Jahre neu beſtimmt werden . Es wird

für jeden Regierungsbezirk feſtgefest, dann auf die Kreiſe , und die

Bürgermeiſtereien unter kreisſtändiſcher Mitwirkung repartirt. Die

Individual - Repartition geſchieht von den Bürgermeiſtern und drei

dazu vom Gemeinderath aus ſich gewählten Mitgliedern. Außer den

ſchon oben angegebenen Säßen kommen in der Rheinprovinz auch noch

Säße von 120, 72, 60, 36, 30 und 10 Thalern für die Haushal

tung vor 2).

$ 128. Die Mahl- und Schlachtſteuer.

Die Mahl- und Schlachtſteuer 3 ) wird (im Jahre 1843) erho

ben in Memel, Pilau mit Feſtung, Königsberg, Tilſit, Gumbinnen,

Inſterburg, Elbing, Marienburg, Thorn, Danzig mit Vorſtadt Lang

fuhr und Neufahrwaſſer, Marienwerder, Graudenz mit Feſtung, Gräz,

Poſen , Schwerin, Meſeriß, Liſſa, Frauſtadt, Rawitſch, Krotoſchin ,

Oſtrowo, Kempen , Zdunn, Zaborowo, Bromberg, Inowrazlaw , Gneſen ,

Berlin , Prenzlau, Schwedt, Wriezen , Charlottenburg, Potsdam, Span

dau, Brandenburg, Rathenow, Neu - Ruppin, Wittſtod, Königsberg

i. d . N. , Landsberg a . d. M. , Küftrin , Frankfurt, Züblichau, Kroſſen ,

Guben , Köttbus, Demmin, Anklam , Swinemünde, Stettin, Damm,

1) A. O. vom 17. Januar 1830 . Geſekl. S. 19. Wo die Ernennung

der Gemeindebehörden von der Gutsherrſchaft (dem Gerichtsherrn ) aus:

geht, oder wo der Gutsbeſißer auf ſeinem innerhalb des Steuerrollen

bezirks einer Gemeinde belegenen Gute die Polizeiverwaltung ausübt,

iſt 1) in den Steuerliften zwar der Haushalt des Gutsbefißers, ſofern

derſelbe am Orte wohnt, von der Gemeindebehörde mit aufzuführen, der

Steuerſaß für denſelben aber nicht auszufüllen, ſondern die Einſchäßung

vom Landrathe zu bewirken ; 2) die Beſchwerden der bezeichneten Guts:

beſiger gegen die Einſchäßung zur Klaſſenſteuer ſind nicht von der Ges

meindebehörde, ſondern nur von der Kreisſtändiſchen Kommiſſion und

dem Landrathe zu begutachten. R. D. vom 4. Januar 1841." Geſellſ.

S. 22.

2) Regulativ wegen Kontingentirung der Klaſſenſteuerin den fünf Rhei

niſchen Regierungsbezirken, vom 2. Juni 1829 ( in Bergius , Ergän:

zungen 2c. S. 304).

3) Gefeße vom 30. Mai 1820. Geregi. S. 143.
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Stargard, Treptow a. d. R. , Köslin, Kolberg, Rügenwalde, Stolpe,

Stralſund, Greifswald, Wolgaſt, Dels, Breslau, Brieg, Frankenſtein,

Schweidnig, Glaß, Freihan , Oppeln, Ratibor, Kofel, Neuſtadt, Neiße,

Grünberg, Sagan, Glogau, Goldberg, Liegniß , Sauer, Hirſchberg,

Lauban, Görlik, Salzwedel, Stendal, Burg, Magdeburg nebſt Neu

ſtadt, Quedlinburg, Aſchersleben , Halberſtadt, Torgau , Wittenberg,

Merſeburg, Weißenfels, Naumburg, Beiz, Halle, Nordhauſen , Heilis

genſtadt, Langenſalza, Erfurt, Münſter, Minden, Herford, Bielefeld,

Paderborn, Arnsberg, Hamm , Köln , Deuz, Bonn, Kleve, Weſel, Em :

merich, Düffeldorf, Koblenz, Ehrenbreitſtein, Trier, Saarlouis, Saar:

brück, Jülich, Uchen und Burtſcheid. In allen dieſen Städten wird

die Mahl- und Schlachtſteuer neben einander entrichtet, und beſteht

ihrem Wefen nach darin, daß alles in der ſteuerpflichtigen Stadt zur

Konſumtion kommende Mahlwerk und Fleiſch der Abgabe unterwors

fen iſt.

Die Mahlſteuer wird ſowohl von den auf den ſtädtiſchen Müh.

len hergeſtellten, als auch von den in die Städte eingehenden Fabri

katen erhoben. Der Steuerſas für einen Sentner - Weizenkörner iſt

% , für einen Sentner aller andern Getreidearten, Körnern und Hül

ſenfrüchten aber % Thaler , es mag aus dieſen Mehl, Schroot 26.

dargeſtellt werden . Eine Vermiſchung von Weizen mit andern Rörs

nern wird wie Meizen verſteuert. Werden Mühlenfabrikate in eine

Stadt eingebracht, ſo unterliegen Kraftmehl, Puder, Graupe und Gries

dem doppelten , das Mehl dem ein- und eindrittelfachen , Schroot

und Backwerk aber nur dem einfachen Saße der obigen Mahlſteuer.

In mehreren Städten iſt auf den Wunſch der Steuerpflichtigen die

Einrichtung getroffen , daß nur ein Steuerſatz für alle Arten von

Getreide 2c. in Anwendung kommt, welcher etwas höher als 1/6 Tha:

ler für den Centner iſt. Befreit von der Mahlſteuer iſt das Malz

und Getreide, welches zum Brauen und zur Branntweinbereitung be

nugt wird. Das aus Kartoffeln bereitete Mehl unterliegt beim Eins

gange in mahlſteuerpflichtigen Städten derſelben Steuer , wie Weis

zenmehl 4).

Die Schlachtſteuer beſteht in Erlegung eines Thalers für jeden

Centner Fleiſch von geſchlachtetem Rindvieh , Schaafen , Ziegen und

Schweinen , mit Einſchluß der Kälber, Lämmer und Ferkel. In der

Regel wird aber die Abgabe von den ſtädtiſchen Fleiſchern nach Stúd

fäßen erhoben , welche für jeden Ort individuell feſtgeſtellt ſind. Alles in

die Städte eingehende Fleiſch wird aber nach dem Gewichte verſteuert.

Der ſteuerpflichtige Umfang jeder Stadt iſt durch ein beſon

deres Regulativ feſtgeſtellt; in dieſem iſt jeder zur Steuerentrichtung

1 ) A. D. vom 14. März 1840. Seſegl. 101.
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verpflichtet. Dieſer eigentliche Steuerbezirk wird aber noch durch einen

halbmeiligen äußeren Bezirk umgeben, in welchem Bäcker, Schlächter

und andere Perſonen , welche mit Mühlenfabrikaten 2. und Fleiſch

einen Handel treiben , die Mahl- und Schlachtſteuer neben der Klaſs

fenſteuer entrichten müſſen .

§ 129. Die Verzehrungsſteuern von inländiſchen

Erzeugniſſen .

Zu den Verzehrungsſteuern von inländiſchen Erzeugniffen werden

gerechnet die Abgaben von der Branntweinfabrikation, von der Bes

reitung des Braumalzes, vom Tabacksbau, vom Weinbau und von

der Zuckerbereitung aus Runkelrüben.

1. Die Branntweinſteuer. Die Branntweinfabrikation

wurde unter eine ſehr genaue Kontrolle der Steuerbehörden geſeßt, als

im Jahre 1819 die Beſteuerung des inländiſchen Brannt :

weins durch einen Blaſenzins angeordnat wurde 1). Dieſe Art der

Beſteuerung war aber nicht von langer Dauer. Es wurde nämlich

bald beſtimmt, daß die Abgabe von der Bereitung des Branntweins

aus Getreide, oder mehligten Subſtanzen, ohne Unterſchied der Stärke

oder Beſtimmung deſſelben, von den zur Einmaiſchung oder Gährung

der Maiſche benußten Gefäßen mit 11 , Silbergroſchen , für jede zwans

zig Quart ihres Rauminhalts und für jede Einmaiſchung erhoben

werden ſollte. Landwirthſchaftliche Brennereien, die nur vom 1. No

vember bis zum 1. Mai im Gange ſind , nur aus ſelbſtgewonnenen

Erzeugniſſen brennen und an einem Tage nicht über 900 Duart Bot

tichraum zum Einmaiſchen anſagen, entrichteten nur 11) Silbergro

fchen von 20 Quart Maiſchraum . Für die Branntweinbereitung aus

andern als mehligten Subſtanzen war eine gleichmäßige Steuer von

der zu bearbeitenden Subſtanz nach deren Quantität zu entrichten ).

- Neuerlich iſt die Abgabe von der Bereitung des Branntweins aus

Getreide oder andern mehligten Stoffen für jede zwanzig Quart des

Rauminhalts der zur Einmaiſchung oder Gährung der Maiſche bez

nußten Gefäße, und für jede Einmaiſchung auf 2 Silbergroſchen ers

höht. Landwirthſchaftliche Brennereien, welche nur vom 1. November

bis zum 16. Mai einſchließlich im Betriebe find, nur ſeibſtgewonnene

Erzeugniſſe verwenden , und an einem Tage nicht über 900 Quart

1) Geſetz vom 8. februar 1819, § 1-17. Geſegl. S. 97. Steuerord

nung vom 8. Február 1819 , § 1—26 . Geſebi. S. 102.

2) Interimiſtiſches Regulativ des Finanzminiſters , vom 1. Decbr. 1820;

R. O. vom 10. Januar 1824 (in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 68.

101 ),
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Bottichraum bemaiſchen , haben die Abgabe von 20 Quart Maiſch

raum jeßt mit 1 % Silbergroſchen zu entrichten).

II . Die Braumalzſteuer. Auch das Brauergewerbe ſteht

unter genauer Kontrolle der Steuerbehörden. Wer Bier aus Getreide

verfertigt, muß von jedem Centner Malzſchroot, welches zum Bier

brauen verwendet wird , 20 Silbergroſchen entrichten . Iſt mit der

Bierbrauerei zugleich eine Effigbereitung verbunden , oder wird Efrig

aus Malz in eigends dazu beſtimmten Anlagen im Großen zum Ver

kauf bereitet, ſo muß auch von dem Malzſchroot zum Ertig dieſe

Steuer entrichtet werden. Die Verſteuerung des Braumalzes muß

erfolgen , bevor die Einmaiſchung geſchieht. Die Verfertigung des

Haustrunkes in gewöhnlichen Kochkeſſeln iſt von der Steuerentrichtung

frei, wenn die Zubereitung allein zum eigenen Bedarf in Familien von

nicht mehr als zehn Perſonen über vierzehn Jahren geſchieht ? ). Die

Braumalzſteuer kann in gewiſſen Fällen fifirt werden . Auch kann die

Brauſteuer in dem Betrage von 20 Silbergroſchen vom Sentner

Malzſchroot, als Mahlſteuer, ſowohl bei Abfertigung des Malzes zur

Mühle, als beim Eingange von Malzſchroot in die Stadt, in mahl

ſteuerpflichtigen Städten unter gewiſſen Umſtänden erhoben werden 3 ).

III. Die Steuer vom Dabadsbau. Die Steuer vom ins

ländiſchen Taback wird nach der Größe der jährlich mit Tabad be

pflanzten Grundſtücké, ſoweit deren Flächenraum in Preußiſchen Qua

bratruthen durch ſechs theilbar iſt, für jede fechs Quadratruthen, und

zwar in der erſten Klaſſe mit ſechs, in der zweiten mit fünf, in der

britten mit vier und in der vierten mit drei Silbergroſchen entrichtet.

Nach welchem dieſer Säße die Steuer in jedem Kreiſe gleichmäßig zu

entrichten iſt, beſtimmt der Finanzminiſter im Einverſtändniſſe mit dem

Miniſter des Innern zeitweiſe. Die Flächen der mit Tabad bepflanz

ten Grundſtücke werden jährlich ermittelt und die Steuer danach be

rechnet. Die Zahlung derſelben erfolgt, ſobald der Steuerſchuldner die

Hälfte feines Erndtegewinns in andere Hände bringt, oder, wenn eine

Veräußerung des Tabacks nicht früher ſtattgefunden hat, zu Ende Juli

des nach der Erndte folgenden Jahres 4) .

1) K. O. vom 16. Juni 1838. Geſekſ. S. 358. R. D. vom 10. Auguſt

1838. Gerekt. S. 431 .

2) Gefeße vom 8. Februar 1819, § 18. – 21. Gefeßl. S. 99. Steuerord

nung vom 8. Februar 1819 , § 29 — 35. 49 sqq. Gerekl. S. 106.

S. D. wegen Erhebung der Brauſteuer, vom 10. Januar 1824 ( in

Bergius , Ergänzungen 2c. S. 100 ).

3) R. O. vom 2. Juni 1827. Geſepi. S. 75. K. O, vom 17. Auguſt

1831. Gefeßl. S. 173.

4 ) K , 9. vom 29. März 1828. Gefeßl. S. 39. R. D. vom 30. Juli

1842. Geſeks. S. 245.
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IV. Die Steuer vom Weinbau. Die Weinleſe und Keltes

rung, ſo wie die Weinbeſtände in den Gemeinden, in welchen unver:

ſteuerter Wein vorhanden iſt, ſtehen unter Kontrolle der Steuerbehör:

den. Die Steuer vom inländiſchen Weine beträgt, nach Verſchieden :

heit der örtlichen Beſchaffenheit, 146, 66 712 , 72, 1/3 oder 4 Tha

ler für den Eimer. Die Klaſſifikation der Weinberge und Weingär

ten geſchieht durch den Finanzminiſter, zeitweiſe. In den öſtlichen

Provinzen kommen nur die drei unterſten Klaſſen zur Anwendung.

So lange Wein im Beſit deſſen, der ihn gewonnen , oder in der Ges

meinde veïbleibt, in deren Heberegiſter er eingetragen iſt , kann die

Verſteuerung deſſelben nicht gefordert werden. Nur wenn der Weins

bauer als Gaſt : oder Schankwirth oder als Weinhändler gewerbſteuer

pflichtig iſt, liegt ihm ob , am 1. Mai nach der Leſe von dem ge

wonnenen Weine ſo viel, als bis dahin verkauft oder verbraucht iſt,

und am folgenden 1. November den ganzen Ueberreſt zu verſteuern .

Um 1. Mai und 1. November tritt auch für alle übrigen Weinbauer

die Verbindlichkeit zur Verſteuerung des Weins ein , welchen ſie bis

zu jedem dieſer Termine verzehrt, oder aus der Gemeinde, in deren

Steuerregiſter derſelbe eingetragen ſteht, weggebracht haben. Wein,

der von dem erſten Beſiber an einen andern übergeht, muß von dies

ſem ſofort verſteuert werden. Die Berechnung der Steuer geſchieht

nach der Maſſe des gewonnenen Moſtes nach Abzug von fünfzehn

Procent ?).

V. Die Steuer vom Runkelrüben zuder. Um der , in

Folge des zunehmenden Umfangs der Zuckerbereitung aus Runkelrű :

ben, ſo wie des daraus für die Staatskaſſe mittelbar, durch den ver

minderten Verbrauch des Kolonialzucers zu beſorgenden bedeutenden

Ausfalls an der Einnahme , nothwendig erachteten Beſteuerung des

inländiſchen Runkelrűbenzucers näher zu treten , und die Einführung

einer Fabrikationsſteuer von gedachtem Zucker vorzubereiten , wurde, vom

1. September 1840 ab, der aus Runketrüben erzeugte Rohzuder mit

einer ſogenannten Kontrollabgabe von 1% Thaler für den Gentner bes

legt , welche von den zur Zuckerbereitung beſtimmten Rüben erhoben

wurde, und auf 114 Silbergroſchen vom Sentner roher Rüben feſtge

Tekt war . Das Gewicht der Rüben wurde in der Regel durch Ver

wiegung ermittelt. Für Fabriken von unbedeutendem Umfange konnte

eine Firation der Abgabe eintreten. Die ganze Fabrikation, die Fabrik:

lokale, Geräthe, Vorräthe ? c. wurden unter Beaufſichtigung der Bes

hörden und Beamten , denen die Erhebung und Kontrollirung der

Branntwein- und Braumalzſteuer obliegt, geſtellt a). Vom 1. Sep

1) Gefeß vom 25. September 1820. Gefeßi. S. 193. R. O. vom 28. Sep:

tember 1834. Geſekſ. S. 165.

2 ) Verordnung vom 21. März 1840. Geſegn. S. 109.
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tember 1841 ab wurde die Steuer von dem aus Runkelrűben er:

zeugten Rohzuder auf 1% Thaler für den Zollcentner erhöht , welche

von den zur Zuckerbereitung beſtimmten Rüben mit 1 , Silbergroſchen

von jedem Zollcentner roher Rüben erhoben wird 2).

§ 130. Die Zölle.

Im Jahre 1818 wurde das Bedürfniß anerkannt, die Beſchrän :

kungen des freien Verkehrs zwiſchen den einzelnen Provinzen aufzu

heben , die Zollinien auf die Landesgrenzen vorzurücken , auch durch

eine angemeſſene Beſteuerung des äußern Handels und des Verbrauchs

fremder Waaren, die inländiſche Gewerbſamkeit zu ſchüken und dem

Staate ein Einkommen zu ſichern , welches Handel und Lurus , ohne

Erſchwerung des Verkehrs, gewähren können . Außer dem Eingangs:

golle wurde von mehreren fremden Warren des Uuslandes , bei deren

Verbleiben im Lande eine Verbrauchsſteuer erhoben. Dieſe Steuer

follte bei Fabrik- und Manufakturwaaren des Auslandes zehn Pro

cent des Werths in der Regel nicht überſteigen ; ſie ſollte aber gerin :

ger ſein , wo es , unbeſchadet der inländiſchen Gewerbſamkeit, geſches

ben könne. Die Waaren , welche der Verbrauchsſteuer unterworfen

wurden , benannte der Tarif ?).

Der nächſtfolgende Tarif 3) hob die beſondere Verbrauchsſteuer

auf und es trat bloß eine Eingangsabgabe an die Stelle des Ein:

gangszolls und der Verbrauchsabgabe. Dieſe Eingangsabgabe betrug

aber und beträgt auch nach allen ſpäteren Tarifen bei vielen Artikeln

viel mehr als zehn Procent des Werths, und diente nicht allein dazu,

dem Staat ein Einkommen zu gewähren , ſondern bezweckte auch , in:

ländiſche Produzenten freilich lediglich auf Koſten der Konſumen

ten - zu begünſtigen 4).

Nachdem der Zollverein (vergl. unten Rap. XII) eine Reihe von

Jahren beſtanden hatte , wurde das mit den zollvereinten Staaten

vereinbarte zollgere und die demſelben entſprechende Bollord :

nung , im Weſentlichen auf denſelben Grundfäßen beruhend , wie

das Zollgeſek von 1818, verkündigt 5 ).

Danach können alle fremden Erzeugniſſe der Natur und Kunſt

im ganzen Umfange des Staatsgebiets eingebracht, verbraucht und

1) Verordnung vom 30. Juli 1841. Gefeßi. S. 140.

2) Geſek vom 26. Mai 1818. Geregi. S. 65 .

3) Erhebungsrolle der Abgaben für 1822—24, vom 25. October 1821.

Geſerl. S. 165.

4 ) Vergl. 5. I. Bergius, über Schutzölle, mit beſonderer Beziehung

auf den Preußiſchen Staat und den Zollverein . Breslau 1841.

5) Berordnung vom 23. Januar 1838. Gefeßl. S. 33.
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durchgeführt werden . Allen inländiſchen Erzeugniſſen der Natur und

Kunſt iſt die Uusfuhr geſtattet. Uusnahmen hiervon treten ein

beim Verkehr mit Salz und denjenigen Stoffen , woraus Salz aus :

geſchieden zu werden pflegt, ſowie mit Spielkarten , und können auch

für andere Gegenſtände aus polizeilichen Rückſichten und auf beſtimmte

Zeit angeordnet werden .

Von eingehenden fremden Waaren wird ein Eingang $ 3011 er :

hoben , deſſen Höhe , ſowie die davon ganz befreiten Gegenſtände , die

Erhebungsrolle, der zolltarif, nachweiſet. Alle aus andern Ländern

eingehenden Gegenſtände werden in Beziehung auf die Zollpflichtigkeit,

der Regel nach , als fremde Waaren angeſehen. Bei dem Ausgange

gilt die Zollfreiheit als Regel. Die Ausnahmen ergiebt der Tas

rif. Von fremden Maaren , die nicht im Lande verbleiben , ſondern

bloß durchgeführt werden , wird ein Durchgangszóll erhoben, deſſen

Höhe der Tarif beſtimmt. Gegenſtände des Durchgangs können ges

gen Entrichtung der Durchgangsabgabe innerhalb des Staatsgebiets,

unter der angeordneten Aufſicht, umgeladen , auch der Spedition oder

des Zwiſchenhandels wegen gelagert werden.

Erleichterungen, welche die Bewohner des Landes in andern läns

dern bei ihrem Verkehr genießen, können , ſo weit es die Verſchieden :

heit der Verhältniſſe geſtattet, erwiedert werden . Dagegen bleibt es

vorbehalten , Beſchränkungen , wodurch der Verkehr der Bewohner des

Landes in fremden Ländern weſentlich leidet , durch angemeſſene Maaß

regeln zu vergelten.

Mit Ländern , die fich mit dem Staate zu einem gemeinſchaftli

chen Zouſyſtem , zu dem Zollverein verbunden haben , beſteht

unter Ausſchluß des Salzes und der Spielkarten – ein unbeſchränts

ter und der Regel nach völlig freier Verkehr, wie unter den einzelnen

Theilen des eigenen Staatsgebiets . Ausnahmsweiſe unterliegt dieſer

Verkehr bei einigen Erzeugniſſen einer Ubgabe zur Ausgleichung

der in beiden Ländern beſtehenden inneren Steuern.

Die Erhebung des Zolles geſchieht nach Gewicht, nach Maaß oder

nach Stützahl. Außerdem kann , wenn Waaren nach den Vorſchrif

ten des Geſekes unter beſonderen Kontrolformen abgefertigt, oder mit

Verſchluß belegt werden , die Entrichtung des im Zolltarif beſtimmten

Bezettelungs- oder Verſchlußgeldes verlangt werden .

Der Zolltarif ?) kann nur alle drei Jahre im Ganzen berichtigt

und muß ſodann für die nächſten drei Jahre acht Wochen vorher

2

1) Vergleiche Zolltarif für 1843/45, vom 18. October 1842. Geſeks. S.

251.R. D. wegen der für einige Waarenartikel eintretenden Erhöhung

der Eingangszofäße, vom 18. October 1842. Gerekf. S. 298. R. o .

wegen Herabſeßung des Durchgangszolles von dem auf der Weichſel

und dem Niemen tranſitirenden Getreide, vom 3. März 1843. Gereer.
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vollſtändig von Neuem herausgegeben werden. Ubänderungen einzel

ner Zoufäße, oder Erläuterungen über lektere , rollen der Regel nach

nur jährlich auf einmal ausgeſprochen , wenigſtens acht Wochen vor

dem erſten Januar zur öffentlichen Kunde gebracht und erſt von dies

ſem Tage an angewendet werden . Wo über die richtige Anwendung

des Tarifs auf die einzelnen zollpflichtigen Gegenſtände ein Zweifel

eintritt, wird dieſer im Verwaltungswege und in leßter Inſtanz vom

Finanzminiſter entſchieden .

Der Inhaber des zolpflichtigen Gegenſtandes, oder derjenige, wel

cher denſelben aus einer öffentlichen Niederlageanſtalt entnimmt, iſt

dem Staat zur Entrichtung des Zolls verpflichtet. Die zollpflichtigen

Gegenſtände haften , ohne Rückſicht auf die Rechte eines Dritten an

denſelben , für Entrichtung des darauf ruhenden Zolles und können,

bis dieſe erfolgt, von der Zollbehörde zurückbehalten oder mit Beſchlag

belegt werden.

Der Verkehr mit zollfreien oder verzoüten ausländiſchen und mit

gleichartigen inländiſchen Waaren im Innern des Staats iſt frei

und unterliegt nur den zum Schuß der Zolleinrichtung nöthigen Auf

ſichtsmaaßregeln . Von Gegenſtänden , für welche der tarifmäßige Eins

gangszol entrichtet iſt , kann weiter keine Verbrauchs- oder ſonſtige

Abgabe für Rechnung des Staats erhoben werden , mit Ausſchluß je:

doch derjenigen innern Steuern , welche auf die weitere Verarbeitung,

oder auf anderweite Bereitungen aus ſolchen , ſowohl fremden als in

ländiſchen gleichartigen Gegenſtänden gelegt ſind. Binnenzölle , ſowohl

des Staats als der Kommunen und Privaten , ſind unzuläſſig. Uuch

Abgaben an Kommunen oder Privaten vom Handel und Verbrauche

ausländiſcher Waaren dürfen nicht ſtattfinden , wenn nicht ähnliche

Umſtände, wie rückſichtlich der Staatsabgaben vorhin erwähnt worden,

auch hier eine Ausnahme begründen. - Iſt die Kommunal- oder

Privaterhebung von Binnenzollen oder Handels- und Konſumtions

abgaben durch ſpezielle läſtige Erwerbstitel begründet, ſo wird desfalls

Seitens des Staats eine Entſchädigung gewährt ).

Die konventionellen Waſſerzölle auf denjenigen Flüffen , welche

das Gebiet verſchiedener Staaten berühren ), ſowie alle andern wohl

S. 91. Wegendes Steuererlaffes für Meßwaaren auf der Meſſe zu

Frankfurt a. d. D. vergl. revidirte Meßordnung vom 31. Mai 1832.

11. Gelegt. S. 151. R. O. vom 24. December 1833. Gefeßl.

1834, S. 7. R. O. vom 6. Juni 1838. Geſebi. S. 351.

1) Geſek vom 26. Mai 1818. § 19. Geſegl. S. 68 .

2) Vergl. wegen der Elbe : Elbſchiffahrtsakte vom 23. Juni 1821. Geſepi.

1822. S. 9, Konvention vom 23. Juni 1821. Gerekl. 1822. S. 101,

Protokoll vom 18. September 1824. Geſells. 1825. S. 173 , Bertrag

vom 17. Mai 1831. Geſepi. 1832. S. 145, Miniſterialerklärung vom



431

begründeten Erhebungen und Leiſtungen , welche zur Unterhaltung der

Stromſchiffahrt und Flößerei, der Kanäle, Schleuſen , Brücken , Fäh

ren , Kunſtſtraßen , Wege , Krahnen , Waagen, Niederlagen und ande:

rer Anſtalten für die Erleichterung des Verkehrs beſtimmt ſind, gehő:

ren dagegen auch künftig nicht zu den oben als unzuläſſig bezeichnes

ten Abgaben .

Abgeſondert gelegene , auch vorſpringende Landestheiie, für welche

beſondere Verhältniſſe es erfordern , können von Entrichtung der Zoll

abgaben ausgenommen bleiben , und in dieſer Beziehung eigene , der

Dertlichkeit angemeſſene Einrichtungen erhalten. Der Verkehr dieſer

Landestheile mit dem übrigen Staatsgebiet unterliegt den Beſchrän

kungen , welche dies Verhältniß erfordert.

Wo das Staatsgebiet an Ausland, d . i . an fremde , nicht zu

demſelben Zollſyſtem gehörige Länder grenzt , bildet die Landesgrenze

zugleich die Zotlgrenze oder Zolllinie , und der zunächſt innerhalb der:

ſelben gelegene Raum , deſſen Breite nach der Dertlichkeit beſtimmt

wird , den Grenzbezirk, welcher vom übrigen Staatsgebiet durch die

beſonders zu bezeichnende Binnenlinie getrennt iſt.

Die Zollordnung enthält die näheren Beſtimmungen über die

Erhebung der Zölle und die Waarenabfertigung , ſoweit ſolche an der

Grenze ſtattfinden ; über die Einrichtungen und Anſtalten zur Erhe

bung und Sicherung der Zölle; über Verkehrserleichterungen , Bes

freiungen und Ausnahmen ; über die zum Schuß der Zollabgaben

dienenden Einrichtungen und Vorſchriften ; endlich über die Dienſtſtel

len und Beamten , deren amtliche Befugniſſe und ihre Pflichten ge

gen das Publikum.

8 131. Die Kommunikationsabgaben .

Von den Kommunikationsabgaben , welche der Staat erhebt,

möchten die wichtigſten wohl die Chauffeegelder, welche auf allen

Staatschauſſeen nach demſelben Tarif erhoben werden 1), und die

10. März 1834. Geſekſ. S. 69 ; wegen der Weſer : Weſerſchiffahrts

akte vom 10. September 1823. Geferi. 1824. S. 25, Separatkonven:

tion vom 10. September 1823.Gefeßl. 1824, S. 54, Protokol vom

21. December 1825. Gerekl. 1826. S. 25, Protokoll vom 16. Au

guſt 1839. Gefeßi . 1840. S. 89 ; wegen des Rheins : Uebereinkunft

vom 31. März 1831. Gefeßl. S.71, Supplementärartikel vom 1. Des

cember 1834. Geſekſ. S. 1836. S. 121, Supplementärartikel vom 1.

Auguſt 1837. Geſebr. 1839. S. 68 ; wegen der Ems : Bertrag vom

13. März 1843. Geſepi. S. 231 .

1) R. O. vom 29. Februar 1840. Geſeni. S. 94. Wegen des Verkehrs

auf den Kunſtſtraßen , vergl. Verordnung vom 17. März 1839. Geſell.

S. 80 .



432

Schiffahrtsabgaben 1) fein . Außerdem kommen noch Hafenabgaben,

Fähr-, Brücken-, Dammgelder, Schleuſen- und Kanalgefälle 2c . vor.

Alle dieſe Erhebungen gründen ſich auf Landesherrlich genehmigte Tas

rife, welche auch etwanige Befreiungen angeben.

Neuerlich iſt zur Beförderung des Verkehrs und in Gemäßheit

der beſtehenden Zollvereinigungs - Verträge eine Erleichterung in den

Kommunikationsabgaben beſchloſſen und demgemäß Folgendes anges

ordnet ).

Die außer dem Chauſſeegeld für die Benußung von Kommunis

kationsanſtalten beſtehenden Abgaben, als Wege-, Pflaſter-, Brücken-,

Damm- , Fährgeld u . f. w. ſollen auf chauſſirten und nicht chauſſirs

ten Straßen nach dem Bedürfniß des Verkehrs von Zeit zu Zeit

einer Reviſion unterworfen , und ſoweit ſie die Unterhaltungs- und

Wiederherſtellungskoſten überſteigen , auf einen dieſen Koſten angemeſ

fenen Betrag ermäßigt werden . Das Verzeichniß dieſer Straßen ſoll

bekannt gemacht und von Zeit zu Zeit ergänzt werden . Uuch bei den

Abgaben , deren Erhebung auf den bezeichneten Straßen Gemeinden

oder andern Privatberechtigten zuſteht , iſt eine Ermäßigung zuläſſig.

Für den dadurch den Berechtigten entſtehenden Verluſt wird dieſen

unter gewiſſen Umſtänden Seitens des Staats eine Entſchädigung

gewährt.

Die Erhebung von Pflaſtergeldern und ſolchen Wegegeldern,

welche neben dem Chauffeegelde vorkommen , für Straßenſtrecken auf

denjenigen Chauſſeen , welche in dem gedachten Verzeichniß aufgeführt

find , fällt mit dem Tage der Bekanntmachung dieſes Verzeichniſſes

hinweg , wogegen die Unterhaltung dieſer Straßenſtrecken auf den Staat

übergeht. Die Entſchädigung für die wegfallende Hebung wird mit

Rückſicht auf die vom Staat übernommenen Unterhaltungskoſten der

Straßen regulirt. Von der Uebernahme durch den Staat ſind Bau

werke ausgeſchloſſen , welche, wie z. B. große Strombrücken , als für

fich beſtehende Kommunikationsanſtalten zu betrachten ſind. Dagegen

hat der Staat diejenigen Anlagen zur Unterhaltung mit zu überneh

men, welche, wie Durchläſſe, kleine Brücken u. f. w . , nur Theile der

zu übernehmenden Straßenſtrecken bilden.

1) Vergl. namentlich wegen der Schiffahrtsabgaben auf den Waſſerſtra:

Ben zwiſchen der Elbe und Oder und auf den kleinen Waſſerſtraßen

im Potsdamer Regierungsbezirk , R. D. vom 24. Juli 1828. Geſeßl.

S. 107, und R. D. vom 7. Uuguſt 1830. Gefeßl. S. 117 ; wegen den

Schiffahrtsabgaben an der Ruhr, R. D. vom 23. März 1839. Gefeßi.

S. 95 ; an der Elbe und Weſer, R. O. vom 28. December 1836.

Gereer. S.325; am Rhein und an der Moſel, R. D. vom 31. Des

cember 1841. Gefeßf. 1842. S. 18.

2) Verordnung vom 16. Juni 1838. Gefeßi. S. 353.
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Die Erhebung von Thorſperrgeldern fällt auf den oben bezeich

neten Straßenzügen , ebenfalls gegen Entſchädigung, hinweg.

Endlich iſt vorbehalten , die auf den chauſſirten Straßen vorkom

menden Brücken- und Fährgeldberechtigungen gegen Entſchädigung

Seitens des Staats zurückzunehmen , zugleich auch die Berechtigten

von der Verbindlichkeit zur Unterhaltung und Wiederherſtellung der

Kommunikationsanſtalt zu befreien.

$ 132. Die Stempelſteuer.

Die Stempelſteuer 1 ) wird hauptſächlich von Berträgen aller Art,

Erbſchaften , Prozeſſen , Wechſeln , atteſten , Bittſchriften , Spielkarten ,

Kalendern , Zeitungen 2c . erhoben. Die Erhebung geſchieht entweder

nach einem firen Saße , der auf der Verhandlung ruht , oder nach

dem Procentſake, berechnet nach dem Werthe, worüber die Verhand

lung lautet. Erſtere bewegen fich zwiſchen 5 Sgr. und 2 Thlr. Bei

Kalendern gehen ſie bis auf 1 Sgr. herab.

Die Procentſäke betragen 142 Procent bei Wechſeln , Schuldver:

ſchreibungen und Quittungen ; 1/3 Procent bei Kaufkontrakten über Mo

bilien , Liefer ungs- , Pacht- und Miethskontrakten und Uuctions-Pro

tokollen ; 1 Prozent bei Tauſch- und Kaufkontrakten über Immobi

lien, Erbzins -, Erbpacht- und Leibrenten -Kontrakten und 1 Prozent

bei Käufen ſtempelfreier Erben aus Erbſchaften. Erbſchaften werden

nach Entfernung der Grade und der ſonſtigen Stellung der Erben

zum Erblaſſer mit 1 bis 8 Procent belegt, jedoch bleiben Ascendenten ,

Descendenten und Ehefrauen frei von der Abgabe.

Der Prozeſſtempel iſt in Sachen bis 1000 Thlr. Werth auf

1 Procent , von da ab bis zu 20000 Thlr. auf 1% Procent, über

20000 Thlr. auf 1 % Procent beſtimmt. Wo der Seldesterth nicht

ermittelt werden kann , wird nach der Wichtigkeit der Sache ein Stem:

pel von 5 bis 20 Thlr ., in Strafſachen aber von 15 Sgr. bis 50

Thlr. verwandt.

Befreiungen von der Stempelſteuer giebt das Gefek: allen Ber:

handlungen , deren Werth 50 Thlr. nicht erreicht; wo Urmuths wes

gen Sportelfreiheit gewährt worden ; Geſuchen der Staats- und Ges

meindegläubiger, Verhandlungen über öffentliche Abgaben, wegen Eins

tritts in den Kriegesdienſt, wegen Ablöſung von Dienſten und Leiſtun:

gen, in Gemeinheitstheitungen, über Ablöſung und Verzinſung der Ges

werbsberechtigungen , die abgelöſt werden ſollen , und endlich ſind auch

1) Gereg vom 7. März 1822. Geſeni. S. 57. Daſſelbe hat viele Er:

gänzungen und Deklarationen erfahren , welche fich in Schmidt's

Handbuch, Beiden's Repertorium ac . geſammelt finden .

28
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die beſtehenden Befreiungen des Fiskus, der frommen Stiftungen,

Geſellſchaften und Perſonen aufrecht erhalten .

Das Stempelpapier und die ſonſtigen Stempelmaterialien (mit

Ausnahme der Spielkarten) werden durch die Zoul- und Steuerämter,

ſowie durch Stempelvertheiler debitirt. Erſteres iſt in drei verſchiebe

nen Sorten vorhanden, zu Verhandlungen über Immobilien , zu Pro

zeffen und zu allen andern Verhandlungen ; das andere Material be

ſteht in geſtempelten Formularen zu Päſſen, Wanderbüchern , Geſinde:

ſcheinen , Vollmachten c.

$ 133. Sonſtige Staatsſteueru .

Außer den in den vorhergehenden Paragraphen bereits abgehan

delten Staatsſteuern ſind noch folgende zu erwähnen.

1 ) Beſondere Abgaben der Mennoniten und Quäfer ac.

Die Mennoniten in der Provinz Preußen zahlen , wegen Bes

freiung vom Kriegsdienſte, Mennoniten - Enroulements -Befreiungsgelder.

Mit Uusnahme derer in Danzig und im ehemaligen Danziger Ter:

ritorio ſtehen fie wegen Entrichtung dieſer Befreiungsgelder im Ges

ſellſchaftsverbande, d . h . fie bringen die der Geſammtheit auferlegten

5000 Thaler , welche urſprünglich zur Unterhaltung der Kadettenſchule

in Kulm beſtimmt worden , nach ſelbſt gewählter Vertheilung unter

fich auf und zahlen ſelbige zur Königlichen Kaſſe. Die Mennoniten

in Danzig und im Danziger Territorio zahlen zuſammen jährlich

600 Thaler 1).

In den Provinzen Brandenburg, Weſtphalen und der Rheinpro

vinz zahlen die Mennoniten , ſowie auch die Quäker oder ſogenannten

Separatiſten, welche der Militärpflicht nicht genügen , jährlich eine Ein

kommenſteuer von drei Procent an die Staatskaffe ).

2) Beſondere Abgaben der Juden.

In den Theilen des Regierungsbezirks Marienwerder, welche zum

Herzogthum Warſchau gehört hatten , zahlen die Juden für die Bez

freiung vom Militärdienſt Juden -Rekrutirungsgelder 3).

Uuch die Juden im Großherzogthum Poſen , welche innerhalb

ihres militärpflichtigen Alters , inſofern ſie moraliſch und körperlich

dazu geeignet ſind, nicht freiwillig in den Militärdienſt treten , zahlen

deſondere Rekrutengelder 4 ).

1) Vergl. F. G. Schimmelpfennig, die Preuß, direkt. Steuern. Th. I.

Berlin 1831. S. 37. 56.

2) R. O. dom 16. Mai 1830. Gefeßl. S. 82.

3) Vergl. Schimmelpfennig , a. a. D. S. 57. 81.

4) Verordnung vom 1 Juni 1833. § 14. Gefeßl. S. 68.
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3 ) Sporteln.

Im Ganzen gewiß recht bedeutend ſind die Gebühren verſchie

dener Art , welche von Behörden und Beamten bei beſtimmten Ver

anlaſſungen oder für beſtimmte Leiſtungen erhoben werden. Sie fließen

nicht fämmlich in die Staatskaſſen, ſondern verbleiben zum Theil den

fie erhebenden Beamten. Dahin gehören z. B. die Cenſurgebühren ),

das Briefbeſtellgeld ? ), die Gebühren der Konſuln 3), die Gebühren der

Friedensrichter und Gerichtsſchreiber bei Subhaſtationen 4) und bei der

Einregiſtrirung 6). Kein Beamter darf übrigens ohne ſpezielle gefeß

liche Vorſchrift Gebühren irgend einer Art erheben6).

Was die Sporteln der Verwaltungsbehörden ) betrifft, ſo ſpricht

bei allen Verfügungen und Verhandlungen der Verwaltungsbehörden

in den Provinzen , namentlich der Oberpräſidenten, Regierungen, Kon

ſiſtorien , Provinzial - Schulkollegien und Medizinalkollegien , da dieſel

ben in der Regel das öffentliche Intereſſe zum Gegenſtande haben,

die geſegliche Vermuthung für Sportelfreiheit. Insbeſondere tritt

auch in den Fällen , welche das Geſek als ſportelpflichtig bezeichnet,

dieſe Vermuthung dann in Kraft, wenn der Gegenſtand geſeklich nicht

ſtempelpflichtig iſt, ſo daß die Stempelfreiheit auch die Sportelfreiheit

mit in ſich ſchließt. Wegen der Sporteln für Reiſepäſſe und Legiti

mationskarten gelten beſondere Beſtimmungen 9). In allen ſportel

pflichtigen Sachen kann der vorſchriftsmäßige Sportelfaß nur auf jede

irgend etwas definitiv entſcheidende oder beſtimmende Verfügung an:

gewendet, für Zwiſchenverfügungen , für Berichte und überhaupt die

amtliche Korreſpondenz der Behörden unter einander, ſoweit eine ſolche

zur Vorbereitung einer endlichen Entſcheidung erforderlich iſt, darf aber

nichts angelegt werden . Die Ausfertigungs- und Verhandlungsſpor:

teln ſind neuerlich aufgehoben 9). Uuch beſondere Siegels, Inſinua

tions- und ähnliche Gebühren , Kopialien , Procentgelder, Prokurages

bühren finden nicht ſtatt. Hierunter werden aber nicht gerechnet : die .

baaren Uuslagen in Privatſachen an Porto und dergleichen ; die Diä .

1) R. D. vom 28. December 1824 ad 4. Geſebi. S. 1825. S. 3.

2) Regulativ über das Poſttarweſen , vom 18. December 1824. § 57.

Geſebi. S. 232.

3) Gebührentarif vom 10. Mai 1832. Geregr. S. 173.

4) Rhein . Subhaſtationsordnung vom 1. Auguſt 1822. § 40. Gereer.

S. 203 .

5) Gefeß vom 23. April 1824. § 10. Gefeßt. S. 81 ,

6) Vergl. 4. E. R. II. 20. g 360.

7) Sporteltarordnung vom 25. Upril1825. Geſekſ. S. 129. Wegen

der Gerichtsſporteln, vergl. oben S. 70.

8 ) Bergl. Paßedikt vom 22. Juni 1817. § 23. Gefeßl. S. 159.

9) Verordnung vom 22. November 1842. Geſepi. S. 309.

28 *
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ten und Reiſekoſten , wo folche ſtattfinden ; imgleichen die Gebühren

der gerichtlichen Herzte, Wundärzte und Thierärzte, rückſichtlich welcher

es bei der Medizinaltare 1) , ſoweit ſolche ſich auf öffentliche Verhand

lungen bezieht, und deren Deklarationen verbleibet ; und die Erekutions

gebühren , in Hinſicht derer es bis dahin , daß in einer neuen Ereku:

tionsordnung darüber das Nähere feſtgelegt wird , bei den jeden Orts

beſtehenden Vorſchriften ſein Bewenden hat. Die Einzahlung der

Sporteln wird in der Regel von demjenigen , welcher die Verhandlung

oder Uusfertigung in Antrag gebracht oder veranlaßt hat, gefordert.

Auf die Unterbehörden in den Provinzen ſollen vorſtehende Beſtim :

mungen nicht Anwendung finden , ſondern es in dieſen bei der beſtes

henden Verfaſſung , ſei es, daß darnach überhaupt kein Sportuliren,

oder daß ſolches unter gewiſſen Maaßgaben ſtattgefunden hat , ſein

Bewenden behalten.

Bei gutsherrlich - bäuerlichen Auseinanderſebungen , Gemeinheits

theilungen , Ablöſungen und andern Geſchäften , die zum Reſſort der

Generalkommiſſionen reſp. der Regierungen ( vergl. oben S. 131 sqq.)

gehören , haben die Partheien Diäten , Gebühren und Entſchädigun:

gen für die Kommiſſarien , Protokollführer , Feldmeſſer, Schiedsrichter,

Kreisverordneten und andere Sachverſtändigen zu entrichten ; ferner

Urtelsgebühren für die Entſcheidungen der Reviſionskollegien und des

Geheimen Obertribunals , einen Zuſchlag von zwei Procent zu den li

quidirten Koſten , Behufs der Raſſenverwaltung, die Kopialien , die

Erekutionsgebühren und überhaupt alle Koſten , welche die Natur der

baaren Auslagen haben 2).

4) Das Strafagio.

Alle Zahlungen , welche in Silbergeld an Staatskaffen zu leiſten

ſind und nicht weniger als zwei Thaler betragen , ſollen , inſofern

durch ſchriftliche Verträge ein anderes nicht beſtimmt iſt, zur Hälfte,

ſo weit die Theilbarkeit der Summe es erlaubt , in Kaſſenanweiſun:

gen ( vergl. unten Kap . XIII ) abgeführt, oder für jeden hiernach feh :

lenden Thaler in Kaſſenanweiſungen ein Silbergroſchen Strafagio zur

Kaſſe gezahlt werden. Es ſoll hierbei nur diejenige Summe gerechnet

werden , die der Einzahler in dem einzelnen Termine zu zahlen vers

pflichtet iſt, ſo daß dieſem Betrage weder die Rückſtände, die er

gleichzeitig nachzahlt, noch die Summen , die er voraus berichtigt,

hinzugerechnet werden dürfen , wobei ſich von ſelbſt verſteht, daß die

Zwangsquote von den Rückſtänden oder der Pränumeration erhoben

1 ) Vergl. Edikt wegen Einführung einer neurevidirien Safe für die Me:

dizinalperſonen , vom 21. Juni 1815. Beilage V. VI. Gefeßl. S. 121 .

2) Regulativ vom 25. April 1836. Gereel, S. 181 ,
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werden muß, wenn der einzelne Termin eine der Zwangsquote unter:

worfene Summe beträgt 1).

5 ) Die Rheiniſchen Juſtizſteuern .

Die Theile der Rheinprovinz , in denen das franzöſiſche Civilge

Tekbuch zur Anwendung kommt , haben zu den Koſten der Suſtizver

waltung jährlich einen Beitrag von 73892 Thlr. zu leiſten , welche

durch Beiſchläge zu der Gewerbeſteuer, zu der Grundſteuer , der Klar

ſenſteuer und der Mahl- und Schlachtſteuer aufgebracht werden müſ

ſen ?). Endlich

6) iſt noch die einer Steuer gleiche Verpflichtung zu erwäh

nen , daß , wo die Einrichtung eines Intelligenzblattes für nöthig

gehalten wird , gewiſſe Bekanntmachungen gegen Zahlung von Koſten

darin aufgenommen werden müſſen (vergl. oben S. 350) ; ferner die

Verpflichtung der Krüger , Gaſt- und Schenkwirthe in den älteren

Provinzen , auf ihre Koſten das Amtsblatt, und gewiſſer Beamten,

auf ihre Koſten die Geſekſammlung und das Amtsblatt zu halten 3).

Uuch ſind die Beiträge der Staatsbeamten zum Penſionsfonds (vergl.

oben S. 286) und die Wittwenkaſſenbeiträge der verheiratheten

Staatsbeamten (vergl. oben S. 288) als Steuern anzuſehen , zumal

dieſe Beiträge weder freiwillig gegeben werden , noch den Gebern in

alen Fällen wirklichen Vortheil bringen.

1) R. O. vom 21. December 1824. § VI. VII. Seſekſ. S. 239. S. D.

vom 12. April1826. Geſepi. S. 52. R. O. vom 14. October 1827.

Geſekſ. S.166 .

2) Geſeke vom 21. Januar 1839. Geſekſ. S. 58.

3 ) Verordnung vom 27. October 1810. 95. Gefeßl. S. 1. Verordnung 0.

28. März 1811. § 8. Geſeßl. S. 167. Verordnung vom 9. Juni

1819. § 2. 6. Gefeßt. 148 ,
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Zwölftes Kapitel.

V on dem Bollverei n e.

$ 134. Einleitung.

Die hohen Zölle , welche in Preußen mit dem Zollgereße vom

26. Mai 1818 ( vergl. oben S. 428) in Wirkſamkeit traten , führ

ten Reactionen und Beſchwerden der Nachbarländer herbei , weil fie

durch die Belaſtung ihrer Manufakte litten. Preußen erſchien als

ein Staat, der ſich von dem übrigen Deutſchland trennen und nur

ſeine Intereſſen verfolgen wollte. Und doch war dem nicht ſo, weil

jenes Geſeb ſchon den Keim zu dem jest ſo weit ausgebildeten Zoll

verein in fich trug . Der $ 5 deſſelben zeigte nämlich , daß man mög

lichſt ausgedehnte Handelsfreiheit und Verträge auf dieſer Grundlage

mit andern Staaten beabſichtigte; man ſagte Begünſtigungen den

Staaten zu , welche Handelserleichterungen gewähren wollten , behielt

ſich aber auch Beſchränkungen vor , wenn andere Staaten den dies

ſeitigen Handel zu bedrücken ſuchen würden. Dieſe Anerbieten bliez

ben aber lange unbeachtet, es bildete ſich als laut ausgeſprochene Op

poſition der mitteldeutſche Handelsverein, und nur einzelne kleine Län:

der, gezwungen durch ihre geographiſche Lage, traten dem Preußiſchen

Zollſyſteme bei , wie Schwarzburg - Sondershauſen im Jahre

1819 und Schwarzburg -Rudolſtadt im Jahre 1822. Die mit

den Anhaltſchen Ländern im Jahre 1823 und 1828 geſchloſſenen

Verträge hatten ſchon mehr Wichtigkeit.

Den erſten weſentlichen Schritt zu einem größeren Zollverein

that die Großherzoglich Herriſche Regierung im Jahre 1828,

indem ſie ſich mit Preußen zu einem gemeinſamen Zou- und Han

delsſyſteme vereinigte , ihre bisherigen Inſtitutionen aufhob und ganz

die Preußiſche Gereggebung annahm. Die innere Ausführung dieſer

Maaßregel blieb Heſſen überlaſſen , jedoch ſollte ſie ganz ſo wie in

Preußen geſchehen ; zu neuen Handelsverträgen wurde die Hand ge

boten und ſo fielen die Zouſchranken zwiſchen beiden Staaten.

Ein anderer weſentlicher Punkt dieſes Vertrags war die Theilung der

aufkommenden Revenuen ; dieſe foll zwiſchen beiden Regierungen nach

Verhältniß der Seelenzahl geſchehen, vorerſt jedoch werden nur die

Bewohner der weſtlichen Preußiſchen Provinzen dem Großherzogthume
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gegenübergeſtellt. Bei der Verſchiedenheit der inneren Beſteurung

muß aber bei dem Uebergange von Heſſen nach Preußen von Brannt:

wein , Bier , Eſſig, Tabaksblättern , Tabaksfabrikaten und Wein eine

Uebergangsabgabe erlegt werden. Unterſagt wird der Uebergang von

Salz und Spielkarten . Heſſen ftipulirte bei der Ueberfuhr aus Preu :

Ben eine ſehr beſchränkte Salzeinfuhr, eine Uebergangsabgabe von

Bier, Branntwein, Obſtwein und Wein. Zur Begünſtigung des ge

genſeitigen Verkehrs wurde außerdem den Handelsreiſenden verſtattet,

auf die Patente des einen Staats im andern Geſchäfte zu machen 2c.

Dieſer Schritt erregte großes Aufſehen , forderte aber auch zur Nach

ahmung auf, da die günſtigen Folgen des freier gewordenen Verkehrs

ſich bald zeigten. Baiern und Würtemberg fingen 1829 an zu

unterhandeln und ſchloſſen als erſten Schritt zu einer engen Vereini

einen Handelsvertrag und traten 1833 ganz bei. Kurheffen

ſprengte durch ſeinen 1831 erfolgten Beitritt den Mitteldeutſchen Zoll

verein ; 1833 wurden die Sächſiſchen Länder in den Verein aufge

nommen , 1835 Baden und Naſſau , 1836 Frankfurt und das für:

ſtenthum Birkenfeld, 1837 Landestheile von Braunſchweig und Han

nover , 1838 das Fürſtenthum Schaumburg- Lippe, 1841 das Her

zogthum Braunſchweig , das Fürſtenthum Lippe , die Grafſchaft

Schaumburg und Pyrmont, und 1842 das Großherzogthum Lu:

remburg.

$ 135. Gegenwärtiger Umfang des Zollvereins.

So find denn jegt faſt 30 Millionen Menſchen in ein gemein

fames Zollſyſtem aufgenommen und genießen durch daſſelbe große

Handelsfreiheit. Die folgende Zuſammenſtellung wird näher nachweis

fen , wie ſich gegenwärtig die Staaten im Vereine ſtellen.

Preußen 1) hatte 1841 in den engern Verband mit ſich aufges

nommen : die Unterherrſchaften der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen und Schwarzburg - Rudolſtadt, die Sachſen

Weimar - Eiſenachſchen Remter Altſtedt und Didisleben , die

Ober- und Unterherrſchaft Anhalt - Bernburg nebſt dem Amte

Mühlingen , die Lippe-Detmoldſchen Ortſchaften Lipperode , Kaps

pel und Grevenhagen , die Mecklenburg -Schwerinſchen Orte Ropa

row , Negeband und Schönberg, das Anhalt- Deffauſche

Hauptland , das Amt Sandersleben und Großalsleben , das

Unhalt -Köthenfche Hauptland und die Grafſchaft Warmsdorf,

das Sachſen -Roburgſche Amt Volkenrode, das Heſſen -Homburgſche

1) Vergl. Centralblatt der Abgabens, Gewerbe- und Handelsgeſeggebung

u. Verwaltung in den Königlichen Preußiſchen Staaten. 1842.Nr. 8 .
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Oberamt Meiſen heim , das Oldenburgiſche Fürſtenthum Birken :

feld , das Fürſtenthum Walded, die Hannoverſche Grafſchaft Ho :

henſtein und das Amt Elbingerode , das Braunſchweigiſche für:

ſtenthum Blankenburg, Stiftsamt Walkenried , Umt Calvörde

und die Untheile an den Dörfern Pabſtdorf und Herren.

Baiern ſtand in gleichen Berhältniſſen mit dem Sachſen - Wei:

mar : Eiſenachſchen Umte Oſtheim und dem Sachſen - Koburgſchen

Umte Königsberg.

Das Rönigreich Sachſen ſteht allein für ſich im Verein .

Würtemberg hat,faſt das ganze Fürſtenthum Hohenzollern:

Siegmaringen und das Fürſtenthum Hohenzollern - Hechingen

in ſeinen engeren Verband übernommen.

Baden vereinigte nur einige Theile von Hohenzollerna

Siegmaringen.

Kurheffen ſteht allein .

Das Großherzogthum Herren übernahm das Heſſen - Hom.

burgiſche Oberamt Homburg.

Der Thüringiſche Zoll- und Handelsverein iſt gebildet

aus den Preußiſchen Kreiſen Erfurt, Schleuſingen und Ziegenrüd,

und den Dörfern Riſchlig und Mouſchük, der Baierſchen Enclave

Kaulsdorf, dem Kurbefriſchen Kreiſe Schmalkalden, dem Großher

zogthume Sachſen - Weimar: Eiſenach (mit Ausſchluß der bereits

erwähnten Theile) , dem Herzogthume Sachſen -Meiningen - Hild:

burghauſen , dem Herzogthume Sachſen - Altenburg, dem Her

zogthume Sachſen - Koburg (ausſchließlich Königsberg), dem Her

zogthume Sachſen - Gotha (ausſchließlich Volkenrode), der berherr:

Tchaft des Fürſtenthums Schwarzburg - Rudolſtadt, den Reußi

fchen Fürſtenthümern Schleiß, Greiß, Lobenſtein und Gera.

Das Herzogthum Naſſau und die freie Stadt Frankfurt

ſtehen allein .

Dieſen kommen nun noch die oben erwähnten, ſpäter beigetrete

nen Länder, als Braunſchweig und Lucemburg, hinzu ).

1) Vergl. Vertrag mit Schwarzburg : Sonders h aufen, vom 25. Ok:

tober 1819. Geſellſ. 1820. S. 1. Vertrag mit Schwarzburg : Ru :

dolftadi, vom 24. Juni 1822. Geſeni. S. 225. Vertrag mit uns

halt : Bernburg, wegen des Umts Mühlingen, vom 10. Dkt. 1823.

Geſel. S. 177 ; desgl. wegen des untern Herzogthums Bernburg,

vom 17. Juni 1826. Gefert. S. 65. Vertrag mit Sachſen - Wei:

mar, wegen der Uemter Uuſtedt und Oldisleben, vom 27. Juni 1823.

Gefeßl. S. 169. Vertrag mit lippe, wegen Lipperode, Kappel und

Grevenhagen, vom 9. Juni 1826. Geſell. S. 101. Vertrag mit

Medrénburg : Schwerin, wegen der Enklaven Roſſow , Negeband

und Schönberg, vom 2. December 1826. Geſeks. 1827, S. 1. Ver:

trag mit Anhalt : Röthen und anhalt : Defiau, wegen beider

Berzogthümer, mit Uusnahme der Grafſchaft Warmsdorf und der Hem:
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8-136. Beſtimmungen hinſichtlich der Zölle.

Die Verträge, welche über den Verein geſchloſſen ſind, und welche,

Faus wider Erwarten nicht Prolongation derſelben erfolgen ſollte, mit

Ger

ter Sandersleben und Groß-Ulsleben , vom 17. Juli 1828 . Gefeßi.

S. 99. Vertrag mit dem Großherzogthum Herren, vom 14. Febr.

1828. Geſeks. S. 50. Vertrag zwiſchen Preußen und dem Groß :

herzogthum Seffen einerſeits , und Baiern und Würtemberg

andererſeits, den Handel und gewerblichen Verkehr der Unterthanen dies

ſer Staaten betreffend, vom 27. Mai 1829. Geſerl. S. 53. Vertrag

mit Sachſen - Meiningen , vom 3. Juli 1829. Gelenl. S. 105.

Vertrag mit Sachſen - Koburg - Gotha , vom 4. Juli 1829.

febl. S. 111; desgl. wegen des Umts Volkenrode, vom 4. Juli 1829.

Geſell. S. 121 . Vertrag mit Reuß - Schleiß und Reuß- loben :

ft ein und Ebersdorf, vom 9. December 1829. Geſekſ. 1830. S. 105.

Verträge mit dem Landgrafen zu Heſſen , wegen des Oberamts

Meiſenheim , vom 31. December 1829. Gefeßl. 1830. S. 49, und vom

5. December 1840. Geſept. 1841. S. 17. Vertrag mit Sachſen

Koburg : Gotha, wegen des (ießt Preußiſchen ) Fürſtenthums Lich :

tenberg, vom 6. März 1830. Geſepi. S. 57. Vertrag mit Olden :

burg , wegen des Fürſtenthums Birkenfeld, vom 24. Juli 1830. Ges

Telll. S. 121. Vertrag mit dem Fürſten zu Walde de undPyrmont,

wegen Waldeck, vom 16. Upril 1831. Geleki. S. 159. Zollverei:

nigungsvertrag zwiſchen Preußen, Kurheffen und dem Große

herzogthum serien , einerſeits, und Baiern und Würtemberg,

andererſeits, vom 22. März 1833. Geſebi . S. 145, Vertrag mit dem

Königreiche Sachſen, vom 30. März 18:33 . Gelenl. S.210 ; desgl.

wegen gleicher Beſteuerung innerer Erzeugniſſe, vom 30. März 1833.

Gefeßi. S. 230. Vertrag zwiſchen Preußen, Kurheſſen , Sachſen - Wei:

mar: Eiſenach, Sachſen -Meiningen , Sachſen -Uitenburg, Sachſen -Roburg

Gotha, Schwarzburg -Sondershauſen, Schwarzburg - Rudolſtadt, Reuß :

Schleiß, Reuß-Greiß und Reuß-Lobenſtein und Ebersdorf, wegen Errich

tung des Ihüringiſchen Zoll : und Handelsvereins, vom

10. Mai 1833. Gerriei. S. 232. Vertrag mit Schwarzburg :Ru:

dolſtadt, vom 25.Mai 1833. Geſeßl. S. 269. Vertrag mit Sach :

ren Weimar - Eiſenach , vom 30. Mai 1833. Geſelll. S. 274.

Vertrag mit Schwarzburg -Sondershauſen , vom 8. Juni 1833.

Gefeßl. S. 279. Vertrag mit Sachſen -Koburg -Gotha, vom

26. Juni 1833. Gelegi. S. 284. Vertrag mit Baden , vom 12.Mai

1835. Gereki. S. 145. Vertrag mit Naſſau , vom 10. Dec. 1835. Ge:

Tekl. 1836. S.126 .. Vertrag mit der freien Stadt Frankfurt, vom

2. Jan.1836. Geſekſ.S.141. Vertrag mit Unhalt -Köthen und Un :

halt : Deſſau, vom 26. Jan. 1836. Gefeßl. S. 157. Vertrag mit Un

halt : Bernburg, vom 11. Juli 1839. Gefeßi. S. 245. Ueberein

kunft mit Braunſ.dy w eig, wegen des Fürſtenthums Blankenburg , der

Aemter Walkenried und Calvörde, und der Dörfer Pabſtdorf und Heſſen ,

vom 1. November 1837. Geſell. S. 188. Uebereinkunft mit Han:

nover , wegen der Grafſchaft Hohnſtein und des Umts Elbingerode,

vom 1. November 1837. Gefeßi. S. 181. Vertrag mit Oldenburg,

wegen Birkenfeld , vom 31. December 1836 . Geſept. 1837. S. 33.

Vertrag mit dem Fürſten zu Walded , wegen Waldeck, vom 9. Ja:
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Ende 1853 ablaufen , haben eine große Gleichförmigkeit. Es wird daher

hier genügen, an einem derfelben , welcher mit einem größeren Staate

geſchloſſen iſt, deſſen nähern Inhalt nachzuweiſen , um daraus die in :

nere Einrichtung des Vereins kennen zu lernen . Zugleich wird aber

auch dabei der allgemeine Prolongations - Vertrag vom 8. Mai 1841

beſonders mit berückſichtigt werden.

Der Vertrag mit dem Königreich Sachſen, der zu dieſem Zwecke

erwählt iſt , wird einer Seits von den bereits verbundenen Staaten

und mit Sachſen anderer Seits geſchloſſen ; ftipulirt, welche Staaten

ganz oder theilweiſe aufgenommen , welche Rechte ihnen eingeräumt

find, und daß diefes aufrecht erhalten würde.

In den Gebieten der kontrahirenden Staaten ſollen übereinſtim

mende Geſeße über Eingangs-, Uusgangs- und Durchgangs - Abgaben

beſtehen, jedoch bei dem Zoltarif der Durchgangszoll nach den Lokali

täten modificirt werden . Die Verwaltung dieſer Abgaben foll gleich

mäßig eingerichtet ſein , und das zu emanirende Zollgeſek, der Tarif,

und die Zollordnung als ein integrirender Theil des Vertrags betrach

tet werden . Veränderungen in dieſer Gefeßgebung find nur mit Ueber

einſtimmung fämmtlicher Glieder des Zollvereins zuläſſig.

Mit der Uusführung des Vertrags hören alle Zölle, an den

Grenzen der kontrahirenden Staaten auf, und ein freier Waarenver

kehr tritt ein, mit Vorbehalt der zu den Staatsmonopolen gehörenden

nuar 1838. Geſegi. S. 241. Bekanntmachung wegen derZoll- und

Verkehrsverhältniſſe mit Schaumburg - lippe, vom 31. Juli 1838.

Geſebi. S. 376. ' Vertrag zwiſchen Preußen, Baiern, Sachſen , Wür:

temberg, Baden, Kurheſſen, dem Großherzogthum Heſſen , den zum Thü:

ringiſchen Zoll- und Handelsverein gehörigen Staaten, Naſſau und der

freien Stadt Frankfurt, die Fortdauerdes Zoll- und Handels :

vereins betreffend , vom 8. Mai 1841. Geſebi. S. 141. Vertrag

zwiſchen Preußen , Sachſen und dem Thüringiſchen Vereine, wegen

Fortſegung der Verträge, die innern Steuern betreffend, vom

Š. Mai 1841. Geſeks. S. 154. Vertrag mit dem Fürſten zur lippe ,

vom 18. Oktober 1841. Geſeni. S. 348. Vertrag mit Braunſchweig,

vom 19. Oktober 1841. Gefeßi. S. 353 ; desgl. wegen Blankenburg,

Walkenried und Calvörde , vom 19. Oktober 1841. Gefeßl. S. 373;

desgl . wegen Wolfsburg, Hehlingen, Seßlingen und füchtringen , vom

19. Oktober 1841. Geſebi. S. 378. Vertrag mit Kurheſſen , we

gen Schaumburg, vom 13. November 1841. Geſekſ. S. 386. Ber:

trag mit Waldeck, wegen Pyrmont, vom 11. December 1841. Ge:

rekt. S. 393. Sieben Verträge, betreffend die Verhältniſſe von Braun:

fchweig und Hannover zum Zollverein , unter ſich, und zu Olden:

burg , vom 17. December 1841. Gefeßl.S. 412– 432. Vertrag mit

luxemburg , vom 8. Februar 1842. Gelenl. S. 92. Bekanntma:

chung wegen der ferneren Gültigkeit der Verträge mit Braunſchweig,

Hannover und Oldenburg, vom 27. Decembdr 1842. Gefeßi.

1843. S, 3.
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Objekte: Spielkarten und Salz; ferner der Gegenſtände, welche im

Innern der kontrahirenden Staaten verſchieden beſteuert ſind, und

für welche eine Ausgleichungsſteuer (Uebergangs- Ubgabe) ſtipulirt iſt,

und der in einem der Staaten patentirten oder privilegirten Objekte 1) .

Nur Behufs der Erhebung von innern Steuern wird es ver

ſtattet, eine Beaufſichtigung an den Binnengrenzen über die kurſiren

den Waaren zu führen . Zu dieſen Objekten, welche der innern Steuer

noch unterliegen , gehören alle ausländiſchen nicht, ſofern fie

nicht einer Veredlung unterworfen werden. Eben ſo wenig rollen in

ländiſche und vereinsländiſche beim Durch- oder Ausgangsverkehr mit

einer innern Abgabe belegt werden . Die Beſteuerung bei Hervorbrin:

gung, Zubereitung und Verbrauch von Objekten ſteht im Lande jedem

Vereinsſtaate frei, jedoch werden dieſe Objekte nur ſein : Branntwein ,

Bier , Elig , Malz, Wein , Moſt, Eider , Tabak, Mehl und andere

Mühlenfabrikate, Backmaaren , Fleiſchwaaren und Fett.

Eine möglichſte Gleichheit der Abgabe von allen dieſen Gegen

ſtänden ſoll erzielt und das Erzeugniß eines Vereinsſtaats bei den

Undern nicht höher beſteuert werden, als das Eigene.

Die Erhebung der innern Steuern findet im Beſtimmungsorte

ſtatt. Erhebungen für Kommunen und Korporationen dürfen nur bei

Sachen geſchehen , welche für die örtliche Konſumtion beſtimmt ſind.

Einer gleichen gemeinſamen innern Steuer wird der Zucker und

Syrup aus Runkelrüben unterworfen, ſo wie der Zucker, welcher aus

andern inländiſchen Erzeugniſſen , wie Stärke, gewonnen wird .

Die Einfuhr des Salzes und aller Gegenſtände, aus denen Rocha

falz geſchieden zu werden pflegt, iſt ganz verboten, die Durchfuhr nur

unter Kontrolle geſtattet, die Ausfuhr in fremde, nicht zum Vereine

gehörende Staaten aber frei. Die Verſendungen der Privatſalinen

können unter Kontrolle geſtellt werden. Die Durchfuhr von Salz

von einem Vereinsſtaate nach einem andern , mit Berührung des

Gebiets eines dritten Vereinsſtaats , darf nicht behindert werden . Bei

Verſchiedenheit der Salzpreiſe ſagen ſich die Vereinsſtaaten gegenſeitig

Unterſtüßung zu, um etwanige Kontrebande zu verhindern .

Den Ausgleichungsabgaben ſind, bis dahin, wo auch im Innern

eine gleiche Beſteuerung in den Vereinsländern eintritt, für jekt unter:

worfen : Bier, Branntwein , Tabak, Traubenmoſt, Wein, und bezüg

lich Baierns und Würtembergs auch geſchrootetes Malz. Als Grund:

fag der Erhebung iſt angenommen, daß keins dieſer Objekte höher be

ſteuert werden darf, als das inländiſche.

1) Vergl. Uebereinkunft der zum Zoll: und Handelsvereine verbundenen

Regierungen , wegen Ertheilung von Erfindungspatenten und Privile:

gien, vom 21. September 1842. Geſegl. 1843. Š. 265.
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Kommunikations - Abgaben aller Art, mögen ſie von den kontra :

hirenden Staaten ſelbſt, von Gemeinden oder Privaten erhoben wer:

den, ſollen nur in dem Betrage beibehalten, oder neu eingeführt wer:

den können , als ſie den gewöhnlichen Herſtellungskoſten angemeſſen

ſind. Der Preußiſche Chauſſeegeld - Tarif vom 28. April 1828 ( Ger

ſekſ. S. 65 ) wird künftig als der höchſte zuläſſige Sak betrachtet.

Beſondere Thorſperr- und Pflaſtergelder auf chaufſirten Straßen wers

den abgeſchafft, und die Ortspflaſter den Chauſſeeſtreden eingerechnet.

In den Vereinsſtaaten ſoll ein gleiches Münz- , Maaß- und

Gewichtsſyſtem in Anwendung kommen. Der gemeinſchaftliche Bolls

tarif wird nach dem 14 Thaler- und 241/2 Guldenfuße ausgefertigt,

und alle Silbermünzen der kontrahirenden Staaten bei allen Zouſtellen

der Urt angenommen, daß 4 Thaler gleich 7 Gulden gerechnet werden.

Auch wegen der Schifffahrtsabgaben finden beſondere Verabredun:

gen zur Gleichſtellung und Erleichterung der Paſſanten ſtatt. Stapel:

und Umſchlagsrechte werden aufgehoben zc.

Zum Schuße des gemeinſchaftlichen Zollintereſſes iſt ein beſon

derer Zoukartel 1) verabredet. Das Weſen deſſelben beſteht darin, daß

ſämmtliche kontrahirende Staaten ſich verpflichten, gegenſeitig auf die

Verhinderung und Unterdrückung des Schleichhandels, ohne Unterſchied,

ob derſelbe zum Nachtheile der kontrabirenden Staaten in ihrer Ger

fammtheit, oder einzelner unter ihnen unternommen wird , durch alle

ihrer Verfaſſung angemeſſene Maaßregeln hinzuwirken . Zu dem

Zwecke ſollen die Behörden aller kontrahirenden Staaten, wohin auch

in dieſer Beziehung das ganze Königreich Hannover zu zählen iſt,

ſich Beiſtand zur Verhütung , Entdeckung oder Beſtrafung der Zoll:

kontraventionen leiſten . Die Spuren begangener Zollvergehen dürfen

von den Beamten des einen Staats auch in dem andern večfolgt

werden . Uuslieferungen finden nur ſtatt, wenn der Kontravenient

nicht Unterthan des Staats iſt, in welchem er verfolgt worden. Das

gegen werden die eigenen Unterthanen auf Requiſition zur Unterſus

chung und Beſtrafung im Vaterlande gezogen .

In Folge des Vertrags ſind die Eingangs abgaben gemeinſchaft:

lich , und wird der Ertrag unter den vereinten Staaten , nach dem

Verhältniſſe der Bevölkerung , mit welcher ſie dem Vereine

beigetreten ſind, vertheilt. Der Stand der Bevölkerung wird alle

drei Jahre durch Zählung ermittelt. Bei dieſer Vertheilung werden

aber die Koſten , welche an den gegen das Ausland gelegenen Grenzen

und in dem Grenzbezirke für die Erhebung der Zölle erforderlich find,

die Rückerſtattungen für unrichtige Erhebungen und die für Steuer

vergütigungen , welche auf beſondern Verabredungen beruhen , abge:

1) Zollkartel vom 11. Mai 1833. Gelegr. S. 258.
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zogen. Bei den Aus- und Durchgang abgaben find zwei Ges

fellſchaften gebildet, nämlich einmal die öſtlichen Preußiſchen Provinzen,

das Königreich Sachſen und Thüringen ; dann die übrigen Vereins

ſtaaten , welche dieſe Abgaben nach einem beſondern Theilungsfuße uns

ter ſich vertheilen.

Wegen der beſondern Verhältniſſe der Stadt Frankfurt find bes

fondere Verabredungen über die zu beziehende Quote von der ganzen

Einnahme getroffen .

Die Meßbegünſtigungen ſollen nicht erweitert , ſondern möglichſt

beſchränkt und aufgehoben werden.

Das Begnadigungs- und Strafverwandlungsrecht bleibt jedem

Staate in ſeinem Gebiete vorbehalten. Feder Regierung bleibt die

Ernennung der Beamten innerhalb ihres Gebiets überlaſſen 4).

Es iſt ein Centralbureau (in Berlin ) errichtet, wo die vorgekom

menen Einnahmen zuſammengeſtellt werden, und zu welchem jede Re

gierung einen Beamten zu ſenden berechtigt iſt. Bei den Verwal

tungskoſten findet keine Gemeinſchaft ſtatt, man gewährt ſich aber ge

genſeitig Pauſchquanta zur Ausführung des Grenzſchußes, und verei

nigt ſich über die Beſoldungsverhältniſſe der Aufſichts- und Erhe

bungsbeamten. Die Vereinsſtaaten haben ſich das Recht zugeſtanden,

kontrollirende Beamte zu den Uemtern und zu den Provinzial- Ver

waltungsſtellen des andern Staats abzuſenden .

Im Juni jeden Jahres finden allgemeine Konferenzen durch 46:

geordnete der Vereinsmitglieder zur Berathung der gemeinſamen

Zwede ſtatt.

$ 137. Beſtimmungen hinſichtlich der innern Steuern .

Uußer den Zöllen beſteht auch noch ein kleinerer Verein in Bez

zug auf die Branntweinſteuer mit dem Königreiche Sachſen, dem

Thüringer Verein, und mehreren kleinen Fürſtenthümern, die ſich aber

enger an Preußen angeſchloſſen haben ; ferner mit dem Königreiche Sach

fen, Kurfürſtenthum Heſſen und Thüringen, wegen der bereits erwähn:

ten uebergangsabgaben.

Was die ſpezielle Einrichtung in Betreff der Verträge über die

Branntweinſteuer betrifft, ſo iſt Preußen mit dem ganzen Landesge

biete dieſer Vereinigung beigetreten , und verrechnet die Branntwein

ſteuer auch in den Mecklenburgiſchen Enklaven Roſcow , Negeband

und Schönberg, im Umte Meiſenheim , im Fürſtenthume Waldeck

( jedoch nur mit der Hälfte der Höhe des Steuerſakes), in den Han

1) Im Thüringiſchen Vereinsgebiete vertritt der General-Inſpektor, in

Berührung mit den Zollbehörden der andern Vereinsſtaaten , die Stelle

einer Zoudirektion.
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noverſchen Gebietstheilen Hohenſtein und Elbingerode, und in den

Braunſchweigiſchen Gebietstheilen Blankenburg, Walkenried, Salvörde,

Pabſtdorf und Heſſen . Im engeren Vereine mit Preußen , aber mit

felbſtſtändiger Erhebung, ſtehen die drei Anhaltiſchen Herzogthümer, die

Sachſen - Weimarſchen Hemter Altſtedt und Didisleben , das Sachſen

Koburgſche Umt Volkenrode, die Fürſtlich Schwarzburgiſchen Unter:

herrſchaften Sondershauſen und Rudolſtadt, die Fürſtlich Lippeſchen

Orte Lipperode , Kappel und Grevenhagen , und das Fürſtenthum

Birkenfeld .

Unmittelbare Mitglieder find das Königreich Sachſen und der

Thüringiſche Zoll- und Handelsverein . Die Tendenz des Vereins iſt,

daß die Einnahmen von der Fabrikationsſteuer des Branntweins ge

meinſchaftlich ſein , und im Verhältniſſe der Bevölkerung der konkur:

rirenden Staaten getheilt werden ſollen ?). In Folge deffen findet in

den beſagten Vereinsländern ein freier Verkehr mit Branntwein ſtatt.

( Nur der von Walded übergeführte Branntwein wird mit einer aus:

gleichenden Uebergangsabgabe belegt. )

Ganz ähnlich ſind die getroffenen Verabredungen wegen der Ges

meinſchaft der Uebergangsabgaben , welche zwiſchen Preußen , in dem

bereits erwähnten Umfange, dem Königreiche Sachſen , Kurheffen und

Thüringen beſteht. Dieſe Abgaben beziehen ſich auf Wein , Moſt,

Tabaksblätter und Tabaksfabrikate, welche aus andern Zollvereinsges

bieten in das Gebiet der erwähnten Staaten eingeführt werden. Die

inneren Abgaben von Wein, Moſt 26. ſind in dieſem Vereine gleich;

die Uebergangsabgaben gleichen es aber aus , daß in den andern Stads

ten jene Objekte nicht gleich hoch beſteuert ſind .

Durch Einrichtung dieſer Uusgleichungsſteuer wird es nun mög

lich , daß in den dieſerhalb vereinigten Staaten nicht nur eine freie

Circulation des ſelbſtgewonnenen Weins und Tabaks ſtattfinden kann,

ſondern auch von den Weinen und Tabaken , welche, nach erfolgter

Uebergangsabgabe, aus dem Zollvereine eingeführt werden.

1 ) In der Fürſtlich Schwarzburgiſchen Unterherrſchaft Rudolftadt wurde

im Jahre 1841 gar keine Steuer vom Branntwein erhoben , dennoch

aber vom Vereine der aliquote Theil der Einnahme, nach der Bevölke:

rung, mit 5741 Ihalern ausgezahlt.
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Dreizehntes Kapitel.

Das Maaß- , Gewichts- und Münzweſen.

$ 138. Von den Maaßen und Gewichten .

Das Recht, Münzen, Maaße und Gewichte zu beſtimmen , ges

hört, wie ſchon oben ( S. 61 ) erwähnt, zu den Majeſtätsrechten .

Im Jahre 1816 wurde für nöthig erachtet , der Unſicherheit in

Maaßen und Gewichten , die bis dahin den Verkehr erſchwerte, abzu:

helfen . Es wurden daher allgemeine geſekliche Vorſchriften desfaus

erlaſſen 1) .

Danach iſt das Grundmaaß der Preußiſche Fuß. Er iſt dem

Rheinländiſchen Werkfuße gleich und enthält 139,13 Linien des Paris

fer Fußes . Ats Urmaaß des Preußiſchen Fußes iſt dasjenige Erem:

plar anzuſehen, welches im Jahre 1837 aufs Neue aus dem Fran

zöſiſchen Fuße abgeleitet worden , indem er nach der gefeßlichen Vor

ſchrift gleich 139,13 linien deſſelben angenommen iſt. Die Länge des

Preußiſchen Fußes wird durch dies Urmaaß allein beſtimmt, nämlich

die Entfernung ſeiner Endflächen von Sapphir in ſeiner Achſe und

in der Wärme von 16,25 Graden des hunderttheiligen Thermometers

gemeſſen, welche unter dieſen Umſtänden 0,00063 Linien kürzer iſt, als

drei Preußiſche Fuße. Dieſe Erklärung des Preußiſchen Fußes iſt die

einzig authentiſche. Dieſes Urmaaß des Preußiſchen Fußes fou bei

dem Miniſterium des Handels niedergelegt ſein . Da die von der

Maaß- und Gewichtsordnung vorgeſchriebene Beſtimmung der Länge

des einfachen Sekundenpendels in Berlin erfolgt iſt, und in Preußi:

ſchem Maaße 456,1626 Linien , gleich drei Fuß zwei Zoll 0,1626 Linien

ergeben hat, ſo ſoll dadurch die Länge des Preußiſchen Fußes, unab:

hängig von jedem andern Urmaaße, für die Zukunft feſtgeſtellt erachtet

werden % ) .

Der Preußiſche Fuß wird in 12 Zolle, zu 12 linien , ein

getheilt. 12 Fuß machen eine Ruthe , die zum Gebrauche der Feld

1) Vergl. Maaß- und Gewichts - Ordnung vom 16. Mai 1816. Gereer.

S. 142. R. D. vom 23. April 1821. Gefeßl. S. 45.

2 ) Geſek vom 10. März 1839 , Geſekſ. S. 94.
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meffer bloß zehntheilig eingetheilt wird. 2000 Ruthen find eine

Meile , und 180 Quadratruthen ein Morgen.

Eine Elle enthält 251, Zoll ; der Faden beim Seeweſen

6 Fuß ; das Lachter beim Bergbau wird in 8 Achtel, das Uchtel

in 10 Lachterzolle , der Lachterzoll in 10 Primen , die Prime in

10 Sekunden getheilt.

Der Scheffel Toll 3072 Kubifzolle enthalten und 22 Zolle im

Lichten weit ſein . 946 Scheffel iſt eine Meße. / Meße iſt ein

Quart ; 60 Quart ein Eimer ; 3 Eimer ein Orhoft; 1/2 Eimer

ein Anker. Die Biertonne enthält 100 Quart. Die Tonne zum

Meſſen trockener Waaren enthält 4 Scheffel, mit Ausnahme der Lein

ſaattonne, welche 37% Megen enthält.

Ein Pfund iſt das Gewicht von 66 Rubikfuß deſtillirten War

fers im luftleeren Raume bei einer Temperatur von 15 Grad des

Réaumurſchen Queckſilber -Thermometers. Eine. Preußiſche — Köl:

niſche – Mark zum Wiegen der Münzen und des Goldes und Sil:

bers iſt 1. Pfund. Die Mark wird in 288 Gräne getheilt. Das

Pfund — als Kramergewicht — ſoll in 32 loth , und das Loth in

4 Quentchen getheilt werden. 110 Pfund ſind ein Gentner, und

4000 Pfund eine Schiffel a ft.

Das Medizinalpfund hat 12 Unzen , die ứnze 8 Drach :

men , die Drachme 3 Skrupel , der Skrupel 20 Gran. Das

Medizinalpfund roll 24 Loth , die Unze 2 Loth , die Drachme ein

Quentchen enthalten.

Zum Wiegen der Juwelen dienen Karate Sie werden in

halbe , viertel u. f. w. eingetheilt. 160 Karate follen 9 Quentchen

gleich ſein.

In öffentlichen Verhandlungen rollen keine andern Maaße und

Gewichte als die angegebenen angewandt werden . – Die Berechnung

der Zölle und die zu dieſem Zwecke bei den Zouſtellen vorkommenden

Verwiegungen ſollen aber nach dem in ſämmtlichen Zollvereinsſtaaten

gleichmäßig zur Anwendung kommenden Zollcentner und deſſen uns

terabtheilungen — Zollgewicht ſtattfinden . Der Zollcentner,

welcher 100 Zollpfunde enthält, deren jedes in 32 Lothe getheilt wird,

iſt ziemlich nah 106 Pfunden 282932 Loth Preußiſch 1) . Ferner ſols

len die Schiffsabgaben auf der Elbe 2) nach dem Hambutger Centner

und dem Hamburger Fuße , auf der Weſer 8 ) nach Schiffspfunden zu

1) Zolltarif für 1843—45, vom 18. Oktober 1842, Ubth. 5 , ad I. Ge '

Teri. S. 294. Verordnung wegen Einführung des Zollgewichts, vom

31. Oktober 1839. Gereki. S. 325.

2) Elbſchifffahrtsakte vom 28. Juni 1821. § 8. Geſeßl. 1822. S. 13.

3) Weſerſchifffahrtsakte vom 22. Nov. 1823. § 12. Geregi. 1824, S. 28.
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300 Bremer Pfunden und dem Bremer Fuße, und auf dem Rhein ?)

nach Centnern von 50 Kilogrammen und nach Kubikmetern berechnet

werden.

Es ſollen vier Exemplare von Probegewichten angefertigt, deren

Uebereinſtimmung wenigſtens alle zehn Jahre geprüft, und dann ſoll

nöthigenfalls die Berichtigung derſelben vorgenommen werden .

In jedem Regierungsbezirke ſoll eine Eichungskommiſſion,

und der Regierung untergeordnet ſein . Jede Eichungskommiſſion ers

hält einen Sas Probemaaße und Gewichte. Sie iſt verpflichtet , fich

von der fortbauernden Uebereinſtimmimg dieſer mit den Probemaaßen

und Gewichten der Eichungskommiſſion in Berlin wenigſtens alle fünf

Jahre durch Vergleichung und nöthigenfalls Berichtigung zu verſichern .

Unter Aufſicht der Eichungskommiſſionen ſollen Eichungsämter,

als Kommunalanſtalten, in den verkehrreichſten Städten errichtet wer

den. Sie erhalten einen, nach dem Apparate der Eichungskommiſſio

nen verfertigten Saß von Probemaaßen und Gewichten, deſſen fort:

dauernde Uebereinſtimmung mit dieſem Apparate wenigſtens alle drei

Sahre geprüft und von der Eichungskommiſſion atteſtirt werden ſoll.

Die Eichungsämter, welche an den Orten , wo Eichungskommiſſionen

find, von dieſen vertreten werden , ſind verpflichtet, die Richtigkeit der

ihnen vorgelegten Maaße und Gewichte zu prüfen, und auf Verlan

gen durch Aufdrückung des ihnen anvertrauten Stempels zu beſcheini

gen. Ale öffentlichen Behörden ſollen wenigſtens einmal jährlich die

fortdauernde Uebereinſtimmung ihrer Maaße und Gewichte bei dem

nächſten Eichungsamte prüfen und ſich die befundene Richtigkeit be:

ſcheinigen laſſen .

Zu ſeinem Privatgebrauche und in ſeiner eigenen Wirthſchaft

kann Seder ſich ungeſtempelter Maaße und Gewichte bedienen. In

allen Fällen , wo etwas nach Maaß und Gewicht verkauft wird , darf

die im Inlande erfolgende Ueberlieferung aber nur nach Preußiſchem ,

gehörig geſtempelten, Maaße oder Gewichte geſchehen. Iſt im Vers

trage ein fremdes Maaß oder Gewicht verabredet, ſo muß daſſelbe bei

jener Ueberlieferung auf Preußiſches Maaß oder Gewicht reducirt wer:

den. Gewerbtreibende dürfen kein ungeſtempeltes Maaß oder Gewicht

von der Urt, wie es zum Einkauf oder Verkauf von Waaren in ih

rem Gewerbsbetriebe dient, beſigen oder gebrauchen. Auf die Beach

tung dieſer Vorſchrift hat die örtliche Polizei durch Unterſuchung der

in den Gewerbslokalen vorhandenen Maaße und Gewichte zu wachen 9.

1) Rheinſchifffahrtsatte vom 31. März 1831, art. 21. 29. Geferí. S. 90.

2) K. O. vom 28. Juni 1827. Geſekſ. S.83. Verordnung vom 13. Mai

1840. Geſebi. S. 127.

29
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$ 139. Das Münzweſen in den Jahren 1750 bis 1881.

Was das Preußiſche Münzweſen 1) betrifft, ſo wurde im

Jahre 1750 ein neuer Münzfuß - der Graumannſche einge:

führt, nämlich der Einundzwanzig - Guldenfuß. Aus 216 Grän fei:

nem Silber wurden 1 , Thalerſtücke geprägt, wovon 10 % eine Mark

wogen , und alſo 14 eine Mark reines Silber enthielten . Uus der:

gleichen Maſſe wurden auch 1/2 und 1/4 Thalerſtücke geprägt. Dane:

ben beſtand eine geringhaltigere Scheidemünze. Hievon war während

des Fiebenjährigen Krieges zu viel geprägt worden. Sie wurde im

Jahre 1764 verrufen , und verſchwand in den Schmelztiegeln .

wurden von jeßt ab , außer den 14 Thalerſtücken , geprägt: 1. Tha:

lerſtücke aus 192 Grän feinem Silber, wovon 28 Stück eine Mark

wiegen ; 1% Thalerſtücke aus 150 Grän feinem Silber , wovon

433/4 Stück eine Mark wiegen , und 1/12 Thalerſtücke aus 108 Grän

feinem Silber , oder vielmehr Billon , wovon 63 Stück eine Mark

wiegen. In 42 Drittelſtücken , oder in 84 Sechstelſtücken , oder in

168 Zwölftelſtücken ſollte daher eben ſowohl, wie in 14 1 Thalers

ſtücken , eine Mark reines Silber gefeßlich enthalten ſein. Außerdem

wurden in den Jahren 1764 bis 1766 auch 1/6 Thalerſtücke und

145 Thalerſtücke, doch im Ganzen nicht viel, geprägt. Die 1/6 Tha:

lerſtücke beſtanden aus 162 Grän feinem Silber ; 393. Stüde wogen

eine Mark. In 70 Stücken oder in 14 Thalern dieſer Münzſorte

war eine Mark reines Silber. Die 95 Thalerſtücke beſtanden aus

Bilon, der in der Mark 96 Grän Silber enthält ; 75 Stücke wogen

eine Mark, und es war demnach in 225 Stücken , d. h. in 15 Thas

lern dem Nennwerth nach, erſt eine Mark reines Silber. Das Präz

gen der 1/2 und 14 Thalerſtücke aus 216 Grän feinem Silber hörte

ſeit 1764 gänzlich auf.

Die feit 1764 geprägte Scheidemünze, aus Billon, enthielt in

18 Thalern Nennwerth eine Mark reines Silber. Vom Jahre 1772

ab wurde der Gehalt der Scheidemünze dergeſtalt vermindert, daß erſt

in einem Nennwerthe von 21 Thalern eine Mark reines Silber ent:

halten war, oder daß 3 Thaler in Scheidemünze den Silberwerth von

2 Thalern hatten. Dagegen ward die vorerwähnte beſſere Scheide:

műnze gänzlich eingezogen. Die große Maſſe dieſer Scheidemünze

bis zum Tilſiter Frieden waren , dem Nennwerthe nach, 42,215,670

1) Vergl. I. G. Hoffmann , die Lehre vom Gelde , als Anleitung zu

gründlichen Urtheilen über das Geldweſen , mit beſonderer Beziehung

auf den Preußiſchen Staat. Berlin 1838. I. G. Hoffmann , die

Zeichen der Zeit im Deutſchen Münzweſen, als Zugabe zu der Lehre

vom Gelde und mit beſonderer Rückſicht auf den Preußiſchen Staat.

Berlin, 1841.
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Thaler davon geprägt worden - welche in den damals verkleinerten

Staat zuſammenfloß , veranlaßte , daß ſie im Jahre 1808 auf %

ihres Nennwerthes herabgeſegt wurde 1). Später 2 ) erfolgte eine fer

nere Reduktion , dergeftalt, daß 175 Thaler in Scheidemünze , nach

dem Nennwerthe, nur 100 Thalern in Courant gleich ſein ſollten .

Die alte Scheidemünze ſollte eingezogen, und in Courant nach dem

Münzfuße von 1764 umgeprägt werden . Dies ging aber nur lang

fam , und gerieth durch den im Jahre 1813 wieder ausgebrochenen

Krieg ins Stocken . Erſt nach wiederhergeſtelltem Frieden verſchwand

die alte Scheidemünze bis auf den Betrag, welcher zur Auseinanders

feßung im kleinen Verkehr ſo lange unentbehrlich blieb, bis in Folge

des Münzgeſeges von 1821 eine neue Scheidemünze an deren Stelle

trat.

Außer der Silberwährung beſteht in Preußen auch eine Währung

in Golde, wobei die Piſtole mit Preußiſchem Gepräge, d. i. der Frie:

drichsd’or, zu fünf Thaler gerechnet wird. Seit dem Jahre 1750

ſind nur doppelte, einfache und halbe Friedrichsd'ors ausgegeben wor:

den. Davon ſollten urſprünglich 17 %, doppelte , oder 35 einfache,

oder 70 halbe eine Mark wiegen , und aus einer Maffe geprägt wers

den, welche in der Mart 261 Grän reines Gold enthält. Aber ſchon

ſeit 1770 iſt der Gehalt dieſer Maſſe auf 260 Grän fein geſekt

worden . Die während des fiebenjährigen Krieges geprägten geringhal

tigeren Piſtolen ſind nach Beendigung deſſelben außer Umlauf geſegt.

$ 140. Das Münzweſen ſeit 1821.

In der Abſicht, eine gleichförmige feſte Währung in Gold und

Silber in ſämmtlichen Provinzen einzuführen , dieſe durch eine ange:

meſſene Scheidemünze , ſo weit es das Bedürfniß des täglichen Ver

kehrs erfordert, mit den beſondern Währungen einzelner Landestheile,

für deren Beibehaltung hinlängliche Gründe vorhanden zu ſein fchie

nen , in ein feſt beſtimmtes und leicht überſichtliches Verhältniß zu

feben , und durch Ausprägung einer hinlänglichen Menge inländiſcher

Gold- und Silbermünzen den Umlauf fremder Münzſorten ſowohl,

als der alten ſchon herabgefesten Scheidemünze allmälig ganz ent:

behrlich zu machen , wurden im Jahre 1821 3 ) und ſpäter folgende

Beſtimmungen erlaſſen.

Die eigenthümliche Goldmünze des Preußiſchen Staats bleibt

nach der bisherigen Münzverfaſſung der Friedrichsd’or. Derſelbe

1 ) Publikandum vom 4. Mai 1808. Gefeßi. S. 232.

2) Edikt vom 13. December 1811. Gefeßl. S. 373.

3) Geſeß vom 30. September 1821. Gefeßl. S. 159.

29 *
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foll
, wie bisher, dergeſtalt ausgeprägtwerden, daß 35 Stük eine Mark

wiegen, und in dieſer Mark 260 Grän feines Gold enthalten. Bei

der Rechnung in Gold wird der Friedrichsd’or zu 5 Thalern ange:

nommen ; 19311/13 Thaler in Golde enthalten daher eine Maré feis

nes Gold. Doppelte und halbe Friedrichsd’ors werden in gleichem

Verhältniſſe und nach eben demſelben Fuße ausgeprägt. Bei allen an die

Staatskaffen in Silbergeld zu leiſtenden Zahlungen dürfen auch Fries

drichsd'ors zu dem feſten Courſe von 5 % Thaler angewendet und

angenommen werden 4). Wenn nicht Gold ausdrücklich feſtgelegt iſt,

ſo iſt anzunehmen, daß in Silbergeld Zahlung geleiſtet werden muß %.

Die eigenthümliche Silbermünze des Staats iſt der Preußiſche

Thaler. Davon follen 101 , Stück, wie bisher, eine Mark wiegen,

und 216 Grän feines Silber enthalten ; 14 Preußiſche 14 Thalers

ſtücke ſind daher eine Mart feines Silber.

Gegenwärtig werden außer den 1% Thalerſtücken noch Doppel :

thaler ( oder 3 * , Guldenſtücke) geprägt, die als Vereinsmünzen in

fämmtlichen Staaten des Zollvereins bei allen öffentlichen Kaſſen, ſo

wie im Privatverkehr unbeſchränkte Gültigkeit, gleich den eigenen Lans

desmünzen , haben . Sie werden zu einem Siebentheil der Mark feis

nen Silbers ausgeprägt, und enthalten % Silber und 140 Kupfer.

Es wiegen daher 630 Stücke eine Mark 3).

Das bisher ausgegebene kleine Courant , das nach dem Münz

fuße vor 1764 zu 14 Thalern auf die Mart feinen Silbers ausges

prägt wurde, und in 1/2, 13, 14, 1% und 112 Thalerſtücken beſtand,

ſoll nach ſeinem vollen Werthe in allen Theilen des Staats in Um

lauf bleiben, künftig rollen aber nur 16 Chalerſtüde ausgeprägt wer:

den. Die alten 1 und 146 Thalerſtücke, ſo wie die ungeränderten

1 und 2 Thalerſtücke ſollen, ohne Verluſt für den Inhaber, einge

wechſelt und eingeſchmolzen werden .

Im Handel und Verkehr im Innern ſoll keine andere Berech

nungsart , als in Preußiſchem Gelde , den Thaler zu 30 Silbergro

fchen und den Silbergroſchen zu 12 Pfennigen, ſtattfinden. Kaufleute

und Gewerbstreibende, welche kaufmänniſche Rechte haben, müffen ihre

Bücher nach dieſer Eintheilung führen. Deffentliche Beamte jeder Art

müſſen ſich bei ihren Verhandlungen ebenfalls dieſer Eintheilung be

dienen. Nur der Wechſelverkehr iſt von dieſer Vorſchrift ausgenom

men 4). Unter der Bezeichnung von Groſchen ſind jedesmal Silber :

1) R. O. vom 21. November 1831. Geleli. S. 254.

2) Vergl. 2. £. R. I. 5. § 258.

3) augemeine Münzkonvention der zum Zoll- und Handelsvereine verbun

denen Staaten ,vom 30. Juli 1838. Geſept. 1839. S. 18. K. O.

vom 5. März 1839. Gefeßl. S. 92.

4) R. O. dom 22. Juni 1823. Geſekſ. S. 128. R. O. vom 25. No:
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grofchen als dreißig Theile eines Thalers, und unter Pfennigen zwölf

Theile eines Silbergroſchens, oder dreihundert rechszig Theile eines

Thalers, zu verſtehen 4). Es werden Silbergroſchen und halbe Sila

bergroſchen oder Sechspfennigſtücke, d. h. 130 und 160 Thalerſtücke,

in Billon ausgeprägt. Dieſelben ſollen aber nur als Scheide:

münze zur Ausgleichung, beſonders im kleinen Verkehr, gebraucht

werden. Zahlungen , die mit 1% * und 16 Thalerſtücken geleiſtet

werden können , iſt Niemand verpflichtet, in Silbergroſchen anzuneh

men ; dagegen darf die Annahme derſelben von den öffentlichen Raſſen

und Anſtalten eben ſo wenig, als im Privatverkehr, geweigert werden,

inſofern die zu leiſtende Zahlung weniger als % Thaler beträgt, oder

weniger als 1/6 Thalerſtűd zur Ausgleichung der Summe erforderlich

iſt. Es ſollen nicht mehr Silbergroſchen in Umlauf gefekt werden,

als erforderlich iſt, um den eben ausgedrückten Zweck zu erreichen .

1062% Silbergroſchen oder 21312 halbe Silbergroſchen ſollen eine

Mark wiegen und 64 Grän feines Silber enthalten. Die Mark fei

nes Silber wird daher zu 16 Thalern ausgebracht.

Neben den Silbergroſchen und halben Silbergroſchen , von wel

chen 3,325,000 Thaler ausgeprägt ſind, ſollen , ſo weit es das Bes

dürfniß erfordert, gegen Einziehung der zum Betrage von 15 Millionen

Thaler in Umlauf geweſenen alten 2 Thalerſtücke, neue 21/2 Silber

groſchenſtücke als Scheideműnze ausgeprägt und in Umlauf gefegt wers

den . Davon follen 72 Stück eine Mark wiegen , ' und 108 Grän ,

oder 8 ihres Gewichts , fein Silber enthalten. Die Mark feinen

Silbers wird mithin zu 16 Thaler ausgebracht, und ſollen 192 Stücke

eine Mark fein Silber enthalten. Zahlungen von mehr als 146 Tha:

ler iſt Niemand verpflichtet, in dieſen neuen 1/12 Thalerſtücken anzu

nehmen ? ).

In Rupfer werden Vier-, Drei-, Zwei- und Einpfennigſtücke

ausgeprägt. Es ſollen aber davon nicht mehr in Umlauf gefekt wer

den, als davon zur Ausgleichung im kleinen Verkehr nöthig iſt. Von

dieſen Kupfermünzen rollen ſo viel Stüde, als zuſammen einen Sil:

bergroſchen ausmachen , 1 % Loth wiegen , und alſo das Gewicht des

Vierpfennigſtücks 652, des Dreipfennigſtücks 5/16, des Zweipfennigſtücks

5/24 und des Pfennigſtücks 5/48 Loth betragen .

Bei der Ausprägung der Münzen fout unter dem Vorwanbe eis

nes Remediums an ihrem Gehalt und Gewicht nichts gekürzt, viel

mehr alle Sorgfalt darauf verwendet werden , daß ſie beides, Gehalt

vember 1826 . Geſell. S. 115. R. O. vom 30. November 1829 .

Geſellſ. 1830. S. 3. R. D. vom 28. Februar 1830. Geſeni. S. 22.

1) R. O. vom 25. Oktober 1825. Geſers. S. 227.

2 ) 'Verordnung vom 28. Juni 1843. Gereki. S. 255.
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und Gewicht, vollſtändig haben. An den einzelnen Goldmünzen fola

gar keine Abweichung im Feingehalte , im Gewicht aber höchſtens

1/4 Procent geduldet werden. An den einzelnen % Thalerſtücken roll

die Abweichung im Feingehalte äußerſtens einen Grän, im Gewichte

aber höchſtens 1/2 Procent betragen dürfen . Bei den einzelnen Dop

pelthalern darf die Abweichung vom geſeßlichen Feingehalt und Ge

wicht nicht mehr als 3 Tauſendtheile betragen . An den einzelnen

% Thalerſtücken endlich darf die Abweichung im Feingehalt 14 , Grän,

und im Gewicht 1 Procent nicht überſteigen. Bei den neuen 12 Tha

lerſtücken darf die Abweichung im Feingehalt 1 Grän und im Gewicht

1 Procent ( beides jedoch nicht an einzelnen Stücken , ſondern mart

weiſe ) betragen. Die Anordnung eigener , von der Münzverwaltung

unabhängiger Münzwardeine iſt vorbehalten. Dieſelben ſollen dann

auf den Feingehalt, das Gewicht und die ſonſtige Beſchaffenheit des

in Umlauf kommenden Metallgeldes aller Urt wachen , daſſelbe unter:

ſuchen, und die Reſultate davon, zur Veranlaſſung weiterer Verfügun

gen, den Oberpräſidenten vorlegen .

Die alten Landes - Scheidemünzen in Silber ( Billon) und Kupfer

ſind verrufen und außer Cours gelegt. Die Einbringung fremder fil

berner und kupferner Scheidemünzen iſt verboten . Dagegen iſt die

Uusfuhr Preußiſcher Gold- und Silbermünzen geſtattet "). Die in

fämmtlichen Zollvereinsſtaaten geprägten Doppelthaler oder 3 %, Guls

denſtücke haben im ganzen Umfange des Preußiſchen Staats , bei öf:

fentlichen Kaſſen ſowohl, als im Privatverkehr, namentlich auch bei

Wechſelzahlungen, gleich den Preußiſchen Landesmünzen, unbeſchränkte

Gültigkeit. Sonſt werden fremde Gold- und Silbermünzen bei öf

fentlichen Kaſſen nicht angenommen. Doch werden bei der Zahlung

von Zöllen die Silbermünzen , nicht aber die Scheidemünzen , der

Staaten angenommen , mit denen Preußen Zollverträge geſchloſſen

hat ?). Auch können die Schifffahrtsabgaben auf dem Rheine in

Franzöſiſchen Gold- und Silbermünzen entrichtet werden 3 ) . Privas

ten ſind zur Unnahme ausländiſcher Münzen nicht verpflichtet.

Wenn aber eine Zahlung in Konventionsgeld oder in einer andern,

gegenwärtig noch courſirenden fremden Münzſorte zwiſchen den Inter

effenten verabredet worden, ſo hat der Schuldner die Wahl, ob er die

Zahlung in der bedungenen Münzſorte, oder in Preußiſchem Gelde

mit Erſtattung des Tagescourſes, leiſten will 4).

!

1 ) Verordnung vom 17. Januar 1816. Geſebi. S. 92.

2) Vergl. Vertrag vom 8. Mai 1841. Art. 5. Geſeßl. S. 148.

3 ) Rheinſchifffahrtsakte vom 31. März 1831. Art. 22. Geregl. S. 91 .

4) R. O. vom 4. Auguſt 1832. Geſeni. S. 207.
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$ 141. Das Papiergeld.

Die Entſtehung des Preußiſchen Papiergeldes 1) ſchreibt ſich aus

dem Jahre 1806 her. An Treſor : und Thalerſcheinen , von denen

mehrmals verheißen iſt, daß fie aus dem Umlauf gebracht und vers

nichtet werden ſollen, waren im Jahre 1813 8,093,210 Thaler im

Umlauf . Davon ſind vom 7. September 1814 bis zum 1. März 1815

1,500,000 Thaler vernichtet) . Es waren alſo noch übrig

6,593,210 Thaler.

Hierzu traten die von Preußen übernommenen ,

vormals Sächſiſchen Kaſſenbillets 3 ) mit ...... 1,750,000 Thaler,

ſo daß die Summe des Papiergeldes fich auf ... 8,343,210 Thaler

vermehrte. Der Staatsſchulden - Etat (vergl. oben S. 86 ) gab die

unverzinsliche Staatsſchuld, hinſichtlich deren Tilgung im Jahre 1820

nichts verheißen wurde, um 2,899,137 Thaler höher an , nämlich zu

11,242,347 Thaler, „, welche aus den in Circulation befindlichen Tres

for : und Thalerſcheinen , den von uns traktatenmäßig übernommenen

ehemaligen Sächſiſchen Kaſſenbillets und aus einigen andern Titeln

entſtanden ſind."

Später wurden die Treſor- und Thalerſcheine, ſo wie die ehe

mals Sächſiſchen Kaffenbillets eingezogen und durch Raffenanweis

fungen erfekt 4 ) . Nachher wurde beſtimmt, daß neue Kaſſenanwei

ſungen angefertigt und aumälig gegen die alten eingetauſcht werden

follen 5 ) .

Außer dem ſchon erwähnten Betrage von 11,242,347 Thalern

ſind noch 6,000,000 Thaler Kaſſenanweiſungen , gegen Niederlegung

eines gleichen Betrages von Staatsſchuldſcheinen bei der Hauptver

waltung der Staatsſchulden , ausgegeben 6). Ferner iſt angeordnet,

daß die von der Bank und der Seehandlung ausgegebenen Kaſſen

ſcheine eingezogen, und ſtatt derſelben, Kaſſenanweiſungen zum Betrage

von 3,000,000 Thalern für die Bank, und von 2,000,000 Thalern

für die Seehandlung , gegen Erlegung eines gleichen Betrages von

Staatsſchuldſcheinen nach dem Nennwerthe bei der Hauptverwaltung

1) Bergi. ( C. J. Bergius ) die Preußiſchen Staatsſchulben . Münſter,

1843. S. 66 sqq.

2) Vergl. Verordnung vom 5. März 1813. Geſellſ. S. 23. Edikt vom

7. September 1814, Geſepi. S. 83. Verordnung vom 1. März 1815.

Geſepi. S. 17.

3) Verordnung vom 15. Februar 1816. Geſebi. S. 99,

4) R. D. vom 21. December 1824. Geregi. S. 238.

5) R. D. vom 14. November 1835. Geſepi. 1836 , S. 169.

6 ) R. O. vom 22. April 1827. Gefeßl. S. 33 .
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der Staatsſchulden , ausgegeben , in gleicher Urt auch die, gegen uns

terpfändliche Niederlegung von 500,000 Thalern in Staatsſchuldſchei

nen nach dem Nennwerthe bei der General - Staatskaſſe, in Cirkula:

tion verbliebenen 500,000 Thaler in Pommerſchen Bankſcheinen zu

5 Thaler , durch eine gleiche Summe von Raſſenanweiſungen erfekt

werden ſollen ?) . Endlich iſt beſtimmt, daß noch für 3,000,000

Thaler Raſſenanweiſungen angefertigt werden ſollen, daß aber die Aus:

gabe derſelben nur gegen vorherige Niederlegung gleicher Beträge von

Staatsſchuldſcheinen oder Obligationen der Anleihe vom Jahre 1830

nach dem Nennwerthe bei der Hauptverwaltung der Staatsſchulden,

erfolgen darf. Es ſollten jedoch von den anzufertigenden 3,000,000

Thalern Kaſſenanweiſungen vorläufig nur 2,500,000 Thaler ausgeges

ben, 500,000 Thaler aber bei der Hauptverwaltung der Staatsſchul

den niedergelegt werden, um bei künftigem Bedürfniſſe auf Königlichen

Befehl und gegen Deponirung von Staatsſchuldſcheinen in Cours ge

Teßt zu werden ?).

Die Kaſſenanweiſungen, deren Betrag im Ganzen nach Obigem

25,742,317 Thaler iſt, lauten auf Courant nach dem Münzfuße von

1764, und find ein, zum öffentlichen Umlaufe für den Umfang der

ganzen Monarchie beſtimmtes, gemünztes, dem baaren Courantgelde

gleich zu achtendes Papier. Sie werden bei allen Königlichen Kaſſen

als baares Geld in Zahlung angenommen, und bei dem Realiſations:

Komtoir in Berlin auf Verlangen gegen baares Geld zum Nominal:

werthe umgeſeßt. - Zahlungen an Staatskaffen müſſen zum Theil

in Kaſſenanweiſungen geleiſtet werden (vergl. oben S.436 ).

1) R. O. vom 5. December 1836. Geregi. S. 318. S. D. vom 11. De:

cember 1837. Geſepi. S. 221 .

2 ) A. D. vom 9. Mai 1837. Gefeßl. S. 75.
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Vierzehutes Kapitel.

Die Verwaltung der Gemeinden.

$ 143. Die Verwaltung der Landgemeinden in den öſtlichen

Provinzen .

Da bereits oben (S. 142) von den Korporationen und Gemein

den überhaupt, ſo wie auch (S. 149) von den kirchlichen Gemeinden

die Rede war, ſo iſt hier nur noch von den politiſchen Gemein :

den zu handeln . Dieſelben ſind entweder Stadtgemeinden oder

Landgemeinden Dorfgemeinden. Von dem Begriffe einer

Stadt iſt ſchon oben (S. 188) gehandelt. Auch ſind die einzelnen

Städte oben im Kapitel VI . genannt. Que Diſtrikte und Grund

ſtücke, welche nicht Theile einer Stadt ſind , gehören zum platten

Lande.

In den öſtlichen Provinzen werden die Stadt- und die Land

gemeinden nicht nach denſelben Gefeßen verwaltet. Hier iſt, außerhalb

der Städte, obrigkeitliche Gewalt großentheils noch erblich und käuflich

( vergl. oben S. 278 ). Nicht alle Grundſtüde und alle Bewohner

des platten Landes gehören einer Gemeinde an. Namentlich ſind die

Rittergüter und deren Bewohner in der Regel ganz außer dem Ger

meindeverbande. Seit einigen zwanzig Jahren 1) wird ein neues Gerebe

über Verwaltung der Landgemeinden erwartet. Inzwiſchen werden dies

felben meiſtentheils noch nach den Vorſchriften des 2. L. R. verwaltet.

Danach ) machen die Befiger der in einem Dorfe oder in der

fen Feldmark gelegenen bäuerlichen Grundſtücke zuſammen die Dorf

gemeinde aus. Dorfgemeinden haben die Rechte der öffentlichen Kors

porationen. Nur die angeſeſſenen Wirthe nehmen, als Mitglieder der

1 ) Schon in der R. O. , betreffend den Staatshaushalt und das Staats

ſchuldenweſen, vom 17. Januar 1820. Geſeni. S. 23, heißt es : Bei

dieſer Gelegenheit wil Ich auch folgende wichtige Gegenſtände: die

Kommunal - Ordnung abermals in Erinnerung bringen, und erwars

ten, daß Mir die Gutachten darüber nunmehr bald und noch während

der jeßigen Sißungen des Staatsraths'vorgelegt werden ."

2 ) 2. L. R. II. 7. Abſchn. 2.
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Gemeinden, an den Berathſchlagungen derſelben Theil. Die Gemeinde

kann aber , zum Nachtheil der Rechte der übrigen Dorfseinwohner,

nichts beſchließen. Die Stimmen werden in der Regel nach den Pers

ſonen der angeſeſſenen Wirthe gezählt. Wo aber von Rechten oder

Leiſtungen , welche auf die verſchiedenen Klaſſen oder Gemeindeglieder

ſich beziehen, die Rede iſt, da können die Mitglieder der einen Klaſſe,

wenn ſie auch an ſich eine überwiegende Stimmenmehrheit ausmachen ,

zum Nachtheil der andern Klaſſen nichts feſtfeßen. Die Mitglieder

der einzelnen Klaſſen machen unter ſich keine beſondere Korporation

aus. Inſofern ſie, zuſammengenommen, gemeinſchaftliche Angelegen

heiten betreiben, ſind ſie als bloße Privatgeſellſchaften anzuſehen . Wenn

ein vorkommendes Geſchäft nur eine ſolche einzelne Klaſſe allein bez

trifft, ſo ſind auch nur die Mitglieder dieſer Klaſſe allein zum Stim

men berechtigt. In ſolchen Fällen wird der Schluß, ſo wie bei wirk:

lichen Korporationen, durch die Mehrheit der Stimmen in dieſer Klaſſe

feſtgeſeßt.

Ate Mitglieder der Dorfgemeinden ſind zur Nugung der Ges

meingründe durch Hütung, Holzung u. ſ. w. berechtigt, inſofern ihnen

nicht ausdrückliche Geſeke oder Verträge entgegenſtehen . Sie nehmen

an den gemeinſchaftlichen Nußungen nach eben dem Maaßſtabe Theil,

nach welchem ſie die gemeinen Laſten zu tragen ſchuldig find. Wo

zwiſchen den angeſeffenen Wirthen und den übrigen Dorfseinwohnern,

oder auch zwiſchen den verſchiedenen Klaſſen der erſtern, gewiſſe Vers

hältniſſe, in Unſehung der Nußungen und der gemeinen Laſten, durch

Verträge oder hergebrachte Gewohnheiten feſtgeſegt ſind, hat es auch

ferner dabei ſein Bewenden.

Dorfgemeinden können, ohne Vorwiſſen und Erlaubniß ihrer Ges

richtsobrigkeit, keine unbewegliche Güter (wegen Erwerbung von Ritter:

gütern , vergl. oben S. 172) durch einen läſtigen Vertrag an ſich

bringen. Auch wenn eine Gemeinde eine Pachtung außerhalb der

Feldflur eingehen will, wird dazu die Genehmigung der Gerichtsobrig

keit erfordert. Zur Veräußerung von Gemeingründen und Gerechtig

keiten , ſo wie zu Schulden , welche die Gemeinde verpflichten ſollen,

iſt ebenfalls die Einwilligung der Gerichtsobrigkeit nothwendig. Ver:

ſagt dieſelbe ihre Erlaubniß oder Genehmigung ohne erheblichen Grund,

ſo kann die Gemeinde auf deren Ergänzung durch die Behörde an

tragen.

Der Schulze oder Dorfrichter iſt der Vorſteher der Gemeinde.

Er wird von der Gutsherrſchaft ernannt, die aber dazu ein angefeffe

nes Mitglied aus der Gemeinde , ſo lange es darunter an einer mit

den erforderlichen Eigenſchaften verſehenen Perſon nicht ermangelt, bes

ſtellen muß. Iſt dies Amt mit dem Beſibe eines beſtimmten Gutes

verbunden, ſo muß der neue Beſiber eines ſolchen Gutes, vor Antritt

feines Amts, der Gerichtsobrigkeit zur Prüfung und Beſtätigung vor:
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geſtellt werden. Fehlt es ihm an den erforderlichen Eigenſchaften und

Fähigkeiten , ſo iſt die Herrſchaft einen Stellvertreter zu ernennen bes

rechtigt. Dieſem muß, für die Uebernehmung des Amts, eine billige

Belohnung ausgefeßt, und von dem Lehn- und Erbſchulzen ents

richtet werden. Wer zum Schulzenamte beſtellt werden ſoll, muß des

Leſens und Schreibens nothdürftig kundig , und von untabelhaften

Sitten ſein . Dem Schulzen kommt es zu, bei nöthigen Berathſchla:

gungen die Gemeinde zuſammen zu rufen , die Verſammlung zu diri

giren, und den Schluß nach Mehrheit der Stimmen abzufaſſen. Er

muß der Gemeinde die Landesherrlichen und obrigkeitlichen Verfüguns

gen bekannt machen und für deren Befolgung ſorgen . Die Steuern

und andere öffentliche Abgaben müſſen , wenn es die Gemeinde vers

langt, von dem Schulzen eingeſammelt und gehörigen Orts abgeliefert

werden . Bei öffentlichen Arbeiten und Dienſten, welche die Gemeinde

dem Staate zu leiſten ſchuldig iſt, ingleichen bei Vertheilung der das

Dorf treffenden Einquartierungen, führt der Schulze die Aufſicht.

Dem Schulzen gebührt , mit Zuziehung der Schöppen oder

Dorfgerichte, die Verwaltung des Vermögens der Gemeinde; und

er iſt ſchuldig, Rechnung darüber abzulegen . Wo beſondere Verwalter

der Gemeindegüter beſtellt ſind, hat der Schulze die Aufſicht über dies

felben, und muß ſie zur Rechnungslegung anhalten. Er muß dafür

ſorgen , daß die Grenzen des Dorfs und der Feldmarken nicht verrückt

oder verdunkelt werden , auch auf Beſorgung der Dorf- und Landes:

Polizeiordnungen halten , daher Landſtreicher verhaften und an die

Behörde abliefern , Uebertretungen der Polizei- und Kriminalgeſege

anzeigen u . ſ. w.

Die dem Schulzen für ſeine Bemühungen etwa zukommenden

Vortheile oder Freiheiten ſind nach der Verfaſſung eines jeden Orts

beſtimmt.

Dem Schulzen müſſen von der Gerichtsobrigkeit wenigſtens zwei

Schöppen oder Gerichtsmänner beigeordnet, und dieſe ſowohl, als je

ner, dem Staate, der Herrſchaft, To wie der Gemeinde, zur getreuen

Beſorgung ihrer Umtsangelegenheiten, in Gegenwart der legtern eidlich

verpflichtet werden. Zu Schöppen oder Gerichtsleuten muß die Herrs

ſchaft, ſo viel als möglich , angeſeſſene Wirthe und Leute von unbes

Tcholtenem Rufe und untadelhaften Sitten beſtellen . Das von der

Behörde ihm aufgetragene Schulzen- und Schöppenamt kann ein Mit

glied der Gemeinde nur aus ſolchen Gründen ablehnen , die ihn von

der Uebernahme einer Vormundſchaft entſchuldigen würden. Die Pflicht

der Schöppen iſt, dem Schulzen in ſeinen Umtsverrichtungen beizu:

ſtehen. In Abweſenheit oder bei Behinderungen deſſelben vertreten ſie

feine Stelle.

Schulze und Schöppen machen zuſammen die Dorfgerichte

aus. Dorfgerichte ſollen ſich in Entſcheidung ſtreitiger Rechtshändel
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nicht miſchen. Unter der Direktion des Gerichtshalters vertreten die

Dorfgerichte die Stelle des ermangelnden Gerichtsſchreibers oder Pro

tokollführers. Der Gerichtshalter kann den Dorfgerichten die Auf

nahme von Inventarien und Laren unter ſeiner Aufſicht übertragen ,

auch fich ihrer zur Vollſtreckung der Erekutionen bedienen.

Wegen der Gemeinarbeiten und nachbarlichen Pflichten , vergl.

oben S. 396.

Alle in der Provinz Sachſen früher ſtattgefundenen Eins

ſchränkungen des Forſteigenthums der Gemeinden , ſo wie die unter

den vorigen Regierungen den Gemeindewaltungen als ſolchen aufges

legten beſondern Abgaben an den Staat, ſind aufgehoben und den

Gemeinden ihre Forſtländereien zur eigenen Verwaltung überlaſſen.

Doch ſind ſie dabei eben ſo , wie bei der Verwaltung der übrigen

Gemeindegüter, der Aufſicht der Regierungen unterworfen, und müſſen

ſich nach den Anweiſungen derſelben wegen eines regelmäßigen Betries

bes und der vortheilhafteſten Benukungsart genau richten. Wenn die

Gemeinden die Verwandlung ihres Forſtlandes in Ucker und Wieſen

für zuträglicher halten, als die Benußung zur Holzerziehung , ſo ents

ſcheidet die Regierung darüber. Die Gemeinden müſſen ihre Forſtlän

dereien nach den von der Regierung genehmigten Etats bewirthſchaf

ten ; ſolche Wälder und beträchtliche Holzungen , die nach Beſchaffen:

heit und Umfang zu einer forſtmäßigen Bewirthſchaftung geeignet ſind,

aber durch gehörig ausgebildete Forſtbediente bewirthſchaften laffen .

Zu außerordentlichen Holzſchlägen , Rodungen und Veräußerungen iſt

die Genehmigung der Regierung erforderlich. Wenn dieſe die Un

nahme eines eigenen , ausgebildeten Forſtbedienten nothwendig findet,

ſo ſteht den Gemeinden die Wahl eines qualificirten Sachverſtändigen

zu . Sie haben hierbei vorzugsweiſe auf bisher ſchon angeſtellt gewes

fene Forſtbediente und qualificirte Verſorgungsberechtigte Rückſicht zu

nehmen . Die gewählten Subjekte werden von der Regierung nach

vorheriger Prüfung beſtätigt 1).

Für die Verwaltungsangelegenheiten der Landgemeinden in den

zum Verwaltungsverbande der Provinz Sachſen gehörigen , der

Königlich Weſtphäliſchen Zwiſchenregierung unterworfen

geweſenen Landestheilen kommen jeßt die erwähnten landrechtlichen

Vorſchriften, jedoch mit einigen Modifikationen, zur Anwendung. Wo

nämlich zwiſchen den angeſeſſenen Wirthen und den übrigen Dorfs

einwohnern, oder auch zwiſchen den verſchiedenen Klaſſen der erſteren ,

gewiſſe Verhältniſſe in Anſehung der Nußungen , und der gemeinen

Laſten , durch Verträge oder hergebrachte Gewohnheiten faktiſch noch

beſtehen, ſollen ſie auch ferner aufrecht erhalten werden . Waren ſie

1) Verordnung vom 24. December 1816. Gefeßf. 1817. S. 57.
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aber in Folge der Königlich Weſtphäliſchen Gefeßgebung außer Un

wendung gekommen, ſo ſollen die Intereſſenten darüber, ob ſolche wie

derherzuſtellen, gehört werden , und die Landräthe ermächtigt ſein , des:

falſige Uebereinkünfte zu beſtätigen. Zum Ankauf unbeweglicher Gü

ter, zu einer Pachtung außerhalb der Feldflur, zur Veräußerung von

Gemeindegründen und Gerechtigkeiten und zur Kontrahirung von Schul

den bedürfen die Landgemeinden die Genehmigung des Landraths, nicht

aber der Gerichtsobrigkeit. Den mit der Gerichtsbarkeit verſehenen

Gutsherren ſteht zwar die Wahl des Schulzen zu , der Gewählte iſt

aber dem Landrath zu präſentiren, welchem es obliegt, deſſen Qualifi:

kation zu prüfen und ihn zu beſtätigen, oder die Wahl eines andern

Kandidaten zu verlangen . Die Beſiger der Gerichtsbarkeit haben das

Recht und die Pflicht, perſönlich oder durch qualificirte Stellvertreter,

innerhalb ihres Gerichtsbezirks, die nöthigen Anſtalten zur Erhaltur

der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, und zur Abwendung

der dem Publikum oder einzelnen Mitgliedern deſſelben bevorſtehenden

Gefahr zu treffen . Diejenigen Gutsbeſiker, welche die Gerichtsbarkeit

früher beſeffen , ſie jedoch nach dem Aufhören der Fremdherrſchaft nicht

wieder erlangt haben , ſollen dieſe Anſtalten auf den ihnen eigenthüm:

lichen Höfen und Grundſtücken unter unmittelbarer Aufſicht des Land

raths zu treffen berechtigt und verpflichtet ſein 1). Die Rechtsbeſtän

digkeit eines bis zur Publikation vorſtehender Vorſchriften in den Ver

waltungsangelegenheiten einer Landgemeinde vorgenommenen einſeitigen

oder zweiſeitigen Geſchäfts , wenn ſie bis zur Publikation gedachter

Vorſchriften von keinem der Betheiligten angefochten iſt, ſoll auch

fernerhin aus dem Grunde, „ daß dabei rückſichtlich der Vertretung

der Gemeinden oder der Beaufſichtigung durch die vorgeſekten Behör

den nicht nach den Vorſchriften des 2. L. R. verfahren ſei ," von

Niemand angefochten werden, ſofern nur diejenigen Formen beobachtet

worden ſind, welche die zur Zeit des Abſchluſſes eines ſolchen Geſchäfts

beſtandene Verfaſſung der Landgemeinden mit fich brachte, fie mochte

nach der Weſtphäliſchen Geſekgebung geordnet, oder mit ausdrücklicher

oder ſtillſchweigender Genehmigung der betreffenden Provinzialregierun:

gen oder landräthlichen Behörden modificirt worden ſein) . Die

in Folge der fremdherrlichen Geſengebung feither beſtandene Verbina

dung der Domainen und Rittergüter mit den Gemeinden wird , wenn

nicht beide Theile das Fortbeſtehen derſelben wünſchen , aufgehoben ,

und die gedachten Güter werden wieder , wie vor Einführung der

fremden Geſeke, als für ſich beſtehend, behandelt. Die Beiträge der

Rittergüter und Domainen zu denjenigen Gemeindebedürfniſſen und

1) Verordnung vom 31. März 1833. Gefeßl. S. 61 ,

2 ) R. O. vom 24. Februar 1835 , Geſeks. S. 39,
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Anſtalten , von welchen ſie keinen Nußen haben und welche lediglich

zum Beſten der Gemeindeglieder beſtehen , oder für welche die Güter

auf eigene Koſten ſorgen , hören vom 1. Januar 1834 gänzlich auf.

In Hinſicht der während des Gemeindeverbandes entſtandenen Schuld

verbindlichkeiten aller Art , ingleichen derjenigen Gemeindeanſtalten , an

welchen die Güter Antheil haben, dauert die Beitragsverpflichtung der

lektern ſo lange fort, bis jene Schuldverbindlichkeiten und die ſonſtige

Gemeinſchaft gelöſt find. Wenn bei den allgemeinen Verwaltungsko

ſten , inſonderheit bei den Beſoldungen der Gemeindebeamten auf die

Beiträge der Güter gerechnet worden iſt, ſo ſollen die Beiträge der:

felben zu dieſem Behufe ſo lange fortdauern , bis durch Abgang der

ſeitherigen Beamten oder auf ſonſtige Weiſe eine Verminderung der

Koſten bewirkt werden kann . Wo vor Einführung der fremdherrli

chen Geſeßgebung eine gemeinſame Verwaltung einzelner, die Gemein

den und Güter gemeinſchaftlich betreffenden Gegenſtände beſtanden hat,

oder die Verhältniſſe beider in Anſehung der Nukungen und Ges

meindelaſten durch Verträge oder herkömmliche Gewohnheiten regulirt

geweſen , welche durch jene Gefekgebung außer Kraft geſetzt worden

ſind, können die Intereſſenten mit Zuſtimmung der Landräthe die Ge

meinſchaft wieder herſtellen . Die Theilnahme der Rittergüter und

Domainen an den Gemeindenußungen hört in demſelben Verhältniß

auf, in welchem ſie von den Gemeindelaſten befreit werden . Waren

während des Gemeindeverbandes Uktiva erworben , ſo ſteht ihnen das

ran nach dem Verhältniß ein Unſpruch zu, in welchem ſie die während

derſelben Zeit entſtandenen Verbindlichkeiten mit ablöſen müſſen ?).

Was die zum Herzogthum Warſchau gehörig geweſenen

Landestheile betrifft, ſo iſt von den Worts und Diſtriktskommiffarien

ſchon oben (S. 384) gehandelt worden . Das Schulzenamt muß hier

jeder dazu ausgeſebene Einwohner , der eine Vormundſchaft geſeßlich

nicht ablehnen darf, auf drei Jahr annehmen und verwalten ; es muß

ihm aber von der Gemeinde Erſak baarer Auslagen und eine Re

muneration gewährt werden . In der Provinz Poren wird der

Schulze in den Hinſichts ihrer Eigenthumsverhältniſſe regulirten Ge

meinden von den darin belegenen felbſtſtändigen Grundbeſikern und

Gewerbtreibenden auf ſechs Jahre gewählt und von dem Landrath,

nach vorherigem Gutachten der Gutsherrſchaft, beſtätigt. In den

noch nicht regulirten Dorfgemeinden wählt die Gutsherrſchaft den

Schulzen , welchen der Landrath beſtätigt, wenn er gegen die Tüch

tigkeit deſſelben nicht ein erhebliches Bedenken trägt 3).

1) Verordnung vom 31. März 1833. Gelegí. S. 62.

2) R. D. vom 16. April 1823 (in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 96 ).

3) R. O. vom 9. März 1833 ad 9. 1. D. vom 10. December 1836

ad 6. (in Bergius , Ergänzungen 2c. S. 431. 574 .
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$ 143. Die Verwaltung der Stadtgemeinden in den

öſtlichen Provinzen.

Um den Städten eine ſelbſtſtändigere und beſſere Verfaſſung zu

geben , in der Bürgergemeinde einen feſten Vereinigungspunkt geſeka

lich zu bilden , den Bürgern eine thätige Einwirkung auf die Ber:

waltung des Gemeinweſens beizulegen und durch dieſe Theilnahme

Gemeinſinn zu erregen und zu erhalten , wurde im Jahre 1808 den

ſämmtlichen Städten der Monarchie die Städteordnung, unter

Aufhebung der derſelben zuwiderlaufenden , über die Gegenſtände ihres

Inhalts damals beſtehenden Geſeke, namentlich der auf ſolche Bezug

habenden Stellen des A. L. R. , verliehen 1) . In den neu und wie

dererworbenen Landestheilen fand die Einführung der Städteordnung

nicht ſtatt, die Städte wurden vielmehr nach den fremdherrlichen Ges

Teken verwaltet.

Im Jahre 1831 wurde eine revidirte Städteordnung er

laffen , in welcher es heißt : „ Bei Verleihung der Städteordnung vom

19. November 1808 war es Unſere landesväterliche Abſicht, den

Stadtgemeinden in unſerer Monarchie eine ſelbſtſtändigere Verwaltung

ihrer Gemeine - Angelegenheiten zu geben und in den Bürgern durch

angemeſſene Theilnahme an der Verwaltung des Stadtweſens den

Sinn und Eifer für das gemeinſame Wohl der Stadt zu erhöhen.

Dieſer Zweck iſt zu unſerer beſondern Zufriedenheit erreicht und Un:

ſer wohlwollendes Vertrauen zu den Geſinnungen der Bürger nicht

getäuſcht worden . In derſelben Abſicht und mit demſelben Vertrauen

haben Wir beſchloſſen , ein ſolches Gefeß auch den Stadtgemeinden

in den mit unſerer Monarchie wieder und neu vereinigten Provinzen

und Landestheilen zu verleihen . Wir haben die Städteordnung von

1808 zuvor unter Anhörung unſerer getreuen Stände einer Reviſion

unterworfen , die ſich , ohne Einwirkung auf die Grundlage des Ges

Tekes , theils auf die Einverleibung der Berichtigungen , welche die

Städteordnung in einzelnen Vorſchriften ſeit ihrer Einführung erlit:

ten , theils auf ſolche Abänderungen beſchränkt hat , die in Folge

mehrjähriger Wahrnehmungen dem Intereſſe des Stadthaushalts und

einer zweckmäßigen Verwaltung im Allgemeinen günſtiger gefunden

worden ſind ^ 2).

In Rückſicht auf die Einführung der revidirten Städteordnung

wurde beſtimmt, daß die ältere Städteordnung in den Städten , wo

1) Städteordnung vom 19. November 1808, im Eingange. Gefeßl. S.

324. Pergi. £. v . Rönne und H. Simon , die Preußiſchen Städte

ordnungen vom 19. November 1808 und vom 17. März 1831 mit ih

ren Ergänzungen und Erläuterungen 2c . Breslau 1843 .

2) Rev. Städteordnung vom 17. März 1831 im Eingange. Gefeßl. S. 10.
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ſie geſekliche Kraft hat , für jekt beibehalten , den Provinzialſtänden ,

oder auch den Stadtgemeinden aber überlaſſen werden ſolle, die Vers

leihung der revidirten Städteordnung , wenn ſie ſolche ihrem Inters

effe zuſagender fänden , bei dem Könige beſonders nachzuſuchen. In

den andern Städten , in welchen die ältere Städteordnung nicht ver

bindliche Kraft hat , ſoll die Städteordnung provinzenweiſe, nach und

nach , auf den Grund beſonders zu publizirender Verleihungen einge

führt werden ).

Die ältere Städteordnung war in den im Jahre 1808

Preußiſchen Provinzen, nämlich Brandenburg , Pommern , Preu :

Ben , Schleſien und Sachſen , eingeführt. Im Jahre 1831

wurde auch den zu den provinzialſtändiſchen Verbänden , ſowohl des

Königreich $ Preußen als auch des Herzogthums Schle:

fien , der Grafſchaft Glaß und des Markgrafenthums Ober :

Taufik 3) gehörenden Städten , in welchen die Städteordnung noch

nicht eingeführt war , die Städteordnung vom 19. November 1808

mit ihren ſeitdem erlaſſenen gefeßlichen Deklarationen und Abänderun :

gen verliehen . Ueber das Verfahren bei Einführung derſelben erging

ein beſonderes Geſek 4). Danach ſoll die Städteordnung in allen den

jenigen Orten , welche auf dem Provinziallandtage im Stande der

Städte vertreten werden , eingeführt werden . Wünſcht aber eine zu

einem ſtändiſchen Kollektiv-Wahlverbande gehörige Stadt die Einfüh

rung nicht und genehmigt dies der König, fo Toll ſie auch in Hin:

ſicht der ſtändiſchen Verhältniſſe vom Stande der Städte ausſcheiden

und in den der Landgemeinden übergehen , die Verwaltung derſelben

aber in der feitherigen Art fortgeführt werden . Auch ſolchen Orten,

welche bisher nicht als Städte auf dem Landtage vertreten waren,

hat ſich der König vorbehalten , nach Umſtänden , auf beſondern Un

trag die Städteordnung zu verleihen , womit fie denn auch in Hin

ſicht der ſtändiſchen Vertretung zu den Städten übergeben.

Im Weſentlichen gleiche Vorſchriften ſind auch über das Vers

fahren bei Einführung der revidirten Städteordnung ergan :

gen ). Dagegen ſind beſondere Vorſchriften über das Verfahren bei

Einführung der revidirten Städteordnung in den nach der älteren

Städteordnung verwalteten Städten erlaſſen . Verlieben iſt die re:

1) R. D. vom 17. März 1831. Gefeßl. S. 9.

2) R. O. vom 13, Upril 1831. Geſekſ. 1832. S. 115.

3) R. O. vom 26. April 1831. Gefeßi. 1832. S. 115.

4) R. D. vom 28. Februar 1832. Geſebi. S. 116.

5) Verordnung vom 17. März 1831. Gefeßi. S. 37.

6) A. D. vom 28. März 1835 (in Bergius , Ergänzungen 2c . S.527).

Der Stadt Königsberg in der Neumark iſt auf ihren Antrag, in Stelle

1
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vidirte Städteordnung bis jeßt den zum provinzialſtändiſchen Ver:

bande der Mart Brandenburg und des Markgrafthums

Niederlauſik 1), ſowie den zum provinzialſtändiſchen Verbande der

Provinz Sachſen ) gehörenden Städten , in welchen die ältere

Städteordnung nicht verbindliche Rraft hat.

Durch beſondere , in der Geſekſammlung abgedruckte Kabinets

orbres iſt folgenden Städten in der Provinz Poren die revidirte

Städteordnung und zwar in folgender Ordnung verliehen worden :

Poſen , Rawicz, Frauſtadt, Liffa , Birnbaum , Zduny, Kempen , Mefe

rig , Bojanowo, Schwerin, Krotoſchin , Sarne, Schmiegel, Schrimm ,

Koſten , Oſtrowo , Kobylin, Schneidemühl, Filehne, Jutroszyn, Ino

wraclam , Nakel, Samter, Kurnik, Trzemeszno, Rogafen , Punis,

Graege, Gneſen , Schönlanke , Czarnikau , Kozmin , Lobſens, Bomſt,

Buk , Strzelno, Labiſchin , Wronke , Reiſen , Schildbery , Chodzieſen,

Wongrowiec, Bleſen , Pleſchen , Zirke, Wolſtein , Wreſchen, Erin.

In den Städten , in welchen die Städteordnung nicht eingeführt iſt,

wird der Bürgermeiſter von den darin belegenen ſelbſtſtändigen Grund

befißern und Gewerbtreibenden unter dem Vorſit des Diſtriktskom

miffars, auf ſechs Jahr gewählt und vom Landrath beſtätigt 3). Im

Uebrigen werden dieſe Städte noch nach Herzoglich Warſchauiſchen

Gefeßen verwaltet.

Wegen der Gemeindeabgaben , vergl. oben S. 397.

$ 144. Die ältere Städteordnung.

Nach der älteren Städteordnung 4) bleibt dem Staate und den

von folchem angeordneten Behörden das oberſte Aufſichtsrecht über die

der älteren, die revidirte Städteordnung verliehen . Si . O. vom 4. Juli

1832. Geſellſ. S. 176.

1 ) R. D. vom 17.März 1831. Gefeßl.S. 9. R.O. vom 24. Juli

1832. Geſekſ. S. 198. K. O. vom 13. April 1839. Gefeßl. S. 165.

2) R. D. vom 28. Upril 1831. Gefeßi. S. 53. K. O. vom 20. Juli

1839. Geſeni. S. 238. Die Verordnung wegen Berwaltung der Ge:

meindeforſten vom 24. December 1816. Geſellſ . 1817. S. 57. iſt auch

noch in den Sächſiſchen Städten , in welchen die revidirte Städteord:

nung eingeführt iſt, gültig . R. O. vom 12. Auguſt 1839. Geſegi.
S. 266 .

3) A. D. vom 9. März 1833. ad 9. R. O. vom 10. December 1836

ad 6. (in Bergius, Ergänzungen c . S. 431. 574) .

4) Ordnung für ſämmtliche Städte der Preußiſchen Monarchie mit dazu

gehöriger Inſtruktion , behufs der Geſchäftsführung der Stadtverord:

neten bei ihren ordnungsmäßigen Verſammlungen , vom 19. November

1808. Geſeßl.S.324. S. D. die, die Städteordnung ergänzenden und

erläuternden Beſtimmungen betreffend, vom 4. Juli 1832. Gefeßf. S.

181. Wegen der bürgerlichen Rechte Beſcholtener , in den mit der 1

30



466

Städte , ihre Verfaſſung und ihr Vermögen vorbehalten . Dieſe oberſte

Aufſicht übt der Staat dadurch aus , daß er die gedruckten Rech

nungsertrakte oder die öffentlich darzulegenden Rechnungen der Städte

über die Verwaltung ihres Gemeinvermögens einſieht, die Beſchwer:

den einzelner Bürger oder ganzer Abtheilungen über das Gemeinwe

fen entſcheidet, neue Statuten beſtätigt und zu den Wahlen der Ma:

giſtratsmitglieder die Genehmigung ertheilt.

Das Stadtrecht, ſo wie überhaupt der Umfang der Städte

erſtreckt ſich auch auf die Vorſtädte. Zum ſtädtiſchen Polizei- und

Gemeindebezirk gehören daher alle Einwohner und fämmtliche Grund

ftücke der Städte und der Vorſtädte. Die Einwohner jeder Stadt

beſtehen nur aus zwei Klaſſen , aus Bürgern oder aus Schubver :

wandten , oder aus Einwohnern , die das Bürgerrecht gewonnen , und

ſolchen , die daſſelbe nicht erlangt haben . Einwohner ſind alle dieje

nigen , welche im Gemeindebezirk ihren Wohnſit aufgeſchlagen haben.

Den Gutsherren wird nicht geſtattet, über mittelbare Städte der

Städteordnung zuwiderlaufende Rechte auszuüben. Unter großen Städ

ten werden diejenigen mit wenigſtens 10000 Sivileinwohnern verſtan

den , unter kleinen die mit weniger als 3500, unter mittlern die

übrigen. Jede Stadt mit mehr als 800 Seelen ſoll geographiſch in

mehrere Theile getheilt werden . Dieſe Theile heißen Bezirke. Der

ganzen Stadt iſt ein Magiſtrat und jedem Bezirk ein Bezirksvorſte:

her vorgeſekt.

Ein Bürger oder Mitglied einer Stadtgemeinde iſt der , welcher

in einer Stadt das Bürgerrecht beſigt. Dies beſteht in der Bez

fugniß , ſtädtiſche Gewerbe zu treiben und bewohnte Grundſtücke im

ſtädtiſchen Polizeibezirk der Stadt zu beſigen . Wenn der Bürger

ſtimmfähig iſt, erhält er zugleich das Recht, an der Wahl der Stadt:

verordneten Theil zu nehmen , zu öffentlichen Stadtämtern wahlfähig

zu ſein und in deren Beſit die damit verbundene Theilnahme an der

öffentlichen Verwaltung nebſt Ehrenrechten zu genießen . In jeder

Stadt giebt es nur Ein Bürgerrecht. Wenn die ſtädtiſchen Bez

hörden ſich bewogen finden , einer Perſon das Ehrenbürgerrecht

zu ertheilen , ſo iſt dies eine bloße Ehrenbezeugung , welche die Theil

nahme an den Laſten und Pflichten von ſelbſt ausſchließt. – Das

Bürgerrecht darf Niemandem verſagt werden , welcher in der Stadt,

worin er ſolches zu erlangen wünſcht, feinen Wohnſitz im rechtlichen

Sinne aufgeſchlagen hat und von unbeſcholtenem Wandel iſt. Auch

Städteordnung beliehenen Städten der Provinz Preußen und in der

Stadt Breslau , vergl. Verordnung vom 18. December 1841. Geſepſ.

1842. S. 30. R. O. vom 23. April 1842. Gerekr. S. 115. Wegen

der ſtädtiſchen Gemeindebezirke in der Provinz Schleſien , vergl. Ver:

ordnung vom 20. November 1838. Geſegl. 1839. S. 3,
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unverheirathete Perſonen weiblichen Geſchlechts können, wenn ſie dieſe

Eigenſchaften beſigen , zum Bürgerrecht gelangen . Frauen von Nicht:

bürgern müſſen , wenn ſie Gewerbe betreiben , oder Grundſtücke er:

werben wollen , in der Regel das Bürgerrecht gewinnen. Stand,

Geburt , Religion und überhaupt perſönliche Verhältniſſe machen bei

Gewinnung des Bürgerrechts im Allgemeinen keinen Unterſchied.

Doch bleiben Mennoniten und Juden auch nach Erlangung deſſelben

in Ubſicht des Erwerbes von Grundſtücken und des Betriebes von

Gewerben den Einſchränkungen unterworfen , welche durch Landesge

feße und Ortverfaſſungen beſtimmt ſind. Wer wegen eines Verbre

chens das Bürgerrecht verlieren würde , wenn er daſſelbe ſchon befäße,

ingleichen wer wegen eines Verbrechens zur Feſtung oder zum Zucht

hauſe auf drei Jahre oder zu einer härtern Strafe verurtheilt iſt,

kann das Bürgerrecht nicht gewinnen . Auf den Antrag der Stadt:

verordneten kann das Bürgerrecht Sedem berſagt werden , der ſchon

zu einer Kriminalunterſuchung gezogen, aber zu einer geringern Strafe

verurtheilt , oder nur vorläufig losgeſprochen worden iſt. In Kon

kurs befangene, in Kriminalunterſuchung begriffene und unter Kura

tel gefekte Perſonen können das Bürgerrecht vor dem Ende des Ron:

kurſes, der Unterſuchung und der Kuratel nicht gewinnen. Die Ver:

fagung des nachgeſuchten Bürgerrechts und die Ausſchließung von

dem ſchon gewonnenen bezieht ſich nur auf die Ausſchließung von den

Ehrenrechten , nicht aber auf Grundbeſit und Gewerbebetrieb.

Verpflichtet zur Gewinnung des Bürgerrechts iſt Jeder, der bis

her zum Bürgerthum gehörige ſtädtiſche Gewerbe betreibt , oder be :

wohnte Grundſtücke im ſtädtiſchen Gemeindebezirk beſikt, ingleichen ,

wer zum Magiſtratsmitgliede gewählt und beſtätigt iſt.

Feder, der Bürger werden will, muß dem Magiſtrat den Bür:

gereid leiſten 1). Sedem Bürger liegt die Verpflichtung ob , zu den

ſtädtiſchen Bedürfniſſen aus ſeinem Vermögett und mit ſeinen Kräf

ten die nöthigen Beiträge zu leiſten und überhaupt alle ſtädtiſchen La

ften verhältnißmäßig zu tragen . Er muß öffentliche Stadtämter, wo

mit keine Beſoldung verbunden iſt, ſobald er dazu berufen wird,

übernehmen und ſich den Aufträgen unterziehen , die ihm zum Beſten

des Gemeinweſens der Stadt gemacht werden. Auch andere perſön

liche Dienſte zur Sicherheit der Stadt und in jedem Nothfall kann

er in der Regel nicht ablehnen. Doch findet unter gewiſſen Umſtän

den Stellvertretung ſtatt. Die Bürger ſind nicht verpflichtet, kunſt

H Wegen der Bürgereide , vergl. K. O. vom 5. November 1833, Geſegla

S. 291. Wegen der bei Gewinnung des Bürgerrechts zu entrichten.

den Abgaben, vergl. Verordnung vom 28. Juli 1838. Gefeßi. S. 444.

Wegen unentgeltlicher Ertheilung des Bürgerrechts an geweſene Sol

daten, vergl. . O vom 7. Upril 1838. Geſeni. S. 255.

30 *
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und handwerksmäßige Dienſte unentgeltlich zu leiſten. Befreiungen

von allgemeinen perſönlichen Leiſtungen der Bürger, fie mögen in

Geldbeiträgen oder in ſonſtigen Leiſtungen und Laſten beſtehen , finden

nicht ſtatt. Abweſende Bürger müſſen wegen aller Laſten und Pflich :

ten taugliche Stellvertreter am Ort felbſt ernennen.

Das Bürgerrecht geht verloren : durch Verlegung des Wohns

ſiges an einen andern Ort , falls nicht die Erlaubniß zur Beibehal

tung deſſelben ertheilt iſt ; durch bloße Entfernung aus der Stadt,

ohne Ernennung eines Stellvertreters , binnen zwei Jahren ; ferner

für den , der für ehrlos erklärt , des Landes verwieſen oder nach er:

griffener Flucht des Todes ſchuldig erkannt worden , der eines Mein:

eides , Urkundenverfälſchung, unredlicher Vormundſchaftsverwaltung,

oder ſonſt eines qualifizirten Betruges vom Richter überführt worden

iſt. Bei andern Verbrechen tritt dies nur ein , wenn darauf aus:

drücklich erkannt , oder der Verbrecher zum drittenmale mit einer

Kriminalſtrafe belegt worden iſt. Doch kann Seder, der ſich durch

niederträchtige Handlungen verächtlich gemacht hat , durch einen

Schluß der Stadtverordneten des Bürgerrechts für verluſtig erklärt

werden .

Alle Einwohner, welche das Bürgerrecht nicht gewonnen haben ,

heißen in Beziehung auf das ſtädtiſche Gemeindeverhältniß Schuß

verwandte. Sie dürfen nur ſolche bürgerliche Gewerbe betreiben,

wozu es verfaſſungsmäßig des Bürgerrechts nicht bedarf. Auf an:

dere Rechte der Bürger , welche dieſen als Mitgliedern der Stadtges

meinde zukommen , haben ſie keinen Anſpruch. Jeder von ihnen iſt

ſchuldig , zu allen ſtädtiſchen Laſten und Pflichten und zu den öffent

lichen Anſtalten, deren Vortheil er mitgenießt, 2 degjenigen Sages

beizutragen, auf welchen ſich fein Beitrag nach Maßgabe ſeines Ge

werbes und ſeiner Vermögensverhältniſſe belaufen würde, wenn er

Bürger wäre. Doch bezieht ſich dies nur auf direkte Steuern .

Der Inbegriff ſämmtlicher Bürger , welche in der Bürgerrolle

eingetragen ſtehen , macht die Stadtgemeinde oder die Bürger :

fchaft aus . Der Magiſtrat des Orts iſt der Vorſteher der Stadt,

deffen Befehlen die Stadtgemeine unterworfen iſt. Seine Mitglieder

und die Subjekte zu den öffentlichen Stadtämtern wählt und präſen

tirt die Bürgerſchaft. Die Bürgerſchaft ſelbſt wird in allen Angeles

genheiten des Gemeinweſens durch Stadtverordnete vertreten . Sie iſt

befugt, diefelben aus ihrer Mitte zu wählen.

Privilegien und Konzeſſionen, welche der Stadtgemeinde vom Staat

ertheilt ſind, ſowie auch die unter Genehmigung des Staats früher

bereits abgefaßten Beſchlüſſe derſelben und ſonſtige Verfaſſungen ſollen

nur infoweit, als ſie der Städteordnung nicht entgegenſtehen , gültig

fein , zu dem Ende aber bei jeder Stadt in ein beſonderes Statut

zuſammengetragen werden . In dieſem Statut roll auch beſtimmt
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werden , welche Gewerbe von Schubverwandten getrieben werden kön

nen und welche das Bürgerrecht vorausſeßen . - Die Städte in

Preußen und der Oberlauſiß , welchen die Städteordnung im Jahre

1831 verliehen iſt, können durch das Statut in den Formen der

Kommunalverwaltung diejenigen Abweichungen von den Vorſchriften

der Städteordnung, welche ſie nach örtlichen oder ſonſt eigenthümli

chen Verhältniſſen dem Intereſſe ihres Gemeinweſens nothwendig oder

nűßlich erachten , inſoweit treffen , als dadurch die Selbſtſtändigkeit der

Bürgerſchaft in ihrer Kommunalverwaltung, als das Hauptprinzip der

Städteordnung, nicht gefährdet wird . Dergleichen Statute, wodurch

die Beſtimmungen der Städteordnung modifiziet werden , erfordern

aber Landesherrliche Beſtätigung “).

Der Bürgerſchaft liegt es ob , dahin zu ſehen , daß das zu ge

meinſamen ſtädtiſchen Zwecken beſtimmte Vermögen demgemäß und

zum Beſten der Stadt verwandt werde. Auch in Unſehung desjenis

gen Theils des ſtädtiſchen Vermögens, wovon die Nußungen lediglich

für die einzelnen Mitglieder der Bürgergemeinde beſtimmt ſind, iſt die

Stadtgemeinde berechtigt, zum Beſten der Stadt , ſowohl für die

jebigen als künftigen Mitglieder der Gemeinde , auf dieſe Nußungen

Verzicht zu leiſten und ſolche zu gemeinſchaftlichen Zwecken der Stadt

zu beſtimmen. Die zu gemeinſchaftlichen oder öffentlichen Zwecken bes

ſtimmten , der Stadt gehörigen Anſtalten und Stiftungen ſtehen mit

ihrem Vermögen unter der Aufſicht der Stadtgemeinde. Diefelbe iſt

indeſſen verbunden , alles dasjenige , was zur Befriedigung des öffent

lichen Bedürfniſſes der Stadt erfordert wird und aus dem Gemeinde:

einkommen nicht beſtritten werden kann , auf die Stadteinwohner zu

vertheilen und aufzubringen ,

Von allen der Stadtgemeinde zuſtehenden Rechten wird einzig

und allein die Befugniß der Stadtverordnetenwahl von der Stadtges

meinde in der Geſammtheit ausgeübt. Alle übrigen , ſowohl innern

als äußern Ungelegenheiten werden durch Berathſchlagungen und

Schlüſſe der Stadtverordneten angeordnet, es mögen dieſe Angelegen:

heiten die Stadtgemeinde als moraliſche Perſon betrachtet, oder die

Mitglieder derſelben als ſolche betreffen .

Die Anzahl der Stadtverordneten beträgt in kleinen Städ :

ten 24-36 , in mittleren 36—60 und in großen 60-102 , in:

ſofern nämlich überhaupt 200 ſtimmfähige Bürger vorhanden ſind.

Sind deren nur 150-200, ſo können höchſtens 18, bei 100— 150

höchſtens 12 , und bei weniger als 100 höchſtens 9 Stadtverordnete

ſein . Für jeden Stadtverordneten wird auch ein Stellvertreter ges

wählt. Die Wahl geſchieht unter Leitung eines Magiſtratsmitgliedet,

bezirksweiſe auf drei Jahre. Der Magiſtrat beſtätigt die Wahl.

1) & D. vom 28. februar 1832 § 17. 18. Gereel. S. 118.
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Nur Unterbeamte des Magiſtrats ſind zwar ſtimmfähig , aber

nicht wählbar zu Stadtverordneten . Sonſt find alle Bürger ſowohl

ſtimmfähig, als auch wählbar , mit Ausnahme derer , welche unfähig

ſein würden , das Bürgerrecht zu erlangen , wenn ſie ſolches nicht

ſchon befäßen , der Magiſtratsmitglieder, der Bürger weiblichen Ge

ſchlechts , der unangeſeffenen Bürger , in großen Städten mit weniger

als 200 , und in den übrigen Städten mit weniger als 150 Tha:

ler reinen Einkommens , und der Perſonen , welchen als Strafe das

Stimmrecht entzogen iſt.

Die Stadtverordneten erhalten durch die Wahl die unbeſchränkte

Vollmacht, in allen Gemeindeangelegenheiten die Bürgergemeinde zu

vertreten , fämmtliche Gemeindeangelegenheiten zu beſorgen und in

Betreff des gemeinſchaftlichen Vermögens , der Rechte und Verbind

lichkeiten der Stadt und der Bürgerſchaft, Namens derſelben , verbind:

liche Erklärungen abzugeben. Beſonders find ſie befugt und verpflich:

tet , die zu den öffentlichen Bedürfniſſen der Stadt nöthigen Geldzu

ſchüſſe, Leiſtungen und Laſten auf die Bürgerſchaft zu bertheilen und

zu deren Aufbringung ihre Einwilligung zu geben ; auch überhaupt

die gemeinen Leiſtungen und Laſten zu reguliren. Wenn eine Stadt:

verordneten - Verſammlung fich weigert, dasjenige aufzubringen , was

nach einer vom Magiſtrat aufgeſtellten und von der Regierung beſtä :

tigten Nachweiſung zur Erhaltung des ſtädtiſchen Haushalts erforder:

lich iſt, ſo müſſen die Vorſteher und Mitglieder der Verſammlung

durch alle Grade der Erekution zur Erfüllung dieſer Verpflichtung

angehalten werden . Wenn gegen die Verbindlichkeit zu Entrichtung

einer Kommunalabgabe Widerſpruch erhoben und auf rechtliches Ges

hör provocirt wird , ſo hat folches keinen Suſpenſiveffekt, vielmehr

bleibt der Regierung überlaſſen , die Erekution zu verfügen. Alle den

Stadtverordneten übertragenen Angelegenheiten haben ſie ohne Rück

ſprache mit der Gemeinde abzumachen. Das Gefeß und ihre Wahl

ſind ihre Vollmacht, ihre Ueberzeugung und ihre Anſicht vom gemei

nen Beſten der Stadt ihre Inſtruktion , ihr Gewiſſen aber die Bes

hörde, der ſie deshalb Rechenſchaft zu geben haben. Sie ſind Ver

treter der ganzen Bürgerſchaft, und nicht bloß des einzelnen Bezirks,

aus dem ſie gewählt ſind. Von ihrer Vollmacht können ſie aber nicht

einzeln , ſondern nur in der Geſammtheit Gebrauch machen. Sie bil

den in jeder Stadt eine eigene Verſammlung. Ihren Sißungen darf

außer ihnen Niemand beiwohnen . Wenn eine der beiden ſtädtiſchen

Behörden es aber rathſam oder nothwendig findet , die andere von

den Gründen eines Vorſchlages oder Beſchluſſes durch mündlichen

Vortrag zu unterrichten , ſo ſteht ihr frei, ein oder einige ihrer Mit

glieder zu dieſem Behuf an die andere Behörde abzuordnen , welche

Abgeordnete fich jedoch vor der Abſtimmung wieder entfernen . Die

Stadtverordneten verſehen ihr Umt unentgeltlich. Sie wählen aus
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ihrer Mitte einen Vorſteher und einen Protokollführer , ſo wie für

jeden von dieſen einen Stellvertreter. Monatlich verſammeln ſie ſich

wenigſtens einmal. Sie können aber nur berathſchlagen und beſchlie

ßen , wenn wenigſtens zwei Drittel von ihnen gegenwärtig ſind. Stim:

menmehrheit entſcheidet, bei Stimmengleichheit die Stimme des Vor:

ſtehers . Die Beſchlüſſe werden protokollirt und dem Magiſtrat ein :

geſandt, und verbinden alle Einwohner der Stadt. Sie werden vom

Magiſtrat zur Ausführung gebracht, welcher dafür haftet, daß nichts

gegen den Staat und die Gefeße ausgeführt werde. Wenn in einer

Sache eine beſchlußfähige Verſammlung von unbetheiligten Stadtver:

ordneten und Stellvertretern nicht berufen werden kann, ſo nimmt die

Regierung die Rechte der Stadtgemeinde wahr und beſtellt ihr nöthi:

genfalls einen Rechtsanwalt 1) .

Der Magiſtrat beſteht in kleinen Städten aus einem beſoldes

ten Bürgermeiſter, einem beſoldeten Rathmann, der zugleich Käm:

merer iſt, und aus 3–6 unbeſoldeten Rathmännern ; in mittleren

Städten aus einem befoldeten Bürgermeiſter, einem beſoldeten Raths

herrn , der zugleich Rämmerer iſt , einem befoldeten Rathsherrn als

Syndikus und 7-12 unbeſoldeten Rathsherren ; und in großen

Städten aus einem befoldeten Oberbürgermeiſter, einem befoldeten

Bürgermeiſter, einem oder zwei gelehrten Stadträthen (geſetz und

verfaſſungskundigen Männern , die für die öffentliche Geſchäftsführung

vollſtändig ausgebildet ſind ), einem befoldeten Stadtrath für’s Bau

fach, einem beſoldeten Stadtrath als Syndikus, einem befoldeten Stadt

rath als Kämmerer und 12-15 unbefoldeten Stadträthen . Der

Bürgermeiſter führt in Abweſenheit des Oberbürgermeiſters das Prä

fidium . Mit Genehmigung des Miniſters des Innern kann der Mas

giſtrat auch aus weniger Mitgliedern , als angegeben , beſtehen .

Der Syndikus und die gelehrten Stadträthe nebſt dem Stadt:

rath für's Baufach werden auf zwölf, die übrigen Magiſtratsmitglie:

der auf feche Fahre gewählt. Doch kann der Miniſter der In:

nern auch Wahlen auf längere Zeit und ſelbſt auf Lebenszeit ge

nehmigen. Die Magiſtratsmitglieder dürfen beim Antritt ihres

Umts mit einander nicht im dritten Grade oder näher verwandt oder

verſchwägert ſein. Die auf fechs Jahre angeſtellten Magiſtratsmit:

glieder können neben ihrem Amte ein Gewerbe treiben . Sämmtliche

Magiſtratsmitglieder werden Namens der Stadtgemeinde von den

Stadtverordneten gewählt und von der Regierung , welche ſie vorher

prüfen kann, beſtätigt. Zum Oberbürgermeiſter wählen die Stadtver:

ordneten drei Kandidaten , aus denen der König einen ernennt.

Die Titel: Oberbürgermeiſter, Bürgermeiſter, Stadtrath , Rathsherr

-

1 ) S. D. vom 18. Juli 1833. Geregt. S. 84.
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und Rathmann find unbedingt mit dem Amte felbft verbunden . Wer

ſolche Stellen wenigſtens neun Jahre mit Ehren bekleidet , oder ſich

in ihnen namentlich und ganz beſonders ausgezeichnet hat, wird dels

tefter der Stadt und behält diefen Titel als eine Auszeichnung

des Verdienſtes von der Stadt lebenslang.

Das Dienſteinkommen der beſoldeten Magiſtratsmitglieder beſtim :

men die Stadtverordneten bei deren Anregung. Die auf zwölf Jahre

gewählten , ſo wie auch die Bürgermeiſter 1 ), haben nach Ablauf dies

fer Zeit einen gereklichen Anſpruch auf eine beſtimmte Penſion .

Der Bezirksvorſteher , welcher eine Unterbehörde des Magi:

ſtrats für die kleineren Angelegenheiten und die Kontrolle der Polizei

anordnungen iſt, ſoll ein im betreffenden Bezirk angeſeſſener Hausbes

fiber fein . Er wird von den Stadtverordneten auf ſechs Jahre ge

wählt. Mit ſeinem Umt iſt keine Immunität verbunden. Für jeden

Bezirksvorſteher wird auch ein Stellvertreter gewählt. Die Wahlen

beſtätigt der Magiſtrat.

Die ſtädtiſchen Unterbedienten ſtellt der Magiſtrat an . Wenn

die auf Lebenszeit angeſtellten nach wenigſtens fünfzehnjähriger Dienſt

zeit dienſtunfähig werden und mit ihnen nichts anderes verabredet iſt,

ſo haben ſie einen Anſpruch auf Penſion , und zwar nach denſelben

Säzen , wie die Eivilſtaatsdiener (vergl. oben S. 286). Die künftig

anzuſtellenden Unterbeamten , mit denen nicht etwas Anderes verabre:

det wird , erhalten nach zwölfjähriger Dienſtzeit die Hälfte und nach

vierundzwanzigjähriger Dienſtzeit zwei Drittel ihres Dienſteinkommens

als Penſion ).

Für die Verwaltung der Polizei in den Städten kann der

Staat eigene Behörden anordnen, oder ſie dem Magiſtrat übertragen,

welcher dann in dieſer Hinſicht als Behörde des Staats betrachtet

wird. Die Stadtgemeinde muß die Koſten, welche die Erhaltung des

nöthigen Polizeiperſonals und die nach der Dispoſition der Polizeibe:

hörde erforderlichen Anſtalten nothwendig machen , aufbringen. Die

Beſchaffung dieſer Koſten und die Ausführung der Anſtalten nach der

Dispoſition der Polizeibehörde , ingleichen die Unterſtübung der lega

tern zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe , Sicherheit und Ordnung,

find Gegenſtände des Gemeinweſens.

Die ganze Geſchäftsführung in allen das Gemeinweſen betref=

fenden Angelegenheiten konzentrirt rich im Magiſtrat und wird von

dieſem geleitet. Doch hat die Bürgerſchaft eine Mitwirkung.

Sowohl der Magiſtrat, als auch die Stadtverordneten , können

auf Einführung neuer und Abänderung beſtehender Einrichtungen im

1) Geleg vom 11. März 1839. Gefeßi. S. 174.

2 ) K. D. vom 28. December 1837. Geſekl. 1838 , S. 7.
1
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Gemeinweſen antragen. Desfallfige Vorſchläge der Stadtverordneten

befördert der Magiſtrat an die Ortspolizeibehörde, falls ſolche neben

dem Magiſtrat beſteht. Dieſe kann zu neuen Beſtimmungen , welche

nicht gegen das Gefeß oder beſtehende Vorſchriften find, die Zuſtima

mung ertheilen , oder die Genehmigung der Regierung einholen. Uns

träge auf andere, durch die Gefeße und höhere Genehmigung ſchon

begründete Gemeindeeinrichtungen werden bloß vom Magiſtrat geprüft,

und, wenn ſie dem Staat , den Gefeßen und Privatrechten nicht ents

gegen ſind , von ihm beſtätigt. Findet er dabei Bedenken , ſo holt er

die Entſcheidung der Regierung ein . Ueber neue Einrichtungen im

Gemeinweſen , oder Abänderung beſtehender , welche nicht von den

Stadtverordneten ſelbſt in Untrag gebracht werden , müſſen dieſe ge

hört werden. Sie geben ihre Meinung über die Zweckmäßigkeit und

die Uusführung der Neuerung ab .

Der Magiſtrat iſt die ausführende Behörde. Er hat ohne uns

mittelbare Theilnahme von Bürgern nur die allgemeine Leitung der

Gemeindeverwaltung und diejenigen ſpeziellen Geſchäftszweige abzuma

chen , wobei es nicht auf eigene Adminiſtration oder fortwährende Los

kalaufſicht , ſondern hauptſächlich auf Gefeßes- und Verfaſſungskunde

ankommt. Alle Angelegenheiten , womit Adminiſtration verbunden ,

oder die wenigſtens anhaltende Aufſicht und Kontrolle oder Mitwir :

kung an Ort und Stelle bedürfen , wie die kirchlichen Angelegenheiten,

Schulſachen , das Armenweſen , die Verwaltung beſonderer Anſtalten

und Inſtitute , werden dagegen durch Deputationen und Koma

miſſionen beſorgt, welche aus einem oder mehreren Magiſtratsmit:

gliedern , von denen dann das älteſte den Vorſit führt, doch größten

theils aus Stadtverordneten und Bürgern beſtehen , die von den Stadt:

verordneten auf rechs Jahre gewählt und von dem Magiſtrat beſtä:

tigt werden . In dieſen Deputationen entſcheidet Stimmenmehrheit,

bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorſigenden . Die Mitglieder

aus den Bürgern verſehen dieſe Funktionen unentgeltlich . Ueber die

Geſchäftsführung der Deputationen und Kommiſſionen führt der Mas

giſtrat die Aufſicht.

Die Geſchäfte, welche fich auf Beſeßung der Magiſtratsſtellen,

Bezirksvorſteher- und Bürgerämter , Wahl der Stadtverordneten und

der Unterbedienten , auf die Generalien der ſtädtiſchen Verwaltung,

die auf den Antrag der einzelnen Deputationen zu ertheilenden Bes

ſtimmungen in Spezialien , auf Beſchwerdeſachen , auf Führung der

Bürgerrollen , auf Gewerbeangelegenheiten und auf das ſtädtiſche

Kaſſen- und Rechnungsweſen beziehen , werden vom Magiſtrat allein

betrieben.

Die Stadtverordneten in der Geſammtheit kontrolliren die Ger

meindeverwaltung in allen ihren Zweigen. Sie begutachten daher alle

ſtädtiſchen Etats , ſo wie Etats - Ueberſchreitungen . Ihre Erinnerun
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gen , ſoweit Gefeße oder höhere Vorſchriften nicht entgegenſtehen , muß

der Magiſtrat beachten . Neue Gehälter aus ſtädtiſchen Fonds dűr

fen ohne ihre Einwilligung nicht zugeſtanden werden , ſobald nicht all:

gemeine Vorſchriften ſolche nothwendig machen . Ueber anzuſtellende

Prozeſſe , abzuſchließende Vergleiche, Veräußerung, Verpfändung und

Verpachtung von Gemeindegütern, außerordentliche Holzſchläge in Ge

meindewaldungen , Gebote bei Licitationen , Neubauten und überhaupt

alle Gegenſtände von Wichtigkeit müſſen die Stadtverordneten gehört

werden . Sie beſorgen die Abnahme von allen ſtädtiſchen Rechnungen

durch einen jedesmal aus ihrer Mitte zu ernennenden Ausſchuß. Von

dieſem wird an einem öffentlich bekannt gemachten Termine, worin

jeder Bürger Zutritt hat , die eingekommene Rechnung abgenommen.

Die Stadtverordneten beſchließen dann über die Erinnerungen und

entſcheiden nach deren Beantwortung darüber . In großen und mitt:

leren Städten werden Rechnungsertrakte mit einem Auszuge aus der

Ueberſicht der verwaltenden Behörde und den Bemerkungen des Ma:

giſtrats, ingleichen die Erinnerungen und hiernächſt die Entſcheidun

gen abgedruckt, wovon jeder Bürger ein Eremplar erhalten kann.

Feden Neubau nehmen die Stadtverordneten durch eine Deputation

ab und gilt davon daſſelbe, was wegen der Rechnungsabnahme an

geordnet iſt. Auch können die Stadtverordneten die Geſchäftsführung

der Deputationen und Kommiſſionen durch Deputationen aus ihrer

Mitte unterſuchen. Doch müſſen ſie vorher bei dem Magiſtrat auf

Zuordnung eines Magiſtratsmitgliedes antragen .

Die Korreſpondenz mit den Staats- und andern Behörden bes

ſorgt der Magiſtrat, doch können die Stadtverordneten Pflichtwidrig

keiten des Magiſtrats oder der Deputationen der Regierung anzeigen.

Für die Beſchaffung der öffentlichen Geldbedürfniſſe has

ben die Stadtverordneten zu ſorgen. Die Art der Deckung derſelben

ſchlägt ihnen der Magiſtrat mit Rückſicht auf die Kämmereietats und

Rechnungsabſchlüſſe vor. Sie ſtellen dann die Grundfäße feſt , nach

welchen die Beiträge der Einwohner erhoben werden ſollen . Die Re:

partition der Abgaben nach dieſen Grundfäßen auf die Einzelnen iſt

Sache der Ausführung und gehört daher zur Kompetenz des Magi

ſtrats. Wo es nöthig iſt , kann zu dieſer Vertheilung eine beſondere

Kommiſſion errichtet werden . Wenn bei polizeilichen Veranſtaltungen

Gefahr im Verzuge iſt und das Gutachten der Stadtverordneten über

die erforderlichen Koſten nicht vorher eingeholt werden kann , ſo iſt

der Magiſtrat berechtigt und verpflichtet, auf ſeine Verantwortlichkeit,

über welche demnächſt die Regierung entſcheidet , aus den bereiteſten

Kämmereimitteln die erforderlichen Gelder zu entnehmen . Die Ver:

äußerung oder Erbverpachtung von Gemeindegrundſtüden darf nur im

Fall der Nothwendigkeit und Nüglichkeit ohne Anfrage bei den Staats :

behörden vorgenommen werden. Dann iſt die Einwilligung der Stadt:
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her

verordneten und die Veräußerung durch öffentliche Licitation erforder:

lich , bei deren Bekanntmachung zugleich die Gründe , weshalb die

Veräußerung nothwendig und nütlich ſei, allgemein bekannt gemacht

werden müſſen .

Mas endlich die Verpflichtung der Bürger betrifft, öffent :

liche Stadtämter zu übernehmen , ſo bezieht ſich dieſe nur auf

die unbefoldeten . Inſofern die Dauer der Verwaltung nicht im Ges

Tek auf längere Zeit beſtimmt iſt , findet ſie in der Regel auf ſechs

Jahre ſtatt. Doch bleibt Fedem überlaſſen , die Stelle nach Ablauf

von drei Jahren niederzulegen . Wer ein öffentliches ſtädtiſches Amt

außer dem Magiſtrat bekleidet und zum Magiſtratsmitglied gewählt

wird, muß die Wahl annehmen und ſein bisheriges Umt niederlegen .

Gewefene Stadtverordnete , Bezirksvorſteher und Magiſtratsmitglieder

können zur Annahme einer neuen Wahl in großen Städten erſt nach

rechs, in mittlern nach vier und in kleinen nach zwei Jahren gezwun

gen werden. Bloß fortdauernde Krankheiten , Reiſen , die eine lange

Abweſenheit nöthig - machen , die gleichzeitige Verwaltung von drei öf

fentlichen Aemtern und ein Alter über ſechszig Jahre ſind allgemein

gültige Urſachen, die Annahme eines Stadtamts zu verſagen . Außer

dem können Staatsdiener , Geiſtliche, Lehrer , Aerzte und andere zur

Rettung und ſchleunigen Hülfe der nothleidenden Menſchheit beſonders

berufene Perſonen Stadtämter ablehnen , wenn deren Verwaltung nes

ben ihren Amts- und Berufspflichten nicht beſorgt werden kann.

Wer ein öffentliches Stadtamt beharrlich ablehnt, verliert das Stimm

recht bei den Stadtverordneten-Wahlen und alle Theilnahme an Ver:

waltung des Gemeinweſens, und muß verhältnißmäßig ſtärker zu den

Gemeindelaften beitragen. Dies Verhältniß iſt auf ein Sechstel bis

ein Drittel der Abgaben beſtimmt, die ihn ſonſt treffen würden .

Wem einmal ein Stadtamt auf beſtimmte oder auf Lebenszeit

übertragen iſt , dem kann es vor Ablauf dieſer Zeit in der Regel nur

dann entzogen werden , wenn derſelbe wegen Vergehen oder ſchlechter

Aufführung vom Stimmrecht ausgeſchloſſen werden muß , oder Urſa :

chen obwalten , weshalb Staatsdiener ihres Umts entſekt werden

können (vergl. oben S. 309 ).

$ 145. Die revidirte Städteordnung.

Wo die revidirte Städteordnung 1) eingeführt iſt , beruht die Vers

faſſung der Städte ſowohl auf der revidirten Städteordnung, als

1) Revidirte Städteordnung und Inſtruktion Behufs der Geſchäftsführung

der Stadtverordneten , vom 17. März 1831. Geſekl. S. 10. K. D.

vom 5. November 1833. Gerekl. S. 291. S. 9. vom 7. Aprit 1838.

Geſeks. S. 255. Verordnung vom 28. Juli 1838. Gefekt. S. 444.
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auch auf befondern Statuten für die einzelnen Städte. Jede Stadt

roll ein Statut erhalten , welches alle Vorſchriften über die Verfaſ

fung in fich begreifen muß, die daſelbſt außer der Städteordnung gels

ten ſollen . Es muß enthalten : eine genaue Beſtimmung aller

Punkte , in Rückſicht welcher die Städteordnung Verſchiedenheiten ins

nerhalb gewiffer Grenzen nachgelaffen hat , und alle übrigen Punkte,

welche noch außerdem in der Städteordnung dahin verwieſen ſind.

Es kann aber auch Abweichungen von der Städteordnung enthalten ,

ſofern dergleichen nach der Eigenthümlichkeit einzelner Städte nöthig

befunden werden. Lektern Faus erfordert das Statut Landesherrliche

Beſtätigung.

Zum ſtädtiſchen Gemeindebezirke gehören ſämmtliche Ein

wohner und Grundſtücke innerhalb der Stadt , der Vorſtädte und der

ſtädtiſchen Feldmark. Doch können auch Grundſtücke, welche zum

Stadtbezirk nicht gehört haben, damit verbunden, und ſolche, die bis

her dazu gehört haben , davon getrennt werden.

Die Einwohner des Stadtbezirks beſtehen aus Bürgern und

Schuzverwandten.

Bürger iſt derjenige , welcher das Recht gewonnen hat, an den

öffentlichen Geſchäften der Stadtgemeinde durch Abſtimmung beiden

Wahlen Theil zu nehmen. Das Bürgerrecht ertheilt auf das Gut:

achten der Stadtverordneten der Magiſtrat, welcher die Bürgerrolle

führt. Jeder neu eintretende Bürger leiſtet den Bürgereid. Nur

Perſonen männlichen Geſchlechts, welche weder unter väterlicher Ges

walt , noch unter Vormundſchaft oder Kuratel ſtehen , im Stadtbezirk

ihren Wohnſitz nehmen und unbeſcholten ſind , können das Bürger:

recht erwerben. Von dieſen ſind dazu verpflichtet: diejenigen , welche

im Stadtbezirk ein Grundeigenthum haben , deffen Werth nach nähes

rer Beſtimmung des Statuts wenigſtens 300 bis 2000 Thaler bez

trägt; diejenigen , welche in Städten ein ſtehendes Gewerbe treiben ,

und nach näherer Beſtimmung des Statuts eine reine Einnahme von

wenigſtens 200 bis 600 Thaler daraus beziehen; endlich diejenigen,

welche zu Magiſtratsmitgliedern gewählt und beſtätigt ſind. Zur Ges

winnung des Bürgerrechts berechtigt, aber nicht verpflichtet, ſind die ..

welche aus andern Quellen , als Grundeigenthum oder Gewerbe, nach

näherer Beſtimmung des Statuts, ein reines Einkommen von wenig

ſtens 400 bis 12000 Thaler nachweiſen und wenigſtens zwei Jahre

in der Stadt gewohnt haben. Diejenigen, bei welchen obige Bedin:

gungen ſich nicht finden und welche dennoch perſönlichen Anſpruch auf

ausgezeichnetes Vertrauen erworben haben , können das Bürgerrecht

auch durch Beſchluß der ſtädtiſchen Behörden erlangen. Auch können

die ſtädtiſchen Behörden ausgezeichneten Männern, die fich um den

Staat oder die Stadt verdient gemacht haben , ohne Rückſicht auf

ihren Wohnſig, das Ehrenbürgerrecht ertheilen , welches keine ſtäd
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tiſche Verpflichtungen auferlegt. Die Verſagung oder Entziehung des

Bürgerrechts foll geſchehen : bei denen , die auf zwei Jahre oder län :

ger zum Zuchthauſe oder einer härtern Strafe, oder wegen Meineides,

Diebſtahls oder qualificirten Betrugs zu irgend einer Kriminalſtrafe

verurtheilt , und bei denen , die in irgend eine Kriminalunterſuchung

oder einen Konkurs verfallen ſind. Das Bürgerrecht kann auch ver:

ſagt oder entzogen werden : denen , welche zu irgend einer Kriminal:

ſtrafe verurtheilt, oder in irgend einer Kriminalunterſuchung nur vors

läufig freigeſprochen find, und denen , welche ſich durch einzelne Hand:

lungen oder durch ihre Lebensweiſe die öffentliche Verachtung zugezo :

gen haben . Wer ſeinen Wohnſit in der Stadt aufgiebt, oder bin

nen Jahresfriſt nach ſeiner Entfernung keinen Stellvertreter zur Ers

füllung feiner bürgerlichen Obliegenheiten beſtellt hat , verliert das

Bürgerrecht.

Schußverwandte ſind die, welche, ohne Bürger zu ſein , ih :

ren Wohnſitz im Stadtbezirke haben. Sie können , gleich den Bür:

gern, ſtädtiſche Grundſtücke erwerben und Gewerbe betreiben . In wie

fern ſie hierdurch zur Erwerbung des Bürgerrechts verpflichtet -werden,

iſt oben angegeben .

Die Stadtgemeinde beſteht aus ſämmtlichen Einwohnern des

Stadtbezirks. Die Einkünfte aus dem Vermögen der Gemeinde fol:

len in der Regel auch fernerhin nach der bisher daſelbſt beſtehenden

Verfaſſung verwendet werden . Un demjenigen Vermögen , welches

bisher lediglich zur Beſtreitung von Gemeindeausgaben beſtimmt war

(Kämmereivermögen ), ſoll auch ferner den Einzelnen kein Nußungs

recht zuſtehen . Dagegen ſoll dasjenige Vermögen, welches bisher von

allen Einwohnern, oder von den Bürgern, oder von den Schußvers

wandten allein benußt wurde (Bürgervermögen ), auch ferner nach

dieſem Herkommen behandelt werden, und zwar nach näherer Beſtim

mung des Statuts. Die Stadtgemeinde iſt zu allen Leiſtungen vers

pflichtet, welche das ſtädtiſche Bedürfniß erfordert. Inſofern zu dieſen

Leiſtungen das Kämmereivermögen nicht hinreicht, ſind alle einzelnen

Mitglieder der Gemeinde gleichmäßig verpflichtet, nach Verhältniß ih

res Bermögens Geldbeiträge und perſönliche Dienſte zu leiſten . Kunſt

und handwerksmäßige Arbeiten können jedoch als ſolche Dienſte nicht

verlangt werden. Mitglieder der Stadtgemeinde , welche außer der

Stadt und den Vorſtädten wohnen , ſind von perſönlichen Beiträgen

zu folchen Anſtalten frei, wovon ſie wegen ihrer Wohnungsverhältniſſe

keinen Vortheil ziehen. Eigenthümer von Grundſtücken im Stadtbes

zirke , welche in demſelben keinen Wohnſik haben , ſind nur zu den,

dem Grundeigenthume etwa auferlegten Leiſtungen verpflichtet. Dieſe,

ſo wie alle Mitglieder der Stadtgemeinde, im Fall einer ſolchen 2b

weſenheit, wodurch ihr Verhältniß zur Gemeinde nicht aufgehoben wird,

und Perſonen weiblichen Geſchlechts, welche im Stadtbezirke einen

1



478

felbſtſtändigen Haushalt haben, müffen für die ihnen obliegenden Lei

ſtungen taugliche Stellvertreter ernennen . Der Stadtgemeinde ift

als Obrigkeit und Verwalter ihrer Angelegenheiten ein Magiſtrat vor:

geſeßt. Ihre Mitglieder werden in allen Ingelegenheiten der Gemeinde

durch Stadtverordnete vertreten.

Die Anzahl der Stadtverordneten und Stellvertreter derſels

ben beträgt, nach näherer Beſtimmung des Statuts, neun bis ſechszig.

Sie werden auf drei Jahre gewählt. Jährlich ſcheidet ein Drittheil

aus , an deſſen Stelle neue Mitglieder zu wählen ſind. Wenigſtens

die Hälfte der Stadtverordneten (nicht aber der Stellvertreter) roll aus

Grundbeſikern beſtehen . Die Wahl der Stadtverordneten geſchieht in

kleinen Städten durch eine Verſammlung aller Bürger. In größern

Städten werden die Bürger zu dieſem Zwecke in mehrere Verſamm

lungen getheilt. Ihre Vertheilung kann nach Bezirken der Stadt,

worin dieſelben ihre Wohnung haben , geſchehen , auch nach Klaſſen ,

welche aus der Beſchäftigung oder Lebensweiſe derſelben hervorgehen.

Das Statut ſoll das Nähere hierüber beſtimmen . Jeder Bürger kann

nur in einer dieſer Abtheilungen ſtimmen, jedoch von einer Abtheilung

gewählt werden , in der er nicht ſtimmt. Die Stadtverordneten ſind

aber nicht Vertreter des Bezirks oder der Klaſſe, worin fie gewählt

ſind, ſondern der Stadtgemeinde im Ganzen. Wählbar ſind nur die

Bürger, welche im Stadtbezirke Grundeigenthum haben, deffen Werth

nach näherer Beſtimmung des Statuts wenigſtens 1000 bis 12,000

Thaler beträgt , oder jährliches Einkommen , deſſen geringſter Betrag

fich , nach näherer Beſtimmung des Statuts, auf 200 bis 1200 Tha

ler beläuft. Auch minder vermögende Bürger, welche ein völlig unbe:

ſcholtenes Leben geführt und ſich das öffentliche Vertrauen erworben

haben , können durch Beſchluß der ſtädtiſchen Behörden für wählbar

erklärt werden. Die von den Klaſſen zu Stadtverordneten Gewählten

bedürfen des oben beſtimmten Grundbeſißes oder Einkommens nicht.

Städtiſche Verwaltungsbeamte ſind nicht wählbar. - Stadtverordnete

müſſen ihre Stelle niederlegen , wenn ſie ein Stadtamt annehmen .

Das Wahlgeſchäft ſteht unter Leitung eines Magiſtratsmitgliedes, als

Wahlvorſtehers, welchem ein Deputirter der Stadtverordneten beigege

ben wird . Die Wahlprotokolle prüft der Magiſtrat, legt ſie der Stadt:

verordnetenverſammlung vor, beſtätigt die Wahlen, wenn nichts dage

gen zu erinnern iſt, und ordnet die Einführung der Gewählten an.

Die Stadtverordneten - Verſammlung erhält durch ihre

Wahl und das Gefeß die Vollmacht und die Verpflichtung, die Stadt:

gemeinde nach Maaßgabe der Städteordnung, ohne Rückſprache mit

der ganzen Bürgerſchaft oder mit Abtheilungen derſelben , nach Ueber:

zeugung und Gewiſſen zu vertreten und verbindende Beſchlüſſe für die

Gemeinde zu faffen . Sie wählt aus ihrer Mitte einen Vorſteher und

einen Protokollführer, ſo wie für jeden derſelben einen Stellvertreter.
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Ohne ordnungsmäßig vom Vorſteher oder deſſen Stellvertreter berufen

zu ſein, und ohne deſſen Gegenwart kann ſie nichts berathen und be:

ſchließen. Auch müſſen wenigſtens zwei Drittheil ihrer Mitglieder

gegenwärtig ſein . Stimmenmehrheit entſcheidet, bei Stimmengleich

heit , die Stimme des Vorſtehers. Kann in einer Sache eine bez

ſchlußfähige Verſammlung von perſönlich unbetheiligten Stadtverord

neten und Stellvertretern nicht berufen werden , ſo berückſichtigt die

Regierung die Rechte der Stadtgemeinde und beſtellt ihr einen Rechts

Sollte eine Stadtverordneten - Verſammlung fortwährend ihre

Pflichten vernachläſſigen und in Unordnung und Partheiung verfallen ,

ſo kann ſie aufgelöſt, und die Bildung einer neuen Verſammlung

angeordnet werden. Die Stadtverordneten verſehen ihr Umtun :

entgeltlich.

Jeder Stadt ſteht als deren Obrigkeit ein Magiſtrat vor.

Dieſer iſt ſowohl Verwalter der Gemeindeangelegenheiten , als auch

Organ der Staatsgewalt. Er beſteht — nach näherer Beſtimmung

des Statuts aus einem Bürgermeiſter, oder aus einem Oberbür

germeiſter, welchem dann ein Bürgermeiſter als Stellvertreter und Ges

hülfe beigegeben werden kann , und aus drei oder mehreren Magiſtrats:

mitgliedern, welche theils befoldet, theils unbefoldet ſein können . Der

Eintritt in den Magiſtrat wird durch Verwandtſchaft oder Schwäger:

ſchaft der drei erſten Grade mit ſchon vorhandenen Magiſtratsmitglie:

dern verhindert ; doch kann die Regierung von dieſem Hinderniſſe dis

penſiren . Wenn befoldete Magiſtratsmitglieder ein Gewerbe oder ein

anderes öffentliches Geſchäft vor ihrem Eintritte betrieben haben, oder

während ihres Amtes übernehmen wollen , ſo hat die Regierung über

die Vereinbarkeit jener Beſchäftigung mit der Stelle im Magiſtrat zu

entſcheiden. Bürgermeiſter und Oberbürgermeiſter müſſen ſich zur

chriftlichen Religion bekennen.

Sämmtliche Magiſtratsmitglieder werden in der Stadtverordne

ten Verſammlung gewählt, und von der Regierung, allenfalls nach

vorheriger Prüfung, beſtätigt. Zum Oberbürgermeiſter wählen die

Stadtverordneten drei Kandidaten, aus denen der König einen ernennt.

Wird durch unangemeſſene Vorſchläge oder andere Umſtände die Bes

ſegung einer Stelle verzögert, ſo kann die Regierung ſolche einſtweilen

auf Koſten der Stadt kommiſſariſch verwalten laſſen . Die beſoldeten

Magiſtratsmitglieder werden auf zwölf, die unbeſoldeten auf ſechs Jahre

gewählt. Wahlen auf Lebenszeit ſind nur unter Zuſtimmung des

Magiſtrats und der Regierung zuläſſig.

Die ſtädtiſchen Unterbeamten regt der Magiſtrat, mit Zu

ſtimmung der Stadtverordneten , an .

Wo der Umfang der Stadt es nöthig macht, wird nach näs

herer Beſtimmung des Statuts -- für jeden einzelnen Stadttheil aus

den Hauseigenthümern daſelbſt von den Stadtverordneten auf ſechs
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Fahre ein Bezirksvorſteher, und ein in demſelben Stadttheile

angeſeſſener Stellvertreter deffelben gewählt und vom Magiſtrat beſtä

tigt. Die Bezirksvorſteher ſind Unterbehörden des Magiſtrats für alle

Geſchäfte, welche bloß örtliche Gegenſtände betreffen . Ihr Umt vers

ſehen ſie unentgeltlich.

Der Normal - Etat aller Beſoldungen wird vom Magiſtrat ent

worfen , von den Stadtverordneten vorläufig feſtgeſtellt und von der

Regierung geprüft und beſtätigt. Dieſe Prüfung ſoll auf Verhütung

ſowohl unzulänglicher, als übermäßiger Beſoldungen gerichtet ſein .

Abweichungen von dieſem Etat erfordern die Genehmigung der Regie

rung. Die beſoideten , nicht wieder gewählten, oder nicht wieder beſtä

tigten Magiſtratsmitglieder haben Anſpruch auf eine beſtimmte Penſion

aus der Stadtkaſſe. Dies gilt auch von den Magiſtratsmitgliedern

und auf Lebenszeit angeſekten ſtädtiſchen Beamten , welche nach we

nigſtens zwölfjähriger Dienſtzeit auf irgend eine Weiſe dienſtunfähig

werden . Wegen Suspenſion, Entlebung und unfreiwilliger Entlaſſung

der ſtädtiſchen Beamten gelten im Augemeinen die in Hinſicht der

Staatsdiener beſtehenden Grundfäße.

In ſeiner Eigenſchaft als Verwalter der Gemeindeangelegenheiten

führt der Magiſtrat die geſammte Verwaltung derſelben , und es ſind

ihm in dieſer Hinſicht untergeordnet ſowohl alle einzelnen Mitglieder

der Gemeinde, als auch alle ſtädtiſchen Behörden, ingleichen ſtädtiſche

Korporationen und Stiftungen , mit den in den Statuten etwa bes

gründeten Modifikationen. Uis Organ der Staatsgewalt hat der

Magiſtrat nicht allein auf Beobachtung der Gefeße zu wachen , in ſo

weit für dieſen Zweck nicht beſondere Behörden beſtellt ſind, ſondern

auch die Aufträge, die ihm in Landesangelegenheiten von den Staats- ,

behörden im Umkreiſe der Stadt gemacht werden, auszuführen. Er

ſteht in dieſer Hinſicht ganz unabhängig von der Stadtgemeinde, und

iſt bloß den betreffenden Staatsbehörden untergeordnet, und die Stadt

verordneten - Verſammlung iſt, gleich allen übrigen Einwohnern, ihm

Folge zu leiſten ſchuldig.

Der Magiſtrat verhandelt kollegialiſch . Die Beſchlüſſe werden

nach Stimmenmehrheit der jedesmal gegenwärtigen Mitglieder gefaßt.

Bei Stimmengleichheit entſcheidet der Vorſigende. An der Berathung

von kirchlichen und Schulangelegenheiten können nur die chriſtlichen

Mitglieder Theil nehmen.

Der Magiſtrat iſt die einzige ausführende Behörde. Doch föns

nen zur Verwaltung einzelner Geſchäftszweige, unter Genehmigung

der Regierung, Deputationen und Kommiſſionen gebildet wer:

den. Haben dieſelben eine bleibende Beſtimmung, fo ordnet das Sta:

tut das Nähette an . Saben ſie aber nur vorübergehende Aufträge

zum Gegenſtande, lo ſteht ihre Unordnung und Zuſammenſeßung les

diglich dem Magiſtrat zu. Stadtverordnete können dazu ernannt wer: .
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den , ſofern Magiſtrat und Stadtverordneten - Verſammlung darüber

einverſtanden ſind. Alle Deputationen und Kommiſſionen ſind nur

als im Auftrage des Magiſtrats beſtehend und als ihm untergeordnet

zu betrachten .

Der Vorſißende des Magiſtrats hat die Aufſicht und Leitung

des ganzen Geſchäftsganges bei der ſtädtiſchen Verwaltung.

befugt, Beſchlüſſe des Magiſtrats, die er für geſekwidrig oder gemein

ſchädlich hält, auf ſeine Verantwortlichkeit zu ſuspendiren , doch dann

ſogleich der Regierung darüber zu berichten . Ihm liegt beſonders ob,

darauf zu ſehen, daß der Magiſtrat ſeinen Verpflichtungen als Staats

behörde nachkomme. Bei Gefahr im Verzuge hat er das Erforder:

liche zur Abwendung der Gefahr ſogleich vorzukehren. Er kann den

ſtädtiſchen Unterbeamten Geldbußen oder Gefängniſſtrafen bis zu acht

Tagen auflegen .

Faus nicht beſondere Polizeibehörden beſtellt find, muß der Mas

giſtrat , und insbeſondere deffen Vorſigender, oder dasjenige andere

Magiſtratsmitglied , welches damit etwa ſpeziell beauftragt iſt, die

Polizeiverwaltung im Stadtbezirke übernehmen . Er handelt

dabei aber bloß im Auftrage der Regierung , unabhängig von feinem

Verhältniſſe als Gemeindevorſteher.

Wenn in Gemeindeangelegenheiten nicht bloß Gefeße oder ſchon

gefaßte Beſchlüſſe auszuführen, ſondern neue Beſchlüſſe zu faſſen ſind,

To gehen auch dieſe in der Regel zunächſt vom Magiſtrat aus. Wenn

er es nothwendig findet, die Stadtverordneten von den Gründen ei

nes an ſie gelangten Vorſchlages näher zu unterrichten , ſo kann er

ein oder einige Mitglieder in die Stadtverordneten -Verſammlung ab

ordnen, welche ſich aber vor der Abſtimmung wieder entfernen müſſen .

Eben ſo können auch die Stadtverordneten zur Erläuterung ihrer Be:

ſchlüſſe, oder zur Vorbereitung derſelben ein oder einige Mitglieder in

die Magiſtratsverſammlung abordnen . Bei allen Angelegenheiten, wo

bei es auf die Erfüllung von Pflichten gegen den Staat , Inſtitute

oder Privatperſonen ankommt, und wobei örtliche Verhältniſſe Einfluß

haben , hat der Magiſtrat ein Gutachten der Stadtverordneten einzu :

holen . Doch bindet ihn dies überhaupt nicht, und insbeſondere bat

die Stadt alles , was nach den Feſtlegungen der Staatsbehörden er:

forderlich iſt , ohne Weiteres zu leiſten. Wenn der Magiſtrat einen

Gegenſtand, worin ihm die Entſcheidung zuſteht, freiwillig den Stadts

verordneten vorlegt, ſo iſt er an deren Beſchluß gebunden. Ein Bes

ſchluß derfelben iſt in den Angelegenheiten , welche ſich lediglich auf

den innern Haushalt der Gemeinde beziehen, erforderlich, und, wenn

er nicht den Geſeken widerſpricht, in der Regel bindend für den Ma

giſtrat. Hält dieſer aber den Beſchluß dem Gemeindewohl für nach

theilig , und kann ſich mit den Stadtverordneten nicht einigen , fo ent

ſcheidet die Regierung. Legteres geſchieht auch bei Einführung neuer

31
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oder Abänderung beſtehender Einrichtungen, wenn Magiſtrat und Stadt:

verordneten ſich nicht einigen können.

Zur freiwilligen Veräußerung und zu Gemeinheitstheilungen

ſtädtiſcher Grundſtücke und Realberechtigungen , zur Veräußerung von

wiſſenſchaftlichen und Kunſtſammlungen, ingleichen von Archiven , zur

Uufnahme und Prolongation von Anleihen, zum Unkauf von Grunda

ſtücken und zur Einführung von Gemeindeauflagen iſt die Genehmi:

gung der Regierung erforderlich . Gemeindeauflagen ſind aber nicht

zuläſſig, To lange die Einkünfte aus dem Gemeindevermögen zur

Deckung der Gemeindebedürfniſſe zureichen , und ſo lange noch Ges

meindevermögen vorhanden iſt , deſſen Ertrag von den einzelnen Ein

wohnern oder einem Theil derſelben bezogen wird. Dies Vermögen

muß mit Genehmigung beider Stadtbehörden und der Regierung erſt

in Kämmereivermögen verwandelt , und deſſen Ertrag zu den Stadt:

bedürfniſſen verwendet werden , ehe die Einführung von Gemeinde:

ſteuern ſtattfinden kann.

Vor dem Anfange des Jahres muß ein Haushalts - Etat feſtges

rekt, und möglichſt kurze Zeit nach dem Jahresſchluſſe die Rechnung

berichtigt werden, nach näherer Inſtruktion der Regierung. Die in die

Stadtkaſſe fließenden Einkünfte dürfen zu keinem andern Zwecke, als

zur Deckung des öffentlichen Stadtbedürfniſſes, verwandt werden .

Die Stadtverordneten - Verſammlung kontrollirt die Verwaltung.

Sie hat ſich daher von der Uusführung ihrer Beſchlüſſe und der Vers

wendung aller ſtädtiſchen Einnahmen Ueberzeugung zu verſchaffen, die

Akten einzuſehen , die Rechnungen zu prüfen , dagegen Erinnerungen

zu machen und Decharge zu ertheilen, die Richtigkeit der Ausführung

ſtädtiſcher Arbeiten zu unterſuchen u . ſ. w . Dafern ſie zu finden

glaubt, daß dem Magiſtrat, oder deſſen einzelnen Mitgliedern Vernach:

läffigungen oder Pflichtverlegungen zur Laſt fallen, ſo hat ſie dies der

Regierung anzuzeigen .

Jeder Bürger iſt in der Regel verbunden, unbeſoldete Stadtäm

ter und einzelne Aufträge, ſo wie die Stellen eines Stadtverordneten

und Stellvertreters deſſelben zu übernehmen, und wenigſtens drei Jahre

zu verwalten. Nach Ablauf dreier Jahre danach kann er zur Ans

nahme neuer Lemter oder Aufträge nicht angehalten werden . Forts

dauernde Krankheiten , Geſchäfte, die längere Reiſen nothwendig ma

chen , und ein Alter von mehr als ſechszig Jahren , können Ausnah

men von obiger Regel begründen. Auch verpflichtet ſie vom Staat

beſoldete Beamten, Geiſtliche, Verzte zc. nicht. Wer ſich dieſen Ver:

bindlichkeiten hiernach ohne geſeblichen Grund beharrlich entzieht, kann

von den Stadtbehörden, mit Genehmigung der Regierung, der Stimm

fähigkeit und Wählbarkeit für immer oder auf beſtimmte Zeit verluſtig

erklärt werden.
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Die Oberaufſicht des Staats über die Städte wird durch

die Regierungen ausgeübt. Dieſe haben ſich Ueberzeugung zu ver:

ſchaffen , ob in jeder Stadt die Verwaltung nach den Gefeßen, und

insbeſondere nach der Städteordnung eingerichtet ſei; dafür zu ſorgen,

daß die Verwaltung fortwährend im vorgeſchriebenen Gange bleibe,

und angezeigte Störungen beſeitigt werden ; die Beſchwerden Einzel

ner über die Verlegung der ihnen als Mitglieder der Gemeinde zu:

ſtehenden Rechte zu unterſuchen und zu entſcheiden ; die Stadtgemeinde

zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten , und in den Fällen zu ent

ſcheiden, welche in der Städteordnung dahin verwieſen ſind.

Wenn die Mehrzahl der Bürgerſchaft fich einer ganz beſondern

Pflichtverlegung ſchuldig machen ſollte , ſo kann einer ſolchen Stadt

die ihr durch die Städteordnung verliehene Verfaſſung entzogen werden .

$ 146. Die Verwaltung der Gemeinden in der Provinz

Weſtphalen .

Im größten Theile der Provinz Weſtphalen fand Preußen die

Verwaltung der Gemeinden im Weſentlichen in derſelben Weiſe geord

net, wie ſie jest noch in der Rheinprovinz (vergl. unten § 147) iſt.

Im Jahre 1835 wurde den Städten der Provinz Weſtphalen

die revidirte Städteordnung verliehen ). Dadurch wurden manche

Gemeinden , die bis dahin Eine Bürgermeiſterei gebildet hatten und

von Einem Bürgermeiſter verwaltet waren , von einander getrennt,

und erhielten beſondere Gemeindevorſtände. So iſt es auch gekom:

men , daß ſtädtiſche Gemeindebezirke Enklaven von Landbürgermeiſte

reien geworden ſind.

Nach der im Jahre 1841 verkündigten landgemeindeord :

nung ſollen alle diejenigen Orte ( Dörfer, Bauerſchaften, Kirchſpiele ),

welche für ihre Kommunalbedürfniſſe feither einen eigenen Haushalt

hatten, es ſei auf den Grund eines beſondern Etats oder einer Ab

theilung des Etats der Bürgermeiſterei oder des Kantons, fortan eine

Gemeinde, mit den Rechten einer öffentlichen Korporation, unter einem

Gemeindevorſteher bilden . Waren mehrere Gemeinden ſeither zu einem

Haushalte verbunden , ſo iſt jede derſelben berechtigt, die Trennung aus

dieſem Verbande und ihre Wiederherſtellung als eigene Gemeinde zu

verlangen *) . Auch iſt die Ausſcheidung der landtagsfähigen Ritter:

güter aus dem Gemeindeverbande für zuläſſig erklärt 3). Den Beſigern

1 ) R. O. vom 18. März 1835. Geſeks. S. 40.

2) Landgemeindeordnung für die Provinz Weſtphalen , vom 31. Oktober

1841. § 1. 2. Gelenl. S. 297.

3) § 6-13. a. a. D.

31 *
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$ 19

der aus dem Gemeindeverbande nicht ausgeſchiedenen landtagsfähigen

Rittergüter wurden vor andern Gemeindemitgliedern beſondere Vor

rechte eingeräumt ? ). Die Juden wurden gegen die Chriſten zurück

gefekt 2 ) .

In der Provinz Weſtphalen werden die Forſten aller Gemeins

den , wie in der Provinz Sachſen ( vergl. oben S. 460 ) , unter Auf

Ficht der Regierungen verwaltet 3). Wegen der Gemeindeabgaben ,

vergl. oben S. 397.

Nach der Landgemeindeordnung gehören zur Gemeinde alle Ein

wohner des Gemeindebezirks, und zu lekterem alle innerhalb der

Grenzen deſſelben belegene Grundſtücke. Einzeln gelegene Beſikungen,

welche noch keiner Gemeinde angehören , müſſen , wenn ſie nicht land

tagsfähige Rittergüter ſind, mit einer angrenzenden Gemeinde vereinigt

werdent. Uus mehreren Gemeinden, nebſt den nicht im Gemeindever

bande ſtehenden Rittergütern , wird ein Verwaltungsbezirk — Amt -

unter einem Amtmanne gebildet. Das Amt kann auch aus Einer

Gemeinde beſtehen , wenn dieſelbe von dem Umfange iſt, um dem

Zwede eines Amts für ſich allein zu genügen . Das Amt kann zu

gleich in unſehung ſolcher Ungelegenheiten , welche für alle zu dem

Amte gehörigen Gemeinden und Rittergüter ein gemeinſchaftliches In

tereſſe haben, einen Kommunalverband bilden. Die jebigen Bürger

meiſtereien , Kantons und Verwaltungsbezirke ſollen als Umtsbezirke

beibehalten werden , bis Abänderungen ſich als zweckmäßig ergeben .

Wo eigenthümliche Verhältniſſe einzelner Gemeinden oder Landestheile

es nöthig machen , können die Vorſchriften der Landgemeindeordnung

durch beſondere Dorfordnungen ergänzt oder mit Landesherrlicher Ges

nehmigung abgeändert werden.

Mitglieder der Gemeinde ſind die ſelbſtſtändigen Einwohner der:

Telben , die in der Gemeinde mit einem Hauſe angeſeſſenen und die

jenigen , welchen die Gemeindeverſammlung das Gemeinde recht

verliehen hat. Das Gemeinderecht oder die Theilnahme an den Wah

len und an den öffentlichen Geſchäften der Gemeinde ſteht den Meiſt

beerbten und denjenigen zu, welchen daſſelbe beſonders verliehen iſt.

Zu den Meiſtbeerbten gehören die im Gemeindebezirke mit einem Hauſe

Ungeſeſſenen , welche einen nach den Ortsverhältniſſen nicht unter zwei

und nicht über fünf Thaler feſtzuſeßenden Grundſteuerbetrag entrichten.

Die Gemeinde wird in allen ihren Ungelegenheiten durch die Ver

ſammlung der Meiſtbeerbten vertreten ; in größeren Gemeinden findet

jedoch eine Vertretung durch Gemeindeverordnete ſtatt. Legtere

1) § 50. 65, 81. 112. 113. 120. a. a. D.

2) § 53, 73, 112. a. a . D.

3) § 96. a. a. 9. R. O. vom 12. Auguſt 1839. Gefeßi. S. 266 .



485

beſtehen aus den Befigern der zur Gemeinde gehörigen landtagsfähi

gen Rittergüter, und aus gewählten Gemeindeverordneten , deren Zahl

nicht unter 6 und nicht über 18 betragen ſoll. Die Gemeindever

ordneten werden durch die zur Ausübung des Gemeinderechts befähig

ten Meiſtbeerbten , mit Ausnahme der Rittergutsbeſiger , aus ihrer

Mitte, unter Leitung des Amtmanns, auf fechs Jahre gewählt und

vom Landrath beſtätigt. Die Gemeindeverſammlung, aus den Meiſt

beerbten reſp . den Gemeindeverordneten beſtehend , hat die Vollmacht

und Verpftichtung , die Gemeinde nach Ueberzeugung und Gewiſſen

zu vertreten und verbindende Beſchlüſſe für dieſelbe zu faſſen , ſobald

wenigſtens % der Mitglieder, welche nicht ein von dem Intereffe der

Gemeinde verſchiedenes Intereſſe haben, gegenwärtig ſind. Die Bes

ſchlüſſe müſſen vor der Ausführuug dem Amtmann , falls dieſer

nicht den Vorſig geführt hat , vorgelegt werden . Die Meiſtbeerbten

und Gemeindeverordneten dürfen für die Ausübung ihres Berufes

keine Vergeltung annehmen , nur baare Uuslagen werden ihnen er:

ſtattet. Der Gemeindevorſteher und deſſen Stellvertreter werden

vom Landrath aus den Meiſtbeerbten , reſp. den Gemeindeverordneten,

nach Vernehmung der gutachtlichen Vorſchläge des Amtmanns, auf

Techs Jahre ernannt. In den Gemeinden , welche für ſich allein ein

Umt bilden , iſt der Amtmann zugleich Gemeindevorſteher. Legterer

verwaltet ſein Umt unentgeltlich , erhält aber für Dienſtunkoſten eine

Entſchädigung. Er beſorgt, unter Mitwirkung der Gemeindeverſamm :

lung und unter Aufſicht des Amtmanns, die Verwaltung der Ger

meindeangelegenheiten, und iſt in der Regel die ausführende Behörde.

Das Etats , Kaffen und Rechnungsweſen bleibt jedoch der unmit:

telbaren Leitung des Amtmanns vorbehalten. In allen Angelegenhei

ten des Amts, ſo weit fie die Gemeinde betreffen , iſt der Vorſteher

eine Unterbehörde des Amtmanns. In Rückſicht auf dieſe Gegen

ſtände und auf die Ortspolizei hat er die Aufſicht zu führen, Un

zeige zu machen , und die Anordnungen des Amtmanns auszuführen .

Die Geſchäftsverhältniſſe des Gemeindevorſtehers und der Gemeinde

verſammlung ſind durch ſpezielle Vorſchriften geregelt.

Der Umtmann und deſſen Stellvertreter werden , nach Verneh

mung der gutachtlichen Vorſchläge des Landraths, von der Regierung,

vornehmlich aus angeſehenen Grundbefizern des Amtsbezirks, ernannt.

Der Amtmann, welcher befoldet iſt, führt, außer der Beaufſichtigung

und Leitung der Gemeindeangelegenheiten , die Verwaltung der Amts :

Kommunalangelegenheiten, und iſt hierbei die allein ausführende Bea

hörde. Er hat in dem Umtsbezirke die Polizeiverwaltung, ſo wie alle

in Landesangelegenheiten vorkommenden örtlichen Geſchäfte, ſo weit

hierzu nicht beſondere Behörden beſtellt ſind, zu beſorgen . Das Amt

wird in Umts - Kommunal- Ungelegenheiten durch die Umtsver :

ſammlung vertreten ; auf die beſonderen Angelegenheiten der einzel
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nen Gemeinden ſteht ihr aber keine Einwirkung zu. Die Amtsver :

fammlung iſt in denjenigen Aemtern, welche aus Einer Gemeinde bes

ſtehen , von der Gemeindeverſammlung nicht verſchieden .

übrigen Aemtern wird dieſelbe gebildet aus den Befißern der landtags

fähigen Rittergüterr, aus den Vorſtehern der zum Amte gehörigen

Gemeinden und aus gewählten Abgeordneten , deren jede Gemeinde

wenigſtens Einen ſendet. Die Vorſchriften wegen der Rechte und

Verhältniſſe der Gemeindeverſammlung und wegen des Geſchäftsver

hältniſſes des Gemeindevorſtehers und der Gemeindeverſammlung fin

den auf die Umtsverſammlung und den darin vorſigenden Amtmann

gleichmäßige Anwendung. Das Verhältniß, in welchem die einzelnen

Gemeinden und die nicht im Gemeindeverbande -ſtehenden Ritterguts :

beſiker zu den gemeinſchaftlichen Bedürfniſſen des Amts beizutragen

haben , beſtimmt die Regierung nach Vernehmung der Umtsverſamm :

lung . Die Beiträge, welche von den Gemeinden zu leiſten ſind, ſols

len nicht auf die einzelnen Gemeindemitglieder , ſondern auf die Bes

meinden, und in dieſen nach deren Verfaſſung auf die Einzelnen vers

theilt werden .

Befondere Beſtimmungen ſind in Betreff der Verpflichtung zur

Uebernahme der unbefoldeten Gemeindeämter.

Die Oberaufſicht des Staats über die Aemter und Gemeinden

wird durch die Regierung und die Landräthe ausgeübt.

Mit Verkündigung der Landgemeindeordnung zugleich ergingen

Beſtimmungen über die Einrichtung der Gemeindeverfaſſung in denje

nigen Städten , in welchen die revidirte Städteordnung bisher noch

nicht eingeführt war ). Danach ſoll dieſelbe auch in alle diejenigen

Städte, welche wenigſtens 2500 Einwohner haben, eingeführt werden .

Doch kann auf Antrag der Stadtverordnetenverſammlung die Verfaſ:

fung und Verwaltung der Stadtgemeinde nach der Landgemeindeord

nung eingerichtet werden , in fo fern nach genauer Unterſuchung die

Städteordnung den beſondern Verhältniſſen und Intereſſen der Stadt:

gemeinde nicht für entſprechend zu achten iſt. In den übrigen Städ

ten , wo die Städteordnung noch nicht eingeführt iſt, ſoll die Landge:

meindeordnung , jedoch mit einigen Modifikationen , zur Anwendung

kommen . Sollte jedoch die Gemeindeverordneten - Verſammlung die

Städteordnung wünſchen , und deren Einführung nicht beſondere Hin

derniſſe entgegenſtehen, ſo kann der Stadt die Städteordnung verlie

hen werden .

Die Beſtimmungen der Landgemeindeordnung, ſo wie der Ver

ordnung über die Einrichtung der Gemeindeverfaſſung in den Städten ,

wo die Städteordnung noch nicht eingeführt iſt, können in den einzel:

5

1) Verordnung vom 31. Oktober 1841. Gefeßl. S. 322.
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nen Orten erſt dann volftändig zur Anwendung kommen , wenn die

Kommunalverhältniſſe daſelbſt nach dieſen Gefeßen umgeſtaltet ſind,

insbeſondere die Einführung der neuen Kommunalbehörden erfolgt iſt.

Bis dahin bleibt an jedem Orte die bisherige Kommunalverfaſſung in

Gültigkeit, und die bisherigen Gemeindebehörden beſtehen mit den in

nen geſeßlich zugewieſenen Funktionen fort. Diejenigen Orte, in denen

die neue Kommunalverfaſſung in Wirkſamkeit getreten iſt, find im

Umtsblatte, unter Angabe des Zeitpunktes dieſer Wirkſamkeit, bekannt

zu machen 1).

$ 147. Die Verwaltung der Gemeinden in der

Rheinprovinz.

Die von Verwaltung der Gemeinden handelnden Gefeße, welche

bei der Preußiſchen Beſignahme der Rheinprovinz daſelbſt in Wirk

famkeit waren , tennen keinen Unterſchied zwiſchen Stadtgemeinden und

Landgemeinden. Uuch giebt es danach kein ſtädtiſches Bürgerrecht,

und keine Schukverwandten ; endlich auch keine Eremtionen vom Ger

meindeverbande.

Im Jahre 1826 wurde dem erſten Rheiniſchen Landtage zu

erwägen gegeben : ob die Grundfäße der älteren Städteordnung nach

den Verhältniſſen der Provinz bei Regulirung des Kommunalweſens

in Anwendung gebracht werden könnten ; ob folche in dieſem Falle,

nach den vom Staatsminiſterium gemachten, den Ständen zugefertig

ten Vorſchlägen, zu modificiren ſeien ; ob die unter dem Namen der

Bürgermeiſtereien beſtehenden Sammtgemeinden nach den Bedürfniſſen

oder Wünſchen der Einſaſſen auch ferner beſtehen, oder getrennt, und

die einzelnen Kommunen für ſich verwaltet werden ſollen ; und endlich ,

welche beſondere Vorſchriften, dieſes Verhältniſſes wegen , in dem einen

oder andern Falle für die Rheinprovinzen nöthig werden dürften ? —

Der Landtag erklärte ſich nicht für Einführung der Städteordnung,

legte vielmehr einen, einſtimmig angenommenen förmlichen Entwurf

zu einer Städte- und Kommunalordnung vor. Der Landtagsabſchied

vom 13. Juli 1827 ( A. 6 ) verhieß darauf die Ausarbeitung einer

Städteordnung und einer Gemeindeordnung für das platte Land, un

ter thunlichſter Berückſichtigung der Wünſche des Landtags und dem

nächſtige Vorlegung an den Landtag.

Endlich wurde im Jahre 1834 dem vierten Landtage der Ent:

wurf einer Pandgemeindeordnung für die weſtlichen Provinzen vorge

legt, und darüber, ſo wie über Einführung der revidirten Städte

ordnung, ein Gutachten gefordert. Der Landtag bat : ,, daß die Pro

1) K. O. vom 13. Juni 1842. Geſêgr. S. 209. Bergl. K. D. vom

4. Juli 1843, Geſeni. S. 293 .
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vinz mit jeder Abſonderung der Form für die Kommunalverfaſſung

zwiſchen Stadt und Land verſchont, und der Zuſtand erhalten blei

ben möge, welcher in dieſer Beziehung ſeit einer langen Reihe von

Sahren mit entſchiedenem Vortheile beſteht, der das allgemeine Staate:

bürgerthum in kräftiger Ausbildung den Dertlichkeiten näher brachte,

und ſich durch die Einrichtungen immer kräftiger ausbilden wird,

welche den von Seiner Majeſtät landesväterlich beabſichtigten Anord:

nungen dieſen Dertlichkeiten jegt durch größere Selbſtſtändigkeit der

Gemeinden zuführen werden ," und wünſchte, daß die von ihm bera :

thenen Modifikationen der Städteordnung und des Entwurfs der

Landgemeindeordnung für die Rheinprovinz gewährt würden . Hierauf

verhieß der Landtagsabſchied vom 3. März 1835 ( A. 9 ) gründliche

Erwägung der abgegebenen Erklärung und möglichſt ſchleunige Er

ledigung.

Der ſechste Landtag , welchem bekannt gemacht war , daß die

Berathungen über die Gemeindeordnung geſchloſſen , und daher wegen

deren Publikation Entſcheidung zu erwarten ſei, wiederholte das Ge

ſuch um Publikation dieſer Gemeindeordnung, durch welche den Ge:

meinden das Recht zugeſichert wird, ihre Gemeindevertreter und Kom:

munalbeamten ſelbſt zu wählen , und ihren Gemeindehaushalt mit

größerer Freiheit und Selbſtſtändigkeit zu reguliren, da dieſelbe in dem

Zeitraume von acht Jahren ein immer fühlbareres Bedürfniß getvor:

den ſei, indem die Kommunalausgaben von Jahr zu Jahr erhöht

und ſchon bis zu einer faſt unerſchwinglichen Höhe geſtiegen ſeien,

worauf denn der Landtagsabſchied vom 7. November 1841 ( B. 10 )

erwiederte , daß die Redaktion der über die Kommunalverfaſſung der

Städte und Landgemeinden in der Rheinprovinz zu erlaſſenden geſeka

lichen Beſtimmungen ihrer Beendigung nahe und die baldige Publi

kation derſelben zu erwarten ſei.

Da diefe Publikation indeß noch nicht erfolgt iſt --- obgleich

noch ein neuer Entwurf einer Gemeindeordnung von dem ſiebenten

Rheiniſchen Landtage im Jahre 1843 berathen iſt - ſo iſt es nicht

zu umgehen , hier auf die über die Gemeindeverwaltung in der Rhein

provinz (prechenden Franzöſiſchen, Großherzoglich Bergiſchen und Preußi

[ chen Gefeße etwas näher einzugehen.

Was die zu Frankreich gehörig geweſenen Landestheile betrifft,

ſo wurde auf der linken Rheinfeite - jedoch mit Ausnahme der

jebigen Regierungsbezirke Trier und Uchen, nämlich inſoweit dieſelben

zu den Departements der Moſel, der Wälder, der Durthe und der

Niedermaas gehört hatten, und wo ſchon früher eine Organiſation er:

folgt war im Jahre 1798 die Verwaltung in den ſogenannten

vier Rheiniſchen Departements ( vergl. oben S. 10 ) organiſirt 1).

1) Vergl. Réglement pour l'organisation de l'ordre administratif des
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Danach ſollte in jedem Departement eine Centralverwaltung, und in

jedem Kanton wenigſtens eine Municipalverwaltung ſtattfinden. Jede

Gemeinde von wenigſtens 5000 Einwohnern ſollte für ſich allein eine

Municipalverwaltung, und jede Gemeinde von einer geringern Volks:

zahl einen Municipal -Agenten nebſt einem Adjunkten erhalten. Die

Vereinigung der Municipal - Ugenten jeder Gemeinde bildete die Kan

tonsmunicipalität. Die Municipalverwaltungen konnten ſich in keine

von der gerichtlichen Ordnung abhängige Geſchäfte miſchen . Die

Municipal- Agenten der Gemeinden von weniger als 5000 Einwoh

nern verfahen , außer den Verhandlungen, an denen ſie in der Mus

nicipalität des Kantons Theil nahmen, die Polizeigeſchäfte in ihren

Gemeinden. Sie hatten in denfelben die Webertretungen der Polizei:

gefeße zu protokolliren, und die von der Municipalverwaltung gefaßten

Beſchlüſſe zu vollziehen. Im Fall der Behinderung wurde der Mu

nicipal- Ugent von dem Adjunkten vertreten. Die der Municipalges

walt obliegenden Geſchäfte ſind: die Verwaltung der Gemeindegüter

und Einkünfte der Städte, Flecken , Kirchſpiele und Gemeinheiten ; die

Regulirung und Bezahlung der örtlichen Uusgaben , welche von den

Gemeindegeldern beſtritten werden müſſen ; die Leitung und Ausfüh :

rung der öffentlichen Arbeiten , welche der Gemeinde zur Laſt fallen ;

die Verwaltung der den Gemeinden zugehörigen Inſtitute, welche von

ihren Geldern unterhalten werden , oder die beſonders zum Gebrauch

der Bürger beſtimmt ſind ; die Sorge, daß die Einwohner die Vor:

theile einer guten Polizei genießen, beſonders daß die Sicherheit, Rein:

lichkeit, Ruhe und der geſunde Zuſtand der Straßen und öffentlichen

Orte und Gebäude erhalten werde. Alle Berathſchlagungen der Mu

nicipalverwaltungs - Verſammlungen werden während der Verſammlung

abgefaßt, und von den Anweſenden , welche nach Stimmenmehrheit

beſchließen , unterſchrieben . Die Municipalitäten dürfen keine Befehle

geben, keine Kommiſſäre abſchicken und keine Municipalverrichtungen

ausüben, als in ihrem Gebiete. Unordnungen, die ſich über ihr Ges

biet hinaus erſtrecken , dürfen nicht befolgt werden. Die Städte ( Ges

meinden ) begreifen die der Verwaltung ihrer Municipalitäten unter :

gebenen Gebiete in fich , und die Landgemeinden das ganze Gebiet,

die ſämmtlichen Weiler und alle abgeſonderten Häuſer und Höfe, de:

ren Bewohner in der Steuerrolle des Hauptorts numerirt und ein

geſchrieben ſind. Die Juſtizbeamten, Notarien, Forſt-, Steuer- und

Poſtbeamten, ſo wie die Verwalter öffentlicher Kaffen , können nicht

zugleich Gemeindebeamten ſein. Auch kann Niemand mehrere Ge

pays entre Meuse et Rhin , et Rhin et Moselle, vom 4. Pluvioſe Vi.

( 23. Januar 1798 ) , und Fortſegung davon , vom 1. Thermidor VI.

( 19. Juli 1798 ).



490

meindeämter zugleich bekleiden . Kein Municipalcorps darf Verordnun:

gen (réglemens) erlaſſen. Doch kann es unter dem Titel: Berath:

ſchlagung ( sous le nom et l'intitulé de délibérations ) und mit

Vorbehalt der Abänderung durch ( den Präfekten, jeßt) die Regierung

Beſchlüſſe ( arrêtés ) faffen : wenn es lokale Vorſichtsmaaßregeln we:

gen polizeilicher Angelegenheiten anzuordnen hat, oder wenn es nöthig

iſt, polizeiliche Vorſchriften durch öffentliche Bekanntmachung in Erin

nerung zu bringen. Das Recht, die Klagefachen , welche bloß die

Gemeinde angehen, zu betreiben, iſt den Municipal -Ugenten, oder, in

deren Behinderung, den Adjunkten beigelegt. Doch dürfen dieſelben

keine Klage betreiben , wenn ſie nicht vorher von der Regierung , nach

eingeholtem Gutachten der Municipalverwaltung, dazu autoriſirt ſind.

Nach einer ſpätern Beſtimmung ?) ſoll in allen Städten, Flecken

und andern Orten , für welche bis dahin ein Municipal -Agent und

Adjunkt vorhanden war, und deren Bevölkerung nicht 2500 Einwoh :

ner überſteigt, ein Bürgermeiſter ( maire ) und ein Beigeordneter

( adjoint) ſein ; in den Städten oder Flecken von 2500 bis 5000

Einwohnern , ein Bürgermeiſter, zwei Beigeordnete und ein Polizei:

kommiſſär; in den Städten von mehr als 10,000 Einwohnern fol

len , außer dem Bürgermeiſter, zwei Beigeordneten und einem Polizei :

kommiſſär, noch ein Beigeordneter für jede Mehrheit von 20,000 Ein:

wohnern , und ein Polizeikommiffär für jede Mehrheit von 10,000

ſein . Die Bürgermeiſter und Beigeordneten ſollen die Geſchäfte ver:

ſehen, welche bis dahin den Municipal - Agenten und Adjunkten obla:

gen ; in Rückſicht auf die Polizei und den Sivilſtand follen ſie die

Verpflichtungen haben , welche bis dahin von den Kantons : Munici:

palverwaltungen , den Municipal - Agenten und Adjunkten verſehen

wurden.

Auch iſt der Bürgermeiſter Mitglied des Gemeinderaths, und

hat den Vorſit in demſelben. Es ſoll nämlich in jeder Stadt, Flecken

oder anderm Orte , für welchen bis dahin ein Municipal -Agent und

ein Adjunkt vorhanden waren , ein Gemeinderath (conseil municipal)

fein . Die Anzahl ſeiner Mitglieder ſoll in den Orten , welche nicht

über 2500 Einwohner haben , zehn, in denen, die nicht über 5000

haben , zwanzig, und in den übrigen, dreißig ſein . Der Gemeindes

rath wird außerordentlich auf Anordnung des ( Präfekten , jeßt des )

Landraths zuſammenberufen. Er hat die Rechnung über die Ges

meinde- Einnahmen und Ausgaben, welche der Bürgermeiſter ablegt

1) Loi concernant la division de la République et l'administration , vom

28. Pluvioſe VIII. ( 17. Februar 1800 ) Urt. 12- 15 . Arrêté qui

détermine les fonctions des maires relativement aux conseils muni

cipaux, vom 2. Pluvioſe IX. (22. Januar 1801 ), abgedr. in v . Da :

niels , Handbuch 20. Bd. iv. S. 127, 210 ,
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( und welche jekt von dem Landrath reſp . der Regierung dechargirt

wird ) , zu begutachten ; die Vertheilung des gemeinſchaftlichen Brenn :

holzes, der Weide, Erndte und Früchte anzuordnen ; auch die Verthei:

lung der Arbeiten zu beſtimmen, welche zur Unterhaltung und zu den

Uusbeſſerungen des Eigenthums nöthig ſind , das den Einwohnern

zur Laſt liegt; über die beſondern und Lokalbedürfniſſe der Gemeinde

( wegen der Kultuskoſten, vergl. oben S. 150 ) zu berathſchlagen ; fer

ner über die Unleihen und Gemeindeabgaben, welche nöthig ſein könns

ten, um dieſe Bedürfniſſe zu beſtreiten, über die Prozeſſe, welche für

die Ausübung und Erhaltung gemeinſamer Rechte anzufangen oder

fortzuſeken dienlich wären.

Die Ernennung der Gemeindebeamten erfolgt jekt durch die Res

gierungen. In den Städten von 5000 Einwohnern werden die Mit

glieder des Gemeinderaths aus den hundert Höchſtbeſteuerten genom

men , und alle zehn Jahre zur Hälfte erneuert. Die Bürgermeiſter

und Beigeordneten werden aus dem Gemeinderathe gewählt. Sie

rollen fünf Jahre im Umte ſein , aber nachher wieder ernannt werden

können ?). Gegenwärtig werden indeß die Bürgermeiſter nicht mehr

als auf beſtimmte Sahre ernannt angeſehen .

Das Einkommen der Bürgermeiſter beſteht nur in einer Entſchär

digung für Verwaltungskoſten. Der Betrag derſelben iſt in der Re:

gel höchſtens 50 Centimen für den Kopf der Bevölkerung ).

Nach einem Preußiſchen Gefeße 3) verbleiben die Güter der Ges

meinden, welche auf Grund des Franzöſiſchen Geſekes vom 20. März

18134) zum Beſten der Amortiſationskaffe des Franzöſiſchen Reichs

nicht wirklich eingezogen ſind, im Eigenthume der Gemeinden. Die

rückſtändigen Kaufgelder und alles, was ſonſt die Käufer dieſer Güter

und ihre Nachfolger im Beſite noch an die Amortiſationskaffe von

Frankreich zu leiſten haben, iſt als Eigenthum der Gemeinden anzu

ſehen , denen die verkauften Güter vorher gehörten , und treten dieſe

in dem Rechtsverhältniſſe zu den Käufern, als Gläubiger, in die Stelle

der Franzöſiſchen Amortiſationskaſſe.

Die Gemeinden ſind verpflichtet, für die Berichtigung ihrer

Schulden zu forgen. Alle Schulden , denen nicht ein gerekliches Vors

4

1) Senatskonſult vom 16. Thermidor X. (4. Auguſt 1802) , Urt. 11 –13,

abgedruckt in dem Bulletin des Lois de la République , St. 206,

Nro. 1876.

2) Dekret vom 17. Germinal XI. (7. Upril 1803 ) , abgedruckt in dem

Bulletin etc. St. 268, Nro. 2618.

3) Verordnung vom 27. Januar 1816. Gereks. S. 98.

4) Loi concernant les finances , vom 20.März 1813, abgedr. in v . Da :

niels , Sandbuch 2c. Bd. V. S. 853.
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zugsrecht zuſteht, ſowohl in Anſehung der Kapitalszahlung, als auch

der davon gültigen Zinſenrückſtände, werden nach gleichen Grundſäken

behandelt. Die Regulirung der Schulden und die Feſtſtellung des

Schuldentilgungsplans geſchieht unter Aufſicht und Beſtätigung der

Regierung durch von der Gemeinde gewählte Bevollmächtigte. Wenn

über die Richtigkeit und den Betrag einer Forderung zwiſchen der

Gemeinde und dem Gläubiger keine Vereinigung zu treffen iſt, ſo ift

beiden geſtattet, die Entſcheidung im Rechtswege herbeizuführen. Ver

zögerungszinſen für die Vergangenheit werden nicht vergütet. Der

Zinſenlauf der bisher unverbrieften oder ſonſt unverzinsbar geweſenen

Forderungen fängt mit dem erſten Januar 1822 an. Die Höhe des

Zinsfußes iſt, in Ermangelung eines Abkommens, vier Procent . So

weit eine Gemeinde nukbares Grundvermögen , kündbare Kapitalien

und andre disponible Gegenſtände, die nicht zu einem öffentlichen oder

gemeinſchaftlichen Gebrauch beſtimmt ſind, wie Rathhäuſer, Urmen:

häuſer, beſikt, iſt ſie verpflichtet, unter Genehmigung der Regierung,

folche zum Behuf der Tilgung ihrer Schulden beziehungsweiſe zu ver:

äußern und einzuziehen, ſofern ſie keine andere Befriedigungsmittel

beſigt. Die Erfüllung dieſer Verpflichtung können die Gläubiger ge

gen die ſchuldende Gemeinde im Wege Rechtens verfolgen , fobald die

Regierung vorher auf diesfälligen Antrag den Befehl zu ihrer Befrie

digung erlaſſen und die Gemeinde demſelben nicht innerhalb ſechs

Wochen Genüge geleiſtet hat. In Abſicht derjenigen Schulden, welche

auf vorſtehende Weiſe nicht abgetragen werden können, müſſen ſich die

Gläubiger Abſchlagszahlungen neben richtiger Abführung der laufen :

den Zinſen gefallen laſſen . Der Schuldentilgungsplan darf ohne Lan:

desherrliche Genehmigung nicht mehr als dreißig Jahre umfaſſen ,

nach deren Ablauf alle Schulden getilgt ſein müſſen. Die im Dils

gungsplan zur Schuldentilgung ausgeſegten Summen dürfen nicht

herabyereßt, können aber erhöht werden . Sowohl zur Erfüllung ges

troffener Vergleiche mit den Gläubigern , als zur Ausführung der feſt:

gelegten Tilgungspläne , dürfen unter Genehmigung der Regierung

neue Kapitalien auf den Kredit der Gemeinde aufgenommen werden .

Die in folchem Maaße erborgten Kapitalien ſollen im Wege des Pro:

zeſſes zu jeder Zeit von den Gemeinden, vorbehaltlich der Rechte eines

Dritten , aus dem bereiteſten Vermögen derſelben eingebracht werden

können 1).

Auf der rechten Rhein feite, und zwar in den Landesthei

len , welche zum Großherzogthum Berg gehört hatten , kommen

in Betreff der Gemeindeverwaltung noch die Großherzoglich Bergiſchen

1) Gefen vom 7. März 1822. Geſepi. S. 49.
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Gefeße 1) zur Anwendung. Danach ſoll jede Municipalität von einem

Bürgermeiſter und Beigeordneten verwaltet werden . Auch ſoll für jede

Gemeinde ein Gemeinderath ſein. Außer dem Bürgermeiſter roll in

den Orten , welche nicht über 2500 Einwohner haben , ein Beigeord

neter ; in den Städten oder Flecken von 2500 bis 5000 Einwohnern

follen zwei Beigeordnete; in den Städten von 5000 bis 10,000

Einwohnern, zwei Beigeordnete und ein Polizeikommiffär; in den Städ

ten von 10,000 bis 20,000 Einwohnern drei Beigeordnete und zwei

Polizeikommiſſäre; und in den übrigen , vier Beigeordnete und drei

Polizeikommiſjäre ſein . Die Verwaltung kommt allein dem Bürger:

meiſter zu ; in ſeiner Behinderung vertritt ihn der erſte Beigeordnete.

Dem Bürgermeiſter liegt, unter der Autorität der Regierung und der

Mitaufſicht des Landraths , ob : die gemeinheitlichen Beſikungen und

Einkünfte der Städte, Flecken und Dörfer zu verwalten ; diejenigen

Ausgaben entrichten zu laſſen , welche bis zum Belauf des von der

obern Behörde für jede Art der Ausgaben bewilligen Quanti aus den

Gemeindegeldern bezahlt werden müſſen ; die der Gemeinde auferleg

ten , von dem Gemeinderath vorgeſchlagenen und in den geſeklichen

Formen angeordneten öffentlichen Arbeiten vollführen zu laſſen ; die zur

Gemeinde gehörigen, aus ihren Mitteln zu unterhaltenden, oder zum

Beſten ihrer Mitbürger eigends geſtifteten Unſtalten , , als Kirchen ,

Rathhäuſer u. f. w., To wie auch die Polizei , zu verwalten. In je

der Stadt , jedem Marktflecken oder andern Ort, worin eine Munis

cipalität iſt, ſoll ein Gemeinderath ſein . In den Orten von nicht

mehr als 2500 Einwohnern ſoll er aus acht, in den Orten von

nicht über 5000 Einwohnern aus ſechszehn und in den übrigen aus

zwanzig Mitgliedern beſtehen . Der Bürgermeiſter einer jeden Ge

meinde iſt von Rechtswegen Mitglied deſſelben und hat darin den

Vorſit, in ſeiner Behinderung ein Beigeordneter. Der Gemeinderath

ſoll die Rechnung über die Gemeindeeinnahmen und Ausgaben , die

der Bürgermeiſter abzulegen hat , abhören , wobei dann der Bürgers

meiſter den Vorſig an ein durch geheimes Skrutinium gewähltes and

deres Mitglied abgiebt. Der Gemeinderath berathſchlagt über die Art

und Weiſe, wie die gemeinſchaftlichen Holzſchläge, Weiden, Ernte

und ſonſtigen Früchte vertheilt werden ſollen ; ferner über die Bedürf

niſſe der Gemeinde , die Natur und Vertheilung der jährlichen Aus

gaben , über die Unleihen und Gemeindeabgaben ; er ordnet die Vers

theilung der zur Unterhaltung des Eigenthums erforderlichen und den

Einwohnern obliegenden Arbeiten an . Auf Befehl des Landraths kann

er außerordentlich zuſammenberufen werden, namentlich , um über Ers

werbungen oder Veräußerungen von Immobilien , über die Verwen

1) Verwaltungsordnung des Großherzogthums Berg, vom 18. December

1808, abgedruckt inden Bergiſchen Geſepbulletins, Abth. 1. S. 196 .
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dung der Verkaufsſummen , rückgezahlter oder beigetriebener Gelder,

und über die angefangenen und fortzufegenden Prozeſſe zu berathen .

Die Vollziehung der Beſchlüſſe kann nur auf Autoriſation der Rea

gierung erfolgen. Die Bürgermeiſter, Beigeordneten und Mitglieder

des Gemeinderaths werden von der Regierung ernannt. Legtere fol:

len alle zwei Jahre zur Hälfte erneuert werden.

Da der im Gefeße vom 28. Pluvioſe VIII. und in der Bergi

ſchen Verwaltungsordnung vom 18. December 1808 enthaltene

Maaßſtab für die Zahl der in einer Rheiniſchen Gemeinde zu ernens

nendeu Beigeordneten auf der in der Rheinprovinz nicht eintres

tenden Vorausſegung, daß eine jede Gemeinde eine eigene Mairie

bilde , beruht , und dem Bedürfniß der zu einer Bürgermeiſterei ver:

einigten Spezialgemeinden nicht völlig entſpricht, ſo iſt den Regierun

gen neuerlich 1) die Befugniß beigelegt worden , die Zahl der Beigeord

neten ohne Rückſicht auf das in den gedachten Gefeßen angegebene

Bevölkerungsverhältniß nach dem örtlichen Bedürfniß zu vermehren.

Wo die Entfernung einer Spezialgemeinde vom Wohnſik des Bür:

germeiſters es erheiſcht, Toll daher jede Spezialgemeinde einen am Orte

wohnenden Beigeordneten bekommen , der als Stellvertreter des Bür:

germeiſters die nächſte Polizei- und Kommunalbehörde bildet. Im

Regierungsbezirk Koblenz bewendet es jedoch bei der früheren Beſtim

mung , nach welcher den Spezialgemeinden ein mit obrigkeitlichem

Charakter bekleideter Schöffe als nächſte Polizei- und Kommunalbes

hörde vorſteht.

Die Gemeindeforſten werden in der Rheinprovinz in derſelben

Weiſe unter Uufficht der Regierungen verwaltet, wie in der Provinz

Sachſen (vergl. oben S. 460 ). Wegen der Gemeindeabgaben, vergl.

oben S. 397).

Noch iſt zu bemerken , daß im Bereich des Rheiniſchen Uppel

lationsgerichtshofes die Bürgermeiſter reſp. Beigeordneten die Beam:

ten des Civilſtandes ſind, daß fie ferner zu den Beamten der gericht

lichen Polizei gehören und die Stelle des öffentlichen Miniſteriums

bei den Polizeigerichten verſehen , inſoweit nicht Polizeikommiffäre vor:

handen ſind.

Endlich muß noch angeführt werden , daß Einer Stadt der Rhein:

provinz -- Weblar die Städteordnung , und zwar die revidirte,

verliehen iſt.

1) R. O. vom 26. März 1839 ( in Bergius , Ergänzungen 2, S. 656 ).

2 ) R. O. vom 22. Juli 1839. Gefeßl. S. 238.
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Zuſäße und Berichtigungen .

>

Zu 6. S. 19.

In Stelle des Rheiniſchen Uppellationsgerichtshofes foll nach

der R. 2. - vom 11. October 1831 (in Bergius, Ergänzungen ac.

S. 364 ) das (Hofgericht, jeßt) Oberlandesgericht zu Arnsberg die hő

here Inſtanz für die dem Juſtizſenat zu (Ehrenbreitſtein , jeßt zu )

Koblenz überwieſenen Rechtsangelegenheiten der oſtrheiniſchen Landes

theile des Koblenzer Regierungsbezirks bilden, und das ſeitherige Ver

hältniß zwiſchen dem Appellationsgerichtshofe und dem Juſtizſenat auf:

hören , die Oberaufſicht über den lekteren aber von dem Juſtizmini

ſterium unmittelbar geführt werden .

Die auf der rechten Rheinſeite des Regierungsbezirks Koblenz

belegene Herrſchaft Wildenburg fteht unter dem Gräflich Hagfeldſchen

Friedensgericht zu Wildenburg und dem Landgericht zu Koblenz.

Zu 12. S. 34.

Für Neuvorpommern und Rügen find beſondere Beſtimmungen

in Betreff der Kriminalgerichtsverfaſſung und des Unterſuchungsver:

fahrens ergangen . Bergl. Verordnung vom 18. Mai 1839 (Sefebr.

S. 207).

In dem oſtrheiniſchen Theile des Regierungsbezirks Koblenz, mit

Uusſchluß der Herrſchaft Wildenburg , find eingeführt: die Preußiſche

Kriminalordnung; 2. G. 2. I. 35. § 34-106, das Verfahren in

fiskaliſchen Unterſuchungen betreffend ; 2. L. R. II. 20. g 191-195,

betreffend die Beſtrafung fremder Landſtreicher; 1. G. 2. Unh. S

216 , A. L. R. JI . 20. 8 654 und R. O. vom 9. Februar 1836 ,

Geſebi. S. 164 , die Beſtrafung der Injurien betreffend. Vergl.

R. O. vom 11. October 1831, vom 8. September 1832 , vom

13. Juli 1836 und vom 20. September 1839 (in Bergius, Er:

gänzungen ac. S. 364. 418. 569. 675). -
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Hinſichtlich des Entwurfs zum Strafgeſekbuch bat der Preußi

ſche Landtag

1 ) daß derſelbe nebſt den Motiven zu demſelben und die Er:

klärungen der ſämmtlichen Provinziallandtage , nachdem ſolche von

den betreffenden Behörden geprüft und die zu treffenden Anordnun

gen oder Ergänzungen des Entwurfs in Faſſung gebracht worden,

in überſichtlicher Zuſammenſtellung in den Buchhandel gebracht und

für eine billige Preisſtellung geſorgt werde ;

2) daß zur freimüthigen Leußerung über Ganzes und Einzel:

nes oder Theilweiſes öffentlicher Aufruf an das In- und Ausland

ergehe, und

3) daß nach Verlauf einer angemeſſenen Zeit den vereinigten

Ausſchüſſen der Entwurf zur Schlußberathung und Erklärung vorges

legt werde.

Der Rheiniſche Landtag dagegen beſchloß einſtimmig, des Königs

Majeſtät zu bitten , die Einführung des mitgetheilten Entwurfs nicht

zu befehlen , dagegen aber Allergnädigſt zu verordnen , daß unter Zu

grundelegung der Rheiniſchen Geſengebung und der betreffenden Bes

rathungsprotokolle des ſiebenten Rheiniſchen Landtags ein neuer Ent:

wurf des Strafgeſeßbuchs ausgearbeitet , folcher den Rheiniſchen Ge

richten zur Begutachtung, der Preſſe zur Veröffentlichung und ſo :

dann einem künftigen Landtage zur Prüfung vorgelegt würde.

Zu g 18. S. 46.

Hier iſt noch anführen das Publikationspatent, den Beſchluß der

Bundesverſammlung vom 15. September 1842 wegen Anordnung

einer richterlichen Inſtanz zur Entſcheidung gewiſſer, im Wege des

Rekurſes an dieſelbe gelangenden Beſchwerdeſachen der mittelbar ges

wordenen ehemaligen Reichsſtände und des ehemaligen Reichsabels

betreffend, vom 7. Juni 1843 ( Gereur. S. 269 ).

Zu $ 25. S. 76.

Die Kompetenz der Friedensrichter, als Polizeirichter , iſt durch

die Verordnung vom 11. Mai 1843, 98 ( Geſebf. S. 182 ) ertveitert,

indem ſie danach , ohne Rückſicht auf das Maaß der geſeklichen

Strafe, über alle Kontraventionen zu erkennen haben , „, welche nach

Inhalt der Gereke polizeilich geahndet werden ſollen , oder deren

Strafe ausdrücklich als eine polizeiliche bezeichnet iſt, inſofern nicht

in dem betreffenden Gefeße ſelbſt ein anderes angeordnet worden ."

Zu ſ 39. S. 107.

Der Rheiniſche Landtag von 1843 bat den König mit 54 ge

gen 19 Stimmen : die Wegräumung aller noch beſtehenden Hinder:

niffe zur völligen Gleichſtellung der Juden in bürgerlicher und politi:
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ſcher Hinſicht mit Seinen chriſtlichen Unterthanen vorzubereiten und

deren Beſeitigung herbeiführen zu wollen .

Zu § 41. S. 113.

Hier ſind noch anzuführen die Verordnung , enthaltend die in

Folge der Verordnung vom 23. Februar 1843 (Geſekſ. S. 31 )

nothwendigen Ergänzungen der die Preiſe und die Senſur betreffen :

den Vorſchriften , vom 30. Juni 1843 (Gerekf. S. 257) und das

von dem Juſtizminiſter erlaſſene Reglement für das Verfahren bei

dem Obercenſurgericht, vom 1. Juli 1843 (im Juſtizminiſterialblatt,

1843 Nr. 29).

Zu § 67. S. 198.

Der Bundesbeſchluß vom 30. October 1834 über das Bundes:

( chiedsgericht iſt in Preußen zwar neuerlich publizirt, das Publikations

patent vom 7. Juni 1843 ad 5. (Gerekſ. S. 270) ergiebt indeß,

daß die Beſtimmungen deſſelben über Entſcheidung von Streitigkeiten

zwiſchen Regierung und Ständen in Preußen nicht anwendbar ſind.

32
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